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1 . S u m m a r i s c h e I n h a l t s - U e b e r s i c h t . 

Einleitendes Vorwort ' S. 1—46. 

Erstes B u c h . 
Allgemeine Grundlegung zur christlichen Sittenlehre als 

Rechtfertigung' einer Socialethik §. 1—24. 
Erster Abschnitt. Sachliche Begrenzung; der Sittenlehre oder der In

halt christlicher Moral vom socialcthischcn (iesichtspnnkte . . §. 1 —16. Caj). 1. Das S i t t l i c h e im formalen Sinuc oder die 
a l l g e m e i n e K a t e g o r i e des S i t t l i c h e n ij. 1 — 4. 

Caji. 2. Die S i t t l i c h k e i t im materialen Sinne oder 
das wahrhaf t Gute als s i t t l i c h e s Idea l §. 5—8. 

Cap. 'λ. Die U n s i t t l i c h k e i t oder das s i t t l i c h Böse 
а 1 s о m ρ i r i s с Ii с r Ζ η s t a η d d e r η a t ü r 1 i с h e η Μ с η s с Ii -
lieit §. 0 — 12. 

Ca]). 4. Die W i e d e r h e r s t e l l u n g wahrer S i t t l i c h 
keit oder das „christlich Gute" als I n h a l t c h r i s t 
l i cher S i t t en lehre §. 1;> —16. 

'/.weiter Abschnitt. Die wissenschaftliche Gestaltung christlicher Sitten
lehre oder die methodische Darstellungsform theologischer Moral 
vom soclnlethlschcn Gesichtspunkte g. 17 - 24. 

Сар. 1. W e s e n und A u f g a b e t Ii с olo gi s ch er E t h i k 
a l s Wissenschaft g. 1 7 - 1 9 . 

Cap. 2. 1) ie encyclopädische S t e l l u n g der t h e o l o g i s c h e n 
E t h i k als W i s s e n s c h a f t g. 2 0 - 2 2 . 

Cap. 3. Die sys temat i sche Gliederung der theo 
log i schen S i t t e n l e h r e oder die E i n t h c i l u n g 
chr i s t l i cher Soc ia l e th ik §. 23 u. 24. 

Zwei te s B u c h . 
Abriss des Systems christlicher Sittenlehre als Entwurf 

einer Socialethik " . " . . . § . 25—127. 
E r s t e r H n n p t t h e i l . Das H e i l s l e b e n des Christen 

nach seiner inneren Entwicklung im O r g a n i s m u s 
des Reiches Gottes §. 25—90. 

Erster Abschnitt. Der alte Mensch als Glied der natürlichen Mensch
heit und sein VerhSltnlss 7,iim Sittengoset?. §. 26—52. 

Cap. 1. Die Geburt oder das g a t t ung s m äs s ig ange 
borene s i t t l i che Wesen des alten Menschen 
§. 26 - 84. 
A. Die g o t t g e s e t z t с Naturanlage des Menschen und 
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B. Die angeborene sündliche Horzensri с Ii t u η g odor 

der Unglaube des natürlichen Menschen (§. 29—31). 
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С. Die Combinat ion beider Momente: der gottgesetzten 
Anlage (§. 20 ff.) und der sündlichen Herzensrichtung 
(§. 29 ff.) als g a t t u n g s m ä s s i g o r Z u s t a n d der 
natür l ich enMenschl ie i t in di eser W elt(§.32 — 34). 

Cap. 2. Die Lebensbethätigung oder die sündl iche E n t -
wickelung des alten Menschen §. 35 -43. 
A. Das g o t t g e s e t z t e Moment in der s i t t l i chen L e 

b e n s r e g e l u n g des natürlichen Menschen (§. 35 — 37). 
B. Die sündlicho Herzensrichtung des alten Menschen 

in derLebensbethätigung desselben, oder das sittlich 
Böse als Lieblos igkeit in ihrer practischen Ver
zweigung (§. 38—40). 

0. Die Combination beider Momente: der gottgesetzten 
natürlich sittlichen Lebensregelung (§. 35 ff.) und der 
factischen Lieblosigkeit (§. 38 ff.) in der empirischen 
W e l t menschlichen Gemeinlebens (§. 41—43). 

Cap. 3. Das Ziel der sündlichen Lebensentwickclung 
oder der Tod des alten Menschen §. 44 — 52. 
A. Der gött l iche Factor in der sündlichen Vollendung 

der alten Menschheit oder das geoffenbarte Gesetz des 
heiligen Gottes als sittlich reifende und tödtende Macht 
(§. 4 4 - 4 6 i . 

B. Die sündliche Herzensstellung des natürlichen Menschen 
im Hinblick auf das Zie l seiner Lcbensentwickelung, oder 
die Hoffnungslos igkeit des alten Menschen in ihrer 
practischen Verzweigung i§. 47—49). 

C. Die Combination beider Momente: des geoffenbarten 
Gottesgesetzes (§. 44 ff.) und der natürlichen Hoffnungs
losigkeit (§. 47 ff.) in der empirischen Welt des adamiti-
schen Gemeinlebens; oder: der Tod und das Uebel als 
Fluch des Gesetzes f§. 50 -521 . 

Zweiter Abschnitt. Kor neue Mensch als Glied im Organismus des Reiches Christi und sein VcrhüKniss zum Gottesgesetz . . . §. 53—80. 
Сар. 1. Die Geburt des neuen Menschen oder die Wiedergeburt im Glauben als Grundlage des Heilslebens im 

Reiche Christi §. 54—62. 
A. Die Wiedergeburt als befreiende Gnadenwirkung des 

dreieinigen Gottes (§. 54—56). 
B. Die Wiedergeburt und Bekehrung als menschliche 

Herzensbewegung im Glauben '§. 57 — 50). 
C. Der gottgeschenkte (§. 54 ff.) ' Glaube (§. 57 ff.) als 

Princip christlicher Tugend im Reiche Gottes 
(§. 6 0 - 6 2 ) . 

Cap. 2. Die Lebensbewegung des neueiiMenschen gemäss 
dem christlichen Reichsgrundgesetz der heiligen Liebe §. 6 3 - 7 1 . 
A. Das neue Leben als ein im Reiche Christi gött l ich 

normirtes i§. 63—65). 
B. Die Heiligung als menschliche Herzensbewegung in 

der christlichen Liebe Г§. 66—68). 
C._ Die gottgeschenkte (§. 63 ff.) heilige Liebe (§. 66 ff.) 

in ihrer wirksamen Bewährung als Tugendleben im 
Reiche Christi und gegenüber der gottge
schaffenen Naturwelt (§. 6 9 - 7 1 ) . 

Cap. 3. Die Vollendung des neuen Menschen oder das Hoffnungsziel im Reiche Christi §. 72—80. 
A. Die Vollendung als gottgewirkte Verklärung der 
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neuen Menschheit oder das socialethische Ideal im christ
lichen Sinne (§. 72—74). 

B. Die Hoffnung als subjective Herzensgesinnung des 
neuen Menschen im Hinblick auf die Vollendung (8. 75-77) . 

('. Die gottgeschenkte (§. 72 ff.) Hoffnung des Christen 
(§. 75 ff.) in ihrer wirksamen Bewährung als T u 
gend im Keiche Gottes auf Erden (§. 78—80). 

Dritter Abschnitt. Пег Kampf des neuen mit dem alten Menschen oder das Ringen nach dem höchsten Gute Innerhalb der christlichen Rcichsgcnosscnschaft §. 81—90. 
Cap. 1. Der Glaubenskampf oder derKanipf der Wieder

geburt §. 82—84. 
A. Die feindlichen Elemente (§. 82i. 
B. Die rechte Art des Glaubenskampfes (§. 831. 
C. Die eventuelle Entscheidung (Fall oder Sieg) im Glau

benskampfe (§. 84). 
Cap. 2. Der Heiligungskampf oder der Kampf in der 

Sphäre christlicher Liebesbethätigung §. 85—87. 
A. Die feindlichen Elemente §. 85). 
B. Die rechte Art des Heiligungskampfes (§. 86). 
C. Die eventuelle Entscheidung im Heiligungskampfe (9- 87). 

Cap. 3. Der Vollendungskampf oder der Kampf der Hoffnung im Tode §. 88-90. 
A. Die feindlichen Elemente (§. 88). 
B. Die rechte Art des Kämpfens (§. SU). 
C. Die kritische Entscheidung im Todeskampfe (§. 90). 

Z w e i t e r H a u n t t h o i l . Das Heils leben des Christen 
nach seiner practischen Betätigung innerhalb der con-
cret geschichtl ichen Gemeinschaftsformen §. 91 — 127. 

Erster Abschnitt. Die Bcthätigung christlichen Neilslebens innerhalb der häuslichen Gemeinschaftsform, oder: das christliche Familienleben §.92 104. 
Cap. 1. Die organische Begründung oder die Geburt häus

licher Gemeinschaftsform durch die christliche Ehe 
als Basis des christlichen Familienglaubens (Pietät) §. 92-97. 

Cap. 2. Die christl iche Gestaltung des häuslichen Gemeinschaftslebens oder die christliche Familienliebe §. 98—102. 
Cap. 3. Die ideale Vollendung der häuslichen Gemein

schaftsform im Himmelre iche , a l sBas is derchrist-
l ichen Familienhoffnung §. 103—104. 

Zweiter Abschnitt. Die Bethätigung christlichen Ileilslcbcns Innerhalb der s od al-bii rgerlichen, rechtlichen Gemeinschaftsform des Staates ,. . §. 105 — 119. 
Cap. 1. Der organische Ursprung oder die keimartige Geburt der staatlichen Rechtsordnung in der Volks

gemeinschaft , a l sBas isdes national-patriotischen Glaubens §. 105. 106. 
Cap 2. Die christ l ich-s i t t l iche Ausgesta l tung und Lebensbewegung des Rechtsorganismus und die Liebes

bethät igung des Christen in der staatl ich geord
neten Culturgemeinschaft §. 107 — 117. 
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Cap. 3. Das ideale Vollendungsziel der volksthümlich-

staatlichen Gemeinschaftsform in der Humanität 
als Basis der nationalen Hoffnung des Christen§.118. 119. 

Dritter Abschnitt. Die Bcthätlgiing christlichen Ilcilslcbcus in der 
religiös-sittlichen Gemeinschaflsform der Kirche . . . §. 120 — 127. 

Cap. 1. Der heilsgesehich tlichc Ursprung d.er christ
lichen Kirche oder dieNeugeburt der Kirche als Ba
sis des christlich-kirchlichen Glaubens §. 120 — 122. 

Cap. 2. Die concretgcschichtlicheLebensbewegung der 
Kirche in dieser W e l t und die kirchliche Liebesthätig-keit des Christen §. 123 -125 . 

Cap. 3. Die schl iess l iche Vollendung der Kirche als 
Basis der kirchlichen Reichshoffnung des Christen 
§. 126. 127. 



II. Detaillirte Inhalts • Angabe. 
E i n l e i t e n d e s V o r w o r t S. 1—46. 

Die Z e i t l a g e in ihrer socialethischen Bedeutung. — Die l i t e 
rar i sche Krit ik gegenüber der Moralstatistik (A. Oncken, G. F. 
Knapp, Dr. Wahlberg. Die preussischen Jahrbücher. Haushofer 
und die statistischen Fachmänner). Die Bedenken gegen theologisirende 
Tendenz. Das Urtheil der Naturforscher. - Die Massenbeobachtung in 
ihrem Werth für die Ethik. (Einwendungen von Palmer, Wuttke, 
Del i tzsch , Wahlberg , Frank u. Α.). Rechtfertigung des Namens: 
Socialethik. Abhängigkeit des Einzelnen von der sittlichen Umgebung. 
Socialethische Auffassung der Sünde. Individuelle und Collectivschuld. 
Sociale Bedingtheit des Heilslebens. Klärung des Begriffs der So
cialethik. Socialethik im Gegensatz zum Socialismus. — Gliederung 
des Stoffes im deduetiven Theile. Die „allgemeine Grundlegung" 
und das „System." 

E r s t e s B u c h . 

A l l g e m e i n e G r u n d l e g u n g z u r c h r i s t l i c h e n S i t t e n l e h r e a l s R e c h t 
f e r t i g u n g e i n e r S o c i a l e t h i k . § . 1 — 2 4 . 

E r s t e r A b s c h n i t t . S a c h l i c h e B e g r e n z u n g d e r S i t t e n l e h r e o d e r d e r Inha l t c h r i s t l i c h e r 
M o r a l v o m s o c i a l e t h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e . §. 1—16. 

Cap. 1. Das Sitt l iche im formalen Sinne oder die al lgemeine 
Kategorie des Sittlichen. §. 1 — 4. 
§. 1. Die Sitte, als Norm gesetzmässigor Lebensbewegung in mensch
licher Gemeinschaft, der empirische Ausgangspunkt des Sittlichen. Be
grenzung des Ethischen gegenüber der Naturnothwondigkeit . Die 
Unterscheidung von Gut und Böse mit Beziehung auf einen höchsten Le
benszweck Grundbedingung aller Sittlichkeit. — g. 2 · Die drei Fac-
toren des Sittlichen. Gottes-, Welt- und Selbstbewusstsein. Innere 
Wechselbeziehung zwischen dem un iverse l l - re l i g iö sen , gat tungs-
mäss ig-soc ia len und indiv iduel l -persönl ichen Factor. Vor
schlagen des Gattungsmässigen in der Sittenlehre. Allgemeine Be
rechtigung, die Sittenlehre als Socialethik zu bezeichnen und zu be
handeln. — 5|. 8 · Die drei gangbaren ethischen Grundbegriffe des 
höchsten Gutes, der Pflicht und der Tugend. Ihr lediglich for
maler Charactcr und ihr Verhältniss zu der allgemeinen Begriffsbe
stimmung des Sittlichen. Parallele derselben mit den drei Factoren des 
Sittlichen. — §. 4 . Verhältniss des Sittlichen zur künstlerisch-
ästhetischen, logisch-wissenschaftl ichen und practisch-in-
dustriel len Lebonsbethätigung. Nähere Verwandtschaft mit der E e -
l ig ion und dem Rechtsleben. Nothwendigkeit und Möglichkeit der 
Grcnzregulirung. 

Cap. 2. Die S i t t l i chke i t im materialen Sinne oder das wahr
haft Gute als s itt l iches Ideal. §. δ - 8 . 
§. f>. Das Wesen des sittlich Guten. Schwierigkeit der Feststellung 
dieses Begriffs. Falsche Lösungsversuche. Verhältniss des sittlich Gu-
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ten zur Gese tzmäss igke i t und Freiheit . Die he i l ige Liebe als 
sittlicher Einigungspunkt von objectiver N o t w e n d i g k e i t und subjec-
tiver Freiheit . Die Liebe als das an sich Gute, als s i t t l iches 
Ideal. — §. (>. Das Verhältniss der heiligen Liebe zu den drei Fac-
toren des Sittlichen. Gottes- , Nächsten- und Selbstliebe in ihrer 
innern Wechselbeziehung. Die Liebe, als lediglich in der Gemeinschaft 
sich realisirendes Band der Vollkommenheit , die Grundlage social-
ethischer Weltanschauung. — §. 7· Verhältniss des sittlichen Ideals 
der Liebe zu den gangbaren moralphilosophischen Grundbegriffen des 
höchsten Gutes , der Pflicht und der Tugend. — §. 8. Das Le
ben in der heil. Liebe als Inhalt der Sittenlehre im Verhältniss zu der 
wissenschaft l ichen, künstlerischen und industriel len Thätig-
keit. Die Verwandtschaft und TJnterschiedenheit des Ideals der Sitten
lehre mit dem Inhalt der K e l i g i o n s - und Rechtslehre. — 

Cap. 3. Die Uns i t t l i chke i t oder das sittl ich Böse als empiri
scher Zustand der natürlichen Menschheit . §. 9—12. 
§. 9· Die Anerkennung und das Verständniss sittlicher Corruption 
in der natürlichen Menschheit eine Grundbedingung christl icher 
Sittenlehre. Das Böse als schuldbedingende, selbstsüchtige Willcns-
richtuug im Gegensatz zum Pess imismus und Optimismus. Der 
Freihei tscharacter (Gesetzwidrigkeit, des Bösen gegenüber der pessi
mistischen Behauptung der Naturnothwendigkeit desselben. Die knech
tende Macht (Gesetzmässigkeit) des Bösen gegenüber der optimistischen 
Behauptung der ungeschmälerten Freiheit des Menschen. — §. ]()· Die 
sittliche Corruption im Verhältniss zu den drei Factoren des Sittlichen 
mit Beziehung auf die irrthümlichen Anschauungen des Optimismus 
und Pessimismus. Der gottgeordnete Fluch des Gesetzes und das 
dämonische Element in dem Bösen. Die gattungsmässige Degene
ra t ion und die Vererbungsmacht des habituellen Bösen. Die indivi
duelle Personsünde und ihr möglicher Fortschritt. Das Problem des 
Bösen und der sittlichen Schuld nur vom socialethischen Gesichts
punkte lösbar. — §. 11. Das sittlich Böse im Verhältniss zu den drei 
gangbaren ethischen Grundbegriffen. Die Sünde als höchstes Ue-
bel im Gegensatz zum höchsten Gut. Die Sünde als zucht lose Un-
gebundenheit im Gegensatz zur Pflicht, Die Sünde als Laster im 
Gegensatz zur Tugend — §. 12. Die Unsittlichkeit oder die Sünde als 
Gegenstand der Sittenlehre im Verhältniss zur gesammten culturgeschicht-
lichen Entwickelung der Menschheit in W i s s e n s c h a f t , Kunst und 
Industrie. Widerlegung der pessimistischen und optimistischen Ein
seitigkeit in dieser Hinsicht. Unterschiedenheit der ethischen Sünden
lehre (sittlichen Pathologie) von den betreffenden Objecten der Re l i -
gions- und Rechtslehre. — 

Cap. 4. Die Wiederherste l lung wahrer Sittl ichkeit oder das 
„christ l ich Gute" als Inhalt christlicher Sittenlehre. §.13—16. 
§. 13· Das „christl ich Gute" im Verhältniss zum allgemeinen sitt
lichen Ideal. Christus als persönliche Verkörperung der sittlichen 
Idee. Die wahre Gerechtigkeit aus dein Glauben oder das Hei ls 
leben in der Gemeinschaft Jesu, des gekreuzigten und auferstandenen 
gottmenschlichen Versöhners. Das Heilsleben des Christen aus dem 
Centrum der Wiedergeburt als fortschreitende Hei l igung mit 
dem Ziel der Vollendung. Die parallelen christlichen Grundtugenden 
des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung und ihre siegreiche Be
währung im Kampf des Lebens als Inhalt christlicher Ethik. — §. 14. 
Das christlich Gute oder das Heilsleben des neuen Menschen im Ver
hältniss zu den drei Factoren des Sittlichen. Der gött l iche Fac
tor oder das Evangel ium als Verbürgung der Gnade des drei
einigen Gottes . Der Ge mein schaftsfactor oder die christliche Kirche als Organismus des Heils. Der persönliche Factor oder 
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diß Heilserfahrung des christl ichen Einzelsubj ects. Zusammen
fassung der drei Factorcn in der Idee des Reiches Glottes. Social-
ethische oder kirchliche Gestaltung christlicher Sittenlehre mit Be
ziehung auf die verschiedenen Confessionen. Der Character luthe
risch-kirchlicher Ethik im Verhältniss zur römischen und refor-
mirten. — g. 15· Verhältniss der bisher entwickelten christlichen 
Sittlichkeitsidee zu den gangbaren drei ethischen Grundbogriffen. Das 
höchste Gut im christl ichen Sinne oder das vollendete Gottesreich 
als beseligendes Ziel christlichen Heilslebens, im Gegensatz zum pessimi
stischen und optimistischen Εudämonismns. — Die Christenpf l icht 
als die bindende Macht des Gesetzes der Freiheit, im Gegensatz zum 
Antinomismus und zur Legalität. — Die chr is t l i che T u g e n d als die 
freudige Thatkraft im neuen Liebesgehorsam gegenüber dem ascetischen 
Rigorismus und der quietistischen Laxheit. — Der socialethische oder 
kirchliche Grundcharacter der christlichen Güter-, Pflichten- und 
Tugendlehre. — g. l(i. Das Heilsleben nach seiner inneren E n t -
wickelung und äusseren Bethät igung als Object christlicher Social
ethik im Verhältniss zum gesammten Culturleben der Menschheit in 
•Wissenschaft, Kunst und volkswirtschaftlicher Industrie. Die 
heilsame Wechselwirkung beider Gebiete gegenüber der Einseitigkeit der 
naturalistischen Verwclt l ichung, wie der pietistischen Verinner
lich ung dos christlich-sittlichen Lebens. — Begrenzung des Objectes 
christlicher Sittenlehre gegenüber der christlichen Rel ig ions lehre oder 
D o g m a t i k , sowie gegenüber der sogenannten „pract i schen Theo
logie". — Christliche Gesinnungs- und Rcehtsgcmeinschaft in 
ihrem Unterschiede und in ihrer Wechselwirkung als Gegenstand christ
licher Sitten- und Staatsrechtslehre. Der „chris t l iche Staat" gegen
über der heidnischen und judaisirenden Auffassung des Rechtsorganismus. 
Indifferentistische Trennung und intolerante Vermischung des kirchlichen 
und staatlichen Lebens. Die gesunde Durchdringung beider Gebiete auf 
der Basis des Unterschiedes. 

Zweiter Abschnitt. Die wissenschaftlich-systematische Gestaltung christlicher Sittenlehre oder die methodische Darstellungsform theologischer Moral vom socialethischen Gesichtspunkte. §. 17—24. 

Cap. 1. Wesen und Aufgabe theologischer Ethik als Wissen
schaft. §. 17 19. 

§. 17· Die allgemeinen Voraussetzungen menschlichen Wissens: Offen
barung und Glaube. Das christliche Heilsleben als erfahrungsmässiger 
Thatbestand christlicher Glaubensgewissheit. Das Wissen oder die 
theoretisch vermittelte Erkenntniss der Erfahrungs-Gewissheit auf induc-
tivom und deduetivem Wege. Deductive Ausgestaltung des ethischen 
Wissens zur gegliederten Wissenschaft oder zum ethischen System. 
Die sociale Bedingtheit der moralischen Gewissheit, des ethischen 
Wissens und der systematischen Wissenschaft. - §. 18- Die Erkenntniss
quellen theologischer Ethik mit Beziehung auf die drei Factoren des 
Sittlichen; ihre methodische Gruppirung und Verhältnissbestimmung. Die 
heil ige Schrift als gött l iche Norm für die theologische Sittenlehre. 
Die kirchliche Tradition als das regulirende, die persönliche 
Heilserfahrung als das reproducirende Erkenntnissprincip christlicher 
Socialethik. — g. 19- Die theoretische und practische Aufgabe der 
theologischen EthiK als Wissenschaft: Durchführung und Rechtfertigung 
der Idee christlicher Freiheit. Der zu bekämpfende theoretische Ge
gensatz in den beiden Extremen des naturalistisch-pantheistischen Deter
minismus (Socialphysikerj und des spiritualistisch-deistischen Indifferen
tismus (Personalethiker). — Der zu bekämpfende practische Gegen
satz in den beiden Extremen des laxen Antinomismus und des rigori-
stischen Nomismus. Die eventuelle Combinatioii der deduetiven mit 

*» 



XII 

der dialect isch-strategischen Methode in einer christlichen Social-
ethik. — 

Cap. 2. Die encyclopädische Ste l lung der theologischen Ethik 
als Wissenschaft . §. 20—22. 
§· 20- Die Stellung der Ethik in dem Gesammtcomplex menschlichen 
Wissens. Die Log ik oder Denklehre als allgemeine Voraussetzung der 
Physik und Ethik , der Natur- und Geisteswissenschaft, Mathematik 
und Metaphysik als Grundbedingungen für physicalische und ethische 
Wissenschaft. Die Gesetze des realen Seins und des idealen Sollens 
in ihrem gegenseitigen Wechsel-Verhältniss. DieAesthet ik als Wissen
schaft von der charactervoll schönen Durchdringung des Idealen und Re
alen. Ihr Unterschied von derTechnik. Die Psychologie alsBinde-
glied zwischen Physik und Ethik. — §. 21. Verhältniss der Theolo
gie zur Phi losophie , näher der theo log ischen Ethik zur Moral
philosophie. FalscheEntgegcnsetzung und falsche Vermischung 
beider, Der Unterschied des Ausgangspunktes und der Methode in der 
theologischen und philosophischen Moral. Die nothwcndige Ergänzung 
beider zu tieferer Begründung christlicher Weltansicht. — §. 22· Die 
Stellung der christlichen Sittenlehre und ihrer wissenschaftlichen Be
gründungsform zu den übrigen theologischen Disciplinen. Ver
hältniss zur biblisch-historischen, systematischen und practi
schen Theologie, resp. zur christlichen Pädagogik. Die nähere Ver
wandtschaft mit der Apologet ik und Polemik. Unmöglichkeit eines 
„Systems christlicher Gewissheit" als gesonderter Disciplin neben 
der Dogmatik und christlichen Socialethik. 

Cap. 3. Systematische Gliederung der theologischen Sitten
lehre oder die Einthei lung christlicher Socialethik. §. 23—24. 

?· 28· Der Mittelbegriff und das Realprincip des Systems': Das christ-
iche Heils leben im Organismus der Menschheit nach seiner gesetz-

mässigen Entwickelung vom Centrum der Wiedergeburt aus. N o t 
wendigkeit der Zweitheilung. Das christliche Heilsleben nach seiner 
inneren Entwickelung im Reiche Gottes und seiner äusseren Be-
thätigung in den concret-irdischen Gemeinschaftsformen. Dreitheilung 
der beiden Haupttheile. Die alte Menschheit und ihr Verhältniss zum 
Gottesgesetz. Die neue Menschheit und ihr Leben im Gottesgesetz. 
Der Kampf des alten und neuen Menschen unter der Zucht des Gottes
gesetzes. — Famil ie , Staat und Kirche als die drei concreten Ge
meinschaftsformen für die äussere Bethätigung des Heilslebens. — §. 24· 
Die gesammte Ethik als systematisch geordnete christliche Tugendlehre. 
Die versuchten Gliederungen der Cardinal-Tugenden im heidnischen und 
christlichen Sinne. Freiheit und Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit als 
Tugendideale. Das heuristische Princip für die Eintheilung der christlichen 
Tugenden im Zusammenhang mit der genetischen Entwickelung der 
einzelnen Hauptmomente des Heilslebens. Geburt, Bewegung und 
Vol lendung des Heilslebens. Die entsprechenden Tugendprincipe des 
Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Die consequente Durch
führung dieser Dreitheilung in beiden Haupttheilen. — Die nothwendige 
Beleuchtung jeder ethischen Einzclfrage nach dem gött l ich-univer
sellen und individuell - persönlichen Factor. Die Combination 
beider in dem collectiven Gemeinschaftsfactor, als charac-
teristisches Kennzeichen christlicher Socialethik. 
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Zwei tes B u c h . 
A b r i s s d e s S y s t e m e c h r i s t l i c h e r S i t t e n l e h r e a l s E n t w u r f e i n e r S o c i a l 

e t h i k . § . 2 5 - 1 2 7 . 
E r s t e r H a u p t t h e i l . Das Hci ls leben des Chris ten nach seiner 

inneren Entwickelung im Organismus des Reiches Gottes. 
§. 25—90. 

§. 2 5 · Allgemeines. Gruppirung des Stoffes. 
Erster Abschnitt. Der alte Mensch als Glied der natürlichen Menschheit und sein 

Verhältniss zum Sittengesetz. §. 2 6 - 5 2 . 

Cap. 1. D i e G e b u r t oder das g a t t u n g s m ä s s i g angeborene sitt
l iche Wesen des alten Menschen. §. 26—34. 

A. Die g o t t g e s e t z t e N a t u r a n l a g e des Menschen und seine 
s i t t l i c h e B e s t i m m u n g (§. 26—28). 
§•20· Die psycho log i schen V o r a u s s e t z u n g e n in ihrer Be
deutung für die sittliche Entwickelung und Beurteilung des Menschen 
(Dichotomie, Trichotomie, Tetratomie). Das weit ν erwandte Natur
leben und das g o t t v e r w a n d t e Personleben. — Die gegenseitige 
Durchdringung (das Functionsverhältniss) beider Momente (Natur und 
Geist) im Gegensatz zum S p i r i t u a l i s m u s (absoluter Creatianismus) 
und zum Mater ia l i smus (absoluter Traducianismus). — Der sitt
liche Character als Einheit von individueller Natnranlagc und per
sönlicher Willensrichtung. Rechtfertigung des Gener a t i a n i s m u s 
als Basis soc ia l e th i s cher Weltanschauung. — §. 27· Die Frei
heit als gottgesetzte Anlage des natürlichen Menschen. Unterschied 
der physischen und geistigen (intellectuellon und moralischen) Freiheit. — 
Die Extreme des Determinismus und I n d i f f e r e n t i s m u s . For
male (oder wirkliche) Willensfreiheit im Gegensatz zum Naturalismus. 
Materiale (oder wahre) Willensfreiheit im Gegensatz zum Bationalis-
mus. — Die Freiheit als Bedingung der sittlichen Zurechnungsfähig
keit und Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit der Sitte und dem 
Gewissen. — §. 28- Das Gewis sen als Organ sittlicher Unterschei
dung und Gesetzgebung in der go t t e sb i ld l i chen Anlage des natür
lichen Menschen. — Wesen und Erscheinungsform, ideales und empiri
sches Gewissen gegenüber dem Pess imismus und Opt imismus . — 
Collectiv- und Einzelgewissen; geistiges und leibliches Gewissen, Schuld-
und Schamgefühl. 

B. Die angeborene sündl iche Herzensr ichtung oder der 
U n g l a u b e des natürl ichen Menschen (§. 29—31). 
§. 29· Die böse Lust oder die eigensüchtige Begierde als subjectiver 
Ausgangspunkt und keimartiger Anfang der Sünde. — H a b i t u a l i t ä t 
und Fre ihe i t s form des Hanges zum Bösen im Gegensatz zur pela-
g ian i schen und man ich äischen, o p t i m i s t i s c h e n und pessi
mist ischen Auffassung der Sünde. — Das Schu ldmoment in der 
ererbton Sünde mit Beziehung auf das sittliche Einzelsubject in den 
ersten kindlichen Anfängen seiner Entwickelung. — §. 30· Die Sünde 
als unkindliches Verhalten Gott und seinem Willen gegenüber. — 
Das daraus sich ergebende ges tör te Kindesverhältniss im Gegensatz 
zur de is t i schen und ρ an th ei sti sehen Auffassung. — Der Un
glaube als Wurzel sündlicher Herzensrichtung Gott gegenüber in dem 
aus der natürlichen Menschheit herausgeborenen Einzelindividuum. — 
§. 31· Die angeborene Sünde als Tendenz zur S e l b s t s u c h t gegen
über den Mitmenschen. — Die zers törende und schuldbedin
gende Macht der Selbstsucht im Gegensatz zum (optimistischen) In
d iv idua l i smus und (pessimistischen) Universa l i smus . — Die 
selbstsüchtige W i l l e n s a n l a g e im Herzen des sündlich geborenen 
Menschen. 
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С. D i e C o m b i n a t i o n beider Momente: der g o t t g e s e t z t e n 
A n l a g e (§. 26 — 28) und der sü i id l icben H e r z e n s r i e h t u n g 
(§. 29—Iii) als gat tungs inässi ger Z u s t a n d der natürl ichen 
M e n s c h h e i t in dieser W e l t (§. 32—34). 
§· 32- Die angeborene Sünde als böse Lust (§. 29) mit Beziehung 
auf das Verhä l tn i s s von Geist und Fle i sch , Person und Natur
leben (§. 26). — Die Herrschaf t des F le i sches über den Geist 
das Wahrheitsmoment im naturalistischen Pessimismus. — Der Anta
gon i smus des Geis tes wider das Fleisch das Wahrheitsmoment 
im idealistischen Optimismus. - §. 33· Die Sünde als Unglaube 
(§. 30) zerstört in der Form des Schuldgefühls die Freiheit des Men
schen (§. 27) Gott gegenüber. — Die knechtende M a c h t oder die 
Naturgewalt der Sünde das Wahrheitsmoment im Pantheismus. Die 
unzerstörbare Macht desGottosbewusstse ins das Wahrheitsmoment 
im Deismus. — §. 34· Die sündige Anlage als empirischer Col lcc -
t ivegoismus (§. 31) gegenüber dem Collectivgowissen (§. 28). — 
Die allgemeine Sündonbriiderschaft der Weltkinder oder die G e s e t z 
m ä s s i g k e i t (Naturnotwendigkeit) der Gattungssünde, — das Wahr
heitsmoment im pessimistischen Universalismns. Die Möglichkeit eines 
Sündenfortschrittes oder die G e s e t z w i d r i g k e i t (Unnatur, Natur
widrigkeit) des sündigen Hanges, — das Wahrheitsmoment im optimi
stischen Individualismus. 

Cap. 2. Die L e b e n s b e t h ä t i g u n g oder die sündliche Kntwicke-
l u n g dos a l ten Menschen. §. 35 — 43. 

A. Das go t tge se t z t e M o m e n t in der s i t t l ichen Lebensrege -
lung des na tür l i chen Menschen (§. 35 - 37). 
§. 35- Das natürl iche S i t t e n g e s e t z oder die Gesetzcsforin des 
Gewissens gegenüber der Sünde. — Analogie des Sittengesetzes mit 
dem Naturgesetz gegenüber der Annahme einer Heteronomie ; Dif
ferenz dos Sittengesetzes vom Naturgesetz gegenüber der Annahme 
einer Autonomie in der sittlichen Lebensregelung des alten Men
schen. — Die Theonomio in der kategorischen Form des natür
l i chen Gewissensgesetzes. — §. 36- Die bindende und gesetzgebende 
Macht des Gewissens als P f l i ch t und Kocht in der practischen Aus
gestaltung des natürlich sittlichen Lebens. — Der Pflichtbegriff in sei
ner Bedeutung gegenüber der Autonomie, der Rechtsbegriff in seiner 
Bedeutung gegenüber der Heteronomie . — Die principiello Lösung 
eventueller P f l i ch tenco l l i s i on , ' sowie die notwendige Wechsel
beziehung von Pflicht und Recht bei theonomischer Auffassung des 
Gewissensgebotes. — §. 37- Der I n h a l t des natürlichen Sittenge
setzes oder das sittlich Gute mit Beziehung auf Pflicht- und Rechts
bewusstsein in der sündigen Menschheit, — Die objective Macht und 
Bestimmtheit des Gewissens im Gegensatz zur pessimistischen, die sub-
jective Ohnmacht und Verdunkelung desselben im Gegensatz zur opti
mistischen Ansicht. — Die Möglichkeit und Notwendigkeit einer 
got tgeof fenbarten s i t t l i chen üesetzesnorm in Anknüpfung 
an das natürliche Gottesbewusstsein. 

В. Die sündl iche Herzensrichtuug des alten Menschen in 
der L e b e n s b e t h ä t i g u n g desselben, oder das s i t t l i ch B ö s e 
als L i e b l o s i g k e i t in ihrer pract ischen V e r z w e i g u n g 
(§. 3 8 - 4 0 ) . 
g. 38· Die sündliche Herzensrichtung im practischen Leben oder die 
Lieblosigkeit als verkrüppelnde \ind zerstörende Macht gegenüber der 
eigenen Persönlichkeit. - Die natürliche, vorsittliche Selbstliebe als 
Basis geistiger Cultur- und Lebensfähigkeit des natürlichen Menschen 
(im Gegensatz zum materialistischen Pessimismus); die unsittliche Ge
stalt der Selbstliebe oder die krankhafte Selbstverliebthcit als Grund 
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der Entartung und Verkommenheit des natürlichen Menschen (im Gegen
satz zum idealistischen Optimismus). Die Lieblosigkeit in ihrer man
nigfaltigen practischen Verzweigung mit Bezug auf das Erkcnntuiss-
und Willensvermögcn, Person- und Naturleben, sowie auf die Gesammt-
bildung des sittlichen Characters. — §. 39. Die sündliche Herzens
richtung im practischen Leben oder die Lieblosigkeit als hemmende 
und zerstörende Macht Gott gegenüber. — Das Cultusbedürfniss in 
dem natürlichen Gottesbewusstsein der Menschheit (im Gegensatz zum 
pantheistischen und atheistischen Pessimismus); die Unfähigkeit wahrer 
Gottcserkenntniss und Gottesverehrung von Seiten der natürlichen 
Menschheit (im Gegensatz zum deistischen und monotheistischen Opti
mismus). — Die Lieblosigkeit Gott gegenüber in ihrer practischen Ver
zweigung und in ihren Folgen für die Stellung des natürlichen Men
schen zur gottgeschaffenen Welt. §. 40· Die sündliche Herzens
richtung oder die Lieblosigkeit als zerreissende oder desorganisirende 
Macht im practischen Leben den Mitmenschen gegenüber. — Die 
humane Culturfähigkeit innerhalb der natürlichen Menschheit (im 
Gegensatz zum materialistischen Pessimismus); die inhumane Selbst
sucht als Culturhemmniss innerhalb der natürlichen Menschheit (im 
Gegensatz zum idealistischen Optimismus). — Die Lieblosigkeit in 
ihrer practischen Verzweigung auf dem Boden der socialen Gemein
schaft. 

0. Die Combinat ion beider Momente: der g o t t g e s e t z t e n 
na tür l i ch - s i t t l i chen Lebensregclung (§. 35 — 37) und der 
fact ischen L i e b l o s i g k e i t (§. 38 — 40) in der empir ischen 
W e l t menschlichen Gemein lebens (§. 41 — 43). 
§. 41- Die bürger l i che T u g e n d oder die Möglichkeit sittlicher 
Zucht und Ehrbarkeit in dem natürlichen Gemeinschaftsleben. — Ihr 
unleugbarer sittlicher Werth das Wahrheitsmoment des Optimismus. — 
Ihre innere sittliche Unzulänglichkeit das Wahrheitsmoment des Pessi
mismus. — §. 42· Die tatsächliche Untugend in ihrem Fortschritt 
zur Lasterhaft igke i t . — Der wirkliche Unterschied der Sünden und 
Sündenstadien im natürlich sittlichen Gemeinleben, das Wahrheits
moment des optimistischen Rationalismus. — Die gleichmässigc Ver-
derbniss und das allgemeine sittliche Elend das Wahrheitsmoment des 
pessimistischen Naturalismus. — §. 43- Die Möglichkeit dämonischer 
Verstockung und sittlicher Rohheit auf dem natürlichen Lebensgebiete. 
— Die trotzdem vorhandene sittliche H e i l s m ö g l i c h k e i t das Wahr
heitsmoment des idealistischen Optimismus. — Die factische sittliche 
H e i l l o s i g k e i t das Wahrheitsmoment des naturalistischen Pessi
mismus. — 

ap. 3. D a s Zie l der sündlicheii Lebensei i twickelung oder 
der Tod des alten Menschen. §. 44 — 52. 

A. Der gö t t l i che Factor in der sündl ichen V o l l e n d u n g der 
alten Menschhei t oder das geof fenbarte Gesetz des hei
l igen Got tes als s i t t l i c h reifende und tödtende Macht 
(§· 4 4 - 4 6 ) . 
§. 44· Das Wesen und die theoeratische Form des heilsgeschichtlich 
geoffenbarten Gottesgesetzes. — Analogie des geoffenbarten Sitten
gesetzes mit der Form des Gewissensgesetzes (im Gegensatz zur He-
teronomie); Differenz beider (im Gegensatz zur Autonomie). — Die 
Theonomie als unverwischbare Kundgebung göttlicher Heiligkeit gegen
über dem natürlichen Menschen. — §. 45· Die absolut verpflichtende 
Macht und das göttliche Recht im geoffenbarten Gesetz. — Das segens
reiche und sittlich belebende Moment oder der geoffonbarte Liebes
wille im heiligen Gottesgesetz (im Gegensatz zum saddueäisch - epicu-
räischen Antinomismus); das f luchbringende und tödtende Moment 
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oder der geoffenbarte Zornwille im heil. Gottesgesetz (im Gegensatz zum 
pharisäisch-stoischen Nomismus). — Der positive Zweck des geoffen
barten Gesetzes gegenüber der alten Menschheit als Damm (Riegel) 

• und Kraft (Spiegel) der Sünde. §. 46· Das wahrhaft Gute oder 
die Liebesforderung als ewiger Inha l t des geoffenbarten Gesetzes im 
Unterschied von der theocratisch-volksthümlichen und ceremonialgesetz-
lichen Hülle desselben. — Analogie und Differenz zwischen dem uni
versell gültigen Inhalt de3 geoffenbarten und natürlichen Sittengesetzes 
(im Gegensatz zum hoteronomen Rigorismus und autonomen Liberalis
mus). — Die Gliederung der Liebesforderung nach den beiden Ta
feln des Gesetzes und der Zusammenhang im O r g a n i s m u s des 
D e c a l o g s . 

B. Die sündliche H e r z e n s s t e l l u n g des natür l ichen Men
schen i m H i n b l i c k auf d a s Z i e l s e i n e r L e b e n s e n t w i с k e l u n g 
oder die H o f f n u n g s l o s i g k e i t des alten Menschen in ihrer 
p r a c t i s c h e n V e r z w e i g u n g (§. 47—40). 
§. 47- Die sündliche Herzensstellung als H o f f n u n g s l o s i g k e i t im 
Verhältniss zum eigenen Ich. — Die unauslöschliche Tendenz auf Hoff
nung und der Unsterblichkeitsgedanke im natürlichen Menschen (gegen
über der pessimistisch-naturalistischen Resignationstheorie); die Ziel
losigkeit und die Todeserwartung in der natürlichen Hoffnung (gegen
über der optimistisch-rationalistischen Illusionstheorie). — Die Folgen 
der Hoffnungslosigkeit in ihrer practischen Verzweigung im Hinblick 
auf das Einzelsubject nach Seele und Leib, Person- und Naturleben. — 
§. 48· Die tatsächliche Hoffnungslosigkeit dem heiligen Gott gegen
über. — Der Hoffnungsfunke in der religiös-sittlichen Tendenz des 
natürlichen Menschen (im Gegensatz zum pantheistischen und atheisti
schen Pessimismus); die Eitelkeit und Haltlosigkeit dieser Hoffnung 
(im Gegensatz zum deistischen und monotheistischen Optimismus). — 
Die religiös-sittliche Hoffnungslosigkeit in ihrer practischen Verzwei
gung gegenüber der gottgeschaffenen Welt und dem etwaigen Welt
ziel. — §. 49· Die Hoffnungslosigkeit des natürlichen Menschen im 
Hinblick auf die humane Gemeinschaf t. — Die zielsetzliche Cultur-
arbeit als Zeugniss natürlicher Hoffnung (im Gegensatz zum pessimi
stischen Nihilismus); die Ziellosigkeit des Culturfortschritts (im Gegen
satz zum optimistischen Idealismus). — Das Elend der collectiven 
Hoffnungslosigkeit (oder des progressus in infinitum) in ihrer practi
schen Verzweigung. 

C. Die Combinat ion beider Momente: des g e o f f e n b a r t e n 
Got te sgese tze s (§. 44 — 46) und der natür l i chenHof fnungs -
los igke i t (§. 47—49) in der empirischen W e l t des adami-
t i schen Gemeinlebens , oder: der Tod und das U e b e l als 
Fluch des Gesetzes (§. 50 — 52). 
§. 50· Der innere, g e i s t i g - s i t t l i c h e T o d oder die todten 
Werke als Ziel der Entwickelung der alten Menschheit unter dem 
Gesetz. — Der relative Werth der Gesetzesgerecht igke i t , das Wahr
heitsmoment in der Stellung des pharisäischen (stoischen) Nomismus. — 
Die Scheinheiligkeit oder Heuchelei der blossen Werkgerechtigkeit, das 
Wahrheitsmoment in der Stellung des saddueäischen (epicuräischen) 
Antinomismus. — §.51· Die Herrschaft des Uebels und der phy
sische Tod als gottgesetzte Strafe der Sünde. - Der natürliche Pro-
cess des Todes oder die Gesetzmässigkeit des Strafübels das Wahr
heitsmoment im ethnisirenden Naturalismus (Standpunkt der Autono
mie). — Der zerstörende Character des Todes oder die Naturwidrigkeit 
des Strafübels das Wahrheitsmoment im judaisirenden Deismus (Stand
punkt der Heteronomie). - §. 52· Der vollendete Tod als das höchste 
U e b e l , die Consequenz des theonomischen Standpunktes. — Die all-
mälige Anbahnung des Endgerichts in der weltgeschichtlichen Krisis 
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und im Gericht des Gewissens, das Wahrheitsmoment im Standpunkt 
der Autonomie. — Die Notwendigkeit einer schliesslichen Gerichts
reife und göttlichen Krisis, das Wahrheitsmoment in dem Standpunkt 
der Heteronomie. 

Zweiter Abschnitt. Der neue Mensch als Glied im Organismus des Reiches Christi, 
und sein Verhältniss zum Gottesgesetz. §. 53— SO. 

§. 53· Allgemeines. Gruppirung des Stoffes. 

Cap. 1. Die Geburt des neuen Menschen oder die W i e d e r 
geburt im Glauben als Grundlage des H e i l s l e b e n s im 
Reiche Christi . §. 54 — 62. 

A. Die W i e d e r g e b u r t als befre iende Gnaden Wirkung des 
dre ie in igen Got tes (§. 54—56). 
§· 54· Die neuschöpferische Zeugungskraft göt t l icher Gnade als 
Basis der Gotteskindschaft. — Die geordnete und befreiende Macht der 
Gnade im Gegensatz prädestinatianischenDeterminismus; die notwendige 
Initiative und Alleinwirksamkeit der Gnade im Gegensatz zum pela-
gianischen Indifferentismus. — Vereinbarkeit von Freiheit und Gnade 
oder der ethische Character der wiedergebärenden Heilswirkung in der 
organischen Setzung des neuen Lebensanfangs im Reiche Gottes. •— 
§•55- Das gö t t l i ch о Urbi ld menschlicher Wiedergeburt in Christo, 
dem gottmenschlichen Heilsmittler. — Das versöhnende Leiden des Gottes
sohnes und die sühnende Gesetzeserfüllung des Menschensohnes in ihrer 
ethischen Bedeutung, gegenüber dem ebionitisch-judaisirenden Nesto-
rianismus und dem doketisch-ethnisirenden Monophysitismus. — Die 
in Christo beschaffte wahre Gerechtigkeit oder die Rechtfertigung der 
Gattung und Wiederherstellung der Gotteskindschaft in Christo, dem 
andern Adam. — §. 56· Der Vollzug der Menschheit«-Wiedergeburt durch 
heilsaneignende Thätigkeit des heil. Geistes im Reiche Chr i s t i . — 
Die ethische Bedeutung der wiedergebärenden H e i l s m i t t e l (Wort und 
Taufe) im Gegensatz zur magischen Auffassung des mystischen Prä-
destinatianismus (absoluter geistlicher Creatianismus). — Die Ge
recht igkei t auf Grund der Sündenvergebung und Schuldentlastung oder 
die Recht fer t igung al le in aus Gnaden im Gegensatz zur syner
gistischen Auffassung des rationalisirendenPelagianismus (absoluter geist
licher Traducianismus). — Der socialethische Character der Regeneration 
als gottgesetzter Eingliederung des Einzelindividuums in das Reich 
Christi (der wahre geistliche Generatianismus). 

B. Die W i e d e r g e b u r t und Bekehrung als m e n s c h l i c h e Her-
zensbewegung im Glauben (§. 57— 59). 
§. 57· Die notwendige subjective Form der Wiedergeburt im G l a u 
ben, abgesehen von der Entwickelungsstufe des Menschen. — Der 
Glaube als organischer Keimpunkt und Anfang der Gotteskindschaft 
(gegenüber dem schwarmgeistigen Mysticismus); der Glaube als all
einige Bedingung der wahrhaften Gnadenaneignung (gegenüber dem 
synergistischen Rationalismus). Der Glaube als Einigungspunkt gött
licher Gnade und menschlicher Freiheit (arbitrium liberatum). — 
§. 58· Die kindlich unbewusste Form der Wiedergeburt aus dem 
Mutterschooss der christlichen Reichsgenossenschaft. — Die Möglichkeit 
des realen Anfangs der Gotteskindschaft durch die Taufe , gegenüber 
dem baptistischen Subjectivismus; die Notwendigkeit der Entfaltung 
des Glaubenskeimes durch die christliche Erziehung, gegenüber dem 
orthodoxistischen Objectivismus. — Die Wiedergeburt als einmaliger. 
Act und fortwährender Process. — §. 59- Der entwickelte Bestand 
der Wiedergeburt in der Bekehrung oder die bussfertige Sinnes
änderung in bewusstem Glauben. — Die active Seite oder die Selbst
tätigkeit in der Bekehrung gegenüber dem mystischen Determinismus 
die leidendliche Seite oder die Empfänglichkeit in der Bekehrung gegen 
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über dem rationalistischen Synergismus. — Nothwendige Wechselbezieh
ung zwischen Wiedergeburt und Bekehrung auf Grund der im Glauben 
ergriffenen Taufgnade. 

0. Der go t tge schcnkto (g. 54 - 5 6 ) G l a u b e (g. 57 — 59) a l s 
Pr inc ip chr i s t l i cher Tugend im Reiche Got tes (§ 60 —62). 
§. CO- Der Glaube des Wiedergeborenen als überragendes Motiv zu 
neuem Verhalten im Hinblick auf das neue Ich, — Die christliche 
Tugend als kindliche Dankbarkeit und selbstverleugnende Demiith, 
das Wahrheitsmoment im mystischen Quietismus. Die christliche Tu
gend als persönliche Tüchtigkeit und freudiger Muth treuen Kindes
gehorsams im Reiche Gottes, das Wahrheitsinoment des practischen 
Ergismus. — g. 61- Der Glaube als christliches Tugcridprincip G o t t 
gegenüber oder die с h r i s 11 i с h e Г r ö m m i g к e it als Mutter aller Tugen
den. — Die kindliche Gebetsgemeinschaf t als gläubiges Schöpfen 
aus dem Quell der Gnade, oder die religiös - sittliche R e c c p t i v i t ä t 
als das Wahrheitsmoment im mystischen Quietismus. — Die kind
lich vertrauende G o t t e s f u r c h t als Basis für allen wahren G o t t e s 
dienst oder die religiös-sittliche Act iv i tä t als das Wahrheitsmonient 
im religiösen Ergismus . — §. 62· Der Glaube als christliches Tu-
gendprineip in der Gemein s ch aft der Wiedergeborenen und als Basis 
gemeinsamer Erbauung. — Die kirchlich - pietätvolle Bekenntniss-
Demuth oder die individualisircnde Glaubonsduldsamkeit im Organismus 
des Reiches Christi, das Wahrheitsmoment des esoterischen Subjectivismus. 
— Der freudige Bekenntniss-Muth oder die generalisirende Glaubensent
schiedenheit im kirchlichen Leben, das Wahrheitsinoment des exoteri-
schon Objectivismus. — 

Cap. 2. D i e L e b e n s b e w e g u n g des neuen Menschen gemäss dem 
christ l ichen Re ichsgrundgese tz der h. Liebe. §. 63 — 71. 
A. Das neue Leben als ein im Reiche Christ i gö t t l i ch nor-

mirtes (g. 6 3 - 6 5 ) . 
§. 63· Das Gesotz Gottes des Vaters in seiner normativen Bedeu
tung (usus tertius) für das Christenleben. — Das „neue" Gesotz der 
Liebe als ein ins Herz geschriebenes, oder die christliche Ennomio im 
Gegensatz zur knechtischen Hyponomie und unkindlichen Autonomie. — 
Die innere Nothwendigkeit des neuen Lebens als einer Nachfolge 
Christi. — g. 64· Das Leben C h r i s t i als gottmenschliches Urbild 
der Heiligung. - Die Nachfolge des armen Lebens Jesu im Gegensatz 
zu den Extremen rigoristisch-mönchischer Weltflucht und weltförmiger 
Laxheit. - Die Nothwendigkeit der Lebensgemeinschaft mit dem ge
kreuzigten und auferstandenen Herrn. — g. 65· Die mitwirkende 
Gnade des h e i l i g e n Geistes . — Der Wandel im Geist gemäss dem 
vollkommenen Gesetz der Freiheit, im Gegensatz zum synergistischen und 
prädestinatianischen Extrem. — Die ethische Bedeutsamkeit der Gna
denmit te l (Wort und Abendmahl) und des Gebets in der Reichs
genossenschaft Christi. — 

B. D i e H e i l i g u n g als menschl iche H e r z e n s b e w e g u n g in der 
chr i s t l i chen Liebe (§. 66 — 68). 
§. 66- Das eigenartige Wesen christlich dankbarer Liebe als Combi
nation von Freiheit und Nothwendigkeit im persönl ichen Leben des 
neuen Ich. — Die auf dem Glauben ruhende Liebes- R e c e p t i v i t ä t 
(im Gegensatz zum pharisäisch-rationalistischen Ergismus), und die im 
Glauben sich vollziehende Liebes-А с ti vi ta t (im Gegensatz zum 
mystisch-pantheistischen Quietismus). — Die W e c h s e l b e z i e h u n g 
geheiligter Empfänglichkeit (Theilnahmc) und geheiligter Thatkraft 
(Mittheilung) im persönlichen Liebesleben des Christen. — §. 67· Die 
Herzensliebe zu G o t t in Chr i s to . — Die Erfüllung des Gebots im 
Gebet (im Gegensatz zum orgistischen Sclbstmachonwollcn und quie-
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tistischenNichtsmachenwollen).— Das V a t e r - U n s e r als urbildlicher 
Ausdruck für alles Bittgebet, in seiner Parallele mit den zehn Ge
boten. — § (Ig. Die christliche N ä c h s t e n l i e b e als practischo 
Vorstufe und Erweis der wahren Gottesliebe. — Die g e g l i e d e r t e 
M a n n i g f a l t i g k e i t der Nächstenliebe im Gegensatz zum nivelliren-
den Kosmopolitismus und engherzigen Exclusivismus. — Die Erhaltung 
der wahren christlichen Selbst l iebe in der fürbi t tenden und 
se lbs t verleugne и den Nächstenliebe. 

C. Die g o t t g e s c h e n k t e (§. 63 — 65) heil. L iebe (g. 60 - 68) in 
ihrer wirksamen Bewährung als T u g e n d l e b e n im R e i c h e 
Chris t i und gegenüber der g o t t g e s c h a f f e n e n N a t u r w e l t 
(§. 6 0 - 7 1 ) . 
§. (59. Die Bewährung der Liebe als lebendiger Kraft in den g u t e n 
Werken christlicher Berufsarbe i t . Die strebsame W e r k t a g s 
natur geheiligter Liebesarbeit, das Wahrheitsmoment im practischen 
Ergismus. — Die ruhevolle Sabbat hnatur dienender Liebe, das Wahr
heitsmoment im mystischen Quietismus. — §. 7(). Die practische 
Gliederung der .Liebestugenden Gott gegenüber. — Der act ive Cultus 
Gottes in der W a h r h e i t s - , G eг e ch t igke i t s - und W e i s h e i t s -
Liebe, — das Wahrheitsmoment im practischen Ergisinus. — Der 
reeept ive Character der Liebe zu Gott als dem ewigen Quell der 
W a h r h e i t , G e r e c h t i g k e i t und W e i s h e i t , — das Wahrheits
moment im mystischen Quietismus. — §· 71· Die gegliederte Aus
gestaltung der Liebestugenden innerhalb der gottcrlösten Menschheit. — 
Die humanenGemeinschaf t s tugenden der Activität oder der mit
theilenden (fördernden) Liebe gegenüber dem Menschheitsorganismus und 
der materiellen Natnrwelt, — das Wahrheitsmoment des practischen Ergis
mus. — Die humanen Gemeinschaftstugenden der Receptivität oder der 
theilnohmenden (schonenden) Liebe gegenüber dem Menschheitsorganis
mus und der materiellen Naturwelt, — das Wahrheitsmoment des my
stischen Quietismus. — Die schöne Harmonie der Liebestugenden in 
der durch Christum geheiligten Gotteswelt. 

Cap. 3. Die V o l l e n d u n g des neuen Menschen oder das Hoff
nungsz ie l im Reiche Christ i , g. 72 — 80. 

A. Die V o l l e n d u n g als go t tgewirkto Verk lärung der neuen 
Menschhei t oder das soc ia lethische Ideal im chr i s t l i chen 
Sinne (§. 72 - 74). 
§. 72- Das teleologische Moment in dem christlichen Heilsleben als 
got tgese tz tes . — Die Leiblichkeit (Real i tät ) des Vollendungs
zieles im Gegensatz zu der weltflüchtigen, idealistisch-spiritualistischen 
Transscendenztheoric (falsche Jenseitigkeit); die Geistigkeit (Idea
lität) des Vollendungszieles im Gegensatz zu der weltsüchtigen, rea
listisch-materialistischen Immanenztheorio (falsche Diessoitigkeit).— 
Die lebensvolle Durchdringung des Idealen und Realen im Himmelreich, 
als Allmachtswirkung Gottes des Vaters. — §. 73· Urbildliche Ver
wirklichung des Vollendungszieles in der V e r h e r r l i c h u n g der 
Person des H e i l s m i t t l e r s . — Die himmlische Verklärung des 
Gottmenschen, als des real gegenwärtigen Hauptes der neuen Mensch
heit, — im Gegensatz zur spiritualistischon Transscendenztheorie; die 
nothwendige, sichtbare Herrlichkeitsoffenbarung des wiederkommenden 
Hauptes der Gottesmenschheit, im Gegensatz zur materialistischen Im-
manenztheorie. — Die Durchdringung des Ewigen und Zeitlichen, Un
endlichen und Endlichen, Geistigen und Leiblichen in der Gottesmensch
heit der Endzeit. — g. 74. Der he i l ige Geis t als das Pfand der Voll
endung. — Die gegenwärtige, geistlich reale Verbürgung des Reichs-
Erbc's der Kinder Gottes, — im Gegensatz zur krankhaft spiritualisti-
schen Jense i t igkei t ; die zukünftige geistlich ideale Verherrlichung des 
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Reichs, — im Gegensatz zur krankhaft realistischen Diesse i t igkei t . — 
Das höchste Gut oder das ewige Leben als Durchdringung des Wesens 
und der Erscheinung im vollendeten H i m m e l r e i c h e . 

B. D i e H o f f n u n g als s u b j e c t i v e H e r z e n s g e s i n n u n g des neuen 
Menschen im Hinbl ick auf die V o l l e n d u n g (§. 75 —77). 
§. 75- Das eigenartige Wesen der christlichen Hoffnung im Ver
hältniss zum Glauben und zur Liebe. Die beruhigende Macht der 
Hoffnung oder die persönliche Friedens gewis sheit des Christen im 
Gegensatz zur pietistischen Transscendenzthoorie; die drängende Macht 
der Hoffnung oder das christliche Heimweh im Gegensatz zur ratio
nalistischen Immanenztheorie. Die Vereinbarkeit beider Momente in 
der christlichen Persön l i chke i t . — §. 76- Die wahre Hoffnung zu 
G o t t in Christo. Die auf Gott gerichtete Hoffnungsfreudigkeit 
im Gegensatz zum selbstquälerischen Pietismus; die auf Gott gerichtete 
Hoffnungssehnsucht im Gegensatz zum selbstgenugsamen Rationalis
mus. Vereinbarkeit beider Momente in der „himmlischen" Gesinnung des 
Christen. — §. 77· Die christliche Hoffnung im Hinblick auf die Ge
meinschaft der Miterlösten. Die freudige E r g e b u n g in die 
Kreuzesgestalt des Gottesreiches auf Erden, im Gegensatz zur krank
haften Anticipatlon der Vollendung; die zuversichtliche E r w a r t u n g 
der HeTrlichkeitsgestalt des Gottesreiches, im Gegensatz zum krank
haften Verzicht auf Vollendung (Resignation). — Die practische Vereinbar
keit beider Momente in der kirchlichen Reichsgenossenschaft auf Erden. 

C. Die go t tgeschenkte (§. 72 - 7 4 ) Hof fnung des Chris ten 
(§. 75 — 77) in ihrer w irksamen Bewährung als T u g e n d im 

. Reiche Gottes auf Erden (§. 78 — 80). 
§. 78- Die christliche Hoffnung als Basis unserer himmlischen Berufs
arbeit auf Erden. Der himmlische Lohn der Tugend im christlichen 
Sinne, das Wahrheitsmoment der eudämonistischen Transscendenz-
theorie. Die V e r d i e n s t l o s i g k e i t der christlichen Tugend und der 
Ernst schliesslicher Rechenschaft, das Wahrheitsmoment der pessimisti
schen Immanenztheorie. — §. 79· Die practische Bewährung der 
Hoffnung im Hinblick auf die ewige Gottesgemeinschaft des Christen, 
Die gehobene Gottinnigkeit und Hoffnungsbegeistemng in der zeitlichen 
Arbeit auf dem Boden der realen Welt, das Wahrheitsmoment des 
schwungvollen Idealismus. — Die schlichte Gottergebenheit und Wach
samkeit das Wahrheitsmoment des nüchternen Realismus. — §. 80· Die 
practische Bewährung der Hoffnung in der christlichen Rei с hsgeno s-
senschaft auf Erden. Die formelle M a n n i g f a l t i g k e i t der idealen 
Lebensziele das Wahrheitsmoment des individualisirenden Subjectivis-
mus. Die wesentliche Einhe i t des christlichen Lebenszieles das 
Wahrheitsmoment des generalisirenden Objeetivismus. Das verkör
perte Ideal oder die organisirte und verklärte Leiblichkeit als Ende der 
Wege Gottes. 

Dritter Abschnitt. Der Kampf des neuen mit dem alten Menschen oder das Ringen 
nach dem höchsten Gute innerhalb der christlichen Reichsgenossenschaft. 
§ . 8 1 - 9 0 . 

§. 81· Allgemeines über Behandlung und Gruppirung des Stoffes. Der 
freudige und ernste Character des christlichen Kampfes im Gegensatz 
zum ascetischen Rigorismus und zur quietistischen Laxheit. — Die 
Antinomie im empirischen Christenleben oder die feindlichen Elemente 
(Welt- und Gottesreich, Satan und Christus, Fleisch und Geist). — 
Pie Art des Kampfes in der Prüfung, Versuchung, Anfechtung. — Die 
eventuelle Entscheidung in malam et bonam partem: Niederlage und 
Sieg, Fall und Auferstehen. — Die drei Sphären des christlichen 
Kampfes: Glaubenskampf, Heil igungskampf, V o l l e n d u n g s 
kampf. 
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Cap. 1. Der G l a u b e n s k a m p f oder der Kampf der W i e d e r g e 
burt. §. 8 2 - 8 4 . 
A. §. 82- Hie fe indl ichen E l e m e n t e , wie sie bereits in der 
Wiedergeburt des Kindes latitiren; oder: der „geistliche Streit" als be
ginnend mit der Taufe. — Der bewusst werdende Gegensatz im Pro-
cess der Bekehrung. — Die empirischen Gegensätze: Unglaube und 
Aberglaube, Zweifel und Sicherheit, Trotz und Verzagtheit gegenüber 
dem wahren Glauben mit seiner kindlichen Zuversicht und bussfertigen 
Wachsamkeit, mit seiner selbstlosen Demuth und seinem freudigen Muth. 
B. §. 83· Die rechte Art des G l a u b e n s - K a m p f e s im Gegensatz 
zum laxen (heterodoxen) und rigoristischen (orthodoxen) Extrem. — Fal
sche Compromisse, falscher Qlaubenszwang. — Die wahren Kampfes
mittel: Wachsamkeit und Gebet, Wort Gottes und Gnadenmittel, christ
liche Glaubens- und Gebetsgemeinschaft. 
C. §. 84- Die eventu eile Entscheidung im Glaubenskampfe. — 
Die Möglichkeit oder Wirklichkeit eines Falles aus dem Gnadenstande 
oder eines Verlustes des Geistes der Wiedergeburt, gegenüber der trotzigen 
(weltförmigen oder pietistischen) Sicherheitstheorie. Die Möglichkeit 
und Notwendigkeit eines siegreichen Glaubensfortschrittes, gegenüber 
der verzagten (weltförmigen oder pietistischen) Schwankungstheorie. Die 
Siegesgewissheit in der Gemeinschaft mit Jesu, dem Anfänger und Vollen
der des Glaubens. 

Cap. 2. Der He i l igungskampf oder der Kampf in der Sphäre 
christ l icher Liebesbethät igung. §. 85—87. 
A. §. 85· Die feindlichen Elemente: in der objectiven Form als 
Pflichtencollision; in der subjectiven Form als Zweiherrendienst (Fleisch 
und Geist ; in der socialen Form als Interessencollision bei steter 
Mischung von W e l t - und Gottesreich. 
B. §. 86· Die rechte Art des He i l i gungskampfes im Gegensatz 
zur laxen antinomistischen Theorie der Compromisse (Indifferenz) und 
zur rigoristisch nomistischen Theorie der Askese (Intoleranz). Die Lösung 
der P f l i ch tenco l l i s i on . Die Grenzen des Er laubten im Hinblick 
auf die Selbstzucht der christlichen Persönlichkeit und die christliche 
Sitte. Bedeutung der A d i a p h o r a im Heiligungskampf. Die wahren 
Kampfesmittel oder die gesunde christliche Α skes e (Fasten, Gelübde, 
Busswerke, consilia evangelica). 
C. §. 87- Die eventuelle Ent sche idung im Heiligungskampfe. Die 
zeitweilige oder dauernde Niederlage im Heiligungskampf oder die Mög
lichkeit des Sündendienstes, gegenüber der optimistischen Theorie der 
stolzen Heiligen. Die Möglichkeit und Notwendigkeit des momentanen 
oder fortschreitenden Sieges über die Sünde, gegenüber der pessimisti
schen Theorie der verzagten Heiligen. Die Siegesgewissheit in der Ge
meinschaft Jesu des Auferstandenen. 

Cap. 3. Der V o l l e n d u n g s k a m p f oder der Kampf der Hoffnung 
im Tode. §. 88—90. 
A. §. 88· Die feindlichen Elemente in dem abschliessenden Ent
scheidungskampfe. — Die objectiven Gegensätze: Tod und Leben, das 
Weltreich mit dem Fürsten des Todes und das Gottesreich mit dem Für
sten des Lebens. — Die subjectiven Gegensätze: die Hoffnungslosigkeit 
in den Formen der Todesangst und Lebenslust, der Todessehnsucht und 
des Lebensüberdrusses; die Hoffnung in den Formen der Todesbereitschaft 
und Lebenssattheit, des Todeshasses und der Lebenszuversicht. 
B. §. 89· Die rechte Art des Kampfes gegenüber den Extremen der 
pietistischen Todesfreundschaft und weltförmigen Todesfurcht. — Der 
Tod als letzte Prüfung, ernste Versuchung und schwere Anfechtung. — 
Die wahren Kampfesmittel: tägliches Sterben, Kreuzes- und Todeege-
meinschaft mit dem für uns gestorbenen Herrn. 
C. §. 90- Die krit ische Entscheidung im Todeskampfe und das 
letzte Gericht. — Die Möglichkeit einer dauernden Niederlage und ewiger 
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Verdammniss gegenüber der laxen Theorie der Apokatastasis. — Die 
Nothwendigkeit einer Gcrichtsreife in beharrlicher Verstockung (Sünde 
wider den h. Geist) als Bedingung der Verdammniss, gegenüber der rigo-
ristischen Willkürtheorie des absoluten Particularismus. — Die Sieges
gewissheit im Tode und der Eingang in das Reich ewigen Lebens durch 
die Gemeinschaft mit Christo, dem verherrlichten Todesüberwinder. 

Z w e i t e r H a n p t t h e i l . Das Heilslebcn des Christen nach seiner 
practischen Bethät igung innerhalb der concret geschicht
lichen Gemeinschaftsformen. §. 91 —127. 
§. 91· Allgemeines. Behandlung und Gruppirung des Stoffes. 

Erster Abschnitt. Die Bethätigung christlichen Heilstebens innerhalb der häuslichen 
Gemeinschaftsform, oder das christliche Familienleben. §. 92—104. 

Cap. 1. Die organische Begründung oder dieGeburt häuslicher 
Gemeinschaftsform durch die christliche Ehe, als Basis des 
Familienglaubens. §. 92 -97 . 
§. 92· Allgemeines über den gottgeordneten organischen Ursprung 
der Familie als grundlegende Bedingung für die Familienauctori tat 
und die Familienpietät. Die Gefahren nivcllirender Desorganisation 
beim atomistischen Individualismus und naturalistischen Universalismns. 
I)ie wahre christliche Descendenztheorie oder die Familieneinheit (Bluts
verwandtschaft) des Menschengeschlechts in ihrer ethischen Bedeutung für 
christliches Familienleben. — §. 93· Die socialetliische Auffassung der 
g e s c h l e c h t l i c h e n P o l a r i t ä t als Voraussetzung aller organischen 
Lebensgebilde. Die sittliche Verwerflichkeit des naturalistischen (fri
volen) Cynismus und des spiritualistischen (pietistischen) Rigorismus in 
der Beurtheilung geschlechtlicher Verhältnisse. Die egoistisch-fleischliche 
Entartung im Lichte des sechsten Gebotes (die unkeusche Coquetterie 
und Prüderie, das ehebrecherische Gelüste, das Concubinat, die Hurerei, 
die naturwidrigen Geschlechtssünden), Die Keuschheit, das geschlecht
liche Schamgefühl und die ethische Heiligung der Geschlechtsgemein
schaft als der gottgesetzten Bedingung christlicher Ehe. — §. 94- All
gemeiner Begriff und sittliche Idee der Ehe (Monogamie und Unauflös
lichkeit). Die Gefahren leichtfertiger Naturalisirung und sacramoiitaler Ver
herrlichung des Ehebündnisses. Die christliche Ehe als Abbild der geist
leiblichen Gemeinschaft Christi und der Gemeinde. — §. 95. Die Bedingungen 
christlicher Eingehung der Ehe auf Grund sittlicher Wahl (berechtigte 
und unberechtigte E h e h i n d e r n i s s e , V i r g i n i t ü t , Cöl ibat , 
Brauts tand) . Die sittliche Verwerflichkeit conventioneller Berechnung 
und romantischer Leichtfertigkeit bei der Elioschlicssung. Die kirchliche 
T r a u u n g und die (facultative oder obligatorische) C iv i l che . — §· 90· 
Die christliche F ü h r u n g der Ehe in leiblicher und geistlicher Hinsicht 
(die Tendenz auf Kindererzeugung). Die wahre eheliche Liebestreue 
gegenüber den Gefahren des ehelichen Terrorismus (egoistische Bindung) 
und Indifferentismus (egoistische Freiheit). Die sicli ergänzende Le
bensaufgabe des Mannes und Weibes in der ehelich-häuslichen Gemein
schaft. — §. 97- l-'ie eventuelle und factische Lösung des Ehebundes 
(Trennung und Scheidung). Die verwerflichen Extreme der laxen und 
rigoristischen Auffassung der Scheidungsgründe. Die Lösung der Ehe 
durch den Tod und das Recht der Wiederverehelichung. — 

Cap. 2. Die christ l iche Gestaltung des häuslichen Gemein
schafts lebens oder die christ l iche Familionliebe. §. 98—102. 
§. 98· Begriff und sittliche Idee der Familie als häuslicher Gemein
schaftsform. Die extremen Gegensätze der exclusiv-egoistischen Ueber-
schätznng und der indifferentistisch-pietistischen Unterschätzung des na
türlichen Familienbandes. Die christliche Gestaltung und Gl i ederung 
der F a m i l i e n p f l i c h t e n auf Grund des v ier ten Gebotes. — §. 99· 
Die sittliche Aufgabe der Eltern oder die Principien christlicher 



х х ш 
Erziehung. Die Gefahren der weichlich verwöhnenden Laxheit und 
des starr gesetzl ichen Bigorismus. Die Ueberwindung derselben 
in den verschiedenen Sphären häuslicher Erziehung und Bildungsauf
gabe. — §. 100· Die sittliche Aufgabe der K i n d e r in ihrem Verhältniss 
zu den Eltern. Die Bewahrung der kindlichen Pietät in den Collisions-
fällen gegenüber der doppelten Gefahr knechtischer Abhängigkeit und 
zuchtloser Selbständigkeit. Das gegenseitige Verhältniss der G e 
schwister und die häusliche Freundschaft. - §. 101· Das Dienst-
botenverhältniss im christlichen Hause gegenüber dem blossen Mieth-
verhäl tn iss , der Leibeigenschaft und der Sclaverei. Die ge
fahrdrohenden Extreme der familiären Gleichheitstheorie und der rigo-
ristischen Subordinationstheorie in der Behandlung der Dienstboten, 
l'ie Sonderpflichten der Herrschaft und des Gesindes. — §. Ю2- Die 
sittliche Ausgestaltung des gesammten häuslichen Zusammenlebens 
durch die christliche Gastfreundschaft und gesellige Haussitte. Die 
beiden Extreme engherziger Abgeschlossenheit (Ungeselligkeit, Exclusivi-
tät) und characterloser Verschwommenheit, (Unhäuslichkeit. Zerstreuungs
sucht) im häuslichen Gemeinleben. — Hausordnung und H a u s g o t 
tesdienst als Vorschule des rechtlich - socialen und religiös-kirchlichen 
Gemeinlebens. — 

Cap. 3. Die ideale Vol lendung der häuslichen Gemeinschafts-
form im Himmelreiche, als Basis der christ l ichen Famil ien
hoffnung. §. 103. 104, 
§. 103· Die gottgewollte ewige Bedeutung des ehelichen und Fainilien-
glückcs. Die Extreme der idealistischen Transscendenztheorie (falsche 
Verhimmelung) und realistischen Immanenztheorie (falsche Verweltlich
ung) in Bezug auf das häusliche Gemeinloben. Die organische Glieder
ung der- Gemeinschaft im Hause Gottes des Vaters , als christliches 
Familienideal. — §. ]()4- Die sittliche Gesinnung des Christen als eines 
Gliedes der häuslichen Gemeinschaftsform im Hinblick auf das himmlische 
Seligkeits-Ideal, oder die Familien ho ff nung des Christen gegenüber 
der Unterschätzung und Ueberschätzung des irdisch-häuslichen Berufs. — 

Zweiter Abschnitt. Die Betätigung christlichen Heilslebens innerhalb der social 
bi'rgerlichen, rechtlich geordneten Gemeinschaftsform des Staates. §. 105—110. 

Cap. 1. Der organische Ursprung oder die ke imart ige Geburt 
der s t a a t l i c h e n Rechtsordnung in der V o l k s g e m e i n s c h a f t , 
als Basis des nat ional -patr iot i schen Glaubens. §. 105. 106. 
§. 105· Die allmälige Entstehung und die sittliche Idee der volkstüm
lichen Gemeinschaft als einer natürlich-moralischen Collectivperson (Gemein
geist, Volksseele, Volkscharacter. Volkssitte, Volkspsychologie). — Die Be
wahrung des Völkerunterschiedes im christlichen Humanitätsgedanken 
gegenüber den Extremen des Nationalitätsschwindels und des Kosmopoli
tismus. — Das Volk als organische Naturbasis für die bürgerlich-sociale 
Rechtsordnung des Staates (gegenüber der Vertrags- und Gewalttheorie). 
— §· 106· Die sittliche Stellung des Christen im Hinblick auf seine 
Volksgemeinschaft oder die national-patriotische Glaubensgesinnung 
(Pietät gegen Vaterland und Muttersprache). Die christliche Reaction 
gegen die naturalistische Apotheose des Volksthums und die pietistische Ni-
vellirung der Völkerunterschiede. — Aufgabe und Schranke des christ
lichen Patriotismus. 

Cap. 2. Die chr i s t l i ch-s i t t l i che A u s g e s t a l t u n g und Lebens
bewegung des Rechtsorganismus, und die Lieb esbethät igun g 
des Christen in der staatl ich geordneten Cu l turgeme in -
schaft. §. 107—117. 
§. 107- Der Begriff des Staates und der Gesellschaft in ihrer ethischen 
Bedeutung und Wechselbeziehung. — Die chr is t l i ch - humane 
Staats idee gegenüber dem e thn i s i renden Extrem des Territorialis-
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mus und dem j u d a i s i r e n d e n Extrem des Theocratismus. — Die Sou-
veränetät des Staates und die G e w i s s e n s f r e i h e i t (gegenüber dem I n 
d i f f e r e n t i s m u s und der I n t o l e r a n z ) . —' §. 1 0 8 · Der christliche 
Staat als rechtliche Basis d e s i r d i s c h e n B e r u f s in der Ordnung der 
Gesellschaftskreise. Die weltförmige Ueberschätzung und pietistische 
TJnterschätzung des irdischen Berufs in seinem Verhältniss zum himmlischen 
Beruf. Die mannigfaltige G l i e d e r u n g der irdischen Berufsarten im 
social-bürgerlichen Leben. — §, 1 0 9 · Der irdische Beruf (Recht und 
Pflicht) christlicher S t a a t s o b r i g k e i t . Gefahrdrohende Consequenzen der 
ethnisirenden und theocratischen Auffassung. — Das weltl iche Schwerdt 
und die Souveränetät von Gottes Gnaden im Lichte christlicher Wel t 
anschauung. — § H O - Die berufsmässige Stel lung christlicher U n t e r -
t h a n e n zu ihrer Obrigkeit. Die wahre Legit imität gegenüber den 
krankhaften Extremen des revolutionären Radicalismus und des stabilen 
Servilismus. Der passive Widerstand (die berechtigte Opposition) und 
das offene Zeugniss (Martyrium) des Christen (im Gegensatz zur Revolu
tionsmaxime und Willkürtheorie). — §. Ц ] . Der p o l i t i s c h e G e 
m e i n v e r k e h r im christlichen Staate (Verfassungsleben, öffentliche 
Meinung, Censur). Die Extreme des L i b e r a l i s m u s und C o n s e r v a -
t i s m u s , des politischen F a n a t i s m u s und I n d i f f e r e n t i s m u s . 
Die internationale Beziehung (Diplomatie) im Staatenbunde und der 
K r i e g vom Standpunkte christlicher Humanität. — §. 112- Der j u r i 
d i s c h e (civil- und criminalrechtliclie) Gemeinverkehr und das Strafver
fahren vom Standpunkte christlicher Weltanschauung (Begriff der juridi
schen S t r a f e , das principielle Recht auf T o d e s s t r a f e ) . Die Extreme 
der pietistischen Rechtsscheu und der weltförmigen Rechtssucht. — Die 
Ste l lung des Christen zum ö f f e n t l i c h e n R e c h t s v e r f a h r e n (Theil-
nahme am P r o c e s s , Zeugniss wider den Nächsten, der E i d ) und zur 
eventuellen Selbsthilfe im N o t h s t a n d e ( N o t h w e h r , D u e l l , Nothrede, 
Nothdiebstahl) . — §. 113 · Der s o c i a l e Gemeitiverkchr oder die ge
sellschaftlich gegliederten Berufsgenossenschaften ( S t ä n d e ) in ihrer 
ethischen Bedeutung. Die krankhaften Extreme des socialistisch-
communistischen D e m o c r a t i s m u s und des absolutistisch-feudalen 
A r i s t o c r a t i s m u s . Die christliche Auffassung der Standesunterschiede, 
Bewahrung und Ausgleich derselben im christlichen Humanitätsgedanken. 
— §· 1 1 4 · Der i n d u s t r i e l l e Gemeinverkehr oder die „sociale Frage" 
vom Standpunkte ethisch - christlicher Weltanschauung. Die sittlich 
organisirte A r b e i t s t e i l u n g gegenüber den Extremen des modernen I n -
d u s t r i a l i s m u s ( M a n c h e s t e r t h u m und absoluteConcurrenztheorie) und des 
mittelalterlichen Q u i e t i s m u s (Zunftsystem und Bevormundungstheorie). 
Die sittliche B e u r t e i l u n g der materiellen Gütererzeugung und des Güteraus
tausches (die productive Arbeit, der Credit, das Capital , der Wucher, die 
Geldspeculation, der Luxus , der Schmuggel , vom Gesichtspunkte christ
licher Socialethik). — §. 1 1 5 · Der w i s s e n s c h a f t l i c h e Gemeinverkehr 
und die S c h u l e . Die christlich - ethische Bedeutung der geist igen 
Bildungsgemeinschaft und des Forschungstriebes gegenüber den beiden 
Gefahren des eingebildeten lntel lectualismns und ungebildeten Practicismus. 
Christlich socialethische B e u r t e i l u n g der Volksschule (Schulzwang, 
Confessionslosigkeit) . der Stel lung der Lehrer und Schüler, Meister und 
Jünger der Wissenschaft, der internationalen wissenschaftlich-academischen 
Geistesarbeit, der Presse und Literatur, der öffentlichen Reden und l i te
rarischen Interessenkreise. — §. 116- Der ä s t h e t i s c h - k ü n s t l e r i s c h e 
Gemeinverkehr und die sittliche Idee der S c h ö n h e i t . Die ethisch
christliche B e u r t e i l u n g und Gestaltung des Kunstlebens gegenüber den 
Gefahren der sinnlich-weltförmigen Kunstentartung oder der pseudochrist
lichen Kunstverachtung. Die christliche Entwickelung der verschiedenen 
Kunstgebiete. — §. ] ] 7 · Der g e s e l l i g e Gemeinverkehr und das 
ö f f e n t l i c h e V e r g n ü g e n vom Standpunkte christlicher Socialethik. Die 
Gefahren der zügellosen, weltförmigen Laxheit und des engherzigen weit-
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scheuen Rigorismus auf geselligem Gebiete. Die christliche Beurteil
ung und Gestaltung der g e s e l l i g e n Unt erha l tung , des Sp ie l e s , der 
G y m n a s t i k , des T a n z e s , des T h e a t e r s , der öffentlich volkstümlichen 
Sitte und der Mode. 

Oap. 3. Das ideale V o l l e n d u n g s z i e l der vo lks thüml i ch - s taa t -
l ichen Gemeinschafts form in der H u m a n i t ä t , als Basis der 
nationalen Hoffnung des Christen. §. 118. 119. 
§. 118· Das Ideal des staatlichen Lebens oder der vollendete Staaten
bund als Verwirklichung des Η umanitätsgedankens. Der Gegensatz 
des heidnischen und jüdischen Volksideals. Die Aufhebung der sündigen 
und zeitlichen Momente im Rechtsorganismus und die Bewahrung der 
volkstümlichen Gliederung im geistleiblichen Organismus der gotter
lösten Menschheit. — U9- Die volkstümliche Hoffnung des Chri
sten in ihrer Wirkung auf seine irdische staatsbürgerliche Berufsstellung. 
Die Gefahren der naturalistischen Ueberschätzung und pietistischen 
Unterschätzung der patriotischen Volksideale. Die christliche Gemein-
schaftshoffnung im Hinblick auf das ewige Vater land . — 

Dritter Abschnitt. Die Betätigung christlichen Heilslebens in der religiös-sittlichen 
oder kirchlichen Gemeinschaftsform. §. 120—127. 

Cap. 1. Der Ii ei lsgesc hiebt Ii с he Ursprung der chris t l ichen 
Kirche oder die Neugeburt der Kirche als Basis des chr is t 
l ich-kirchlichen Glaubens. §. 120 — 122. 
§. 120· Die wunderbare Neugeburt der Kirche oder die gottmenschliche 
Genesis des Himmelreiches auf Erden (ethische Bedeutung des Pfmgst-
wunders). Die sittlichen Gefahren bei der magischen oder dynamischen, 
romanisirend - hierarchischen. und sectirerisch - schwärmerischen Auf
fassung der Entstehung der Kirche. Die organischen Bildungs- und 
Wachsthumscleiucnte des Leibes Christi in der Wort- und Sacraments-
verwaltung (Stiftung des kirchlichen Amtes). — §. 121· Die sittliche 
Idee (Urgestalt) der Kirche als der sichtbar-unsichtbaren G e m e i n 
schaft des Glaubens (fides qua creditur). Die innere Notwendigkeit 
und sittliche Berechtigung kirchlich - confessi noller Век en ut η i s s -
b i ldung gegenüber den Extremen des hierarchischen (objcctivistischenl 
Traditionalismus und des seetirerischen (subjectivistiseheni Indcpenden-
tismus. Das Formal- und Materialprincip der kirchlichen Glaubensent
wickelung in seiner socialethischen Bedeutung.—§. 122· Die kirch
l iche Pietät, oder der kirchliche Glaube des Christen im Hinblick 
auf den heilsgeschichtlichen U r s p r u n g und die gottgesetzte Grundlage 
der Kirche, als der geistlichen Mutter alles christlichen Lebens. Die 
sittlichen Gefahren des gesetzlichen (schablonenhaften) Orthodoxismus und 
der willkürlichen (subjectivistischen) Heterodoxie. Die freie Gebunden
heit und die Individualisirung der kirchlichen Glaubensentwickelung. — 

Cap. 2. Die concret -gesch icht l i che Lebensbewegung der K i r 
che in dieser W e l t und die k irchl iehe L i e b e s t h ä t i g k e i t des 
Christen. §. 123—125. 

8 123· Die Kirche als organisirte H e i l s an st alt und ihre empirische 
zeitliche Erscheinungsform im Kirchenthum. Die ethische Unterscheid
ung des Heilsordnungsmässigen und Kirchenordnungsmässigen im christ
lichen Gemeinleben, gegenüber den Extremen des kirchenstaatlichen For
malismus und des freikirchlichen Idealismus. Die confessionelle Ausge
staltung des Kirchenthums in Lehre und С u 11 u s, Zucht und M i s s i o n , 
Verfassung und Kirchenregiment . — §. 124· Der sittliche Beruf kirch
licher A m t s t r ä g e r und die Stellung der sogenannten k irchl ichen Ob
rigkeit . Die Extreme des teocratisch-centralisirenden Hierarchienms 
(schroil'er Gegensatz des clericalen und Laienstandes) und des democratisch-
nivellirenden Congregationalismus (Gemeindeprincip). Die etiiischenGrenzen 
und die sittliche Berechtigung kirchlicher Amtstätigkeit und Disciplinarge-
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walt. — §. 125· Die kirchl iche L i e h e (Theilnahme undMitteilung) 
der Confessionsgenossen oder die practische Bethätigung des allgemeinen 
Priesterthums. Die kirchliche Toleranz und kirchliche Entschiedenheit 
gegenüber den Extremen des bekenntnissüchtigen Conf ess ional ismus 
und bekenntnisscheuen Union i smus . Der kirchliche Gemeinsinn in 
seiner spec ie l l en Bewährung nach innen (Erbauung, Theilnahme am 
kirchlichen Gottesdienst, Sonntagsheiligung, kirchliche Liebeswerke, Ver
einswesen) und nach aussen (kirchliche Propaganda, innere und äussere 
Mission). 

Cap. 3. Die s c h l i e s s l i c h e V o l l e n dung der Kirche als Bas i s 
der k i r c h l i c h e n E e i c h s h o f f n u n g des Christen. §. 126. 127. 
8· 126· Die sittliche Idee der triumphirenden, universellen Herrlich
ke i t sk i rche gegenüber der streitenden Kreuzkirche auf Erden. Die 
gefahrdrohenden Extreme der materialistischen Verweltlichung und spiri-
tualistischen Verhimmelung des kirchlichen Ideals. Die letzte Krisis 
für die Kirche und die schliessliche Verherrlichung durch dieParusie des 
Herrn (die socialethische Bedeutung des Chiliasmus gegenüber dem ju
daisirenden Realismus des israelitischen Volkskirchenthums und dem ethni-
sirenden Idealismus des blossen Humanitätskirchenthums). — §. 127· 
Die kirchlich-eschatologische Reichshoffnung des Christen in ihrer 
ethischen Bedeutung. Die Gefahren des chiliastischen und des personal
christlichen Eudämonismus. Die Vollendung aller christlich - kirchlichen 
Ideale im Organismus der c ivi tas Dei. — 

Druckfehler -Verzeichnis» (für p. 1—388). 

s. 8 Zeile 15 von unten lies : meinem statt: meinen. 

s. 55 „ 19 ·» ·· „ s e lbs t normirende statt: selbstnormirende 

s. 61 „ 20 „ oben Μ kennzeichnet statt: kennzeichnet. s. s. 61 „ 
64 „ 

21 
8 

, 1 1* • 5 Я я das E t h i s c h e statt: da letztere, 
der E i n z e l n e statt: der einzelne. 

s. 106 ., 11 „ unten ihm statt: hm. 

s. 112 „ 16 „ oben weist statt: weisst. 

s. 120 „ 15 ·> я bessert, statt: , bessert, 
der als statt: als der. s. 179 ,. 6 ., unten ,, 
bessert, statt: , bessert, 
der als statt: als der. 

s. 248 „ 4 „ oben soc ia le th i sche statt: social-cthisch. 

s. 254 „ U »· it я hüllen statt: hüllt. 



E i n l e i t e n d e s V o r w o r t . 

w enn irgend eine Zeit dazu angethan ist, ein tieferes Ver-
ständniss für die Bedeutung dos Gemeinschaftsfactors in dem 
Gesammtgebiete sittlicher Lebensbethätigung anzubahnen, so ist 
es ohne Zweifel die gegenwärtige. Insbesondere waren es die 
unvergesslichen Kriegsjahre an der Spitze unseres Jahrzehnts, 
welche den mühselig sich abarbeitenden Theoretiker mit einer 
Fülle socialethischen Materials wundersam bereicherten. Sie re
deten deutlicher, als alle wissenschaftlichen Argumentationen. 
Sie predigten gewaltiger, als alle theologischen Deductionen. 

Dass in dieser Zeit die Wahrheit des grossen Gesetzes der 
Solidarität mit Blut geschrieben ward, ja dass vielleicht noch 
Ströme von Blut werden fliessen müssen, um den Menschen jene 
Wahrheit fassbar und verständlich zu machen, kann uns wohl 
mit Angst und Schrecken erfüllen ob der Schwere der Gottes
gerichte, die über Jung und Alt, über „Böse und Gute, Gerechte 
und Ungerechte" ergehen. 

Um so ernster wird die Frage an unser Gewissen treten, wie 
solch eine Thatpredigt Gottes zu verstehen sei und was wir aus 
ihr zu lernen haben. Jedenfalls das Eine Grosse, dass Völker 
und Staaten wie verantwortliche und zurechnungsfähige morali
sche P e r s o n e n mit einander ringen, und dass der Erfolg sol
chen Ringens vor Allem bedingt ist durch die sittlichen Güter 
und Kräfte, die in ihrem gegliederten Gemeinwesen zur Aner
kennung und Blüthe gelangt sind. 

Zwar wäre es ein bedenklicher Missgriff, aus dem Siege 
der einen Nation über die andere die sittliche Yortrefflichkeit 
jener und die vollkommene Entsittlichung dieser zu entnehmen. 
Denn abgesehen davon, dass auch den Sieger ein schweres Ge
richt, eine ernste Heimsuchung trifft, wenn er den Leib seines 
Gemeinwesens aus tausend Wunden muss bluten sehen, kommt 
es vor Allem doch darauf an, wie er den Sieg sittlich' verwer-

T . O E N I N G E N , S O C I A L E T H I K . T H L . П . \ 
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thet; ob er ihn für die Organisation und Regeneration seines so
cialen, politischen und kirchlichen Lebens auf die Dauer auszu
beuten versteht. 

Die gewaltigen Siege des ersten Napoleon haben deutlich 
bewiesen, dass ein ephemerer Erfolg weder das geistige und 
sittliche Uebergewicht einer ganzen Nation documentirt, noch 
auch die Freiheit und gesunde Entwickelung derselben gewähr
leistet. Und wiederum, die grossen Errungenschaften der 
Jahre 1813—15 haben der deutschen Nation zwar nach heil
samer Demüthigung eine Periode des Aufschwungs gebracht, 
aber noch keineswegs die Früchte volkstümlicher Einigung und 
innerlicher Kräftigung, welche den damaligen Anstrengungen 
des nationalen Gemeingeistes entsprochen hätten. 

So würde auch in der Gegenwart die Frucht des Segens 
bei der allseitig sich kund gebenden deutschen Bewegung aus
bleiben oder verkümmern, wenn statt vertiefter Selbsterkennt-
niss in Betreff der eigenen Mängel und Sünden eitle Selbstbe-
spiegelung im Licht der glücklichen Erfolge, wenn statt gestei
gerter Selbstkritik eine bornirte Selbstüberhebung in Folge des 
Sieges um sich griffe. Der Sieg schliesst für den einzelnen 
Menschen wie für ganze Nationen grössere Gefahren in sich, als 
die ernsteste Niederlage, welche so zu sagen von selbst mit er
neuerter Selbstprüfung gesunde Demüthigung bringt. Aus den 
Wehen eiserner Drangsal und Noth wird dann neues Leben ge
boren. Aber auch jeder Sieg ist für ein Gemeinwesen eine be
deutsame Krisis, in welcher neben der Macht und Leistungs
fähigkeit die Schäden und Schwächen des eigenen Gesammtie
bens greifbar zu Tage treten. Kleinwerden in seinen eigenen 
Augen gegenüber der Grösse göttlicher Gnade, wie sie das ehr
würdig greise Haupt deutscher Nation bei jedem Schlachten
erfolge so schön zu rühmen wusste, das ist die köstlichste Frucht, 
welche eine Zeit heissen und siegreichen Kampfes zu zeitigen 
vermag. Ist diese Frucht wirklich gereift in der 'Hitze der Tage, 
so birgt sie den gesunden Keim zukünftiger Erneuerung in 
wahrhaft christlichem Sinne. Dass man es lerne, an die eigene 
Brust zu schlagen, ist für Völker wie für Personen die Grund
bedingung ihrer Wiedergeburt. 

Gleichwohl dürfen wir es bekennen, dass vor Allem-sittliche 
und ideale Factoren die entscheidenden Momente wie in jedem, so 
auch in diesem Völkerkampfe gewesen, Factoren, die den National
geist auf beiden Seiten kennzeichnen und somit die Nationalkraft 
im Fall gegenseitiger Messung bestimmen. Alle Kraft erprobt sich 
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am Widerstande und der Glaube ist auch hier der Sieg, der 
die "Welt überwindet. Der Glaube nicht im Sinne einee sub
jectiven Wahnes oder dunklen Gefühles, sondern als die felsen
feste Zuversicht, dass man für unveräusserliche Güter und 
pflichtmässig zu bewahrendes Recht in den Kampf geht! Die 
siegreiche Begeisterung wird stets aus der Ueberzeugung geboren, 
dass in dem nationalen Organismus, dem wir angehören, Kräfte 
des ewigen Lebens, geistige Werthe und Güter verborgen liegen, 
welche nicht untergehen können und dürfen, und für welche 
wir Rechenschaft abzulegen haben vor dem, der sie uns zu 
Lehen gegeben. 

Er lässt sich daher das Gottesgericht in diesem welthisto
rischen Kriege als ein berechtigtes nur dann verstehen, wenn 
wir vor Allem die organische Gesammtheit für die Qualität ihrer 
sittlichen Bestrebungen verantwortlich machen; wenn wir nicht 
den einzelnen Franzosen und den einzelnen Deutschen als indi
viduelle Grössen sittlicher Art einander gegenüberstellen und 
mit einander vergleichen, sondern Franzosenthum und Deutsch
thum als ethisch geartete Mächte, als eigenartige Typen mit 
ausgeprägter, historisch gewordener, geistig - sittlicher Physio
gnomie in's Auge fassen. 

Selbstverständlich ist es nicht meine Aufgabe, diesen Ver
gleich hier auszuführen. Ich kann nur nicht umhin, auch die 
wissenschaftliche Frage, die uns in diesem Buche beschäftigen 
soll, in das Licht der grossen Zeit zu stellen, welche zu erleben 
wir von Gott gewürdigt worden sind. Nur die s o c i a l e t h i s c h e 
Weltanschauung vermag den Schlüssel zu den Problemen dar
zubieten, welche solch ein Völkerkampf in sich birgt. Daher 
schien es mir nicht unerlaubt, den mir obliegenden V e r s u c h 
e i n e r R e c h t f e r t i g u n g und D u r c h f ü h r u n g c h r i s t l i c h e r 
S o c i a l e t h i k gegenüber den mannigfachen Kritiken, welche 
der erste Theil meiner Arbeit erfahren hat, an jene grossartige 
Weltbewegung anzuknüpfen, deren Schwingungen noch immer 
in allen näher oder ferner betheiligten Gemüthern nachzittern. 
Und zwar thue ich das nicht bloss, weil von diesen politischen 
Gedanken und Interessen alle Welt erfüllt und bewegt ist, son
dern weil mir in der That das Grundgesetz der Solidarität zum 
Greifen klar in jener erhebenden Zeitbewegung sich abspiegelt. 
In ihrem Licht wird es mir doppelt unbegreiflich, dass der in 
meinem Buche ausgesprochene Hauptgedanke von der noth-
wendigen gliedlichen Zusammengehörigkeit des Einzelindividu
ums mit dem Gesammtkörper, dem er angehört, so erasten and 



4 Einleitendes Vorwort. 

mannigfachen Wiederspruch hat wachrufen können. „Ueberau, 
wo sich der Einzelne dem Ganzen o p f e r t , übernimmt er eine 
Leistung, die in der Bestimmung der Gesammtheit liegt, die aber 
nur von Einzelnen durchgeführt werden kann. Dadurch gewin
nen solche Leistungen einen idealen Werth, der den materiellen weit 
übertrifft. Der geworbene Söldling, der im Kampfe fällt, giebt 
auch sein Leben dar; aber man nennt seinen Tod nicht mit der
selben Emphase einen Opfertod, wie den Tod eines Bürgers, der im 
Kampfe für sein Vaterland stirbt, der sein Leben pro aris et 
focis, für sein Volk und die Seinigen einsetzt" So war auch 
in diesem Kampfe jeder Deutsche, der für sein Vaterland den 
Heldentod erlitt, ein verkörperter Beweis für die Wahrheit der 
Idee der Stellvertretung. Jeder Blutstropfen, der für die gute 
Sache vergossen wird, ist eine Versiegelung des Glaubens an 
die Gattungegemeinschaft. Jede gewonnene Schlacht ist ein Do-
cument des sittlichen Collectivwillens, ja wir könnten sagen in 
jedem Schuss Pulver explodirt ein Stück des lebendigen Natio
nalgeistes. Und wenn wir armen ergrauenden Theoretiker nicht 
mit ins Feld ziehen können, wenn wir in einsamer Zelle unsere 
besten Jahre unter verstaubten Büchern verbringen, wenn wir 
in geistigem Ringen und reflectionsmässiger Arbeit unter vielem 
Seufzen unsere Kräfte verzehren, so tröstet es uns gewaltig, 
aus dem Kanonendonner das Echo unserer individuellen uns 
lieb gewordenen Gedanken zu vernehmen. Wir werden gestärkt 
und gehoben, wenn wir mit der Zeitbewegung so zu sagen Fühlung 
gewinnen und aus ihrem scheinbar chaotischen Durcheinander 
die deutliche Stimme zu vernehmen glauben, die das Ja und 
Amen zu unsern vielleicht nur schüchtern geäusserten Theorien 
in ihrem Schoosse birgt. 

So reichen sich Wissenschaft und praktisches Leben fördernd 
die Hand, und werden zugleich sich gegenseitig zum Correctiv. 
Unsere Theorie muss die Probe an der lebensvollen Wirklichkeit 
bestehen und das geschichtliche, politische wie kirchliche Natio
nalleben erhält wiederum seine Regulative aus der Hand der 
fortarbeitenden Wissenschaft. — 

So sehr uns Männern der Geisteswissenschaft vor Allem da
ran liegen muss, im Läuterungsfeuer der Kritik zu bestehen, 
die das Leben und die Geschichte ausübt, so wenig darf es uns 
aber gleichgültig sein, ob und wie die eigentlichen Fachgenossen 
in l i t e r a r i s c h e r Kritik unserem Bedürfniss entgegenkommen, 

!) Vgl. L i n s e n m a n n , Lehre von Gesetz und Freiheit. Theologische 
Quartalschrift 1872. S. 215. 
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das heisst nicht dem eitlen Bedürfniss, gelobt, sondern dem ge-k 

sunden Bedürfniss, gelesen, verstanden und sachlich beurtheilt 
.zu werden. In dieser Hinsicht muss ich zunächst ein Geständ-
niss ablegen, welches einem Widerrufe nicht unähnlich sieht. 

Wenn ich mir die grosse Anzahl von Besprechungen verge
genwärtige, welche mein Werk in den verschiedenartigsten Wer
ken und Zeitschriften von Staatsrechtslehrern, Philosophen, Na
tionalökonomen, Statistikern, Publicisten, Naturforschern, Medi-
cinern und Theologen erfahren, so muss ich mit Beschämung 
bekennen, dass ich die Gefahr, todtgeschwiegen zu werden, mir 
unnütz vorgespiegelt habe. Namentlich möchte ich die im Vor
worte zur zweiten Abtheilung meiner Moralstatistik ausgespro
chene leise Anklage gegen meine theologischen Fachgenossen 
als eine damals verfrühte und jetzt keineswegs mehr berechtigte, 
öffentlich hiermit desavouiren. Es ist mir das um so mehr eine 
Gewissenspflicht, als manche meiner geehrten Recensenten — 
z.B. Dr. A. O n c k e n in der Augsburger Allgemeinen Zeitung *) 
— durch meine desfallsige Aeusserung sich zu der Meinung veran
lasst gesehen haben, dass mir „die Hauptgegnerschaft für meine 
Ideen aus der Phalanx meiner theologischen Fachgenossen drohe." 
Gerade von Theologen verschiedenster Färbung, von der protes
tantischen Kirchenzeitung ab bis zu den römisch-katholischen 
Literaturblättern hinauf sind mir die eingehendsten, zum Theil 
sehr wohlwollenden Beurtheilungen entgegengetreten 2 ) . Aller
dings habe ich in Betreff meiner moralstatistischen Voruntersuch
ung, namentlich wegen meiner empirischen Methode und auch 

1 ) Vgl. Augsb. Allg. ZeituHg 1871, Nro. 153 S. 2739. 
2 ) Abgesehen von den Besprechungen in verschiedenen theologischen 

Werken hebe ich hier, als Anhaltspunkt für die weiter unten vorkom
menden Citate, die ausführlicheren, auf die Sache selbst eingehenden Kri
tiken von t h e o l o g i s c h e r Seite hervor: Protest. Kirchenzeitung 1870, 
Kr. 7, S. 151 ff. (Anz. von llruch). — R e u s c h ' s Theol. Literaturbl. 
1869, Nr. 9, S. 310 ff. und 1870, Nr. 12, S. 463 ff. (Anz. von SimaiO. — 
Jahrbb. für deutsche Theologie 1869. II. S. 372 ff. und 1870, II. S. 394 ff. 
(Anz. von Pa lmer) . — Zeitschrift für luth. Theologie, 1869, IV. S. 761 ff. 
(Anz. von W u t t k e ) . —'Zeitschrift für Protest, u. Kirche 1870, II. S. 75 
— 109 (Frank) . — Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche 1869, 
III. S. 406 ff. (Ληζ. von O. Mar pur g). — Vgl. ausserdem noch: Mitthei
lungen und Nachrichten für die evangelische Kirche Russlands 1869, 
Märzheft. — Beweis des Glaubens 1809, S. 12 ff. — Allg. luth. Kirchen
zeitung 1870, Nr. 11, S. 764 ff. — Studien nnd Kritiken 1871, I. S. 61. 
— Theol. Itter. Centraiblatt von Z ö c k l e r und A n d r e a Bd. VIII, S. 249 
8. 329 ff. Band X (1872) S. 170 ff. und S. 25S ff. 
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in Hinsicht auf den Grundgedanken meiner Ethik gerade von 
biblischen und kirchlichon^Theologen den schärfsten Widerspruch 
erfahren. Derselbe ist mir aber lieber gewesen und hat mich 
wegen seines sachlichen Charakters wohlthuendcr berührt als 
die mitunter schiefen panegyrischen Anzeigen, durch welche ei
nige deutsche Publicisten und besonders englische Reccnsenten 
documentirten, dass sie das Buch entweder nicht gelesen oder 
nicht verstanden. 

Im Ganzen freut es mich, dass doch viele Hauptpunkte, 
auf welche ich Nachdruck gelegt, wie mir scheint, zur Aner
kennung gelangt und andere wiederum so sehr ein Gegenstand 
allgemeiner Discussion geworden sind, dass ich auch aus der 
Art des Widerspruchs zu erkennen vermochte, wie nothwendig 
die eingehende Behandlung des mir vorliegenden Problems war. 
Schon dass die von mir aufgeworfene Frage in den Gemüthern 
vieler enragirter Personalethiker rumorte, durfte mir ein Beweis 
dafür sein, dass ich meinen Zweck nicht ganz verfehlt. 

Zu besonderem Danke, den ich hiermit öffentlich ausge
sprochen haben möchte, fühle ich mich denjenigen nicht theo
logischen Kritikern gegenüber verpflichtet, welche meine Aus
einandersetzungen in sachlicher Objectivität geprüft und trotz 
mehrfacher Opposition in ihrem Kerne erfasst und verständniss
voll verwerthet haben. 

So hat Dr. А. О п е к е η ') in geistreicher Durchführung den 
Zusammenhang von „Socialethik" und „Socialwissenschaft" im 
Anschluss an mein Buch darzustellen und namentlich Mi 11 ge
genüber den berechtigten Gedanken tiefer zu begründen gesucht, 
dass alle Wissenschaft in ihrer Beziehung auf die socialen Ge
meinschaftsgebilde mit dem „Sein" auch das „Sollen" ins Auge 
zu fassen habe, wenn sie anders ihren Charakter als „positive" 
Wissenschaft nicht einbüssen oder vom praktischen Leben sich 
nicht emaneipiren wolle, ein Gedanke, der namentlich auch ge
genüber der H e r bar t 'sehen Philosophie und ihrem bekannten 
Losungsworte von der notwendigen „Trennung der Ethik und 
Metaphysik", des Sollens vom Sein zu beherzigen is t 2 ) . 

1 ) А. a. 0 . Augsb. Allg. Zeitung 1871, Beilage Nr. 153. 157. 158. 
Ich verweise auch auf desselben Verfassers anregende Schrift: »Unter
suchungen über den Begriff der Statistik.« Leipzig. E n g e l m a n n 1870. 

2 ) Ich verweise auf die treffliche Arbeit von J. K a f t a n : Sollen und 
Sein in ihrem Verhältniss zu einander. Leipzig 1872. Ев ist das eine 
»Studie zur Kritik H e r b a r t s « , auf welche ich später im methodologi
schen Theil (Buch I, Abschnitt 2. Cap. 2) zurückkommen werde. 
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Ferner hat mein geehrter College K n a p p in seinem glän
zend geschriebenen Vortrage: „Die neueren Ansichten über Mo
ralstatistik" 4 das Verhältniss der deutschen und französischen 
Forscher auf diesem Gebiete einer geistvollen Beleuchtung unter
zogen. Hier wird mein Versuch, den S ö c i a l p h y s i k e r n wie 
den A t o m i s t e n der Manchesterschule auf Grund des moral
statistischen Materials entgegenzutreten, geschichtlich und kri
tisch ins rechte Licht gestellt. Namentlich illustrirt K n a p p in 
treffender "Weise die b e i d e n Grundpfeiler meiner Argumen
tation: die Freiheitsidee und die Solidarität. Meine Auffassung 
der Moralstatistik, meint er, würde man zu eng definiren, wenn 
man sie bloss als Auflehnung gegen die materialistisch-mecha
nische Betrachtungsweise Q u e t e l e t ' s bezeichnete. Freilich sei 
mir der Gedanke, dass alle menschlichen Handlungen in natur
gesetzlicher Weise vorherbestimmt seien, ein Greuel. Er stimmt 
mir zu, wenn ich es weit von mir weise, die Persönlichkeit ganz 
zum Product ihrer "Umgebung zu machen. Er meint, dass ich 
ein Recht habe von dieser nach physikalischen Analogien zuge-* 
richteten Auffassung zu sagen, sie stelle sich die menschliche 
Gesellschaft mit allen ihren Einrichtungen im günstigsten Fall 
wie ein unbewusstes Gewächs, wie eine Pflanze v o r , an der 
die Individuen wie einzelne Blätter auftreten, grünen und dann 
wieder abfallen, um den Boden der Geschichte zu düngen. 
Gerade den Söcialphysikern bleibe es unverständlich, dass die 
bedeutsamsten Institute der Gesellschaft, wie Staat und Kirche, 
nicht Maschinen sind um Lasten zu bewegen, sondern Einricht
ungen von gebietender Art, welche zwecklos und sinnlos werden, 
wenn der Mensch nicht als ein Wollenkönnender, als ein in irgend 
welchem Grad freies Wesen erscheine. Aber K n a p p hebt auch 
richtig hervor, dass mir ebensoviel daran gelegen sei, mich gegen 
diejenigen zuwenden, welche den Menschen zwar als persönlich frei 
auffassen, aber das Individuum lostrennen aus allem Zusammen
hang mit der Gemeinschaft. Für den Atomisten sei die „Gesell
schaft" ein Haufe von Individuen, die höchstens zufällig oder 
gelegentlich auf einander wirken; er glaube an den contrat social, 
er kenne nur die Triebfeder des Egoismus. Dem Verbrecher 
gegenüber habe der Atomist die Empfindungen des dankbaren 
Pharisäers, dem Proletarier gegenüber die des Bessergekleideten 
und er rufe ihm zu: weshalb bist du nicht früher verhungert, 

!) Vgl. G. F. K n a p p : Die neueren Ansichten über Moralstatistik. 
Vortrag, gehalten in der Aula der Universität Leipzig am 29. April 1871. 
Jena, Verl. von Fr. Mauke. 1871. 
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dann wäre für den kleineren Rest deiner Genossen ein höherer 
Arbeitslohn möglich. „Alle Schriftsteller dieser Art," — so 
schliesst K n a p p den betreffenden Abschnitt seiner Kritik, — 
„haben von jeher die Statistik gehasst, und (Det t ingen erkennt 
am besten den Grund des kühlen Verhaltens: denn die Moral
statistik, indem sie auf den gleichmässig fortfressenden Schaden 
der Massenarmuth und auf die ununterbrochene Kette der Cri-
niinalität hindeutet, macht es auch dem Blindesten klar, dass 
hier keine zufälligen Einzelfälle, sondern Schäden und Uebel-
stände am Körper der Gesammtheit vorliegen, von welcher Ge-
eammtheit kein e i n z e l n e s gesundes Glied sich als isolirt be
trachten darf." 

Es berührt Einen unendlich wohlthuond, die eigene Ansicht 
so treffend wiedergegeben zu sehen, dass man es selbst nicht 
besser sagen könnte. Im tiefsten Innern musste es meine Zu
stimmung wecken, wenn K n a p p meinen Grundgedanken in die 
Worte zusammengefasst: „der Mensch sei nach meiner Auffas
sung ein freies verantwortliches Wesen, das aber nicht als un
abhängige Monade im Weltraum schwebt, sondern das durch 
tausenderlei factische und rechtliche Beziehungen in den Koral
lenstock der menschlichen Gemeinschaft eingefügt ist." Ich 
möchte diesen Satz eines Unparteiischen namentlich meinem ins 
Blaue räsonnirenden Recensenten in den (unterdessen eines sanf-

• ten Todes verblichenen) Glaser'sehen „Jahrbüchern für Gesell
schafts- und Staatswissenschaft" vor die Seele stellen, wenn der
selbe mir einen höchst bedenklichen Naturdeterminismus meint 
in die Schuhe schieben zu können. Doch davon später! — 

Aber auch meinen verehrten Wiener Collegen Dr. W a h l 
b e r g 8 ) möchte ich jenes Knapp 'sche Urtheil über meinen 
Standpunkt ins Gedächtniss rufen, wenn er in seiner zwar schar
fen, aber durchaus sachlich gehaltenen Besprechung meines 
Buches meint, ich hätte den wissenschaftlichen Beweis für die 
„Collectivschuld" namentlich im Hinblick auf die Criminalität 
nicht geliefert. Der berühmte Verfasser der interessanten Schrift 
über „das Princip der Individualisirung in der Strafrechtspflege" 
wird es mir nicht verübeln, wenn ich in den folgenden Zeilen 
mich namentlich auch gegen ihn richte, sofern es gilt den tief
greifenden Unterschied des strafrechtlichen und moralischen 
Schuldbegriffs darzuthun. J u r i d i s c h mag die Gesellschaft den 
ertappten Verbrecher allein „belasten" und der sühnenden Strafe 

i) Vgl. Tübinger Zeitschrift für die gesaromte Staatswisserischaft 1870, 
2. 3. S. 567 ff. 
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unterziehen; m o r a l i s c h dürfen die von W a h l b e r g soge
nannten „guten Gesellschaftselemente" (?) sich von der Mitver
antwortlichkeit nicht entbinden, wenn sie nicht der von K n a p p 
mit Recht hervorgehobenen pharisäischen Blindheit verfallen 
wollen. 

Auch meinem geehrten Recensenten in den preussischen 
Jahrbüchern ') möchte ich, neben aufrichtiger Anerkennung sei
ner eingehenden Beurtheilung, jenes unparteiische Urtheil eines 
soliden Fachmannes vorhalten, als Zeugniss dafür, dass ich den 
Freiheitsbegriff keineswegs untergrabe, sondern nur im Licht 
der empirischen Thatsachen einer Revision und Limitation zu 
unterziehen suche. Dass die Thatsachen, wie sie in der Moral
statistik untersucht werden, „nichts über die menschliche Frei
heit lehren" kann ich nicht zugestehen. „Wenigstens nichts, 
was wir nicht всЬоп von sonst her wüssten", fügt derselbe Re-
censent restringirend hinzu. Damit hebt er aber den obigen Satz 
zur Hälfte wieder auf. Denn dass wir „Nichts" über die Frei
heit „von sonst her" wüssten, wagt er selbst nicht zu behaupten. 
Und ich habe nichts dagegen, wenn durch die induetive Methode 
und ihre controlirende Macht nur das bestätigt oder geklärt 
werden sollte, was aus deduetivem Yerfahren oder aus der Be
obachtung der „inneren Erfahrung", wie Kan t sie nannte, sich 
auch anderweitig darthun lässt. Sagt doch mein Recensent 

• seihst zum Schluss seiner pikanten Entwickelung, er müsse 
immerhin mir darin Recht geben, dass „jene Zahlen das Ihrige 
dazu beitragen, die Stärke und Vielseitigkeit der Bande erken
nen zu lassen, durch welche der Einzelne mit der ihn umgeben
den Gemeinschaft verknüpft ist; sie veranschaulichen uns, wie 
gewaltig die moralische Atmosphäre, in welcher er athmet, auf 
sein Betragen wirkt." Auch folgender Satz spricht für m e i n e 
Auffassung der Sache: „Die Continuität des Volkslebens und 
Volkscharakters, von welcher die Moralstatistik Zeugniss giebt, 
dürfte ohne den Hinblick auf das geistige und physische Ver
erbungssystem, welches in der Geschlechterfolge besteht, kaum 
zu erklären sein." ImUebrigen stimme ich dem Verfasser jener 
Abhandlung vollkommen zu, wenn er nicht bloss gegen motivlose 
Freiheit protestirt, sondern dem bewussten Menschen auch unter 
v e r s c h i e d e n e n Motiven, die sich ihm darbieten, ein gewisses 
Vermögen der Wahl zugesteht. Nur darf solch ein Wahlver
mögen nie als „nach blossem Willensentschluss" erfolgend ge
dacht, sondern muss stets, wie mein geehrter Gegner treffend 

!) Vgl. Prcussische Jahrbücher 1871, II. S. 223—248. 
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sagt, »mit der vorauf gehenden moralischen Beschaffenheit und 
Entwicklung des Charakters im Zusammenhang stehend" aufge
fasst werden. Unter dieser Cautol unterschreibe ich mit voller 
Uebcrzeugung den Satz, dass die in der Moralstatistik beobach
tete „Wirksamkeit der Gelegenheitsursachen nimmermehr die 
Freiheit aufhebe." Auch ich verabscheue den Cultus jener 
„Gesctzlichkeitsheucheleien" des Zufalls, und gestehe gerne zu, 
dass das „angebliche Naturgesetz in den statistischen Handlungen 
nur ein geheimnissvoller Moloch sei, für den sich höchstens Leute 
wie B u c k l e begeistern können." Es begeistern sich aber fac-
tisch sehr viele, ausser der an sich schon grossen Menge der 
blinden Verehrer Buckle ' s , für diesen Cultus der naturgesetz
lichen Nothwendigkeit. Daher kann es auch nicht für über
flüssig erachtet werden, die Grundlosigkeit solchen Aberglaubens 
durch methodisches Eingehen auf das angebliche Beweisma
terial der Gegner darzuthun. Ob mir das gelungen, darüber 
steht mir ein Urtheil nicht zu. Die eigentlich principiellen Be
denken gegen mein Beweisverfahren werde ich weiter unten zu 
gruppiren und zu widerlegen suchen. Nur noch ein Blick auf 
die Stellung der Statistiker von Fach zu meiner Arbeit sei mir 
zuvor gestattet. 

Ausser K n a p p hat meines Wissens Niemand unter den 
Heroen der numerischen Methode mein Buch eingehend bespro
chen. Denn dass H a u s h o f e r in seinem jüngst erschienenen 
„Handbuch der Statistik" meine Arbeit kritiklos ') ausgebeutet, 
um nicht zu sagen geplündert hat, ohne ein einziges bedeutsames 
Datum aus den Quellen hinzuzufügen, kann doch nicht wohl als 
ein Zeugniss eingehender Beurtheilung angesehen werden. Und 
an der Beurtheilung Seitens der Fachmänner musste mir viel 
liegen. Ich hätte gerne von den Sachverständigen etwas gelernt, 
wenn auch manche „Wahrheit die uns drückt" mit untergelaufen 

') Vergl. M. H a u s h o f e r , Lehr- u. Handbuch der Statistik in ihrer 
neuesten wissenschaftlichen Entwicklung. Wien 1872. Das oben ge
brauchte Wort kann vielleicht hart und als ein Zeugniss der Undank
barkeit erscheinen, da H a u s h o f e r , die „Gediegenheit" meiner Arbeit 
(_S. 33)· mit Wort und That anerkennt. , Allein auch das Gediegene muss 
mit Kritik gehandhabt werden. Es dürfen ζ. B. nicht Rechen- oder son
stige Fehler, die sich bei solch einer grossen Arbeit einschleichen, immer 
wieder, ohne selbst nachzusehen, abgedruckt werden. Siehe ζ В. bei 
H a u s h o f e r S. 496, wo meine unrichtige, in den preuse. Jahrbüchern 
längst corrigirte Angabe über den Prozentsatz der in den Preussischen 
Schwurgerichten vom Jahre 1862 u. 1865 „Schuldig" Gesprochenen ohne 
Correctur aufgenommen ist. 
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•wäre. Sollte mein Recensent in den preussischen Jahrbüchern 
vielleicht Recht haben, wenn er bemerkt, „es scheine fast, als 
wüssten die Leute von der Zunft noch nicht recht, was sie aus 
dem Eindringling machen sollen" ? 

Diese Zurückhaltung der Fachstatistiker brauche ich mir 
Gott sei Dank nicht aus einer Geringschätzung meiner Leistung 
zu erklären. Denn die bedeutendsten Vertreter dieser Disciplin, 
e inEngel , W a p p ä u s , Q u e t e l e t , W a g n e r , L a s p c y r e s , 
ν. Baumhauer u. A. haben mir theils öffentlich, theils priva
tim das Zeugniss gegeben, dass mein statistischer Versuch nicht 
den Charakter eines dilettantenhaften Machwerks an sich trage, 
sondern ein Document solider methodischer Arbeit sei. Nament
lich ist es mir von grossem Werthc gewesen, dass auf dem inter
nationalen statistischen Congress im Haag (September 1870) der 
Referent über „Methodologie der Statistik" der von mir ent
wickelten Methode, die Qualität der Zahlen in Betreff der Ab
weichungen vom Mittel bei der Massenbeobachtung menschlicher 
Handlungen zu berechnen, „vor allen übrigen den Vorzug 1 ' ge
geben hat 1). 

Es ist, weiss Gott, nicht eitle Selbstbespiegelung, wenn ich 
hier dieses Urthoils v o n Baumhauor ' s Erwähnung thue. Es 
geschieht lediglich deshalb, weil nicht bloss mir selbst, sondern 
auch manchem Andern der Versuch eines Theologen, sich auf 
das verwickelte Feld statistischer Untersuchung zu begeben, als 
unbefugte Einmischung in ein ihm fremdes Gebiet erschien, als 
eine Einmischung, welche ohne Pfuscherei nicht realisirbar sei. 
Musste mir da nicht ein Alp von der Seele genommen sein, 
wenn ich in der Engel 'schen Zeitschrift2) die trostreichen, 
leider nicht näher begründeten Worte zu lesen bekam, in wel
chen meinem Versuch unter den „bedeutendsten in d e u t s c h e m 
Geiste gearbeiteten theoretisch- statistischen Werken" ein Ehren
platz eingeräumt ward. 

Die Freude, welche ich bei dieser Anerkennung gewiegter 
Fachmänner empfand, hatte ihren Hauptgrund darin, dass für 

Μ Vgl. den Bericht in H i l d e b r a n d ' s Jahrbb. für Nationalöcono-
mie und Statistik. 1870, IV. S. 272. 

2 ) Vgl. Zeilschrift des Berlin, statist. Bur. Jahrg. 1869, S. 120. So 
hat es mich auch mehr beschämt als belehrt, wenn der Recensent des 
oben genannten H a u s h o f e rs'eben Lehrbuches in Z a r n c k e ' s „Lit. Oen-
tralblatt" 1872, Nr. 32 S. 860 meiner Moralstatistik nachrühmt, „von 
allen grösseren s t a t i s t i s c h e n W e r k e n zur Zeit das beste und brauch
barste" zu sein, obwohl ich „keine systematische Darstellung a l l e n wissen
schaftlichen Details, das boi Statistik in Betracht kommt," gegeben habe. 
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jeden Leser meines Buches dadurch das Vertrauen befestigt 
werden musste, dass ich wirklich die T h a t s a c h e n habe reden 
lassen, dass ich sie richtig festzustellen und sachgemäss zu 
gruppiren verstanden, kurz dass ich nicht etwa durch theolo
gische Voreingenommenheit die Ziffermassen in usum delphini 
verwendet oder sie im Dienste der „Tendenz" zur wächsernen 
Nase gemacht habe. 

Gleichwohl ist mir von Medicinern und Naturforschern, von 
Juristen und Publicisten jene angeblich „theologisirende Ten-

es „ziemlich überraschend", dass ein Theologe „den Drang nach 
Thatsächlichkeit und Exactheit", den „realistischen Tik", (mit 
Göthe zu reden), wie er die Gegenwart kennzeichne, als voll
kommen berechtigt anerkenne. ') Andere wiederum bezeichne
ten mein Buch als eine Tendenzarbeit „im eminenten Sinne des 
Wortes," um damit eher ein Lob als einen Tadel auszudrücken, 
da „Tendenzlosigkeit mit Planlosigkeit in der Regel Hand in 
Hand gehe" 2 ) . Andere endlich meinten, ich hätte „so freimüthig" 
meine Stellung innerhalb der christlichen und kirchlichen Welt
anschauung bekannt, dass die Aufrichtigkeit, wofür allein der 

Ί Vergl. Preuss. Jahrbb. а. a. 0 . S. 223 ff. Es freute mich, dass der 
sonst scharf redende Verf. dieses Artikels bereitwillig zugesteht, dass ich 
meinen eigenen Standpunkt „nur in einem Masse geltend mache, wel
cher die unbefangene Würdigung der vorgeführten Ansichten Anderer 
keineswegs beeinträchtigt." 

2 ) Vgl. Dr. А. О п е к е η (а. а. О. S. 2739), welcher zugesteht, dass 
mein Werk „durchweg auf der freien Höhe vorurtheilsloser Wissenschaft 
sich halte und förmlich ängstlich bestrebt sei, jedem realen Factor in 
unparteiischer Weise sein Recht zuzutheilen." O n c k e n sagt sehr wahr , 
dass eine fruchtbare Wissenschaft sich nur aufbauen könne, wenn die 
verschiedenen Fächer zusammenwirken und nicht die Naturwissenschaft 
sich allein das Recht zuspreche, über die grossen Fragen des Daseins zu 
cliscutiren: „Allen Facultäten des menschlichen Geistes ist der Beruf zu
gefallen in ihrer Weise mitzuwirken an der Lösung der schweren Auf
gabe, welche dem Menschen als Welträthsel gegenübersteht. Nur in enger 
Gliederung aller wirkenden Factoren kann hierin ein heilvoller Fort
schritt sich vollziehen. Freilich liegt dabei die Voraussetzung zu Grunde 
dass die grosse Frage noch offen steht. Disciplinen, welche sich an-
massen, das Ergebniss bereits endgültig für alle Zeiten festgestellt zu 
haben, werden es sich selbst zuzuschreiben haben , wenn der denkende 
Geint über sie zur Tagesordnung hinweggeht und ihnen wenig mehr Be
deutung beilegt, als Beiträge zn bilden zur Geschichte der Verirrungen 
des menschlichen Geistes." . 

Zwar fanden die Einen 
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Schriftsteller in Anspruch genommen werden dürfe, mir einen 
Vorzug gegenüber allen meinen Vorgängern sichere 1 ) . 

Allein nicht wenige, unter ihnen besonders Dr. W a h l b erg, 
glaubten in Betreff meiner Arbeit die Wahrheit des bekannten 
Wortes bestätigt zu finden: „Man merkt die Absicht und man 
ist verstimmt!" 2 ) Derselbe hat daher nicht umhin gekonnt, 
mir „theologisirende Extravaganzen" zum Vorwurf zu machen 
und meine auf induetiven Nachweis sich stützende Appellation 
an eine sittliche Weltordnung als „eine theologische Beweis
parade" zu bezeichnen, welche „kleinen und grossen Kindern 
im wissenschaftlichen Denken Vergnügen und Herzstärkung 
verschafft, aber eben nur eine Parade, keine gewonnene Schlacht, 
keinen Sieg der Wissenschaft bedeuten" soll. Meinen dahin 
zielenden Nachweis selbst zu prüfen, hat W a h l b e r g unter
lassen, was insofern erklärlich ist, als er selbst gesteht, „kein 
feines Verständniss für das theologische Gesichtsfeld" zu be
sitzen. Ja er geht so weit, die menschliche „Sündenbrüderschaft 
seit dem bekannten Apfelbisse" als dasjenige Gebiet zu ver
dächtigen, auf welchem sich „Jesuiten und protestantische Mucker 
freundnachbarlich begegnen." Was Wunder, wenn er in Folge 
dessen meine mor,alstatistische Darlegung als durch die „Ten
denz einer supranaturalistischen Weltanschauung getrübt" an
sehen zu müssen glaubt? 

In besonders origineller, aber eben desshalb nicht verletzen
der, sondern' ergötzender Weise ist mir der „Schnickschnack" 
und „Wahnwitz" meiner „dogmatischen Vorurtheile" von Dr. E. 
R e i c h 3 ) zum Vorwurf gemacht worden. Es kann mich das 
um so weniger überraschen, als derselbe „systematische Theolo
gie und systematischen Blödsinn für gleichbedeutend" zu halten 
erklärt. Behauptet doch derselbe Verfasser in seinem „System 

1) Vgl. K n a p p а. a. 0 . S. 14. Die Stellen übrigens, wo meinerseits 
nach Knapp's Urtheil „biblischen Vorstellungen mehr als b i l l i g Raum 
gegeben wird," hat derselbe näher zu bezeichnen für unnöthig gefunden. 
Wozu die Apostrophe, wenn eie nicht begründet wird V — 

2 ) Vgl. T ü b i n g e r Zeitschr. für Staatswiss. а. a. 0 . S. 508. Wohl-
thuend hat es mich, gegenüber solchen Vorwürfen meiner deutschen Kri
tiker, berührt, dass einer der neuesten Bearbeiter der Theorie der Sta
tistik unter den I t a l i e n e r n (_F. L a m p e r t i c o , sulla statistica teore-
tica etc. Ven. 1870. p. 16 f.) für mich und den alten S i b s m i l e h , ge
gen Wagner's Vorwurf theologisivender Tendenz bei dem letzteren, in 
die Schranken getreten ist. 

*) Vgl. Wiener medicin. Wochenschrift 1869, Nr. 02 und 102. 
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der moralischen und socialen Hygieine" l ) , dass „die Dogmatik 
noch keinen Mensehen zu veredeln im Stande war" und dass 
alle „Glaubenslehren mehr die Unsittlichkeit als die Sittlichkeit 
zu fördern imStande sind." Wir sehen, er erhält sich in höchst 
aufgeklärter Weise frei und fern von dem seinerseits so grausig 
dargestellten „Iliesengebirge verrotteter Vorurtheile". Auffallen 
muss es nur, dass er das Buch eines Verfassers, der „theologi
schen Märchen und Tollheiten" nachjagt, und von jenem „syste
matischen Blödsinn" befangen ist, allen Naturforschern, Medici-
nern und Jlygieinikern als „ein, in hohem Grade anregendes 
und lehrreiches" und „von grosser Schärfe des Urtheils" Zeugniss 
ablegendes, auf's Wärmste anempfiehlt und demselben „die 
weiteste Verbreitung" wünscht. Ihm habe ich vielleicht vor
zugsweise den Dank dafür abzustatten, dass die zweite Auflage 
der Moralstatistik (leider ohne Eliminirung der blödsinnigen 
Partieen!) bereits unter der Presse ist. 

Unter den N a t u r f o r s c h e r n von Fach hat auch ein dar-
winistisch gesinnter Nestor der Wissenschaft sich nicht enthalten 
können, in anonymer Weise meine theologische Bornirtheit mir 
zum Vorwurf zu machen, obwohl er im Anfang seiner Darle
gung als einen zur Naturwissenschaft bekehrten Saulus mich 
freundlich begrüsst2). Ich habe in einer ausführlichen Abhand
lung, welche über „das Verhältniss von Natur- und Geisteswissen
schaft" ein Wort zur Verständigung bringen sollte 3), ihm geant
wortet. Die Hauptgedanken desselben sind dem grundlegen
den Theile dieses Bandes einverleibt worden. 

Bei allen diesen Kritikern findet sich neben der Cautel ge
gen meine theologische Voreingenommenheit doch eine mehr 
oder weniger unumwundene Zustimmung zu dem wissenschaft
lichen Werth meiner Arbeit, wie denn Alle die Fülle des Be
obachtungsmaterials freundlich anerkannt und aufgenommen ha
ben 4 ) . Aber nicht wenige glaubten, wie das bereits bei der 

') Vgl. Dr. E. Reich, System der Hygieine. Bd. I. Moralische und so
cial Hygieine. 1. Hälfte. Leipz. 1870. S. 249. 

Vgl. Ba l t i sche Monatsschrift. 1870. S. 100 ff. u. S. 200 ff. 
°) Vgl. В alt. Monatsschrift 1870. Augustheft u. weiter unten §. 1 ff. 
') Das ist sogar Seitens der verschiedenen, zum Theil mir feindlich ent

gegentretenden Besprechungen in der russ ischen Literatur geschehen. Ich 
verweise hier namentlich auf den Artikel im „Golos" 1870 Nr. 6, den ich 
in der Riga'schen Zeitung 1870 Nr. 17 beantwortet habe. Besonderen Dank 
schulde ich unter den russischen Recensenten Herrn Dr. G. Struve, welcher 
in den „Warschauer Universitätsnachrichten" (Nr. 3, S. 1—31) meine Moralstati-
stik iu die slavische Leserwelt einzuführen guchte. 
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ersten ausführlichen Besprechung in den Glaser'schen Jahr
büchern zu Tage trat 1), mein Werk als ein „in seinen Grund
gedanken v e r f e h l t e s Unternehmen1' bezeichnen zu müssen. 
Und da, wie wir oben gesehen, ein ähnliches Urtheil von 
manchem meiner theologischen Fachgenossen ausgesprochen wor
den ist, muss mir viel daran liegen zu erfahren, weshalb und in
wiefern ich — oleum et operam perdidi. 

Es dürfte, so hoffe ich, auch die Leser dieses zweiten Theiles 
interessiren, nicht bloss die Gründe für das Verdict über meine 
Arbeit, die ich wohl ohne Selbstüberhebung meine L e b e n s -
arbeit nennen kann, zu hören, sondern auch meine Apologie zu 
vernehmen, durch welche ich meinen Standpunkt, — vielfach 
belehrt durch meine geehrten Gegner, — aufrecht zu halten ver
suchen möchte. Es ist daher meine Absicht, in diesem einlei
tenden Vorworte mich mit meinen Kritikern insoweit auseinander 
zu setzen, als es mir für die richtige Beurtheilung des nunmehr 
vorliegenden systematischen Haupttheiles von Wichtigkeit er
scheint. Zwar haben sich die meisten Receneenten eben wegen 
des noch nicht erschienenen deductiven Theiles eine „gewisse 
Reserve" in der Geltendmachung ihrer abweichenden Meinung 
auferlegt. Aber die Tendenz ihrer Hiebe ist unverkennbar. Da
her kann es mir nicht verdacht werden, wenn ich Schutz- und 
Trutzwaffen schon hier gebrauche, damit in dem weiteren Ver
lauf des Buches der „geneigte Leser", ungestört durch Anderer 
Einreden, dem Gange meiner deductiven Gedankenentwickelung 
folgen könne 2). — 

J) Vgl. J .C .Glaser , Jahrbb.fürGesellsch. u. Staatswiss. 1868, Bd. X. 3. 
S. 149—170: „Auch eine Theorie der Statistik". — Meine im 6. Heft des
selben Jahrganges erschienene ausführliche Replik (S. 334 — 346) hat keine 
Widerlegung gefunden. Ich habe nur die Genugtuung gehabt, dass W a p -
päus mir meinem Gegner gegenüber seine unbedingte Zustimmung zu erken
nen gab. 

2 ) Der Haupttheil der nachfolgenden apologetischen Partie dieser Einlei
tung findet sicli ebenso wie einige Abschnitte der obigen Darlegung, bereits 
abgedruckt in der Dorpater Zeitschr. für Theologie und Kirche 1870. Heft IV. 
S. 533 ff. 
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1) Vgl. im ersten Bande dieses Werkes S. 1—80, besonders aber §.15—18. 
2 ) Vgl. Band I, S. 235 -312, besonders §. 67 ff. 

"Wenn ich recht sehe, lassen sich die mir gemachten V o r 
wür fe in drei Gruppen zusammenfassen. Der e r s te ist gegen 
die s t a t i s t i s c h e M e t h o d e der empirischen Untersuchung 
gerichtet, sofern dieselbe nur die Form der unserer Beobachtung 
zugänglichen äusseren Handlungen, nicht aber ihren mit den 
Motiven zusammenhängenden sittlichen "Werth, noch auch die 
sittlich berechtigten Normen menschlicher Handlungsweise erken
nen lasse. Der z w e i t e betrifft die Verwandlung der Sitten
lehre in eine Socialethik, während doch die ethische Sphäre 
als Gesinnungs- und Gewissenssphäre rein personeller Natur sei, 
der socialethische Standpunkt hingegen zur Untergrabung der 
persönlichen Freiheit und Zurechnung, sowie schliesslich zum Na
tur-Determinismus führe. Endlich wird d r i t t ens hervorgehoben, 
dass meine B e g r i f f s b e s t i m m u n g der S o c i a l e t h i k theils 
U n k l a r h e i t , theils "Widersprüche in sich schliesse, weil 
selbst bei Anerkennung des Gesetzes der Solidarität und bei Be
tonung des Gemeinschaftsfactors im Gebiete des Sittlichen doch 
die Einzelpersönlichkeit und das individuelle Gewissen die pri
märe und entscheidende Voraussetzung für alle sittliche Beur
theilung und Gemeinschaftsbildung sei. Prüfen wir die einzelnen 
Argumente für diese dreifache Opposition, die wie eine drei-
flügelige Schlachtordnung mit schwerem Geschütz meiner Po
sition verhängnisevoll den Untergang zu drohen scheint. — 

Dass meine s t a t i s t i s c h e M e t h o d e inductiver Unter
suchung in Betreff ihrer Verwendung für ethische Schlussfol
gerung Missdeutungen ausgesetzt sein und auf harten "Wider
spruch atossen werde, habe ich von vorn herein nicht anders 
erwartet. Deshalb habe ich in so ausführlicher propädeutischer 
und apologetischer Darlegung') und namentlich bei der ein
gehenden methodologischen Untersuchung2) die Cautelen gegen 
den Missbrauch der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung 
für ethische Fragen, so wie die Berechtigung, Tragweite und 
Bedeutung dieser empirischen Untersuchungsweise festzustellen 
gesucht. Ich wies ausdrücklich jeden Gedanken ab, als könnte 
man normative, inhaltliche Sittengesetze auf diesem Wege ge
winnen, oder als dürfte man gar meinen, „die christliche Idee 
des Guten oder des normalen Willens aus der äusseren Erfah
rung und Beobachtung entnehmen zu können". 
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Dass mit der äusseren die „ inne re Erfahrung" Hand in 
Hand gehen müsse, wird der nunmehr vorliegende d e d u c t i v e 
Theil, so hoffe ich, klar und unzweideutig darlegen. Den In
ha l t christlicher Ethik gewinne ich fast ausschliesslich durch 
die Beobachtung jenes i n n e r e n Erlebens, welches sich auf 
Grund der in Christo geschehenen Offenbarung und als Frucht 
der von ihm ausgehenden sittlichen Wiedergeburt ergiebt. Der 
Thathestand christlichen Lebens in seiner Entstehung, Entwicke-
lung und Vollendung wird allein die Grundlage für die christ
liche Sittlichkeitsidee und ihre systematische Entfaltung bilden 
können. Das habe ich in der „Allgemeinen Grundlegung" die
ses Theiles, namentlich in den Schlusscapiteln derselben aus
führlich zu erweisen gesucht. Aber auch in dem ersten Buche 
meiner Moralstatistik ist die Nothwendigkeit eines solchen de
ductiven Theiles zur Begründung einer c h r i s t l i c h e n Social
ethik bereits unzweideutig ausgesprochen und näher motivirt 
worden (§. 20). „Es darf der theologische Ethiker (so äussere 
ich mich auf S. 74) jene Daten n ich t als d i e Q u e l l e und 
das F u n d a m e n t seiner sittlichen Weltanschauung betrachten, 
sondern l e d i g l i c h als ein Mittel der Controle und des empiri
schen Nachweises des ihm anderweitig schon Feststehenden". 
Und S. 84 heisst es: „der zweite Theil wird an die empirisch 
gewonnenen Gesetze vom Standpunkte b i b l i s c h - c h r i s t l i c h e r 
Weltanschauung aus anzuknüpfen und nach den G r u n d s ä t z e n 
t h e o l o g i s c h e r Ethik ein System christlicher Sittenlehre zu 
geben haben, in welchem das deductive Verfahren selbstverständ
lich vorwalten wird". 

Um so unbegreiflicher erscheint es, wenn mein erster öffent
licher Recensent in den Glaser'schen Jahrbüchern 3 ) seine Dar
legung mit den Worten beginnt: „die Gebote der christlichen 
Sittenlehre statistisch bewiesen, — das ist allerdings etwas, wo
von sich die bisherige Theologie und Philosophie nichts hat 
träumen lassen!" In spottender Weise fügt er hinzu: „Es mu-
thet uns der Verf. nicht ohne Weiteres zu, auf dem Kopfe zu 
gehen; er'giebt eine ausführliche Anleitung zu dieser Kunst*. 
Und nun wird weiter entwickelt, dass ich, um die Ethik als 
„inductive und exacte Wissenschaft zu behandeln", zwei bisher 
als selbstverständlich geltende Voraussetzungen der Sittenlehre 
bei Seite schieben wolle: 1) die f re ie Selbstbestimmung des 
Individuums; 2) den g e b i e t e n d e n Charakter des Ethischen. 

β) Vgl. а. a. 0 . S. 149. 
ν. Oeningen, Socialethik. ТЫ. IL 2 
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4 ) Vgl. Band I dieses Werkes, S. 6 f. 61. 83. 171 ff. 285 ff. etc. 
5 ) Vgl. Allg. Augsb. Zeitung. 1871. Nr. 158. S. 2823 f. 

Mein Recensent glaubt diesen Schluss machen zu müssen, 
weil für mich „die Ethik nur als inductive Wissenschaft Geltung 
habe und auf Massenbeobachtung gegründet werden müsse.* 
Allein ich sage grade das Gegentheil. Ich verlange die stete 
Ergänzung von Induction und Deduction, wie in jeder wissen
schaftlichen Untersuchung, so insbesondere in den Geisteswissen
schaften4). „Es giebt in der That", sagt O n c k e n , „eine mora
lische Induction. Freilich darf man dabei nicht vergessen, dass 
die ächte wissenschaftliche Methode in der innigen Yereinigung 
beider Hebelkräfte, der Deduction mit der Induction, zu suchen 
ist." Dieses Verhältniss f o r t w ä h r e n d im A u g e geha l t en 
zu haben sei, nach seiner Ansicht, eine auszeichnende Eigen
schaft meines Werkes, welches sich in seiner vollen Bethätigung 
allerdings erst in dem noch zu erwartenden zweiten Theile werde 
auszuweisen haben 6). Ich hoffe, die jetzt dem öffentlichen Ur-
theil vorliegende Arbeit wird meinem oben citirten Recensenten 
den Beweis liefern, dass ich die empirische Massenbeobachtung 
keineswegs zur ausschliesslichen Basis des ethischen Systems 
machen will. Sagt doch selbst ein Darwinist wie H ä c k e l in 
seiner „natürlichen Schöpfungsgeschichte", dass „ein rein empi
risches, absolut aus Thatsachen zusammengesetztes Lehrgebäude 
ein wüster Steinhaufen sei, der nimmermehr den Namen eines 
Gebäudes verdienen werde"! 

Dazu kommt, dass ich die Massenbeobachtung nur in der 
Hinsicht für bedeutsam und wichtig erachte, dass gewisse for
male Gesetze der Willens bewegung in ihrer Gemeingültigkeit 
aus derselben entnommen werden können. Auch habe ich es 
schliesslich versucht, diese durch den Inductionsschluss gewon
nenen Gesetze zu formuliren. Allerdings protestire ich dagegen, 
dass die Ethik eine Sammlung von Lebensregeln sei. Ich spreche 
derselben den l e d i g l i c h gebietenden Charakter ab, da es sich 
bei ihr nicht bloss um Normen des Lebens, sondern vor Allem 
um den Einblick in den inneren Zusammenhang der Willens-
processe und um die Continuität und Motivität der sittlichen Le
bensbewegung handele. Sonst gerathen wir in eine pelagianisch-
rationalistische Gesetzesmoral. Aber nie habe ich geleugnet, 
dass aus dem Verständniss der Willensprocesse und im engsten 
Zusammenhang mit denselben sich eine Reihe von sittlichen 
Idealen und positiven, gebietenden Forderungen herausgestalten 
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müsse, welche die Freiheitsbewegung des Willens zu normiren 
haben. Ich protestire feierlichst gegen jeglichen Antinomismus, 
wie gegen jede Form des Naturdeterminismus. Daher ist es 
auch nur mein Streben, die „freie Selbstbestimmung des Indivi
duums" gegen die Willkürtheorie zu schützen, indem ich sie 
dem Gesetz der sittlichen Weltordnung des persönlichen Gottes 
einordne und zugleich die individuelle Willen sbewegung in ihrem 
steten Zusammenhange mit der Gemeinschaftsbewegung zu er
fassen suche. 

Aber, so könnte man fragen und so haben die wohlmeinend
sten Kritiker meines Werkes gefragt, wie soll dazu die Statistik 
von Nutzen sein, da sie e r s tens nur äussere Handlungen ohne 
Einblick in die Motive und z w e i t e n s fast lediglich böse Hand
lungen, also nicht Moralität, sondern Immoralität beobachten 
lehrt; — (es gäbe im Grunde keine Moral-, richtiger Moralitäts-, 
sondern nur Immoralitätsstatistik) — und da d r i t t en s sogar die 
beobachteten immoralischen Symptome (uneheliche Geburten, 
Ehescheidungen, Verbrechen, Selbstmorde) bei der grossen Ver
schiedenheit und Complication der Einfluss übenden Factoren 
nicht einmal einen sicheren Rückschluss auf das Maass der Im
moralität der betreffenden Gesellschaftsgruppen gestatten, (so 
F r a n k , P a l m e r , W u t t k e , W a h l b e r g u. Α.) . 

Was den ersten Einwurf anbelangt, so habe ich selbst wie
derholt hervorgehoben und zugestanden, dass die „Statistik der 
Motive" noch sehr im Argen liege, und viel, wenn nicht Alles 
zu wünschen übrig lasse. Aber die methodische Gruppirung 
gleichartiger, in grosser Anzahl beobachteter Fälle lässt uns doch 
einen Rückschluss machen auf die Einfluss übenden Elemente 
und auf die eigentümliche Zähigkeit (Tenacität) in der durch
schlagenden Wirkung, sei es physischer, sei es rein geistiger 
und moralischer Ursachen. Die Beobachtung namentlich der 
Gleichmässigkeit periodischer sittlicher Phänomene, sowie die 
meist nachweisbare Motivirtheit ihrer Veränderungen weist hin 
auf eine Habitualität, auf eine Z u s t ä n d l i c h k e i t , auf eine 
Macht der Gewohnheit, kurz auf ein so consequentes Verur
sachungssystem auch auf dem Gebiete menschlicher Handlungen, 
dass wir eben daraus auf das Vorhandensein einer sittlichen 
Weltordnung zu schliessen genöthigt werden. Und zwar ergiebt 
eich auf diesem Wege nicht bloss die allgemeine innere Gesetz
mässigkeit in der Wirkung und Auswirkung sittlicher Factoren, 
sondern es lassen sich auch mit einer an mathematische Gewiss
heit grenzenden Wahrscheinlichkeit gewisse formale sittliche 

2 * 
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Grundgesetze entnehmen, welche für die nähere Begrenzung 
des Problems der Willensfreiheit von durchgreifender Bedeutung 
sind, namentlich in Betreff des Einzelwillens in seinem Verhält
niss zum Collectivwillen, wie wir weiter unten sehen werden. 

Da es sich hier also um lediglich f o r m a l e Gesetze handelt, 
so ist es auch zunächst gleichgültig, ob wir abnorme oder nor
male Handlungen beobachten. Es ist ja unverkennbar, dass wir 
durch äussere Erfahrung, ζ. B. durch periodische Beobachtung 
der Handlungsweise und aller einzelnen Worte und Handlungen 
eines einzelnen Individuums nie zu einem absolut sicheren Schluss 
auf seine innere sittliche Qualität oder die letzten verborgenen 
Motive seines Handelns gelangen. Daher sollen und dürfen wir 
auch nicht „richten", d. h. kein sittliches Endurtheil fällen. Aber 
dennoch besteht die allgemeine Berechtigung und Nothwendig-
keit, nicht bloss an den Früchten den Baum zu erkennen, son
dern auch aus der Handlungsweise des Menschen, d. h. aus der 
beobachteten und sachlich gruppirten Summe seiner individuellen 
Willensdocumentationen ein Bild seines Wesens und ein Gesetz 
seines Handelns zu entnehmen. Sonst bestände überhaupt keine 
Möglichkeit ethischer Folgerung, weil es keine Willensconsequenz 
gäbe, und die Freiheit etwas schlechthin „unberechenbares und 
unbeobachtbares" (Lo tze ) wäre. Wer das voraussetzt, dem 
muss freilich die statistische Beleuchtung menschlich socialer 
Bewegung ein Nonsens, weil ein Conglomerat zusammenhangs
loser Notizen sein; wer aber an ein ethisches Causalitätsgesetz 
als an den vernünftigen Hintergrund aller Freiheitsbewegung 
glaubt, dem wird dieser vielleicht noch unbegründete Glaube zu 
einer festen empirischen Ueberzeugung durch die sinn- und lehr
reichen Thatzeugnisse der Statistik. 

Wie nun für die Beobachtung und Kenntnissnahme der 
Handlungsweise, des Charakters des Einzelindividuums oft die 
Pathologie seiner ethischen Lebensbewegung bedeutsamer ist als 
die Physiologie des normalen, gesunden Lebens, die als solche 
mehr verborgen ist und für unser Auge nicht so kenntlich zu 
Tage tritt, so ist es auch bei den moralischen Collectivpersonen 
der Fall. Die bösen Handlungen sind nicht bloss leichter zu 
beobachten, weil sie eben empfindliche und merkbare Störungen 
in dem Lebensprocess sittlicher Organismen zur Folge haben, 
sondern sie sind vielfach für unsere Beobachtung sittlicher Cau-
sation lehrreicher, weil für den charakteristischen natürlichen 
Typus sündiger Menschheit von symptomatischer Bedeutung. 
Ich verstehe es also kaum, wenn Pa lm er sich grössere Früchte 
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von der statistischen Zusammenstellung normaler, als von der 
gestörter Ehen verspricht, ja wenn er sogar die „numerische 
Fixirung gehorsamer Kinder und betender Seelen" als dasjenige 
bezeichnet, worauf er den „Hauptwerth" legen würde; oder 
wenn W u t t k e eine Tugend Statistik innerhalb einer „vollglie-
derigen Gemeinde von wirklichen Heiligen" für erspriesslich, 
hingegen eine Sündenstatistik für nutzlos hält. Denn auch eine 
Tugendstatistik wäre, abgesehen von der Schwierigkeit ihrer Be
schaffung, doch nicht dazu geeignet, die Normen für sittliches 
und christliches Leben aus ihr zu eruiren. Das vermag statisti
sche und empirische Beobachtung an und für sich überhaupt 
nicht, wie auch "Wuttke mit Recht hervorhebt: „aus der em
pirischen Wirklichkeit erhalten wir nie das Gold der sittlichen 
Idee, sondern nur unreine Schlacken". Der Thatbestand lehrt 
nur bei regelmässiger Beobachtung gewisse moralische Causations-
verhältnisse erkennen, giebt aber nicht die Mittel an die Hand, 
durch welche eine Besserung des Schlimmen oder Förderung 
des Guten möglich ist, sagt überhaupt, — wie ich wiederholt 
betont habe, — nichts über den Unterschied von Gut und Böse 
aus. Daher ist es mir auch unbegreiflich, wie man mir den Ge
danken hat imputiren können a), ich hielte „das Mixtum-Compo-
situm" der in der Moralstatistik behandelten Gegenstände für 
tauglich, „das Object christlicher Ethik zu werden!" 

Fragt man dann aber wiederholt, wozu der ganze schwer
fällige statistische Apparat, wozu die mühevolle Arbeit der Mas
senbeobachtung, so möchte ich an das in der Einleitung zu mei
nem Werk über die zuchtübende Bedeutung der Zahl und der 
exacten Beobachtung Gesagte erinnern. Die quantitative Massen
beobachtung macht ja das Wesen der Statistik aus. Und leider 
— gestehen wir es nur, da es einmal so ist — am Scheidewege 
zwischen der Zahl und der Phrase wählen auch von den Gebil
deten neunzig Procent die Phrase! Im Gegensatz zu aller 
Phraseologie, glaube ich wohl mit Recht auf den oben bereits 
dargelegten Erfolg meiner Arbeit hinweisen zu dürfen, sowie 
andererseits mich auf die Entwickelungen in meinem Buche be
rufen zu können. Namentlich im Gegensatz zu dem Pelagianis-
mus und Atomismus in der sittlichen Weltanschauung der Ra
tionalisten hat sich uns auf empirischem Wege eine Reihe von 
wichtigen formalen Gesetzen sittlicher Lebensbewegung heraus
gestellt, welche theils auf die i nne re N o t h w e n d i g k e i t eines 

!) Vgl. Zeitschrift für Protestant, u. Kirche 1870, II, S. 106. 
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motivirten Zusammenhangs auch in der ethischen Sphäre hin
weisen, theils die g l i e d l i c h e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t und 
sittliche Abhängigkeit des Einzelsubjects von der Gemeinschaft 
auf das Lehrreichste illustriren. 

Wenn D e l i t z s c h im Widerspruch zu meiner Betonung des 
Gemeinschaftsfactors sagt *)> es sei gerade die Aufgabe der christ
lichen Ethik, in dem Christenthume die geistige Macht aufzu
zeigen, welche das Individuum befähigt, den Bann jener Natur
verhältnisse , dessen Ausdruck die Z i f f e r sei, zu brechen und 
„wahrhaft frei darüber zu herrschen", so scheint mir ein dop
peltes Missverständniss hier vorzuliegen. E r s t ens übersieht 
D e l i t z s c h , dass die Ziffer uns in der Moralstatistik nicht bloss 
„Naturverhältnisse" zum Ausdruck gebracht hat, sondern gerade 
die menschlichen H a n d l u n g e n , und zwar nicht bloss die na
türlichen (wie Eheschliessung, Ernährungsverhältnisse, Progeni-
tur etc.), sondern auch manche geistlich und kirchlich bedeut
same, wie Communion, Kirchenbesuch, Confirmation, Trau
ungen etc. Sodann aber begeht er im Widerspruch mit dem 
von ihm selbst vorher Behaupteten den Fehler, das „wahrhaft 
frei werden" als schroffen G e g e n s a t z zur Eegelmässigkeit und 
der in ihr latitirenden Gesetzmässigkeit zu fassen. Gerade wegen 
der von D e l i t z s c h selbst zugestandenen „Ineinanderordnung 
von Nothwendigkeit und Freiheit" kann es nicht Aufgabe christ
licher Ethik sein, die „geistige Macht" neuen Lebens als eine 
Summe von Kräften und Motiven darzustellen, welche den Men
schen der natürlichen Verkettung seiner sittlichen Daseinsweise 
entnimmt. Ich denke mir das vollendete Reich Gottes als ein 
derartig innerlich geordnetes und motivirtes, dass an demselben 
die „göttliche Arithmetik" am v o l l k o m m e n s t e n eich einst 
wird studiren lassen, weil eben Gott ein Gott des Maasses ist 
und auch der Christ als Gotteskind nur in maassvoller Weise sich 
seiner „Freiheit" bewusst werden kann und soll. Ich brauche 
meinen theuren Lehrer und Freund ja bloss an die Z a h l e n 
symbolik der alt- und neutestainentlichen Prophetie zu erinnern, 
bei welcher wir trotz aller Gesetz- und Regelmässigkeit ebenso
wenig von einem „Banne" empfinden, als bei einem schön har-
monisirten Choral oder einer nach strengen Gesetzen mathema
tischer Architectonik gebauten gothischen Kirche. 

Indem ich aber aus ziffermässiger Beobachtung keineswegs 

«) Vgl . D e l i t z s c h , System der Apologetik 1869 S. 476 ff. 
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irgend welche m a t e r i a l e n Gesetze als N o r m e n sittlioher Be-
urtheilung zu entnehmen versuche, ist auch der von F r a n k , 
W a h l b e r g u. A. hervorgehobene Einwand beseitigt, dass we
gen der Complication der Einfluss übenden Momente nimmer
mehr aus der methodischen Zusammenstellung ζ. B. der unehe
lichen Geburten, Verbrechen, Selbstmorde etc. ein sicherer Rück
schluss auf die sittliche Qualität oder das Maass der Verschul
dung, sei es der Gesellschaft, sei es der Einzelindividuen, ge
macht werden könne. Solche Schlussfolgerung weise ich ja aus
drücklich und überall auf's Entschiedenste ab. Zwar mag es 
für den politischen und kirchlichen Empiriker von grösster 
Wichtigkeit sein, innerhalb gleichbleibender und commensurabler 
Gesellschaftsverhältnisse aus der Zunahme gewisser gemeinschäd-
hcher Symptome sich seine Maximen für etwaige Aufbesserung und 
Remedur der Gesellschaftsmomente zu entnehmen. Der wissen
schaftliche Ethiker muss aber dagegen protestiren, dass man bei
spielsweise das baierische Volk für sittlich depravirter hinstelle 
als das französische, weil dort gegen 20%, hier nur etwa 7% 
der geborenen Kinder uneheliche sind. Ihm ist es nur von 
Wichtigkeit zu constatiren, dass sich in dem sich gleichbleiben
den Procentverhältniss die H a b i t u a l i t ä t des s ü n d l i c h e n 
W i l l ens in dem s o c i a l e n C o l l e c t i v k ö r p e r documentire, 
und nachzuweisen, welcherlei geistige und physische, uni
verselle und individuelle Einflüsse die leisen Schwankungen 
motiviren, d. h. ihm kommt es vor Allem darauf an, aus 
der Beobachtung das g rosse G e s e t z der M o t i v i t ä t und 
So l ida r i t ä t m e n s c h l i c h e r H a n d l u n g s w e i s e zu er
härten. 

Ich berufe mich in dieser Hinsicht auf das Urtheil eines 
unparteiischen Kritikers ( F r a n k ) , welcher trotz der von ihm 
geäusserten Bedenken gegen die Socialethik, doch anerkennt 
(S. 100), dass „die Herbeiziehung des grossen und interessanten 
„socialethischen Materials das zu erwartende System der Ethik 
„nach verschiedenen Seiten hin, insbesondere hinsichtlich der 
„Stellung des christlichen Individuums zur Gemeinschaft, hin
sichtlich des Maasses der Freiheit, welche dem einzelnen Gliede 
„des SocialkÖrpers eignet, hinsichtlich der Solidarität des sitt
l ichen Bewusstseins, sowie hinsichtlich des das Gemeinwesen 
„durchziehenden Gesetzes der Sünde und ihrer regelmässig wie
derkehrenden Eruptionen, befruchte und bereichere. Es wird 
„das Verdienst einer solchen Ethik sein, dem individualistischen 
„Zuge, welcher nicht selten im christlichen Leben und in der 
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„theologischen Wissenschaft zu Tage tritt, ein Gegengewicht zu 
„geben durch Hervorkehrung der socialethischen Processe und 
„der von ihnen aus auf die Sittlichkeit der Einzelnen geübten 
„Influenzen." 

Damit scheint mir aber auch der nothwendige Schritt zur 
Darlegung einer socialethischen Weltanschauung gethan, ja es 
ergiebt sich mir daraus die Berechtigung und Notwendigkeit, 
die gesammte Ethik als S o c i a l e t h i k zu behandeln. — 

Gegenüber dem mannigfachen Widerspruch, der meiner Be
handlung der Sittenlehre als S o c i a l e t h i k entgegengetreten ist 
und der in dem Einen Argumente gipfelt, dass alle ethische 
Verschlimmerung wie Erneuerung in der p e r s ö n l i c h e n Ge
sinnung wurzeln müsse, glaube ich vor allen Dingen auf eine 
bei allen Kritikern durchblickende, vielleicht von mir selbst ver
schuldete Missdeutung hinweisen zu müssen. Richtig verstanden 
und beurtheilt werden kann der neue Name, den ich für diese 
Disciplin vorschlage, doch nur aus dem Gegensatze, den ich im 
Auge habe und aus der Begründung, die ich ihm gebe. Der 
Gegensatz, wie ich von vornherein betone, ist theils die social-
p h y s i s c h e Weltanschauung, welcher gegenüber ich den e th i 
schen Charakter unsrer Disciplin zu retten suche, theils die 
atomistisch-individualistische Auffassung aller sittlichen Lebens
bewegung, welcher gegenüber ich die Ethik unter dem Gesichts
punkte einer SocialWissenschaft behandeln zu müssen glaube. 
In ersterer Hinsicht haben mir fast ausnahmslos die Kritiker 
beigestimmt, indem sie meine Argumentation gegen den Natur
determinismus bei der Beurtheilung gesellschaftlicher Lebensbe-
thätigung auf Grund moralstatistischer Untersuchung als schla
gend anerkannten. Weil geistige Factoren, weil namentlich die 
no rmat iven Gesetze modificirend und durchschlagend auf die 
gesellschaftliche Bewegung influirten, Hess sich der Schluss 
rechtfertigen, dass hier nicht blosser Naturzwang vorwalte, son
dern eine moralische Weltordnung, die den Freiheitsbegriff in-
volvire und zu einer ethischen Beurtheilung nöthige. 

Warum aber Social-Ethik? — so lautet der Refrain fast 
bei allen Recensenten. Denn dps Ethische ist doch die Domäne 
der individuellen Persönlichkeit! Zugestanden wird zwar im All
gemeinen die Bedingtheit des persönlich-individuellen Lebens 
durch die Gemeinschaftsfactoren, aber das beziehe sich lediglich 
auf die Naturseite menschlichen Lebens. Das Charakteristische 
des Personlebens sei, wie L u t h a r d t in seinen neu erschienenen 
Vorträgen über die Moral des Christenthums wiederholt betont, 
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die Fähigkeit des „freien Entschlusses." Erst in der persön
lichen Gesinnung und individuellen Initiative trete das specifisch 
Sittliche zu Tage. 

Hier muss ich zunächst nun hervorheben, dass das eben die 
Frage ist, von welcher ich das „sub judice Iis est" behaupte. 
Freilich vollzieht sich alles ethische Leben nur in der Sphäre 
des Persönlichen und daher nenne ich auch zum specifischen 
Unterschiede von aller Physik unsere Wissenschaft Social-
Ethik . Ich gestehe bereitwillig zu, dass man „dem Begriff 
der e t h i s c h e n Lebensbewegung der Menschheit nicht gerecht 
wird und dem Banne der Socialphysik nicht völlig entronnen 
ist, wenn man nicht Ernst macht mit der Idee der geistig-sitt
lichen Persönlichkeit und der persönlichen Freiheitsbethätigung 
der Menschen" Aber die Entstehung, wie die Entwickelung 
und Vollendung m e n s c h l i c h e r Persönlichkeit, m e n s c h l i c h e n 
Geistes, menschlichen Erkennens und Wollens realisirt sich nach 
meiner Anschauung und nach den von mir dargelegten empiri
schen Gründen ausschliesslich innerhalb der Gemeinschaft, als 
einer conditio sine qua non für alle Entwickelungsstadien sitt
lichen Lebens, so dass nicht bloss, wie L u t h a r d t sagt 2 ), das 
Naturleben, sondern auch das Personleben des Einzelindividuums 
eingesenkt erscheint in den Boden des Gemeinlebens, und seine 
physische nicht bloss, sondern auch seine geistig-sittliche Nah
rung aus der ihn umgebenden ethischen Atmosphäre der Ge
schichtswelt entnimmt. Ich motivire das nicht bloss durch die 
gliedliche Stellung, die der Einzelne zu dem Gattungsorganismus 
einnimmt, sondern namentlich durch die a n g e b o r ene Anlage, 
durch das Wachsen und Werden des Menschen als eines sitt
lichen Wesens, sofern er nicht autochthon oder autonom, son
dern als Kind der Eltern, als Glied der Familie und des Volks, 
des Staates und der Kirche auch in Betreff seines persönlichen 
Seelenlebens sich in einer sittlichen Bestimmtheit bereits v o r 
f inde t , sobald er zum Bewusstsein gelangt. Von da ab wird 
er freilich ein neuer persönlicher Factor innerhalb der sittlichen 
Gemeinschaftsbewegung, ein Factor mit dem Vermögen relativer, 
geistig-sittlicher Initiative und entsprechender Verantwortung. 
Allein seine persönliche Freiheit erscheint so zu sagen eingehüllt 
in die sittlichen Voraussetzungen der geschlechtlich polarisirten 
Gattungs-Gemeinschaft und in diesem Sinne zwar nicht aufge-

>) Vgl. S imar in Reusch's theol. Literaturblatt Jahrg. 1870. S. 974. 
2") Vgl. Ev.-Luth. K.-Zeitung а. a. 0 . S. 764. 

i 
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hoben, aber derart beschränkt, dass ich ihn nur im Zusammen
hange mit dem geschichtlichen B o d e n , auf dem er erwachsen, 
richtig beurtheilen und sittlich werthen kann. W a s heisst das 
anders, als dass ich ihn nicht nach dem absoluten oder abstrac-
ten, sondern nach dem relativen und concreten Maasstabe der
jenigen Normen zu messen ein Recht h a b e , welche in der ihn 
umgebenden geschichtlichen Gesellschaftsgruppe vorhanden, oder 
überhaupt, dem Gesetz zeitlicher Entwicke lung gemäss, möglich 
und denkbar sind? In diesem Sinne wird allerdings in gewis
sem Sinne die Einzelperson „entlastet" ( W a h l b e r g ) , aber nur 
theilweise und nicht g a n z , und nur vor dem moralischen, nicht 
vor dem juridischen Forum der Beurtheilung; aber — wohl zu 
merken , — es geschieht, um die Gemeinschaft um so mehr zu 
b e l a s t e n und zur sittlichen Selbstkritik zu veranlassen. Und 
in dem Maasse hinwiederum, als der Einzelne als ein entwickel
tes oder gar als ein hervorragendes Glied der Gemeinschaft das 
Seinige zu dem sittlich entarteten Gemeinschaftszustande bei
trägt, wird er um so mehr moralisch b e l a s t e t , als nach dem 
Maasse seiner Entwicke lung die Fähigke i t der Initiative und die 
Verantwortlichkeit seiner Handlungsweise steigt. 

Damit erledigt sich auch die Reihe von Einwendungen, 
welche P a l m e r im Hinblick auf meine socialethische Beurthei
lung corrumpirter Gesellschaftszustände macht. E s ist ganz 
richtig, wenn er sagt „ S o oft man sich fragt: was soll denn 
nun geschehen? wie soll's besser werden? so kann dies doch 
nur die Bedeutung haben, dass zu allererst ich m i c h s e l b e r 
frage, was kann und muss ich thun, nicht bloss in meiner eige
nen Lebensführung, sondern auch mit den Mitte ln , durch die 
ich als B e a m t e t , als Prediger , als Schriftsteller oder als Haus
vater , als Bruder etc. auf meine Nebenmenschen wirken 
kann etc." Allein — so könnte ich P a l m e r erwidern, — um 
bessernd zu wirken, um belebend auf die U m g e b u n g zu influiren, 
muss man eben das Einzelgewissen aus dem Collectivgewissen 
heraus schärfen, und sich so ein Verständniss schaffen für die 
W u n d e n des Gemeinlebens, die man berufsmässig nicht bloss 
zu heilen, sondern vor allen Dingen schmerzlich mitzuempfin
den hat , indem man sein Einzel-Ich zum Gemeingefühl er
weitert. 

W i e es also kein Widerspruch ist, zu sagen, dass es eine 
g o t t g e s e t z t e , allgemein sittliche Weltordnung giebt, die in 

1 ) Jahrbb. für D. Theologie XV., S. 400 f. 
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dem persönlichen Gotteswillen ihre schlechthin unbedingte Norm 
hat , und dass d e n n o c h die menschliche Persönlichkeit sich 
innerhalb dieser Weltordnung frei, d. h. ihrem inneren W e s e n 
entsprechend, geschichtlich und sittlich zu b e t ä t i g e n vermag, 
dass es also eine innere Wechse lwirkung zwischen dem göttli
chen Factor der Weltregierung und dem menschlich-persönlichen 
der Geschichte bewegung giebt, so ist es auch kein Widerspruch, 
sondern entspricht nur der erfahrungsmässigen Wirkl ichkeit , 
wenn wir eine innere n o t w e n d i g e Wechselbeziehung zwischen 
dem socialen Gemeiuschafts- und dem individuellen Personen-
factor innerhalb der geschichtlich-sittlichen Völkerbewegung an
nehmen. Ja, in dem Wesen des Menschen als Individuum, als 
einem aus der Gattung herausgeborenen Personleben, das indi
viduell, d. h. nicht bloss u n t e i l b a r , sondern auch unabtrennbar 
von seinem Geschlecht auf dem Generationswege zum Dasein 
gelangt und bereits in Fo lge der vorgefundenen Sprache und 
Sitte in einer von ihm nicht erst hervorgerufeneu geistig-sittlichen 
Atmosphäre lebt, athmet und wächst, liegt es n o t w e n d i g begrün
det, dass seine geistig-sittliche B e w e g u n g allezeit und allüberall 
social mitbedingt und influirt i s t , j a dass er nur innerhalb der 
ihm eignenden Gemeinschaft sich sittlich überhaupt bewegen und 
bethätigen kann, wenn er nicht ä la Caspar Hauser verrohen 
und ver t i eren , d. h. aufhören soll ein sittlich zurechnungsfähi
ges Wesen zu sein. 

Das möchte ich unter meinen Kritikern namentlich Herrn 
Dr. W i l h . S c h m i d t (Pfarrer in Henschleben) entgegenhalten, 
wenn er am Schluss seiner ausführlichen und tüchtigen Abhand
lung über „Moralstatistik und menschliche Willensfreiheit" l ) 
meine Auflassung der Sittenlehre als Socialethik glaubt desa-
vouiren zu müssen. Freilich, wem „Gesetzmässigkeit und V e r 
antwortlichkeit", „Gebundenheit und Freiheit" überhaupt exclu
sive Gegensätze sind, mit dem werde ich mich schwerlich ver
ständigen können. Be i solcher Auffassung erscheint natürlicher 
Weise auch die „sociale Bedingtheit" individuell-sittlichen Lebens 
als eine Leugnung oder Antastung der Freiheit. W i e aber Dr. 
S c h m i d t als Gegenbeweis gegen meinen Satz von der steten A b 
hängigkeit des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft das „unmittel
bare Verhältniss des Individuums zu Gott" anführen k a n n , ist 
mir nicht klar. Denn dass auch das „Gewissen" als ethischer 
Niederschlag dieses Verhältnisses nie in dem „selbstständigen 

l ) V g l . A l l g e m . l iter. Anze iger für das evang. Deutschland. Be
sonders Bd. X, 1872, S. 260 ff. 
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Einzelwesen" als solchem sich entwickelt, lehrt doch allüberall die 
Erfahrung, es sei denn dass man den Menschen als „gottent
sprossenes Wesen" seinem geschichtlichen und natürlichen Le
benszusammenhange zauberhaft entnimmt. Der Satz: „ers t sind 
die Einzelnen und dann die G-emeinschaft" ist eben der von 
mir auf Grund realistischer Beobachtung allseitig widerlegte. 
Auf den „Protoplasten" kann man sich für denselben nament
lich bei der ethisch-geschichtlichen Deductionsweise nicht berufen, 
abgesehen davon dass Gott den ersten Menschen sofort als „Mann 
und Weib," also in geschlechtlicher Polarität ins Dasein hat 
treten lassen, so dass die Wechselbeziehung, das gegenseitig 
Sicherkennen als die Bedingung ihrer sittlichen Entwickelung 
erscheint. Stellen wir uns aber auf den Boden der gegenwär
tigen Erfahrung, so zeigt sich auch bei den „Stiftern" von Ge
meinschaften, dass sie immer bereits ihre Fähigkeit dazu aus 
dem vorausgesetzten Gemeinschaftsboden gesogen. 

Aber, — so meint Dr. S c h m i d t — „die gliedliche Stellung 
des Menschen zur Gemeinschaft ist v o r ü b e r g e h e n d e r Natur. 
Familie, Volk, Staat und Kirche sind Formen in seinem S о s e i η 
irdisch v e r g ä n g l i c h e n Gemeinschaftslebens." Wenn also die 
Beziehung zu denselben für das Wesen des Menschen als sitt
lichen Subjectes nicht für „constitutiv" angesehen werden dürfe, 
müsse auch mein Gedanke einer Socialethik fallen. Gewiss. 
Aber an der Haltbarkeit jenes „Wenn" erlaube ich mir auch 
nach den von S c h m i d t angeführten Gründen zu zweifeln. 
Denn das von ihm so bezeichnete rein „a priori entstandene 
personale Verhältniss zu Gott," welches die Voraussetzung für 
alle menschlichen Gemeinschaftsbeziehungen sein soll, ist eine 
pure Illussion. Niemand kommt zur G o t t e s k i n d s c h a f t ohne 
ein Gottes r e i c h auf Erden und die Gemeinschaftsgebilde haben 
daher auch im vollendeten Gottesreiche ihre ewig zielsetzliche 
Bestimmung, wie ich solches in diesem zweiten Bande, nament-

i) А. a. 0 . S. 262. „Wir haben," — fährt Schmidt an jener Stelle mit 
Beziehung auf meinen Versuch einer Socialethik fort, — „kein V e r s t ä n d -
niss fuT ein Unternehmen, so grossen Styles seine Anlage auch ist, welches 
die Lebensbewegung innerhalb der Menschheit so darzulegen, so auf Gesetze 
und Prinzipien zurückzuführen sucht, dass uns mittelst derselben die gottge
wollte Bestimmung der Gesammtheit und in ihr erst der E inze lnen ge
währleistet werde," Ich bedaure, mich ihm gegenüber in ähnlicher Lage zu 
befinden. Denn wie das „Gewissen ohne alle Einwirkung menschlicher Sitte 
und auch ohne gliedliche Beziehung zu i r g e n d e iner m e n s c h l i c h e n 
Gemeinschaf t" als „Gottesthätigkeit im Menschen" entstehen soll, ist mir 
absolut unverständlich. 
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lieh im Zusammenhange mit der christlichen Güter- und Gemein
schaftslehre ausführlich dargelegt habe. 

Für seine individualistische Freiheitstheorie führt S c h m i d t 
noch einen sonderbaren Beweis an. Ein „allem Gesellschaftsleben 
entrücktes Wesen, — ein Eremit, ein verschlagener Nordpol
fahrer oder ein einsam verirrter Afrikareisender, — höre doch 
nicht auf, ein sittliches Subject zu sein !" ' ) Dieses schwächliche Ar
gument beweist das Unzureichende seiner gesammten Anschau
ungsweise. Denn es liegt doch wahrlich auf der Hand, dass der Ver
einsamte oder Verschlagene, ebenso wie der in seinem Kämmerlein 
Betende oder der momentan allein Seiende, alle jene Erfahrun
gen, die er in der sittlichen oder religiösen Culturgemeinschaft 
gemacht, in die Einöde und Einsamkeit mitnimmt, sonst wäre 
er allerdings kein „sittliches Subject". Sprache, Gewissen, reli
giöse Anschauung, christlicher Glaube etc. etc. — sie sind alle 
empirisch nicht vorhanden und als Besitz des Einzelindividuums 
nicht denkbar ohne „der Menschen und der menschlichen Sitte 
vorausgesetzte Einwirkung". 

Daher kann auch, trotz ihrer individualistischen Tendenz, 
die atomistische Personalethik, wie W a h l b e r g ·) richtig sagt, 
nimmermehr davon gänzlich absehen, dass „der Einzelne auf dem 
Isolirschemel des absoluten Fürsichseins und Selbsterziehens gar 
nicht beurtheilt werden kann." Aber er gesteht doch zu, dass 
ihr „die richtige Einsicht in den socialethischen Prozess des 
W e r d e n s der auf ergänzende Gemeinschaft angewiesenen 
menschlichen Persönlichkeit" gefehlt habe. 

Selbst die pantheistisch-speculative Weltanschauung vermag 
dieser Gefahr der Isolirung der geistigen Persönlichkeit, d. h. 
der abstracten Behandlung und Beurtheilung derselben nicht mit 
Erfolg entgegenzutreten. „DieEthik" sagt O n c k e n treffend, 
„hat sich bisher, getreu dem individualistischen Charakter der 
Philosophie, überhaupt nur als Personalethik gekannt. Die Vor
aussetzung, dass der einzelne Mensch Maass und Zweck aller 
Dinge sei, um welchen sich das ganze Universum so zu sagen 
drehe, ist keineswegs eine Erfindung moderner Geistesströmung; 
sie ist als Grundelement in der ganzen Philosophie seit den Zei
ten der Sophisten Altgriechenlands enthalten gewesen. Und nicht 
einmal die Persönlichkeit in ihrem wirklichen Dasein war dabei 
zum Ausgangspunkte genommen. Das Subject, wie es mehr oder 
weniger in allen Lehrgebäuden zu Grunde gelegt ist, war nichts 

») А. a. 0. S. 263. 
2 ) Vgl. Wahlberg а. a. 0. S. 669 ff. 



30 Einleitendes Vorwort. 

als eine ideelle Abstraction, ein „Vernunftpunkt", wie S c h l e i e r 
m a c h e r sich ausdrückte, eine selbstgewählte Fiction, der man 
eine ebenso abstracte Objectivität: d i e I d e e d e s A l l g e m e i 
nen gegenüberstellte und denen beiden nichts im thatsächlichen 
Leben entsprach. So hat die ganze Philosophie bis in die neueste 
Zeit auch in ihrer pantheistischen Form an einem unüberwindli
chen Individualismus gekrankt, der sich entweder als selbstvergött
ernder Idealismus, oder als fatalistischer Naturalismus weiter aus
gestaltete. Dem lebendigen Subject muss aber nicht, wie es 
bisher üblich war, eine allgemeine abstracte Idee, sondern wie
der ein Lebendiges als Object gegenübergestellt werden. Nach 
dem fundamentalen Satze, dass das Einzelne nur durch seine 
"Vielheit, der Theil nur durch sein Ganzes besteht und sich be
greifen lässt, glauben wir, hätte man von Anfang an als Gegen
pol des Subjectes nicht das ganze ungeformte Universum, son
dern in richtigem Schlussverfahren eine Vereinigung gleichar
tiger Substanzen, eine Vielheit von Subjecten annehmen müssen. 
Das Objective zu dem „Ich" ist nicht alles mögliche; es ist in 
genauer Consequenz der empirischen Beobachtung das „Wir", 
d. h. die organisirte Gemeinschaft . . . Das allgemeine Leben 
tritt nur in und mit der Gesellschaft zu Tage und das Grund
element derselben ist nicht ein abgetheiltes Etwas, es ist selbst 
wieder eine Gesellschaft, das „Paar", — welches sich im Fort
laufe der Zeit zur Familie entfaltet. Und auch diese steht un
ter näherem und fernerem Einfluss anderer gesellschaftlicher 
Organismen." 1 ) 

Die Begründung dieser Auffassung ist nach O n c k e n mit 
eine Frucht der aus der Statistik gewonnenen „moralischen Induc
tion." Darauf hat auch mein Versuch einer Socialethik in der 
Thai „alles Gewicht der Begründung gelegt" und eben desshalb, 
im Gegensatz also gegen den weit verbreiteten pelagianischen, 
rationalistischen, synergistischen und idealistisch-subjectivistischen 
A t o m i s m u s und Individualismus will ich die Ethik als S o c i a l 
e th ik , d. h. mit steter Betonung dos vielfach vernachlässigten 
collectiven Factors sittlicher Lebensbewegung behandelt wissen. 

Diese etwas abstracte Darlegung wird vielleicht mehr Fleisch 
und Blut gewinnen, wenn ich sie im Zusammenhang mit der 
biblisch-christlichen Weltanschauung in Betreff der Lehre von 
der Sünde (dem alten Menschen) und der Wiedergeburt (dem 
neuen Menschen) durch einige skizzirende Striche illustrire. 

W u t t k e , F r a n k u. A. leugnen nicht, dass meine moral-

l) A. Oncken а. а. O. 8. 2823. 
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statistische Untersuchung ein schlagender Beweis für die Wahr
heit der Lehre von der Erbsünde sei und selbst Pa lm er giebt 
die „Vererbung von Gutem und Bösem" zu. Wie man das aber 
vermag bei einseitiger Betonung des persönlichen Factors in 
aller ethischen Lebensbewegung, ist mir unverständlich. Gerade 
die Genesie und das Wachsthum der Sünde lässt sich nur so-
cialethisch zum vollen Verständniss bringen. Der alte Mensch 
wird als alter Adam vom Standpunkte der sogenannten Privat
moral nimmermehr verstanden. Denn es wurzelt die Sünde in 
der Geburtsanlage und entwickelt sich aus der bösen Lust, die 
bereits vor dem Bewusstwerden des Willens da ist und inner
halb der socialen Collectivgebilde unter dem corrumpirenden 
Einfluss der Unsitte zu den verschiedensten individuellen Cha
rakterformen der Selbstsucht ausgestaltet wird. Wenn P a l m er 
meine Behauptung: „die Anerkennung der Generationssünden 
sei die ethische Voraussetzung für die rechte Sympathie und 
Antipathie, für Milde und Schärfe des sittlichen Urtheils" als 
„vollkommen wahr" anerkennt, wie kann er dann leugnen, dass 
solches durch die Socialethik mit erhärtet wird? Wie kann er über
haupt jene Wahrheit zugestehen, wenn es nur ein Einzelgewis
sen, und kein Collectiv-, kein Volks-, kein Familiengewissen giebt? 

Es scheint mir auch jene Wahrheit noch keineswegs ein 
Gemeingut christlicher Ethiker zu sein. Im Gegentheil. Nicht 
wenige sind der Meinung, — neuerdings hat sich sogar F r a n k 
in diesem Sinne ausgesprochen J ) — dass man in der Ethik von 
der Sündenlehre ganz absehen müsse. Wir können im Gegen
satz hiezu der neuesten „Theologischen Moral" 2 ) nur zustimmen, 
wenn sie die „Krankheitsgesohichte" des Menschen mit ein
gehender Ausführlichkeit behandelt. H a r l e s s , v. H o f m a n n , 
auch Mar tensen u. A. scheinen mir in dieser Hinsicht bei der 
Beurtheilung christlichen Heilslebens sich auf einen viel zu 
idealistischen Standpunkt zu stellen 3 ) . Wenn F r a n k sagt: 
„eine selbstständige Lehre von der Sünde könne nicht Gegen
stand der c h r i s t l i c h e n Ethik sein", so ist mir das zunächst 
an und für sich unverständlich, da der Process des Heilslebens 

i) Vgl. Erl. Zeitschr. für Prot. u. Kirche а. a. 0. S. 104 und in der Be
urtheilung der Martensen'schen Ethik ebendas. 1872. S. 360. 

*) Vgl. V i l m a r , theol. Moral. Akadem. Vorlesungen herausgegeben 
von C. Israel . ТЫ. I, 1871. S. 119-369 . 

8 ) Vgl, den näheren Nachweis dafür in dem grundlegenden Theil dieses 

Bandes §. 9 ff. 

1 



32 Einleitendes Vorwurt. 

») Vgl. Zeitsobr. für Prot. «. Kirche а. a. 0. S. 77. 
2 ) Vgl. E e u s c h , theol. Literaturbl. a. a.O. S. 469 u. Dr. W. Schmidt, 

im literar. Anz, v. Andrea, Zöck ler u. Cremer Bd. X. 1872. S.263. 

nur auf der Folie des Krankheitsprocesses darzulegen ist und 
gerade die c h r i s t l i c h e Ethik die Sünde durch das G e s e t z 
als Sünde wahrhaft erkennen lehren muss. Sedann aber scheint 
mir jene Behauptung auch mit dem in Widerspruch zu stehen, 
was F r a n k als die „eminent practische Bedeutung" der moral
statistischen Untersuchung anerkennt ! ) , dass wir nämlich „mit 
Hülfe der Statistik den Riesenleib der Menschheit in seinen 
pathologischen Beziehungen kennen lernen, diesen Leib des 
Todes, in dessen Adern das Gift der Sünde verzehrend haust." 

Soll aber das Böse in wahrhaft ethischem Sinne erfasst 
und zum Verständniss gebracht werden, so muss es auf Grund 
erfahrungsmässiger Beobachtung bis in seine tiefsten Wurzeln 
hinein verfolgt werden. 

Es ist ein allgemeiner Fehler unsrer ethischen Betrachtung 
des menschlichen Wesens, dass man immer den fertigen und 
bewusst entwickelten Menschen als das Object derselben ins 
Auge fasst. Dadurch verschliesst man sich von vorn herein das 
Verständniss für die Eigenthümlichkeit des alten Menschen, der 
nie als Einzelsünder, so zu sagen als böses Geistwesen verstan
den werden kann, sondern nur im Naturzusammenhange mit der 
adamitischen Menschheit und mit der makrokosmischen Sünde. 
Das aber ist es eben, was die socialethische Behandlung be
zweckt und allein zu leisten vermag. Vom creatianischen 
Gesichtspunkte aus, — das glaube ich meinem katholischen Re
censenten gegenüber auf's Entschiedenste festhalten zu müssen — 
wird jene Auffassung des Bösen in seinem Gattungszusammen
hange und in seiner allmäligen Genesis allerdings in Frage ge
stellt, ja geradezu unmöglich gemacht. 

Ich kann den in meinem Buche oft vorkommenden Satz: 
„Es giebt keine rein individuelle Verschuldung" — durchaus 
nicht als „in socialethischem Sturmlauf" gethane Aeusserung 2 ) 
zurücknehmen oder restringiren. Er ist buchstäblich wahr und 
wird durch die empirische Beobachtung allseitig bestätigt, so 
wie er durch das christliche Gewissen auf Grund ernster Selbst
kritik als ein auch biblisch berechtigter (Luc. 13, 4 f. Rom. 3, 
10 ff., Ps. 14, 3 ff.) anerkannt werden muss. Jener pelagiani-
schen Einbildung, wie sie ζ. B. in der Argumentation des Dr. 
W a h l b e r g trotz seines oben erwähnten Zugeständnisses durch-
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schimmert, wie sie selbst bei Dr о b i s c h und anderen Moral
statistikern zu Tage tritt, wonach der Verbrecher nur für sich 
allein schuldig ist, und namentlich der sogenannte „gute und 
unverdorbene (sie!) Bruchtheil der Gesellschaft" nicht mit zur 
Verantwortung gezogen und sittlich belastet werden darf, ist 
— so scheint mir — durch meine Darstellung von vorn herein 
ein Damm entgegengesetzt. Die Vertiefung des sittlichen Schuld-
begriffs ist gegenüber dem selbstgerechten Pharisäismüs nur von 
socialethischem Standpunkte möglich, wenngleich ich es W a h l 
be rg gerne zugebe, dass vor dem juridischen Forum jeder für 
sein Verbrechen einzustehen und die sühnende Strafe zu erdul
den hat. Darin liegt neben der relativen Berechtigung eben 
die relative Unvoll]§6mmenheit des juridischen Urtheils begrün
det, dass es die moralische Gesellschaftsschuld am Verbrechen 
nicht eruiren und äusserlich strafen kann. Moralisch aber muss 
sich die Gesammtheit mitschuldig wissen an den aus ihr heraus
geborenen Gesetzwidrigkeiten, weil dieselben in ihrer Mitte 
grossgezogen werden, weil dieselben nicht wie einDeus ex ma-
china von irgendwoher als platzende Bomben in die an sich 
gute Gesellschaft hineinschlagen, sondern aus dem vergifteten 
Boden emporwachsen, genährt durch die unsittliche Gesell
schaftsatmosphäre. Das glaube ich durch Tausende von Bei
spielen in meiner moralstatistischen Untersuchung nachgewiesen 
zu haben; so namentlich bei dem Verbrechen des Kindsmordes, 
dessen collectiven Charakter W a h l b e r g mit allgemeinen Re
densarten und Appellationen an den „unverdorbenen Theil der 
Gesellschaft" vergeblich zu entkräften sich die Mühe giebt. Vor 
Allem wies uns neben der verzweigten Criminalität die Todes-
und Selbstmordstatistik mit ihren schauerlichen Regelmässigkei
ten auf die grassirenden Gesellschaftssünden hin. Wie die Pro
stitution ihren Heerd ebenso in den sogenannten besseren Ge
sellschaftskreisen hat, so entspringt der acute Selbstmord aus 
jener chronischen Selbstmordtendenz, wie sie bis in die gebil
deten Sphären hinauf als ein Zeugniss für die verkrüppelnde, 
das Leben unterminirende Macht der Sünde zu Tage tritt. Und 
vollends in den unehelichen Geburten, in der Ehescheidungs
ziffer, ja selbst in den Todtgeburten und vereinzelten Nothzucht-
verbrechen, — überall frappirte uns die mit den Gesammtschä-
den parallel laufende constante Steigerung derselben. Weil das 
„ehebrecherische Geschlecht" dahinter steckt, muss die Fäulniss 
auch in ganzen Generationssünden zu Tage treten. Wer wollte 
da in eitler Selbstbespiegelung oder unglückseliger Selbst-

V . Oeningen, Socialethik. ТЫ. II. 3 
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täuschung sich selbst freisprechen von den so ansteckend und 
epidemisch wirkenden „Theilnehmungssünden", wie S c h l e i e r 
m a c h e r sie nannte. Jenes tiefsinnige Wort: „Wer unter euch 
ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein," — tritt Einem da
bei unwillkürlich vor die Seele. — 

Schon bei der Krankheitsgeschichte des Menschen sehen 
wir, dass die socialethische Betrachtung sich keineswegs, wie 
man mir auch gesagt hat, blos auf die Sphäre bürgerlicher Ge
rechtigkeit und Ungerechtigkeit erstreckt, sondern an die tiefsten 
Wurzeln der menschlichen Gesinnung und Gesittung uns heran
treten und dieselben untersuchen heisst. Das ist aber auch auf 
dem Gebiete christlicher Lebenserneuerung oder des eigentlichen 
Heilslebens der Fall. Die Genesis des Unheils oder des unhei
ligen Lebens zeigt uns nur die Kehrseite des Heilsprocesses, 
welcher jedenfalls dem Krankheitszustande angepasst sein will. 
Auch die christliche Erneuerung des Subjects lässt sich nur vom 
socialen, näher vom kirchlichen Standpunkte, vom Boden des 
R e i c h e s Gottes aus verstehen und richtig ethisch verwerthen. 
Das christlich Gute ist nie und nimmermehr die specifische Do
mäne des Einzelsubjects und wird auch nicht von dem Menschen 
als Einzelperson erfasst und verwirklicht. Das tritt bereits 
deutlich zu Tage, wenn wir die W i e d e r g e b u r t als den 
eigentlichen Centraipunkt und Mittelbegriff christlicher Ethik, 
sofern sie wissenschaftliche Darstellung des Heilslebens bezweckt, 
ins Auge fassen. 

Das ist nicht etwa ein alttestamentlichor Standpunkt der 
Auffassung. Wenn D e l i t z s c h ') vom Israel des alten Bundes 
sagt: „der Einzelne wusste sich als Gottes Kind n o c h nicht für 
seine Person, nur als Glied des Volkes" — so thut er Unrecht, 
solch ein Bewusstsein dem neutestamentlichen Gotteskinde für 
alle Stufen der Entwickelung seines Heilslebens abzuspre
chen. Ueberhaupt würde ich das persönliche und das Glied
schaftsbewusstsein weder für die Zeit der alt-, noch für die der 
neutestamentlichen Ii e i с h s genossensclial't in Gegensatz zu ein
ander stellen. Sie bedingen sich vielmehr gegenseitig. Das Kind
sein und Kind werden setzt eben die christliche Gemeinschaft 
als den Mutterschooss und den göttlichen Geist als die Zeug
ungskraft im Worte voraus. Hier coiricidirt wiederum der gött
liche, sociale und individuelle Factor des Lebens bei der Wieder
herstellung und sittlichen Erneuerung des Subjects. Diesen Ge
danken im Einzelnen durchzuführen ist die Aufgabe dieses zwei-

i) Vgl. D e l i t z s c h а. a. 0 . S. 491. 
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ten Theilee meines Werkes . P a l m e r hat ganz Recht zu ver-
muthen, dass das Ganze meiner Untersuchung darauf hinauslaufen 
soll „Socialethik in Kirchlichkeit umzusetzen"; nur bedarf es 
dazu keiner „Umsetzung", sondern der einfachen Setzung und 
Durchsetzung jener Wahrhei t , dass „wer das Reich Gottes nicht 
nimmt als ein Kind, nicht in dasselbe hineinkommen kann". 

A n eine p o l e m i s c h confessionelle Ausgesta l tung der E t h i k 
braucht dabei nicht gedacht zu werden, wie Dr. W a h l b e r g mir 
gegenüber mit einem gewissen Grausen die Befürchtung aus
spricht. A b e r confessionslos, d. h. bekenntnisslos kann die Mo
ral ebensowenig sein als die Religion und Kirche , aus welcher 
sie als eine christliche hervorwächst. Confessionslos hiesse da 
nichts anderes als charakterlos. W e n n es eine Eth ik des R e i 
c h e s Gottes giebt, wenn Christenthum und Christentugend nicht 
ohne religiöse Glaubensgemeinschaft gedacht werden kann, wenn 
die ganze Schrift Weltreich und Gottesreich als zwei gewalt ige, 
für den gesammten sittlichen K a m p f der Einzelpersönlichkeit 
bedeutsame Mächte einander gegenüberstellt, so darf und kann 
auch die Wissenschaft der Eth ik diese socialen Factoren alles 
christlichen Lebens nicht ignoriren oder bei Seite schieb.en. 

Mit Unrecht werfen mir daher W u t t k e und P a l m er vor, 
dass meine Socialethik des Schriftbodens ermangele, da „der 
Herr wie die Apostel sich bei der Mahnung zu sittlich christ
licher Erneuerung stets an die Person , nie an ein Collectivum 
wenden." D a s kann ich so ohne weiteres nicht zugestehen, da 
die с o l l e с t i v e Mahnung" und Ermahnung nicht bloss bei der G e 
setzgebung gegenüber dem „ V o l k e Gottes" in den Vordergrund 
tritt, sondern auch in der neutestamentlichen Paränese die G e 
meinden als solche oder die Gruppe der Jünger angeredet und 
angefasst werden. A b e r freilich schliesst das die Mahnung an 
den Einzelnen nicht aus, sondern ein. Nur lässt auch die an 
die Einzelseele gerichtete Mahnung stets das „Trachten nach 
dem Reich Gottes" und „ s e i n e r " , nicht der eigenen „Gerecht ig
keit" in den Vordergrund treten. In der Stellung zum „ R e i c h " 
ist j a die Freiheit und Lebensbewegung der Einzelpersönlichkeit 
nicht gehemmt, sondern erst wahrhaft ermöglicht. Die neutesta-
mentliche Gemeinde hat nicht, wie D e l i t z s c h in seiner A p o 
logetik mir gegenüber missverständlich b e h a u p t e t s c h l e c h t h i n 
aufgehört „Volksgemeinde" zu sein. Denn mit dem „Re ich 

i) Vgl. De l i t z sch , System der christl. Apologetik. Leipzig 1869, 
S. 476 ff. 

3* 
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Gottes" ist auch „das heilige Volk, das Volk des Eigenthums" 
(1. Petri 2, 9) in die neutestamentliche Sphäre hinübergetreten, 
wenn auch in dem modificirten Sinne des geistlich verklärten 
Universalismus gegenüber dem alttestamentlich an das natürliche 
Volksthum gebundenen Particularismus. Wegen der g l i e d l i 
chen Stellung der Einzelchristen zum Ganzen soll auch die Per
son des Christen nie als ein „in sich selbst ruhendes und sein 
selbst mächtiges Wesen" bezeichnet werden. Gerade die Social
ethik bewahrt vor dem Nivellement der Unterschiede, wie vor 
falscher Apotheose der wiedergebornen Persönlichkeiten. Nur 
Gott ist „ein in sich selbst ruhendes und sein selbst mächtiges 
Wesen". Der Mensch, auch als Person und Christ betrachtet, 
bleibt ein stets abhängiges und nur in Gott und inner der gott
gesetzten Heilsgemeinde gefreites Wesen. 

Die socialethische Betrachtungsweise desavouirt somit kei
neswegs die Bedeutung des christlichen Einzclsubjects, sondern 
weist ihm bloss seine richtige, bescheiden gliedliche Stellung an, 
wie sie dem Genossen des Volkes Gottes und allen denen ge
bührt, in Bezug auf welche Paulus sagt: „gleicher Weise, als 
wir in Einem Leibe viele Glieder haben, also sind wir viele Ein 
Leib in Christo, aber unter einander ist einer des anderen Glied" 
(Rom. 12, 4 f.). „Ihr seid der Leib Christi und Glieder, ein 
jeglicher nach seinem Theil" (1 Cor. 12, 27; Eph. 4, 12; 5, 30; 
Col. 1, 24 etc.). Das ist wahrhaft christliche Socialethik! — 

Wenn aber auch innerhalb der also aufgefassten „Social
ethik" der p e r s o n a l e F a c t o r zum Recht und zur Anerken
nung kommen soll, kann dann überhaupt der B e g r i f f dersel
ben klar und widerspruchslos ausgestaltet werden ? Bleibt nicht 
auch bei Betonung der Solidarität und des Gemeinschaftsfactors 
die Ethik doch wesentlich Individual- und Personalethik? 

Ich bin weit entfernt diesem letzten, mir von verschiedenen 
Kritikern, namentlich aber von Dr. W a h l b e r g gemachten 
Vorwurf gegenüber, mich eigensinnig auf den von mir erfunde
nen Namen zu steifen oder denselben auch nur anzupreisen. Ich 
leugne durchaus nicht, dass er eine Einseitigkeit involvirt, indem 
er den meiner Ansicht nach bisher zu sehr vernachlässigten Fac
tor ethischen Lebens stark betont und ihn so zu sagen vor
schlagen lässt, wie bei dem Ausdruck Personalethik der persön
liche, bei der Benennung theologische Ethik der göttliche vor
schlägt. Es ist eben das Geschick Staubgeborener, dass sie — 
namentlich im Gedränge wissenschaftlichen Ringens — nicht 
ohne Einseitigkeit sich bewegen können. Ich will auch gern 



Klärung des Begr i f f s der Socialethik. 37 

zugestehen, dass eine particula veri darin liegt, wenn F r a n k 
sagt 1), es geschehe mitunter, dass wer zue r s t in eine Fund
grube noch nicht verarbeiteter Stoffe sich vertieft und ihrer Be
deutung für den weiteren Ausbau der Wissenschaft inne wird, 
mit seinen Erwartungen und Hoffnungen „über das Ziel hinaus-
schiesst." Aber darin irrt er, dass ich je aus der Moralstatistik 
„eine Ethik habe construiren" oder durch die Betonung der „Ge-
sammtethik" die „Ethik der Einzelnen" habe zurückdrängen wollen. 

Socialethik und Personalethik fallen mir allerdings in ge
wissem Sinne zusammen, weil in dem Ausdruck E t h i k bereits 
das Persönliche, mit dem Willensmoment Zusammenhängende, 
enthalten ist. Dadurch erledigt sich auch das von W a h l -
b e r g 2 ) aufgestellte Dilemma: „Entweder", sagt er, „sind die 
sittlichen Bewegungsgesetze der Socialethik mit denen der Indi-
vidualethik identisch oder nicht identisch. Im ersten Falle — 
(es ist das derjenige Fall, den ich aeeeptire und vertrete) — 
ist a l le Ethik Socialethik; im zweiten Falle (den ich mit 
W a h l b o r g perhorrescire) giebt es eine doppelte Buchhaltung 
auf dem Gebiete des Moralischen, eine für das Gemcinleben und 
eine für den Hausgebrauch des Einzellebens." Es ist von mir 
in meinem Buche wiederholt darauf hingewiesen worden, dass 
es meiner TJeberzeugung nach keine „Privatothik" geben dürfe, 
die mit allgemein gültigen Sittengesetzen in Widerspruch treten 
könnte. Sie wäre lediglich ein Mittel, die Immoralität zu be
fördern. Aber der erstere Fall, in welchem aus den genannten 
Gründen alle Ethik Socialethik ist, erscheint deshalb nicht 
bloss acceptabel, sondern vollkommen berechtigt, weil eben und 
sofern der Process des Ethischen stets innerhalb der Gemein
schaft oder, was dasselbe, innerhalb der G e s c h i c h t e sich voll
zieht. Ich möchte daher den Namen „Soc ia l e th ik" nur des
halb vorläufig beibehalten, um jedem Leser damit anzudeuten 
und von vorn herein zu sagen, wess Geistes Kind meine Sitten
lehre ist, d. h. dass ich Moral, Sittlichkeit, Heilsleben, Glaube, 
Liebe, Tugend etc. etc. nicht ohne Gemeinschaftsbedingung und 
Gemeinschaftsbeziehung begrifflich zu denken im Stande bin, 
mit andern Worten, dass mir Privat-Moral , trete sie auch 
unter dem vornehmen Titel einer „morale independante" 3 ) auf, 
ein Unding und ein Unsinn ist. 

i) Vgl. Zeitschr. für Protest, u. Kirche а. a. 0 . S. 101. 
*) Vgl. Tüh. Zeitschr. für Staatsw. а. a, 0 . S. 566. 
3) Vgl. C. Coignet , la morale independante. Paris 1869. Individualis

mus und abstracte Gleichheitstheorie reichen sich hier die Hand. 
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Daher kann ich auch dem wohlgemeinten Rathschlage mei
nes katholischen Recensenten nicht beistimmen, wenn er sagt ') : 
„Socialethik und Personalethik sollen nicht als Gegensätze be
trachtet werden, sie sollen sich wechselseitig tragen und ergän
zen; dann dürfe die Wissenschaft sich in dieser Hinsicht eines 
ächten Realismus rühmen." Mir scheint, der gesunde Realismus 
werde nur dann gewahrt, wenn man die Thatsachen reden lässt 
und die Erfahrung belauscht. Aus der Empirie aber ergiebt 
sich mir, dass eine Personalmoral nicht eine Ergänzung, sondern 
eine Zerstörung der wahrhaft ethischen Weltanschauung wäre. 
Denn die Erfahrung lehrt, dass die Einzelperson nur als Glied 
am Ganzen sittlich sich zu entwickeln und der Sitte gemäss 
zu handeln vermag. Im Wesen des Ethischen, als dem 
normativen Ausdruck für geistig-sittliche Geschichtsbewegung, 
liegt das Persönliche bereits mit enthalten, erscheint in demsel
ben so zu sagen „aufgehoben" (um mit H e g e l zu reden) und 
gelangt zu seiner wahren, universell humanen Bedeutung. 

Wir dürfen nie vergessen, dass Selbstlosigkeit — (Christus 
nennt es: „sein Loben verlieren") - die wenn auch für unseren 
Egoismus schmerzliche, aber unumgängliche Bedingung persön
licher Grösse im christlichen Sinne ist. Selbstlosigkeit nicht im 
S c h o p e n h a u e r ' s c h e n oder Har tmann 'schen Sinne der 
Selbstvernichtung, sondern im Sinne der liebenden Hingabe an 
das Gute, als den gottgewollten G e m e i n s c h a f t s z w e c k ! 

Dass „diejenige Privatmoral, welche ich in Abgang decre-
tiren zu müssen glaube, uuter Christen nie bestanden hat", wie 
P a l m e r sag t 2 ) , muss ich nach meiner Kenntniss namentlich 
rationalistischer Ethik bestreiten. Auch P a l m er giebt zu, dass 
sie im practischen Leben vorkommt, nur dass er die Ethik nicht 
dafür verantwortlich machen will. Uebrigens bin ich vorläufig 
zufrieden mit dem Zugeatändniss, das er mir am Schlüsse seiner 
Kritik macht, indem er die von mir illustrirten Thatsachen als 
„höchst dankenswerthe, das sittliche Auge schärfende Belege 
für alte ethische Wahrheiten" anerkennt, die „wir uns auf's 
Neue zu Herzen nehmen wollen, die uns auch in der wissen
schaftlichen Ethik auf manches erst recht aufmerksam machen, 
was man sonst (— also doch? —) mehr oder weniger unbe
achtet Hess". 

Namentlich haben einzelne treffliche, gegen den Schweizer 

ii Vgl. Keusch'β theol.-Litcraturbl. а. a. 0. S. 469. 
2) Vgl. Jahrbb. für deutsche Tlieol. a. a. 0. S. 400. 
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V i η et und den Dänen K i e r k e g a a r d gerichtete Partieen in 
M a r t e n s e n ' s 4 ) jüngst erschienenen „christlichen Ethik" den 
schlagenden Nachweis geliefert, wie es auch positiven Christen 
gegenüber heut zu Tage Noth thut, immer wieder den „Indivi
dualismus" zu bekämpfen, der sich nirgends so gern breit macht 
als innerhalb der subjectivistischen oder schwärmerischen Ge
fühlsrichtung. Auch was M a r t e n s e n „Socialismus" als krank
hafte Ausartung des Gemeinschaftstriebes nennt und bekämpft, 
ruht, wie mir scheint, mit dem Individualismus auf demselben 
principiellen Boden. Unter Socialismus verstehe ich aber nicht 
„diejenige Richtung, durch welche die Gemeinschaft als höchster 
Endzweck der ethischen Entwickelung gesetzt wird." Die nivel-
lirende Gleichheitstheorie ist es ja gerade, welche den Menschen 
lediglich als Einzelsubject und die Menschheit als Sammelbe
griff, die jeweiligen sittlichen Organismen als Additionssummen 
schlechthin gleichberechtigter P e r s o n e n auffasst und eben da
mit die tiefe Bedeutsamkeit gegliederter und geschichtlich ge
wordener Gemeinschaft zerstört. Socialistische Ethik ist im 
schroffen Gegensatz zu der von mir befürworteten Socialethik 
nichts anderes als egoistische Personalethik „in des Worts ver
wegenster Bedeutung". — 

Freilich aber bin ich es der wissenschaftlichen Welt gegen
über noch schuldig geblieben, die Probe für mein Exempel zu 
liefern. Daher meint selbstDr. A V a h l b e r g , von dessen Kritik 
ich am meisten gelernt, weil sie die sachlich schärfste war, sich 
noch eine „Reserve" in seinem Urtheil auferlegen zu müssen, 
wenn er meine Begriffsbestimmung der Socialethik eine unklare 
nennt und einen Widerspruch darin findet, dass ich bei Be
tonung des socialen Factors doch mitunter die ethische Persön
lichkeit in den Vordergrund ziehe. Allein bei dem nothwendi-
gen Wechselverhältniss von Individuum und Gattung ist das, 
so scheint mir, nicht anders möglich. Die Schwierigkeit des 
vorliegenden Problems mag immerhin manche Unklarheit in dem 
Versuch der Lösung, wie in.der Präcisimng des Objects der 
Untersuchung zurückgelassen haben. Doch darf ich mich dar
auf berufen, dass auch Gegner meiner Grundanschauung die 
Klarheit der Begriffsbestimmung anerkannt haben. Selbst 
W u t t k e 2 ) gesteht zu, dass nach meiner Darstellung es evident 

1) Vgl. Martensen, die christl. Ethik. Allg. Theil. Gotha 1871, 
S. 286—340. 

2) Vgl. Zeitschr. für luth. Theol. а. а. О. S. 762. 
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sei, dass die „Socialethik" als diejenige E th ik (wohl zu mer
ken, sie bleibt immer Ethik d. h. Willens-, Sitten- und Charak
terlehre) von mir bezeichnet werde, die „nicht von der Person 
zur Gesellschaft, sondern von der Gesellschaft zur Person fort
geht", d. h. also die Gemeinschaft nicht als durch das Streben 
und den freien Entschluss der Einzelpersonen erst entstanden, 
sondern als das begriffliche und natürliche prius des Personen
lebens der Einzelnen ansieht. Und B r u c h ' ) hebt sogar aner
kennend die „unverkennbare Klarheit in dem Begriff der Social
ethik hervor, sofern sie zum Zwecke hat, die allgemeinen Ge
setze der Willensbewegung innerhalb des sittlichen Collectivkör-
pers zu erforschen und zu bestimmen." — Dieser Begriff „erregt 
ihm zwar auch Bedenken", weil seiner Meinung nach auf die
sem Wege die Socialethik leicht wieder in die Bahnen der So-
cialphysik einlenken, d. h. die Freiheitslehre und den geistig 
normativen Charakter des Gesetzes alteriren könnte; aber er 
bescheidet sich, ein Schlussurtheil zu fällen, bevor das Ganze 
vorliegt. 

Indem ich das nunmehr vorliegende „Ganze" nicht ohne 
Zaghaftigkeit dem öffentlichen Urtheil unterstelle, möge es mir 
erlaubt sein, in wenigen Worten noch die Ilauptgesichtspunkte 
für die Gliederung und Behandlung des Stoffes in diesem deduc
tiven Theile meiner Arbeit hervorzuheben. 

Zunächst könnte es auffallen, dass ich dem versprochenen 
„Systeme" einen allgemeinen grundlegenden Theil voraufschicke, 
welcher unleugbar viele in das System selbst hineingehörende 
sachliche Punkte vorausnimmt. Die propädeutisch einleitende 
Behandlung, so könnte es Manchem erscheinen, schwächt den 
Eindruck der systematischen Besprechung der einschlagenden 
ethischen Grundgedanken, und ermüdende Wiederholungen sind 
dann unvermeidlich. 

Die Entschuldigung für dieses Verfahren liegt in einem 
doppelten Moment begründet, einem sachlich wissenschaftlichen 
und einem persönlichen. 

In wissenschaftlicher Hinsicht erschien es mir wünschens-
werth, ja notwendig, zum Zweck einer Fundamentirung der 
Ethik 2) zuvor festzustellen, was denn inhaltlich in der systema-

<) Vgl. Protest. Kirchenzeitung a. a. 0 . S. 151. 
2) Vgl. Ε. M. Fr. Zange, über das F u n d a m e n t der Ethik. Leipzig. 
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tischen Disciplin der christlichen Ethik zu behandeln sei (das on) 
und -wie d. h. in -welcher Form und weshalb grade so jener 
Inhalt zur wissenschaftlichen Erkenntniss gebracht werden könne 
(das διότι). 

Eine s a c h l i c h e Begrenzung der Aufgabe in propädeu
tischer Form, gleichsam als allgemeine S u b s t r u c t i o n des Sy
stems , war unumgänglich gegenüber der allbekannten Verwir
rung, in welcher die philosophische wie theologische Ethik heut 
zu Tage sich findet, wenn es gilt klar und bestimmt zu sagen, 
wo die principiellen Grenzen ihres Inhalts nicht etwa bloss der 
Dogmatik, sondern auch der Rechtslehre, Staatswissenschaft, Na-
tionaloconomic, Kunstlehre und Culturgcschichte gegenüber lie
gen. Noch heut zu Tage gilt der Satz, den R o t h e vor etwa dreis-
sig Jahren schon in der ersten Auflage seines Werkes aussprach: 
„Eine Hauptursache des unleugbaren Zurückbleibens der Ethik, 
als philosophischer wie als theologischer hinter den meisten übri
gen philosophischen und theologischen Disciplinen liegt augen
scheinlich in der Unklarheit, über die man bei der Feststellung 
ihres Objectes nicht hinaus zu kommen pflogt". Es giebt in 
neuerer Zeit Theologen, welche dieses Gebiet gewissermaesen 
als „herrenlosen Urwald betrachten, in welchem sie nach rück
sichtslosem Belieben roden, bauen und sich für allerhand Lieb-
Hngsspeculationen behaglich einrichten können." 

Wir könnten in dieser Beziehung von der Ethik mit grös
serem Rechte als von der Dogmatik den von D a u b gebrauchten ~ 
Ausdruck aeeeptiren, dass sie eine „problematische Wissenschaft" 
geworden sei. Ich brauche bloss an den Wirrwarr der „Güter-, 
Tugend- und Pflichtenlehre" zu erinnern! Seit S c h l e i e r 
mache r den Gedanken ausgesprochen und zu begründen ge
sucht hat, dass „vollendete Ethik Physik und vollendete Physik 
Ethik sei," ist die Grenzrogulirung selbst den Naturwissenschaften 
und der Volkswirthschaftslehrc gegenüber eine schwierige ge-

1872. An diesem mir soeben zu Gesicht kommenden Büchlein ist mir auf
fallend erschienen, dass der „Begriff" der E t h i k , sofern es sich darum 
handelt, ob sie nach Kant eine d e m o n s t r a t i v e oder nach Schopen
hauer eine descr ipt ive W i s s e n s c h a f t sei, unter das ST» oder den In
halt der Ethik subsummirt werden soll! Das gehört doch ganz eigentlich 
zur principiellen Formfrage. Ausserdem giebt aber die genannte Schrift 
nicht, wie der Titel verspricht, ein^Fundament, eine Grundlegung der Ethik, 
sondern lediglich eine Kritik des Kant'sehen und Schopenhauer'sehen 
Moralprincips von Herbart'schen Prämissen und mit Herbart'schem Re
sultat. 
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worden i ) , während auf der anderen Seite in kirchlichen Krei
sen die Gefahr droht, die Ethik ihrem Inhalte nach verkümmern 
und verschrumpfen zu lassen, indem man sie bloss als ein prac-
tisches Anhängsel der Dogmatik oder Religionslehre zu betrach
ten geneigt ist. Daher kann es für die ungestörte deductive 
Darlegung im System selbst nur ein Vortheil sein, wenn in den 
apologetisch gefärbten Prolegomenen des grundlegenden Theiles 
zuvor die Aufgabe selbst s a c h l i c h präcisirt wird. Es müssen 
vor Allem die Grundprobleme der Ethik ( S c h o p e n h a u e r ) in 
sauberer Umgränzung vorliegen und die sogenannten „patholo
gischen Moralprincipien", wie sie neuerdings Fr. J. S te in in 
etwas ungeschickter Weise bezeichnet hat, ausgeschieden wer
den 2 ) . 

Aber auch in Betreff der F o r m der Ethik, die ihr ja erst 
den w i s s e n s c h a f t l i c h e n Charakter und die fundamentale 
Begründung sichert, ist eine allgemeine, den Plan und die Be-
handlungsweise des Ganzen eingehend motivirende erkenntniss
theoretische Darstellung nicht zu vermeiden. Denn wie das de
ductive Verfahren sich hier, auf dem Boden christlicher Sitten
lehre, im Anschluss an die durch lnduction gewonnenen forma
len Gesetze der Willensbewegung im ersten Theile, durchführen 
lässt, will sowohl der einseitig speculativen als der einseitig em
pirischen Auffassung gegenüber gerechtfertigt sein. 

Dass ich beide, die materiale wie die formale Grundlegung 
mit dem Zweck einer „Rechtfertigung der Socialethik" auszu
führen versuche, erklärt sich bereits aus den in diesem einlei-

l ) Vgl. den Aufsatz von Heman über „Schle iermacher's Idee vom 
höchsten Gut etc." in den Jahrbb. für deutsche Theol. 1872, S. 443 ff. Die
ser treffenden Darlegung gemäss ist Sch le i ermacher ' s Ethik eigentlich 
eine „höhere Nationalöconomie für die gesammte Menschheit." Denn es 
handle sich bei dem „Aufnehmen der Natur in die Vernunft" im Grunde um 
eine „Transsubstantiation des irdischen materiellen Gutes in die Theilnahme 
am menschlich persönlichen Leben", also um eine Art „Weltöconomie." Dass 
auch Eothe 's Grundansicht nicht weit davon entfernt ist, habe ich in §. 1 
nachzuweisen gesucht. 

2 )Vgl . Fr. J. S te in , historisch-krit. Darstellung der p a t h o l o g i s c h e n 
Moralpr inc ip ien und einiger ihrer vornehmsten Erscheinungsformen auf 
dem socialen Gebiete. Wien 1871. Was Dr. L i n s e n m a n n in Betreff des 
„Unlogischen" der von Ste in projectirten Fassung und Gliederung dieses 
Begriffs (in der theol. Quartalschrift 1872 S. 472 f.) ausgesprochen hat, ist 
sehr richtig. Aber um so nothwendiger erscheint eine kritische Prüfung der 
ethischen Pathologie. Vgl. §. 9 ff. 
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tenden Vorworte enthaltenen apologetischen Gedanken meinen 
zahlreichen Gegnern gegenüber. Dass die propädeutisch-grund-
legende Ausführung einen solchen Umfang gewonnen, hat (neben 
etwaiger Unfähigkeit des Verfassers kurz zu sein) einen durch
aus zufälligen Grund, über welchen ich meinen Lesern noch 
Rechenschaft schuldig bin. 

Ich habe im „zweiten Buche" das System selbst nicht aus
führen, sondern nur im „Abriss" geben wollen, gleichsam als 
einen versuchsweisen „Entwurf zu einer christlichen Socialethik", 
wie ich sie mir denke. Daher musste die „Grundlegung" mehr 
Fleisch und Blut erhalten, gleichsam um den Leser vor der er-
tödtenden Langeweile eines bloss skizzirten Systems zu be
wahren. 

Ich weiss, es ist immer etwas Oedes und Dürftiges um einen 
„Abriss". Das Skelettartige lässt auf den ersten Blick nicht 
einmal die innere Nothwendigkeit des Zusammenhanges stets 
deutlich erkennen. Die Glieder des Ganzen werden dann leicht 
als bloss in einander gefügte oder an einander gehängte ange
schen. Zusammensetzung, nicht organisches Wachsthum scheint 
uns entgegenzutreten und muthet nicht wohlthuend an. W o 
hingegen ein von innen pulsirendes Leben bis in die einzeln
sten Glieder hinein das Ganze mächtig durchdringt, wo 
Fülle und Farbe in der Darstellung des Gesammtorganismus sich 
vereinigen, da werden wir eher angezogen und gefesselt. 

Ich bin daher darauf gefasst, dass dieser systematische Theil 
wenige Leser ansprechen und befriedigen wird. Aber daran 
liegt mir zunächst auch nicht. 

Wenn der Leib gut gebaut ist, so muss dieser Vorzug des 
Baues auch am Skelett hervortreten. Jedenfalls treten Fehler 
und krüppelhafte Gebilde deutlicher am Knochenbau hervor. 
Woher käme es sonst, dass Künstler, die den Leib in den 
Grundverhältnissen seiner Gliedmassen richtig in plastischer oder 
malerischer Form reproduciren wollen, vor Allem ihre Studien 
dem Knochenbau zuwenden. 

Je weniger die Darstellung blendend ist, je weniger eine 
etwa rhetorische oder sonst gefällige Diction den Leib umhüllt, 
desto eher werden die Fehler hervortreten, desto schärfer kann 
die Kritik ausfallen. Und daran liegt mir vor Allem. Nicht als 
lebte ich der Zuversicht, das Gold meiner Arbeit sei so feuer
fest, dass keine Schlacken, kein „Holz, Heu und Stoppeln" sich 
finden und im Läuterungsfeuer wahrer Kritik verzehrt werden 
könnten. Ich wünsche durch ein unhestochenes öffentliches Ur-
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theil zu lernen. Daher scheue ich mich nicht, den Gesammtleib, 
das eigentliche System christlicher Sittenlehre, wie ich mir das
selbe vom socialethischen Gesichtspunkte aus vorstelle, zunächst 
in dieser dürren Gestalt ohne ausschmückendes Beiwerk der 
wissenschaftlichen Welt zu übergeben. Die „Grundlegung" mag 
als zeitgemässc und orientirendc Einführung in dasselbe für wei
tere Leserkreise gelten. 

Um in dem grundlegenden Theilc den Uoberblick des Ge
dankenganges zu erleichtern, gleichsam als Corollarium für die 
Orientirung des Lesers, habe ich am Schluss jedes Paragraphen 
das „Resultat" der Entwickelung kurz zusammengefasst. In dem 
systematischen Theil erschien eine solche compendiöse Zusam
menfassung nicht nothwendig, da die Darstellung selbst in mög
lichst knapper Lehrsatzform sich bewegt. Ich hoffe dadurch 
auch meinen Zuhörern im Colleg einen Anhaltspunkt dargeboten 
zu haben, der sie des leidigen mechanischen Nachschreibens 
überhebt. 

Der Citato glaubte ich mich in diesem deduetiven Theile, 
da sie nicht wie im ersten Bande zur Quellenangabe nothwendig 
waren, ganz enthalten zu können. W o ich Ansichten Anderer, 
sei es beifällig, sei es zum Zwecke der Abwehr, berühre, wie 
namentlich in der „allgemeinen Grundlegung" öfters geschieht, 
da habe ich stets den Namen des Autors hinzugefügt, aber die 
Anmerkungen oder Nebenausführungen unter dem Text vermie
den. Ich hoffe der Leser wird mir in Rückerinnerung an die 
ermüdende Anmerkungsfülle des ersten Theilos für dieses Ver
fahren Dank wissen. 

Eine eventuelle Ausführung des „Abrisses" sowie die Hin- j 
zufügung einer bereits von mir in Angriff genommenen „Ge- j 
schichte der Ethik" möge der Zukunft überlassen bleiben. Es 
liegt mir daran, zuvor das öffentliche Urtheil über den vorlie
genden „Versuch" abzuwarten. Eine gründliche Geschichte der 
Ethik ist solch eine Riesenarbeit, dass sich das „nonum prema- j 
tur in annum" dem gewissenhaften Forscher unwillkürlich vor = 
die Seele stellt. f 

f 
j 

1 
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Erster Abschnitt. 

Sachliche Begrenzung der Sittenlehre 
oder 

der I n h a l t christlicher Moral т о т socialethischen Ge
sichtspunkte. 

E r s t e s C a p i t e l . 

Das Sittliche im formalen Sinne oder die allgemeine Kategorie 
des Sittlichen. 

§. 1. D ie S i t t e , als Norm gesetzmäss iger L e b e n s b e w e g u n g in menschl icher Gemein 

schaft, der empirische Ausgangspunkt des Sittlichen. Begrenzung des Ethischen gegen

über der Natumothwendigke i t . D ie Unterscheidung von Gut und Böse mi t Beziehung 

auf einen h ö c h s t e n L e b e n s z w e c k Grundbedingung aller Sittlichkeit. 

Es erscheint als günstige Prognose für die Lösung der Auf
gabe , die ich mir gestellt, dass anerkanntermassen die christ
liche, wie alle „Sittenlehre" bereits dem Wortlaute nach auf die 
Sitte hinweist, als auf den empirisch und geschichtlich vorlie
genden Anknüpfungspunkt für das, was man sittlich nennt. Al
lerdings ist der Ausdruck „Sitte" nicht der Sprache heiliger 
Schrift entlehnt. Das entsprechende griechische Wort : E t h o s 
kommt bekanntlich im neuen Testamente nur als citirtes Wort 
eines heidnischen Dichters vor (vgl. 1 Cor. 15, 33 mit Phil. 4, 8. 
1 Tim. 4, 15; Act. 16, 21; 26, 3). Und der abstracte Begriff 
der „Sittlichkeit" liesse sich kaum biblisch ausdrücken, wie er 
denn auch in Lu the r ' s Sprachform nirgends nachweisbar iet. 

Gleichwohl werden wir in unserer vorläufigen wissenschaftlichen 
Orientirung an den jetzt gangbaren Sprachgebrauch uns anleh
nen dürfen, schon um die noch schwebende Frage zu entschei
den, inwieweit wir den überlieferten Namen für unsere Disciplin 
beibehalten können oder denselben zu modificiren uns genöthigt 
sehen. Selbst diejenigen Ethiker, welche den Ausdruck „Sitte" 
für vollkommen inadäquat halten, wenn es sich um Begriffsbe-
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etimmung der Moral handelt, können nicht umhin, ihre sachliche 
Grundlegung an die Untersuchung des "Wortes anzuknüpfen. 

Freilich streiten die Philologen noch um die etymologische 
Herleitung des Ausdrucks „Sitte." Als feststehend lässt sich 
jedoch bezeichnen, dass derselbe, wie das althochdeutsche situ 
und das gothischo sidus mit dem griechischen „Ethos" (durch 
Lautverschiebung) zusammenhängt, also zunächst Gewohnheit, 
gewohnte Uebung (goth. sidön üben) heisst. Auch ist es un
zweifelhaft, dass nach den Gesetzen der Lautverschiebung die 
herkömmliche Zusammenstellung von Sitte mit Sitzen unhaltbar 
ist. Es kann das Wort nicht, wie noch H a r l e s s angiebt, mit 
dem sanscritischen Vorbum ci liegen , sitzen in Zusammenhang 
stehen. Denn das harte с in den darin abgeleiteten Wörtern 
könnte sich nur in * oder h verwandeln, wie in χεΐμαι, in dem 
deutschen heim, wovon heimath. Es entspricht vielmehr das Wort 
Sitte, wie B e n f e у zuerst vermuthet hat und neuere Forschun
gen von K u h n , A. F. S t e n z l o r u. A. es bestätigen, dem 
sanskritischen Substantiv sva-dhä. Nun heisst aber sva-dhä zu
nächst nicht das Gemeinsame, durch Gewohnheit Normirte, son
dern das aneignende, und daher e i g e n a r t i g e T h u n , wie es 
aus der W i l l e n s k r a f t hervorgeht. Daher es B e n f e y mit 
„Spontaneität", K u h n mit „Selbstsetzung" (?), Cur t ius mit 
„eigenes Thun", S t e n z l e r mit „Selbstthat", L e o M e y e r mit 
„Eigenheit, Eigentümlichkeit" wiedergiebt. 

Gleichwohl hat bereits der älteste Sprachgebrauch dieses 
Wort mit dem durch geübte Gewohnheit bedingten Thun eines 
V o l k e s in Zusammenhang gebracht. Man konnte sich, wie es 
scheint, Eigenart des Willens, Freiheit und Spontaneität des 
Thuns nicht ohne die erziehende und bindende Macht mensch
licher Gemeinschaft und Ueberlieferung denken. Im ältesten 
Sanscrit heisst anu-svadhäm s t e t s so viel als „nach Gewohn
heit", wie ja auch in dem griechischen „Ethos" der Begriff des 
g e w o h n t e n T h u n s = soleo,pflegen) mit dem durch con-
etante Gewöhnung ausgestalteten Cha rak t e r oder der ausge
prägten Eigenart des Menschen sich combiniren lässt. 

Wie in dem griechischen Ethos, so liegt auch in dem latei
nischen mos (mores, davon Moral) stets der Gedanke einer durch 
Gewöhnung und Uebung festgestellten Norm der Willensbewe
gung. M o s umschliesst nur einen etwas weiteren Begriff als 
Ethos, indem es stets diejenige Lebensordnung des Menschen 
bezeichnet, welche „aus der Sinnesart und dem Leben des gan
zen Volkes hervorgeht." (Vil inar) . Darauf weist 'auch die 
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Wurzelverwandtschaft zwischen mo-res und mo-dus hin, sofern 
höchst wahrscheinlich der in dem sanscritischen Verbum ma lie
gende Begriff des Maasses (vgl. modius, μέδιμρος, Metze, ahd. 
mez, me-t-iri und hebr. "ПЙ), d. h. der N o r m für die durch Ge
wohnheit geübte Willensbewegung, hierbei von durchgreifender 
Bedeutung ist. 

Auch dürfte es von Interesse sein darauf hinzuweisen, 
dass bei den ältesten Griechen, wie ζ. B. bei H o m e r , das 
Wort Ethos die Bedeutung „Wohnung" hat, wie auch wir Ge
wöhnung und Sitte nicht ohne Wohnort und heimathlichen 
Heerd zu denken vermögen, was — wie wir später sehen werden — 
für die Unterscheidung des Sittlichen von dem universell Natur-
nothwendigen oder dem individuell Persönlichen bedeutsam sein 
dürfte ! ) . 

Fassen wir die sprachlichen Momente, wie sie in dem Aus
druck Sitte und den verwandten Bezeichnungen enthalten sind, 
zusammen, so ergiebt sich als Grundbegriff: die durch g e 
m e i n s c h a f t l i c h n o r m i r t e (maassvollo) G e w ö h n u n g g e 
ü b t e , e i g e n a r t i g e , m e n s c h l i c h e W i l l e n s t h ä t i g k e i t . 
Ja, die Sinnigkeit der Sprache deutet unbewusst darauf hin, 

!) Ich erlaube mir, da ich selbst nicht Philologe bin, über das Wort 
Sitte die eingehende und vollkommen orientirende Untersuchung hier noch 
mitzuteilen, wie sie mir ein gründlicher Sachkenner, mein lieber College Dr. 
Leo Meyer auf meine Bitte freundlichst zu Gebote gestellt hat. Es wird 
durch seine Untersuchung zum Theil bestätigt, zum Theil ergänzt, was A. 
Fr. S tenz ler in dem 2. Hefte seiner „Indischen Hausregeln"'(Leipz. 1865. 
S. 154) darüber gesagt hat. Die etymologisch genaue Untersuchung scheint 
mir für den Ethiker auch deshalb von Interesse zu sein, weil sich aus der
selben ergiebt, dass man den Begriff „Sitte" nicht, wie noch neuerdings 
Kös t l in in seinen geistvollen und lehrreichen „Studien über das Sittenge
setz" (Jahrbücher für d. Theologie 1868. S. 393 f.) gethan hat, unter die Ka
tegorie des „Naturgesetzes" stellen darf, um eine sogenannte „Naturgeschichte 
der Sitte" der eigentlichen Sittlichkeit und dem Sittengesetz e n t g e g e n zu 
stellen. Aus Meyer's Entwickelung ergiebt sich, „dass in dem ursprünglichen 
Sinn des Wortes bereits der speeiflsche Unterschied des menschlichen Gemein
lebens von dem instinetiv natürlichen der Thiere enthalten ist." Seine Dar
legung lautet folgendermassen: Unser Wort Sitte hat (was, wo es sich um 
seine Entwickelungsgeschichte handelt, zunächst hervorzuheben ist) in Ab
weichung von seinen älteren Formen we ib l i ches Geschlecht, welches sich 
wahrscheinlich aus der nicht ungern gebrauchten Pluralfomi entwickelte, wie 
das auch in manchen anderen Wörtern der Fall ist, z. B. unserm „Zähre", 
dessen Singular im Mittelhochdeutschen ζ ah er lautet und männlichgeschlecht
lich ist. Früher findet sich das Wort „Sitte" meist in männlichem Geschlecht 

ν. Oettlngen, Socinleihik. T M . II. 4 
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dass mit der Sitte auch jegliches Ethos aus dem geregelten Thun 
der G e m e i n s c h a f t entsteht, dass alle Moral mit der traditio-

vor: mittelhochdeutsch heisst es fast ausnahmslos der site (mit kurzem i), 
im Althochdeutschen s i to oder s i t u , im Gothischen sidus oder in der 
Grundform, ohne das s des Nominativs, sidu. Das ist die alterthümlichste 
Form, die sich innerhalb des deutschen Sprachgebietes für das Wort findet. 
U l f i l a s hat das Wort nur ein paar Mal. am deutlichsten, 1 Cor. 15, 33 
übersetzend, in dem sprichwörtlichen „ r i u r j a n d sidu gödana g a v a u r d j a 
ubila" für <(,tft(>ov<Ttr г/Я-η уццета öuilirti xrtxni, wo es also dem grie
chischen fjfrij „Sitten" entspricht, ohne aucli in der Mehrzahl gebraucht zu 
sein. Zu bemerken ist noch, dass U l f i l a s auch ein unmittelbar zugehöriges 
Verbum sidön hat. das aber nur 1 Tim. 4. 15 in der Imperativischen Wen
dung thö sidö thus dem griechischen τκϋιη /ufXha gegenüber vorkommt, 
wo es also in Verbindung mit. dem reflexiven Dativ „sorgfältig betreiben, 
üben" bezeichnet. Im Althochdeutschen entspricht demselben ein nicht unge
wöhnliches s i 16 π „machen . bereiten , einrichten" , das im Mittelhoch
deutschen schon nicht mehr lebt. 

In Bezug auf die weiter zurückliegende Geschichte unseres Wortes bat 
zuerst Benfe у im ersten Bande seines griechischen Wurzellexikons (1839, 
S. 372) das Richtige vermuthet. Er stellt das althochdeutsche s i tu zusam
men mit dem gleichbedeutenden griechischen und ηΆος und mit f'dftv, 
„gewohnt sein", an die er noch das lateinische suescere . „gewohnt wer
den" und auch so lere , „pflegen" anscliliesst, und vermuthet zu allen diesen 
Formen eine altindisclie Wurzelform svadh, „eigen machen, eigen haben." 
Eine solche Wurzelform ist nun allerdings nicht direct oder als lebendiges 
Verbum nachgewiesen; aber s ie hat doch ihre glänzende Bestätigung gefun
den in dem zuerst von K u h n im zweiten Bande seiner Zeitschrift für ver
gleichende. Sprachforschung 1853, S. 134) aus den Veden in der Bedeutung 
„Gewohnheit" beigebrachten Substantiv svadhä', das namentlich in der Ver
bindung^ svadh ä'm änu oder änu svadhä'm und der daraus gebildeten 
Adverbialzusammcnsetzung anush νadhäm 'für anu-svadhäm) „nach Ge
wohnheit" die angegebene Bedeutung ziemlich deutlich erkennen lässt, wäh
rend es im späteren Αltindisch allerdings nicht mehr so nachweisbar scheint. 

Der äussere Zusammenhang der gegebenen Formen bietet keinen Anstoss, 
wenn auch das altindische svadhä' nicht im Suffix mit den griechischen ίθ-ης 
und η,Ίης und mit dem gothischen sidu übereinstimmt, da dem letzteren 
vielmehr ein altindisches svadhu, jenen griechischen Formen aber altindisclie 
svädhas und sva'dhas genau entsprechen würden. Der Grieche hat, wie
so häufig, das anlautende ? aufgegeben, in seinen altorthümlichen Dialekten 
aber, die des ν (Digamma) nocli festhielten, 7<Ί9-ος und *'ή&ος gesprochen, 
ganz wie ζ. B. dem altindischen svädii „süss" ein griechisches ή<ϊν, homerisch 
noch Ρηιίύ, altdorisch Fadv sich gegenüberstellt. Im Deutschen ist neben 
dem anlautenden Zischlaut das ν eingebüsst, ganz wie ζ. B. im reflexiven 
s i ch , gothisch s ik , das auf einen Pronominalstamm sva zurückführt, ferner 
der Lautverschiebung nach an die Stelle des gehauchten Te-lauts, den der 
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nellen, geschichtlichen Wohnung und Gewöhnung zusammenhängt, 
sofern durch dieselbe die Eigenart, der C h a r a c t e r mensch-

Grieche in i'ffof, η»ος, l'9tv festhielt, eine Media d, im hochdeutschen t ge
treten und ausserdem, wie so sehr häutig, der alte A-Vocal, der im Griechi
schen zu t wurde, zu i geschwächt, ein Verhältniss, das ζ. B. auch unser 
m i t t e n , gothisch midja = lat. medius = gricch. μίπος, μίσβος{ΒΛ& 
μίθ-γος) — altindisch m ä d h j a — veranschaulicht. Im Lateinischen sues-
cere wird kaum ein Te-laut ausgeworfen suedscere?) sein, wohl eher ein 
einfacherer Stamm ohne Dental zu Grunde liegen, während in so l ere , wenn 
es sich wirklich anschliesst, an die Stelle des Te-lauts, wie so häufig, ζ. B. 
in olfacere (für odfacere) „riechen" neben odor „Geruch", ein l getreten ist 
und neben dem anlautenden s das ν ausgedrängt erscheint, ganz wie ζ. B. 
soror (für svosor) „Schwester" neben dem altindischen sväsar. — 

Das glücklich gewonnene altindische s ν ad Ii a „Gewohnheit" hat man 
auch noch weiter etymologisch zu zerlegen gewagt, und es hat hohe Wahr
scheinlichkeit, dass man die beiden Elemente sva und dhä nicht mit Un
recht herausgelöst, in jenem den Pronominalstamm (suus) gefunden hat und 
im zweiten den verbreiteten Verbalstamm d h a „setzen, machen, thun" , auf 
welchen sowohl das griechische n f f i m i , als auch unser thun zurückführt. 
Kuhn will daher als eigentliche Bedeutung von svadhä' annehmen „Selbst
setzung, Selbständigkeit"; aber jenes sva heisst gar nicht „selbst", sondern 
als possessiver Pronominalstamm (in welchem Werthe auch das lateinische 
suus und das griechische ö'f [aus svos] mit ihm übereinstimmt) „sein" oder, 
da es in ältester Zeit allgemeiner für alle Personen gebraucht werden kann, 
können wir sagen: „eigen." Aber auch die Bedeutung „eigenes Thun", wie 
Georg Curt ius (Grundzüge der griechischen Etymologie, 3. Aufl. S. 236) 
hesser zu übersetzen meint, ist schwerlich recht zutreffend. Vielmehr scheint 
svadhä' zunächst zu bezeichnen das „Zu eigen machen, Aneignung", woraus 
dann „ E i g e n h e i t , E i g e n t ü m l i c h k e i t " entspringt. Das lateinische 
suescere und assuescere würde darnach also zunächst „sich anel 
bedeuten. 

Zu weiterer Erläuterung der Entwickelung des Begriffes „Sitt ' 
nun auch noch- von Werth sein, verwandten B e g r i f f e n nachzugehen. 
Nach dieser Richtung aber beschränken wir uns auf ganz Weniges. Das la
teinische mos wird wohl zunächst einfach „Maass" bezeichnen, da es das
selbe Suffix wie flos „Blume", honos „Ehre" und andre Wörter enthält und 
an das alte mä „messen" (altindisch mä'ti „er misst") sich anschliesst. 
Wegen der Begriffsentwickelung darf man unser, dem Französischen entlehn
tes „Mode" vergleichen, das direct auf modus „Maass, Art und Weise" 
zurückführt. Unser „Gewohnheit", (das nicht unmittelbar aus unserem „ge
wohnt" , sondern aus einem alten Adjectiv ohne das Te-suffix, mittelhoch
deutsch gewon, entsprang), führt auf ein gothisches vunan „sich freuen" 
zurück, so dass das Gewohnte zunächst als das „Erfreuliche", das „Liebe" 
bezeichnet scheint, wie ja wohl damit vergleichbar H o m e r sein φΙΙοί oft 
fast ganz im Werthe des Possessivpronomens gebraucht. 

4 * - - - - -
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lieber, nach einem bestimmten Maasse geübter Willenskraft be
dingt ist. In der „eigenartigen Willenskraft" ist das Moment 
der F r e i h e i t , der allgemeinsten, das sittliche und geschicht
liche Leben der Völker beherrschenden Idee enthalten; in dem 
„Maasse", in der mit der Gemeinschaft zusammenhängenden 
N o r m i r u n g des Willens, liegt das Bindende, die alles geschicht
liche Leben vor subjectiver Willkür schützende Idee der G e 
r e c h t i g k e i t oder der Bestimmung des Willens nach geheiligter 
Sitte, nach dem als gut geltenden Gesetz. — 

Geheiligte Sitte kennt nur der Mensch. Sie unterscheidet 
ihn als Geschichtswesen von allen Naturwesen. Sie ist nur in 
gegliederter Gemeinschaft denkbar und thatsächlich vorhanden. 
Sic schliesst Lcbensregeln und Normen in sich, die den Einzel
nen in seinem, durch die Sitte geschulten Gewissen binden, 
und deren Verletzung strafbar macht. Sie birgt in ihrem ge
heimnissvollen Schoosse die meist noch unbewussten Ideale 
des Rechts- und Culturlcbens. Sie weist zurück auf den Lebetis-
heerd menschlicher Genossenschaft in Familie und Volk, auf re
ligiöse Tradition und sanetionirto Erbschnft. In ihr wurzelt 
Alles, was Autorität und Pietät heisst. 

Auf dem Erbe der Väter ruht zum grossen Theil wie der 
sittliche Bedarf, so die sittliche Befriedigung der Einzelperson. 
Der mütterliche Hauch der ihn umgebenden Heimat Ii ist auch 
für den Typus, die Eigenart des Charactcrs bedingend gewesen. 
Für den vom Vater stammenden und von der Mutter zur AVeit 

Neben den oben ausgeführten etymologischen Zusammenstellungen auf 
ältere Erklärungsversuche unseres „Sit te" noch irgend welche Rücksicht zu 
nehmen, ist durchaus nicht mehr nöthig, da die letzteren, wie ζ. B. die Zu
sammenstellung mit „sitzen" oder mit dem altindischen ci „liegen" und 
andere gar keinen Boden haben. Wichtiger wäre zu möglichst genauer Fest
stellung der Begriffsentwickelung von „Sitte", dem Gebrauch des Wortes 
noch weiter nachzugehen, was noch umfangreichere Studien nöthig machen 
würde. Ich will nach dieser Richtung nur noch eine Bemerkung zufügen, die 
sich auf die mir gerade vorliegende Ii vländ isch e Rei in cliro ni к bezieht. 
In ihr begegnet das Wort s i te gegen fünfzig Male, darunter aber nicht 
ein e inz iges Mal von einer bes t immten einzelnen Persön l i ch 
ke i t , was in der älteren Zeit auch sonst nur selten vorzukommen scheint, 
wie z, B. bei W a l t h e r (OS, 8*: ez ist min site. In der Reimclironik be
gegnet: nach beides site, nach ritters site, nach des ordens site, - öfter, 
noch häufiger: des landes site, ferner: der beiden site, der burger site, der 
pfaffen site etc., so wie mehrfach auch Wendungen vorkommen , wie: nach 
brüderlichen siten, nach minneclicher site, nach tugenffichen siten, mit men-
lichen siten und andere. 
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geborenen und in einen gewissen geschichtlichen Zusammenhang 
des Lebens hineingestellten Menschen könnte also die Sitte fast 
wie eine naturnothwendig ihn bedingende Macht aufgefasst wer
den, die von vornherein sein Gemüths- und Willensleben be
herrscht. Mag man sicli den „Ursprung der Sitten" (Laza rus ) 
völkerpsychologisch denken und historisch erklären wie man 
will, immer sind dieselben, bis auf Sprachform und Geberde 
herab, eine bereits vorhandene Mitgift, deren der Einzelne nicht 
ledig gehen kann, wenn er noch so sehr mit seiner „Freiheit" 
dagegen reagirenmag. Freilich dürfen wir unter Sitte nicht bloss 
die vorübergehende, grundsätzlich wechselnde Mode, noch auch 
das äusserliche, in der Convention und den Höflichkeitsformen* 
der Etiquctte zu Tage tretende gesellschaftliche Herkommen 
verstehen. Im geraden Gegensatz dazu bezeichnen wir mit diesem 
edlen Ausdruck das in Sprache und Lcbensgcwohnhoit, Recht und 
Religion Feststehende, geschichtlich Entwickelte und Ucbcrliefcrte. 
So umgiebt die Sitte den Menschen von Geburt an, ja man möchte 
sagen, schon in seinem embryononhaften Dasein mit geistigen 
Nahrungselcmcntcn, die sein Dasein und Soscin bedingen. „Die 
Sitte", sagt S c h l e i c r m a c h e r , „ist die durch alle Eigenthüm-
liclikcitcn der Einzelnen hindurchgehende Gleichheit, der T y p u s 
in der sittlichen Thätigkcit." Sic ist als solche nicht Product 
bewusster Absicht, etwa ein U übereinkommen, eine Abmachung 
vieler Einzelner; sie ist vielmehr die über dem Bewusstsein des 
Einzelnen sich gestaltende Physiognomie des Gcmeinlcbcns. Sie 
bildet geradezu die Atmosphäre, in welcher und aus welcher er 
als geistig geartetes Wesen zur Sclbstkraft emporwächst. 

So scheint denn die „Sitten"-Lohre nicht von der Willens
freiheit und ihrer selbstbewussten Zwecksetzung, sondern von 
menschlicher Collectiv-Gewohnhoit und naturhafter Gebunden
heit ihren Ausgangspunkt nehmen zu sollen. Alles Handeln be
ruhte auf einem durch die Sitte so oder so bestimmten oder modi-
ficirten Instinct; der Mensch wäre einfach ein Gewohnheitsthier! 

Dass Wohnung und Gewöhnung auf die sittliche Art oder 
Unart dos Menschen einen durchschlagenden Einfluss üben, wird 
kein Beobachter menschlicher Lebensverhältnisse leugnen kön
nen. Meine empirische Darstellung im ersten Theile dieses 
Werkes hat es allseitig erwiesen, wie entscheidend solche Ein
flüsse sind, wie kettenartig der Zusammenhang menschlicher 
Handlungen sich gestaltet, wie innerlich motivirt und determinirt 
alle Beziehungen seines individuellen Lobens auch in geistiger 
Hinsicht sind. Ueberau herrscht Gesetz und innere Nothwen-
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digkeit der Bewegung, wo ein oberflächlich beobachtendes Auge 
nur Zufall oder Willkür erblickt. 

Allein die Art und Weise, der eigenthümliche Charakter 
dieser Bedingtheit, dieser „Gesetzmässigkeit" nöthigtc uns dort 
bereits den tief bedeutsamen Un terschicd zwischen blosser Natur-
nothwendigkeit (Causalität) und menschlicher Willensbewegung 
(Motivität) auch innerhalb der durch Sitte g e r e g e l t e n Ge
meinschaft in's Auge zu fassen. Nicht bloss instinctiv gestaltet 
sich die Sitte, den Einzelnen durch ein naturhaftes Muss knech
tend, sondern sein Leben normircnd, sein Zweckbewusstsein 
weckend und klärend, seine Motive regelnd, seinen Willen er
ziehend, seine That fordernd, sein Verhalten bestimmend. Was 
heisst das? Wie geschieht das? — 

Der Schlüssel des Problems liegt einfach darin, dass der 
Mensch als geschiehtsfähiges Wesen die ihm zunächst unbewusst 
einwohnenden Kräfte und Gaben, die ihm immanenten Triebe 
und Bedürfnisse z w e c k b e w u s s t zu gestalten und demgemäss 
zu Normen seines Gemeinlebens in Wort und That auszubilden 
die Fähigkeit und das Bedürfniss hat. 

Gegen eine von H a r t m a n η ζ. В. befürwortete „Sittlichkeit 
des Inetinctes" und der blossen „Reflexwirkungen" müssen wir 
uns, wenn wir auch dem Unbewussten seine Bedeutung für die 
Sittlichkeit nicht abstreiten, doch unter allen Umständen ent
schieden verwahren. Normen, Ideen, Grundsätze haben wir 
nöthig, welche gerade in das verwirrende und unheilvolle Trei
ben und Drängen des natürlichen Instinctes, der blinden Triebe, 
Neigungen und Begierden erst zweckvolle O r d n u n g bringen. 
Ohne sie ist es ebenso widersinnig, von Sittlichkeit zu sprechen, 
wie von einem Staate'ohne bürgerliche Gesetze. Selbst wenn 
jene Ideen zunächst auch in der geschichtlichen Gemeinschaft der 
Menschen vielfach u n b e w u s s t wirken und ihre Herrschaft aus
üben, gestalten sie' sich doch mit Nothwendigkeit zu Rechts
normen und Sitten, welche als solche nöthigend (necessitirend 
und adstringirend) an das erwachende sittliche Bewusstsein (Ge
wissen) des Einzelnen herantreten. 

Bleiben wir bei dem heimathlichen Heerde, dem eigentlichen 
Sitz und Ursprung geheiligter Sitte, beobachtend stehen, so er
scheinen bereits Nahrung und Kleidung, Wohnort und Wohnart 
sammt der häuslichen Lebensgewohnheit speeifisch unterschieden 
von der instinetiven Naturgewohnheit der Thiere, auch wo wir 
diese in einem fest geordneten Gesellschaftsleben sich bewegen 
sehen. Wir halten es für eine bedenkliche, leicht zu Missver-
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ständnissen führende Characteristik des menschlichen Lobens, 
wenn man die „Familie" gegenüber dem „Staate" als ein „Na-
turproduet" (Luthard t ) bezeichnet. Die menschliche Familie 
ist als solche bereits ein s i t t l i ches Collectivum, zwar auf der 
Naturgemeinschaft der Ehe ruhend, aber an dorn häuslichen 
Heerde ihr Verhalten regelnd und normirend. 

Auch das Thier hat seine Wohnung, die Vogel ihre Nester, 
die Füchse ihre Gruben, der Biber seinen künstlichen Bau, die 
Biene ihr mathematisch genau geformtes Zellensystcm. "Und in 
der geselligen Ordnung ihrer gemeinsamen Arbeit, wo sie in 
Haufen leben, erkennen wir staunend die Macht und den Haus
halt schöpferischer Organisation. Mag man im Hinblick darauf 
den „Willen in der Natur" ( S c h o p e n h a u e r ) bewundernd her
vorheben, mag man sogar das „Zweckmässige und Planvolle" in 
derselben aus einem „Hellsehen des Unbewussten" herleiten 
(Har tmann) , immer stellt sich der „gemeinsame Instinct" in 
bestimmten Gegensatz zum zweckbewussten H a n d e l n , der 
eigentlichen Sphäre des Menschlich-Ethischen. Das ist es, was 
auch der ungenannte Verfasser (P. L.) des eben erschienenen 
Werkes: „Die menschliche Gesellschaft als realer Organismus" 
(Mitau 1873) durchgehends verkennt, wenn er den gegliederten 
Zusammenhang menschlicher Gesellschaft mit der gesammten 
Naturorganisation in Parallele stellt und beide nur g r a d u e l l 
unterscheiden will. Eine sich s c l b s t n o r m i r e n d o Z w e c k 
se tzung lässt sich in keinem Gebiete der „übrigen Natur-Organis
men" nachweisen. Alle „Gedanken über die Socialwissenschaft 
der Zukunft" bleiben unklare Utopien, wenn man im Widerspruch 
mit der geschichtlichen Erfahrung menschliche Sitten und Normen 
lediglich aus dem Boden physischen Wachsthums meint herleiten 
zu können. 

„Das Ganze desBionenlebens", — sagt H a r t m a n n in seiner 
Philosophie des Unbewussten (S. 99) — „macht den Eindruck, 
als ob ein unsichtbarer höchster Baumeister den P l a n des 
Ganzen der Versammlung vorgelegt und jedem Individuum ein
geprägt hätte, als wenn jede Art von Arbeitern ihre bestimmte 
Arbeit, Stelle und Nummer der Ablösung auswendig gelernt 
hätte und durch geheime Signale von dem Augenblicke benach
richtigt würde, wo sie an die Reihe kommt." Aber alles dies 
ist eben Leistung des Instinctes; und wenn der Instinct in sol
chem Gemeinwesen sich als „zweckmässig" erweist, wenn wir 
überhaupt in der Natur — was bekanntlich eine sehr strittige 
Frage ist — den „Zweckbegriff" anerkennen, dann müssen wir 
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auch auf einen zweckbewussten Willen als Hintergrund dieser 
Organisation zurückschliessen. Sonst kommen wir zu der un
sinnigen und unklaren Behauptung eines „unbewussten Hell
sehens", eines „Unbewussten", das doch überall „Pläne" ver
folgt und „vorsehungsvoll" die Entwickelung ordnet! Der Mensch 
hingegen bringt sich den Zusammenhang seines Gfemeinlebens 
zum Bewusstsein und ist eben deshalb im Stande, n o r m a t i v 
sein Handeln zu ordnen und E i n e m Z w e c k unterzuordnen. 

Fassen wir zunächst den äusserlichsten, gleichsam handgreif
lichen Unterschied in's Auge: — kein Ameisenhaufen und kein 
Bienenschwarm kennt jenes erwärmende, belebende und gesellig 
bindende Feuer des Heerdes. Und nirgends in der Natur finden 
wir die Tradition als sprachliche Ueberlieferung der am häus
lichen Heerde ursprünglich gemachten Erfahrungen. Es ist das 
die speeifischo Domäne des vernunftbegabten Menschen, durch 
welchen zwar auch die gesellig lebenden Thierc gezüchtet und 
veredelt, seinen Zwecken dienstbar werden, welcher aber allein 
die Kräfte der Natur in culturgeschichtlichem Fortschritt werk
zeuglich, d. h. vernunftgemäss und zweckbewusst zu verwerthen 
vermag und eben damit bereits seine unbedingte Priorität, sei
nen Primat über die gesammte irdische Welt documentirt. 

Man hat spottend, im materialistischen Interesse gesagt: 
„der Mensch ist ein kochendes Thier;" oder gar: „der Mensch 
ist, was er isst!" Aber die tiefe, ihn selbst Lügen strafende und 
zu Schanden machende ethische Wahrheit jener Sätze vermag 
der naturalistische Empiriker nie zu verstehen, ja kaum zu 
ahnen. Wir aeeeptiren in gewissem Sinne jene aus der rein 
äusserlichen Beobachtung geschöpften Sätze, indem wir wissen 
und mit schlagender Bestimmtheit darlogen können, dass bereits 
die Nahrung des Menschen, durch die Si t te bedingt und durch 
die Vernunft geadelt, ihn als sittliches Wesen kennzeichnet. 
Auch in den leiblichen Bedürfnissen seines Lebens macht er die 
naturgesetzlich geordneten Dinge einem Z w e c k e dienstbar 
nach Regeln, die sich ihm auf Grund fortschreitender Erfahrung 
zu überlieferten Normen seines Verhaltens, seiner Handlungs
weise gestaltet haben und noch fort und fort gestalten. Die 
Geschichte der Kochkunst wäre bereits ein Beitrag zur Geschichte 
der Ethik. Warum macht das Thier nie Feuer? Warum fertigt 
und braucht es nie ein Werkzeug, geschweige denn ein Koch-
geräth? Das sind scheinbar Kinderfragen, die doch kein Dar
winist und consequenter Naturalist zu beantworten, noch mit 
seinen, von sonderlichem Köhlerglauben strotzenden dogmatischen 
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Prämissen in klaren Zusammenhang zu bringen vermag. Denn 
aus keiner Urzellc entsteht je eine Bratpfanne oder ein Koch-
geräth. "Wenn ich in einem an prangenden Pflanzen und 
Früchten überreichen Urwalde eine vertrocknete Brodrinde oder 
eine gekochte Kartoffel finde, so stellt sich mir in solchem Funde 
ein Problem vor das untersuchende Auge, welches alle Versuche 
des Naturalisten, das Welträthsel zu lösen, zu Scheitern bringt. 
Es liegt in der Brodrinde eine Kraft, eine „Dynamide" verbor
gen, die keine naturwissenschaftliche Metaphysik mit blosser or
ganischer Zellen- oder Atomentheorie zu erklären vermag. Es 
ist dieKraft des z w e c k s e t z e n d e n W i l l e n s , die hier gleich
sam als ethische Potenz zu Grunde liegt. 

Ebenso und in noch höherem Maasse ist die Kleidung ein 
speeifisches Document menschlicher Gesittung. "Wir brauchen 
gar nicht, um das eigenartige Princip geschichtlichen d. h. sitt
lichen Lebens zu begrenzen, in abstracten Phrasen uns zu be
wegen und zu metaphysischen Deductioncn unsre Zuflucht zu 
nehmen. Jeder Rock und jeder Schuh ist im Stande den Dar
winisten ad absurdum zu führen, wenn er den Abstand des 
Menschen vom Gorilla als einen bloss graduellen zu bezeichnen 
wagt; wenn er zwischen „Sittlichkeit und Darwinismus" (Carneri) 
oder gar zwischen „Religion und darwinistischer Desccndenz-
theorie" ( Jäger) keinen exclusiven Gegensatz meint auffinden, 
ja zwischen der einen und der andern den notwendigen Zu
sammenhang glaubt nachweisen zu können. Es schleicht sich 
da immer ein logischer Sprung (eine μετάβασις εΐς άλλο γένος) 
ein, welcher durch jenes asylum ignorantiac, durch die Annahme 
einer Millionen und aber Millionen Jahre langen, unsrer Be
obachtung und Erfahrung doch nicht zugänglichen Entwickelung 
keineswegs acccptabel gemacht werden kann. 

Wenn Philosophen wie Fr. D. S t r aus s auf darwinistisch
materialistischer Basis ihre „Weltanschauung" aufbauen, so sollten 
sie sich auch dessen "bewusst sein, dass man dann nicht mehr nach 
freier Selbstbestimmung „sein Leben ordnen" kann. Es fehlt Brücke, 
Weg und Steg dazu, mag man auch dafür schwärmen, dass der 
Mensch, um ein sittliches Wesen zu sein, „sich selbst nach der 
Idee der Gattung bestimmen" müsse! Aus dem Näturboden 
allein ergiebt sich nur Wachsthum, iustinetive Bewickelung, 
keine Geschichte, keine ideale Selbstbestimmung, kein Z w e c k 
bewusstsein. Darin sind D a r w i n und H ä c k e l consequenter als 
die „Halben" , zu welchen in dieser Hinsicht auchStrauss mit 
seinem „neuen Glauben" zu rechnen ist. 
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Mit vollem Recht hat ihm ein neuerer besonnerer Kritiker 
( Johannes H u b e r ) den Vorwurf gemacht, dass es bei dem 
„Taumel der Widersprüche, in welchem Strauss sich bewegt" 
characteristisch sei, dass er als materialistischer Darwinist „auf 
einmal doch ein i n n e r e s Gesetz des menschlichen Lebens aus 
der I d e e (!) der menschlichen Gattung zu entwickeln" versuche. 
Wie kann ein Anhänger Darwin's, wrelcher „die Gattung" für 
einen subjectiven arbiträren Begriff erklärt und demnach die Ob-
jectivität derselben in Abrede stellt, noch von der Gattung als 
einem Grunde sittlicher Selbstbestimmung reden ? Es giebt 
nach Darwin nur Individuen, mehr oder minder verschieden4, und 
kein Individuum darf für das andere als Maasstab angenommen 
werden. Wohin dieses materialistische Princip des Individualis
mus treibt, das hat ein Max S t i r n e r in dem Buch „der Einzige 
und sein Eigenthum" so nackt und keck ausgesprochen, dass 
darüber selbst Feuerbach in Verlegenheit gekommen zu sein 
scheint. Stirner gründet Alles auf das einzelne, egoistische Ich, 
erklärt es für religiösen Aberglauben, Ideale oder irgend eine 
Gemeinschaft zu statuiren, nennt denjenigen einen Narren, welcher 
etwas respectirt, ohne dass sein Respect erkauft worden ist. 
Der Einzelne lebt sich vielmehr in dem Kampf ums Dasein nur 
selber aus „unbesorgt darum wie gut oder schlecht die Mensch
heit dabei fahre". 

Wenn man also Materialist sein will, so muss man auch die letzte 
Consequenz, die Leugnung eines zwecksetzenden Willens nicht 
scheuen. Wie wäre dieser auch denkbar in einer Welt, die nur be
wegter Stoff ist, wo die mechanische Causalität alles regiert und 
verbindet! Aber noch mehr. Selbst die einfachste mechanische 
Zwecksetzung, die Ausgestaltung der dem Menschen eigenthüm-
lichen und zu seiner Erhaltung nothwendigen Nahrungs- und 
Schutzmittel auf dem W e g e w e r k z e u g l i c h e r Vervollkommnung 
lassen sich aus der naturalistischen Descendenztheorie schlechter
dings nicht erklären. Wenn wirklieh die natürliche Zuchtwahl 
die Eigenschaften, die einem Wesen im „Kampf ums Dasein" 
nützlich sind, e rhä l t und fortwährend s t e i g e r t , wie konnte 
es dann zu jenen eigonthümlichen Characteren kommen, welche 
den menschlichen Organismus vom Thiere u n t e r s c h e i d e n und 
ihn im Vergleich mit diesem, wie H u b e r sagt, „geradezu als 
stiefmütterlich behandelt erscheinen lassen." Es fehlt die offen
bar günstige Einrichtung der erwärmenden Hautbehaarung, es 
fehlt das furchtbare Gebiss des Gorilla und aller anderen Affen, 
es fehlt die wuchtige Kraft der Vorderarme, kurz es fehlen all 
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die natürlichen Waffen, die das Thier nm Kampfe um Selbst
erhaltung nicht bloss hat, sondern in seiner Durchbildung bis zum 
Höhepunkt des Menschenthums noch immer mehr hätte steigern 
und entwickeln müssen. Statt dessen kommt der Mensch nackt 
und hülflos, vielleicht als das unbeholfenste aller Geschöpfe auf 
die Welt. Nur in der G e m e i n s c h a f t der d e n k e n d e n und 
z w e c k s e t z e n d e n A r b e i t , in der sprachlichen TJeberlieferung 
der Sitte, in den Mitteln, welche er durch Wohnung, Kleidung 
und Nahrungsbereitung sich selbst schafft und bildet, ist ihm 
Schutz und" Sicherheit für seine gedeihliche Entwickelung ge
boten. Das Princip der natürlichen Zuchtwahl erklärt uns den 
Menschen weder nach seiner physischen Ausstattung, noch nach 
seiner zwecksetzenden Thätigkeit. 

Darum, wo ich, etwa an eine schöne vereinsamte Insel als 
Schiffbrüchiger verschlagen, mitten in überwältigender Naturpracht 
ein zerrissenes Kleid oder einen zerfetzten Schuh finde, da werde 
ich aufjauchzen ob solcher Zeichen specifisch menschlicher Civili-
sation und dessen absolut gewiss sein, dass solches Eiland nicht 
bloss von Affenhänden betastet, sondern von Menschenfüssen be
treten worden sein muss. Denn der Schuh hat eine Geschichte, 
die den Fortschritt der Cultur spiegelt; und der Rock ist ein 
Product verzweigter Arbeitsleistung, die in der eigenthümlichen 
zweckvollen Verwendung der Naturobjecte lediglich als Errungen
schaft jahrhundertelanger Ueberlieferung der Erfahrungen und 
der Sitten früherer Generationen gedacht und verstanden werden 
kann. Mit anderen Worten: kein Schuh, kein Rock kann g e 
wachsen sein — diese triviale Wahrheit birgt keimartig in sich 
das Geheimniss aller Ethik. 

Denn das Geheimniss des Ethischen liegt bereits in der 
eigenthümlichen Verhältnissbestimmung der Natur zur Sitte, d. h. 
des nothwendigen Wachsthums zur freien Zwecksetzung, der 
sich ewig gleich bleibenden naturgesetzlichen Nothwendigkeit 
zur geschichtlich fortschreitenden Normgebung und Satzung, kurz 
in der Unterscheidung des Müssens von dem S o l l e n , des an 
sich nothwendigen Seins von dem gewollten Sosein. 

Es ist freilich die Sitte, die zwecksetzende und cultur-
geschichtlich fortschreitende Normgebungfür menschliches Wohnen, 
Gewöhnen und Zusammenleben nur die allgemeinste Voraus
setzung für das Verständniss dessen, was wir im tieferen Sinne 
das S i t t l i c h e nennen, sofern wir mit diesem Ausdruck die per
sönliche Gesinnung und Handlungsweise des Menschen gemäss 
einem höchsten, Gut und Böse unterscheidenden Lebenszweck 
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zu bezeichnen pflegen. Aber alles Sittliche wird doch nur aus 
jener socialen Sphäre gemeinschaftlicher Zwecksetzung und Form
gebung herausgeboren und verstanden. Der einzelne Mensch, 
das Einzelsubject als sittliches Wesen betrachtet wächst zunächst 
unbewusst auf im Zusammenhangc mit dem Gcmeinschaftsboden, 
aus dem er erzeugt und geboren, mit der Tradition die ihn um-
giebt, mit der Gewohnheit, die ihn factisch erzieht und zu einem 
sittlichen Wesen erst bildet. Selbst das, was wir sein Gewissen 
nennen, jenes Unterscheidungsvermögen für das, was er soll oder 
nicht soll, ist stets und zwar noch vor dem Erwachen dos per
sönlichen Bewustseins getragen und erfüllt von der ihn umgeben
den Luft hergebrachter Sitte. Sie influirt auf ihn nicht zwangs
weise oder durch naturhaftc Notwendigkeit, sondern nöthigend, 
d.h. von Anfang an seinen Willen adstringirend, bindend, regelnd; 
mit anderen Worten, sie setzt ihn voraus als ein wollendes und geistig 
selbstthätiges Wesen, welches in seiner gliedlichen Beziehung 
zur Gemeinschaft, aus welcher es erwachsen, die Zwecke derselben 
fördern oder hindern, ihr dienen oder gegen sie roagiren kann. 

Schon das Herkommen, wie es als Satzung sich gestaltet, 
ist für den Einzelnen die sittigende Macht, die seines Willens 
Selbsttätigkeit fordert und ausbildet, um im Fall seines 
hemmenden Eigenwillens oder Ungehorsams gegenüber der herr
schenden Sitte die Uebcrmacht dieser Norm ihn fühlen zu lassen 
in der Strafe; kurz, bereits die Sitte schlicsst den Begriff von 
Recht und Unrecht, Gut und Böse ein und zieht die Einzclper-
sönlichkeit hinein in diejenige innere Gcmüthsbewegiiiig und 
Willensarbeit, die wir im weitesten Sinn als sittlichen Kampf 
bezeichnen können, als Selbstüberwindung zur Verwirklichung 
der für gut geltenden und als solche aeeeptirten Lebensnorin. 

Aber das speeifische Gebiet des Sittlichen betreten wir doch 
erst dann, wenn jene im Gebiete menschlich-socialcr Geschichts-
entwickelung zu Tage tretenden, durch Sitte sanetionirten Normen 
unter den Einen, alles Einzelne beherrschenden Gesichtspunkt 
von Gut und Böse, von Zurechnung und Schuld gestellt werden. 

Allerdings ist es ein unleugbares Verdienst der neueren 
ethischen Forschung, dass sie das Sittliche unter die allgemeine 
Kategorie der Aneignung und Verwertung des Materiellen, 
Naturhaften für den geistig selbsttätigen und vernünftig zweck
setzenden Willen zu befassen suchte (Ro the ) . Nur der triviale 
englische Dilettantismus eines L eck у kann es wagen, eine „Natur
geschichte der Sitten" als eine allgemeine Grundlegung für die 
„Sittengeschichte Europa's" zuschreiben, ohne jenen f o r m a l e n 
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Begriff des Sittlichen zu berücksichtigen, wie ihn insbesondere 
die deutsche Philosophie zu Tage gefördert hat. Denn es han
delt sich doch bei dieser Begriffsbestimmung nicht um blosse 
Peststellung dessen, was wir für eine Tugend, was etwa für ein 
Laster zu halten haben, wie wir das Eine oder das Andere 
gegenüber den englischen „utilitarischen" und „intuitiven" 
Moralisten zu fixiren im Stande sind, sondern vor Allem um die 
Begrenzung der K a t e g o r i e d o s S i t t l i c h e n im Unterschiede 
von dem bloss Physischen. Daher gilt es vor Allem das Wesen 
der Si t te als Characteristicum g e s c h i c h t l i c h e n Lebens zu 
dem bloss natürlichen Dasein und Wachsthum in richtige Be
ziehung zu setzen und nicht durch den unklaren Begriff einer „Na
turgeschichte" der Sitte die ganze Fragestellung zu verwirren. 

Ich vermag meinerseits dio Wahrheit dos Schlei ermacher-
schen Satzes, dass alles Sittliche ein Wirken der Vernunft auf 
die Natur soi, nicht derart zu dosavouiien, wie es neuerdings 
ζ. B. von W u t t k e und I leman geschehen. 

Aber freilich, nicht jede Zwocksetzung und Vergeistigung 
in der Natursphäre, nicht jede Aneignung der Materie für die 
Person kenntzeichnet bereits den speeifischen Character des 
Ethischen. Sonst licsse sich da letzere nicht unterscheiden von 
allen denjenigen Gebieten geistiger Thätigkeit, wo es sich ledig
lich um das practisch Nützliche und Angenehme (um eine Welt-
öconomik oder einen Weltgcnuss) handelt. Die ästhetische und 
logische Geistesarbeit des Menschen, die überall ein Wirken der 
Vernunft auf die Natur involvirt, gehört zwar in das Gebiet des 
Willenslebens, wie es von der Idee des Sittlichen durchdrungen 
und getragen worden kann und soll (vgl. §. 4); aber es decken 
sich jene Thätigkeitsformen noch keineswegs mit dem, was wir 
sittliches Handeln nennen. Wie die Sitte für den Einzelnen 
noch unbewusst, so involvirt die persönliche Sittlichkeit bewusster-
massen diejenige Willensbewegung oder ein solches Handeln, 
welches, gesetznrässig geordnet, s te ts auf e inen u n b e d i n g t 
g e l t e n d e n h ö c h s t e n L e b e n s z w e c k Bezug'hat. Daher 
wir die Abweichung von demselben, dio Abnormität als das 
was schlechterdings nicht sein soll d. h. als das Schuld und 
Strafe nach sich ziehende B ö s e , hingegen die Angemessenheit 
des Verhaltens gegenüber jenem höchsten Lebenszweck als das 
was schlechterdings sein soll d. h. als das dein sittlichen Ideal 
entsprechende G u t e bezeichnen und demgemäss dio gesammte 
zwecksetzende, unbewusste und bewusste Thätigkeit des Men
schen in Gesinnung, Wort und Werk beurteilen lernen. 
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Wir sagen damit noch gar nicht, was dem Menschen als 
gut, was ihm etwa als böse gilt. Inhaltlich genommen 
kann je nach dem Entwickelungsstadium der Sitte und des 
von ihr stets abhängigen sittlichen Bewusstseins zu ver
schiedenen Zeiten und in verschiedenen Völkern sehr ver
schiedenes als gut oder böse, als schlechthin lobenswerth oder 
verwerflich erscheinen, wie die Geschichte des ethischen Be
wusstseins solches aufs Klarste lehrt. Aber die allgemeine Kate
gorie des Sittlichen, Moralischen, Ethischen (auch wenn wir sie 
sensu medio fassen) schliesst nothwendig jene Unterscheidung ein, 
welche auf irgend ein vorausgesetztes Ideal, d. h. auf eine mit dem 
höchsten Lebenszweck verbundene a b s o l u t e Lebensnorm hinweist. 

Daher reicht es auch nicht aus, nach S c h l e i e r m a c h e r ' s 
Vorgang den formalen Begriff des Sittlichen aus dem blossen 
„Verhältniss der Vernunft zur Natur," des Geistes zur Materie 
herzuleiten. Die im Ethischen nothwendig liegende Unter; 
scheidung von Gut und Böse, von dem was sein sol l und nicht 
sein s o l l , setzt stets ein „Willensverhältniss" (Herba r t ) vor
aus. In dem Verhältniss von Geist zum Geiste, von m e n s c h 
l i c h e m Geistwillen zu einem s c h l e c h t h i n normirenden i d e a l e n 
G e i s t w i l l e n , prägt sich erst der Gedanke des Sittlichen aus. 
Der Mensch aber erscheint zu solch einer sittlichen Beurtheilung 
nicht bloss befähigt, sondern geradezu genöthigt, kraft jenes 
ihm innewohnenden Organs, das sich als G e w i s s e n documen-
tirt und selbstverständlich seinem Inhalte nach sich im Zusammen
hange mit der ihn umgebenden Sitte verschieden entwickelt und 
ausgestaltet. 

In der eigenthümlichen Art des Gewissens, von dessen Wesen 
und Character das System der Ethik selbst eingehend zu handeln 
haben wird, liegt es begründet, dass das sittliche Ideal, im Zu
sammenhange mit jenem absoluten Lebenszweck, sich nie im 
einzelnen Menschen, abgesehen von den traditionellen Formen 
des geschichtlich-volksthümlichen, des häuslich-familienhaften und 
des religiös-sittlichen Gemeinwesens, zu entwickeln und zu klären 
vermag. Mit Becht betont es II c m a η in seiner neuesten 
kritischen Beleuchtung der Sch le ie rmacher ' s chen Idee der 
sittlichen Aufgabe, dass das Thun zum H a n d e l n , d. h. zum 
sittlichen Thun erst wird, wenn es unter den Gesichtspunkt 
seines Verhältnisses zur Sitte, zu der empirisch vorliegenden, 
real gewordenen Form des Guten gebracht wird. Ein jegliches 
Ideal, obwohl auf einen göttlichen und absoluten Factor des 
Sittlichen hindeutend, wird gleichwohl zur practischen Lebens-
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norm nur im Zusammenhang mit der Sitte, hat seine Wurzeln 
in dem^religiös gearteten Gemüthsleben der Gemeinschaft, welche 
ihr Collectivdasein, sowie die Handlungsweise der Einzelnen zu 
normiren strebt. 

Mag man auch S i t t i g k e i t und S i t t s a m k e i t als zarte 
Angemessenheit an die als gut präsumirte gesellige Sitte unter
scheiden von der S i t t l i c h k e i t als der aus der persönlichen Ge
sinnung und Willensbeschaffenheit hervorgehenden, dem höchsten 
Lebenszweck entsprechenden Handlungsweise des Menschen; — 
immer liegt doch jener höchste Lebenszweck, einem absolut gelten
den Lebensgesetz zu gehorchen, wenn auch meist, unbewusst der 
Sitte zu Grunde und tritt an den Einzelnen durch Vermittelung 
der traditionell gewordenen Sitte oder Lebensregelung heran. 

Die einzelnen Sitten und die herrschende Sitte, — sie geben 
sich bereits kund und lassen sich beobachten in allen Gebieten, 
wo es sich um Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus und Hof 
etc. handelt. Denn in allen diesen Sphären täglichen Lebens 
und täglicher Arbeit erhebt sich, wie wir oben sahen, der Mensch 
durch zwecksetzenden Willen über die blosse Natursphäre und 
giebt sich Normen des Verhaltens. Daher können wir auch von 
Speisen und Getränken, von Kleidern oder Schuhen sagen, ob 
sie gut oder schlecht sind, d. h. ob sie im Zusammenhange mit 
dem durch die Sitte bedingten practischen Bedürfniss ihrem 
Sonderzweck entsprechen oder nicht. Aber erst dort tritt die 
geheiligte Sitte oder das speeifisch Sittliche zu Tage, wo alle 
diese Dinge zeitlichen Lebens, im Zusammenhange mit einem 
geordneten „Reich der Zwecke," einem höchsten Lebenszweck 
untergeordnet werden. 

Von Gut und Böse im ethischen Sinne kann ich also erst 
dort reden, wo gegenüber dem bloss mechanischen oder rein ge-
wohnheitsmässigen Handeln nach hergebrachter Sitte ein Be
wusstsein des höchsten Lebenszweckes zu dämmern beginnt, und 
mit diesem Bewusstsein ein fortgesetztes Streben und Ringen 
nach Verwirklichung jenes Zieles eintritt. So hat Kan t mit 
seinem berühmt gewordenen Worte Recht, wenn er in der Ein
leitung zu seiner „Metaphysik der Sitten" sagt: „Es ist überall 
nichts in der Welt, ja überhaupt auch ausser derselben zu den
ken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten 
werden, als allein ein guter W i l l e . " Den Willen jedoch können 
wir an und für sich nicht als gut oder böse bezeichnen, sondern 
nur sofern wir ihn in Beziehung zu einer höheren, absolut 
gültigen Lebensnorm thätig denken. Sie ist das Maass für die Be-
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urtheilung der Willensqualität. Sie zieht den menschlichen 
Willen hinein in die Nöthigung, der Verwirklichung des sittlichen 
Ideals nachzujagen und den Hemmungen desselben reagirend 
gegenüber zu treten. 

Kurz, — wo mit der Unterscheidung von Gut und Böse ein 
Kampf, eine Selbstüberwindung, eine Selbstförderung resp. 
Selbstreinigung im Zusammenhange mit dem in der geschicht
lichen Form der Sitte an den einzelnen herantretenden höchsten 
Lebenszweck sieh historisch verwirklicht, da beginnt das Leben 
der Geschichte, das Sittliche im allgemeinsten, formalen Sinne. 

Daher auch die sogenannten Einzelsitten (Satzungen für 
die Form des Gemeinlebens), wie sie das gesellige Verhalten 
des Menschen traditionell in seinen häuslich-familienhaften und 
volksthümlich-staatlichen Zusammenhange ursprünglich bedingen, 
anerkanntermassen stets einen religiösen Hintergrund haben, 
d. h. auf eine mehr oder weniger klar oder dunkel vorausge
setzte ideale Norm eines absoluten Willens sich beziehen, von 
welchem der Mensch sich abhängig fühlt, dem er sich unter
ordnet und den zu erfüllen ihm als jener höchste Lebenszweck 
erscheint. Es latitiren also bereits in dem allgemeinen Begriff des 
Sittlichen jene drei Factoren, durch deren nähere Beleuchtung 
im folgenden Paragraphen wir noch Manches zur Klärung des 
formalen Grundgedankens aller Ethik werden beitragen können. 

R e s u l t a t : 

§. 1. Das Sittliche, im allgemeinsten, f o r m a l e n 
Sinne, nennen wir im Unterschiede von blosser Natur
notwendigkeit und im engsten Anschluss an die ge
schichtlich vermittelte Tradition und Sitte diejenige ge-
s e t z m ä s s i g g e o r d n e t e L e b e n s b e w e g u n g des 
Menschen, kraft welcher er als ein w o l l e n d e s und 
z w e c k s e t z e n d e s W e s e n in seinem g l i e d l i c h e n 
Z u s a m m e n h a n g e mit der menschlichen G e m e i n 
s c h a f t nach einer h ö c h s t e n , Gu t u n d B ö s e 
u n t e r s c h e i d e n d e n L e b e n s n o r m handelt. 

8 . 2 . Die d r e i F a c t o r e n des Sittl ichen. Got tes - , W e l t - und Selbstbewusstsein. 

Innere Wechse lbez i ehung zwischen dem u n i v e r s e l l - r e l i g i ö s e n , g a t t u n g s 

m ä ß i g - я o c i a l e n und i n d I v i d u e l 1 - p e r s ö n 1 i c h e n Factor . Vorschlagen des 

Gattungsmäss igen in der S i t t e n l e h r e . A l l g e m e i n e Berecht igung, die Sittenlehre als 

S o c i a l e t h i k zu bezeichnen und zu behandeln. 

Versuchen wir es, um den allgemeinen formalen Begriff des 
Sittlichen noch genauer zu präcisiren, den umgekehrten Weg zu 
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gehen, d. h. nicht von der empirischen Betrachtung der Sitten 
unseren Ausgangspunkt zu nehmen, sondern vor Allem jenen 
höchsten Lebenszweck ins Auge zu fassen, welcher als absolute 
und zu verwirklichende Norm des Handelns gedacht, das Sitt
liche als solches von allen übrigen practischen Lebenszwecken 
uns unterscheiden lehrte. Nur so treten a l le Thätigkeitssphären 
des Menschen zu dem Sittlichen in eine enge, subordinirte Be
ziehung, indem sie in der erstrebten Verwirklichung des höch
sten Lebenszweckes ihren principicllen und idealen E i n h e i t s -
punk t gewinnen. 

Man hat freilich im Gegensatz zu der Annahme eines ein
heitlichen Principe aller sittlichen Lebensbewegung eine ganze 
Reihe sittlicher Ideen und dem entsprechender Ideale zu Normen 
sittlichen Handelns machen wollen (Herhart) . Man verkannte 
aber dabei, dass die Vielheit der Ideen und Normen bindende, 
und, wie es in der ethischen Sphäre der Fall sein muss, 
schlechterdings und für das gesammte practische Verhalten bindende 
Kraft nur haben kann, wenn die Normen aus dem Einen Grund
gedanken geboren sind, dass es eine höchste gesetzgeberische 
Macht, ein absolutes Soll giebt, auf welches alle einzelnen 
Handlungsweisen, alle sachlichen Einzelmomento der als bindend 
geltenden Sitte zurückgeführt werden. Nicht ohne tieferen 
Grund nannte K a n t diese schlechthin bindende Macht, abge
sehen von ihrem möglichen Inhalte, einen Imperativ kategorischer 
Art, welcher im Unterschiede von bloss bedingten, mit einem 
"Wenn und Aber verbundenen Zweckmässigkcitsregeln (hypothe
tischen Imperativen) lediglich in der Kategorie der allgemeinen, 
schlechthin und für alle Fälle bindenden Forderung sich 
bewegt. 

So treten auch die minimsten Dinge practischen Lebens und 
"Wirkens unter den Maasstab der Sitte und durch die Sitte mit 
einer im Gewissen geahnten und als allgemein gültig angesehenen 
Lebensnorm in gewissen Zusammenhang. Es erscheint beispiels
weise auf den ersten Blick vielleicht sittlich gleichgültig, ob ich 
mich so oder so nähre oder kleide, schlafe oder gehe, spreche 
oder schreibe. Ob mein Essen und Trinken schmackhaft oder 
unschmackhaft, fein oder einfach sich gestalte, halte ich mög
licher "Weise für irrelevant. Ob mein Schuh so oder so gemacht 
ist; mein Rock glatt oder in Falten sitzt; ob ich früh aufstehe 
oder spät schlafen gehe; ob meine Sprechweise provinciell ge
färbt ist oder in grammatischen Fehlern sich bewegt; ob mein 
Styl beim Schreiben elegant geglättet ist oder über Knüppel-

V. O e n i n g e n , Socialethik. ТЫ. 11. 5 
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brücken mühsam holpert und stolpert; — es scheint das Alles 
und Vieles dem Aehnliches zu derjenigen practischen Lebens-
bethätigung des Menschen zu gehören, die mit dem Ethischen 
nichts zu thun hat. Betrachte ich aber diese Dinge unter dem 
Gesichtspunkte der Sitte, so gewinnen sie eine höhere Be
deutung schon insofern, als sie mit der civilisatorischen Aufgabe 
des Menschen zusammenhängen. Ja selbst Kleider und Schuh, 
die gesammte tägliche Regelung des kleinen Lebens, die Sprech
weise und das ganze Gebahren des Menschen bis auf die kleinste 
Gesticulation, — sie gewinnen sittliche Bedeutung, sobald sie 
als culturgeschichtliche Bildungselemente in den Dienst eines 
humanen, den Menschen vom Thier und allen Naturweson unter
scheidenden Lebenszweckes gestellt, von einem einheitlichen 
Grundgedanken beherrscht werden. Nichts erscheint mehr sitt
lich indifferent im Leben; mit der historischen Gestaltung tritt 
es in den Dienst der Sitte und eben damit in Beziehung zu 
einer absoluten Lebensnorm. Das gesammte Sein und Denken 
des Menschen wird eingehüllt in den Begriff des Sollens und für 
das Sollen in seiner unübersehbar vielgliedrigen Gestaltung 
sucht der moralische Geist des Menschen unwillkürlich und 
nothwendig nach einem einheitlichen absolut bindenden Soll. 
„Die unvertilgbare Idee eines verbindlichen Sollens, die alle 
unsere Thätigkeit und unsere Gefühle begleitet, die Selbstbeur-
theilung des Gewissens unterscheidet das menschliche Wesen 
als Glied eines Geisterrciches von der leidenschaftlichen Natur
lebendigkeit der Thierwelt" ( L o t z e ) . In dem Einzelfalle mag 
zur Erreichung eines irgendwie möglichen Erfolges der Imperativ 
problematisch, zur Verwirklichung ganz bestimmter Mittel zu 
bestimmten wirklichen Absichten die Forderung assertorisch 
(fest behauptend) sich gestalten; wenn es sich aber um das der 
Sitte Entsprechende, um das sittlich Gute handelt, muss das 
Postulat nothwendig apodictisch sein, d. h. auf den Einen höch
sten Lebenszweck sich beziehen und eben deshalb in einem 
absoluten und allgemein gültigen Gesetz zum Ausdruck 
kommen. 

Diese Wahrheit ist zugleich illustrirend für die ethische 
Beurtheilung der zur Erreichung des absoluten, höchsten Lebens
zweckes gewählten Mi t t e l . Die sittliche Qualität derselben 
wird insofern durch den Zweck bestimmt als sie zweckent
sprechend gewählt werden müssen. Ja der verrufene Satz: der 
Zweck heilige die Mittel, ist insoweit durchaus wahr und unbe
streitbar, als das Mittel, wenn es ein solches wirklich sein soll, 
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in der That zweckentsprechend d. Ъ., zur Erreichung des höch
sten Lehenszweckes in gradem oder richtigem Yerhältniss stehen 
muss. Die Unwahrheit des jesuitischen Probabilismus und die 
Unsittlichkeit jener berüchtigten Zweckmässigkeitstheorie liegt 
nur darin begründet, dass man der Einbildung lebt, unlautere 
Mittel könnten überhaupt zur Erreichung des höchsten Lebens
zweckes dienen, demselben adäquat sein. Ist das Mittel aber 
der Idee und dem Wesen des absolut bindenden Imperativs 
qualitativ entsprechend, so hat es damit auch den Stempel, die 
Signatur sittlicher Berechtigung in dem Bewusstsein des Han
delnden erlangt. Alle Einzel- und Mittelzwecke werden im 
sittlichen Thun dem als absolut gedachten Endzweck confoim 
zu gestalten oder zu wählen sein. Das fordert bereits die Con-
sequenz des einfach practischen Verstandes, der niemals Unkraut 
säen wird, um Weizen zu erndten. 

Jeder practischen Lebensbewegung liegt also insofern ein 
u n b e d i n g t e s „Du sollst", wenn auch in den rohesten Stadien 
sittlicher Lebensentwickelung noch unbewusst, zu Grunde, als 
alle einzelnen Sitten und Sittengebote darauf hinzielen, das 
menschliche Leben einer höchsten, bestimmenden Lebensmacht 
einzuordnen oder unterzuordnen. Es ist das jener sch lech t 
hin g e s e t z g e b e n d e g ö t t l i c h e W i l l e , den der Mensch 
in der Welt irdischer Ordnung als einen sich durchsetzen
den ahnt, den zu verletzen das höchste Uebel im Gefolge haben 
muss, den zu erfüllen, mit welchem sich eins zu wissen, insofern als 
das höchste Gut erscheinen mag, als die Keaction gegen die all
gemein gültige sittliche Weltordnung den Menschen unter die 
Macht derselben, wie jeder Heide es fühlt, begraben und eben 
deshalb zermalmen muss. 

So sehr wir aber Kan t , dem modernen Moses, dem „Zer
malmenden," für die Unbedingtheit sittlicher Pflicht kämpfenden, 
Recht geben müssen, wenn er das Kategorische jener höchsten 
Lebensnorm hervorhob, so wenig können wir ihm beistimmen, 
wenn er auf dem Wege der Autonomie d. h. der Selbstgesetz
gebung der practischen Vernunft des Menschen jene Norm zu 
Stande kommen liess, ja grade in ihrem autonomen Charakter 
das Bindende und die nöthigende Macht derselben glaubte suchen 
zu müssen. Das Gesetz, das ich mir selbst oder meine eigene 
Vernunft (mein intelligibler Mensch) meinem sinnlich beschränkten 
Wesen (dem empirischen Menschen) giebt oder vorschreibt, ist 
mir nie eine unbedingte Autorität, sondern als mein Geschöpf 
mir selbst unterworfen. Die sittlich bindende Wahrheit ist nie 

5* 
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eine solche, welche der Mensch sich seihst geschaffen, sondern 
als deren Geschöpf er sich wissen muss. Sittlich bindet mich 
und wird mir innerlich gewiss nur d ie Wahrheit, die sich 
meinem Gewissen als eine von mir selbst unabhängige Macht 
darstellt, nur das Gesetz, welches ich als eine höchste Lebens
norm deshalb anzuerkennen genötliigt werde, weil und sofern 
ich es in der allgemeinen Weltgesetzgebung und Geschichts
ordnung tief begründet und objectiv sanetionirt weiss. Mit Recht 
hat der neueste Beurtheilcr des K a n t 1 sehen Religionsbegriffes 
(Bende r ) gesagt: „Das absolut Verpflichtende muss einen ab
soluten Werth haben. So lange die Menschheit an den ab
soluten Werth ihrer moralischen Aufgabe glaubt und dieselbe 
nicht an eine egoistische Individualethik preisgiebt, wird auch der 
Glaube an die göttliche Gesetzgebung seine Grundlage bewahren." 

Darin aber hatte K a n t Recht, und darin liegt dio relative 
Wahrheit seiner Forderung der Autonomie, dass er jenes höchste 
Gesetz, jenen Gut und Böse schlechthin bedingenden und be
stimmenden Imperativ nur in dem Maasse und insofern als einen 
„sittlichen" anerkannte, als er nicht den Charakter eines äussor-
lichen Muss, einer zwingenden Nöthigung von Seiten eines 
anderen, mächtigeren Willens an sich trug. K a n t nannte das 
bekanntlich Heteronomie. Es muss vielmehr jene absolut gültige 
Norm als berechtigte Forderung in der menschlichen practischen 
Vernunft sich documentiren, in ihr sich derart geltend machen, 
dass sie ihr Ja und Amen dazu sagt. Mit anderen Worten, 
als eine das G e w i s s e n bindende Nöthigung stellt sich jenes 
absolute Postulat dem Menschen dar, indem er als P f l i c h t an
erkennt, jener idealen, göttlichen Lehensnorm entsprechend in 
Gesinnung und That, im Wollen und Thun sich zu bewegen. 

Zu solcher Anerkennung, wie zur factischen Ausgestaltung 
derartig sittlich bindender oder absolut verpflichtender Normen 
kommt es innerhalb der geschichtlichen Entwickelung des Men
schen nur im Zusammenhange mit seinem Gemeinschaftsleben 
und Gattungsbewusstsein. Das auf dem Wege der Sitte sich 
bildende Collectivgewissen ist jener Factor, durch welchen die 
als absolut geltende Norm an den Einzelnen erst herantritt. 

Weil der Mensch nur als Gcsollschaftswesen (ζώον πολιτιχόν) 
sein Zusammenleben regelnd und durch Sitten normirend, einer 
höchsten Lebensordnung bewusst wird, weil nur im Zusammen
hange mit seinem Welt- und Gattungsbewusstsein sich sein 
G o ttesbewusstsoin entwickelt, so dass er einem höchsten Gute 
nachringend, sei es auch zunächst in elementarster Form, sein 



Gottes-, Welt- und Selbstbewusstsein. 69 

practischcs Verhalten nach einer absoluten Forderung zu regeln 
das Bedürfniss hat, ist er überhaupt ein gesittetes und sittliches 
Wesen. Wenn es wahr ist, was selbst F i c h t e , der subjec-
tivistische Idealist, in seinem System der Sittenlehre behauptet, 
dass „ein vernünftiges Wesen nimmermehr im isolirton Zustande 
vernünftig wird," dass selbst die Freiheit des Subjects bedingt 
ist durch seine normale gliedliche Beziehung zu dem Ganzen, 
aus welchem es herauswächst, so lässt sich auch menschliche 
Vervollkommnung auf dem Boden der Pflicht nicht anders als 
innerhalb gegliederter Gemeinschaft denken. 

Sitte und Sittlichkeit sind in diesem Sinne Begriffe speeihsch 
humaner Natur, d. h. sie erhoben, ideal gedacht, diu Menschheit 
zu ihrem Ziele, zur wahren Humanität. Und darin vorzugs
weise erweist sich die Menschheit als gottverwandt und für 
Gott geschaffen, dass jenes Sehnen nach Erreichung ihrer Be
stimmung, jener Hunger nach Verwirklichung eines höchsten 
Lebenszieles in ihren geschichtlich sich bildenden Gemeinschafts
formen nie aufhört. 

Her Impuls dazu liegt bereits in ihrer eigentümlichen Or
ganisation, sofern der Mensch durch die Zeugungsordnung, durch 
sein leibliches Leben als Glied einer familienhaft und volks
tümlich sich ausgestaltenden Gemeinschaft in diese irdische, 
materiell bedingte Naturwelt hineingestellt, gleichwohl Zwecke 
geistiger Art verfolgen muss, sittliche und religiöse Lebensord
nungen sich schafft und ausgestaltet, die ihn gleichzeitig als 
Bürger einer höheren AVeit characterisiren, die ihn zum ge
schieht« fähigen Wesen machen. Kurz sein Welt- und Gattungs-
bewusstsein ist mit einem Gottesbewusstsein verbunden, welches 
im allgemeinsten Sinne practisch eins ist mit dem Verfolgen 
eines höchsten, idealen Lebenszweckes, der Anerkennung einer 
absoluten sittlichen Lebensnorm. 

Wie aber Welt- und Gottesbewusstsein auf ein Ich, auf ein 
Selbstbewusstsein hinweisen, wie das Bewusstsein eines zu er
strebenden sittlichen Gutes und einer gemeinsam uns bindenden 
Pflicht nicht gedacht werden kann ohne persönliches Leben, so 
ruht schliesslich und nothwendig auch jegliche sittliche Lebens-
ordnung auf der Voraussetzung, dass der Mensch als Einzelindi-
viduum gedacht ein wollendes und selbsttätiges Wesen ist, das 
obwohl nur als Glied eines Ganzen vorhanden und aus der 
Gattung herausgeboren, doch sein eigentümliches persönliches 

' Gravitationscentrum hat in seinem eigenartigen Willen. Ich 
drücke mich absichtlich so aus, weil meiner Ueberzeugung nach 
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— die psychologisch-ethische Erhärtung dafür -wird das System 
selbst zu geben haben — die sittliche Bestimmung des Menschen 
und seine Fähigkeit dazu, namentlich aber auch die ethische 
Zurechnungsfähigkeit nicht erst von dem bereits entwickelten 
Intellect abhängig ist oder auf dem voll entfalteten Selbstbewusst
sein des Einzelnen als solchem beruht, sondern auf seiner per
sönlich-individuellen Willensrichtung und Selbsttätigkeit, welche 
vor dem entwickelten Bewusstsein bereits da ist und die Ent-
wickelung des Intellects stets mit bedingen wird. 

Wie ich bereits im ersten Theile dieses Werkes glaube 
nachgewiesen zu haben, ist es ein Grundfehler des ethischen 
Atomismus oder Subjectivismus, dass er den Menschen als sitt
liches Wesen seinem natürlichen und geschichtlichen Zusammen
hange entnimmt und auf den Isolirschemel eingebildeter sitt
licher Selbstbestimmung, resp. sittlichen Selbstbewusstseins er
hebt. Jedes sittliche Selbstbewusstsein ist ein gewordenes, all-
mälig aus dem Schoosse des Gemeinlebens herausgeborenes, 
durch Sitte und Tradition bedingtes, mit tausend Fäden an die 
Voraussetzungen des Gemeinschaftslebens gebundenes. In Folge 
der Begrenztheit meines Seins kann ich auch nur ein begrenz
tes „Quantum von Freiheit" (F ich te ) besitzen; denn „als Theil-
wesen ist der Mensch nur einer begränzten durch das Verhält
niss seiner Gliedschaft zum Ganzen bedingten Erkenntniss und 
Wirksamkeit fähig. Als Zeitwesen ist er bei seinen Handlungen 
an die Aufeinanderfolge der Entwickelungsstadien gebunden. 
Kurz, der Mensch als Relativum vermag nur a b g e l e i t e t e 
Handlungen zu begehen" (Aug. O n c k e n ) . Und seine Hand
lungen sind theils bedingt durch die Qualität seines angeborenen 
Willens, sofern er nicht autochthon oder vom Himmel herab, 
sondern durch die Familie als organisches, gliedliches Gebilde 
ins Dasein tritt; theils gestalten sie sich als Frucht eines Ent-
wickelungsprocesses, in welchem das Bewusstsein stets erst Re 
sul ta t der Entwickelung der ihm eignenden Naturanlagen ist. 
Das ist die unverkennbare Wahrheit in S c h o p e n h a u e r s Be
tonung des Willens vor dem Intellect oder in der Har tmann-
schen „Philosophie des Unbewussten." 

„Es lässt sich streng a priori beweisen", sagt selbst der 
idealistische J. G. F i c h t e , — „dass ein vernünftiges Wesen 
nicht im isolirten Zustande vernünftig wird, sondern dass we
nigstens Ein Individuum ausser ihm angenommen werden muss, 
welches dasselbe zur Freiheit erhebe." Und all die „räumlich 
und zeitlich von einander getrennten Individuen" müssen zunächst 
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u n b e w u s s t zur Förderung des grossen Entwickelungsprocesses 
der Menschheit zusammenwirken. „Gleich den Billionen von 
Zellen-Individuen, welche unbewusst unseren Leib constituiren 
und fortschreitend seine Entwickelung zur Blüthe der Erkennt-
niss in wunderbarer Harmonie befördern, — ähnlich arbeiten die 
Individuen unseres Planeten im Dienste eines grossen, ihnen meist 
u n b e w u s s t e n Gesammtzweckes" ( Z ö l l n e r , die Natur der Ko
meten). 

Weil bei jedem Einzelnen die unbewusste Geistesthätigkeit 
die ursprüngliche ist und die erste Form alles Denkens im 
Willen beruht, so ist auch für die sittliche Entwickelung und 
Ausgestaltung des Einzelnen der Geschichtsboden, in dem er 
aufwächst, von centraler, entscheidender Bedeutung; er ist eine 
Grundbedingung wie für das sittliche Dasein des Einzelmen
schen, so für die richtige Taxation und Beurtheilung seines So
seins. Das ist schlechterdings ein Postulat der Erfahrung, der 
Beobachtung, unleugbar für Jeden, der die Augen offen hält und 
sich nicht in eingebildeter Selbstständigkeit blind macht gegen 
den Gang und die Resultate der Menschheitsentwickelung, der 
Familien-, Volks-, Staaten- und Kirchengeschichte. Die Erziehung, 
welche auf Grund vorausgesetzter physischer Zeugung, nicht 
ohne Berechtigung als fortgesetzte geistige Zeugung bezeichnet 
worden ist (S tah l ) , ist die Grundbedingung meiner sittlichen 
U e b erzeugung (Gün the r ) , meiner gesammten sittlichen Bil
dung, ja meiner Fähigkeit sittlich zu urtheilen. Und meiner 
Freiheit werde ich mir nur dann gesundermassen d. h. ohne 
Illusion bewusst, wenn ich jene Gebundenheit an den Kreis 
meiner Umgebung, an die geographischen und geschichtlichen, 

* physischen und geistigen Voraussetzungen meines Daseins, mit 
einem Wort an die Sitte, die mich gross gezogen, nicht als 
einen mir fremden oder mich störenden Bann empfinde, sondern, 
diese Momente dankbar anerkennend, mich zur sittlichen Per
sönlichkeit, zum Charakter eben als „dienendes Glied" an dem 
Ganzen entwickele. Ist doch selbst die bewusste Gedanken
arbeit des Einzelnen aus dem dunkeln Schacht einer ihm selbst 
unbewussten Begabung zu Tage gefördert. Nur d ie Wahrheit 
macht uns frei, die uns innerlich Gewalt thut. Nur die Idee 
begeistert, die uns ergriffen, auch wenn w i r sie noch nicht im 
vollen Sinne zu begreifen vermögen. Es ist unleugbar wahr, 
was J. C. F i s c h e r (in seiner Schrift: die Freiheit des mensch
lichen Willens und die Einheit der Naturgesetze. 1871) sagt: 
„Wir sind nicht die Väter, wir sind nur die Mütter unserer Ge-
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danken, d. h. unser Bewusstsein zeugt sie nicht, sondern em
pfängt und gebärt sie nur, indem sie aus den Tiefen des Unbe
wussten auf seinen Spiegel aufsteigen." Deshalb gilt für jeden 
grossen Mann, wie für jeden gewaltigen Denker der demüthigende 
Satz: „Was hast du, das du nicht e m p f a n g e n habest"? 

Aber freilich droht hier eine andere Gefahr, welcher der 
falsche Objectivismus, jener pantheistisch oder gar materialistisch 
gefärbte Natur-Determinismus unterliegt, indem er die ewige, 
intensive Bedeutung der Person, des individuellen Geistes unter
schätzt oder nivellirt. Die unleugbare Wahrheit desselben liegt 
in jener oben berührten Erfahrungsthatsache, dass der Mensch 
auch als sittliche Einzelperson in eine Naturordnung eingehüllt 
und von ihr zunächst schlechterdings abhängig erscheint. Ja 
selbst die geschichtliche, d. h. die geistig-sittliche Physiognomie 
seiner Umgebung prägt sich unwiderstehlich in dem Einzelindi
viduum aus und bedingt seine ursprüngliche sittliche Qualität. 
So lange der Mensch, als noch unbewusstes Kind, als keimende 
Persönlichkeit, von dem Gattungsleben getragen auch lediglich 
von dem Gattungswillen und Gattungsbewusstsein seine geistige 
Nahrung erhält, partieipirt er mit Nothwendigkeit an dem sitt
lichen Gemeingut und der sittlichen Gemeinschuld, an den Seg
nungen und Calamitäten des Collectivverhaltens. Aber innerhalb 
solcher Gemeinschaft entwickelt er sich doch eigenartig (nach dem 
prineipium individuationis) auf Grund goheimnissvoller innerer 
Keimkraft. Er wächst seinem eigenthümlicheHvWesensbestande, 
seiner sittlichen Anlage gemäss in continuirlichem Fortschritt unter 
der liegenden und pflegenden Macht der Sitte zu einem wollenden 
und selbsttätigen Ich, zu einer Persönlichkeit heran, deren Selbst
tätigkeit zur Selbstverantwortlichkeit in domMaasse heranreift, 
als die seiner Person immanenten Willensimpulse gegenüber dem 
Bewusstsein eines eventuellen Anders-könnens und Anders-sollens 
sich eine e i g e n e Richtung im Denken und Handeln geben. 

Liegt doch auch das Geheimniss aller Psychologie darin, zu 
begreifen, wie aus dem allseitig materiell bedingten Naturloben 
ein Personleben mit bewusstem Wollen und Nichtwollen hervor
taucht, wie mit den entfalteten Schwingungen des physischen 
Daseins und insbesondere mit der Gehirnfunction ein entwickel
tes Bewusstsein und wachsende geistige Selbstbestimmung Hand 
in Hand gehen. Noch hat keine Seelenlehre es zu vollem Yer-
ständniss bringen können, wie denn dasjenige sich ausgestaltet 
und zur Erscheinung kommt, was wir den Geist, das sich selbst 
bestimmende und selbstbewusste Ich des Menschen nennen. So 
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wurzelt auch das Geheimniss aller Ethik darin, dass -wir den 
Thatsachen menschlicher Entwickelung Rechnung tragend und 
den Fortschritt geschichtlicher Lebensbewegung des Menschen 
scharf beobachtend, ihn in seinem W e r d e n als das erkennen 
was er ist, d. h. nicht als fertige Persönlichkeit oder selbststän
digen Geist, sondern als ein aus der Natur basis, wie aus der ihn 
umgebenden Geschichte herausgeborenes geistleiblichcs Ich, wel
ches von Anfang an dazu angelegt ist, die Impulse und Vor
stellungen seines zunächst unbewussten Willens und Denkens 
zu einem bewusst geordneten Lebens- und Gedankenbau zu ge
stalten und das vorgefundene Material seines Naturells, seiner In
dividualität zum persönlich-sittlichen C h a r a c t e r auszubilden. 

Dass der Mensch dazu organisirt, dass auch das Einzel-
subject dazu bestimmt und befähigt ist, das erkennen wir zu
nächst an seinem unveräusserlichen Drang zum Handeln nach 

formen der Sitte; sodann aber auch an seiner Ausgestaltung 
des eigenen Willens, sofern er denselben der bestehenden Sitte 
oder überkommenen Lebensnorm conform, also in Ueberein-
stimmung mit den ihn umgebenden menschlichen Satzungen be-
thätigen kann, oder aber gegen dieselben reagiren, ihnen spontan 
widerstreben, aus dem leidentlichen Zustande in einen Wider
streit gegen die herrschende Sitte gelangen kann, ja mehr oder 
weniger immer gelangt. Bildet sich doch selbst das, was wir 
herrschende Sitte und sittliche Lebensnorm nennen, sogar in 
ihren ersten, noch unentwickelten Ursprüngen nie durch blosse 
Naturnothwendigkeit, sondern durch ein Zusammenwirken per
sönlicher Factoren, die bereits im Gemeinschaftsleben vor
handen sind. 

So hat denn der heranwachsende Einzelne seinen Beitrag, wie 
zur Aufrechterhaltung, so eventuell zur Weiterbildung und Reform 
der Sitte zu liefern. Er ist ein mit in Rechnung zu ziehender 
Factor in der geschichtlichen Entwickelung, im Reich der Zwecke, 
in der Ausgestaltung des sittlichen Ideals. Er ist nicht bloss 
Product, sondern zugleich an seinem Theile produetiv, nicht 
bloss bestimmt, sondern auch bestimmend, nicht blosse Wirkung 
voraufgegangener Ursachen, sondern ein neues, bewegendes 
Element in dem verwickelten Verursaehungssystem des geschicht
lichen Lebens, nicht bloss gereifte Frucht, sondern auch neuer 
Keim, nicht bloss ein Glied in der physischen und geistigen 
Causalkette, sondern eine eigenartige, beseelte Dynamide, ein 
seelisch-geistiger Kraftpunkt. Mit anderen Worten, er erscheint 
innerhalb des Ganzen und dessen organischer Gliederung nach 
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dem Maasse seiner Eigentümlichkeit (seines Ethos) fähig, durch 
eigenen Willensimpuls thätig zu sein, gleichsam eine „Causal-
reihe" anzufangen, d. h. nach Kan t s Definition sich frei zu be
wegen oder zu handeln. Und je mehr seine Selbstthätigkeit 
mit zunehmendem Bewusstsein (Intellect) wächst, desto mehr 
wird sich auf dem geschichtlich überkommenen Boden der Sitte 
die Eigentümlichkeit seines sittlichen Characters (fi&og, mores) 
ausprägen. Denn der Charakter, wie ich später ausführlicher 
darlegen werde, (§. 26) ist nichts Anderes, als das durch den 
Willen getragene, durch innerlich motivirte und zusammenhangs
voll consequente Denk- und Handlungsweise durchdrungene Na
turell des Menschen. 

Selbstverständlich»wird sich also auch Schuld und Unschuld, 
sittliche Güte und Verwerflichkeit, Zurechnungsfähigkeit und 
Strafbarkeit, überhaupt der sittliche Werth oder Unwerth der 
Persönlichkeit je nach dem Maasse ihrer sittlich bewussten Ent-
wickelung, ihrer Actions- und Reactionsfähigkeit verschieden ge
stalten. Das sittliche Urtheil und der Maasstab seines Vollzugs 
wird gegenüber dem einzelnen Menschen stets aus einer Com
bination des sittlichen Entwickelungsstadiums seiner geschicht
lichen Umgebung und der persönlichen Reife seiner Selbstbe
stimmung gewonnen werden müssen. Die Frage nach der 
Conformität des sittlichen Individuums mit der durch die 
umgebende Sitte bedingten höchsten Lebensnorm wird allein 
den Maasstab sittlicher Beurtheilung feststellen, resp. das Maass 
für den sittlichen Werth der Persönlichkeit bestimmen können. 
Diese Werthung wird also nie ohne entsprechende Berücksich
tigung des collcctiv-sittlichen, sagen wir social-ethischen Bodens 
geschehen, auf welchem die Einzelperson gross geworden, zum 
sittlichen Selbstbewusstsein und zur sittlichen Zurechnungsfähig
keit gelangt ist. 

Wenn wir die persönlich sittliche Tüchtigkeit und Taug
lichkeit des Menschen für dio Verwirklichung des höchsten prac
tischen Lebenszweckes als Tugend bezeichnen, so wird seine 
Tugendhaftigkeit nie rein individuell (nach dem blossen Maass
stabe der subjectiven sittlichen Gewissensüberzeugung), sondern 
lediglich im Zusammenhange mit dem Entwickelungsstadium 
des ethischen Bewusstseins seiner Zeit, also des ihn tragenden 
und erziehenden Familien- und Volkslebens richtig geschätzt 
und gewerthet werden können. Er ist eben als sittliches Wesen 
nicht bloss Kind se iner Zeit, sondern überhaupt ein Product 
der Zeiten, ein auch in seinem Gewissen räumlich und zeitlich, 
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geographisch und geschichtlich bedingtes Lebewesen. So pflanzt 
sich auch von Generation zu Generation die sittliche Willens
entartung (Degeneration) fort und alle sittlich hebenden, der 
Degeneration und Unsitte gegenüber reagirenden Mächte — 
mag auch so und so oft von Einzelindividuen die epochemachende 
Initiative ausgegangen sein — bedürfen der Zeit, der geschicht
lichen Durchsetzung durch ganzeGenerationen hindurch, um schliess
lich sittliches Gemeingut zu werden. Nur der kann Vater einer 
neuen Zeit werden, welcher sich als Kind der vergangenen w-eiss. 
„Jeder grosse Mann", sagte Göthe, „ist ein Sohn seines Volkes". 

Wir unterschätzen, entwerthen und verwischen dadurch 
keineswegs den Werth der Persönlichkeit, die Bedeutung der 
individuellen Zurechnung oder dessen, was man oft mit aufge
blähtem Stolz als individuelle Freiheit zu verherrlichen pflegt. 
Wir hüten und bewahren nur diese Grundpfeiler sittlicher Welt
anschauung vor dem Untergange, der ihnen unvermeidlich be
reitet wird durch eine illusorische, der Wirklichkeit und Ge
schichte ins Angesicht schlagende Betonung des „selbstständigen 
I°h", der Einzelperson als solcher. Denn die Freiheit und die 
damit zusammenhängende sittliche Zurechnungsfähigkeit der 
Einzelnen steht und fällt mit der Anerkennung seiner Fähigkeit 
und Bestimmung, die inneren Impulse und Motive seines Wollens 
und Handelns im Zusammenhange mit einer human, d. h. gatt-
ungsmässig und gesellig sich ordnenden Lebensnorm auszubilden 
und geschichtlich zu bethätigen. Denn nur so bewegt sich der 
Mensch seiner Idee gemäss, d. h. frei. Der Mensch soll, will er 
anders frei sein, es lernen, einerseits seine eigene Persönlichkeit 
aus der Gattung, die ihn geboren, sich selbst zum Verständniss zu 
bringen, andererseits auch sein ethisches Selbstwusstsein durch 
Selbstbescheidung und wahre sittliche Bildung zu einem generellen 
oder humanen Bewusstsein 2u erweitern. Frei wird er nur 
werden, wenn er das Einzelgefühl sammt dem egoistisch-exclu
siven Einzelbehagen, zum Gemeingefühl in gesunder Rückbildung 
der etwa zuchtlos werdenden Individualität zu verallgemeinern 
vermag. Zu Grabe getragen wird aber der Schatz der Freiheit, 
wenn man sie den lebensvollen Gesetzen sittlicher Collectiv-
bewegung entnimmt und als das Unberechenbare, aus der ein
gebildeten Macht des Eigen- und Einzelwillens Hervorgehende 
sich so zu sagen einspinnen und einpuppen lässt in das Nest 
individueller Velleitäten. Jeder Mensch, dessen Freiheit in keinem 
anderen Motiv, als dem des „car tel est mon plaisir" ruht, täuscht 
sich nicht bloss über seinen angeblichen Freiheitsbesitz, sondern 
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verliert auch bei anderen das Vertrauen, ein freier Mensch zu 
sein. Er brandmarkt an seinem Theil jene hohe Idee oder be
wegt sich in einer Utopie. 

Alle Tugend wie alle Freiheit ruht auf williger Einordnung 
in das höchste Gesetz unseres durch Sitte geheiligten oder zu 
heiligenden Zusammenlebens. Selbst das Gewissen ist kein so 
individuelles Ding, dass es in der isolirt gedachten Einzelperson 
zu Stande kommt oder uns von den etwa in der Gesellschaft 
gewonnenen verwerflichen Impulsen und Trieben freispricht. 
Obwohl ein sittliches Forum im Innersten des Einzolhcrzcns, 
sagt es uns doch, dass wir für unser Thun mitten in den er
erbten Formen corrumpirten GemeiI l lebens mitverantwortlich 
sind, indem unser Eigenwille seinen Beitrag dazu liefert. Obwohl 
ein Organ sittlicher Sclbstgesetzgebung in unserem Innern, stellt 
es uns doch in notwendige und unabweisbare Beziehung zu 
einer absoluten, von uns unabhängigen Forderung und liefert so 
den Beweis, dass wir in unserem practischen Verhalten an eine 
höhere, ideale Lebensnorm gebunden sind, deren Verletzung 
Schuld und Strafe involvirt. In dem Gewissen, als dem Linter-
scheidungsorgan für Gut und Böse, entwickelt sich daher bei 
jedem Menschen in allmäligem Fortschritt und unter dem 
steten Einfluss der ihn erziehenden sittlichen Mächte die Fähig
keit der Selbstbeurtlieilung nach dem Maasstabo der von ihm 
erkannten und nur innerhalb der sittlichen Gemeinschaft erkenn
baren höchsten Lebensnorm. 

So erscheint das speeifisch sittliche Leben, wie aus misrer 
bisherigen Deduction hervorgeht, durchgängig von einem drei
f a c h e n F a c t o r bestimmt. Es wurzelt in dem Gedanken 
eines sittlichen Ideals oder in der Anerkennung einer absolut 
geltenden Lebensnorm; es wächst auf dem Boden der mit dem 
heimathlich mütterlichen Heerde zusammenhängenden geschicht
lichen Gemeinschaft; es gewinnnt in der Gesinnung und in dem 
Gewissen des Einzelindividuums seine charakteristisch persönliche 
Ausprägung. Gott, Welt und Einzel-Ich, der höchste Lebenszweck, 
die gegliederte Menschheit und die Individualität, — sie consti-
tuiren gemeinsam den Begriff der Sittlichen und es erübrigt nur 
noch das gegenseitige Verhältniss dieser drei Factoren richtig zu 
bestimmen. 

Es besteht zunächst, gerade so wie in psychologischer Hin
sicht zwischen dem Gottes-, Welt- und Selbstbewusstsein, auch 
zwischen jenen drei Factoren der sittlichen Lebensbewogung eine 
tiefe Reciprocität, eine innere gehcimnissvollc Wechselbeziehung, 
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welche beweist, dass der einzelne Mensch, als Bürger dieser 
irdischen Welt, in eine Gattungsgemeinschaft hineingestellt, von 
Gott und für Gott geschaffen ist. 

Wenn das specifische Charactcristicum des Sittlichen die 
Anerkennung eines höchsten Lebenszweckes verbunden mit 
einer absolut und allgemein gültigen Lebensnorm war, so können 
wir diesen Factor den u n i v e r s e l l - r e l i g i ö s e n oder g ö t t 
l ichen nennen. Denn erst durch das kindliche Verhältniss des 
Menschen zu einem absoluten Willen, den er als eine schlechthin 
bindendeNorm für sein Verhalten voraussetzt und annimmt, kommt 
in einer der Weltstellung des creatürlichen Menschen entsprechen
den Weise ein sittliches Ideal und sittliches Streben zu Stande. 

Da aber solch eine Lebensnorm nur auf dem Wege ge
schichtlicher Tradition innerhalb menschlich-gegliederter Gemein
schaft als geheiligte Sitte sich realisirt, so können wir dieses 
zweite Moment in der Realisation sittlichen Lebens als den 
g a t t u n g s m ä s s i g - s o c i a l e n oder collectiv-humanen Gemein-
s c h a f t s f a c t o r bezeichnen. 

Sofern endlich das sittliche Leben ein zwecksetzendes 
Handeln in sich schliesst, und alle Sittlichkeit als persönliche 
Tüchtigkeit des Willens zur Verwirklichung normaler Lebens
bethätigung bezeichnet werden kann, können wir den dritten 
Factor, der in der Bestimmung und dem Charakter des Einzel-Ich 
wurzelt, den i n d i v i d u e l l e n oder sub j ec t i ven P e r s ö n l i c h 
k e i t s f a c t o r nennen. 

Allein von keinem dieser drei Factoren lässt sich sagen, 
dass ihm ethisch, d. h. für Constituirung des Begriffs und Durch
führung des Systems eine absolute Priorität zukomme. Jede 
Sittenlehre wird bei allen Fragen moralischer Art allen dreien 
Momenten in gleicher Weise Rechnung zu tragen haben. Würde 
der r e l i g i ö s e Factor einseitig in den Vordergrund gestellt, so 
entstünde eine krankhaft theologische oder supernaturale Ethik, 
welche aus der Sphäre der Gesetzlichkeit (Heteronomie) nicht 
herauskäme und in einseitigem Objectivismus ideale Satzungen 
aufstellte, ohne die Möglichkeit und die Bedingungen geschicht
licher Verwirklichung und persönlicher Aneignung jener an
geblich absolut gültigen Offenbarungsnormen nachzuweisen. 
Würde der G a t t u n g s - oder Gern ein s chaftsfactor allein 
betont, so entstünde eine naturalistisch oder pantheistisch, wir 
könnten auch sagen, socialistisch gefärbte Ethik, sofern der 
persönliche Geist der Herrschaft des Collectivwillens geopfert 
werden und das reiche Feld sittlichen Lebens jener nivellirenden 
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Tendenz anheim fallen müsste, welche die schöne Gliederung 
des Daseins, sowie die individuelle Freiheit und Zurechnungs
fähigkeit der Einzelnen zerstört und in den Process geschicht
licher Bewegung aufgehen lässt. Würde endlich der P e r s ö n -
l ichkeitsfactor isolirt, so entstünde eine subjectivistisch ato-
mistische Ethik, die eine eingebildete Freiheit und Selbsttätig
keit des Einzelindividuums erträumte, ohne den organischen und 
geschichtlichen Bedingungen Picchnung zu tragen, unter welchen 
der Mensch zu einem sittlichen Wesen erwächst. 

Handelt es sich aber um die natürliche und geschichtliche 
Form, unter welcher sich jene drei Factoren im sittlichen Leben 
des Menschen erfahrungsmässig geltend machen, so lässt sich 
nicht leugnen, dass es im steten Zusammenhange mit der 
herrschenden Sitte und der eigenthümlichen Organisation der 
Menschheit, also mit den geschichtlichen und natürlichen Ge
staltungen unseres sittlichen Daseins der G e m e i n s c h a f t s -
f a c t o r ist, der in den Vordergrund tritt. Das erwies sich uns 
schon aus dem Begriff der Sitte, von welcher doch, practisch 
betrachtet, das sogenannte Sittliche erst in zweiter Linie abstammt. 
Da das sittliche Subject, der Mensch, nicht bloss seine Fähigkeit 
gut und böse zu unterscheiden, sittlich zu urtheilen und zu 
handeln aus dem Boden der Gemeinschaft zieht, sondern auch 
den Gedanken einer höchsten Lebensnorm, eines höchsten Gutes 
lediglich unter dem geschichtlich erziehenden Einfluss der Sitte 
empfängt, so lässt sich der Inhalt der Sittenlehre im eminenten 
Sinne als ein social bedingter bezeichnen. Die Ethik muss ihrem 
eigenthümlichen Objecto gemäss notwendig in die allgemeine 
Sphäre der Socialwissenschaft hineingehören, ja den principiellen 
Boden für alle „Societätsphilosophie" abgeben. 

Daher kann auch die Ethik nicht als Individual- oder Per
sonalmoral, noch auch als theologische oder dilatorische Offen
barungsmoral, sondern nur als S o c i a l e t h i k richtig behandelt 
und wissenschaftlich erfasst werden. So mag sie denn, um allem 
Missverstande zu begegnen, auch demgemäss bezeichnet werden. 
Denn das „Sociale" kennzeichnet die factische Genesis unseres 
sittlichen Bewustseins innerhalb der geschichtlich gegliederten 
Gemeinschaft; das „Ethos" erhebt uns als sittlich geartete Per
sonen über die blosse Naturnotwendigkeit (Physik) und setzt 
uns in Beziehung zu einem höchsten Gut, zu einer höchsten und 
absolut gültigen Lebensnorm. Mit der Bezeichnung „Social" 
begegnen wir dem subjectivistischen Atomismus und Idealismus, 
mit dem Ausdruck „Ethik" dem objectivistischen Naturalismus 
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und Materialismus. Socialethik ist also der passende und nicht 
misszudeutende Name für diese Disciplin und der einzig richtige 
•wissenschaftliche Torminus für dasjenige, was wir deutsch „Sitten
lehre1' nennen. · 

Resultat: 

§. 2. In dem allgemeinen Begriff des Sittlichen 
erscheinen jene drei Factoren eombinirt, welche den 
ethischen Charakter der Menschheit im unterschiede von 
den blossen Naturwesen bestimmen. Wir können sie, 
je nachdem der höchste Lebenszweck, die gemeinschaft
bildende Sitte oder die persönliche Willensthätigkeit be
tont werden, den u n i v e r s e l l - r e l i g i ö s e n ( g ö t t 
l i c h e n ) , den g a t t u n g s m ä s s i g - s o c i a l en ( c o l l e c -
t iven) und den p e r s ö n l i c h - i n d i v i d u e l l e n (sub
j e c t i v e n ) Factor nennen. Obwohl alle drei in tiefster 
Wechselbeziehung zu einander stehen, so dass nie und 
nimmermehr einer auf Kosten der anderen isolirt 
werden darf, so tritt doch an den Einzelnen die Idee 
des absoluten Sittengebotes und der Sittlichkeit nur 
durch die organisch gegliederte G e m e i n s c h a f t und 
den erziehenden Einfluss der S i t t e heran. Im Gegen
satz also gegen alle spiritualistisehe I ' e r sona le th ik 
und gegen alle materialistische Social ph у sik fordert es 
das eigentümliche Übject der S i t t e n l e h r e , dieselbe 
als S o c i a l e t h i k zu bezeichen und zu behandeln. 
S. Die drei gangbaren ethischen Grundbcgrin'c des h ö c h s t e n U n t e s , der 
P f l i c h t und der T u g e n d . Ihr lediglich formaler Charakter und ihr Verhältniss zu 
der al lgemeinen Begriffsbest immung des Sittlichen. Parallele derselben mit den drei 

Factoren des Sitt l ichen. 

Unschwer lässt sich unsere obige Auffassung und Darlegung 
des allgemeinen Begriffs sittlichen Lebens combiniren mit den 
gangbaren ethischen Grundbegriffen, wie sie sich in der neueren 
Philosophie, leider auch in vielen Systemen christlicher Sitten
lehre eingebürgert haben. Sie drohen nachgerade die ethische 
Systematik in irreführender Weise zu beherrschen, obwohl ihnen 
nur ein untergeordneter, relativer, weil rein formeller Werth 
für die Klärung des sittlichen Grundgedankens zukommt. Ich 
meine die gangbare Unterscheidung der Begriffe des sittlichen Gutes 
(resp. des höchsten Gutes), der Pflicht und der Tugend und die 
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demgemässe Begrenzung und Gliederung des Stoffes der Sitten
lehre in Güter-, Tugend- und Pflichtenlehre. 

Unleugbar hat gerade die Moralphilosophie unseres Jahr
hunderts viel zur Klärung dieser, ihrem Wesen nach aus heid
nischem Boden stammenden Grundbegriffe beigetragen. Von 
unseren drei grössten Philosophen trat ein jeder so zu sagen 
vorzugsweise für einen derselben ein. In der Betonung 
und Ausprägung des Gedankens der Pflicht, der Tugend und 
des höchsten Gutes spiegelt sich gleichsam der Abschluss und 
die Eigenart ihres ethischen Denkens und Ringens, ja ihrer ge-
sammten sittlichen Weltanschauung ab. Bei Kant prävalirt 
unverkennbar der Pflichtbegriff in der grundsätzlichen Betonung 
der bindenden, nöthigenden Macht des allgemein gültigen Sitten
gesetzes und seiner kategorischen Forderung. Bei J. G. F i c h t e 
erscheint der Tugendbegriff vorwaltend entwickelt, insofern 
bei seiner idealistischen Wcltansicht das Ich, mit Betonung 
der sittlichen Freiheit als der „Selbsttätigkeit um der Selbst
tätigkeit willen", in den Vordergrund tritt und sich durch 
Selbstkraft seine gosammte sittliche Welt erst schafft oder aus 
sich selbst erzeugt. Bei H e g e l endlich fällt der ganze Nach
druck auf die Güterlehre, resp. den Begriff des höchsten Gutes, 
welches er bekanntlich in der, über die blosse Legalität (Pflicht-
mässigkeit) und Moralität (Tugendhaftigkeit) des Einzelsubjects 
hinausgehenden „Sittlichkeit", d. h, in der universellen Organi
sation des objectiven Geistes, näher in dem vollendeten staat
lichen Gemeinwesen sich realisirt dachte. Denn die Weltge
schichte ist ihm der Process, durch die Dialectik der Völker
geister hindurch den „vollkommensten Staat" hervorzubringen. 

S c h l e i e rmacher und R o t h e , sowie S c h w a r z , Chr. Fr. 
S c h m i d , V o r l ä n d e r , J .H .F ich t e u. Α., neuerdingsnochMar-
t ensen in seiner „christlichen Ethik", haben in philosophischem 
Eklecticismus jene Begriffe für die ethische Speculation auszubeuten 
gesucht und ihre relative Herrschaft auf dem Tummelfelde mo
ralischer Gedanken und ethischer Systemstümperei der Neuzeit 
veranlasst. Daher es heut zu Tage schier als Document wissen
schaftlicher Unbildung erscheint, wenn man nicht jener Drei
teilung irgendwie Rechnung trägt, oder wenn man gar das Wag-
niss unternimmt, jene usurpirte Dictatur der drei angestaunten 
Heroen im Lande der Sittenlehre als das zu bezeichnen, was sie 
eigentlich ist, als eine Frucht philosophischer Marotte, welche 
nur zu gern die christliche Weltanschauung mit heidnischen 
Grundbegriffen verbrämt oder die letzteren mit der ersteren zu 
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unklarer Fusion bringt. H e r b a r t hat unter den Philosophen, 
W u t t k e unter den Theologen das besondere Verdienst, nach
gewiesen zu haben, dass jene Dreieinigkeit nicht dazu geeignet 
ist, den Stoff der Sittenlehre näher zu begrenzen und principiell 
zu gliedern. Denn alle drei sind so zu sagen an sich leere, 
ethische F о r m begriffe, welche auf jede sittliche Idee, je nach dem 
Gesichtspunkte der Betrachtung, angewendet werden können. 
Das werden wir später (§. 7) bei der inhaltlichen Fixirung des 
idealen Wesens der Sittlichkeit oder des sittlich Guten näher 
darzulegen im Stande sein. Hier genügt es darauf hinzuweisen, 
dass jedes mit der sittlichen Grundidee zusammenhängende Ob-
ject, sobald ich dasselbe als realisirbaren Lebenszweck betrachte, 
für mich ein werthvoller Besitz, d. h. ein Gut, resp. als höchster 
Lebenszweck das höchste Gut wird. Sobald ich die sittliche 
Idee innerhalb des menschlichen Gemeinlebens als bindende und 
eine moralische Nöthigung für das einzelne, noch unvollkom
mene Glied desselbvn enthaltende Norm, kurz als adstringiren-
des Gebot, als Aufgabe betrachte, gewinnt sie den Character 
der Pflicht. Wenn ich endlich die sittliche Grundidee als den 
persönlichen Willen beseelend, die sittliche Fertigkeit erzeugend 
und das Individuum zu sittlicher Thatkraft begeisternd ansehe, 
so habe ich das Wesen der Tugend. Daher gesteht selbst 
S c h l e i e r m a c h e r , trotz seiner Neigung den Schwerpunkt und 
gesammten Inhalt der Ethik in die „Idee des höchsten Gutes" 
zusammenzufassen, doch bereitwillig zu, dass sowohl die Güter-, 
als die Tugend- und Pflichtenlehre, vollständig ausgeführt, jede 
für sich die ganze Sittenlehre umfassen würde. Es sind, wie 
Cha lybäus mit Recht behauptete, nicht ethische Ideen, sondern 
„ethische Begriffe der zweiten Ordnung." 

Vergleichen wir jene gangbaren Grundbegriffe mit den drei 
Factoren der Sittlichkeit, die wir gewonnen und oben präcisirt 
haben: Gott, Menschheit und Einzel-Ich, so liesse sich zunächst 
bei jedem derselben der dreifache Gesichtspunkt des Gutes, der 
Pflicht und der Tfcgend durchführen. 

Der heilige Gotteswille, als absolute, allgemein gültige 
Lebensnorm, würde unter dem Gesichtspunkt der Pflicht be
trachtet, wenn ich denselben als bindende Gewissensnöthigung 
dem noch unvollkommenen sittlichen Zustande des Menschen 
gegenüberstellte. Er wird wesentlich Tugend, wenn er, den 
Willen des Menschen durchdringend und begeisternd, als Ge
sinnungstüchtigkeit die Kraft zu normaler Lebensbethätigung ein-
flösst. Er lässt sich aber auch als das höchste Gut bezeichnen, 

ν . O e n i n g e n , Socia lethik . Т Ы . I I . G 
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wenn ich ihn als verwirklichtes und den, in Gemeinschaft mit 
ihm stehenden Menschen heseeligendes Vollendungsideal be
trachte. 

Dieselbe Parallele Hesse sich in Betreff der gemeinschaft
bildenden Sitte und der persönlichen sittlichen Ueberzeugung des 
ethischen Subjectes durchführen. Als sittlich bindende Aufgabe 
angesehen, werden sie zur Pflicht, als sittliche Kraft zur 
Tugend, als sittliches Resultat oder erreichter Lebenszweck zum 
höchsten Gute. 

Allein im Grossen und Ganzen genommen correspoudirt doch 
der dem absoluten "Willen entsprechende höchste Lebenszweck, 
also das, was wir den universell-religiösen oder göttlichen Factor 
genannt haben, am meisten mit dem Begriff des höchsten Gutes. 
Denn das Ziel alles sittlichen Strebens ist nichts anderes als die 
Erringung, Verwirklichung und ethische Besitzergreifung des 
als göttlich gedachten Vollendungsideals, kurz die vollendete 
Gemeinschaft mit Gott. In diesem Sinne hat man gesagt: Gott 
selbst sei das höchste Gut, was freilich nur unter der Voraus
setzung ethisch wahr ist, dass Gott, der an s i ch das Gute ist, 
es auch für uns und in uns werde. 

Durch den collectiven, da" menschlich irdische Gemein
schaftsleben in sich schliessenden Factor gestaltet sich für den 
Einzelnen, für das sittliche Subject das allgemein gültige Gesetz 
als eine verzweigte Gruppe bindender Normen und sittlicher 
Aufgaben, so dass die Pflicht gleichsam die Domaine des Ge
meinlebens bildet, so zu sagen erst in der geschichtlichen Ge
staltung menschlicher Gesellschaft Fleisch und Blut gewinnt. 

Falls aber endlich der individuell-persönliche Factor in dem 
allgemeinen Begriff des Sittlichen, also das, was wir den selbst
tätigen "Willen der Persönlichkeit genannt, betont und, in den 
Vordergrund gestellt wird, beginnt die Sphäre der Tugend als 
der persönlichen Gesinnungstüchtigkeit und Tauglichkeit zur 
Erfüllung der Pflicht und Erwerbung des höchsten Gutes. 

Die Tugend kennzeichnet gewissermaassen die subjeettve, die 
Pflicht die sociale, das höchste Gut die universelle Seite in dem 
Gesammtbegriff des Ethischen. 

Es wird daher eine jede Sittenlehre und so auch die christ
liche (vergl. §. 15) nicht umhin können, die drei Grundbegriffe, 
je nach den verschiedenen Beziehungen der sittlichen Idee zur 
Praxis des Lebens, immer wieder bei allen ihren systematischen 
Untersuchungen ins Auge zu fassen. Es tritt die jeweilige sitt
liche Idee immer zuerst als Pflicht, durch das Gesellschaftsleben 
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oder die Sitte vermittelt, an den Einzelnen heran; sie wird sich 
sodann in ihm als Tugend gestalten, sobald sie ihn persönlich 
erfasst und begeistert; und sie findet ihren Abschluss im höchsten 
Gut, sobald das göttliche Vollendungsziel erreicht ist. Sachlich 
aber lässt sich der Stoff der Sittenlehre ebensowenig durch jene 
drei Grundbegriffe präcisiren oder gliedern, als durch die Be
tonung und Unterscheidung des universellen, collectiven und 
individuellen Factors der Sittlichkeit. 

К e s и ) t a t: 

§. 3. Die drei gangbaren, ethnisirenden Grund
begriffe des Sittlichen, wie sie in dem h ö c h s t e n G u t , 
der P f l i c h t und der T u g e n d sich moralphilosophisch 
ausgestaltet haben, erscheinen nicht geeignet, das Wesen 
der Sittlichkeit inhaltlich zu bestimmen. Als ethische 
Formbegriffe sind sie in jeder sittlichen Idee bereits ent
halten, je nachdem wir dieselbe als V o l l e n du ngs z i e l , 
als sittliche A u f g a b e oder als beseelende sittliche 
Macht auffassen. Allenfalls Hessen sich mit den obigen 
drei Factoren der Sittlichkeit (§. 2) jene Grundbegriffe 
insoweit combiniren, als die sittliche Verwirklichung 
des absoluten, gottgesetzten Lebenszweckes mit dem 
höchsten Gute, die normirende Sitte in dem social-ge
gliederten Gemeinwesen, sofern sie für den Einzelnen 
bindend erscheint, mit der sittlichen Pflicht, die per
sönliche Gesinnungstüchtigkeit als subjective Willens
energie betrachtet, mit der Tugend in Parallele gestellt 
werden kann. 

g. 4. Verhältnis« des Sittlichen zur künstlerisch-ästhetischen, logisch-wissenschaftl ichen 
und praciiech-industiiellen Lebensbethät ig img. Nähere Verwandtschaft mit der l te l ig ion 

und dem Rechtslebcn. Notlnvcndigkeit und Mögl ichkei t der Gienzregul i i img. 

Bevor wir zur Feststellung dessen, was denn, inhaltlich ge
nommen, sittlich gut sei oder worin das sittliche Ideal bestehe, 
übergehen (§. 5 ff.), gilt es noch zu genauerer Abgrenzung des 
dargelegten formalen Begriffs das Verhältniss der Sittlichkeit zur 
künstlerischen, wissenschaftlichen und industriellen Thätigkeit 
des Menschen näher zu präcisiren, insbesondere aber die enge 
Verwandtschaft des Moralischen mit der Religions- und Rechts-
ephäre ine Auge zu fassen. Denn Religion und Recht scheinen 
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sich mit der Domaine des Sittlichen so nahe zu berühren, ja 
zum Theil so tief in dieselbe einzugreifen, dass eine scharfe 
Grenzregulirung "Vielen kaum möglich zu sein dünkt. 

In der gesammten menschlichen Gulturentwickelung finden 
wir zwecksetzende (teleologische J "Willeiisbethätigung. Kein 
Gebiet geschichtlichen Lebens ist daher von der Sittenlehre aus-
zuschliessen. Nur handelt es sich in letzterer nicht um die 
detaillirte Erforschung der betreffenden Thatsachen und ihres 
motivirten Zusammenhangs, noch auch um genaue Angaben der 
betreffenden Yerhaltungs- oder Zwcckmfissigkcitsregeln, sondern, 
wie aus unsrer bisherigen Deduction sich ergiebt, um die Ent
wicklung derjenigen principiellen Grundlagen und Grundgesetze 
des Handelns, welche mit Beziehung auf einen höchsten, abso
luten Lebenszweck in der Kategorie von Gut und Böse sich be
wegen. Die Geschichte samint ihrer Culturentwickelung in 
Kunst und Wissenschaft, Handel und Wandel ist und bleibt 
nur „das Bilderbuch der Sittenlehre" ( S c h l e i e r m a c h e r ) , 
welches wir in unserer Weise bereits im ersten Theile dieses 
Werkes perlustrirt und ausgebeutet haben; die Sittenlehre aber 
hat die allgemeinen Formeln festzustellen, aus welchen die ab
solut verbindlichen Gesetze menschlicher Lebensbewogung zur 
Erreichung des höchsten Gutes nach der Norm der Pflicht in 
der Kraft wahrer Tugend sich ergeben, mit einem Wort: die 
allgemeinen Gesetze sittlicher Lebensbothätigung im Organismus 
der Menschheit darzulegen. 

Da erseheint denn die Grenzbestiiumung zunächst der 
k ü n s t l e r i s c h e n T h ä t i g k e i t gegenüber ebenso wichtig, als 
einfach. Nur darf das sittliche und ästhetische Urtheil nicht, 
wie das zum Beispiel bei der romantischen Schule und ihrem 
Philosophen .T. Fr. F r i e s oder, wenn auch in bedeutend modi-
ficirter Form, bei H e r b a r t und seinen Schülern zu Tage tritt, 
mit einander vermischt und verwechselt werden. Das wahre 
sittliche Urtheil ist nach Fr ies ein Urtheil über geistige Schön
heit der menschlichen Handlungen und wurzelt lediglich im 
Gefühl. Die Ethik ist ihm daher die Lehre von der Schönheit 
der Seele. Nach Herbar t ist das sittliche Urtheil insofern 
mit dem ästhetischen eins, als es ein unintercssirtes Gesolmiaeks-
Urtheil ist, durch welches Gefallen oder Missfallen über gewisse 
Willensverhältnisse erzeugt wird. „Das Schöne und Gute 
kommt" — nach H a r t e n s t e i n — „darin überein, dass beides 
einen reinen und unbedingten Beifall als unwillkürlichen Erfolg 
der leidenschaftslosen Auffassung des Gegenstandes in der Form 
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eines allgemein gültigen Urtheils in Anspruch nimmt." In allen 
sittlichen Fragen soll also das ästhetische Wohlgefallen als Ge-
sclmiacksurtheil das Entscheidende sein. 

Durch solche Vermengung des Aesthetisehen und Ethischen 
wird aber die an sieh klare Sachlage nur verwirrt. Die Kate
gorien Schön und Hässlich, welche im Gebiete des Aesthetisehen 
herrschen, haben an und für sich mit der moralischen Unter
scheidung von Gut und Böse schlechterdings n ich t s zu thun. 
Jene auf platonischem Gefühlsidealismus ruhende Verwechselung 
von Gut und Schön {χαλάν χάγαίτύν, pulchrum et aptum gegen
über dem bonum) hat unsägliche Verirrung auf dem Felde sitt
lichen Urtheils und sittlicher That hervorgerufen und ebenso 
der Acsthetik wie der Ethik geschadet. 

Bei der ästhetischen Leistung, die vom Gefühl des Schönen 
getragen ist, und zunächst nicht im Gewissen, sondern in der 
produetiv gestaltenden Phantasie wurzelt, handelt es sich stets 
um individualisirende, eharactervolle Ausprägung eines ideal Ge
dachten in der leiblich-realen Sphäre. Der Künstler hat das 
Erhabene zum Ziel, d. h. die möglichst ausgeprägte Tndivi-
dualisirung des allgemeinen Gedankens, mag der letztere sittlich 
berechtigt oder unberechtigt, gut oder bö-e sein. Auch das 
Böse eignet sieh zur schönen d. h. zur a d ä q u a t e n , har
monischen und durch seelenvolle Wahrheit überwältigenden 
Darstellung des Bildners; und das Gute kann sehr hasslich d. h. 
ohne Ebenmaass uud richtige Individualisirung zur Gestaltung 
und Erscheinung kommen. Auch zweifelt Niemand daran, dass 
ein künstlerisch sehr begabter und ästhetisch Grossartiges 
leistender Mann sittlich corrumpirt und verworfen sein kann. 
Und ein moralisch trefflicher Mensch ist vielleicht nicht im 
Stande, die kleinste Schönheitsaufgabe zu erfüllen oder 
Aesthetisches, sei es zu geniessen, sei es zu produciren. Das 
Sittliche fordern wir von Jedem; des Künstlerischen freuen wir 
uns an dem sonderlich Begabten. Die Kategorien von Gut und 
Böse im sittlichen Sinne beziehen sich also auf den absoluten, für 
alle Menschen gültigen Lebenszweck und dessen annähernde 
Erreichung im Handeln; die Begriffe Schön und Hässlich aber 
kommen dort zur Geltung, wo es sich um den, nur nach dem 
Maasse genialer Begabung für den Menschen erreichbaren Selbst
zweck künstlerischer Production, d. h. wo es sich darum han
delt, irgend eine Idee, oder-irgend ein seelenvoll Reales zu an
gemessener individualisirter Ausprägung und sprechender Er
scheinung zu bringen. 

I 
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Selbstverständlich sind damit die ästhetischen und sittlichen 
Interessen oder Urtheile nicht als gänzlich heterogene, sich aus-
schliessende oder widersprechende bezeichnet. Denn die künst
lerische Thätigkeit in ihrer wahren Vollendung und in ihrem 
ernsten Streben nach Individualisirung braucht den allgemein 
gültigen Gesetzen der Sittenlehre nicht nur nicht zu wider
sprechen, sondern kann und soll denselben vielmehr zu character-
voll schöner Exemplificiruug und begeisternder Anregung dienen. 
Es verhält sich damit beispielsweise wie mit den architecto-
nischen Ausführungen gegenüber den Gesetzen der Mathe
matik, oder den malerischen Gruppirungen gegenüber den Ge
setzen der Physik, näher der Farben- oder Lichtlehre. Kein 
Gebäude ist deshalb schön, weil es nach den Gesetzen der 
Dynamik oder Mechanik richtig gebaut ist; aber es wird, um 
ein wahrhaft schönes zu sein, doch nicht jene Gesetze ignoriren 
oder gar verachten, denselben nie widersprechen dürfen. Und 
kein Gemälde ist schön , weil es die Gesetze von Licht und 
Schatten oder die Regeln der Farbengruppirung befolgt; aber 
es wird auch nimmermehr den Anspruch auf Schönheit machen 
können, wenn es jenen Gesetzen ins Augesicht schlägt. So 
wird auch die Beurteilung ästhetischer und sittlicher Art, jene 
in den Gesetzen der harmonischen Formgebung und im Gefühl 
der Schönheit, diese in den ewigen Sittengesetzen und im 
Gewissen, als dem Unterscheidungsorgan für Gut und Böse 
ruhend, allezeit scharf und bestimmt von einander unterschieden 
werden müssen, weil die Qualität der Urtheile dort durch das Gesetz 
der angemessenen characteristischen Gestaltung, hier durch das 
Gesetz der normalen Handlungsweise gegenüber dem absoluten 
Lebenszweck bestimmt erscheint. Aber mit einander in Wider
spruch zu treteu brauchen sie nicht, sondern können und sollen 
einander dienen, ein „jeglicher mit der Gabe, die er empfangen 
hat." Der Schönheitsgedanke wird in plastischer und lebens
voller Ausführung die sittliche Grundidee characteristisch ver
körpern und so zur Nachahmung und weiterer Verbreitung der
selben das Seinige thun; der Sittlichkeitsgedanke wird dem 
Kunstwerke die humane Weihe geben und dasselbe in den 
Dienst gesunder Culturentwickelung und wahren Fortschritts 
stellen. — 

Dass nun die Sphäre des Sittlichen mit der l o g i s c h 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Thatigke.it des Menschen nicht iden-
tificirt oder vermischt werden darf, scheint auf der Hand zu 
liegen. Denn Klugheit und iutellectuelle Bildung gehen keines-

http://Thatigke.it
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Wegs mit sittlicher Entwicklung und sittlicher Kraft Hand in 
Hand. Das Denkvermögen und das dadurch bedingte Wissen 
steht oft sogar in einem gewissen Gegensatze zu dem Willens
vermögen und dem dadurch bedingten Handeln. Und doch hat 
man nicht bloss in socratisch-platoniecher Zeit die Tugend als 
lernbar und lehrbar, als eine Sache des Wissens, und die Philo
sophen als die Aristocraten des Staates bezeichnet, sondern 
auch die neuere Weltweisheit hat im Zusammenhange mit der 
«Bestimmung des Gelehrten / die Wissenschaft als den Kern 
des Lebens ( P i c h t e ) , die logische Idee als Erzeugerin des 
Seins ( H e g e l ) , kurz das Bewusstsein als Mutter der sittlichen 
That zu verherrlichen gesucht. In diesem Irrthum ruht auch 
der Grundfehler des abstracten oder vulgären Rationalismus, 
welcher die Vernunfterkenntniss ohne Weiteres als ausreichen
des Motiv, als reale Kraft zu normalem Handeln nahm und da
bei vergase, dass der Wille eine vor dem Intellect schon vor
handene, urwüchsig keimende Kraft ist und dass kein Bewusst
sein des Wahren bereits das wirkliche Sein des Guten in sich 
schliesst, nicht einmal als Potenz. 

Zwar werden wir im Laufe unserer weiteren Deduction 
mehrfach die Wahrnehmung machen, dass Erkennen und Wollen 
im menschlichen Geist in steter Wechselbeziehung stehen. Jeder 
theoretische Irrthum hat eine ethische Seite, und jede Willens
richtung ist mitbestimmend für die Richtung des Denkens, ein
fach schon deshalb, weil kein Denken, keine wissenschaftliche 
Thätigkeit ohne Aufmerksamkeit, ohne Interesse für die Sache 
zu Stande kommt; Aufmerksamkeit und Interesse sind aber 
Willensbestimmtheiten. Auch lässt sich die Behauptung kaum 
bestreiten, dass „die Wahrheit der Erkenntniss durch die Rein
heit der Gesinnung" ( U e b e r w e g , Logik) mit bedingt ist. Der 
Sch le ie rmacher ' sche Satz von dem blossen „Wissen, als 
Zweck des Denkens" ist ebenso einseitig, als der F ich te ' sehe 
von dem „Wissen lediglich um des Wissens willen." Vielmehr 
lehrt die Erfahrung, nicht bloss dass „der Mensch heranwächst, 
seine Vorstellungen an dem Erfolg und den Erscheinungen 
regelnd" ( T r e n d e l e n b u r g ) , sondern dass auch alle wissen
schaftlichen Wahrheiten „die Bestimmung haben, im Leben ver
wirklicht zu werden, um hier ihre Bestätigung oder ihr Correctiv 
zu finden" (A. O n c k e n ) . In dem Sinne können wir es zuge
stehen, dass „allen Wissenschaften ein normatives Moment ein
geprägt ist." Allein das ist doch nicht das Wesen und die 
Idee der Wissenschaft. Selbst die Ethik, sofern sie Wissen-

ί 

i 
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schaft ist, will zunächst nicht das Leben bessern oder ändern, 
sondern den Zusammenhang und die Normen desselben er
forschen. Daher auch Logik und Ethik als w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Thätigkeit in dieselbe begriffliche Kategorie gehören. Sie wollen 
beide Erforschung des Seienden, Peststellung der absolut wahren 
Gesetze des Denkens oder Handelns. Die Sittlichkeit oder die 
sittliche Arbeit will aber direct ins Leben eingreifen. Sie sucht 
alle Lebensmomente durch den Willen aus- oder umzuge
stalten im Dienste eines einzigen, absoluten Lebenszweckes. 
Daher muss auch der Unterschied zwischen Denken und Wollen 
und somit zwischen der logischen und ethischen Sphäre mit 
Entschiedenheit festgehalten werden, wenn wir nicht die Grenzen 
des Sittlichen ungebührlich erweitern oder gänzlich verwischen 
wollen. Am klarsten lässt sich derselbe so formuliren: in der 
wissenschaftliehen Thätigkeit suchen wir die Denkgesetze fest
zustellen, die als solche das Sein der Dinge in ihrem ursach
lichen und begrifflichen Zusammenhange lediglich zu erfassen, 
nicht aber practisch zu bestimmen oder zu verändern im Stande 
sind; bei der ethischen Arbeit hingegen stellen wir die normativen 
Willensgesetze in den Vordergrund, welche auf der Basis des 
realen Seins einem idealen Lebenszwecke entsprechen, welche 
daher auf den Zustand der Personen und Dinge modificirend 
und verändernd influiren, also ein Handeln ermöglichen und 
hervorbringen sollen. 

So scheint denn das Ethische mit der p r a c t i s c h e n 
T h ä t i g k e i t überhaupt zusammenzufallen, wie sie in der 
technischen Arbeit, in der industriellen Leistung, in der realen 
Beschaffung menschlicher Lebensbedürfnisse, kurz in der 
Förderung menschlichen Behagens und Wohlergehens durch 
fortschreitende Beherrschung der Naturkräfte für die Cultur-
zwecke der Menschheit zu Tage tritt. Die gesammte eudämo-
nistisch-practische Richtung der Gegenwart scheint seit dem 
Vorwalten des modernen Oeconomismus und Industrialismus 
dieser Anschauung mehr oder weniger zu huldigen. Und dilettan-
tenhafte Philosophen wie B u c k l e und L e c k y übernehmen, 
trotz ihrer theoretischen Opposition gegen den crassen und ge
wöhnlichen Utilitarismus, in eigentümlichem Selbstwiderspruche 
die Apologie jener Richtung, welche mit dem öconomisch er
rungenen Reichthum, mit der Vollendung des Erfindungsgeistes 
und der technischen Leistung das goldene Zeitalter eines 
ewigen Friedens herbeigekommen wähnen. Allein, so sehr das 
gesammte Gebiet technischer und industrieller Arbeit ein Docu-
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ment dafür ist, dass der Mensch durch zwecksetzende Thätig-
keit sich über die blosse Natursphäre erhebt, wie wir oben(§. 1) 
bereits sahen, so wenig lässt sich bereits in der Beschaffung 
des materiellen Reichthums und der industriellen Fertigkeit, 
überhaupt innerhalb dieses Kreises menschlicher Thätigkcit der 
höchste Lebenszweck suchen und finden oder empirisch nach
weisen. Ja, es lässt sich sogar behaupten, dass, wo diese Ge
nuss- und Lebens-Mittel zum Selbstzweck werden, d. Ii. auf
hören eben bloss Mittel zu höheren geistigen Zielen zu sein, 
sie an ihrem Theil die sittliche Entwickelung des Menschen 
hemmen, indem sie ihn an die Materie ketten und den Egoismus 
in ihm gross ziehen. Es besteht also zwischen dem practisch 
Nützlichen und Angenehmen einerseits und dem sittlichen Le
benszweck andererseits so lange eine Kluft, ja ein exclusiver 
Gegensatz, als jenes nicht in den Dienst des letzteren gestellt, 
demselben nicht ein- und untergeordnet wird. An und für sich 
aber gehen beide Gebiete in soweit Hand in Hand, als die an 
den Naturobjecten sich versuchende, menschlich-zwecksetzcnde 
Arbeit industrieller, culturgeschichtlicher oder civilisatorischer Art 
dem sittlichen Lebenszweck die Wege ebnen hilft und nur, 
wenn sie von dem sittlichen Willen getragen ist, der segens
reichen Entwickelung der gesammten Menschheit wie der ein
zelnen Person zu dienen im Stande ist. — 

Während wir dem ästhetischen, wissenschaftlichen und in
dustriellen Leben gegenüber die Eigenart des ethischen Objectes 
zu wahren im Stande und genöthigt sind, erscheint diese Grenz-
regulirung gegenüber der R e l i g i o n und dem R e c h t e theils 
unnöthig, theils unmöglich. Denn in diesen beiden Sphären 
geschichtlichen Culturlebens bethätigt sich nicht bloss natur-
gemäss der sittliche Gestaltungs- und Bildungstrieb des Menschen, 
sondern sie scheinen mit ihrem speeifischen Inhalte mit zum 
Objecte der Ethik zu gehören, weil alle Sitten und menschlichen 
Gebote, sofern sie Allgemeingültigkeit für humanes Yerhalten 
beanspruchen, die Religion zum primitiven Hintergrunde, das 
Recht und die bürgerliche Gesellschaftsordnung zum nothwen-
digen practischen Ziele haben. Allein gerade in dieser Yer-
hältnissbestimmung liegt bereits der Unterschied von dem Sitt
lichen angedeutet und demgemäss die Notwendigkeit enthalten, 
den speeifisch religiösen und juridischen Stoff gegen den In
halt der Sittenlehre abzugrenzen. 

Seit je her ist über das Verhältniss der R e l i g i o n zur Sitt
lichkeit gestritten worden, indem entweder in hierarchischem 



90 Bach I. Abschn. I. Сар. I. Das Sittliche im Allgemeinen. 

Interesse das gesammte moralische Leben an das äusserlich 
apodictische Religionsgebot gebunden und so auf Kosten der 
Gewissensfreiheit geknechtet wurde, oder aber in angeblich 
humanem Interesse die Sittlichkeit als die gemeingültige Lebens
sphäre sich gegen das beengende „religiöse Yorurtheil" und 
gegen alles, was Dogma heisst, zu emaneipiren suchte. 

Wenn ich recht sehe, wird sich, je nachdem man dazu 
neigt in dem Wesen der Sittlichkeit das reeeptive oder active, 
das mystische oder practische Moment, die Leidentlichkeit oder 
Selbstthätigkeit zu betonen, die Verhältnissbestimmung zur Re
ligion entgegengesetzt gestalten. Alle mystisch tingirten Welt
anschauungen mit pantheistischer Tendenz werden Religion und 
Sittlichkeit auf Kosten der letzteren zu vermischen oder zu 
identificiren die Neigung haben. Das Aufgehen in Gott, die 
„Entwerdung" des Menschen, ja die Vernichtung des eigenen 
Willens erscheint diesem quietistischen Standpunkte mit ideali-
sirend platonischer Färbung als das Wesen der sittlichen Auf
gabe; vollendete Sittlichkeit wird identisch mit vollendeter 
Religiosität. Sobald aber die autonome Selbstständigkeit, die 
Fähigkeit durch eigene Vernunft und Geisteskraft sich über 
Gott und Natur zu erheben von der rationalistisch - deistischen 
Weltanschauung mit aristotelisch-realistischer Färbung in den 
Vordergrund gestellt wird, muss das Moment der Frömmigkeit 
zurücktreten und in der wahren Sittlichkeit die Religion als 
„überwundener Standpunkt" erscheinen. Dort droht die Gefahr, 
dass die Religion ohne practisch zielsetzliche Arbeit, ohne sitt
liche Thatkraft zu mystischer Weltentfremdung und ästhetischem 
Quietismus werde; hier muss man befürchten, dass die Sittlichkeit 
ohne Religion, ohne Ehrfurcht und Scheu vor dem lebendigen 
Urquell alles Guten zu autonomer Selbstüberhebung oder platter 
Vielgeschäftigkeit im Streben nach irdischem Glück ausarte. 

Berühmt ist die Kant ' sche Verhältnissbestimmung der Re
ligion zur Sittlichkeit geworden. Befolgung des Sittengesetzes 
als eines gottgegebenen characterisire den religiösen, Be
folgung des Sittengesetzes als eines selbstgegebenen (auf Auto
nomie ruhenden) kennzeichne den moralischen Menschen. Der 
moralische Standpunkt erscheint demnach als der höhere, in welchem 
die Religion wie eine abgebrauchte oder unnütz gewordene 
Krücke bei Seite geworfen wird; dio Religion wird höchstens als 
Vorstufe und volkstümliches Erziehungsmittel für die Moralität 
anerkannt. An und für sich aber, meint K a n t , „besteht die 
Tugcndlehre durch sich selbst, auch ohne den Begriff von Gott. 
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Das Gewissen will schlechterdings keinen Leiter-, es ist ein Be
wusstsein, das für sich selbst Pflicht ist; es ist die sich selbst 
richtende moralische Urteilskraft." In anderer Weise der 
Motivirung hat auch R o t h e der Religion die Aufgabe gegeben 
»in die Sittlichkeit überzugehen." Er sucht namentlich den 
formalen Begriff des Sittlichen (Vergeistigung der Materie) von 
der Idee Gottes abzulösen, ist sich aber in dieser Forderung 
»der neueren Bildung" selbst nicht consequent, da er in seiner 
Grundlegung der Ethik zugesteht, die Idee des Sittlichen könne 
°hne die Idee Gottes weder verstanden, noch begriffen werden. 

Im Ganzen neigt unsere gesammte Zeitrichtung, selbst wo 
sie noch nicht in Materialismus versunken jede Berücksichtigung 
des religiösen Lebensfactors desavouirt, sondern den Ernst und 
die Selbstständigkeit der moralischen Weltordnung betont, ent
schieden dahin, den Gedanken des Sittlichen vom Religiösen ab
zulösen. Philosophen wie J. IL F ich te mit seiner Hervorheb
ung der „Gottimiigkeit" — (übrigens ein dem System K r a u s e ' s 
entlehnter Ausdruck) —• als Basis aller wahrhaft sittlichen Ge
sinnung, oder C h a l y b ä u s mit seiner Betonung der Religion 
a b des „eigentlich Beseelenden," als der Grundbedingung der 
«absoluten Sittlichkeit, in welcher der ethische Organismus der 
Menschheit sich vollenden soll," dürften heut zu Tage wohl als 
Ausnahme in der philosophisch gebildeten Gelehrtenwelt be
zeichnet werden. Neuerdings hat P f l e i d e r e r (Moral und Re
ligion. Leipzig 1872) diesen Gegenstand einer erneuten, historisch 
kritischen Beleuchtung unterworfen, welche zuerst ganz richtig 
die Religion als principiello Wurzel aller Sittlichkeit bezeichnet, 
dann aber doch die Sittlichkeit als „realen Selbstzweck" hin
stellt, zu dessen Verwirklichung die Religion nur als subjectives 
„Anregungsmittel" dienen soll, was wiederum an die Kant 'sche 
Verhältnissbestimmung erinnert. Die humane Erscheinung des 
Sittlichen in der äusseren Welt gilt ihm, wie bei R o t h e , als 
einzig berechtiges Ziel. Religion und Kirche sind nur Krücken 
für den lahmen Wanderer. 

Mir scheint aus dem B e g r i f f des Sittlichen bereits die 
Schlussfolgerung gezogen werden zu können, dass selbst das 
Sittlich-Böse gar nicht ohne einen religiösen Hintergrund ge
dacht werden kann. Denn die Abnormität des Handelns ist 
ebenso durch die Anerkennung einer höchsten Lebensnorm, die 
man eben übertritt, nothwendig bedingt, als das Sittlich-Gute 
mit der dem Absoluten entsprechenden Willensbewegung sich 
deckt. Es lässt sich die innigste Wechselbeziehung beider Ge-
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biete, des Religiösen und Sittlichen, schlechterdings nicht leugnen, 
Sötern in allein sittlichen Leben mit jener als abso lu t geltenden 
Lebensnonn auch ein Ausser- und Uebermenschliehes anerkannt 
wird, zu den) sich der sittlich Handelnde in ein abhängiges 
Verhältniss gesetzt glaubt (S. o. S. 68) . Die Isolirung des Sitt
lichen von der Religion ist nicht nur falsch, sondern eine Illusion, 
eine Unmöglichkeit. Selbst S c h o p e n h a u e r , sonst principieller 
Gegner der Einnierigung des religiös Metaphysischen in die Sitt
lichkeit, giebt in seinen „Grundproblemen der Ethik" zu, dass 
„jede Religion ihr Dogma der j e d e m M e n s c h e n f ü h l b a r e n 
m o r a l i s c h e n T r i e b f e d e r zu Grunde legt und es so eng 
mit derselben verknüpft, dass b e i d e u n z e r t r e n n l i c h er
sche inen . " 

Was dem Mensehen, sittlich gonommmen, das höchste 
Gut, das zu erstrebende Ideal ist, wurzelt stets in seiner ge-
sammten Weltanschauung' (Metaphysik), näher in seinem Gottes
begriff. Mag auch dieser Gott ein unwahrer sein, so ist es 
wenigstens der Götze, dem der Monseh als seinem vermeint
lichen Gotte durch seinen Willen dient oder zu dienen sucht. Und 
von der andern Seite: aus meinem Verhältniss zu dem, was mir 
Gott ist, ergiebt sieh die Richtung und das Ziel meines Ver
haltens, meines Thätigkeitstriebes, sowie die Farbe meiner Ge
sinnung. Im Gewissen, welches ebensowohl religiöses wie sitt
liches Centraiorgan des Menschen ist , ruht die Nothwendigkeit 
engster Beziehung zwischen Religion und Leben. Es könnte 
höchstens zweifelhaft sein, ob nicht alles Religiöse sich mit dem 
was wir sittliches Leben nennen, einfach deckt, da beide, Religion 
und Sitte, Herz und Willen, Gesinnung und Tlmt des Menschen 
bewegen und in centraler Weise bestimmen. „Die Moral ist", 
nach einer Aeussorung IL H e i n e ' s (in seinem Buch „über 
Deutschland"), „nur eine in die Sitten übergegangene Religion. 
Ist die Religion der Vergangenheit verfault, so wird auch die 
Moral stinkicht. Wir wollen eine gesunde Religion, damit auch 
die Sitten wieder gesunden, damit sie besser basirt werden." 

Jedenfalls wird nicht bloss das Religiöse die sittliche Welt
anschauung und Lebensbethätigung des Menschen beeinflussen, 
sondern sein sittlicher Character, seine practische Gesinnung 
wird stets hemmend oder befruchtend auch auf sein religiöses 
Leben und die Entwickelung der religiösen Organe zurück
wirken. Die Wechselbeziehung ist eine unverkennbare, weil 
beide Gebiete der Gewissenssphäre angehören. Ja, es wäre in 
der That „ein seltsamer Widerspruch, wenn wir von einem 
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Menschen sagten, er sei zwar ein gottloser, aber ein rechtschaffener 
Mann" (Pa lmcr) . Mit Recht sagt der alte, wahrlich nicht 
i'igoristische K e a n d e r in seinen „Vorlesungen über Geschichte 
der Ethik", es sei bei innerer Conscquonz unmöglich, in der 
Theorie ein Epicnräer und in der Praxis ein Stoiker, in der 
Metaphysik ein Pantheist und in der Ethik ein Thcist zu sein. 

Die sieli aus dem Keim entwickelnde Pflanze wächst gleich
zeitig nach unten und oben. Die Pflanze, welche schlecht 
wurzelt, verdorrt; und die, welche nicht nach oben wachsen 
kann, verfault. Das Wurzeltreiben entspricht der Religion, die 
Entfaltung zur Krone der Sittlichkeit. So richtig dieses häufig 
gebrauchte Bild, auf welches W u t t k e als auf eine Lösung des 
Problems sich bezieht, sein mag, so wonig kann ich diesem 
Ethiker zugestehen, da*s aus demselben der Schluss gezogen 
werden darf, die Religion habe die fromme Gemeinschaft, resp. 
den gemeir.siimen Cultus zur Basis und zum charaeteristischen 
Kennzeichen, während die Sittlichkeit die moralische Persön
lichkeit in ihrer besonderen und „selbstständigen Eigentümlich
keit" in den "Vordergrund treten lasse. Hier spukt bereits der 
einseitig individualistische btaudpunkt ethischer Beurteilung, 
den übrigens W u t t k e gleich darauf selbst zu desavouiren 
scheint, wenn er „allen Gottesdienst" eine „sittliche That" 
nennt. Darin das wissen wir bereits — kann die Sittlichkeit 
nicht von der Religion sich unterscheiden, da jene wie diese den 
Gemeinschaftsfactor voraussetzt (§. 2 ) . 

Der begriffliche Unterschied zwischen beiden ruht vielmehr 
"wesentlich darin, dass die Religion das durch Gott oder irgend 
eine als göttlich anerkannte Offenbarung bedingte Verhä l tn i s s 
des Menschen zu Gott charaeterisirt und zum Centrum hat; 
während die Sittlichkeit von jenem Centrum aus das V e r 
ha l t en des Menschen als Ausgestaltung seines Willens im ge
schichtlichen Gemeinschaftsleben zum wesentlichen Gesichts-
Punkte erhebt. So weit der Mensch also als sittliches Wesen 
abhängig, reeeptiv- sich verhalten muss, da er nicht sein eigener 
•Horr ist oder sein kann, muss die Moral auf ein religiöses Mo
ment zurückgeführt werden; und sofern der religiöse oder fromme 
Mensch nie passiv oder bloss leidentlich sich verhalten kann, 
sondern nothwendig den Impuls des Handelns nach dem als 
göttlich erkannten Willensideal betätigen muss, wird die Religion 
Ш der Moralität sich kund geben. Man könnte in diesem Sinne 
Wohl sagen, die Religion ist centripetal im Hinblick auf 
den ewigen Kern alles Lebens und Daseins, die Moral ist 
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contrifugal im Hinblick auf die mannigfaltige Ausgestaltung 
der Peripherie des Lebens. Es kann sich jedoch in solcher 
Ausdrucksweise ein irreführendes Missverständniss verbergen, 
da ja der Mensch als sittliches Wesen sich stets seines 
Schwerpunktes in Beziehung auf das Göttliche bewusst bleiben 
muss, sowie andererseits der fromme oder religiöse Mensch nie 
in der Sphäre der blossen Innerlichkeit beschlossen bleiben 
kann, sondern sein Verhältniss Gott gegenüber zum Gottes
dienst, also zur Lebensbethätigung auszugestalten den gesunden 
Trieb und das stärkste Motiv haben muss. Aber immer
hin liegt, ohne dass wir eine sondernde Trennung oder ein 
gegenseitiges Ineinanderubergeiieri befürworten, der an sich klare 
Unterschied, der ja als solcher die enge Begriffsverwandtschaft 
beider nicht aufhebt, sondern festhält, darin begründet, dass die 
Religion sich zurückbezieht auf eine als göttlich hingestellte 
Initiative (Offenbarung) zur Begründung des Verhältnisses einer 
Gottesgemeinsehaft des Mensehen, die Sittlichkeit hingegen unier 
dieser Voraussetzung das Kindesverhältniss des Menschen zum 
Impuls einer gegliederten, der höchsten Norm entsprechenden 
inneren und äusseren Lehensgestaltung werden lässt. — 

Damit aber berührt sich wiederum das Sittliche mit dem 
Rechts leben und scheint von diesem, als der gesetzmässig ge
ordneten Ausgestaltung und Normiiung des menschlichen Ge
meinlebens kaum unterschieden werden zu können. 

Die HegePsche Rechtsphilosophie ist ein schlagendes 
Beispiel dafür, wie schwierig die Verhältnissbestimmung zwischen 
der Sittlichkeit, welche H e g e l а1в den höheren Standpunkt der 
blossen Moralität sich lediglich im Staate realisiren und objec-
tiviren lässt, und zwischen dem Rechte ist, welches er als den 
objectiven Organismus der Freiheit oder als die verwirklichte 
Vernunft ansieht, wie sie als solche für das einzelne sittliche 
Subject zur Pflicht wird. Demgemäss müsste das Recht alle 
Sittlichkeit umfassen, ja absorbiren. Es bliebe für die moralische 
Lebensbethätigung kein besonderer Raum mehr übrig als höch
stens in der Gesinnung und im Wirkungskreise des Einzclsub-
jects, in welchem der allgemeine (objectivirte Universal-) Wille 
eine Anerkennung findet und sich so zu sagen verinnerlicht, 
während er in den hauptsächlichsten Gemeinschaftsformen der 
Familie, der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates sich als 
„Sittlichkeit" zu bewähren und eine volle „vernünftige Wirklich
keit" zu bilden hat. 

Ich habe schon im ersten Theile dieses Werkes (vgl. §. 101 
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S. 602 ff.) die Gründe entwickelt, warum diese ideale und uni
verselle Auffassung des Reelitslebens gegenüber der concreten 
Wirklichkeit staatlicher Existenzformen und der Erreichbarkeit 
volkstümlicher Culturzwecke unhaltbar erscheint; denn die 
Mittel staatlicher Macht, sowie die Aufgaben der Rechtsordnung 
reichen nie heran an die innerste Gesinnung und an den höchsten 
Lebenszweck des Menschen. Zwar lässt sich nicht leugnen, dass 
auch die sittliche Volksentwickelung, der moralische Gesammt-
character einer Gemeinschaft von der Handhabung des Rechtes 
nicht unwesentlich abhängt. Das Recht ist das pädagogische 
Zuchtmittel für alle sittliche Gesinnungstüchtigkeit und die 
äussere Grundbedingung für die Eutwickelung der Freiheit. An 
dem Rechte gewinnt also jede heilsame sittliche Familien- und 
Volkserziehung ihren unumgänglichen und bedeutsamen äusseren, 
pädagogischen Halt. Aber deshalb sind Recht und Sittlichkeit 
noch nicht identische Begriffe, weil sie sich gegenseitig dienen 
und ohne einander nicht bestehen können. Mit der Ver
wechselung beider Ideen hängt eine grosse Gefahr zusammen, 
wie sie ja seit je her, auch interhalb der christlich-kirchlichen 
Entwickelung, zu Tage getreten ist. Die Behandlung der sitt
lichen Fragen vom blossen Standpunkte des Rechts oder die 
Vermischung ethischer und juridischer Kategorien hat ebenso 
eine Veräusserliehung der moralischen Interessen als eine Cor
ruption der Rechtsideo zur Folge haben müssen. Daher soll 
auch der Rechtsbegriff scharf abgegrenzt werden gegen die 
Wesentlichen Momente sittlichen Lebens, will man nicht, wie 
etwa H o b b e s in seinem „Leviathan" die Freiheit und Inner
lichkeit ethischer Entwickelung auf das Procrustesbett polizei
licher Ordnung spannen oder der Willkür territorialer Ge
walten opfern. 

Obwohl mit der beiden Gebieten zu Grunde liegenden Idee 
der Gerechtigkeit die unumgängliche Notwendigkeit dargethan 
>8t> alle Rechtsbogriffe auf ethischen Principien zu erbauen und 
selbat das „Naturrecht auf dem Grunde der Ethik" ( T r e n d e l e n -
^ u r g ) sich zu eigenartigem Gebilde ausgestalten zu lassen; ob
wohl von der anderen Seite die Sittenlehre die Grundsätze und 
a l lgenieinen Regeln aufzuweisen haben wird, aus welchen in dem 
äusseren, staatlichen Zusammenleben der Menschen die Rechts-
"egriffe und Ordnungen hervorwachsen und sich normiren: so 
wird doch das im staatlich-socialen Leben zu Tage tretende 
Hecht von der mehr innerlichen Sphäre der Sittlichkeit scharf 
unterschieden werden müssen, wenn nicht eine gefährlich nebu-
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lose Verwirrung einreissen soll: — durch abstracte Idealisirung 
und Verallgemeinerung des Rechtsbegriffs in die Jurisprudenz, 
durch gesetzliche Veräusserlichung und Verengung des Sittlich
keitsbegriffs in die Ethik. 

"Wie die Sittlichkeit, so entwickelt sich auch das Rechts
leben aus der Sitte und Gewohnheit, und beide sind nicht denk
bar ohne allmälig fortschreitende gesetzgeberische Form und 
imperative Präcisirung. Das ist der allgemeine Berührungspunkt. 
"Während aber das Recht als der machtvolle Organismus gesetz
licher Normen und Vorschriften zur Aufrechterhaltung bürger
licher Ordnung oder „zur Vermeidung des Streits" (Pierbart) 
nach den ihm zu Gebote stehenden Mitteln lediglich auf er
zwingbares Handeln sich beschränken muss, also die äussere, 
thatsächliche Conformität mit der gesetzgeberischen, ordnenden 
Macht zum erreichbaren Ziele hat, setzt und fordert die Sittlich
keit stets die dem höchsten Lebenszweck und dem Ideal de« 
Guten entsprechende Gesinnung und Willensbewegung, welche 
als solche nur durch geistig-moralische Impulse und dem ent
sprechende starke Motive, aber schlechterdings durch kein Rechts
mittel, durch keine Strafe, durch kein obrigkeitliches Schwert 
realisirbar ist. "Während also das Recht mit seinem suum cuique 
und neminem laede die Sicherstellung von Person und Eigenthum 
im Organismus völkerstaatlichen Zusammenlebens gewährleistet 
und deshalb gegen alle äussere Uebertretung des Gesetzes 
Schranken setzend und Strafe vollziehend reagirt, wird die 
Sittlichkeit mit ihren, das Gewissen und die moralische That-
kraft bestimmenden Mitteln diejenige Gesinnungstüchtigkeit allein 
zu erzeugen im Stande sein, welche dem staatlieh geordneten 
Rechtsleben zur nothwendigen inneren Grundlage und segens
reichen principiellen Bedingung dient. Das Verhältniss der 
bürgerlichen Freiheit, welche ohne die eventuell zwangsweise 
Aufrechterhaltung der Rechtsordnung im äusseren Zusammen
leben der Menschen nicht denkbar ist, zu jener moralischen 
Freiheit, welche, an sich unerzwingbar, in der freudigen Ueber-
einstimmung des Willens mit der idealen Lebensnorra wurzelt, 
spiegelt am klarsten das Verhältniss des Rechts zur Sittlich
keit ab. — 

Durch die genauere, uns nunmehr obliegende Feststellung 
dessen, was denn inhaltlich genommen, sittlich gu t ge
nannt werden kann, wird auch diese eben gegebene Verhältniss
bestimmung von Recht und Sittlichkeit an Klarheit gewinnen« 
Es wird das die Aufgabe des nächsten Capitels sein. 
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R e s u l t a t : 

§. 4. Durch Betonung e ines h ö c h s t e n L e b e n s T 

Zweckes und einer allgemeingültigen, Gut undBöse be
stimmenden Lebensnorm für das G e w i s s e n und die 
Handlungsweise des Menschen unterscheidet sich das Sitt
liche von den verwandten Sphären culturgeschichtlichen 
Lebens innerhalb der Menschheit, namentlich aber von der 
ä s t h e t i s c h - k ü n s t l e r i s c h e n Leistung, die im G e 
fühl des S c h ö n e n ala der charactervoll-individuali-
sirten Ausprägung der Idee wurzelt; von der l o g i s c h 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Arbeit, welche die methodisch 
zusammenhängende E r k e n n t n i s s der immanenten Welt
gesetze zum Ziele hat; und von der i n d u s t r i e l l - p r a c -
t i s c h e n T h ä t i g k e i t , welchedurchdieKraft z w e c k 
v o l l e r N a t u r b e h e r r s c h u n g dem Nutzen und 
civilisatorischen Fortschritt der Menschheit dient. — Mit 
der R e l i g i o n und d e m R e c h t s l e b e n berührt sich aber 
die Sittlichkeit am unmittelbarsten, indem alle Moral aus 
der Religion als ihrer nothwendigen Prämisse herauswächst, 
um diese wiederum practisch zu befruchten; während die 
Sittlichkeit zu dem Rechte, als ihrer nothwendigen Con-
sequenz hindrängt, um an der Rechtsordnung wiederum 
einen für die sittliche Volkserziehung bedeutsamen Halt zu 
gewinnen. — Sofern die Sittlichkeit als menschliches V e r -
h al ten stets auf einer absoluten, idealen Lebensnorm ruht, 
ist die das V e r h ä l t n i s s des Menschen zu Gott bestim
mende Religion die nothwendig bedingende Voraussetzung 
aller Sittlichkeit, weil ohne Religion kein a l l g e m e i n ver
pflichtender gesetzgeberischer Wille gedacht werden kann. 
— Sofern die Sittlichkeit nur in dem Organismus g e 
s c h i c h t l i c h geordneter menschlicher Gemeinschaftsich 
bethätigen kann, setzt sie das Recht als die e v e n t u e l l 
e r z w i n g b a r e O r d n u n g und gesetzliche Normirung 
menschlichen Zusammenlebens aus sich heraus, weil 
ohne Recht keine geregelte oder gesittete Gliederung 
menschlicher Lebensverhältnisse möglich erscheint. 

V. O e t t i I i » e η , Socialethik. ТЫ. II . 7 



Z w e i t e s C a p l t e l . 

Die Sittlichkeit im materialen Sinne oder das wahrhaft Gute als 
sittliches Ideal. 

§. 5. D a s W e s e n des sittlich Outen. Schwier igkei t der Festste l lung dieses Be
griffs. Falsche Lüsungsversuche. Verhältniss des sittlich Outen zur Gesetzmäss ig
keit und Freiheit. Die heil ige L i e b e als sittlicher F.iniguugspunkt von objeetiver N o t 

wendigke i t und subjectiver Freiheit . D i e L i e b e als das an sich Gute, als 
sittliches Ideal . 

Wir treten mit der Frage nach dem wahrhaft Guten an das 
eigentliche, schwierigste Grundproblem aller Ethik heran. Bis
her haben wir nur die Notwendigkeit einer Unterscheidung 
zwischen Gut und Böse als dem Begriff des Sittlichen immanent 
festzustellen gesucht. Auch haben wir erkannt, dass die Sitte 
als der geschichtlich traditionelle Anknüpfungspunkt für die Ent
wickelung des ethischen Bewusstseins auf jenen Unterschied 
hinweist und denselben in dem Gewissen des Einzelnen, als eines 
Gliedes menschlicher Gemeinschaft, wach ruft. Falsch ist es 
daher, den Begriff des Sittlichen an und für sich mit dem des 
sittlich Guten zu indentificiren, wie S c h m i d , W u t t k e , H a r 
le ss u. A. wollen. Wenn ich sage, der Mensch ist ein sitt
liches Wesen, so meine ich nicht, er sei gut oder sittlich normal 
beschaffen, sondern nur befähigt zur Unterscheidung des Guten 
vom Bösen oder zum Ringen nach einem höchsten Lebenszweck, 
nach einem sittlichen Ideal. Was aber, inhaltlich genommen, für 
den Menschen schlechthin gut, was böse, was normal oder ab
norm im moralischen Sinne sei, ist mit jener allgemeinen, for
malen Begriffsbestimmung noch keineswegs entschieden.— 

Um einem sehr allgemein verbreiteten Missverstande von 
vorn herein zu begegnen, weisen wir, als durch unsere bisherige 
Voruntersuchung bereits erledigt, jene fast allgemeine, bei Ra
tionalisten wie Pantheisten gangbare Begriffsbestimmung des 
Guten ab, wonach der Geist im Gegensatz zur Materie, die Ver
nunft im Gegensatz zur sinnlichen Natur das an sich Gute sein 
soll. Gegen die practischen Erscheinungen und Consequenzen 
dieses auf dualistischer Weltanschauung ruhenden Riesenirrthums 
wird das System der Sittenlehre selbst die Polemik zu richten, 
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resp. die Grenzpfeiler aufzurichten haben. Wie aber in jedem 
Irrthum, der eine historische Macht geworden, eine Wahrheits
tendenz oder ein Wahrheitselement vorhanden sein muss, dessen 
richtige Abschätzung und Werthung die Bedingung für die er
folgreiche Bekämpfung jenes Irrthums ist, so wird auch in jener, 
durch alle Systeme des alten und modernen Heidentums sich 
hindurchziehenden dualistischen Auffassung ein Sinn liegen, 
welcher die weite Verbreitung derselben uns erst verständlich 
macht. Die ihr innewohnende relative Wahrheit wird also die 
Ethik ebenfalls zur Geltung zu bringen und eingehend zu be
gründen haben, die Wahrheit nämlich: dass das Gute nicht denk
bar sei ohne eine gewisse Art der Herrschaft des Geistes über 
das Fleisch, der Vernunft über die Natur. Aber, da überhaupt 
der Unterschied von Gut und Böse nur da denkbar und im sitt
lichen Sinne anwendbar ist, wo die Vernunft und der zweck
setzende Wille ihr Herrschaftsrecht begonnen und nicht mehr 
die sinnliche Natur das allein Bestimmende ist; da es auch 
schlechterdings nichts Böses giebt ausser in dem Geiste, d. h. 
in dem selbsttätigen Willen, der dem wahren Lebenszweck den 
erlogenen, dem göttlichen den teuflischen, dem guten eben den 
bösen G e d a n k e n gegenüberstellt, so versteht es sich im 
Grunde von selbst, dass für eine sittliche Weltanschauung nicht 
der Geist, . die Vernunft als solche das sittlich Gute, die Materie, 
die Natur als solche das sittlich Böse sein kann. Denn auch 
das Böse kann nur im Geiste und seiner Willensrichtung ge
dacht werden. Das „Denken macht, dass etwas gut oder böse 
sei." In dem vollendeten Bösewichte, bei dem prämeditirten, 
dämonischen Egoismus des alles Gute vereinenden Geistes er
scheint meist die Sinnlichkeit, die blosse Naturstufc, die Materie 
in gewissem Sinne bereits überwunden oder wenigstens in den 
Dienst der Persönlichkeit, hier aber der abnorm denkenden und 
wollenden Persönlichkeit, des bösen oder sündigen Z w e c k e s 
gestellt. Auch das sittlich Verwerfliche ist stets „ein Handeln 
der Vernunft auf die Natur," oder eine „Einigung beider im 
Dienste einer Idee;" aber eben weil es möglicherweise eine ganz 
a b n o r m e Vernunftthätigkeit oder Naturverwerthung ist, reicht 
jene S c h l e i e r m a c h e r ' s c h e Begriffsbestimmung des sittlichen 
Gutes nicht aus. Sie entbehrt eines wahrhaft ethischen Maass
stabes. Wir brauchen bloss an Männer wie Napoleon oder 
Robespierre zu denken, deren Geist auch nach bestimmten 
Ideen sehr energisch „auf die Natur wirkte" und die letztere 
mit dem ersteren zu „einen" verstand; und doch war solche oft 

7* 



100 Buch I. Abschn. I. Cap. 2. Das Gute als sittliches Ideal. 

erstaunliche Herrschaft des Geistes nicht gut, sondern sittlich 
verwerflich, ja dämonisch! 

Es macht sich also mit Nothwendigkeit die Forderung 
geltend, dass näher angegeben werde, was denn für den mensch
lichen G e i s t und für das menschliche Gemeinschaftsleben das 
wahrhaft Gute und Normale, der zu erstrebende absolute Lebens
zweck sei. — 

So sehr das Bedürfniss einer positiven Unterscheidung dessen, 
was gut und böse sei, in der Menschheit allgemein ist (§. 1), so 
wenig lässt sich etwa aus dem Abhören und Vergleichen der in 
verschiedenen Culturepochen und moralphilosophischen Systemen 
geltenden Sittengeboten und sittlichen Ideen das Wesen wahrer 
Sittlichkeit fixiren. Bei der unverkennbaren Verschiedenkeit 
der Sitten und sittlichen Begriffe in den verschiedenen Zeiten 
und unter den verschiedenen Völkern kann die Frage nach dem 
Wesen des Guten schlechterdings durch kein Majoritätsgut
achten entschieden werden, abgesehen davon, dass dio Unsitte 
sich erfahrungsmässig einer grösseren Herrschaft erfreut als die 
sogenannte gute Sitte. 

Wir würden auch auf dem Wege historischer Untersuchung 
insofern noch nichts Positives gewinnen, als für die Vergleichung 
der ethischen Ideale, die sich in den Sitten und dem sittlichen 
Bewusstsein der verschiedenen Völker ausgeprägt haben, es 
eines höheren Maasstabes bedürfte, dessen allgemeine Gültigkeit 
erst erwiesen werden müsste, um den Streit zu schlichten. Die 
Buck le ' sehe Voraussetzung z. В., dass die moralischen Grund
ideen in der Geschichte der Civüisation bei allen Völkern und 
zu allen Zeiten dieselben gewesen, wird bereits Lügen gestraft 
durch einen wenn auch nur flüchtigen Blick auf die Gedanken, 
welche in der Geschichte ethischer Systeme und in der Diver
genz der factischen Sitten und Sittengebote sich untereinander 
verklagen und entschuldigen. 

Es giebt kaum zwei Völker, bei welchen schlechterdings Ein 
und Dasselbe für sittlich gut oder sittlich böse gilt. Die Mensch
heit scheint zur sittlichen Begriffsverwirrung prädestinirt zu seiu 
oder doch die Klarheit über das ethische Ideal, über jenen 
höchsten Lebenszweck, der gleichwohl überall als Forderung 
sich geltend macht, kurz über ihre eigene sittliche Bestimmung 
verloren zu haben. Aus dem Chaos, dem Tohuwabohu durch
einander wogender sittlicher Ahnungen und Postulate scheint 
kein brütender Gottesgeist eine durchsichtig gegliederte Welt 
des Guten und Schönen erschaffen zu können. Die Verzweiflung 
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an der Möglichkeit eines bestimmten Inhalts der Sittenlehre 
wäre das tragische Resultat dieser Betrachtung, und wir müssten 
uns mit dem Kant'sehen Gedanken zu trösten suchen, dass 
lediglich die Form einer allgemeinen Gesetzgebung das Wesen 
des Sittlichen ausmachte, ohne dass wir objectiv und sachlich 
feststellen könnten, was denn sittlich gut ist, d. h. wir müssten 
überhaupt auf irgend welche positive Sittenlehre in ähnlicher 
Weise verzichten, wie nach L e s s i n g der Mensch auf den Be
sitz einer objectiven Wahrheit zu verzichten sich entschliessen 
soll. Die Menschheit wäre, trotz ihrem Bewusstsein von Gut 
und Böse, d. h. von einer nothwendig zu befolgenden Lebens
norm, verdammt zu tantaliechem Durste nach dem Lebenswasser, 
ohne seinem Quell nahen und den Durst stillen zu können. 

Zwar wissen wir, dass alles menschliche Streben in allen 
Zeiten und unter allen Verhältnissen auf das G l ü c k und das 
Wohlbefinden der Menschheit hinzielt. Daher meint S p i n o z a : 
„Nicht weil wir etwas für gut halten, erstreben, wollen, ver
langen und begehren wir es; sondern weil wir es erstreben, 
wollen, verlangen und begehren, halten wir es für gut." In alter 
und neuerer Zeit haben die verschiedensten eudämonistischen 
oder utilitarischen Systeme das als das Gute zu bezeichnen ge
sucht, wodurch das Begehren befriedigt, das Glück und das 
Wohlbefinden der Menschheit befördert wird. Mag man dann 
jenes „Glück" entweder mehr subjectiv in der höchsten Lust
befriedigung (dem Angenehmen), oder mehr objectiv in der 
zweckmässigen Ausgestaltung der Lebensverhältnisse (in dem 
Nützlichen) suchen und finden: für unsere Hauptfrage ist damit 
wenig oder gar nichts gewonnen. Das Problem wird nicht ge
löst, sondern nur hinausgeschoben. Ziel, sittliches Ideal meines 
Strebens kann freilich nur das sein, was mir auch meiner Be
stimmung gemäss das höchste, wahre Glück in Aussicht zu 
stellen geeignet ist; und als gut kann für den Menschen aller
dings nur das gelten, was ihn innerlich so beseelt, dass es ihn 
glücklich macht, das heisst das höchste Maass von Lust bereitet 
und vom intensivsten Interesse getragen ist. Wenn man neuer
dings, zum Theil anklingend an epicuräische und aristotelische 
Principien, gesagt hat (Fechne r ) , dasLuetprincip sei das einzig 
klare und das jedem Menschen unmittelbar zugängliche, weil alle 
Motive des Handelns sich auf die Lust zurückführen liessen; 
daher sei das grösste Glück auch das höchste Gut des Menschen 
und umgekehrt, — so ist das eine unleugbare Wahrheit. Denn 
die Sittlichkeit soll und kann allein den Menschen glücklich 
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und so zu sagen lustig machen, weil sie ihm seine ideale Be
stimmung erfüllen hilft. Was aber wahre „dauernde Lust" er
zeugt, was denn solcher Begeisterung werth sei, und was, wenn 
es den Willen beseelt, den Menschen zur normalen Erreichung 
seiner Bestimmung führt, ihm zum wahren Glücke gereicht,, das ist 
ja eben die Frage, über deren Beantwortung je nach der ver
schiedenen Grundrichtung ihrer Interessen und ihrer sittlichen 
Bildungsstufe die einzelnen Menschen wie ganze Völker ver
schieden urtheilen und unter einander im Streite liegen. 

Vom Standpunkte des blossen Glück's oder des Lustprincips 
hat Ε. ν. H a r t m a n n ζ. B. vollkommen recht, die Thiere 
glücklicher (d. h. minder elend) zu nennen als die Menschen, 
weil der TJeberschuss von Unlust, welchen ein Thier zu tragen 
hat, kleiner ist, als der, welchen ein Mensch zu erfahren bekommt. 
„Man denke nur," meint er, „wie behaglich ein Ochse oder 
Schwein dahin lebt, fast als hätte es vom Aristoteles gelernt, 
die Kummer- und Sorglosigkeit zu suchen." In solcher Gedan
kenreihe fortschreitend, müssten wir den auf die Stufe des 
Ochsen oder des Schweines herabgesunkenen, denkfaulen oder ge
nussüchtigen Menschen (ein porcus e grege Epicuri!) als den 
glücklichsten preisen, wenn er im Rausch der Selbstvergessen-
heit der „Illusion" sich hingiebt. Und da es verschiedene 
„Stadien der Illusion" giebt, die durchschritten werden müssten, 
sobald sie sich eben als Illusion erweisen, so wäre das wahr
haft Gute, weil dauernd Glück Bringende, eins mit der gänz
lichen Zerstörung des Ideals, mit der Aufhebung des Bewusst
seins, mit dem buddhistischen Versinken ins Nichts ( S c h o p e n 
h a u e r , ν. Har tmann) . 

Ein Document der Verzweiflung an der Lösung der 
Aufgabe ist jenes elendeste, neuerdings wieder aufgebrachte 
Auskunftsmittel: die Meinung der Mehrzahl, also das was den 
meisten Menschen für gut und glückbringend gilt, als sachliche 
Bestimmung der sittlichen Idee gelten zu lassen. Das hiesse 
nicht bloss einer Utopie nachjagen, — denn wie Hesse sich 
numerisch bestimmen, was die „Menschen" für gut halten! — 
sondern auch einen haarsträubenden Unsinn behaupten. Denn 
die Massenmeinung verbunden mit der Beobachtung der factischen 
aus derselben sich ergebenden Misere und sittlichen Verwahr
losung, kurz das trotz herrschender Majoritätsideale nicht weg 
zu leugnende sociale Elend straft jene Behauptung Lügen, wie 
wir das schon bei der moralstatistischen Analyse im ers ten 
Theil dieses Werkes nach den verschiedensten Seiten hin er-
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kannt haben. Gerade das allgemeine Streben nach sogenannter 
Glückseligkeit verbunden mit dem den Menschen täuschenden 
und sittliche Fata morgana erzeugenden Lustprincip macht eine 
auf statistischer Basis und Prüfung ruhende Feststellung des 
sittlich Guten aus der schlechten empirischen Wirklichkeit un
möglich. Wir können durch solche Beobachtung und durch eine 
aus ihr hervorgehende Zählung höchstens formale Bewegungs
gesetze, nie sachliche, inhaltliche Sittengesetze entnehmen. 

Geholfen wird uns in solcher Noth ewigen Suchens keines
wegs durch jene, in der theologischen Ethik häufige, unver
mittelte Appellation an den absoluten Gotteswillen und sein ge
offenbartes Gesetz. Denn, obwohl ее für jeden Menschen und 
für jede Zeit ein unbestreitbarer Satz ist, dass der ^ochste 
Lebenszweck," das gedachte und verfolgte sittliche Ideal, stete 
mit dem Gottesbegriff zusammenhängt, ja ohne einen höchsten, 
normsetzenden Willen nicht gedacht werden kann (§. 1 und 4), 
so handelt es sich bei der inhaltlichen Feststellung dessen, 
was für alle Menschen sittlich zu erstreben ist, vor allen Dingen 
darum, aus welchem Grunde und mit welchem Rechte der als 
göttlich bezeichnete Offenbarungswille das Eine als gut vor
schreibt und fordert, das Andere als böse verwirft und ver
bietet. Gott ist das Gute und das Gute ist Gott oder aus Gott. 
Omne bonum Deus aut ex Deo. Dieser wahre, unbestreitbare, 
leider aber zunächst täutologische Satz führt uns um kein Haar 
breit weiter, so lange nicht für das, was Gott ist und was Gott 
will, das Zugeständniss des menschlichen Gewissens und die 
herzlich aufrichtige Anerkennung im Hinblick auf das Recht 
und den Grund dieses seines Willens errungen werden kann. 

Dazu kommt, dass, wenn sich auch apodictisch bestimmen 
Hesse, was im absoluten Sinn Gottes Wille, was also schlechter
dings gut und in Folge dessen absolute Lebensnorm für den 
Menschen wäre, wir in solcher rein objectiven Bestimmung 
doch nimmermehr das s i t t l i ch Gute realisirt fänden. Die 
Norm, das Gesetz, die Forderung als solche vermag noch nicht 
das Gute als sittliche Kraft und Wirklichkeit zu beschaffen, so 
lange das objective Gebot äusserlich d. h. als Postulat dem 
Willen gegenübersteht und nicht als beseelende und begeisternde 
Lebenskraft, aus der innersten Gesinnung des Menschen heraus
geboren, das Gemeinschaftsleben in Form der Sitte neugestaltend 
durchdringt, kurz durch sittliche That in Folge innerer Trieb
kraft des Willens zum sittlichen Gut geworden ist. Die sittliche 
Idee muss mit der Selbsttätigkeit und Gewöhnung des Willens 
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eins geworden sein, wenn überhaupt das Gute zu Stande kommen 
soll. In diesem Sinne konnten und mussten wir dem berühmten 
Kant'sehen Gedanken zustimmen, dass im Himmel und auf 
Erden schlechterdings nichts im sittlichen Sinne gut ge
nannt werden könne, als ein guter "Wil le . Gottes Wille ist 
zwar an sich gut, aber er ist für uns und in uns nicht gut, ja 
er kann und muss verderbenbringend, verhängnissvoll sein, wenn 
seine objective Güte verbunden mit der objectiven Nothwendig
keit seiner Durchsetzung unserer subjectiven Weigerung ent
gegentritt, mit unserer innersten Herzens- und Willensüber
zeugung nicht zusammenstimmt. Jenen K a n t ' sehen Satz könnten 
wir mit Augustin's Worten auch so ausdrücken: Nemo invitus 
bene facit, etiamsi bonum est, quod facit. „Object der Ethik 
kann daher nur das in F o r m der F r e i h e i t sich verwirk
lichende Gute sein" (Dorner ) . Wir reden zwar im gewöhn
lichen Sprachgehrauch auch von guten Dingen, guten Sachen. 
Wir nennen es ein gutes Haus, ein gutes Land, einen guten 
Bauin, wenn diese Dinge ihrem gedachten Zwecke entsprechen 
d. h. wir bezeichnen sie in dem Maasse als gut, als sie ihre, in 
der Welt der Zwecke ihnen gesetzte Aufgabe erfüllen. Sie 
thun es aber willenlos, d. h. ihre Güte ist eine rein sachliche, 
dingliche, keine sittliche. Ein guter Mensch ist und kann aber 
nur ein solcher sein, der seiner sittlichen Idee entspricht d. h. 
dessen gesammte subjective Willensrich'tung und Willensbe-
thätigung mit dem höchsten Lebenszweck oder der objectiven, 
ihm nothwendig eignenden Lebensnorm zusammenstimmt. Was 
er hervorbringt, muss, um sittlich gut zu sein, aus dem guten 
Schatz seines Herzens hervorgehen (Matth. 12, 34 ff.) 

Es führt uns diese Untersuchung bereits der Lösung des 
Problems näher. Wir können ohne alle Erschleichung sagen, 
gu t im sittlichen Sinne kann innerhalb des menschlichen Lebens 
nur diejenige Person oder Handlungsweise sein, in welcher die 
höhere, objective Nothwendigkeit eines allgemein gültigen gött
lichen Gesetzes mit der persönlichen Gesinnung und subjectiven 
Gewissensüberzeugung in willenskräftiger Weise eins geworden 
ist. Nie kann etwas gut sein, was gegen die eigene sittliche 
Ueberzeugung, so zu sagen durch Zwang oder Terrorismus von 
aussen realisirt wird. Und umgekehrt, nie ist etwas schon des
halb gut, weil es ohne Zwang sich der individuellen Ueber
zeugung gemäss realisirt. Dort fehlt die zum sittlich Guten er
forderliche innere, persönliche Triebkraft der Freiheit; hier die 
zum sittlich Guten unumgängliche Nothwendigkeit einer allgemein 
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gültigen Norm oder sittlichen Idee. Gut kann nur sein, was 
ich nach bestem "Wissen und Gewissen gemäss einer höheren 
sittlich idealen Nothwendigkeit freudig vollziehe. Dasjenige also, 
was die höhere objective Nothwendigkeit (theologisch ausgedrückt 
den schlechthin hedigen Gotteswillen) mit der subjectiven Frei
heit (psychologisch ausgedrückt mit der Selbstbestimmung 
menschlichen Willens) zu einen vermag, kann allein gut sein 
und als das sittlich Gute bezeichnet werden. Nur unter dem 
Gesichtspunkte der „beata necessitas" boni wird das sachliche 
Grundproblem der Ethik gelöst werden können. Sehen wir 
näher zu, ob sich uns daraus ein auch practisch näher be
stimmbares Materialprincip der Sittenlehre ergiebt. 

Die hier obwaltende Schwierigkeit liegt in dem Begriff der 
N o t h w e n d i g k e i t verborgen, welcher einen Doppelsinn in 
sich schliesstund daher zu ebenso grosser und mannigfacher Miss
deutung Anlass gegeben hat, als der gleichfalls doppelsinnige 
Begriff der F re ihe i t . Es giebt eine Nothwendigkeit, die nichts 
anders ist als die aus dem Causalgesetz sich ergebende "Unum
gänglichkeit der Wirkung, wenn gewisse Ursachen vorausgesetzt 
sind; und es giebt eine Freiheit, die nichts anders ist als jene 
Naturlebendigkeit, die eins ist mit der Bewegung nach immanen
ten Gesetzen. Von beiden kann dort, wo nach dem sittlich 
Guten geforscht wird, nicht in erster Reihe die Rede sein. 
Denn das Sittliche bewegt sich, wie wir bereits im ersten Para
graphen sahen, in der Sphäre des Seinsollens, also nicht der 
blossen Naturnothwendigkeit, sondern der Nöthigung, und in der 
Sphäre des zweckbewussten Willens, also nicht der blossen 
Naturlebendigkeit, sondern der Geistesfreiheit. Das Bewusst
sein des AuchanderskÖnncns muss dabei sein. W o aber die 
höhere Nöthigung, ein Gesetz des Handelns anzuerkennen, mit 
der subjectiven Willensfreudigkeit sieb lebensvoll durchdringt, 
da wird das sittlich Nothwendige mit der sittlichen Freiheit ge
eint. Mit anderen Worten: das wahrhaft Sittliche ist das Gute 
in der Form des Willens. Die realisirte Einigung zwischen Ge
setzmässigkeit und Freiheit ist das sittlich Gute. 

Aber damit scheint immer noch nicht viel gewonnen. Wir 
kommen auch so noch nicht über das Formale heraus. Denn 
was ist im sittlichen Sinne nothwendig, was bindet die Objectivi-
tät und Subjectivität, das Gesetz und den Willen zu inniger, 
freudiger Gemeinschaft ? 

Man hat, um die Idee der „inneren Freiheit" des Menschen 
mit der „höheren Nothwendigkeit" zusammenzufassen auf die 
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Idee der „ V o l l k o m m e n h e i t " hingewiesen (Herbar t ) . Allein 
Η er hart selbst bezeichnet die Vollkommenheit als einen Grad
oder GrössenbegrifF, welcher eben deshalb als zur Lösung des 
vorliegenden Problems durchaus nicht geeignet, von H e r b a r t ' s 
eigenen Schülern nicht mehr zu den „Grundbegriffen der ethischen 
Wissenschaften" ( H a r t e n s t e i n ) gerechnet worden ist. Denn 
es handelt sich ja eben darum, festzustellen, worin die sittliche 
Vollkommenheit (τελειότης) besteht, oder wo und wie ich das 
„Band der Vollkommenheit" {σύνδεσμος της τελειότητας Col. 3, 
14): die volle Einigung von Nothwendigkeit und Freiheit, von 
objectivem Gesetz und subjectiver Willenskraft, von sittlichem 
Ideal und persönlicher Begeisterung für dasselbe finde. Das an 
sich Vollkommene, ja das Allervollkommenste, als Gott oder 
blosse Idee gedacht, in seiner absoluten hohen Allgewalt und 
Grösse, muss mich ja gerade unfrei machen, wenn ich mich in meiner 
Beschräukung und allseitigen Unvollkommenheit beschaue! 

„Dem Vollkommneren gegenüber giebt es keine Freiheit 
als in der Liebe". Dieses ahnungsreiche Wort unseres grössten 
Dichters kann uns wenn nicht als Schlüssel, so doch wenigstens 
als Anknüpfungspunkt für die Lösung des Räthsels dienen. 

Wirklich eintreten in die Welt des sittlich Guten wird der 
Mensch freilich nur dann, wenn er, mitten innerhalb geschicht
licher Gemeinschaft stehend, die Liebe nicht bloss als äussere 
Forderung anerkennt, um die ihn umgebende Sitte demgemäss 
zu gestalten oder nach Kräften durch sein eigenes Verhalten 
umzubilden, sondern wenn er in seinem tiefsten Innern von der 
Liebe beseelt, aus dem Quell der absoluten Liebesoffeubarung 
geschöpft und sich dort heimisch gemacht hat, wo die ewige Liebe 
pulsirt. Daran hindert ihn vor Allem der fleischliche Egoismus, 
dessen Lust auf stete Selbstbefriedigung gerichtet ist. Ja selbst 
die blosse Erkenntniss der Berechtigung des Liebesideals wird 
hm schwer, weil die Selbstsucht ihre verdunkelnden Schatten 
auch auf das sittliche Bewusstsein wirft und den Einblick in die 
sittliche Aufgabe trübt. Allein, obwohl die natürliche Mensch
heit weder die Liebe zu realisiren, noch auch die Idee heiliger 
Liebe als Wesen und Wurzel alles Guten von sich aus zu er
kennen und zu erfassen vermocht hat; — so giebt es doch kaum 
Eine Menschenbrust, kaum Ein so rohes Gewissen, in welchem 
nicht die einmal ausgesprochene Forderung der Liebe ein lautes 
Echo der Zustimmung hervorriefe. Sie allein giebt uns die 
Hoffnung, dass der Streit über das, was der Mensch soll und 
nicht soll, was also für ihn das sittlich Gute sei, werde 
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geschlichtet und entschieden werden können. Bereits die em 
pirische Untersuchung im ersten Theil dieses Werkes (I, p. 970 ff.) 
hat uns daher auf die L i e h e hingeführt, als auf das „königliche 
Gesetz" des Guten, durch welches allein G o t t , M e n s c h h e i t 
und E i n z e l - I c h zur wahren und vollkommeneren Vereinigung 
gelangen. 

Allerdings kommt es dabei vor Allem auf die Erfassung 
und Entfaltung des reichen und tiefen Begriffs der Liebe an. 
Denn Liebe kann in gewissem Sinne als das Motiv alles Handelns, 
des Guten wie des Bösen angesehen worden. Auch das sittlich 
Böse ist, wie Dan te sagt, eine Ausgeburt der „Liebe", nämlich 
der falschen und leidenschaftlichen Liebe zum Eigenwilligen, 
Weltlichen, Gottwidrigen. Aber diese „Liebe" ist auflösender, 
zerstörender, trennender Art, und dürfte richtiger als Trieb, Lust, 
Neigung, Sucht bezeichnet werden. So wäre auch der Hass, 
der Zorn eine Art Liebe, nämlich glühende, aus Selbstsucht 
hervorgehende Liebe zu feindlichem Kampf auf Leben und Tod. 
Ja selbst dort, wo es sich um Leben erhaltende und erwärmende 
Thätigkeit handelt, in dem ganzen grossen und weiten Gebiet 
der natürlichen Liebe, als der Anziehung und instinctiven Für
sorge für Alles, was der eigenen Natur angehört oder ent
sprossen ist, bei der Mutter- und Kindesliebe, wie Freundes
und Verwandtenliebe handelt es sich in erster Reihe noch 
keineswegs um das sittlich Gute. Denn jede auf natürlichem 
Ergänzungsbedürfniss ruhende Anziehung, ebenso wie das 
S c h o p e n h a u e r ' s c h e „Mitleid" oder die S p i n o z i s t i s c h e 
Liebe (Gefühl der Freude verbunden mit der Idee einer äussern 
Ursache derselben) kann sehr wohl mit purem Egoismus Hand 
in Hand, gehen oder demselben geradezu dienen. 

Es kommt also nicht bloss auf die allgemeine Betonung des 
Principe der Liebe an, sondern vor Allem auf die qualitative 
Bestimmung dieses Begriffs, sowie auf den Inhalt und den 
Gegenstand dessen, was wir Liebe nennen. Es wird die speci-
fische Aufgabe der Ethik sein, im Unterschied von der selbstischen 
Lust (Egoismus) oder der blossen vorsittlichen Naturanziehung 
und Ergänzung das Wesen wahrer, heiliger Liebe als den 
Brennpunkt alles Guten darzulegen. Aber das können wir be
reits hier, in unserer propädeutischen Deduction uns klar machen, 
warum und in welchem Sinne die wahre Liebe das sittlich-
Ideal des Guten in sich birgt. Denn heilige Liebe ist das 
wahrhaft Gute nur dann und insofern als Bie die objective Noth
wendigkeit göttlichen Gesetzes mit der subjectiven Freiheit 



106 Buch 1. Abschn. I. Cap. 2. Das Gute als sittliches Ideal. 

Idee der „ V o l l k o m m e n h e i t " hingewiesen (Herbar t ) . Allein 
Η er bar t selbst bezeichnet die Vollkommenheit als einen Grad
oder Grössenbegriff, welcher eben deshalb als zur Lösung des 
vorliegenden Problems durchaus nicht geeignet, von H e r b a r t ' s 
eigenen Schülern nicht mehr zu den „Grundbegriffen der ethischen 
Wissenschaften" ( H a r t e n s t e i n ) gerechnet worden ist. Denn 
es handelt sich ja eben darum, festzustellen, worin die sittliche 
Vollkommenheit (τελειότης) besteht, oder wo und wie ich das 
„Band der Vollkommenheit" {σύνδεσμος της τελειότητος Col. 3, 
14): die volle Einigung von Nothwendigkeit und Freiheit, von 
objectivem Gesetz und subjectiver Willenskraft, von sittlichem 
Ideal und persönlicher Begeisterung für dasselbe finde. Das an 
sich Vollkommene, ja das Allervollkommenste, als Gott oder 
blosse Idee gedacht, in seiner absoluten hohen Allgewalt und 
Grösse, muss mich ja gerade unfrei machen, wenn ich mich in meiner 
Beschränkung und allseitigen Unvollkommenheit beschaue! 

„Dem Vollkommneren gegenüber giebt es keine Freiheit 
als in der Liebe". Dieses ahnungsreiche Wort unseres grössten 
Dichters kann uns wenn nicht als Schlüssel, so doch wenigstens 
als Anknüpfungspunkt für die Lösung des Räthsels dienen. 

Wirklich eintreten in die Welt des sittlich Guten wird der 
Mensch freilich nur dann, wenn er, mitten innerhalb geschicht
licher Gemeinschaft stehend, die Liebe nicht bloss als äussere 
Forderung anerkennt, um die ihn umgebende Sitte demgemäss 
zu gestalten oder nach Kräften durch sein eigenes Verhalten 
umzubilden, sondern wenn er in seinem tiefsten Innern von der 
Liebe beseelt, aus dem Quell der absoluten Liebesoffenbarung 
geschöpft und sich dort heimisch gemacht hat, wo die ewige Liebe 
pulsirt. Daran hindert ihn vor Allem der fleischliche Egoismus, 
dessen Lust auf stete Selbstbefriedigung gerichtet ist. Ja selbst 
die blosse Erkenntniss der Berechtigung des Liebesideals wird 
hm schwer, weil die Selbstsucht ihre verdunkelnden Schatten 
auch auf das sittliche Bewusstsein wirft und den Einblick in die 
sittliche Aufgabe trübt. Allein, obwohl die natürliche Mensch
heit weder die Liebe zu realisiren, noch auch die Idee heiliger 
Liebe als Wesen und Wurzel alles Guten von sich aus zu er
kennen und zu erfassen vermocht hat; — so giebt es doch kaum 
Eine Menschenbrust, kaum Ein so rohes Gewissen, in welchem 
nicht die einmal ausgesprochene Forderung der Liebe ein lautes 
Echo der Zustimmung hervorriefe. Sie allein giebt uns die 
Hoffnung, dass der Streit über das, was der Mensch soll und 
nicht soll, was also für ihn das sittlich Gute sei, werde 
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geschlichtet und entschieden werden können. Bereits die em 
pirische Untersuchung im ersten Theil dieses Werkes (I, p. 970 ff.) 
hat uns daher auf die L i e b e hingeführt, als auf das „königliche 
Gesetz" des Guten, durch welches allein G o t t , M e n s c h h e i t 
und E i n z e l - I c h zur wahren und vollkommeneren Vereinigung 
gelangen. 

Allerdings kommt es dabei vor Allem auf die Erfassung 
und Entfaltung des reichen und tiefen Begriffs der Liebe an. 
Denn Liebe kann in gewissem Sinne als das Motiv alles Handelns, 
des Guten wie des Bösen angesehen werden. Auch das sittlich 
Böse ist, wie D a n t e sagt, eine Ausgeburt der „Liebe", nämlich 
der falschen und leidenschaftlichen Liebe zum Eigenwilligen, 
Weltlichen, Gottwidrigen. Aber diese „Liebe" ist auflösender, 
zerstörender, trennender Art, und dürfte richtiger als Trieb, Lust, 
Neigung, Sucht bezeichnet werden. So wäre auch der Hass, 
der Zorn eine Art Liebe, nämlich glühende, aus Selbstsucht 
hervorgehende Liebe zu feindlichem Kampf auf Leben und Tod. 
Ja selbst dort, wo es sich um Leben erhaltende und erwärmende 
Thätigkeit handelt, in dem ganzen grossen und weiten Gebiet 
der natürlichen Liebe, als der Anziehung und instinetiven Für
sorge für Alles, was der eigenen Natur angehört oder ent
sprossen ist, bei der Mutter- und Rindesliebe, wie Freundes
und Verwandtenliebe handelt es sich in erster Reihe noch 
keineswegs um das sittlich Gute. Denn jede auf natürlichem 
Ergänzungsbedürfniss ruhende Anziehung, ebenso wie das 
S c h o p e n h a u e r ' s c h e „Mitleid" oder die S p i n o z i s t i s c h e 
Liebe (Gefühl der Freude verbunden mit der Idee einer äussern 
Ursache derselben) kann sehr wohl mit purem Egoismus Hand 
in Hand gehen oder demselben geradezu dienen. 

Es kommt also nicht bloss auf die allgemeine Betonung des 
Principe der Liebe an, sondern vor Allem auf die qualitative 
Bestimmung dieses Begriffs, sowie auf den Inhalt und den 
Gegenstand dessen, was wir Liebe nennen. Es wird die speci-
fische Aufgabe der Ethik sein, im Unterschied von der selbstischen 
Lust (Egoismus) oder der blossen vorsittlichen Naturanziehung 
und Ergänzung das Wesen wahrer, heiliger Liebe als den 
Brennpunkt alles Guten darzulegen. Aber das können wir be
reits hier, in unserer propädeutischen Deduction uns klar machen, 
warum und in welchem Sinne die wahre Liebe das sittlich-
Ideal des Guten in sich birgt. Denn heilige Liebe ist das 
Wahrhaft Gute nur dann und insofern als sie die objective Noth
wendigkeit göttlichen Gesetzes mit der subjectiven Freiheit 
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menschlicher Herzensbewegung zu einen vermag. Liebe ist in 
der That das einzig denkbare Band zwischen Gesetzmässigkeit 
und Begeisterung. Sie verwirklicht die Herrschaft des allein 
und absolut gültigen Gotteswillens und ist doch zugleich der 
tiefste motorische Nerv der Ueberzeugung, des persönlichen 
Willens. Sie bindet am tiefsten zu kindlichem Gehorsam und 
macht doch, wie alles Heilige, das in den Willen übergegangen 
ist, köstlich frei. Denn wahre, sittlich gute Liebe ist im Gegen
satz zur falschen Selbstsetzung und eigenwilligen Selbstbewah
rung das wahrhaft Gemeinschaftbildende, die erwärmende Lebens
bedingung, die selbstverleugnende Hingabe an die Person des 
Andern zu wechselseitigem Nehmen und Geben in Theilnahme 
und Mittheilung. Und zugleich schliesst sie, im Gegensatz zur 
sclavischen Abhängigkeit und Selbstwegwerfung, die innere 
freudige Lust an der vollen Gegenseitigkeit und persönlichen 
Gemeinschaft in sich, trägt also wesentlich den Charakter der 
Freiheit, der Seligkeit in sich. In der Liebe begegnen sich als 
in ihrem Brennpunkte Leidenswilligkeit und Thatkraft, Sanft-
muth und Festigkeit, Duldsamkeit und Entschiedenheit, Mitleid 
und Freude, Wahrheit und Milde, Autorität und Pietät, Gottes
furcht und Selbständigkeit, Demuth und Muth, Glaube und 
Hoffnung (1 Cor. 13). Daher hat es noch Niemand gewagt, ihr 
die ihr gebührende Krone in der Gesellschaft der Tugenden zu 
rauben. In ihr wurzelt die ethische Idee der „inneren Freiheit", 
ebensowohl als die des „Wohlwollens und der Billigkeit", der 
„Besonnenheit und Männlichkeit", der „Weisheit und Gerechtig
keit." 

Sie umfasst auch alle jene Körnlein der Wahrheit, die in 
den oben erwähnten einseitigen Lösungsversuchen bei der Be
stimmung des wahrhaft Guten enthalten sind, und documentirt 
sich dadurch als die einzig richtige Lösung des Problems. Sie 
bringt den vernünftigen Geist zur wahren Herrschaft über das 
Sinnliche und über das blosse Naturgelüste, sofern sie Gott als 
die geistige Quelle aller Liebe und alles Lebens erkennen lehrt 
und in der persönlichen Gemeinschaft mit ihm die Gewissheit 
uns verbürgt, dass alles Naturhafte der verklärenden Macht und 
Herrschaft des Geistes zu dienen hat. Sie rettet und heiligt die 
Wahrheit des Lustprincips, weil sie im Herzen und Willen der 
Menschen die Lust, die Freude am Guten erzeugt, weil sie mit 
einem Wort begeisternde Macht ist. Sie endlich vermag die 
eudämonistischen Bestrebungen innerhalb menschlicher Gemein
schaft allein zu gesunder Verwirklichung zu bringen, indem sie 
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das wahre Glück, das zeitliche und ewige Wohl der Menschheit 
durch ebenso freie als nothwendige Bindung aller Glieder des 
Organismus zu einem geordneten R e i c h des Guten ermöglicht 
und zu Stande bringt. Daher sagen wir: der Mensch lebt so 
viel, als er liebt. Leben heisst nicht „tief einsam sein11 ( H e b b e l ) ; 
nein, Leben heisst in der Gemeinsamkeit selig, glücklich sein. 

Obwohl, wie gesagt, die Sittenlehre selbst und namentlich 
die christliche die dem Christenthum und seiner Gottesoffen
barung specifi8ch eignende Idee der heiligen Liebe allseitig aus
zuführen und zu begründen haben wird, müssen wir doch hier, 
im Zusammenhange mit unserem in der allgemeinen Vorunter
suchung (§. 1 — 4) gewonnenen formalen Begriff des Sittlichen, 
jenes Materialprincip der Liebe, als des wahrhaft Guten, zu 
den drei Factoren des Sittlichen noch in nähere Beziehung 
setzen, um den vorläufigen Erweis für die Richtigkeit unseres 
socialethischen Grundgedankens zu vervollständigen. 

Resultat: 

§. 5. Die wahre Sittlichkeit im materialen Sinne 
kann weder in der Feststellung eines rein objectiven 
absoluten (göttlichen) Vernunft- und Sittengesetzes, noch 
auch in der bloss subjectiven (menschlichen) Willens
bestimmung und deren eudämonistischen Tendenzen 
wurzeln, sondern lässt sich nur als das an sich Gute 
in der Form menschlicher Willensfreiheit bezeichnen. 
Da die höhere objective N o t h w e n d i g k e i t des Guten 
und die innere subjective F r e i h e i t der Willensbe
wegung nur in der Liebe eins werden können, so ist 
die h e i l i g e L i e b e als die im Reich des persönlichen 
Gemeinschaftslebens sich verwirklichende, einzig denk
bare Einigung von Nothwendigkeit und Freiheit das 
Wahrhaft Gute oder als sittliche Centraiidee das Material
princip der Ethik. 

4. Das Verhältniss der hei l igen Liebo zu den drei Factoren des Sittlichen. О O t t e s - , 

N ä c h s t e n - und S e l b s t l i e b e in ihrer inneren Wechse lbez iehung . Die L i e b e , als 
e a ' g l i c h in der G e m e i n s c h a f t sich rcnlisirendes B a n d der V o l l k o m m e n h e i t , die 

Grundlage s o c i a l e t h i s c h e r W e l t a n s c h a u u n g . 

Vergegenwärtigen wir uns die oben (§. 2) dargelegten drei 
Factoren des Sittlichen, so bedarf es keiner ausführlichen Aus
einandersetzung, wie dieselben in der Idee der Liebe ebensosehr 

i 
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unterschieden, als zu höherer Einheit zusammengefasst er
scheinen. Darin liegt mit eine Probe für die Richtigkeit der 
gewonnenen Begriffsbestimmung. Denn, was nicht bloss Noth
wendigkeit und Freiheit, die höchste objective Norm und den 
innersten subjectiven "Willenstrieb zu einen, sondern auch Gott 
und Mensch ohne Vereinerleiung und Vermischung innerlich 
zu binden und in dieser Bindung die Idee der Menschheit, als 
eines reich gegliederten Organismus zur vollen geistigen Aus
gestaltung und realen Erscheinung zu bringen vermag, das muss 
das wahrhaft Gute sein. So gewiss unheilige Liebe, sofern sie 
als eigensüchtige Lust Gott, Menschheit und Einzel-Ich zerreisst 
und alle geordnete Gemeinschaft zerstört, das Princip des Bösen 
genannt werden kann, so gewiss muss die heilige Liebe, falls 
sie jene drei Factoren ebenso mit einander zu vereinigen, als 
in ihrer Unterschiedenheit zu bewahren vermag, Princip des 
Guten sein. 

Fassen wir den u n i v e r s e l l - r e l i g i ö s e n Factor aller Sitt
lichkeit: den mit einer absoluten Lebensnorm zusammenhängen
den höchsten Lebenszweck ins Auge, so kann derselbe ohne 
Zerstörung der menschlich-creatürlichen "Willensfreiheit, die wir 
ja als Grundbedingung sittlichen Lebens und Handelns erkannt 
hatten, gar nicht anders denn als persönlicher absoluter Liebes
wille gedacht werden. Jeder Gottesbegriff, jede Auffassung der 
absoluten Ursächlichkeit, welche als solche auch für die Art 
und Weise menschlicher Lebensbewegung bestimmend sein muss, 
zerstört und vernichtet die Freiheit und somit die Möglichkeit 
des Sittlichen und des sittlich Guten, sobald wir das Absolute 
als unpersönliche Macht, als unbewusste Kraft, als blosse Natur 
(natura naturans), als fatalistische Nothwendigkeit denken. Der 
Lebenszweck, wenn in solchem Falle einer gedacht wird, kann 
dann nur Selbstvernichtung, Aufgehen ins All , Zerstörung des 
Willens sein. 

Daher kenntder b losseNatura l i smus , mag er mehr geistig 
als idealistischer Pantheismus, mehr fleischlich als realistischer 
Materialismus auftreten, sobald er consequent denkt, schlechter
dings keine Ethik. Die Idee des sittlich Guten muss, wenn der 
Naturalismus sie gleichwohl festhalten will, von ihm erschlichen 
werden und der Gedanke des sittlich Bösen erscheint, wie bei S p i 
n o z a , als „Vorurtheil" (praejudicium). Nur dem persönlichen Gott 
gegenüber lässt sich der Unterschied und der Gegensatz von Gut 
und Böse denken, weil nur der persönliche Gott, der die heilige 
Liebe ist, selber das absolute Gesetz (Norm und Kraft) des Guten 
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Bein und doch die Möglichkeit der Reaction bei der Forderung 
des Liebesgehorsams von Seiten der Creatur offen lassen kann. 
Nur der Gott, der als die persönliche absolute Liebe sich selbst 
zu bestimmen und daher auch s ich s e l b s t im Hinblick auf 
sein Weltverhältniss zu b e s c h r ä n k e n vermag, kann von uns 
Menschen f re i geliebt und in dem Bewusstsein angebetet 
werden, dass sein Wille unser Lebensgesetz sei, dass wir in 
ihm „leben, weben und sind", ohne von seiner Allmacht erdrückt 
zu werden, ohne in ein blosees „schlechthiniges Abhängigkeits
gefühl" gebannt zu sein. Die Yaterstellung des persönlichen 
Gottes ist die Grundbedingung für die Möglichkeit eines sitt
lichen Gemeinschaftverhältnisses zu Gott von Seiten des Menschen. 
Das ist bei der Voraussetzung eines rein unbewussten Absoluten 
und daher auch bei jeder metaphysischen „Philosophie des 
Unbewussten" (Har tm ann) undenkbar. Das blosse Fatum, als 
allbestimmende Naturnotwendigkeit, zerstört mit der persön
lichen Freiheit auch jede ethische Weltordnung, jede Zurech
nung, jedes Auchanderskönnen, und also mit dem Unterschied 
von Gut und Böse auch die sittliche Idee des Guten. 

„Gott ist die Liebe," — dieser centrale Satz christlicher 
Weltanschauung ist die Voraussetzung für unsere Gottesliebe, 
sowie für jegliche Werthschätzung der Liebe Gottes zu uns, 
während der Naturalist und Pantheist sich die Gewissheit der 
Gottesliebe nicht nur nicht als das höchste Gut zu denken ver
mag, sondern, wie S p i n o z a ' s Beispiel lehrt, diesen Gedanken 
als nonsens perhorrescirt. Ist aber Gott als die Liebe das 
Wahrhafte Gesetz des Guten, so kann auch für uns nur das 
sittlich gut sein, was aus freier, kindlicher G o t t e s l i e b e ge
boren ist. Die Liebe selbst wird der höchste Lebenszweck, weil 
und sofern Gott die absolute Liebe ist. „Wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm" (1 Joh. 4 , 16). 
Daher ist „die Liebe des Gesetzes Erfüllung" (Rom. 13, 10) 
U n d das Gesetz der Liebe gilt mit Recht als das „königliche 
Gesetz" (Jac 2, 8). Denn in der Liebe erscheint der gottgesetzte 
Wille nicht als blosse äusserlich bindende Forderung, sondern 
W l r d , unseren Willen beseelend, zum „vollkommenen Gesetz der 
Freiheit" (Jac. 1, 25). 

Die Gottesliebe wäre aber nur ein farblos abstractes Ideal 
des Guten, wenn sie sich nicht zu documentiren und sittenge-
schichtlich zu bewähren im Stande wäre innerhalb der ge
gliederten Gemeinschaft einer gottcsbildlichen und deshalb ge-
schichtsfähigen, durch ihr Liebebedürfniss und ihre Liebes-
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bestimmung zu Gott geschaffenen Menschheit. Nicht bloss un
vereinbar sind Gottesliebe und Bruderhass (1 Joh. 4, 20 f.), 
sondern an der L i e b e des N ä c h s t e n , den wir sehen, soll 
sich geschichtlich, pädagogisch, empirisch die Liebe zu dem 
Gott, den wir nicht sehen, bewähren. Und in der gegenseitigen 
Liebe, als dem Gravitations- und Erhaltungsgesetz menschlich 
geschichtlichen Lebens, ist zugleich das solide Fundament für 
das Wohl der Menschheit, für wahres Menschenglück gelegt 
und gewährleistet. Sie allein birgt in ihrem Schoosse den 
wahren Humanitätsgedanken. Nur darf die Liebe nicht in dem 
Sinne nivellirender oder atomisirender Gleichmacherei gefasst 
werden. Sie ist vielmehr das wahrhaft Organisirende, weil sie 
mit feinfühlendem Verständniss göttlich gesetzter Ordnung und 
Unterordnung, das in gliedlicher Organisation Vorhandene zu 
sittlicher Weihe und sittlichem Verständniss erhebt. Voll der 
wahren Pietät ehrt sie die Unterschiede und weisst einem Jedem 
seinen Platz in der Geschichtsordnung an. Neidlos erkennt sie 
die in der Verschiedenheit der Gaben gebotene gegenseitige 
Dienstleistung oder Handreichung zwischen dem Ganzen und 
den Gliedern als nothwendig und berechtigt an (Eph. 4, 15 ff.). 
Die wahre Nächstenliebe umschlingt nicht etwa Millionen gleich
artiger und gleichwerthiger Menschenatome, sondern bindet 
Glied an-Glied in Theilnahme und Mittheilung, in Mitleid und 
selbstverleugnender Hilfsleistung zu voller gegenseitiger Er
gänzung und geordneter Gemeinschaft, — auch hier das „Band" 
der Vollkommenheit darstellend in der gottgewollten Mannig
faltigkeit des grossen Menschheitsleibes. 

Nur als Glied an solchem Leibe, aus der Familie geboren, 
in der Volksgruppe sich bewegend, in geschichtlich gewordenen 
Gemeinschaftsformen erwachsen und erzogen, durch die Cultur-
mittel der Sprache und Literatur, der religiösen Tradition und 
Sitte in Beispiel und Unterricht befruchtet und entwickelt, kann 
der Mensch als historisches, durch Raum und Zeit bedingtes 
Einzelwesen, als lebendige Persönlichkeit das Liebebedürfniss 
kennen und das Liebesideal anbetend verehren lernen. Mit dem 
Moment erwachenden Bewusstseins findet er sich bereits in einer 
Gemeinschaft, als deren Glied er nur in soweit sittlich lebens
fähig ist, als er Liebe empfängt und giebt, von Liebe gross
gezogen auch Liebebedürfniss hat. 

Es wächst der Mensch innerhalb der Gemeinschaft zu 
einem individuell eigenartigen Ichwesen, zu einem „Selbst" 
heran. Die Individuation ist keineswegs eine „blosse Er-
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scheinung, welche lediglich in meiner Vorstellung vorhanden ist" 
( .Schopenhauer ) ; im Gegentheil, der Glaube an die Realität 
und ewige Bedeutung des individuellen Daseins eröffnet mir 
grade das Verständniss für den realen, gottgewollten Zusammen
hang der Gattung. Um in dem Anderen, in dem „Du" mein 
„Ich", mein eigenes Wesen wieder zu finden und lieb zu ge
winnen, um der Wahrheit jenes alten Sanskritwortes: „Dies bist 
Du" (tat-twam asi) gerecht zu werden, um in dem „Mitleid" mich 
nicht selbst zu verlieren und eben dadurch meinen Willen zu 
annulliren, muss ich mein Selbst liebend entwickeln, was im 
Grunde allerdings nichts anders heisst als „sein I c h nach der 
I d e e der G a t t u n g bestimmen." Nur dass diese, neuerdings 
von Strauss beliebte, aber keineswegs neue Formulirung des 
sittlichen Ideals nicht vom pantheistischen oder gar darwinistischen 
Princip aus nachweisbar oder möglich erscheint. 

Jedenfalls muss für den Menschen die „Selbst-"Bestimmung 
im Hinblick auf das Ganze, dem er dient, auch das Recht und 
die Nothwendigkeit der S e l b s t l i e b e vor die Seele stellen. 
So gewiss also der subjectiv-persönliche Factor des Sittlichen, 
jener selbstthätige Wille, von dem freien Motiv der Liebe ge
tragen sein muss; so gewiss die persönliche L i e b e s g e s i n n u n g 
des gewissenhaften Menschen die conditio sine qua non dafür 
ist, dass der Mensch nicht bloss äusserlich und practisch brauch
bar, sondern innerlich und sittlich gut ist; so gewiss endlich die 
S e l b s t l i e b e , als geheiligter geistiger Selbsterhaltungstrieb in 
aller N ä c h s t e n - und Gottesliebe impulsgebend sein darf und 
s ° l l ; so gewiss ist und bleibt die wahre, heilige Liebe der Ge
gensatz zu allem Selbstischen, die falsche Position und Isolation 
des Individuums Erzeugenden. In der Liebe ist das „Interesse," 
jenes mit der Selbstliebe zusammenhängende stärkste Motiv alles 
Handelns, in seiner Berechtigung eben dadurch gewahrt, dass 
e s in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und auf solche Weise, 
der gottgewollten Idee des Menschen entsprechend, sittlich ge
heiligt wird. Es ist nicht richtig, die „uninteressirte Liebe" 
(eine contradictio in adjecto) zum einzigen und höchsten sitt
lich guten Motiv des Handelns zu erheben (S te in ) , sowie es 
nicht denkbar ist, dass das sittliche Urtheil ein „uninteressirtes 
Geschmacksurtheil" (wiederum ein Widerspruch in sich selbst) 
J e sein und werden könnte (Herbar t ) . Das ist eben im Ge
gensatz zur pessimistischen Indifferenz- und Gleichgiltigkeits-
theorie eines S c h o p e n h a u e r und Consorten die tiefe Be
deutung des sittlichen Liebesideals, dass die Thatkraft und so-

ν · Oettingen, Socialethik. ТЫ. II. 8 
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mit auch das hingebende Interesse geadelt, erhoben und ver
tieft wird, ohne der Selbstsucht zu fröhnen. Der sittliche Selbst
erhaltungstrieb als geistige Selbstliebe wird eben getragen durch 
den befreienden, den Einzelnen in das Gemeinschaftsinteresse 
heraufhebenden, ebenso demüthigenden als grossmachenden Ge
danken der gliedlichen Zusammengehörigkeit Aller in Kraft der 
schaffenden, erhaltenden, bindenden, normirenden und freimachen
den göttlichen Liebe. 

So stützen und bedingen sich Selbst - , N ä c h s t e n - und 
G o t t e s l i e b e , so dass sie nicht als dreifaches Gesetz des 
Guten, als drei verschiedene Rubriken der sittlichen Lebens-
bethätigung nebeneinander stehen, sondern in ihrer innigen 
"Wechselbeziehung den einheitlichen Inhalt des vornehmsten, weil 
alle Sittenregeln und sittlichen Kräfte umfassenden Gebotes dar
stellen (nQokt] εντολή Matth. 22, 37—40; 1 Tim. 1, 5; 1 Cor. 
13, 13). 

Diese innerste Wechselbeziehung allseitig durchzuführen 
wird eine sachliche Hauptaufgabe aller wahren Sittenlehre sein. 
Nur das können und müssen wir, zur Klärung des Gesichts
punktes, von welchem aus die Liebe als Centraiidee des Guten 
behandelt sein will, schon hier aussprechen und betonen, dass, 
weil die Ethik als menschliche Sitten- und Lebenslehre eben 
L i e b es lehre ist, sie auch stets und allüberall den G e m e i n -
s c h a f t s f a c t o r in den Vordergrund wird stellen müssen. Weil 
die Liebe als Band der Vollkommenheit nur in der gegliederten 
Gemeinschaft denkbar, möglich und wirklich wird, weil aus dem 
Gemeinschaftsfactor die sittliche Idee des Guten allein herge
leitet und verständlich gemacht werden kann, weil die Liebe als 
das wahrhaft Gute innerhalb der Menschheit und ihrer geschicht
lichen Entwickelung nur insoweit anerkannt werden kann, als 
sie in der S i t t e zu impulsgebender Macht, guter Gewöhnung 
und practischer Thätigkeit geworden ist; so darf und soll auch 
die das Leben in der Liebe darstellende Sittenlehre nur als 
S o c i a l e t h i k behandelt werden. Nicht das sittliche Subject 
als Einzelpersönlichkeit erzeugt aus sich die Idee des Guten als 
der Liebe; nicht eine unvermittelte Gottesoffenbarung im Herzen 
der Menschen ist der Ursprung der Liebesidee. Durch die Ge
meinschaft, der das Individuum bereits gliedlich angehört, durch 
das wahre Volk Gottes, welches das Reich des Guten als R e i c h 
G o t t e s geschichtlich realisirt, ist der Einzelne mit dieser Idee 
befruchtet, mit diesem R e i c h s g r u n d g e s e t z bekannt gemacht, 
durch die zeugende Macht des Gottesgeistes inner der Gemein-
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schaft von ihr überzeugt worden. Der schützende und ent
wickelnde, der das Einzelwesen als liebendes Subject empfangende 
und geistig-sittlich zur Welt gebärende Schooss ist jene ge
gliederte Gemeinschaft, jener geheiligte Mutterleib, der empirisch 
und begrifflich früher da ist, als die Kindesseele. Wie sich 
Kindesliebe an Mutterliebe entzündet, so ist auch jede gute 
Liebesregung im Menschenherzen socialethisch motivirt. Den
selben Gedanken sprach einst L u t h e r , im Gegensatz zu allem 
rationalisirenden und atomisir'enden Pelagianismus und Pietismus 
mit seiner liebesseligen Selbstmacherei, treffend in folgenden 
Worten aus: „unsere (menschliche) Liebe schaffet nicht, was sie 
liebet, sondern findet und wird entzündet an dem Geliebten". 
Dieser Gegenstand der Liebe ist aber zunächst nicht Gott in seiner 
abstracten Unmittelbarkeit, sondern Gott als Liebe in der uns 
umgebenden Menschheit, in der von uns vorgefundenen Gemein
schaft, die als humane, als menschlich familienhafte, volkstüm
liche, kirchliche uns gross zieht und unser Verständniss, ja den 
Gedanken der Gottesliebe im nothwendigen Zusammenhange mit 
Menschenliebe überhaupt erst in uns wach ruft und ermöglicht. 

So gewinnt alle Ethik durch jenen sachlichen Grundgedanken 
der Liebe einen wahrhaft humanen Character. Nur vom 
socialen Gesichtspunkte aus wird aber die Humanitätsidee zum 
vollen Verständniss und zur Rechtfertigung gebracht. In wie 
weit dieselbe lediglich in der speeifisch christlichen-Lebensatmo-
sphäre sich realisiren kann, werden wir erst nach Betrachtung der 
empirischen Lieblosigkeit oder der moralischen Entartung des 
menschlichen Geschlechts durch das sittlich Böse (§. 9 ff.) dar
legen können. Zuvor aber müssen wir noch das Verhältniss der 
Liebe zu den drei ethnisirenden Grundbegriffen und zu den ver
wandten Ideen der Culturgeschichte, der Religion und des Rechts ins 
Auge fassen. Dann erst dürfte die Rechtfertigung für diese Be
zeichnung des ethischen Materialprincips allseitig festgestellt sein. 

R e s u l t a t : 

§. 6. Im Hinblick auf die d re i F a c t o r e n des 
Sittlichen (§. 2) erweist sich die Liebe als das wahrhaft 
einigende und freimachende Gute, sofern der Mensch 
auf Grund persönlicher Lebensgemeinschaft mit G o t t 
als dem Quell aller Liebe in seiner gliedlichen Stellung 
zur menschlichen G e m e i n s c h a f t sein eignes S e l b s t 
sittlich zu adeln und durch selbstverleugnende Hingabe 
a n den gottgewollten Gemeinschaftszweck die persön-

8* 
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liehe Freiheit am besten zu w a h r e n und auszubilden 
vermag. Indem bei der innigen Wechselbeziehung von 
Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe die s o c i a l e Ge
m e i n s c h a f t doch stets der natürliche und geschicht
liche Boden für die sittliche Realisation der Liebesidee 
ist, so verbürgt uns dieser materiale Grundgedanke 
aller Sittenlehre das Recht, die Ethik als Soc ia l e th ik 
zu behandeln. 

§. 7. Verhältniss des sittlichen Ideals der L i e b e zu den g a n g b a r e n moralphilusophi-

schen Grundbegriffen des höchsten G u t e s , der P f l i c h t und der T u g e n d . 

Wenn irgendwo so lässt sich an dem sittlichen Ideal der 
Liebe ermessen, wie ganz und gar jene drei moralphilosophischen 
Grundbegriffe, die wir oben (§. 3) im Allgemeinen geprüft haben, 
nur formaler Natur, also für die Begrenzung und Gliederung 
des ethischen Stoffes von durchaus untergeordneter Bedeutung 
oder vielmehr gänzlich unbrauchbar sind. Denn die Liebe ist 
alles dreies zumal: h ö c h s t e s Gut , h ö c h s t e P f l i c h t und 
h ö c h s t e T u g e n d , je nach dem Gesichtspunkte der Be
trachtung. 

Passen wir die Liebe als in Gott ruhendes Ideal, welches 
durch den sittlichen Willen in allen Formen wirklichen Lebens, 
in der durch Raum und Zeit bedingten Geschichte, ja in der 
Leiblichkeit dieser irdischen Welt, in einem schliesslich ver
klärten „Reiche Gottes" zur vollendeten Darstellung gelangen 
soll, so erscheint sie als das h ö c h s t e Gut. Alle Güter werden 
sittliche Güter, d. h. werden uns ein sittlich werthvoller Besitz 
nur durch die aneignende und verklärende Macht der Liebe. 
Zu sagen: Gott ist unser höchstes Gut; und: die Liebe ist 
unser höchstes Gut — lässt sich insofern als identisch be
zeichnen, als in der Liebe Gott unser ist und mit Gott alle 
Dinge, die aus Gott und in Gott ihr Wesen und Leben haben. 
Jenes apostolische Wort: „denen die Gott lieben, müssen alle 
Dinge zum Besten dienen" (Rom. 8, 28), ist nur der practisch 
populäre Ausdruck dafür, dass die realisirte Liebe, die Liebe 
als erfüllter Lebenszweck, als erreichtes Lebensziel gedacht, 
nichts anderes ist als das höchste Gut, von welchem alle rela
tiven, bedingten Güter das Maass ihrer Werthbestimmung er
halten. Alle Theorie des Werthes wurzelt in dem berechtigten 
Bedürfniss und in dem Maasse der eventuellen Befriedigung 
solchen Bedürfnisses. Das hat den höchsten Werth, mit anderen 
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Worten: das ist das höchste Gut, was am tiefsten und solidesten 
den Durst und Hunger des Menschen stillt. Und der nagendste 
Hunger ist nicht der nach Brod oder leiblicher Nahrung, son
dern nach der Stillung des Gewissens durch die Gewissheit der 
Gottesliebe. „Gotteshunger" hat man nicht mit Unrecht das 
sittliche Grundbedürfniss des gewissenhaften Menschen genannt 
(Culmann) und „Gottinnigkeit" hat die tiefer blickendetheistische 
Philosophie (Imm. Herrn. F i c h t e ) als die Grundbedingung für 
den dauernden Genuss aller sittlichen Güter bezeichnet. Die 
Wahrheit dieser Sätze, wenn wir sie ihrer Mystik einigermassen 
entkleiden und nackt hinstellen, liesse sich so ausdrücken: für 
den nach der Verwirklichung des sittlichen Ideals ringenden 
Menschen ist die realisirte, d. h. die in einem Reiche Gottes 
auf Erden verwirklichte oder Fleisch gewordene Liebe das 
höchste Gut. 

Fleisch und Blut gewinnt aber die sittliche Idee der Liebe 
nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht als ein „zwischen 
Himmel und Erde" schwebendes Problem, als ein abstract jen
seitiges Ideal der concreten Welt entrückt wird, sondern viel
mehr innerhalb der sich entwickelnden geschichtlichen Gemein
schaftverhältnisse als bindendes und verpflichtendes Postulat in 
das practische Leben der Menschheit eingreift. Freilich stünde 
die heilige Liebe, wenn sie den Menschen beseelte und be
geisterte, mit dem kalten Pflichtbegriff in einem gewissen Wider
spruch. Aus Pflicht und aus Liebe handeln sind unverkennbare 
ethische Gegensätze, die sich gleichsam ausschliessen. Allein 
nur dort, wo die „völlige Liebe" (1 Joh. 4, 17 f.) bereits ver
wirklicht ist, wo das Ziel der Vollkommenheit erreicht ist, lässt 
sich die Liebe nicht mehr unter den Gesichtspunkt der Pflicht 
stellen. Innerhalb der empirischen menschlichen Gemeinschaft 
'st, so lange weder der Einzelne noch das Ganze sittlich vollendet 
1 8t , das sittlich Gute und also auch die Liebe P f l i c h t , stete 
moralische Aufgabe, in sich berechtigte Forderung. (Rom. 13, 8). 

Die Liebesnöthigung, wie sie der Mensch, als blosses Einzel
wesen gedacht, nie kennen, geschweige denn verstehen und 
practisch realisiren kann, tritt aber lediglich in der gegliederten 
menschlichen Berufsgenossenschaft an die einzelne Person heran. 
Mit anderen Worten: Die Liebe ist höchste, wenn man will ein
i g e P f l i c h t , sofern sie mich bindet an eine verzweigte Reihe 
v on Lebensaufgaben, die innerhalb der sittlichen Gemeinschafts-
Welt meine persönliche Willensbethätigung zu leiten und in nor
maler Weise zu regeln vermag. Wenn man im Unterschiede 

I 
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von der Liebespflicht noch eine Gewissens-, Rechts- und Be
rufspflicht zu unterscheiden versucht hat ( S c h l e i e r m a c h e r ) , 
so beruht solch eine Gliederung der Pflichten auf einer Yer-
kennung der centralen Stellung, welche der Liebe als dem könig
lichen Gesetz und der Summe aller sittlichen Gebote zusteht. 
Denn nichts bindet das Gewissen so tief und wahr, als die 
Liebesaufgabe, welche als solche auch alle rechtlich geordneten 
Berufsverhältnisse durchdringen und ihnen die sittliche Weihe 
geben soll. Die ganze verschlungene Systematik der Pflichten, 
wie wir sie in der Ethik selbst an der Hand des göttlichen Ge
setzes kennen lernen werden, erscheint als verwickeltes Con-
glomerat ohne innere lebensvolle Einheit, wenn wir nicht in 
der Liebe den Herz- und Pulsschlag des Pflichtenorganismus er
kennen, das tiefste treibende Motiv für die Erfüllung aller ein
zelnen Pflichtgebote. 

In dem Maasse aber, als die Liebe der einzig kräftige und 
freie Beweggrund menschlichen Handelns wird, verwirklicht sich 
das, was wir die T u g e n d nennen. Die Liebe ist in dem sitt
lichen Subject, sofern wir dasselbe als Glied des durch die Liebe 
geheiligten Gemeinwesens betrachten, nicht etwa eine unter vielen 
anderen Cardinaltugenden, sondern die Tugend als solche, die 
Wurzel und der Quell aller Tugenden, aller sittlichen Tüchtig
keit. Die Liebe ist eben deshalb das belebende Centrum aller 
Tugend, weil sie mit der Stärke des Motivs zugleich die Rein
heit und Lauterkeit des Zieles verbindet; weil sie den Menschen 
selbstlos macht, ohne ihn zu blossem Quietismus zu verdammen, 
kurz weil sie den sittlichen Character, die thatkräftige Willens
energie des Menschen nicht schwächt, sondern stärkt zu gesunder 
und allseitiger Entfaltung. Wenn man gesagt hat: „Mannheit 
ist Same aller Tugend" (H. K r u s e ) , so wird die unleugbare 
Richtigkeit dieses Satzes erst dadurch vor Missverstand gesichert, 
dass die Mannheit als „Liebesenergie" characterisirt und ver
standen wird. Sonst erscheint sie nur zu leicht als selbstische 
Thatkraft, die mit Stolz und Herrschsucht sich verhängnissvoll 
paart und aufhört, Tugend, wahre erbauende und fördernde 
Tüchtigkeit zu sein. 

In welchem Sinne das Augustinische Wort: virtus ordo 
amoris sich practisch bewährt und bewahrheitet, wird also ein 
Hauptgegenstand des ausgeführten Systems der Sittenlehre sein 
müssen. Sie wird darzulegen haben, dass die heilige Liebe wie 
das höchste Gut, die Pflicht aller Pflichten, so auch der einzig 
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denkbare motorische Nerv für alle sittliche Thatkraft, der ge
sunde Keim aller Tugenden ist. 

R e s u l t a t : 

§. 7. In der sittlichen Idee der Liebe erscheinen 
jene drei allgemeinen, moralphilosophischen Grundbe
griffe des h ö c h s t e n G u t e s , der P f l i c h t und der 
T u g e n d (§. 3) zu lebensvoller Einheit gebracht, indem 
wir die Liebe als in der Gottesgemeinschaft verwirklichtes 
Ideal eines Reiches Gottes mit dem Namen des höchsten 
Gutes, als in der organisch gegliederten Menschheit zu 
verwirklichende Lebensaufgabe mit dem Namen der 
höchsten Pflicht, als in der Einzelpersönlichkeit zu Tage 
tretende Lebenstüchtigkeit mit dem Namen der höchsten 
Tugend kennzeichnen können. 

§· 8. D a s L e b e n in der h. L i e b e als Inhalt der Sittenlehre im Verhältniss zu der 
w i e s e n s e h a f t l i c h e n , k ü n s t l e r i s c h e n und i n d u s t r i e l l e n Thät igke l t . D i e 

Verwandtschaft und Untersehiedenheit des Ideals der Sittenlehre mit dem Inhalt der 
R e l i g i o n s - und R e c h t e l e h r e . 

Nach der oben bereits (§. 4) ausgeführten allgemeinen Ver
hältnissbestimmung des formalen Begriffs der Sittlichkeit zu den 
mit derselben verwandten Lebensgebicten, namentlich zur Re
ligion und zum Recht, kann es kaum mehr schwer fallen das 
Materialprincip der Ethik oder die von uns dargelegte Idee des 
sittlich Guten gegenüber dem specifischen Gehalt jener anderen 
menschlichen Lebenssphären abzugrenzen und durch solche nähere 
Präcisirung in sich selbet zu rechtfertigen und zu klären. Das 
dort im Allgemeinen durchgeführte gewinnt jetzt erst concreteren 
Inhalt und volle practische Bedeutung. 

Dass die Liebe auch in den verschiedensten Sphä ren 
c u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n L e b e n s , wie namentlich in der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n , k ü n s t l e r i s c h e n und i n d u s t r i e l l e n 
Thätigkeit das wirksam treibende Motiv sei, wird zwar Niemand 
verkennen oder leugnen. Ist doch bei aller theoretisch-wissen
schaftlichen Erforschung die Liebe, als innerste Willenshingabe, 
als Interesse an dem zu untersuchenden Object, die Grund
bedingung alles Verständnisses. Wird doch bei der künst
lerischen Leistung nur die Liebe zum Schönen die produetive 
u nd gestaltende Thätigkeit belebend zu durchdringen im Stande 
sein! Erscheint nicht selbst in der practisch industriellen Ar-
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beit die erwärmende Macht der Liebe, hier der Liebe zum Nütz
lichen und Brauchbaren, als die in dem Fleiss sich documentircnde 
eigentliche Arbeitskraft, welche die Naturobjcctc beherrscht und 
sie dadurch dem erstrebten, mit Interesse erfassten Zwecke 
practischen Nutzens dienstbar zu machen vermag. 

Aber in allen diesen culturgeschichtlich und somit auch in 
moralischer Hinsicht zur Förderung des sittlich Guten wichtigen 
Wirkungssphären tritt der ethische Gesichtspunkt doch nur in
soweit hervor, als sie nicht an und für sich, nach ihrem Wahr
heit, Schönheit und Nützlichkeit erstrebenden Selbstzweck be
trachtet, sondern in den Dienst des allgemein menschlichen 
Η ei l i g u n g s Zweckes oder der L i e b es arbeit gestellt werden. 
Sittlich gut ist jene civilisatorische Arbeit wissenschaftlicher, 
ästhetischer und practischer Art nur insofern und in dem Maasse, 
als sie die Menschheit, bessert d. h. zur Verwirklichung eines 
Reiches geheiligter Gottes- und Nächstenliebe dient und auf 
solchem Wege die sittliche Bildung und Selbstveredelung des 
gottesbildlichen und zur Gottesgemeinschaft bestimmten Menschen 
fördert und realisiren hilft. — 

Aber daraus scheint zu folgen, dass die Sitten- und Religions
lehre inhaltlich genommen sich decken. Wie vermag die heilige 
Liebe, welche wir als in Gott ruhende und aus Gott strömende 
erkannt, den Inhalt der Sittenlehre von dem der Religionslehre 
präcise zu unterscheiden? Ist doch Religion nichts anderes als 
diejenige Gottesgemeinschaft des Menschen, welche auf dem 
Kindesverhältniss des letzteren zu dem persönlichen Gott, der 
die Liebe ist, beruht. Auch lässt sich nicht sagen, dass die Re
ligion im Glauben, die Sittlichkeit in der Liebe ihre Wurzel hat. 
Denn der religiöse Glaube als vertrauender Kindcssinn ist nicht 
ohne Kindesliebe und die sittliche Liebe als Kindesgehorsam 
nicht ohne zuversichtliches Herzensvertrauen zu Gott d. h. ohne 
Glauben denkbar. So scheinen also in der That, sachlich, 
matcrial betrachtet, Religionswissenschaft und Ethik identisch 
zu sein. 

Allein, so wenig wir die Objecte beider Disciplinen von 
einander ablösen oder trennen dürfen und wollen, so sehr 
müssen wir doch ihren eigenthümlichen Unterschied betonen und 
zu erkennen suchen. Die Liebe, als eine gottgesetzte, dasWelt-
verhältniss und die Selbstoffenbarung Gottes bestimmende, ist 
Gegenstand der Religionslehre; die Liebe als eine menschlich 
sich realisirende, das Weltverhältniss und die Selbstbethätigung 
des Menschen bestimmende, ist Gegenstand der Sittenlehre. In 
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dem "Wort: „Lassetuns ihn lieben, denn er hat uns zuerst ge
liebt," — hat Sa r to r iu s mit Hecht das Verhältniss der Moral 
zur Religion sich abspiegeln, lassen, indem er aus diesem innigen 
Wechselverhältniss beider die Berechtigung herleitet, unter dem 
Mittelbogriff „heiliger Liebe" die gesammte sittlich-religiöse 
Weltanschauung als Ein System christlicher "Wahrheit dar
zustellen. 

Doch lässt sich von diesem Gesichtspunkt aus auch die Be
rechtigung einer gesonderten Behandlung herleiten. "Wie Gott 
uns geliebt und seinen Licbeswillen schöpferisch und neu-
schöpferisch als einen Organismus göttlicher Thaten und Ge
danken der Menschheit zusammenhängend geoffenbart hat, ist der 
Gegenstand der Religionslehre; wie der Mensch zur Gotteslicbe 
erweckt wird und in dieser Erweckung einen neuen Lebcnshcerd 
sittlicher Bcthätigung innerhalb der geschichtlichen Ordnung 
menschlicher Gemeinschaft gewinnt, hat die Sittenlehre darzu
legen. Daher wird auch die Religionslehre, auf die Schöpfungs-
that Gottes zurückgehend, den Urständ des Menschen und das 
Wesen seiner ursprünglichen Gottesbildlichkeit darzustellen haben, 
während die Sittenlehre das aus seiner Gottosbildlichkeit sich er
gebende Leben in der kindlichen Freiheit seiner gottgemässen 
Selbstbetätigung beleuchtet. Das Liebes v e r h ä l t n i s s Gottes 
zum Menschen und des Menschen zu Gott zu wissenschaftlichem 
Verständniss zu bringen, wird die Aufgabe aller wahren Religions
lehre sein; das Liebesverhal ten des Menschen in Gott und 
durch Gott, sich selbst und den Mitmenschen gegenüber, zu be
leuchten und nach seinem inneren gesetzmässigen Zusammen
hange zu entwickeln, wird die speeifischo Tendenz des Moralisten 
sein. In der Religionslehre ist der Glaube an die Liebe Gottes, 
die Alles schafft und aller Liebe Grund ist, der Ziel- und Brenn
punkt der gesammten Gedankenarbeit; in der Sittenlehre ist der 
Glaube an die Liebe Gottes, aus welcher all unsre Liebe ge
hören und befruchtet werden soll, der belebende Ausgangspunkt 
der Untersuchung. G o t t für uns auf Grund seiner ewigen 
•Liebe und seiner geschichtlichen Heilsthaten ist der Kern der 
-Religionslehre; G o t t in uns als der Quell unsrer Liebe und 
Impuls unsrer Willensbethätigung ist die Angel, um welche die 
Sittenlehre sich dreht. 

Einerseits ruht also die Sittenlehre auf der Voraussetzung 
einer Religionslehre; die Moral erwächst als Liebes- und Lebens-

ehre aus dem wurzclhaften und grundlegenden Glauben an eine 
eWrge Liebe und ihre Erlösungsthatcn. Andrerseits gewinnt die 
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Religionslehre durch die Ethik ihre lebensvoll practische Be
stätigung und Bewährung; die Moral wirft durch ihre psycho
logischen Deductionen und durch die Entwickelung ethischer 
Grundbegriffe ihr Licht auf die mehr objectiv gehaltenen Thesen 
(Dogmen) der Religionslehre zurück. 

So stützen und fördern sie sich gegenseitig in inniger 
Wechselwirkung, was unmöglich wird, wenn wir in mystisch
religiöser Einseitigkeit alle Moral inReligion, oder in rationalistisch-
pelagianischer Aufklärungssucht alle Religion in Moral aufgehen 
lassen wollten. Die klare Unterscheidung ist auch hier die 
Voraussetzung der lebendigen gegenseitigen Beziehung und heil
samen Befruchtung. Sonst wird die Religion zu einer falschen 
idealistischen Abstraction und die Moral zu einer verknöcherten 
salzlosen Praxis. Die Schwierigkeit ihrer Unterscheidung darf 
uns weder zur Yereinerleiung noch zu einer Absonderung beider 
eine Versuchung sein. Bene docet qui bene distinguit, gilt 
auch hier. — 

Leichter erscheint die Verhältnissbestimmung zwischen dem 
Inhalt idealer Sitten- und idealer Rechtslehre. In dem Maasse, 
als es seit H e g e l auch unter philosophisch angeregten Theo
logen ( R o t h e , P f l e i d e r e r u. A.) Sitte geworden ist, die Le
bensbethätigung im Staat, als dem vollendeten Rechtsorganismus, 
mit der Liebesbethätigung in der Sphäre freier Sittlichkeit zu 
identificiren, ist es nothwendig die Grenze hier scharf und be
stimmt zu ziehen. 

Die Idee der wahren Gerechtigkeit lässt sich freilich weder 
denken, noch verwirklichen ohne die Liebe, welche Jedem das 
Seine gönnt und Niemanden verletzt. Nicht aber auf die Liebes
gesinnung legt der Staatsmann und der Rechtsgelehrte der ihn 
bewegenden Idee gemäss den Nachdruck, sondern auf die der 
bestehenden Rechtsnorm entsprechende That d. h. auf Ше eventuell 
erzwingbarc Ordnung des äusseren menschlichen Verhaltens (§. 4). 
Zwischen Liebe und Recht zeigt sich hier also zunächst eine 
Art von Gegensatz, wie etwa zwischen Selbstverleugnung und 
Selbstbehauptung. W o die Liebe aufhört, muss häufig das Recht 
entscheiden und die Schlichtung des Streits, wie die Sühne für 
das Unrecht mit Gewalt herbeiführen. Die staatliche Ordnung 
ist nie als solche „realer Selbstzweck" und involvirt keineswegs 
„ein unbedingtes Gut mit unbedingtem Existenzrecht" (P fl e i d e r e r, 
Moral und Religion S. 190). Am wenigsten darf man das Sitt
liche im G e g e n s a t z zu der Religion, welche sodann nur „ein 

< Mi t t e l für den Zweck innerlicher Frömmigkeit sein soll," in 
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den Staat als den „Organismus der Freiheit" aufgehen lassen. 
Im Gegentheil, wäre die Liebe vollkommen in der Welt, so be
dürfte es eines Rechtsspruchs nie, da kein Rechtsstreit vorläge. 
Das staatliche obrigkeitliche Schwert, sowie die gesammte ge
setzliche Regelung bürgerlichen Gemeinwesens schafft nur die 
äusseren Hindernisse weg, die der Bethätigung liebevoller Ge
sinnung im Wege stehen. Es ist der Staat als Rechtsorganis-
mus weder im Stande, die Liebesgesinnung zu erzeugen, noch 
dieselbe wesentlich zu fördern, weil für Beschaffung der Liebes-
geeinnung es schlechterdings keine Rechtsmittel giebt. 

Dennoch wird das Rechtsleben sich nur in dein Maasse nor
mal gestalten, d. h. im Straf- oder Civilrecht, im Staats- und 
Völkerleben die wahren, idealen Normen der Humanität zur 
Geltung bringen können, als die Liebe das sittigende Princip 
l s t , durch welches wir das Rechtssubject, den Menschen als 
solchen achten und verstehen lernen. Nur aus dem wahrhaft 
Guten, aus dem Leben der Liebe wird ein Leben der Gemein
schaft herausgesetzt, in welchem Gerechtigkeit und Friede sich 
küssen. In diesem Sinn sind Liebe üben und Recht thun iden
tische oder wenigstens sich gegenseitig bedingende Begriffe. 
Tbs vollendete Recht und die vollendete Liebe decken sich. 
Im empirischen Leben aber, in der geschichtlichen Wirklichkeit 
stehen sich Rechtsübung und Liebesgesinnung wie der Stab 
Wehe und der Stab Sanft mehr oder weniger schroff gegen
über. 

Die • Schroffheit dieses Gegensatzes erscheint als ein Docu-
ment dafür, dass wo die Rechtsordnung nothwendige Lebens
bedingung geworden, die ideale Liebesmacht und Liebesbe-
thätigung factisch nicht vorhanden ist. Wenn die Menschheit 
der Rechtsschranke bedarf, um ein gesittetes Leben führen zu 
können, so ist das ein Beweis, dass wahre Sittlichkeit als Frucht 
"uierer Freiheit oder begeisterter Liebesgesinnung erfahrungs-
mässig fehlt. Das Recht wird zum Nachweis mangelnder Sitt
lichkeit, wie zum pädagogischen Zuchtmittel in der Förderung 
der Erkcnntniss solchen Mangels. 

Dass oben die Zucht der strengen Rechtsordnung gerade 
dort eintreten muss, wo die Freiwilligkeit milder Liebesgesinnung 
fehlt, dass das Schwert Ordnung und Achtung vor dem Gesetz 
schaffen muss, wo der ordo amoris, wo die segnende Hand der 
dem Gesetz des Guten freiwillig dienenden Liebe nicht die 
•Menschen beseelt und leitet, das wird sich uns aus der Be
trachtung der ünsittlichkeit oder der empirischen Herrschaft des 
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sittlich Bösen innerhalb der natürlichen Menschheit des Weiteren 
ergeben. 

R e s u l t a t : 

§. 8. Als Leben in der heiligen Liebe unterscheidet 
sich die Sittlichkeit zunächst von den verwandten Ge
bieten culturgeschichtlichen Lebens in w i s s e n s c h a f t 
l i c h e r , k ü n s t l e r i s c h e r und i n d u s t r i e l l e r Thä
tigkeit, sofern diese, obwohl selbst von der Liebe zur 
W a h r h e i t , zur S c h ö n h e i t und zur N ü t z l i c h k e i t 
getragen, doch nur in dem Maasse der Sphäre der Sitt
lichkeit angehören, als sie dem königlichen Gesetz hei
liger Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe dienen und sich 
auf solche Weise dem höchsten allgemein menschlichen 
Lebenszweck ein- und unterordnen. — Mit dem Object 
der R e l i g i o n s l e h r e steht sodann der Inhalt der Sit
tenlehre in tiefster Wechselbeziehung, da beide die für 
das Leben in der Liebe bedingende Gottesgemeinschaft 
der Menschen darzulegen haben. In der Religionslehre 
tritt jedoch das durch die Liebesoffenbarung Gottes that-
sächlich begründete Gemeinschafts v e r h ä l t n i s s der 
Menschheit zu Gott, in der Sittenlehre hingegen das aus 
der Kindesstellung des Menschen hervorgehende Liebes
v e r h a l t e n innerhalb der menschlichen Gemeinschaft 
als sachlicher Hauptgesichtspunkt in den Vordergrund. — 
Zum R e c h t s l e b e n endlich tritt, ideal betrachtet, das 
Liebesleben zwar in nächste Beziehung, sofern das sit-
tigende Band der Gemeinschaft die Anerkennung und 
Förderung der staatlichen Rechtsordnung zur nothwen-
digen Folge hat. In Wirklichkeit besteht aber zwischen 
der Ethik als Liebeslehre und der Jurisprudenz als der 
Staats- und Rechtslehre insofern ein gewisser sachlicher 
Gegensatz, als die durchaus freie Liebesgesinnung und 
der unumgängliche Rechtszwang sich gegenseitig aus-
schliessen, so dass die Nothwendigkeit der äusseren Zucht 
bürgerlicher Rechtsordnung gerade ein Beweis dafür ist, 
dass in der natürlichen Menschheit das Liebesideal em
pirisch sich nicht verwirklicht findet. 



D r i t t e s C a p i t e l . 

Ή « Vnsittliclikcit oder das »ittlldi Böse als empirischer /,π st und 
der natürlichen Menschheit. 

9 - Die Anerkennung und das Verständniss sittlicher Korruption in der natürlichen 
Menschheit eine Grundbedingung c h r i s t l i c h e r Sittenlehre. Das Ilösc als schuld-

e , i i n g e n d e , selbstsüchtige Wil lensr ichtung im Gegensatz zum P e s s i m i s m u s und 
O p t i m i s m u s . D e r K r c i h e i t s eh a r a c t e r des Bösen gegenüber der pessimistischen 

chauptung der Naturnothwendigkei t desselben. Die k n e c h t e n d e M a c h t des Bösen 
gegenüber der optimistischen Behauptung der ungcschmiilcvtert Freiheit des Menschen. 

Es lässt sich keineswegs als die speeifische oder characte-» 
ristische Aufgabe c h r i s t l i c h e r Sittenlehre bezeichnen, ein 
sittliches Ideal hinzustellen oder die Liebe als das sittlich Gute 
^ rechtfertigen und durchzuführen. Die Liebe stünde als blosses 
^oetulat, als unerfüllte und unerfüllbare Forderung der natür-
*°Ьеп Liebesverweigerung des thatsächlich selbstsüchtigen 
Renschen gegenüber. 

Die sachliche Aufgabe der Sittenlehre culminirt vielmehr 
a r i n ) das sittlich Gute oder die heilige Liebe als inneres Gesetz 

^euen und wahren Lehens, als bewegendes Motiv in der Freiheits-
ethätigung des Menschen nicht bloss seiner Möglichkeit und 
othwendigkeit, sondern auch seiner W i r k l i c h k e i t nach, als 

. n atbestand christlichen Lebens aufzuweisen. In diesem Sinne 
l s t vor Allem die Erkenntniss der empirischen Corruption oder 

.sehen Lieblosigkeit der natürlichen Menschheit ein Grund-
a x tom aller c h r i s t l i c h e n Ethik. Sie wird das innere Gesetz 

Sünde, der Fehlentwickelung (Degeneration) in der einzelnen 
en8chenbru8t, w i e in der gesammten Weltgeschichte nachzu

weisen, das Wachsthum, so wie die wuchernde Entwickelung des 
e alte, unwiedergeborene Menschheit als Hauptmotiv be-
^sehenden Egoismus darzulegen und mittelst solcher Dar-

gung das Yerständniss für die Nothwendigkeit und den wirk-
£ en Eintritt einer sittlichen Wiedergeburt (Regeneration) durch 
Uch C ^ r i s ^ i c } l e n Geist, durch das Princip heiliger Liebe im Christ

en Sinne allseitig zu begründen haben. 
Es scheint mir also von vorn herein unmöglich, wie neuere 

theol egische Ethiker es gewollt oder auch versuoht haben 
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( S c h l e i e r m a c h e r , V o r l ä n d e r , v. H o f m a n n , v*. Har less , 
F r a n k u. Α . ) , die Lehre von der Sünde aus dem Inhalte 
christlicher Moral auszuschliessen. Auf solchem Wege kann nur 
eine idealistische Sittenlehre geboren werden, welche mit der 
Zucht des Gesetzes und dem Pflichtbegriff auch die empirische 
Sündenerfahrung des Christen mehr oder weniger zurücktreten 
lassen muss, selbst wenn man das Böse als das im christlichen 
Kampf stetig zu überwindende Moment nebenbei behandelt 
(Har less ) oder die Sünde lediglich als eine gehasste im Christen
leben noch vorkommen lässt (Hofmann) . Wenn V o r l ä n d e r 
den ganzen Gegensatz von Gut und Böse als „ausser der Ethik 
fallend" bezeichnet, so hängt das mit den S c h l e i e r m a c h e r 1 -
schen Grundansichten zusammen. Das Böse ist dann überhaupt 
eins mit dem Gedanken, dass das Gute „als ein werdendes zu 
denken sei". Es kommt das Böse nicht als eine selbständige, 
zerstörende g e i s t i g e Macht zur Sprache, sondern nur als Un-
vollkommenheit, Schwachheit, mit einem Wort als „Nochnicht-
gewordensein des Guten". Fasst man aber das Böse, wie es 
in der Ethik geschehen muss, als das schlechterdings Nicht
seinsollende, als eigenwilligen Widerspruch wider das Ge
setz des Guten, so steht die Darlegung der Sünde in dem 
Vordergrunde jeder wahrhaft christlichen Ethik, so gewiss 
als ohne Verständniss des Gesetzes und seiner kritischen Wirkung 
ein Verständniss des Heilslebens unmöglich ist. Ja wir müssen 
in gewissem Sinne P a l m e r Recht geben, wenn er sagt: „genau 
genommen ist, die Lehre von der Sünde nicht ein dogmatisches, 
sondern ein ethisches Lehrstück." Nur darf nicht vergessen 
werden, dass die Dogmatik von der Sünde in anderem Sinne 
und anderem Zusammenhange handelt, als die christliche Ethik. 
Da erscheint die Sünde als das Gott und Menschheit Scheidende, 
die Heilsvermittelung Fordernde; hier erscheint sie als das den 
neuen Menschen in seiner wahren Thatkraft Lähmende, in täg
licher Busse und Erneuerung zu Ueberwindende. 

Der neue Mensch und sein Liebesverhalten lässt sich gftr 

nicht verstehen, ohne Voraussetzung einer moralischen Char&c-
teristik des alten Menschen und seiner sündlichen Entwickelung 
unter der Zuchtruthe des Gesetzes. Und vollends der Christ in 
seiner concreten Erscheinung als begnadigtes Gotteskind ist aus 
der Anfechtung, d. h. aus täglicher Sündenerfahrung und Sündefl-
erkenntniss, aus den Schrecken des Gesetzes und des Ge
wissens geboren. Er weiss, dass er auch noch alter Mensch ist? 
behaftet mit dem Leibe dieses Todes (Rom. 7). Erst die christ-
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liehe Sittlichkeit ermöglicht und vertieft die wahre Selbstbeur-
theihmg und erhöht die Zurechnung, weil das Christenthum 
nicht subjectiv Heilige macht, sondern begnadigte Sünder, die 
als solche, ja nur als solche eine neue Lebenskraft und Liebes
gesinnung gewonnen. 

Dazu kommt, dass das sittlich Böse und die richtige Wür
digung und Auffassung desselben nicht nur als Folie des Guten 
unumgängliches Object christlicher Sittenlehre ist, sondern dass 
gerade in der Auffassung und sittlichen Beurtheilung des Bösen 
eich am-..unmittelbarsten und schlagendsten die gesammte sitt
liche Weltanschauung des Menschen und so auch des christlichen 
Ethikers spiegelt. Insbesondere wird sich uns in der Beur
theilung dos Wesens und der tatsächlichen Genesis des Bösen, 
Ь der Unterscheidung und Abschätzung der individuellen und 
generellen Schuld der Sünde das Characteristische der gesammten 
social-ethischen Denkweise am deutlichsten ausprägen. 

Was der Mensch von Sünde und Schuld denkt, wie er die 
»Krankheitsgeschichte unseres Geschlechts" (Vi 1 mar) auf
fasst, darf wohl als ein Hauptkriterium seiner gesammten 
ethischen Gesinnung bezeichnet werden. Daher ist es mir un
begreiflich, wie man sagen kann, das Leben unter der Sünde 
8ei überhaupt „kein Stück christlich-sittlichen Lebens" (Frank). 
•Nur im Lichte christlich - sittlicher Heils- und Lebenserfahrung 
erscheint die Sünde „blutroth", wird sie wahrhaft erkannt als 
Sünde. Das Christenthum, sagt Luther, macht nicht Heilige, 
sondern Sünder. Daher auch meist die Theologen, welche das 
hefe Bekenntniss eigenen Sündenelends, wie Paulus es Rom. 7 
»childert, als a u s s e r h a l b des Erfahrungslebens des Wieder
geborenen liegend betrachten, aus der christlichen Sittenlehre 
deinen die Sündenlehre weglassen zu müssen. Wem Pauli Er
fahrung als eine i η das Christenleben hineinschlagende erscheint, 
der wird a u c } j n i c a t daran zweifeln, dass die Lehre vom alten 
Renschen, welcher uns Christen bis zum Tode anhaftet und 
t äglich „ausgezogen werden muss" (Eph. 4, 23 ff., Ebr. 12,1 ff.) 
uUch in die christliche Sittenlehre hineingehört. — 

Zwei riesige, die gesammte Geschichte ethischen Bewusst
seins durchziehende Gegensätze sind es, welche die christliche 
Sittenlehre in dieser Hinsicht zu beleuchten und zu bekämpfen 
naben wird. Auf der einen Seite erhebt jener P e s s i m i s m u s 
dräuend das Haupt, welcher, anscheinend tief blickend, das 
*'end, den Jammer menschlicher Existenz in sittlicher Hinsicht 
a u durchsohauen meint, aber das Böse durch Behauptung seiner 
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Naturnotwendigkeit substantialisirt, der sittlichen Beurtheilung 
und Zurechnung also factisch entzieht. Es ist das der alte, dog
mengeschichtlich mit dem Namen des Manichäismus gekenn
zeichnete Irrthum, welcher, aus naturalistischer oder pantheisti-
scher Weltansicht geboren, das Böse als n o t h w e n d i g e n 
D u r c h g a n g s p u n k t zum Guten, oder aber, bei dualistisch 
gefärbter Weltbetrachtung, das Böse als mit der M a t e r i e noth
wendig gesetztes Hemmniss des Guten auffasst. In beiden Fällen 
wird das Böse als Substanz, d. h. nicht als ethischer Wider
spruch gegen das Gute, sondern als ein mit dem gesammten 
Dasein wesentlich verbundenes selbständiges Princip, a jso auch 
als ein selbstverständliches und unumgängliches Ingredienz der 
menschlichen Natur angesehen. Die gesammte Weltgeschichte 
erscheint dann lediglich als das tragische Document für die Be
rechtigung dieser deterministischen Weltanschauung, — determini
stisch, sofern sie mit Betonung ewiger, so zu sagen fatalistischer 
Nothwendigkeit den Freiheitsgrund des Bösen im creatürlichen 
G e i s t e leugnet und eben darum, eonsequent ausgeführt, mit-
sammt der Freiheit und Zurechnungsfähigkeit (Schuld) auch die 
Möglichkeit und den Erfolg sittlichen Kampfes und sittlicher 
Erneuerung und Erlösung in Abrede stellen muss. Practisch 
findet sich diese Ansicht im gewöhnlichen Leben überall dort 
verbreitet, wo man in schwarzseherischer, stoischer Resignation, 
so zu sagen achsclzuckend, die Unverbesserlichkeit menschlicher 
Naturfehler behauptet und den Nerv sittlichen Ringens eben* 
dadurch abstumpft. Den Menschen sittlich bessern wolleD, hiesse 
von diesem Gesichtspunkte aus nichts anderes als ihn zerstören, 
mit dem eingewurzelten Bösen auch seine Natur aufheben. 
Buddhistische Selbstvernichtung wäre das „finstere und ab
schreckende Resultat jener Prämissen (Schopenhaue r ) . 

Von der anderen Seite droht jener idealistische Op t imi smus 
sein Нащ^ zu erheben, welcher, auf der Oberfläche spielend, 
mit der eingebildeten Sonnenseite des Lebens sich und andere 
täuscht und in der rosigen Illusion befangen ist, als sei das Böse 
eine levis macula, ein flüchtiger Wolkenschatten, der den Reiz 
der Landschaft eher zu erhöhen als zu stören vermag 1 Der 
Mensch erscheint hiernach im Grunde seines Wesens durchaus 
gut und das Böse haftet ihm nur als ein zu überwindendes 
Moment seiner schwachen, versuchlichen Natur an. Es ist der 
alte, dogmengeschichtlich mit dem Namen des Pelagianismus 
bezeichnete Irrthum, welcher, wo er aus deistischer Weltansicht 
hervorgeht, das Böse als zufällige und willkürliche Abnormität 
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auffasst, wie sie jeden Augenblick durch den Ernst freien Willens 
und sittlichen Kampfes auch wieder überwunden werden könne. 
Falls aber die naturalistische Tendenz vorwaltet, sieht der Pe-
lagianismus die Natur des Menschen als res integra an und 
bildet sich ein, mit seinem: „retournons a, la nature" die Welt 
zur sittlichen Verklärung durch alle Klippen der Sünde hin-
durchlootsen zu können. In jedem Fall erscheint hier das Böse 
als blosses Accidenz, als zufälliger Makel der an sich guten mensch
lichen Natur. Die gesammte Weltgeschichte, dieses „erfreuliche" 
Document eines stetigen Fortschrittes zum Besseren, gilt jener in
deterministischen oder indifferentistischen Ansicht als ein genug-
thuender Beweis dafür, dass der Mensch sein eigener Herr, dass 
die. Freiheit als Grundlage fortschreitenden sittlichen Kampfes 
die bleibende Signatur seines Wesens sei und ihm den Erfolgseiner 
sittlichen, culturhistorischen Weltmission verbürge. Indeter
ministisch oder indifferentistiefch nennen wir aber jene Auffassung, 
weil sie das Princip der Wahlfreiheit im Gegensatz zu jeglicher, 
vorherbestimmter Nothwendigkeit in den Vordergrund stellt, weil 
sie den Willen mit Ausschluss aller Gesetzmässigkeit als Macht 
der Willkür fasst und deshalb auch die Zähigkeit und empirische 
Nothwendigkeit der aus sittlicher Entartung hervorgehenden 
sündlichen Lebensbethätigung verkennt. Practisch wird diese 
optimistische Weltanschauung eine viel weitere Verbreitung 
finden müssen, als jener trübselige Pessimismus. Denn sie wird 
sich überall dort Geltung verschaffen, wo man in pharisäischer 
Selbsttäuschung und oberflächlicher Glückseligkeitstheorie be
fangen, in mückenseigender und kamelverschluckender Bornirt-
heit sein edles Selbst mit mehr oder weniger verliebtem Lächeln 
Wohlgefällig betrachtet; wo man die fast als Schönheitsflecken 
erscheinenden Fehler und sittlichen Gebrechen durch gute Vor
sätze und tugendhafte Allüren meint überwinden, d. h. den 
vnirzelfaulen Baum durch Abschaben oder Lehmtünche frucht
tüchtig machen zu können. Selbstverherrlichung ist mit einem 
Worte das leuchtende und lockende Resultat jener Prämissen 
(Rousseau ) . 

So scharf sich die beiden geschilderten Extreme in der 
Auffassung des Bösen einander gegenüberzustehen und auszu-
schliessen scheinen, die christliche Sittenlehre wird doch stets 
beide in ihrer inneren Verwandtschaft und principiellen Einheit 
zu durchschauen, in beiden das Körnlein Wahrheit von der 
massenhaften Spreu des Irrthums sorgfältig zu sondern, im 
Gründe aber beiden entschieden entgegenzutreten haben, um 

Ύ· O e t tili g e n , Sooialethlk. Т Ы . II. ' 9 
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das Wesen und die innere Entwickelung der Sünde richtig zu 
werthen und zu beurtheilen. Der Einheitspunkt, der principielle 
Fehler, in welchem sich jene pessimistische und diese opti
mistische Weltanschauung berühren, ist die Auffassung des 
Bösen als eines in der Schwachheit s i n n l i c h e r Natur stecken
den Gebrechens, kurz in jener specifisch d u a l i s t i s c h e n Ver-
irrung, welche, — wie wir schon oben (§. 5) sahen, — den 
Geist als das an sich Gute, den Leib als den Sitz des Bösen 
denkt, und ebendeshalb die verdammliche schuldbedingende Natur 
des Bösen verkennt oder unterschätzt. Nur dass die pessi
mistische Ansicht von dieser Voraussetzung aus zur Annahme 
einer Naturnothwendigkeit und Substanzialität des Bösen ge
langt, die optimistische hingegen mit Betonung der Freiheit und 
angeblichen Willensenergie des an sich guten Geistes die Ueber-
windbarkeit des bloss accidentellen, dem Menschen gleichsam nur 
angeflogenen sittlichen Unheils behauptet. Also beiden gegen
über wird die wahre Ethik die empirische Unsittlichkeit oder 
das herrschende Böse in der natürlichen Menschheit als schuld
b e d i n g e n d e und v e r d a m m l i c h e S e l b s t s u c h t zu kenn
zeichnenhaben, weichein der bösen G e i s t e s - und W i l l e n s 
r i c h t u n g wurzelt. 

Die selbstsüchtig böse Willensrichtung wird aber dem ma-
nichäisch gefärbten Pessimismus gegenüber mit anderen Beweis
mitteln und mit Betonung anderer Momente durchzuführen sein, 
als dem pelagianisch gefärbten Optimismus gegenüber. Dort 
gilt es vorzugsweise den schuldbedingcnden F r e i h e i t s c h a -
r ac t e r des Bösen gegenüber der behaupteten Naturnothwendig
keit desselben, hier die fluchbringende, k n e c h t e n d e M a c h t 
der sittlichen Corruption gegenüber der behaupteten Leichtigkeit 
ihrer Ueberwindung zu erweisen. Ja, wir können sagen: dort 
gilt es, die Gesetzwidr igkei t , das schlechterdings Nicht-
sein-sollen des Bösen als durch Gewissen und Gottesgebot be
zeugt, zur Erkenntniss zu bringen, hier die empirische Gesetz
mäss igke i t und constante Tenacität der habituell gewordenen 
Sünde in das rechte Licht zu stellen; dort die sittliche Heils
fähigkeit, hier die sittliche Heilsbedürftigkeit des Menschen, dort 
die Berechtigung, die Nothwendigkeit und den Segen sittlicher 
Arbeit und sittlichen Gewissenskampfes, hier die Ohnmacht und 
die relative Erfolglosigkeit sittlicher Selbstbefreiungsversuche 
und guter Vorsätze darzulegen. Den Pessimisten gegenüber werden 
wir das formal noch vorhandene liberum arbitrium (die formale 
Willensfreiheit) als Quelle der Zurechnungsfähigkeit, den Optimisten 
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gegenüber das real bereits eingetretene servum arbitrium (die 
reale Willensknechtschaft) als Grund der Sündenherrschaft betonen. 
Dort wird die Forderung des Gewissens als eines Restes des 
Guten, hier das verdammende Zeugniss desselben als Document 
des Bösen verkannt. 

Damit erscheint aber auch jede der geschilderten Einseitig
keiten als Correctiv der anderen. Α priori lässt sich schon 
voraussetzen, dass solche Irrthümer ihre weltgeschichtliche Be
deutung und ihre riesige Ausbreitung nie gewonnen hätten, 
wenn sie nicht, jede für sich, ein Moment der Wahrheit ent
bleiten. Der Pessimismus predigt gewaltig von der durch
schlagenden Macht des Bösen, als von einer in ihrer Art gesetz-
niässigen und unumgänglichen Gewalt in dem jammervollen 
Dasein des Menschen; der Optimismus bezeugt die Freiheits
bestimmung des Menschen und rettet das sittliche Ideal, dessen 
Vorhandensein in der Brust des Menschen ihm zum Zeugniss 
dafür wird, dass das Böse uns nicht als Naturnothwendigkeit 
Wesentlich eignet, sondern das zu Ueberwindende, das Abnorme, 
Gesetzwidrige ist. 

Dass aber die christliche Auffassung und Lösung des grossen 
Problems sich bei solcher Bewahrung vor den drohenden Ein
seitigkeiten oder vielmehr bei solcher Rettung ihrer beider
seitigen Wahrheitsmomente nicht in unversöhnliche Wider
sprüche zu verwickeln braucht, hat sich uns gewissermaassen 
schon bei der empirischen Untersuchung im ersten Theil dieses 
Werkes ergeben und muss sich im Laufe der systematischen 
Deduction im Zusammenhange mit der gesammten christlichen 
Weltanschauung bewähren. Weil die Unsittlichkeit nichts 
anderes ist als das B ö s e in de r F o r m e r e a t ü r l i c h e n 
W i l l e n s , so liegt darin bereits beides: die Abnormität oder 
Gesetzwidr igke i t seines Wesens ebenso enthalten, als die 
^enacität oder constante Gesetzmässigkeit seiner Erscheinung. 
Gesetzwidrigkeit und Gesetzmässigkeit schliessen sich hierbei 
jUcht aus, da jener Begriff ideal, dieser real zu nehmen ist, d. h. 
'deal, der sittlichen Norm gegenüber ist das Böse Uebertretung, 
Ungehorsam, Nichtachtung des Gebotes, also durchaus gesetz
widr ig ; real, in seiner factischen Erscheinung betrachtet, ist 
das Böse eine zusammenhängende, habituelle Macht, die nach 
allerem Gesetz sich nothwendig fortentwickelt, also als gesetz-
mässig bezeichnet werden kann. 

So kennzeichnet auch die heilige Schrift das Wesen der Sünde 
ftls Gesetzwidrigkeit (ανομία 1 Joh. 3, 4) und spricht doch von einem 
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Gesetz der Sünde {νόμος της αμαρτίας Rom. 7, 25), in welchem 
der Mensch seinem alten Wesen nach gefangen liegt. Dass ein 
böser Mensch Böses hervorbringt aus dem bösen Schatz seines 
Herzens, ist ein Zeugniss seines gottwidrigen freien Willens; 
und doch wird das Böse gezeitigt mit einer ähnlichen gesetz-
mässigen Nothwendigkeit wie die Frucht, an welcher man die 
Qualität des Baumes erkennt (Matth. 12, 33—35). Ausgehend 
von dem Gedanken, dass „Alle das Ihre suchen" (Phil. 2, 21) 
und in der gesammten natürlichen Menschheit „keiner da ist, 
der Gutes thue" (Rom. 3, 10 ff., Ps. 14, 1 ff.) werden wir 
also dem gebietenden Gottesgesetz vornemlich die Aufgabe zu
schreiben, im Gewissen des Menschen zu constatiren, dass „alle 
WeltGotte s c h u l d i g sei" (Rom. 3, 19; 2, 11 ff.). Gleichzeitig 
wird sich aber der ringenden Seele die Erfahrung aufdrängen, 
dass wir, sofern wir „von Natur Kinder des Zornes sind" (Eph. 
2, 3), durch das Thun der Sünde auch der Sünde Knechte 
werden (Joh. 8, 34). 

So könnten und müssten wir auch sagen: empirisch ge
nommen ist die Freiheit (die formale) durch die Sünde nicht 
verloren gegangen, da in dem Bösen, als in der Reactionsmacht 
des Willens gegen das Gute, sich gewissermaassen die, wenn 
auch gottwidrige Selbstmacht der Freiheit documentirt, woraus 
sich eben das Schuldbewusstsein und die Anklage des Gewissens 
erklärt; hingegen ideal genommen, im christlich-sittlichen Sinne, 
ist die Freiheit (die materiale) des Menschen allerdings nicht 
mehr vorhanden, sondern zerstört, sofern die Fähigkeit normaler 
Lebensbethätigung durch eine TJebermacht des Bösen, durch die 
Verfehlung des sittlichen Ideals zu Grunde gerichtet werden 
musste. Das Gewissen, als noch vorhandenes Organ eines ge
bietenden Sittengesetzes, constatirt uns, ideal genommen, die 
Gese tzwidr igke i t , d. h. das Nichtseinsollen, das Schuldbe
dingende und Verdammliche der eigensüchtig bösen Lust, aus 
welcher die bösen Thaten nicht zwangsweise, sondern freiwillig, 
d. h. in der Freiheitsform entspringen; und die tatsächlich 
richtende Mahnung des Gewissens im Zusammenhange mit der 
durch tausendfache Beispiele erhärteten Knechtung des Willens 
constatirt uns, real genommen, die Gesetzmässigkei t , d. h. 
die furchtbare innere Constanz, die empirische Zähigkeit und 
Unumgänglichkeit der eigenwillig bösen Lust, die mittelst böser 
Thaten „fortzeugend Böses muss gebären." 

So wird der Mensch durch die im Lichte sittlicher Welt
anschauung des Christenthums vollzogene Selbstprüfung und 
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Beobachtung sich erst deesen bewusst, dass „ein edler Sclave 
in ihm ist, dem er die Frcilieit schuldig ist." Edel ist dieser 
Sclave, weil das sittliche Bedürfniss und die tief ge
wurzelte Sehnsucht nach dem Ideal ein Document seiner 
Freiheitsbestimmung ist, so dass im Gewissen als dem Reste 
unsrer gottesbildlichen Natur die stete Mahnung sich geltend 
macht, das gesetzwidrige Böse zurückzuweisen und dem Guten 
nachzujagen, weshalb wir dem schwarzsehenden Pessimismus 
zurufen dürfen: „Verdirb es nicht; es ist ein Segen darin." 
Ein Sclave ist aber dieser Edle, weil in dem Feuer sündlicher 
Begierde immer wieder die Ketten geglüht werden, die jener 
Tyrann in ihm, der Eigenwille sich selbst schmiedet, um das 
bessere Ich in eiserne Fesseln zu legen, so dass dem rosigen 
Optimisten gegenüber jeder aufrichtige Selbstkenner, im Gefühl 
seiner sittlichen Ohnmacht und Sisyphusarbeit, mit dem Apostel 
bekennen muss: „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von 
dem Leibe dieses Todes!" 

Die tiefe Einheit von Freiheit und Nothwendigkeit, wie sie 
l n jedem Problem des empirischen Lebens vorliegt, auch in dem 
Problem des Bösen zu erkennen und zu wahren, wird also eine 
specifische Aufgabe christlicher Sittenlehre sein. Wie sehr das 
Gelingen derselben von der s o c i a lethischen Betrachtungsweise 
auch hier bedingt erscheint, werden wir nunmehr weiter aus
zuführen haben, indem wir dabei die genannten Gegensätze und 
ihre Gefahren stets im Auge behalten. 

R e s u l t » t : 

§. 9. Die Anerkennung, dass die heilige Liebe (§. 3) 
als das sittliche Ideal empirisch in der sündigen Welt 
nicht verwirklicht ist, und das tiefere Verständniss der 
daraus sich ergebenden s i t t l i c h e n C o r r u p t i o n der 
natürlichen Menschheit ist eine Grundvoraussetzung 
u nd sachliche Hauptaufgabe christlicher Sittenlehre. 
Denn die extremen Anschauungen des P e s s i m i s m u s 
und O p t i m i s m u s theilen in gleichem Maasse die Gefahr, 
die Sünde in die sinnliche Naturseite des Men
schen zu verlegen und in Folge dessen das sittlich Böse 
a l s schuldbedingende selbstsüchtige Willensrichtung zu 
verkennen oder zu leugnen. — Dem manichäisch ge
färbten P e s s i m i s m u s gegenüber mit seiner Behaup
tung einer substantiellen N a t u r n o t h w e n d i g k e i t der 
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Sünde wird die christliche Sittenlehre mit Betonung der 
sittlichen Forderungen in Gesetz und Gewissen den 
schuldbedingenden Fre i hei ts character des Bösen oder, 
ideal genommen, die ethische G e s e t z w i d r i g k e i t und 
absolute Verwerflichkeit desselben in den Vordergrund 
stellen. — Dem pelagianisch gefärbten O p t i m i s m u s 
gegenüber mit seiner Behauptung der annoch vorhan
denen, wesentlich ungestörten s i t t l i c h e n F r e i h e i t 
des Menschen wird die christliche Ethik mit Berufung 
auf das verdammende Zeugniss des durch das Gesetz 
Gottes geschärften Gewissens die knechtende Macht des 
Bösen, oder, real genommen, die empirische Gesetz m ä s-
s i g k e i t und thatsächliche Zähigkeit (Tenacität) der 
habituell gewordenen Sünde zu erweisen haben. 

8. lu. Die sittliche Corruption im Verhältniss zu den d r e i F a c t o r e n d o s S i t t 

l i c h e n mit Beziehung auf die irrthümlichen Anschauungen des O p t i m i s m u s und 

P e s s i m i s m u s . D e r g o t t g e o r d η e t e F luch des Gesetzes und das dämonische E le 

ment in dem Bösen. Die g a t t u n g s m ä s s i g e Degenerat ion und die Vererhungsmacht 

des habituellen Bösen. D i e i n d i v i d u e l l e Personsiinde und ihr mögl icher Fort

schritt. Das Problem des Bösen und der sittlichen Schuld nur v o m socialethischen 

Gesichtspunkte lösbar. 

Unsere obige Darlegung (§. 2 und 6) von dem dreifachen 
Factor sittlicher Lebensbewegung scheint auf den ersten Blick 
zu Schanden zu werden, sobald wir uns die sittliche Corruption 
oder das Böse als Schuld vergegenwärtigen. Der Satz, dass die 
Schuld lediglich am Individuum hafte, weil und sofern das Böse 
durch den subjectiven Einzelwillen als der Ursache des Bösen 
(causa peccati) hervorgerufen werde, hat seit je her viele Ver
teidiger gefunden. Dass mit der Verantwortlichkeit und Zu
rechnungsfähigkeit der bewussten Einzelpersönlichkeit der Be
griff der Schuld stehe und falle, ist ein mit der rationalisti
schen und pelagianischen Anschauung unserer Zeit weit ver
breiteter Irrthum. Und je mehr dieser Irrthum mit optimistischer 
Theorie Hand in Hand geht, desto mehr verbindet sich mit 
demselben der Gedanke, dass der Einzelne kraft seines "Willens 
auch das Böse überwinden, durch Selbstbekämpfung und Selbst
vergebung es annulliren oder wieder gut machen könne. Und 
doch kann nichts erfahrungswidriger sein, als diese zuerst von den 
Socinianern mit hartnäckiger Energie behauptete, von dem ge-
gesammten Rationalismus der Aufklärungsperiode getheilte An
sicht, als habe es je einen Sünder oder Verbrecher auf eigene 
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Hand gegeben, als sei das Böse und die Schuld denkbar und 
verständlich ohne stete Beziehung zur Gattungsgemeinschaft und 
ihrer corrumpirenden Entartung. Das hat unser empirischer 
Theil bereits durchgehende dargethan. Die auf dem Wege der 
Induction gefundenen Gesetze socialsittlicher Lebensbewegung, 
insbesondere die Gesetze der Organisation, der Heredität, der 
Solidarität und der geschichtlichen Tradition (L, p. 957 ff.) haben 
bereits das Gegentheil erwiesen. 

Wie aber die optimistisch-pelagianische Anschauung zum 
falschen Subjcctivismus und individualisirenden Atomismus in 
Betreff der ethischen Beurtheilung von Sünde und Schuld hin
neigt, so von der andern Seite der oben geschilderte manichäisch 
gefärbte naturalistische Pessimismus zu falschem Objectivismus 
d- h. zur Verkennung der individuell persönlichen Selbst
bestimmung innerhalb der Sphäre des Bösen und der Schuld. 
Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint der Einzelne als ein 
unglücklich Leidender, den die Collectivmacht des Bösen als ein 
nut der Naturbasis der Menschheit zusammenhängendes Uebel 
z u Boden drückt, so dass im Grunde von einer Schuld im per-
8onlich individuellen Sinne gar nicht mehr die Rede sein kann. 
Die behauptete Naturnothwendigkeit des Bösen wird zum Ent-
schuldigungsgrund für die abnorme Lebensbethätigung des Ein-
zelnen, sofern dieser unter die Naturmacht des Gesammtorganis-
m u s ohne oder wider seinen Willen geknechtet ist. Geht diese 
Weltanschauung consequent bis zum Materialismus fort, so 
^ r d auch der Verbrecher, der Dieb und Mörder, wie der Ehe
brecher und Selbstmörder von jeder Schuld freigesprochen; er 
1 8t ein unglücklich Leidender, von planetarischen und anderen 
Naturmächten der Organisation gewaltsam Beherrschter, daher 
a l 8 unzurechnungsfähig auch keiner Verantwortlichkeit und 
8trafenden Zucht zu unterwerfen. — Allein auch diese Auffassung 
Widerspricht, wie wir bereits im induetiven Theile erwiesen, 
aUgenscheinlich der geschichtlichen Erfahrung, da der Einzelne 
gegenüber jener Macht des gattungsmässig Bösen mehr oder 
Weniger kämpfend zu reagiren vermag. Denn nur unter solcher 
Voraussetzung ist innerhalb der Sphäre individueller Freiheit ein 

ortschritt, ein Wachsthum der persönlichen Abnormität des 
Willens denkbar und thatsächlich nachweisbar. Die Beobachtung 

e r kriminalität zeigte uns z. B. beides: den corrumpirenden 
Einfluss der Verhältnisse und des umgebenden Collectivwillens 
ebenso wie die individuelle Strafbarkeit und Culpabilität der 

nzelpereönlichkeit, sofern und soweit dieselbe jener corrumpiren-
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den Macht nicht etwa zwangsweise, sondern mit Wissen und 
Willen nach eigener Lust dient und sie an ihrem Theil ver-
grössern hilft. Daraus ergaben sich uns jene Gesetze der Per
sonalität und persönlichen Characterentwickelung (I, p. 963 ff.), 
die ethisch betrachtet stets auf ein göttliches Gesetz der Norma
tivität (I., p. 954 f.) zurückweisen. 

Dass sowohl in der collectiven wie individuellen, in der ge
sellschaftlichen wie in der persönlichen Corruption das Böse, 
obwohl ideal betrachtet das an sich Gesotzwidrige (Abnorme), 
empirisch sich doch als eine continuirlich sich entwickelnde, um 
sich greifende M a c h t , kurz als ein gesetzmässig sich aus
wirkender Fluch geltend macht, das muss nothwendig, wenn wir 
anders eine Lösung dieses schweren Problems finden und nicht 
in der Sackgasse eines unerträglichen Widerspruchs stecken 
bleiben wollen, zurückgeführt werden auf jene höhere Teleologie, 
welche der Optimismus ebenso wie der Pessimismus zu ver
kennen geneigt sind. Es ist das der göttliche Factor eines ge
setzgebenden heiligen Willens, der, wo er nicht als Liebeswille 
(§. 5) sich documentiren kann, nothwendig als Zornwille 
(Nemesis) sich mittelst der moralischen Weltordnung durchsetzt. 
Es muss derselbe also irgendwie ein entscheidender Mitfactor in 
der empirischen Erscheinungsform des Bösen sein, so zu sagen, 
ein G e s e t z des B ö s e n aus sich selbst heraussetzen und gegen
über dem reagirenden Willen der Creatur durchsetzen. 

Freilich schreckt gerade das geschärfte Gewissen vor dem 
Gedanken zurück, dass G o t t in irgend welchem Sinne U r 
s a c h e des Bösen sein soll. Und dieser Schreck ist gewiss ein 
tief berechtigter. Das Böse hörte auf, das schlechterdings nicht 
sein Sollende (§. 9) zu sein, wenn der Wille Gottes, wenn die 
heilige Liebe es hervorriefe und sei es auch nur als zu über
windenden Durchgangspunkt anordnete, ja eben dadurch so zu 
sagen sanetionirte. Darin liegt die Unwahrheit des abstracten 
Determinismus, der in Betreff der Entstehung des Bösen als 
(supra- oder infralapsarischer) Prädestinatianismus sich geltend 
macht. Ihm gegenüber wird die christliche Ethik stets die 
creatürliche Willensfreiheit und ihren Missbrauch als den 
alleinigen Grund des Bösen aufrecht zu halten haben. 

«Allein passiv kann Gott auch dem möglichen und wirklichen 
Bösen gegenüber schlechterdings nicht gedacht werden, wie der 
schwächliche deistische Pelagianismus thut, indem er jenem In
differentismus huldigt, welcher von dem Begriff einer rein for
malen Wahlfreiheit ausgehend die willkürliche Selbstbestimmung 
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des Menschen zur einzigen Basis aller ethischen Argumentation 
macht. Giebt es eine feste sittliche Weltordnung, ist Gott als 
actus purus durch seine heilige und allmachtsvolle Willens
energie der Lenker und Ordner derselben, besteht seine Heilig
keit gerade in der Consequenz der Selbstbewahrung seines 
Willens als des Gesetzes alles Guten, so kann auch das Böse 
als Reaction gegen das Gute nicht ohne sein Gesetz, nicht ohne 
irgend welche Mitwirkung des absoluten Gottes gedacht werden. 
Documentirt sich doch' sein heiliges Willensgesetz als schlechter
dings berechtigte Forderung bereits in dem inneren sittlichen 
Gesetzesorgan, dem Gewissen, so dass das Gesetz Gottes als die 
eigentliche „Kraft der Sünde" (όνναμις αμαρτίας 1 Cor. 15, 56) 
erscheint, durch welche die Sünde erst Sünde wird und als 
Schuld zum Bewusstsein kommt. Das ist es, was die Schrift 
den „Fluch des Gesetzes" (κατάρα τον νόμου Gal. 3, 13) nennt. 
Es ist die Verhaftung des creatürlichen Willens unter die bin
dende und eventuell reagirende Macht eines gebietenden und 
fordernden Gotteswillens, ohne welchen der Gedanke des sitt
lich Bösen, wie wir gesehen (§. 9), gar nicht erfassbar ist. 

Die Schrecken des Gotteszornes in der Angst des Gewissens, 
~~ sie sind vorzugsweise der durch die ganze Geschichte der 
fiündigen Menschheit hindurchklingende Seufzer, welcher nichts 
anderes als Ausdruck der Furcht vor der göttlichen Nemesis 
l 8t. Sie sind das mächtige und unwiderlegliche innere Zeugniss 
dafür, dass Gott durch sein Gesetz die Sünde erst zur Sünde 
macht, und dass sein heiliger Wille, obwohl vom Sünder über
treten, sich doch an dem Sünder wenn auch in richterlicher Form 
durchsetzt. So bewahrt Gott sein Regale, indem er, Sünde durch 
Sünde strafend und potenzirend, auch mitten in der sittlichen 
Entartung und Unordnung (Gesetzwidrigkeit) eine sittliche Welt
ordnung in gesetzmässiger Weise aufrecht erhält. 

Das zeigt sich nicht bloss in der inneren, psychologischen 
Konsequenz des Sündigens („Gesetz des Fleisches und der 
Sünde" Rom. 7, 21 ff.), sondern auch in ihren von Gott über 
8 i e verhängten Folgen, in dem Uebel, in der Strafe, kurz in 
•lern gesammten Verkrüppelungs- und Verwesungsprocess, der 
m ' t dem Tode endigt. Auch die Desorganisation schliesst pa
thologische Consequenz in sich, ein furchtbar zusammenhängen
des Verursachungssystem, so dass wir bereits in unserem induc-
tiven Theil von einem „Gesetz des Todes" reden (I, p. 295) und 
dasselbe in den mannigfaltigsten Erscheinungen des sündlichen 
Menschheitslebens nachweisen konnten (I , p. 847 ff.). Das 
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Sterbenmüssen ist als ein Ausdruck des sich roalisirenden Got
teszornes über die Sünde auch ein gottgewollter „Fluch des 
Gesetzes." Es ist dieser Fluch des Gesetzes nichts anderes 
als die reagirende Energie des sich schlechterdings durchsetzen
den heiligen Gotteswillens, der innerhalb der sittlichen Wclt-
ordnung in dem Gesetz der Sünde und des Todes sich als Zorn
willen documentirt. 

Damit ist aber auch de r d ä m o n i s c h e C h a r a c t c r alles 
Bosen bereits indicirt und innerlich motivirt. Es ist für die 
christliche Ethik unendlich wichtig, den inneren gesetzmässigen 
Causalzusammenhang dieser g e i s t i g gearteten Macht, die wir 
das Böse nennen, überall scharf ins Auge zu fassen. Die 
ethische Bedeutsamkeit der Lehre vom Satan, dem bösen Geist
wesen, und seinem Keich, tritt aufs Deutlichste zu Tage, wenn 
wir die über den bösen Einzelwillen und das reagirende Einzel
bewusstsein der menschlichen Individuen hinausgehende Macht 
der zusammenhängend sich entwickelnden Sünde betrachten. 
Jener makrokosmische Zug des Bösen lässt sich nur dadurch 
erklären, dass sich in der Masse der sündigen Velleitäten eine 
geistige Willens- und Personmacht (ein Geist) auswirkt, welche 
wir als den dämonischen Hintergrund der pathologischen Er
scheinungsformen der Sünde z. B. in dem Gebiete der Crimina-
lität schon in unserem empirischen Theile (Bd. I, S. 693 f. und 
974) zu bezeichnen uns genöthigt sahen. Die vielfach von der 
modernen Weltansicht perhorrescirte Idee eines persönlichen 
Teufels, welche mit der christlichen Lehre, wie mit der Autori
tät Christi und seiner Apostel steht und fällt, ist allein im 
Stande uns vor der oben hervorgehobenen Alternative eines 
manichäischen Pessimismus und pelagianischen Optimismus zu 
bewahren. Denn ohne die Annahme solcher dämonisch geisti
gen d. h. p e r s ö n l i c h influirenden Macht des Bösen wird die 
Sünde, wenn sie uns in ihrer makrokosmischen Erscheinung ent
gegentritt, nur zu leicht als eine Folge der Naturnothwendigkeit, 
näher: der Substanz menschlich sinnlicher Creatürlichkeit be
trachtet werden, womit der Freiheits- und Schuldcharacter des 
Bösen aufgehoben würde. Oder aber man fasst die Sünde als 
zufälligen Eigenwillen der einzelnen Egoisten, als rein aus der 
Brust der Einzelindividuen herausgeborene, störende und hem
mende Macht, wodurch der Einzelsünder zum Teufel gestempelt 
würde und zugleich der habituelle Zustand der Sünde und ihre 
fortwuchernde Macht unerklärt bleiben müsston. Das „Gesetz 
der Sünde" führt uns nothwendig auf die geistig dämonische 



§. 10. Das dämonische Element im Bösen. 139 

Macht desselben zurück. Und die christliche Ethik muss es 
a b eine ihrer Hauptaufgaben anerkennen, gegenüber der fri
volen Leugnung von Seiten des modernen Zeitgeistes, wie gegen
über dem haarsträubenden Missbrauch von Seiten des Aber
glaubens den Zusammenhang des Dämonischen mit der krank
haften Fortentwickelung und Steigerung des Bösen in der na
türlichen, sich selbst überlassenen Menschheit nachzuweisen. Zu 
dem Zweck wird der Einfluss und die in ihrer Art gesetzmäs-
S'ge Auswirkung und Ausreifung des Bösen und seiner versuch
lichen Macht stets unter den Gesichtspunkt des heiligen, richter
lichen Gotteswillens zu stellen sein. 

Jener Zornwille Gottes, von welchem wir oben sprachen, 
giebt sich nämlich als ein ordnender und geordneter auch darin 
kund, dass er das in die Welt eintretende und eingetretene 
-Böse sich gesetzmässig auswirken, ausreifen, gleichsam als ein 
todtbringendes R e i c h des Bösen nach gewissen Normen sich 
gestalten lässt, so dass es wiederum auch nur gesetzmässig d. h. 
I n Form eines sittlich motivirten, systematischen Kampfes über
wunden werden kann. Der Fluch der Sünde ist, dass sie fort-
z eugend Böses gebiert und nothwendig im Tode, als dem phy
sischen und geistigen Uebel, culminirt. Wenn der Teufel als 
derjenige bezeichnet wird, der „des Todes Gewalt hat" und für 
8ein Reich des Todes allezeit Propaganda macht, so ist er kei
neswegs als solcher ein für sich seiender, selbständiger Factor 

es Bösen, sondern muss seinerseits, dem Zornwillen Gottes 
Unterworfen, demselben dienen, damit Gott auch nach seiner 
Kehr- oder Rückseite betrachtet (2 Mos. 33, 23) als ein Gott 
eihg e r und gerechter Ordnung, d. h. in seiner richterlichen 
ebermacht gegenüber der sündigen Welt sich kund gebe und 

erkannt werde. 
Allerdings scheint dieser Gedanke, weil sich in ihm das richter-

eWeltverhältniss Gottes und ^ e sündige Entfremdung der Welt 
bespricht, mehr in die Dogmatik als in die christliche Ethik hinein 
Z u gehören (Pa lmer ) . Allein die Dogmatik wird denselben 
8°Wohl in anderem Zusammenhange als von einem anderen Ge-
^chtspunkto aus darzulegen haben. Sie geht dabei stets von 
ern Mittelbegriff der durch Gott und seine Gnade zu beschaf-
enden objectiven Heilsverwirklichung aus und redet vom Got-
eszorne, w j e e r s i c l i in Gott und seiner Erlösungsoffenbarung 

Z u m Zweck der Versöhnung der Menschheit mit seiner imma
nenten Liebe einigt. Die Ethik hingegen vertieft sich in das 

Ugmss des durch das Gesetz geschärften Gewissens und sucht 
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die tragischen Wirkungen sittlicher Gottentfremdung des Men
schen psychologisch zum Verständniss zu bringen und im prac
tischen Leben darzulegen, um das Wesen des a l t e n M e n s c h e n 
als Folie für die Nothwendigkeit einer subjectiven Erneuerung 
und Wiedergeburt wissenschaftlich zu erfassen. Sic wird daher 
den a l t e n M e n s c h e n in seiner steten Beziehung zum richten
den Gottesgesetz eingehend betrachten und das innere Wachs
thum, sowie die unter dämonischem Einfluss sich vollziehende Ent-
wickelung des Bösen bis zum vollendeten Tode eingehend zu 
motiviren haben, wenn sie anders für den Heilsprocess und die 
sittliche Lebenserneuerung des Menschen die nothwendigen An
knüpfungspunkte und Voraussetzungen finden will. 

Der Mensch aber, als a l ter M e n s c h , in seiner sündigen 
Natur angesehen, ist was er ist nur a l s G a t t u n g s w e s e m Das 
sittlich Böse erscheint geschichtlich als Sittenlosigkeit oder tritt 
an den Einzelnen als Unsitte heran, sowie es andrerseits in dem 
Einzeliiidividuum auf Grundlage gattungsmässiger Degeneration 
bereits vor seinem persönlichen Bewusstsein und seiner geschicht
lichen Bethätigung als habitueller Zustand zu Tage tritt. „Von 
Geschlecht zu Geschlecht" wuchert der Krankheitsstoff fort und 
inficirt den zeitlich und räumlich in die Welt geborenen Men
schen mit seinem unheimlichen Gift, welches in der selbst
süchtig fleischlichen Willensrichtung als böse Lust bei jedem 
Individuum von Geburt an sich geltend macht und im Laufe 
seiner Entwickelung und seines sittlichen Wachsthums unter 
dem steten Einfluss der erziehenden Umgebung ins Bewusstsein 
tritt, um vom Gewissen als verwerfliche, nicht sein sollende 
Willensrichtung gestraft zu werden. 

Dass der Mensch, als natürlicher Mensch, als ein ,,Kind die
ser Welt" (Matth. 13, 38) ein Weltmensch ist, orgiebt sich schon 
daraus, dass er einem gattungsmässigen adamitischen Organismus, 
einem W e l t re ich angehört, mit welchem er gliedlich verwachsen 
ist und in welchem er sich als böse gearteten oder' sittlich ent
arteten vorfindet. Diese dem Optimismus unbekannte, in riesigem 
Maasse deprimirende, aber unleugbare Wahrheit wird in dem 
System der Ethik ebenso an ihrem Orte zur Sprache kommen 
müssen, wie sie uns bisher in allen Sphären menschlicher Lebens
erzeugung und Lebensbethätigung bereits durch die Massen
beobachtung entgegengetreten war. Das Gesetz der Vererbung und 
Theilnehmung bei der factischen Herrschaft der Sünde und 
Schuld musste uns als ein empirisches Grundgesetz erscheinen, 
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ohne -welches die Thatsache des sittlich Bösen unverständlich 
bliebe und in der Luft schwebte. 

Wie aber Gattungssünde und Gattungsschuld immer wieder 
in der Einzelpersönlichkeit als s u b j e c t i v e r E i g e n w i l l e , als 
mit der Egoität zusammenhängender Egoismus zu Tage tritt 
und kraft der innigen Wechselbeziehung (Reciproeität) von 
Einzel-Ich und Gattungsgemeinschaft (§. 2) neue Nahrung, ja 
neuen Anstoss durch die relative Macht der Initiative im per
sönlichen Willen, also durch den i n d i v i d u e l l e n F a c t o r er
hält, das wird die christliche Ethik dem pessimistischen Natu
ralismus gegenüber an der psychologischen Entfaltung der Sünde 
sei es in dem sittlichen Gewissenskampf, sei es in dem fort
schreitenden Sündenwachsthum der Einzelpersönlichkeit nach
zuweisen haben. So lange noch das sittliche Bewusstsein und 
der sittliche Wille eingehüllt erscheinen in den Naturboden der 
Familie und in den Geschichtsboden der allgemeinen Tradition, 
tritt auch die Einzelschuld hinter der Gemeinschuld zurück. 
Sobald aber das Ich in seinem Gewissen und in dem Maass 
seiner sittlichen Kräfte ein eigenartiges bewusstes Personleben 
gewonnen, wird auch je nach der Nutzung und kampfestreuen 
Verwerthung dieser Kräfte das Maass der individuell sittlichen 
Entartung und demgemäss das Maass der Verschuldung sich 
verschiedenartig gestalten, kurz der Mensch als sittlicher Cha-
racter, als Einzelpersönlichkeit in seinem sittlichen Werth oder 
Unwerth beurtheilt und bemessen werden müssen. 

Daraus folgt, dass das Problem- des Bösen und der sittlichen 
Schuld nur vom s o c i a l e t h i s c h e n Gesichtspunkt lösbar ist. 
Denn erstens giebt sich das göttliche Postulat oder das gebie
tende Gottesgesetz nur innerhalb des Gottesvolkes d. h. inner
halb einer geschichtlich, resp. heilsgeschichtlich begründeten und 
entwickelten Gemeinschaft kund, um dem Einzelnen zum sitt
lichen Bewusstsein gebracht zu werden. Sodann ist das Einzel
gewissen stets durch die sittliche Tradition geschult und an die
selbe gebunden. Endlich wird das Wechselverhältniss von In-
dividual- und Collectivschuld sowie von (innerer) Freiheit und 
(empirischer) Nothwendigkeit des Bösen nur dann richtig ver
standen, wenn man die Sünde mit der Gattungsnatur und dem 
Geschichtsboden des Menschen in steten Zusammenhang bringt. 
Zeugung, Lebensentwickelung und Tod des Menschen, Ent
stehung, Wachsthum und Vollendung des sittlich Bösen — sie 
leisen stets zurück auf die abnormen Zeugungs-, Erziehungs
und Bildungsverhältnisse innerhalb der Gattungsgemeinschaft, 
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aus welcher die Einzelpersönlichkeit, der Einzelgeist, erwach
sen ist. 

Gleichwohl erdrückt die s o c i a l e Betrachtungsweise nicht 
den individuellen Mitfactor des Bösen, sobald sie zugleich 
e th i s ch geartet ist, d. h. die Einzelperson als in ihrer indivi
duellen Freiheitsbewegung gerade durch die Zugehörigkeit zur 
Gattung und Geschichtsgemeinschaft bedingt und ermöglicht 
darstellt und eben deshalb als zurechnungsfähiges Wesen zu 
wahrem Verständniss bringt. Denn die Schuld, wie alle sitt
liche Zurechnung lässt sich nie nach abstractem oder absolutem 
Maasstabe, sondern nur in Relation zu.den Prämissen der ge
sellschaftlichen Umgebung richtig bestimmen, aus welcher der 
Einzelne natürlich und geschichtlich zu dem geworden, was er 
als sittlich handelndes Wesen ist. Daher sage ich : alle Schuld 
wird nur vom socialethischen Standpunkte gerecht und saeh-
gemäss gewerthet werden können. 

R e s u l t a t : 

§. 10. Die christliche Sittenlehre wird die Mensch
heitssünde in steter Beziehung zu den d r e i F a c t o r e n 
des Sittlichen (§. 2) darzustellen haben. Der göttliche 
Factor wird in dem gottgewollten „Fluch des Gesetzes" 
oder in dem durch moralische Weltordnung und heili
gen Zornwillen Gottes bedingten dämonischen Zusammen
hang des todtbringenden Bösen sich documentiren. Der 
c o l l e c t i v e Factor wird in der natürlich und geschicht
lich sich fortzeugenden Degeneration der adamitischen 
Gattung oder der sündlichen Gemeinschaft, die wir als 
gottfeindliches Weltreich bezeichnen, zu Tage treten müs
sen. Der i n d i v i d u e l 1 e Factor wird sich an der sünd
lichen Entwickelung des egoistisch gearteten Einzel wil
lens nachweisen lassen, sofern in jedem Personleben 
kraft des reagirenden Gewissens ein sittlicher Kampf und 
ein mit abnormer Willensbethätigung Hand in Hand 
gehendes thatsächliches Wachsthum von Sünde und 
Schuld stattfindet, und eben deshalb individuelle Zurech
nung nothwendig ist. In allen Fällen wird aber die 
Schuld der Entsittlichung,» sowie die Zurechnung der 
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Sünde beim Einzelindividuum lediglich im Zusammen
hange mit dem natürlichen und geschichtlichen Gemein
schaftsboden richtig abgeschätzt werden, da nur vom 
s o c i a l e t h i s c h e n Gesichtspunkte aus das Problem der 
Einheit von Nothwendigkeit und Freiheit auch in der 
natürlichen Entwickeluug sündlichen Lebens gewahrt und 
gelöst werden kann. 

_ я. Л . Пая sittlich Böse im Verhältniss zu den drei gangbaren ethischen Grundbe-
8"ften. Ijie Sünde als h ö c h s t e s U e b e l im Gegensatz zum h ö c h s t e n ( i u t . Die 
' , i n <le als z u c h t l o s e U n g e b u η d e n h e i t im Gegensatz zur V Π i c h t . Die Sünde als 

L a s t e r im Gegensatz zur T u g e n d . 

In -welchem Maasse die gangbaren ethischen Grundbegriffe 
des höchsten Gutes, der Pflicht und der Tugend rein formaler 
Natur sind (§. 3) ) lägst sich an dem Gegentheil des sittlich Gu
ten ebenso leicht nachweisen, wie an dem sittlichen Ideal der 
••-"lebe (§. 7). Denn je nach dem Gesichtspunkte der Betrach-

U n g erscheint das Böse ebensowohl als das höchste Uebel, wie 
a ^ a directe Pflichtwidrigkeit oder als speeifische Untugend. 

Passen wir das Böse in seinen Folgen, in seiner zielsetz-
'chen Entwickelung, in seiner practischen Vollendung, sofern 
es die gottgesetzten werthvollen Lebensgüter durch die sündliche 

u s t inficirt, zerfrisst und zerstört, so stellt sich uns das ge
dämmte Heer der Uebel vor die Seele, welche in dem unheim-
'Ciien Gebiete des Todes culminireu. Alle Güter werden durch 

die Selbstsucht ihrem idealen gottgewollten Character entfrem-
e t - Alles Lebensvolle wird innerlich desorganisirt und gewinnt 

e n dadurch den Todescharacter, weil es seiner Bestimmung 
entfremdet den idealen Gehalt einbüssen muss. Dass die „voll-

dete Sünde den Tod gebiert" (Jac. 1, 15) ist nur ein anderer 
sdruck für die unverkennbare Erfahrungstatsache, dass „die 
nde der Leute Verderben" ist, dass sie in ge»tiger und leib-
ner Hinsicht Verkrüppelung, Jammer und Elend in ihrem Ge-

f o J gehat . 
Selbstverständlich ist solches Elend keineswegs unmotivirt 

er zufällig, sondern die folgerichtige pathologische Consequcnz 
er T r e n a u n g von dem, der des Lebens Quelle ist. Die n o t 

wendige Proportionalität von Ursache und Wirkung tritt hier 
-!1 »Gesetz der Sünde" zu Tage und gliedert sich ein in die 

iche Weltordnung eines heiligen Gottes und seiner gerechten 
wdlensenergie. Es ist das „Zugelühlgeben" (Zezschwi t z ) 
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der richterlichen Heiligkeit Gottes, was in dem Uebel und in 
dem Tode als der Summa aller Uebel von der sündigen 
Welt empfunden wird. Gott, dessen Gemeinschaft wir für den 
gottesbildlich geschaffenen und nach Gott dürstenden Menschen 
als das höchste Gut erkannten (§. 7 ) , ist im letzten Grunde 
selbst das höchste Uebel für den Abtrünnigen, durch sittliche 
Entartung Gott Entfremdeten. Denn Gott ist unser Tod, wenn 
wir nicht das Gute aus seiner Lebensfülle empfangen wollen 
d. h. ihn nicht als unser höchstes Gut in kindlichem Liebesge
horsam uns aneignen. Weil er ein lebendiger Gott ist, weil er, 
nach Η e i n e ' s Ausdruck „die Ellenbogen frei haben muss", 
wenn er nicht bloss ein pantheistischer „verschämter Schein-
gott", — Luther würde sagen, wenn er nicht ein blosser „Stroh-
potze" sein soll, — mit einem Wort: weil Gott die Fülle aller 
heiligen Thatkraft in sich birgt, desshalb muss der gegen Gott 
reagirende sittlichböse Eigenwille die Uebermacht göttlicher 
Heiligkeit innerlich erfahren und erleben. Und diese Erfahrung, 
dieses Erlebniss giebt sich im Gewissen als Schuldbewusstsein 
oder als Zornempfindung kund. Diese trägt bereits den Tod 
aller Tode in sich. Auch der Dichter hat das in tiefer Ahnung 
gespürt, wenn er das Leben, das irdische, nicht als der Güter 
höchstes zu preisen vermag, aber, aus der Erfahrung der ge
sammten Menschheitsgeschichte -schöpfend, bekennen muss: der 
Uebel grösstes sei die Schuld. 

Die Schuld als der Uebel höchstes hängt also aufs Engste 
mit dem zusammen, was wir oben (§. 9) als „den Fluch des Ge
setzes" bezeichnet haben. In der dämonischen Entfaltung des 
Bösen steigert sich die Menschheitssünde eventuell bis zur Ver-
stockung, als dem geistig-sittlichen Tode, in welchem das Reich 
des Bösen seinen furchtbaren Kreislauf vollendet und an und 
für sich betrachtet, d. h. wenn es sich selbst überlassen bleibt, 
consequent vollenden muss. Das dämonisch ausgereifte Böse 
wird daher die christliche Ethik als den Höhepunkt alles Uebels, 
als Desorganisation aller Güter des Lebens, weil als vollendeten 
Tod, als consequent ausgestaltete Gottlosigkeit, als das hoff
nungslose Ziel sündlicher Fehlentwickelung darzustellen haben. 

Das höchste Uebel erscheint aber deshalb als nothwendige 
Folge des sittlich Bösen, weil dieses die heilig bewahrende, 
Macht des göttlichen^Sittengesetzes, die Leben und Freiheit be
dingende Ordnung bindender P f l i c h t e n untergräbt. Im Gegen
satz zur P f l i c h t (§. 2 ) , im Widerspruch mit der dem Einzel
nen innerhalb der gegliederten und berufsmässig organisirte» 
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Gemeinschaft gesetzten Liebes- und Lebensaufgabe (§. 7) bringt 
die Sünde ihrem selbstsüchtigen Character gemäss das Element 
der Auflösung, die Gefahr der Atomisirung auch in die Gesell
schaft. Warum? Weil das „Band der Vollkommenheit," die 
Liebe als das einzig sittlich Bindende verschwinden, und die zucht
lose U n g e b u n d e n h e i t , welche eins ist mit Pflichtvergessen
heit, in dem Maasse an die Stelle treten muss, als der egoistisch 
sündliche Eigenwille herrscht (Matth. 24, 12). 

Zwar wird die Ethik innerhalb des geschichtlichen Lebens 
der natürlichen Menschheit auch diejenigen Momente aufzusuchen 
und in ihrer Bedeutung zu erfassen haben, welche als bürger
liche Rechts- und Pflichtordnung, so zu sagen als ein Aufhalten
des (ein χατέχον 2 Thess. 2, 6), als ein sittlich bewahrendes Lebens
ferment erscheinen. Die Pflicht als harte Nothwendigkeit und 
zwangsweise Nöthigung innerhalb des geordneten Rechtsbestan
des menschlichen Gemeinlebens wird auch trotz der Sünde noch 
vorhanden sein und in dem Gewissen, als dem natürlichen Ge
setzesorgan, sich kund geben. Allein das sittlich Böse als sol-
ches ist und bleibt, soweit es die Gesinnung und die Neigung 
des alten Menschen beherrscht, die Wurzel aller schlechten 
Freiheit, welche Autorität und Pietät mit Füssen tritt, alle Ord
nung und Unterordnung nivellirend zerstört und durch zuchtlos 
eigensüchtige Gleichmacherei zum „Deckel der Bosheit" wird 
(iPetr.2,16). Das sittlich Böse Hesse sich geradezu als diejenige 
Pflicht V e r g e s s e n h e i t bezeichnen, welche in der Form falscher 
und eingebildeter Scheinfreiheit oder willkürlicher Ungebunden
heit und Schrankenlosigkeit dem Fleische Raum giebt. 

Damit ist denn auch der in dem sittlich Bösen enthaltene 
stricte Gegensatz angedeutet zu Allem, was T u g e n d oder Wil
lenstüchtigkeit und sittliche Leistungsfähigkeit des Menschen 
genannt werden mag. Das Böse, trotz seiner dämonisch gearte
ten Kraft, wie dieselbe im genialen Bösewicht absehreckend auf
sucht, ist doch seinem innern Wesen nach durch und durch 
S1ttliche Untüchtigkeit und Ohnmacht, ja speeifische Unthat. 
Denn wo es thatkräftig erscheint, wirkt es zerstörend. Es ist 
daher empirisch betrachtet nicht richtig, wenn S p i n o z a das 
Böse als dasjenige bezeichnet, was unsere Thatkraft (agendi 
P°tentiam) vermindert; denn mit der Stärke sündiger, egoisti-
^her Motive wächst auch die practische Willensenergie bis zum 
dämonischen. Aber ideal betrachtet, im Hinblick auf die Be-
ettmmung des Menschen und die Förderung seiner wahren Le-

ν · Oettiiigon, Socialethik Т Ы . 11. 10 
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bensinteressen ist das Böse allerdings der Tod aller Leistungs
fähigkeit. 

Weil die sündlich wuchernde Begierde, weil alle Formen 
des sich zuchtlos geltend machenden Egoismus den Willen in 
Fesseln schlagen, so wird durch das Böse jene Ohnmacht be
gründet, welche selbst ein S p i n o z a als „menschliche Unfähig
keit oder Untüchtigkeit in der Beherrschung und Zügelung der 
Leidenschaften" (humana impotentia in moderandis et coercendis 
affectibus) mit dem Ausdruck „Knechtschaft" (servitus) kenn
zeichnete. So erscheinen selbst die grandiosen Leistungen des 
natürlichen, ungebrochenen Menschen dem tieferen sittlichen 
Urthcil als „glänzende Laster" (splendida vitia). Das L a s t e r 
aber, als die zur Gewohnheit gewordene Befriedigung egoistischer 
Begierde, als die typisch werdende Form des bösen Willens 
ist das directe Gegentheil der Tugend und jede Unthat stellt 
sich der sittlichen Thatkraft schroff und exclusiv gegenüber. 

Freilich wird die Ethik auch hier die Möglichkeit einer g e-
s e t z l i c h - b u r g e r l i c h e n T u g e n d , d. h. jener durch Selbst
zwang herbeigeführten äusseren Conformität mit den Rechtsfor
derungen menschlicher Gesittung und Ehrbarkeit, als ein relativ 
Gutes und Berechtigtes, ja als ein sittlich bewahrendes Element 
anzuerkennen und psychologisch zum Verständniss zu bringen 
haben. Aber die Hohlheit solcher Tugend und der Mangel tie
ferer Gesinnungstüchtigkeit, mit einem Wort: die ungebrochene 
Herrschaft des Egoismus in jener Scheinleistung natürlicher und 
gesetzlicher Tugend wird (vgl. §. 36) die speeifische Untüchtigkeit 
des Menschen zum wahrhaft Guten, zur Gerechtigkeit, die vor 
Gott gilt, kurz den Jammer der Sündenknechtschaft und des 
Sündenbetrugs doppelt klar zu Tage treten lassen. 

H e s u l t a t : 

§. 11. Indem die christliche Sittenlehre von der 
Sünde, wie sie in dem „alten Menschen" sich entwickelt 
und vollendet, zu handeln hat, wird sie auch an dem 
sittlich Bösen die Kehrseite jener drei ethischen Grund
begriffe des höchsten G u t e s , der P f l i c h t und der Tu
g e n d aufzuweisen im Stande sein. Denn das sittlich 
Böse erscheint in seiner, alle gottgewollte Gemeinschaft 
zerstörenden, schuld- und todtbringenden Vollendung als 
das h ö c h s t e U e b e l ; in seiner die pflichtmassigen Ge-
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meinschaftsbande auflösenden und zersetzenden Macht 
als z u c h t l o s e U n g e b u n d e n h e i t (Pflichtvergessen
heit) oder falsche Freiheit; in seiner, den sittlichen 
Character der Persönlichkeit durch egoistisch fleisch
lichen Eigenwillen schwächenden und knechtenden Macht 
als sittliche Untüchtigkeit (Untugend) oder im Fall ha
bituell gewordener Ausübung als L a s t e r . 

S. 12. Dio Unsitll ichUcit oder die Sünde als Gegenstand der Sittenlehre im Ver 
hältnis* жщ- gcfttunmtcn culUu-gcscAiii'UUiehen Ktitwickciiing der Menschheit in W i s s e n 
s c h a n , K u n s t und I n d u s t r i e . W i d e r l e g u n g der pessimistischen und optimistischen 
Einseitigkeit, in dieser Hinsicht. ITntcrschiedcnheit der ethischen Siindenlchrc (sitt
lichen Pathologie) von den botrcll'omlcn Ob.iectcn der R e l i g i o n * - und Η ее Ii ( s l с I· r e. 

Im Gegensatz zur pessimistischen , an jeglichem Fortschritt 
der Menschheit verzweifelnden Weltanschauung werden die ver
schiedenen Gebiete culturgcschichtlichcn Lebens in Wissenschaft, 
Kunst und Industrie immerhin den Beweis zu liefern vermögen, 
das9 trotz sittlicher Entartung die Substanz und mit ihr die 
gottgesetzten Kräfte des menschlichen Wesens keineswegs ver
nichtet, dass die geistige Thatkraft und Leistungsfähigkeit des 
Menschen keineswegs gleich Null sind. In allen denjenigen Be
ziehungen des Lebens, welche nicht als solche schon das 
Ideal der Sittlichkeit berühren und also auch mit eingetretener 
Uiisittlichkeit nicht absolut zerstört zu sein brauchen, ver-
m i , g es der natürliche Mensch erstaunlich weit zu 1.»ringen und 
'ür den civilisatorischen Fortschritt des Lebens Grosses und Ge
waltiges zu leisten. Das heidnische Dichterwort: „Nichts istgcwal-
t'ger als der Mensch" — behauptet bis auf den heutigen Tag 
seine relative Wahrheit, wenn man dabei, wie dio Alten vom 
Schicksal und der tragischen Schuld, von der Tiefe des heiligen 
Gotteswillens und dem Elend eigner Gesinnungslosigkeit zeit
weilig i m Entzücken über dio grossartigen Culturleistungen ab-
8 l°ht, so zu sagen die gloissende Aussenscitc jener Leistung mit 
eptimistischer Tendenz ins Auge fasst. 

Wenn aber aus der unleugbaren Thatsachc der Civilisation 
der Optimismus auf eine hohe sittliche Würde und relative In-
taetheit der menschlichen Natur emen Schluss meint machen 
z u dürfen, so verkennt er nicht bloss, wie tief die sittliche Cor-
ruption als Wurm des Todes auch an den gleissendstcn Früch
ten des Culturfortschritts nagt, sondern erweist damit auch seine 
Unfähigkeit, die Sphäre des Sittlichen von den übrigen Cultur-

10* 
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gebieten, also auch das sittlich Böse von den specifischen Hemm
nissen der sogenannten Civilisation zu unterscheiden. 

Nirgends tritt der Unterschied des Objects der Sittenlehre 
von dem der Civilisationslehre, wenn ich so sagen darf, deut
licher zu Tage, als wenn es sich um das Wesen des Bösen oder 
der Unsittlichkeit handelt. Mit fortschreitender Civilisation in 
Wissenschaft, Kunst und Industrie kann gleichwohl die Sittlich
keit rückwärts gehen, die Sünde in wuchernden Gestalten ihr 
Wachsthum documentiren, wie die modern sociale Entwickelung 
oder Verwickelung fast allseitig lehrt; —ein neuer Beweis, dass 
Sittlichkeit, wie wir gesehen nicht Eins ist mit wissenschaftlich-
intellcctueller, ästhetisch-künstlerischer und practisch-industrieller 
Thätigkeit. So ist zum Beispiel der wisscnschaftlieh-intellec-
tuelle Irrthum, obwohl er mehr als man zugestehen will ( L e c k y ) 
mit der Gesammtrichtung der Interessen und des Characters 
der Menschen zusammenhängt, an und für sich nicht mit Un
sittlichkeit zu identificiren, da er lediglich eine Folge der Be
schränktheit unseres Erkenntnissvermögens sein kann, also gar 
nicht in der ethischen Willenscorruption seinen Grund zu haben 
braucht. Auch darf in der künstlerisch-ästhetischen Sphäre das 
Hässliche, gegen die Kunstregeln Verstossendc, nicht ohne wei
teres mit dem bösen Willen in Zusammenhang gebracht werden, 
da es zur Production des Schönen einer sonderlichen Begabung 
bedarf, die nicht jedem Menschen eignet. Und niemand wird auf 
industriellem Gebiete das Unpractische, Unbrauchbare sofort als 
aus sittlicher Verschuldung hervorgehend bezeichnen, da schlechte 
Häuser, schlechte Wege und Stege, wie schlechte Kleider und 
Schuh sehr wohl in Folge mangelhaften Materials oder mangel
hafter Erkenntniss der Mittel ihrer Herstellung, ohne allen 
sittlichen Hintergrund einer Verschuldung, gedacht werden 
können. 

Gleichwohl werden Handel und Wandel, Kunst und Wissen
schaft im Hinblick auf die innere Einheit und Solidarität mensch
licher Interessen und Lebensaufgaben, also mit Beziehung auf 
den schon nachgewiesenen Zusammenhang von Cultur und Sitt
lichkeit (§. 4) nur dort zur gesunden Entfaltung und vollen 
Blüthe gelangen, wo die sittlichen Grundlagen der Gesellschaft, 
Rechtsordnung und Religion nicht gänzlich zerstört sind. Aber 
an und für sich lässt sich doch der wissenschaftliche, ästhetische 
und industrielle Fortschritt sehr wohl mit einer sittlichen De-
pravation combinirt denken. Die innere Gottentfremdung geht 
oft mit concentrirter Thätigkeit in allen möglichen weltlichen 
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Interessen Hand in Hand. Babylonische Thurmbautendcuzen 
ragen bis in die gegenwärtige Civilisationsära hinein. Hat man doch 
die „Säcularisation der Interessen" d. h. ihre Emancipation von 
kirchlichen und religiösen Rücksichten als den besonderen Vorzug 
unserer Aufklärungsperiode gerühmt ( L e c k y ) . Selbst der Ma
terialismus, der doch als pure Negation jeder ethischen Weltan
sicht bezeichnet werden kann, weiss für die genannten Cultiirgebiotc 
sich zu begeistern und Staunenswertes hervorzubringen. Auch 
der ungebrochene Egoismus vermag auf dem Felde der Wissen
schaft durch hingebenden Forschungstrieb sich in der Erkcnnt-
niss der Weltgesetze zu vervollkommnen. Namentlich die 
neueren Fortschritte der Naturwissenschaft liefern den Beweis, 
dass ein hohes Maass wissenschaftlicher Erkenntniss mit Indif
ferenz oder Opposition gegen sittliche Wahrheiten sich paaren 
kann. Ebenso vermag das Genie auf künstlerischem Gebiete 
Grosses zu produciren und Schönheiten von imponirender Gewalt 
zu Wege zu bringen, und wälzt sich dabei möglicher Weise im 
Unflath der Lust, wie die mit dem Cultus des Genius verbun
denen sittlichen Extravaganzen der romantischen Schule dar-
thun. TJnd dass in der technischen und industriellen Leistung 
Ausgezeichnetes erreicht, grosser Rcichthum aufgehäuft und be
deutende Machtentfaltung erzielt werden kann, trotz stetig 
Wuchernder Selbstsucht, ja dass von dem egoistischen Motiv 
sehr häufig die grössto Energie irdischer Gütererzeugmig und 
Vermögensbeschaffung ausgeht, muss selbst der Blinde zuge
sehen. Deshalb ist es auch eine arge Verirrung, civilisatorischen 
und sittlichen Fortschritt zu identificiren und jener optimistischen 
Meinung zu huldigen, als könnte durch Eisenbahnen und Er
findungen, durch Kunst und Wissenschaft, durch höchste Stei
gerung materieller und öconomischcr Froductionskraft ein idealer 
Weltfricde, ein tausendjähriges Reich, ein goldenes Zeitalter 
erzielt werden, in welchem der Krieg unmöglich sein würde! 

Der hier verborgene, von der Geschichte aller Zeiten und 
namentlich auch der jüngsten Gegenwart widerlegte Irrthum 
•Hegt darin begründet, dass man, wie die Moral überhaupt, so 
auch die Kehrseite derselben: die sittliche Corruption oder den 
Egoismus, als einen für die gesammte Mensch heitsentwickelung 
keineswegs schädlichen Factor, in die blosse Privatspharc, in das 
isolirt gedachte Einzelgewisscn hincinverlcgt und die Errungen
schaften der Civilisation gänzlich von der Frage der Sittlichkeit 
emaneipirt sein lässt ( B u c k l e ) . Auch in dieser Hinsicht liegt 
die rettende Wahrheit in der richtigen s o c i a l e t h i s c h e n Bc-
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urtheilung des Bösen begründet, durch welche wir sowohl dem 
optimistischen als dem pessimistischen Extrem begegnen können. 
Freilich enthalten beide ein Wahrheitskörnlein, welches aber 
einseitig festgehalten zu einem Riosenirrthum heranwächst, der 
uns den tieferen Einblick in die wirklichen Vorgänge der Mensch
heitsgeschichte verdeckt. AVahr ist an der optimistischen An
schauung, dass wegen des unverkennbaren Unterschiedes zwi
schen moralischer und intellectueller Entartung, auch der 
sich selbst überlassene selbstsüchtige Mensch für seine zeitlichen 
Civilisations-Interessen Bedeutendes und Bewundcrnswerthes zu 
leisten und in diesen Leistungen enorme Fortschritte zu machen 
im Stande ist. Und wahr ist ebenso an der pessimistischen 
Wcltbetrachtung, dass diese Leistungen hohl und nichtig, nur 
eine Scheinmacht sind, welche das innere Elend und den Jam
mer der Menschheit nicht zu verdecken vermag, so lange und 
so weit die egoistische Befriedigung der Leidenschaften die 
Haupttriebfeder dabei ist und eine geistig-sittliche Vervoll
kommnung der Menschheit nicht als der erreichbare Zielpunkt 
jener civilisatorischen Entwickelung ins Auge gefasst wird. Al
lein es ist die Kurzsichtigkeit beider, welche sich darin kund 
giebt, dass sie das speeifische Wesen der Sünde oder dos sitt
lich Bösen in seinem Verhältniss zu jener culturgoschichtlichen 
Entwickelung verkennen. Durch Nichtachtung der geistig-
dämonischen Macht des s c h u l d b e d i n g e n d e n Bösen ver
schulden es alle beide, dass die Menschen mitten in der gleissen
den, civilisatorischen Lebensentfaltung dennoch „zum Tode hin 
stolziren" ( S h a k e s p e a r e ) . 

Das hippoeratische Antlitz auch der glänzendsten Civilisations-
ära liegt aber darin, dass das Böse als innerlich fortwuchernder 
und sich selbst verzehrender Egoismus nicht bloss in der Ein
zelperson, sondern in dem socialen Gesainmtzustande über kurz 
oder lang den gesunden Lebenszusammenhang untergräbt und 
ganze Völker, trotz bereits erlangter hoher Culturstufe, ja meist 
in engstem Zusammenhange mit derselben dem unvermeidlichen 
Process der Verwesung und des Verderbens Preis giebt, wel
chem selbst Völker wie die Griechen und Römer trotz ihrer 
hohen geistigen, ästhetischen und nationalöconomischen Errun
genschaften nicht entgangen sind. Die Sünde ist eben nicht 
bloss der einzelnen Menschen, sondern auch der Völker Ver
derben und nagt auch bei hoher Culturstufe an ihrem Lebens
mark. Warum? Weil Kunst und Wissenschaft an und für sich 
nicht „des Menschen allerhöchste Kraft" sind, sondern, in den 
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Dienst des sittlich Bösen gestellt, ihm die Signatur der Ohnmacht 
und des Siechthums aufprägen. Das folgt bereits aus unserer 
oben gegebenen allgemeinen Verhältnissbestimmung von Sitt
lichkeit und Cultur (§ . 4). 

Die Ethik wird daher als christliche Ethik die speeifische 
Aufgabe haben, im Gegensatz zu den beiden genannten Extre
men das sittlich Böse als das Moment s o c i a l e r , s c h u l d b e 
d i n g e n d e r C o r r u p t i o n auch in der entwickeltsten culturgo-
schichtlichen Civilisation nachzuweisen. Dabei wird sie einer
seits zugestehen können, dass in diesen Gebieten menschlicher 
Geistesarbeit auch bei sittlicher Abnormität doch gewaltige Fort
schritte errungen werden können, welche an sich nicht werth
los oder nichtig sind, wie der Pessimismus denkt, da durch 
solche Geistesarbeit die Völker vor gänzlicher Versumpfung noch 
zeitweilig bewahrt und sich ihrer höheren sittlichen Bestimmung 
Wieder bewusst werden können. Andererseits muss aber aus 
der christlich sittlichen Betrachtung hervorgehen, dass eine 
krankhafte Desorganisation, dass der Tod in den Gebeinen des 
menschlichen Gesammtorganismus wuchert, sobald die civilisa-
torischen Tendenzen nicht in den Dienst des höchsten Lebens
zweckes, der sittlichen Bestimmung des Menschen gestellt wer
den, da keine noch so reich entwickelte Wissenschaft und Kunst 
dem Menschen seine centrale Lebensbedingung schaffen, d. h. 
das hemmende und lähmende, mit dem sittlich Bösen wesent
lich zusammenhängende Schuldbewusstsein wegschaffen kön
nen. Nicht um blosse E m a n c i p a t i o n in dem human-civilisa-
torischen Sinne d e r modernen Zeit, sondern um wahrhafte Er
lösung von dem Fluch des alles zerstörenden Egoismus han
delt es sich, wenn der Culturfortschritt den Menschen seiner 
Wahren sittlichen Bestimmung näher bringen soll. — 

Das schuldbedingende Böse als solches zu erkennen und zu 
überwinden, scheint aber in unserm Verhältniss zu Gott die be
sondere Aufgabe der R e l i g i o n , in unserer gesellschaftlichen 
Beziehung zu den Mitmenschen die speeifische Mission der 
R e c h t s p f l e g e zu sein. Das Böse soll doch als das dem Got
teswillen Widersprechende durch die versöhnende Macht der Re
ligion überwunden und als das die menschliche Ordnung Stö
rende durch die strafende Macht des Rechts in Schranken ge
halten werden! Wie lässt sich also das Böse als Object der 
Sittenlehre von den betreffenden Objecten der Religions- und 
Rechtslehre klar unterscheiden? 

Wir haben bereits oben vorübergehend augedeutet, wie der 
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Inhalt der Ethik, soweit diese sich mit der Darlegung des sitt
lich Bösen zu beschäftigen hat, von dem Object der Dogmatik 
oder der Religionslehre, sofern auch sie von der Sünde handeln 
muss, sich unterscheiden lässt. Jetzt wird uns diese Grenzre-
gulirung leichter werden, nachdem wir erkannt, in welchem Zu
sammenhange und in welchem Umfange die Sittenlehre das 
Böse zu untersuchen hat. 

Die Religionslehre wird jedenfalls das Böse stets als Irre-
ligion, d. h. als Störung der Gottesgemeinschaft des Menschen, 
als Zwiespalt zwischen Gott und Mensch oder das zu Sühnende 
darzustellen haben, um die Nothwendigkeit einer objectiven 
Wiederherstellung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch 
zu motiviren. Die Sittenlehre wird aber das Böse als Fehlent
wickelung, als den Anfangs- und Ursprungspunkt eines patholo
gischen und schliesslich letalen Processes zu betrachten haben, 
welcher das menschliche Gemeinleben und daher auch die 
Herzensgeschichte des Einzelnen in Folge jenes corrosiven und 
contagiösen Giftes inficirt. Die Dogmatik wird also die Sünde 
als Erweis der objectiven Heilsbedürftigkeit des Menschen in 
dem Zusammenhange darlegen, dass die Heilsgemeinschaft des 
Menschen mit Gott oder die Wiederherstellung des Kindesver-
verhältnisses nur durch eine versöhnende Liebesthat Gottes für 
die Menschheit ermöglicht und durch göttliche Initiative ver
wirklicht erscheint; die Ethik wird die Sünde als Erweis des 
subjectiven Heilsbedürfnisses des Menschen derart entwickeln 
müssen, dass der Process der Erneuerung in dem geängsteten 
Gewissen des Menschen psychologisch vollkommen motivirt und 
der Eintritt neuer Motive, vor allem des überragenden Motivs 
der Liebe, als der dankbaren Gegenliebe gegen den Gott der 
Gnade, uns verständlich wird. 

So nahe und stetig sich beide Behandlungsweisen desselben 
Objectes berühren werden, schon weil die objeetive Voraus
setzung für das Verständniss des Wesens der Sünde: das Got
tesgesetz , in beiden Disciplinen zur Sprache kommen muss, so 
gewiss lassen sie sich doch unterscheiden. Ja sie ergänzen sich 
gegenseitig, sofern das gestörte Gottesverhältniss des Menschen 
(Object der Religionslehre) als principiell begründendes Moment 
hineinragt in das Verständniss sittlicher Entartung des alten 
Menschen, und sofern die abnorme Entwickelung des mensch
lichen Willens (Object der Sittenlehre) als psychologische und 
empirische Bestätigung für die religiös dogmatische Beurtheilung 
der Sünde und ihrer Verdammlichkeit dient. Die Dogmatik 
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wird also die Sünde, indem sie dieselbe bis in ihren geschicht
lichen Anfangspunkt (den Sündenfall des Menschen) verfolgt, 
als Störung des Weltvcrhältnisses Gottes betrachten. Die Ethik 
hingegen muss die Beleuchtung der Sünde in die Lohre vom 
«alten Menschen" einkleiden, um die psychologische Genesis, 
Fortentwicklung und Vollendung des sittlich Bösen gegenüber 
dem Gottesgesetz als Folie für den sittlichen Heilungsprocess zu 
erfassen". In der Dogmatik kommt das Gottesgesetz ohne de-
taillirte Ausführung seines Inhalts nur als Documentirung der 
Thatsächlichkeit göttlichen Zornwillens und der Nothwendigkeit 
göttlich vermittelten Heils willens vor. Die Ethik wird das 
Gottesgesetz in detaillirter Ausführung seines ewig gültigen In
haltes als absolut-sittliche Lebensnorm begreifen lehren, um die 
menschliche Entartung und die Nothwendigkeit der inneren Er
neuerung des alten, unwiedergeborenen Menschen zum Ver
ständniss zu bringen. 

Wie nahe sich endlich in Betreff des sittlich Bösen Ethik 
und R e c h t s l e h r e berühren, tritt namentlich in der, beiden 
Disciplinen angehörenden Theorie der Verschuldung und Strafe 
z u Tage. Auch vom Rechtsstandpunkt aus muss der Schuldbe-
Snff mit <j e r Intention und Zurechnungsfähigkeit des Handeln

den in Zusammenhang gebracht werden, was ohne stetes Recur-
^ren auf die s i t t l i c h geartete Willensrichtung und die Motive 
a es handelnden Subjects unmöglich ist. Und die Strafe wird 
vollzogen t 

nicht als eine bloss nothweise Aufrechterhaltung äus
serer Ordnung, sondern als Ausdruck der Sühne zur Aufrecht-
™altung der Rechtsidee. Daher wird auch die Strafrechtspflege 
er die juridisch gesetzliche Behandlung des „Bösen" stets auf 

Moralische Prämissen und Principien sich stützen und demge-
niass d e r ethischen Beurtheilung der Willensverhältnissc sich 
ш е entschlagen können. Selbst ein „Naturrecht" wird in der 

enandlung des Bösen, namentlich in der gesammten Sphäre 
er Strafrechtspflege nur „auf dem Grunde der Ethik" 

r e n d e l e n b u r g ) sich erbauen können. 
Aber nichts desto weniger ist der Unterschied nicht bloss 

Ь ff61 Behandlung, sondern auch in der Umgränzung des be-
»enden Objects beider Disciplinen ein tief greifender. Die 
eiitsanschauung und Rechtsdurchführung kann und muss sich 
ei beruhigen, dass die äussere Ordnung des Gemeinlebens 

EtVri ^ e s t ° r t ' Person und Eigenthum nicht verletzt werden. Die 
ik darf und muss die innere Angemessenheit der Willens-
l V e u n d der Gesinnung an die höhere sittliche Lebensnorm 
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der Liebe verlangen. Was wir also oben bereits (§. 8) als den 
Unterschied zwischen rechtlicher und sittlicher Lebensforderung 
gekennzeichnet haben, macht sich hier, nach seiner Kehrseite 
betrachtet, wiederum geltend. Das Recht kennt im Grunde 
keine Sünde, kein sittlich Böses, sondern nur ein vor dem Fo
rum des menschlichen Gerichtes gebrandmarktes Unrecht, d. h. 
die in das Aussenleben als Gesetzesübertretung hineinragende, 
die Gemeinschaftsordnung störende That. Die Sittenlehre geht 
aber in ihrer wissenschaftlichen Untersuchung und practischen 
Forderung zurück auf den eigentlichen Sitz und geistigen Ur
sprungspunkt des Bösen in dem Willen, in der Gesinnung, in 
dem Character, und bezeichnet vor dem göttlichen Forum des 
geschärften Gewissens alles das als unrecht oder ab böse, was 
der Idee des Menschen oder der idealen Lebensnorm, kurz dem 
wahrhaft Guten (§. 5) widerspricht. Nirgends ζ. B. wird die 
'Lieblosigkeit oder die Liebesverweigerung als solche vom Rechto 
bestraft; denn sie kann durch die Rechtsordnung weder erzeugt 
noch erzwungen werden. Aber jede, allerdings nach sittlicher 
Beurtheilung aus Lieblosigkeit hervorgehende, anderen Menschen 
Schaden zufügende gesetzwidrige Handlung unterliegt der Rechts
sühne und fordert rechtliche Wiederherstellung. Das documentirt 
sich auch in der Straftheorie. Nach sittlicher Weltanschauung 
straft sich das Böse insofern von selbst, als mit dem Schuldbe
wusstsein auch das Uebel der That auf dem Fusso folgt. Die Strafe 
erscheint als vergeltende Reaction des absolut gültigen Sittenge
setzes, das sich an dem Sünder durchsetzt und in seinem Ge
wissen das Bewusstsein der ewigen Gerechtigkeit oder der Ne
mesis wachruft, welcher er schlechterdings nicht entlaufen kann. 
Nach juridischer Auffassung muss das Böse durch Handhabung 
menschlicher Gewalt gestraft werden, welche zur Aufrcchter-
haltung der Rechtsordnung und des Rechtsbewusstseins dort 
Vergeltung übt, wo eine Rechtsübertretung vorliegt und durch 
eine Zwangsmassregel gesühnt werden kann. Das „Vergehen" 
und „Verbrechen" sind also, juridisch bezeichnet, gesetz
widrige Handlungen, welche lediglich nach dem Maass ihrer 
Gemeinschädlichkeit und Strafbarkeit characterisirt werden. Die 
Sittenlehre aber behandelt das Unrecht als das aus gesetzwidri
ger Willensrichtung hervorgehende Gesammtverhalten, dessen 
Verwerflichkeit nach einem ewigen, idealen Maasstabe gemes
sen sein will. Das Böse im sittlichen Sinne involvirt daher, so 
lange die tief innerliche Umkehr nicht eintritt, eine ewig wäh
rende Schuld, welche nur durch eine innere That sittlicher Er-
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neuerung gesühnt worden kann. Es fordert eine Busse, die 
nicht im juridischen Sinne als sühnende Strafzahlung oder 
Straferduldung, sondern im ethischen Sinne als inneres Selbst
gericht vor Gott und dem Gewissen sich vollzieht. 

So ist unleugbar das staatsbürgerliche Recht zwar ein 
Hemmniss, eine heilsame Schranke für die zuchtlose Bcthätigung 
des Bösen in seiner äusserliehen, gesellschaftlichen Erscheinung, 
aber keineswegs ein Mittel der Wiederherstellung rechtbeschaf
fener Gesinnung und Willensriehtung. Nicht die Rechts-, son
dern die Sittenlehre vermittelt uns das Verständniss wie für die 
innere Genesis des Bösen, so auch für die innere Herstellung 
normaler Willensrichtung oder wahrer Gerechtigkeit. Wie die 
letztere im sündigen Menschen beschafft werden kann, ist aber 
das Grundproblem c h r i s t l i c h e r Sittenlehre, deren speeifisches 
Object als das „christlich Gute" wir nunmehr ins Auge zu fas-
8en und vom socialethischen Gesichtspunkte näher zu beleuchten 
Ilaben. 

К о s π 11 я t. 

§. 12. Obwohl die c u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n Ge
bie te der W i s s e n s c h a f t , K u n s t und I n d u s t r i e 
sich, ihrem eigenthümlichen und nächsten Zwecke ge
mäss (§. 4) a u c h trotz sittlicher Corruption fortschrei
tend entwickeln können, wird die Ethik nachzuweisen 

l a '>en, dass auch das gesammte Culturleben, sofern es 
dem höchsten Lebenszweck des Menschen zu dienen hat 
·̂ 8), durch die s o c i a l corrumpirende und schuldbe-

c l ngende Macht des sittlich Bösen nothwendig gehemmt 
^ erden muss, da die Unsittlichkeit zwar nicht identisch 
jst mit zurückgehender Civilisation, wohl aber den so
llen Kern und die Lebensfähigkeit derselben auf die 
äuer untergraben und ihr den Segen innerhalb der 

§ e istigen Entwickelungsgeschichte der Menschheit rau
en muss. — Die R e l i g i o n s l e h r e stellt die Sünde als 
tatsächliche Störung des Verhältnisses zwischen Gott 

| l n d Welt dar, um die Nothwendigkeit einer vollgül-
§ e n Sühne und objectiven Wiederherstellung der Güt

ergemeinschaft ^ e s Renschen zu begründen. Die 
enlehre hingegen wird das Böse als subjective Entar» 
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tung des menschlichen Willens und Gesammtverhaltens 
ins Auge zu fassen haben, um die Nothwendigkeit in
nerlicher Erneuerung und Wiedergeburt des Menschen 
zu motiviren. — Die R e c h t s l e h r e behandelt das Böse 
als schuldbedingendes und strafbares Unrecht, wie es 
in der äusseren Uebertretung staatlich-bürgerlicher Ord
nung sich kund giebt, und demgemäss als durch die 
zwangsweise Aufrechterhaltung der letzteren vor mensch
lichem Forum sühnbar erscheint. Die Sittenlehre muss 
das Böse als in der abnormen Gesinnung und Willens-
richtung des Menschen wurzelnd und in dem gesarmnten 
gottwidrigen Verhalten sich kund gebend betrachten 
und wird demgemäss auch nur in der bussfertigen Er
neuerung vor dem göttlichen Forum eine Sühne und 
Wiederherstellung für möglich erachten können. 



V i e r t e s C a p i t e l . 

INc Wiederherstellung wahrer Sittlichkeit oder das „ c h r i s t l i c h 
G u t e " als Inhalt c h r i s t l i c h e r Sittenlehre. 

§· 13. Das „christlieh Gute" im Verhiiltniss zum al lgemeinen sittlichen Ideal, 
hristus als persönliche Verkörperung der sittlichen Idee. Die wahre Gerechtigkeit 

•ins dem Glauben oder das H e i l s l e b e n in der Gemeinschaft J e s u , des gekreuzigten 
"»d auferstandenen gottmcnsehliehen Versöhners . Das Heils leben des Christen, aus 
' « n Centrum der W i e d e r g e b u r t als fortschreitende H e i l i g u n g mit dem Zie l der 

" U e n d u n g . Die parallelen christlichen Giundtugendon des G l a n b e n s , der 
' • e h e und der H o f f n u n g und ihre siegreiche Hewährung im K a m p f des Lebens 

als Inhalt christlicher Ethik . 

Es erscheint auf den ersten Blick sonderbar, das sogenannte 
» ° h r i s t l i c h Gu te" zum sachlichen Mittolbegriff derjenigen 

ttenlohre zu machen, dio aus dem Geist des Evangeliums her
g e h ö r e n ist. Wenn man die Ethik die theologische Wissen
schaft vom christlichen Leben als dem „christlich Guten" ge
nannt hat (Chr. Fr. Schmid ) , so könnte an solche Bezeichnung 
eicht der Missverstand sich anknüpfen, als handelte es sich in 

e r christlichen Sittenlehre um ein sonderliches ethisches Ideal 
'νδ1· §. 5), welches gänzlich ausserhalb des allgemein sittlichen Be
wusstseins liegend, als ein Monopol des historischen Christenthums 
S I°h darstellte. Es würden so die Fäden zwischen dem Humanen 
und Christlichen zerrissen und das Christenthum verlöre bei 
solcher Exclusivität das Recht, sich als die wahre Humanitäts-

'gton mit schlechterdings universeller (katholischer) Tendenz 
г ц bezeichnen. 

Das „christlich Gute" kann unmöglich etwas Apartes sein 
°n und ausser der von uns bereits gefundenen sittlichen 

(§ 5 e e - Kein anderes, als das Matorialprincip heiliger Liebe 
8; °) kann auch in dem „christlich Guten" das einzig be-

niendc und alle sittlichen Postulato in sich schliessende 
I f j e a ' S . e ' n * ^ e heilige Liebe irdisch zu verwirklichen, das ewige 

eal in die zeitliche Realität, ihr himmlisches Wesen in die 
e Eischeinung treten, die Liebe also Fleisch werden zu 

de!- 6"' ^ a s ' 8 t J a Wurzel und Aufgabe des Christenthums als 
ch · 8 i t t i i c h e n und sittigenden Weltreligion. Das Gute im 
üb l 8,*^ ("'hen Sinne muss sich also mit dem docken, was wir 
b i l r l l - " ^ U r ^ c n z u r Gottesgemeinschaft bestimmten, gottes-
als r T * 1 g 0 8 c n a f f e n e n Menschen als die wahre freie Sittlichkeit, 

d f t 8 an sich Gute bereits erkannt haben (§. 5 - 8 ) . 
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Und doch läge dieser Voraussetzung eine gewaltige 
Täuschung zu Grunde, wenn man nämlich meinte durch solche 
Identificirung des christlich Guten mit der allgemeinen Idee der 
Sittlichkeit das speeifische Wesen des Christenthums als heils
geschichtlich gewordener Weltreligion oder den eigentümlichen 
Character „christlicher Sitte" erfasst und begriffen zu haben. 
Das Speeifische der christlichen Sittlichkeitsidee kann nicht in 
der bloss ausgesprochenen Forderung der Liebe liegen. Das Neue 
und Eigentümliche derselben muss in dem Nachweis wurzeln, 
wie die Liebe g e g e n ü b e r der e m p i r i s c h g e w o r d e n e n 
U n s i t t l i c h k e i t (§. 9 ff.), gegenüber der egoistischen Ver
kehrung menschlichen Eigenwillens zur Verwirklichung kommen 
könne und zwar factisch durch die geschichtliche Person Christi 
zur Verwirklichung gelangt sei und annoch allein durch ihn 
und sein Werk auf Erden dazu gelangen könne. 

Daher ist es auch keineswegs ein besonderes Gebiet christ
licher Ethik, etwa den Urständ des Menschen vor der einge
tretenen Sünde und das mit diesem Urstande gesetzte Kind-
schaftsverhältniss des g o t t e s b i l d l i c h e n Menschen zur Dar
stellung zu bringen, wie unter den neueren Ethikern namentlich 
W u t t k e , B. W e h dt u. A. es gethan haben. Was in Christo 
zur Verwirklichung gebracht ist, und was durch die Macht seines 
wiedergebärenden Geistes in dem „neuen Menschen" sich aus
wirkt, ist ja nichts anderes als die ursprünglich gottgewollte 
I d e e des Menschen. Und die mit der Natur und dem Wesen 
des Menschen gesetzte, durch die Sünde unverlorene (formale) 
Gottesbildlichkeit, das was man gewöhnlich als den „liest der 
Gottesbildlichkeit" im Gewissen auch des sündigen Menschen zu 
bezeichnen pflegt, wird ja in der Entwickelung der Lehre vom 
„alten Menschen" zur Sprache gebracht werden müssen (vgl. §. 27)· 
Die Lehre vom Gewissen ist die einzig berechtigte ethische 
Doctrin vom Ebenbilde Gottes, soweit es noch in dem mensch
lichen Personloben vorhanden ist. 

In der christlichen Ethik kann jedoch dasLiebes- undFrcihoits-
i d e a l , sowie die wahre Gerechtigkeit des Menschen nur als 
durch Christum wiederhergestelltes Gottesbild zur wissenschaftlichen 
Erkenntniss kommen. Das „christlich Gute" muss jedenfalls das von 
Christo stammende und im Sinne Christi sich verwirklichende Liebes
ideal bezeichnen. In diesem Sinne will Jesus seinen Jüngern 
ein „neu Gebot" (χαινή ΐντολή Joh. 13, 34) gegeben haben, dass 
sie sich unter einander lieben sollen; was ja an und für sich 
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tes 4 · W o n n a u c n durch Christum neu gestaltetes und motivir-
m o ' t t e n g c s e t z 'solche Rechtbeschaffenheit zu bewirken. Die 
der V-80^10

 ^ e c des Christenthums kann weder in der Forderung 
Geb t G ' n ° C l 1 ί η d ( m J - > 0 8 t u l a t ^ 0 1 ' Entsagung, weder in dem 

0 der Demut und Sclbstcntäusscrung, noch auch in der 

betrachtet gar nichts „Neues" ist, sondern der alte Mosaische, 
Ja derselbe sittliche Grundgedanke, der sich wenigstens an
deutungsweise auch bei den Heiden, bei einem P l a t o und 
Seneca , bei einem S o c r a t e s und C i c e r o findet. Das Neue 
mnss also in dem eigentümlichen Geiste Christi d. h. in der 
Art und Weise liegen, wie in Christo und durch ihn das Liebes-
Pnneip, als ein wahrhaft überragendes und siegreich starkes Mo
tiv in die egoistisch geartete Menschheit hincingopflanzt, den 
s°lbstischen Willen derart zu reinigen und zu beseelen vermag, 
dass mit dem neuen Beweggründe auch ein neues Leben, eine 
normale Hcrzonsstellung zu Gott und den Menschen, sowie zum 
eigenen Ich eintrete. 

Wenn wir als das eigentlich Hemmende und Lähmende in 
der empirisch corrumpirten, sittlich krankhaften Menschennatur 
a s s c h u l d bedingende Böse erkannten (§. 9 ff.), so muss das 
netlich Gute jedenfalls so geartet sein, dass es gegenüber 

0 r n heillosen Krankheitszustandc wahrhaft heilend, gegenüber 
m lähmenden Schuldbewusstsein schuldtilgend erscheine. 

^ u r wenn auf dem Wege des Heils und der Gnade, d. h. durch 
ewissheit der Sündenvergebung ein neues Grundverhältniss 

e s Menschen zu Gott ermöglicht wird und zwar auf Grund 
einer sittlich neuschöpferischen, tief motivirten, göttlichen Initia-
^ V e , welche zugleich Anfang und Impuls menschlicher Freihcits-
ewegung würde, könnte auch der creatürliche Wille zu einer 

Il0rnialen und sieghaften Lebensbewegung gegenüber der eigen-
j8.U^tigen, dämonischen Macht des Bösen gelangen. Und „christ

kann solche Erneuerung auf dem Wege der Hcils-
des^0 - ^ а П П £ o n a n n t w °rden, wenn sie in der Erscheinung 

historischen Christus ihre centrale Lebenspotenz, ihre trieb
en · e . ^ u r z ° l bat. Kurz darum handelt es sich bei dem 

r i st ' ich Guten", wie eine Rcchtbeschaffenheit in dem sündigen 
enschen durch Christum hergestellt werden könne, eine Ge-

8ei{ k e i t ' d i ° V O r G o t t g i l t ' d " h " d i ° D i c h t S c h e i n " ' n o c h 

^ istgerechtigkeit sei, sondern ein dem heiligen Gotteswillen 
sprechendes Gesammtvcrhalten, das auf einem neuen Kindcs-

erbältniss in Christo ruht. 

blo 8 1 S * a ^ s o schlechterdings unmöglich durch irgend ein 
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Pflicht der Vergeistigung des Menschen und der Ueberwindung 
alles sinnlichen Wesens bestehen. Dann wäre und bliebe das 
Christenthum, wie S c h o p e n h a u e r richtig bemerkt, aber mit 
Unrecht der kirchlich-theologischen Weltanschauung vorwirft, 
eine blosse Sclavenmoral. Denn das Befehlen und abermals das 
Befehlen, das Einschärfen der herrlichsten Sittengebote ist nicht 
im Stande, auch nur Eine menschliche Seele zu befreien aus 
den schuldvollen Banden des Egoismus und der herrschenden 
habituellen Sünde. Der kategorische Imperativ ist so wenig ein 
Erlöser, dass er vielmehr das innere Elend des in Sünden olm
mächtigen Menschen nur in erhöhtem Maasse zum Bewusstsein 
bringt, einfach deshalb, weil die Forderung des Guten als solche 
nicht im Stande ist ein neues Motiv, d. h. sittlich reine und zu
gleich ausreichend starke Beweggründe in die Menschenbrust und 
in den Menschenwillen zu senken. Das christlich Gute als blosses 
Gesetz in Geboten, als blosse „Moral des Christenthums," ohne 
seinen speeifischon Erlösungs- und Befreiungsgehalt gedacht, wäre 
kein Gesetz des Lebens, sondern ein Gesetz des Todes. Es 
brächte den scheinleb endigen, über seinen innern sittlichen Tod 
sich selbst täuschenden Menschen nur zur Resipiscenz, zum 
schmerzlichen Erwachen. Es risse ihn nur aus den Täuschereien 
seiner Selbstbeurtheilung heraus und stellte ihn unbarmherzig in 
seiner Blosse, Armuth und Verdammlichkeit dar. Denn nie ist 
noch ein an sich armer oder verkrüppelter Bettler durch erhöhte 
Forderungen oder Gesundheitsidoale, die man ihm vorgehalten, 
zu Reichthum und Kraft gelangt! 

Freilich ist das ungeschwächte und unverwischbare Gottes
gesetz , wie wir bereits sahen, eine conditio sine qua non, eine 
Grundbedingung für den Eintritt neuer lebenskräftiger Gesinnung 
im Menschen. Denn ohne Selbstgerecht keine Erneuerung. 
„Wenn du willst gut sein, must du glauben, dass du böse bist," 
— so bekannte selbst ein tief blickender Heide (Ep ic te t ) , ohne 
zur Lösung des Problems gelangen zu können. Denn das Böse
sein war ihm mit der irdischen Beschränktheit identisch, ermangelte 
also des tieferen Schuldbewusstseins. Nur im Lichte des gött
lichen Gesetzes kommt das vollkommne, wenn auch tragische 
„Erkenne dich selbst", jenes von S o c r a t e s vergeblich gepredigte 
yvaiei aavtov zu Stande. 

Aber in dieser negativen Bedingung des „christlich Guten" 
kann unmöglich sein speeifisches Wesen gesucht und daher auch 
nimmermehr, wie noch Sa r to r iu s gewollt hat, der Inhalt christ
licher Sittenlehre an den zehn Geboten sachgemäss dargelegt 
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werden. Wäre das Christenthum bloss eine nova lex, so wäre 
os nichteine regenerirende, erneuernde Lebenswahrheit, sondern 
eine niederschlagende, vernichtende Todesmacht. Ев brächte 
uns nicht Heil, sondern Verderben, wenn auch ein verdientes 
und insofern heilsames, als es dem Menschen und seinem Ge
wissen Klarheit und Wahrheit in Betreff seiner selbst, seiner 
Stellung zu Gott und zu den Menschen, zu seiner Gegenwart 
und Zukunft brächte. Es wäre das immerhin ein nicht zu verachtender 
Gewinn, aber ein verhängnissvollcr, weil auf diesem Wege schliess
lich der aufrichtige Mensch zur Verzweiflung getrieben würde. 

Geholfen wird uns aus dieser Verlegenheit nicht durch die 
Berufung auf die Person Christi, als auf das geschichtlich ge
wordene Urbild aller wahren Sittlichkeit. Allerdings wäre unter 
der Voraussetzung, dass die Person Christi die heilige Liebe in 
menschlicher Realität verkörperte, der abstracto Idealismus sittlicher 
Forderung überwunden. Man könnte sagen, wie von vulgär ratio
nalistischer Seite betont wurde, er als Lehrer der Weisheit und 
Liehe, stelle zugleich das Muster aller Tugend. dar und rege eben 
damit zur Nachahmung an. Oder man könnte, wie der Suprana-
turalismus dahin neigte, Christum als eine durch Wunder und 
Weissagung bestätigte menschliche Offenbarung göttlicher Liebe 
bezeichnen, die uns die Gewissheit göttlicher Gnade verbürge und 
die Freudigkeit unserer Nachfolge ermögliche. Oder man könnte, 
wie seit K a n t die gesammte an S c h l e i e r m a c h e r anknü
pfende Vermittelungstheologie es versucht hat, in ihm das ge
schichtlich gegebene Ideal der gott wohlgefälligen Menschheit finden, 
das wahrhafte Urbild sündloser Vollkommenheit, welches alle, die in 
Gesinnungsgemeinschaft mit ihm treten, innerlich zu beseelen, 
z u gleicher Kräftigkeit des Gottesbewusstseins anzuregen, gleich
sam religiös-sittlich zu begeistern im Stande sei. 

In allen diesen bald mehr verständig oder rationell, bald 
mehr ästhetisch oder gefühlsmässig vermittelten Ansichten von 
der ethischen Lebensmacht Christi erscheint die geschichtliche 
Person Jesu als das menschlich verkörperte moralische Ideal oder 
religiös-sittliche Genie, welches als solches der historische Brenn
punkt oder die geistige Anregungsquelle für christlich-sittliche 
Gesinnungsgemeinschaft sein soll. Die also Angeregten sollen 
dann durch ihre Christo nachfolgende Lebens- oder Liebes-
bethätigung das christlich Gute wenigstens approximativ zu 
verwirklichen in den Stand gesetzt sein. 

Allein abgesehen davon, ob das urkundliche, evangelische 
""и Jesu dieser Voraussetzung einer in sittlicher Hinsicht voll-
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kommenen und prototypischen Menschennatur entspricht, müssen 
wir es bezweifeln, dass ein Beispiel, ja selbst ein geschichtlich 
verkörpertes Ideal oder Urbild menschlicher Vollkommenheit 
je w e s e n t l i c h anders zu wirken im Stande ist, als ein 
detaillirtes Sittengesetz, das „in Geboten gestellt" ist und mein 
Gewissen zur Nachfolge und Erfüllung adstringirt. Allerdings 
hätte das geschichtliche Urbild den Vorzug persönlich concreter 
und charactervoller Lebendigkeit. Es würde das allgemeine 
sittliche Postulat so zu sagen durch eine historische Persönlich
keit illustrirt, uns menschlich näher gebracht, wie etwa dem 
Kinde eine allgemeine "Wahrheit durch Bilder und anschauliche 
Beispiele fassbar gemacht wird. Aber daraus folgt weder die 
leichtere Erfüllung des Geforderten, noch eine erfolgreiche Ueber-
windung jener inneren Hemmnisse, die in Betreff der Verwirk
lichung des sittlichen Ideals aus der empirischen und habituel
len Corruption sich uns bereits ergeben haben (§. 9 ff). Auch 
wäre das Haupthinderniss unserer sittlichen Freudigkeit und 
Thatkraft: das lähmende Schuldbewusstsein, durch die Vorstel
lung eines geschichtlichen Sittenexempels nicht um ein Haar 
breit vermindert. Im Gegentheil, — die deprimirende Erfahrung 
unsrer sittlichen Ohnmacht oder Unlust würde durch den Ab
stand von dem geschichtlichen Urbilde nur bedeutend vermehrt, 
und das letzere würde uns im besten Falle nur den Dienst einer 
vertieften Selbsterkenntniss leisten, d. h. wie das Sittengesetz 
selbst dahin wirken, dass wir unsere Abnormität und moralische 
Unvollkommenheit mit doppelter Kraft als schuldbedingend em
pfänden. Denn was jener gekonnt, sollten wir doch auch ver
mögen! Und statt dessen legt sich dem Aufrichtigen das Ge
fühl des Unvermögens gegenüber jenem herrlichen Lichtbilde 
der Sittlichkeit als doppelt schwer drückender Alp auf die Seele. 

Es lässt sich gewiss nicht leugnen, dass viele Menschen er-
fahrungsmässig auf diesem Wege erst zu christlicher Anregung, 
d. h. zu tieferer Erkenntniss ihres eigenen Elends und ihrer 
schreienden Sünde gelangen, indem sie, dem unmittelbaren Ein
druck folgend, an der selbstverleugnenden Liebe und dem hin
gebenden Mitleide Jesu ihre eigene Herzenskälte und egoistische 
Abgeschlossenheit gleichsam mit Händen greifen lernen. Auch 
kann wohl bei idealistischer Auffassung seiner „göttlichen Per
sönlichkeit" eine subjectiv aufrichtige Bewunderung und Ver
ehrung derselben sich im Innern des Menschen Bahn brechen. 
Selbst dem Christenthum und seinem Versöhnungsgedanken sehr 
fern stehende Menschen haben sich diesem Eindrucke nicht ent-
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ziehen können. Wenn ein Mann wie G ö t h e bekannte: „Ich 
beuge mich vor Ihm als der göttlichen Offenbarung des höchsten 
P r i n c i p e de r S i t t l i c h k e i t " , so ruht solch ein Bekenntniss 
auf der vorhergehenden Anerkennung, dass „in den Evangelien 
der Abglanz einer Hoheit wirksam sei, die von der Person 
Jesu ausging und die so göttlicher Art, wie nur je auf Erden 
das Göttliche erschienen ist." In diesem Zusammenhange er
klärte sich jener Heros der Dichtung bereit dem Heros der sitt
lichen Wahrheit „anbetende Verehrung" zu erweisen: „Fragt 
man mich ob es in meiner Natur sei ihm anbetende Verehrung 
zu erweisen, so sage ich: d u r c h a u s . " — Allein aus solcher 
doch nur dichterisch gezollten Verehrung müsste bei jedem ehr
lich sich selbst prüfenden und in den heissen, sittlichen Kampf 
der Selbstüberwindung sich hineinbegebenden Menschen eine 
schmerzliche Selbsterkenntniss hervorgehen. Dass der Abstand 
der eignen Person auf jener Folie doppelt stark hervortritt, dass 
gegenüber dem „Ideal" das eigne Ich als nichtig, schuldvoll und 
erbärmlich erscheint, dürfte für nicht wenige die Brücke zu ge
sunder christlicher Selbsterkenntniss, zu aufrichtigem Selbst
gericht sein. 

Ist doch auch ein Petrus erst der überwältigenden Macht 
seines Herrn gegenüber zu jener heilsamen Selbstverzweifelung 
gekommen, die sich in dem Klageruf Luft schafft: gehe von mir 
hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch! Ein sündloser, sitt
lich vollkommener Menschensohn kann uns als vorgestelltes Bei
spiel und Urbild wohl demüthigen, aber durchaus nicht durch 
die Kraft überragender Motive lebensvoll kräftigen und zu sitt
licher Thatkraft erneuern. Es würde bei ernster Selbstprüfung 
der Refrain unserer Selbstanklage nur lauten können: So war 
Er, der „göttliche Stifter des Christenthums", und — wie bist 
du? Was für ein kläglicher, nichtsnutziger und erbärmlicher 
»Nachahmer Jesu"! 

Aber das schlimmste ist, dass der historische Jesus, wie und 
soweit wir von ihm wissen und das wirkliche Christenthum von 
ihm seinen Ausgangspunkt genommen und seine Anregung em
pfangen, gar nicht so geartet oder dazu geeignet war, als ein 
sittliches Urbild ohne Weiteres der Menschheit zum Muster und 
zur Nachahmung hingestellt zu werden. Das hat ζ. B. ein so 
rücksichtsloser Denker wie Fr. D. S t rauss selbst anerkennen 
müssen, nachdem er lange vergeblich darnach gerungen, einen 
Ausdruck für die „sittlich urbildliche" Bedeutung Jesu, als 
eines Prototyps für die geistig mit Gott sich eins wissende 
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Menschheit, zu finden. Gegenüber den bekannten, in dem 
„Leben Jesu" noch vorkommenden panegyrischen Aeuseerungen 
über die „Unentbehrlichkeit und Unverlierbarkeit" der in Jesu 
verkörperten „geistigen und sittlichen Macht" hat ein Mann wie 
G e i g e r die vollkommen schlagenden Gegenargumente hervor
gehoben. Er trifft die Achillesferse in dem Strauss'schen 
Buche, wenn er die ganze Apotheose, mit welcher S t rauss da
mals den „Stifter des Christenthums" noch feierte, als hinfällig 
bezeichnet, sobald man Christum nach Abstreifung seiner Selbst
zeugnisse im besten Falle als ein „Problem", hinstellt, factisch 
aber zu einem „Schwärmer" degradirt. Caiphas dachte in dieser 
Hinsicht viel consequenter, als unsere modern liberalen und 
ethnisirenden Pilatusfreunde, die obwohl keine Schuld an Jesu 
findend, ihn doch dem rohen Urtheil der Menge zur Kreuzigung 
Preis geben und dabei meinen, ihre Hände in Unschuld waschen 
zu können. 

Zu diesem Standpunkte scheint sich S t rauss auch in sei
nem neuesten Buche, in welchem er dem alten Glauben den 
„neuen" gegenüberstellen will, bekehrt zu haben. Wir können 
es nur zur Klärung der Frage und zur Klarstellung der Feinde 
Jesu'für dankenswerth halten, dass hier jede Hülle scheinhei
liger Pietät gefallen und das „Kreuzige ihn" und „Er ist des 
Todes schuldig" als consequentes Resultat aus den S t r a u s s ' 
schen Prämissen herausklingt. Nach den Selbstzeugnissen Jesu 
hat er, im besten Falle ein armer Schwärmer, sein Recht ver
scherzt „unser Lebensführer zu sein". Seinen schwärmerischen 
Erwartungen geschah nur ihr Recht, wenn sie durch „Fehl
schlagen am Kreuze" zu Schanden wurden! 

Und in der That, wer den geschichtlichen Christus mit ehr
lichem, unbefangenem Blicke betrachtet und sittlich zu würdigen 
versucht, darf nicht das entscheidende Gewicht und die cigenthüm-
liche Art seines Selbstzeugnisses ausser Acht lassen, eines Selbst
zeugnisses, das, mögen wir es nun nach Johannes oder den Synop
tikern, nach Paulus oder Petrus formuliren, jedenfalls bei allen 
Aposteln und der gesummten christlichen Urkirchc der Anhalts
punkt ihres Glaubens an ihren H e i l a n d war, der ihnen eben 
um jenes Zeugnisses willen, das er mit seinem Leben und Ster
ben besiegelte, als der „Herr der Herrlichkeit", als „der Sohn 
des Vaters" und als „der Richter der Welt" galt. Wie aber 
kann, wenn wir uns in ebjonitische oder doketische Einseitigkeit 
verirren, wenn Jesus uns ein purer Mensch (ψιλός άνθρωπος) 
oder ein verschwimmendes sittliches Ideal (φάντασμα) wird, 
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jenes gewaltige Selbstzeugniss damit sich vereinigen, auf welches 
der urchristlichc Glaube sich stützt und welches Jesum als den 
Christ, den Gesalbten Gottes darstellt, durch welchen Gott im 
Fleisch geoffenbart erscheint? Wie lässt sich die Anbetung 
Jesu, die wiederholte Selbstzeichnung Christi als des Lichtes 
der Welt, als des Lebens und der Wahrheit, wie die Anfor
derung gottgleicher Ehre, wie die behauptete Einzigartigkeit 
seiner Gotteserkenntniss und Gottesgemeinschaft mit der An
nahme eines sittlichen Urbildes vereinigen, wenn man die Prä
misse festhält, dass er in seiner historischen Erscheinung blosser 
Mensch war? Gestaltet sich nicht sein Selbstzeugniss zur furcht
barsten Selbstanklage und müssen wir nicht in den jüdischen 
Vorwurf der Gotteslästerung einstimmen, wenn der Menschen
sohn sich zum Gottessohne erhöhend alle Schranken durchbricht 
und sich „Gott gleich macht" oder, wie das selbst nach S t r a u s s 
bereits aus der synoptischen Selbstaussage sich ergiebt, wenn 
er sich zum Richter der Welt aufwirft und von dem persön
lichen Verhältniss zu ihm, zu seiner Person alle Gottesgemein
schaft und Seligkeit der Menschen abhängig sein lässt? Unter 
solcher Voraussetzung muss nicht bloss die S c h l e i e r m a c h e r -
sche „unsündliche Vollkommenheit" Jesu aufgegeben werden, 
sondern die seit Uli man η zum Schibboleth der modernen 
Theologie gewordene „Sündlosigkeit" Jesu fällt schlechterdings 
zu Boden. Die an die Stelle tretenden überschraubten Phrasen 
eines R e n a n , K e i m , S c h e n k e l , H o l t z m a n n , L a n g etc. 
lassen uns „Jesum von Nazara" nicht mehr als einen mit seiner 
sittlichen Schwäche und Unvollkommenheit bloss ringenden, all-
mälig aber verherrlichten Menschen erscheinen; vielmehr tritt 
durch das leichtfertige und widerwärtige Flitterwerk apologe
tischer Exaltation und Verherrlichung Jesu das abschreckende 
Truggebilde eines Menschen uns entgegen, der neben so und 
so viel grossen, sittlich gewaltigen Zügen hingebender Macht 
und Liebe eine an stete Gotteslästerung streifende Selbstver
herrlichung sich zu Schulden kommen lässt und daher den Ab
scheu und Hass aller ehrlichen Gegner wecken muss. Jedem, 
der Jesum als blossen „guten Meister" ansieht und anredet, muss 
die verkörperte Selbstüberhebung, nicht aber die nachahmens
werte Selbstaufopferung und Selbsterniedrigung aus dem Le
bens- und Characterbilde, wie aus dem Selbstzeugniss des Herrn 
sich in den Vordergrund stellen. 

Die wohlberechtigte apostolische Mahnung: „Ein jeglicher 
8 e i gesinnet, wie Jesus Christus auch war" (Phil. 2, 5) lässt sich 
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daher sittlich nur motiviren und rechtfertigen, wenn wir ihm 
weder die factische „Gottesgestalt" (μορφή 9eov), noch auch 
das ewige „Gottgleichsein" (τό είναι ίσα ΰεω) absprechen; denn 
sonst wäre in der That sein gesammtes Verhalten und sein 
Selbstzeugniss ein dämonisch furchtbarer, alle Schlangenklugheit 
überbietender „Raub" an Gottes Ehre. Die mahnende Bitte 
Jesu: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst 
und folge mir nach und nehme sein Kreuz auf sich, denn ich 
bin sanftmüthig und von Herzen demüthig", — hat nur dann 
Sinn und Verstand, wenn seine Selbsterniedrigung und Demuth 
die Folie ist für seine wahrhaftige Gottesmacht und Herrlich
keit, die er aus freier Liebe in die Knechtsgestalt menschlichen 
Daseins kleidete. Kurz, die Lehre von der Nachahmung Jesu 
ist und bleibt eine grosse, dämonische Lüge, welche aus einem 
willkürlich gemachten Jesusbilde hervorgehend, nur entsittlichend, 
degenerirend, den Wahrheitssinn abstumpfend wirken kann, so 
lange man von der Voraussetzung ausgeht, dass hier uns ein 
rein menschliches, sittliches Ideal entgegentritt und vorgehalten 
wird. Wer „die Moral des Christenthums" retten will ohne das 
perhorrescirte Dogma oder die Glaubensgrundlagen, welche den 
sittlichen Wahrheitsgehalt der moralischen Person und der ge-
sammten Selbstdarstellung Jesu bedingen, der will das Wasser 
ohne die Quelle, die Frucht ohne den Baum, den Baum ohne 
die Wurzel, den wärmenden Strahl ohne die leuchtende Sonne, 
kurz — er redet irre. 

Sobald aber gemäss dem Selbstzeugniss Jesu und dem 
Glauben der gesammten christlichen Kirche die ewige, göttliche 
Liebe als in Christo persönlich offenbar gewordene anerkannt 
wird, sobald also in Christo die gottmenschliche Verkörperung 
des sittlichen Ideals anbetend verehrt wird, lässt sich auch der 
Gedanke der blossen Nachfolge Jesu nicht mehr als Hauptzweck 
seiner Erscheinung und seines Werkes in den Vordergrund 
stellen. Denn ein übermenschliches Ideal ist als solches nicht 
im Stande adäquates Musterbild für menschliches Verhalten zu 
sein. Jesus ist und bleibt der „Einzige" in seiner Art (Mar
ten sen). Nicht bloss wird, wie Kant von seinem Standpunkte 
aus richtig bemerkt, bei dem Vorbilde eines Gott-Menschen die 
Nachahmungsmöglichkeit für uns irdisch und sündlich be
schränkte Menschen precär, sondern man könnte in mancher 
Hinsicht sogar die Nachahmungsberechtigung leugnen oder be
anstanden. Denn Jesu Worte, soweit sie Selbstzeugnisse seiner, 
alles Irdische überragenden Persönlichkeit sind, darf kein Sterb-
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Hoher ohne Gotteslästerung in den Mund nehmen, um sie von 
sich auszusagen; und Jesu Werke, sofern sie Selbstbethätigung 
seiner neuschöpferischen und heilsmittlerischen Persönlichkeit 
sind, vermag kein sündiger Mensch ihm nachzuthun, soll's auch 
gar nie versuchen. Und Jesu äusseres Lehen, seine Heimath
und Besitzlosigkeit, sein Unverehlichtsein, seine mannigfache 
Entsagung, sein Gesetzesgehorsam gegenüber alttestamentlich 
theocratischer Forderung und endlich die speeifische Form seines 
Todes — sie dürfen nicht in römisch-katholischer Weise als 
Beispiel für directe Nachahmung dem Christenmenschen hinge
stellt werden, um einen angeblichen Stand „höherer Vollkom
menheit1' zu erringen. Denn alle diese Erscheinungsformen sei
nes Standes der Erniedrigung hängen mit dem sonderlichen 
meesianischen Heilandsberuf des m e n s c h g e w o r d e n e n G o t 
t e s s o h n e s zusammen. 

Was hat aber unter solcher Voraussetzung die Person Christi 
für ein sittliches Interesse für uns? 

Nur in dem Fall gewinnen wir ein ethisches Verständniss 
für seine Person, wenn wir in ihm als dem Gottmenschen, in 
seinem Leiden und Sterben einer-, in seiner Auferstehung 
andrerseits, sowie in seinem gesammten gottmenschlichen Werke 
den Heils- und Lebenspunkt für die sündige Menschheit und 
ihre gesuchte, aber nicht von ihr selbst zu erlangende Gottes
gemeinschaft nachzuweisen und zu finden im Stande sind. 
Christus als Garant der göttlichen Liebe zu uns, als die per
sönlich verkörperte Wiederherstellung der Einheit zwischen Gott 
und Mensch, als der V e r s ö h n e r , der uns der T i l g u n g 
unse re r S c h u l d vo r Got t g e w i s s zu m a c h e n im 
Stande ist , als der Todesüberwinder, der für uns durch Kreuz 
zum Licht hindurchgedrungen ist, wird uns so nicht bloss An
regung zu neuem sittlichem Liebesleben, sondern gradezu das 
Urbild aller Wiedergeburt und Erneuerung, der Quell wahren 
sittlichen Lebens, wie es sich nach eingetretener Sünde und 
Schuld nicht anders als durch Kampf und Tod, durch Kreuz 
und Sterben siegreich bewähren kann. Denn durch ihn allein 
wird das wesentliche Hemmniss unserer Freiheit und sitt
lichen Lebenskraft: das lähmende Schuldbewusstsein kraft 
verbürgter Gnade und vollgültiger Sühne uns genommen. 
Durch seine zuvorkommende Erlöserliebe wird das denkbar 
stärkste und reinste Motiv erneuerter Lebensbethätigung: die 
dankbare Gegenliebe eines für Gott wiedergewonnenen Herzens 
erzeugt und fort und fort bestärkt. 
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Die Welterlösung durch Christum oder ethisch ausgedrückt: 
die Befreiung aus der Knechtschaft zur Kindschaft geschieht 
also nicht dadurch, dass „alle Menschen ihm nachfolgen in Wclt-
verachtung und Liebe" (ν. II a r tmann) ; sondern dadurch, dass 
der Fluch des Gesetzes, das lähmende Schuldbewusstsein uns 
von der Seele genommen wird. Es ist höchst sonderbar, dass 
man die hier eingreifende Idee des „Sühnopfers" als eine „spä
ter hineingejüdelte Auffassung" ( S c h l e i e r m a c h e r , K e i m , 
S c h e n k e l , S t rauss und neuerdings noch H a r t m a n n , Phil, 
des Unbew. S. 701) zu bezeichnen gewagt hat, als eine Auffas
sung, von der „gewiss Christus selbst nichts würde haben wissen 
wollen"! Man verkannte dabei, dass der Schwerpunkt seines 
Evangeliums in dem Zeugnisse liegt, dass er nicht gekommen sei, 
sich dienen zulassen, sondern „sein Leben zu geben zum L ö s e 
g e l d für Viele" (Matth. 20, 28; 26, 28), - ein Gedanke, der 
auch dem tieferen, nach Lösung und Sühne dürstenden heid
nischen Bewusstsein bekanntlich nicht fern lag. Erst wenn die
ser Durst nach Sühne gestillt ist, kann ein neues, wahres Leben 
in der „Nachfolge Jesu" erfolgreich beginnen. 

Treten wir mit Jesu, als unserem. gottmenschlichen Versöh
ner und Heiland auf Grund des, im Gewissen sich vollziehenden 
Zeugnisses seines Geistes, wie es durch Wort und Sacrament 
an uns herantritt, in reale Herzens- und Lebensgemeinschaft, 
dann ist das Gute im christlichen Sinne in uns als neue Lebens
macht gesetzt und verwirklicht. Das Gute ist nur als Heilsleben 
iu Christo für den Christen denkbar; und dieses Heilsleben wird 
nicht nur nicht durch die Annahme gottmenschlicher Prärogative 
des Herrn gestört, sondern ruht wesentlich auf dieser Prämisse. 
Denn nur eine göttliche Persönlichkeit kann L e b e n s c h a f f e n d 
und e r n e u e r n d wirken; und andrerseits vermag nur eine mensch
lich-geschichtliche, durch Kreuz und Leiden siegreich sich hin
durchringende Persönlichkeit der reale A n f a n g s p u n k t einer 
neuen M e n s c h h e i t zu werden. 

Die ethische Christologie bewegt sich also in dem Grund
gedanken, dass von Christo dem Gekreuzigten und Auferstande
nen alles Leben ausströmt und wir „ohne ihn nichts thun" kön
nen (Job. 15, 5) , was vor Gott gefällig ist. Denn nur in ihm 
gewinnen wir durch Schuldtilgung und Sündenvergebung ein 
neues, kindlich freies Verhältniss zu Gott. Nur in ihm können 
wir als begnadigte Sünder, gelöst vom Bösen, erquickt mit ge
friedetem Gewissen den Anfangspunkt und Hebelpunkt einer 
freudigen Herzens- und Lebensbewegung finden. Das ist der 
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Sinn des gewaltigen Wortes: Ist jemand in Christo, so ist er 
eine neue Creatur. Das Alte ist vergangen, siehe es ist Alles 
neu worden (2 Cor. 5, 17). Neu ist vor Allem das klare und 
recht beschaffene V e r h ä l t n i s s , in welches wir als neugeborene 
Gotteskinder zu dem stehen, dessen Zornwillen sich für uns in 
Gnadenwillen gewandelt und der uns die Gerechtigkeit frei ge
schenkt hat, welche, weil von ihm stammend, auch allein vor 
ihm gilt (Rom. 1, 16 f.). 

Neu ist aber auch die Art und Weise, wie dieses aus Gottes 
Gnade stammende Leben mit Ausschluss alles eigenwilligen 
Selbstruhmes sich in einer eigenthümlichen Consequenz der 
Thatkraft und des Wachsthums allmälig fortscheitend im Kampfe 
mit der Sünde bethätigt und das Gesammtverhalten des Men
schen allseitig bestimmt, bis dass Christus in ihm Gestalt ge
winne (Gal. 4, 19; Eph. 4, 13 f.). Dieses neue Leben kann 
schlechterdings nicht als ein selbstbeschafftes angesehen oder wie 
e m Rechtsanspruch vom Menschen an sich gerissen werden; 
denn so weit es Leben ist, ist es aus Gnaden geboren (Eph. 2, 
8 f.) und so weit es kräftig sich erweist, ist es ein Geistesleben 
lr* der Gemeinschaft Jesu, so dass jeder Christ in die Erfahrung 
Pauli einstimmen muss: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern 
phristus lebet in mir" (Gal. 2, 20). Und mit der Neuheit dieses 
'nneren Lebens ist ihm auch die gesammte reale Welt gott
geschaffener Güter neu geschenkt und eröffnet, da sie zum Ar-
heitsfelde und Kampfplatz für die neu gewonnene Lebenskraft 
dient und den Menschen mit dem heiligen Muth erfüllt, der 
a»ein aus der Demuth quillt. 

Die Neuheit besteht also nicht, wie der supranaturalistische, 
^elt- u n c | lebensscheue Pietismus meint, in einer gänzlichen Zer
störung (leg Alten, so dass wie durch eine magische Zaubermacht 
Plötzlich die Bande mit dem bisherigen natürlichen Leben zer
r e n erscheinen. Denn neu ist nur der Gesichtspunkt, von wel
kem, und die Kraft, durch welche der sittliche Geist des neuen 
^ebens seine Sauerteigsnatur in der Aneignung aller natürlichen 
^titer und in der Ueberwindung aller hemmenden Schran-

e r * geltend machen soll. Die Neuheit ist aber auch nicht 
'°ss Aufbesserung des Alten, wie der naturalistische, kreuz-

U n d sterbensscheue Rationalismus meint, der den alten Adam, 
°ne ihn in den Tod zu geben, fromm machen möchte, indem 

er mit dem Flickwerk gesetzlicher Tugend das Lumpenkleid 
er eigenen Gerechtigkeit verbrämt. Vielmehr besteht die Er-
e«erung i n jener gründlichen Umwandlung und Heilung, die 
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den Menschen in der schweren Schule des Kreuzes zur gänz
lichen Sinnesänderung (μετάνοια) und nur durch ernste Busse 
und geistliches Sterben hindurch zur herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes gelangen lässt. 

Der neue Mensch also (καινός άνΰρωπος Eph. 4, 23 f. Col. 
3, 9 f.), wie er im Kampf mit dem alten "Wesen siegreich sich 
bewährt und mit Christo sterbend die Bürgschaft seiner Auf
erstehung und schliesslichen Vollendung hat; — wie er innerlich 
fortschreitend sich entwickelt und nach aussen hin innerhalb 
der geschichtlich gegebenen Gemeinschaftsformen sich practisch 
bethätigt; mit einem "Wort, wie er unter der Zucht des Gesetzes 
der Sünde absterbend als Kind Gottes im neuen Gehorsam das 
vollkommene Gesetz der Freiheit (Jac. 1, 25) zu realisiren ver
mag, ist das eigentliche s a c h l i c h e G r u n d p r o b l e m chr i s t 
l i c h e r E t h i k , sofern sie die Aufgabe hat, das H e i l s l e b e n 
des Chr is ten zu allseitigem Verständniss zu bringen. — 

Fassen wir nun das H e i l s i e b e n des Chr i s t en als Ob-
j e c t c h r i s t l i c h e r S i t t e n l e h r e näher ins Auge, so wird 
sich uns der reiche Stoff, der in diesem Begriff verborgen liegt, 
mannigfaltig gliedern. Wir werden gemäss dem inneren Gesetz 
des neuen Geistes in Bezug auf Genes i s , B e w e g u n g ' und V o l 
l e n d u n g dieses Lebens auch bereits eine sachliche Substruction 
für unsere ganze Disciplin gewinnen können. Nur wenn das neue 
Leben nicht unvermittelt oder magisch, sondern gemäss dem Ge
setz des Geistes (νόμος πνευματικός Rom. 8, 2) , oder kraft des 
vollkommenen Gesetzes der Freiheit (νόμος τέλειος ο της ελευ
θερίας Jac. 1, 25, 2, 12, Joh. 8, 36) in organischem Wachsthum 
fortschreitend (Matth. 12, 33) sich zu realisiren vermag und da
her in seiner Gesetzmässigkeit auch denkend erfasst werden 
kann, lässt es sich auch als Object einer wissenschaftlichen Sit
tenlehre reproduciren, welche als christliche nichts anderes als 
„die Gesetze des Heilslebens in dem Organismus der Mensch
heit" zusammenhängend darzustellen und eben durch den Nach
weis ihres consequenten Zusammenhangs zu rechtfertigen hat. — 

Wie w'ir in der christlich-ethischen Behandlung der Sünde, 
als der Lehre vom alten Menschen (§. 9 ff.) die negativen Vor
aussetzungen des Heilslebens, also das sittliche Unheil, die sitt
liche Krankheitsgeschichte des Menschen von der Geburt bis 
zur tragischen Vollendung als Gesetz der Sünde und des Todes 
kennen lernen müssen, so wird auch das Heilsleben selber, wie 
es aus der W i e d e r g e b u r t stammt, im L e b e n der H e i l i g u n g 
sich bewegt und zur V e r k l ä r u n g hindurchdringt, als ein zu-
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sammenhängender ethisch-psychologischer Process erfasst werden 
müssen. 

Es wird also die W i e d e r g e b u r t in C h r i s t o so 
z u sagen der Centraipunkt, der Mittelbegriff, das R e a l -
Pr incip der christlichen Ethik sein. Das hat unter den 
«eueren Ethikern H a r l e s s am tiefsten erkannt, aber vielleicht 
doshalb nicht vollständig sachgemäss durchgeführt, weil er 
die sündliche Geburt und die mit derselben zusammenhängende 
pathologische Entwickelung nicht als Folie des Heilslebens ins 
Auge fasst und zu wissenschaftlichem Verständniss bringt. Sub-
Jectiv betrachtet, vollzieht sich aber die Wiedergeburt im Glau
ben, welcher als das einzig denkbare aneignende Organ, als 
erupfänglicher Kindessinn aus der Busse geboren, innerlich der 
Anfangspunkt, sowie die principielle Grundlage aller sittlichen 
Erneuerung des Menschen sein muss. Nur der Glaube als kind
liches Herzensvertrauen öffnet des Menschen inneren Sinn und 
Willen der Gnadenwirksamkeit Gottes in Christo und ermög
licht ihm die selbstlose und doch freudige Aneignung der schuld
tilgenden und sündenvergebenden Gottesliebe. Denn im Glauben 
Werden Gottes Rath und That und des Menschen Herzens- und 
^illensrichtung Eins, so dass mit dem neu begründeten Kindes-
yerhältniss auch ein neues Kindesverhalten im Geiste gottge
heiligter Freiheit ermöglicht erscheint. Deshalb wird der Glaube 
l n der christlichen Ethik nicht bloss als Bedingung der Recht
fertigung des Sünders vor Gott, sondern in Folge seiner recht
fertigenden Kraft als Wurzel und Princip aller christlichen Tu
gend oder des neuen und freien Glaubensgehorsams erfasst und 
dargestellt werden können. 

Aus dem Quell des Glaubens, welcher die Wiedergeburt 
e s Menschen aus einem Kinde des Zorns zu einem Kinde der 

. nade innerlich wahr macht, sprudelt aber fort und fort mit 
»nnerer Nothwendigkeit ein neues Heilsleben, wenn anders der 
. ' а ц Ье geht ist und als christliches Tugendprincip sich practisch 
,. ---· Solches nachzuweisen wird im engsten Anschluss an 

1 6 Wiedergeburt im Glauben die christliche Ethik nur dann im 
ande sein, wenn sie bei der fortschreitenden L e b e n s b e w e -

U n g des neugeborenen Menschen die L i e b e als den erwär-
nden Pulsschlag in dem Organismus seiner Gedanken und 

U Ölungen erkennen lehrt. Der Heiligungsfortschritt, das 
j ° C U m en t des neu eingetretenen Lebens, wird als ein Wandel 
ZU ^ e i s t . ( G a l - 5 , 16) und in der Nachfolge Jesu (Matth. 10, 38) 

begreifen und in solchem Wandel der Gesammtorganismus 



170 Bucli Ι· Abschn. 1. Cap. 4 Die christliche Sittlichkeitsidee. 

den Menschen in der schweren Schule des Kreuzes zur gänz
lichen Sinnesänderung (μετάνοια) und nur durch ernste Busse 
und geistliches Sterben hindurch zur herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes gelangen lässt. 

Der neue Mensch also (καινός άν^ρωηος Eph. 4, 23 f. Col. 
3, 9 f.), wie er im Kampf mit dem alten Wesen siegreich sich 
bewährt und mit Christo sterbend die Bürgschaft seiner Auf
erstehung und echliesslichen Vollendung hat; — wie er innerlich 
fortschreitend sich entwickelt und nach aussen hin innerhalb 
der geschichtlich gegebenen Gemeinschaftsformen sich practisch 
bethätigt; mit einem Wort, wie er unter der Zucht des Gesetzes 
der Sünde absterbend als Kind Gottes im neuen Gehorsam das 
vollkommene Gesetz der Freiheit (Jac. 1, 25) zu realisircn ver
mag, ist das eigentliche s a c h l i c h e G r u n d p r o b l e m chr i s t 
l i c h e r E t h i k , sofern sie die Aufgabe hat, das H e i l s l e b e n 
des Chr is ten zu allseitigem Verständniss zu bringen. — 

Fassen wir nun das H e i l s i e b e n des Chr i s t en als Ob
j e c t c h r i s t l i c h e r S i t t e n l e h r e näher шв Auge, во wird 
sich uns der reiche Stoff, der in diesem Begriff verborgen liegt, 
mannigfaltig gliedern. Wir werden gemäss dem inneren Gesetz 
des neuen Geietes in Bezug auf Gen esis, B e w e g u n g und V o l 
l e n d u n g dieses Lebens auch bereits eine sachliche Substruction 
für unsere ganze Disciplin gewinnen können. Nur wenn das neue 
Leben nicht unvermittelt oder magisch, sondern gemäss dem Ge
setz des Geistes (νόμος πνευματικός Rom. 8, 2), oder kraft des 
vollkommenen Gesetzes der Freiheit (νόμος τέλειος 6 της ελευ
θερίας Jac. 1, 25, 2, 12, Joh. 8, 36) in organischem Wachsthum 
fortschreitend (Matth. 12, 33) sich zu realisiren vermag und da
her in seiner Gesetzmässigkeit auch denkend erfasst werden 
kann, lässt es sich auch als Object einer wissenschaftlichen Sit
tenlehre reproduciren, welche als christliche nichts anderes als 
„die Gesetze des Heilslebens in dem Organismus der Mensch
heit" zusammenhängend darzustellen und eben durch den Nach
weis ihres consequenten Zusammenhangs zu rechtfertigen hat. — 

Wie w'ir in der christlich-ethischen Behandlung der Sünde, 
als der Lehre vom alten Menschen (§. 9 ff.) die negativen Vor
aussetzungen des Heilslebens, also das sittliche Unheil, die sitt
liche Krankheitsgeschichte des Menschen von der Geburt bis 
zur tragischen Vollendung als Gesetz der Sünde und des Todes 
kennen lernen müssen, so wird auch das Heilsleben selber, wie 
es aus der W i e d e r g e b u r t stammt, im L e b e n der H e i l i g u n g 
sich bewegt und zur V e r k l ä r u n g hindurchdringt, als ein zu-
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sammenhängender ethisch-psychologischer Process erfasst werden 
müssen. 

Es wird also die W i e d e r g e b u r t in C h r i s t o so 
z u - sagen der Centraipunkt, der Mittelbegriff, das R e a l -
P r inc ip der christlichen Ethik sein. Das hat unter den 
neueren Ethikern H a r l e s s am tiefsten erkannt, aber vielleicht 
deshalb nicht vollständig sachgemäss durchgeführt, weil er 
die sündliche Geburt und die mit derselben zusammenhängende 
pathologische Entwiokelung nicht als Folie des Heilslebens ins 
Auge fasst und zu wissenschaftlichem Verständniss bringt. Sub-
jectiv betrachtet, vollzieht sich aber die Wiedergeburt im Glau
ben, welcher als das einzig denkbare aneignende Organ, als 
empfänglicher Kindessinn aus der Busse geboren, innerlich der 
Anfangspunkt, sowie die principielle Grundlage aller sittlichen 
Erneuerung des Menschen sein muss. Nur der Glaube als kind
liches Herzensvertrauen öffnet des Menschen inneren Sinn und 
Willen der Gnadenwirksamkeit Gottes in Christo und ermög
licht ihm die selbstlose und doch freudige Aneignung der schuld-
folgenden und sündenvergebenden Gottesliebe. Denn im Glauben 
Werden Gottes Rath und That und des Menschen Herzens- und 
Willensrichtung Eins, so dass mit dem neu begründeten Kindes-
verhältniss auch ein neues Kindesverhalten im Geiste gottge
heiligter Freiheit ermöglicht erscheint. Deshalb wird der Glaube 
Щ der christlichen Ethik nicht bloss als Bedingung der Recht
fertigung des Sünders vor Gott, sondern in Folge seiner recht
fertigenden Kraft als Wurzel und Princip aller christlichen Tu
gend oder des neuen und freien Glaubensgehorsams erfasst und 
dargestellt werden können. 

Aus dem Quell des Glaubens, welcher die Wiedergeburt 
des Menschen aus einem Kinde des Zorns zu einem Kinde der 
Gnade innerlich wahr macht, sprudelt aber fort und fort mit 
innerer Nothwendigkeit ein neues Heilsleben, wenn anders der 
Glaube acht ist und als christliches Tugendprincip sich practisch 
bewährt. Solches nachzuweisen wird im engsten Anschluss an 
die Wiedergeburt im Glauben die christliche Ethik nur dann im 
Stande sein, wenn sie bei der fortschreitenden L e b e n s b e w e 
gung des neugeborenen Menschen die L i e b e als den erwär
menden Pulsschlag in dem Organismus seiner Gedanken und 
Handlungen erkennen lehrt. Der Heiligungsfortschritt, das 
Pocument des neu eingetretenen Lebens, wird als ein Wandel 
"n Geist (Gal. 5, 16) und in der Nachfolge Jesu (Matth. 10, 38) 
z u begreifen und in solchem Wandel der Gesammtorganismus 
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christlicher Liebestugenden aufzuweisen sein. Und weil die 
Liebe als das Band personlicher Gemeinschaft zugleich den ste
tigen Lebens v e r k e h r des Wiedergeborenen mit dem Quell der 
Liebe nothwendig in sich schliesst, wird sich die Heiligung im 
neuen Gehorsam nur als stetes G e b et sieben zum vollen Ver
ständniss bringen lassen. Im Gebet culminirt jenes Bewusstsein 
des Gotteskindes, dass wir nichts haben, das wir nicht empfan
gen hätten. Im Gebet wird die christliche Freiheits- und Lie-
besthat geheiligt als eine lediglich gottgeschenkte. Da quod 
jubes, et jube quod vis. Was ein Menschenherz anbetet, dem 
wird es seiner sittlichen Qualität nach ähnlich. Das Gebet ga-
rantirt den schlechterdings reeeptiven Character, die wahre Selbst
losigkeit christlichen Liebelebens. Daher — keine christliche 
Ethik als Tugendlehre ohne Gebetslehre! 

Sofern aber schliesslich die christliche Heiligung im Liebesge
horsam ein stetiger Lebensfor tschr i t t , ein allmälig sich voll
ziehender Process ist, der nicht aussichtslos in „schlechter" 
Unendlichkeit sich bewegend gedacht werden kann und darf, wird 
die christliche Ethik das Heilsleben nach seiner zielsetzlichen 
V o l l e n d u n g zu betrachten haben. Durch dieselbe soll der wach
sende Keim zur reifen Frucht, das vorschwebende Ideal zur vollen 
Realisation, das Wesen des christlich Guten zur vollkommenen 
Erscheinung, sowie das sittlich Böse zur schliesslichen Ueber-
windung in Vergeltung und Gericht gelangen. In dieser 
ethischen Eschatologie, wenn wir so sagen dürfen, wird die 
c h r i s t l i c h e H o f f n u n g als die entsprechende innere Herzens
bewegung dargelegt und ihr Verhältniss zur christlichen Tugend 
näher entwickelt werden müssen. Das teleologische Moment in 
aller christlichen Lebens- und Liebesarbeit, wie es urbildlich in 
Christi Auferstehung und Verherrlichung sich darstellt, wird 
auch für den Christen als berechtigtes Ziel seines Kämpfens 
und Ringens im Gegensatz zu allen falsch eudämonistischen oder 
bloss utilitarischen Tendenzen gerechtfertigt werden müssen. 

Die mit der W i e d e r g e b u r t , H e i l i g u n g und V o l l e n 
d u n g des neuen Menschen zusammenhängenden christlichen 
Grundtugenden des G l a u b e n s , der L i e b e und der Hof f 
nung (1 Cor. 13, 13; 1 Thess. I, 3) werden also auch den 
Hauptinhalt christlicher Sittenlehre bilden. Nur dass wir sie 
nicht in abstracto als christliche Ideale im Anschluss an das 
Vorbild Christi darzulegen haben, sondern ihre im Kampf mit 
dem alten Menschen sich bewährende Lebensenergie auf Grund 
der weltversöhnenden Liebesoffenbarung in Christo dem Gott-
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menschen stets in den Vordergrund stellen müssen. Die Lehre 
vom christlichen Kampfe ist das eigentliche Kriterium dafür, dass 
die christliche Moral, sofern sie den „Thatbestand christlichen 
Lebens" darzustellen hat, nicht in nebulose Höhen sich ver
neige, nicht die Einbildung nähre, als kenne der Christ die 
Sünde nicht anders, denn als verabscheute und gehasste. Der 
Begriff der Anfechtung und Versuchung muss ein centraler Ge
danke in einer christlichen Sittenlehre sein. Denn „das Aus
ziehen des alten Menschen" (Eph. 4, 24) ist gerade für den 
Christen ein stetiges, bis an sein Lebensende nie aufhörendes 
Geschäft. Ein Christ, sagte Luther, ist nicht im Gewordensein, 
sondern im Werden. Und dieses Werden ist stetes Ringen mit 
der Sündenluet. Daher wird auch nicht bloss das Wesen des 
alten und dos neuen Menschen in Genesis, Lebensbewegung und 
Vollendung einander scharf gegenüber gestellt werden dürfen. 
Es muss vor Allem der s i e g r e i c h e K a m p f des a l ten und 
n e u e n M e n s c h e n im empirischen Leben des Christen als 
Wiedergeburts-, Heiligungs- und Vollendungskampf, mit Be
ziehung auf die Grundtugenden des Glaubens, der Liebe und 
der Hoffnung, eingehend betrachtet werden. Ist doch der 
Christ durch die Gewissheit seiner Gotteskindschaft keines
wegs der Anfechtung entnommen, die ihm das stets noch anhaf
tende alte Wesen und die mannigfache von aussen und innen 
kommende Versuchung bereitet. Nicht die Erfahrung einer 
neuen „überrageuden" Heiligungsmacht in seinem Innern giebt 
ihm jene „Gewissheit", verbürgt ihm den „Thatbestand" seines 
Christenthums ( F r a n k , H o f mann) , sondern lediglich die im 
Worte verbürgte, in seinem Gewissen versiegelte Gnade Gottes, 
Welche die Last der Sünden schu ld von seiner Seele genommen. 
In ihm selbst findet der Christ täglich g r ö s s e r e Sünden, für 
deren Tiefe ihm die Gnade die Augen öifnet. Die .schmerzliche 
Erfahrung, dass tausendmal das Neue vom Alten überragt wird, 
treibt ihn in die Anfechtung, fordert die Wachsamkeit und be
dingt den nothwendigen Kampfescharacter aller christlichen 
engend. Das ist auch schlechterdings nothwendig, damit nicht 
die innere Gewissheit in ihr Afterbild: fleischliche Sicherheit 
ausarte! 

Darum lässt sich also die innere Normal-Entwickelung, das 
Heilsleben des Christen nur auf der Folie der durch das heilige 
Gottesgesetz documentirten Fohlentwickelung des alten Meu
chen erfassen. Das neue Leben selbst wird nur in s t e t e m 
Z u s a m m e n h a n g mit d e m K a m p f z w i s c h e n dem neuen 
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u n d a l t en M e n s c h e n zu allseitiger Erkenntniss gebracht 
werden können. Die Lehre vom H e i l i g u n g s k a m p f ist auch 
der einzige Ort im ethischen Lehrgebäude, wo die sogenannte 
Collision der Pflichten, die Idee des Erlaubten, die Frage nach 
den Mitteldingen ( A d i a p h o r i s ) sachgemäss abgehandelt wer
den kann. — — 

Es wäre aber nach allem bisher Dargelegten eine pure Il
lusion, wollte man das Heilsleben der einzelnen christlichen 
Persönlichkeit in ihrer inneren psychologischen Entwickelung 
verfolgen, ohne stete Beziehung zum R e i c h e Chr is t i , als der 
bedingenden socialen Grundmacht alles persönlichen Heilslebens. 
Auch dürfen wir nimmermehr absehen von der practischen Bewäh
rung dess elben nach aussen hin, gegenüber der Welt, den miterlö
sten Brüdern und der gesammten Menschheit. Die W i e d e r g e 
bu r t setzt als solche den gebärenden Mutterschooss voraus, und 
„die Gesetze des Heilslebens" lassen sich nur unter der Voraus
setzung tief und wahr erfassen, dass wir sie als R e i c h s - und 
Lebensgesetze für den gesammten in Christo erlösten Mensch
heitsorganismus erkennen und ihre normative und sittigende 
Bedeutung für alle concret-geschichtlichen Gemeinschaftsformen 
(Familie, Staat, Kirche) zu erfassen und darzulegen vermögen. 
Auch hier werden Glaube, Liebe, Hoffnung als die für die Ent
stehung, practische Lebensgestaltung und ideale Vollendung 
grundlegenden Tugenden des christlichen Geme inscha f t s l e 
bens sich bewähren müssen. 

Dass aber die christliche Ethik das Heilsleben sowohl in 
seiner inneren Entwickelung, als in seiner äusseren prac
tischen Bewährung gegenüber den concreten Gemeinschaftsfor
men nur von dem s o c i a l e n Gesichtspunkte aus allseitig und 
sachgemäss wird behandeln können, kann uns in voller Klar
heit erst entgegentreten, wenn wir die gewonnenen materialen 
Grundideen christlich-sittlicher Weltanschauung oder das christ
lich Gute mit Beziehung auf die d re i F a c t o r e n des Sit t 
l i c h e n näher beleuchten. 

R e s u l t a t : 

§. 13. Obwohl das „christlich Gute" sich mit dem, 
was wir für den gottesbildlichen Menschen als sittliches 
Ideal erkannt (§. 5) , factisch decken muss, so wurzelt 
doch das speeifische Wesen c h r i s t l i c h e r S i t t l i c h 
k e i t in der eigenthümlichen Art und Weise, wie dieses 
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Ideal heiliger Liebe gegenüber der empirischen Unsitt
lichkeit des natürlichen Menschen durch Christum zur 
Verwirklichung gelangt, mit andern Worten, wie d ie 
G e r e c h t i g k e i t , d ie v o r G o t t g i l t , auf dem Wege 
der H e i l s g n a d e in dem Menschen zu Stande kommt 
und in seinem Gesammtverhalten sich documentirt. — 
Daher besteht die christliche Sittlichkeit weder in der 
Anerkennung und Befolgung einer neuen, geoffenbarten 
Sitten Vorschrift, noch in der angestrebten Nachahmung 
des geschichtlichen Urbildes der Sittlichkeit in Christo Jesu. 
Sie ruht vielmehr in der verbürgten Gewissheit und Macht 
neuer Lebens- und Liebesbewegung des Menschen, sofern 
Christus als die g o t t m e n s c h l i c h geoffenbarte, durch 
Kreuzestod und Auferstehung bewährte, v e r s ö h n e n d e 
L i e b e in dem Menschen als einem begnadigten und be
freiten, unter der Schule der Anfechtung und des Ge
betes zur Vollendung heranreifenden Gotteskinde Gestalt 
gewinnt. — Object der christlichen Sittenlehre ist also 
das H e i l s l e b e n des Christen, als eines neuen Menschen, 
^ie dasselbe aus dem G l a u b e n geboren, in der L i e b e 
sich bewegend und in der H o f f n u n g zum ewigen Voll-
endungsziele heranreifend, als freier Gehorsam gegen das 
Gottesgesetz i n n e r l i c h im Kampf mit der Sünde des 
alten Menschen sich e n t w i c k e l t und n a c h a u s s e n 
hin der miterlösten Menschheit gegenüber sich b e w ä h r t . 

6· 14. Das christlieh Gute oder das Heilslehen des neuen Menschen im Verhältniss 
2 u den d r e i F a c t o r e n d e s S i t t l i c h e n . D e r g ö t t l i c h e Factor oder das E v a n g e -
•nm a i 8 Verbürgung der Gnade des dreieinigen Gottes. D e r G e m e i n s c h a t t s f a c t o r 

"der d i e christliche Kirche als Organi smus des Heils . D e r p e r s ö n l i c h e Factor oder 
_ l e Hcilsevtahrimg des christlichen Kinzelsuhjects. Z u s a m m e n l a s s u n g der drei Factoren 
•n der Idee des R e i c h e s G o t t e s . Socialcthische oder kirchliche Gestal tung christ-

| ( * е г Sittenlehre mit Beziehung auf die verschiedenen С o n f e s s i o n e n . D e r Character 
l u t h e r i s c h - k i r c h l i c h e r Eth ik im Verhältniss zur r ö m i s c h e n und r e f o r m i r t e n . 

Der Lebensgrund, aus welchem alle Sittlichkeit im christ
lichen Sinne emporwächst, die Lebensluft, in welcher sie frei 
Z u athmen, die Lebenssonne, durch welche sie gesund zu ge
deihen und vollkraftig zu reifen vermag, ist einzig und allein 
ttle Gnade G o t t e s des V a t e r s , w ie s ie uns im Evan
ge l ium als der f rohen B o t s c h a f t von d e r sünden t i l -
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g e n d e n L i e b e in Chr i s t o du rch das w i e d o r g e b ä r e n d e 
Z e u g n i s s des h e i l i g e n G e i s t e s v e r b ü r g t ist. Diese 
gleichsam tr ini t a r i sche Grundlage unseres gesammten H e i l s 
l e b e n s entspricht dem, was wir früher (§. 2 und 6) als den 
universellen oder göttlichen Factor sittlichen Lebens erkannten. 
In welchem Sinne die speeifische Idee ch r i s t l i che r Sitte auf 
jene Urcausalität alles Lebens zurückweist, d. h. wie es nichts 
Gutes im christlichen Sinne geben kann, es sei denn, dass wir 
es als „Gott selbst oder aus Gott geboren" erkennen und er
fassen, das müssen wir jetzt festzustellen suchen. Alle F r e i 
heitsbewegung in der Liebe ruht, wie wir gesehen (§. 6), auf 
der persönlichen Lebensgemeinschaft mit dem Gott, der die 
Liebe ist und sich uns als heilige Liebe bewährt. Wir führten 
bereits durch, dass alle menschlich freie Willensthätigkeit nur 
insoweit gut und gerecht ist, als sie nicht bloss der gesetzlichen 
Norm göttlichen Liebcswillens folgt, sondern auch aus dem 
Quell dieser Liebe einzig und allein die belebende Kraft schöpft. 

U n s e r e r m e n s c h l i c h e n Freiheit als einer Bethätigung 
des Eigenwillens können wir uns nur im schlimmen oder ab
normen Sinne bewusst werden. Ja es wird diese Freiheit, so
fern sie Gott los zu werden sucht und daher sich gottlos ge
staltet, zur schlimmsten Sündenknechtschaft, welche in dem 
Maasse, als sie sich in bewussten Widerspruch zu Gott setzt, 
allerdings bis zu einer verruchten Selbständigkeit dämonischer 
Art extravagiren kann, aber eben dadurch in die schmachvollste 
Abhängigkeit vom Bösen, von der Tyrannei leidenschaftlicher 
Begierde geräth. Für den Fall aber, dass die Selbstkraft des 
menschlichen, ungebrochenen Willens sich in äusserer Ueber-
einstimmung mit der als göttlich erkannten wahrhaft guten Le
bensnorm zu bethätigen sucht, ohne doch ihre Lebensmacht aus 
dem Quell göttlicher Initiative und dem Born göttlicher Gnade 
zu schöpfen, wird sie eine Tugendfrucht zeitigen, an welcher 
der Wurm pharisäischer Selbstgcrechtigkeit nagt. In solchem 
Hochmuth vermeintlicher Selbstkraft verbirgt sich nicht bloss 
eine tragische Selbsttäuschung, sondern die schlimmste und heil
loseste Form gottloser Selbstknochtung. Die Sclaverei der Ge
setzlichkeit ist als ein Afterbild der Freiheit der Hohn alles 
wahrhaft Sittlichen und die Umkehr alles wahrhaft Guten. — 

Für den in der Selbst- und Sündenerkenntniss fortge
schrittenen Christen gestalten sich die oben (§. 2 ff.) bereits 
entwickelten Wahrheiten in Betreff des Verhältnisses mensch
lich freier Lebensbewegung zu göttlicher Kraftwirkung insofern 
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eigentümlich und neu, als er im Zusammenhange mit der 
schmerzlich erkannten Schuld (§. 9 f.) nicht ohne weiteres auf 
die befreiende L i e b e Gottes rechnen und sich stützen kann. 
Der zum Schuldbewusstsein gelangte Mensch weiss sich allen Ver
dienstes baar und muss daher jeden Rechtsanspruch Gott gegen
über aufgeben. Auch vermag er sich nicht mit der Berufung auf 
die allgemeine Gottesliebe zu trösten oder aufzurichten, da die 
Allgemeinheit dieser Liebe ihre nothwendige Schranke an der 
göttlichen Heiligkeit, an der Bewahrung des eigenen Gesetzes 
göttlichen Lebens hat. Daher kann er nur in der Art und unter 
der Voraussetzung seiner Gottesgemeinschaft gewiss werden, dass 
die göttliche Liebesmacht auf dem Grunde einer vollgültigen, Gottes 
Heiligkeit bewahrenden und documentirenden Sühne sich zur 
sündigen Menschheit herablässt, so zu sagen selbst frei wird, um 
mit Bejahung seines gerechten Zornwillens gegenüber der Sünde, 
dem Sünder in ethisch berechtigter Weise zu nahen, ihn zu er
lösen und zu befreien. Diese erlösende und befreiende Kraft 
göttlicher Liebe gegenüber dem schlechterdings rechtlosen, 
schuldbeladenen Sünder, diese jegliches Verdienst von Seiten 
des Menschen abschliessende Macht seiner zuvorkommenden, 
sündentilgcnden Liebe nennen wir Gnade . Sie bezeichnet 
recht eigentlich innerhalb der christlichen Weltanschauung 
den g ö t t l i c h e n F a c t o r oder den alleinigen heilsgewissen 
Urquell aller sittlichen Freiheits- und Lebensbewegung des 
Christen. 

Freilich giebt es keine den Menschen tiefer demüthigende 
Wahrheit als die, dass er nur als begnadigter Sünder zu sitt
licher Leistungsfähigkeit im gottgefälligen Sinne gelangen könne. 
Es scheint die Menschenwürde degradirt, des Menschen selbst
eigene Kraft gelähmt und ihm der Stempel der Erbärmlichkeit 
als Signatur seines Wesens aufgeprägt zu werden, wenn er nur 
vom Erbarmen Gottes leben und alles Verdienstes lcdig gehen 
soll. Allein diese Demüthigung ist die geistliche Grundvoraus
setzung für die Selbstlosigkeit christlicher Tugend und bedingt 
nicht bloss den vollen Werth, sondern auch dio gesunde Kraft 
des christlich Guten als des spccifischcn Gegensatzes zu allem 
eigensüchtigen und eigenmächtigen Selbstruhm. Daher lässt sich 
wie wir oben sahen (§. 13) die christliche Thatkraft auch nur 
als ein stetes Nehmen aus der Fülle göttlicher Gnade, d. h. als 
stetiges G e b e t s l e b e n wahrhaft erfassen und tiefer begründen. 
Dank und Bitte sind die eigentlichen Motoren christlicher 
Lebensbethätigung, wenn wir diese, wie es allein ohne Ehrver-

ν · O e t t i n g e n , Socialethik. Thl . II. 12 
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letzung Gottes möglich ist, unter den Gesichtspunkt der Gnade 
stellen. 

Allerdings kann die Berufung auf die Gnade für den 
sündigen Menschen auch ein Polster der Trägheit werden. Aber 
der aus solchem Grunde entspringende christliche Quietismus, 
(mag er als begeisterungslose Faulheit oder als mystisch-con-
templative Entselbstung, kurz als irgend welche Form der 
"Willenszerstörung die eigene Thätigkeit lahm legen), entspringt 
nimmermehr aus dem P r i n c i p der Gnade, sondern aus fleisch
lichem Missbrauch oder ungeistlicher Missdeutung desselben. Er 
verkennt das Wesen der Gnade, als einer befreienden, bewegen
den und belebenden Gottesmacht. 

Zu sittlicher Thatkraft bewegt und befreit die Gnade Gottes 
nur unter der Voraussetzung, dass sie selbst thatkräftig in die 
Menschheitsentwickelung eingreifend, das Heil in geschichtlicher 
Continuität verwirklicht und diese Verwirklichung uns im Wort 
der Gnade, im E v a n g e l i u m verbürgt. Das Evangelium als 
eine „Kraft Gottes zur Errettung" (Rom. 1, 16), als der Frei
brief für die unter die Macht der Sünde gefesselte Menschheit 
ist das urkundliche Documont für den g ö t t l i c h e n F a c t o r 
neuen, christlichen Lebens. Während das Gesetz als Ausdruck 
göttlich heiliger F o r d e r u n g den Menschen zur eigenen Leistung 
verpflichtet und im Bewusstsein seiner Leistungsunfähigkeit 
niederschlägt und tödtet, ist das Evangelium als Gnadenzusage 
nichts anderes als die frohe und fröhlich machende Botschaft 
von der G a b e Gottes, die den Menschen aus dem Staube er
hebt, ihn aufrichtet und belebt, indem sie ihm das lähmende 
Schuldbewusstsein nimmt und die Sühne, als eine ihm persönlich 
geltende und zugesagte verbrieft und versichert. 

Wenn also die c h r i s t l i c h e Sittenlehre im Hinblick auf 
den göttlichen Factor alles Guten, aller wahren Freiheits- und 
Lebensbethätigung die Gnade zu ihrem Brennpunkte macht, ja 
ihr ganzes Lehrgebäude auf keinem anderen Fundamente als dem 
des göttlich freien Erbarmens aufzubauen sucht, so bewährt sie 
sich als eine e v a n g e l i s c h e . Im Evangelium erscheint die 
heilige Gesetzesforderung nicht abrogirt und zerstört, sondern 
thatsächlich, objectiv zur Erfüllung gebracht, um in dem Menschen 
subjectiv die stete Erfüllungsmöglichkeit zu beschaffen. Das 
Evangelium ist der Inbegriff jener köstlichen Lebenswahrheit, 
die in der Gewissheit gipfelt, dass der persönliche Gott, der die 
heilige Liebe ist, in Christo seinem geoffenbarten S o h n e , dem 
Welterlöser, uns der V a t e r ist und durch das persönliche Zeug-
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niss seines heiligen Ge i s t e s in dem bussfertigen Sünder die 
Sinnesänderung wirkt und ihn als einen an die G n a d e Gottes 
G l a u b e n d e n in die Gotteskindschaft aufnimmt. 

So ist durch das Evangelium als frohe Botschaft für das 
christliche Heilsleben jener t r i n i t a r i s c h e Grund gelegt, wel
cher als göttliche Causalität christlichen Gnadenstandes von tief
ster ethisch-practischer Bedeutung erscheint. Nicht um ein rein 
transscendcntes Dogma, nicht um speculative Erfassung inner
göttlicher Geheimnisse handelt es sich hier. Denn der dreieinige 
Gott des Evangeliums, welcher eins ist mit dem persönlichen 
Gott der Gnade, muss bei jedem Pulsschlage christlichen Lebens als 
das erwärmende Herzblut, bei jedem Athemzuge des neuen 
Menschen als die ernährende Luft, bei jeder Bewegung des 
Gotteskindes als die motorische Kraft erfasst sein. Es lässt 
sich als die wesentlichste Aufgabe jeder c h r i s t l i c h e n oder 
e v a n g e l i s c h e n Ethik bezeichnen, in vollem wissenschaftlichem 
Zusammenhange darzuthun, dass christliches Heilsleben ohne 
jenen g ö t t l i c h e n Factor der Gnade, wie er in Gott als der 
trinitarisch sich offenbarenden Liebe wurzelt, gar nicht denk
bar sei. 

Um aber den trinitarischcn Gottesbegriff als den wahrhaft 
ethischen zum Verständniss zu bringen, wird die christliche 
Moral spcciell darlegen müssen, dass die Gnade Gottes des 
Vaters in Christo kraft des heiligen Geistes keine zwingende, 
terrorisirende und beengende, sondern eine befreiende und re-
generirende Macht ist, die durch ihre zeugende Thätigkeit den 
Menschen zu überzeugen und eben dadurch zur Gotteskind
schaft neu zu gebären, zur evangelischen Freiheit zu befähigen 
vermag. 

Als das „vollkommene Gesetz der Freiheit" wird im Zu
sammenhange christlicher Ethik das Evangelium nur unter der 
Voraussetzung erfasst werden können, dass weder menschliche 
Selbstkraft und Initiative, wie der pelagianische Indifferentismus 
behauptet, noch die zwingende Uebermacht göttlich absoluten 
Willens, wie der prädestinatianische Determinismus lehrt, als die 
Quelle neuen Lebens in der Kindschaft dargestellt werde. Ur
quell evangelischer Freiheit ist der lebendige Gott als der in 
menschlicher und geschichtlich vermittelter Weise seinen Heils
willen offenbarend erkannt wird. Durch die ethische Theologie, 
Christologie und Pneumatologie wird der göttliche Factor unseres 
neuen Lebens als eine neuschöpferische, erlösende, begeisternde 
und eben deshalb befreiende Macht begriffen; mit anderen 

12* 
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Worten, in dem ethisch-trinitarischen Gottesbegriff wurzelt das 
Grundproblem aller Ethik: die tiefe Einheit göttlicher Noth
wendigkeit und menschlicher Freiheit. — 

Wenn aber Gott der dreieinige seine Geisteswirksamkeit nicht 
in zauberhaft magischer Weise, sondern heilsordnungsmässig 
durchführen, mit anderen Worten, wenn sie nicht zur Zerstörung, 
sondern zur Aufrichtung menschlicher F r e i h e i t dienen soll, so 
wird solche Wirksamkeit den Gesetzen menschlicher Organisation 
undLebensbewogung entsprechend sich vollziehen und kundgeben 
müssen, wenn anders Heil, d. h. Wiederherstellung zu gesunder 
und normaler Entwickelung und Willensbethätigung der Erfolg 
sein soll. Wie der Geist des Menschen auf den Menschen nicht 
anders als durch Vermittelung des sinnlich gearteten Natur
organismus belebend zu wirken vermag, so will und wird der 
Geist Gottes als Factor sittlichen Lebens nimmermehr unver
mittelt (d. h. unorganisch) geistiges Heilsleben erzeugen, indem 
er etwa rein innerlieh (dynamisch) als Persönlichkeit sich dem 
einzelnen menschlichen Pcrsonleben bezeugt. Es giebt sich viel
mehr der heilende und belebende Geisteswillc eben als Evan
gelium d. h. nicht bloss als inneres, sondern als äusseres, sinn
lich vernehmbares und hörbares Wort kund. 

Das Wort aber des Evangeliums kann eine sittlich humane 
und humanisirende Macht für den einzelnen und dessen Lebens-
Erneuerung nur werden, wenn es innerhalb einer geschichtlich 
entstandenen, organisch gegliederten Gemeinschaft als fort und 
fort bezeugte Ueberlieferung (Tradition) sich kund giebt, wenn 
es als ein Leben erzeugendes Wort der Wahrheit durch stete 
geistige Reproduction sich bewährt und in der christlichen Sitte 
Gestalt gewinnt. 

Desshalb macht auch das Heilswort nicht bloss selbst eine 
fortlaufende Geschichte durch, indem es auf Heilsthatsachen sich 
gründend den göttlichen Liebeswillen in stetigem Fortschritt und 
in urkundlicher Verbürgung offenbart, sondern es muss das 
Evangelium, soll es anders als eine Kraft Gottes sittliche Frucht 
schaffen, in den fruchtbringenden Boden der G e m e i n s c h a f t 
als keimkräftiger Samen ausgesät werden, um auf dem Wege 
allmäligen Wachsthums die gesammte Gottesmonschheit in Christo 
zur reifen und vielgegliedertcn Ausgestaltung gelangen zu lassen. 
Die „Kinder des Reichs" sind daher die aus dem guten Samen 
auf dem von Gott bestellten Acker dieser Welt organisch hervor
gewachsenen, oder, nach einem anderen biblischen Bilde, die 
aus unvergänglichem Samen Wiedergeborenen. Das Wort Gottes 
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ist die wahrhaft organisirende und regenerirende Lebensmacht 
des Christenthums. Und eben daraus folgt, dass der Einzelne, 
wie er ein sündiges Weltkind als fleischlich geborenes Glied der 
alten adamitischen Menschheit ist, ein Kind Gottes sein und 
werden kann, nur als geistlich wiedergeborenes Glied an diesem 
Lebensorganismus, den sich Christus durch seinen Geist mittelst 
des Wortes anbildet. 

Wir nennen diesen Organismus in seiner empirischen Er
scheinung auf Erden d ie c h r i s t l i c h e K i r c h e und finden in 
ihr und den ihr eingestifteten Heilskräften und Heilsmitteln den 
G e m e i n s c h a f t s f a c t o r sittlichen Lebens in dem speeifisch 
christlichen Sinne verwirklicht. Damit meinen wir nicht irgend 
welche einzelne Confcssion oder Sonderkirche mit ihren concreten 
und äusserlich statutarischen Lebensformen. Für die gegen
wärtige unvollkommene Entwickelungsform der christlichen 
Kirche und insbesondere für die zeitgeschichtliche Gestaltung 
derselben als einer kämpfenden und streitenden mag die con-
fessionelle Sonderung allerdings als eine unumgängliche und 
providentiell nothwendige angesehen und bezeichnet werden. 
Für unsere Betrachtung handelt es sich hier zunächst um die 
allgemeinen und wesentlichen Grundlagen und Grundzüge aller 
Christengemeinschaft, wie sie objectiv in der Christum und seine 
Heilsgabe uns darreichenden und geistlich aneignenden Macht der 
Gnadenmittel (Wort und Sacrament) enthalten sind und subjec-
tiv in dem geistgewirkten, die Versöhnung in Christo aneignen
den Glauben der Gesammtheit bekenntnissmässig zu Tage tritt. 
Hier liegen auch die collectiven Lebensmächte sittlicher Er
neuerung für das christliche Einzclsubject verborgen. Aus dem 
Born des in der Gemeinde lebenden Wortes Christi hat die 
christliche Persönlichkeit das Wasser des Lebens zu schöpfen. 
Aus dem Glauben und Zeugniss der ihn gebärenden und er
ziehenden Heilsgemeinde und schlechterdings nicht anderswoher 
kommt empirisch und geschichtlich dem Christen seine christliche 
Ueberzeugung, ja seine persönliche Gemeinschaft mit Christo! 
Wollte man doch ein für allemal dem Irrwahn Valet sagen, als 
Wurzele die christliche Sittlichkeit ihrem Wesen nach in der 
unmittelbar persönlichen Gewissensüberzeugung des Einzelnen, in 
dem vom Geiste Christi ergriffenen und erfüllten individuellen 
Bewusstsein unseres Personlebens! Es widerspricht bereits den 
allgemein physischen und psychologischen Voraussetzungen unserer 
Geburt, unseres Daseins und unserer Entwickelung, dass der 
Einzelgeist als solcher zu der in Christo geoffenbarten 
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Lebens- und Liebesmacht Gottes in unvermittelte Beziehung 
treten soll. 

Zwar wird, wie alles entwickelte geistige Leben, so auch 
die e n t w i c k e l t e christliche Sittlichkeit nicht zu denken sein, 
ohne bewusste Selbstbestimmung. Aus unserer obigen Dar
legung des christlich Guten ergab sich bereits die Nothwendig
keit, dass je nach dem Entwickelungsstadium des christlichen 
Einzelsubjects auch ein entsprechendes Maass innerer bewusster 
Heilserfahrung die conditio sine qua non ist. Wir können diese 
im Bewusstsein der Einzelperson und in den Kämpfen des Ein
zelgewissens sich vollziehende Heilserfahrung als den p e r s ö n 
l i c h e n Factor neuen Lebens bezeichnen. Die Freiheit im 
evangelisch-christlichen Sinne ist ja nicht denkbar ohne erneute 
Willensbewegung. Je mehr diese in Folge eines ernsten 
Selbstgerichts und aufrichtiger Sinnesänderung in dem Einzelnen 
eine Macht wird, die ihn innerlich durchgeistet und begeistert, 
desto mehr wird sich in ihm annähernd das christlich sittliche 
Ideal verwirklichen. Alles was wir als G l a u b e , L i e b e , H o f f 
nung im Zusammenhang mit der Genesis, der Bethätigung und 
"Vollendung des Heilslebens bereits hervorgehoben haben (S. 172 ff.), 
kann ja nur in dem Maasse wahr sein und immer mehr wahr 
werden, als das Einzelgewissen, durchs Gesotz zerschlagen und 
gerichtet, durchs Evangelium geheilt und wiederaufgerichtet, 
auf Grund der W i e d e r g e b u r t in den Stand der Heilsgewiss
heit versetzt, mit vollem kindlichen Herzensvertrauen sich der 
Gnade Gottes in Christo getröstet und dieses Vortrauen, diesen 
Glauben in erneuertem persönlichen Liebosgehorsam und im 
Ringen nach dem Ziele der Vollendung als einen lebendigen 
erweist und practisch bethätigt. 

Allein der Begriff der Wiedergeburt und die Idee der 
Kindschaft, — weisen sie nicht bereits darauf hin, dass An
fang und Fortgang des persönlichen Christenlebens mit Noth
wendigkeit in der zeugenden Kraft eines Vaters und der ge
bärenden Thätigkeit einer Mutter ihren primitiven Ursprungspunkt 
haben müssen ? Sonst wäre ein Christ ein Wunder im schlimmen, 
zauberhaft magischen Sinne. Die Natur und Signatur des 
Christenthums wäre Willkür und Gesetzlosigkeit. Statt eine 
geschichtliche Macht geistiger Wclterneuerung zu sein sänke das 
Reich Christi zu einem pietistischen Conventikel von subjectiv 
erregten, wundersüchtigen und seligkeitsdurstigen Herzen herab. 

Kommt denn je der Einzelne zum Glauben und zur Be
kehrung ohne die christlichen Lebensbedingungen, wie sie in 
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der erziehenden Geistesmacht christlicher Tradition und in der 
organisirenden Lebensmacht christlicher Sitte enthalten sind? 
Ja noch mehr: is't überhaupt gesunde Lebensbewegung im christ
lich sittlichen Sinne möglich, ohne dass das Gotteskind sich eben 
als K i n d weiss, d. h. nicht als eingebildet selbständiges Wesen 
mit schlechthin selbständiger Freiheitssphäre, sondern als ein 
Glied an einem' grossen Ganzen, da Christus das wahrhaftige 
Haupt ist? Erscheint doch der Einzelne nur insoweit lebens
fähig, als er mit dem schon vor ihm gesetzten Ganzen lebendig 
sich eint und durch die geistig sittlichen Lebenskräfte des 
Ganzen sich getragen weiss? Ist nicht gemäss der Natur des 
Menschen und der gattungsmässigen Qualität seines sündigen 
Gebahrens auch die erneute Freiheitsbewegung des begnadigten 
Sünders stets eine Gemeinschaftsbewegung, in welcher der Ge
rneingeist des Ganzen sich spiegelt? Oder will man Exarticula-
tion für eine Bedingung gesunden Wachsthums der Glieder des 
Leibes ansehen! Wird nicht durch Unterbindung der Lebens
adern die Bewegungsmöglichkeit gehemmt? Muss nicht Ab
sterben und Fäulniss der Einzeitheile als die Folge der 
Desorganisation des Ganzen betrachtet werden? So kann auch 
der Christ sittlich gesund sich bewegen und entfalten, nur wenn 
er seinem Princip, seinem Lebensanfang (Wiedergeburt) ent
sprechend, weder in seinen Gedanken noch in seinem Thun, 
Weder in der Theorie noch in der Praxis sich ablöst von dem 
einheitlichen Menschheitsleibc, welcher im Sinne des Christen
thums alle Völker zu umfassen bestimmt ist und den man nach 
biblischem Ausdruck als das ß e i c h G o t t e s z u bezeichnen pflegt. 

So können wir denn auch die christliche Sittlichkeitsidee 
y on keinem anderen als dem s o c i a l e t h i s c h e n Gesichtspunkte 
tiefer erfassen und sachgemäss beleuchten. Der göttliche, wie 
der individuelle Factor, die universelle Gnade Gottes in Christo 
Und die persönliche Lebenserneuerung im Glauben, die Gottes
kraft des Evangeliums und die geistliche Wiedergeburt des Ein
zelnen, — sie realisiren sich nur in der Form geschichtlich und 
natürlich gegliederter Menschheitsgemeinschaft, die als eine 
christliche heilsgeschichtlich und übernatürlich begründet, doch 
1 0 gesetzmässig organischer Weise sich bewegt und vollendet. 
Denn in Christo dem Gottes- und Menschensohne hat sie ihr Haupt, 
die wahrhaft erneuernde und bewegende Lebensmacht; und so lange 
sie den Geist Christi im Wort und Sacrament lebensvoll bewahrt, 
Verden auch in ihr Gott dem Herrn fort und fort die Kinder 
geboren werden, wie der Thau aus der Morgenrothe. 
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Die Idee des R e i c h e s G o t t e s umschliesst nicht bloss das 
gesammte Gebiet christlich-sittlichen Lebens und Strebens, son
dern bezeichnet recht eigentlich den Krystallisationspunkt, um 
welchen sich alle geistlichen Lebensinteressen auch des Einzelnen 
naturgemäss ansetzen sollen, um göttlicher Heilsordnung entspre
chend sich speeifisch christlich auszugestalten. „Es sei denn, dass 
jemand von neuem (avmdev) geboren werde, kann er nicht in 
das R e i c h G o t t e s kommen" (Joh. 3 , 5 ff.). In dem „Trach
ten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit" (Matth. 6, 
33) concentrirt sich auch das persönlichste Ringen des Christen
menschen. In der Bitte um das „Kommen des Reiches" (Matth. 
6, 10) gipfelt sein Gebetsleben. Das gesammte Evangelium ist 
nichts anderes als „das Wort vom Reich" (λόγος της βασιλείας 
Matth. 13, 19; το εναγγέλιον της βασιλείας Matth. 24, 14). Und 
als die Grundbedingung für den Empfang seines Reiches und 
den schliesslichen Vollbesitz desselben stellt der Herr das Kind
werden (Luc. 18, 17), die geistliche Armuth (Matth. 5, 3), kurz 
die im Verlust des eignen Lebens (Matth. 10, 39) sich kund
gebende Selbstlosigkeit hin, ohne welche ein Hungern und Dur
sten nach der Gerechtigkeit (Matth. 5, 6) nicht denkbar ist. 
Selbst das Schaffen der eigenen Seligkeit mit Furcht und Zit
tern, das innerste unnahbare Heiligthum der persönlichen Ge-
wissensnöthe und Anfechtungen, der gesammte christliche Kampf 
gewinnt eine universell sittliche Bedeutung und hat ein verbürg
tes Ziel des Gelingens nur im Zusammenhange mit der gottge
stifteten Ordnung des Heilslebens, welche im R e i c h e G o t t e s 
als dem Organismus des Heils alle Völker zu umfassen und die
selben zu Einer Gottesmenschheit in Christo zu einen die Be
stimmung und die Kraft hat. Daher auch Christus wie die 
Apostel ihre sittlichen Mahnungen stets mit dem königlichen 
Reichsgrundgesetz der Liebe in Zusammenhang bringen und 
die vollendete Gemeinschaft mit Christo nicht denken können 
ohne das Reichserbe und die vollendete Reichsgenossenschaft 
seiner Glieder (Matth. 5, 44; 6, 33; 13, 31 ff. 38; 11, 37 ff.; 25, 
34 ff.; 26, 29. Joh. 10, 16; 13, 34 ff.; 15, 4. 9. 17; 18, 36. 
Apstg. 3, 19. 24 f. Rom. 8, 16 f.; 12, 4 ff. 1 Cor. 10, 17. Gal. 
3, 27 -29 . Eph. 1, 22 ff.; 2 , 19 ff.; 4, 4 16; 5 , 26 ff. Col. 1, 
18; 2, 19. Ebr. 12, 22 ff. Jac. 2, 8. 1 Petr. 2 , 5. 9 f. 1 Joh. 
3, 1 ff.; 4, 7 ff. Off. Joh. 21, 3 ff.). Der persönlich sittliche 
Kampf des neuen und alten Menschen in uns — er hat seinen 
makrokosmischen Hintergrund an dem riesigen Kampf des durch 
die Erlösungsoffenbarung begründeten Gottesreiches mit dem 

I 



§. 14. Das Keich Christi auf Erden als Kirche. 185 

Weltreich, wie es in der natürlich sündlichen Menschheitsent
wickelung Fuss gefasst hat. Das dort waltende göttliche Cen-
tralprincip wahrhaft geistlicher, selbstvcrleugncnder Liebe soll 
den Sieg erringen über das hier herrschende dämonische Cen-
trulprincip des fleischlich selbstsüchtigen Egoismus. Die sieg
reiche Bewährung des Gottesreiches in seiner geistigen Ueber-
macht über die gottfeindlichen Mächte der Finsterniss lässt sich 
als jenes ideale Ziel aller sittlichen Entwickelung betrachten, 
bei dessen Verwirklichung der gottgeschaffene Naturbodon der 
Menschheitsgeschichte, befreit von den Schlacken des Bösen, 
durch alle Läuterungsproccsse hindurch zur Verklärung gelan
gen soll, zu jener Verklärung, in welcher sich Idee und Erschei
nung wahlhaft decken, Ideal und Wirklichkeit zu organischer 
Einheit und Schönheit herrlich durchdringen werden. 

Diese universelle Idee des Reiches Gottes gestaltet sich 
innerhalb der zeitlich geschichtlichen Entwickelung nothwendig 
als K i r c h e . Die christliche Kirche ist nicht eine gesonderte 
Gemeinschaft neben dem Reiche Gottes; denn das „Reich 
der Himmel4' verwirklicht sich in der Zeit nicht ohne kirch
lich geordnete, irdische Gemeinschaftsform. Gleichwohl will 
die Kirche als empirische Gnadenmittelgemeinschaft in ihrer 
zeitlichen und unvollkommenen Gestalt von dem „Reiche Gottes" 
als der Gesammthe i t der zum H e i l s l e b e n n o t h w e n d i 
gen G o t t e s o r d n u n g e n bestimmt unterschieden sein. Wäh
rend das Reich Gottes alle, die Gottesgemeinschaft des Menschen 
begründenden Heilsstiftungen in den verschiedenen Entwicke-
hingsstufen vom keimartigen Anfange bis zur idealen Vollendung 
umfasst, stellt die Kirche das Reich Gottes als Reich Christi in 
der Zeit des Kampfes und Kreuzes, in der Periode von seiner 
Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft (Aufrichtung des „Rei
ches") dar. Die Kirche ist also diejenige gegliederte Heils
gemeinschaft und Heilsanstalt, in welcher das Reich Gottes für 
die gegenwärtige Zeit Fleisch und Blut gewonnen. Sie hat als 
Gemeinschaft des Glaubens in der Kraft Christi und seines Gei-
8 t es den Sauerteig des Evangeliums in alle Welt zu tragen, um 
durch Wort und Sacrament, taufend und lehrend die Völker 
geistig und sittlich zu regeneriren, sie, als den Einen, leben
digen Monschheitsorganismus in Christo, ihrem gottmenschlichen 
Raupte, dem Ziele gottgewollter und wahrhaft humaner Vollen
dung entgegenzuführen. — 

So wird denn auch die Ethik ihre Aufgabe: die christliche 
^üchkeitsidee allseitig darzustellen, gar nicht durchführen 
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können ohne die k i r c h l i c h e G e m e i n s c h a f t als die gegen
wärtige Gestaltung des Reiches Gottes auf Erden dabei stetig 
im Auge zu behalten. Die sittliche Beurtheilung kann schlech
terdings weder vom Religiösen, noch vom Kirchlichen abstrahiren. 
Insbesondere wird die c h r i s t l i c h e Sittenlehre den Character 
einer Socialethik nur so zu bewahren im Stande sein, dass sie 
als k i r c h l i c h e R e i c h s e t h i k sich bewährt. 

Es leuchtet ein, dass diesem Anspruch nicht genügt wird, 
wenn man, wie meist in den christlichen Sittenlehren zu ge
schehen pflegt, die „Kirche" nur als e in Gebiet christlich sitt
licher Lebensbethätigung am Schlüsse, in dem practischen Theile 
des Systems, neben der häuslich-familienhaften und staatlich
rechtlichen Gemeinschaftsform behandelt; oder wenn man gar, 
wie die moderne Auffassung, selbst dort wo sie die religiöse 
Basis des Sittlichen anerkennt, nur zu häufig thut, „christlich" 
und „kirchlich" als Gegensätze ansieht, welche namentlich dort, 
wo es sich um sittliche Weltanschauung handelt', sich gradezu 
ausschliessen sollen. Und wenn nun gar das „kirchliche" als 
„confessioneller Standpunkt" sich entpuppt, so wächst die Anti
pathie aller für die humanen und sittlichen Culturaufgaben des 
Christenthums unklar Schwärmenden. Die Forderung, das christ
lich Sittliche ohne Beimischung des „Confessionellen" und „Dog
matischen" zu erfassen und darzustellen, wird leidenschaftlich, 
und die vielgerühmte und nach allen Seiten reichlich geübte 
„Toleranz" erlahmt oder wandelt sich in ihr schroffes Gegentheil 
gegenüber den angeblich verrotteten Ansprüchen einer confessio-
nell ausgeprägten Glaubensüberzeugung. Getrieben von solchem 
anticonfessiortellen Fanatismus, zeichnet man dann mit Vorliebe 
an dem Zerrbilde der „dogmatischen Kirche", welche mit ihrer 
Berufung auf einen „infalliblen Bekenntniss- und Lehrinhalt" die 
freie sittliche Entwickelung des christlichen Geistes ebenso zu 
lähmen geeignet sei, als das für „unfehlbar" ausgegebene Papst
thum mit seinem hierarchisch organisirten und jesuitisch gelei
teten römischen Kirchenthum. 

Allein der von den Gegnern hervorgehobene, in allen Zeiten 
kirchlicher Entwickelung Gefahr drohende hierarchische Miss
brauch bezeugt ja an und für sich schon die Wichtigkeit und 
Unumgänglichkeit k i r c h l i c h e r Gestaltung der christlich sitt
lichen Lebenswahrheit. Denn was im Missbrauch zu solcher 
Macht erwachsen, was als extravaganter Terrorismus seinen sitt
lich schädlichen Einfluss in so colossalen Dimensionen geltend 
machen kann, muss doch ein eminent bedeutsamer Factor mensch-
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liehen Lebens sein, muss einem wesentlich christlichen Bedürf
nisse entsprossen sein. Die Wahrheit des Satzes: corruptio 
op t imi pessima tritt hier, wie in jedem Missbrauch religiöser 
Principien zu Tage. Nie bat eine Religion ohne kirchliche Glie
derung und Bekenntnissgestaltung ihre geistig sittliche, ihre bin
dende und befreiende, ihre das Leben umgestaltende Macht über 
die Gemüther beweisen können. 

Von Anfang an hat auch das Christenthum nur als Kirche, 
d. h. als glaubende und bekennende Gemeinschaft existirt und 
die Welt überwunden. Wenn nun die Gefahr krankhafter Ent
wickelung und Ausartung des Kirchenbegriffs eine anerkannter-
niaassen grosse und gewaltige ist, wie sollte es nicht von centra
lem Interesse sein, das Wahre und Berechtigte der im Christen
thum latitirenden kirchlichen Grundidee von den Schlacken des 
Missbrauchs zu läutern, um den ideal-sittlichen Gehalt derselben 
z u erfassen und eben dadurch, indem man das ethisch Berech
tigte und Nothwendige in dieser Idee von dem sittlich Verwerf
lichen und Willkürlichen trennt, das Fundament für eine ge-
sUnde k i r c h l i c h e S o c i a l e t h i k zu legen. Sonst schüttet man 
eben das Kind mit dem Bade aus und desorganisirt oder atomi-
sirt das christlich-sittliche Leben. Ist Organisation ein Symptom 
der Lebensfähigkeit, so muss auch die lebendige und weltüber-
windendc Wahrheit des Christenthums sich stets als organisirende, 
das heisst eben als kirchliche Gemeinschaftsmacht bewährt haben 
und fort und fort von Neuem bewähren. 

Dass aber in dem christlichen Gemeinleben, dem doch der 
einzelne Christ sein Dasein verdankt und seine geistige Nahrung 
entnommen hat, die confessionelle Ausgestaltung der religiösen 
^rineipien von durchgreifender Bedeutung für die gesammte sit t
liche Weltanschauung ist, das erweist sich einem Jeden, der 
^ie confessionellen Gegensätze in ihren sittlichen Consequenzen 
tiefer zu werthen und richtig zu beurteilen im Stande ist. Nicht 
u m zufällige Parteigruppirung und scholastisch-theologische Mei
nungsverschiedenheiten handelt es sich hier. Nicht als bloss in
dividuelle Varietäten und national bedingte Spielarten christlichen 
Glaubens und Lebens wollen die verschiedenen Confessionen er
nannt sein. Zwar macht sich in jedem Kirchenthum, in jeder 
^enderkirche mit ihren eigentümlichen äusseren Verfassungs-
und Lebensformen ein lediglich zeitlich vorübergehendes und 
eshalb einseitig gestaltetes Moment geltend. Der geschicht
liche Weltberuf der Kirche bringt es nothwendig mit sich, dass 

й 1 е in wechselnden Formen die menschlich schwache und 
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unvollkommene Gestalt ihres Daseins ausprägt. Es ist eine 
unvermeidliche Beigabe ihrer Knechtsgestalt in der sündigen 
Welt, dass sie als streitende Kirche noch keine sichtbar vollen
dete Einheit darstellt, dass vielmehr in verschiedenen, zum Theil 
sich scharf befehdenden und ausschliessendcnKirchenthümern 
sich ihr irdisches und gebrechliches Dasein documentirt. 
Allein diese unvollkommene Erscheinungsform ihres Lebens 
und Wirkens, ihrer Organisation und Verfassung darf uns doch 
nicht hindern, die tief sittliche Bedeutung der ihr zu Grunde 
liegenden verschiedenen Ρ ri η с i p i en zu erfassen und durch ein
gehende e t h i s c h - r e l i g i ö s e V e r g l e i c h u n g den Kern der 
Wahrheit von der Spreu des Irrthums zu sondern. Wir sollten 
bei solchem Geschäft stets dessen eingedenk bleiben, dass nur 
aus Gegensätzen heraus die sittlich bedeutsame Wahrheit des 
Glaubens sich Bahn bricht und dass nur in solchem diabetischen 
Process die fermentative Macht der christlichen Lehre sich zu er
weisen und ihre Triumphe zu feiern vermag. 

Das Aufeinanderplatzen der Geister ist in dem Reiche des
sen, der da bekennt, gekommen zu sein, ein Feuer anzuzünden 
auf Erden, die Lebensbedingung. Ja wir können sagen, der Ge
brauch des geistigen Schwerdtes im Dienste der Wahrheit ist die 
nothwendige Voraussetzung gesunden Friedens innerhalb der 
religiös-kirchlichen Ausgestaltung christlichen Strebens. Jede 
salzlose Vermittelungs-Theologie tüncht mit losem Kalk. Der 
kampfscheue Quietismus, wie der wahrheitsscheue Unionismus, — 
sie erzeugen nur faulen Frieden. Die unklare Fusion der Be
kenntnisse ist die Mutter der Confusion und muss nothwendig 
unerquicklichen und erfolglosen Streit und Zank gebären, weil 
der sachlich klare Kampfesboden fehlt und das Ziel des Ringens 
verschwommen erscheint. Die persönliche Animosität tritt an 
die Stelle grosser principieller Gegensätze und verbittert von 
vornherein die Stimmung der Kämpfenden. Selbst dem Unfug 
confcssionellen Parteigezänkes und fleischlicher Polemik in rein 
scholastischem Interesse kann man am Erfolgreichsten dadurch 
entgegentreten, dass man in ruhiger und ernster Weise die kirch
lichen Bekenntnissätzo in ihren christlich s i t t l i c h e n Voraus
setzungen und Consequenzen würdigt und gegeneinander abwägt-
Dadurch schwindet der Schein, als handele es sich hierbei ledig" 
lieh um theoretisch-speculative und metaphysische Fragen. Dem 
leeren Gerede von der Gleichgiltigkeit des Dogma's für die 
ethische Lebensansicht oder von der Gleichgiltigkeit der Ethik 
gegen die kirchlichen Confessionsuuterschiode kanu mau nicht 

1 



§. 14. Confcssioncll-kirclilicher Character der Ethik. 189 

besser begegnen, als durch eingehende socialethische Beleuchtung 
der verschiedenen und zum Theil entgegengesetzten Confessions-
standpunkte. Es hat keinen Sinn, die Moral als „aus der Wurzel 
der Religion hervorwachsend" anzuerkennen und gleichzeitig das 
^Kirchliche" als „nicht zur Moral gehörig" zu bezeichnen, wie 
neuerdings P f l e i d e r e r (Moral und Religion 1872) im Anschluss 
a n R o t h e , S c h l e i e r m a c h e r gethan. Man macht sich eines 
Selbstwiderspruchs schuldig, wenn man z. B. den „Rigorismus" 
der calvinischen Moral und den derselben anhaftenden „ascetischen 
Geist" als eigenthümliches Merkmal zugesteht und doch den 
confessionellen Character der Moral überhaupt abspricht. R o t h e 
l st zwar in dieser Hinsicht insofern tiefblickender, als er die 
Entwickelung unseres ethisch-frommen Bewusstseins mit der 
K o n f e s s i o n wenigstens in Zusammenhang bringt, indem wir, 
Wie er sagt (Theol. Ethik §. 2 , Anm. 2) „voraussetzen müssen, 
dass die confessionellen Trennungen auf w e s e n t l i c h eigen
tümlichen Modificationen des allgemeinen, christlich-frommen 
Bewusstseins beruhen." Allein auf dem Gebiete ethischer 
Speculation scheut er doch vor der Consequonz dieser Anschau
ung zurück, indem er alles „Kirchliche" in die Dogmatik ver
weist und für das Object der Ethik als einer „speculativen" 
Wissenschaft die confessionelle Bestimmtheit desavouirt. 

Die centrale Wichtigkeit des Gemeinschaftsfactors auch für 
das christliche Heilsleben der Einzelpersönlichkeit wird aufs 
Klarste zu Tage treten, wenn wir ins Auge fassen, wie verschie
den sich die christlich s i t t l i c h e Weltanschauung gestaltet, je 
aachdem man vom r ö m i s c h e n , r e f o r m i r t e n oder l u the r i 
schen Gesichtspunkte Gehalt und Character der Ethik bestimmt. 
Namentlich muss uns daran gelegen sein, nicht bloss dem römi
schen Katholicismus gegenüber die wohl von aller Welt aner
kannte ethische Differenz zu präcisiren (wie ζ. B. M e r z , Reu -
t e r u. A. gethan), sondern auch ernstlich zu untersuchen, ob die 
^ als unbedeutend hingestellten Lehr- und Glaubensunterschiede 
Uer reformirten und lutherischen Kirche auf verschiedenen sitt-
•chen Prämissen ruhen, resp. durch entgegengesetzte practische 

r°nsequenzen eine erhöhte Bedeutsamkeit gewinnen. In dem 
~*aasse, als es bei solcher Vergleichung gelingt, die durchgrei
fende Wichtigkeit und sittliche Tragweite der confessionellen* 

°geiisätze für die Gestaltung des ganzen Gemeinlebens klar zu 
erfassen, wird auch die Berechtigung und Nothwendigkeit con-

e s s ,°neller Ausprägung des Inhaltes der Sittenlehre, mit anderen 
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Worten des k i r c h l i c h e n Characters einer jeden e v a n g e l i s c h -
c h r i s t l i c h e n S o c i a l e t h i k in ein neues Licht treten. 

Es scheint uns im Hinblick auf den gegenwärtigen Bestand 
des christlichen Bewusstseins überhaupt gar nicht möglich, bei 
der •wissenschaftlich-theologischen Darstellung der Ethik „von 
der Confession abzusehen" oder die Begriffe „christliche" und 
„confessionelle" Ethik als Gegensätze zu behandeln, es sei denn, 
dass wir mit den neueren französischen Schwärmern für eine 
„religion progressive" ( A l a u x ) oder eine „morale independante" 
( C o i g n e t ) uns begeistern, um ins Blaue ethische Luftschlösser 
aufzuführen. Wenn F r a n k gegenüber der Mar ton sc η'sehen 
Ethik, welche den Gegensatz zu Rom zwar scharf betont, hin
gegen „reformirt" und „lutherisch" mehr als zwei Spielarten und 
sich ergänzende „Eigentümlichkeiten" christlicher Lebensgestal
tung betrachtet, in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche 
den Satz aufstellt: „Wir haben es mit c h r i s t l i c h e r Ethik zu 
thun, n ich t mit lutherischer oder reformirter;" — so scheint er 
mir seinem eigenen Standpunkte untreu zu werden. Denn er 
gesteht gleich darauf zu, dass der Lutheraner diese „christliche" 
Ethik „mit derjenigen Erkenntniss der christlichen Wahrheit 
darstellen werde, wie sie ihm als Lutheraner eignet und insofern 
a n d e r s als der Reformirte." Dieses „Andersartige" stellt sich 
also nicht in exclusiven Gegensatz zum universell „Christlichen", 
sondern gilt demjenigen, dem seine Confession nicht bloss „l'ar-
teisache" oder individuelle „Eigenthümliehkcit" ist, als der spe
eifische Ausdruck des wahrhaft Christlichen, wie es sich auf Grund 
des Evangeliums innerhalb des k i r c h l i c h e n Gcmeinlebens ihm 
erschlossen hat. 

Bevor wir jedoch auf diese in der Ethik zu Tage tretenden 
eonfessionellen Principien eingehen, müssen wir einem Missver
stande begegnen, der heut zu Tage allen denen nahe liegt, welche 
mit dem Anspruch auf „höhere Bildung" den Abscheu gegen 
das „Confessionelle" verbinden und nicht gewohnt sind, Person 
und Sache zu trennen. Bei jeder Betonung des „Kirchlichen" 
sehen sie sich gemüssigt, sofort an bornirte Buchstabenknecht
schaft, Dogmatismus, Infallibilität, Intoleranz, Ketzerriecherci, 
Verdammungssucht, Hierarchismus, Jesuitismus und dergleichen 
freundliche Ehrentitel zu erinnern. Es möge daher ausdrücklich 
hervorgehoben werden, obwohl es sich im Grunde von selbst 
versteht, dass wir nicht den sittlichen Standpunkt, geschweig6 

denn den moralischen Werth und Character der einzelnen Pe r" 
sonen je nach ihrer eonfessionellen Zugehörigkeit zu beurteilen 
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oder ga-r über dieselben abzuurteilen haben. Es handelt sich 
hier lediglich um moralische Collectivpersonen, die wir nach ihren 
Principien und sittlichen Grundanschauungen möglichst objectiv 
zu vergleichen, nach ihrer ethischen Physiognomie zu characteri-
siren gedenken. 

Der Einzelne, mag er auch in einer bestimmten Confession 
leben und ihrem Bekenntniss zugethan sein, erfasst das Princip 
doch immer in individueller Färbung. Auch wird er je nach 
dem Stadium seiner geistigen und religiös-sittlichen Entwickelung 
entweder mehr kindlich-naiv oder mehr bewusst unter dem tra
ditionellen Einfluss jenes Principe stehen. Daraus ergiebt sich, 
dass demgemäss auch eine verschiedene, sittliche Beurtheilung 
der Confessionsgenossen berechtigt und nothwendig erscheint, 
Endlich aber ist bei dem geistigen Contact und der erfahrungs-
niässigen Mischung der Confessionen der Standpunkt des Einzel
nen oft ein Product verschiedener Factoren, so dass im prac
tischen Leben die eigene Ueberzeugung und Handlungsweise 
a u c h mit anderen, ausser der eigenen Confession liegenden Bil
dungselementen versetzt erscheint. Je ruhiger und sachlicher 
Wir aus der principiellen Eigentümlichkeit der Confessionen ihre 
ethischen Consequenzen darzulegen und zu erklären im Stande 
8md, desto weniger laufen wir Gefahr, aus dem Gebiete der 
Socialethik in die der Privatsphäre personalethischer Beurtheilung 
hinüberzuschielcn, d. h. über den Einzelnen ein absprechendes 
oder verdammendes Urtei l zu fällen. 

Ausserdem handelt es sich für den vorliegenden Zweck nicht 
ЦЩ Feststellung der dogmatischen Einzellehrcn. Nicht die for-
niulirten Bekenntnisssätze sind es, welche uns hier interessiren. 
^ i r wollen nicht eine ethische Symbolik auf historisch quellen-
niässiger Grundlage aufbauen, sondern nur aus den Grundprin-
ClPien und den eigentümlichen, geschichtlich zu Tage getretenen 
kebensgestaltungen der genannten drei Hauptconfessionen ihre 
CBaracteristische sittliche Weltanschauung zu erklären und zu 
erschliessen suchen. 

Wenn wir bei dieser Gelegenheit nur dre i confessionelle 
^Уреп: den römischen, reformirten und lutherischen vorzugsweise 
berücksichtigen, so geschieht dies deshalb, weil sich unschwer die 
übrigen Denominationen in diese Hauptgruppen einordnen las-
^ e n - Der in ethischer Hinsicht wenig entwickelte Byzantinismus 
. e r griechischen Kirche wird im Grossen und Ganzen mit Rom 
l n eine Kategorie gefasst werden können, und die englisch-
8chottische Kirche, sowie die einzelnen sectirerbekeu Confessions-
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gemeinschaften werden ihre Verwandtschaft mit dem reformirten 
Typus nicht verleugnen können, während die lutherische Auf
fassung zwischen diesen beiden Gegensätzen eine eigentümliche 
Mitte auch in ethischer Hinsicht zu bewahren sucht. 

Auch ist es von höchstem Interesse, näher zu untersuchen, 
ob und inwieweit der römisch-katholischen Kirche durch die 
Neigung zur Creaturvergötterung ein e t h n i s i r c n d e r Zug inne
wohnt, während in den reformirten Typen mit der eigenthüm
lichen creaturscheucn und rigoristischen Moral ein gesetzlich 
j u d a i s t i s c h e s Element sich zu verbinden scheint. Vielleicht 
wird es möglich sein, durch eine solche comparativ ethische Be
leuchtung den beiden, dem Christenthum drohenden Hauptgefah
ren des einschleichenden Heidenthums und Judenthums näher 
ins Auge zu schauen, um auf dieser Doppelfolic das Wesen 
wahrhaft evangelisch-christlicher Moral in ein um so helleres 
Licht zu stellen. Ob das Princip evangelischen Lutherthums 
diesem Ideal entspricht, muss sich bei der näheren principiellen 
Untersuchung selbst herausstellen. 

Von durchgreifender Bedeutung wird es dabei für unsere 
s o c i a l e t h i s c h e Grundansicht sein, vor Allem festzustellen, wie 
die römisch-katholische und die reformirte Kirche im Unterschiede 
von der lutherischen sich dio Verhältnissbestimmung der von 
uns hervorgehobenen dre i Factoren christlicher Sittlichkeit den
ken und welche Stellung namentlich dem Gerne in schaf t s -
f ac to r zugetheilt wird. Aus dem letzteren Moment wird nicht 
bloss der speeifische Unterschied der confessionellen Typen und 
ihrer gesammten sittlichen Weltansicht sehr prägnant zu Tage 
treten, sondern auch die Berechtigung und Nothwendigkeit so -
c i a l o t h i s c h o r Behandlung und Präcisirung der christlichen 
Sittlichkeitsidee schlagend sich herausstellen. Es liegt eine un
verkennbare Wahrheit in jener neuesten Darlegung des Fran
zosen A l a u x , welcher im Interesse einer philosophie sociale 
einen Mittelweg zwischen römischem Katholicismus und refor-
mirtem Protestantismus eingeschlagen sehen will. Im Protestan
tismus erblickt er — (nach seiner „religion progressive" 1871-
S. X) — das Uebermaass (exces) des individualistischen, im Ka
tholicismus das Uebermaass des socialen Principe; dem Prote
stantismus fehle die Idee einer gegliederten Kirche, der Katho
licismus seufze unter einem „geistigen Cäsar" und verkenne das 
Recht der Gewissensfreiheit. Von einem zwischen diesen beiden 
Extremen vermittelnden Lutherthum ahnt der Verfasser nichts, 
kann auch kein Verständniss für dasselbe haben, da erden 
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alten Refrain' von der Abolition des Dogma's mit Vorliebe singt, 
um die „reine Idee der Sittlichkeit" ins Leben einzuführen. — 

Es ist zunächst der Gegensatz r ö m i s c h e r und r e f o r m i r 
ter Moral allezeit als ein schroffer bezeichnet worden. Man hat 
denselben meist so characterisirt, dass jene die o b j e c t i v kirch
liche Auctorität als eine göttliche in den Vordergrund stelle, 
diese hingegen das Recht der christlichen S u b j e c t i v i t ä t wahre. 
Die römische Ansicht erhebe die W e r k h e i l i g k e i t zum sitt
lichen Ideal und mache den gesetzlichen Gehorsam gegen das 
hierarchische Postulat zur Heilsbedingung. Die reformirte An
sicht lege allen Nachdruck auf die persönliche G l a u b e n s g e 
s i n n u n g und betrachte die sittliche Lebensbethätigung als Frucht 
nnd Kennzeichen des Glaubens an die freie Gnade Gottes in 
Christo. Dort würde also der göttliche, so zu sagen der 
theologische, hier der persönliche oder anthropologische Fac
tor der Sittlichkeit einseitig in den Vordergrund gestellt. Die 
lutherische Anschauung hingegen halte insofern die Mitte zwi
schen beiden Extremen inne, als sie die lebensvolle Durch
dringung des universell Göttlichen und individuell Mensch
lichen, wie sie für den gläubigen Christen in Jesu, dem wahr
haften Gottmenschen, urbildlich verwirklicht sei, zum Central-
punkt der freien, aus dem rechtfertigenden Glauben geborenen 
christlichen Sittlichkeit erhebe. Daher werde auch in der römi
schen Kirche das Verhältniss des Einzelnen zur christlichen Ge
meinschaft in Folge des einseitigen Auctoritätsprincips so gefasst, 
dass die Person in äusserliche Abhängigkeit von der hierarchi
schen Heilsanstalt als solcher gcrathe. Die reformirte Kirche 
lasse hingegen die Gemeinschaft blosses Resultat des freien, reli-
g'ös-sittlichen Congregationstriebes der einzelnen, christlich er
regten Persönlichkeiten sein. Bei der römischen Ansicht werde 
also der Gemeinschaftsfactor christlicher Sittlichkeit in m e c h a -
1 1 1 seher Aeusserlichkeit bestimmt und einseitig übertrieben, ja 
г ц г Knechtung der Einzelgewissen gemissbraucht; aus der refor-
nurten Lehre ergebe sich eine Unterschätzung des collectiven 
Factors, sofern die christliche Gemeinschaft auf rein d y n a m i 
schem Wege von innen heraus durch das Bedürfniss und die 
'nnerliche Lebenskraft der gläubigen Subjccte sieh bilde. Nur 
die lutherische Kirche sei im Stande jenes lebensvoll o r g a 
nische Wechselvcrhältniss zwischen Haupt und Gliedern, Ge-
sammtleben und Einzelleben zu erfassen, wie es die normale 
*rejheitsbewegung des Einzelchristen als eines G l i e d e s am 
•^eibe Chr is t i ermögliche. 

ν· O e t t l u g е в , Socialethik. Т Ы . 11. 13 
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In dieser Charactoristik liegt, wenn wir Geschichte und Ge
meinleben der drei Confessionsgruppen uns vergegenwärtigen, 
ein unverkennbares Wahrheitsmoment. Niemand wird leugnen, 
dass der Romanismus das Auctoritäts-, der Protestantismus das 
Subjectivitätsprincip stärker betone, jener mit Gefahr des Hier-
archismus, dieser mit Gefahr des Separatismus, jener auf Kos
ten der Freiheit des Einzelnen, dieser auf Kosten der Gebun
denheit im Gemeinleben. Allein es sind das doch mehr nur 
Symptome, nicht principielle Thesen und Grundansichten. Und 
auch als Symptome sind sie nicht allgemein und von durchgrei
fender Bedeutung. Denn es ist bekannt, dass ζ. В. die römi
sche Kirche bei all ihrer auetoritativen und hierarchischen Ge
setzlichkeit, trotz ihrem Nachdrucklegen auf Werkheiligkeit, 
doch in Betreff der centralen, christlich-sittlichen Grundforderun
gen (der zehn Gebote und der innerlichen Sinnesänderung) in 
ähnlicher Weise der Laxheit sich schuldig macht, wie der alte 
Pharisäismus, wenn er das „Schwerste im Gesetz" hinter der 
Masse der Menschengobote zurücktreten liess; ja der Romanis
mus ist geneigt dem Einzelnen eine relativ grosse Freiheit und 
Ungebundenheit zuzugestehen, sobald nur äusserlich das kirch
liche Decorum gewahrt und die Auctorität nicht verletzt wird. 
Hingegen lässt sich kaum bestreiten, dass gerade das reformirte 
Princip in seiner practischen Oonsequenz, in der kirchlichen Zucht 
und Gemeindeordnung, in der Lebensgostaltung und Lebensüber
wachung der Einzelnen einen Rigorismus gesetzlicher Art (wir 
erinnern an Ca lv in und K n o x ) zu Tage treten lässt, welcher 
in alttestamentlich theoeratischer Weise alle Freiheitsbewegung 
des Einzelnen zu lähmen droht. Woher kommt das? Wie er
klärt sich diese Erscheinung, die man doch nimmermehr als zu
fällige Ausnahme oder als Abweichung vom Princip bezeichnen 
darf, sondern vielmehr als Consequenz desselben zu begreifen 
suchen muss? 

Mir scheint die p r i n c i p i o l l ethische Grundverschiedenheit 
der Con fessionen vorzugsweise in der V e r h ä l t n i s s b e s t i m m u n g 
des g ö t t l i c h e n und m e n s c h l i c h e n Factors sittlichen Lebens 
zu culminiren und sodann erst in der Auffassung des christlich
kirchlichen G e m e i n l e b e n s s y m p t o m a t i s c h sich kund zu 
geben. 

Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, dass der R o m a 
n i smus so zu sagen in monophysitischcr Tendenz dazu neige, 
die irdisch-kirchliche Institution und traditionelle Lehrsatzung 
zu apotheosiren und wiederum alles Göttliche zu versinnlichen, 
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in menschlich creatürlicher Gestalt sich darstellen und verkör
pern zu lassen. Selbst Christus, der lebendige Quell aller christ
lichen Sittlichkeit, soll im menschlichen Institut und in dem 
zeitlichen Repräsentanten desselben, in dem Oberhaupt der em
pirischen Kirche sich greifbar und sichtbar darstellen. Die In-
carnation des Göttlichen ist in der Kirche, als der hierarchisch 
organisirten Heilsanstalt auf Erden, näher im Episcopat und 
endlich in dessen Haupte, dem Nachfolger Pe t r i , eine con-
stante und heilsgoschichtlich sich fortsetzende. Und die Inspi
ration, die untrügliche und unfehlbare Gcistesmittheilung, ist 
dem hierarchischen Kirchenkörper derart verbürgt, dass das 
Wort Christi und der Apostel hinter der ergänzenden und stetig 
fortlaufenden Lehrtradition der Kirche zurücktritt. Dieses 
menschlich und hierarchisch organisirte Institut ist also auch 
die Heilsmittlerin und der Heilsbürgo für das Seelenheil des 
einzelnen Christen. Nur in der Zugehörigkeit zu demselben 
Und im Glaubensgohorsam gegen dasselbe wird ihm das Heil zu 
Theil. Gleichwohl wird in dem Einzelnen das Menschlich-Sünd
liche unterschätzt und dio Fähigkeit selbstoigener Leistung über
schätzt. Mit der Abschwächung des heiligen Gottesgebotes 
Und mit der Verherrlichung der Menschensatzung geht notwen
dig eine laxe Beurteilung der Sünde Hand in Hand. Sobald 
der Einzelne durch Leistungen kirchlichen Gehorsams sich des
sen würdig macht und in die rechte Disposition bringt, wird 
ihm die Gerechtigkeit eingegossen und durch kirchliche Hand
lungen versiegelt. Die sündige Lust ist als solche nicht wirk
liche Sünde, sondern nur Anlass dazu. Der alte Mensch 
braucht nicht zu sterben, er kann und soll fromm werden, 
und zwar durch Glaubensgehorsam und Liebeswerke im Dienste 
kirchlicher Vorschrift und Auctorität! Das ist der laxe Hintor
grund dieser weltförmig ethnisirenden Moral, welche durch 
Creaturvergötterung und Apotheose des Menschlichen das Sen-
sorium für die Mark und Bein erschütternde, tödtende Macht 
des Gesetzes ebenso verloren hat, wie sie andrerseits die evan
gelische Grundforderung der Sinnesänderung (Busse) und Wie
dergeburt für den allein aus Gnaden zu rettenden Sünder 
verkennt. Ja selbst die katholisch-mönchische Weltflucht und 
die überreizte Gestalt ihrer Askese kann (wie ζ. B. ähnlich im 
Buddhismus) aus dem heidnisch-weltlichen Princip dieser Kirche 
erklärt und hergeleitet werden. Der Mensch, welcher als Glied 
dieser Kirche, im Gehorsam gegen das hierarchische Gebot, die 
8°gen. evangelischen Rathschläge und die höheren, sogen, voll-
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kommenen Pflichten erfüllt, wird als solcher verherrlicht und 
präeonisirt. Er braucht nicht innerlich in täglicher Busse der 
Sünde zu sterben; er muss sich aber äusserlich der Welt ent
ziehen, um in dem selbsterworbenen Nimbus sittlicher Vollkom
menheit zu glänzen. Durch eigene Leistung, durch gute Werke 
erringt sich ein Jeder das Heil, das ihm zwar eben deshalb in
nerlich nie gewiss werden darf, aber durch die kirchlich-hierar
chischen Organe und mittelst der sacramentalen Handlungen der 
Kirche zugesprochen und garantirt werden kann. So tritt für 
das Bewusstsein des römischen Katholiken zwar nie jene innere 
Heilsgewissheit ein, die ihn bei täglich erneuertem Selbstgericht und 
täglich neu begonnenem Kampf in dem Bewusstsein seiner Got
teskindschaft befestigen könnte; wohl aber droht eine Heilssicher
heit einzuschleichen, die in der eingebildeten Garantie des kirch
lichen Institutes wurzelt und tatsächlich dem Fleische, weil der 
Selbstgerechtigkeit und dem äusserlich werkheiligen Pharisäisnms 
Raum giebt. — Das Entsittlichende dieser scheinbar weltflüchti
gen, im Grunde weltherrlichen und creaturvergötternden Moral 
culminirt in der jesuitisch infallibilistischen Ausgestaltung der
selben, in welcher wir lediglich die krankhafte, aber folge
richtige Vollendung derselben zu erblicken vermögen. Da wird 
alle sittliche Gesinnung, alle persönliche Ucberzeugung dem 
klerikalen Gemeinschaftszweck geopfert. Der Einzelchrist wird 
Mittel zum Zweck. Die Gewissen werden geknechtet unter das 
Joch des kirchlichen Gehorsams. Alle I'reiheitsentwickelung 
erscheint gelähmt, aller Durst nach Erforschung der Wahrheit 
erstickt. Das kirchliche Institut mit dem unfehlbaren Papst an 
der Spitze wird zum Ideal. Die abschreckendste Creaturvcr-
götterung macht sich breit, und die Menschensatzung masst sich 
usurpatorisch das Recht der Gottesoffonbarung an. Wir haben 
die Wandlung des Christenthums, der Religion der Freiheit und 
Liebe, in ein unduldsames, fleischliches, und doch scheinheilig 
theoeratisch sich gerirendes Heidenthum als abschreckendes Bei
spiel vor uns. 

Selbstverständlich liegt solche Ausartung zu wirklichem An
tichristenthum nicht in der Tendenz der gesammten römischen 
Confession, geschweige denn in der bewussten Absicht der ein
zelnen Katholiken. Aber als Consequenz wird und muss sie 
sich überall dort geltend machen, wo man in falschem Objecti-
vismus menschliche Auctoritäten zu absolut göttlichen stempelt 
und das Freiheitsrecht, sowie die innerlich psychologische Frei
heitsentwickelung des christlichen Einzelsubjects mit Füssen tritt. 
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Wo das Institut als solches Selbstzweck ist, wo die Lehrsatzung 
der Kirche zum unfehlbaren Orakel wird, da haben wir den 
handgreiflichen orthodoxistiaehen Fanatismus, welcher die per
sönliche Glaubensentwickelung und christliche Characterbildung 
nach der gesetzlich kirchlichen Schablone misst und eben da
durch unmöglich macht. Daher ist auch trotz der Betonung des 
Gemeinschaftsfactors dio römische Moral eine durchaus antiso
ciale, wenigstens keine socialethische, weil dem Einzelnen die 
abstracto Auctorität des Kirchenthums in mechanischer Weise, 
d. h. im Widerspruch zur Psychologie und zu den persönlich 
geschichtlichen Voraussetzungen aufoctroyirt und eben dadurch 
die schöne und reiche Mannigfaltigkeit kirchlicher Gemeinschafts
gliederung zerstört wird. Indem die christliche Persönlichkeit 
auf dem Procrustesbett der äusserlich hierarchischen Kirche in 
ihrem Rechte verkürzt, ja geradezu erstickt und entseelt wird, 
muss auch der Gesammtoiganismus die Zeichen der Desorgani
sation an sich tragen. Man kann ihm nur die Prognose der all-
niäligen Verwesung stellen. — 

Anders, ja wie es scheint in jeder Hinsicht entgegengesetzt, 
steht es mit der reformirten Kirche. Sie hat eine Antipathie, 
ein wahres Grauen gegen Alles, was an Creaturvergötterung er-
mnort. Sie will die Wurzeln christlicher Sittlichkeit tief in den 
Boden der Gottesfurcht eingesenkt sehen. Aller Menschensatz-
U n g gegenüber soll, selbst mit principiellem Ausschluss kirch
licher Tradition, Gottes Wort und absoluter Wille allein ent
scheiden, was sittlich ist, was nicht. Dio Unbcdingtheit gött
licher Macht ist dio Voraussetzung, die Verherrlichung göttlicher 
Ehre das Ziel alles sittlich berechtigten Strebens. Das Göttliche 
aber wird durchgehende in seiner absoluten Transscendcnz fixirt. 
Es soll beileibe nicht mit dem lrdisch-Geschöpflichcn und Zeit
lich-Geschichtlichen amalgamirt, in dasselbe eingesenkt gedacht 
Werden. Das hiesse ins Heidenthum Roms, in die Creaturver
götterung zurücksinken. 

So wird denn im Gegensatz zum romanisirenden Monophy-
S1tismus oder ethisch bezeichnet: im Widersprach gegen Roms 
Vergötterung der Mensehensatzung und Vermenschlichung des 
Gottesgebotes einem durchgehenden Nestorianismus von Seiten 
der reformirten Lehre gehuldigt, d. h. ethisch ausgedrückt: es 
W l f d Gottes Wille in seiner starren Absolutheit und Alleinwirk
samkeit zur sittlichen Norm erhoben und in ein gowissermassen 
abstractes Verhältniss zur Welt und zur gesummten Creatur ver
setzt. Obwohl in dieser Gottesverehrung ein Zug mystischer, 
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transsccTidentaler Frömmigkeit zu liegen scheint, hat man doch 
mit Rocht von dorn antimysterischen, d. h. rationalisironden Grund
zuge der reformirten Kirche gesprochen. Denn das wahrhaft 
Mystische geht auch in der sittlichen Sphäre mit dem Glauben an 
die tiefe und innige Durchdringung des Göttlichen und Mensch
lichen, des Unendlichen und Endlichen, des Ewigen und Zeit
lichen, des Geistigen und Leiblichen, der Nothwendigkeit und 
Freiheit Hand in Hand. 

Im engsten Zusammenhange mit der reformirten Christologie 
und Gnadcnmittellehre macht sieh auch in ihren sittlichen Welt
anschauungen jener Grundgedanke (infinitum non capax finiti) 
überall geltend. Wie in der urbildlichen Person und dem ur
bildlichen Leben Christi Göttliches und Menschliches nie voll 
und ganz sich zu durchdringen vermögen, wie vielmehr das Gött
liche gleichsam über dem Wirkungskreiso und der Erscheinung 
des Menschlichen schwebend, es weit überragend gedacht wird, 
so dass das Menschliche nie zum adäquaten Organ des Göttlichen 
zu gelangen, nie von demselben verklärt und verherrlicht zu 
werden im Stande ist; wie ferner in den Gnadenmittcln, in Wort 
und Sacrament, der sinnlich wahrnehmbare Ausdruck, das ge
schöpflieb Elementare sich nimmermehr mit der Fülle des Gött
lichen zu einen, realer Träger göttlichen Geistes zu sein vermag, 
indem der sinnliche Laut (Wort), wie das elementare Zeichen 
(Sacrament), ja die gesammte zeitliche Handlung neben der ge
heimen innerlichen oder überwcltlichcn Gotteswirkung einher
geht; — so wird auch im christlich sittlichen Leben das Gottes
gebot als Ausdruck seines absoluten Willens in ein durchaus 
abstractes Verhältniss zu den menschlich-geschichtlichen Erschei
nungen gesetzt. Es droht die Gefahr eines terroristischen De
terminismus, einer äusserlichen Iletoronoinie. Weil göttliche 
Gnade und menschliche Freiheit nicht in ihrer tiefen Einheit er
fasst werden, weil das herrlichste und reichste Problem sittlichen 
Lobens, eben jene Durchdringung der göttlichen Nothwendigkeit 
und menschlicher Willensbcwegung nicht verstanden und be
wahrt wird, tritt das gefährliche Dilemma ein: e n t w e d e r mit 
Betonung des göttlichen Factors in prädestinatianischcr Weise 
die menschliche Freiheit illusorisch zu machon; o d e r aber ne
ben der göttlichen Machtwirkung die menschliche Mitwirkung 
in synergistisch-pelagianischcr Weise zu betonen. Daher kommt 
es, dass in dem reformirten Bekenntiiiss, trotz dem Vorwalten 
des deterministischen Principe, eine Neigung zu gesetzlicher Wcrk-
heiligkeit und zum Synergismus nicht ausgeschlossen erscheint. 

i 



§. 14. Der syncrgistiscli-gcsetzliclie Zug in der reform. "Ethik. 199 

Man hat mit Recht bei tieferer Analyse der reformirten 
Grundansohauungcn darauf hingewiesen ( S c h n c c k e n b u r g e r ) , 
dass trotz der Hervorhebung der Alleinwirksamkcit göttlicher 
Gnade und trotz der Betonung der Rechtfertigung allein durch 
den Glauben eine eigenthümliehc Lehre von den guten Werken 
bei den reformirten Theologen sich geltend macht, eine Lehre, 
welche auffallend an die römische Ansicht hcranstreift, — ein 
neuer Beweis für den alten Satz, dass die Extreme sich be
rühren. 

Wird nämlich der absolutistisch gefasste Ileilswille Gottes 
zur alleinigen Causalität menschlichen Heilslebens und christ
lichen Gnadenstandes in der Kindschaft, so fragt es sich, wie 
der Mensch dieser seiner Bestimmung zur Seligkeit gewiss wer
den könne. Die Gnadenmittel, das Evangelium, die im Wort 
geschehende Zusage des Heils, sowie die sacramentalc Vcrgo-
wisserung derselben gegenüber dem Einzelnen, — sie sind und 
bleiben eine zweifelhafte Instanz, weil sie den verborgenen ab
soluten Willen (das decrotum) Gottes über den Einzelnen nicht 
klar und sicher verbürgen. Die Gewissheit muss vielmehr aus 
inneren geistlichen Gründen des persönlich-christlichen Lebens 
entnommen werden. Das Hciligungslebon des Einzelnen ver
bunden mit dem rein innerlichen Zeugniss des Gottesgeistes 
muss ihm seinen Gnadenstand, resp. sein rrädestinirtsein verge
wissern. So schleicht ein wcrkheiligcr, synergistischer Sub-
j o c t i v i s m u s durch die Ilintorthür herein, trotz der theoreti
schen Geltendmachung der Alleinwirksamkeit Gottes und trotz 
der Hochhaltung des sola fide. Die sittliche Leistung des 
Christen erscheint nicht mehr als das freie Product jener kind
lich zuversichtlichen und fröhlichen Gewissheit, wie sie auf 
Grund der allgemeinen Gnade Gottes durch Wort und Sacra-
ment dem Einzelnen versiegelt worden ist. Es arbeitet sich so 
zu sagen der Einzelne ab, um im Gehorsam gegen das unbe
dingt geltende Gottesgesetz, gegen den absoluten Gotteswillen 
sich erst die volle Gewissheit seines Gnadenstandes zu errin
gen und zu befestigen. Der Heiligungsfortschritt wird also 
der Maasstab der Gottcskindschaft und Wiedergeburt; die 
eigene christliche Liebeswärme zum Thermometer göttlichen 
Erbarmens. Die Werke erscheinen zwar nicht als verdienst
liches Mittel der Heilserwerbung, wie beim römischen Katholi-
eismus, wohl aber gewissermassen als Mittel der Heilsverge-
wisserung, als subjectives Kriterium der Prädestination. 
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Daraus erklärt sich zum Theil wenigstens die eigenthüm-
licho und in ihrer Leistungsfähigkeit imponirende Vielgeschäftigr 
keit des reformirten Wesens. Jener Martha-Character ihrer Moral, 
den man vielfach als besonderes Charisma bezeichnet und als beschä
mendes Beispiel dem lutherischen Quietismus gegenübergestellt hat, 
ergiebt sich als Consequenz ihres religiösen Principe. Im practi
schen Leben, namentlich in der Ausgestaltung kirchlichen Gemein
lebens, zeigt sich aber jene „Consequenz" nach ihrer krankhaften, 
gesetzlich rigoristischenEinseitigkeit; es ist die creatur- und natur-
scheuo Moral, die sich gerade im reformirten Typus geltend macht. 

Wir haben schon oben hervorgehoben, dass nach dem re
formirten Princip die Kirche als Organismus des Heils mit ihrem 
Zeugniss und ihren Heilsmedien zurücktritt hinter der unmittel
baren Glaubens-Erfahrung des christlichen Subjectes, welches der 
göttlichen Gnade unmittelbar gewiss werden und das Leben der 
Wiedergeburt in der Heiligung documentiren soll. Gleichwohl, 
ja vielleicht gerade deshalb entwickelt sich in der reformirten 
Ethik, sofern sie das christliche G e m e i n s c h a f t s l e b e n zu re
gulären und zu ordnen unternimmt, ein pietistisch-gesetzlicher Zug, 
indem der Einzelne aus der gegliederten, natürlich organischen 
Stellung zum Gesammtleben herausgerissen, so zu sagen künst
lich und auf Grund statutarischer Heiligungsvorschriften demsel
ben eingeordnet wird. 

Weil jenes christliche Grundmysterium: „Gott geoffenbart 
im Fleisch" — dem Reformirten nie zu tieferem Verständniss 
gelangt, weil nach seiner Meinung das Endliche nie voll und 
ganz vom Unendlichen durchdrungen, das Natur- und Creaturlc-
ben also auch nie in den Process der Verklärung aufgenommen, 
das Reale nie vom Idealen erfüllt und gesättigt werden kann, 
müssen auch die verschiedenen Gebiete des natürlich-geschicht
lichen Lebens: Kunst und Wissenschaft, volkstümliche Sitte 
und Geselligkeit, Weltcultur und irdischer Beruf mit Misstrauen 
betrachtet und rigoristisch bcurtheilt werden. Die Kunstscheu 
und poesielose Nüchternheit des reformirten Cultus ist bekannt. 
Die Strenge ihres Zucht Verfahrens characterisirt ihr kirchliches 
Gemeinschaftsleben. Aus Angst vor der Scylla des Paganismus, 
der heidnisch römischen Verweltlichung und Laxheit, geräth man 
in die Charybdis judaisirender Gesetzlichkeit. Es droht das 
Schreckbild der Theocratie auf Neutestamentlichem TJoden. Die 
absolutistisch aufgefasste Gottesherrschaft vollzieht und realieirt 
sich in einem, Alles Einzelne vorschreibenden und die freie Be
wegung der christlichen Persönlichkeit lähmenden Kirche nregi-
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nient, wie wir es namentlich in den schweizerischen und schotti
schen, französischen und holländischen Gestaltungen reformirt 
kirchlichen Lehens geschichtlich verkörpert vor uns sehen. 

Wundersam genug! Wie verträgt sich solcher Iiigorismus 
gesetzlicher Art, solche zuchtsüchfcige Unduldsamkeit mit jenem 
°ben hervorgehobenen, einseitig innerlichen Subjectivitätsprincip? 
Scheint doch gerade das Zurücktreten des „Kirchlichen" der 
christlichen Persönlichkeit eine freiere Bewegung in Aussicht 
z u stellen? Will doch der reformirte Christ, wie ζ. B. V i n e t 
diesen Gedanken fast leidenschaftlich durchgeführt hat, dem 
christlichen Individualismus im Gegensatz zum kirchlichen Ge-
8ammtleben und dessen Traditionen sein speeifisches Vorrecht 
Wahren? Will er nicht die Freiheit und Innerlichkeit, die Kraft und 
Wahrheit christlichen Glaubens retten und gegenüber der me
chanischen Gewohnheit und Acusserlichkeit des Massenchristcn-
thuins bewahren? 

Wenn irgendwo, so können wir es hier an der Entwicke
l e des reformirten Princips beobachten, wie die einseitige Her
vorhebung der christlichen Subjectivität auf Kosten der social-
e'hisch gegliederten Gesammtheit die wahre, evangelische Frei-
eitsentwickelung zu untergraben droht. In dem Maasse näm-

^ C n i als die naturgemässe organische Gliederung und die derscl-
e n entsprochende reiche M a n n i g f a l t i g k e i t christlichen 
edslebens verkannt, mit einem Wort das k i r c h l i c h e Funda-

^ , ! n t des evangelischen Christenthums unterschätzt wird, macht 
8 l°h die subjective Form persönlicher Frömmigkeit zum mehr oder 
jm'ider alleinigen Masstab für dasjenige, was man im christ-

L t len Sinne gesund ethische Entwickelung nennt. Je hervorra
gender und energischer dann die christliche Einzelpersönlieh-
le^ ^ r e m Heilslcben sich ausbildet und auswirkt, desto 
dichter wirft sie sich zur Leiterin und Beherrscherin der Ueb-
° n auf und octroyirt nur zu bald die individuolle Art, die 
oenthümlichc „Fagon" ihres subjectiven Heilslebens der Ge-

m t heit als alleinseligmachende Ileilsbedingung. 
^ Diese Gefahr sehen wir bei allen sectirerischen Gestaltungen 
q 6 s Ghristenthums, bei allem pietistischen oder herrnhutischen 
^°öventikelwesen sich geltend machen. Sobald das Gemeinlc-
s ^ n u r als Frucht, nicht als die bereits vorhandene organi-

e Grundbedingung des sittlich religiösen Lebens erkannt und 
standen wird; sobald man die Kirche als Sammlung wieder-

un7 r e u e r u n d i r a H e i l 

igungskampf begriffener Personen ansieht 
deingemäss meint machen und ausgestalten zu müssen: 
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wird das Porsonalbedürfniss und Personalgewisson der sogenann
ten „Erweckten'' zum Maasstabe der Beurteilung für das ge
sammte kirchliche Leben erhoben. Die zarte Rücksicht auf die 
Entwickelungsstufen und verschiedenen Lebensformen christlicher 
Sittlichkeit wird ignorirt und mit der gesetzlichen Frömmigkeits-
schablone die wahre evangelische „Freiheit eines Christenmen-
schen" zu Grabe getragen. Die individuelle Form christlich subjec
tiven Gebahrens wird zum allgemeinen Gesetz. Der Rigorismus 
sonderlicher Heiligkeit und die Allüren erregten Gefühlschristcn-
thums geben dann schliesslich jener widerwärtigen, pharisäisch 
exclusiven, vielgestaltigen und intoleranten Selbstgerechtigkeit 
die bedenklichste Nahrung. 

Wir sind, wie gesagt, weit davon entfernt, durch solche 
Oharacteristik der Schattenseiten des reformirten Standpunktes 
die sittlichen Leistungen seiner einzelnen Vertreter und das 
ernste tatkräftige Wesen in dieser ganzen Sphäre protestan
tisch kirchlichen Lebens zurücksetzen oder bemäkeln zu wollen. 
Wir wissen wohl, dass in praxi, namentlich auf dem Boden der 
doutsch-reformirten Kirche, sich manches anders gestaltet, ja so
gar eine gewisse, dem Massenchristenthum schmeichelnde laxe 
und wcltförmigo Richtung in Folge des Indifferentismus gegen 
kirchliches Bekenntniss und kirchliche Tradition aufkommen kann 
und vielfach zu Tage getreten ist. In den streng reformirten 
Kreisen wiederum muss die grosse sittliche Energie und der 
vielseitige Reichthum christlicher Liebesarbeit auch dem Gegner 
dieses Standpunktes Rcspect einflössen. Namentlich kann und 
soll sich der Lutheraner an dem im Ganzen hervortretenden 
Eifer und dem Heiligungsernst der gläubigen Reformirten ein 
beschämendes Beispiel nehmen. Aber der p r i n c i p i e i l e η Ge
fahr muss er trotzdem klar ins Auge schauen. Jenem creatur-
scheucn Subjectivismus, der in Folge der Verkennung der social-
ethischen Grundansicht den vielgcgliederten Leib des wahrhaft 
gegenwärtigen Christus atomisirt und individualistisch zerfetzt, 
wird der evangelisch gesinnte Ethiker ebenso entgegentreten 
müssen, als dein römischen Objcctivismus mit seiner Apotheose 
eines hierarchisch infalliblcn Kirchenthums. Nur so kann c9 
ihm gelingen, innerhalb der gottgesetzten Ordnung eines kirch
lichen Organismus die gesunde „Freiheit eines Christenmenscb.cn" 
zu wahren. 

Sehen wir näher zu, ob jene evangelisch kirchliche Auffas
sung des Christenthums, welche den Namen des L u t h c r t h u i n 8 

sich nicht selber gegeben, sondern von ihren Gegnern im ge-

http://Christenmenscb.cn
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schichtlichen Verlauf confessionellen Kampfes wider Willen er
halten hat, — ob sie den beiden geschilderten Einseitigkeiten 
entgeht und mit ihren ethischen Prineipicn wirklich dio „goldno 
Mitte" vertritt. -

Zunächst will ins Auge gefasst sein, dass die lutherische 
Deformation mit ihrem Ccntralgodanken nicht bloss gegen die 
l tu römischen Kirchenthum drohende ethnisirende Gefahr der 
Apotheose des Menschlichen, sondern v o r z u g s w e i s e dagegen 
sich richtet, dass man in judaistischer Weise die gesetzliche 
Leistung des Menschen zur Iloilsbedingung erhebe und die hier
archisch kirchliche Vermittelung au die Stelle des alleinigen 
Mittlertums Christi und der in Christo geoffenbarten, univer
sellen Gnade Gottes setze. Daher dürstet das evangelische Lu-
'herthum vor allem nach der Befreiung vom Joch des Gesetzes 
a u f Grund göttlich verbürgter lieilsgewissheit (certitudo salutis). 

Das Bedürfniss, die Kirche aus ihrer „babylonischen Ge
fangenschaft" zu lösen, geht Hand in Hand mit der Wahrung 
des Kleinodes der „Freiheit eines Christenmenschcn", welcher 

Glauben ein Herr aller Dingo" und „in der Liebe ein Knecht 
aller Dinge und Jedermann unterthan" ist und mehr und mehr 
Werden soll. Denn das Christenthum stehet nicht im Sein, son
dern im Worden, in dem steten Fortschritt des Lebens auf der 
Sottgesetzton, heilsgewissen Basis des rechtfertigenden Glaubens. 

Im rechtfertigenden Glauben, als dorn einzig denkbaren Em-
pfangsorgan für dio Gnade Gottes in Christo, ruht und wurzelt 
die doniütbige Liebesgesinnung und aller kindliche Liebesgehor
sam des Christen. Vor Allem wird hier jeder Selbstruhm zu Schän
den. ] ) e r ар^ е iiojiach. wird im Selbstgericht zerschlagen. Das 
l st Grundbedingung für alle gesunde, selbstlose Sittlichkeit. Der 
natürliche Pharisäismus findet dabei keinerlei Nahrung, weil die 
"^gliche Busse," wie es in Luthers erster These heisst, nicht 

als einzelne Leistung, sondern als ein „das ganze Leben" wäh-
l cndcs Sterben erscheint, in welchem „der alte Adam ersäuft 
Verden" soll. Und doch ist dieses Sterben, diese unter den 

'recken dos Gesetzes und der Anfechtung des Gewissens sich 
aghch erneuernde Demüthigung und Sinnesänderung keine Selbst-

^ernichtung. Denn sie ist nicht denkbar ohne freudigen und 
r°hlichen Auf blick auf den, dessen Gnade, uns in Christo 

^irch die Zusage des Evangeliums verbürgt ist. Die Gewissheit 
j ^ 1 , Sündenvergebung erzeugt und nährt in dem zerschlagenen 

e r z c n jenen gottgeschenkten Glauben, jenen kindlich vertrau
ten Sinn, der sei es auch in Scnfkorngestalt Keimpunkt eines 
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neuen Lebens werden muss. Der dankbare und fröhliche Kin-
dessirm ist es, der mit der selbstlosen Empfänglichkeit für das 
Gute die wahre innere Lust und freudige Thatkraft zum Leben 
in der Liebe vereinigt. 

Zwar stellt die calvinische Kirche ebenso wie die evange
lisch lutherische die „Rechtfertigung allein aus Gnaden" in den 
Vordergrund ihres Bekenntnisses und ihrer sittlichen Welt an
sieht. Gleichwohl gestaltet sich, wenn wir der Sache auf den 
Grund schauen, dieses Materialprincip der Reformation hier und 
dort sehr verschieden, sowohl was die theologischen Prämissen, 
als was die practischen Consequenzen betrifft. Bei den Calvi-
nisten ruht dasselbe, wie wir sahen, auf einem abstracteii Got
tesbegriff, der mit seinem prädestinatianischen Hintergründe der 
Freiheit und Heilsgewissheit des Christen Gefahr droht und in 
der Consequenz jenen starren gesetzlichen Rigorismus gegenüber 
allem Natürlichen und Creatürlichen erzeugt. In der lutheri
schen Auffassung hingegen ist jener rechtfertigende Glaube die 
Basis für die lebensvolle Einigung göttlicher Alleinwirksamkeit 
und menschlicher Lebensbewegung und zwar deshalb, weil der 
Glaube seinem Princip nach Gott und Mensch so zusammenfasst, 
dass — wie wir oben schon sagten, — Gottes Rath und mensch
liche That in ihm eins werden. Sein Princip, wie sein centraler 
Inhalt ist aber Christus, der lebendige und wahrhaft gegenwär
tige Gottinonsch, der Versöhner. Die christoccntrischc Natur dos 
Glaubens ist nach lutherischer Betrachtungsweise der eigent
liche Hauptgrund für seine ethische Fruchtbarkeit. Weil er 
„christologisch gesättigt" ist, darum ist er auch das Palladiuni 
der wahren sittlichen Freiheit, die ja nichts anderes ist als das 
menschliche, freudige Geeintsein mit Gott, der Quelle alles geisti
gen und tatkräftigen Lebens. 

In Christo allein ist uns die auch in moralischer Hinsicht 
gewaltige, unendlich fruchtbringende Wahrheit tatsächlich ver
bürgt, dass Gott und sein ewiger Wille nicht übe r der mensch
lich creatürlichen Schranke in vornehmer Transscendonz und Ab
solutheit schwebend gedacht werden darf, sondern dass er sich 
tief hineinsenkt ins irdisch zeitliche Dasein, dass er mit Men
schen menschlich handelt und verkehrt, dass der unendlich per
sönliche Gott, der die Liebe ist, in menschliches Leiden und 
menschliches Mitgefühl hinabtaucht, um das Creatürlichc und 
Menschliche zu sich zu erheben, zu heiligen, zu entschränken 
und zu vorklären. „Gott geoffenbart im Fleisch" (Dcus capaX 
finiti) — das ist nach lutherischer Auffassung jenes Kleinod des 
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Glaubens, in welchem uns zugleich die fröhliche Hoffnung -ver
bürgt ist, dass alles Creatürliche und Irdische als solches die 
Fähigkeit und die Bestimmung hat, Ausdruck und Träger gött
licher Idee, göttlichen Lebens zu sein (finitum capax infiniti) 
Und schliesslich, mit Ueberwindung und Aufhebung der allein 
hemmenden Schranken der Sünde ganz und in adäquater Weise 
zu werden. 

Es ist dieser Glaube an des lebendigen Gottes reale Incarnation 
(Ensarkosis) und der materiellen Crcatur ideale Verklärung (Apo-
theosis), jene tiefinnerliche Uebcrzcugung von der Fleischwerdung 
Gottes und Geistwerdung der Natur, wie sie in Luthers christo-
l°gischem Theismus überall durchklingt, durchaus nicht identisch 
mit der römisch monophysitischen Apotheose des Menschlichen 
und jener auf heidnischer Creaturvorgötterung ruhenden Welt
herrlichkeit der katholischen Kirche. Dazu hatte Luther ein 
v 'el zu tiefes Bewusstsein von der Sünde, von der ebendeshalb 
nothwendigen Kreuzesgestalt aller Versöhnungs- und Erlösungs
offenbarung, von der Unumgänglichkeit des aus der Anfechtung 
geborenen, steten geistlichen Kampfes (Busse). Wie Gott in 
Christo das Kreuz getragen, wie der Menschensohn nicht hatte, 
da er sein Haupt hinlegte, wie Er durch Tod zum Leben sich 
hindurchrang, wie Er den Schranken des Gehorsams und dem 
bitteren Kelch der Leiden zum Zweck der Versöhnung sich un
terzog, so soll auch die Jüngerschaft Jesu ihr aus Gott gebo
gnes Leben als ein mit Christo in Gott verborgenes unter dem 
j^euzo bewähren und mit Abthun aller weltförmigen Herrlich
s t den guten Kampf des Glaubens kämpfen, um mit Christo 
gekreuzigt im Geiste auch mit Christo zu erstehen. Luther hat 
daher einen Abscheu gegen die „Theologie der Ehren" und 
Weiss nur von einer „Theologie des Kreuzes." 

Allein mitten im Kampf mit der Sünde, trotz aller Schmer
len des Kreuzes, trotz der unverkennbaren Schranken und der 

Vollkommenheit irdischen Lebens, weiss sich doch der Christ 
eine neue Creatur, gehoben durch die Gewissheit der realen 

^nadengegenwart Gottes in Christo, getragen durch die wahr
haftige Einwohnung des heiligen Geistes, durchdrungen von den 

räften des ewigen Lebens. 
D o g m a t i s c h prägt sich dieser m y s t i s c h e Grandzug der 

iberischen Kirche der abstract-deistischen, reformirten Ansicht 
gegenüber vor Allem in der C h r i s t o l o g i e aus: in der Lehre 
ven der Menschwerdung, von der Durchdringung der mensch

t e n und göttlichen Natur in Christo (communio naturarum), 
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von der Mittheilung der göttlichen Eigenschaften an die mensch
liche Natur (communicatio idiomatum), von der realen gottmensch
lichen Allgegenwart des verklärten Herrn und Hauptes seiner 
Kirche (Uhiquität). Sodann aber erklären sich aus demselben 
die betreffenden Bekenntnissunterschiede in der Lehre vom Worte 
Gottes, von der Taufe, vom Abendmahl, von der Gnadenwahl 
und von der Einwohmmg des dreieinigen Gottes in den Wieder
geborenen. Ueberau sucht der lutherische Glaube das .Problem 
der Einheit des Göttlichen und Menschlichen, des Ewigen und 
Zeitlichen, der Nothwendigkeit und Freiheit zu wahren, seihst 
wenn die Speculation menschlichen Verstandes nicht zur be
grifflichen, wissenschaftlichen Klärung und Durchführung desselben 
ausreichen sollte. 

Diese dogmatischen Differenzen, welche hier weiter zu ver
folgen nicht der Ort ist, zeigen sich durchgehends als ethisch 
bedeutsame in den practischen Consequenzen; — ein Beweis, 
dass es sich hier nicht um theologische Haarspalterei oder 
scholastische Formeln handelt, sondern dass — wenn auch dem 
einzelnen Christen oft unbewusst — die geschichtlich entwickelte 
kirchliche Dogmendifferenz einen Unterschied der gesammten 
geistig-sittlichen Weltanschauung theils zur Voraussetzung, theils 
zur Folge hat. Der confessionelle Kampf ist in solchem Fall 
nur der Ausdruck eines geistigen Principienstroites, dessen Trag
weite nicht mit dem Maasstabe der dogmatischen Formel ge
messen sein will. Luthers oft als hart verschrieenes Wort, das 
er den schwarmgeistorischon Zwinglianern gegenüber aussprach: 
Ihr habt einen anderen Geist — ist ein Zeugniss seines divina* 
torischen, überall das practische Leben berücksichtigenden 
s o c i a l - e t h i s c h e η Wahrheitssinnes. Denn wenn auch der 
Einzelne in seinem reflectirten Bewusstsein nichts davon ahnt, 
im Gemeinleben der Kirche, in der christlichen Tradition und 
Sitte giebt sich „der andere Geist" typisch kund und erzeugt 
eine modificirte Collectivgestalt christlichen Seins und GebahrenS-

Vor Allem erscheint innerhalb des lutherischen Gedanken
kreises das Recht des Creatürlichen und Natürlichen, wenn c S 

nur in den Dienst der göttlichen Idee gestellt wird, tiefer er
fasst und besser gewahrt als bei der von uns schon entwickelten 
reformirten, creaturscheuen Gesetzlichkeit. Der apostolische 
Satz: „Alles ist Euer" und der ethisch bedeutsame Gedanke : 

„Alle Creatur Gottes ist gut, die mit Danksagung genossen 
wird" — sie kommen nur innerhalb der lutherischen Gcsainnit' 
anschauung zu vollem Verständniss und zu wahrer Anerkennung-
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Denn im Glauben ist der Christ kraft seiner Gottesgemeinschaft 
Und Gotteskindschaft „ein Herr aller Dinge." In dieser Welt, 
mitten im irdischen Beruf ist die Stätte seiner gottgewiesenen 
Lebens- und Liebesarbeit. Nicht ein geheimnissvoll verborgener 
transscendenter Ratschluss Gottes, nicht die eigene Werk
leistung und die mühseligen Portschritte seiner inneren 
Heiligung verbürgen ihm seine Wiedergeburt und Gotteskind
schaft, sondern Gottes zuvorkommende Gnade in Christo, welche 
im Wort und Sacrament ihm die persönliche Erwählung und 
Sündenvergebung zusagt und in gottmenschlicher Weise mit
teilt, ihn eben dadurch aus „der Hölle der Ungewissheit" be
freit. Und weil, wo „Vergebung der Sünden auch Leben und 
Seligkeit" ist, weil der Christ seine „Gerechtigkeit" weder erst 
selbst zu beschaffen, noch auf eine ganz ungewisse Gnadenwahl 
zurückzuführen braucht, weil er die „Gerechtigkeit die vor Gott 
gilt," durch evangelische Verheissung in Christo und durch sacramen-
tale Versiegelung im Glauben hat und besitzt, schlägt sein Herz 
]n dankbarer Gegenliebe Gölte entgegen und nimmt mit freudiger 
Zuversicht die Gaben aus seiner Hand, die uns im irdischen 
Berufsleben seine Güte darreicht. Daher Luthers goldene 
Lehre vom irdischen Beruf, welchen er als das gottgeheiligte 
Arbeitsfeld des Christen ebenso gegenüber der selbsterwählten 
Heiligkeit des römischen Mönchs- und Klostorwcsens, als gegen
über der sonderlichen Frömmigkeit eines schwarmgeistorischen 
•%sticismus, kurz gegenüber aller falschen Weltflucht durch
zuführen suchte. Daher die dem lutherischen Christen so selbst
verständliche kindliche Freude an Kunst und Natur, an allen 
Früchten geistiger Culturentwickelung und volkstümlicher Pro
tection. Daher die dem reformirten Typus so unzugängliche, 
dem evangelischen Lutherthum so natürliche Ausgestaltung des 
r eligiösen Kultus in Bild und-Handlung, in Kunst und Liturgie, 
°hne doch in den römischen Missbrauch der Apotheose irdischer 
Sinnbilder zu geraten. Daher endlich die dem Reformirten, 
w*e Katholiken gleich fernliegende f r ö h l i c h e Heiligungslehre, 
Welche den Christen nicht unter dem Joch des Gesetzes sich erst 
a°arbeiten heisst, um eine Stufe sittlicher Vollkommenheit oder 
Wahrer Wiedergeburt zu erklimmen, sondern ihn in der Nach
jage Christi als ein bereits in der Taufe wiedergeborenes und 
egnadigtes Gotteskind erscheinen lässt, wenn er nur vom 

Banne der Schuld befreit, die Luft der Gnade atmend, sich froh 
^ d dankbar in dem „Gesetzt! der Freiheit," in dem neuen 
•^mdesgehorsam der Liebe bewegt. 
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Freilich droht, wie überall in menschlich-geschichtlichen Ge
staltungen des Lebens, so auch hier dem lutherischen Christen 
die besondere Gefahr eines Antinomismus, einer einseitigen Be
tonung der Freiheit bis zur Geringschätzung gesetzlicher Selbst
zucht und Selbstüberwindung. Diese Gefahr kann entweder als 
thatlose Selbstberuhigung (Quietismus) oder als begehrliche Welt-
förmigkeit (Laxheit) zu Tage treten, je nachdem der Einzelne 
gemäss seinem sündig gearteten Naturell (Temperament) mehr 
zu contemplativer Trägheit oder mehr zu genussüchtiger Viel
geschäftigkeit neigt. In Hinsicht dieser beiden seelengefähr
lichen Abwege kann und soll ihm das reformirt oder römisch 
geartete ernste Christenthum ein ethisch bedeutsamer Mahner 
und Warner sein. Mahnen soll er sich lassen durch den 
Heiligungseifer des Reformilten zu ernster, tbätiger Arbeit in 
der Liebe, nicht um die Gewissheit der eigenen Gotteskindschaft 
erst zu gewinnen, sondern um sie nicht durch Ausartung in 
fleischliche Sicherheit zu verlieren. Und warnen soll er sich 
lassen durch dio römische Weltförmigkeit und Creaturvcrgötterung, 
dass nicht sein Gewissen verunreinigt und die zerstörende Macht 
der sündigen Lust in allem Creatürlichen von ihm verkannt oder 
die Nothwendigkeit des heissen täglichen Busskampfes als Be
dingung der Heilsbewahrung unterschätzt werde. Aber jene 
Mahnung und diese Warnung bedarf der lutherisch gesinnte 
Christ nicht in Folge des evangelischen Principcs, auf welchem 
er steht, sondern in Folge der eigenwilligen Principwidrigkeit, in 
welche er durch seinen alten Menschen, durch seine sündig
selbstsüchtige, faule oder genussüchtige Natur hineingezogen 
wird. Denn jenes Princip der „Freiheit eines Christenmenschen'' 
im wahren lebendigen Glaubon fordert mit N o t h w e n d i g k e i t 
(necessitate consequentiae) die Frucht der thätigen Liebe im Ge
horsam gegen das Gottesgesetz. Und die im Lutherthum 
waltende, tief mystische Idee der innerlichen Durchdringung des 
Göttlichen und Creatürlichen berechtigt, wie wir sahen, keines
wegs zu einer oberflächlichen Weltverherrlichung. Sie fordert 
mit N o t h w e n d i g k e i t die im geistigen und sittlichen 
Läuterungskampf zu erringende Befreiung des Irdischen von den 
Schlacken des Sündlichen, auf dass die W elt unter dem Segen des 
Wortes vom Kreuz allmälig zur Verklärungsstätte göttlicher 
Macht und liiebe unter schweren Wehen herausgeboren werde. 
Daher der Christ, obwohl schon jetzt ein fröhlichiss und dank
bares Gotteskind, doch weiss, dass er Gottes und seines Herrn 
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nur sein und bleiben kann, wenn er als ein rechter Kreuzträger 
Beine Seligkeit zu schaffen sucht mit Furcht und Zittern. — 

Zu erfolgreichem Kampf, wie zu kindlich fröhlicher Heilsge
wissheit weiss sich aber der evangelisch lutherische Christ befähigt 
und erhoben nur innerhalb jener Hcilsgcmeinde, deren Glied er 
bereits durch dio Taufe geworden. Nicht bloss in der Verhält-
nissbestimmung des universell göttlichen und individuell mensch
lichen Factors der Sittlichkeit steht die lutherische Lehre in der 
Mitte zwischen römischem und reformirtem Extrem, sondern ge
rade in der eigenthümlichen Auffassung des G e m e i n e chaf ts -
fac to rs oder der K i r c h e erscheinen hier die Gefahren des 
einseitigen Objectivismus (Auctoritätsprincip) und Subjectivismus 
(Individualitätsprincip) glücklich überwunden oder wenigstens durch 
das wahre soc i a le th is che Princip in den Hintergrund gedrängt. 

Zwar lässt eich nicht leugnen, dass historisch betrachtet dio 
lutherische Reformation zunächst im Gegensatz gegen die 
römisch-kirchliche Bevormundung und Vergewaltigung der christ
lichen Einzelpersönlichkcit das Recht des gläubigen Subjects 
geltend zu machen suchte. Gegenüber der traditionellen An
passung hierarchischer Heilssatzung und Heilsvermittelung 
musste vor Allem auf Grund göttlichen "Wortes das allgemeine 
Priesterthum der Christen und die persönliche Erfahrung von 
der sündenvergebenden Gnade in Christo gerettet und gewahrt 
Werden. Die Postulate dos angefochtenen, nach .Heilsgewissheit 
dürstenden und nach Befreiung vom Gesetzesjoch sich sehnen
den Gewissens stellten sich in den Vordergrund. Diese tröst
liche Gewissheit des persönlichen Gnadenstandes in Christo 
sollte durch kein willkürliches, menschliches Mitticrthum ver
kümmert werden, sondern einzig und allein in der göttlichen 
Zusage und Hcilsordnung seine felsenfeste Basis und Bürg-
8chaft haben. 

In dem Maasse jedoch, als Recht und Bedürfniss der 
gläubigen Persönlichkeit und des christlichen Einzelgewissens 
y°n Seiten der reformirten und schwarmgeistorischen Bewegung 
l n ungeschichtlichcr "Weise und heilsordnungswidrig in den Vor
dergrund gestellt wurden; in dem Maasse als folgerecht die 
kirchliche Tradition und Organisation, die Lehr- und Lebcns-
gestaltung der christlichen Gemeinschaft in ihrer erziehenden 
Bedeutung verkannt, ja pietätslos zurückgedrängt ward: rcagirte 
das gesund lutherische Bewusstsein und suchte die objectiv 
kirchlichen Grundbedingungen christlicher Glaubcnscntwickelung 
Z u wahren. 

v " O e n i n g e n , Soeialethik. Т Ы . 11. 14 
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Die bedeutsamen social-ethischen Consequenzen dieses Doppel
kampfes zeigen sich uns in der gesammten Ausgestaltung des 
l u t h e r i s c h e n K i r c h e n b e g r i f f s , wie derselbe mit der 
lutherischen C h r i s t o l o g i e , G n a d e n m i t t e l - und R e c h t 
f e r t i g u n g s l e h r e aufs Engste verwachsen ist. 

Rom erhob das sichtbar-empirische Kirchenthum als vollen
deten hierarchischen Mechanismus zum unfehlbaren, heilsmitt-
lerischen Institut und schädigte dadurch nicht nur die Glaubens
freiheit der Einzelnen, sondern auch das Wesen der christlichen 
Kirche als g e i s t l i c h e r H e i l s g e m e i n s c h a f t . Die reformirte, 
mit den Sectirern und Schwarmgeistern sich berührende An
schauung betrachtete die Kirche nur als die unsichtbare Ge
meinde der wahrhaft Gläubigen oder Prädestinirten, als eine 
Sammlung der vom Geist getriebenen Kinder Gottes, so dass 
die objectiv geschichtliche Macht der Kirche, als einer göttlich 
gestifteten Heils- und Erziehungs-Anstalt untergraben und sub-
jectivistisch verflüchtigt ward. Die lutherische Lehre betonte 
hingegen die tief organische Einheit von kirchlichem Gesammt
ieben und persönlichem Glaubensleben in der von Christo ge
stifteten Heilsgemeinde, welche auf Grund der stiftungsgemäss 
verwalteten Gnadenmittel zugleich geistliche lleilsgemeinschaft 
und sichtbare Heilsanstalt auf Erden sei. 

So erscheint die Kirche als das erlöste Volk Gottes, als der 
Tempel des lebendigen Gottes, da Christus der Eckstein ist, 
als Gottes Ackerwerk und Gebäude, als das königliche Priester
thum, als der Leib Christi , als die sichtbar-unsichtbare Reichs
gemeinschaft, in welcher Christus, das gegenwärtige gottmensch
liche Haupt, durch seine Geisteswirksamkeit in Wort und Sa
crament sich eine bekennende Gemeinde des Glaubens (societas 
fidei et spiritus saneti) fort und fort erzeugt und lebensvoll ein
gliedert. Nur innerhalb der bereits vorhandenen, den ganzen 
Heilsschatz in sich bergenden Reichsgemeinschaft kann also auch 
der einzelne Christ heilsordnungsmässig die volle, freudige Glau
bensgewissheit gewinnen und lebensvoll bewähren (extra eccle-
siam nulla salus). Und doch steht der kirchliche Organismus 
des Heils nicht als äusserliches Rechtsinstitut mechanisch über 
den Einzelnen, um ihre Gewissensüberzeugung durch traditionell 
gesetzliche Auctorität zu knechten, sondern entwickelt sich als 
der Leib Christi in normaler Weise nur unter der Voraussetzung 
der lebensvollen Wechselwirkung von erziehendem Gemeingeist 
und persönlicher Glaubensüberzeugung (ubi spiritus sanetus, ibi 
ecclesia). 
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Demgemäss characterisirt sich dem lutherischen Bewusst
sein die Kirche oder die geschichtliche Verwirklichung des 
Reiches Christi auf Erden weder als eine blosse innerlich-geist
liche Personalvereinigung von eitel Gläubigen oder Heiligen 
(Freikirche im subjectivistisch-sectirerischen Sinne, „civitas Pla-
tonica"); noch auch als eine äusserlich gesetzliche, hierarchische 
Theocratie (Auctoritätskirche im papistischen Sinne); sondern als 
der religiös-sittliche Heilsorganismus, dessen normale Lebens
bewegung allein von Christo ausgebend, durch das innige 
Wechselverhältniss des Ganzen und der Thcile, des Hauptes 
Und der Glieder bedingt erscheint (christliche Volkskirche). 
Unter solcher Voraussetzung wird auch die Mutterstellung der 
Kirche und ihre erziehende Aufgabe die Freiheit des einzelnen 
Gottes к i ndes nicht lähmen, sondern erst wahrhaft ermöglichen 
und zum Wohle des Ganzen naturgemäss, das heisst in diesem 
Zusammenhange: der christlichen Heilsordnung entsprechend sich 
gestalten und ausbilden lassen. Denn wo Pietät und Auctorität 
sich lebensvoll begegnen, da wird der Einzelne aus der Einsam
keit seines Fürsichseins in die seinem menschlichen Wesen ent
sprechende Gemeinsamkeit der geistlich - sittlichen Lebens-
mteressen hinausgerettet. Gerade durch die bewusste gliedliche 
Zugehörigkeit zum Ganzen erscheint die persönliche Macht und 
Ereiheitsentwickelung des Einzelnen gehoben und wesentlich 
gestärkt. 

Daher wird auch lutherischerseits die religiös-sittliche Be
deutung der kirchlichen Lehrtradition und B e k e n n t n i s s b i l d u n g 
für die Glaubensentwickelung des Einzelnen in das richtige Licht 
gestellt. Auf Grund göttlichen Wortes hat die Kirche als 
Glaubensgemeinschaft seit je her die Nothwendigkeit einer b e 
k e n n e n d e n A n t w o r t erkannt. Sie formulirt ihr Bekennt-
n i s s , nicht um das Evangelium zu ergänzen, zu klären oder 
authentisch zu interpretiren. Sic will dasselbe nur vor alteiiren-
der Verunglimpfung schützen und im Gegensatz zu irrthüm-
ücher Missdeutung ihren eigenen evangelischen Glauben schärfer 
Präcisiren; — wir nennen das die d i a l e c t i s c h o Seite der 
Dogmenbildung. Um sich aber selbst in kampfreicher Ent
Wickelung den biblisch begründeten Glaubensinhalt zum vollen 
Bewusstsein zu bringen, ist es unumgänglich, ihn fortschreitend 
Qeu auszugestalten und als Zeugniss des eigenen Lebens zu re-
produciren; — wir nennen das die o r g a n i s c h e Seite der 
D°gmenbildung. 

Das also auf diabetischem und organischem Wege ent-
14* 
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wickelte kirchliche Bekenntniss hat aber trotz seiner zeitge
schichtlichen Form und unvollendeten Ausgestaltung doch an 
dem klaren biblischen Lehrgehalt eine ewige göttliche Basis. 
Für die Entwickelung des Einzelnen wie der Gesammtheit ge
winnt es daher die Bedeutung eines regulirenden Factors, an 
welchem die innere, geistliche Zusammengehörigkeit der indivi
duell mannigfaltigen Glaubensstandpunkte und des einheitlichen 
Gesammtiebens der Kirche gemessen werden kann. 

Die Kirche als Gesammtheit braucht notwendig zu ihrem 
Bestände ein der Reife ihrer entwickelten Heilserkonntniss ent
sprechendes klares Collectivbekenntniss. In dem Maasse als sie 
dasselbe aus dem Formalprincip der Schrift und dem Material-
prineip des Glaubens immer neu zu begründen und lebensvoll, 
dem Zeitbedürfniss entsprechend zu bezeugen vermag, wird sie 
auf den Einzelnen einen überzeugenden und erziehenden Ein
fluss üben, ohne ihn in der Freiheit seiner Entwickelung zu 
stören. Der principiell klare Halt des Ganzen ermöglicht die 
zarteste Rücksichtnahme auf die mannigfaltigen, sittlich religiösen 
Bedürfnisse und Entwickelungsstufen des Einzelnen. Je stärker 
und nahrhafter die Speise der Mutter, desto gesunder die Le
benskost, die Milch des Evangeliums, mit der sie ihre Kinder 
zu versorgen vermag. Die unbestreitbare Regel, dass jeder 
Christ in individuellster Weise, in durchaus persönlicher Er
fahrung, so zu sagen „nach seiner Facon" das Heil alhnälig er
ringen und erwerben muss , wird durch die Bekenntnissklarheit 
und Lehr-Entschiedenheit der Kirche nicht nur nicht aufgehoben, 
sondern in gesunder Weise bestätigt und sanetionirt. Denn je 
grösser die Garantie für die normale Lehrgestaltung des Ganzen, 
je klarer die Continuität einer innerlich fortschreitenden Bc-
kenntnissbildung im Collcctivorganismus, je fester die auf dem 
Princip der Lehre ruhende practisch-kirchliche S i t t e sich ge
schichtlich als eine geistig erziehende und regenerirendo Lebens
macht ausgestaltet, je zuversichtlicher das Vertrauen der Gc-
sammtkirche zu der sieghaften Wahrheit des in ihr bezeugten 
Evangeliums sich begründet; desto ruhiger vermag sie diesen 
Geist der Wahrheit und des Glaubens ohne äusserliches Drängen 
und polizeilich staatliche Nachhülfe sich selbst auswirken zu 
lassen, desto duldsamer muss sie den Einzelnen in seinem noch 
unentwickelten Glauben zu tragen im Stande sein, desto freund
licher wird sie den Irrenden auf den rechten Weg zu weisen, 
desto ernstlicher an dem Widerstrebenden eine wahrhaft geist
liche Zucht zu üben sich gedrungen fühlen. 
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Von diesem Standpunkte aus werden auch die beiden, oben 
von uns gekennzeichneten eonfessionellen Gefahren in Betreff 
der Stellung zur kirchlichen Lchrtradition am besten überwunden 
werden. Es braucht das Bekenntnis? nicht indifferentistiseh ver
flüchtigt zu worden, als käme es bloss auf die subjective Ueber-
zeugungstrouo der christlichen Einzelpersönlichkeit an; — da
durch würde das christliche Gcsammtleben atomisirt und des-
organisirt und verlöre die Fähigkeit, seine weltgeschichtliche und 
volksorziehendc Mission zu erfüllen. Noch auch soll die kirch
liche Lehrsatzung als fertiges, articulirtes Dogma infallibüistisch 
fixirt und als gesetzliche Auctorität ohne Rücksicht auf die sitt
lich-religiöse Entwickelung dem christlichen Einzolsubject als 
Heilsb edingung octroyirt werden; — dadurch entstünde eine ver-
dammungssüchtigo Intoleranz; das christliche Gesammtieben ver
löre durch schablonenhafte Mechanisirung die Fähigkeit, ein 
geistig erneuernder Sauerteig für die Lebensentwickelung der 
Völker zu werden. 

Jener Indifferentismus ist die speeifische Gefahr des refor
mirten Standpunktes. Er erzeugt die unklare Unionsdoctrin, 
Welche mit der Fusion der Bekenntnisse nimmermehr die wahre 
Gemeinschaft fördert, sondern lediglich Verwirrung und uner
quicklich gemehrten eonfessionellen Streit zur Folge hat. Ja 
wir haben oben bereits gesehen, dass aus solch indifferentistischem 
Subjectivismus keineswegs die Freiheit der geistlichen Lcbens-
hewegung herausgeborevi oder gefördert wird. Denn bei der 
Unklarheit und Machtlosigkeit des Gomeinschaftsfactors, bei dem 
fehlen einer sachlich bestimmten und kirchlich sanetionirten 
Lehrgrundlage und Bokenntnissbasis wirft sich die hervorragende 
Einzelpersönlichkeit in bevormundender und dilatorischer Weise 
n u r zu leicht zum Leiter der Massen auf. Sei es durch gesetz
lichen Rigorismus in der Zucht, sei es durch liboralistische 
Phrasen und zündende Schlagwörter bestrebt man sich das zu 
ersetzen, was an sachlicher Lehrbestimmthoit und klarer geist-
hcher Organisation dem kirchlichen Gemeinlebcn mangelt. Und 
8chliesslich tritt die bevormundende politische Gewalt sei es in 

monarchisch-büreaucratischen Form des staatskirchlichen Rc-
gnnentes, sei es in der social-democratischen Gestalt des „Ge-
meindeprincipesu als klägliches Surrogat an die Stelle einer 
geistlich geordneten, auf der Lehr- und Bekenntnissgrundlagc 
r uhenden Selbstverwaltung. 

Die entgegengesetzte Gefahr der Intoleranz auf Grund einer 
U r »unfehlbar" gehaltenen kirchlichen" Lehrtradition macht sich 
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beim Ultramontanismus geltend. Sie erzeugt jenen schroffen 
Doctrinarismus und fanatischen Orthodoxismus, welcher wesent
lich darin besteht, dass man das Bodürfniss der Gesammtheit, 
einen articulirten Bekenntnissinhalt und eine bestimmte Lehr
norm zu besitzen, dem Einzelnen in unmittelbarer, ebenso unge
schichtlicher, wie unpsychologischer Weise gesetzlich aufzwängt. 
Man vergisst dabei vor Allem, dass die kirchliche Lehrtradition 
selbst, in geschichtlicher Allmäligkeit entstanden, nicht zu allen 
Zeiten der Kirche Christi als fertige Heilsbedingung gelten 
konnte, dass sie also, ein Resultat zeitlicher Entwickelung, auch 
nur in organisch allmäligor Weise dem Einzelnen angeeignet 
werden kann. Sodann aber verkennt man hier die individuell 
psychologischen Voraussetzunger. für lebendige persönliche Glau
bensüberzeugung. Es kann dieselbe nimmermehr durch einen 
clericalen gesetzlichen Machtspruch hervorgerufen werden, wenn 
sie anders als eine sittliche und geistige Lebenskraft sich er
weisen soll. Daher denn im Ultramontanismus jene abschreckende 
Lehrtyrannei sich ausbildet, welche die regula fidei zu einem 
kirchenstaatlichen Gesetz erhebt und selbst die weltlichen Ge
waltmittel bei der Durchführung ihrer dogmatischen Satzung 
nicht scheut. 

So stehen sich also hier und dort die in ethisch-religiöser 
Hinsicht gleich bedenklichen Extreme und Krankheitssymtomo 
kirchlichen Bekenntnisslebens gegenüber. Dort wird die kirch
liche Lehrtradition als bedeutungslos, ja als störend für die Ent
wickelung des Einzelglaubens angesehen; hier wird sie über
schätzt und zur abstracten Auctorität erhoben. Dort verkennt 
man den auf der Schrift ruhenden, im Worte Christi und der 
Apostel verbürgten ewigen Heilsgehalt kirchlicher Glaubens
substanz; hier wird dio bloss zeitgeschichtliche und doshalb un
vollkommene Form derselben ignorirt. Dort desavouirt man in 
ängstlicher Scheu vor Allem, was Dogma und Menschensatzung 
heisst, die gesund organischen Bedingungen einer geschichtlich 
sich entwickelnden Glaubensregelung; hier macht man in ängst
licher Sucht nach gesetzlicher und auetoritativer Regelung des 
Glaubens den Buchstaben des Bekenntnisses zur knechtenden 
Fessel. Dort extravagirt der individuelle Geist; hier triumphirt 
die kirchliche Formel. Dort gilt die Freiheit im Sinne der 
individuellen Ungebundenheit als Losungswort; hier schreibt man 
den Gehorsam im Sinne der sclavischen Abhängigkeit auf das 
Panier. Dort winkt das rothe Gespenst eines liberalistischen 
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Massenchristenthums; hier droht das schwarze Schreckbild 
einer absolutistischen Hierarchie. Dort schäumen die uferlosen 
Wogen eines verschwommenen Unionismus; hier starrt der sta
bile Fels eines versteinerten Exclusivismus. Und wer will die 
Grenzen bestimmen, wo in praxi das eine Extrem in das andere 
übergeht, wo der Individualismus zur starren und rigoristischen 
Personaltyrannei wird und der Orthodoxismus in ein laxes „lais-
8ez aller" ausartet; wo die Freiheitstheorie zum Deckel der ei
genwilligen Bosheit gemacht, und die Gehorsamsmaxime zum 
Mantel der Gesinnungslosigkeit gemissbraucht wird; wo der dog
matische Indifterentismus mit persönlicher Infallibilität und In
toleranz, und die kirchlich intolerante Infallibilitätsdoctrin mit 
8u-hjectivem Indifferentismus naturgemäss sich amalgamirt. 

So tief verschlingen sich im menschlichen Herzen die Ge
fahren des Abwegs von der gesunden Mitte religiös-kirchlichen 
Lebens. Und wer wagte es zu behaupten, die orthodoxen Ver
treter lutherischen Bekenntnisses seien vor denselben bewahrt 
gebliebeVi! Es Hesse sich vielmehr aus der Geschichte lutheri
schen Kirchenthums bis auf den heutigen Tag eine traurige 
Blumenlese pathologischer Erscheinungen in dieser Hinsicht zu 
Stande bringen. Die tragischen Verirrungen nach der einen 
°der anderen, der pietistisch-subjectiven und orthodoxistisch-
ultramontanen Seite erscheinen für den Lutheraner nur um so 
schuldvoller, da sie eine innere Principwidrigkeit enthalten. Denn 
wir sahen, wie der gesund lutherische Kirchenbegriff und die 
mit demselben eng zusammenhängende Auffassung des kirch
lichen Bekenntnisses gegen beide Extreme Front macht. Je 
nach der, zeitlich oder räumlich grade vorherrschenden Grund
richtung confessioneller Bewegung und kirchlichen Kampfes wird 
auch dem lutherisch gesinnten Christen die eine oder andre Ge
fahr drohen und daher von ihm scharf ins Auge gefasst werden 
müssen. Gegenüber allen pietistischen oder syncretistischen 
Kundgebungen christlichen Lebens wird er das Recht und die 
Nothwendigkeit kirchlicher Bekenntnissentschiedenheit und Lehr
reinheit, also des s o c i a l e n Factors christlichen Lebens betonen, 
sich aber dabei vor mechanischer und intoleranter Geltend
machung des kirchlichen Momentes auf Kosten der persön
lich freien Glaubensentwickelung zu hüten haben. Gegenüber 
jeder jesuitisch-infallibilistischen Kirchlichkeit wird er das Recht 
Und die Nothwendigkeit organisch allmäligcr und wahrhaft 
e th i sche r Entwickelung christlicher Glaubensüberzeugung sich 
vergegenwärtigen, dann aber auch vor jenem Subjectivismus sich 
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bewahren müssen, welcher lediglich im Pcrsonalchristenthum den 
Stein der Weisen gefunden zu haben meint. In dem s o c i a l 
e th i schen Princip evangelischen Lutherthums, insbesondere in 
dem Glauben an die Eine, heilige, apostolisch-katholische Kirche, 
als der Heilsgcmeinde des lebendigen und auferstandenen Chri
stus, liegt die Schutzwehr gegen beide Einseitigkeiten tief be
gründet und gewährleistet. Das wird sich sachlich genauer dar
legen lassen, wenn wir — und zwar stets im Interesse der Klärung 
des socialethischen Problems — die einzelnen lehrhaften Prämissen 
des lutherischen Kirchenbegriffs betrachten, wie sie in der kirch
lichen C h r i s t o l o g i c , in der G n a d e n m i t t e l - und R e c h t -
f e r t i g u n g s l e h r e zu Tage treten. 

Bei der reich gegliederten Mannigfaltigkeit des kirchlichen 
Bekonntnissinhalts müssen die einzelnen Artikel der Glaubens
wahrheit in ihrem religiös-sittlichen Werthe bemessen werden 
nach ihrem organischen Zusammenhange mit der evangelischen 
Grundlehre von der Sünde und'Gnade. Da nun alle Sündenüberwin-
dung und Gnadengewissheit lediglich in Christo, dem gottmensch
lichen Versöhner, wurzelt (§. 12. S. 167), da die Rechtfertigung der 
Menschheit vor Gott und die Begnadigung des einzelnen Sün
ders zur Gotteskindschaft lediglich von Christi Person und seiner 
Heilsthat abhängt, so erscheint auch die C h r i s t o l o g i c als der 
eigentliche Brennpunkt der gesammten kirchlichen Auffassung 
unseres persönlichen Heilslebons. In dem Maasse als die einzel
nen Glieder (Artikel) des Lehrorganismus nachweisbar mit dem 
christologischen Herzen zusammenhängen und von ihm ihr Le* 
bensblut empfangen, wird sich die mehr oder weniger funda
mentale Bedeutung derselben beurtheilen und feststellen lassen. 
Weil aber Christus der Kirche nur gegenwärtig ist kraft der 
Heilsmedien (Wort und Sacrament), und weil er für den Ein
zelnen das Lebonsprincip wird nur kraft der Heilsaneignung oder 
der Rechtfertigung im Glauben, so werden auch im Zusammen
hange mit der Christologie die Gnadenmittellehre und die Justi-
ficationstheorie den Schlüssel für das Verständniss des lutheri
schen Kirchenbegriffs in seiner sittlichen Bedeutung uns darzu
bieten im Stande sein. An diesen Lehren erscheint das luthe
rische Bekenntniss „in der Consequenz seines Principe." 

Wie tief vor Allem das christologische Centraidogma in die 
socialethische Weltanschauung eingreift, lässt sich an dem n o t 
wendigen Zusammenhange der lutherischen Lehre von Christo 
mit der betreffenden Lehre von der Kirche schlagend nachwei-
een. Wie Haupt und Glieder in dem grossen, geistlichen Ge-
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sammtleibe der Christenheit sieh zu einander verhalten, ist ja 
Wesentlich bedingt durch die Auffassung der Person, durch deren 
lebensvolle Gegenwart in der Gemeinde die Bewegung des Ge-
sammtorganismus sich vollzieht. Der in dieser Hinsicht oben 
schon im Allgemeinen characterisirtc Unterschied der confessio
nellen Ansichten ist gradezu typisch geworden für dio modernen 
Gestaltungen des Kirchonbcgriffs in den socialen und politischen 
Kämpfen der Gegenwart. 

Wird die Person Christi vorzugsweise nach ihrer mensch
lichen Seite als sittliches oder religiöses Urbild für das christ
liche Gemcinleben erfasst, so dass das Göttliche in ihm sich nie 
ganz und voll mit dem Menschlich-Geschichtlichen eint, sondern 
nur als ideales Moment über demselben schwebt, mit einem 
Wo rt: wird die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in 
Chris to nur als eine moralische, nicht zugleich als eine meta
physische und persönlich reale gefasst, — so haben wir die 
rationalistisch gefärbte Conscrpicnz der reformirten Ansicht, nach 
Welcher, wie wir sahen, das Göttliche dem Menschlichen gegen
über immer mehr oder weniger transscendent bleibt. Dann vermag 
aUch die Christenheit, als gegliederte Gemeinschaft oder Kirche 
betrachtet, zwar geistig und. moralisch von Christo geleitet, nicht 
aber real und geistleiblich von ihm getragen und durchdrungen 
z u werden. Aus Furcht vor der Verendlichung des Gött-
b'chen und Vergöttlichung des Endlichen wird von dieser, auch 
1 Д der modern gläubigen Vcrmittelungsthcologie herrschenden 
Anschauung jenes tief organische Ineinander von Haupt und 
Gliedern verkannt, welches Paulus auf Grund alt- und neutesta-
mentlicher Lehre unter dem Bilde der geistlciblichen Lebens
einheit von Mann und Weib darstellt (Eph. 5 , 24—30) und 
als ein „von Seinem Fleisch und Gebein sein" zu bezeich
nen wagt. Jener abstracte Idealismus reformirter Christolo-
p e i welcher in seiner Ausartung nicht mehr nestorianisch 
'eibt, sondern crass ebjonitisch wird, vermag die Christen-

neu; oder die wahre Kirche nimmermehr als die Christo 
j eni gottmenschlichen real gegenwärtigen Haupte cinver-
eibte, gegliederte Gesammtheit (.Leib Christi), sondern nur als 

Gesammtmenge der von dem Geiste Christi beseelten, 
• b- in moralischer Hinsicht seinem Urbilde nachfolgenden oder 

T°n seiner religiösen Macht begeisterten P e r s o n e n anzusehen. 
aher die schon hervorgehobene Unterschätzung des Gemein-

. aftefactors in der ethischen Entwickelung des Christen als 
е щ е в , dem Reiche Christi bereits vor seinem persönlichen Be-
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wusstsein eingegliederten Gotteskindes. Daher die atomistisch-
spiritualistische Neigung, den idealen Leib Christi, sobald er in 
die empirische Erscheinung tritt, als eine religiöse Congregation, 
als eine „evangelische Allianz" gleichgesinnter Gotteskinder zu 
betrachten. 

In schroffem Gegensatze gegen diese falsche Vergeistigung 
sucht der römische Katholicismus Christum und seine göttliche 
Natur ganz und gar in die irdische Sphäre des empirischen Kir
chenthums zu bannen. Gemäss dem von uns bereits dargelegten 
ethnisirenden Apothcosirungsgelüste wird das menschlich hie
rarchische Institut zum Lebensorgan und mittlerischen Stellver
treter Christi auf Erden. In dem Stuhle Petri, als dem centra
len Culminationspunkt des Episcopats und der priesterlichen 
Ordnung, erscheint die göttliche Macht und Auctorität Christi 
verkörpert. Die Incarnation wird eine permanente. Der infal-
lible Papst ist nur die wahrhaft heidnische Consequenz dieses 
haarsträubenden, antichristlichen Materialismus, durch welchen 
das himmlische Haupt der Christenheit an eine irdische Localität 
gebunden oder in einem sündigen Menschen verkörpert gedacht 
wird. Der menschgewordene Gottessohn wird durch den gott
gewordenen Menschensohn dethronisirt. Des Gottmenschen ein
zigartiges und ewiges Verdienst muss vor der heilspendenden 
Macht des menschlichen Hauptes der Christenheit auf Erden 
erbleichen. Dadurch wird eben jener crass realistische Kirchen
begriff erzeugt, in Folge dessen die Opferlcistung des Priesters 
das vollgültige Opfer Christi in den Schatten stellt und der Ma
terialismus des Dogma's die geistliche Freiheitsbewegung der 
Einzelnen illusorisch macht. Die hierarchische Anstalt als solche 
tritt mit ihrer für heilsmittlerisch gehaltenen Wirksamkeit an 
die Stelle der Geistwirksamkeit des erhöhten Christus und die 
Kirche, indem sie Christum vertritt, läuft Gefahr entchristlicbt 
und mechanisirt zu werden. Der Segen christlich belebender, 
befreiender und erziehender Gemeinschaft wandelt sich in den 
Fluch einer, alles innere subjective Leben ertödtenden hierarchi
schen Willkürherrschaft, welche dem Einzelnen das Heil durch 
äussere Leistungen (opus operatum) und selbsterdachte Opfei" 
theorie (Messe) zu garantiren sucht. Es ist das die giftige Frucht 
jener monophysitischen Christologie, die den Unterschied des 
Göttlichen und Menschlichen verwischt und schliesslich, wie wir e s 

bei den jesuitischen Extravaganzen des Ultramontanismus beob
achten können, auch für den Gegensatz des Heiligen und Sünd
lichen das ethische Sensorium verliert. 
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Jenem Spiritualismus der reformirten und diesem Materialis
mus der römischen Doctrin sucht nun die lutherische Lehre mit 
ihrer eigentümlichen Christologic dadurch zu begegnen, dass sie 
in ihrem Glauben an die gottmenschliche Person des Versöh
ners die Einheit im Unterschiede und den Unterschied in der 
Einheit bewahrt. Der tiefe christologische Realismus, der weder 
das Menschliche in Christo idealistisch verflüchtigt, noch das 
Göttliche in ihm materialistisch versinnlicht, sondern hier wie 
überall das Problem der p e r s ö n l i c h e n Vereinigung des Himm
lischen und Irdischen, des Universellen und Individuellen, des 
Geistigen und Leiblichen, des Ewigen und Geschichtlichen im 
Glauben zu erfassen bestrebt ist, muss auch als der eigentlich 
lebensvolle Centraipunkt bezeichnet werden für die Idee der 
Kirche als des Leibes Christi, für jene lebensvoll ethische Auf
fassung des Heilsorganismus, kraft welcher die Betonung der 
Gemeinschaft nicht auf Kosten des Einzellebons, noch auch das 
Recht der persönlichen Glaubensentwickelung unter Preisgebung 
des Gemeinschaftsfactors sich vollzieht. Wird die gottmensch
liche Person des Herrn als das verklärte und wahrhaft gegen
wärtige Haupt seines Leibes erfasst, wird demgemäss die Kirche, 
die Gemeinde des gekreuzigten und auferstandenen, zum Himmel 
erhobenen und eben dadurch der Beschränkung entnommenen 
Christus als die Stätte seiner lebendigen Geistwirksamkeit er
kannt, so wird auch die Gesammtbewegung dieses Organismus 
a ' s eine von ihm und seiner sündentilgenden Gnade erfüllte, be
dachtet, so dass das Glied vom Ganzen getragen und das Ganze 
l n den Gliedern lebendig erscheint, in tiefster, unauflöslicher 
Wechselwirkung. Für Alles, was Wiedergeburt, Heiligung und 
Vollendung der Glieder genannt werden mag, ist Er das allein-
^irkeame, alldurchdringende und alleinbeseligende Princip. Alle 
Menschliche Handreichung, alle geordnete Gnadenmittelverwal-
* U n g (Amt) geschieht im Dienst und Gehorsam des Christus, an 
Welchem der ganze Leib heranwächst zu dem ihm bestimmten 
•^•annesalter. Wenn der, welcher spricht: „Ich bin der Wein-
s t ock , ih r s e i ( i die Reben" (Joh. 15, 1 ff.); wenn der, welcher 
Semen Jüngern in der Stunde leiblichen Scheidens verheissen 

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende", 
vMatth. 28, 20); wenn der fleischgewordene, gekreuzigte und 
Verherrlichte Gottessohn seine Gemeinde als „die Fülle dess, der 
Alles in Allem erfüllet" (Eph. 1, 23) durchgeistigt und beseelt: — 
ann W j r d а ц с п я е ш е т Jeglichen unter uns die Gnade gegeben 

aach dem Maass der Gabe Christi und wir vermögen in allen 
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Stücken zu wachsen an dem, der das Haupt ist, Christus, aus 
welchem der ganze Leib zusammengefüget und ein Glied am 
andern hanget durch alle Gelenke, dadurch eins dem andern 
Handreichung thut nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in 
seiner Maasse und machet, dass der Leib wachset zu seiner selbst 
Besserung und das Alles in der Liebe" (Eph. 4, 15. 16. vgl. 
Rom. 12, 4 ff.; 1 Cor. 12, 4 ff.). Das ist die auf evangelischem 
und apostolischem Grunde ruhende acht lutherische Auffassung. 
Und durch den auf solcher Christologie sich erbauenden evan
gelischen Kirchen begriff muss auch der s o c i a l e t h i s c h e Grund
gedanke neu belebt und tiefer begründet werden: dass nämlich 
der einzelne Christ in dem Maasse frei und normal sich ent
wickelt, als er, gliedlich mit dem Herrn verbunden, innerhalb 
der Gemeinschaft, da Christus, der Gottmensch, der gekreuzigte, 
auferstandene und wahrhaft gegenwärtige Erlöser das Haupt ist, 
zur Wiedergeburt, Heiligung und Vollendung gelangt. So sind 
wir, nach Luthers kräftigem Ausdruck, in Christo „Ein Küche", 
und unter einander Glieder. So bewahrheitet sich im lutheri
schen Gedankenkreise die ganze Fülle des paulinischen Wortes, 
dass in Christo alle Dinge unter Ein Haupt sollen zusammen-
gefasset werden (άναχεφαλαιώσασΰαι, Eph. 1, 10), beides das 
im Himmel und auf Erden ist, durch ihn selbst (vgl. Col. 1, 
18 -20 ) . So vermeiden wir die Gefahr eigenwilligen subjectiv-
geistlichen Gebahrens, welches darin besteht, dass der Einzelne 
„nach eigner Wahl einhergehend, sich nicht hält an das Haupt 
(ov κρατών την κεφαλήν), aus welchem der ganze Leib durch 
Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und an einander 
gefügt wachset zur göttlichen Grösse" (ανξει, την ανξησιν του 
9εον Col. 2 , 19). So gewinnt jener wahre christlich humane 
Universalismus einen festen Boden, welcher in dem paulinischen 
Gedanken durchklingt, dass „wie sie in Adam alle sterben, sie 
in Christo alle lebendig gemacht werden" (1 Cor. 15, 21 f.), und 
dass wir „einen jeglichen Menschen (πάντα αν&ρωπον) voll
kommen darstellen in Christo Jesu, unserm Herrn" (Col. 2, 28)· 

Allerdings macht man der evangelisch-lutherischen Kirchenlehre 
und ihrem christocentrischen Kirchenbegriff vielfach den Vorwurf 
eines einseitigen und schwärmerischen Mysticismus, welcher sieb 
auf die geheimnissvolle und schlechthin uncontrolirbare Geist
wirksamkeit des gottmenschlichen Hauptes, des „Christus in uns 
beruft. Dem gegenüber müssen wir gerade aus diesem Kirchen
begriff zu erweisen suchen, wie unberechtigt solch ein Vorwurf ist-
Denn all jene von uns hervorgehobene Wirksamkeit vollzieh* 
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8 1ch ja in engstem Connex mit den o r g a n i s c h e n Existenzbe
dingungen kirchlichen Gesammtiebens, also nicht in unvermittel
ter oder magischer Weise, durch irgend einen verborgenen Ein
fluss Christi und seines Geistes, sondern lediglich auf dem klaren, 
v on ihm selbst gebahnten Wege der H e i l s o r d n u n g und der 
y on dem Herrn selbst gestifteten G n a d e n mi t te l . Die gesund
lutherische, k i r c h l i c h e Grundansicht ruht zwar auf der Chri-
stologie, documentirt und bewährt sich aber weiter in der auch 
für die s o c i a l e t h i s c h e Auffassung höchst bedeutsamen Gna-
denmittellehre, in der Lehre vom Wort und von den Sacra-
menten. 

Auch in diesem Punkte wird sich die e t h i s c h e Welt
anschauung des Lutherthums im Gegensatz zur reformirten und 
römischen Einseitigkeit am klarsten illustriren lassen. 

Von eminent socialethischer Bedeutung erscheint zunächst 
Luthers Lehre vom W o r t e , als dem nothwendigen Träger des 
neuschöpferischen Geistes Christi innerhalb des kirchlichen Or
ganismus. Wie das ewige Wort (ο λόγος), in Christo Fleisch 
geworden, alle Dinge erzeugt und trägt, sie zu Organen geisti
gen Lebens und ewiger, immanenter Logik macht (Joh. 1, 1—3; 
* J o b . 1, 1 f. ; Ebr. 1, 2 f.; 11, 3), so kann auch das Heilsle
en in Christo nur durch das Wort hervorgerufen, entwickelt 

Und vollendet werden. Das Wort ist aber ein solches Heils-
mediun1) welches zwar einerseits im tiefsten Sinne personbil-
end, den Ei η zeigeist zu beseelen und zu überzeugen geeignet 

ifi' a ^ e r andererseits solche persönlich erneuernde und wiederge
bende Wirkung nie unvermittelt, ohne Gemeinschaftsgestaltung 

und Ueberlieferung auszuüben vermag. Die Sprache, der n o t 
wendige Träger aller bewussten Geisteswirkung, ist durch und 

rch socialer und zugleich persönlicher Natur, documentirt uns 
8 0 die Berechtigung und Nothwendigkeit, alle geistig-sittliche 
neuerung auch des Christen als eines aus dem unvergäng-
nen Samen des Wortes wiedergeborenen Gotteskindes (1 Petr. 

g . ' 23 ; Jac. 1 ; 18 mit Luc. 8, 11; Mtth. 13, 38) unter den Ge-
ehtspunkt der Gemeinschaft, der geschichtlichen Organisation 
u Tradition zu stellen. Denn keine Einzelperson wird mit 

^Prache und Wortverständniss geboren; sie lernt vielmehr bei-
erst inner der Gemeinschaft, wie wir das an jedem hcran-

.c~-8enden Kinde beobachten können. So erfährt auch der Ein-

.ehrist das Heilswort und seine befreiende Gnadenmacht an 
nis e m ^ e r z e n n u r ™ Zusammenhang mit dem kirchlichen Zeug-

8 und der kirchlichen Erziehung. 
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Während nun die reformirte Ansicht dazu neigt, das hör
bare Wort als Gnadenmittel nicht bloss von dem geschichtlichen 
Boden kirchlicher Tradition zu cmancipiren, sondern auch als 
sinnlich wahrnehmbaren Hauch (flatus vocis) von dem rein inner
lichen persönlichen Zeugniss des Gottesgeistes mehr oder weni
ger abzulösen, läuft bekanntlich die römische Anschauung Ge
fahr, die menschliche Tradition im empirischen Kirchenthum an 
die Stelle des Gotteswortes zu setzen und den Einzelgeist von 
jeder persönlichen Berührung mit dem heilsgewissen und kla
ren Zeugniss des göttlichen Wortes abzuschneiden. Bei näherer 
Beleuchtung der ethischen Consequenzen dieser beiden extremen 
Ansichten wird sich zeigen, ob und inwiefern die lutherische 
Lehre auch hier die gesunde Mitte hält. 

Der Göttliches und Menschliches ängstlich trennende Spiri
tualismus der Reformirten wagt es nicht, das Wort mit seiner 
leiblich-sinnlichen und creatürlichen Erscheinungsform als das 
volle und ausreichende, alle Heilsgewissheit uns vermittelnde 
und verbürgende Organ des Geistes Christi innerhalb der kirch
lichen Gemeinschaft anzuerkennen. Der verborgene ewige Wille 
göttlicher Gnadenwahl bleibt der unheimlich dunkle Hintergrund 
der Erlösungsoffenbarung, und eben daher kann das hörbare, 
zeitliche Wort nicht adäquater Ausdruck dieses Willens sein. 
Es geht höchstens die Geisteswirkung mit dem verkündigten 
Wort Hand in Hand; der Geist kann wohl simultan, während 
der Predigt und dem Zeugniss, wirken, braucht aber das letztere 
nicht als exhibitives Medium. Vielmehr muss der Christ inner
lich im Gewissen die Versiegelung des Geistes persönlich erle
ben und erfahren; sonst kann er seiner Gotteskindschaft und 
Erwählung nicht gewiss werden. Daher wird auch der einzelne 
Mensch als erwähltes Gotteskind dem Worte unvermittelt gegen
übergestellt und muss sich aus demselben seine geistliche Nahrung 
selbst zu schaffen suchen. Die Bedeutung, die das heilsgeschicbt-
liche Schriftwort, die Urkunde der Offenbarung zunächst für die 
Kirche als Ganzes hat, tritt vielfach zurück. Die Nothwendig
keit, dem Einzelnen solch urkundlich Schriftwort durch das lebendige 
Zeugniss und den bekennenden Glauben der Kirche erst nahe 
zu bringen, wird verkannt, und eben deshalb die heilige Schrift 
abgelöst von ihren historischen Grundlagen und allen traditionell 
kirchlichen Voraussetzungen, unterschiedslos und unvermittelt 
als schlechthin göttliche, absolute Norm für Glauben und Leben 
der christlichen Einzelpcrsönlichkeit zu allen Zeiten und unter 
allen Verhältnissen hingestellt. Daher einerseits die eesctzli c ß 
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rigoristische, ungeschichtliche Auffassung der Schrift als eines 
göttlichen Glaubens- und Lebenscanons für alle einzelnen Chri
sten; daher jene buchstäbliche Inspirationstheorie und jene 
alttestamentlich theoeratische Färbung, die sich in das reformirte 
Gemeindeleben eindrängt. Und doch schleicht von der anderen 
Seite eine Unterschätzung des hörbaren Wortes und der kirch
lichen Ueberlieferung sich ein, so dass dem Einzelnen die ge
sund organischen Bildungs- und Erziehungsmittel für seinen 
Gnaden - und Heilsstand, somit aber auch die trostreiche Ver
gewisserung seiner persönlichen Gotteskindschaft entzogen wer
den. Es sind das Alles die ethisch bedenklichen Folgen jener 
schon oben beleuchteten abstracten Verhältnissbestimmung des 
Göttlichen und Menschlichen, des Universellen und Individuellen 
mnerhalb der gottgesetzten kirchlichen Heilsordnung! 

Ganz entgegengesetzt gestaltet sich auch hier die Ansicht des 
•ftornanismus mit seinem derben kirchlichen Realismus, oder richti
ger gesagt, mit seinem geistlos-hierarchischen Materialismus. Die 
menschlich kirchliche Repräsentation wird mit ihrem allein ent
scheidenden Zeugniss zum unfehlbaren Orakel, und das in urkund
licher Schrift niedergelegte, prophetische und apostolische Gottes-
Wort wird als solches illusorisch, willkürlich bei Seite geschoben. 
Die hierarchische Gemeinschaft bestimmt, was Glaubenssatzung 
8 ei, und was der Pabst ex cathedra dictirt, ist unbedingt gülti
ges Dogma. Dem Einzelnen wird selbst das Recht der Schrift
forschung genommen. Alles Vertrauen zur Geistesmacht des 
evangelischen Wortes wird untergraben und Christi verbürgtes 
Zeugniss hintangesetzt. Denn in allen Streitfragen entscheidet 
dje äusserlich kirchliche Auctorität, als einzige norma normans. 
"urch Menschensatzung wird das Wort Gottes von dem ihm 
gebührenden Leuchter gestossen und hört auf, das wahrhafte 
•tteilamedium zu sein. Es lässt sich hier die pathologische Con-
8 e Q U e n z des römischen Principe, die Apotheose des Menschlichen 
fncht verkennen. Ihr äusserlicher Kirchenbegriff prägt sich in 
T^er Lehre vom Wort zu handgreiflicher Deutlichkeit aus. In-
" e r n das Wort zu hierarchischer Satzung degradirt wird, hört 

a u f eine ethisch befreiende und personbildende Macht der 
Wahrheit zu sein. Das Persönliche wird vom kirchlichen Col-
ectiv-Interesse absorbirt und ebendadurch auch die geistig er-

neuernde und weltüberwindende Lebenskraft der Gemeinschaft 
8 elber in P r a g e gestellt. 

Wenn nun Luther mit seinem: „das Wort sie sollen lassen 
*bn!* dreinschlug und dieses Schwerdt des Geistes uubarm-
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herzig gegen seine hierarchischen Feinde schwang, so ist es na
türlich, dass ihm zunächst die persönlich trostreiche Macht die
ses Wortes auf Grund der Erfahrung seines angefochtenen Ge
wissens in den Vordergrund trat. Ebendeshalb ward ihm die 
Schrift nicht zu einem „papierenen Pabst", sondern zu einer 
„Kraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben" (Rom. 
1, 16). Sie galt ihm als die urkundliche Verbürgung für das 
in der Kirche gepredigte, lebendige, Wahrheits-Zeugniss von der 
Vergebung der Sünden in Christo. Und dieses auf die Schrift 
gegründete Zeugniss sollte in der christlichen Gemeinde fort und 
fort erschallen, um die Schriftwahrheit als die göttliche Lebens
macht in dem Bekenntniss der Kirche zu erweisen. Daher ist 
die lutherische Kirche als eine Kirche des Wortes auch n o t 
wendig eine bekennende, in ihrer Lehre das gemeinsame Wort-
verständniss deutlich bekundende. 

So wird das Wort Christi zum keimkräftigen Samen aller 
geistlichen und sittlichen Erneuerung auf dem Boden kirchlichen 
Gemeinlebens und innerhalb desselben für den Einzelnen. Ein
erseits wird der kirchlichen Tradition ihre volle Bedeutung ge
wahrt, sofern das gottgegebene Wort doch nie ohne Antwort 
der Gemeinde, nie ohne bekenntnissmässiges Zeugniss des Glau
bens innerhalb der Christenheit wirken und seine Mission io 
Zeit und Geschichte erfüllen kann. Andrerseits soll die kirch
liche Tradition nicht bloss am urkundlich apostolischen Wort 
als der göttlichen Norm gemessen, sondern auch stets, aus die
ser einzigen christlichen Wahrheitsquelle neu geschöpft und re-
producirt, als belebendes und befruchtendes Heilsmittel über die 
Fluren kirchlichen Gcmeinlebens geleitet werden. Das Wort 
in seiner gottmenschlichen, Christum und seinen Geist in sich 
tragenden Natur bewährt sich ebenso als das geistliche Subsistenz-
mittel der christlichen Gesammtheit, wie als felsenfester Trost
grund für die einzelne heilshungrigc Seele. Ja nur durchs Wort, 
welches ja auch im Sacrament die einige Heilskraft ist, kann 
das einzelne sündige Menschenkind als neugeborenes Gotteskind 
in den Organismus des Heils, den Leib Christi eingegliedert und 
in dieser Gemeinschaft seines Glaubens fröhlich gewiss werden. 

Nach lutherischer Auffassung erscheint also das Wort alfl 

der specifisch geistliche Factor christlichen Lebens im wahrhaft 
e o c i a l e t h i s c h e n Sinne. Es ist das universell wirksame, füf 

die Gesammtheit heilsordnungsmässig notwendige, der Gesammt" 
heit in der Schrift urkundlich verbürgte, durch die Gesammtheit 
dem Einzelnen zu überliefernde Gnadenmittel. Und doch mu»8 

http://Sittlichkeitsid.ee
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innerhalb der Gesammtheit das Einzelindividuum die personliche 
Erfahrung von seiner zerschlagenden und aufrichtenden Kraft 
machen. Nicht ein hierarchischer Machtspruch der Theologen 
in Betreff der Inspiration dieses "Wortes, nein das innerste Heils-
bedürfniss und die geistliche Befriedigung desselben muss dem 
einzelnen Herzen die Wahrheit jenes Wortes bezeugen und ver
siegeln. Die aus dem Kampf der Anfechtung und des natür
lichen Zweifels geborene eigenste Glaubenserfahrung, nicht aber 
die terrorisirend gesetzliche Vorschrift der Kirche vermag den 
Christen von der Gotteskraft und Lebenswahrheit dieses Wortes 
zu überzeugen. Je lebendiger nach lutherischer Auffassung die 
Kirche als Gesammtheit das Wort sich aneignet und in ihrem 
Dogma, in ihrem Symbol, in ihrer ganzen amtlichen Verkündi
gung sich zu demselben bekennt, als zu ihrer einzigen norma
tiven Lehr- und Lebensquelle; je klarer das gute, weil schrift-
gemässe Bekenntniss der Kirche zu Recht besteht: desto freier 
kann sie die geistliche Entwickelung des Einzelnen sich allmä-
hg gestalten lassen unter der schützenden Aegide des collectiv 
kirchlichen Glaubens. Ihre Toleranz gegen das Einzelgewissen 
erscheint nicht gehemmt, sondern wesentlich bedingt durch die 
Entschiedenheit und Festigkeit ihrer überzeugungskräftigen Prin-
eipien im Grossen und Ganzen. So allein wird die sittlich be
rechtigte, d. h. liebevolle christliche Toleranz geübt, welche stets 
das Gegentheil ist von principlosem Indifferentismus. — 

Was an der kirchlichen Lehre vom Wort im Allgemeinen", 
das tritt bei der Lehre von den S a c r a m e n t e n specialisirter zu 
Tage; denn das eigenthümliche Wesen der letzteren ruht ganz 
und gar auf dem Wortbegriff. Hier lässt sich die innige Ver-
Wachsenheit lutherischer Auffassung mit dem, was wir die ge
sund kirchliche oder socialethische Weltansicht nennen, vielleicht 
a m deutlichsten darthun. Denn in dem Sacrament, als dem in 
Handlung verkörperten und unter elementaren sichtbaren Me
dien dargereichten Wort, ist das gottmenschliche Haupt seiner 
Gemeinde in geistleiblicher Weise gegenwärtig, um vor Allem 
dem Einzelnen seinem individuellen Bedürfnies gemäss die Heils-
mittheilung zu vergewissern durch thatsächliche Eingliederung 
desselben in den Leib der Kirche und durch stetige Ernährung 
des Gliedes mittelst der Lebenskräfte des verklärten Hauptes. 
Die universelle, wiedergebärende und erneuernde Heilswirkung 
des Geistes Christi im Wort soll durch T a u f e und A b e n d 
mahl als durch gottgestiftete Handlungen dem Einzelindividuum 
als eolchem speciell und persönlich applicirt werden. Und doch 
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geschieht diese individualisirende Application nur als eine Func
tion des christlichen Gemeinlebens. Denn die Sacramente als 
die kirchenstiftenden und kirchenerhaltenden heiligen Hand
lungen sind im vollsten Sinne R e i c h s Stiftungen Christi, welche 
die tiefinnerliche Wechselbeziehung von christlichem Person- und 
Gattungsleben documentiren. Eben diese socialethische Bedeut
samkeit der Sacramente wird nur im Zusammenhange evangelisch
lutherischer Lehre vollkommen gewahrt. 

Die reformirte Grundansicht mit ihrem rationalieirenden, 
aniimysterischeii Zuge entkräftet die reale und objective Heils
kraft und Wirkung der Sacramente. Sie betrachtet dieselben nicht 
als exhibitive Medien der Gnadenmittheilung, sondern nur als 
Zeugnisse, sinnbildliche Symbole derselben. Ihre Heilswirkung 
erscheint theils (metaphysisch) von dem verborgenen Rath
schluss göttlicher Prädestination, theils (ethisch) von der geist
lichen Stimmung und dem Glaubensmaass der christlichen Einzel
persönlichkeit bedingt. So wird die Taufe zu einem blossen 
Zeugnisse (testimonium) der Zugehörigkeit des Einzelnen zum 
Reiche Christi (zum foedus gratiae) und das Abendmahl zu 
einer Glaubensstärkung für den, welcher sich in geistlichem 
Hunger und Durst zu dem im Himmel thronenden Christus 
persönlich zu erheben vermag. Daher denn die Kindertaufe 
von diesem Standpunkte aus höchstens gestattet, nicht aber in 
ihrer heilsOrdnungsmässigcn Nothwendigkeit und kirchenbilden
den Bedeutsamkeit nachgewiesen werden kann. Das Abend
mahl aber verliert seine für die persönliche Heilsvergewisserung 
wesentliche Bedeutung, indem die geistliche Lebensernährung 
der Glieder Christi durch dessen verklärte, wahrhaft gegen
wärtige Leiblichkeit bezweifelt oder direct geleugnet wird. Hier
bei ist es höchst characteristisch, dass das Sacrament mit seiner 
objectiv-kirchlichen Bedeutung auch den wesentlichen Trost, so 
zu sagen die geistlich erneuernde Hebelkraft für das verzagte 
und angefochtene Einzelgewissen einzubüssen droht. Denn die 
Segenswirkung nicht bloss, sondern auch die Realität der Heils
gabe erscheint lediglich bedingt durch das Maass geistlicher Erregung 
und innerer bewusster Empfänglichkeit der Einzelperson. Die 
speeifisch wiedergebärende, tragende, hebende, errettende und 
b e f r e i e n d e Macht desselben als einer die Sündenvergebung 
vermittelnden Heilsthat Gottes in seinem Reiche geht verloren, 
weil im Grunde nicht das Wort der Stiftung und der in der 
Handlung wahrhaft gegenwärtige Herr das Sacrament zum heils
kräftigen Gnadenmittel macht, sondern—der persönliche Glaube 
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des Christen. Wie sollte auch, so muss es nach reformirten 
Prämissen heissen, ein sinnlich natürliches Medium eine reale 
Gotteskraft in sich bergen! Das wäre ja heidnische Creatur-
vergötterung und unerlaubte Magie! — Auch hier bleibt das 
kosmische, wie soteriologische Grundmysterium, jener christliche 
Centraigedanke: „Gott geoffenbart im Fleisch," dem abstracten 
Spiritualismus unzugänglich! 

Der römisch katholische Sacramentsbegriff mit seinem 
starren, das äusserlich kirchliche auf Kosten des ethisch-religiösen 
Momentes betonenden Objectivismus stellt sich nun der eben ge
schilderten Ansicht als schroffer Gegensatz gegenüber. Das 
Sacrament ist so sehr und so ausschliesslich kirchlicher Gemein-
schaftsact mit schlechterdings heilbringender Wirkung, dass die 
innere Stimmung (motus interior) des Empfangenden kein wesent
liches Moment dabei ist. Die Sacramente wirken als kirchlich 
vollzogene Handlungen (ex opere operato) und sind eine Präroga
tive der hierarchischen Amtsträger, welche dieselben nicht bloss 
allein zu verwalten, sondern, wenigstens in Bezug auf die volle 
Gestalt des heiligen Abendmahles, auch allein zu gemessen be
rechtigt sind. So wird die ethisch-religiöse Bedeutung der Sa
cramente als Factoren persönlichen Heilslebens zurückgedrängt. 
Sie werden zu statutarischen Formen kirchlicher Ordnung mit 
zauberhaft magischer Wirkung. Nicht bloss ihre Zahl wird un-
gebürlich und der Einsetzung Christi widersprechend vermehrt, 
sondern auch die beiden Hauptsacramente erscheinen derart in 
den Dienst hierarchisch-gesetzlicher Kirchentendenz gestellt, dass 
die Rücksicht auf die innerliche Empfänglichkeit und das geist
liche Bedürfniss der christlichen Einzelpersönlichkeit als ein 
nebensächliches Moment in den Hintergrund tritt. Die Taufe 
ertheilt als ein rite vollzogener Act der Kirche (nota ecclesiae) 
dem Einzelnen einen unzerstörbaren Character (character in-
delehilis) und macht ihn auch wider seinen Willen zu einem 
integrirenden Bestandteil und unverlierbaren Gliede der allein 
seligmachenden römischen Kirche. Das Abendmahl wird zwar 
den einzelnen Schafen der Heerde als kirchlich sanetionirte Ga
rantie der Sündenvergebung und lleilszusage gereicht, aber in 
verkümmerter Gestalt und mit gesetzlicher Nöthigung. Im 
Grunde ist das Abendmahl ein rein hierarchischer Wunderact 
(Transsubstantiation). Es soll das Priesterthum in seiner einzig
artigen Mittlerstellung dadurch gehoben (missa solitaria), und die 
empirische Kirche, als die Spenderin aller Heilsgüter und Inhaberin 
aller Gnndengaben, durch das wiederholte unblutige Sühnopfer 

I i * 
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theoeratiseh verherrlicht werden (Messopfer). Also, — anf Kosten 
der subjectiv-religiösen Bedingungen des Heilslebens und mit 
Hintansetzung der einzigartigen Prärogative des vollgültigen Ver
dienstes Christi wird das Sacrament in geistlos mechanischer 
Weise veräusserlicht und in den Dienst-, des hierarchischen 
Kirchenthums gestellt. 

Die lutherische Lehre sucht nun beiden Einseitigkeiten zu 
begegnen und zugleich das beiden zu Grunde liegende Wahr
heitsmoment zu retten. Es gelingt ihr das eben dadurch, dass 
sie ihren Sacramentsbegriff im engsten Zusammenhange mit dem 
Wort- und Kirchenbegriff als Consequenz ihrer Christologie ge
staltet; d. h. sie bestrebt sich auch hier das wahrhaft organische 
Ineinander von Gottlichem und Menschlichem, Himmlischem und 
Irdischem, Universellem und Individuellem, Geistigem und Leib
lichem zu wahren. Gegenüber dem reformirten Spiritualismus 
und seiner durchaus p e r s o n a l ethischen Auffassung des Sacra-
mentsgeheimnisses betont sie die stiftungsgemässe Realität der 
Heilsgabe, wie sie kraft des Wortes den geheiligten Natur
elementen einwohnt und durch den geistleiblich gegenwärtigen 
Christus verbürgt ist. Es wird eben dadurch die objectiv-
k i r c h l i c h e Bedeutung der Handlung zum Trost für alle an
gefochtenen Seelen aufrechterhalten. Gegenüber dem römischen 
Objectivismus und seiner vorzugsweise h i e r a r c h i s c h - kirchlichen 
Auffassung dieser Gnadenmittel wird der e th i s ch - geistliche 
Character ihrer Segenswirkung in den Vordergrund gestellt, 
indem die psychische Empfänglichkeit oder der bussfertige Glaube 
des Geniessenden als conditio sine qua non für die im Sacrament 
zu ertheilende Sündenvergebung erkannt wird. Diese beiden 
Seiten im lutherischen Sacramentsbegriff stehen aber nicht un
vermittelt, als unaufgelöster Widerspruch neben einander, sondern 
sie bedingen sich im Grunde gegenseitig. Denn die personal
e t h i s c h e Wirkung der Sacramente d. h. ihr trostreicher, das 
persönliche Heilsleben erzeugender und fördernder Character ist 
eben durch die Anerkennung ihrer stiftungsgemässen göttlichen 
Heilskraft und ihrer objectiv kirchenbildenden und kirchen
erhaltenden Natur bedingt; und umgekehrt, die social-communi-
cative Macht dieser Heilsmittel, ihre reichsgeschichtliche Be
deutung erscheint nur in dem Maasse wirklich vorhanden und 
verständlich, als sie stets neues, innerlich pulsirendes Geistes-
Leben im Organismus des Leibes Christi wecken und die ein
zelnen Glieder des Volkes Gottes in einen geistlichen Zusammen-
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hang mit dem verklärten Könige dieses Reiches wirklich ver
setzen und in demselben erhalten und fördern. 

Kraft dieser innerlichen Wechselwirkung von objectiv kirch
licher Heilsmacht und subjectiv persönlicher Heilswirkung können 
wir nach lutherischem Lehrtypus vor Allem die Taufe als. den 
heilsgewissen, weil durch Gottes Wort verbürgten Anfang des 
ueuen Lebens und eben deshalb als das Bad der Wiedergeburt 
bezeichnen. Denn einerseits hat der Herr durch solch Wasser
bad mittelst Wortes (Eph. 5, 26) den Eingang in sein R e i c h 
bedingt sein lassen (Joh. 3, 5 ff., Matth. 28, 19 f.) und seine 
Gesammtgemeinde heiligen und reinigen wollen (womit die 
kirchlich-socialethische Bedeutung der Taufe garantirt ist); 
und andrerseits wird gerade dem Einzelnen das Siegel seiner 
persönlichen Erwählung und Begnadigung aufgedrückt, indem 
er, durch die Taufe in die Todes- und Lebensgemeinschaft des 
gekreuzigten und auferstandenen Christus versetzt (Rom. 6, 4 ff.), 
in den Bund eines guten Gewissens mit Gott aufgenommen 
(1 Petr. 3, 21), seiner persönlichen Eingliederung in Christum 
(Gal. 3, 27) und eben dadurch der ihm persönlich geltenden 
Sündenvergebung (Act. 2, 38) gewiss werden kann und soll 
(womit die individuell-ethische Bedeutsamkeit der Taufe ge
währleistet ist). Weil das christliche Heilsleben, wie wir sahen, 
*n der Gewissheit der Gotteskindschaft des Menschen wurzelt, 
Weil es gerade von den Kindern heisst, dass „solcher das Reich 
Gottes sei" (Luc. 18, 16 f.): so ist ferner die Taufe gerade als 
K i n d e r taufe das geeignete sacramentale Mittel dafür, heils-
°rdnungsmässig den natürlichen Menschen des Segens der neuen 
Geburt in Christo theilhaftig zu machen. Wiedergeboren kann 
er nur werden aus dem Mutterschooss de r Gemeinde, die als 
Leib Christi die Vollmacht und Verheissung hat, durch Taufen 
und Lehren dem Reiche Christi Jünger zu schaffen (Matth. 28, 
19 f.) und nicht anders als durch Wasser und Geist die aus dem 
Fleisch Geborenen in dem Reiche Gottes neugeboren werden zu 
toseen (Joh. 3, 5). 

Das sind die biblisch berechtigten Grundlagen jenes 
lutherischen Realismus, welcher sich trotz seiner entschiedenen 
Betonung der Taufe, als des gottgesetzten Mediums persönlicher 
Wiedergeburt und Heilsgewissheit, vor dem Extrem des falschen 
römischen Objectivismus und seinen unsittlichen Consequenzen 
°ewahrt. Denn der geistliche Segen und die kirchliche Be
rechtigung der Taufe erscheint, auch bei der Form derselben 
*k Kindertaufe, bedingt durch die Empfänglichkeit des Täuf-
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lings und durch die fortgehende geistliche Erziehung und Ent
wickelung desselben zu lebendigem Glauben (Kindcssinn) inner
halb der christlichen Gemeinschaft. Weil mit der Taufe zwar ein 
realer, aber doch nur keimartiger Anfang neuen Lebens gesetzt 
erscheint, muss auch durchaus übereinstimmend mit den ent
sprechenden Stadien menschlich-psychologischer Geistesent-
wickelung jener Anfang durch das Wort genährt und befruchtet 
werden, um zu gedeihlicher ethischer Entfaltung, zu subjectiv 
bewusster Erneuerung und Bekehrung zu gelangen, wenn an
ders die wiedergebärende Wirkung der Taufe nicht in ihr 
Gegentheil, in ein kritisch richtendes Zeugniss vor dem Ge
wissen des erwachsenden Täuflings sich wandeln soll. Jeden
falls bezeugt dio lutherische Lehre von der Taufe in ethischer 
Hinsicht (namentlich in ihrer eigenthümlichen Anschauung von 
dem in der Taufe gesetzten arbitrium liberatum) Beides: die 
Nothwendigkeit kirchlich heilsordnungsmässiger Initiative und 
Alleinwirksamkeit der Gnade bei jeder neuen geistlichen Ge
burt, und — die Unumgänglichkeit persönlich freier Entwickelung 
und steter geistlich selbstgewollter Aneignung derselben im 
christlichen Heilsleben. Die wahrhaft organische Ineinsbildung 
beider Momente characterisirt aber gerade das Wesen der 
s o c i a l e t h i s c h e n Ansieht, welche den Menschen gleichzeitig 
kraft seines Naturlebens als ein mit der Gemeinschaft, die ihn 
geboren, verwachsenes und kraft seines Personlebens als ein in 
der Gemeinschaft eigenthümlich sich entwickelndes geistiges 
Wesen betrachtet. 

Entsprechend der socialethischen Auffassung der Taufe, als 
des Sacramentes der Wiedergeburt und Bundschliessung, (sacra-
mentum initiationis) erscheint auch die Lehre vom Abendmahl 
als dem Sacrament der geistlichen Ernährung und Bundes
stärkung (sacramentum confirmationis et communionis) innerhalb 
der lutherischen Kirche eigenthümlich entwickelt. Nicht handelt 
es sich hier um blosse dogmatische Differenzen und scholastische 
Formeln in Betreff der Art und Weise, wie Christi Leib und 
Blut unter Brod und Wein gegenwärtig sein und mündlich ge
nossen worden können. Die Vielen so anstössige theologische 
Ausgestaltung der confessionellen Polemik in diesem Lehrstück 
hat nicht bloss Rom, sondern namentlich der reformirten Auf
fassung gegenüber einen eminent p r a c t i s c h e n Hintergrund. 
Sie documentirt den verschiedenen Geist der christlich-sitt
l i c h e η Weltansicht in den betreffenden Sonderkirchen. Wie 
Hesse sich auch sonst das durch die ganze Dogmengeschichte 
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sich hindurchziehende lebhafte Interesse an der Präcisirung 
dieser Frage und das mitunter heisse Aufeinanderplatzen der 
Geister erklären? 

Im engsten Zusammenhange mit dem Glauben an die gott-
menschliche Person Christi als des lebendigen Hauptes seiner 
Kirche soll die lutherische Fassung des Abendmahlsmysteriums 
uns die für unser christliches Heilsleben grundlegende Wahrheit 
vor die Seele stellen: dass alle geistliche Lebensernährung und 
Lebensentwickelung stets bedingt und getragen ist durch die 
reale Selbstmittheilung des seiner Gemeinde geistleiblich gegen
wärtigen Christus, ohne welchen wir „nichts thun können." 
Zwar ist uns seine tröstliche und kräftige persönliche Geist
gegenwart im Worte verbürgt, durch das Evangelium von der 
Sündenvergebung zugesagt und mittelst der Taufe versiegelt. 
Um aber unseren schwachen Glauben zu stärken uud unsere 
Personliche Gliedschaft an seinem Leibe zu erhalten und zu ver
tiefen, hat er unserer leiblichen Natur entsprechend das Sacra-
oient seines Leibes und Blutes gestiftet, auf dass wir ihn nicht 
bloss mit unserem geistigen Bewusstsein, sondern auch in leib
licher Weise der Vermittelung durch mündliches Essen und 
Trinken aneignen, ihn so zu sagen in unser Fleisch und Blut 
vertiren können, als lebendige Glieder seines Leibes, als Reben 

a n dem Weinstocke, als Tischgenossen seines Hauses. Daher 
die lutherischerseits geltend gemachte Bedeutsamkeit des hier 
vorliegenden Gnaden- und Naturmysteriums; daher die Be
tonung des Abendmahls als eines speeifischen Gemeinschafts
mahles (communio); daher die reichsgeschichtliche, auf die leib
liche Verklärung und Vollendung in der Auferstehungszeit hin
weisende Tendenz dieses Sacramentes; — alles felsenfeste 
Grundlagen unserer Heilszuversicht. Das vor Allem nach Heils-
Sßwissheit dürstende Herz kann sich nicht zufrieden geben mit 
uern persönlichen Bewusstsein des eigenen, oft schwankenden 
jrnd schwer angefochtenen Glaubens. Es verlangt nach einer 

ejbhaftigen, der Gemeinde Christi heilsordnungsmässig einge
stifteten Garantie und Verbürgung der Sündenvergebung durch 
d|e volle Gemeinschaft mit dem für uns gestorbenen Herrn. 
•7 e r tief tröstliche apostolische Gedanke, dass das Eine Brod, 

a s wir brechen, als die Gemeinschaft des Leibes Christi uns 
a -ch dessen versichert, dass wir Viele Ein Leib sind, dieweil 
* I r Alle des Einen Brodcs theilhaftig sind (1 Cor. 10, 16 f.) 
^ a 8 8t sich nicht vom reformirten, sondern nur vom lutherischen 

Endpunkte tiefer verstehen und ethisch verwerthen. 



232 Buch I. Abschn. I. Cap. 4. Die christliche Sittlichkeitsidee. 

Der Kernpunkt, das eigentliche Kriterium reformirter Abend
mahlslehre liegt keineswegs in der Beantwortung, resp. Ver
neinung der Frage: ob und wie Christi Leib und Blut in Brod 
und Wein gegenwärtig sind? Diese objective Seite der Sache, 
die Verhältnissbestimmung der himmlischen Gabe und der irdi
schen Elemente ist vorzugsweise von dogmatischem Interesse. 
Sie hängt einerseits von der Auffassung der „Leiblichkeit" 
Christi ab; andererseits von der Anerkennung der sacrament-
bildenden Macht des göttlichen W o r t e s im Hinblick auf die 
Stiftung dieses Sacramentes. Viel näher liegt uns hier die sub-
jectiv-ethische Seite in der Beurtheilung des Abendmahlsge
heimnisses. Das speeifische Kennzeichen der reformirten Abend
mahlslehre geht ganz Hand in Hand mit ihrer s i t t l i c h e n Ge-
sammtanschauung, und erklärt sich am leichtesten aus ihrer 
abstracten Verhältnissbestimmung göttlichen und menschlichen 
Wirkens, aus ihrer subjectivistischen Auffassung des christlichen 
Personlebens. Nicht das Wort verbürgt nach reformirter 
Lehre die ge i s t l e ib l i che Nähe Christi, sondern der G l a u b e 
muss sich gen Himmel erheben, um den daselbst thronenden 
Christum geistlich zu empfangen. 

Aufschwung des Subjectes wird also zur constitutiven Beding
ung der Abendmahlswirkung. Daher die Unmöglichkeit d u r c h s 
Abendmahl den angefochtenen und schwachen Glauben zu 
stärken. Daher die ascetisch gefärbte Betonung des „Würdig
seins," um den Segen des Mahles zu schmecken. Daher die 
Verkennung der'real g l i e d l i c h e n Beziehung des Einzelnen 
zu dem Haupte Christus und zu seinem Leibe, der Kirche. Der 
Communioηscharacter des Abendmahls wird bei den Re
formirten mehr im Sinne des gemeinsamen Liebesmahles, als 
Ausdruck religiöser Gesinnungsgemeinschaft betrachtet. Im 
lutherischen Lehrbegriff aber, wie in der lutherischen Cultus-
praxis tritt eben jenes Moment heilsam und wohlthuend in den 
Vordergrund, dass auf der felsenfesten Basis göttlicher Zusage 
und Gabe durch das Abendmahl auch bei schwachem Glauben 
unser Heilsleben gestärkt wird durch die r e a l e G e m e i n 
s c h a f t mit dem L e i b e Chr i s t i , dadurch dass wir, als Glieder 
dieses Leibes von ihm selbst gespe i s t und g e n ä h r t , „von 
seinem Fleisch und Gebein" (Eph. 5, 30) sind, und immer mehr 
in diese Gemeinschaft mit ihm, dem Weinstock, uns hineinzu
leben gewürdigt werden. 

Gleichwohl hütet sich das evangelische Lntherthum davor, 
dem Sacrament des Altars eine naturhaft magische Wirkung 
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e x opere operato zuzuschreiben oder im Sinn des römischen 
Aberglaubens es als eine priesterliche Wundertat der Heil 
spendenden Kirche anzustaunen. Dadurch würde aller Segen, 
die ganze s i t t l i ch erneuernde Bedeutung des Sacramente für 
das persönliche Heilsleben vernichtet, ja ins Gegentheil umge
wandelt. Das Sacrament soll und darf nicht zu einem anbetungs
würdigen Idol (extra usum) herabgewürdigt oder zu äusser-
Hcher Verehrung ausgestellt werden, wie das mit der römischen 
Hostie geschieht. Je grösser das Heiligthum, desto verantwort
licher seine Nutzung, desto ernster sein Heilszweck, desto n o t 
wendiger der hinzugebrachte Heilshunger. So trostreich und 
erhebend es für den ist, der nichts vor Gott aufzuweisen hat, als 
em geängstetes Gewissen und ein zerschlagenes Herz; so nieder
schlagend und richtend muss es für Jeden sein, der entweder 
satt und gleichgültig hinzutritt, oder gar durch eigene Buss-
Werke und selbsterwählte Leistungen in selbstzufriedener Weise 

8 l c h dazu meint würdig gemacht zu haben. Wir dürfen nie 
vergessen, dass der im Abendmahle sich uns zum geistlichen 
Genüsse darbietende Herr den Einen ein Fels des Heils, den 
Anderen ein Fels des Aergernisses war, und dass er Vielen zum 
Fall und Vielen zur Auferstehung gereichte. Unwürdig ihm 
nahen oder sein Sacrament sich zum Gerichte (1 Cor. 11, 29) 
Semessen heisst nichts anderes als, sei es in träger aber
gläubischer Gewohnheit sich dem kirchlichen Usus fügen, oder 
aber in geistlicher Selbstüberhebung und im Bewusstsein eigener 
Würdigkeit einen Anspruch darauf erheben. Daher protestirt 

0 l e lutherische Kirche auf's Entschiedenste gegen jede Be-
auptung einer magischen Heilswirkung dieses Sacramentes und 

^esavouirt die priesterliche Arroganz, welche durch die Ein-
ddung eines physischen Transsubstantiationswunders und durch 
1 6 Vorspiegelung mittlerischer Sühne und Opferdarbringung 
as einzigartige Heiligthum der Erlösung und Stiftung Christi 

8chändet. 
Wie ernstlich die evangelisch lutherische Lehre es sich an

gelegen sein lässt, überall zwischen reformirt subjectivistischer 
nerlichkeit und römisch hierarchischer Aeusserlichkeit den ge-

8 U n den Ausweg zu finden, d. h. das christliche Personalinteresse 
^ dem kirchlichen Collectivinteresse lebendig zu vermitteln 

er z u e i n e r i ) , j a 8 z e jg j . gjßjj 8 C hii e s 8 i ich noch in ihrem articulus 
antxs et cadentis ecclesiae, in der eigentümlichen Gestaltung 

n Begründung der R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e . Dieselbehängt 
ger als man gewöhnlich zuzugeben geneigt ist, mit dem bereits 
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dargelegten socialethischen Grundgedanken in der Lehre von 
der Kirche und den Gnadenmitteln zusammen. 

Unverkennbar hat das Lutherthum, darin mit der reformir
ten Lehre zusammenstimmend, dem römisch äusserlichen Werk
dienst und der bevormundenden Mittlerstellung des Kirchen
thums gegenüber vor Allem die Nothwendigkeit des persönlich 
bussfertigen Herzensglaubens an die allein rechtfertigende Gnade 
Gottes in Christo als die subjective Bedingung und den inneren 
Quellpunkt alles Heilslebens, aller vor Gott geltenden Gerechtig
keit hervorgehoben. Denn „nicht die guten Werke machen einen 
guten Menschen, sondern ein guter Mensch macht gute Werke." 
Die Werke sind lediglich Frucht; die Gesinnung des in der Busse 
zerbrochenen und im Glauben erneuten Menschen ist die einzig 
gesunde triebkräftige Wurzel alles Guten. Im Gegensatz ferner 
zu der römischen Tendenz, die priesterlich organisirte Kirche 
als geistliche Lebensversicherungsgesellschaft zu betrachten, im 
Gegensatz zu der katholischen Annahme, dass der stellver
tretende Glaube der Kirche und der aufgesammelte Schatz der 
Verdienste das Heil der Einzelnen beschaffen und verbürgen 
könne, wird von protestantischer Seite zur Wahrung des ethischen 
Characters des Heilslebens der Begriff des rechtfertigenden 
Glaubens vertieft. Vor Allem wird daher die persönliche, aus der 
Angst des Gewissens und dem Schmerz der Busse herausgeborene 
Herzenszuversicht zu der freien Gnade Gottes in Christo als dio 
Grundbedingung für die sittliche Wiedergehurt und Rechtbe
schaffenheit der Menschen hingestellt. 

In dem Maasse aber, als in den schwarmgeisterischen und 
selbst in reformirten Kreisen die persönliche Wiedergeburt von 
den Ordnungen und Bedingungen kirchlichen Gesammtiebens 
abgelöst und subjectivistisch verflüchtigt zu werden drohte, rea-
girte das lutherische Bewusstsein. Es suchte die u n b e w u s s t e n , 
von dem auf die Heilsordnung gegründeten Gemeingeist der 
Kirche getragenen Momente des zuerst k e i m a r t i g sich ent
faltenden kindlichen Glaubens zur Anerkennung zu bringen. 
Wie der Einzelne als natürlicher oder alter Mensch unter die 
Macht des sündigen Gesammtiebens mit befasst erscheint, sofern 
er aus dem Fleische geboren als heilsbedürftiges Glied der 
adamitischen Menschheit Theil hat an der Gesammtschuld und 
dem Gesammtverderben, so wird und muss auch die Erneuerung 
des Einzelnen oder die geistliche Geburt des neuen Menschen 
als eines Gliedes der in Christo vom Fluch der Sünde befreiten 
Menschheit in organischer Weise vor sich gehen. Das heisst 
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aber nichts anders als: die Rechtfertigung des Einzelnen ruht 
auf der Gesammtreehtfertigung der Menschheitsgattung in Christo 
und muss sich im engsten Zusammenhange mit dem Gesammt
ieben der Kirche durch das geistlich-zeugungskräftige Mittel des 
un Sacrament verkörperten Wortes heilsordnungsmässig voll-
Zlehen. Als Einzelperson betrachtet, so zu sagen „auf eigene 
Hand" kommt kein Mensch zu dem rechtfertigenden Glauben, 
der seine lleilsgcwissheit ihm zu verbürgen und den keimkräf
tigen Anfang seines Heilslebens zu bilden vermag. Der Christ 
Weiss sich gerechtfertigt zwar nicht durch die Kirche als mitt
lerische Heilsanstalt (römisches Extrem), aber auch nie lediglich 
durch die innere, unmittelbare Geistoswirkung Gottes im Herzen 
(reformirte Ansicht). Vielmehr ruht sein gesainmtes Heilsleben ! 

Und daher auch sein persönlich rechtfertigender Glaube auf der 
Gewissheit göttlich verbürgter Gnadenthat, wie sie im Worte 
l a m zugesagt und durch das Sacrament der Wiedergeburt ihm 
Persönlich angeeignet oder versiegelt ward. Das kann aber nur 
"uierhalb des Heilsorganismus ordnungsmässig geschehen. Nur 
als Glied am Leibe Christi, getragen und gehoben durch des 
~*errn unverbrüchliche Heilsstiftungen, kann der Einzelne zur 
ylaubensplerophorie, zu voller Freudigkeit und Gewissheit seines 
^eilsstandes und seiner Gotteskindschaft, d. h. eben zur Recht-
ertigung gelangen. Sonst bleibt er in dem unglückseligen Zwie

spalt der eigenen subjectiven Reflexionen haften und büsst in 
e r Qual der Ungewissheit und bei den Schwankungen des eige

nen Glaubens die volle Thatkraft ein, welche das gesunde Heils
t e n kennzeichnet. Es muss also vor Allem das n e u e V e r -

altniss des sündigen Menschenkindes zu Gott dureji eine 
^nadenthat des Herrn an dem Einzelnen innerhalb der Kirche 
^gründet gedacht werden, damit der persönliche Glaube der 
nndenvergebung gewiss, damit das fröhliche und dankbare Got-

k r >f 1 nd geboren werde. Daher die unendlich tröstende und heils-
^ i g e Macht der sogenannten T a u f g n a d e , deren tiefe 

!sche Bedeutung nicht im reformirten, sondern nur im luthe-
°hen Lehrbegriff zu voller Anerkennung gelangt. Daher die 

j etonung der Kindertaufe, als des gottgesetzten Mittels kind-
ü ι,61" ^i°dergeburt oder keimartiger Setzung eines neuen geist-

e n Lebensanfangs, 
den ^ W a r bekennen auch manche reformirte Theologen, dass 
pe rg.pbnstenkindern ein Glaubenskeim (semen fidei) vor ihrer 
8 e a

8 0 D u c h bewussten Entwickelung einwohne. Aber theils fas-
8 l e denselben bloss als bildlich symbolische Bezeichnung für 
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die Zugehörigkeit und Bestimmung derselben zum Reich der 
Gnade (sunt in foedere Dei), theils verkennen oder leugnen sie, 
dass dieser Keim, dieser geheimnissvolle Anfang neuen Lebens 
eben d u r c h das kirchlich ihnen mitgetheilte Sacrament der 
Wiedergeburt ihnen eingepflanzt werde. Nur im Zusammen
hange des lutherischen Lehrbegriffs wird die Wiedergeburt mit 
der Rechtfertigung zusammengefasst (regeneratio est justificatio) 
und beide so zu sagen an die Taufe, als den gottgesetzten An
fang unsrer Kindschaft gebunden, damit sich der rechtfertigende 
Glaube zuversichtlich daran halte, an der göttlichen Zusage und 
That aufrichte. Daher bekannte auch L u t h e r , nicht seine 
Taufe auf den Glauben, sondern vielmehr seinen Glauben auf 
die Taufe gründen zu wollen. 

Schon weil jeder lebendige Glaube als ein organisches Ge
bilde aus senfkornartigen Anfängen erwachsen muss, bedarf er 
eines mütterlichen Bodens, in welchen er seine Wurzeln senkt 
und aus welchem er seine Nahrung zieht. Das ist aber kein 
anderer als der Boden des R e i c h e s Gottes oder der Heils
gemeinde, welche auf Erden als Gnadenmittelgemeinschaft die 
Kinder durch die Taufe aufzunehmen und durchs Wort geist
lich gross zu ziehen hat. Da machen sich die Einflüsse der 
christlichen Sitte und Lebensatmosphäre in Haus und Familie, 
in Kirche und Schule zunächst ganz unbewusster Weise (actus 
directi) bei dem Einzelnen geltend, bis er durch fortgehende be
wusste Reflexion und geistige Arbeit (actus reflexi) heranreiit 
zu der gläubigen Erkenntniss wie seiner Sünde in der adamiti-
schen Gattungsgemeinschaft, der er von Natur angehört, so auch 
seiner ^Heiligung in der christlichen Reichsgemeinschaft, der er 
aus Gnaden eingepflanzt ist. Deshalb kann auch nach lutheri
scher Ansicht die Rechtfertigung des Sünders vor Gott nur 
kraft der Gewissheit seines gliedlichen Zusammenhanges mit 
Christo und dem Leibe Christi sich verwirklichen und voll ent
falten. Daraus erklärt sich erst die für den rechtfertigenden 
Glauben stärkende und vergewissernde Heilsmacht des Abend
mahles, als der die Sündenvergebung uns versiegelnden com-
munio mit Christo und seinem Leibe, der christlichen Kirche-
So erst gewinnt jenes Wort Christi: „werdet ihr nicht essen das 
Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr 
kein L e b e n in euch" (Joh. 6, 53), — die ethisch volle Bedeu
tung und hört auf, eine „harte Rede" (Joh. 6, 60) zu eein. 

Es erscheint also die Rechtfertigung im Glauben nach g e" 
sund lutherischer Auffassung keineswegs als ein Act rein indi" 
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viduellor persönlicher Herzenserfahrung von der frei sprechen
den Gnade Gottes. Vielmehr ruht das, was der gläubige Christ 
innerlich erlebt, auf der Geistwirksamkeit des in seiner Kirche 
gegenwärtigen verklärten Christus, welcher nicht anders als 
durch „Wasser und Geist", durch sein Wort und Sacrament 
seinem Reiche die Kinder hat eingeboren werden lassen wollen, 
auf dass mittelst solcher Eingliederung ihr persönlich bewusst 
werdender Glaube einen objectiven Halt gewinne, aus der sub
jectiven Isolirung zu einem normalen Gemeinschaftsleben befreit, 
errettet und der Vollendungsstufe im verherrlichten Gottesreiche 
entgegengeführt werde. 

So wird auch innerhalb der lutherischen Rechtfertigungs
lehre jenes Wahrheitsmoment in der römischen Idee vom stell
vertretenden Glauben der Kirche gerettet werden können. Nicht 
zwar in dem äusserlich mechanischen Sinne, als könnte eine 
empirische Gruppe von hierarchisch organisirten Menschen mit 
ihrem Glauben und Bekennen als infallible Autorität für einen 
anderen mittlerisch eintreten und ihn der Selbstverantwortlich
keit entnehmen; wohl aber in dem Sinne, dass der glaubende 
und bekennende Gesammtorganismus des Heils kraft göttlicher 
Gnadenverheissung und Heilsordnung in fürbittender Theilnahme 
für seine unmündigen und unbewussten Glieder eintrete und sie 
dem Herrn und Haupt der Kirche darbringe, damit er sie durch 
dasjenige Mittel, welches er selbst ihr eingestiftet, aufnehme in 
die Kindschaft, welche aller Rechtfertigung und alles Heilslebens 
Anfang und reale Basis ist. 

So hat der Glaube des Einzelnen, namentlich wenn wir auf 
die dunklen Anfänge seiner Entstehung zurückgehen, im Zusam
menhange mit dem christlichen Familien- und Gemeinleben stets 
etwas Receptives und Collectives an sich. Wenn wir von einem 
"kirchlichen" Glauben (im Sinne der fides qua creditur) reden, 
s ° meinen wir nicht nur das sachliche Glaubensbekenntniss, 
Sondern das gemeinsame Glaubensleben, von dem der Einzelne 
^ 1 * getragen wird. In diesem Sinn lässt sich gerade vom luthe-
^schen Standpunkte aus der Satz, den D e l i t z s c h in seiner 
Apologetik (8. 484) ausspricht: „der Glaube schliesst seinem 
^bjectiven Wesen nach alle Stellvertretung aus," — nicht ohne 
Weiteres unterschreiben. Der Kinderglaube des heranwachsen
den Täuflings, wie das seinem Ursprungspunkte nach meist in 
, 'e Tiefen des Unbewusstseins zurück zu datirende Glaubens-

°en des Erwnchsenen sind factische Gegenbeweise gegen den-
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selben. Wir könnten fast sagen: ohne Stellvertretung ist weder 
der Glaubensinhalt, noch das Glaubensleben denkbar. 

Wird durch die erziehende Macht des Wortes der gottge
setzte Keim des kindlichen Glaubens zu b e w u s s t e r Entwicke
lung gebracht, so findet sich der Christ bereits vor in einer Gna
dengemeinschaft, die seine Freiheit nicht nur nicht hemmt, son
dern dieselbe vielmehr stützt, trägt, und bereichert, sie zu ge
deihlicher Entfaltung bringt und ihr den reichsten Boden per
sönlich sittlicher Lebensbethätigung in der Liebe darbietet. Er 
macht dann die Erfahrung der tiefen Wahrheit jenes oben be
reits erwähnten lutherischen Satzes, den er an die Spitze seiner 
Heidelberger Thesen stellte: „Unsere Liebe schaffet nicht, son
dern sie findet, was sie liebet, wenn sie von dem Geliebten ent
zündet wird." — 

So hat sich uns denn allseitig bestätigt, dass die christlich
sittliche Weltanschauung oder, was dasselbe ist, die Auffassung 
christlichen Heilslebens nach seiner Entstehung und Entfaltung 
gerade innerhalb des sogenannten lutherischen Lehrbegriffs sich 
im vollen Sinne s o c i a l e t h i s c h gestaltet. Es sucht derselbe eben
sowohl gegenüber der reformirten Gefahr des subjectivistischen Per
sonalchristenthums das kirchliche Gemeinleben, als gegenüber 
der römischen Gefahr des objectivistischen Autoritätschristen
thums das persönliche Innenleben zu wahren und beide in 
ihrem organischen Wechselverhältniss zu erfassen. Dass solche 
gesunde Vermittelung zwischen den beiden Extremen sittlicher 
Weltansicht den Vertretern des Lutherthums immer bewusst 
vorgeschwebt habe oder allezeit in praxi gelungen sei, behaupte 
ich nicht. Was ich als den socialethischen Character lutherisch
kirchlicher Gesinnung zu zeichnen versucht habe, ist nur das 
mir vorschwebende Ideal evangelischen Christenthums, wie es 
meiner Ansicht nach in den lutherischen P r i n c i p i e n übcral' 
die Anknüpfungspunkte und wahren Grundlagen zu finden ver
mag. Es wird mit eine Hauptaufgabe der wissenschaftlichen 
Arbeit sein, diese Ideen in dem System der Socialethik durch
zuführen und dadurch den Gegnern die Ueberzeugung nahe zu 
bringen, dass, was sie als eonfessionellen Parteistandpunkt zU 
characterisiren und als engherziges dogmatisches Lutherthum 
zu brandmarken pflegen, in moralischer Hinsicht jedenfalls von 
höchster Bedeutung und Tragweite ist. In dem Maasse, als es 
gelingt, die innere s i t t l i c h e Wahrheit, die ethische Consequenz 
und Geschlossenheit, sowie die wesentliche Freiheitstendenz 
der verschrieenen „lutherischen" Anschauungsweise darzulegen» 



§. 14. Resultat. 239 

wird sich dieselbe als die wahrhaft evangelische, ja eben deshalb 
als die christlich-öcumenische Weltansicht entpuppen und viel
leicht auch in den Augen des erbitterten Gegners Gnade finden. — 

R e 8 u 11 a t: 

§. 14. In der Idee des christlich Guten kommen die 
d re i F a c t o r e n des Sittlichen, wie sie oben bestimmt 
wurden (§. 2. B. 10), zu ihrem vollen Recht. Der gö t t 
l i c h e Factor wird gewahrt durch die im Evangelium 
verbürgte wiedergebärende und befreiende Macht der 
Gnade G o t t e s des Vaters, wie sie auf Grund der Er
lösung Christi in Kraft des heiligen Geistes als die al
leinige neuschöpferische Causalitat unseres Heilslebens 
sich documentirt. Der G e m e i n s c h a f t s f a c t o r giebt 
sich darin kund, dass innerhalb des mütterlichen Orga
nismus der K i r c h e als des Leibes Christi Anfang, Fort
gang und Vollendung des Heilslebens sich thatsächlich 
vollzieht. Der i n d i v i d u e l l e Factor erscheint aber 
dadurch gewährleistet, dass das Heilsleben nicht magisch 
°der zwangsweise, sondern lediglich in der Form per 
s ö n l i c h e r H e i l s - u n d G l a u b e n s e r f a h r u n g des 
Z u - neuer Willensbethätigung befreiten Gotteskindes sich 
realisiren kann. 

Trotz der innigen Wechselbeziehung dieser drei 
factoren im Heilsleben des Christen ,lässt sich doch der 
^ e r n e i n s c h a f t s f a c t o r für die ethische Betrachtungs
weise in den Vordergrund stellen. Denn die universellen 
Gotteswirkungen und die individuellen Heilserlebnisse 
realisiren sich nur innerhalb der geschichtlich-bestehen-
^ en, vielgegliederten Gestalt des R e i c h e s G o t t e s a u f 
T'rden, wie dasselbe als Heilsgemeinde des verherr-
^chten Christus in der christlichen Kirche sich darstellt, 
^aher auch die speeifisch christliche Sittenlehre nur als 
^ r c h l i c h e S o c i a l e t h i k ihr Object sachgemäss zu 
erfassen und ihrer Aufgabe gerecht zu werden vermag. 

Im Hinblick auf den gegenwärtigen Bestand des 
bristlichen Gemeinlebcns und in Folge des nothwendi-

8 eü Zusammeuhaiigs von Lehre (Dogma) und Leben 
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(Praxis) wird die christliche Sittenlehre als S o c i a l 
ethik zu den C o n f e s s i o n e n Stellung nehmen und 
selbst eine confessionell ausgeprägte Physiognomie ge
winnen müssen. Als evangelische, naher l u t h e r i s c h -
k i r c h l i c h e Sittenlehre wird sie sich der äusserlich-
werkheiligen laxen Moral des einseitig hierarchischen 
r ö m i s c h e n O b j ' e c t i v i s m u s ebenso bestimmt ent
gegenstellen, als von der natur- und creaturscheuen, 
rigoristisch gesetzlichen Moral des einseitig innerlichen 
r e f o r m i r t e n S u b j e c t i v i s m u s unterscheiden. Die 
aus l u t h e r i s c h e m R e a l i s m u s erwachsene organisch-
sittliche Weltanschauung stellt vor Allem die evange
lische Freiheit des Christen als eines im Glauben ge
rechtfertigten, begnadigten Gotteskindes in stetem Zu
sammenhange mit dessen gliedlicher Beziehung zum 
Leibe Christi, des verklärten und in den Gnadenmitteln 
wahrhaft gegenwärtigen Gottmenschen, in den Vorder
grund. Durch diesen Grundgedanken wird sie sich als 
die gesund e v a n g e l i s c h e zu bewähren haben und gegen
über den Extremen einer hierarchisch-klerikalen und indi
vidualistisch-personalen Moral die höhere Nothwendig
keit gerade der s o c i a l e t h i s c h e n Betrachtungsweise 
zu erhärten im Stande sein. 

§ . 1 5 . Verhältniss der bisher entwickelten с h r i s tl i c h e η SittlichUeitsidee zu den 

gangbaren drei ethischen Grundbegriffen. D a s h ö c h s t e G u t im christlichen S i n « e 

oder dag v o l l e n d e t e G о t t e 8 r e i c h als besel igendes Zie l christlichen Heilslebens, 

im Gegensatz zum p e s s i m i s t i s c h e n und o p t i m i s t i s c h e n Ε u d ä m o n i s tnU 9· 

— Die C h r i s t e n - P f l i c h t als die bindende Macht des Gesetzes der Freiheit , im Gege"' 

satz zum A n t i n o m i s m u s und zur L e g a l i t ä t . — Die c h r i s t l i c h e T u g e n d * l s 

die freudige Thatkraft im neuen Liebesgehorsam, gegenüber dem ascetischen Rigor' 8 " 

mus und der uuictistisehen Laxheit . — Der s o c i a l e t h i s c h e oder kirchliche Grund-

eharacter der christlichen Güter-, Pflichten- und Tugendlehre . 

Im Lichte christlicher Weltanschauung werden jene allge" 
meinen sittlichen Grundbegriffe, wie sie als „ h ö c h s t e s Gut , 
als „ P f l i c h t " und als „ T u g e n d " die Geschichte der Ethik 
durchziehen und bis auf den heutigen Tag fast tyrannisch be
herrschen (§. 3), aus ihrem nebulosen Formalismus befreit, ibr e r 

ideal-ethnisirenden Abstractheit entnommen. Sie sind nicht mehr 
dunkle, unerreichbare Schattenbilder, die sich der nach einen1 

höchsten Lebenszweck ringende Menschengeist vorgaukelt. Sie 



§. 15. Dic£christliche Idee des höchsten Gutes. 241 

gewinnen Fleisch und Blut, sie werden gewaltige, das ganze 
sittliche Heilsleben durchziehende und tragende Realitäten. Denn 
sie erweisen sich uns als inhaltsvoll und bedeutsam nur insofern, 
als sie je nach dem Gesichtspunkte der Betrachtung die v e r s c h i e 
d e n h e r v o r t r e t e n d e n Se i t en der in sich e i n h e i t l i c h e n 
christlichen Sittlichkeitsidee oder des H e i l s l e b e n s dar
stellen. 

Am schwierigsten erscheint diese Behauptung erweisbar bei 
dem Grundbegriff des h ö c h s t e n G u t e s , wie wir denselben 
formal (§. 3) und ideal (§. 7) bereits im Allgemeinen festzustel
len gesucht haben. 

Aus unserer früheren Entwickelung ging hervor, dass wir 
nur d i e Objecte (materielle wie geistige), welche in unseren Be
sitz tretend einen Werth für uns haben, mit dem Namen eines 
Gutes bezeichnen können. So nennen wir m a t e r i e l l e Güter 
alle sinnlich wahrnehmbaren, für die Erhaltung und Förderung 
unseres leiblich bedingten Naturlebens, — g e i s t i g e Güter alle 
Unsichtbaren, für die Erhaltung und Förderung unseres inneren 
Personlebens werthvollen Objecte, deren Besitz durch Arbeit zu 
fruchtbringendem (produetiven) Eigenthum der Menschheit und 
in ihr des einzelnen Menschen geworden sind oder fort und fort 
zu werden vermögen. Kein Object als solches ist ein Gut, weder 
Himmel noch Erde, weder Gott noch "Welt, wenn und so lange 
wir uns dasselbe nicht zum B e s i t z erhoben d e n k e n 'und in 
diesem Besitz eine Befriedigung und Förderung, weil einen er
rungenen und erreichten L e b e n s z w e c k vor uns sehen. 

Alle Dinge sind als solche, wesenhaft oder eigenschaftlich be
zeichnet, g u t d. h. als gottgeschaffene Momente des S e i n s aus 
dem Willen des Alles bedingenden Herrn hervorgegangen; oder 
Ш rein practisch-utilitarischer Hinsicht eventuell brauchbar, ver
wendbar, zweckmässig. Sie sind aber sämmtlich Güter nur der 
Potenz, der Möglichkeit nach. Wie der Goldklumpe auf der 
Robinsoninsel, wie der fruchtbarste Boden im Urwalde, wie die 
Perle im Meeresgrunde, sind sie uns nicht G ü t e r , so lange 
Wir sie nicht besitzen und verwerthen, so lange uns die Em
pfänglichkeit oder Genussfähigkeit für dieselben mangelt, so 
lange wir nicht durch geistig-sittliche Arbeit sie uns dienstbar 
machen und so in den Zusammenhang des Verkehrs bringen, 
8 0 zu sagen im Dienste des Geistes als Güter und Werthe zu 
realisiren v e r m ö g e n . Alles Gute muss „Vermögen8 K -Object 
Werden, um ein Gut genannt werden zu können. 

Das ist auch die tiefere Wahrheit in jenem von S c h l e i e r -
τ · O e n i n g e n , Socialethik. Thl. II. Iti 
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mach er (Abhandlung vom höchsten Gute) entwickelten Gedan
ken, dass erst „die Gesammtwirksamkeit der Vernunft auf die 
Natur," die Durchdringung von Ideal und Wirklichkeit in der 
vollendet gedachten Weltorganisation' uns eine Ahnung von dem 
zu geben vermag, was wir das Gut aller Güter nennen. Nur 
gilt es, nicht b loss die materielle Natur und das Verhältniss 
der organisirenden und symbolisirenden Geistthätigkeit ihr gegen
über hierbei ins Auge zu fassen. Es handelt sich in der sitt
lichen Sphäre vor Allem um das normal wirksame Verhältniss 
von Geist zu Geist, vom Menschengeist zum Gottesgeist, von 
Geschöpf und Schöpfer. 

Auch der an und für sich absolut gute Gott ist uns, wie wir 
oben schon sahen, ein Gut, ja das einzig wahrhaft werthvolle 
Gut nur unter der Voraussetzung, dass wir ihn nicht als schuldbe
ladene Sünder zu fürchten haben, sondern seiner Gemeinschaft 
fröhlich gewiss werden, d. h. in seinem schliesslich vollendeten 
R e i c h e durch selige Theilnahme an seinem Leben ihn auch wirk
lich besitzen oder vielmehr von ihm besessen und getragen wer
den. Das lässt sich freilich ohne einen von dieser Idee der Gottes
gemeinschaft durchdrungenen Naturboden nicht denken. Leib
lichkeit erscheint auch hier als das „Ende der Wege Gottes." 
Aber die Anbahnung und Erreichung dieses Zieles ist jedenfalls 
durch das g e i s t i g - s i t t l i c h e W i l l e n s v e r h ä l t n i s s des 
Menschen zu Gott bedingt. 

Daher werden wir auch als s i t t l i c h e Güter nur solche, 
seien es geistige, seien es materielle Werthobjecte bezeichnen, 
deren Besitz durch energische Willensarbeit in den Dienst des 
E i n e n h ö c h s t e n L e b e n s z w e c k e s gestellt erscheinen. Alle 
Gemeinschaftsformen, Familie, Volk, Staat, Culturgenossenschaft 
und Kirche werden zu s i t t l i c h e n Gütern nur unter dem Ge
sichtspunkte der Liebesarbeit, welche das Ziel (τέλος) ihrer 
idealen, gottgewollten Vollendung (συντέλεια) ins Auge fasst. 
Selbst S c h l e i e r m a c h e r gesteht zu, „das Wesen des höchsten 
Gutes bestehe darin, dass es etwas durch freie sittliche Thätig
keit hervorgebrachtes, zu einem sittlichen Zwecke Gewirktes 
sei." Allein er verkennt, dass diese „Thätigkeit" gegenüber den 
gott- und naturwidrigen Hemmungen der Sünde für den Chri
sten sich nicht anders gestaltet, als auf Grund der freien Erlö
sungsgnade Gottes in der Form des stetigen - Ringens mit der 
lähmenden Macht der schuldbedingenden Sünde, als des „höch
sten Uebels." 

Unter Voraussetzung der Sünde und des Uebels (§. 9—12) 



§. 15. Die Gewissheit der Gottesliebe das höchste Gut. 243 

lässt sich jene Arbeit und der durch sie zu erwerbende Besitz 
nur als ein riesiger Kampf denken, wie er im christlichen Sinne 
prototypisch durch den Menschen- und Gottessohn, durch seine 
ringende und versöhnende Liebesarbeit bis in den Tod gekämpft 
worden ist. Hat doch kein Gut für den schuldbeladenen, in sei
nem Gewissen geäugsteten Menschen einen Werth; kann er sich 
doch keines Gutes harmlos freuen, wenn er nicht vor Allem 
durch Schuldentlastung der Gottesliebe gewiss geworden. Was 
hilft uns die Gabe, ohne die Gunst des Gebers. Die Gewissheit, 
dass Gott uns liebt — ist der süsse Kern, die erquickende Es
senz aller Güter. Sie ist die Grundbedingung nicht bloss der 
kindlichen Genussfähigkeit, sondern auch der, solide Werthe 
schaffenden fröhlichen Kampfesarbeit. Daher ist nur in Christo 
Gott unser höchstes Gut und die Welt der reiche, gottgeschenkte 
Boden für die Yerwirklichung desselben. Daher gilt dem Chri
sten in der wahren Nachfolge Jesu nur das als ein Gut, was im 
Sinne Christi ewigen Werth hat und als Object christlicher 
Hoffnung ersehnt und erarbeitet zu werden verdient. Jedes Gut 
und so auch vor allem das höchste Gut will e r r u n g e n sein. 

Mögen wir nun unter dem „höchsten Gut" (summum bonum) 
das letzte Ziel alles Ringens und Sehnens (bonum supremum, 
τέλος των αγαθών) oder die zusammenfassende Gesammt-Summe 
aller einzelnen Güter (bohum consummatum, συντέλεια) uns 
denken: immer erscheint dasselbe nicht als ein blosser „Com-
parativbegriff", d. h. als die nur relativ höhere oder höchste 
Stufe der Entwickelung, sondern als das beseligende Vollen
dungsziel, in welchem Alles, was wir im Einzelnen ein Gut 
Uennen, zu seiner wahren Ausgestaltung und idealen Verwirk
lichung gelangt. Alles ζ. B. was den Menschen als Christen in 
den irdischen Beziehungen seines Gemeinschaftsleben wahrhaft 
mteressirt und zum Felde seiner Berufsthätigkeit, seiner ringen
den Arbeit wird: das Leben in der Ehe und Familie, in Haus 
Und Hof, in Staat und Kirche, in Kunst und Wissenschaft, in 
Verkehr und Geselligkeit, — muss auch ein Moment des höch-
sten Gutes, der zu verwirklichenden ewigen Vollendungsidee in sich 
tragen. Sonst vermag der neue Mensch nicht hoffnungsvoll 
d. h. freudig und getrost auf diesen irdischen Lebensfeldern zu 
ackern und zu arbeiten. Wenn sie nur zeitliche Bedeutung 
haben, so sind sie auch nicht als G ü t e r im ethischen Sinne, 
uicht als Endzwecke unseres Lebens zu betrachten. Liegen sie 
ausserhalb der Sphäre der gottgewollten ewigen B e s t i m m u n g 
des Menschen, so verlieren sie für den geförderten Christen an 

1С* 
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Interesse. Deshalb ist es von Wichtigkeit das höchste Gut nicht 
in Gegensatz zu stellen etwa als das specifisch Geistige dem 
Leiblichen, oder als das Ewige dem Zeitlichen, oder gar als das 
Jenseitige dem Diesseitigen gegenüber. Vielmehr wird und 
muss im leiblich-zeitlichen Diesseits alles sittlich Werthvolle als 
Keimpunkt, als Aussaat für die ewige Erndte zu betrachten sein. 
Nur dann gewinnt die Idee des höchsten Gutes, so zu sagen als 
Entelechie des christlichen Gesammtiebens und Wirkens, einen 
practisch bedeutsamen Werth und berechtigten Sinn. 

Im Begriff der vollkommenen Organisation liegt Beides: die 
zielsetzliche, denkbar höchste Vollendung und die wahre Zu
sammenfassung aller einzelnen berechtigten und werthvollen Le
bensmomente. Daher dürfen wir unsjenesGesammt-Qut (summum 
bonum) weder als ein zusammengesetztes Aggregat, als Aufhäu
fung und Summirung alles Wünschenswerthen, aller zu erstre
benden Schätze denken, noch auch als Aufhebung und Zerstö
rung der irdischen Daseinsformen in einem nebulosen, rein gei
stigen Jenseits. Nur als die gegliederte Mannigfaltigkeit in der 
Einheit lässt sich das höchste Gut im christlichen Sinne denken, 
als Durchdringung von Einzel-Ich und Gemeinschaft, von Geist 
und Natur, von Himmel und Erde, von Gott und Welt, von 
Idee und Wirklichkeit in der neuen vollendeten Gottesmensch
heit, da Jesus Christus das Haupt ist, in jenem R e i c h e G o t t e s , 
welches den Humanitätsgedanken zur wahrhaften und allseitigen 
Ausgestaltung bringen soll. — — 

Wir können trotz der grossen Gegensätze, welche sich heut 
zu Tage wie seit jeher in Beziehung auf das sittliche Ideal gel
tend machen, doch der allgemeinen Zustimmung gewiss sein, 
dass jenes „höchste Gut" ein Ziel vollendeter S e l i g k e i t sein 
muss. Denn sonst läge kein Motiv vor, darnach zu ringen. 
Selbst die pessimistische Anschauung, welche Vernichtung des 
Seins zum Ideal erhebt, denkt sich eben dieses „Nichts" als das 
wahre Glück, als die einzig denkbare Befriedigung, als das voll
kommenste Beruhigungsmittel (Quietiv) für das endlose Sehnen 
des Menschenherzens ( S c h o p e n h a u e r , H a r t m a n n , Bahn
sen u. Α. ) . Und wo, wie bei K a n t und manchen englischen 
Moralisten (Hume , M a k i n t o s h , Hami l ton) , die Tugend um 
ihrer selbst willen gesucht und geübt werden soll, da tritt doch 
als „höchstes Gut" die Einigung von Tugend und Glückselig
keit hervor. Die von F e n e l o n , P a s c a l und anderen Rigo-
risten vertretene Ansicht, man müsse dem Guten nachjagen, 
man müsse die Tugend um ihrer selbst willen erstreben, auch 
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wenn man d a d u r c h in die H ö l l e käme, ist nichts als eine 
paradoxe Ahstraction, welche höchstens dem crassen Eudämo-
nismus eines B e n t h a m und andrer rationalistischer Utilitarier 
gegenüber einen Sinn und eine relative Berechtigung hat. Nach 
Glück und Befriedigung strebt und ringt doch Alles; und dieses 
Sehnen ist nur dann ein sittlich unberechtigtes, wenn es das 
Gute lediglich um des Nutzens oder der persönlichen Selbstbe
friedigung willen erstrebt und nicht den an sich seienden Werth 
desselben erkennt. Die Werthschätzung des Guten nicht um 
des Lohnes, sondern um sein selbst willen ist die Grundbedin
gung für die Erlangung des höchsten Gutes als der vollendeten 
Seligkeit. „Das Christenthum" — sagt L o t z e ebenso treffend 
als schön (Makrokosmos III, S. 358 f.) — „stellt die Krone des 
Lebens, die es verspricht: die Seligkeit, auch als das Motiv hin, 
welches die sittliche Treue bis zum Tode stärken soll. Können 
wir also denen, die gegen allen Eudämonismus eifern, das for
melle Recht bestreiten, unter diesem Vorwurf auch die christ
l i che Lehre zu begreifen und als e r h a b e n e r ihr die a n d r e 
vorzuziehen, welche Tugend und Aufopferung ohne Lohn ge
bietet? — Erhabener nun mag diese letztere Forderung er
s c h e i n e n ; aber vom Erhabenen ist nicht bloss zum Lächer
lichen, sondern auch zum Leeren und Widersinnigen nur ein 
Schritt. Nicht den ersten gewiss, aber den zweiten zu thun 
wird jener Rigorismus der Vernunft Gefahr laufen, wenn er 
mit sich selbst Ernst macht. Denn ohne ein h ö c h s t e s Gut, 
dem das geringere geopfert würde, würde unser sittliches Stre
ben von der blinden Wirksamkeit einer Naturkraft sich nicht 
unterscheiden, ausser etwa durch das begleitende, dann aber 
unerklärliche Gefühl, etwas zu sollen, was, wenn es nun ist, 
Niemand zu Gute kommt! In Wahrheit thut jedoch auch jener 
Tugendeifer diesen Schritt nicht. Auch er weiss, dass er im 
Grunde einem höchsten Gute nachstrebt: der S e l b s t a c h t u n g , 
die ihm gleichsam als Lohn zufällt. Darin liegt also der Unter
schied , dass der spröde und. stolze Eudämonismus der Selbst
achtung, die sich selbst genug ist, dem Eudämonismus der D e -
muth gegenübersteht, die sich nicht genügt und die ihr höch
stes Gut darin sucht, nicht vor sich selbst, sondern vor Gott zu 
bestehen und von ihm g e l i e b t zu sein . Dadurch, dass das 
Christenthum den süssen Kern der Seligkeit als das letzte Ge
heimniss offenbart, um dess willen der ganze Aufwand einer 
Schöpfung und eines Weltlaufs gemacht ist: dadurch ist es 
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E v a n g e l i u m , eine frohe Botschaft; eine grandiose hat es nie 
sein wollen, und ist es doch geworden, weil es jene war." 

Daher kommt eben Alles auf die im christlichen Sinne tie
fere Auffassung des als Seligkeitsziel gedachten höchsten Gutes 
an. Nirgend ist der von Har tmann so genannte „Illusionis
mus" mehr an der Tagesordnung als in dieser Sphäre der ethi
schen Teleologie. 

Freilich kann es kaum eine schrecklichere Illusion ge
ben, als die gegenwärtig so verbreitete „Teleologie der Wclt-
vernichtung", die sich dessen rühmt, dass „der optimisti
sche Siegesglanz der Idee nur dazu bestimmt sei, sich umzu
wandeln in den eigenen Pomp ihres Leichenzuges" (Bahnsen) . 
Die „absolute Zwocklosigkeit" des Daseins soll im Zusammen
hang mit schliesslicher allgemeiner Willensaufhehung als Ziel 
der gesammten Natur- und Gesehichtsentwickelung verherrlicht 
werden! Ein wunderbarer Selbstwidcrspruch in der Weltansicht 
dieses p e s s i m i s t i s c h e n N i h i l i s m u s . Ein „Ziel", das doch 
dem „Nichts" gleich sein, d. h. mit der Aufhebung alles Zicl-
setzlichen sich decken soll! Wenn irgendwo, so waltet hier die 
crasseste Illusion. Die „lebendigen Kräfte" in Natur und Ge
schichte, ja das punctum saliens aller Kraftcntwickelung, der 
Wille, wird hier dem unbewussten All-Einen geopfert. Man wiegt 
sich ein in den „seligen" Traum der Selbstvernichtung, aus 
welchem das Erwachen wie nach jeder Selbsttäuschung doppelt 
furchtbar sein muss. Man vergisst jenes tiefe Warnungswort 
F i c h t e ' s : „Durch das blosse Sichbegrabenlassen kommt Nie
mand zur Seligkeit!" 

Immerhin ist aber dieses krankhafte Extrem pessimistischer 
Art von einem tieferen fragischen Ernst durchzogen als jener 
platte und selbstzufriedene Egoismus, der sich Glückseligkeits
ideale für die genuss- und lohnsüchtige Einzelpersönlichkeit er
träumt. Jene Tendenz, sich das höchste Gut als vollendeten Ge
nuss in Form der absoluten Personalbefriedigung zu denken, 
findet sich keineswegs bloss in den alten heidnischen Systemen 
des Epicuräismus oder in den grob sinnlichen Hoffnungen des 
Muhammedanismus, sondern auch sehr weit verbreitet in den 
christlichen Kreisen. Die Unsterblichkeitsidee des vorigen Jahr
hunderts mit seinen eudämonistischen Tendenzen ist nur die 
menschlich und natürlich ausgestaltete Kehrseite jenes pietisti
schen Seligkeitsschwindels, welcher in dem „Jenseits" die Fülle 
aller p e r s ö n l i c h e n Befriedigung und Verherrlichung erhoffte-
Vollendete Lustbefriedigung des Ich ist hier wie da, wenn auch 
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auf sehr verschiedenem Wege und aus verschiedenen Motiven, das 
Ziel, das höchste Gut des o p t i m i s t i s c h e n E u d ä m o n i s m u s . 

Während also dort auf naturalistisch-pantheistischer Basis 
das Aufgehen in das All-Eine und dem entsprechend dio Ver
nichtung der Persönlichkeit als höchstes Gut verherrlicht wird, 
erscheint hier auf deistisch-spiritualistischer Grundlage dio Ver
ewigung des persönlichen Daseins in geistiger Vollcndungsstufe 
als ideales Ziel. Dort ist das Allgemeine, hier das Ich Alles; 
dort wird Fühllosigkeit, Willensaufhebung, Bewusstlosigkeit er
sehnt, hier Gefühlsseligkeit, Willensbejahung und Bewusstseins
steigerung. 

Beide Extreme berühren sich aber in dem Einen Punkte: 
Glück-Soligkeit sei das höchste Gut. Wie der Pantheist S p i n o z a 
„Zufriedenheit mit sich selbst" als wahrhaft Höchstes bezeichnete, 
was wir hoffen können; wie ein A r i s t o t e l e s die Autarkie als 
das höchste Glück pries; wie Har tmann „dasNichtsein" mit der 
zu erstrebenden „höchsten Selbstzufriedenheit" in Zusammenhang 
bringt (S. 716] und „den grösstmöglichsten erreichbaren Glück
seligkeitszustand" д1э den „Endzweck des Weltpröcesses" hin
stellt" (S. 742): so wird auch bei K a n t die „Zufriedenheit mit 
sich selbst" vom Standpunkte der Autonomie verherrlicht; so wird 
in der bloss subjectiven christlichen Auffassung des Vollendungs
ideals das selige Gefühl im „Jenseits" als Befriedigung und 
Stillung alles irdischen Sehnens gefasst. 

Bei dieser nahen Berührung der Extreme ist es im Grunde 
einerlei, ob jenes Ziel der Befriedigung, jenes höchste „Glück" 
schon in die gegenwärtige irdische Woltperiode oder in die 
Sphäre transscendenter Verklärung versetzt wird. Die Einen 
sind der Meinung, dass schon im Diesseits jene Lustbefriedigung 
erreicht werden kann, welche entweder rein mystisch in der 
Willensertödtung (höhere Gleichgültigkeit), oder roin weltförmig 
in der Willensbejahung (höhere Genussfähigkeit) gesucht und ge
funden wird. Die Anderen sehen den tragischen Widerspruch 
des Diesseits und den furchtbaren Kampf des Daseins als aus
reichenden Grund an, um die Glückseligkeit von einem jenseitigen 
Zustande zu erhoffen, sei es, dass der das Elend bedingende 
egoistische Einzelwille dann als gänzlich aufgehoben, oder dass 
er als zu heiliger Vollendung und geistiger Verherrlichung ge
bracht, angesehen wird. In beiden Fällen ist dio Illusion hand
greiflich, oben weil das All-Eine und das Einzel-Ich, oder theo
logisch ausgedrückt, der absolute Gott und die creatürliche Per
sönlichkeit abstract, ohne B e z i e h u n g zu d e n G e m e i n -
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s c h a f t g e b i l d e n und den n a t ü r l i c h e n O r g a n i s m e n unter 
den teleologischen Gesichtspunkt gestellt werden. 

Nur das gesunde Christenthum ist im Stande durch seine 
sittlich-teleologische, näher social-ethisch Weltanschauung beide 
Illusionsformen, die pessimistische wie die optimistische, den 
pantheistisch-nihilistischen, wie den rationalistisch-subjectivisti-
schen Eudämonismus zu überwinden. In der christlich gefass
ten Idee des höchsten Gutes, als der vollendeten Seligkeit im 
R e i c h e Go t t e s kommt zugleich das relative Wahrheitsmoment 
beider zu seinem vollen Recht. Denn hier erscheinen Gott und 
Einzel-Ich, das Universelle und Individuelle wahrhaft geeint in je
ner vollendet o rgan i s i r t en G e m e i n s c h a f t , die als R e i c h 
G o t t e s alle berechtigten Einzelexistenzen umfasst und zu ide
aler "Verklärung in der Gottesmenschheit gelangen lässt, ohne 
doch dem universalistischen Wahne der individuellen Selbstver
nichtung zu huldigen oder dem particularistischcn Gelüste rein 
persönlicher Glückseligkeit zu fröhnen. 

Gleichwohl wird das Wahrheitsmoment des nihilistischen 
Pessimismus gewahrt, wonach der Einzelwille als solcher nichts 
werth ist, weil er egoistisch geartet, das Elend und die Last des 
Daseins zur Folge haben muss, bis dass er, innerlich gebrochen, 
aufgehe in Gott und auf Grund einer vollgültigen Sühne seiner 
Gottesgemeinschaft gewiss werde. Die Gewissheit der Gottes-
liebc wird dann dem zerbrochenen Herzen das höchste Gut. 
Und andrerseits wird das Wahrheitsmoment des eudämonisti-
schen Optimismus gerettet, wonach die Einzelpersönlichkeit nicht 
ziel- und trostlos untergehen kann, weil sie ein intensiv geisti
ges Leben in sich birgt und daher nur in Geistesgemeinschaft 
mit dem ewigen Geist schliessliche Befriedigung zu finden ver
mag. Die Gewissheit der persönlichen Gotteskindschaft ist dann 
dem neugeborenen Herzen das ewige höchste Gut. 

Aber Beides zusammen: Wahrung des Allgemeinen und 
Individuellen, volle selige Durchdringung des göttlich Idealen 
und menschlich Personalen ist nur möglich in der geistleiblich 
gearteten Gottesmenschheit, in welcher der Egoismus (die falsche 
selbstsüchtige Willensbejahung) aufgehoben, aber die Egoität 
(die wahre selbstthätige Willensvollendung in der Liebe) ge
wahrt und durch den Gedanken gliedlicher Gemeinschaft, vol
lendeter Organisation des Menschheitsleibes zu ihrer gottgewoll
ten Idee gebracht wird. 

Daher tendirt alles christliche Leben und Streben auf das 
„Kommen des Reiches Gottes", auf jene „Hütte Gottes bei den 
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Menschen", da sie sein Volk und Er, Gott mit ihnen, ihr Gott 
mit ihnen, ihr Gott sein wird (Арок. 21, 1 ff.). Und das ist 
kein „himmlisches" Ziel im Sinne abstractcr Vergeistigung oder 
unklarer, verschwommener Jenseitigkeit. Die Idee des „Jenseits" 
hat in der That mit der schriftmässig christlichen Idee des höch
sten Gutes Nichts gemein. Es ist eine pure Erfindung jener ide
alistischen Theorie der Selbstvcrhcrrlichung, welche nur die Kehr
seite ist von der pessimistischen Theorie der Selbstvernichtung. Denn 
beide stellen in ihrer Art die Selbstbefriedigung oder Selbstzufrie
denheit als das Glücks-Ziel hin, das iinbcdingt erstrebt werden 
muss. Solch ein Glücksziel oder die sogenannte Glückselig
keit liegt aber in den Utopien des „Jenseits." Nein, in das 
Diesseits muss sich das höchste Gut einsenken und einpflanzen, 
Wie in dem Reiche des Kreuzes anfangsweise und keimartig, so 
m dem Reiche der Herrlichkeit vollendet und offenbar. Zwar 
1 8t „sein Reich nicht von dieser Welt." Auch hängt die christ
liche Idee vom höchsten Gut mit dem zukünftigen Weltlauf 
(al'cov μέλλαιν) im Gegensatz zur Vergänglichkeit des gegen
wärtigen (αϊων οΰτως) zusammen. Wir wissen, dass der Christ 
hier „keine bleibende Stadt" hat; dass ein Heimweh sein gan
zes Wesen durchzieht; dass er sich dessen bewusst ist, dass 
und warum „die Welt mit ihrer Lust" vergehen muss. Das 
höchste Gut kann nach eingetretener Sünde sich nie ohne Kri-
sis vollenden. Aber die Krisis ist nimmermehr Vernichtung. Sie 
stellt nur die Geburtswehen der allendlichen Palingenesie (Matth. 
19, 28) dar, in welcher die „Leiblichkeit als das Ende der Wege 
Gottes" zu Tage treten wird, auf dass Wesen und Erscheinung 
sich decken. 

In der leiblichen Organisation des realen Daseins muss also 
der geistliche Organismus des idealen Reiches Gottes Wurzel 
fassen. Der neue Himmel ist Eins mit der neuen Erde und 
kann ohne die letztere nicht gedacht werden. Alles Sehnen der 
Kreatur tRöm. 8, 21) muss erfüllt werden durch Abthun der 
Vergänglichkeit (уЗ-ορά), durch Ueberwindung des Todes (des 
höchsten Uebels) und durch Befreiung von der Last der Sünde 
^nd Schuld. Dann erst erscheint „die herrliche Freiheit der 
Rinder Gottes" (die ελευθερία της δόξης των τέκνων τοΰ θεον) 
a i°ht als Illusion und nicht als rein geistiges „Jenseits", sondern 
als die Vollendung des christlichen Grundgedankens: „Gott 
^offenbart im Fleisch." 

Und hier kommen wir auf den Hauptpunkt. Weil in 
hr i s to , in seiner heilsmittlerischen Person, Gott und Mensch-
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heit, Geistiges und Leibliches, Ideal und Wirklichkeit, Himmel 
und Erde, Zeit und Ewigkeit sich begegnen und durchdringen, 
ist er der Kern und Stern in dem christlichen Bogriff des höch
sten Gutes. Chr i s tu s als H a u p t der G o t t e s m e n s c h h e i t , 
sich auswirkend und offenbarend als das „ewige Leben" in der 
verklärten Schöpfung, in dem mannigfaltigen Reichthum aller 
Organisationsformen — das ist der eschatologische Grundge
danke christlicher Ethik, welcher eins ist mit dem höchsten 
Gute oder der wahren Seligkeit. Hierdurch wird das Ich in 
freudiger Hoffnung erhoben zu erfolgreichem Ringen und Ar
beiten auf dem Saatfelde irdischen Lebens und doch bewahrt 
vor illusorischem Selbstbefriedigungsgelüste in utopistischer 
Glückseligkeitstendenz, und gewarnt vor falscher Lohnsucht und 
falscher Verhimmelung. Hier wurzelt jener gesund christliche 
Realismus, den wir oben (§. 14) als in der Idee des R e i c h e s 
G o t t e s gewährleistet erkannten. Er bildet den Lichtpunkt je
der kirchlichen Socialethik. Er lässt das Hoffen und Kämpfen 
des Christen, seine gesammte Arbeit in Glauben und Liebe 
wirklich Fleisch und Blut gewinnen. Er befreit ihn vom Alp 
einer ziellosen Entwickelung und fruchtlosen Erwartung. Er 
erlöst ihn von der jammervollen Frohnarbeit auf der „Tretmühle 
des ewigen Processes" (Har tmann) . — 

Durch solch eine Auffassung des höchsten Gutes gewinnt 
aber auch die kleinste Leistung im Dienste der P f l i c h t eine 
ideale Bedeutung, eine ewige Bestimmung. Der P f l i c h t b e 
griff wird keineswegs über Bord geworfen, wenn das Schiff christ
licher Hoffnung, bewegt von dem Hauche des ewigen Lebens, dein 
Hafen des höchsten Gutes entgegentreibt. Indem das „ewige 
Leben" in die Gegenwart hineinragt, heiligt und wahrt es auch 
den Pflichtbegriff. Ja derselbe verliert innerhalb der christ
lichen Weltanschauung erst seinen starr heidnischen oder ju
disch gesetzlichen Sisyphuscharacter, ohne doch antinomistiscb 
verflüchtigt oder durch falsche Freiheitstheorie annullirt zu werden. 

Man hört oft die Meinung äussern, dass in der christlichen 
Ethik das S o l l keine Stätte, keine Bedeutung mehr hat. I й 

missverständlicher Weise hat man sich dafür auf Luthers Wort 
von den Gläubigen, die „eine neue Creatur" seien, bezogen-
Allerdings sagt er: „Sic gleichen dem guten Baume, der ohne 
Soll gute Früchte bringt", — „dass also hier nicht geredt wird) 
was geschehen oder sein so l l , sondern was allbereit jetzt ge
s c h i e h t und ist." Wenn H a r l e s s , F r a n k , Hofmann u. Α· 
der c h r i s t l i c h e n Sittlichkeitsidee den Pflichtbegriff, das apo-
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dictische Soll entgegensetzen, wenn sie meinen, die christ
liche Ethik habe nicht darzulegen, was der Christenmensch thun 
s o l l e , sondern nur den sich von innen heraus entwickelnden 
Thatbcstand seines neuen Lebens zu erforschen, so liegt in die
ser Ansicht ein bedenklicher Idealismus, der leicht dem Antino-
mismus Nahrung bietet. Ich muss in dieser Hinsicht K ö s t l i n 
vollkommen zustimmen, wenn er in seinen oben bereits genann
ten „Studien über das Sittengosetz" den Gedanken durchführt, 
dass auch abgesehen von der Sünde das sittlich Gute dem Men
schen stets als etwas, das durch ihn werden s o l l , sich vor das 
Bewusstsein stellt. Auch der Wiedergeborne als solcher be
darf für seinen guten Willen dennoch einer steten Bezeugung 
des objectiven Gottcswillens, damit er der von ihm selbst schon 
angestrebten Aufgabe klar und in ihrem ganzen Umfange sich 
bewusst werde. Dass Luther mit seiner Idee von der „Freiheit 
eines Christcnmenschcn" den Gedanken ein „Knecht zu sein aller 
Dinge," verbinden konnte, haben wir gesehen. Darin eben, dass 
der Christ solches kann und soll, dass er sein Christsein in den 
Dienst einer steten gottgesetzten Lebensarbeit und Lebens
aufgabe zu stellen sich genöthigt fühlt, liegt der Beweis sei
ner gesunden, annoch in der E n t w i c k e l u n g befindlichen 
Freiheit. 

Weiss doch ein jeder, der in der Nachfolge Christi lebt, 
dass das ganze Leben seines Herrn ein Leben des Berufs ge
horsame war, ja dass jene necessitirende Macht, wie sie sich in 
den Worten ausspricht: Es muss (όεϊ) Alles geschehen, was ge
schrieben steht von dos Menschen Sohn keineswegs ohne den 
Schmerz der Nöthigung zu denken war. In dem „Nicht mein, 
sondern de in Wille" (Luc. 22, 42) liegt der Beweis des Pflicht-
bewusstsein's Jesu. Dass er sich diese Aufgabe se lb s t gesetzt 
hatte, dass er sie mit Freiheit und Liebe vollzog, schliesst nicht 
aus, dass sie doch als eine noch zu erreichende und zu erkäm
pfende d. h. als Pflicht sich ihm vor das Bewusstsein stellte 
(Joh. 5,-30). 

So erscheint dem Christen selbstverständlich Christus auch 
als das Urbild der Pflichttreue, welcher nachzustreben dem 
Kinde Gottes stete selbstverständliche Aufgabe ist. Weil Christus 
gekommen, „das Gesetz zu erfüllen", nicht „dasselbe aufzulösen", 
(Matth. 5, 17) ist auch dem Glauben an Christum das Wesen 
kindlichen Gehorsams eingeprägt. Hier macht sich der norma
tive und regulirende Character des Gesetzes (usus tertius legis) 
geltend, an welches gebunden zu sein dem Christen nur schmerz-
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lieh ist, sofern er n o c h alter Mensch ist, während der neue 
oder inwendige Mensch als Wiedergeborener L u s t hat an Gottes 
Gesetz (Eöm. 7, 21), dasselbe nicht mehr als Last empfindet. 

Das Extrem des Antinomismus, der gesetzlosen Ungebunden-
heit, ist nicht bloss eine Consequenz des altheidnischen und epi-
cureischen Sinnes, sondern schleicht sich auch in die christliche 
Weltansicht ein, wenn dieselbe zu idealistisch sich färbt. Sobald 
das Heilsleben nicht als in der K i n d s c h a f t wurzelnd gefasst 
wird, sondern als Document der Selbständigkeit sich geltend 
macht, so reisst mit der Einbildung der Autonomie auch Antino
mie ein, und die Freiheit droht zum „Deckel der Bosheit" zu 
werden. 

Dem scheint zwar K a n t ' s Beispiel zu widersprechen, so
fern dieser gewaltige Moralphilosoph grade aus der Selbstgesetz
gebung den Gedanken von der kategorischen Macht des Im
perativs herzuleiten suchte. Allein einen c h r i s t l i c h e n Pflicht
begriff hat er auch auf diesem Wege nicht deduciren können 
und wollen. Die Selbstgesetzgebung erzeugt einen kategorischen 
Imperativ, der rein inhaltslos nur die F o r m einer allgemeinen 
Nöthigung in sich schliesst. Dem Gesetze G o t t e s gegenüber 
wird er zum Antinomismus, weil er sich pietätslos von dem
selben emaneipirt. Diese Gefahr liegt der christlichen Sittlich
keitsidee, sofern sie in der Idee der G o t t e s k i n d s c h a f t wur
zelt, wahrlich nicht inne. Nur jenes krankhafte Christenthum, 
welches die Freiheit ohne die Zucht und Ordnung auf seine 
Fahne schreibt, droht in Gesetzlosigkeit auszuarten. 

Von der anderen Seite ist es gerade jener Standpunkt der 
Autonomie, der zur „Legalität" wird, wenn das wahrhaft sittliche 
Handeln in nichts anderem bestehen soll, als in dem „Handeln 
aus P f l i ch t . " Für das christliche Bewusstsein bildet ein 
solches Handeln aus „blosser Pflicht" einen Gegensatz, ja einen 
directen Widerspruch gegen den freien Drang der Liebe. Der 
Christ weiss sich befreit von dem Fluch jener „Sclavenmoral," 
die keuchend im Schweisse des Angesichts uns das Brod essen 
und die Arbeit verrichten heisst, um den Lohn der „Selbstzu
friedenheit" zu erndten! 

Befreit von der l a s t e n d e n Natur der Pflicht ist der Christ, 
weil er als ein versöhntes Gotteskind im Reiche der Gnade 
lebt. Das Evangelium hat sich ihm als „ein vollkommenes Ge
setz der Freiheit" bewährt. Denn er sucht nicht mehr durch 
Gesetzesleistung sich erst das Gutsein zu erringen, sondern 
weiss dass nur aus der erneuten G e s i n n u n g die Gesetzeser-
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füllung mit innerer Nothwendigkeit fliesst. Die Forderung ist 
ihm ins Herz geschrieben und beseelt seinen Willen. Das Christ
sein ist ein Befreitsein vom Fluch des Gesetzes. Der uner
trägliche W i d e r s p r u c h zwischen „Sollen und Sein" ist für den 
Christen aufgehoben. 

Und doch erkennt er in seinem Liebesleben freudig die 
Liebespfl icht an, erstens weil er noch im Kampfe, in der 
ringenden Bewegung gegenüber dem alten Wesen steht; und 
zweitens weil er auch als neue Creatur eben Creatur, d. h. Ge
schöpf, nicht Schöpfer, Kind Gottes, nicht Gott selbst ist. 

Indem die christliche Sittlichkeitsidee den Impuls zum 
Kampf giebt und alle Selbstherrlichkeit zerstört, richtet sie die 
gesunde Idee der Pflicht wieder auf und giebt ihr die richtige 
Stellung im Gerne in leben der erlösten Menschheit. Daher auch 
die christliche Sittenlehre, obwohl sie keine sonderliche „Pflichten
lehre" als integrirendenBestandtheil ihres Systems aufnehmen 
kann, doch in ihrer Darlegung vom Heiligungskampf auf die 
ascetische Seite christlicher Lebensentwickelung wird eingehen 
müssen. Die schwierigen Fragen von der Collision der Pflichten 
und vom Erlaubten können nur in diesem Zusammenhange ihre 
c h r i s t l i c h e Lösung finden. Sie werden uns bezeugen, dase 
der Christ als ein Gefreiter des Herrn sich doch nicht der ord
nenden und bindenden Macht des Gesetzes entziehen darf und mag. 

„Wir richten das Gesetz auf" — sagt P a u l u s daher mit 
Recht allen Antinomisten gegenüber. Und doch! Mitten im 
Liebesdienst und in der Uebung des Gehorsams — welch ein 
Impuls der Freiheit, welch' innerliche geistige Determination, 
die uns befreit sein lässt von dem „Sein unter dem Gesetze," 
Von dem Fluche der mühseligen Frohnarbeit, von dem tödten-
den Buchstaben! Es entwickelt sich aus dem Sein das stete 
Sollen in dem Bewusstsein des „Nochnichtergriffenhabens." 
Und doch verklärt sich das harte Sollen zum freudigen und 
dankbaren Wollen, obwohl wir unseren Willen von dem absolut 
bindenden Willen göttlicher Heiligkeit unterscheidend , den 
letzteren stets als unsere „Pflicht," als höhere Necessitation, als 
die bindende Macht des Gesetzes der Freiheit im Gewissen 
empfinden. Nur dass diese necessitas eine beata necessitas boni 
^ird, sofern im G l a u b e n des Christen demüthige Abhängig
keit und muthvolle Freiheit zur Einigung kommen. Das führt 
цпв aber auf jenen dritten Grundbegriff: auf die Idee ch r i s t 
l i c h e r T u g e n d , die sich von der natürlichen und heidnischen 
^hatkraft toto genere unterscheidet, und doch das wahre W e s e n 
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der Mannheit (virtus) zu charactervoller Ausprägung und gott
erfüllter Realität zu bringen vermag. — 

Wie der Pflicht- so ist auch der Tugendbegriff vielfach als 
ein aus heidnischem oder rationalistischem Boden stammendes 
fremdes Gewächs dem evangelischen Christenthum scharf ent
gegengesetzt worden. Die Selbstbespiegelung einer stolzen 
(stoisch-pharisäischen) oder weichlich-sentimentalen (pietistisch-
mystischen) Tugendhaftigkeit muss in der That für den wahren 
Christen in dem Maasse abschreckend sein, als die verschiedenen 
Formen der Selbstverliebtheit und Selbstbelügung sich häufig in 
das Gewand eingebildeter Tugend hüllt. Allein, wie bei dem 
Pflichtbegriff, so dürfen wir auch bei dem Tugendbegriff uns 
nicht dadurch gegen denselben einnehmen lassen, dass unsere 
Worte: Pflicht und Tugend nicht gerade häufig in der biblisch
christlichen Darstellungsform sich finden. Die S a c h e , die sitt
liche Idee, die beiden zu Grunde liegt, lässt sich durchgehends 
als eine christliche aus der Schrift und aus der Erfahrung des 
Heilslebens erweisen. Ja die christliche Offenbarung erst erfüllt 
jene an sich leeren Formalbegriffe mit sittlichem Gehalt, sofern 
die Pflicht als das unser Gewissen bindende in Christo sanetionirte 
G e s e t z Gottes, die Tugend als die unseren wiedergeborenen 
Willen beseelende, in Christo objectiv realisirte E n e r g i e der 
Heiligungskraft Gottes sich darstellt und bewährt. Kraft, der 
ein Auge eingesetzt ist, sagt F i c h t e schön: „ist ja der eigent
liche Character des Ich, der Freiheit, der Geistigkeit." Die 
Kraft Gottes {δύναμις öeov Rom. 1, 16; 1 Cor. 1, 18, 24) als 
eine in dem e m p f ä n g l i c h e n Menschen 1 e b e n d i g gewordene, 
ist das Wesen der wahren Tugend. 

Daher wird auch die christliche Tugendlehre, ohne einen 
gesonderten Theil der Ethik zu bilden, im gesammten Verlauf 
der Entwickelung des Hcilslebens sich als rother Faden hin
durchziehen müssen. Den G l a u b e n als sittliche Lebens- und 
Heiligungsenergie, als aus Gott geborene Tüchtigkeit, als Quelle 
und Wurzel freudiger Thatkraft im neuen Liebesgehorsam zu 
erweisen, ist die eigentliche Centraiaufgabe christlicher Sitten
lehre. 

Zwei krankhafte Gegensätze, wie sie den oben beim Güter
und Pflichtbegriffe erwähnten genau parallel laufen, wird sie 
dabei stets im Auge behalten müssen: den überreizt ascetischen 
R i g o r i s m u s , der die aus steter Anstrengung geborene Kampfe8* 
form der Tugend als ihr eigentlich normales Wesen zu ver
herrlichen sucht, und jene schlaff quietistische L a x h e i t , die in 

\ 
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gänzlicher Verkennung der für die irdische Entwickelung n o t 
w e n d i g e n Kampfesform der Tugend sich aus der Gewissheit 
des Gnadenstandes ein Ruhekissen, aus der Freiheit der Kinder 
Gottes ein Polster für den kampfesscheuen alten Adam be
reitet. 

Dort wird in Analogie mit dem Pessimismus in der Güter
lehre und dem Moralismus (Legalität) in der Pflichtenlehre der 
Werth sittlicher Tüchtigkeit lediglich nach dem Maass der An
strengung und Selbstüberwindung, die man dabei verwendet, 
beurtheilt und so das wahre Wesen der Tugend, als der freu
digen thatkräftigen Begeisterung für das Gute verkannt. Man 
verwechselt die pathologische Erscheinungsform unserer annoch 
unvollkommenen Tugend, die zeitweilige Knechtsgestalt der
selben, wie sie dem Einzelnen in der TJebung (Askese) begriffenen 
Kämpfer nothwendig anklebt, mit dem idealen Wesen derselben. 
Was uns zur Demüthigung gereichen soll als Zeugniss unserer 

'Unvollkommenheit und Sünde, wird hier nur zu leicht zur 
Basis eingebildeten Verdienstes und gesetzlicher Gerechtigkeit 
und gereicht dem geistlichen Hochmuth zur Nahrung. Der Ge
danke, dass die Tugend nicht als gottgeschenkte, sondern nur 
als selbsterrungene einen Werth habe, bildet den bedenklichen 
pelagianischen Hintergrund dieser Ansicht. Der ihr zu Grunde 
liegende Ernst sittlicher Selbstzucht verliert seinen sittlich be
deutsamen Werth, sobald die stets unüberwundene Erbärmlich
keit jener eigenen Sisyphusarbeit verdeckt wird durch den 
Wahn, in der Selbstkasteiung auch eine Selbstheiligung, in der 
Selbstvernichtung auch eine Selbsterlösung errungen zu haben. 
Die christliche Sittenlehre wird den Nachweis zu liefern haben, 
dass solch ein Tugendbegriff nur stolze Heilige oder verzagte 
Kopfhänger erzeugt, je nachdem man meint jenen ascetischen 
Kampf siegreich oder vergeblich gekämpft zu haben. Als Vor
schule zur Selbsterkenntniss und somit zur wahren christlichen 
Tugendgesinnung mag jener Kampf steter Selbstüberwindung 
Anerkennung verdienen. Nur muss in ihm der Mensch sein 
Elend, nicht seine Leistung zu erkennen und zu bekennen sich 
Sedrängt fühlen. Je heisser der Kampf, je rücksichtsloser der 
Selbstzwang, je angestrengter der Versuch steter Selbstüber
windung, desto tiefer demüthigt den aufrichtigen Menschen die 
Unmer wieder erfahrene Niederlage, die mangelnde Freude am 
Guten, die Unfähigkeit seiner selbst Herr zu werden. Gewissens-
uoth, Seelenangst, nicht aber freudige Thatkraft wird aus solchen 
Schmerzen geboren. Es findet sich hier kaum eine Spur von 
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Verständniss für das e v a n g e l i s c h - c h r i s t l i c h e Tugend
ideal, welches zu aller Gesetzesgerechtigkeit das stricte Gegen
bild darstellt. 

Unendlich bequemer, aber auch unendlich flacher scheint 
auf der anderen Seite die mit dem Optimismus und Antinomis
mus Hand in Hand gehende Tendenz des Quietismus, die Tu
gend als eine Gabe aus Gottes Hand zu nehmen und sich ihrer 
als eines Gnadengeschenks zu freuen, ohne selbst Hand anlegen 
zu wollen an den Pflug, ohne selbst die harte "Weinbergsarbeit 
auf dem starren Boden des natürlichen Wesens oder Unwesens 
zu kosten. Hier wird die Tugend ihrer nothwendigen zeitlichen 
Knechtsgestalt entkleidet und das Vollendungsideal in krank
hafter Einseitigkeit vorausgenommen. Bald gestaltet sich dieser 
Quietismus mehr mystisch contemplativ, indem die Ruhe in Gott, 
die Gefühlsschwelgerei in der seligen Gemeinschaft des Herrn, 
die Abgekehrtheit von den weltlichen Aufgaben der Berufs
arbeit als der Kern der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes 
gepriesen wird. Bald nimmt die quietistische Tendenz den in-
tellectualistisch-ästhetischen und weltförmigen Character an, in
dem man den Genuss des Wahren und Schönen, den bequemen 
und ungetrübten Cultus des Genius in Wissenschaft und Kunst 
zum Wesen der Tugend stempelt. Bald endlich schleicht sich 
der laxe Quietismus dort ein, wo man in orthodoxistischer Ein
seitigkeit die Rechtfertigung aus Gnaden und die darin ver
bürgte Heilsgewissheit zu träger Sicherheit ausarten lässt und 
in laxer Beurteilung der Gefahren des Weltlebens die Grenze 
des Erlaubten ungebührlich und willkürlich ausdehnt. 

Gegen beide Einseitigkeiten, die vielfach ineinander über
gehen und sich gegenseitig berühren, hat die christliche Ethik 
im Anschluss an die Person Christi als das Urbild aller Tugend 
das wahre Wesen christlicher Tüchtigkeit und Thatkraft, christ
licher Heiligung und Erneuerung durchzuführen. 

Im Gegensatz gegen den ascetischen Rigorismns wird in der 
christlichen Denkweise die Tugend als freudige und fröhliche, 
aus der kindlichen D a n k b a r k e i t geborene Lebens- und Ge
staltungsmacht dargelegt werden müssen. Nur die B e 
g e i s t e r u n g für das Gute, wie sie aus innerster Herzenslust 
und neu beseeltem Willen hervorquillt, lässt die Tugend i n 

ihrem sittlichen Werthe erscheinen. Sonst ist und bleibt si e 

gesetzlicher Frohndienst oder angelernte Fertigkeit. 
Von der anderen Seite wird ohne Widerspruch mit dem 
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eben Gesagten betont werden können, dass zur Erscheinungs
form der Tugend notwendig die im Kampf sich bewährende 
Treue im Kleinen, die peinliche Gewissenhaftigkeit gehört, die 
in Wachen und Beten das Heilsgut nicht bloss b e w a h r t , etwa 
als fertigen Besitz und todten Schatz ansieht, sondern immer 
wieder in erneuter Aneignung practisch b e w ä h r t und allseitig 
in dem Organismus leiblichen und geistigen Lebens zur Aus
gestaltung bringt. Daher dem Quietismus und der Laxheit 
gegenüber die christliche Tugend als der neue L i e b e s g e 
ho r sam des gerechtfertigten Gotteskindes erfasst und als 
ein Heiligungsleben aus dem Princip der Wiedergeburt heraus 
geschildert sein will. 

Da nun die Wiedergeburt nur in dem Heils gl a üben zu 
subjectiver Wahrheit und Wirklichkeit gelangt, so wird der 
Glaube als ein „lebendig, geschäftig Ding" (Luther) zum 
Mittelpunkt christlicher Tugendlehre erhoben werden müssen, 
der Glaube, welcher als „Treue" gegen Gottes Wort und Zusage 
sich die „Gerechtigkeit aus Gnaden" aneignet. Denn der Glaube 
allein ist es, welcher in verdienstloser Empfänglichkeit (Derriuth 
Und geistlicher Armuth) Christum ins Herz schliesst und zugleich 
voll freudiger Zuversicht den heiligen Muth der Kindschaft in sich 
trägt, aus welchem der neue L i e b es g e h o r s a m mit Nothwendig
keit (necessitate consequentiae) entspringt. Die Bewährung der 
Liebe wird aber für das begnadigte Gotteskind mit der Bewährung 
im Kampf wider die Sünde stets Hand in Hand gehen. Weil das 
Ziel der Vollendung noch nicht erreicht ist, muss die christliche 
Tugend als stete Selbstkritik und tägliches Sterben in der Busse 
sich vollziehen. Damit aber der Christ als ein Streiter Christi 
m dem Tugendeifer oder Heiligungskampf nicht erlahme, muss 
die H o f f n u n g als integrirender Bestandtheil seines innern Le
bens ihn tragen und beseelen, weil sonst die Tugend und ihre 
Kampfesform zweck- und ziellos wäre. 

So weist der christliche Tugendbegriff wiederum zurück auf 
das höchste Gut und schliesst als Liebesgehorsam zugleich den 
Pflichtbegriff notwendig in sich. Das in Christo geheiligte 
Liebesleben ist eben Alles zumal: höchstes Gut als vollendetes 
Ziel eines verklärten und allseitig gegliederten Gottes- und 
•Menschheitsr e ich es auf Erden; höchste Pflicht, als stetige 
A u f g a b e im Hinblick auf das Nochnichtvollendetsein des Chri
stenstandes ; höchste Tugend als kampfesfreudige Thatkraft in 
der Gewissheit unserer Kindschaft oder der Gerechtigkeit aus 
Gnaden. Eben deshalb eignet sich dieser dreifache Formbegriff 

• · O e n i n g e n , Socialethik. Thl . II. 17 
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schlechterdings nicht zur Gliederung des. Objectes christlicher 
Sittenlehre. 

Aber Eins will schliesslich im Interesse unserer s o c i a l 
e t h i s c h e n Grundanschauung mit Nachdruck hervorgehoben 
sein. Mag man die christliche Sittlichkeitsidee vom Standpunkte 
des höchsten Gutes, der Pflicht oder der Tugend betrachten und 
beleuchten, immer führt sie uns auf die alles Heilsleben b e 
d i n g e n d e Idee der G e m e i n s c h a f t zurück, auf die Christen
heit als die im Erlösungsglaubcn vereinigte Heilsgemeindc, auf 
die Kirche als die gegenwärtige Gestalt des Reiches Gottes auf 
Erden, auf den Organismus der Menschheit als einen durch die 
Gesetze christlichen Heilslebens schliesslich zu vollendenden. 

In Betreff des „höchsten Gutes" liegt dieser Zusammenhang 
nach dem oben Gesagten auf der Hand. Nur durch Betonung 
des Gemeinschaftsfactors bewahren wir die Idee des höchsten 
Gutes vor falsch nihilistischer Verhimmelung, sowie vor falsch 
eudämonistischer Seligkcitstcndenz, vor dem Aufgehen in das Ab
solute, All-Eine, wie vor der Verschrumpfung im Personal
interesse. Die gegliederte Gemeinschaft eines gottmenschlichen 
Reiches ist gleichsam das gesunde ethische Medium, in welchem 
sich der lebendige, in Christo offenbar gewordene persönliche 
Gott als Haupt und die einzelnen nach Gottesgemeinschaft 
hungernden Christenseelen als Glieder des Ganzen begegnen und 
lebensvoll durchdringen. 

Ebenso lässt sich kaum verkennen, dass der Pflichtbegriff 
nur unter der Voraussetzung gegliederter Gemeinschaft gedacht 
werden kann, nicht nur insofern, als wir die sogenannten 
„Pflichten gegen Gott" stets als „Socialpflichten" im Dienst der 
Nächstenliebe zu üben und zu bethätigen haben, sondern nament
lich deshalb, weil die Idee sittlicher A u f g a b e nur innerhalb 
der Berufs- und Arbeitsgemeinschaft dem Menschen überhaupt 
zum Bewusstsein kommt. Ohne christliche Erziehung kein 
christliches Pflichtgefühl und ohne gegliederte Gemeinschaft und 
ohne die Macht christlicher Sitte keine Erziehung! Daher auch 
auf dem Offenbarungsboden das G e s e t z , die objective Basis 
aller verpflichtenden Macht, gar nicht gegeben werden konnte 
ohne gleichzeitige Begründung des V o l k e s G o t t e s oder des 
Bundes, der sich zwischen Gott als dem Gesetzgeber und der 
Menschheit als einer Gotte gehorchenden vollzieht. Nicht mit 
der einzelnen Person oder dem Einzelgewissen als solchem 
schliesst Gott den Bund des Gesetzes. Sein „Du" in dem 
sinaitischen Gesetz richtet sich an das Collectivum d e r G e* 
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m e i n e c h a f t , die er aus Egyptenland, dem Diensthause, ge
führt. Neutestam entlich ausgedrückt würde die centrale Liebes
pflicht ihre speeifische Begründung eben darin finden, dass wir 
in Christo Ein gotterlöstes Volk (1 Petr. 2, 9), Eine neue Mensch
heit sind (1 Cor. 15, 21 ff. Rom. 5, 14), allzumal Einer in Ihm 
(Gal. 3, 28), erlöst aus jener Zersplitterung, da Jeder „auf sei
nen Weg" sähe (Jes. 53, 6), zusammengefügt zu gegliederter 
Gemeinschaft des Einen Leibes, da er das Haupt ist (1 Cor. 12,13; 
Rom. 12, 4 ff.). Daher auch die Centraiverpflichtung, zu „wan
deln wie sichs gebühret euerem Beruf" — und „einer den andern 
zu vertragen in der Liebe", sich zusammenschliesst mit der Mah
nung: „seid fleissig zu bewahren (τηρεΐν, also nicht erst zu be
schaffen), die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens. 
Ein Leib und Ein Geist, wie ihr auch berufen se id auf einerlei 
Hoffnung eures Berufs" (Eph. 4, 1 f. 15 f.). Entsprechend dem 
Mahnwort Christi, das „Trachten nach dem R e i c h e Gottes und 
se iner Gerechtigkeit" zum Mittelpunkt der ganzen Lebensauf
gabe zu machen, weiss Paulus sogar die Verpflichtung zur Wahr
haftigkeit nicht besser zu b e g r ü n d e n , als durch den Hinweis 
auf die bereits vorhandene Gemeinschaft: „Leget die Lügen ab 
und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, 
s i n t ema l wir unter e i n a n d e r G l i e d e r s i n d " (ort εσμεν 
αλλήλων μέλη Eph. 4, 25, vgl. ν. IG u. 1 Cor. 12, 27). Also 
nicht durch Pflichterfüllung soll die Gemeinschaft erst gemacht 
oder erzeugt werden, sondern die gottgesetzte Gemeinschaft soll 
Grund und Motiv aller berufsmässigen Verpflichtung, aller Ar
beit und alles Ringens nach Erfüllung der Lebensaufgabe sein. 
Das ist gesund christliche, vor aller pelagianischen Selbstüber
hebung und vor jeder Einbildung beliebigen Machenkönnens uns 
bewahrende socialethische oder christlich-kirchliche Pflichtenlehre! 

Aber auch das „Schaffen unserer Seligkeit mit Furcht und 
Zittern" (Phil. 2 , 12), das ernste Ringen im Heiligungskampfe, 
die in Wachsamkeit und Gebet sich bewährende c h r i s t l i c h e 
T u g e n d lässt sich nicht als rein p e r s ö n l i c h e Tüchtigkeit 
°der als „Persönlichkeitsideal" ohne stete Rückbcziehung auf 
den christlichen Gemeinschaftsfactor denken. „Die die sittliche 
'Welt producirende Causalität ist stets ein C o m p l e x mensch
licher Einzelwesen. Das Einzelwesen ist nur im Zusammenwir
ken 

mit allen TJebrigon speeifisch geeignet zur Production des 
2 n erwirkenden sittlichen Products", sagt R o t h e mit Recht, in
dem er zugleich dagegen protestirt, die Tugend als ein blosses 
•Bestreben oder als ein persönliches Handeln zu bezeichnen. Sie 

17* 
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ist vielmehr auch als „christliche" ein wirkungskräftiger Habitus, 
der in der christlichen Gemeinschaft wurzelt. Aehnlich hebt R. 
L o b er (in seiuer tiefgehenden Schrift: „das innere Leben" 
1867) mit Nachdruck hervor, dass „die Christen als Glieder 
Eines Leibes zu Einem grossen Hauptzweck zusammenwirken 
und ihre individuellen Productionsziele einander e r k e n n e n und 
e r r e i c h e n helfen sollen. Die Tugend hört auf eine Macht 
sittlichen Lebens zu sein, wenn man nicht die Menschheit in 
ihrer mannigfaltigen Yerzweigung als den Einen Menschen Got
tes aufzufassen vermag. Die Sucht sich selbst zu leben tritt 
dann als aussergöttliche Lebensrichtung an die Stelle." Nicht 
„die i n d i v i d u e l l e Yollkommenheit des E i n z e l n e n oder seine 
p e r s ö n l i c h e Tüchtigkeit für die Yerwirklichung des höchsten 
Gutes" ( M a r t e n s e n S. 335) ist der speeifisch christliche Be
griff der Tugend. Es ist das nur Eine Seite, ja wie wir bei der 
allgemeinen, formalen Beleuchtung des Tugendbegriffs (§. 3) ge
sehen, nur eine nothwendige Ersche inungs fo rm derselben. 

Als „das königliche Priesterthum und heilige Yolk" soll die 
Christenheit preisen die Tugenden (αρεταί) dess, der uns beru
fen hat von der Finsterniss zu seinem wunderbaren Licht, so
fern wir früher „nicht Volk", nun aber „Yolk Gottes", weiland 
nicht in Gnaden, nun aber „in Gnaden" sind (1 Petr. 2 , 9 f.). 
Wenn die Christen auf Grund ihres G l a u b e n s „die Tugend" 
(ev Tfj πίστα τψ άρετήν 2 Petr. 1, 5) darstellen und erweisen 
sollen, so weist schon das Wesen des Glaubens darauf hin, dass 
die Tugend mit der persönlichen Empfänglichkeit für G o t t e s 
Kraft und Gnade steht und fällt. Tugend im christlichen Sinne 
ist stets auf gottgeschenkte B e g a b u n g zurückzuführen. Als 
sittliche Begeisterung und persönliche Thatkraft wurzelt sie in 
der Geisteewirkung Gottes und der Reccptivität für seine Gna
denkraft. Es liegt ein pelagianischer Zug in dem von W u t t k e 
ausgesprochenen Gedanken, dass „die Ethik nicht die Receptivi-
tät, sondern lediglich die Activität des vernünftigen Geistes
lebens" darzustellen habe. Die letztere ruht nothwendig auf der 
ersteren. Wie könnte sonst Paulus jenes „Schaffen der Selig" 
keit" begründen mit dem Wort: „denn Gott ist es, der da in 
euch wirket beides, das Wollen und das Vollbringen" (Phil. 2, 13)· 
Gottes Wirken aber auf den Einzelnen, die gesammte befreiende 
Geistesarbeit der Gnade an den Einzelseelen vollzieht sich nur 
inner der Heilsgemeinschaft. „Ungefärbte Bruderliebe aus rei
nem Herzen" — dieses Juwel aller Tugend (1 Petr. 1, 23 f.) — i s t 

lediglich dann möglich, wenn wir uns als die „aus unvergäng-
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lichem Samen "Wiedergeborenen" erkennen. Wiedergeburt aber, 
als Ursprungspunkt aller christlichen Tugend weist, wie wir ge
sehen, auf Mutter und Vater, auf Gottes Zeugungs- und der 
Heilsgemeinde Gebärungskraft hin. 

Aus der christlichen Gemeinschaftstugend in Familie und 
Volk, aus der Macht der Sitte und steter guter Gewöhnung 
wird alle Einzeltugend geboren. Ja es giebt gar keine Einzel
tugend innerhalb des Lebens christlicher Persönlichkeit ohne 
jenes, das Herz erweiternde dankbare Gemeingefühl, welches 
unsere etwaige Tugend als eine Frucht christlicher Gesammt-
entwickelung anerkennt und preist. Selbst was man den „christ
lichen Character" als Ziel der Tugendentwickelung (Mar ten
sen S. 433) genannt hat, culminirt nicht in der „Selbstständig
keit" christlichen Personlebens, sondern in der Ausprägung 
christlicher Individualität als einer Theilgrösse am Gesammtorga-
nismus. Wie Christus Tugendideal, wie Er als „der Einzige" 
Vorbild und Urbild aller Tugend nur ist, sofern er gekommen 
ist „nicht sich dienen zu lassen, sondern zu dienen", so ist auch 
nur der im christlichen Sinne ein „grosser Mann", eine gewal
tige, tüchtige Persönlichkeit, der aus dem Ganzen heraus lebt 
und in das Ganze mit seinem Wirken sich hineinlebt. „Alles 
Ethische (sagt T r e n d e l e n b u r g schön) arbeitet im Sinne des 
Ganzen. Und in allem Sittlichen, insofern es ein organisches 
ist, ist auch das Ganze vor den Theilen, indem aus dem Gan
zen die Theile sich gliedern. Es ist das Wesen der k ö n i g 
l i c h e n Betrachtung der Dinge, dass sie im Theil das Ganze 
und im Ganzen die Theile vor Augen hat." Wer wollte es be
streiten, dass selbst die Bedeutung „grosser Männer" darin bestehe, 
dass sie „aus K inde rn ihrer Zeit Väter einer neuen Zeit werden". 

„Noch nie hat eine geschichtliche Persönlichkeit rein aus 
sich selbst Staaten und Gemeinschaften gegründet, sondern nur 
dadurch, dass sie selbst sich zur energischen Dolmetscherin 
einer bereits bestehenden allgemeinen Macht hinstellte" (A. 
Car lb lom) . Die christliche Cardinaltugend der Liebe, als 
des „ B a n d e s der Vollkommenheit", setzt auch für das Tugend-
*deal die notwendige G e b u n d e n h e i t an das Ganze voraus. 
Nur der ist gross und stark, der seinen Character, sei es in freu
diger Begeisterung, sei es in schwerem heissen Kampf, derart zu 
stählen vermag, dass er „im Strom der Zeit", in der begeisterungs
fähigen Gemeinschaft und in dem makrokosmischen Riesen
kampfe des R e i c h e s Gottes mit dem R e i c h des Bösen die 
Um angewiesene Stelle, s e inen Ort einnimmt. 
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Also immer und immer wieder der durchklingende social
ethische Grundgedanke, nicht bloss in dem Güter- und Pflicht
begriff, sondern auch im christlichen Tugendbegriff. 

Wir können, ohne das „Timeo Danaos" zu vergessen, 
auch in Betreff der c h r i s t l i c h e n Sittlichkeitsidee Har tmann 
vollkommen zustimmen, wenn er (Philos. des Unbewussten 3. Aufl. 
S. 724) behauptet: „dass die Sittlichkeit ursprünglich auf dem 
unbewussten Moment der (gemeinsamen) Sitte beruhte und mi t 
dieser Grundlage verfallen sei, ohne bei der Unzulänglichkeit 
aller religiösen und philosophischen Individualethik einen Ersatz 
dafür gefunden zu haben. D i e s e n w e r d e a b e r d ie Z u 
kunf t in e iner , d ie S i t t l i c h k e i t S c h r i t t für S c h r i t t 
h e b e n d e n , we i l d i e u n b e w u s s t e S i t t e mit B e w u s s t 
se in e r s e t z e n d e n S o c i a l e t h i k f inden." Diese Auffassung 
Har t man η 's hat m. E. eine tiefere Basis in der christlichen 
Erfahrung, als beispielsweise U l r i c i ' s personalethische Theorie, 
wie er sie — zum Theil in directem Widerspruch gegen meine 
Argumentation — durch seine neuesten „Grundzüge der prac
tischen Philosophie" J ) zu rechtfertigen sucht. 

Wir werden die uns noch erübrigende Yerhältnisshestim-
mung der christlichen Sittlichkeitsidee zu der christlichen R e 
l i g i o n , dem christlichen Staa t und der gesammten Ou l tu r -
e n t w i c k e l u n g gleichfalls nur vom socialethischen Gesichts
punkte aus zu klären vermögen. — 

R e s u l t a t : 

§. 15. In der christlichen Sittlichkeitsidee, wie sie 
als das Object einer gesund kirchlichen (jSocial-)Ethik 
uns entgegentrat (§. 12—14}, erscheinen die moralphilo
sophischen Grundbegriffe des h ö c h s t e n G u t e s , der 
P f l i c h t und der T u g e n d ihrem formal-ethnisirenden 
Character entnommen und zu sachlich erfüllter Realität 
gebracht. — Während der Ε u d ä m ο η i s m u s, sei es in der 
p e s s i m i s t i s c h e n (nihilistischen) Form durch Selbstver
nichtung, sei es in der o p t i m i s t i s c h e n (idealistischen) 
Form durch Selbstverherrlichung ein illusorisches Ziel 

J) Vgl. TJlrici, Gott und Mensch. ТЫ. П. 1. Leipzig 1873. Auf die 
mir so eben erst zu Gesicht kommende eingehende Polemik Ulr ic i ' s gegen 
meine socialethischen Grundgedanken — (eine Polemik, für die ich ihm übrigens 
aufrichtig dankbar bin) — komme ich in der 2. Aufl. meines moralstatistischen 
Werkes ausführlich zu sprechen. 
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vollendeter Glückseligkeit als h ö c h s t e s Gu t im Dies
seits oder Jenseits erträumt und ersehnt, fasst die 
christliche Weltanschauung G o t t und E i n z e l - I c h in 
der Idee des zu erringenden h ö c h s t e n Gu te s derart 
zusammen, dass die v o l l e n d e t o r g a n i s i r t e Ge
m e i n s c h a f t des G o t t e s r e i c h e s als das beseligende 
Ziel christlicher Heilshoffnung sich darstellt. In der m i t 
C h r i s t o d e m v e r k l ä r t e n H a u p t e g e e i n t e n Got 
t e s m e n s c h h e i t sollen sich also Ideal und Wirklich
keit, Geist und Natur, Ewiges und Zeitliches, Himmel 
und Erde lebensvoll durchdringen. — Im Hinblick auf 
jenes, dem christlichen Glauben zwar verbürgte, aber 
noch nicht erreichte Ziel wird, mit Zugrundelegung des 
gesetzerfüllenden Berufsgehorsams Christi, das Heilsleben 
und die Liebesarbeit des Christen unter den Gesichtspunkt 
der P f l i c h t , als d e r b i n d e n d e n u n d n ö t h i g e n -
d e n M a c h t des G e s e t z e s der F r e i h e i t , gestellt 
werden müssen. Dadurch ist ebensowohl dem Extrem 
des selbstherrlichen A n t i n o m i s m u s , der den strengen 
Pflichtbegriff zerstört, als dem Extrem der sclavischen 
L e g a l i t ä t , die den Pflichtbegriff äusserlich fixirt, ein 
Damm entgegengesetzt, — Gemäss der christlichen Sitt
lichkeitsidee wird endlich die Tugend, wie sie in Christo 
urbildlich verkörpert erscheint, als die f r e u d i g e Τhat-
k ra f t des w i e d e r g e b o r e n e n G o t t e s k i n d e s i m 
n e u e n L i e b e s g e h o r s a m aufgefasst werden. So be
wahrt uns der c h r i s t l i c h e Tugendbegriff wie vor 
jenem ascetischen R i g o r i s m u s , der in krankhafter 
Ueberreizung die Kampfesform der Tugend für ihr nor
males Wesen hält, so vor jenem laxen Q u i e t i s m u s , 
der in falscher Sicherheit die Nothwendigkeit des Kam
pfes in der zeitlichen Erscheinungsform der Tugend ver
kennt. — Obwohl diese drei Grundbegriffe lediglich im Zu
sammenhange s o c i a l e t h i s c h e r Weltanschauung auf 
dem Boden christlich-kirchlicher Heilsgemeinschaft ihre 
volle Bedeutung gewinnen, so können sie doch für die 
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geordnete Stoffgruppirung christlicher Sittenlehre nicht 
verwerthet werden, da sie die Idee des H e i l s l e b e n s 
nicht in sachlicher Gliederung, sondern nur unter drei ver
schiedenen Formen der Anschauung uns vergegenwärtigen. 

§. 16. D a s H e i l s l e h e n nach seiner inneren Kntwicke lung und äusseren Uethäti-
g u n g als O b j e c t c h r i s t l i c h e r S o c i a l e t h i k im Verhältniss zum gesammten C u l -
t u r l e b e n der Menschheit in W i s s e n s c h a f t , K u n s t und vo lkswir t schaf t l i cher I n 
d u s t r i e . D i e he i l same W e c h s e l w i r k u n g heider Gehiete gegenüber der Einseit igkeit 
der n a t u r a l ! s t i s c h e n V e r w e l 11 i e h u n g , wie der ρ i с t i s t i s c h e η V e r i η η с r-
l i c h u j i g des christlich-sittlichen Lehens . — l icgrenzung des Ohjectes christlicher Sit
tenlehre gegenüber der christlichen K e l i g i α η s ichre oder D o g m a t i k , sowie gegen
über der sogen, „ p r a c t i s c h e n T h e o l o g i e . " — Christliche Ges innungs- und Kechts-
gemeinschaft in ihrem Unterschiede und in ihrer W e c h s e l w i r k u n g als Gegenstand 
christlicher Sitten- und S t a a t s r e c h t s lehre. D e r „ c h r i s t l i c h e S t a a t " gegenüber 
der h e i d n i s c h e n und j u d a i s i r e n d e n Auflassung des ReelitsorgaiUsmus. InditTeren-
tistiechc Trennung und intolerante Vermischung des kirchlichen und staatlichen L e b e n s . 
Die gesunde Durchdringung beider ( iebiete aut der Basis des Unterschiedes. 

Es geht heut zu Tage ein „gemeines Geschrei" mit gewal
tigem Echo durch die „gebildeten" Massen, dass die christlichen 
und religiös-sittlichen Interessen so zu sagen säcularisirt werden 
müssen. Ist es doch das punctum saliens der von B u c k l e und 
L e c k y vertretenen, so weit verbreiteten Auffassung der Civili-
sations- und Sittengeschichte moderner Zeit, dass diese „Ver
weltlichung", ein Verdienst der Zeiten der „Aufklärung", in 
bestem Gange sei und allein zu segensreicher und fruchtbringen
der Verwertung der christlichen Grundideen dienen könne. Ein 
S t rauss will dem „alten Glauben" mit seiner abstracten Jen
seitigkeit einen „neuen Glauben" als Basis neuer Weltordnung 
substituiren und hofft, dass in die Culturformen und Cultur-
interessen der gegenwärtigen Welt Christenthum und Religion 
„aufgehen" werden. Cultus und Kirche mögen für Viele noch 
ein „Bedürfniss" sein. Der gebildete Culturmensch, der sich 
dessen bewusst ist, aus thierischer Rohheit sich zum selbstbe
wussten Herren der Welt aufgeschwungen zu haben, weiss sich 
von solchem kläglichen Bedürfniss frei, fühlt sich nur in Wis
senschaft und Kunst, im staatlichen und industriellen Leben zu 
Hause und vollkommen befriedigt. Selbst der S c h o p e n h a u e r ' -
sche Pessimismus, der gleichsam als das hippoeratische Antlitz 
und die tragische Kehrseite dieser optimistisch - naturalistischen 
Culturseligkeit der modernen Zeit betrachtet werden kann, scheut 
von der „absoluten Zwccklosigkeit" und der „Teleologie der 
Vernichtung" (Bahnsen ) einigermassen zurück und will die 
falsche, in „Illusionismus" befangene „Theorie des Jenseits" in 
eine gesunde „Theorie des Diesseits" (Har tmann) wandeln. 
Und im Kreise der „Halben", wie sie S t rauss treffend signali-
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eirt und gestempelt hat, unter Protestantenvereinlern und modern 
speculativen Theologen auf S c h l e i e r mach er'scher und H e 
ge Γ scher Basis — welche Liebäugelei mit den Culturfortschrit-
ten der Gegenwart, welch eine Theorie der Weltverklärung auf 
dem Wege der wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen 
Erfindungen, welch ein Preisgeben der speeifisch kirchlichen und 
religiös-sittlichen Lebensformen gegenüber dem Alles absorbiren-
den Staate, gegenüber der Alles verschlingenden Culturarbeit 
moderner Gesellschaft und socialer Interessen! 

In schroffem Widerspruch dazu scheint das ultramontane 
Kirchenthum die religiös-sittlichen Interessen gegenüber dem 
Culturfortschritt der Gegenwart retten und vor liberalistischem 
Atomismus durch die compacte Macht einer organisirten Hier
archie und ihrer volkstümlichen Propaganda bewahren zu wol
len. Allein, wie überall im Leben die krankhaften Extreme 
sich berühren, so erscheint auch diese fanatische Opposition 
gegen Yerweltlichung des Christenthums nur als eine andere und 
zwar viel bedenklichere Form der Säcularisation des Reiches 
Gottes. Die Syllabus- und Infallibilitätsdoctrin mit ihrer theo-
cratischen Physiognomie ist keine gesunde Entgegensetzung christ
licher Sittlichkeitsidee und weltförmiger Culturentwickelung, son
dern eine tendenziöse Emancipation von der letzteren im kirchen
staatlichen, hierarchischen Interesse. Eine schlimmere Art von 
Verweltlichung der christlich - sittlichen Grundidee kann es aber 
nicht geben, als wenn man das Reich Christi wider den Sinn und 
das Wort des Meisters zu einem Macht- und Weltreich priester
licher Art stempelt und eben dadurch naturalisirt, d. h. in den Dienst 
der natürlich-egoistischen Interessen fanatisirter Massen stellt. 

Bei der jesuitischen Ausgestaltung dieser ultramontanen 
poctrin werden sodann alle weltlichen Machtmittel scheinheilig 
m den Dienst der Einen hierarchisch-kirchlichen Tendenz ge
bellt. Indem Alles „zur Ehre Gottes" geschieht, meint man auch 
die zum heiligen Zweck nicht passenden, ja mit demselben in 
schreiendem Widerspruch stehenden weltlichen „Mittel" ver
werten zu dürfen und vergisst dabei, dass — wegen der n o t 
wendigen Congruenz zwischen dem zu erreichenden Zweck und 
den dazu gebrauchten Mitteln (§. 2 S. 66 f.) — auch das erstrebte 
Ziel entweder auf diesem Wege gar nicht erreicht werden kann, 
oder durch die schmutzigen Mittel verunreinigt und entstellt 
Werden muss. Der weltförmig kirchliche Utilitarismus und Pro-
habilismus liefert uns das traurigste Beispiel der Verzerrung und 
Karrikatur des Heiligen. 
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Obwohl von diesem Standpunkte aus gewöhnlieh die schärfste 
Opposition gegen den social-politischen und wissenschaftlichen 
Portschritt der Culturinteressen gemacht wird, findet sich hier 
doch eine ähnliche falsche Vermischung von AVeit und Reich 
Gottes; nur dass dort, in der überaustisch-naturalistischen 
Ansicht das Religiös-Sittliche von dem Culturgeschichtlichen eoll 
beherrscht und verschlungen, hier in der h ie r archisch-natu
ralistischen Ansicht, das Culturgeschichtliche vom Religiös-Sitt
lichen soll absorbirt oder regulirt werden. In beiden Fällen geht 
mit der gesunden Unterscheidung auch die mögliche organi
sche Durchdringung beider Gebiete verloren. Wir haben schliess
lich nur ein weltförmig naturalistisch gefärbtes Christenthum, 
welches, wie in seiner liberalistischen Form allem Kirchen
thum, so in seiner hierarchisch fixirten Gestaltung den welt
lichen Culturformen schroff und exclusiv gegonübertritt. Das 
Christenthum als zweite, kirchenpolitisch organisirte Weltmacht, 
d. h. das Christenthum im ultramontanen Sinne muss der na
türliche Feind der gesammten natürlichen Culturentwickelung 
sein. Sie kämpfen mit einander auf Leben und Tod. Denn 
es sind beiderseits politisch weltliche Machtfragen, die auf dem 
Spiele stehen. 

Ganz anders gestaltet sich der Gegensatz weltlicher Cultur
interessen und christlichen Hcilslebens, sobald das letztere sich 
in seine ausser- und überweltliche Innerlichkeit zurückzieht und 
so zu sagen das Culturleben aus seinem Interessenkreise mehr 
oder weniger ausschliesst oder gänzlich ignorirt. 

Scheinbar ist dieser Standpunkt in unserer, den materiellen 
Interessen und dem weltförmigen Genuss dienenden Zeit wenig 
vertreten. Und wo er sich sporadisch geltend macht, wie in 
manchen schwärmerischen und methodistischen Sektenkreisen, pflegt 
man die Repräsentanten desselben als zurückgebliebene Sonder
linge zu bemitleiden, welche mit ihrem Esoterismus sich eben 
jeden Einflusses auf die Welt- uml Culturentwickelung begeben. 

Allein es sind keineswegs blos die „Stillen im Lande"; 
welche das christliche Hcilsleben in ascetischer Weise dem welt
lichen Culturleben feindlich gegenübertreten lassen. Wir haben 
oben (§. 14) schon darauf hingewiesen, dass jedes einseitig ent
wickelte P e r s o n a l christenthum, wie es uns z. B. als Consequenz 
des streng reformirten Princips entgegentrat, sich mehr oder we
niger spröde den Fortschritten der Civilisation gegenüberstellt. 
In dem Maasse als das „höchste Gut" in jener vollendeten, rein 
persönlichen Gottesgemeinschaft der einzelnen Seele gesucht und 
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gefunden wird, in dem Maasse als das Interesse ausschliesslich 
darauf gerichtet ist aus der massa perditionis Einzelne zu be
freien, aus der Sturmfluth der Verderben bringenden Weltwogen 
des Diesseits sich selbst und alle Erwählten in den Scligkoits-
hafen des Jenseits zu retten, — wird eine Unterschätzung des 
Creatürlichen überhaupt und somit der irdischen Berufsarbeit in 
der Sphäre des socialpolitischen und nationalen Culturlobcns ein
treten. Die weit verbreiteten Theorien enragirtcr christlicher 
Personalethikcr wie V i n c t und K i e r k e g a a r d boten uns be
reits ein Beispiel dafür. Dio noch keineswegs ausgestorbene 
Tendenz mönchischer und klösterlicher Tugend mit ihrer Ein
bildung höherer „sittlicher Vollkommenheit1' zielt auf eine ähn
liche Consequenz ab. Und alle subjectivistisch tingirten Ge
müther, welche ihren eigenen Pfad einsam zu wandeln lieben 
oder sich mit dem „kleinen Häuflein" zu trösten suchen, welche 
die Kirche als einen frommen Conventikcl und den Glauben 
als ein Monopol der Eingeweihten und Erweckten betrachten, 
müssen nothwendig blind werden gegen dio welthistorische Mission 
dos Christenthums und an der Sauerteigsnatur des Evangeliums 
zu verzweifeln sich entschlossen haben. 

Allerdings wird dieses Evangelium, welches den Selbstver
lust des eigenen natürlich-sündlichen Lebens zur Grundbedingung 
des Heilslebens, das tägliche Sterben zur Voraussetzung täglicher 
Erneuerung macht, niemals ein Gemeingut der Massen in unserer 
Weltförmigen, kampfesscheuen Civilisationsärawerden. NachEman-
eipation, nicht nach Erlösung, nach Selbstbehauptung nicht nach 
Selbstverleugnung dürstet der moderne Culturmensch. Er will 
bei seinen Humanitätsidealen, wie Mar tensen es treffend aus
drückt, allenfalls eine „autonomische", nimmermehr aber eine 
»thoonomische" Sittlichkeit gelten lassen. Das Natur-, nicht das 
Heilsgesetz adorirt er. Das Seifinterest, nicht die Liebe ist sein 
Ideal. 

Allein trotz alledem gilt es doch, Welt und Reich Gottes, 
Kulturgeschichte und Heilsgeschichte nicht in falsch pietistisch er 
°dcr pessimistischer Exclusivität als absolute Gegensätze einander 
gegenüberzustellen. Dio christliche Ethik wird es mit als ihre 
Hauptaufgabe anzusehen haben, nicht blos der falschen, auf 
Verweltlichung des Heilslebens hinauslaufenden Vermischung 
beider Gebiete entgegenzutreten, sondern auch dio abstracto Ver
hältnissbestimmung derselben, ihre absolute Entgegensetzung als 
eine gleich gefährliche Verirrung darzulegen. Ein ganz einsei
tiger, manichäisch gefärbter Welt- und Culturbegriff liegt der 
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letzteren Ansicht zu Grande. Man verwechselt die empirische 
gottwidrige Corruption, an der man ja kraft seines eigenen alten 
Menschen participirt, mit dem gottgeschaffenen Boden, auf wel
chem die Civilisation sich geltend macht. Man sieht die krank
hafte Zuständlichkeit für das Wesen, für die Substanz der Welt 
und ihrer Geschichte an. Man schüttet das Kind mit dem Bade 
aus und erschlägt den Kranken, welchen mit Heilkräften zu retten 
man in unerlaubter Vermessenheit oder eigensinnigem Fanatis
mus aufgegeben. 

Das gesunde, namentlich das evangelisch - lutherische Chri
stenthum weiss, wie wir gesehen (S.203f . ) , den biblischen Ge
danken: „Alles ist Euer" — und „alle Creatur Gottes ist gut, 
die mit Danksagung empfangen wird", auch hier geltend zu 
machen. Um so mehr handeln diejenigen lutherischen Theologen 
prinoipwidrig, welche heut zu Tage so oft der Zeitbildung den 
Rücken kehren und die Fühlung mit den Culturelcmenten der 
Gegenwart verlieren. 

Gewiss werden wir weder die Massen, noch die Heroen der 
„Civilisation" bekehren. Der moral-statistische Theil dieses Wer
kes hat uns das Weltverderben, wie es trotz der Culturzustände 
der Gegenwart, ja zum Theil in Folge derselben wuchert, in solcher 
Nacktheit aufgedeckt, dass wir davor zurückzuschaudern oft genug 
Veranlassung hatten. Wir haben nichts verhüllt, uns keiner 
optimistischen Schönfärberei schuldig gemacht. Aber die klare 
Einsicht in die Corruption des Weltzustandes hindert uns nicht, 
die weltüberwindende 'Macht der christlichen Sittlichkeitsidee 
nicht blos in blindem Glauben festzuhalten, sondern auch in 
ruhigem Erkennen zu erfassen. Denn das Christenthum hat 
nimmermehr die blosse Aufgabe zu bekehren und so und so viel 
Seelen selig zu machen. Es ist ihm auch die hohe Mission zu
gefallen, als ein Salz der Welt die Massen vor Fäulniss zu be
wahren, und wenn das nicht gelingt, dieselben zur Reife zu brin
gen, zur Entscheidung zu drängen, die Krisis vorzubereiten, welche 
über alle Welt kommen soll und in der Weltgeschichte als einem 
weltgerichtlichen Processe sich anbahnt. 

Das ist insofern keine blos g raus am e Mission, als bei die
ser kritischen Wirksamkeit der Herzen Gedanken offenbar wer
den müssen. So übt der sittigende Geist des Christenthums auf 
viele in den civilisatorischen Weltstrudel sich stürzende Menschen 
und Gesellschaftsgruppen einen ihnen selbst unbewussten be
wahrenden und läuternden Einfluss, den wir nimmermehr unter
schätzen dürfen. Es gibt in unserer gegenwärtigen Weltcultur 
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eine Menge von Elementen, die nur aus der fermentativen Macht 
des christlichen Geistes, des Geistes gesunder Humanität erklärt 
und hergeleitet werden können. Wie käme es sonst, dass seit 
der Entstehung des Christenthums kein Yolk, ohne ein christ
liches zu sein, ohne von der humanisirendcn Macht des Evan
geliums getragen zu werden, sein Culturleben hat bewahren oder 
in das Culturleben der Völker epochemachend eingreifen können? 
Die vielen dem Christenthum feindlich entgegentretenden Cultur-
schwärmer der Gegenwart vergessen nur oder verleugnen den 
Fels, aus dem sie gehauen, und des Brunnens Gruft, aus dem 
sie gegraben sind. Sie nähren sich unbewusst und, selbstver
ständlich auch des Dankes vergessend, von den Früchten des 
Baumes, der aus dem Senfkornsamen des welterlösenden Evan
geliums gewachsen ist. Oder sie sägen gar mit blindem Eifer 
an dem Aste, auf welchem sie mit ihren moralischen und cultur-
geschichtlichen Errungenschaften oft ahnungslos sitzen! — 

In dem Maasse als es gelingt, das Heilsleben nach seiner 
inneren Entwickelung und äusseren Bethätigung vom Stand
punkte einer christlichen Socialethik zu erfassen und allseitig 
zur Darstellung zu bringen, muss, glaube ich, auch das Verhält
niss zwischen christlichem Sittlichkeitsprincip und weltlichem 
Culturleben sich in gesunderer Weise klären. So lange man in 
der idealistisch - subjectivistischen Sphäre einer atomisirenden 
Personalethik sich bewegt, kann das nicht gelingen. Die 
p e r s o n a l e n Interessen machen sich dann, sei es in fanatisch
hierarchischer, sei es in exclusiv-pictistischer Form geltend und 
tragen an ihrem Theil nur dazu bei, dass das Christenthum ver
weltlicht oder die Welt entchristlicht werde. Die Katholicität der 
christlichen Sittlichkeitsidee steht und fällt mit der Anerkennung 
ihrer humanisirenden Macht, und die Heils-Macht derselben wird 
nur dann gewahrt, wenn man sie von der weltbeherrschenden 
Idee des Culturfortschritts und der Civilisation specifisch zu 
Unterscheiden vermag. 

Versuchen wir es, auf Grund des klar präcisirten Unter-
T h i e d e s des culturgeschichtlichen und christlich-sittlichen Le
bensgebietes die gegenseitige heilsame D u r c h d r i n g u n g und 
W e c h s e l b e z i e h u n g beider Sphären uns vom socialethischen 
Standpunkte vorstellig zu machen. 

Das Ringen des menschlichen Geistes, der menschlichen Ver
nunft und Gestaltungsmacht nach intellectueller, ästhetischer und 
mdustrieller Beherrschung der Dinge ist als ein unabweisliches 
bedürfniss, auch abgesehen von allem Christenthum, dem Wesen 
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des Menschen eingeprägt. Das Wahre, das Schöne, das Nützliche 
sucht er zu erfassen und zu entwickeln. Die fortschreitende Be
friedigung dieses Bedürfnisses nennen wir die culturgeschichtliche 
Entwickelung. Dass dieselbe nur in einem rechtlich geordneten Ge
meinwesen möglich ist und wirklich wird, haben wir oben schon 
gesehen (§. 4 S. 94). Zu allen diesen Lebensaufgaben ist die 
natürliche Vernunftbegabung des Menschen geschickt und angethan. 
Die gewaltigen Leistungen des Culturgeistes, die Producte jener Ver
nunft, die auch Luther als „das grosse Licht" in menschlichen 
und bürgerlichen Dingen, in allen idealen und realen Interessen 
des weltlichen Lobens anerkannte, können und müssen wir vom 
christlich-sittlichen Standpunkte aus neidlos zugestehen und dürfen 
uns ihrer freuen. Es sind diejenigen Gebiete, in welchen das 
menschliche Können sich bewährt, wo eine imponirende Arbeit gei
stiger Art zur Bewältigung der Naturhemmnisse, der Widerstand 
leistenden spröden Wirklichkeit zu Tage tritt. Wir staunen mit 
Recht über die organisatorische Macht, die in der Culturgescbichte 
der Völker bis zu den Höhepunkten moderner Civilisation sich 
auswirkt. Alles was die Wissenschaft, die Literaturgeschichte, 
die bildende Kunst, die industrielle Arbeit Grosses zu Tage för
dern, was sie an characteristisch - nationalen Producten zur Aus
bildung bringen, ist auch abgesehen vom Christenthum, ja zum 
Theil — wie in der classisch-antiken Periode — vor dem Er
scheinen desselben ein Zeugniss des auch in der natürlichen 
Menschheit waltenden schöpferischen Gottesgeistes. 

Nur Eins vermag die culturgeschichtliche Arbeit mensch
lichen Geistes nicht zu leisten. Klarheit und Gewissheit über 
den E inen höchsten Lebenszweck, über die ewige Bestimmung 
und das höchste Gut des Menschen gewährt sie nie und nimmer
mehr. Denn selbst durch die höchste Concentration der Cultur-
mittcl vermag der Mensch sein G с wissen nicht zubeschwichtigen, 
den Frieden des Herzens nicht zu erringen. Ruhelos und rast
los jagt er den realen oder idealen Interessen dieser Welt nach. 
Und die Tendenz der Selbstbefriedigung, wie sie der „neue 
Glaube" in Kunst und Wissenschaft, in „Musik" und „Poesie" 
meint finden zu können, straft sich selber Lügen durch den sich 
selbst verzehrenden zuchtlosen Egoismus, der auch diese idealsten 
Gebiete als zehrendes Gift erfasst und durchdringt. Die pessi
mistische Weltverachtung, der tragische oder klägliche Welt
schmerz ist dann für alle tieferen Gemüther, selbst für die von 
einer f o r t s c h r e i t e n d e n Culturentwickelung überzeugten 
(Har tmann) das Document für den Jammer des Daseins. Der 
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in der Culturgeschichte seinen Höhepunkt erreichende „Kampf 
ums Dasein" lässt schliesslich das Dasein selbst als das höchste 
Uebel erscheinen. Die nackte Existenz ist ja kein lebensvolles 
Out, kein wünschenswerthes Ziel. Selbstvernichtung durch den 
Intellect ist für den ernsteren, nach Höherem ringenden Men
schen schliesslich das verzweifelte Auskunftsmittel, — ein Rie-
senselbstmord in diesem zwecklosen Wcltwirbel, in dem an sei
ner Sclbstauflösung arbeitenden Makrokosmos! 

Yor solcher Verzweiflung an einem positiven höchsten Gut, 
an einem idealen Weltzicl rettet uns allein die christliche Sitt-
lichkoitsidce. Sie giebt denen, dio sonst „ohne Hoffnung" und 
eben daher ohne wahre Freudigkeit in dieser wogenden Cultur-
Welt sind, Ankergrund, Steuer und Compass. Sie versichert uns 
des „Einen, was Noth thut." 

Wir haben schon gesehen (§. 13), dass dieses „Eine" nicht 
die allgemein gefasste Idee der selbstlosen Liebe sein kann. 
Denn wer vermag dieselbe aus seinem egoistisch gearteten Innern 
heraus zu gebären? Und weil an diesem Egoismus alle mit lei
den, so ist auch das „Mitleid" kein Hebelpunkt, kein wirksamer 
Regonator der Culturwelt. Einzig und allein die Gewissheit der 
Schuldtilgung, der Sündenvergebung, der auf Gottes Gnade 
ruhenden Kindschaft vermag den in seinem Gewissen angefoch
tenen Menschen mitton in dorn gleissenden Reichthum der Cultur-
mittel von dem Alp der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit zu 
befreien und vor dem Taumel eines ästhetischen Glückseligkcits-
Wahnes zu bewahren. Und jene Gewissheit der Gottesgemein
schaft als der Quellpunkt freudiger Thatkraft und voller Be
ruhigung, als das stärkste Motiv und das solideste Quietiv — 
sie wird uns einzig und allein in der christlichen Gemeinschaft 
ruitgethcilt und verbürgt, in welcher Christus als Garant und 
•Bürge einer gotterfüllten Vollendungswclt mit glaubensvoller Zu
versicht erfasst und bekannt wird. 

Mit dem „Trachten nach dem Reiche Gottes und seiner Ge
rechtigkeit" ist dem Christen auch die Gewissheit verbürgt, dass 
nihm solches Alles zufallen werde", d. h. dass ihm das weltliche 
Culturgebiet eine unübersehbar reiche Fülle dankbar zu genies-
sender leiblicher und geistiger Lebensmittel darreicht. So gewiss 
dem, der „an seiner Seele Schaden nimmt", es nichts hülfe, 
Wenn er „die ganze Welt gewönne", so gewiss wird der, der 
S e b Leben „verloren", es auch wieder „finden". Indem ihm die 
Welt 

gekreuzigt ist und er der Welt, kommt er erst zu der Er
fahrung, dass alle Crcatur Gottes gut ist, die mit Danksagung 
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genossen wird. Denn der allen Genuss vergällende Stachel im 
Gewissen ist gehrochen. Die "Welt ist nicht mehr eine Welt 
des Todes, sondern der Tod selbst wird ein Durchgang zum 
Leben. Die AVeit wird zum gottgesetzten Boden der Verklä
rung, weil „die Reiche dieser Welt" einst „des Herrn und seines 
Christ" werden, ihm in den Dienst sich stellen sollen. 

So tritt Unterschied und Wechselbeziehung beider Gebiete, 
des culturgesehichtlichen wie des hcilsgeschichtlichen in ein klares 
Licht vom Standpunkte christlicher Reichsgenossenschaft und 
G o t t e s k i n d s c h a f t . 

Der Unterschied liegt darin, dass die Culturinteressen sich 
auf die mannigfaltigen, idealen oder realen Zwecke zeitlich natür
lichen Lebens richten, während das christliche Sittlichkeitsinteresse 
zunächst nur jene Gesinnung erzeugen und stärken will, die 
Alles unter den einzigen Gesichtspunkt unserer ewigen Gottes
kindschaft stellt. Die Culturinteressen erwachsen auf dem Boden 
der Natur, das Heilsleben wurzelt in dem Boden der Gnade. 
Der Culturfortschritt bemisst sich nach der geistigen Bewältigung 
der Naturobjecte, der Sittlichkeitsfortschritt nach der geistlichen 
Erfassung des Heilsobjectes. Die Cultur erstrebt Civilisation, 
d. h. Bildung, Vergeistigung der Welt; die christliche Sittlich
keit will Regeneration, d. h. Umbildung und Heiligung der Welt. 

Die, Cultur will E m a n c i p a t i o n der Menschheit von den 
Fesseln der Materie und der Rohheit; das Christenthum will Er
lösung der Menschheit von den Fesseln der Sünde und des 
Egoismus. Die Cultur will bürgerliche Freiheit und Gerechtig
keit beschaffen, das Christenthum die Freiheit der Kinder Gottes 
und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 

So gewiss es von der grössten Bedeutung ist, diesen Unter
s c h i e d festzuhalten, damit nicht durch unklare Grenzregulirung 
eine nach beiden Seiten hin störende Einmischung sich geltend 
mache; so gewiss namentlich der selbstständige Fortschritt der 
Wissenschaft, Kunst und Industrie in ihrer Eigenart und Lei
stungsfähigkeit nicht nach sittlich-christlicher Gesinnungstüchtig' 
keit bemessen werden darf; so gewiss darf dieser berechtigte 
Unterschied nicht in jenen Dualismus ausarten, der beide Gebiete 
als schlechterdings heterogene betrachtet und in einen feindlich-
exclusiven Gegensatz treten lässt. Die Tendenz auf Monismus, 
auf einheitliche Weltanschauung ist der christlichen Sittlichkeits
idee tief eingeprägt, und muss sich insbesondere vom social
ethischen Standpunkte aus rechtfertigen lassen. 

Zwar liegt auf der Hand, dass der hervorgehobene Unter* 
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schied zwischen Weltcultur und christlicher Sittlichkeit sich in 
feindlichen Gegensatz wandeln muss , wenn jene den Egoismus 
zum P r i n c i p erhebt und der Augcnlust, Fleischeslust und dem 
hoffärtigen Leben grundsätzlich fröhnt, oder wenn diese in ängst
licher Weltflucht sich isolirt und die Culturarbeit als ein Mono
pol des Teufels verabscheut. Was die Schrift von dem „Fürsten 
dieser Welt" und der gottfeindlichen Weltmacht des „Thieres" 
sagt, bezieht sich nicht auf das Culturleben als solches, - sondern 
nur auf seine gottwidrig fleischliche Ausartung, mit welcher ja 
die Gefahr einer gottwidrig fleischlichen Ausartung der verwelt
lichten Kirche, des weltbuhlcrischen Babel, stets Hand in Hand 
geht. Das weltliche wie das geistliche Leben dient in seiner 
egoistischen Yerzerrung der dämonischen Weltmacht, der revolu
tionären oder tyrannischen Umwälzung göttlicher Ordnung und 
Gliederung. 

Aber diese Gefahr tritt eben für beide Theile in demselben 
Maasse zu Tage, als man ihre gottgewollte Durchdringung und 
Wechselbeziehung verkennt. Der Acker, auf welchem der Saame 
des Reiches Gottes gesäet werden und zum Wachsthum kommen 
soll, ist und bleibt die „Welt" (Matth. 13, 38 ff.), und das „Salz", 
welches die Welt vor Fäulniss bewahren, das Licht, welches sie 
erleuchten, der Sauerteig, welcher sie durchdringen soll, ist und 
bleibt das Reich Christi. Mit Recht sagt D e u t i n g e r (Bilder 
des Geistes S. 120): „AVenn die Kunst verfällt und die Wissen
schaft zu Grabe geht, so sind die F e l d e r verloren, die von der 
Religion den Saamen des übernatürlichen Lebens empfangen 
sollen". 

Ohne Bild und GIcichniss können wir diesen tiefwahren Ge
danken so formuliren: die christliche Sittlichkeit bedarf der 
Weltcultur als des natürlichen gottgewiesenen Bodens für ihre 
concrete und berufsmässige Lebensbethätigung und Liebesarbeit; 
Und die Culturentwickelung bedarf der läuternden und sittigen-
den Macht christlichen Geistes und christlicher Sitte als einer 
Schutzwehr gegen fleischlichen Egoismus und schliessliche Selbst-
auflösung. 

Es lässt sich christliche Sittlichkeit nicht denken ohne irdi
schen Beruf. Sonst geriethe das Heiligungslebcn in jene falsche, 
einseitige Verhimmelung, die wir oben gerügt. In dem Maasse 
aber, als wir das sittliche Streben des Christen nicht schlechthin 
personal auffassen, nicht die Tendenz auf subjectiv-geistliche Be
friedigung und Beseligung in den Vordergrund stellen, sondern 
die sociale Tendenz auf Gemeinschaftsgestaltung, auf Ausbildung 

V. Oettl n g e n , Socialethik. ТЫ. II. 18 



274 Brich I. Abschn. I. f!ap. 4. Bio christliche Sittlichkeitsidee. 

des gottgesetzten R e i chsgedankens betonen, wird dasselbe auch 
als die eigentliche Gesinnungs- und Hebelkraft für alles gemein
same Wirken dieser Welt erscheinen. Das Culturleben giebt 
dem Christenthum concreto Vielseitigkeit und bewahrt den neuen 
Menschen vor jener Engherzigkeit, die sich des humanisironden 
Zweckes des Christenthums, als der absoluten Weltreligion nicht 
bewusst wird. 

Auf der anderen Seite bedarf das Culturleben schlechter
dings einer bewahrenden und sittigonden Lebensmacht, wenn es 
nicht in utilitarischem Egoismus verkommen oder in materialisti
schem Interessenkampf erliegen soll. Das beweist die heut zu 
Tage brennende „sociale Frage", die ja vorzugsweise eine Cultur-
frage der gesammten eivilisirten Gesollschaft ist, aufs Deutlichste. 
Denn die sociale Frage umfasst „alle Fragen" des Culturlobens 
(Gneis t ) . Die ernsteren Erforscher derselben, die bedeutendsten 
Nationalöconomen erkennen an, dass ohne den Geist christlicher 
Liebe sie unlösbar bleiben muss. Gesteht doch selbst ein A. 
W a g n e r , indem er seine frühere Verherrlichung der blossen 
Interessen-Politik widerruft, in seinem bekannten Vortrag auf 
der Berliner „Octoberversammlung" (1871, S. 7 ff.) bereitwillig 
zu, dass „die Betonung des e t h i s c h e n Momentes in den Ver
hältnissen der Volkswirtschaft" allein zur Reorganisation der
selben führen könne. 

Die Liebe ist allein das oiganisirende und belobende, Jedem 
neidlos das Seine gönnende und dio Interessen des Nächsten 
fördernde Princip. Ohne christliche Erfahrung der Liebe von 
Seiten Gottes, giebt es keine wahre, Barmherzigkeit übende Liebe 
von Seiten des Menschen. In aller irdischen Lebensarbeit ist 
die christliche Liebe das Segen verbreitende, das die Gemein
schaft der Arbeit versüssende und heiligende Element. Denn 
sie allein macht den Menschen selbstlos und stellt seine Arbeit 
in den Dienst des gottgewollten Ganzen. 

Es kann der Einzelne innerhalb der christlichen Culturent-
wickelung wohl ein grosser wissenschaftlicher Geist, ein gewal
tiger Künstler, ein geschickter Industriemann sein. Es wird nicht 
von seiner christlichen Gesinnung abhängen, dass er scharf denkt, 
Schönes bildet und Nützliches schafft. Aber in seiner Stellung 
zum Gesammtfortschritt, in der heilsamen Verwcrthung auch der 
irdischen Güter wird der Ilumanitätsgedanke doch eine stete 
Grundbedingung sein. Und nur das Christenthum hat den Hu
manitätsgedanken erzeugt und tiefer begründet. Der dauernde 
Segen ferner jeder Cultuiarbeit wird stets dadurch bedingt sein, 
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dass man die zeitlichen Güter in den Dienst einer ewigen Idee 
stellt. Und nur das Christenthum bietet die Gewähr dafür, dass 
in der zeitlichen Arbeit die Saat für eine ewige Erndte gestreut 
wird. Endlich aber will für die egoistisch zersplitterte Vielheit 
der culturgeschichtlichen Arbeitszwecke Ein Centraigedanke, Ein 
belebendes Motiv gefunden sein. Und nur das Christenthum be
fasst Alle Einzclzwccke unter den höchsten Lebens- und Liebes
zweck der Wirksamkeit für das Reich Gottes. So ist das Chri
stenthum die eigentlich ethisironde, humanisirende und centrali-
sirende Lebensmacht für gesundes Culturleben. Die christliche 
Sittlichkeitsidee bedingt den Segen irdischer Berufsarbeit. Sie 
ist der Pulsschlag aller Lebenshoffnung und Arbeitsfreudigkeit. 
In dem „Bete und arbeite", in dem ora et labora hat sich diese 
Wahrheit einen volkstümlichen Ausdruck geschafft. — 

Aber, so müssen wir zur vollen Klärung der Sache schliess
lich fragen, — ist nicht durch solch ein Wechselverhältniss zwi
schen Reich Gottes und Culturleben der Unterschied der Reli
gion und der Sittlichkeit und der damit zusammenhängende Un
terschied zwischen der Kirche, als der religiösen Glaubens-, und 
dem Staate, als der rechtlichen Culturgemeinschaft verwischt und 
aufgehoben? Lässt sich dann das Heilslebcn als Object christ
licher Socialethik von dem Object der christlichen Religions- und 
ßechtslehre, von der Dogmatik und Staatswissonschaft noch genauer 
abgrenzen? Läuft die christliche Sittenlehre nicht gerade als 
Socialethik Gefahr, das g a n z e Gebiet kirchlicher Ileilslehre mit 
umfassen und zugleich alle Theile des socialpolitischen Rechts
lebens zur Darstellung bringen zu müssen? — 

Die Streitfrage über das inhaltliche Verhältniss der christ
lichen Religions- und Sittenlehre ist eine annoch unentschiedene. 
Die nächststehenden Theologen befehden sich in dieser Hinsicht 
und wissen nicht klaren Bescheid zu geben. Es hat sich zwar 
für den Inhalt der Dogmatik, nicht aber für den christlicher 
Ethik eine Tradition zu bilden vermocht. Die moderne Begrenz
ung und Bewahrung der Güter-, Pflichten- und Tugendlehre als der 
specifischen Domäne der Ethik hat sich uns bereits als hinfällig 
erwiesen. Die formelle Frage in Betreff der etwa verschiedenen 
Methodik beider Disciplmeii, sowie die Beurtheilung der Ro the ' -
schen Unterscheidung zwischen der Dogmatik als historisch-
kirchlicher, der Ethik als speculativer Disciplin müssen wir dem 
Lehsten Abschnitt unserer Grundlegung zuweisen. Hier handelt 
es sich lediglich um die sachliche Grenzregulirung, die insofern 
Von grossem Interesse ist, als es sich dabei mit um die richtige 

1 8 * 
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Verhältnissbestimmung von christlichem Dogma und christlichem 
Leben, von Glaubenswahrheit und Glaubensbethätigung, von 
Heilslehre und Heilswirksamkeit handelt. 

Der Canon, die allgemeine Formol der Beurteilung liegt 
bereits in dem enthalten, was wir §. 4 und §. 8 über das allge
meine Verhältniss von Religion und Sittlichkeit entwickelt haben. 
Aus dem dort Gesagten ergiebt sich, dass auch die c h r i s t l i c h e 
Heilslehre und das c h r i s t l i c h e Heilsleben schlechterdings nicht 
als zwei heterogene Gebiete angesehen werden können. Die 
vulgär rationalistische Idee einer christlichen Sittlichkeit, die sich 
gänzlich von dem kirchlichen Glaubensinhalt emaneipirt, ist zwar 
in der Praxis und namentlich unter unseren „Gebildeten" keines
wegs überwunden. Allein wir haben bereits ausführlich die Un-
haltbarkeit und Oberflächlichkeit dieser Ansicht dort nachgewiesen, 
wo wir von der confessionellen Färbung und dem kirchlichen 
Typus christlicher Sittlichkeit sprachen (§. 14, S. 186 ff.J. Es hiesse 
den Baum c h r i s t l i c h e r Lebensbethätigung entwurzeln, wollten 
wir ihn dem Glaubensboden entziehen. „Der Gerechte wird 
seines Glaubens leben"; und „darin stehet die Liebe, nicht dass 
wir Gott geliebet haben, sondern dass er uns geliebet hat und 
gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden", das sind 
die beiden Grundpfeiler, die eigentlichen Brennpunkte chris t 
l i c h e r Moral im Unterschiede von der natürlich - heidnischen. 

Aber decken sich dann nicht christliche Dogmatik und Ethik 
ihrem Inhalte nach vollständig? Hören sie nicht auf zwei ver
schiedene Disciplinen zu sein? Haben die alten Dogmatiker 
unserer Kirche nicht das Richtige getroffen, wenn sie alle gang
baren ethischen Fragen, die Lehre vom Gesetz, wie die Lehre 
von den natürlichen sittlichen Kräften des Menschen, von der 
Wiedergeburt und der Heiligung, von den guten Werken und 
sogar von den einzelnen Berufsständen (Ehe, Obrigkeit etc.) in 
die „loci theologici" verwiesen? Hat N i t z s c h nicht Recht ge
habt, in das „System christlicher Lehre" diesen Gesammtgehalt 
christlichen Glaubens und Lebens zusammenzufassen? Müssen 
wir Sa r to r ius nicht beistimmen, wenn er in die Lehre „von 
der heiligen Liebe" die christlich-religiöse Gesammtwahrheit ein-
schliesst? Oder ist es nur eine „Sache der Bequemlichkeit", um 
die christliche Dogmatik nicht zu überladen, wenn wir die prac-
tisch - christlichen Fragen gesondert behandeln (v. Hofmann)? 
Oder hat C u l m a n n Recht, wenn er die Meinung ausspricht: 
„die Dogmatik grabe das Gold, die Ethik setze es bloss in klin
gende Münze um"? 
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In der christlichen Ethik, wenn wir anders die christliche 
Sittlichkeitsidee in derselben allseitig zu entwickeln haben, han
delt es sich aber keineswegs um die blosse Beschreibung des 
practisch christlichen Verhaltens. Gesetz und Evangelium, Christi 
Person und Werk, des Menschen Natur und Wesen, Gewissen 
und Sünde, Gott und Mensch, Kirche und Einzelleben, Wieder
geburt und Rechtfertigung, Heiligungskampf und Vollendung, 
Tod und Leben — sie müssen nothwendig auch in der Ethik 
zur Sprache kommen. Daher reicht es nicht aus, sie als blossen 
zufälligen Appendix der Dogmatik zu betrachten. Ja nicht ein
mal das können wir zugestehen, was bei kirchlichen Theologen 

% fast zu einem Gemeinplatz geworden ist, dass der Inhalt christ
licher Ethik lediglich auf den Voraussetzungen christlicher Dog
matik ruhe, auf ihrem Grunde sich auferbaue. Denn die christ
liche Glaubenslehre bedarf zu ihrer vollen Darlegung ebenso 
überall der ethischen Lehnsätze, wie die christliche Sittenlehre 
des Fundamentes der Glaubenswahrheit. Wir brauchen bloss 
daran zu erinnern, dass die Dogmatik mit Begriffen wie Gesetz 
und Freiheit, Gewissen und Sünde, Persönlichkeit und Indivi
dualität, Gesinnung und Werk, Glaube und Liebe, Wieder
geburt und Bekehrung etc. fort und fort operirt, — und es 
sind das doch alles Begriffe, die erst im Zusammenhange des 
ethischen Systems zu vollem Verständniss gelangen. Sch le i e r 
mache r hatte vollkommen Recht, zur B e g r ü n d u n g der 
»christlichen Glaubenslehre", die mit der Idee der Kirche, als 
religiöser G e m e i n s c h a f t zusammenhängenden Gedanken als 
«Lehnsätze aus der Ethik" zu bezeichnen. 

Dass zwischen dem Object christlicher Dogmatik und Ethik 
ein Verhältniss tiefster Wechselwirkung besteht, weshalb wir 
allerdings die eine Disciplin nicht ohne die andere denken, aber 
auch keineswegs beide amalgamiren können, wird sich aus der 
näheren Darlegung der eigentümlichen Verschiedenheit ihres 
Objectes sofort ergeben. 

Beide haben, so viel ist von selbst klar, das Chr i s t en thum 
als eine in sich zusammenhängende Lebens- und Heilswahrheit 
darzustellen und wissenschaftlich zu rechtfertigen. In diesem 
Sinne deckt sich ihr Inhalt, wie der aller übrigen theologischen 
Disciplinen, der Apologetik und Polemik, der biblischen und 
practischen Theologie u. s. w. Die Dogmatik aber stellt das 
Christenthum als r e l i g i ö s e n H e i l s g l a u b e n , die Ethik als 
s i t t l i c h e s H e i l s l e b e n in seinem organischen Zusammenhange 
dar. Was heisst das Ρ 
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Der damit gesetzte Unterschied ergiebt sich aus unserer all
gemeinen Verhältnissbestimmung von Religion und Sittlichkeit 
einerseits und aus dem Unterschiede des objectiven G l a u b c n s -
gehaltes (fides, quae crediturjund des subjectiven Glaubens l ebens 
(fides, qua creditur) andererseits. Dass die Dogmatik das Ob
jective , die Ethik das Subjectivc des Christenthums, die Dog
matik das durch Gott Gewordene, dio Ethik das im erneuerten 
Menschen Werdende darzustellen habe, worauf die Unterschei
dung bei H a r l e s s , W u t t k e , Pa lmer u. A. so ziemlich hin
ausläuft, ist zwar eine sehr ungenaue und der Missdeutung unter
worfene Bestimmung; sie hat aber doch mehr Wahrheit, als 
jene ganz aus der Luft gegriffene Behauptung M'ar tonsen 's , dass 
die Dogmatik dio ä t i o l o g i s c h e , die Ethik die c s c h a t o l o -
g i sche Seite des Christenthums in den Vordergrund stelle. Denn 
dieser Unterschied bezieht sich erstens nur auf dio Anordnung 
des Stoffes, nicht auf den Inhalt selbst. Und ausserdem wissen 
wir, dass je nach der synthetischen oder analytischen Methode 
der Behandlung — ich erinnere namentlich an Ca l ix t , — auch 
die Dogmatik bald von den Grundlagen (ätiologisch), bald von 
den Zielen (eschatologisch) christlicher Hcilswahrhcit ihren Aus
gangspunkt nahm. Die Kategorien des für uns Gewordenen 
und in uns Werdenden, des Objectiven und Subjectiven, reichen 
aber deshalb nicht aus, weil die Dogmatik unter Anderem das 
subjectivsto Gebiet: nämlich die Sünde in ihrem Werden, die 
Ethik hingegen auch das gewaltigst Objective: das unverrück
bare Gesetz Gottes in seinem felsenfesten Bestände darzulegen 
und zu behandeln hat. 

Gleichwohl bietet jene Unterscheidung immerhin einen An
knüpfungspunkt für die Grenzbestimmung. Denn auch die Sünde 
wird in der Dogmatik insofern von dem mehr objectiven Ge
sichtspunkte behandelt (s. o. §. 12 S. 152 ff.), als sie zur Begrün
dung der Nothwendigkeit einer Sühne, einer objectiven Wieder
herstellung der Gottesgemeinschaft des Menschen dient. Und 
umgekehrt, das G e s e t z wird in der Ethik insofern vom subjec
tiven Gesichtspunkte aus dargelegt werden müssen, als es die Blosse 
des alten Menschen aufdeckt und zur Sündencrkenntniss führt. 

Die Art und Weise aber, wie wir den Unterschied der Lehre 
vom Bösen in der Religions- und Sittenlehre schon erkannt 
haben (S. 155) ist für die Begrenzung der Heilslehre in beiden 
Disciplinen mit bestimmend. Das speeifisch religiöse Moment im 
Christenthum: die von Gott ausgehende und durch die That der 
Versöhnung ein für allemal in Christo begründete und schliess-
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lieh zur Verklärung gelangende I l c i l s g e m o i η schaf f der 
Menschheit mit Gott ist Gegenstand der christlichen Religions-
lehrc oder Dogmatik. Also der Inhalt des christlichen Glaubens, 
wie er sich darauf g r ü n d e t , "was nach kirchlicher Lehre Gott 
für uns gethan hat und schliesslich vollenden wird, wird die 
Dogmatik zu wissenschaftlicher Aussage zu bringen haben. 
Selbst die dogmatische Lohre von der „Heilsordnung" behandelt 
die Erneuerung des Sünders lediglich von diesem Gesichtspunkt 
der G n a d e n w i r k u n g e n Gottes an dem hcilsbedürftigcn Men
schen. Die christliche Ethik hingegen fasst das ganze Christen
thum als einen innerlich zusammenhängenden Heilsprocess, der 
zwar auf jener Gottesthat der Versöhnung ruht, aber doch in der 
erlösten Menschheit eigenartige Gestalt gewännt und eben daher 
auch als eigenartiger, zusammenhängender Gedankenorganismus 
reproducirt werden kann. Die Dogmatik stellt das Christenthum 
als gottgeoffonbarte Versöhnungswahrheit, die Ethik den Chri
ston in seinem gottgeschenkten Ileilslebcn und dieses Leben selbst 
als ein Frciheitsleben in Gerechtigkeit und Liebe dar. 

Damit ist die christliche Ethik, wenn sie vor Allem die 
p s y c h o l o g i s c h e Entwickelung dieses Ilcilslobcns darlegt, wenn 
sie den Thatbestand des C h r i s t e n m e n s c h e n , als eines wie
dergeborenen Gotteskindes, zur wissenschaftlichen Aussage bringt, 
nicht etwa zur Ρ er so nalethik geworden. Denn aus dem schon 
dargelegten Inhalte christlicher Sittlichkeitaidee ergiebt sich, dass 
Wiedergeburt und Heilsleben, der gesunden empirischen Psycho
logie und göttlichen Ordnung entsprechend, eben nur in der ge
gliederten G e m e i n s c h a f t des neuen Lebens entstehen und 
sich entfalten könne. Ausserdem — und das begrenzt die Do
mäne der christlichen Ethik noch klarer — hat sie nicht b l o s s 
die psychologischen Vorgänge im Innern christlichen Heilslcbens 
darzulegen, sondern auch die ganze practische Bewährung des
selben in den verschiedenen concreten Gemeinschaftsorganismen 
auf Grund jener Prämissen, in der „Consequenz des Principe" 
zu entwickeln. 

Freilich berührt sich in Folge dessen der Inhalt christlicher 
Ethik sehr nahe mit dem der sogenannten „ p r a c t i s c h e n T h e o 
log ie . " Ist doch, was man „practische Philosophie" zu nennen 
gewohnt ist, ganz identisch mit philosophischer Ethik. So, scheint 
es, könne auch die practische Theologie kaum von der theolo
gischen Ethik inhaltlich (in Bezug auf das objectum quod) unter
schieden werden. Und namentlich wenn man die theologische 
Moral als Socialethik, als Wissenschaft von dem Heilsleben Christ-
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licher Gesinnungsgemeinschaft betrachtet, wenn man also 
das, was P a l m e r , L i e b n e r , Z e z s c h w i t z u. A. als Domäne 
und Monopol der practischen Theologie gerettet sehen wollen: die 
Kirche und das kirchliche Leben gerade zu einem Centralgedan-
ken der Ethik erhebt, wo bleibt dann noch dio Möglichkeit 
scharfer s a c h l i c h e r Grenzbestimmung zwischen beiden Disci-
plinen? — 

Der Unterschied liegt bereits in den Begriffen „Leben" und 
„Praxis" angedeutet. Wie sich christlich-kirchliches Heilsleben 
und christlich-kirchliche Praxis zu einander verhalten, so, inhalt
lich betrachtet, die christliche Socialethik zur practischen Theo
logie. Sie brauchen sich keineswegs, wie man zu sagen pflegt, 
„ins Gehege zu kommen", es sei denn dass man mit S c h l e i e r 
m a c h e r und R o t h e , oder gar mit <ien mittelalterlichen und 
jesuitischen Casuisten Cultus und Verfassung der Kirche, Kir
chenregiment und Volksunterricht, christliche Beredsamkeit und 
pastorale Amtsführung bis in die einzelsten Details der Ethik 
zuschiebt und in ihr behandeln will. Daraus würde nicht bloss 
eine ungebührliche, allen systematischen Uebcrblick zerstörende 
Ausdehnung derselben sich ergeben; sondern man verlöre den 
Sinn für die Bedeutung des Unterschieds zwischem dem an sich 
und überall für den Christen nothwendigen Heilsleben und der 
zeitgeschichtlich und unter gewissen Verhältnissen der Gegen
wart anzuempfehlenden Kirchenpraxis. Die Heilsgesinnung als 
P r i n c i p des Lebens und Handelns inner der neuen Mensch
heit wird die Ethik; die Consequenzen dieses Principe in der 
zeitgeschichtlichen Ausgestaltung christlich - kirchlichen Gemcin-
lebens (in Verfassung und Cultus, Amtsführung und Seelsorge, 
Predigt und Katechese) wird die practische Theologie darzulegen 
haben, ähnlich wie etwa die christliche P ä d a g o g i k die Conse
quenzen der Ethik in der speciellen Sphäre der Kindererziehung 
detaillirt zu beschreiben haben wird. — 

So verbleibt der christlichen Moral die Beschreibung des 
Heilslebens innerhalb christlicher Gemeinschaft; nur dass sie 
dieses Leben auch nach seiner Bewährung in dem mit der Fa
milie und dem Volk zusammenhängenden natürlichen S taa t s 
organismus wird darzulegen haben. Mit der Rechtslehre scheint 
sich also ihr Object namentlich dann sehr nahe zu berühren, 
wenn wir jene practische Bethätigung des Christen als ein Lehen 
der G e r e c h t i g k e i t innerhalb der menschlichen Gemeinschaft 
darzustellen ihr zur Aufgabe machen. Wir können daher nicht 
umhin, zum Schluss noch auf das vielbesprochene Thema von 
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der Wechselbeziehung zwischen Christenthum und Politik, so 
weit es hierher gehört, näher einzugehen. — 

Das schwierige Problem, welches heut zu Tage alle Ge
müther bewegt: die richtige Verhältnissbestiminung von Kirche 
und Staat, können wir nur im ethischen Systeme selber zu lösen 
suchen. Hier handelt es sich lediglich darum, zur Begrenzung 
des Ob j e et es christlicher Sittenlehre das Verhältniss des 
H e i l s l e b e n s zum R e c h t s l e b e n vom Standpunkte evan
gelischer Weltanschauung genauer festzustellen. Das lässt sich 
aber nicht anders zur Klarheit bringen, als wenn wir die Idee 
des sogenannten „christlichen Staates" von dem Missverstande 
säubern, ja von dem scheinbaren W i d e r s p r u c h e befreien, der 
in der Combination des „Christlichen" als einer rcligös-sittlichen 
Glaubensgesinnung und des „Staatlichen" als einer rechtlichen 
Machtstellung enthalten ist. Wie zwischen Hcilsordnung und 
Naturordnung, so scheint auch zwischen dem Heilsorganismus 
des Reiches Gottes und dem natürlichen Rechtsorganismus des 
Staates ein blos exclusives Verhältniss zu bestehen. 

Sobald Christenthum und Staatsthum unklar combinirt und 
ama lgami r t werden, so gerathen wir in das Dilemma, ent
weder der christlichen Sittenlehre alle Rechtsfragen staatlicher 
Art oder der Staats- und Rechtslehre das Gesammtgebiet christ
licher Sittlichkeit zuzuweisen. Sobald auf der anderen Seite 
mit radicaler Desavouirung der „christlichen" Staatsidee Recht 
und Christenthum als ganz h e t e r o g e n e Gebiete hingestellt wer
den, laufen wir Gefahr, die unleugbaren Berührungspunkte zu 
verkennen. Wir müssten dann die tatsächliche, durch die Ge
schichte aller Staaten und Völker hindurchgehende W e c h s e l 
b e z i e h u n g zwischen politischem und religiös-sittlichem Leben 
Unberücksichtigt lassen. Sie bliebe dann auch vollkommen un
verstanden und unerklärt. Ja selbst die Möglichkeit einer 
gegenseitigen Regulirung des Verhältnisses wäre ausgeschlossen! 

»Wir haben der Lösung dieses Problems bereits vorgearbeitet 
durch das über die Beziehung des Christenthums zum Cul tur 
l eben (S. 265 ff.) Gesagte. Denn der Staat ist es, welcher das 
Culturleben der Völker rechtlich zu ordnen hat. Ohne gesetz
liche Organisation des volkstümlichen Lebens ist die Civilisation 
Unmöglich. 

Wenn das Christenthum, wie wir gesehen, als eine geistige 
ü nd sittigende Macht das Culturleben des Volkes durchdringt 
Und befruchtet, so darf auch der Staat sich schlechterdings nicht 
mdifferent der christlichen Sitte gegenüberstellen. Jede Theorie, 
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welche absolute T r e n n u n g von Staat und Kirche befürwortet, 
schwebt als hohle Abstraction in der Luft. Sie trägt den fac-
tischen Verhältnissen nicht Rechnung und verkennt, dass der 
Staat als Rechtsordnung sich ohne sittlich-religiöse Basis im 
Volksleben gar nicht aufbauen und erhalten kann. Es ist aller
dings dio Gesinnung das Allerheiligste des Sittlichen und als 
solche über den äusseren Zwang erhaben. Aber es ist ein Fehl
schluss , wenn man daraus folgert, dass der Staat und das Recht 
sich um die Gesinnung gar nicht zu kümmern brauchen. „Auch 
der Gesetzgeber muss das höhere Ziel vor Augen haben, dass 
das Gesotz in den Bürgern lebendige Gesinnung und eigene 
Sittlichkeit werde. Es muss sich die Macht des Rechtes aus 
dem tieferen Grunde des Sittlichen erzeugen. Das ist", — wie 
T r e n d eleu bürg in seiner Auseinandersetzung der „sittlichen 
Idee des Rechts" einem H o b b e s , R o u s s e a u und Kan t ge
genüber schlagend durchführt (kl. Schriften I I , S. G ff.), — 
„das ist der ethische Ernst, dio erziehende Kraft des Gesetzes, 
dass die Gesinnung, die sein Arm nicht erreichen kann, still
schweigend dem Zuge seines Geistes folge." Aehnlich sagt D a h l 
mann in seiner „Politik": „Der Staat, der seine Nahrung von 
der öffentlichen Sitte zieht, kann nicht den Gleichgültigen spie
len gegen dio Religion, welche die Sitte heiligt, indem sie solche 
auf ihren Urquell zurückführt." Der Staat ist nicht bloss die 
äussorliche „Sicherheitsanstalt für Personen und Eigenthum." Ei' 
ist selbst ein sittlich gearteter Organismus, der seine Rechts
ordnung nicht ohne "Wahrung der ideal-sittlichen und religiösen 
Momente im Volksleben durchzuführen vermag. 

Gleichwohl dürfen wir die heut zu Tage auch von ernsten 
und kirchlich gesinnten Christen so vielfach betonte S o n d e r u n g 
des staatlichen und kirchlichen Lebens nicht, wie Stahl sich 
ausdrückt, ohne "Weiteres als „dio tiefgreifendste und grund-
stürzendste Forderung des Liberalismus" bezeichnen oder als 
„ein trügerisches Axiom der modernen Staatsweisheit" (wie'von 
Mühle r sagt) brandmarken. Ein „Attentat wider Gott und 
seine Weltordnung" vermögen wir darin nicht zu erblicken-
Im Gegentheil. Die Theorie der „Trennung," soweit sie scharfe 
Grenzregulirungzwischen dem na tü r l i ch erwachsenen R e c h t s 
und dem geistlich gearteten IIei 1 sOrganismus bezweckt, bat 
jedenfalls vor jener theoeratischen, beide Gebiete vermischenden 
Auffassung den Vorzug der Klarheit. Man braucht blos einen 
Blick in die neuesten „Grundlinien der Staats- und Rechtslehre 
(Berlin 1873) zu thun, wie sie der jüngst erst verabschiedete 
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preussische Cultusminister veröffentlicht hat, um sich davon zu 
überzeugen, zu wie bedenklichen Consequenzen jene Ver
mischung, jene unglückselige Verquickung von Politik und Chri
stenthum führt. Wem der Staat als „ein sichtbares Abbild von 
dem durch Christus im Geiste neugestifteten Gottesreiche" (von 
M ü h l e r а. a. 0 . S. 194 ff.) gilt; wer der Ansicht sein kann, 
dass „Staat und Kirche dasselbe Ziel erstreben, nämlich das 
Reich Gottes auf Erden seiner Vollendung entgogonzuführen" 
(S. 260); wem die Kirche „ein Theil des Staates" ist, so dass 
„ihr Dienst im Staate und für den Staat darin besteht, die frohe 
Botschaft zu verkünden;" wer da endlich meint, der „Staat als 
Ganzes solle das Reich Gottes in sich zur Darstellung bringen," 
und dos Staates „Zweck und Aufgabe" bestehe darin: „zur 
\ rollendung der Gemeinschaft Aller in Gott und mit Gott die 
Erneuerung und Wiedergeburt der Einzelnen durch die Ver
kündigung des Evangeliums fördern zu helfen" (S. 191, 148.): 
der ist doch wahrlich auf dem Höhepunkt eines vollendeten 
Staatskirchenthums angelangt! Ja, er verschuldet es an seinem 
Theil, wenn die Idee des „christlichen Staats" nicht bloss bei 
den „Liberalen", sondern bei vielen tief denkenden Geistern 
Und christlich gesinnten Gemüthern Misstrauen erweckt und mit 
einem Odium behaftet erscheint. 

Wer wollte es leugnen, dass die heutige gassenläufigo For
derung der „Trennung" die Gefahr einer vollständigen Ent-
christlichung des Staates in sich birgt! Allein wir dürfen doch 
nie vergessen, dass der Staat als solcher kein christliches, son
dern ein allgemein menschliches Institut ist, und dass derselbe 
nicht die Reichsordnung Gottes, sondern die Rechtsordnung die
ser Welt darzustellen und durchzuführen hat. Daher involvirt 
die Vermischung die viel grössere Gefahr einer heuchlerischen 
Verweltlichung des Christenthums und corrumpirt noch ausser
dem das Rechtsleben des Staates, sofern die ihm eigenthümlicho 
Und natürliche Berufssphäre verkannt wird. Wenn v. Müh le r , 
der als en fan t t e r r i b l e der Stahl'schcn Parteigänger die 
früheren Hal le r ' schen und Adam Müllcr 'schen theologischen 
Staatstheorieen noch weit überbietet, sich für seine Auffassung 
auf Luther zu berufen wagt, so möchten wir ihm empfehlen, 
etwas tiefer sich in die Polemik dieses grossen Reformators 
gegen Rom's „Vermischung beider Schwerter, des geistlichen 
Und des weltlichen" hineinzuversenken. Nicht ohne Grund — 
und es thut wahrlich Noth heute daran zu erinnern — seufzte 
L u t h e r einst darüber, dass man Alles unter einander gemenget 
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habe, „geistlich und weltlich Regiment." „Ist derhalben," meint 
er, „eine treffliche Lehre und grosse Weisheit, wo man diese 
zwei Regimcntc wohl unterscheidet und ein jeder auf sein Amt 
siehet. Aber ich habe leider Sorge, es sei schon allzu lange 
geharret und könne mit dieser Predigt vom Unterschied der zwei 
Regimente und mit dem Wort den Sachen nicht mehr gerathen 
werden. Nun weiss ja Gottlob alle Welt wohl, mit was Fleiss 
und Mühe ich daran gearbeitet habe und noch arbeite, dass die 
zwei Amt und Regiment, geistlich und weltlich, unterschieden 
und von einander gesondert, ein jegliches zu seinem Werk 
eigentlich unterrichtet und gehalten würde, welche das P a p s t -
thum hat also ineinander gemenget und verwirret, dass k e i n e s 
bei seiner Macht, noch Kraft, noch Recht ist blieben und sie 
niemand kann von einander reissen." — 

Da der Staat als Rechtsorganismus seine gesetzlich organi-
sirende Macht nur durch Rechtsmittel, d. h. wie wir früher 
nachgewiesen (§. 4, 8, 12) in der Form des eventuell mit Ge
walt erzwingbaren Gebotes aufrecht erhalten und durchführen 
kann, wird er die in der freien Gesinnung wurzelnde Glaubens
macht christlichen Hcilslebens und christlicher Gemeinschaft nie 
und nimmermehr von sich aus zu erzeugen im Stande sein, noch 
auch in gesunder Weise positiv zu unterstützen und zu fördern 
die Möglichkeit haben. Andererseits darf die Kirche, als die 
geistlich geartete Heilsanstalt, sich nie anmaassen, in staatliche 
Souveränetätsrechte einzugreifen und Fleisch für ihren Arm zu 
halten. Alle Theorieen, die das Staatskirchenthum oder den 
Kirchenstaat principiell verherrlichen, schlagen der christlichen 
Sittlichkeitsidee ins Angesicht. 

Sollen wir also die Idee des „christlichen Staates," ebenso 
wie den Gedanken eines „staatlichen Christenthums," lieber ganz 
und gar aufgeben, um die Grenze zwischen dem Object christ
licher Sitten- und staatlicher Rechtslehre sauber und scharf zu 
bewahren? Ist es nicht eine verhängnissvolle Gefahr für beide 
Gebiete, den Rechtsorganismus christianisiren und den HeuV 
organismus säcularisiren zu wollen? 

Gewiss! Sobald man sich nicht klar ist über die Heilsamkeit 
ihrer W e c h s e l w i r k u n g , welche stets bedingt ist durch die 
Klarheit ihrer U n t e r s c h e i d u n g . Durch die herrschende ÜB" 
klarheit kommen selbst entschieden gläubige Theologen, wie 
einst V i n e t und neuerdings V i l m a r in seiner „theologischen 
Moral" (IL, S. 179) dazu, den „christlichen Staat" geradezu als 
ein „Unding" zu perhorresciren: Selbst den Ausdruck müsse 
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man verbannen! Ein christlicher Staat, meint V i l m a r , würde 
„ein Glied im Gottesreiche sein, also über diese Zeitlichkeit hin
ausreichen, würde eine geistliche, ewige Institution sein; und 
von einer solchen Institution wisse das Wort Gottes ein für alle
mal nichts." Diese Antipathie V i l m a r ' s und manches anderen 
kirchlich gesinnten Ethikers gegen den „christlichen Staat" ist 
ebenso wie die unbedingte Verherrlichung desselben von Seiten 
S tah l ' s und Müh le r ' s wesentlich dadurch mit bedingt und 
hervorgerufen, dass man das Wesen h e i d n i s c h e r oder j ü d i 
scher Staatsidee der christlichen gegenüber nicht scharf genug 
abgegrenzt hat. 

Die falsche V e r m i s c h u n g beider Sphären, der staatsrecht
lichen und religiös-sittlichen, kann entweder im Interesse der 
Alles beherrschen sollenden rechtlich geordneten Volksgemein
schaft oder im Interesse der Alles beherrschen wollenden hierar
chisch geordneten Religionsgemeinschaft sich geltend machen. 
Jenes lässt sich als der specifisch h e i d n i s c h e , dieses als der 
j u d a i s t i s c h e Irrthum bezeichnen. 

Sobald man den Staat im Sinne der He gel'sehen Rechts
philosophie als den alle Sittlichkeit umfassenden objectiven „Or
ganismus der Freiheit" betrachtet, wird auch die christliche Sitt
lichkeit keinen Raum mehr neben und ausser ihm behalten. Der 
Staat ist dann Alles. Er erscheint als der absolute menschliche 
Selbstzweck. Seine vollkommene Verwirklichung ist das höchste 
Gut. Das rechtlich geordnete Volksthum wird apotheosirt. 
Und die abgöttische Verehrung des im Staat sich ausgestaltenden 
nationalen Lebens ist die nächstliegende Consequenz. Die ab
solute Verherrlichung der eigenen Nationalität auf Kosten der 
Humanität und im Gegensatz zu den „Barbaren" ist ja das 
krankhafte, aber characteristische Symptom auch der vollendet
sten Gestaltung h e i d n i s c h e r „Politeia." 

Es ist wunderbar genug, dass die Macht dieser heidnischen 
Staatsidee selbst auf die christliche Ethik wie ein bezaubernder 
Bann zu wirken vermocht hat. Sofern die Sittenlehre nicht 
blos das Verhalten der Einzelperson, sondern der Gemeinschaft, 
also, wie Stahl sich ausdrückt, das „Gemein-Ethos" darzustellen 
sich zur Aufgabe macht, müsste sie nach jener Anschauung 
eigentlich in Staatsrechtslehre sich verwandeln. Die Mühler ' -
schen „Grundlinien" einer Rechtsphilosophie sind eigentlich eine 
solche, vom Alles beherrschenden Banne der Staatsidee gefangen 
gehaltene Ethik, nur dass wir in ihr die „evangelischen Prin-
eipien" nicht wieder zu erkennen vermögen. Selbst die theo-
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logische Moral würde dann schliesslich das Ihrige dazu thun, 
die Selbständigkeit und ewige Bedeutung der Kirche zu negiren, 
an ihrer Selbstauflösung zu arbeiten und sie zum Mittel für den 
universell sittlichen Staatszweck zu degradiren, wie wir das an
nähernd bei R o t h e , P f l e i d e r e r u. A. wahrzunehmen ver
mögen. Selbst der S c h l e i e r m a c h er'sehe Gedanke, nach 
welchem „die gemeinsam organisirende Thätigkeit im S t aa t e 
zur V o l l e n d u n g kommen soll," gravitirt auf die Seite der 
heidnischen Staatsidee, wie dieselbe m. E. auch in der eben er
schienenen Schrift von Α. Ζ ei s i n g (Religion und Wissenschaft. 
Staat und Kirche, Wien 1873) vorwaltet, wenn er dem Staate 
die Aufgabe stellt, „die Verwirklichung des ethischen Ideals" 
herbeizuführen. 

Sobald man andererseits die Kirche, den re l i gi ös-sittlichen 
Organismus des Volkes Gottes auf Erden, in ihrer äusserlich-
empirischen Stellung fixirt, sie wie „den Staat von Venedig" 
versichtbart und mit Machtmitteln aufrecht zu halten und auszu
breiten sucht, wird die selbständige Auctorität und irdische Ober
hoheit des Staates nicht mehr neben der Kirche Raum behalten 
können. Die hierarchisch geordnete Macht und die von ihr vor
geschriebenen, absolut gültigen, eventuell erzwingbaren Kirchen
gcbote treten an die Stelle der Staatssouveränetät. Und soll die 
Collision vermieden werden, so muss alles Staatsrecht in eine 
derartig kirchenstaatliche Ethik aufgenommen, von ihr absorbirt 
werden. Die gesammte Rechtslehre wird dann ein Theil der christ
lich-kirchlichen Sittenlehre, mag man nun die entscheidende Auc
torität in einem biblischen Kanon, in einer klerikalen Gemein
schaft, in einem sogenannten Kirchenregiment oder in dem 
unfehlbaren Papste suchen. 

Von beiden Gesichtspunkten aus, jenem ethnisirenden, schon 
bei P l a t o und A r i s t o t e l e s vorwaltenden und diesem judai-
sirenden, bei Be l l a rmin und dem ultramontanen Jesuitismus 
auf den Höhepunkt entwickelten, gelangen wir zu keiner klaren 
Grenzregulirung zwischen christlicher Sitten- und Staatslehre. 

Aber noch mehr. Wir verlieren auch den Einblick in das 
wahre Wesen des c h r i s t l i c h e n S t a a t e s . Wir verbauen uns den 
Weg zu dem Verständniss dieses centralen und wichtigen Begriffs-

Heidnisch wird die Staatsidee, wenn sie alle Interessen in 
sich schlingt und eben dadurch der speeifisch christlichen Hu
man i t ä t s idee entgegentritt. Denn alles natürlich-geschichtliche 
Staats- und Rechtsleben organisirt sich notwendig vo lks thüm-
l ich . Mit dem Nationalen ist aber trotz aller mannigfaltigen 
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Gliederung doch eine Einseitigkeit gesetzt. Die Nationalität, 
auch die rechtlich organisirtc, kann und darf nicht Selbstzweck, 
höchstes Gut werden. Es muss ein Höheres, eine die gesammte 
Menschheit, alle Nationen umfassende Gemeinschaft geben. Diese 
ist nicht in der Idee des Rechtsstaates, sondern in dem R e i c h e 
G o t t e s gegeben, also in der auf die Menschheit als solche hinzie
lenden, in Christo anfangsweise verwirklichten Glaubens- und 
Gesinnungsgemeinschaft. Deshalb ist der den Staat als solchen 
verherrlichende Nationalitätsschwindel inhuman und unchristlich, 
durch und durch heidnisch geartet. 

Vor dieser ethnisirenden Gefahr wird der m o d e r n e Rechts
staat, der nicht sowohl die Apotheose des Volksthums, als viel
mehr nach liberalistischer Schablone das „Individualitätsprincip" 
auf seine Fahne schreibt, uns nicht bewahren. Die sogenannte 
„freie Individualität im Gegensatz zur Centralisation" — wie sie 
noch neuerdings F r i e d b e r g (in seiner Schrift: „Die Grenzen 
zwischen Staat und Kirche und die Garantien gegen deren Ver
letzung." 1872) zu verherrlichen sucht, — ist keineswegs ein 
Grenzwall gegen die h e i d n i s c h e , oder eine Garantie für die 
c h r i s t l i c h e Staatsidee. Denn der atomisironde Individualis
mus mündet schliesslich in jede Majoritätenherrschaft, welche 
nur eine modernisirte Form der gefürchteten „Ccntralisation" ist. 
Das hat F a b r i in seinem vielgenannten Buche über Staat und 
Kirche (Vgl. bes. S. 28 ff.) schlagend durchgeführt. Human im 
christlichen Sinne wird der Staat nimmermehr, so lange er nur 
die „Individuen" und das Recht der „Gleichheit," nicht aber 
die gegliederte Organisation und ihre sittlich freie Entfaltung 
durch Ordnung und Unterordnung, durch Autorität und Pietät 
als Hauptziel ins Auge fasst. Nach dem Grundsatze: „divide 
et impera" — wird auf individualistischem Grunde doch der 
heidnisch absolutistischen Staatsidee gehuldigt werden müssen. 
Nur dass die Tyrannei und Bevormundung Seitens des Staates 
dann nicht mehr auf Einzel-, sondern auf Massenherrschaft sich 
etützt. Die Massenherrschaft ist aber nicht blos an sich das 
Schlimmere, sondern läuft meistens auf eine combinirte Willkür
theorie oder acht heidnische Dictatur hinaus, wie wir das theore
tisch bei einem H o b b e s und den Vertretern der socialistischen 
Volkssouveränetät, practisch namentlich in dem französischen 
Staatsleben der Neuzeit zu Tage treten sehen. 

Das entgegengesetzte Extrem dieser Ansicht ist die streng 
theoe ra t i s ehe Auffassung, welche sich insofern mit jener 
heidnischen berührt, als sie leicht das particularistische Moment 
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des alttestamentlichen Volksthums in sich aufnimmt. Was da
mals nur als ein erzieherisches Mittel, als pädagogische Ueber-
gangsstufe für die religiös-sittliche Entwickelung der Menschheit 
in Israel galt, wird hier im Widerspruch mit dem universell 
christlichen Grundgedanken verewigt und verabsolutirt. Judai-
sirend gestaltet sich die Staatsidee, wenn man die irdisch-mensch
liche Autorität zu unmittelbar göttlicher stempelt; oder aber 
wenn man die Religionsgemeinschaft zu einer Institution gesetz
licher Art macht. Während der heidnische Staatsabsolutismus 
von der schlcchthinigen Berechtigung des Weltreichs ausgeht 
und auf die vollendete Ausgestaltung des volksthümlichen Rechts
organismus hinzielt, hat die judaisirende Staatsidee ihre Basis 
in der religiösen Gottesherrschaft und will dieselbe durch 
menschliche Machthaber als ihre bevollmächtigten Organe zum 
Vollzuge bringen. 

Die heut zu Tage so vielfach betonte Gefahr einer „Ver-
judung" des Staates, vor welcher ζ. B. Stähl in in seiner 
Schrift vom „landesherrlichen Kirchenregiment und seinem Zu
sammenhange mit dem Volkskirchenthum1' (Leipzig 1871) nicht 
ohne Grund warnt, droht, wie mir scheint, bei Weitem mehr 
dort um sich zu greifen, wo die christliche Religion oder irgend 
eine kirchliche Confession polizeilich gestützt und durch bürger
liche, materielle Vortheile prämiirt wird, als wo man den Juden 
gleiche Bürgerrechte gestattet oder ihnen „den Besuch christ
licher Gymnasien" frei stellt. Der schlimmste Weg zur Ver-
judung ist es, wenn man etwa in der Weise v. Mühl er 's den 
Staat als „Verkörperung des Reiches Gottes" betrachtet und von 
der Rechtsordnung sagt: „sie dürfe keinen anderen Zweck haben, 
als dem Kommen des Reiches Gottes zu dienen" und „die Hin
führung der Menschen zu Gott zu erzielen" (а. a. 0 . S. 12, 20, 
147). Da wird nothwendig der Staat selbst zur Theocratie und 
die Kirche ein „Theil des Staates." Umgekehrt kann aber die 
„Verjudung" dadurch angebahnt werden, dass man in römisch-
ultramontaner Weise die empirische Kirche zur Auctorität auch 
in bürgerlich-rechtlichen Dingen erhebt, dass man die religiös
sittlichen Gottes-Gebote als erzwingbare hinstellt und durch ein 
compact organisirtes Hierarchenthum die christliche Freiheitsidee 
und damit das Wesen des Christenthums selbst untergräbt. D a 

wird nothwendig die Kirche eine souveräne Institution und der 
Staat verliert die ihm grade durch das Christenthum gewähr
leistete Selbständigkeit. 

Suchen wir uns nun mit Vermeidung der bisher geschilderten 
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sich gegenseitig oft nah genug berührenden Gegensätze h e i d 
n i s c h e r und j u d a i s t i s c h e r Staatsidee das Wesen des so
genannten c h r i s t l i c h e n Staates vor das Auge zu stellen. 

Vor Allem ist so viel klar, dass die Bezeichnung „christ
lich" als Epitheton des Staates die Rechtsgemeinschaft nicht in 
eine religiös-sittliche Gemeinschaft verwandeln soll. Der christ
liche Staat ist also nicht, — wie ζ. B. V i l m a r voraussetzt und 
ν. M ü h l e r in der That ausführt, — das sichtbar werdende 
Reich Gottes oder eine Gemeinschaft von „Wiedergeborenen", 
so dass er etwa den christlichen Glauben als den seinigen be
kennt oder die christliche Offenbarung als den Kanon für sein 
Verhalten ansieht. Das haben neuerdings namentlich Männer 
wie ν. S c h e u r l und P a b r i , unter den lutherischen Theologen 
aber besonders Ha r l e s s in seiner Abhandlung über „Staat und 
Kirche" (1870) und H a r n a c k in seiner Schrift über „die luthe
rische Volkskirche" schlagend nachgewiesen. 

Wenn wir von einem „christlichen" Hause oder einem 
„christlichen" Volke reden, so meinen wir ja damit auch nicht 
eine Gemeinschaft von „Wiedergeborenen". Wie Volk und Fa
milie zunächst natürliche und bereits vorchristliche Gemeinschaf
ten sind, so ist auch der Staat seiner culturgeschichtlichen Idee 
und Mission nach nicht Repräsentant des Heilslebens, sondern 
des natürlichen Rechtslebens. Gleichwohl aber kann und soll, 
wie alles natürlich-geschichtliche Leben, so auch das staatliche 
Leben der Völker vom Geist des Christenthums durchdrungen 
und getragen werden. Das Christenthum, als die wahre Huma
nitätsreligion, soll den Staat wie vor der heidnischen Apotheose 
des Volksthums so vor dem judaisirenden Eingriff in die religiöse 
Gesinnungssphäre bewahren. Das Christenthum setzt in dieser 
Hinsicht vor Allem dem Staate seine notwendigen Schranken. 
Es bestimmt ihm seine Aufgabe zunächst in n e g a t i v e r Weise, 
indem es den Staat innerhalb der ihm eignenden rechtlichen 
Berufssphäre sich bescheiden lehrt. 

Als christlicher Staat wird demgemäss nur ein solcher an
zuerkennen sein, der die ihm speciell durch die christliche Sitt-
lichkeits- und Humanitätsidee gesetzten Grenzen achtet und ein
hält. Vor Allem wird er, dem humanen Geiste des Christen
thums gemäss, sich davor hüten, mit den ihm eigenthümlichon 
Zwangs- und Rechtsmitteln in das Gebiet der Gesinnung, der 
freien Glaubensüberzeugung einzugreifen. Denn mag er das in 
fördernder oder hemmender Weise zu thun versuchen, in beiden 
Fällen wird er factisch nur störend oder zerstörend auf das Heils-

Y, O e t t In g e n , Socialethik. Thl. II. 19 
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leben influiren. Da sein Schwert ein Schwert der Macht und 
Gewalt ist und sein soll, da er nichts gebieten darf, was sich 
nicht eventuell auch physisch erzwingen lässt, so muss er sich 
gerade als christlicher, d. h. gemäss der aus dem Geiste des 
Christenthums herausgeborenen Staatsidee, vor jeder p o s i t i v e n 
Unterstützung und Prämiirung der in das Heilsleben hinein
schlagenden christlich-religiösen Sitte zu bewahren suchen. Sonst 
verfällt er in jene (heidnische oder jüdische) Intoleranz, die dem 
Wesen der Gewissensfreiheit und dem Character jener zarten, 
leicht verletzlichen religiösen Gesinnungssphäre zu nahe tritt. 
Denn diese kann und soll nur durch „moralische" Mittel d. h. 
durch Wort und Mahnung, durch rein geistliche Zucht und die 
Macht des Beispiels gefördert werden. 

Namentlich ist es eine verhängnissvollo Verirrung e v a n g e 
lisch-christlicher Moral, wenn sie die staatlichen Rechtsmittel, 
materiellen Vortheil oder Schaden, Lohn und Verdienst, kurz 
das polizeiliche Machtgebot irgendwie in die Domäne des christ
lich-sittlichen Gesinnungslebens will eingreifen sehen. Das hiesse 
nicht bloss die christliche Moral verunreinigen und die mit dem 
innerlichen Glauben zusammenhängende Sitte corrumpiren durch 
ein fremdes Feuer auf dem geheiligten Altar freier Ueberzeugung. 
Es hiesse auch den Staat entchristlichen, d. h. ihn in die Sphäre 
heidnischer oder jüdischer Intoleranz hineindrängen. Religions
verbote und Religionsbefehle, Sittlichkeitshemmung oder Sittlich
keitsbeförderung durch positive Rechtsmittel d. h. mit Androh
ung polizeilicher Strafe oder Verheissung materieller Vortheile, 
sind vom Standpunkte christlicher Moral betrachtet ganz gleich-
werthigo p a t h o l o g i s c h e Erscheinungen. Ja die jpolizeiliche 
Begünstigung oder dio staatsrechtliche Beförderung irgend eines 
in das innerliche Gebiet christlicher Ueberzeugung hineinschla
genden Momentes des volksthümlichen Lebens ist sogar viel 
schlimmer, als positive Verfolgung. Die ecclesia pressa wird 
sittlich immer noch eher prosperiren, als die bevormundete oder 
reglementirte und patentirte Territorialkirche. Jene wird ge
kräftigt durch geistigen Kampf und erduldetes Kreuz. Diese 
wird entartet durch materielle Sicherheit und herrschsüchtiges 
Gelüste. 

Wenn man neuerdings auch vom evangelisch - lutherischen 
Standpunkte aus gesagt hat: „die Sorge, die der Staat berufs
mässig dem religiösen Leben des Volkes zuzuwenden hat, müsse 
zur S o r g e für das wahre C h r i s t e n t h u m und die wahre 
K i r c h e werden" ( D i e c k h o f f , Staat und Kirche 1872), so 
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heisst das nichts anderes, als die Berufsgrenzen des Rechtsorga
nismus verkennen und das religiöse Leben den Fluctuationen 
staatlicher Macht Preis geben. Dagegen hat der ehrwürdige 
Dr. von S c h e u r l den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er 
m seiner neuesten Schrift über die „verfassungsmässige Stellung 
der lutherischen Kirche zur Staatsgewalt" (1872) die Behauptung 
aufstellt: auch der Staat werde des Dienstes der Kirche um so 
besser gemessen können, je grössere F r e i h e i t er ihr in Be
ziehung auf die Ordnung und Verwaltung ihrer inneren Ange
legenheiten einräumt. Eine „dem christlichen Character des 
deutschen Volkes wohl entsprechende Staatsordnung" ist nur die
jenige, die dem „Staatschristenthum" Valet sagt. Die Meinung, 
dass die Kirche als religiöse Gesinnungsgemoinschaft, namentlich 
als e v a n g e l i s c h e e i n e r p o s i t i v e n territorialen Förderung 
und Unterstützung für ihre E x i s t e n z nothwendig bedarf, mag 
zwar eines W i n d h o r s t würdig sein, beweist aber — wie der 
Kanzler des deutschen Reiches ihm treffend entgegenhielt, — 
wenig Verständniss für das Wesen und die Macht des Evange
liums. Es ist unglaublich und mir wenigstens unverständlich, 
dass viele Repräsentanten des evangelischen Kirchenthums in 
Deutschland immer noch bei jeder Gelegenheit, wie neulich bei 
der Schulaufsichtsfrage, nach der Unterstützung des staatlichen 
Armes in religiösen Dingen mit fast leidenschaftlicher Erregtheit 
ausschauen, ja dass sie in ihrer Verblendung in Betreff dessen, 
Was der christliche Staat soll und bedeutet, so weit gehen, die 
entente cordiale mit den Ultramontanen nicht zu scheuen. Es 
l s t das kein günstiges Zeugniss für das Maass ihres Glaubens 
an die Salz- und Sauerteigsnatur des Christenthums, noch auch 
für die Klarheit ihrer Einsicht in das, was in den Beruf des 
christlichen Staates fällt, was nicht. Weder Taufe noch Con-
firmation, weder Trauung noch Communion dürfen in einem christ
lichen Staate mit gesetzlichem Zwang gefördert oder befohlen 
Werden. Es ist lediglich Sache geistlicher und kirchlicher Zucht, 
in dieser Hinsicht dem Bekenntniss Achtung und der christlichen 
Volkssitte Geltung zu schaffen. Selbst der sogenannte „Summ-
episcopat des Fürsten" erscheint nur unter der Voraussetzung 
Unbedenklich, dass der Fürst nicht als Staatsoberhaupt, sondern 
als ein „hervorragendes Glied der Kirche" in ihrem äusseren 
Verfassungsleben ihr Schutz und Hülfe gewähre. 

Zwar werden wir es dankbar anzuerkennen wissen, wenn 
der Staat in seinem eigenen Interesse auch christliche Schulen 
Und theologische Facultäten unterhält; oder wenn er kirchliche 

19» 
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Trauung und pastoralo Civilstandsrcgister noch anerkennt. Aber 
den christlich-sittlichen Geis t des Glaubens wird er durch seine 
irdisch-weltlichen Rechtsmittel in ihnen nicht erzeugen, noch 
auch fördern können. Der strömt aus andern Quollen. Und 
mag auch der „christlich" sich titulirende Staat jener Absicht, 
den wahren Glauben gesetzlich zu sanctioniren und in seinem 
Territorium zu poussiron, in guter Meinung gedient haben. Stets 
hat er, seit Constantins Zeiten, eben durch solch ein Verhalten 
das Christenthum als freie Glaubens- und Gesinnungsgemein
schaft factisch geschädigt, der Heuchelei Vorschub geleistet und 
das Evangelium dem Verdacht der Halben und dem verdienten 
Spott der Gegner ausgesetzt, als bedürfe es solcher Stützen um 
zu existiren und seine Lebensmacht auf Erden zu beweisen. —• 

Soll denn aber der Staat, wenn er als Rechtsorganismus 
auf das Heilsleben in christlicher Sitte nicht positiv influiren, 
geschweige denn dasselbe den Einzelnen octroyiren darf, — soll 
er deshalb gleichgültig, mit vollkommener Indifferenz dem Chri
stenthum, wie allem religiösen Leben sich gegenüberstellen? 
Und soll die christliche Kirche, als religiös-sittliche Gesinnungs
gemeinschaft, wenn sie mit staatsrechtlichen Mitteln sich nicht 
bauen lassen darf, als ein rein innerliches und privates Gebiet 
dem öffentlich-politischen Leben in spröder Zurückhaltung fern 
bleiben, um sich nur ja nicht mit demselben zu amalgamiren ? — 
Das Erstere widerspräche der Idee des c h r i s t l i c h e n Staates 
und machte sie zur Illusion; das letztere hiesso nichts anderes, 
als die von uns schon hervorgehobene humanisirende und 
sittigende W e l t m i s s i o n des Christenthums verkennen. 

Der Staat als souveräner Rechtsorganismus wird von dem 
religiösen Leben zunächst insofern Notiz nehmen müssen, als 
dasselbe sehr leicht die Schranken überspringen und — wie die 
römische Kirche lehrt — in die bürgerliche Rechtssphäre des 
Staates störend oder usurpatorisch eingreifen kann. Hier wird 
es vor Allem die Aufgabe des c h r i s t l i c h e n Staates sein, je
des Bekenntniss einer religiösen Gemeinschaft dahin zu prüfen, 
ob dasselbe, dem Geist des Christenthums widersprechend, in 
seine Oberhoheit, in seine Domäne der „Gewalt" eingreift. Da
her steht ihm ein Recht der Kenntnissnahme und Prüfung der 
öffentlich kirchlichen Bekenntnisse zu, nur dass diese seine 
Prüfung sich darauf wird beschränken müssen, das der Existenz 
des Staates und seiner berufsmässigen Rechts-Vollmacht Gefahr 
Drohende auszuscheiden und zu verbieten. Von der andern Seite 
wird er jeder unschädlichen religiös-sittlichen Gemeinschaft in 
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ihrem Cultus und in ihren corporativen Rechten den Schutz 
verleihen müssen, welchen er jeder gesellschaftlichen oder mo
ralischen Person zugcdeihcn lassen wird und muss, so lange die
selbe nicht das Regale seiner Souvcränetät antastet. Endlich 
aber wird er die für sein bürgerliches Gesammtlebcn wichtige 
und unentbehrliche, als ein bewahrendes Salz des volkstüm
lichen Lebens wirkende christliche Sitte und Gesinnung vor 
alterirender Befleckung durch den bevormundenden oder hemmen
den Arm der Polizei zu bewahren suchen. 

Weil nun, wie wir oben gesehen, die staatliche Gesetz
gebung, obwohl sie an und für sich nur Erzwingbares gebieten 
kann, doch der Stütze der Gesinnung im Volksleben bedarf, 
wird sie der religiös-christlichen Gemeinschaft, welche in dieser 
Hinsicht sich als eine sittliche Culturmacht geschichtlich bewährt 
hat, diejenige Anerkennung zu Theil werden lassen, welche ihr 
irn Interesse der staatlich-bürgerlichen Entwickelung gebührt. 
»Alle höhere Bildung" — sagt Dah lmann „namentlich auch 
der Fortschritt in bewusster Staatenbildung, ist dem neueren 
Europa durch das Christenthum und mit ihm geworden. Die 
christliche Vergangenheit hat Gliedmaasscn unseres Daseins ge
schaffen , denen wir nicht entsagen können, auch wenn wir 
Wollen. Wie sollte es also für den jetzigen Staat in Beziehung 
a nf das Christenthum, ich will nicht sagen wünschenswerth son
dern überhaupt nur möglich sein, dass es i g n o r i r t werde?" 
Selbst H o l t z e n d o r f f , welcher von der sonderbaren Ansicht 
ausgeht, dass der Staat „nach erfolgter Anerkennung der Ge
wissensfreiheit das Prädicat eines christlichen n i c h t mein
fuhren könne," gesteht doch (in seinen „Prineipicn der Politik" 
S - 261) zu, dass diese „theoretisch richtige (?) Betrachtungs
weise" in praxi wirkungslos bleiben müsse, da die „Bckenntniss-
Someinschaft nothwendig ihren Einfluss auf die Gesetzgebung 
°der den Gang der öffentlichen Angelegenheiten ausüben werde." 

Der Staat wird als ein christlicher nicht bloss der Be
tätigung der Glaubensüberzeugung Raum und Schutz ge
währen, sondern auch in seinen Bevollmächtigten, in der ge-
sammten Verwaltung und amtlichen Repräsentation mit gutem 
Beispiel vorangehen und sich davor hüten müssen, dem christlichen 
V ° l k durch Verachtung christlicher Sitte oder gar durch Ver
folgung und Unterdrückung derselben Anstoss zu geben. Auch 
|j egt es innerhalb des berechtigten Wirkungskreises eines „christ
lichen" Staates, dass er in den von ihm unterhaltenen hohen 
u " d niederen Schulen, entsprechend dem religiösen Bedürfniss 
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der Bevölkerung und der verschiedenen Confessionen, Raum und 
Gelegenheit darbiete zu solidem christlichen Religionsunterricht 
und zu tüchtiger Fachbildung, während die Kirche als religiös
sittliche Glaubens- und Bekenntnissgemeinschaft diesen Unter
richt geistlich zu leiten und geistig zu befruchten haben wird. 

Ich kann in Betreff dieser Stellung des christlichen Staates 
zur Kirche auf die bereits im ersten Theile meines Werkes ent
haltene Ausführung (S. 765 ff.) verweisen, die ich auch jetzt 
noch aufrecht erhalten muss, nachdem über diese Frage so vieler 
Staub durch eine massenhaft anwachsende Literatur aufgewirbelt 
worden ist. Die Idee eines „christlichen" Staates, so sagte ich 
dort, ist ebensowenig eine Fiction, als die eines „Cultur"-Staates. 
Durch die Bezeichnung „christlich" wird der Staat keineswegs 
eine gesetzliche Heilsanstalt zur Förderung religiöser Wiederge
burt, sowie er durch die Bezeichnung „Cultur"-Staat nicht zu 
einer zwangsweisen Bildungsanstalt zum Zweck intellectuell-
ästhetischer Regeneration der Einzelnen wird. Es soll durch 
beide Bezeichnungen nur ausgedrückt werden, das der Staat 
als ethisch gearteter Rechtsorganismus sich nicht nur nicht in
different verhalten kann gegen Kirche und Schule, Religion und 
Bildung, sondern dass er von beiden die befruchtend idealen 
Momente für die eigene Lebensgestaltung erhält, in der ihm 
eigentümlichen Rechtssphäre verwertet und daher seinerseits 
ihnen den fürsorgenden Rechtsschutz zu Theil werden lässt, der 
für ihre selbständige und gedeihliche Entwickelung heilsam er
scheint. C h r i s t l i c h würden wir daher den Staat nennen, der 
nicht, bloss in der christlichen Weltanschauung und Kirche 
das beste religiös-sittliche Bildungsmittel für sein Volk aner
kennt, und eben deshalb rechtlich (d. h. in seinem äusseren ge
sellschaftlichen Bestände) schützt, sondern auch durch die sitt
lichen Ideen des Christenthums sich seine humane Aufgabe derart 
präcisiren und begränzen lässt, dass er mit der ihm eigen
tümlichen Gewalt (εξουσία Rom. 13, 1 f.), mit den seiner Na
tur eignenden Rechtsmitteln, mit dem Schwerdt, welches er zu 
handhaben hat, n i r g e n d s und n i e m a l s in das r e l i g i ö s -
s i t t l i c h e L e b e n p o s i t i v e i n g r e i f t , s o n d e r n der G e 
w i s s e n s f r e i h e i t in Cul tus und B e k e n n t n i s s so wei t 
Raum g i e b t , als die für se ine E x i s t e n z n o t h w e n d i g e 
p o l i t i s c h e R e c h t s o r d n u n g u n d S o u v e r ä n e t ä t in w e l t 
l i chen D i n g e n n i ch t d a d u r c h g e f ä h r d e t e r sche in t " . 

Aber auch die religiöse Gemeinschaft und der einzelne Christ, 
als ein durch die Gnade Gottes gefreiter Mensch, — sie werden 
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au Allem was das volksthümlich ausgestaltete Rechtsleben des 
Staates betrifft, mit lebhaftem Interesse Theil nehmen. Das 
wird sich vor Allem darin kund geben,, dass die Gesinnungs
tüchtigkeit innerhalb der Heilsgemeinschaft als die Basis für die 
segensreiche Führung des i r d i s c h e n B e r u f s sich bewähre. 
In der Achtung vor dem Gesetz, in dem freien Gehorsam 
gegenüber den staatlichen Autoritäten, in begeisterter Vater
landsliebe, in der Anerkennung aller gliedlichen Ordnung und 
Unterordnung, in dem Muth des offenen Zeugnisses wird sich 
der Christenglaube practisch kund thun müssen. Mit einem 
Wort: das an und für sich unerzwingbare Heilsleben des Chri
sten wird sich als das sittigende und läuternde Ferment in allen 
irdisch-zeitlichen und rechtlich geregelten Gemeinschafts be-
ziehungen erweisen. 

Und wie der einzelne Christ, so wird auch die kirchliche 
Gemeinschaft, indem sie Gotte giebt was Gottes ist, ohne Ver
letzung ihres Principes, vielmehr in unmittelbarer Consequenz 
desselben, dem Kaiser (d. h. der staatlichen Souveränetät) geben, 
was des Kaisers ist (d. h. was als nothwendiger Ausfluss sou
veräner Macht in allem bürgerlichen Gemeinleben sich ausge
staltet). Sofern die religiös-sittliche Gemeinschaft als äusser-
liches K i r c h e n t h u m innerhalb dieser Welt sich organisiren 
muss, wird sie das Oberaufsichtsrecht des Staates um so mehr 
Willig anerkennen, als sie für ihren eigenen R e c h t s bestand 
des staatlichen Schutzes bedarf. Ausserdem aber wird sie in 
Anerkennung der gottgewollten Idee des Staates ihn moralisch 
stützen, fürbittend seine Organe und sein Gesammtieben auf dem 
Herzen tragen und dadurch dem äusserlich geforderten Gehor
sam die wahre innere Weihe geben. Endlich aber wird sie un
umwunden anzuerkennen haben, dass der Staat als Rechts-
organismus nach christlicher Weltanschauung vor Allem ein 
D a m m s e t z e n d e s , ein A u f h a l t e n d e s ist (χατέχον 2 Thess. 
2, 6) gegenüber den schmutzigen Wogen und dem „Wildwasser" 
revolutionärer Zuchtlosigkeit. In diesem Zusammenhange er
scheint er ihr als eine gottgeordnete erzieherische Macht für die 
Sphäre bürgerlicher Gerechtigkeit und geistiger Cultur. Er 
horte auf eine b e r e c h t i g t e Macht zu sein, wenn er, seinen 
Beruf verleugnend, in der ihm eigenthümlichen Rechtssphäre 
n i c h t mehr „Gewalt" zu üben, die Zucht und Ordnung nicht 
mehr aufrecht zu halten vermöchte oder dieselbe mit irgend 
welcher kirchlicher Corporation zu theilen bereit wäre. Als 
»Weltmacht" im schlimmen Sinne erscheint er nur dann, wenn 
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er dem Gottesreich geradezu feindlich oder corrumpirend ent
gegentritt, indem er in die geistlich geartete Gesinnungsgemein
schaft sei es mit hemmenden, sei es mit fördernden Gewalt
maassregeln eingreift. Dann wird er seiner gottgesetzten Auf
gabe untreu, vergisst seiner Schranken und verletzt gerade die 
christlich-humane Staatsidee. Je schärfer und bestimmter die 
Grenze zwischen dem christlichen Gesinnungs- und dem staat
lichen Rechtsleben gezogen wird, desto eher wird Feindschaft 
zwischen beiden vermieden und eine wahrhaft gesegnete Wech
selwirkung angebahnt werden können. Es giebt nichts Un
seligeres als die unklare Yerquickung von Politik und Christen
thum! Es giebt kein widrigeres Zerrbild, keine abschreckendere 
„Karrikatur des Heiligen", als jene staatlich reglementirte äusser-
liche Religiosität, welche sich als polizeiliches „Krons-Christen-
thum" seit den Zeiten des Byzantinismus einen verrufenen Namen 
gemacht und der wahren Kirche mehr geschadet hat, als die grau
samsten Verfolgungen es je vermocht haben! Aus diesen ist die 
Glaubensgemeinschaft stets wieder geläutert hervorgegangen; durch 
jene staatliche Bevormundung hat sie das Kleinod, das Gold ihres 
Glaubens mehr oder weniger eingebüsst oder gegen das Flitter
gewand eines Schein- und Massenchristenthums eingetauscht. — 

Die christliche Sittenlehre wird nach dem Gesagten von 
einer positiven Staats- und Rehtsthcorie als n i c h t in ihr Ob-
ject schlagend, Umgang zu nehmen haben. Sie wird aber, wie 
die verschiedenen Gebiete des socialen Culturlebens in Kunst, 
Wissenschaft und Industrie, so auch das bürgerliche Rechtsleben 
nach all seinen sittlich-bedeutsamen Einzelmomenten in das Licht 
evangelisch - christlicher Beurtheilung zu stellen haben. Das 
gesammte irdisch-natürliche Berufsleben innerhalb der staatlichen 
Culturgemeinschaft muss in der theologischen Ethik zu dem von 
ihr als Lebenszweck betrachteten h ö c h s t e n Gute : zum Reiche 
Gottes in Beziehung gesetzt werden. Gerade an den Einzel-
materien, an der Lehre von der Ehe und Trauung, vom irdischen 
Beruf und den socialen Berufsständen, von der obrigkeitlichen 
und Unterthanenpflicht, vom Kriege, von der Todesstrafe, vom 
Eide, vom weltlichen und priesterlichen Amte, von Schule und 
Kirche, von der Sonntagsheiligung und Cultusübung etc., etc. 
wird die auf klarer Unterscheidung ruhende gesunde Wechsel
wirkung des christlich Ethischen und politisch Staatlichen nach
zuweisen sein. 
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R e s u l t a t : 

§. 16. Die humane C u l t u r e n t w i c k e l u n g in 
Wissenschaft, Kunst und volkswirthschaftlicher Industrie 
darf weder, wie in Folge naturalistischer V e r w e l t 
l i c h u n g der religiös-sittlichen Interessen häufig ge
schieht, das christliche Heilsleben absorbiren; noch auch 
soll, wie bei pietistischer V e r i n n e r l i c h u n g des Chri
stenthums diese Gefahr droht, Reich Gottes und Welt
cultur, Heilsleben und Civilisation in einen abstracten 
und exclusiven Gegensatz gestellt werden. Indem das 
wahre Christenthum die m a n n i g f a l t i g e n , realen und 
idealen Aufgaben des Culturlebens dem E i n e n höchsten 
Lebenszweck des Reiches Gottes einordnet, erzeugt es 
jene vertiefende, heiligende und humanisirende Gesinnungs
kraft, welche allen Sphären des sittlich berechtigten 
Culturlebens eine e w i g e Bedeutung verleiht. Indem 
γ ο η der anderen Seite das Culturleben die Vergeistigung, 
•Ausbildung und Verwerthung aller i r d i s c h e n Güter 
erstrebt, bietet es dem christlich-sittlichen Geist den 
Boden für seine berufsmässige Liebesarbeit dar. In 
^ er gesunden Wechselwirkung beider Gebiete bewährt 
s i ch die Alles durchdringende Sauerteigsnatur und ver
klärende Macht des Evangeliums. — 

Trotz seines göttlichen Grundes und ewigen Zieles 
jässt sich aber das s i t t l i c h e H e i l s l e f r e n als O b 
j e c t d e r E t h i k von dem r e l i g i ö s e n H e i l s g l a u b e n 
a ls O b j e c t der D o g m a t i k wohl unterscheiden. 
Während die c h r i s t l i c h e R e l i g i o n s l e h r e als Dog
matik das durch Christi Versöhnungswerk thatsächlich 
^gründete V e r h ä l t n i s s der H e i l s g e m e i n s c h a f t 
^ e r M e n s c h h e i t m i t G o t t allseitig zu rechtfertigen 
h a t , soll die c h r i s t l i c h e S i t t e n l e h r e das auf solcher 
pottesthat ruhende V e r h a l t e n als H e i l s l e b e n der 
1 1 1 Christo neugebornen Menschheit zu wissenschaftlichem 
Ausdruck bringen. — 

Von dem Inhalt der p r a c t i s c h e n T h e o l o g i e 
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unterscheidet sich aber das Object der christlichen Ethik 
insofern, als die letztere für das gesammte christliche 
Heilsleben die allgemeingültigen p r i n c i p i e l l e n Normen 
aufzustellen und zu begründen hat, während die p r a c 
t i s c h e T h e o l o g i e (inclusive die christliche Päda
gogik) die Ausgestaltung dieser Princjpien in den ze i t 
g e s c h i c h t l i c h e n F o r m e n c h r i s t l i c h - k i r c h 
l i c h e n G e m e i n l e b e n s beleuchten und wissenschaft
lich erhärten soll. — 

Auch in dem gesammten, staatlich geordneten 
R e c h t s l e b e n wird die christliche S i t t l i c h k e i t s i d e e 
sich thatsächlich als die humanisirende Macht bewähren 
müssen. Im Gegensatz zu heidnisch-nat ionaler und 
j ü d i s c h - theoeratischer Politik, hat die Idee eines 
christlichen Staates ihre volle Berechtigung. Gleichwohl 
wird die Reehtslehre, auch wo sie dem humanen Geiste 
des Christenthums gemäss den Staat als „christlichen" 
zu erfassen sucht, nur die Normen e r z w i n g b a r e r 
Ordnung darstellen müssen, indem sie den Staat als 
Rechtsorganismus vor jedem positiven Eingriff in die 
religiös-sittliche Gesinnungssphäre bewahrt. Die christ
liche Sittenlehre hingegen wird die f r e i e G l a u b e n s 
g e s i n n u n g des neugeborenen Menschen als eines Glie
des kirchlicher Gemeinschaft derart zu schildern haben, 
dass die christliche Sitte, obwohl an sich unerzwingbar, 
doch als das läuternde Ferment und tiefere Fundament 
auch des irdisch-volksthünriichen Staatslebens erschein*' 
Nur unter Voraussetzung klarer U n t e r s c h e i d u n g 
wird die W e c h s e l w i r k u n g beider Gebiete: des staat
lichen und christlich-sittlichen sich als heilsam erweisen-



Zweiter Abschnitt. 

Die wissenschaftlich-systematische Gestaltung christlicher 
Sittenlehre 

oder 

die methodische D a r s t e l l u n g s f o r m theologischer Moral 
vom s o c i a l e t h i s c h e n Gesichtspunkte. 

K r s t e s C a p i t e l . 

Wesen und Aufgabe theologischer Ethik als Wissenschaft. 

§· 17. Die a l lgemeinen Voraussetzungen menschlichen W i s s e n s : Offenbarung und 
Olauhe. D a s christliche Heilslehen als erfahrungsmässiger Thatbestand christl icher 
O l a u h e n s g e w i s s h e i t . D a s W i s s e n oder die theoretisch vermittelte Erkenntniss der 
Erfa lmmgs-Gewisshc i t auf induetivem und deduetivem W e g e . Deductive Ausgesta l tung 
Oes ethischen W i s s e n s zur gegliederten W i s s e n s e h a f t oder zum ethischen S y s t e m , 
nie s o c i a l e Bedingtheit der moralischen Gewis she i t , des ethischen W i s s e n s und der 

systematischen Wissenschaf t . 

Stah l bezeichnete es als „die geistige Krankheit des Zeit
alters, sich die Totalität der Dinge in einem geschlossenen Sy
steme zurecht legen zu wollen". Er hat mit dieser Warnung 
gegenüber der Systemsucht, die meist mit construetiver oder 
destruetiver Systemstümperei Hand in Hand geht, vollkommen 
Recht. Sobald die systematisirende Thätigkeit menschlichen Den
kens sich in der Einbildung bewegt, auf speculativ - logischem 
Wege die Wahrheit erst erzeugen zu müssen oder die Welt neu
schöpferisch gestalten zu können, verliert sie ihren Anspruch auf 
wissenschaftliche Anerkennung. Der Werth der Wissenschaft 
hegt in ihrer Exactheit. Exact ist sie nur, wenn sie auf eine 
Realistische Wahrhei tsproduetion bescheiden verzichtend, dem 
ihr vorliegenden, gegebenen Object in methodischem Nachdenken 
gerecht wird. Jedes aprioristische V o r denken ist ein tendenziöses 
»Zurechtlegenwollen". 

Aber deshalb können wir doch auf diejenige Denkform und 
'Wissenschaftliche Methode, welche wir die systematisirende nennen, 
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nicht gänzlich verzichten. Das hiesse der Wissenschaft überhaupt 
Valet sagen. Denn Sammlung von Einzcldaten und Notizen ist 
noch nicht Wissenschaft. In der S y s t e m a t i k culminirt alle 
scientifische Aufgabe; sie ist gewissermassen die Seele der Wis
senschaft, wie auf dem Gebiete der Natur, so auf dem der Ge
schichtserforschung. In der richtig verstandenen und durchge
führten sys temat is i rendenThät igkei t stellt sich uns diejenige 
Erkenntnissform dar, welche das zu untersuchende Object über
haupt erst als einen gesetzmässig sich bewegenden O r g a n i s m u s 
uns erfassen lehrt. Ohne jene Form des Erkennens giebt es kei
nen Gedankenbau, der die Gesetze, die immanente Logik des 
Universums in ihrem Zusammenhange abspiegelte. Es gäbe wohl 
ein vereinzeltes Wissen, aber keine Wissenschaft. 

. Die F o r m der Erkenntniss erhebt auch das bisher darge
legte Object: den Inhalt des christlich-sittlichen Heils-Lebens erst 
zur Wissenschaft. Ueber Begriff, Wesen und Aufgabe christ
licher oder theologischer Ethik als W i s s e n s c h a f t können wir 
nur dadurch uns verständigen, dass wir ihre methodische Dar
stellungsform, ihre wissenschaftlich - systematische Gestaltung 
ins Auge fassen und rechtfertigen. Während der vorige Ab
schnitt unserer „Grundlegung" die Herbeischaffung des für den 
socialethischen Gedankenbau nothwondigen M a t e r i a l s zu be
sorgen hatte, wird nunmehr der P l a n dieses Baues vorzulegen 
und kritisch zu beleuchten sein. Der sachlich-fundamentalen 
Substruction wird die logisch - propädeutische zu folgen haben, 
damit wir die Berechtigung und Möglichkeit einer systematischen 
Darstellungsform theologischer Moral vom socialethischen Ge
sichtspunkte aus erkennen lernen. 

Auf welchem Wege soll das nun geschehen ? Reicht es aus, 
sich, wie R o t h e will, von vorn herein auf den Standpunkt der 
„Spcculation" zustellen, weil Spcculation so viel sein soll als „das 
Denken aus Einem Stück, aus dem Ganzen, das schlechthin ein
heitliche Denken", welches als das „einzig vollendete" es an
geblich allein zu einem „System von Gedanken" wirklich zu 
bringen vermag? Sollen wir im Gegensatz zur diabetischen 
Operation des blos kritischen und refiectirenden Nachdenkens 
jenes „Selbstdenken" verherrlichen, welches sich einer „Selbst
erzeugung der Gedanken zu einem geistigen Organismus" rühmt; 
welches sogar fordert, „das speculative Geschäft solle mit für die 
Wirklichkeit schlechthin geschlossenen Augen vollzogen werden, 
gleich als gäbe es keine Welt, ja überhaupt nichts ausser dem 
D e n k e n " ! 



§. 17. Die wissenschaftliche Form der Ethik. 301 

Dass solche Verherrlichung des cogito ergo sum auch bei 
einem speculativen Genie wie R o t h e nicht so schlimm gemeint 
sei, wie es auf den ersten Blick aussieht, entnehmen wir daraus, 
dass er jene „Speculation" durchaus nicht „voraussetzungslos" 
sich denkt. Das wäre unmöglich, meint er. „Aus Nichts wird 
unter der Hand des Geschöpfes in alle Ewigkeit nichts. Es ist 
das Majestätsrecht Gottes — und, sagen wir, des göttlichen Den
kens allein — aus Nichts Etwas zu machen." 

Also Einen gewissen Punkt wenigstens muss auch nach 
R o t h e der Speculirende haben (Ein όός μοι ηοΰ στώ), wenn er 
nicht ins Blaue räsonniren, d. h. wenn er nicht blos sein eignes 
Denken, sondern d ie Wahrheit finden wolle, die doch stets in 
der Zusammenstimmung des Denkens mit dem Sein besteht. So 
läppisch, meint er, werde wohl kein gesunder speculativer Kopf 
sein, auf den Wahn zu verfallen, dass es ihm mit seiner Specu
lation wirklich gelingen könne, das Universum vollständig und 
richtig in Begriffen nachzubauen. Der müsste nicht nur auf 
lächerliche Weise von sich selbst gross, sondern auch beklagens-
Werth klein von dem Universum denken, der sich mit einer sol
chen kindischen Hoffnung bethörte. 

Allein, wie einst H e g e l , so meint auch R o t h e : nur der 
Mensch als Einzelner sei dazu unfähig. Die Menschheit aber 
°der das menschliche Denken als solches, in seiner Totalität und 
geschichtlichen Continuität gedacht, solle und werde die Aufgabe 
befriedigend lösen; Geduld werde endlich zum Ziele führen! 

Wir wissen aber aus mannigfacher Erfahrung, dass die spe
culativen Heroen meist wenig „Geduld" haben und mit ihrem 
Denken „a priori", mit ihrer logischen Idee, mit ihrem absoluten 
Regriff) mit ihrem diabetischen Process häufig schon eine der 
Wirklichkeit ins Angesicht schlagende Idealwelt construirt haben, 

dann meist durch die Arbeit der nächsten grossen Denker 
Wieder zu Scheitern ging. Auch lässt sich nicht absehen, wenn 
der menschliche Einzelgeist n i ch t im Stande sein soll, das Uni-
V e r 8um als Gedankenwelt adäquat zu construiren, wie dazu die 
8ogenannte menschliche Collectivvernunft fähig sein sollte? Die 
Surnmirung des Beschränkten und Unvollkommenen erreicht nie 
den Gipfelpunkt absoluter Wahrheit. Das „Stückwerk des Wis
sens" bleibt wie der Einzelnen, so der Gesammtheit unvermeid-
l l ehes Geschick. 

Sollen wir nun dieser tragischen Erfahrung gegenüber, die 
schon viele grosse Denker zur Verzweiflung gebracht und in den 
"trudel der absoluten Skepsis versenkt hat, an eine unmittelbare 
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Gottesoffenbarung appelliren, deren Verbürgung der t h e o l o g i 
s c h e n Wissenschaft das Monopol objectiver und infallibler Wahr-
heitserkenntniss sichert ? 

Das hiesse zu einer „Umkehr der Wissenschaft" sich ent-
schliessen, die ihrer Vernichtung gleich käme. Denn der Lebens
nerv aller Wissenschaft ist das Interesse an dem stetigen Weiter
forschen. Jeder ehrliche Irrthum, wenn er nur nicht aus der 
Confusion geboren ist und in der Begriffsverwirrung hängen bleibt, 
ist für den Bestand der Wissenschaft tausend Mal bedeutsamer 
und dankenswerther, als irgend eine auf angeblicher Infallibilität 
ruhende positive Wahrheitsmittheilung, die sich der Erforschung 
und Prüfung entzieht oder die Kritik scheut. Aber auch der 
Offenbarung geschähe ein schlechter Dienst damit. Denn als 
eine geschichtlich lebensvolle und reale, durch ihren fortschrei
tenden Zusammenhang sich bewährende, kann und will sie nicht 
allumfassende theoretische Wahrheitsmittheilung sein, geschweige 
denn — wenn sie eine abschliessend fertig gegebene wäre —• 
uns der Erforschung und wissenschaftlichen Begründung ihres 
Inhalts überheben. Und was die Art und den Umfang dieser 
Begründung betrifft, so wird auch diese stets als eine unvoll
kommene und im eminenten Sinne fallible zugestanden werden 
müssen. 

Gleichwohl lässt sich menschlich wissenschaftliches Erkennen 
nicht ohne den Offenbarungsgedanken, nicht ohne ein gegebenes 
Offenbarungsobject fassen und vollziehen. Nicht blos die theo
logische, sondern a l le Wissenschaft ruht wie einerseits (objectiv) 
auf Offenbarungs-, so andrerseits (subjectiv) auf Glaubensgewiss
heit. Dieses Paradoxon will näher erläutert sein, um vor Miss
verstand gesichert zu werden. Vielleicht bahnt es uns den Weg 
auch zur Erkenntniss der e t h i s c h - t h e o l o g i s c h e η Form der 
Wissenschaft und ihrer systematisirenden, deduetiven Methode. —" 

Es ist mir stets unbegreiflich geblieben, dass und warum die 
Männer der Wissenschaft und vor Allem die Philosophen sich 
um „das Ding an sich" die Köpfe zerbrochen haben. Das Ding 
an sich, ob es existirt, wie es etwa ist und was es ist, geht uns 
schlechterdings nichts an. Denn wenn wir etwas von demselben 
erfahren und beobachten, wenn wir es in unsere Erkenntnis^ 
aufnehmen könnten, hörte es ja auf ein Ding „an sich" zu sein 
und würde eben ein Ding „für uns." „Sehen wir doch endlich 
ab von der Klage, als entgehe unserer Wahrnehmung das wahre 
Wesen der Dinge (das sogenannte Ding an sich)! Eben darin 
besteht es vielmehr, als was sie uns erscheinen, und Alles, 
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sie etwa s i n d , ehe sie uns erscheinen, das ist nur die vermit
telnde Vorbereitung für diese endliche Verwirklichung ihres 
Wesens selbst. Die Schönheit der Farben und der Töne, Wärme 
und Luft sind es, was an sich die Natur hervorzubringen und 
auszudrücken ringt und für sich allein nicht zu erreichen ver-
m a g ; sie bedarf dazu als des letzten und edelsten Werkzeuges 
eben des empfindenden G e i s t e s , der allein im Stande ist, dem 
stummen Streben Worte zu geben und in der Pracht der sinn
lichen Anschauung zu heller Wirklichkeit zu beleben, was alle 
Jene Bewegungen und Geberden der äusseren Welt fruchtlos zu 
sagen sich bemühten" . . . „Nie werden wir zwar entdecken, wie 
Sein und Dasein g e m a c h t wird oder was das i s t , w o r a u s 
die D i n g e b e s t e h e n . Aber diese Frage wäre auch nur dann 
wichtig für uns, wenn unsre Erkenntniss die Aufgabe hätte, die 
Wel t zu schaf fen . Ihre Bestimmung ist es jedoch nur, das 
Vorhandene a u f z u f a s s e n und gern gesteht sie sich, dass alles 

feein ein W u n d e r ist, das als Thatsache von ihr anerkannt, 
aber nie in der Weise seines Hergangs enträthselt werden kann" 
^ o t z e , Mikrokosmos. I, S. 384 u. 209). 

Kein menschliches Wesen kann ohne Selbstwiderspruch ein 
utoresse für jenes „Ding an sich" haben, selbst wenn wir das

selbe zur Würde einer Gottheit emporhöben oder als die absö
tte, allumfassende unendliche Substanz verherrlichten. Es bliebe 
5|u bloses Wort ohne Sinn oder ein Ideal abergläubischer Mystik. 

abei ist es ganz einerlei, ob man jenes Ding an sich als das 
»A.ll-Einett oder als das „Nichts", als die „ewige Materie" oder 
die ewige „Geisteskraft", als das „Atom" oder dio „Monade", 

8 die „schlechthinige Ursächlichkeit" oder den „Urwillen", als 
a s «Universum" oder die unendliche „Vielheit" der Kräfte (Dy-

namiden), als das „Unbewusste" oder das „Seiende", als das 
. ещ Sein und der Vielheit „zu Grunde liegende" oder gar als 

einen Complex von unzählig vielen „Realen" begrifflich zu er-
ssen sich abquält. Es kommt immer darauf hinaus, dass es 

erkennbar und unbestimmbar, unerfassbar und unbegreiflich 
4Ualitäts- und quantitätslos, ohne Relation und ohne Unter-

uiede — inrz ein nonsens ist, das uns gar nicht interessiren, 
^user Erkenntnissvermögen schlechterdings nicht fesseln kann, 
Wenn wir es nicht als „für uns" daseiend und sich kundgebend 
^trachten. So bleibt uns selbst Gott, diese dem menschlichen 
^st nothwendige Grundidee in allem Seienden, ein abstracter 

. e r Grenzbegriff, der unfassbar und unbestimmbar erscheint, 
e i a stummes und dummes „Ding an sich", so lange dieser Gott 
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oder dieses neutrale Gott-Wesen unscrn Geist nicht weckt, sich 
uns nicht verständlich in Wort und Werk zu erkennen giebt, 
nicht durch Selbstoffenbarung und Selbstunterscheidung „find-
lich und empfindlich" macht. „Sprich, dass ich dich sähe" — 
gilt als tieferer Weisheitsspruch auch für die Erkenntniss des 
Absoluten! 

Andererseits hört aber auch jegliches Interesse an der Er
forschung der in unsere Wahrnehmung tretenden Einzel-Dinge 
auf, wenn wir ihnen nicht irgendwelche Objectivität zuschreiben, 
wenn wir nicht ihrem inneren Zusammenhange ve r t r auen . 
Wenn wir sie als blosen Schein, als Illusion unserer Sinne be
trachten, was nützt das Forschen? W o soll dann der Impuls 
für die heisse Arbeit und das schwere Ringen des menschlichen 
Geistes nach Erkenntniss herkommen? Wie erklärt sich die 
unermüdliche Tendenz unseres Geistes auf Erkenntniss und Er
forschung der uns umgebenden und uns innewohnenden Welt 
und ihrer Gesetze, wenn wir nicht eine unausrottbar starke, un
widerstehliche Gewissheit ihres Daseins und ihres erforschbaren 
Zusammenhangs in uns trügen? Wer wollte denn all die schmerz
lichen Geburtsstunden, die jede Gedankenarbeit kennzeichnen, 
ertragen, ja sie leidenschaftlich immer wieder suchen und ihre 
Schmerzen auf sich nehmen, wenn ein Kind der Erkenntniss und der 
Wahrheit nicht durch sie zur Welt gefördert werden könnte? 
Wer kann diesen Durst und Hunger nach W a h r h e i t erklären, 
wenn er an und für sich unstillbar, wenn wir ein für allemal 
nach L e s s i n g ' s bekanntem Ausspruch zur Tantalusqual und 
Sisyphusarbeit verdammt wären? 

Dieser schreiende Widerspruch löst sich nur dadurch, dass 
wir eben mit dem G l a u b e n an die Welt herantreten, dass ihr 
ein geistig geordneter Zusammenhang innewohnt, der in unserem 
eigenen Geiste einem homogenen Elemente begegnet. Mit andern 
Worten Hesse sich dieser Gedanke theologisch so ausdrücken-' 
dass ein Gott die Welt geordnet und gesetzt, der selbst Geist 
und geistvoll unseren Geist zur Erkenntniss befähigt und wach
ruft, damit er die Fusstapfen Gottes in dieser Welt suche und 
finde, sei es auch nur in approximativer Weise. Von diesem 
Gesichtspunkte lässt sich das grosse Wort J. G. F i c h t e ' s ver
stehen, welches er in seiner Schrift: „Die Bestimmung des Men
schen" ausspricht: „Ich weiss, dass jede vorgebliche Wahrheit, 
die durch das blose Denken hervorgebracht, nicht aber auf den 
G l a u b e n gegründet sein soll, sicherlich falsch und erschlichen 
ist. Aus dem Gewissen allein stammt die Wahrheit. Ohne sieb 
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dessen bewusst zu sein, fassen alle Menschen alle Realität, welche 
für sie da ist, lediglich durch den Glaubon. Schon das In
t e r e s s e für die Realität bringt nothwendig den Glauben 
mit sich." 

Deshalb wurzelt auch jede gesunde Erkonntnisstheorio in der 
Gewissheit, dass jenes der AVeit zu Grunde liegende Ewige und 
Ideale in ihr sich für uns zeitlich und räumlich o f f e n b a r e , und 
dass wir in unserer Erkenntnissthätigkeit jenem Grunde als dem 
ewig wahrhaft Realen nachforschen, weil und sofern wir das 
V e r t r a u e n , den G l a u b e n haben, dass die AVeit auf einem 
Zusammenhange dm' Ideen beruht, dass sie von Gesetzen bewegt 
Jst, die fü r u n s dasind, als Objecto unserer forschenden Denk-
thätigkeit. Mögen wir Raum und Zeit, Causalität und Relation, 
Quantität und Qualität mit K a n t als Anschauungsformen oder 
Kategorien unseres Denkens betrachten; mögen wir die AVeit in 
»Vorstellung und AVille* auflösen und subjectiviron, immer setzen 
Wir jene subjectiven Erkeniitnisselemente unwillkürlich aus uns 
heraus und betrachten sie nur insoweit als AVahrheit, als sich 
unsere Dcnkforincn in der sich u n s darstellenden AVeit wieder
finden, ihr so zu sagen conform sind. Es kommt nie und nir
gends irgend welche Gewissheit zu Stande, ohne die Voraussetz
ung solcher Wechselwirkung zwischen Subjcct und Object , sei 
es vermöge an sich seiender Gleichartigkeit beider, sei es weil 
die objective AVeit vor Allem eine O f f e n b a r u n g s - , die sub-
jective zunächst eine G l a u bonswei t . ist. „Gehoimnissvoll-
Offonbar" müssen die der Wel t zu Grunde liegenden idealen 
Realitäten sein, damit wir nach ihrer Erkenntniss r i n g e n . Und 

„offenbar-goheininissvoll" muss sich die AVolt in unserm Innern 
spiegeln und finden, bevor wir selbstbewusst zu denken und 
reflectiron anfangen. G l e i c h a r t i g k e i t zwischen Object und 
Subject ist die Grundvoraussetzung, das centrale Axiom für alle 
•Erkenntnissmöglichkeit. Sonst wären die Objecto gar nicht für 
uns da und wir als Subjecte könnten n i e u n d n i m m e r m e h r 
Wahrheit finden, obwohl wir nach ihr in unauslöschlichem Durste 

2 u suchen und zu ringen vorurrheilt wären. „Wurzel der Philo
sophie muss bleiben: menschliche Erkenntniss gehet aus von 
Offenbarung" (Jacobi). 

Dass auf jeuer A rorausse(zung von der Ilomogeneität zwi
schen Object und Subjcct alle W i s s e n s c h a f t ruht, haben 
Wir hier nicht durchzuführen. Es bedürfte dazu einer eingehen
den Erkenntnisstbeorie, welche die uns gesetzten Sehranken der 
•Begründung ethisch-theologischer Wissenschaftsform überstiege. 

y - O e n i n g e n , Socialethik Thl. II. 20 



806 Buch I. Abschn. II. Cap. I. Die theol, Ethik als Wissenschaft. 

Nur anknüpfen müssen wir an diesen Gedanken, den wir bereits 
in dem methodologischen Theil unseres ersten Bandes betonten. 
Es ist derselbe noch neuerdings unter den Theologen ebenso 
geistvoll als überzeugend von F r a n k in der Einleitung zu sei
nem „System der christlichen Gewissheit" durchgeführt worden. 

Nie würden wir überhaupt „Eindrücke" von den Dingen 
empfangen, wenn nicht ein Rapport, eine "Wechselwirkung im 
oben genannten Sinne vorhanden wäre, d. h. wenn wir nicht 
dazu organisirt wären, die Dinge und ihre Bewegung wahrzu
nehmen. Ohne jene Berührung (Contact), deren Möglichkeit auf 
einer inneren Gleichartigkeit zwischen Subject und Object be
ruht, gäbe es überhaupt keine "Wahrnehmung und demgemäss 
keine Erfahrung. Denn diese ist, wie F rank treffend sagt, 
nichts anderes als „der unmittelbare Niederschlag aus der auf 
jener Gleichartigkeit beruhenden "Wechselwirkung", gleichsam 
die Summe der Eindrücke, welche dadurch in dem Subjecte sich 
ablagern. Und stets bildet das Material der Erfahrung die Grund
lage der Erkenntniss. "Wissenschaftliches Erkennen ist die 
Fassung des erfahrenen Seins in den Begriff. Durch sie wird 
das Erfahrungsobject geistig bewusstes Eigenthum, während das 
letztere beim Kinde noch unbewusst sjch ansammelt. Und jeder 
Act des Erkennens, der Herübernahme des Seins in den Begriff, 
ist begleitet von der immerhin unbewussten, aber nothwendigen 
Vorstellung, dass dem Erkannten eine Realität zu Grunde liege. 
Sonst würde sofort die „Energie des Erkennens gelähmt oder 
das Interesse an dem Erkannten schwinden". 

Die Objecte gelten uns genau so viel, als der Eindruck ent
hält, den wir empfangen haben. Und wenn nicht in den Dingen 
eine ratio läge, so wäre eine rationelle Erfassung derselben un
möglich. Umgekehrt, wenn wir nicht rationell begabt wären, so 
bliebe uns die mit innerer Logik erfüllte Welt ein Buch mit 
sieben Siegeln. Diese Gleichartigkeit ist der Grund, warum sich 
das Subject in der objectiven "Welt heimisch, und nach der natür
lichen Ansicht aller von der Skepsis noch nicht zerfressenen 
und ausgehölten Gemüther mit ihr v e r t r a u t fühlt. 

Darin liegt auch der Grund, warum all unser Denken zu
nächst immer ein Nachdenken ist, welches ein g e g e b e n e s 
O b j e c t voraussetzt und dasselbe erfahrungsmässig als ein vor
handenes aeeeptirt, es also nicht erst zu produciren das krank
hafte Bedürfniss haben darf. Alles wahre Denken ist ein Denken 
in und mit den Dingen. Nicht unser „Selbstbewusstsein" ist, 
wie R o t h e meint, die erste Voraussetzung, die Mutter alles 
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Denkens. Die selbstbewusste Form des Denkens ist selbst erst 
Product all der unbewussten Vorstellungsprocesse, die in uns 
vorgehen, weil und sofern wir den Dingen homogen sind, ein 
Organ für dieselben besitzen, durch welche sie auf uns influiren, 
№ uns sich spiegeln. All unsere Reflexion ist zumeist nicht ein 
Selbstdenken, sondern ein Herantreten der göttlichen Weltlogik 
Щ unsern Gedankenkreis. Nicht wir denken, sondern „es denkt" 
in uns und weckt eben dadurch die Selbsttätigkeit und das In
teresse in bewusster und fortschreitender Denkarbeit. 

Das gilt von den Naturwissenschaften genau ebenso, wie 
von den Geisteswissenschaften und ihren Objecten. Sie erschei
nen uns als gegebene, deren Gewissheit zunächst auf Grund der 
erfahrenen Eindrücke den Character der Unmittelbarkeit hat, 
mag nun das äussere oder innere Auge, das äussere oder innere 
Ohr dabei afficirt werden. Selbst der conscqucntc Skeptiker 
setzt eine derartige Gewissheit voraus, nicht bloss sofern ihm 
Wenigstens „das Eine gewiss ist, dass nichts gewiss sei", sondern 
sofern er nicht aufhören kann, denkend zu handeln und han
delnd zu denken. Absoluter Stillstand der idealen und realen 
Selbstbewegung wäre die furchtbare Consequenz einer schlecht
hin negirten Gewissheit des Seienden. Denn, in der That, „man 
kann den Fuss nicht aufheben, um zu einem vorgesetzten Ziel 
z u gelangen, ohne das Bewusstsein, mit dem anderen festzu
stehen. Der Wegfall der Gewissheit wäre der Stillstand des 
Lebens, und die bleibende Thatsache des Lebens mit seiner Ar
beit nach Zwecken und Zielen ist der Thatbcweis für das zu 
dem Wesen des Menschen gehörende, (nur im Glauben zu er
fassende) Factum der Gewissheit" (Frank а. a. 0 . S. 53). 

Das sehen wir auch auf allen Gebieten wissenschaftlich 
zWecksetzender Geistesarbeit. Kein Naturforscher würde sich 
e rnstlich an die Erkcnntniss und Erforschung der Naturgesetze 
machen ohne jene unbeweisbare Glaubensgewissheit, dass in der 
Natur ein Erkenntnissmoment, das heisst: zusammenhangsvolles 
Leben auf Grund einer, in ihr sich offenbarenden Logik, einer 
durchscheinenden Idealität und Causalität enthalten ist. Kein 
Geschichtsforscher wird in die Quellen menschlicher Lebensent-
Wickelung sich zu versenken ein Bedürfniss haben, ohne jene 
Unmittelbar gewisse Voraussetzung, dass ein tief liegendes Ge
setz der Motivation sich in den menschlichen Handlungen offen
bare. So wird auch der Ethiker als Mann der Wissenschaft 
Dicht erst den theoretischen Beweis zu liefern haben, dass sein 
Object, das sittliche Leben, überhaupt existirt. Er knüpft viel-

20* 
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mehr an jene unmittelbare Gewissheit an, welche in dieser 
Sphäre selbst Idealisten wie Kan t und P i c h t e als eine schlech
terdings unleugbare und über alle theoretische Vernunfterkennt-
niss erhabene, als eine Gewissheit des G e w i s s e n s anerkann
ten. „Durch die Gebote des Gewissens allein", sagt J. G. 
P i c h t e , „kommt Wahrheit und Realität in meine Vorstel
lungen." — 

Eine höhere und tiefere Gewissheit giebt es aber für den 
Christen nicht als eben jenes Heilsleben, das wir als Object 
christlicher Sittenlehre bereits entwickelt haben. In diesem Ge
biete des Erkennens gilt jene allgemeine Wahrheit in besonde
rem Sinne: dass das Object selbst in dem Subject erst das Or
gan schaffen muss, welches die Grundbedingung für die Erfah
rungsgewissheit ist. Dem Christen wird jenes Object eine Tha t -
s a c h e , die mit dem Thatbestande seines eigenen Christenthums 
identisch ist. Es ist ihm ein Gegenstand unmittelbarer G l a u -
bensgewissheit, weil sein inneres Ohr, die Stimme des Gewis
sens, die lebensvolle Botschaft vernommen, dass er in Christo 
ein versöhntes und zu Gnaden angenommenes Gotteskind ist. 
Das Gewissen, als Organ sittlicher Wahrnehmung, ist ja nicht 
durch sich selbst produetiv, sondern „wird der sittlichen Idee 
erst inne vermöge jenes Rapportes, in welchen die sittlichen 
Mächte zu ihm treten, es bildet gewissermassen die Resonanz, kraft 
deren die sittlichen Schwingungen von dem Gebiete der objec
tiven Realitäten her in dem Subject wiedertönen" (Frank) . 
Dasselbe Gewissen aber, das mich den Fluch des Gesetzes, die 
furchtbare Anklage in Betreff meiner Schuld hat erfahren lassen, 
ist durch die Offenbarung göttlicher Gnade und sündenvergeben
der Liebe in Christo zum Frieden jener höheren Gewissheit ge
kommen, welche alle Güter des Lebens und alle Realitäten der 
Welt an Gewissheits-Werth unendlich überragt: zu der Gewiss
heit, dass Gott mich lieb hat trotz meiner Sünde, dass ich auf 
Grund seines Wortes, der gnadenreichen Selbstbezeugung seiner 
Liebe, in ein Verhältniss kindlicher Glaubens- und Gebetsgemein
schaft zu ihm getreten bin. 

Nicht sowohl jene oft schwankende und meinem Gefühl sich 
entziehende Gewissheit eines neuen Ich, das seinen „Schwerpunkt 
in Gott" (Luthard t ) hat oder sich dem „dethronisirten Ich des 
alten Wesens" gegenüber (Frank) als die herrschende und über
ragende Macht weiss, ist der Kern jenes christlichen Hcilslebens. 
In jedem Moment der A n f e c h t u n g kann d i e s e Gewissheit 
schwinden und solchen Stimmungen Raum geben, wie sie ein 
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Luther und ein Paulus bei der Frage, ob wirklich das neue Ich, 
das Ileiligungsleben in ihnen zur realen H e r r s c h a f t gekom
men, in schmerzlichster "Weise erfahren. Nein, jene Heilsge
wissheit, — das eigentliche Kleinod des evangelisch-lutherischen 
Glaubens (§. 14) — ist keine andere, als die der p e r s ö n l i c h 
erfahrenen S c h u l d e n t l a s t u n g aus Gnaden . Es ist die 
Gewissheit des in Christo begnadigten Sünders, welche Keim 
und Quellpunkt eines neuen fruchtbringenden und strömenden 
Lebens ist und welche, wie jede andere unmittelbare Gewissheit, 
a uf Offenbarung und Glaube oder auf derjenigen Erfahrung 
ruht, welche einen Contact, ein Wechsclverhältniss zwischen dem 
beilsbedürftigen menschlichen Empfänger und dem heilsspenden
den göttlichen Geiste voraussetzt. 

Freilich können wir diese Gewissheit unserer Heilserfahrung 
keinem Anderen demonstriren, weder durch schlagende Worte, 
Hoch durch beweiskräftige Werke. Denn das Wort drückt stets 
П ц г unadäquat aus, was wir erfahren, und setzt ausserdem, soll 
e s anders verstanden werden, eine gleiche oder wenigstens ähn
liche Erfahrung, also auch ein analoges ethisch-religiöses Organ 
l a dem Anderen voraus. Das Werk, die in der That zu Tage 
tretende Leistung, deckt sich aber bei der Unvollkommenheit 
Unseres christlichen Heilsstandes nie mit dem Wesen der grossen 
Erfahrung, die wir als Christen in der Entlastung und Erhebung 
Unserer schuldbeladenen Seele machen. 

Gleichwohl bleibt es nicht und kann es nicht bleiben bei 
Jener unmittelbaren persönlichen Glaubensgewissheit. Die Ge
wissheit des Gewissens kann und soll auch zu einer Gewissheit 
im Wissen und vermittelten Erkennen kommen. Die letztere ist 
freilich nur unter Voraussetzung der ersteren möglich. Die all
gemeine und hier besonders gültige Wahrheit des „credo u t in-
felligam" kann uns nach dem oben Gesagten nicht mehr zweifel
haft sein. Das alte: „fides praecedit intellectum" gilt nicht bloss 
fur die theologische, sondern für alle Wissenschaft. Es ist die 
Grundbedingung des Wahrheitsmuthes und der Wissensdemuth. 
Ler Glaube selbst ist vertrauende Liebeshingabe an das Object. 
^ i e einst der h. Bernhard in Bezug auf das höchste Object 
unserer Erkenntniss den Satz aussprach: Deus tantum cognos-
c itur, quantum diligitur, so kleidete G ö t h e diese Wahrheit in 
den allgemeinen Gedanken: Nur Liebe hat Verständniss. Nicht 
die Reflexion, sagt J. G. F i c h t e in seiner „Anweisung zum se
ligen Leben", — nicht die Reflexion, welche vermöge ihres 
Wesens sich in sich selbst spaltet und so mit sich selbst ent-
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zweit; — nein, die L i e b e ist die Quelle aller Gewissheit, aller 
Wahrheit und — aller "Realität. Die „Ucberzeugung von der 
Realität" ruht aber auch nach ihm im Glauben. Sie kommt 
„aus der Gesinnung, nicht aus dem Verstände". 

„Wir alle werden im Glauben geboren und müssen im 
Glauben bleiben, wie wir alle in Gesellschaft geboren werden 
und in Gesellschaft bleiben müssen! Wie können wir nach Ge
wissheit streben, wenn uns Gewissheit nicht im Voraus bekannt 
ist? Und wie kann sie uns bekannt sein anders, als durch Etwas, 
das wir mit Gewissheit schon erkennen? Dieses führt zu dem 
Begriffe der u n m i t t e l b a r e n Gewissheit, welche nicht allein 
keiner Beweise bedarf, sondern schlechterdings alle Beweise 
ausschliesst und einzig und allein die mit dem vorgestellten 
Dinge übereinstimmende Vorstellung selbst ist, also ihren Grund 
in sich selbst hat. Die Ueberzeugung durch Beweise ist eine 
Gewissheit aus der zweiten Hand. Jeder Erweis setzt schon 
Erwiesenes zum Voraus, dessen Principium O f f e n b a r u n g ist. 
Das E l e m e n t aller menschlichen Erkenntniss ist G l a u b e " (Fr. 
IL J a c o b i ) . 

Aber gleichwohl liegt in dem Credo, in der fides, als einer 
lebendigen, das notwendige Bedürfniss motivirter und bewusst 
fortschreitender Erkenntniss des Geglaubten. Dem philosophi
schen cogito ergo sum, entspricht das theologische: credo, ergo 
est quod habeo ut credam. „Ich weiss an wen ich glaube" be
kennt Paulus. Und ich weiss auch von meinem Glaubensinhalt 
zu bezeugen, wa rum ich ihn glaube. Ich bin innerlich ge
nöt ig t , mir und Anderen gegenüber, Rechenschaft abzulegen 
von der „Hoffnung, die in mir ist." 

Wie geschieht das? Wie wird die unmittelbare Glaubens
gewissheit ein bewusst erkenntnissmässiges, begründetes Wissen ? 

Zunächst dadurch, dass ich dieselbe in mir selbst reflectire, 
sie mit anderen Erfahrungen des Lebens in Connex bringe und 
durch solche Vergleichung, durch vergleichende Beobachtung 
meine Glaubensgewissheit theils zu bereichern, theils näher zu 
begründen strebe. Aus diesem Process geistiger Arbeit, den wir 
als induetive Schlussfolgerung aus äusseren und inneren Erfah-
rungsgebicten bezeichnen können, wird eventuell ein C o r r e c t i v 
meiner für unmittelbar gewiss gehaltenen sittlichen Uebcrzeugun-
gen sich ergeben. Ja, ich kann Schiffbruch leiden an meinem 
persönlichen Glauben, wenn er sich nicht durch solchen kriti
schen Process hindurch bewährt. Dieser Gefahr kann aber der 
Thatbestand christlichen Erfahrungslebens nicht entzogen wer-
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den. Er muss sich im Läuterungsfeuor wissenschaftlicher Kritik 
als wahr bewähren, sonst vermag er seiner welterneuernden 
Aufgabe nicht gerecht zu werden. „Auch die geoffenbarte 
Wahrheit, mag sie immerhin der natürlichen inadäquat sein, 
kann doch der Menschen Eigenthum nicht anders werden, als 
indem sie den Bedingungen sich unterstellt, unter denen über
haupt der Mensch Wahrheitsobjecte anzueignen vermag, den 
Bedingungen m e n s c h l i c h e r Erfahrung und m e n s c h l i c h e r 
Erkenntniss . . . Es muss also L o g i k sein in jener „göttlichen" 
Thorheit, die doch Weisheit ist bei den Vollkommenen, und 
zwar eine dem menschlichen Denken erreichbare, ihm irgendwie 
congruente Logik" (Frank) . Sonst gerathen wir in jene „sorg
los jugendliche Romantik des Nachdenkens", von welcher 
L o t z e mit Recht sagt, dass sie „in der blossen begeisterten 
Aussprache der Räthsel zugleich ihre Lösung gegeben zu haben 
glaubt." 

Allerdings ist zu logischer Erkenntniss eine innerliche Eini
gung des d e n k e n d e n Ich mit dem g e g e b e n e n Object der 
christlichen Erfahrung schlechthin nothwendig und unumgänglich. 
Sonst redet und denkt er ja wie der Blinde von der Farbe, 
я Jeder, der es zu einer wissenden Erkenntniss der christlichen 
Lehre bringen will, muss dieselbe vor Allem erziehend und bil
dend auf sich wirken lassen. Die christliche Lehrerkenntniss ist 
bedingt durch christliche Characterbildung. Sie muss zu 
einem System werden in der eigenen Person und den Menschen 
Umschlägen als ein System, das sein Leben verbindet mit einem 
die ganze Welt geheimnissvoll und doch kündlich gross beherr
schenden Reiche der Wahrheit" ( B e c k , christl. Lehrwissen-
8chaft S. 6). 

Nicht zwischen der Vernunfterkenntniss als solcher und dem 
christlichen Heilsleben besteht ein Gegensatz. Wohl aber zwi
schen der natürlich-menschlichen Vernunft te η den ζ und der in 
Christo gegebenen, die egoistische Vernunft niederschlagenden 
Und demüthigenden Heils- und Gnadengewissheit. Ohne T e n 
denz in seiner Erkenntnissarbeit ist nun einmal der Mensch 
me und nimmer. Und für keine Erkenntnissphäre ist der Fac
tor der Freiheit oder das, was wir die Gesinnungsrichtung, den 
Willen, die Hingebung, die Aufmerksamkeit, das Interesse des 
Menschen nennen, von so entscheidender Bedeutung als in der 
Sphäre der Erkenntniss des Ethischen. Denn von dieser Er
kenntniss hängt der Werth des Menschen selber ab. Sie wird 
und kann nie gewonnen werden ohne jene selbstverleugnende 
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Hingabe, welche die Bedingung der zu machenden Heilserfah-
rung ist 

Das Object der Heilserl'ahruiig oder das christliche Heils-
leben darf gleichwohl nicht als eine, der allgemein menschlichen 
Willens- und Vernunftentwickelung heterogene, fremde und wi
dersprechende bezeichnet werden. Wäre sie ein Wunder im 
schlechten, im magischen Sinne,' so hätte sie weder Zusammen
hang, noch wäre sie ein uns fesselndes Gebiet erkenntnissmäs-
siger Untersuchung und Forschung. 

Weil der Thatbestand des christlichen Glaubens der mensch
lichen Vernunft und Denkkraft neue Ziele und hohe Aufgaben 
stellt; weil durch den Geist christlichen Heilslebens alle ver
borgenen Schätze der Weisheit und Erkenntniss für den Men
schen gehoben und flüssig werden sollen und können, wider
strebt dieser Thatbestand nicht der wissenschaftlichen Prüfung 
und Analyse. Nur will die richtige Methode dabei befolgt sein, 
die dem eigentümlichen Untersuchungsobject gerecht wird und 
mit den Organen dasselbe beobachtet, welchen es überhaupt 
und allein zugänglich sein kann. 

Die äussere und innere Erfahrung wird sich zunächst nicht 
widersprechen dürfen. Je mehr das, was wir innerlich als Chri
sten erfahren, mit dem zusammenstimmt, was wir aus der Be
obachtung der uns umgebenden Natur und Geschichte", aus den 
Entwicklungsgesetzen des Weltalls und der menschlichen Hand
lungen zu entnehmen und auf induetivem Wege zu erschliessen 
vermögen, desto klarer wird auch unsere christliche Uet»erzeu-
gung, desto grössere Kreise nach Wahrheit Dürstender kann sie 
vielleicht mit hineinziehen in d ie Sphäre, wo jene annoch draussen 
Stehenden eine gleiche Erfahrung zu machen im Stande sind. 

So hat bereits der erste Theil dieses Werkes ein Beispiel 
geliefert, wie — auch bei Voraussetzung der unangetasteten 
christliehen Heilsgewissheit •- aus der induetiven Verwertung 
unendlich vieler, methodisch gruppirter Erfahrungsobjecto, aus 
der kritischen und reflectirenden Beleuchtung menschlicher Hand
lungen en masse sich eine Reihe formaler Gesetze sittlichen Le
bens ergeben, die nur im Zusammenhange christlicher Welt
anschauung zu vollem Verständniss gebracht werden können 
und diese Weltanschauung selbst ihrerseits bewahrheiten helfen. 

Die i n d u e t i v e , von dem Vielen und Einzelnen ausgehende, 
von Unten nach Oben arbeitende Form wissenschaftlicher Be
gründung ist aber, wie wir schon dort sahen, keineswegs die 
einzige, ja nicht einmal die vollkommenste. Sic giebt uns nur 
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•Erfahrungsmaterial, das noch seiner Vcrworthung harrt. Sie er
zeugt keinen wissenschaftlich einheitlichen Gednnkenhau, weil 
s 'e eben bei der Masse des Vielen stehen bleibt und die einzel
nen Dinge immer nur in gewisser Einseitigkeit beobachtend zu 
erfassen vermag. 

Wenn nicht in unserem beobachtenden Geiste eine der Er
fahrungswelt analoge Saite anklänge, sobald zwischen beiden ein 
Contact eintritt, so könnton überhaupt nur geordnete Massen
beobachtungen zusammengestellt und induetive Schlussfolgerun
gen gezogen werden. Weil und sofern aber, wie wir schon 
8ahen, in u n s e r e m G e i s t e Ideen und Kategorien, dem „a 
Posteriori überkommenen Erfahrungsmatcrial" (Kant) hinzuge
bracht werden, giebt es auch ein d e d u o t i v e s oder — richtig 
^erstanden — speculativ systematisirendes Verfahren, das zu 
Jenen unvollkommenen und einseitigen Inductionsschlüssen hin
zukommen muss, um jene disjecta membra zu einem organischen 
Gedankenbau auszugestalten. — 

Auch die deductive Begründungsform, welche von Oben, 
nicht von Unten, von Einer principicllen Idee nicht von vielen 
•^eobachtungsobjecten ihren Ausgangspunkt nimmt, verfährt, 
Wenn sie anders in den Schranken besonnener Wissenschaftlich

en bleiben will, nicht rein apriorisch, sondern setzt ein ge
gebenes, positives Object voraus, dem nachgedacht und aus 
Welchem, sofern es in unserm Erfahrungskreise liegt, herausge
b t wird. Nur ist es nicht irgend ein zufälliges Moment dessel-
en, welches zum Ausgangspunkt genommen wird. Vielmehr kommt 

^»ho8 darauf an, dass man in dem als lebendig sich darstellen-
en Object das pulsirende Herz herausfinde, von welchem alle 
ewegung bis in die einzelnen Glieder des Organismus aus

geht und sich fortpflanzt. Mit Recht hat man gesagt (A. Car l -
^θ Γ η)'· »jedes wissenschaftliche System sei ein Beispiel des Zu-

sajnmentritts von Einzclgedanken zu einem Wahrheitsganzen; 
5^ vollziehe sich dieses Zusammentreten nicht so, dass der 

enker seine Einzelgedanken reflectirend zusammensetzt, son-
e r n so, dass ihm eine allerleuchtendc Grundidee aufgeht, welche 
l e vereinzelten Gedanken zu Gliedern eines Systems umbildet." 

e r »Real-Organismus" der christlichen Lehre, sagt B e c k in 
Girier christlichen „Lehrwissenschaft" (S. 12) muss als „Begriffa-
0rganisrnus" hervortreten! 

Nehmen wir nun das Object christlicher Sittenlehre als ein 
Segebenes: jenen von uns schon beleuchteten T h a t b e s t a n d 
e n r i s t l i c h e n H e i l s l e b e n s , — so wird das deductive Ver-
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l'alircn von dem Einen centralen Grundgedanken in diesem Ob
ject auszugeben haben, aus welchem sich alle einzelnen Gesetze 
christlichen Heilslebens in ihrem Zusammenhange am Besten er
klären. Diesen Grundgedanken braucht man nicht erst von 
anderswoher zum Gegenstande hinzuzubringen. Es ist gerade 
das Eigentümliche der theologischen Systematik, dass sie „in 
der Thatsache selbst denkt" (v. Hofmann) , ein Ausdruck den 
ich keineswegs mit R i t s e h l als nonsens perhorresciren, sondern 
als bedeutsames Regulativ für alle theologisch systematisirende 
Gedankenproduction aeeeptiren möchte. 

Das systematische Denken des theologischen Ethikers ver
senkt sich in den sonderlichen Erfahrungsgehalt c h r i s t l i c h 
s i t t l i c h e r E r k e n n t n i s s , sofern sie nicht aus eigener Re
flexion geboren ist, sondern die welterneuernde T h a t s a c h e des 
Christenthums zu ihrem Ausgangspunkte und Gegenstande hat. 
Das H e i l s l c b e n in Chr i s to ist selbst der fruchtbare Grund
gedanke in dem System ethisch-christlicher Wissenschaft. Nur 
darf jenes Heilsleben nicht als einst vergangenes geschichtliches 
Ereigniss, sondern es will vielmehr als eine in die Gegenwart hin
einragende Lebenkraft ins Auge gefasst werden, die in dem 
Christen als unmittelbare Glaubensgewissheit erfahrungsmässig 
Gestalt gewonnen hat. 

Gelingt es nun von diesem Mittelbegriff aus, wie wir ihn 
als dem Object christlicher Sittenlehre innewohnend schon ent
wickelt haben, die gesammte christliche Weltanschauung als ein 
g e s e t z m ä s s i g g e g l i e d e r t e s G a n z e darzustellen, und von 
dem Mittelpunkt des Heilslebens aus auch die in der mensch
lichen Natur und Gemeinschaft wirksamen Gesetze sittlicher 
Lebensbewegung zu erklären und zum Verständniss zu bringen; 
gelingt es, wenn man es so bezeichnen will, von dem Einen Ge
danken aus das ganze Universum und die in ihm ruhende sitt
liche Weltordnung zu erfassen: so hat die systematisirende Ar
beit ihre Aufgabe erfüllt. Sie hat dann auf deduetivem Wege so zu 
sagen den Beweis der Wahrheit des Christenthums geliefert, in
dem sie d ie inne re G e s e t z m ä s s i g k e i t des H e i l s l e b e n s 
im O r g a n i s m u s der g o t t e r l ö s t e n M e n s c h h e i t durch 
einheitlich systematisirende Begründungsform nachwies. Einen 
anderen Beweis zu liefern, etwa in geometrisch-mathematischer 
Form (methodo geometrico demonstrata), wie S p i n o z a es ver
suchte, ist sie nicht im Stande, weil diese Begründungsform der 
Thatsache des Christenthums und seinem eigenthümlichen Heils
zusammenhange ebensowenig gerecht werden könnte, als der 
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sonderlichen Art christlich-sittlicher lleilsgewissheit in der sub
jectiven Erfahrung des persönlichen Glaubens und Gewissens. — 

Allein verzichten wir durch solch eine Auffassung der 
ethisch-theologischen Begründungsform für die Gesetze christ
lichen Heilslebens nicht grundsätzlich auf eine christliche R e i c h e 
nder Socialethik? Wird die theologische Ethik, wenn sie sich 
in den Mittelpunkt christlicher Heilsgcwisslieit und geistlicher 
Erfahrung versetzt, nicht pure P e r s o n a l - und I n d i v i d u a l -
ethik ? 

Wer wollte die Gefahr leugnen? Und wie viele systemati
sirende Schiffer auf dem wogenden Meere theologischer Moral 
sind an dieser Sandbank gescheitert, weil sie kein anderes Steuer 
z n kennen meinten, als ihr eigenstes christliches Gewissen, weil 
8 ie , um das Fahrwasser und die drohenden Stürme sich nicht 
kümmernd, compasslos dem ersehnten Hafen individueller Be
seligung entgegensegcltcn, hin und her gewiegt von allerlei 
Wind der Lehre! 

Wenn irgendwo, so muss sich hier, bei Besprechung der 
Wissenschaftlichen Begründungsform der theologischen Ethik, ihr 
socialer und reichsgeschichtlich-christlicher d. h. ihr k i r ch 
l i che r Character bewähren. Er ist unsrer Meinung nach eins 
^it ihrer Gesundheit. 

Schon im ersten Bande dieses Werkes haben wir dargelegt, 
dass eine „Gesetzmässigkeit sittlicher Lebensbewegung" nur 
dann für uns erkennbar ist, wenn wir den Menschen als Glied 
eines Organismus betrachten und beobachten; wenn wir die 
g e s c h i c h t l i c h e Gesammterfahrung und nicht die vereinzelte 
Selbstbeoba chtung dafür verwerthen. Im Anschluss an die in-
duetiv begründete Gesetzmässigkeit aller sittlichen Lebensbewe
gung wird auch die deduetive Arbeit sich dessen bewusst bleiben 
Rissen, dass sie nicht blos die Gesetze des Heilslebens in dem 
Einzelwesen, sondern eben im O r g a n i s m u s der durch Chri-
8 t um erlösten Menschheit darzustellen haben wird; dass sie die
selben als universelle R e i c h s g e s e t z e z u erfassen suchen muss. 

Das ist nur dann möglich, wenn die speculative oder dedu-
eirende Geistesarbeit sich dessen bewusst bleibt, dass sie selbst 

Product gemeinsamer, geschichtlich bedingter Entwickelung 
Das Erfahrungsmaterial, die Basis der Gewissheit und das 

Gewissen, als Resonanzboden für die sittlichen Ideen, — sie 
8 lnd ja, wie wir gesehen, durch und durch social bedingt. Also 
schon zur persönlichen Gewissheit ethischer Art gelangen wir 
a i e ohne das traditionelle Moment der Sitte, hier der christlichen 
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Gemein-Erfahrung, wie sie in der Kirche Christi lebt. „Es ist 
kein Zweifel darüber" —• sagt sogar F r a n k , der Gegner der 
socialethischen Gestaltung theologischer Moral, in der Vorrede 
zu seinem schon genannten „System christlicher Gewissheit", — 
„es ist kein Zweifel darüber, dass die Aufgabe an die Theologie 
gestellt sei, die Ursprünge und Zusammenhänge (?) der christ
lichen Gewissheit n i c h t wie sie dem E i n z e l n e n für s ich, 
sonde rn wie sie ihm als G l i e d der G e m e i n d e , sonach 
dieser selbst tatsächlich einwohnen, in ihrer organischen Ein
heit darzulegen." So entsteht „ein g e m e i n s a m e r F o n d s d e r 
G e w i s s h e i t , welcher nicht immer von Neuem erst geschaffen 
zu werden braucht, in welchen der Einzelne eintritt und welchen 
er handhabt als seinen eigenen, in grösserem oder geringerem 
Maasse durch unmittelbare Erfahrung und Erkenntniss, aber 
niemals durch solche allein, daran betheiligt." Dieser Gedanke 
wird namentlich in dem so eben erschienenen z w e i t e n Theilo 
des genannten Werkes (S. 14 ff.) tief erfasst und geistvoll 
durchgeführt. „Nirgends," — sagt F r a n k mit Recht,— „nirgends 
giebt es Christenbewusstsein und Christenzuversicht als nur 
dem Individuum geltend, als isolirter selbstseligcr Besitz. Das 
Christenbewusstsein hat nur die Wahl, sich zugleich als 
g e n e r e l l e s zu wissen oder zu sterben. . . Es ist eine gefähr
liche Erkrankung des christlich-ethischen Lobens, wenn dieses 
Bewusstsein zurücktritt. . . Es giebt keinen Christen, welcher sich 
bewusst wäre, ausserhalb des Zusammenhangs mit der christ
lichen Gemeinde geworden zu sein und zu sein, was er ist, oder 
zu haben, was er besitzt. Allerdings kann ohne Menschenhand 
dem Menschen ein Licht aufgehen, welches sein Auge öffnet 
für die Güter und Ziele der jenseitigen Welt. Aber wenn ein 
Solcher nachforschen wollte oder könnte, so würde er finden, 
dass die Potenz, aus welcher diese Bewegung, dieser Lichtblick 
kam, bereits in ihm ruhte, ihm vermittelt durch Menschenge
meinschaft und Menschenwirkung zu einer Zeit, da er nicht 
darauf merkte und nicht dessen inne wurde . . . Als Glied einer 
Reihe, als Theil einer Gemeinschaft hat er empfangen, durch 
sie e m p f a n g e n , was er besitzt. Die allgemeinste und da
rum auch geläufigste Erfahrung ist diese, dass aus der Kind
heitsperiode, in welcher die Einwirkung der christlichen Ge
meinschaft auf das Gemüth noch durch feststehende Formen 
der Lebensführung gesichert ist, die Samenkörner des neuen 
Lebens in das spätere Alter herübergerettet und da jezuweilen 
durch günstige Bedingungen aus dem langen Todesschlafe er-
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weckt werdeD. Aber eben diese Anknüpfung an die Jugend-
erinnerung, die Auffrischung des von dorther in der Seele noch 
vorhandenen Materials geistlicher Gedanken und Motive ist ein 
Beweis, wie die nun sich etwa durchsetzende Bekehrung auch 
in diesem Falle ihre Kräfte aus einer Menschengemeinschaft 
herleitet, ohne welche sie nicht an das Subject gekommen wäre" 
(S. 19 f.). 

F r a n k hat bei dieser Gelegenheit der grossen Bedeutung 
nicht Erwähnung gethan, welche das W o r t , die Sprache, das 
traditionelle Ueberlieferungsmittcl in Laut und Schrift, für diese 
«communicative Gewissheit" hat. Was ein L a z a r u s von der 
«Verdichtung des Denkens" in der r.och unbewussten Sprach
form sagt; was ein S te in tha l in Betreff des „gattungsmässigen 
Ursprungs der Sprache" ausführt; was ein W . v. H u m b o l d t 
über den allgemeinen „Typus der Sprache im menschlichen Ver
stände" entwickelt, macht sich hier in seiner practischen Con
sequenz geltend. „Der Geist" - sagt S c h ö l l i n g , — „der die 
Sprache schuf, ist nicht der Geist der einzelnen Glieder des 
Volkes; das Volk hat sie als Ganzes gedacht." Wie der erste 
Erfahrungsschatz, so prägt sich auch der erste Begriffsschatz, die 
fein verzweigte Logik der Sprache dem Kinde durch die Er
ziehung unbewusst ein. Daher es nie irgend welche geistig und 
sittlich geartete Erfahrungsgewissheit ohne T r a d i t i o n gewinnt 
u nd ohne schon vorhandene, durch den Collect!vgeist erschaffene 
Auc tor i t ä t . Die verständnissvolle Pietät gegen den geschicht
lich bereits errungenen Erfahrungsschatz ist daher eine Grund
bedingung auch für allen ethisch-wissenschaftlichen Erkenntniss
fortschritt. 

Das mag unsere Zeit nicht gern hören. Nirgends ist der 
A-Uctoritätsgcdanke so verpönt, als auf dem Gebiete wissenschaft
licher Forschung. Und viele sogenannte „Selbstdenkcr" nament
lich auf naturwissenschaftlichem und speculativem Gebiete er
träumen sich, mit Nichtachtung der „vergilbten Pergamente" und 
Ueberspringung vergangener Zeiten, eine wissenschaftliche „Selbst
ständigkeit", die uns als eingebildetes Autodidactenthum mit 
Dilettantenthum auf einer Stufe zu stehen scheint. Auch der 
sogen. Autodidact lernt und beobachtet, indem er durch Sprach-
Und Erkenntnissmittel auf den Schultern der Vor- und Mitwelt 
steht. Aus dem Haupt der Minerva kann nur ein blinder oder 
verblendeter Forscher sich geboren dünken. „Die Wissenschaf
ten, auch wenn sie in einsamen Gedanken Einzelner zu ent
springen sche inen und in einzelnen so zu sagen — aus sich 
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selbst schöpfenden Geistern ihre Entwickelungsepochen haben 
mögen, wachsen und gedeihen nur in der W e c h s e l b e z i e h u n g 
der G e m e i n s c h a f t , ja nur in einer-geschichtlichen Gemein
schaft der auf einander folgenden, zu e ine r sich fortsetzenden 
Arbeit vereinigten Geschlechter. . . Es ist die Wissenschaft das 
grösste Beispiel einer fortgesetzten Entwickelung, welches es 
überhaupt giebt. Kein Kern, der zur tausendjährigen Eiche 
auswächst, kein Thier, das sich auslebt, kein Mensch, so glück
lich er sich vollende, kein Volk und kein Staat, so lange sie 
auch blühen und so spät sie auch altern, hat eine so stetige, so 
fortlaufende Entwickelung als die Wissenschaft. In der Wis
senschaft ist alles Vorangehende die Voraussetzung des Folgen
den, der Bestand die Voraussetzung des Erwerbes, das Ent
deckte die Voraussetzung der Entdeckung. Nirgends einigt sich 
so harmonisch der erhaltende und fortschreitende Geist" (Tren
d e l e n b u r g , kl. Schriften S. 70. 77). 

Allein eben deshalb, weil in ihr „fortschreitender Geist" 
leben muss, kann wissenschaftliche Erkenntniss nie lediglich auf 
Gemeinschaftstradition beruhen. Mit blosser Auctorität und Pie
tät wäre der Stillstand alles Wissens decretirt und die ewige 
Geltung alles historischen Irrthums sanefcionirt. Daher die Noth
wendigkeit selbsteigncr Verarbeitung des Gegebenen in metho
discher Kritik. Der traditionelle Gewissheitsfonds muss assimi-
lirt, persönlich angeeignet und bewusstermassen mit neuen Er
fahrungselementen bereichert reproducirt werden. In dieser wis
senschaftlichen Denkarbeit fühlt sich aber der Einzelne getragen 
durch den wissenschaftlichen Geist der Gemeinschaft, der er an
gehört und deren Gewissenhaftigkeit er am meisten Vertrauen 
schenkt. So und so Vieles muss er doch auf Treu und Glau
ben annehmen und thut es in dem Maasse zuversichtlich, als er 
von der moralischen Zuverlässigkeit der Mitforschcr überzeugt 
ist. Niemand hat noch „allein" eine Wahrheit entdeckt oder 
eine Erfindung gemacht. Sein Wissen, auch wenn er Neues zu 
Tage förderte, war eingesenkt in die Vergangenheit und geboren 
aus der Macht des ihn umgebenden und tragenden Collcctiv-
geistes. 

Diese communicative „Universität" des Wissens, wenn ich 
so sagen darf, bewährt sich nun auch auf dem Gebiete theo
logischer Ethik. Jeder Ethiker, der als purer „Selbstdenker" 
sich in speculativem Stolze brüstet, ist eben nichts anderes als 
ein „Narr auf eigene Hand," der als wissenschaftliche Stern-
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schnuppe kommen und gehen wird, ohne zu erleuchten, ohne 
nachhaltig zu erwärmen. 

Namentlich bringt es Inhalt und Form der c h r i s t l i c h e n 
Sittenlehre mit sich, dass sie überall bei der Entwickelung 
der Heilsgewissheit und der Gesetze des Heilslebens dem 
ß e i с h s gedanken Rechnung trägt. Ohne Kirche giebt es kein 
Christenthum. Ohne christliche Gemeinschaft keine persönliche 
Heilserfahrung. Daraus folgt, wenn anders das Wissen der 
Art und Weise seines Erfahrungsobjectea analog und homogen 
sein soll, dass die christlich-theologische Wissenschaft auch 
k i r c h l i c h e Reichswissenschaft, wenigstens ihrer Tendenz und 
ihrer Aufgabe nach sein muss. Sie wird nur in dem Maasse 
christlich sein, als sie der grundlegenden R e i c h s Offenbarung 
l n- heiliger Schrift entspricht und der k i r c h l i c h e n Lehre und 
d e r k i r c h l i c h e n Sitte sich nicht entfremdet (vgl. §. 18, S. 321 ff.). 

Dass wir damit nicht in dem ultramontanen Sinne eine alle 
Wissenschaft bevormundende cathedra Petri, noch auch im re
formirten Sinne einen alle Wahrheit dictirenden inspirirten Bibel
canon als feststehende Norm theologischer und christlich-ethischer 
Erkenntniss voraussetzen, liegt auf der Hand. Denn dort wie 
hier fehlt gerade (vgl. §. 14) das tiefere Yerständniss für das 
p r g a n i s c h e Gebilde evangelisch-kirchlichen Gemeinlebens, 
Jn Welchem der Geist Christi dem Einzelnen erst sein persön-
Uches Heilsleben verbürgt und seine persönliche Wiedergeburt 
l ß heilsordnungsmässiger Weise ermöglicht. Wir wollen nur 
*he individuelle Freiheit der Wissenschaft durch gesunde und 
sachgemässe Einfügung in das Ganze, in die Interessen der Ge
meinschaft regulirt, d. h. nicht blos heilsam beschränkt, sondern 
durch solche Zucht— die Bedingung aller geheiligten Freiheit — 
l n solider Weise gewahrt sehen gegen alle eingebildete indivi
dualistische Willkürtheorie, die sich auch in der Systematisir-
u ud Speculationssucht als eine kirchenzerstörende so gern breit 
uiacht. 

In welchem Sinne wir aber auch das wissenschaftlich ar
beitende Subject, näher den theologischen Social-Ethiker an die 
gegebenen Erkenntnissqucllen der christlichen Moral, an Schrift 
u ° d kirchliche Tradition gebunden sehen wollen, das wird der 
Wachste Paragraph näher zu entwickeln haben. 

R e s u l t a t : 

§· 17. Wie alles menschliche Wissen, so ruht auch 
^ е ethisch-theologische Wissenschaft (selbst in ihrer 
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systematischen Form) auf der V o r a u s s e t z u n g , dass 
zwischen dem gegebenen Erkenntnissobject und dem er
kennenden Subject eine innere Verwandtschaft und 
Wechselwirkung besteht, kraft welcher der Gegenstand 
in seiner Rationalität dem forschenden Geiste sich o f f e n 
b a r zu machen und der forschende Geist der Realität 
des Gegenstandes in unmittelbarer G l a u b e n s gewiss
heit zu vertrauen im Stande ist. — Das c h r i s t l i c h e 
H e i l s l e b e n , welches sich zunächst als ein Gebiet un
mittelbarer Gewissheit auf Grund göttlicher Selbstoffen
barung in Christo dem Gewissen des Glaubens zu er
fahren geben muss, wird ein Object bewusst vermittelter 
Erkenntniss und begründeten Wissens durch induetive 
und deductive Schlussfolgerung aus der. äusseren und 
inneren E r f a h r u n g . — Im Anschluss an die induetiv 
begründete Gesetzmässigkeit aller sittlichen Lebensbe
wegung (Theil I) wird sich der speeifische Erfahrungs
g e h a l t christlich-sittlicher Erkenntniss zu einem wissen
schaftlichen Ganzen gestalten durch den d e d u c t i v e n 
Nachweis seines gegliederten Zusammenhangs aus dem 
Mittelpunkt eines, das Ganze und alle Theile beherr
schenden, im Object christlicher Sittenlehre (§ . 13) be
reits gegebenen einheitlichen Grundgedankens (Real-
prineips). — Indem die Ethik als theologische Wissen
schaft sich in den Mittelpunkt dieses Zusammenhanges 
versetzt, um d i e G e s e t z e c h r i s t l i c h e n H e i l s l e b e n s 
so zu eruiren, wie dieselben im O r g a n i s m u s der 
M e n s c h h e i t als einer durch Christum befreiten sich 
realisiren, bewährt sie sich als christliche R e i c h s - oder 
Social-Ethik. Solches vermag sie nur in dem Be
wusstsein, dass sowohl die unmittelbare Gewissheit des 
persönlichen Heilsglaubens, als die methodische Ausge
staltung wissenschaftlicher und systematischer Erkennt
niss der christlichen Sittlichkeit durch den kirchlichen 
G e m e i n s c h a f t s f a c t o r und die geschichtliche, resp. 
heilsgeschichtliche T r a d i t i o n wesentlich bedingt ist. 
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S. 18. D i e Erkenntnissquellen theologischer Eth ik mit Beziehung auf die d r e i 
Factoren des Sitt l ichen; ihre methodische Grupplrung und Veihä l tn i ssbes t immung. Die 
h e l l i g e S c h r i f t als g ö t t l i c h e N o r m für die theologische Sittenlehre. Die k i r c h 
l i e h e Tradition als das r e g u l i r e n d e , die ρ e r e ö n 11 с h e Heilserfahrung als das 

г е р г о du ei r e n d e Eikenntnissprincip christlicher S o c i a l e t h i k . 

Jene drei Factoren des Sittlichen (§. 2), welche wir in der 
Beleuchtung des Ob j e c t e s der christlichen Ethik als demselben 
notwendige und wesentlich einwohnende, constitutiveMomente er
kannten (§. 14), werden sich auch in der methodischen Be
gründungsform der theologischen Moral geltend machen müssen. 
Wenn die Form der Eigenthümlichkeit des Inhalts entsprechend 
sich gestalten soll, so kann sie die specifischen Erkenntniss
quellen für das christliche Heilsleben nicht ignoriren. Je nach 
der Verwerthung derselben wird sich ein eigenthümliches E r 
k e n n t n i s s princip für die formale Gestaltung des wissenschaft
lichen Systems herausstellen. 

Das Princip, sagt U e b e r w e g (Logik S. 390), ist das ab
solut oder relativ Ursprüngliche, wovon eine Reihe anderer 
Elemente abhängig ist. Während man unter dem R e a l princip 
(principium essendi aut fiendi) den gemeinsamen sachlichen 
(rnaterialen) Grund, den Kerngedanken versteht, aus welchem 
sich als Consequenz oder nothwendige Prämisse eine Reihe ab
geleiteter Einzelgedanken ergiebt; so ist das F o r m a l princip 
(principium cognoscendi) nichts anderes als derjenige Erkennt
nissgrund, der als Quelle für eine Reihe von Erkenntnissen 
dient. 

Das Materialprincip christlich-theologischer Ethik haben 
wir bereits als in ihrem Objecte selbst enthalten erkannt (§. 17). 
Das F o rmalprincip oder die Erkenntnissquelle kann verschieden 
bestimmt werden, je nach dem man die Genesis christlich sitt
licher Erkenntniss auf ihren göttlichen Ursprung, auf die Ver-
mittelung geschichtlich-kirchlicher Gemeinschaft oder auf die 
Erfahrung des ethisirenden Subjectes zurückführt. Dass diese 
dreifache „Wurzel" des „Satzes vom zureichenden Grunde" 
ethi8ch-theologischer Erkenntniss die in sich h а r m o n i s c h e n 
Lebenssäfte für das gesunde Wachsthum des verzweigten Bau
mes christlicher Weltanschauung birgt, werden wir im Einzelnen 
nachzuweisen haben. 

Zunächst liegt auf der Hand, dass jede sittliche Erkennt-
n i s s , die sich als c h r i s t l i c h e legitimiren will, auf C h r i s t i 
Selbstzeugniss zurückgehen, aus dem G e i s t e herausgeboren 
gein muss, welcher in der göttlich und menschlich verbürgten 
Urkunde des Christenthums sich ein dauerndes, alle Zeiten über-

»· O e n i n g e n , Socialethik. Thl. II. 21 



322 Buch I. Abschn. П. Cap. 1. Die theol. Ethik als Wissenschaft. 

ragendes Denkmal geschaffen. Eine andere Norm, ein anderes 
Kriterium für das specifisch Christliche der sittlichen Erkennt
niss kann es nicht geben, selbst abgesehen davon, ob und in 
welchem Sinne man jenes Schriftdenkmal als unmittelbar gött
liche Auctorität auf Grund der Inspiration anerkennt oder nicht. 

In dieser Hinsicht macht das alte und neue Testament zu
nächst keinen wesentlichen Unterschied, da Christus und die 
von ihm bevollmächtigten Apostel die Schriften des alten Bun
des und das in ihnen enthaltene Gesetz als bindende Norm 
ausdrücklich anerkennen und sanctioniren (Joh. 5, 39; Matth. 5, 
17; Rom. 7, 14 etc.). Freilich wird das alte Testament nur 
im Lichte des Neuen als Quelle und Norm richtig yerwerthet 
werden können, da die Erfüllungsgeschichte uns erst darüber 
Klarheit verschafft, was in der anbahnenden Vorbereitungszeit 
als rein pädagogisches und zeitgeschichtliches Element (στοιχεϊον) 
zu gelten hat, und was als der ewige Kern sittlicher Wahrheit 
auch nach Abstreifung der volksthümlich-theocratischen und 
particularistischen Erziehungsform zu gelten hat. 

Aber auch die specifisch neutestamentliche Sittlichkeitsidee 
und ihre Ausgestaltung im urchristlichen Heilsleben der Ge
meinde Jesu lässt sich doch nur im Zusammenhange mit den 
Voraussetzungen der alttestamentlichen Vorbereitungsstufe richtig 
beurtheilen. Daher auch nur die Schrift a l s G a n z e s be
trachtet die Erkenntnissquelle sein kann für das specifisch christ
liche Gesetz der Freiheit und Liebe. 

Die biblische Theologie sucht mit den ihr eigenthüm
lichen Mitteln kritischer und exegetischer Untersuchung die 
Schrift als verbürgte Urkunde christlicher Heilswahrheit wissen
schaftlich zu erforschen. Die Dogmatik hat auf Grund 
der Sohrift den systematischen Zusammenhang der Heilsthaten 
und Heilsgedanken Gottes darzulegen und in diesem Zusammen
hange auch diese Schrift selbst als das Wort Gottes, als die 
inspirirte Quelle und absolut gültige Norm christlichen Glaubens 
zu rechtfertigen. Die theologische Ethik wird sie aber als die 
einzig normative Quelle des c h r i s t l i c h e n H e i l s l e b e n s be
trachten dürfen und als solche methodisch benutzen und aus
beuten müssen. Wenn alles christliche Heilsleben wie wir ge
sehen (§. 14, S. 178ff.) auf e v a n g e l i s c h e m Grunde ruht, wenn 
die Gnade Gottes in Christo die einzige Basis für die christliche 
Gesetzeserfüllung ist, wenn Christus sich selbst als den Er-
füller des Gesetzes und der Prophetie, als das Leben, den Weg 
und die Wahrheit bezeugt, so kann auch für die Wissenschaft-
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liehe Ausgestaltung gerade dieees Gesetzes, gerade dieser Le
benswahrheit nur die von Christo-und seinem Evangelium Zeug
niss gebende Urkunde als die einzig verbürgte Norm gelten. 

Wir machen uns mit solcher Auffassung der Schrift, als des 
grundlegenden Formal- oder Erkenntnissprincipes evangelisch
theologischer Ethik, keineswegs einer, dem wissenschaftlichen 
Character dieser Disciplin widersprechenden petitio prineipii 
schuldig. Denn die Wissenschaft, selbst die speculativ dedu-
cirende, will sich ja , wie wir gesehen, ihr Object nicht erst er
zeugen, sondern findet es als ein gegebenes vor. Und die 
c h r i s t l i c h e Wissenschaft kann ihr Object nicht irgendwoher 
durch speculative Künste sich erdenken, sondern nur gemäss der 
christlichen Urkunde als ein geschichtlich und heilsgeschichtlich 
verbürgtes zu erfassen suchen. 

Aber freilich kann eine geordnete Zusammenstellung der sittlich 
bedeutsamen Schriftaussagen nicht für eine theologisch-wissenschaft
liche Ethik gelten. Die Schrift darf uns, sofern wir die Gesetze 
christlichen Heilslebens systematisch darstellen und durch ihren 
inneren Zusammenhang rechtfertigen, d. h. als wahr nachweisen 
8 0 Hen, nicht wie eine fertige oder abstracte göttliche Auctorität 
gelten, der wir einfach nachzubeten, oder die wir in sclavischem 
Gehorsam und mit Verzichtleistung auf eigenes Urtheil als einen 
gottlichen Gesetzescodex für christliches Verhalten auszubeuten 
haben. Nur wenn der ethische Gehalt der Schrift sich uns als 
eine Kraft des Lebens, als eine geistig überwindende Macht be
währt, nur wenn wir in unserem christlichen Gewissen von der 
ш ihr waltenden Sittlichkeitsidee überzeugt und überwunden 
8 l a d , mit einem Worte: wenn ihre in Christi Wort gipfelnde Ge
dankenfülle uns innerlich bewältigt und in unserm erfahrungs-
juässigen Heilsglauben eine alles beherrschende Macht geworden 
l 8 t , werden wir auch im Stande sein, sie als den göttlichen Er
kenntnissgrund unserer ethisch-wissenschaftlichen Arbeit zu ver
werten. 

Sahen wir doch schon, dass es für jedes Gebiet der wissen-
8chaftlichen Erkenntniss nothwendig ist, dass der Erkennende 
e h Organ für das zu erkennende Object haben muss. Wie viel 
mehr gilt es für den das ganze religiös-sittliche Bewusstsein er
fassenden Wahrheitsgehalt der Schrift, dass derselbe nur von 
demjenigen verständnissvoll reproducirt werden kann, der auf 
dem Wege persönlicher Erfahrung, in dem Heiligthum seines 
Gewissens, mit demselben in Berührung getreten ist. Nicht weil 
etwas in der für inspirirt geltenden Schrift steht, soll und wird 

21* 
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es dem Christen unbedingt sittliche Norm sein; sondern die 
Schrift ist ihm g ö t t l i c h e Norm seines sittlichen Denkens und 
Lebens geworden, weil sie mit ihren hehren Gedanken seines 
Gemüthes mächtig geworden, weil namentlich Christi lebensvolles 
Wort ihn innerlich und überzeugungskräftig getroffen, in ihm 
die Heilsgewissheit des Glaubens wach gerufen und ihn mit 
einem Schatze wundersamer, heilbringender und tröstender Le
benswahrheit bereichert hat. 

Zu solchem innerlich vermittelten Contact mit dem Schrift
inhalt gelangt aber der einzelne Christ nie ohne Vermittlung ge
schichtlicher und kirchlicher Ueberlieferung, ohne das lebendige 
Z e u g n i s s innerhalb der sich fortentwickelnden Reichsgenossen
schaft Christi. Denn nicht die urkundliche Schrift, sondern das 
lebendige Wort, nicht die abstract auctoritative Wahrheit, son
dern die concret wirksame Sitte, nicht der Buchstabe, sondern 
der Geist erzeugt das Leben und die sittliche Erkenntniss. 
Wenn nicht Christus und sein Geist auf Grund des Schriftzeug
nisses sich fort und fort in der kirchlichen Gemeinschaft als eine 
regenerirende Macht bewährt, so hilft alle Appellation an die 
Schriftauctorität schlechterdings nichts. Die Bibel wird zum 
„papierenen Papst", zu einem heidnischen Orakel, zu einem alle 
wahre Sittlichkeit zerstörenden Zauberbuch, wenn man sie der 
geschichtlichen Ordnung und Wirkungsweise entnimmt, für wel
che sie nach Gottes, in Christo geoffenbartem Willen bestimmt 
ist. Nicht Bibeln zu verbreiten und Schriften unter das Volk 
zu colportiren hat Christus die Seinen beauftragt, sondern sie 
sollen predigen und seine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. 
Von seinem Geiste ergriffen und getragen, sollen sie ein „gut 
Bekenntniss" ablegen von dem Glauben, der sie beseelt, und be
reit sein zur Rechenschaft Jedermann, der Grund fordert der 
Hoffnung, die in ihnen ist. 

Daher ist auch für die ethische Erkenntniss nicht die Schrift 
in ihrer Isolirung, sondern nur im Zusammenhang mit der ge
schichtlichen und kirchengeschichtlichen Entwickelung der christ
lichen Sittlichkeitsidee die gottgeordnete Quelle. Ohne Bezieh
ung zur k i r c h l i c h e n T r a d i t i o n , zu dem practischen Leben 
der Kirche in ihrer grossen Welt- und Culturmission kann die b. 
Schrift nicht verstanden werden. Insbesondere darf die confessio
nelle oder bekenntnissmässige Ausgestaltung des ethischen Schrift
inhalts in dem Kampf und Wachsthum der Reichsgenossenschaft 
Christi nicht ignorirt werden. Sonst bleibt die Schrift uns ein 
unverstandenes magisches Geheimbuch, dessen Kraft und Aue-
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torität wir auf Treu und Glauben hinnähmen, ohne seine Wir
kungen spüren und beobachten zu können. 

Wie für die allgemeine Sittenlehre dio Weltgeschichte nach 
S c h l e i e r m a c h e r ' s Ausdruck das „Bilderbuch" ist, dem die 
Ethik ihre allgemein gültigen „Formeln" entnimmt, so ist für 
den Christen und die christlich theologische Sittenlehre die kir-
chengeschichtliche Entwickelung und die in ihr waltende christ
liche Sitte diejenige Quelle der Erkenntniss, welche dem Gemcin-
schaftsfactor sittlichen Lebens entspricht. Daher die Nothwen
digkeit einer irgendwie confessioncll-kirchlichen Ausprägung des 
ethischen Bewusstseins! Daher die Unmöglichkeit, sich eine 
theologische Moral mit gänzlicher Ignorirung der Confessions-
löterschiede auszugestalten! Es hiesse das, sich über den Stand 
factisch gewonnener christlich - ethischer Erkenntniss zurück
schrauben, welcher die Gegenwart als eine genetisch und ge
schichtlich gewordene kennzeichnet. Es hiesse, ein unentwickeltes 
moralisches Bewusstsein dem entwickelten vorziehen, sich selbst 
dem geistigen Kampfe entziehen und die kindlich-ursprünglichen 
Formen einer vergangenen Anfangszeit der Entwickelung gewalt
sam repristiniren. Die moderne Tendenz auf Confessionslosigkeit 
oder Nivellirung der Confessionsunterschiede ist im Grunde nichts 
anderes, als eine unklare Bevorzugung des annoch Unentwickelten, 
der Unmündigkeitsphase christlich frommen Bewusstseins Ange
hörenden , gegenüber dem im Kampf zum Mannesalter herange
reiften und schärfer präcisirten christlichen Wahrheitsgehalt. Es 
Wäre eine retrograde Bewegung, ein Zeugniss des Zurückgeblieben-
scins hinter dem bereits gemachten Fortschritt! 

Wie das Object der christlichen Sittenlehre nicht ohne den 
oonfessionell kirchlichen Gemeinschaftsfactor sich präcisiren Hess 
(§· 14, S. 187 ff.), so lässt sich auch die kirchliche Tradition als 
die christliche regula fidei nicht ignoriren. Sie ist und bleibt 
für den theologischen Ethiker und Forscher ein bedeutsames 
u nd notwendiges R e g u l a t i v , damit er nicht in seinem ethi
schen Fürsichsein auf Holzwege gerathe, d. h. sich nicht in sub-
Jectivistische Utopien verirre. 

Aber wie die kirchlich - ethische Tradition selbst wieder an 
ihrer normativen, weil urchristlichen Quelle heiliger Schrift sich 
erfrischen, aus ihr fliessen und nach ihr normirt werden muss, so 
kann auch der christliche Ethiker als Mann der Wissenschaft 
nicht die kirchliche Sitte und Ueberlieferung erfahrungs- und 
Prüfungslos aeeeptiren. In dem persönlichen Gewissen des Glau
bens, sofern es ein in Gottes Wort frei gebundenes ist, muss 
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auch die Kirchenlehre ihr inneres überzeugungskräftiges Echo 
finden. Sonst kann er in seiner wissenschaftlichen Darstellung 
kein w a h r e s Zeugniss von ihr ablegen. Niemandem soll und 
darf die kirchliche Lehrauctorität in den zarten Fragen sittlich
religiöser Ueberzeugung aufgezwungen werden. Schrift- und 
Kirchenlehre wollen nicht blos an einander geprüft und diese 
nach jener normirt werden, sondern beide müssen innerlich des 
Christen eigenster geistiger Besitz geworden sein. Dann erst 
wird er auch ihren Zusammenhang erkenntnissmässig zu erfassen 
und systematisch, als geistigen Gedankenorganismus mit indivi
duell lebendiger Physiognomie zur Darstellung zu bringen ver
mögen. Die persönliche Heilserfahrung ist und bleibt das einzige 
wirklichproductive, oder besser: r e p r o d u c t i v e P r i n c i p christ
licher Ethik als Wissenschaft. — 

Obwohl nach dem Gesagten zwischen diesen drei ethischen 
Erkenntnissquellen, der göttlich beglaubigten Schrift, dem kirch
lich entwickelten Bekenntniss und der persönlichen Heilserfah
rung ein t i e f i n n e r l i c h e s W e c h s e l v e r h ä l t n i s s besteht, 
wenn anders das christlich - moralische Bewusstsein sich gesund 
entwickeln soll: so lässt sich doch bei der wissenschaftlichen Be
gründungsform der theologischen Ethik in der tatsächlichen 
Ausführung eine verschiedene Methode einschlagen, je nachdem 
man das b i b l i s c h e , k i r c h l i c h e oder p e r s ö n l i c h e Princip 
vorwalten lässt. 

Wird die streng b i b l i s c h e Entwickelung den christlich-ethi
schen Grundgedanken vorgezogen, wie etwa in monographischer 
Weise B e c k und D e l i t z s c h in ihrer biblischen Soelenlehre 
oder E r n e s t i in seiner „Ethik des Apostels Paulus", oder für 
das ganze System V i l m a r in seiner „theologischen Moral", 
ν. H o f m a n n in dem ethischen Theil seines „Schriftbeweises" 
es gethan, so gehören solche Arbeiten wissenschaftlich betrachtet 
in das Gebiet der sogen, biblischen Theologie. Das Systemati
sche tritt in den Hintergrund, ist höchstens als äussere Formu-
lirung und Gruppirung noch von Belang. 

Wird d i e k i r c h l i c h e Tradition zur ausschliesslichen Erkennt
nissquelle gemacht, wie etwa Merz in seinem „System christ
licher Sittenlehre nach den Grundsätzen des Protestantismus im 
Gegensatz zum Katholicismus" (1858) gethan, so gehört — wis
senschaftlich betrachtet — solch eine Arbeit, falls sie quellen-
mässig genau vollzogen wird, in die kirchenhistorische, näher 
symbolisch-confessionelle Theologie. 

Soll aber die theologische Ethik sich wirklich sys t ema t i s ch 
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gestalten, d. h. aus einem Materialprincip heraus als in sich ge
gliedertes Ganze die christliche Sittlichkeitsidec zum Ausdruck 
bringen, um ihre innere Consequenz und Wahrheit wissenschaft
lich zu rechtfertigen, so kann sie nur von dem s u b j e c t i v e n 
Fac to r p e r s ö n l i c h e r H e i l s e r f a h r u n g ihren Ausgangs
punkt nehmen, und nur nach dem gewonnenen Grundgedanken 
die Wahrheit der deducirten Folgerungen bemessen. Die ein
heitliche Haltung des Systems, die innerlich fortschreitende Dia-
lectik der Gedankenentwickelung ginge nothwendig verloren, 
Wollten wir bei jedem ethischen Gedanken den „Schriftbeweis" 
hinzufügen. Mit einzeln citirten Schriftstellen ist vollends nichts 
gethan. Der Beweis kann nur „aus dem Ganzen" und aus dem 
continuirlichen Schriftzusammenhange, wie v. Hofmann richtig 
bemerkt, mit Erfolg geführt werden. „Die theologische Ethik 
lässt sich nur als Ganzes an der heil. Schrift als Ganzem der 
Urkunden über die göttliche Offenbarung messen" (Rothe) . 

Droht aber hier nicht für den „speculirenden" ethischen Sy
stematiker eine grosse Gefahr, wenn er — scheinbar im Wider-
8pruch mit dem oben von uns Dargelegten — Schrift und kirch
liche Tradition gleichsam bei Seite liegen lässt und nur das Per-
sönlichkeitsprincip als reproductive Erkenntnissquelle walten lässt ? 
•Muss dann nicht das ganze „System" einen lediglich personal
ethischen Character gewinnen, im Widerspruch zu unseren eige-
n en Prämissen? 

Es ist ein eigenes Ding um die christliche Glaubensplero-
phorie. W o die freudige Gewissheit in mir lebt, dass ich mein 
persönliches Heilsleben und den gesammten Schatz meiner Heils
erfahrung lediglich innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft aus 
dem Brunnquell der in Gottes Wort verbürgten Gnade geschöpft, 
da brauche ich mich auch nicht zu fürchten, den Thatbestand mei
nes persönlichen Christenthums zum Vorwurf und Ausgangspunkt, ja 
zum eigentlichen Erkenntnissgrunde meiner ethisch-systematischen 
Deduction zu machen. Wissenschaftlich bleibe ich mir als kirch
licher Theologe dessen bewusst, dass ich aus dem Quell der gött
lichen Wahrheit geschöpft, wie sie zeugungs- und überzeugungs
kräftig lebt im Reiche Christi, als dessen Glied ich mich weiss. 
Die Vorarbeit der biblischen und symbolischen, der exegetisch
kritischen und kirchengeschichtlichen Theologie gilt dabei als 
selbstverständliche Voraussetzung. Die theologische Ethik mit 
ihrer systematisirenden Arbeit affectirt keine absolute Selb
ständigkeit. Sie weiss ihren Inhalt als einen aus jenen Quellen 
geschöpften. Aber eben deshalb geht sie freudig an die ihr 
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eigenartige Aufgabe: das christliche Heilsleben vom Centrum der 
Wiedergeburt aus als ein in sich gegliedertes und durch solche 
Gliederung seine innere Consequenz und Wahrheit bekundendes 
Gedankensystem zu entwickeln. 

Dabei ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dass gleich
sam zur Controle für die stete Uebereinstimmung der systema
tisch deducirten Hauptgedanken mit der biblischen Anschauungs
weise, überall die „Wurzelansätze für die ethischen Begriffsbil
dungen und Verknüpfungen" ( R o t h e ) aus der Schriftlehre hin
zugefügt werden mögen, wie ich das auch in dem nachfolgenden 
Abriss meines Systemes einzuhalten versucht habe. Aber die 
eigentliche wissenschaftliche Argumentation und deductive Be
weiskraft s tü tz t sich nicht auf die biblischen Aussagen, sondern 
beruht lediglich auf dem inneren Zusammenhange der sachlichen 
Gedankenentwickelung. Dadurch werden wir uns freihalten kön
nen von jenem unwissenschaftlichen und unangenehmen Gemisch 
deduetiv-syetematischen und biblisch-theologischen Beweisverfah
rens, bei welchem heut zu Tage gerade in den betreffenden Wer
ken offenbarungsgläubiger Ethiker und Dogmatiker weder das 
Eine, noch das Andere, weder die streng biblische Untersuchung, 
noch die rein systematische Deduction zu scharfer Ausprägung 
gelangt. Ein ängstlicher „Biblicismus" hindert oft das scharfe 
Denken und Entwickeln der Heilswahrheit oder verhüllt blos 
die Lücken in der eigenartigen systematischen Gesammtan-
schauung. 

Ich möchte fast behaupten, jene Pleropherie in der selb
ständigen christlichen Gedankenentwickelung sei ein unantast
bares Recht, resp. ein Charisma des Ethikers gerade auf dem 
gesund l u t h e r i s c h e n Standpunkte, wie wir ihn oben (§. 14, 
S. 202 ff.) bei der Besprechung des Inhalts der christlichen Sitten
lehre bereits characterisirt haben. Der Reformirte, wo er seinem 
Character treu bleibt und consequent verfährt, muss auch den in 
der Schrift offenbaren absoluten Gotteswillen in abstracter Weise 
zum einzigen Erkenntnissprincip der ethischen Deduction machen. 
Nichts darf gelehrt werden, was nicht in diesem göttlichen Ge
setzescanon vorgeschrieben ist. Mit Ueberspringung der kirch
lichen Tradition setzt sich das ethisirende Subject an diese Quelle 
und schöpft, unbekümmert um die Verständigung mit der kirch
lichen Gemeinschaft. Und trotz dieser individualistischen Iso-
lirung kommt ein rigoristisch-gesetzliches, judaisirendes Moment 
in Form eines abstracten Biblicismus in die ethische Gesammt
auffassung ! Dem römisch-katholischen Ethiker wiederum schwebt 



§. 18. Die persönliche Heilscrfahrung als Erkcnntnissprincip. 329 

der hierarchisch aufgefasste Gemeinschaftsfactor allein vor der Seele. 
Dem leirchenpolitischen Staate oder dem staatlich organisirfen 
Kirchenthumc muss dann (wie wir das am deutlichsten bei jesui
tischen Moralisten wie Gury und Consorten sehen können), auch 
die wissenschaftlich ethische Arbeit dienen. Die Casuistik der 
Kirchenregeln beherrscht den grössten Theil der Moralsysteme 
und das Einzelgewissen wird als ethisches Erkenntnissprincip 
verkannt oder mit Füssen getreten. 

In dem Maasse aber, als der theologische Ethiker sich in 
der oben ausgeführten, dem acht evangelisch-lutherischen Geiste 
entsprechenden Weise freudig dessen bewusst ist, auf dem Grunde 
heiliger Schrift in innerlicher Zusammenstimmung mit der eon
fessionellen Tradition sein System zu erbauen, bedarf er nicht 
der stetigen ängstlichen Detailvergleichung. Die Sache muss 
8 lch so zu sagen in sich selbst als wahr, als das eigentliche 
»System der christlichen Gewissheit" bewähren. Seine Ethik ist 
l ü m als eine auf biblisch-kirchlichem Wege erwachsene, schlech
terdings nicht mehr blose Personalethik, sondern hat ihm nur so 
viel Werth, als es ihm gelungen sein sollte, dem christlich-ethi-
S chen Gemeinbewusstsein zu einem adaequaten erkenntnissmässi-
gen Ausdruck an seinem Theile verholfen zu haben. Mag das 
Individuelle an der systematischen Formulirung zerfallen und im 
Feuer der Kritik zergehen, der Gehalt ist kein andrer, als der 
a u f biblischem Grunde in christlicher Lebensgemeinschaft gewon
nene. Für die volle persönlich-theologische Beruhigung müsste 
e ,gentlich die betreffende biblische und symbolisch - kirchliche 
Stoffgruppimng voraufgehen, wie etwa auf dogmatischem Gebiete 
e s K a h n i s in seiner „genetisch" durchgeführten lutherischen 
dogmatik versucht hat. Allein es hiesse das nichts anderes, als 
die verschiedenen Disciplinen biblischer, dogmenhistorischer und 
8ymbolischer Theologie in ein Ganzes verarbeiten oder zusam
menwerfen. Für die systematische Deduction ist das nicht un
bedingt nothwendig, ja kaum rathsam. Denn ihre eigenthüm-
hche Aufgabe — wie der nächste Paragraph weiter darzulegen 
haben wird — gipfelt keineswegs darin, zu zeigen, dass der 
ehristlich-sittliche Gedankeninhalt, dass jene „Gesetze christlichen 
^eilslebens im Organismus der Menschheit" biblisch oder kirch-

l c h correct, sondern vielmehr dass sie in sich consequent und 
^ahr sind. 

B e s u l t a t : 

§· 18. Entsprechend den d r e i Factoren im Begriff 
d e s Sittlichen (§. 2. 6. 10. 14) steht auch der theologi-
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sehen Ethik als Wissenschaft eine d r e i f a c h e E r k e n n t 
n i s s q u e l l e zu Gebote: die h e i l i g e S c h r i f t oder der 
in Christo und seinem Selbstzeugniss gipfelnde Offen
barungswille Gottes als für den Christen u n b e d i n g t 
g ü l t i g e s i t t l i c h e N o r m ; das geschichtlich ent
wickelte christliche Gemeinschaftsleben auf Grund k i r c h 
l i c h e r T r a d i t i o n und L e h r e als bedeutsames R e 
g u l a t i v ; und die p e r s ö n l i c h e G l a u b e n s ü b e r 
z e u g u n g und Heilserfahrung als das eigentlich 
r e p r o d u c i r e n d e P r i n c i p . — 

Je nachdem die eine oder andere dieser Quellen als 
besonderes E r k e n n t n i s s p r i n c i p in den Vordergrund 
gestellt und für die Darstellung des ethischen Stoffes 
verwerthet wird, kann die theologische Ethik methodo-. 
logisch verschieden sich gestalten, entweder in exegeti
scher Begründungsform als b i b l i s c h - t h e o l o g i s c h e , 
oder in historischer Begründungsform als s y m b o l i s c h 
k i r c h l i c h e , oder endlich in subjectiver Begründungs
form als d e d u e t i v - s y s t e m a t i s c h e Ethik. — 

In dem Maasse aber, als der göttlich-normative Ge
halt der Offenbarung innerhalb der geschichtlich ent
wickelten kirchlichen Reichsgemeinschaft zum bewussten 
Besitz der c h r i s t l i c h e n P e r s ö n l i c h k e i t geworden 
ist, erscheint eine combinirte Benutzung und innere Zu
sammenstimmung jener Erkenntnissquellen möglich und 
berechtigt. 

Auch die Sys t ema t i s ch -dedue t iveDar s t e l l ung 
der Gesetze christlichen H e i l s l e b e n s wird sich nicht als 
sonderliche Individual-, sondern als biblisch-kirchliche S o 
c i a l e t h i k characterisiren. Denn das ethisirende Subject 
muss auch ohne detaillirte Berufung auf biblische und 
kirchliche Auctorität die innere Wahrheit und den ge
gliederten Zusammenhang jener Gesetze, als allgemein 
gültiger, göttlicher R e i c h s g e s e t z e darzulegen sich 
gedrungen fühlen. 
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§· 19. Die theoretische und practische A u f g a b e der theologischen E t h i k als W i s 
senschaft: Durchführung und Rechtfertigung der Idee christlicher Freiheit . — Der zu 
bekämpfende t h e o r e t i s с h e Gegensatz in den b c i d e η Extremen des natuialistisch-
l>aml'eistischcn Determinismus ( S o c i a l p h y s i k e r ) und des spiritiialistisch-deistisehen 
Indifferentismus ( P e r s o n a l ethiker). — Der zu bekämpfende ρ r a c t i s c h e Gegensatz 
"»den beiden Extremen des laxen Α η t i n o m 1 s m u s und des rigoristischen N o m i s m u s . 
D i e eventuelle Combination der d e d u c t i v e n mit der d i a l e c t i s c h - s t r a t e g i s c h e n 

Methode in einer christlichen Socialethik. 

Wenn heut zu Tage es Jemand wagt, von der „ A u f g a b e " 
der Wissenschaft gegenüber der geistigen Zeitbewegung und dem 
Practischen Leben zu reden, kommt er nur zu leicht in den Ver
dacht der Tendenzarbeit. Es ist die Ansicht weit verbreitet, 
dass die „Fahrstrasse des practischen Lebens fern abliege von 
dem Pfade der Philosophie und Wissenschaft" (Ad. S teudc l , 
Philosophie im Umriss). Und doch kann kein menschliches Thun 
~~ das wissenschaftliche Denken ist aber auch ein sittliches 
Thun — irgendwie vorgestellt werden ohne einen Zweck, ohne 
eine zu realisirende practische Idee, die einem vorschweben muss. 

„Der sittliche Geist der Wissenschaft ist Arbeit und Geduld! 
treu zu sehen, scharf zu unterscheiden, vielseitig zu vergleichen, 
nüchtern zu ergründen. Und das Ziel solcher Forschung ist die 
Wahrheit, bald um ihr Reich auszudehnen, bald um es tiefer zu 
gründen." Aus dem „Nothbedarf der Praxis" hebt sich erst nach und 
nach ein eigenes theoretisches Leben hervor. „Aus dem, was dem 
Menschen das Erste und Nächste ist, bildet er denkend das 
heraus, was vielmehr den schaffenden Kräften das Erste und 
Ursprüngliche ist. Aus den Bruchstücken des Vergangenen ent
wirft der Menschengeist ein Ganzes. Zunächst ein Kind des 
Tages ruht er nicht, bis er ein Sohn der Geschichte wird. Und 
die blinde Erbschaft der vergangenen Geschlechter verwandelt 
e r in bewussten Besitz und neuen Erwerb. Die Wissenschaft, 
deren Wesen es ist, die Erscheinungen zu befestigen und die 
•nothwendigkeit hervorzubringen, und die, unbekümmert zunächst 
u m den practischen Nutzen, wie um ihrer selbst willen ihr Wesen 
Vollzieht, bietet von selbst dem practischen Leben Vortheile ge-
D u g - Denn wo Notwendiges erkannt ist, da gewinnt die An
wendung feste Punkte wie Handhaben für die Dinge, wie einen 
Anhalt in den Bewegungen. Das Fatum des Menschen sind die 
noch unerkannten Gesetze der Natur. Wenn er sie erkannt hat 
nnd sich darnach richten kann, um sie zu benutzen, werden sie 
seine Macht. W o er früher erlag, siegt er nun. In der Natur 
naben die Ordnungen ihre feste Dauer. Sie erzeugen sich wie-

e r , aber gleichförmig und in einem blinden Einerlei. Dagegen 
l s * es die e th i sche A u f g a b e der Wissenschaft, eine Natur 
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mitten im Geist hervorzubringen, eine AVeit, fest und bleibend 
und sich wieder erzeugend wie die Natur, aber bewusst und 
frei sich entwickelnd, mannigfaltig und ewig neu wie der Geist" 
( T r e n d e l e n b u r g ) . 

Was A r i s t o t e l e s von der Ehe und dem Staate sagte, das 
gilt auch von der Wissenschaft: sie en t s tand des Lebens wegen, 
aber sie b e s t e h t um des v o l l k o m m e n e n L e b e n s wi l l en . 
Selbst jenes Fichte 'sehe „Wissen um des Wissens willen" 
macht eben doch das reflectirte Erfassen und die erkenntniss-
mässige Reproduction der dem Sein entsprechenden Wahrheit 
sich zur „Aufgabe". So lange unser Wissen Stückwerk bleibt 
und wir vor der wahnsinnigen Selbstüberhebung uns hüten, eine 
vollendete Weltconstruction durch die logische Idee vollziehen 
zu können, wird der Wissenschaft auch alleweil eine „Aufgabe", 
wie in theoretischer, so in practischer Hinsicht gesetzt sein. Ihr 
Sein und Dasein involvirt als ein unvollkommenes stets ein So
sein und Sollen, dem sie nachjagt. Sie muss sich ihres Zieles 
und Zweckes klar bewusst sein, um nicht zu irrlichteriren. „So
bald die Philosophie", sagt C h a l y b ä u s treffend (System der 
specul. Ethik S. 42), „nur w i s s e n will, wird sie quietistisch 
beschaulich, egoistisch und negativ, und verführt zu der Ansicht, 
dass Alles überhaupt nur verwirklicht werde, um in das Wissen, 
in den „Geist" zurückgenommen zu werden. Die principielle 
Wesenheit der Philosophie ist W o l l e n , d. h. zweckbewusstes 
Streben. Ohne practischen Zweck wird die Philosophie Philo-
theorie" Dasgiltauch von der systematischen Disciplin theologischer 
Ethik. Nur dass man bei ihr als einer „practischen" Wissenschaft 
sehr leicht zu dem Irrthum sich verleiten lässt, als sei ihre Auf
gabe blos in der „Praxis" gelegen, etwa in der Ueberwindung 
der Unsittlichkeit und Förderung der Sittlichkeit im Sinne christ
licher Frömmigkeit! 

Wie jedoch die Dogmatik nicht den Unglauben zu überwin
den, noch auch den Glauben zu stützen die Aufgabe hat, so soll 
auch die wissenschaftlich-theologische Ethik sich nicht einbilden, 
einen dem christlichen Heilsleben Fernstehenden regeneriren oder 
einen im christlichen Heilsleben Angefochtenen confirmiren zu 
können. Ja sie s o l l beides nicht einmal wollen. Ihre Mittel 
stehen in vollkommener Disproportion zu solchem Zweck. 

Es wäre „ein albernes Unternehmen", sagt R o t h e an jener 
schönen Stelle seiner Einleitung zur theologischen Ethik, „wollte 
man durch die wissenschaftliche Beweisführung die christliche 
Frömmigkeit erst zu ihrer Selbstgewissheit führen. Es wäre 
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erniedrigend für sie, wenn man ihr anmuthete, ihre hohe Selb
ständigkeit aufzugeben und ihre Existenz von irgend einer De
monstration, von dem Geschick oder Ungeschick des denkenden 
Ve rstandes abhängig zu machen. Um zuversichtlich an sich selbst 
z u glauben, dazu bedarf sie keines Beweises für ihre Wahrheit. 
Ja wenn ihr ein solcher als Fuηdameηt_ihres Glaubens darge
boten würde, so müsste sie ihn entrüstet von sich stossen". Die 
Gewissheit in Ansehung ihrer selbst müsste dann von „irgend 
etwas Anderem abgeleitet werden, das doch dem Frommen ge
wisser sein müsste, als die Wahrheit seiner Frömmigkeit, während 
grade diese ihm das Gewisseste von Allem ist, das Licht, in wel-
ehem er alle Dinge erst sicher wahrnimmt". 

Aber gleichwohl muss das seiner selbst gewisse christliche 
Heilsleben sich doch in seiner inneren Wahrheit expliciren und 
erkenntnissmässig darlegen können. „Es ist ein Hauptmissver
stand", sagt J. G. F i c h t e mit Recht, „dass man den religiösen 
Glauben erst e r w e i s e n , durch Argumente b e f e s t i g e n zu 
müssen meint. Nur das C a u s a l i t ä t s g e s e t z des Glaubens ist 
z u deduciren, das Factum vorauszusetzen". Der Beweis „des 
Geistes und der Kraft" (1 Cor. 2 , 4) im practischen Leben 
schliesst also nicht die wissenschaftliche Arbeit in der nachden
kenden Analyse des Wahrheitskernes unserer christlich-sittlichen 
Heberzeugung aus, sondern ein. Der wahre wissenschaftliche 
Beweis kann daher auch in nichts anderem bestehen, als in der 
»NachWeisung der vollkommenen Zusammenstimmung der zu 
beweisenden einzelnen Vorstellung mit allen übrigen und ihres 
Zusammengehens mit ihnen zu einem organischen Ganzen". 

Solche wissenschaftliche Selbsterkenntniss des inneren Lebens 
l s r ) wie R o t h e richtig sagt, selbst ein sittliches Bedürfniss. Der 
denkende Mensch ist sich selbst Gegenstand erkennender Be
obachtung und auf Beobachtung ruhender Erkenntniss. Der sitt
liche Mensch hat das nothwendige Bedürfniss, Grund und Zu
sammenhang der sein Leben bewegenden Motive sich zum klaren 
Bewusstsein zu bringen. Der Christ, obwohl seines Glaubens 
gewiss, ja gerade weil ihm sein gottgeschenktes Heilsleben ein 
empirisches Leben des Trostes und der Freude, der Kraft und 
der Wahrheit ist, fühlt sich dazu gedrängt, nicht blos als be
rufener Mann der Wissenschaft, sondern überhaupt als Denken
der, die Eigenart seines neuen Lebens sich zu einer bewusst ge
ebneten Weltanschauung auszugestalten. Es ist auch hier eine 
»beata necessitas", welche nach A u g u s t in mit dem Drange „in-
telligendi divina" seinem Innern eingesenkt ist. Und mag diese 
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„Nothwendigkeit" auch noch keine „selige" sein, weil sie mit 
den unvermeidlichen Seufzern einer Arbeit, die wie das ganze 
menschliche Bewusstseinsleben qualvoll und mühselig ist, Hand 
in Hand geht; — sie gehört doch mit der necessitas boni, mit 
dem Ringen nach dem höchsten Gut zusammen. Der Pilatus
standpunkt, die Gleichgültigkeit gegen die Wahrheitserforschung 
unter dem Schein eines bescheidenen Verzichtleistens auf die
selbe — ist nichts als ein Resultat entweder der Faulheit, die 
den aufreibenden Kampf der Denkarbeit scheut, oder der Ver
zweiflung, die mit stupider Resignation den Unterschied von Gut 
und Böse, von Wahrheit und Lüge für ein Ammenmärchen, für 
ein Vorurtheil erklärt, um das sich nur kindisch Verblendete 
noch abarbeiten. Wollen wir also vor dem Chaos uns bewahren, 
wollen wir das unseren Geist in Anspruch nehmende Welträthsel 
nicht zu einer Hallucination degradiren, die uns wie ein traum
hafter Alp auf der umnachteten Seele lastet, — so müssen wir 
mit unserer fortschreitenden Erkenntniss eindringen in das gött
lich Gegebene und innerlich Erfahrene. Sonst verlieren wir auch 
die persönliche Selbstgewissheit sittlichen Lebene. 

Aber nicht blos für die geistige Selbsterfassung und fort
schreitende Selbstvergewisserung unseres e i g n e n christlichen 
Lebens brauchen wir die erkenntnissmässige Vertiefung und 
wissenschaftliche Ausgestaltung, sondern auch für die gegenseitige 
Verständigung, für die Förderung der christlichen Wahrheit in 
der gegenwärtigen Zeit, in der Gemeinschaft der Gebildeten, in 
der christlichen Kirche. 

Jede Zeit hat ihr eigenthümliches „Begriffsalphabet." Die 
in sich selbst sich gleichbleibende S u b s t a n z des Christenthums 
bedarf zwar nicht der Vervollkommnung. Die „Perfectibilität" 
der Offenbarung ist ein wenn auch nicht überwundener, so doch 
veralteter Standpunkt. Nicht um den Buchstaben als todtes 
Material bei Seite zu werfen und den sogenannten Geist des 
Christenthums zu retten, bedürfen wir der wissenschaftlichen 
Analyse und Rechtfertigung desselben. Das hiesse dem Chri
stenthum selbst den Todesstoss versetzen. Die gassenläufige 
Phrase vom „todten Buchstaben des Bekenntnisses" ist im besten 
Falle ein Zeugniss für die Unklarheit derer, die sie im Munde 
führen. Für den Geist und den sittlichen Gehalt des Christen
thums schwärmend, ahnen sie nicht, dass der geistige Gehalt 
ohne Wort- und Begriffspräcisirung nicht fassbar ist, sondern in 
blauen Dunst verfliegt. Wie das Wort überhaupt der Grenz-
wächtcr des Gedankens, so ist auch das Bekenntniss und das 
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Dogma nur der bestimmt formulirte Ausdruck für den im Gei
steskampf bewährten christlichen Gedanken. Verwirft man jene, 
8 ° thut man es, um diesen zu modificiren. Dagegen lässt sich, 
falls die Anschauungsweise sich wirklich verändert hat, schlech
terdings nichts einwenden. Nur soll man nicht immer vom 
«todten Buchstaben" als einem dem antijüdisch paulinischen Ge
dankenkreise angeblich entlehnten Begriff faseln! Die Schrift 
Weiss wohl von einem „tödtenden" Buchstaben, — und das ist 
Gottes richtendes, gewaltiges Gesetz (Rom. 7, 6—14), im Gegen
satz zum belebenden Geist des Evangeliums (2 Cor. 3, 6 ff.) —, 
aber nichts von einem „todten" Buchstaben. 

Zu einem todten Schatz, zu einem unfruchtbaren, im Schweiss-
tuch fauler Selbstzufriedenheit vergrabenen Pfunde würde auch 
das an sich werthvollste Gut, das Kleinod der christlich-evange
lischen Wahrheit selber werden, wenn dasselbe im Widerspruch 
^ t seinem Wesen: Lebenswahrheit zu sein und als solche sich 
]rnmer neu zu bewähren, lediglich als überkommene Auctorität 
^nt dem Infallibilitätsnimbus umkleidet und als ein Offenba-
iungsfetisch zur Anbetung ausgestellt würde. Solche Verirrung 
droht als naheliegende Gefahr einem Jeden, welcher der Kirche 
als „Zionswächter" dadurch zu dienen vermeint, dass er die Un-
äntaetbarkeit christlicher Weltansicht vorschützt und factisch 
|he heisse und mühsame geistige Reproductionsarbeit gegenüber 
°er Zeit scheut oder gar grundsätzlich verpönt. Dadurch kommt 
пае Christenthum nur in den falschen Verdacht, als vertrüge es 
keine vernünftige Prüfung und Analyse, als sei es, wie die Geo
rgen sagen, ein „Rothes-Todt-Liegendes." 

Allerdings will die kritische Analyse, wie die gesammte 
Geologisch -wissenschaftliche Reproduction, selbst getragen sein 
v °m Geiste des Glaubens, der (wie wir oben §. 17 S. 304ff. ge
sehen) mit dem Puls- und Herzschlage dieses eigenartigen Le-
beneorganismus u n s ш verständnissvollen Contact setzt. Ohne 
erfahrenen Glauben kann man ein Glaubensobject ebensowenig 
sachgemäss reproduciren, als ohne Kunstsinn ein Kunstwerk, 
°hne mechanischen Sinn einen Mechanismus. Nicht die erken
nende Vernunft als solche steht den Mysterien des Christenthums 
remd oder gegnerisch gegenüber, sondern die eigenwillig sich 

ernaneipirende, die individuell selbstsüchtige Vernunft, welche 
** n a ratio zu sein nur kraft der aufblähenden Macht hohlen 
Wissens sich einbildet. Jene von der Schrift im Gegensatz zur 
heillosen, weil dem Heilsgedanken sich entfremdenden Weltweis-
heit hervorgehobene „göttliche Thorheit" des Evangeliums, hat 
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dennoch Methode, hat vernünftigen gegliederten Zusammenhang! 
Und diesen in der Sprache der Zeitbildung darzulegen, durch 
vernunftgemässe Zergliederung auch vor dem Forum des wis
senschaftlichen Bewusstseins der Gebildeten zu rechtfertigen, ist 
wenn man will die apologetische Seite, die eigentliche A u f g a b e 
jener systematischen Arbeit, welche die theologische Sittenlehre 
namentlich als c h r i s t l i c h e S o c i a l e t h i k zu leisten hat. 

ЛУепп wir diese „Aufgabe" mit Beziehung auf das Object 
der theologischen Sittenlehre mehr i n h a l t l i c h zu characteri-
siren versuchen, so kann es sich dabei im Grunde nur um wis
senschaftliche Durchführung und Rechtfertigung der I d e e 
c h r i s t l i c h e r F r e i h e i t handeln. Denn das „Heilsleben" be
währt sich in dem Maasse, als durch dasselbe die gottgewollte 
Lösung der in der sittlichen Welt sich auftürmenden Probleme 
gefördert, als durch dasselbe namentlich der in der Menschen
brust unauslöschliche Durst nach Freiheit gestillt wird. „Der 
Freiheitsbegriff ist der speeifische Selbstzweck der Ethik" (Cha-
l y b ä u s ) . Alles was in epochemachenden Zeiten die Mensch
heitsgeschichte bewegt und die Gemüther zur Thatkraft begei
stert hat, ist der wenn auch meist nebelhaft erfasste Gedanke 
der Befreiung. E r l ö s u n g ist der christliche Ausdruck für die
sen weltbewegenden Gedanken, der auch in der Gegenwart, in 
der geeammten Culturentwickelung das wogende und drängende 
Element ist. Nur dass die von Gott sich losmachende Zeit ihn 
in den negativen Begriff der Emancipation umsetzt, während die 
christlich-sittliche Weltanschauung ihn durch die Idee der Ver 
s ö h n u n g mit positivem Gehalte erfüllt und eben dadurch 
ethisirt. 

Das zu erweisen und auszuführen möchte ich als die Haupt
aufgabe auch der socialethischen Geistesarbeit bezeichnen. „Dass 
das Menschengeschlecht e in grosses, sich in seinen Gliedern er
gänzendes, sich in seinen Tbätigkeiten austauschendes freies In
dividuum werde, dahin geht, wenn wir das ferne Ziel in Gedan
ken vorausschauen, dio ethische Arbeit, die den Menschen als 
Menschen verwirklicht. In der Ethik besinnt er sich über des 
Menschen eigenstes Wesen und knüpft die Weltanschauung bis 
an den letzten Grund der Dinge, dem Zuge der letzten Einheit 
gern, aber nicht ohne Zurückhaltung folgend, indem er das 
Menschliche an das Göttliche weist und die in den Formeln ihrer 
Gesetze gleichsam entseelten Erscheinungen der Naturwelt durch 
den Gedanken innerer Zwecke in einen die Welt durchwirken-
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den und befreienden W i l l e n zurückführt" ( T r e n d e l e n b u r g , 
Ы- Schriften II S. 12 u. 77). 

Wie diese ethische Aufgabe in unserer Zeit, namentlich 
gegenüber der nach autonomer Emancipation ringenden Civili-
sationsära der Gegenwart zu lösen sein dürfte, möchte ich noch 
kurz im Lichte der beiden, gerade dem Freiheitsgedanken 
drohenden Hauptgefahren, zu präcisiren suchen. In welchem 
S inne die theologische Ethik auf Wahrung der Freiheit hinzu
arbeiten die Tendenz hat, wird daraus am Besten erhellen. — 

Es scheint mir irreführend zu sein, wenn man — wie neuer
dings ν. E n g e l h a r d t in seinen apologetischen Vorträgen über 
das sittliche Wesen des Heidenthums alter und neuer Zeit geist
voll zu begründen versucht hat — den Gegensatz zur christlichen 
Freiheitsidee nur als E i n e n , überall sich wesentlich gleichblei
benden characterisirt. Der Wahrheit gegenüber, das lässt sich 
schon a priori erwarten, stellt sich der Irrthum stets als ein 
zweiseitiger und zwiespältiger Abweg dar. Mögen auch die nach 
rechts oder links schweifenden Extreme als im Princip sich be
e h r e n d e erscheinen, immer will doch zunächst der G e g e n 
satz so gekennzeichnet und ins Auge gefasst sein, dass man die 
sich gegenseitig befehdenden Gegner klar vor sich sieht. Aus 
solcher Fehde erwächst dann der christlichen Weltanschauung 
e me neue Prognose für ihre Wahrheit, als eine die gesunde Mitte 
darstellende, die Gegensätze zu höherer Einheit aufhebende. Es 
e rgiebt sich das bereits aus dem dialectischen Gange aller Wahr
heitserforschung und Dogmenbildung. 

So wenig wir erwarten können, dass das Heidnische als sol
ches allein den Gegensatz zur christlichen Freiheitsidee bilden 
Wird, — das einseitig Jüdische hat nothwendig auch seinen 
Theil daran; — so wenig werden wir blos den heidnisch-laxen 
Antinomismus als den Zerstörer der gesunden Freiheit brand
marken; der jüdisch-rigoristische Nomismus erscheint in seiner 
Art als ebenso grundstürzend (womit wir, das sei hier ausdrück
lich zur Sicherung gegen Missverständniss bemerkt, nicht den 
alttestamentlichen, mit dem christlichen zusammenstimmenden 
Standpunkt, sondern den nach- resp. antichristlichen Judaismus 
deinen). 

Ebenso lässt sich der principielle Gegensatz gegen den 
christlichen Theismus als Basis der wahren Freiheit nicht auf 
•fcane Formel zurückführen, d. h. auf den sogenannten D u a l i s 
mus reduciren, sofern dieser dem Geiste die Materie als ewiges 
Princip gegenüberstellt und Gut und Böse mit diesen beiden 

ν · Ο β tti η g e n , Socialethik. ТЫ. II. 22 
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Principien parallelisirt. Denn die p a t h o l o g i s c h e n Moral
principien gravitiren stets nach z w e i Seiten, indem sie entweder 
ethnisirend die Physis auf Kosten der Ethik verherrlichen oder 
judaisirend die Ethik von aller Physis emancipiren. Dort herrscht 
der p a n t h e i s t i s c h e , creaturvergötternde Naturalismus vor, 
hier der d e i s t i s c h e , creaturscheue Spiritualismus. Dort wird 
die Freiheit deterministisch zerstört, hier die Freiheit indifferen-
tistisch verflüchtigt. Dort waltet die Alles bedingende, blinde 
Naturnothwendigkeit, das Fatum; hier gilt nur der absolute 
persönliche Wille, der als schlechthiniges Postulat auftritt. 
Dort ist schlechter Monismus, indem Geist und Natur, Subject 
und Object identificirt werden. Hier ist schlechter Dualismus, 
indem Geist und Materie, Subject und Object in ein abstractes 
Verhältniss gesetzt, von einander isolirt werden. Dort hat man 
nur Interesse für das Se in und dessen ewige Causalitätsbewe-
gung. Hier schwärmt man für das S o l l e n und dessen werk
tät ige Erfüllung. Dort ignorirt man die Macht sittlicher Po-
stulate und zerstört mit der Freiheit die Zurechnung, die per
sönliche Verantwortlichkeit. Hier ignorirt man die Macht or
ganischer Entwickelung und zerstört mit der Idee der blossen 
Wahlfreiheit den gesetzmässigen Zusammenhang der Lebens
bewegung und die solidarische Verhaftung. Dort droht in praxi 
die laxe Tendenz eines Antinomismus oder die stolze Selbst
überhebung der Autonomie. Hier macht sich in der Regelung 
des Lebens die rigoristische Tendenz eines Nomismus geltend 
oder die niederdrückende Sklavenmoral des Pharisäismus. Dort 
wird das Individuum, die Persönlichkeit von den organischen 
Gesammtgebilden verschlungen und fällt schliesslich dem natur-
nothwendigen Gange des All-Einen zum Opfer. Hier gilt die 
Person, die individuelle Selbsttätigkeit alles und die gegliederte 
Gemeinschaft wird atomistisch zerfetzt. Dort kennt man nur 
das immanente Gesetz der absoluten C o n t i n u i t ä t (vgl. ТЫ. 
L, §. 127 ff.), hier nur das imperative Gesetz der absoluten 
N o r m a t i v i t ä t . Dort löst sich alles Sittliche mit Hintan
setzung der gebietenden Satzung in die Form der Socialphysik 
auf. Hier macht sich alles Sittliche mit Uebertreibung der ge
bietenden Satzung in der Form der Personale th ik breit. 

Aus dieser prägnanten Gegenüberstellung der antithetischen 
Consequenzen sehen wir bereits, dass die geschilderten Extreme, 
die der christlichen Idee der Freiheit unserer Meinung nach den 
Tod drohen und das Grab bereiten, als fermentative Elemente 
unserer modernen Geistesbewegung bis in die Gegenwart hinein-
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ragen. Denn was man heut zu Tage Materialismus und Spiri
tualismus, Realismus und Idealismus, Naturalismus und Ra
tionalismus zu nennen pflegt, ist jenen grundlegenden Gegen
sätzen entsprossen. Und wie in der Geschichte heidnischer und 
Jüdaistischer, antinomistischer und nomistischer, laxer und rigo-
ristischer Yerirrungen die Grenzen nicht immer scharf be
zeichnet werden können; wie sich innerhalb der ethnisirenden 
und judaisirenden Entwickelung schon während der urchrist
lichen Zeit jene beiden Gegensätze als vielfarbige Mischgestalten 
auf jedem der beiden genannten Gebiete geltend machten, so 
geschieht es noch heut zu Tage mitten in der sogenannten 
christlichen Culturentwickelung. Auch die eonfessionellen Haupt
gegensätze (römisch und reformirt) lassen sich, wie wir gesehen 
haben (§. 14, S. 192 f.) auf den ethnisirenden und judaisirenden 
Irrthum in gewissem Sinne zurückführen. Und die seit dem 
Jahrhundert der „Aufklärung" überall zu Tage tretenden Extreme 
des Pantheismus und Deismus bewegen sich gleichfalls um jene 
beiden Brennpunkte heidnisch-naturalistischer und jüdisch-spiri-
tualiatischer Weltansicht. Ja wir können sagen, in dem einzel-

nen Geiste, in jedem nach Wahrheit und Freiheit ringenden 
Personleben streiten jene beiden fundamentalen Irrthümer um 
den Besitz des Menschen und suchen ihn oft gleichzeitig hier
hin und dorthin zu reiseen, ihm das schwere Problem der Frei
heit zu verleiden und in die Versuchung zu führen, den sich 
hier schürzenden Knoten zu zerhauen, so dass er nur Nothwen
digkeit oder nur Willkür, nur Fatum oder nur Zufall, nur das 
Sein oder nur das Sollen anerkennt und den gesunden Glauben 
a n eine sittliche Weltordnung, an ein Sollen auf Grund des 
Seins, an ein Gesetz höherer Teleologie zu verlieren droht. 

Das weist darauf hin, dass jenen beiden Extremen aller
dings 

ein g e m e i n s a m e r I r r thum zu Grunde liegen muss, 
^ t anderen Worten: dass sie sich berühren. Der beiden ge
meinsame Irrthum Hesse sich etwa in die Formel fassen: sie 
8 etzen das Eine und Viele, das Ideale und Reale, das Absolute 
U n d Relative, die Gattung und das Individuum, die Nothwendig
keit und Freiheit, Gesetz und Satzung in ein a b s t r a c t e s Ver
hältniss und verkennen die lebensvolle Ineinswirkung beider. 
Daher denn bei der natürlichen Neigung der Menschen, das 
Eine Moment im Wahrheitsproblem auf Kosten des Anderen zu 
betonen, in praxi beide Extreme in verschiedene Richtungen 
aus einandergehen und sich schliesslich — vielleicht in unbe-
^Ueeter Ahnung ihrer Verwandtschaft, ihres gemeinsamen Dua-

22* 
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lismus — bis aufs Blut befehden und im „Kampfe ums Dasein" 
sich gegenseitig aufzehren. Schliesslich müssen sie gerade durch 
solche Fehde der in der Mitte liegenden Wahrheit unwillkür
lich Zeugniss geben und Warnungszeichen ausstecken. „Erst 
wenn man dahin gekommen sein wird, die menschliche Freiheit 
in ihrer Einheit mit der ethischen Nothwendigkeit zu erfassen, 
wenn man es nicht blos e r k e n n t , sondern auch e r l e b t , dass 
Freiheit und Nothwendigkeit in ihrem wahren Wesen nicht 
Gegensätze, sondern nur verschiedene Auffassungsmomente sind, 
dann erst ist ein wahrhaft menschenwürdiges Leben auf Erden 
gegeben" (W. F. O t to , die Freiheit des Menschen. 1872. 
S. 238). 

Ob nun die auf c h r i s t l i c h e m T h e i s m u s ruhende Frei
heitsidee beiden Gefahren entgeht, wird hier nicht auszumachen 
oder zu entscheiden sein. Es ist das die Aufgabe des gesammten 
Ringens in dem Gebiete ethisch-christlicher Geistesarbeit, durch 
alle Zeiten und Jahrhunderte hindurch. Nur das können wir 
hier constatiren und zur Klärung unserer Aufgabe uns vor das 
Bewusstsein stellen : Ziel des wissenschaftlichen ethischen Kampfes 
ist n e g a t i v ausgedrückt die Bewahrung vor jener Scylla des 
pantheistischen Determinismus mit seiner Social ρ hys ik , wie vor 
der Charybdis des deistischen Indifferentismus mit seiner P e r 
sonalethik. P o s i t i v ausgedrückt Hesse sich als centrale Auf
gabe bezeichnen: die Durchführung der Idee individueller Frei
heit in der socialen Gebundenheit, persönlicher Selbsttätigkeit 
auf G r u n d gottgesetzter Organisation, oder der persönlichen 
Gotteskindschaft im Reiche Christi, was für uns nichts anderes 
heissen kann, als Durchführung einer christlichen S o c i a l e t h i k . 

Für diese hohe Aufgabe theologischer Sittenlehre hat unser 
erster induetiver Theil bereits eine bedeutsame Vorarbeit ge
leistet. Er konnte zwar nirgends die positiven Freiheitsgesetze 
christlichen Heilslebens aus der äusseren Massenbeobachtung 
menschlicher Handlungen eruiren. Das muss der deductiven 
Arbeit des systematischen Theiles überlassen bleiben. Sie hat sich 
in das aus dem Geist christlicher Offenbarung fliessende Central-
prineip e r f a h r e n e n H e i l s l e b e n s zu vertiefen und von dort aus 
den inhaltlich reichen Begriff chr i s t l i c h e r Freiheit in all
seitiger Gliederung und mit allseitiger Beziehung auf die prac
tischen Gebiete sittlicher Lebensbethätigung zu entwickeln. 
Aber den G e g e n s a t z gegen die beiden geschilderten Extreme 
musste der erste induetive Theil doch stetig im Auge behalten. 
In steter Schlagbereitschaft suchte er dem naturalistischen Deter-
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rninismus der Socialphysiker, wie dem idealistischen Indifferentis-
mue der Personalethiker mit der gewaltigen Predigt der That-
sachen zu begegnen. Daraus ergaben sich uns ja auf Grund 
des Inductionsschlusses die für alle sittliche Lebensbewegung 
grundlegenden Gesetze der N o r m a t i v i t ä t und Con t inu i t ä t , 
^ie sie im Gesetz der g e s c h i c h t l i c h e n T e l e o l o g i e sich 
zU8ammenfassen und je nachdem der u n i v e r s e l l e (göttliche), 
soc i a l e (communicative) und i n d i v i d u el le (personale) Factor 
sittlicher Lebensbewegung ins Auge gefasst wurde, übe ra l l sich 
geltend machten und bestätigten (vgl. ТЫ. L, §. 127 - 130). 

Aufgabe des systematischen Theiles theologisch christlicher 
Ethik wird es nun sein, sich dieser gefundenen, allgemein gültigen 
Gesetze zu erinnern und sie gleichsam mit ethisch-christlichem 
Gehalt zu erfüllen. Von der einen Seite wird dem natura
listischen Determinismus und seiner antinomistischen Tendenz 
gegenüber zu zeigen sein, wie das heilige gottgeoffenbarte Sitten
ges etz im Anschluss an das menschliche Gewissen dem Christen
tum, dem Heilsleben des Volkes Gottes, den Boden bereitet, 
8 0 dass dasselbe auch in seiner Fortentwickelnng bis zur 
Vollendung von der heiligenden Macht des Sollens getragen ist 
(das christliche Gesetz der Normativität). Von der anderen 
Seite wird dem atomistischen Individualismus und seiner rigo-
fistisch-nomistischen Tendenz gegenüber darzulegen sein, wie 
8 i ch das Böse und das Gute nach innerer Nothwendigkeit im 
Organismus der Menschheit entfalten muss und wie das Hells
ahen nur als ein continuirlicher Fortschritt der geistigen Macht 
des Evangeliums in dem gegliederten Gottesreiche begriffen 
Verden kann (das christliche Gesetz der Continuität). 

Durch diese Doppelaufgabe wird in die deduetiv-systematische 
Methode gleichsam ein belebend dialectisches Moment hinein
kommen, welches wir auch mitdemNamen des s t r a t e g i s c h e n 
Verfahrens bezeichnen können. Nur soll damit nicht eine den 
Positiven Fluss deduetiver Gedankenbildung hemmende, rechts 
U n d links blickende P o l e m i k befürwortet sein. Es sollen die 
entgegenstehenden Principien lediglich zur Controle und zur 
Belebung des sonst leicht monoton und abstract werdenden 
8Peculativen Verfahrens angewendet werden. Es soll durch 
8°lch eine diabetische Argumentation möglichst klar zu Tage 
t reten, ob und in wie weit die christlich-sittliche Weltanschau
ung nicht blos als Position, sondern auch als Opposition, nicht 
b l o s als consequenter Schluss aus dem Princip, sondern auch 
a l s consequenter Ausschluss falschen Principe sich erhärten lässt. 
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Denn allezeit lag die Wahrheit in der goldenen Mitte, welche 
die relativ berechtigten Momente jener grossen, historisch ge
wordenen und gegenwärtig noch nicht ausgerotteten Riesen-
irrthümer in sich aufnimmt und eben dadurch rettet. 

Greift nun die theologische Ethik durch solch ein dialectisch-
strategisches Verfahren nicht willkürlich in die Aufgabe der 
p h i l o s o p h i s c h e n Sittenlehre ein? Oder begiebt sie sich nicht 
eigenmächtig und grenzverwirrend in die Domäne der Apologetik 
und Polemik? — Darauf kann nur durch eingehende Be
leuchtung der e n c y c l o p ä d i s c h e n S t e l l u n g unserer Discip-
lin geantwortet werden. Das nächste Capitel wird dieselbe zu 
klären haben. 

R e s u l t a t : 

§. 19. Die theologische Moral kann als wissenschaft
liche Socialethik nicht den Zweck haben, die individuelle 
Unsittlichkeit zu überwinden oder das persönliche Heils
leben zu befestigen. Vielmehr stellt sie sich die Auf
gabe , die Reichsgesetze christlichen Heilslebens in ihrem 
nothwendigen Zusammenhange als Gedankenorganismus 
zu reproduciren und der gegenwärtigen Zeitbildung ge
genüber theoretisch zu begründen. Bei solcher Be
gründung wird sie die Durchführung und Rechtfertigung 
der Idee c h r i s t l i c h e r F r e i h e i t als centralen Gesichts
punkt im Auge behalten müssen. 

Die beiden einzig »möglichen Weltanschauungen, 
welche die theologische Ethik als der wahren Freiheits
idee Gefahr drohende Extreme zu bekämpfen hat, sind: 
der n a t u r a l i s t i s c h - p a n t h e i s t i s c h e D e t e r m i 
n i s m u s , der mit Ignorirung der sittlichen Postulate 
und Betonung des naturnothwendigen Seins in anti-
nomistisch-laxer Tendenz nur eine Socia lphys ik kennt; 
und von der anderen Seite der s p i r i t u a l i s t i s c h -
d e i s t i s c h e I n d i f f e r e n t i s m u s , welcher mit Igno
rirung der organischen Entwickelung und Betonung des 
Sollens in nomistisch-rigoristischer Tendenz nur von 
einer Pe r sona le th ik wissen will. 

Indem die theologische Sittenlehre als christliche 
S o c i a l e t h i k bei ihrem deductiven Nachweis der in-
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haltlichen Gesetze christlichen Heilslebens dem natura
listischen Determinismus gegenüber an die, auf induc-
tivem Wege gewonnenen Gesetze der N o r m a t i v i t ä t 
(ТЫ. I , §. 127 if.), dem spiritualistischen Indifferentis
naus gegenüber an die auf demselben Wege gefundenen 
Gesetze der C o n t i n u i t ä t aller menschlichen Willens
bewegung erinnern muss, wird sich durch diesen doppel
ten Gegensatz ein belebendes d i a l e c t i s c h e s Moment 
öiit der systematischen Deduction verbinden dürfen, um 
die Wahrheit christlicher Weltanschauung als die goldene 
Mitte zwischen jenen beiden Extremen h e i d n i s c h e r 
und j u d a i s t i s c h e r Ansicht in allen Beziehungen sitt
lichen Lebens zu Tage treten zu lassen. 



Z w e i t e s C a p i t e l . 

Die encyclopildische Stellung der theologischen Ethik als 
Wissenschaft. 

8. 20 . Die Stellung der Ethik in dem G c s a m m t c o m p l c x menschlichen W i s s e n s . 
D i e L o g i k oder Denklehre als a l lgemeine Voraussetzung der P h y s i k und E t h i k , 
der Natur- und Geisteswissenschaft. M a t h e m a t i k und M e t a p h y s i k als Grundbe
dingungen für physicalisehe und ethische Wissenschaft . D ie Gesetze des realen S e i n s 
und des idealen S e l l e n s in ihrem gegensei t igen Wechse l -Verhäl tn iss . D ie Ä e s t h e -
t i k als Wissensehaft von der charactervoll schonen Durchdringung des Idealen und 

Realen. Ihr Unterschied von der T e c h n i k . Die P s y c h o l o g i e als Bindeglied 
zwischen Physik und Ethik. 

Es kann nicht unsere Absicht sein, in die verwickelten 
Streitfragen uns hier einzulassen, welche bis auf den heutigen 
Tag die Gemüther erregen, sobald es sich um klare Sonderung 
und Gliederung der einzelnen Wissenschaften im Gesammtcom-
plex menschlicher Geistesarbeit handelt. Das wäre die Auf
gabe einer philosophischen Encyclopädie, die bekanntlich jeder 
Philosoph nach seinen Prämissen und nach seiner Systemschablone 
sich zurechtschneidet. Indem wir uns an das allgemein Aner
kannte halten, suchen wir uns ohne alle Polemik lediglich die 
Stellung deutlich zu machen, welche die t h e o l o g i s c h e Ethik 
namentlich der ph i l о s oph i s с he η gegenüber einnimmt (§.21)· 
Das ist aber nicht möglich, wenn wir nicht zuvor uns über den 
Unterschied und die Beziehungen zwischen den allgemeinen 
Hauptdieciplinen in dem weiten Umkreis menschlicher Forschung 
orientiren (§. 20). In dem engeren Gebiete der Theologie wer
den wir sodann der theologischen Ethik ohne Schwierigkeit 
ihren Ort anzuweisen vermögen (§. 22). 

Ich knüpfe an die bekannte und trotz mannigfacher Umge
staltung durch die neuere Philosophie im Grossen und Ganzen 
noch jetzt anerkannte D r e i t h e i l u n g des Aristoteles an-
L o g i k , P h y s i k und E t h i k sind und bleiben,- wie nament
lich K a n t in der Grundlegung zu seiner „Metaphysik der Sitte 
ausdrücklich anerkennt, — die drei Grundpfeiler in dem Tempel
bau menschlicher Wissenschaft. 

Die L o g i k ist insofern die allgemeinste Basis, als von 
ihr 

die Möglichkeit alles methodischen Wissens und die Zuversicht-
lichkeit aller Wahrheitserforschung in der Sphäre des Wirk" 
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Heben abhängt. Denn Wissenschaft, wie wir sahen (§. 17), ist 
nur unter der Voraussetzung möglich, dass der sich uns dar
stellenden, uns erscheinenden Welt ein zusammenhangsvoller 
Gedanke, d. h. eine immanente Logik zu Grunde liegt. Inso
fern ist allerdings das Denken die Basis und die Bedingung 
unseres Glaubens an das wahrhaftige Sein. Wenn die Welt, 
Wenn das Gesammtgebiet der Schöpfung nicht ursprünglich ge 
d a c h t worden ist, wenn sie keine innere Rationalität an sich 
trüge, wenn sie ein zufällig zusammengewürfelter Atomen- oder 
Dynamidenhaufe wäre, wenn wir nicht g l a u b t e n an eine alle 
Weltbewegung setzende, ordnende und durchdringende G e i s t e s 
macht, so bliebe die Welt unserem Geiste unfindbar, ein chao
tisches Räthsel, eine unlösbare Hieroglyphe. Dass durch den 
Logos die Welt entstanden, — dieser christlich metaphysische 
Grundgedanke (Joh. 1, 1 ff.) — ist auch für die philosophische 
Weltbetrachtung eine grundlegende Bedingung. Das W o r t 
(Яо'уо?) als unmittelbarer Denkausdruck liegt auch der Welt und 
ihrer Production ewig zu Grunde, sonst könnten wir sie nicht 
als ein geistvolles Wort- und Gedankengebilde reproduciren. 
Das Denken des absoluten Geistes ist die Voraussetzung für 
alles innerlich geordnete Sein, und unser „cogito ergo sum" ist 
nur als das creatürliche Nachbild, als das in unserem gottähnlichen 

. Geiste erklingende Echo jener universell-schöpferischen Prä
misse wahrhaft berechtigt. 

Deshalb kann nicht blos der Mensch, — nein er muss, 
kraft unwiderstehlicher Nöthigung, die Welt des Se ins als eine 
Gedankenwe l t zu reproduciren suchen. Er ringt darnach, die 
der Welt ein gedachten (immanenten) Gesetze her aus zudenken, 
die so zu sagen v o r gedachten Gedanken nachzudenken, um 
das Universum zu einem erkenntnissmässigen Gedankenbau 
auch im eigenen Geiste zu gestalten. 

Dazu ist vor Allem nothwendig, dass er die Denkformen 
und Denkregeln an dem eigenen Geiste und seiner bewussten 
(phänomenologischen) Entwickelung beobachte und studire. 
Diese allgemeinen Denkgesetze, abgesehen noch von irgend wel
chem realen und idealen Inhalte, möglichst genau und umfang
reich festzustellen ist die Aufgabe der L o g i k , wie sie, theils 
als induetive, theils als deduetive, die Voraussetzung aller Ver-
nunfterkenntniss, aller positiven Wissenschaft ist. Denn sie 
stellt die F orm des Denkens, der Vernunfterkenntniss über
haupt dar, welche uns befähigen soll die reale und ideale Welt 
nach wissenschaftlicher Methodik zu erfassen. Sie ist im Grunde 
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nichts anderes als die allgemeine Erkenntnisstheorie und Me
thodenlehre. 

Wendet sich die Denkthätigkcit nicht auf sich selbst, son
dern dem als Object Gegebenen, der Welt und ihren gesetz-
mässigen Connexe zu, so entstehen die Wissenschaften der 
P h y s i k und E t h i k , je nachdem man die Welt der Natur oder 
die Welt der Geschichte denkend zu erfassen und auf allgemein 
gültige Gese tze zurückzuführen sucht. 

Freilich sind die Grenzen da nicht leicht zu ziehen. Denn 
das Verhältniss von Natur und Geschichte, von materieller und 
geistiger Bewegungskraft ist das schwierigste Problem für das 
menschliche Denken. Daher denn der Naturalismus mit einem 
Schein des Rechtes sagen kann: alle positive Wissenschaft ist 
Naturwissenschaft. Und ebenso wird der Idealist, der die ma
terielle Welt nur als etwas Phänomenales betrachtet und das 
Denken als einzige Realität verherrlicht, alles Forschen auf 
Geisteswissenschaft nicht ohne Grund zurückzuführen vermögen. 
Denn— (und das spräche für jene naturalistische Ansicht) — unser 
geistiges Leben ist an gewisse Naturvoraussetzungen gebunden und 
dem Process des Werdens (nasci) unterworfen. Und umgekehrt — 
(das spricht für diese spiritualistische Auffassung) — alles Natürliche 
ist uns nur als Geistiges, als zusammenhängende Bewegungskraft 
verständlich und in Worte fassbar. Und wer wollte der Naturwissen
schaft absprechen, dass sie Geisteswissenschaft sei, da sie auf der 
Mathematik ruhend, die allgemeinen Verhältnisse in Raum und 
Zeit als Gedanken bau, als System von Gesetzen zu reproduciren be
strebt ist? Umgekehrt, wer wollte der Geisteswissenschaft ab
sprechen, dass sie Naturwissenschaft sei, da sie eben die Natur des 
menschlichen Redens und Handelns, der geschichtlichen Culturent-
wickelung zusammenhangsvoll zu erfassen sich zur Aufgabe macht? 

Allein diese verwirrende Wortspielerei, wie sie heut zu Tage 
hüben und drüben, bei Naturalisten und Idealisten, gang und 
gäbe ist, erscheint nur dazu geeignet, unnützen Streit zu er
regen wegen mangelnder Grenzreguliruug. Die Grenze ist eine 
relative, das kann niemand leugnen. Aber sie ist keine unbe
stimmbare. Cum grano salis lässt sie sich klar bezeichnen, 
lässt sich die Scheidelinie unverkennbar ziehen. 

Aus unserer grundlegenden Entwickelung über den allge
meinen Begriff des Sittlichen (§. 1 ff.) ergiebt sie sich mit innerer 
Nothwendigkeit. W o mit dem zwecksetzenden Handeln die 
Sphäre der menschlichen Culturgeschichte beginnt und im 
W o r t , in der Tradition, in der normgebenden Sitte zu Tage 
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tritt, da beginnt die Domäne der sogenannten Geisteswissen
schaften. Zu ihr gehören also alle Sprachforschung, Sitten- und 
Culturgeschichte, alle historische Forschung, die auf Quellen im 
Wort zurückgeht. Zu ihr gehört schliesslich die E th ik im weite
sten Sinne, sofern sie die aller geistigen Zwecksetzung und ge
schichtlichen Entwickelung zu Grunde liegenden allgemeinen Ge
setze der Willensbewegung zu erforschen hat. Da alle diese Sphären 
wissenschaftlichen Erkennens von der I d e e getragen sind, wel
che sich als höchster zu erreichender Lebens z w e c k im B e 
wuss tse in der Menschheit ausgestaltet, so kann man die Ethik 
als die ideale Geisteswissenschaft жат εξοχήν, als den Culmina-
tionspunkt aller Sprach-, Cultur-, Social- und Geschichtswissen
schaft bezeichnen. 

So weit in der räumlich und zeitlich bedingten Welt des 
Werdens eine zusammenhängende Bewegung gesetzmässiger Art 
sich kund giebt, o h n e dass das W o r t als Ausdruck bewussten 
Gedankens oder die H a n d l u n g als Ausdruck bewusster Zweck
setzung zu Tage tritt, haben wir das Gebiet der P h y s i k , der 
Naturforschung im weitesten Sinne, mag sie nun die materiell 
bedingten organischen Gesetze des Makrokosmos, der Gesammt-
natur, oder des Mikrokosmos, des menschlichen Leibes in seiner 
Entstehung und Veränderung betrachten. Daher wird auch die 
Physik vorzugsweise r ea l i s t i s ch sich gestalten, d. h. dieCausa-
ttonsverhältnisse des S e i e n d e n betrachten, wie es als ein Gewor
denes und stetig Werdendes sich in der sinnlich wahrnehmbaren Welt 
darstellt. Die eigentliche Naturwissenschaft hat an der Sphäre des 
Wortbildenden und zwecksetzenden Gemeinschaftslebens ihre 
Grenze, obwohl sie die materiellen Bedingungen auch für das 
Sprechen und Handeln der Menschen zu untersuchen das Recht 
u " d die Pflicht hat. 

Aber damit ist doch der Streit um das Object und die 
Qualität dieser beiden Hauptdisciplinen noch nicht geschlichtet. 
Wir wissen, wie das Ideale und Reale ineinander ein- und über
greifen. In jedem real Seienden, sofern es ein Werdendes und 
sich Bewegendes ist, liegt auch ein ideales Moment, zu dem es 
sich zieleetzlich entwickelt. Also involvirt auch die Erkenntniss 
des realen Seins immer die Erkenntniss eines idealen Sollens, 
ein normatives Moment für zukünftige und vollendete Ausge
staltung. Und wiederum, nirgends können wir uns eine allgemein 
gültige ideale Norm denken, ohne sie begründend auf ein wahr
haft reales Sein zurückzuführen, auf allgemeine immanente Ge
setze des Werdens und der Entwickelung. 
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Daher hat auch die Physik, als Wissenschaft von den materiell 
bedingten Gesetzen des empirisch Seienden, ein ideales Ziel, und 
die Ethik, als Wissenschaft von den geistig bedingten Gesetzen der 
practischen Zwecksetzung oder des Seinsollenden, eine reale Basis. 
Die idealen Momente der Physik bilden das Untersuchungsfeld der 
Ma thema t ik , die ewig realen Grundlagen der Ethik stellen sich 
uns als das Forschungsgebiet der M e t a p h y s i k dar. Beide dienen 
zum Beweis für den tiefen Connex und die Wechselbeziehung aller 
menschlichen Wissenschaft. Die Mathematik, auf die idealen 
Verhältnisse in Raum und Zeit zurückgehend und sie als noth
wendigen Gedankenbau ausgestaltend, bildet die Prämisse für 
die methodische Erforschung und das Verständniss der physica-
lischen und chemischen, der planetarischen und terrestrischen 
Entwickelungsgesetze. Die Metaphysik, auf die ewig realen Be
dingungen alles Seins und Daseins, auf das Absolute und in sich 
Einheitliche, auf Gott und das Gesetz seines Wesens zurück
gehend, bildet wiederum die nothwendige Prämisse für die Ethik 
oder die methodische Erforschung der Gesetze des Sollens, der 
auf die menschlich-sittliche Lebensgestaltung influirenden norma
tiven Momente. Jeder ungekünstelte Verstand wird ohne 
Weiteres „das Sollen stets für etwas halten, das im Seienden 
bereits vorhanden ist." Sonst wäre es für einen consequenten 
Denker überhaupt mit der Sittlichkeit vorbei, sie wäre purer 
Schein, sobald sie kein Fundament im Seienden hat. Eine Me
taphysik, die, richtiggestellt, zunächst die w e r d e n d e Welt be
greift, findet in dieser das Sollen und wird sich —wie neuerdings 
Dr. K a f t a n der Η er hart'sehen Anschauung gegenüber schla
gend durchgeführt hat (а. a. 0 . S. 48) — „des Geschäftes nicht er
wehren können, es in seiner Eigenartigkeit in Betracht zunehmen." 

Immerhin ist aber in der Naturwissenschaft oder Physik 
das Interesse vorwaltend auf das real-Seiende und seine materiell 
bedingte C a u s a t i o n , in der Geisteswissenschaft oder Ethik 
auf das Seinsollende und seine ideal bedingte M o t i v a t i o n ge
richtet. Dort ist das an sich Nothwendige in allem Geschehen, 
hier das für uns Nöthigende in aller Geschichte, dort der ursäch
liche Zusammenhang, hier die motivirte Zwecksetzung, dort die 
äussere Nothwendigkeit, hier die innere Freiheit der bestimmende 
und characteristische Gesichtspunkt. „Dadurch hebt sich das 
Ethische von dem Organischen ab, wird das Gesetz aus einem 
Naturgesetz zum ethischen, dass es zwar ebenso nothwendig ist 
wie jenes und jede Verletzung desselben sich sofort bestraft, dass 
es aber f re i bejaht sein will. Das ist das Eigentümliche des 



§. 20. Mathematik п. Metaphysik. Aesthetik und Psychologie. 349 

sittlichen Phänomens, welches wir Sollen nennen, dass ein zwingen
des Gesetz sich geltend macht, ohne zu zwingen" (Kaftan 
а. a. 0 . S. 70 f.). 

Es mag als Zeichen creatürlicher Beschränktheit und mensch
licher TJnvollkommenheit angesehen werden, dass für uns und 
unsere Denkweise Physik und Ethik, Reales und Ideales, Sein 
und Sollen annoch getrennte oder unterschiedene Denk-Sphären 
sind. Aber ohne den Thatsachen unseres Bewusstseins zu nahe 
zu treten, können und dürfen wir sie nicht identificiren. Es 
hiesse das nichts anderes, als das absolute Wissen, die Domäne 
des göttlich Vollendeten, usurpiren und antieipiren. Es hiesse 
Einbildung, statt bescheidener Ausbildung unseres Wissens er
reichen. Schranke und Maass sind die Bedingung soliden Wissens. 

Bis zur Zeit der Vollendung aber, in welcher allerdings nach 
S c h l e i e r m a c h e r ' s Ausdruck die Physik zur Ethik und die 
Ethik zur Physik werden soll, weil das Scinsollende dann auch 
als das in Wirklichkeit schon Seiende und umgekehrt gedacht 
werden muss, — bis dahin ist uns Staubgeborenen ein Gebiet 
des Wissens als sonderliche Gabe Gottes geschenkt, ein Ge
biet, das gleichsam prophetisch das Ideal der Vollendung zu 
antieipiren und dasselbe vor unser ahnendes Auge und die künst
lerisch gebärende Phantasie zu stellen bestimmt ist. Es ist das 
das Gebiet der A e s t h e t i k , welche das Reale und Ideale zu 
Verknüpfen und die schöne Durchdringung beider auf allgemein 
gültige Gesetze characteristischer Darstellungsform zurückzuführen 
hat. Aber auch sie, darin mit der Ethik verwandt, wird die theo
retischen Gesetze zu bestimmten Kunstregeln für das sich indi-
vidualisirende Leben auszubilden haben, wie andrerseits die T e c h 
nik auf Grundlage der Physik die allgemein gültigen Natur
gesetze dem menschlichem Lebensbedürfniss anzupassen und für 
dasselbe practisch zu verwerthen hat. 

Ein weiterer Beweis dafür, dass in der gegenwärtigen Ent
Wickelung unseres Erkenntnisslebens stets das Sein mit dem 
Sollen, das Reale mit dem Idealen, die Natur mit dem Geiste 
Hand in Hand gehen muss, lässt sich auch aus der encyclopä-
dischen Stellung der P s y c h o l o g i e entnehmen. Wenn dieselbe 
als wissenschaftliche Erklärung der Seelenvorgänge sich nicht 
dem realen Boden entziehen und phantastisch werden soll, so 
wird sie die naturwissenschaftlichen, näher psychophysischen und 
Physiologischen, resp. chemischen Bedingungen des empirischen 
Seelenlebens stets zu berücksichtigen und als Erfahrungs-Material 
för den Inductionsschluss zu verwerthen haben. Wenn sie andrer-
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seits nicht die im Seelenlehen vorkommenden Thatsachen der 
Ideenbildung und Normsetzung unerklärt lassen, wenn sie nicht 
durch falschen Empirismus oberflächlich und äusserlich werden 
will, so wird sie die i nne ren Erfahrungen geistigen Lebens be
obachtend zu sammeln und zu einer Lehre von der persönlichen 
Characterentwickelung des Menschen deductiv auszugestalten 
haben. Wenn wir uns dabei den Sinn des Mill 'schen Aus
drucks: E t h o l o g i e (resp. nach B a h n s e n : Characterologie) 
vergegenwärtigen, so wäre die gesunde Psychologie wie als das 
Bindeglied zwischen Physik und Ethik, so als die Brücke zwi
schen Physiologie und Ethologie zu bezeichnen. 

Doch es ist Zeit, nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen 
nunmehr genauer festzustellen, wie in dem Gesammtrahmen ethi
scher Geisteswissenschaft sich die t h e o l o g i s c h e Ethik von der 
p h i l o s o p h i s c h e n unterscheidet. 

R e s u l t a t : 

§. 20. Alle menschliche Wissenschaft ist unter der 
Voraussetzung, dass der Welt selbst eine Logik imma
nent ist (§. 17), darauf gerichtet, die dem Universum 
innewohnenden Gesetze zu einem erkenntnissmässigen 
Gedankenbau zu gestalten. Auf der Voraussetzung der 
L o g i k als der f o r m a l e n Denklehre ruht daher die 
allgemeine Möglichkeit wissenschaftlich materialer Denk
arbeit. 

Sofern sich die letztere auf die Erforschung der Ent-
wickelungsgesetze des materiell bedingten Natur-Lebens 
bezieht, nennen wir sie P h y s i k ; sofern sie sich die Er
forschung der Entwickelungsgesetze des geistig bedingten 
Person- oder Geschichts-Lebens zur Aufgabe macht, be
zeichnen wir sie als E t h i k im weitesten Sinne des 
Wortes. 

In beiden Sphären, in der Natur- wie in der Geistes
wissenschaft, ist mit' der Untersuchung des real Seien
den, sofern dasselbe ein Werdendes und sich Bewegendes 
ist, auch ein ideales Moment des Sollens oder des Norm
setzens für zukünftige Entwickelung verbunden. Gleich
wohl hat die P h y s i k (auf der Grundlage der M a t h e m a 
t i k ) vorzugsweise die Gesetze des realen Seins, die 
E t h i k (auf der Grundlage der M e t a p h y s i k ) die Ge-
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setze des idealen Sollens in ihrem Zusammenhange zu 
eruiren. Die A e s t h e t i k hingegen soll das Reale als 
charactervolle Darstellungsform des Idealen ins Auge 
fassen und auf allgemeine Regeln der Schönheit zu
rückführen, während die Technik die allgemeinen Ge
setze der Natur den speciellen Zwecken des menschlichen 
Lebensbedürfnisses dienstbar zu machen bestrebt ist. 

Dass Sein und Sollen auch in der wissenschaftlich 
eth i s e h e n Untersuchung nie von einander getrennt 
Werden dürfen, ergiebt sich namentlich aus der eneyclo-
padischen Stellung der P s y c h o l o g i e , welche als wis
senschaftliche Erklärung der Seelenvorgänge das Binde
glied zwischen Physik und Ethik, wie zwischen Physio
logie und Ethologie bildet. 

8. 21. Verhältniss d e r T h e o l o g i e zur P h i l o s o p h i e , näher der t h e o l o g i s c h e n 
E t h i k l m . M o r a l p h i l o s o p h i e . Falsche E n t g e g e n s e t z u n g und falsche V e r 
m i s c h u n g heider. D e r U n t e r s c h i e d des Ausgangspunktes und der Methode in der 
'heologUchen und philosophischen Moral . Die nothwendige Ε r g ä n z u n g beider zu tie
ferer Begründung christlicher Weltansicht . 

„DiePhilosophie, wenn sie (als Weltweisheit) bleibt was sie 
l 8 * ) vermag dem Christenthum philosophisch nicht gerecht zu 
Verden; und in dem Maasse als es ihr gelingt, hört sie auf Philo-
8 °phie zu sein und tritt hinüber in das Gebiet der Theologie", 
dieser Satz in F rank ' s „System der christlichen Gewissheit'' 
erscheint geeignet, von vorn herein Misstimmung zwischen bei
den Lagern, dem theologischen und philosophischen zu erzeugen. 
•Denn er involvirt den unrichtigen oder wenigstens missver
ständlichen Gedanken, dass es eine „christliche" Philosophie 
aUernal nicht geben könne, ohne dass sie in das Arbeitsfeld und 

Arbeitsweise der Theologie sich verirre. 

Freilich wird diese auf S c h l e i e r m a c h e r zurückzuführende 
Principielle Entgegensetzung von Philosophie und Theologie ihr 
relatives Recht behaupten, wenn es gilt der bekannten He ge f 
allen Vermischung beider Gebiete zu wehren, resp. die christ-
"che Theologie davor zu bewahren, dass sie von der Philosophie 
Verschlungen werde, oder die Philosophie davor zu schützen, dass 

nicht in Theologie ausarte. Beide Formen wissenschaftlichen 
-епкепэ, die philosophische und theologische, werden in dem 
Maasse genuin und gesund sich gestalten, als sie ihres Unter-
Thiedes sich klar bewusst werden, um sich gegenseitig zu ergänzen, 
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Darin aber scheint mir R o t h e Schleiermacher gegen
über vollkommen Recht zu haben, dass der Unterschied nicht in 
dem Gegenstande: in dem Christenthum gegenüber der natür
lichen Menschenvernunft — zu suchen sei. Denn es giebt eine 
„natürliche Theologie", wie wir sie ζ. B. auf dem Boden heid
nisch religiöser Erkenntniss-Entwickelung in der vorchristlichen 
oder ausscrchristlichen Sphäre zu suchen haben. Und es giebt 
eine „christliche Philosophie", wie sie uns dort entgegentritt, wo 
die philosophische Argumentationsweise getragen und durch
drungen ist von christlichem Geiste, wo sie das Christenthum als 
„Bestandtheil des gegenwärtigen Weltbewusstseins" — wie Frank 
selbst richtig bemerkt — anerkennt und zu wissenschaftlichem 
Verständniss bringt. Wie wir oben (§. 16) vom christlichen Staate 
reden konnten, ohne den Staat zu einer blossen Glaubensgemein
schaft zu machen, so können wir auch von einer christlichen 
Philosophie sprechen, ohne die Philosophie zu einer blossen Glau-

.benswissenschaft zu verengen. Innerhalb der christlichen Welt
periode giebt es so zu sagen ke in Element des geistigen Lebens, 
welches nicht — bewusst oder unbewusst — mit ein Erzeugniss 
des Christenthums wäre, das nun einmal unläugbar als das Grund-
princip der geschichtlichen Entwickelung unserer ganzen Cultur
entwickelung bezeichnet werden darf, auch wo „die Etiquette 
des Christlichen" ( R o t h e ) nicht an ihrer Stirne zu lesen ist. 
In diesem Sinne steckt — cum grano salis verstanden — aller
dings „das Christliche der neuen Welt im Blute". 

F r a n k meint, darin mit v. H o f m a n n zusammenstimmend, 
dass die Philosophie nur mit einer ungelösten Zweifelfrage oder 
mit dem Nachweis des ungestillten Heils- und Wahrheitsbedürf
nisses für den natürlichen Menschen ihre Arbeit schliessen könne. 
Und wo die Philosophie mit jener Frage schliesse, da setze die 
christliche Theologie mit der positiven Antwort ein. Denn nach 
dem Urtheile christlicher Erkenntniss könne durch die „rein in-
tellectuellen Mittel" der Philosophie eine „Erhebung des natür
lichen Bewusstseins auf die Stufe des christlichen" nicht zu 
Stande kommen. Denn „das Verständniss der geistlichen Objecto 
des christlichen Glaubens sei bedingt durch den vo rangehen 
den C o n t a c t mit denselben auf dem Wege ethisch-christlicher 
Erfahrung". Daher könne die christliche Theologie sich den 
„desfallsigen Versuchen der Philosophie gegenüber nicht anders 
als skeptisch verhalten". 

Allein, so wahr jene Behauptung von der Unfähigkeit der 
Philosophie, christliche Erfahrung und Glauben mit ihren Mitteln 
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zu bewirken sein mag, — die christliche Theologie befindet sich 
ja, wie wir oben gesehen (§. 17 u. 19) in derselben Lage. Auch 
sie vermag als Wissenschaft vom Christenthum nicht christlichen 
Glauben zu erzeugen oder „das natürliche Bewusstsein auf die 
Stufe des christlichen" zu erheben. Und von der anderen Seite 
braucht dem Philosophen die christliche Gesinnung, wie sie aus 
dem erfahrungsmässigen Contact mit dem Heilsobject hervorgeht, 
keineswegs zu fehlen. Ja diese erfahrungsmässige ethisch - reli
giöse Berührung mit demselben erscheint auch für ihn nothwen
dig, wenn er anders eine christliche, d. h. das Christenthum mit 
philosophischen Erkcnntnissmitteln richtig abschätzende und ver
wertende Weltweisheit zu Wege bringen soll. Das hat neuer
dings namentlich F r a n k gegenüber Dr. A. C a r l b l o m inDorpat 
in seiner geistvollen Abhandlung über „Theologie und Philo
sophie" (Dorp, theol. Zeitschr. 1873 S. 214 ff.), schlagend nach
gewiesen. 

Es kommt, wie mir scheint, bei der klaren Grenzbestimmung 
zwischen beiden Gebieten nicht darauf an, den Gegensatz der 
subjectiven Gesinnung des theologischen und philosophischen For
schers, noch auch das Heterogene in den Untersuchungsobjecten 
selbst zu betonen. Denn es kann Theologen geben ohne ernste 
christliche Gesinnung und Philosophen mit tiefer christlicher 
Glaubenserfahrung. Und beide: der Philosoph, als Religions
philosoph und der Theolog, als Dogmatiker, werden auch das 
Christentum, die Religion des Heils als das ihnen vorliegende 
Untersuchungsfeld anerkennen müssen. 

Der Unterschied liegt lediglich in dem Ausgangspunkt der 
Untersuchung und in der Methode der wissenschaftlichen Er
forschung. Die Grundlage ist eine andere, das Ziel ein verschie
denes, daher auch der zwischen beiden liegende W e g (die 
Methode) nicht derselbe. 

Während die Philosophie sich in den Mittelpunkt des hu
manen Weltbewusstseins stellt und von diesem universellen Ge
sichtspunkt ausgehend auch das Christenthum als Bestandtheil 
des Weltbewusstseins zu begreifen versucht, geht die Theologie 
v ° n dem Mittelpunkt der im Glauben erfahrenen christlichen 
Offenbarungswahrheit, als einer gottgegebenen aus und sucht sich 
m den gegliederten Zusammenhang derselben zu vertiefen, um 
die innere Wahrheit des allseitig erforschten Glaubonsobjects 
durch die erkenntnissmässige Erfassung ihrer Consequenz und 
einheitlichen Entwickelung zu erhärten. Während also die Philo
sophie den Weg von der Peripherie zum Centrum, geht die 

ν · Oeningen, Socialethik. ТЫ. II. 28 
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Theologie den Weg vom Centrum zur Peripherie. Die Philo
sophie, an die allgemeinen Gesetze der Logik anknüpfend, muss 
auch die Religion nur als Folge denknothwendiger Prämissen, 
als ein Moment des Weltgesetzes zu erfassen bestrebt sein. Die 
Theologie, von den Urkunden christlicher Offenbarung aus
gehend und die Tradition christlicher Kirche erforschend, ver
senkt sich in den erfahrungsmässig gewonnenen heilsgeschichtlichen 
Zusammenhang christlichen Glaubens, um auf kritischem und 
speculativem Wege den Nachweis zu liefern, dass das geoffen-
barte Christenthum dem menschlichen Heilsbedürfniss entspricht 
und das Welträthsel zur Stillung des menschlichen Wahrheits
durstes allein zu lösen vermag. 

Eine gegnerische, feindselige Stellung braucht also zwischen 
beiden keineswegs einzutreten. Denn die Theologie muss als 
Wissenschaft dessen eingedenk bleiben, dass sie jene Formeln 
propädeutischer Geistesgymnastik, wie sie die Philosophie allein 
darzureichen vermag, nothwendig bedarf. Und die wahre Philo
sophie muss sich dessen bewusst bleiben, dass sie, in den Schran
ken menschlicher Erkenntniss sich bewegend, die Frage nach 
dem Absoluten (ebenso wie die nach der Entstehung und Ueber-
windung des Bösen) nicht endgültig zu lösen und daher mit ihrer 
Logik eine Gewissheit des Heils und der das Gewissen befrie
digenden Heilswahrheit nicht zu beschaffen vermag. Nur für 
den Fall träte eine gegenseitig misstrauende, skeptische oder 
gar feindlich exclusive Stellung zwischen beiden Disciplinen ein, 
wenn die Theologie, ihren Offenbarungs- und Erfahrungsboden 
verkennend und ihre speciellon Erkenntnissquellen (§. 18) ver
leugnend, sich als voraussetzungslose Weltweisheit geriren wollte; 
oder wenn die Philosophie, die Schranken der „reinen Vernunft" 
kritiklos überspringend und ihre logisch-empirischen Erkenntniss
quellen überschätzend, sich bochmüthig als Offenbarungswahrheit 
verherrlichen und ihren Erkenntnissinhalt dem Theologen als 
absolute Heilswahrheit octioyiien wollte. Wir könnten diesen Ge
danken mit C a r l b l o m (а. a. 0 . S. 223) auch so ausdrücken: 
dass eine „Reibung" beider Gebiete nothwendig eintreten müsse, 
sobald „Seitens der christlichen Wahrheit, auf Grund ihrer Au
to r i t ä t allein, und nicht auf Grund vollzogener Denkbefreiung 
die Unterwerfung des philosophischen Princips unter das christ
liche gefordert, Seiteiis der Philosophie dagegen, auf Grund der 
D e n k c o n s e q u e n z , die Unterwerfung des christlichen unter 
sie in Anspruch genommen wird". Bewusstsein der eigenen 
Schranke, wenn man will: gesunde Bornirtheit ist auch hier Вe-
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dingung des Friedens. Und je mehr sich die Erkenntniss Bahn 
bricht, dass Philosophie und Theologie zu gegenseitiger Ergän
zung und Controlc berufen sind, desto weniger wird ein pietisti
sches „noli me tangerc" gegenüber der Philosophie, und ein 
Weltweises „odi profanum vulgus" gegenüber der Theologie Raum 
gewinnen und sich geltend machen können. 

Das Gesagte lässt sich ohne Weiteres auch auf das Verhält
niss der t h e o l o g i s c h e n zur p h i l o s o p h i s c h e n E th ik an
wenden. 

„Als theologische Disciplin können wir nur diejenige gelten 
lassen, welche sich entweder mit dem Ganzen oder irgend einem 
Ausschnitt des Lebenskreises beschäftigt, den "die christliche 
•Lebenserfahrung umschreibt und inne rha lb d e s s e n d e r T h e o -
l ° g e als s o l c h e r se inen S t a n d o r t zu nehmen hat". 
Diesen, von F r a n k in dem genannten Werke tief begründeten 
Satz können wir freudig aeeeptiren, sobald wir auf die unter
strichenen Worte den Nachdruck legen. Denn inha l t l i ch ge
nommen hat auch die p h i l o s o p h i s c h e Moral, sofern sie sich 
a u f das Christenthum erstreckt, kein anderes Object als die 
t h e o l o g i s c h e . Sie werden beide sich mit den Entwickelungs-
gesetzen des christlich-sittlichen Lebens zu beschäftigen Anlass 
und Nöthigung haben. Auch die philosophische Ethik wird heut 
z u Tage den „Kreis, den die christliche Lebenserfahrung be
schreibt", nicht ungestraft ignoriren können, ohne — wie das 
Tausende unter den sogenannt philosophisch Gebildeten 
allerdings zu thun sich gemüssigt sehen, — einen Anachro
nismus zu begehen oder eine wissenschaftliche Straussenpolitik 
zu befolgen. Denn das Christenthum ist nun einmal zu einem 
sittigenden Ferment für die gesammte moderne Culturentwickel
ung geworden und wir vermögen Humanität abgelöst vom Chri
stenthum nicht mehr zu denken. Die philosophische Ethik 
S c h l e i e r m a c h e r ' s ist mit deshalb eine so abstracte und. 
ethnisirende geworden, weil er nach seinem Grundsatze schlecht-
hiniger Trennung der Philosophie und Theologie gänzlich von 
dem Inhalt christlich-sittlicher Weltanschauung dabei abstrahirt. 
Es lässt sich heut zu Tage ohne Zurückgebliebenheit keine philo
sophische Ethik etwa auf rein platonischem oder aristotelischem 
Boden construiren. Wenigstens kritisch wird der Moralphilosoph 
8 1 c h mit der christlichen Weltansicht auseinanderzusetzen haben, 
muss also auf „das Ganze oder einen Ausschnitt des Lebens-
breises", den wir Christenthum nennen, nothwendig eingehen. 

Aber der „ S t a n d o r t " , d. h. der A u s g a n g s p u n k t und 
2 3 * 
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die gesammte ethische A r g u m e n t a t i o n B W e i se sind hier und 
dort, beim philosophischen und theologischen Ethikor allerdings 
gänzlich andere. 

Setzen wir den günstigen Fall, dass der Moralphilosoph mit 
seiner Ueberzeugung ganz auf dem Boden christlicher Sittlich
keitsidee steht und ihre Consequcnzen auch im practischen Leben 
für wahr ansieht und als wahr anerkennt, so wird er doch nicht 
vom Sittengesetz als einem geoffenbarten ausgehen oder das 
Heilsleben auf Grund erfahrener Gnade und Wiedergeburt dar
stellen dürfen. Der sittliche Bestand des „natürlichen Menschen" 
—• wenn wir uns so theologisch ausdrücken dürfen — d. h. die 
allgemein humane Sittlichkeitsidee wird sein notwendiger Aus
gangspunkt sein. Nicht aus der Schrift, sondern vor dem Ge
wissen als der practischen Vernunft wird er dieselbe zu recht
fertigen haben. Nicht die kirchliche Tradition, sondern die all
gemein menschlichen, natürlich gegebenen Gemeinschaftsgebilde 
und ihre Sitte wird das Regulativ seiner ethischen Deduction 
sein. Nicht die Heilserfahrung der Wiedergeborenen, sondern 
das moralische Bedürfniss des Menschen als solchen wird gleich
sam die Entelechie seines systematischen Gebäudes bilden. Er 
baut auf der breiten Basis des universellen Weltgesetzes und 
wird höchstens, wenn er als christlicher Moralphilosoph seine 
wissenschaftliche Aufgabe erfasst, dieses Bauwerk, als in der 
christlichen Weltanschauung gekrönt, in sie als Spitze (pointe) 
auslaufend darstellen. 

Der theologische Ethiker stellt sich aber von vorn herein in 
das Centrum christlichen Heilsglaubens mit dem Bewusstsein, 
dass er diesen Glauben nicht ohne die biblische Offenbarungs
grundlage und die kirchliche Ueberlicferung hat und als seinen 
inneren Besitz verwerten oder zu wissenschaftlichem Ausdruck 
bringen kann (§. 18). Er macht sich damit keineswegs einer 
wissenschaftlichen Erschleichung schuldig. Denn er verlangt ja 
nicht von vorn herein die theoretisch-wissenschaftliche Anerken
nung dieses Erfahrungsobjects von Seiten derer, welche diese Er
fahrung vielleicht nicht gemacht oder von ihrer Wahrheit noch 
nicht überzeugt sind. Er begiebt sich nur, unangesehen ob die 
philosophische AVeit ihn verlacht oder als sonderliches Phänomen 
achselzuckend betrachtet, in diesen Schacht, in diese Goldgrube 
der ihm zum Lebensbesitz gewordenen Heilswahrheit, sucht sich 
allseitig auf diesem ihm vertrauten Gebiete zu orientiren, alle 
Goldadern zu erforschen, das probehaltige Metall durch das Feuer 
sachgemäßer Kritik zu läutern und als möglichst schlackenfreies 
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Gut zu Tage zu fördern. Ohne Bild: er sucht das speeifisch 
Christliche nicht blos in seinem genetischen Zusammenhange 
erkenntnissmässig zu erfassen, sondern auch als das wahrhaft 
Humane, als die universelle, für die gesammte Menschheit gül
tige und schlechthin werthvollo Sittlichkeitsidee zu erweisen und 
z u rechtfertigen. Auch der theologische Ethiker wird dabei in-
duetiv und deduetiv verfahren dürfen, wie der Philosoph. Nur 
wird seine Induction aus den Erfahrungsmomenten christlicher 
Gemeinschaft und des in Christo begründeten Gottesreiches ihren 
Ausgangspunkt nehmen, während der Philosoph, in die weiten 
Sphären allgemein menschlichen Lebens und Denkens sich be
gebend, von dort aus sich den nächstliegenden Stoff für seinen 
Inductionsschluss sammelt. Die t h e o l o g i s c h ethische D e d u c 
t ion wird in dem Centraigedanken christlichen Offenbarungs
glaubens ihren Mittelbegriff und ihr heuristisches Princip finden, 
während der Moralphilosoph sein System aus einem möglichst 
allgemeinen, universell humanen, sittlichen Vernunftprincip zu 
deduciren versuchen wird. 

Es liegt auf der Hand, dass bei dieser Verschiedenheit des 
Verfahrens beide Erforschungsweisen leicht mit einander colli-
diren können, obwohl sie zu gegenseitiger Ergänzung bestimmt 
sind. 

Wenn der philosophische Moralist sich in vornehmer Selbst
überhebung blind macht gegen das Unzulängliche der allgemein 
menschlichen sittlichen Erkenntniss, so wird er nothwendig jedes 

Verständniss für das christliche Ileilsleben verlieren müssen. 
Has mangelnde Verständniss wird sich in schroffe Opposition 
Wandeln, wenn er dem pessimistischen Naturalismus huldigend, 
Jede Erlangung eines auf dem Ileilswego zu beschaffenden Zie
les der wahren Sittlichkeit für unmöglich hält, oder wenn er 
umgekehrt, einem optimistischen Idealismus huldigend, den 
•Menschen auch abgesehen vom Christenthum in seiner ethischen 
Selbstherrlichkeit und autonomen Majestät bewundert, also die 
Heilsnothwendigkeit und die Regenerationsbedingungen des na
türlichen Menschen verkennt. 

Auf der anderen Seite würde der theologische Ethiker der 
Philosophischen Erfahrungswissenschaft zu seinem eigenen Scha
den sich feindlich gegenüberstellen, wenn er in selbstzufriedener 
Weise und auf Grund einer als infallibel betrachteten göttlichen 
Auctorität sich den Gesetzen humaner Bildung entzieht, wenn er 
sich dessen enthoben glaubt, gemäss allgemein gültigen mensch
lichen Denkgesetzen sein christliches Erfahrungsgebiet oder den 
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sittlichen Offenbarungsgehalt der Schrift und Kirchenlehre zu 
rechtfertigen und zu begründen. Namentlich läuft der theolo
gische Ethiker Gefahr, seinen Blick scheuklappenmässig zu 
verengen und den Dienst zu verkennen, den eine auf alle 
menschliche Lebensverhältnisse eingehende Empirie auch der 
christlichen Weltansicht darzubieten vermag. In der Furcht, 
fremdes Feuer auf seinen geheiligten Altar zu bringen, emanci-
pirt er sich dann gegen die humane Bildung und verkennt, dass 
das weite Feld exacter Beobachtung der Thatsachen seiner dog
matischen und esoterischen Tendenz gegenüber ein gesundes 
Correctiv, eine nothwendige Controle darbietet. 

Obwohl ich daher anerkennen muss, dass ζ. В. die von mir 
eingeschlagene Methode inductiver Untersuchung der allgemeinen 
und formalen Gesetze sittlicher Lebensbewegung in dem ersten 
Theile dieses Werkes mehr moralphilosophischer, als specifisch 
theologischer Natur ist, so glaube ich doch damit der christ
lichen Ethik in ihrer positiv theologischen Form einen nicht 
unwesentlichen propädeutischen Dienst geleistet zu haben, wie 
ich das in der Einleitung zum ersten Theile weiter ausgeführt 
habe (§. 17. 20). Es ist hier mit der That bewiesen, dass phi
losophische und theologische Untersuchung sich ebensowenig mit 
schelen Augen anzusehen brauchen als die empirische und sy
stematische, die analytische und synthetische Form der Unter
suchung. 

Es können und sollen sich überhaupt philosophische und 
theologische Denkarbeit gegenseitig die Hand reichen. Auf dem 
Gebiete der Erforschung der sittlichen Probleme wird der christ
liche Theologe dessen eingedenk bleiben müssen, dass er fort
während mit den von der Philosophie geschliffenen Waffen der 
Kritik, der logisch-formalen Erkenntnissmethode zu operiren, sein 
Terrain zu behaupten und seine Schlachten zu schlagen hat, 
wenn er anders geistig einen Sieg erringen und bei den gebil
deten Zeitgenossen sich Gehör schaffen will. Und der Moral
philosoph wird sich sagen müssen, dass ohne die fermentative, 
Jahrtausende lange Arbeit des Christenthums der Menschengeist 
noch jetzt in exclusiver Barbarei versunken wäre und dass der 
Freiheits- und Humanitätsgedanke ein schlechthin ungelöstes 
Problem bliebe, ohne die grosse, in Christo gipfelnde Offenba
rung des Göttlichen und unserer gemeinsamen Gotteskindschaft 
in ihm. Eine unbefriedigte, sich selbst aushöhlende, keine 
einzige positiv-sittliche Norm mehr bewahrende Skepsis wäre 
das Resultat einer schlechthin entchristlichten Moralphilosophie. 
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Dass also, wie W u t t k e sagt, im Hinblick auf das Verhält
niss der theologischen Ethik zur Philosophie der „neuen Zeit ein 
gründliches Misstrauen noth thue", vermag ich meinerseits nicht 
zuzugestehen. Denn das Misstrauen stellt sich von vornherein je
nem Postulat entgegen, welches derselbe Ethiker doch anerkennt, 
indem er die „Durchdringung der Theologie mit gereifter philo
sophischer Gedankenarbeit zu ihrer wissenschaftlichen Vollendung" 
fordert. Dabei braucht die theologische Sittenlehre sich keines
wegs „in characterloser Selbstvergessenheit an das erste beste, 
zeitweise glänzende philosophische System wegzuwerfen". Nicht 
das schmiegsame Eingehen in die beschleunigten Wandelgestal
tungen der Tagesphilosophien kennzeichnet die Würde moral
theologischer Denkthätigkeit, wohl aber die neidlose Anerken
nung der Gaben und formalen Erkenntnissmittel, welche nur ein 
m philosophischer Zucht geübter Geist zu gebrauchen und zu 
handhaben versteht. Das Misstrauen erzeugt nie ruhige, sach
liche Kritik. Alles zu prüfen und das Gute zu behalten ist 
ein Zeugniss gesunden und vorurtheilsfreien wissenschaftlichen 
Sinnes. 

11 e s u 11 a t: 

§. 21. Wie Theologie und Philosophie bei richtiger, 
methodischer Grenzregulirung beider Forschungsgebiete 
keineswegs in einen feindlich exclusiven Gegensatz zu 
treten brauchen, noch auch mit einander identificirt und 
vermischt werden dürfen, so wird auch das Verhältniss 
der t h e o l o g i s c h e n E t h i k zur Μ о r a l p h i l o s o p h i e 

' l r i dem Maasse normal sich gestalten, als bei aller Ver
wandtschaft des Objectes die Verschiedenheit der Auf
gabe und Methode auf gegenseitige E r g ä n z u n g hin
weist. 

Die Μ о г а 1 ρ h i 1 о s ο ρ h i e, au ch wo „sie von christ
lichem Geiste durchdrungen ist, nimmt doch v o n d e m 
a l l g e m e i n h u m a n e n B e w u s s t s e i n u n d d e m 
u n i v e r s e i l e n W e l t g e s e t z ihren Ausgangspunkt, 
U r n von da aus ein wissenschaftliches Verständniss 
wo möglich auch für das Christenthum und seine be
sondere Sittlichkeitsidee zu gewinnen. Die t h e o l o g i -
s c h e E t h i k versenkt sich auf Grund biblischer For-



360 Buch I. Abschn. II. Cap. 2. Encyclopädische Stellung theol. Ethik. 

schung und kirchlicher Bekenntnissgemeinschaft in den 
Mittelpunkt christlichen Glaubens, um von dem er -
f a h r u n g s n i ä s s i g e n T h a t b e s t a n d e des H e i l s 
l e b e n s aus die Reichsgesetze christlich sittlicher Ent
wickelung in ihrer Wahrheit und Gemeingültigkeit zu 
erweisen. 

In dem Maasse als die philosophische Moral sich 
dem Verständniss der christlichen Sittlichkeitsidee sei es 
in naturalistisch-pessimistischer, sei es in idealistisch
optimistischer Selbstgenügsamkeit entfremdet, oder die 
theologische Ethik in dem stolzen Bewusstsein einer fer
tigen und abstracten Offenbarungsauctorität sich von der 
Zucht philosophischer Denkarbeit ernaneipirt, wird auch 
ein scharfer G e g e n s a t z zwischen philosophischer und 
theologischer Ethik unvermeidlich sein. Eine heilsame 
gegenseitige E r g ä n z u n g und F ö r d e r u n g b e i d e r 
D i s c i p l i n e n wird nur dann sich realisiren, wenn der-
M o r a l t h e o l o g sich dessen bewusst ist, dass ihm ohne 
die philosophisch-propädeutische Geistesgymnastik eine 
wissenschaftliche Rechtfertigung der christlich sittlichen 
Weltanschauung nicht gelingen kann, und der Moral
p h i l o s o p h dessen eingedenk bleibt, dass ohne Ver
ständniss des positiven Christenthums seine systematische 
Denkarbeit mit einem ungelösten Problem endigen und 
in eine unfruchtbare Skepsis auslaufen muss. 

§. 22. J)ie Stel lung der christlichen Sittenlehre und ihrer wissenschaftlichen lie-
gründungsform zu den ü b r i g e n t h e o l o g i s c h e n I M s c i p l i n e n . V e r h ä l t n i s a z u r 
b i b l i s о h - h i я t о r i s e h en , я у s t c ш a t i s с h e n und u r a e t i sc,Iie u T h e o l o g i e . veep 
zur christlichen P ä d a g o g i k . Die nähere Verwandtschaft mit der A p o l o g e t i k und 
P o l e m i k . Unmögl ichkeit eines „Sys tems christlicher Gewissheit" als g e s o n d e r t e r 

D i s c i p l i n neben der D o g m a t i k und christlichen Socialethik. 

Die immer noch brennende Streitfrage über die innere Glie
derung der Theologie als christlicher Glaubens- oder Religions
wissenschaft werden wir hier nicht zu entscheiden haben. Ob 
man eine Zwei-, Drei- oder Viertbeilung annimmt, ob man sie 
als historische und systematische Theologie unterscheidet, ob 
man die practische Theologie als dritten gesonderten Theil ab
zweigt, ob man in der historischen noch eine exegetisch-biblische 
Unterabtheilung macht, ist für die e n c y c l o p ä d i s c h e S t e l -
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lung der E t h i k irrelevant. Die Ethik gehört jedenfalls zur 
s y s t e m a t i s c h e n Theologie; darüber besteht nirgends ein 
Zweifel. Die systematische Theologie hat aber das Gesammt-
gebiet christlicher Ifeilslehre in seinem inneren Zusammenhange 
darzustellen und als in sich geschlossene Wahrheit zu deduciren 
(§· 17). 

Selbstverständlich bilden die h i s t o r i s c h e n Disciplinen, 
Welche es mit den Urkunden und dem allmäligen Werden der 
christlichen Religion zu thun haben, die Basis und Voraussetzung 
der systematischen Gliederung und Rechtfertigung christlicher 
•tteilsWahrheit. Je nachdem diese historische Untersuchung sich 
a u f die Heilsgeschichte oder Kirchengeschichte wendet, je nach
dem man also heilsgeschichtliche und kirchengeschichtliche Ent
wickelung des Reiches Gottes auf Erden unterscheidet, wird man 
a u c h i n n e r h a l b der historischen Theologie die b i b l i s c h -
e x e g e t i s c h e von der k i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e n Unter
suchung abgrenzen. Obwohl beide Gebiete sich nicht von ein
ander scheiden oder absolut begrenzen lassen, so empfiehlt sich 

och jene unterscheidende Gliederung, sofern die Schrift als Ur-
Unde der Heilsgeschichte von allen menschlichen Zeugnissen in 
e r Geschichte der Heilsaneignung speeifisch sich unterscheiden 

a8st. Nur fü r denjenigen Theologen, welcher die Schrift und 
l c in ihr bezeugte wunderbare Heils- und Offenbarungsgeschichte 
er kirchengeschichtlichen Entwickelung vollkommen gleichstellt, 

a t ) er eben damit aufhört den positiv göttlichen Boden des Chri
stenthums anzuerkennen, fällt die biblische und historische Theo-
°&ie schlechthin zusammen. Wird jedoch, wie wir oben bereits 

j.8- 18) gethan, die Schrift als speeifische, normative Quelle für das 
fröhliche Christenthum anerkannt, so ergiebt sich init Notwendig
keit, dass die wissenschaftliche (d. h. kritische und exegetische) 

e h r i f t e r f o r s c h u n g , wie sie in der „biblischen Theologie" 
. der quellenmässigen Darlegung des fortschreitenden L e h r -
johalts der Offenbarung gipfelt, die grundlegende Basis für alle 
'storischen und systematischen Disciplinen christlicher Religions

wissenschaft bildet. 
Uie h i s t o r i s c h e n Disciplinen werden insbesondere die 

ntwickelung des Gemeinglaubens der Christenheit, wie derselbe 
8 l °h auf Grund der Schrift im Bekenntniss (Dogma), im Cultus, 
jn der Verfassung und in dem Gesammtieben der Kirche inner-

alb der Welt- und Völkergeschichte allmälig ausgestaltet hat, zu 
^ssenschaftlich er Erkenntniss zu bringen haben. Wie die bib-
sche Theologie in den exegetischen, so bildet die S y m b o l i k , 
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als die comparative quellenmässige Darstellung der verschiedenen 
Confessionslehren, in den kirchenhistorischen Disciplinen den 
Höhepunkt, mit welchem dieselben an die systematischen Fächer 
angrenzen und das gewonnene Resultat christlicher Glaubens
entwickelung dem systematisirenden Denken zu weiterer Verar
beitung und wissenschaftlicher Rechtfertigung übergeben. Ledig
lich verwirrend ist es, wenn man, wie R o t h e will, die Dogma
tik, die Haupt- und Centraldisciplin systematischer Theologie, 
oder auch, wie S c h l e i e r m a c h e r will, die Apologetik (resp. 
Polemik) in die kirchenhistorischen Fächer hineinrubricirt. Ob
wohl alle systematische Geistesarbeit auf historischem Boden er
wachsen muss und sich ohne Kenntniss des bisher Geleisteten 
nicht sachgemäss und wirkungsvoll gestalten kann, so ist diese 
Arbeit selbst doch von aller historischen Untersuchung insofern 
zu unterscheiden, als es sich bei der letzteren um kritische Fest
stellung eines gegebenen Thatbestandes handelt, bei ersterer die 
principielle Rechtfertigung eines idealen "Wahrheitsgehaltes er
strebt wird. 

Namentlich R o t h e gegenüber haben wir unsere Auffassung 
näher zu begründen, da er der theologischen Ethik a u s s c h l i e s s 
l i c h die "Würde einer systematischen Disciplin vindicirt, weil sie 
allein das christlich religiöse Bewusstsein „speculativ", aus Einem 
Centralprincip heraus mit absoluter und universeller Gültigkeit 
deduciren soll, während die Dogmatik lediglich die „Zusammen
fassung der kirchlich gegebenen Dogmen zu einem abgeschlosse
nen Dogmensystem" durchzuführen habe. So, meint R o t h e , 
wäre es allein möglich, Dogmatik und Ethik scharf abzugren
zen, während der Unterschied sich nicht „klar machen lasse, so 
lange er in dem G e g e n s t a n d e beider Disciplinen gesucht 
werde." 

R o t h e bewegt sich hier zunächst in einem eigenthümlichen . 
Selbstwidcrspruch. "Wenn er die Dogmatik als „System" kirch
licher Lehre anerkennt, so kann er sie unmöglich als „Disciplin 
der historischen Theologie" bezeichnen. Denn nach seinen eige
nen Prämissen besteht die systematische Geistesarbeit eben darin, 
von Einem Grundgedanken aus das Ganze in seinem wohlgeglie-
derten und innerlich berechtigten Zusammenhange zu erfassen. 
Gerade bei R o t h e , d. h. bei der Voraussetzung des schlecht
hin identischen Objectes der Glaubens- und Sittenlehre verwischt 
sich der klare Unterschied zwischen Dogmatik und Ethik, da ja 
nach ihm die Ethik das christliche Glaubensbewusstsein so dar
zustellen hat, wie es nicht blos in dem Einzelnen, sondern auch 
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»in der Gemeinschaft" lebt. Aber freilich sind ihm die christ-
üchsittliehe Gemeinschaft und die christliche Kirche nicht sich 
deckende Begriffe. Und hier liegt der eigentliche Grund für 
seine Scheu vor einer Zusammenscbweissung beider systema
tischen Wissenschaften der Theologie. Da nach R o t h e „dieKirche 
Dicht die vollendete Form christlicher Gemeinschaft ist, so ge
hört gerade auch dieses: dass ihre (der Kirche) Entwickelung 
zugleich ihre allmälige Wiederauflösung ist, mit zur Normalität 
ihres Zustandes." Mit anderen Worten: wie die Kirche in das 
sittliche Gemeinwesen (bei R o t h e bekanntlich der „vollendete 
Staat") sich „auflösen" muss, so soll die Dogmatik, als die Wis
senschaft von der kirchlichen Lehre, in die Ethik, als die Wis
senschaft von den allgemein gültigen sittlichen Lebenswahrheiten 
a ufgehen, aufgehoben werden. Damit wäre denn der erste 
Schritt zur Aufhebung des Dogma's, der ganzen christlichen 
Ölaubenemetaphysik in die Moral, in eine bürgerlich-sittliche 
Wurnanitätsreligion gethan. Die Dogmatik wäre christlich-theo-
egische Paläontologie und nur die Ethik befreite das christliche 

•Bewusstsein aus dem petrificirten Zustande zur Lebensfähigkeit! 
Wir haben schon bei der näheren Verhältnissbestimmung 

V ° D Religion und Moral (§. 4. 8. 12. 16) gesehen, wie unmöglich 
U n d sachwidrig solch eine Unterscheidung und Abtrennung bei-

er Forschungsgebiete ist. Es hiesse die Moral lahm legen und 
a t als christlicher die Lebensader unterbinden, wollten wir sie 

der kirchlichen Glaubenswahrheit emancipiren. Auch 
ttothe gelingt das nicht, da er doch alle religiösen und meta
physischen Glaubenswahrheiten nach seiner speculativen Methode 
Ju die Ethik hineinarbeitet. Es hat nur den für die Allgemein-
gültigkeit seiner Resultate precären Vortheil, dass diese Wahr
eren sich rein subjectivistisch gestalten und dem von ihm selbst 

gestellten Postulate: dem christlichen Gemeinschaftsbewusstsein 
entsprechen, — keineswegs gerecht werden. Ausserdem wird 

Oer die gesammte Dogmatik, die ganze christliche Metaphysik, 
0 c h in die Ethik,hinüberescamotirt und eben.dadurch die von 

1 , 1 1 8 früher gerügte Grenzverwischung verschuldet. 
Dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch schlägt aber R o t h e 

irect ins Angesicht, wenn er die dogmatische Geistesarbeit, die 
e°h das Speeifische aller synthetisch-deduetiven Gedankenent-

^ l ckelung ist, der Kategorie der „Systembildung" entnimmt, 
ezeichnet man doch in allen Gebieten des Wissens — in der 

U risprudenz, wie in der Philosophie, in der Naturbetrachtung 
der Geschichtserforschung — mit dem „Dogmatischen" 
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das eigentlich d e d u e t i v e Verfahren, und hat man nicht seit 

K a n t sich daran gewöhnt, mit dem Namen des „Dogmatismus" 
oder des „üogmatisirens" diejenige Richtung zu bezeichnen, 
welche mit Umgehung oder Ignorirung des empirischen und kri
tischen Verfahrens, mit Geringschätzung der Analyse des Ge
gebenen Alles synthetisch und a priori festzustellen und syste
matisch zu deduciren sucht? 

Indem wir uns vor der Gefahr des Dogmatismus durch eine 
tiefere, organische Verhältnissbestimmung der historisch-kritischen 
und sy8tematisch-deductiven theologischen Disciplinen zu hüten 
suchen, werden wir nach dem in §. 17 Ausgeführten nicht um
hin können, der systematischen Geistesarbeit insofern die Palme 
zu reichen, als sie dazu berufen ist, das eigentliche Hauptziel 
alles Wissens: d ie in s i ch z u s a m m e n s t i m m e n d e Er fa s 
sung und R e c h t f e r t i g u n g der i n n e r e n W a h r h e i t und 
C o n s e q u e n z eines ganzen Forschungsgebietes, annähernd zu 
erreichen. 

Hülfsdisciplinen für diese Hauptarbeit innerhalb der Theo
logie sind die A p o l o g e t i k und P o l e m i k ; die Hauptarbeit 
selbst wird in sich ergänzender Theilung geleistet von der D o g 
mat ik und Ethik . 

Hülfsdisciplinen der systematischen Theologie nennen wir 
die A p o l o g e t i k und P o l e m i k , weil beide die systematische 
Zusammenfassung der christlichen Glaubenslehre nicht.erst zu 
erzeugen oder herzustellen haben, sondern auf Grund des bib
lisch und kirchlich Festgestellten die Wahrheit derselben gegen
über dem W i d e r s p r u c h von Aussen und Innen zu schützen 
und zu rechtfertigen haben. Sie knüpfen also an das historisch 
Gegebene an und suchen das geoffenbarte und kirchlich ent
wickelte Christenthum entweder in seinem Verhältniss zurfl 
natürlich-humanen, antichristlich-heidnischen Bewusstsein (die 
Apologetik) oder in seinem Gegensatz zur häretisch-entwickelten 
und an t ik i rch l ichen Ausgestaltung und Ausartung des Glaubens 
(Polemik) mit wissenschaftlichen Schutz- und Trutzwaffen zu 
verteidigen. Es kann dieses apologetische und polemische Ma
terial selbstverständlich auch innerhalb des Systemes selbst durch 
antithetlsch-dialectiscbe Beweisführung ins Auge gefasst und be
rücksichtigt werden. Aber bei dem vorzugsweise thetischeB 

Character des deduetiven Nachweises käme doch ein heterogenes, 
den Ueberblick der systematischen Gedankenentwickelung stören
des Moment hinein, welches nur in Rücksicht auf die acade-
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mische Lehrpraxis innerhalb des Systems berücksichtigt zu wer
den ein relatives Recht hat. 

Neben der Apologetik und Polemik, wie man neuerdings 
gewollt hat ( F r a n k ) , ein besonderes „System christlicher Ge
wissheit" als einen integrirenden Bestandteil der systematischen 
Theologie, oder eine propädeutische Hülfswissenschaft der Dog
matik und Ethik anzuerkennen, fühle ich mich schlechterdings 
a«sser Stande. 

Schon der Ausdruck „System der Gewissheit" scheint uns 
einen inneren Widerspruch zu involviren. Denn die „Gewiss
heit" ist ein innerer Z u s t a n d , der zwar als solcher wohl einer 
Psychologisch-ethischen Analyse fähig ist, aber keinen zu syste-
mati8irenden Inhalt hat. Will man aber den Genitiv in dem 
Öesammtbegriff „System der Gewissheit" so fassen, dass es sich 
u m systematische Darstellung dessen handelt, was dem Christen 
mi Glauben gewiss geworden, so vermag ich den Unterschied sol
cher Darlegung von der Dogmatik und Ethik nicht zu fassen. Denn 
^e Glaubensgewissheit in ihrem sachlich gegliederten Zusam
menhange wissenschaftlich zu rechtfertigen, ist ja die speeifische 
•Aufgabe dieser systematischen Hauptdisciplinen, namentlich der 
•Ethik. F r a n k ' s Darlegung der Art und Weise, in welcher 
»das System der Gewissheit von der Wiedergeburt und Bekeh-
^ng im Unterschied von der Dogmatik zu handeln habe" 
(8. 95 ff.) ist gerade der Erweis, dass in dieser Hinsicht be
frachtet jenes System ganz und gar e th i sch gefärbt ist. Denn 
e s geht nicht bloss von einer Gewissheit des christlichen G e 
wissens aus, sondern bedarf auch für seine Durchführung fort 
uud fort dogmatischer und namentlich ethischer Lehnsätze, die 
ohne wissenschaftliche Erschleichung hier ebensowenig wie in 
den sogenannten „Prolegomenen" zur Dogmatik und Ethik vor-
a usgenommen werden dürfen. Wenn die Wiedergeburt als „Um
wandlung unseres ganzen sittlichen Wesens" (S. 97) die Grund
lage 

der ;,gesammtcn christlichen Gewissheit" bilden soll, so liegt 
doch auf der Hand, dass diese eben in der systematischen Durch
führung des „gesammten christlichen Heilslebcns" erst zum wis-
"enschaftüchen Ausdruck gelangen kann. Der Fehler, den die 
gewöhnlichen Prolegomenen begehen: eine Menge apologetischen 
U n d polemischen Stoffes auf Grund antieipirter, und erst im 
System selbst verständlicher Begriffe im Voraus zu verarbeiten, 
erscheint in solch einem „System christlicher Gewissheit" zu co-
lossalem Maasstabe herangewachsen, gleichsam in hypertrophischer 
Eigenart. Dabei verkenne ich keineswegs, dass die genannte 
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Arbeit selbst als geistvoller Versuch die grösste Anerkennung 
verdient. Nicht bloss negativ, sofern sie uns eine Warnung 
darbietet vor einseitiger Ausgestaltung der „Prolegomenen" zu 
unerlaubter Fülle und Scheinselbstständigkeit. Auch positiv ist 
sie, wie wir oben schon sahen (§. 17), ein höchst werthvoller 
Beitrag zur christlich-theologischen Erkenntnisstheorie. Ausser
dem enthält sie ein reiches apologetisches Material, in geistvoll
origineller, wenn auch etwas zu abstracter Darstellungsform, ein 
Material, welches aber erst im Zusammenhange eines vollständi
gen „Systems der Apologetik" ( D e l i t z s c h ) seine sachgemässe 
Verwerthung und sein richtiges Verständniss, ja seinen einzigen 
wissenschaftlichen Halt gewinnen kann. 

Was aber jene tiefen erkenntnisstheoretischen Deductionen 
betrifft, so bilden sie meiner Meinung nach gar kein eigenes 
„System", da sie auf den I n h a l t des christlichen Glaubens noch 
gar nicht eingehen. Sie enthalten vielmehr eine formale theo
logische Propädeutik, welche entweder nach ihrer allgemeinen 
Seite in der Einleitung zur theologischen Encyclopädie oder nach 
ihren speciellen Momenten (wie Darlegung der d e d u c t i v e n 
Erkenntnissform) in den grundlegenden Prolegomenen zu den 
systematischen Fächern behandelt sein will. Denn die ganze 
Theologie soll ja die unmittelbare christliche Glaubensgewissheit, 
wie F r a n k selbst zugestehen muss, zu vermittelter und begriff
licher Gewissheit bringen, und deshalb gehört di es e Untersuchung 
in die theologische Encyclopädie oder Wisscnschaftslehre. Sofern 
aber die christliche Glaubensgewissheit einer i n h a l t l i c h syste
matischen Reproduction und Selbstrcchtfertigung fähig und be
dürftig ist, gehört diese formale Voruntersuchung recht eigent
lich in die Prolegomenen der Dogmatik und Ethik. 

Dass die formal grundlegende Voruntersuchung in beiden 
systematischen Hauptdisciplinen einen verschiedenen Character 
wird annehmen müssen, ergiebt sich aus dem wissenschaftlich" 
encyclopädischen Verhältniss der D o g m a t i k und E t h i k selbst. 
Inhaltlich haben wir das ihnen obliegende Untersuchungsfeld be
reits abgegrenzt (§. 12. 16). Hier handelt es sich nur noch um 
das verschiedene methodische Verfahren und den principiellen 
Ausgangspunkt beider. 

Die theologische D o g m a t i k , darin der philosophischen 
Metaphysik parallel laufend, wird sich, zur Begründung unserer 
Hei l sgemeinschaf t mit Gott, in das Absolute nach christlicher 
Grundanschauung zu vertiefen und dasselbe als die einzige Cau-
salität unseres Heils, unserer Versöhnung mit Gott darzulegen 
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haben. Daher auch in den Prolegomenen die christliche Reli-
gions- und Offenbarungs-Idee inhaltlich, als sachliche Substruc-
tion der Dogmatik, und die Möglichkeit einer wissenschaftlichen 
Erkenntniss und Reproduction der Offenbarungswahrheit formal, 
ab Methodik für die systematische Gestaltung derselben, ent
wickelt werden muss. Die theologische E t h i k , darin der phi
losophischen Psychologie und Phänomenologie parallel gehend, 
w h d sich, zur Begründung unseres Ileilslebens im Reiche Got-
' e s , in das innere Wesen des Menschen nach christlicher Grund-
anschauung zu versenken und die W i e d e r g e b u r t des alten 
Renschen als die nothwendige Prämisse aller sittlichen Lebens
bethätigung zu erfassen haben. Daher auch in den Prolegomenen 
d i e christliche S i t t l i chke i t s idee inhaltlich, als Object der 
Ethik, zur sachlichen Subatruction dos Systems, und methodolo
gisch die F o r m der E r k e n n t n i s s christlich-sittlicher Erfahrung 
ab logische Propädeutik beleuchtet sein will. Dogmatik und 
Ethik ergänzen sich also wie christliche T h e o l o g i e und A n -
' ' h r o p o l o g i c , und haben, zum Zeugniss ihrer innigen Wechsel
beziehung, die P e r s o n Christ i zu ihrem t h e a n t h r o p o l o -
gischen Centrum. Nur dass dieselbe dort (in der Dogmatik) 
als die persönliche gottmenschliche Verkörperung der ein für 
Genial geschehenen und universell gültigen Versöhnung, hier (in 
der Ethik) als die urbildlichc, fort und fort wirksame, persönlich 
gottmenschliche Realisirung des Guten, oder als die Hciligungs-
4uelle für jedes menschliche Individuum im Reiche Gottes auf 
Erden betrachtet wird. 

Deshalb ist es auch 'irreführend, Dogmatik und Ethik in 
Methodologischer Hinsicht so unterscheiden zu wollen (Marten-
l e n ) > dass jene ätiologisch, diese esclmtologisch sich gliedert. 
Denn in der Dogmatik ist Gott in Christo, als Urcausalität un
seres Heilsverhältnisses, zugleich das Ziel und dio Vollendung 
*|11е8 Sehnens, das Α und das 0 , der Anfang und das Ende. 
^ n d in der christlichen Ethik ist Gott in Christo als der ür-
^rungspunkt der beginnenden, k e i m a r t i g e n Momente inneren 
"eilelebens vor Allem zum Verständniss zu bringen, wenn man 
licht ineudämonistischer Weise (wogegen Mar tensen mit Recht 
Protestirt) das ш erlangende Gut der G l ü c k s e l i g k e i t zum 
sittlichen Hauptmotiv erheben will. Daher wird auch die Ethik 
jycht die Güterlehre, oder das „höchste Gut", sondern das sitt-
3°he Postulat, die Pflichtenlehre oder besser die Lehre vom 
^fsetz als dem normativen Gotteswillen dem sündlichen Eigen
willen des alten Wesens v o r A l l e m entgegenzustellen haben, 
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damit das sittliche Elend und die Regenerationsbedürftigkeit des 
natürlichen Menschen als die nothwendigen Prämissen für den 
Anfang und die Begründung des lleilslobens in Christo anerkannt 
werde. — 

Was nun endlich das Verhältniss der theologischen Ethik 
zur p r a c t i s c h e n T h e o l o g i e anlangt, so haben wir inhaltlich 
beide Gebiete schon oben (§. 16, S. 279 ff.) abzugrenzen versucht. 
In formeller Hinsicht erscheint es aber fast noch schwieriger, die 
ethische und practische Disciplin der Theologie zu sondern, so
bald man — wie die ganze neuere Zeit dazu tendirt — auch die 
letztere als „systematische" zu characterisiren sucht. Nicht bloss 
„Systeme" der practischen Theologie sind gegenwärtig an der 
Tagesordnung, sondern man führt auch die christliche Pädagogik 
als „System der christlich kirchlichen Kateehetik" aus. 

Freilich hat Z e z s c h w i t z selbst in seinem betreffenden 
grossen Werk, aus Scheu vor Vermischung der practischen Dis
ciplin mit der ethischen, den Rath gegeben (I., S. 31), man 
solle die letztere nicht als ein Glied im Organismus der 
„systematischen" Theologie ansehen, sondern diese selbst lieber 
als „speculative" bezeichnen. Denn das „Systematische" beziehe 
sich bloss auf die „Form" der Anordnung, wie dieselbe auch 
anderswo, ζ. B. in der wissenschaftlich gegliederten practischen 
Theologie vorkomme und unumgänglich sei; die Speculation 
bezeichne aber das eigentlich deductive Verfahren.' Diese auch 
von L i e b n e r , R o t h e u. A. vertretene Ansicht erscheint aber 
insofern bedenklich, als der Terminus „speculativ" meist nach 
hergebrachtem Sprachgebrauch das aprioristische Verfahren in* 
volvirt, welche! doch auch Z e z s c h w i t z für die t h e o l o g i s c h e 
Ethik und Dogmatik nicht befürworten will. Die eigentlich 
systematisirende Thätigkeit (§. 17) vollzieht sich in der Ethik 
deductiv, von einem bestimmten Materialprincip ausgehend; die 
practische Theologie, soweit sie als „System" sich gestaltet—" 
was ich jedenfalls als missverständliche Bezeichnung glaube 
ansehen zu müssen — hat ein relatives Recht auf diesen Namen 
nur insofern als sie ihren Stoff nach wissenschaftlichen Gesichts
punkten zu ordnen und der Idee der Kirche gemäss zu ghe* 
dern hat. 

Als Theorie der Lobensfunctionen der Kirche mag die prac
tische Theologie immerhin „den krönenden Abschluss" dieser 
Gesammtwissenscbaft bilden. Aber ihre Wurzeln müssen sieb, 
wenn sie nicht empiristisch verkümmern oder zu einer blossen 
pastoralen „Standesmoral" oder „Ethica pastoralis" (Quens t ed t ) 
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Werden will, in die grundlegende systematische Disciplin der 
theologischen Sittenlehre einsenken. Dadurch wird die prac
tische Theologie keineswegs zu einem „Anhängsel der Moral." 
Diese Gefahr droht eher, wenn man sie fälschlich zu verselb
ständigen sucht, indem man der Ethik das Personal christenthum, 
der practischen Theologie das kirchliche Leben als Object der 
Untersuchung zuweist. Die wahre practische Theologie ist viel
mehr eine reife Frucht jener gesund christlichen Ethik, welche 
das Reich Gottes oder die Kirche als den realen geistlichen 
Lebensorganismus auf Erden zum Mittelpunkt ihres deduetiven 
Nachweises macht. 

Man müsse — meint Z e z s c h w i t z (а. a. 0 . S. 29)—„das 
Handeln der K i r c h e als das Princip (?) der practischen Theo
logie" anerkennen „im Unterschied von der Ethik, die es mit 
dem Handeln des G l a u b e n s o d e r des c h r i s t l i c h e n S u b -
Jectes zu thun hat." Dass diese Unterscheidung gegenüber 
einer socialethischsn Auffassung, wie ich sie allseitig zu recht
fertigen gesucht, hinfällig wird, liegt auf der Hand. Z e z s c h 
witz wird selbst nicht geneigt sein, von seinem Standpunkt aus 
(etwa wie Pa lm er es thut) die Idee der Kirche und des kirch
lichen Lebens von der Sphäre des Glaubens- und Heilslebens des 
Christen auszuschliessen. Die Ethik wäre unter jener Voraus
setzung keine Vorarbeit für die practische Theologie, sondern 
eine Gefahr für die Existenz und Berechtigung der letzteren. 
Denn wenn der Christ als gläubiges Einzelsubject in seinem 
Handeln vollständig erfasst und zum Verständniss gebracht wer
den könnte, so bedürfte er ja zu seiner sittlichen Lebensbcthätigung 
nicht der kirchlichen Gemeinschaft. 

Die Sache wird, wie mir scheint, nur dann klar, wenn wir 
die practische Theologie mit S c h l e i e r m a c h e r , R o s e n k r a n z 
ц - Α. als die concreto Einigung der historischen und systematischen 
(speculativen) für die k i r c h l i c h e G e g e n w a r t auffassen. Da 
können wir uns auch mit Z e z s c h w i t z vollkommen einverstan
den erklären, wenn er die wissenschaftliche Erfassung der gegen
wärtigen Kirchenbildung und Leitung zugleich als Basis für die 
normale Ausgestaltung der Kirche der Zukunft ansieht. „In
dem die practische Theologie die Theorie der Bethätigung der 
Kirche nach Maassgabe der Erkenntniss ihrer Idee und unter 
den historischen Vorbedingungen darstellt, kommt in ihr allemal 
die Frucht der Vergangenheit für die unmittelbare Gegenwart 
zur Erscheinung, zugleich als Grundlage der Fortbildung der 
Kirche in der Zukunft." So ist die practische Theologie „die 

•· O e t t i n g e n , Sootalethlk. Thl . II. 24 
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Theorie der fort und fort in Wirklichkeit umzusetzenden Idee 
der Kirche auf Grand der geschichtlichen Erscheinung." 

Daher lässt es sich eben nicht als ein „überwundener Stand
punkt" bezeichnen, wenn man „die practische Theologie auf die 
Ethik zurückzuführen" sucht, obwohl ich den desfallsigen Ver
such E b r a r d ' s nicht rechtfertigen will, weil ihm der kirchliche 
Gesichtspunkt fehlt und er die Eigenart und das Recht der 
practisch-theologischen Disciplinen antastet. 

Die ethische Deduction sucht in systematischer Form die 
für alle Zeiten giltige Idee des wahren kirchlichen Christenthums 
gleichsam für die absolute oder „ewige" Gegenwart wissenschaft
lich zu rechtfertigen. Die practische Theologie sucht dieselbe 
auf die wirkliche, empirische Gegenwart des kirchlichen Lebens 
anzuwenden und die Maximen für eine ihr entsprechende 
Kirchenleitung und Kirchenfortbildung zu entnehmen. Mag man 
dann immerhin, wie zuerst Ha r na с к in seiner noch jetzt be
deutsamen Schrift (de theologia practica recte definienda et 
adornanda. Dorp. 1847) befürwortete, diese wissenschaftlich ge
ordnete Beleuchtung der kirchlichen Praxis ein „System" nennen. 
Eine andere Bedeutung hat das Wort hier jedenfalls als in den 
eigentlich sogenannten systematischen Disciplinen der Theologie, 
in der Dogmatik und Ethik. Hier bezeichnet das Wort jene 
wissenschaftliche Erkenntniss- und Begründungsform, welche den 
Höhepunkt theoretisch-idealer Gedankenentwickelung bildet, in
dem aus Einem sachlichen Grundgedanken das gegliederte Ganze 
herausconstruirt und deducirt wird. Dort meint man damit nur 
das Resultat jener anordnenden Thätigkeit des Geistes, welche 
auch die gegenwärtige kirchliche Lebensbethätigung nach einem 
klaren Eintheilungsgrunde in das Licht einer geschlossenen Theorie 
stellen und demgemäss kritisch beleuchten, emendiren und regeln 
will. 

Wir können das beispielsweise an der Special-Disciplin der 
Katechetik wahrnehmen, welche Z e z s c h w i t z zu dem Range 
einer christlich-kirchlichen P ä d a g o g i k oder Erziehlehre hinauf
gehoben zu haben das Verdienst hat. Von einem „System" im 
Sinne der Moraltheologie oder Glaubenslehre finden wir hier 
nichts. Die kirchliche Erziehung und der kirchliche Unterricht 
nach Stoff und Methode werden historisch und sachlich beleuchtet, 
und für die gegenwärtige christliche Praxis die Normen aufge
stellt und begründet. Die Voraussetzung dafür ist durchgehende 
die christlich-kirchliche Weltanschauung, wie sie doch nur in der 
Ethik auf Grund der Dogmatik als wissenschaftlich-idealer Ge-

i 
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dankenbau sich gestaltet. Die christliche Socialethik wird daher 
nicht blos dazu geeignet, sondern insbesondere dazu berufen 
sein, wie für christliche Pädagogik, so für die gesammte prac
tische Theologie die ewig gültigen principiellen Gesichtspunkte 
festzustellen, deren Anwendung auf die concrete Gegenwart im 
Anschluss an das geschichtlich Gewordene die practische Theo
logie theoretisch zu begründen hat. In welchem Maasse die 
8 y s t e m a t i s c h e Geistesarbeit des theologischen Ethikers von 
der a n o r d n e n d e n Theorie des practischen Theologen sich 
unterscheidet, wird das folgende Sehlusscapitel dieses Abschnitts 
lehren, in welchem wir die Gliederung christlicher Socialethik 
zu beleuchten haben. 

R e s u l t a t : 

§.22. Auf der Grundlage der b i b l i s c h - e x e g e t i s c h e n 
und k i r c h S n h i s t o r i s c h e n Disciplinen bildet die 
Ethik einen integrirenden Bestandtheil der s y s t e m a 
t i s c h e n T h e o l o g i e . Sie könnte daher mit der Dog
matik vereinigt als deductive Entwickelung der ge-
sammten christlichen Heilswahrheit zur Darstellung 
kommen. Es empfiehlt sich jedoch e i n e g e s o n d e r t e 
B e h a n d l u n g nicht blos wegen des verschiedenen In
halts (§. 16), sondern auch w e g e n de r v e r s c h i e d e 
nen m e t h o d i s c h e n B e g r ü n d u n g s f o r m . Die Dog
matik, als theologische M e t a p h y s i k , geht von Gott 
und den objectiv göttlichen H e i l s t h a t e n in Christo 
aus. Die Ethik, als theologische Anthropologie, nimmt 
von dem Menschen und den subjectiveren Erfahrungs
tatsachen des H e i l s l e b e n s innerhalb der durch Chri
stum erneuerten Menschheit ihren speeifischen Ausgangs
punkt. 

Die christliche A p o l o g e t i k und P o l e m i k werden 
Wir als besondere propädeutische Hülfswisseuschaften der 
systematischen Theologie bezeichnen dürfen, um die Heils-
Wahrheit gegenüber den G e g n e r n des C h r i s t e n 
t h u m s a u s s e r h a l b und i n n e r h a l b der Kirche zu 
rechtfertigen. Ein etwaiges „System christlicher Gewiss
heit" vermag aber die theologische Ethik nicht als selb
ständige Disciplin neben sich zu ertragen. Denn die 

2 4 · 



372 Buch I. Abschn. II. Cap. 2. Encyclopädische Stellung theol. Ethik. 

Beleuchtung der „christlichen Gewissheit" gehört ent
weder formal betrachtet als theologische Erkenntniss
theorie in die Einleitung zur Theologie überhaupt (En-
cyclopädie), resp. in die Prolegomenen zur systematischen 
Theologie; oder aber, material betrachtet, als wissen
schaftliche Darlegung unserer christlichen Heilsgewissheit, 
deckt sie sich, thetiseh ausgeführt, mit der Dogmatik und 
Ethik, antithetisch begründet, mit der Apologetik und 
Polemik. 

Für die p r a c t i s c h e T h e o l o g i e (inclusive christ
liche P ä d a g o g i k ) bietet die theologische Ethik in 
ihrem engen Zusammenhange mit der Dogmatik die 
noth wendige ideale und principielle Grundlage. Denn 
die practische Theologie, als g e o r d n e t e T h e o r i e der 
e m p i r i s c h e n L e b e n s f u n c t i o n e n der K i r c h e , hat 
nur die consequente Ausgestaltung der christlichen Le
bens p r i n c i p i en in der gegenwärtigen und zukünftigen 
kirchlichen P r a x i s wissenschaftlich zu rechtfertigen 
und zu reguliren. 



D r i t t e s C a p i t e l . 

Systematische Gliederung der theologischen Sittenlehre oder die 
Einthcijnng christlicher Socialethik. 

Ü. 23. Der Mittelbegriff und das R e a l p r i n c i p des S y s t e m s : Das christliche 
U e i 1 s l e b e n im Organismus der Menschheit nach seiner gesetzmässigen Entwickelung 
vom Centrum der W i e d e r g e b u r t aus. Xothwendigke i t der Z w e i t h e i l u n g . D a s 
christliche Heils leben nach seiner i n n e r e n Entwickelung im Reiche Gottes und seiner 
ä u s s e r e n Bethät igung in den concrct-irdischen (ienminschattsformen. D r e i t h e i l u n g 
der beiden Haupttheile. Dfe a l t e M e n s c h h e i t und ihr Verhältniss zum Gottesgesetz. 
Г*1е n e u e M e n s c h h e i t und ihr Lehen im Gottesgesetz, Der K a i n p t des alten und 
neuen Menschen unter der Zucht des (Jottesgesetzes. — Familie, S t a a t und K i r c h e 
a l s die drei concreten Gemeinschaf'tsf'ornien für die äussere Itethätigung des Heilslehens. 

Es bedarf, nachdem Inhalt und Form der theologischen 
Ethik besprochen worden, keiner ausführlichen Argumentation, 
цпл im Anschluss an den Mittelbegriff des ganzen Systems eine 
sachgemässe G l i e d e r u n g zu gewinnen. Der Mittelbegriff, so
fern er den entsprechenden Eintheilungsgrund bereits in sich 
schliesst, muss zugleich als sachliches R e a l - und heuristisches 
E r k e n n t n i s s p r i n c i p des Ganzen sich bewähren. 

Wir sahen schon (§. 17 f.) dass auch in der systematisirenden, 
deductiven Darstellung theologischer Ethik dieser Mittelbegriff 
mcht erst a priori erdacht oder erzeugt, noch auch mit Be
rufung auf irgend welche äussere Auctorität a posteriori aeeeptirt 
°der octroyirt werden darf. Er muss vielmehr in dem Wesen der 
christlichen Sittlichkeit selbst (§. 13 ff.), als einem Erfahrungs
gebiet des ethisirenden Subjccts (§. 17), enthalten sein und wird 
dadurch gewonnen, dass man durch Analyse jenes Inhaltes den 
•Punkt herausfindet und umgrenzt, aus welchem alle Momente 
Practisch-christlicheii Lebens ihre characteristische Eigentüml
ichkeit entnehmen und ihre angemessene Erklärung gewinnen. 

Aus dem früher dargelegten Object der christlichen Social
ethik ergeben sich aber in Betreff des Mittelbegriffs zunächst 
z ^ei negativ wichtige Bestimmungen, welche gegenüber der ein
seitig objectivistisch-theologischen und subjectivistisch-psycho-
hjgische η Gestaltung des Systems und seiner Gliederung betont 
s e in wollen. 

Man kann die christliche Moral nicht gründen wollen auf 
den Centraigedanken eines allgemein gültigen Sittengesetzes, als 



374 Buch I. Abschn. II. Cap. 3. Eintheilung christlicher Socialethik. 

einer gottgeoffenbarten feststehenden Norm unserer Lebensbe
wegung. Dadurch entsteht nothwendig eine dem christlichen 
Geiste widersprechende nomistischc Moral, in welcher „die For
mel des Sollcns" nach S c h l e i e r m a c h e r ' s Ausdruck von vorn 
herein das Verständniss christlicher Freiheitsbewegung ver
kümmert oder zerstört. „Wer die Ethik," sagt R o t h e mit 
Recht, „als blosse Pflichtenlehre behandelt, verdirbt eie bis auf 
den Grund." In diesem Sinne würde die Feststellung eines 
„obersten Moralprincips," auch wenn wir es ganz nach dem 
„Vorbilde Christi, als Ideal der gottwohlgefälligen Menschheit" 
formuliren wollten, allerdings nicht bloss „zwecklos", sondern 
„verwirrend" (Rothe) für die Construction christlicher Ethik. 
Sie käme in den Geruch der „Sclavenmoral" l welchenSchopen-
hauer bei aller theologischen Ethik zu wittern glaubt. Moral-
princip ist nie ein bloss zusammenfassender Grundsatz (Maxime) 
für das sittliche Handeln, — ein solcher wäre höchstens Princip 
einer Pflichtenlehre, — sondern als Moralprincip können wir nur das 
bezeichnen, was das christlich sittliche Leben virtuell in sich 
schliesst, als Potenz umfasst und mit innerer Nothwendigkeit 
aus sich heraussetzt. Eben deshalb lassen sich ζ. B. nicht, wie 
S a r t o r ius gewollt hat, die zehn Gebote oder der Complex der
selben in dem Postulat der Liebe zum Mittelbegriff für chr is t 
l i c h e Ethik machen. Das sollten wir ein für allemal den 
rationalisirenden und pelagianisirenden Moralisten überlassen! 

Von der anderen Seite wäre es ein ebenso arger Missgriff, 
wenn wir als „Grund alles Handelns und Sollens" für den Chri
sten lediglich das christliche Frömmigkeits g e f ü h 1 oder das 
christlich gefärbte Gottes b e w u s s t sein gelten Hessen, wie das 
namentlich die moderne Vermittelungstheologie seit S c h l e i cr-
m a c h c r und R o t h e will. Denn in diesem ganz subjectivistiscb 
gefärbten Princip ist ebensowenig, wie in dem reinen Gesetzes
begriff, jenes Moment, jenes punctum saliens nachweisbar, aus 
welchem sich für den sündigen und seiner sittlichen Ohnmacht 
bewussten Menschen ein Hebelpunkt neuen Lebens, ein über
ragendes Motiv gottgefälliger Willensbewegung ergiebt. Meine 
„Frömmigkeit", mein christliches „Gottesbewusstsein" ist ein zu 
schwankendes Fundament, um darauf das Gesammtgebäude 
christlichen Lebens, geschweige das eines wahrhaft normalen, 
heiligen Lebens zu bauen. Das Gesammtgebiet unse re r „Ge
fühle" ist eher ein Sumpf, in welchem man zu versinken, als 
ein Fels, auf welchem man sich zu erheben im Stande ist. Da
her auch die systematische Deduction nicht von dort her ihren 
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gesunden Ausgangspunkt nehmen kann. Es fehlt ihm wie die 
practische, so auch die wissenschaftliche Tragweite. 

Und doch liegt beiden geschilderten Einseitigkeiten ein 
Wahrheitsmoment zu Grunde. Ohne göttliche Norm fehlte der 
theologischen Ethik die objective Klarheit darüber, was gewollt 
zu werden verdient; ohne inneres lebendiges Gottesbewusstsein 
oder sagen wir lieber ohne kindliche Gottesgemeinschaft er
mangelte sie der subjectiven Wahrheit in Betreff dessen, was 
als sittliche Willenskraft den Vollzug jener Norm ermöglicht. 
In dem von uns bereits entwickelten Begriff des H e i l s l e b e n s 
liegt beides enthalten. In demselben vollzieht sich die ethische 
Vereinigung dos göttlichen und menschlichen Factors in Form 
der Reichsgemeinschaft, wie sie im Geiste und in der Kraft 
C h r i s t i , des gottmenschlichen Heilsmittlers, sich realisirt hat 
und im n e u g e b o r e n e n Menschen, als einem begnadigten Gottes
kinde und Gliede dieses Reiches, fort und fort realisirt zu wer
den vermag. 

Man könnte auch geradezu , wie meines Wissens nur der 
fromme Katholik Η i r s c h e r gethan, die Idee des R e i c h e s 
G o t t e s zum Centraigedanken der ganzen christlichen Moral 
machen. Namentlich für die socialethische Behandlung derselben 
scheint er sich von selbst zu empfehlen. Allein im „Reiche 
Gottes" liegt an und für sich noch nicht das Heilsmoment mit 
ausgedrückt. Dieses brauchen wir aber, um die speeifisch 
c h r i s t l i c h e Sittlichkeitsidee zu entwickeln, wie sie aus der 
natürlich sündlichen Heillosigkeit und Thatunfähigkeit des vom 
Fleisch geborenen und vom Gesetz Gottes gerichteten Menschen 
sich genetisch herausgestaltet. In dem Begriff des H e i l s -
Lebens im Organ i smus der g o t t e r l ö s t e n M e n s c h h e i t 
l s t der Gedanke des „Himmelreichs" bereits mit enthalten. Seine 
volle Entfaltung wird das Ziel der ganzen als Socialethik ge
fassten christlichen Sittenlehre sein. 

Das Heilsleben ruht aber auf der Nothwendigkeit der geist
lich -sittlichen W i e d e r g e b u r t der alten Menschheit, nachdem 
dieselbe unter den Schrecken und der Zucht des G e s e t z e s zum 
Bewusstsein ihrer Schuld und ihres Todes gelangt ist. Aus dem 
Tode erwächst das Leben nur durch die schmerzlichen Wehen 
einer neuen Geburt, welche der nothwendige Anfangspunkt eines 
solchen Lebens ist, das als ein Leben der Gotteskindschaft dem 
Willen des Erzeugers allein conform und gefällig ist. 

Es ist das unbestreitbare Verdienst von H a r l e s s ' Ethik, 
diesen Centraigedanken, diesen lebendigen Mittelbegriff aller 
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christlichen Ethik nicht bloss betont, sondern auch systematisch 
ausgeführt zu haben. Nur macht sich bei ihm, wie in der ge-
sammten modernen Ethik, der in dem Begriff der Wiedergeburt 
latitirende sociale oder Reichsfactor zu wenig geltend. Das 
Heilsleben im gotterlösten Menschheits-Organismus soll vom 
Centrum der Wiedergeburt als ein gesetzmässig sich entwickeln
des Ganzes dargelegt und dabei stets die Beziehung zum gott-
geoffenbarten Gesetz, als der absoluten Norm des Guten oder des 
heiligen Gotteswillens im Auge behalten werden. Wir werden 
dadurch beiden Wahrheitsmomenten in der oben betrachteten 
einseitigen Doppelfassung des Mittelbegriffs gerecht. So erst 
gelangen sie zu voller Bewahrung im christlichen Verstände. 
Das wird sich sofort näher zeigen, wenn wir jenen Mittelbegriff 
darauf hin prüfen, ob und wie er sich als E i n t h e i l u n g s -
g rund in seiner Fruchtbarkeit bewährt. Das Kriterium für die 
Fruchtbarkeit desselben muss sich darin kund geben, dass für 
alle sittlichen Lebensfragen, für jedes ethische Verhältniss ohne 
Schwierigkeit „der geeignete Ort" sich finde, wo die Einzelfrage 
mit Nothwendigkeit in das Ganze sich einordnen oder unter das 
Princip sich befassen lässt. Diese Forderung hat S c h l e i e r 
m a c h e r in seiner „Kritik aller Sittenlehre" mit Recht in den 
Vordergrund gestellt. Wir dürfen nicht daran verzweifeln, das 
„Netz, welches dio Unendlichkeit menschlicher Verhältnisse zu
sammenfassen kann, zu weben und zu schlingen" (Martensen) . 

Dass die Sittenlehre in einen „allgemeinen" und „speciellen" 
Theil gesondert werde, wie seit D e W e t t e Viele, neuerdings 
noch M a r t e n s e n gethan, ist nur ein Auskunftsmittel der Ver
legenheit. Man verzichtet dann eben einfach auf wirkliche 
Gliederung. Wenn ich bei dem lebendigen Organismus mensch
lichen Leibes eine sachlich begründete anatomische oder physio
logische Theilung versuchte, so würde ein jeder staunen, wenn 
ich zue r s t von diesem Leibe „im Allgemeinen" und dann von 
demselben im „Besonderen" reden wollte. Warum erlaubt man 
sich solche nichtssagende, formal logische Unterscheidung bei dem 
höchsten und vollendetsten Organismus sittlichen Heilslebens? 

I'reilich könnte man mir einwenden, die von mir selbst ge
gebene „Grundlegung" zur Sittenlehre sei ja nichts anderes, als 
solch ein nebuloser „allgemeiner Theil" des ethischen Systems. 
Der Einwand wäre jedoch kein begründeter. Denn nicht ein 
Stück des „Systems" liegt in dieser „Grundlegung" vor, sondern 
nur eine, durch den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und 
der Zeitbildung für die Rechtfertigung einer socialethischen Dis-
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ciplin nothwendig gewordene propädeutische Substruction. "Wir 
könnten dieselbe mit den Prolegomenen zur Dogmatik in Pa
rallele stellen. Das „System" aber muss ein geschlossenes Ganze 
für sich sein, darf sich also weder auf jene „allgemeine Grund
legung" berufen, noch auch selbst in einen „allgemeinen" und 
nspeciellen" Theil — recht eigentlich zerfal len. Es wäre das 
eben, wie gesagt, keine Gliederung, sondern ein Nothbehelf, um 
den massenhaften, ethisch-casuistischen Stoff für den sogen, 
»speciellen Theil" aufzubewahren und in demselben rubrikartig 
aufzustapeln, nachdem die Principienfragen im „allgemeinen" 
Theil 

erledigt sind. Dem Organ ismus des ethischen Gesammt
iebens wird man auf diesem Wege nimmermehr gerecht. 

Etwas Anderes ist es, wenn ich die inneren, den Lcbens-
process constituirenden und die nach aussen, zur wirksamen 
Thätigkeit bestimmten Theile des Organismus unterscheide. 
Da erscheint jeder Theil als ein Ganzes für sich und doch weist 
der eine mit Nothwendigkeit auf den anderen hin. Wenn der 
a ] te M o s h e i m in seiner „Sittenlehre" den ersten Theil „von 
der inneren Heiligkeit der Seele," den zweiten „von der äusseren 
Heiligkeit des Wandels" überschrieb, so folgte er einem, meiner 
Heberzeugung nach noch jetzt brauchbaren Eintheilungsgrunde. 
•Nur will derselbe auf den richtigen Mittelbegriff übertragen sein. 
Das Heilsleben des Christen im Reiche Gottes muss zuers t nach 
seiner i nne ren E n t w i c k e l u n g als ein zusammenhängender 
Bewegungsprocess ethischer, resp. socialethischer Art erfasst sein. 
Dann erst können wir in einem z w e i t e n H a u p t t h e i l o seine 
lach aussen zu Tage tretende Bethätigung richtig beurtheilen 
U n d allseitig darstellen. Gegenüber den bereits vorgefundenen 
geschichtlichen Gemeinschaftsformen in Familie, Staat und Kirche 
Wird sich jenes Heilsleben als regenerirendes und sittigendes Princip 
bewähren und im vollendeten Gottesreiche, in der erlösten Gottes-
^enschheit schliesslich zu adäquater Darstellung kommen müssen. 
Während also unser induetiver Theil, auf der Beobachtung ruhend, 
e s vor Allem mit der äusseren Bethätigung sittlichen Lebens in 
den concret-geschichtlichen Organismen menschlichen Gemein-
Jebens zu thun hatte, wird der deduetive Theil mit den inner
lich psychologischen Momenten beginnen und mit der Bewäh-

derselben im äussern Gemeinschaftsleben endigen müssen. 
Der Weg von Innen nach Aussen ist hier ebenso indicirt, als 
" e i dem induetiven Verfahren der Weg von Aussen nach 
Innen. 

Geben wir nun damit der in der modernen Ethik so allgemein 

s 
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beliebten, nicht bloss von S c h l e i e r m a c h e r und R o t h e , son
dern auch von S c h m i d , Mar t ensen und vielen Anderen an
erkannten Eintheilung in Güter-, Tugend- und Pflichtenlehre 
ein für allemal den Abschied? Oder ist etwas Wahres daran, 
wenn R o t h e noch in der neuesten Auflage seiner theologischen 
Ethik (Bd. I, S. 401) behauptet: „Es gehört zu den unvergäng
lichen Verdiensten S c h l e i e r m a c h e r ' s , nachgewiesen zu haben, 
dass die Ethik nur in der dreifachen Gliederung als Güterlehre, 
Tugendlehre, Pflichtenlehre ihre Aufgabe wirklich zu lösen ver
mag"? R o t h e scheint hier vergessen zu haben, dass sogar 
S c h l e i e r m a c h e r jene für die „philosophische Sittenlehre" von 
ihm aeeeptirte dreifache Gliederung für die christliche Ethik aus
drücklich verwirft, weil „vom christlichen Standpunkte die Tu
gend und die Pflicht eines Jeden abhängig sei von seinem Ort 
im Reiche Gottes". 

Als E i n t h e i l u n g s g r u n d können wir unmöglich jene drei
fache Unterscheidung aeeeptiren, nachdem wir die Ideen des 
Gutes, der Tugend und der Pflicht als keineswegs sich aus-
schliessende oder coordinirte Formbegriffe der Ethik bereits all
seitig nachgewiesen haben (§. 3. 7. 11. 15). Alle Systeme, welche 
von dieser Gliederung ausgehen, vermögen den Stoff nicht klar 
zu gruppiren. Jedenfalls gelingt es ihnen nicht, den peinlichsten 
Wiederholungen zu entgehen, da ja, wie wir gesehen, jedes sitt
l i c h e Gut als vorschwebendes Ideal betrachtet zur Pflicht wird, 
als innerer, den Willen beseelender Besitz angesehen sich zur 
Tugend gestaltet. Die Har less ' sche Eintheilung in Heilsgut, 
Heilsbesitz und Heilsbewahrung erinnert noch wie ein schwaches 
Echo an diesen Dreiklang der S chl ei er m a eher 'sehen Trom-
petentöne vom höchsten Gut, der Tugend und der Pflicht. Jeden
falls scheint mir, wenn man schon so gliedert, der Pflichtbegriff, 
und nicht, wie Mar t ensen noch neuerdings gethan, der Begriff 
des höchsten Gutes in den Vordergrund gestellt werden zu müssen-
Denn das höchste Gut ist ein Ziel, das sittlich erst er rungen 
werden muss. Und zu diesem erfolgreichen Kampfe muss das G e-
se tz den Menschen pädagogisch erst vorbereiten und die wahre 
T u g e n d innerlich erst befähigen. Mit Voraufstellung des höch
sten Gutes wird der g e n e t i s c h e n Entwickelung christlicher 
Sittlichkeit das Verständniss verbaut. Die Ethik gewinnt dann 
leicht einen idealistischen oder eudämonistischen Zug. 

Gleichwohl bin ich weit entfernt, jene Dreitheilung als ein 
willkürliches Menschenfündlcin oder ethisches Theologumenon 
einfach über Bord werfen oder als unebenbürtiges Bastardkind 
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aus der Ehe heidnischer und christlicher Ethik (§. 11) mit dem 
Bade ausschütten zu wollen. Wenn wir nur die Keihenfolge 
umkehren und топ dem ernsten, sittlich erziehenden Pflichtbegriff 
ausgehen, um zum Begriff des höchsten Gutes fortzuschreiten, so 
können wir das Wahrheitsmoment in jener Eintheilung wohl 
acceptjren und verwerthen. 

Fassen wir das nach unserer Darlegung im e r s t en Haup t 
the i le zu behandelnde „christlieheHeilsleben in seiner i n n e r e n 
Entwickelung" näher ins Auge und prüfen dasselbe auf seine 
eigenthümliche G e n e s i s hin, so werden wir doch vor Allem den 
natürlichen Menschen nach seiner sündlichen Geburt und Eigen
art im Lichte des Gewissens- und Sittengesetzes zu beleuchten 
haben. Vom S c h i c i e rmach er'sehen Standpunkte, nach wel
chem „das Böse überhaupt kein in die Ethik gehöriger Begriff" 
»ein, und „das Gute nur ohne Gegensatz seinen Platz in der 
Ethik finden" soll, lässt sich allerdings die Lehre vom „Gesetz" 
als der eigentlichen „Kraft der Sünde" (δνναμις αμαρτίας 1 Cor. 
IS, 5ti) nicht in den Vordergrund stellen. Dann wird aber 
a u-ch das Verständniss des H e i l s l e b e n s unmöglich. C. Fr. 
Schmid hat vollkommen Recht, wenn er S c h l e i e r m a c h e r 
gegenüber warnend ausruft (S. 349): „Es thut nicht gut, wenn 
raan den Grundbegriff des Gesetzes von seiner Stelle rückt; 
e r ist der bis auf den tiefsten Grund hinabreichende Fels 
der Sittenlehre". Die nothwendige Prämisse des Ileilslebens 
xn uns ist die vor unserem Gewissen aufgedeckte Blosse und 
•Nacktheit des alten Menschen. Das kann nur im Licht des un
bedingt verpflichtenden Gesetzes geschehen. Daher wird auch 
Qie dem Pflichtbegriff entsprechende G e s e t z e s lehre in dem 
e r 8 t e n Abschnitt des I. Haupttheiles vorzugsweise zur Darstel-
hvng kommen müssen. So werden wir auch vor jenem abstract 
Realistischen Ausgangspunkt bewahrt, der für eine c h r i s t l i c h e 
Sittenlehre sich kaum ziemt, vor jenem Ausgangspunkt, mit wel
chem sich unter den Diis minorum gentium R. W e n d t , unter 
den im positiven Lager gerühmten Koryphäen W u t t k e , Sar-
torius und A. abmühen, wenn sie im „ersten Theil der Sitten
lehre" das „Sittliche an sich, ohne Beziehung auf die Sünde" 
ftbhandeln und dann entweder eine „paradiesische" Ethik ohne 
bedeutsamen sittlichen Gehalt in den Vordergrund stellen, oder 
»das Gesetz an und für sich" betrachten, während dasselbe doch 
ahs P f l i c h t sich nur dem sündigen Eigenwillen des Menschen 
empirisch entgegenstellt. Ueberhaupt lässt sich kaum ein schla
genderes Beispiel für die Gefahr einer haarspaltenden Gliederung, 
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ja eines sich stets um sich selbst herumwälzenden Wirrwarrs 
von Eintheilung der Ethik anführen als W u t t k e ' s von so treff
licher Gesinnung getragene „christliche Sittenlehre"! 

Der erste Abschnitt dos I. Haupttheils wird uns also den 
alten Menschen in seinem Verhältniss zum Gottesgesetz unter 
Vorwalten des Pflichtbegriffs vor die Seele führen, wobei dann 
die sittliche Idee der Sünde in ihrer mikrokosmischen und makro
kosmischen Erscheinung allseitig beleuchtet werden muss. Gegen
über diesem, vorwaltend aus der Sündenerfahrung des Christen 
argumentirenden Hauptstück wird der z w e i t e Abschnitt das 
ideale Gegonbild: den neuen M e n s c h e n als Wiedergeborenen 
in Christo darzustellen haben. Im Unterschied von dem im ersten 
Abschnitt zu entwickelnden Begriff der gesetzlichen Tugend 
wird hier das wahre Wesen c h r i s t l i c h e r Gesinnungstüchtig
keit auf Grund der Glaubonsgemeinschaft mit Christo, dem Ur-
bilde aller Tugend, zur eingehenden Darlegung kommen müssen. 
Der neue Mensch in seinem neuen Liebesgehorsam, also als Er-
füller des göttlichen Gesetzes, ist der Hauptvorwurf dieses zwei
ten Abschnitts. 

Der d r i t t e Abschnitt wird dann den unvermittelt scheinen
den Gegensatz, die Kluft zwischen sündiger Fehlentwickelung 
(Abschnitt I) und geheiligter Lebensentwiokelung (Abschnitt II) 
zu vermitteln und der christlichen Empirie entsprechend zu über
brücken haben. Denn nirgends im Heilsleben des Christen findet 
sich der alte und neue Mensch gesondert. Sie liegen factisch im 
Kampf mit einander. In der christlichen Kampfcslehre liegt der 
Höhepunkt des ganzen Heilslebens. Sie schützt wie vor gesetz
lich-pessimistischer, so vor idealistisch - optimistischer Auffassung 
des Christenstandes. Der erste und zweite Abschnitt, sobald sie 
isolirt würden, könnten zu solchen Einseitigkeiten Anlass geben. 
Die Versenkung in das Ringen des Ideals mit der nackten Wirk
lichkeit soll uns vor demselben bewahren. Zugleich wird hier, 
im dritten Abschnitt, das christliche Verständniss für das höchs t e 
Gut angebahnt, welches uns nur dadurch zu eigen wird, dass 
wir es im heissen Kampfe erringen (§. 15). In der Lehre vom 
Heiligungskampfe wird auch der einzig passende Ort nachgewie
sen werden können, an welchem die sogenannte „Collision der 
Pflichten" und die „Idee des Erlaubten" sachgemäss zur Sprache 
gebracht werden können. Denn beide Fragen, die den Ethikern 
so viel unnützes Kopfbrechen verursacht haben, werden ihres zu
fälligen und casuistischen Characters entledigt, sobald wir sie im 
Zusammenhange mit den individuellen Sündengefahren des noch 
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mi Kampf begriffenen und mit dem Fleisch behafteten Christen-
menschen beleuchten. — 

Die Dreitheilung des zweiten, mehr practischen Theiles, 
macht sich ganz von selbst. Bei genetischer Behandlungsweise 
müssen wir die äussere B e t h ä t i g u n g des christlichen Heils
lebens selbstverständlich dort beginnen, wo überhaupt das con-
cret menschliche Gemeinschaftsleben seinen Anfang nimmt, in 
der Fami l ie . Die auf der Ehe ruhende natürlich-geschlecht
liche Hausgemeinschaft wird im Lichte christlichen Heilslebens 
vor Allem im ersten Abschnitte dieses Theiles zu betrachten 
s e m . Die Familienpflichten, die häusliche Tugend und das sitt
liche Gut der wahren christlichen Hausgenossenschaft werden 
l n s Auge gefasst werden müssen. 

Die geschlechtlich begründete menschliche Ur- und Natur
gemeinschaft wird sich aber als eine vom Heilsleben durchdrun
gene nur dann bewähren, wenn sie als der gottgewollte Keim-
PUnkt für christliches V o l k s - und kirchliches Rold is leben er-
e cheint. Es muss sich also im z w e i t e n Abschnitt des II. Haupt-
theils die Bethätigung des christlichen Heilslebens in der bür
g e r l i c h - r e c h t l i c h e n V o l k s g e m e i n s c h a f t anschliessen, 
Woselbst die Idee des ch r i s t l i chen Staates erst zu vollem Ver-
8'ändniss gelangen kann. Sodann wird im dr i t ten Abschnitt 
°-ie K i r c h e als die concret-geschichtliche Erscheinungsform des 
Reiches Gottes so darzustellen sein, dass das, im I. Haupttheil 
beleuchtete, innerhalb des Reiches Christi herausgeborene Heils
leben, stets seine Mutter suchend und ehrend, schliesslich in dem 
vollendeten Gottesreiche, der civitas Dei auf Erden, sein ideal und 
real verwirklichtes höchstes Gut finde. 

Mit diesem eschatologischen Gedanken muss das „System" 
Z u m Abschluss gelangt sein. Wir wollen nur noch (§. 24 ) ins 
^ u g e fassen, ob sich für die besondere Gliederung der Einzel-
abschnitte und die detaillirte Behandlung der ethischen Einzel
materien, deren Ueberblick durch die Inhaltsangabe im Anfange 
"•eses Bandes ermöglicht ist, ein weiteres heuristisches Princip 
S t e l l e n 

und rechtfertigen lässt. 
R e s u l t a t : 

§· 23. Es soll die theologische Ethik das c h r i s t l i c h e 
ausleben im Reiche Gottes, als dem O r g a n i s m u s 
der e r l ö s t e n M e n s c h h e i t , mit steter Beziehung zum 
göttlichen Geb o t vom Centrum der W i e d e r g e b u r t aus 
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als ein gesetzmässig sich entwickelndes Ganzes zur Darstel
lung bringen (§.17). Um ihrer .wissenschaftlich-systema
tischen Aufgabe (§. 19) zu genügen, darf sie weder bloss 
äusserlich in einen a l l g e m e i n e n (theoretischen) und 
s p e c i e l l e n (practischen) Theil zerfallen, noch auch 
unter dem dreifachen Gesichtspunkt der G ü t e r - , Tu
g e n d - und P f l i ch t en l eh re behandelt werden (§. 15). 
Vielmehr wird zunächst im e r s t e n Haupttheil das 
christliche Heilsleben nach seiner i n n e r e n E n t w i c k e 
l u n g darzustellen sein. Gegenüber der vom Gesetz auf
gedeckten sittlichen Ohnmacht und Heillosigkeit der 
a l t e n , natürlichen M e n s c h h e i t (Abschnitt I) wird die 
E r n e u e r u n g derselben zu sittlicher Thatkraft und 
wahrhafter Gesetzeserfüllung in Christo, (Abschnitt II) 
und die Bewährung dieser Thatkraft im K a m p f zwi
schen dem neuen und alten Wesen, zwischen Fleisch und 
Geist zur Erlangung des höchsten Gutes (Abschnitt III) 
zum vollen Verständniss kommen. 

Im z w e i t e n Haupttheil des Systems wird das 
christliche Heilsleben nach seiner ä u s s e r e n Be thä t i 
g u n g in den g o t t g e o r d n e t e n c o n c r e t e n G e m e i n -
s c h a f t s f o r m e n zu beleuchten sein. Hier muss vor 
Allem (Abschnitt I) das christliche F a m i l i e n l e b e n 
oder die Urgemeinschaft auf Grund der Ehe, sodann 
(Abschnitt II) die in ihr keimartig vorgebildete national 
bürgerliche Gemeinschaftsform des christlichen S taa t s 
und C u l t u r i e b e n s , und endlich (Abschnitt III) die 
K i r c h e , als die irdische Erscheinungsform des Reiches 
Christi auf Erden behandelt werden. Alle d re i Formen 
menschlichen Gemeinlebens werden wir, indem wir das 
Ziel der vollendeten Humanität in der civitas Dei stets 
im Auge behalten, zu dem sich bethätigenden Heilsleben 
in Beziehung zu setzen haben. 
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§· 24. Die g e s a m m t e i'.thik als systematisch geordnete christliche Tugendlehre . Die 
'"ersuchten Gliederungen der Cardinal Tugenden im heidnischen und christlichen Sinne. 
Freiheit und L i e h e . Wahrhe i t und Gerecht igkeit als Tugendidea le . Das heuristische 
Princip für die Einthei lung der christlichen Tugenden im Zusammenhang mit der g e -
" e t l s c h e n Entwicke lung der einzelnen H a u p t - M o m e n t e des Heilslebens. G e b u r t , 
B e w e g u n g und V o l l e n d u n g des Hei ls lcbens. Die entsprechenden Tugendprlncipe 
^ s G l a u b e n s , de) L i e b e und der H o f f n u n g . Die consequente Durchführung 
dieser Drcitheilung in b e i d e n Ilauptthcilcn. — Die nothwendige Beleuchtung jeder 
e 'hischen Einzelfroge nach dem g ö t tl i e h - un i v e r s e l 1 e η und i n d i v i d u e l l -
P e r s ö n l i c h e n Factor . Die Combinat ion beider in dem c o l l c c t i v e n G e m e i n -
8 c h a f t s f a c t o r , als characteristisches Kennzeichen christlicher S o c i a l e t h i k . 

Man каип in gewissem Sinne sagen: das ganze System theo
logischer Sittenlehre sei eine gegliederte Darstellung und wissen
schaftliche Rechtfertigung der wahren, christlichen T u g e n d . 

Freilich hat der christliche Tugendbegriff, wie wir gesehen 
(§· 15 S. 148), an dem Pflicht- und Güteibegriff sein notwen
diges Correlat. Es lässt sich kaum bestreiten, dass auch „die 
Idee des höchsten Gutes der Ethik ihren Inhalt zu geben" ver
möchte, wie im Anschluss an S c h l e i e r m a c h e r Heman 
(*· a. 0 . S. 444 ff.) neuerdings durchzuführen versucht bat. Ja, 
W l r können in gewissem Sinne zugestehen, dass „der Fortschritt 
U jid die Ausbildung der Ethik inskünftige von nichts Anderem 
abhängen und in nichts Anderem bestehen wird, als in einer 
unnier eindringenderen Erfassung und immer volleren Entwicke
lung der Idee des höchsten Gutes". Allein wir haben bereits 
erkannt, dass der zunächst objective Begriff des „Gutes" die 
»freie sittliche Thätigkeit" fordert, um ein wahrhaft ethischer 
begriff zu werden. Und andrerseits setzt die Erringung des 
höchsten Gutes eine dc inS i t t engese t z entsprechende adäquate 
Kraft des Willens voraus. Es ist also weder der Pf l i ch t - , 
D°ch der Gut er-Begriff das Vorwaltende und Entscheidende in 
^er christlichen Ethik. Es bewegt sich vielmehr die gesammte 
Untersuchung um das Eine Problem: wie das wahrhafte Gut 
ßemäss dem verpflichtenden Gottesgesetz durch die f re ie Kraf t 
8 l t t l i c h e n W i l l e n s im christlichen Sinne errungen und zur 
Darstellung gebracht werden könne. Daher können wir ohne 
Erschleichung sagen: die c h r i s t l i c h e T u g e n d zu verherr-
hchen und zu vollem Verständniss zu bringen, sei die Central-
a u %abe (vgl. §. 19) des christlich ethischen Systemes. Das wi
derspricht keineswegs dem früher dargelegten Gedanken (vgl. 
°· 336 f . ) , dass die Aufgabe der Ethik als Wissenschaft in der 
Durchführung und Rechtfertigung der I d e e c h r i s t l i c h e r F r e i -
heit liege. Denn die wahre Freiheit ist eins mit dem Wesen 
wahrer Tugend (§. 7) ; sie ist nur die nothwendige sittliche Form 
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der nicht bloss gesetzlichen, sondern aus der Gotteskindschaft 
geborenen c h r i s t l i c h e n T u g e n d . 

Wie sehr auch dieser Begriff von der rationalistischen Auf
klärung missbraucht und verflacht worden ist — es lässt sich 
nicht leugnen, dass in ihm auch das Heilsleben culminirt, sofern 
in der Tugend Gottes gebietender Wille und des Menschen gei
stige Willenskraft zu innerer Einheit und Verschmelzung kom
men. Und das war ja, wie wir sahen (§. 5) das Wesen des sittlich 
Guten. Wenn die Schrift den Ausdruck „Tugend" (αρετή) verhält-
nissmässig selten gebraucht (Phil. 4, 8; 2 Petr. 1, 5 vgl. mit 1 Petr. 
2, 9; 2 Petr. 1, 3) , so kommt das nur daher, weil sie diesen 
Begriff meist in seiner saclilich-erfüllten Bedeutung mit den ver
schiedensten Worten, wie Tüchtigkeit, (Ίχανότης 2 Cor. 3, 5. 6), 
Wirkungskraft (δνναμις 1 Cor. 4, 20; 2 Petr. 1, 3), Glaubens
gehorsam (Rom. 1, 5; 6, 16 ff.), Liebesenergie (Gal. 5, 6; 
1 Joh. 5, 4 f.) etc. bezeichnet. 

Die Eintheilung der Ethik, wie wir sie in ihren Haupt 
momenten begründet, könnte in den dotaillirten Unterabthei
lungen füglich nach den verschiedenen Momenten der Tugend weiter 
gegliedert werden. Wir wissen, in welcher Weise die Cardinal-
tugenderi in der heidnischen Vier- und der christlichen Dreizahl, 
im Mittelalter bei den scholastischen und aristotelisch influirten 
Moralisten in der heiligen Siebenzahl figurirtcn. S e h l ei ei
nlach er hat in seiner philosophischen Sittenlehre die he idn i s che 
Vierzahl (Weisheit, Beharrlichkeit, Besonnenheit und Gerechtig
keit resp. Liebe) in moderner Form neu motivirt. P a l m e r hat 
in seiner „Moral des Christenthums11 mit wiederum neuen Mo
tiven eine c h r i s t l i c h e Vierzahl (Freiheit, Wahrheit, Gerechtig
keit, Liebe) hervorheben zu müssen geglaubt. Andere haben 
wieder Anderes versucht. Die Zahl der Versuche ist Legion, — 
ein Beweis, dass kein durchgreifendes und anerkanntes princi
pium divisionis vorliegt. 

Auf den ersten Blick scheint das Doppelgestirn der Frei
he i t und L i e b e dem Princip christlichen Heilslebens am mei
sten zu entsprechen. Denn Wahrheit und Gerechtigkeit lassen 
sich eben auf Wahrheits-und Gerechtigkeits l i e b e zurückführen. 
Die Freiheit ist zwar auch ein Object der. Liebe. Aber sie be
zeichnet zunächst doch die characteristische subjective Dascins-
form des sittlichen Ideals, welches inhaltlich in der heiligen Liebe 
zu seiner Fülle, zu dem Alles erfüllenden Maasse gelangt. Inso
fern sind jedoch Freiheit und Liebe nicht als со o rd in i r t e Mo
mente des Tugendlebens zu betrachten, als eben die Freiheit, an 
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und für sich ein negativer Begriff, der das Complement der sitt
lichen Nothwendigkeit fordert, erst durch die wahre heilige Liebe 
zu ihrer positiven Bedeutung (als materiale Freiheit, als beata 
necessitas boni) gelangt. In der h. Liebe, so sahen wir schon 
oben (§. 5 ff.), einigen sich Nothwendigkeit und Freiheit. In 
der Liebe culminirt das speeifisch christliche Tugendideal. Sie 
bildet den rothen Faden in a l len Einzelabschnitten des Systems, 
wie wir dieselben im vorigen Paragraphen begründet haben. 

Es wird also bei dem alten Augustinischen: „virtus ordo 
amoris" bleiben müssen. Nur gilt es, die ihr inwohnende „Ord
nung" auf ihre principiellen Einzelmomente zurückzuführen und 
ihrer Genesis gemäss zu analysiren. Vielleicht gelingt es auf 
diesem Wege ein heuristisches Princip für die Unterabtheilung 
der einzelnen „Abschnitte" zu gewinnen und die altchristliche, 
biblisch berechtigte Dreitheilung in G l a u b e , L i e b e und 
H o f f n u n g auch wissenschaftlich zu begründen.' 

Fassen wir die Hauptmomente christlichen Heilslebens nach 
ihrer g e n e t i s c h e n Entwickelung ins Auge, so wird die W i e 
d e r g e b u r t als nothwendiger Ausgangspunkt, die Lebens 
b e w e g u n g als nothwendiger Fortschritt, die V o l l e n d u n g als 
nothwendiges Ziel uns entgegentreten. Diesen drei Momenten im 
Process des Heilslebens entsprechen aber als innere, sittliche 
Herzenszuetände: der G l a u b e , der die wiedergebärende Heils-
niacht empfängt und ergreift; die L i e b e , welche der Pulsschlag 
der neuen Lebensbewegung ist, und die H o f f n u n g , welche das 
Vollendungsziel als ein der Gegenwart zwar verbürgtes, aber erst 
l n der Zukunft erscheinendes zuversichtlich umfasst. Deshalb 
traten uns bei der grundlegenden Entwickelung der christlichen 
Sittlichkeitsidee (§. 13) jene drei Tugenden, die doch wiederum 
Ш der Liebe ihren einigenden Brennpunkt haben, bereits als in 
Jener Idee nothwendig enthaltene entgegen. 

Aber nicht bloss bei der idealen Darstellung des neuen Men-
8chen in Christo (Thl. I , Abschn. II) , sondern auch in der vor-
he rgehenden vom alten Menschen (ТЫ. I, Abschn. I) und in der 
darauf folgenden vom Kampfe beider (Thl. I, Abschn. III) treten 
in Folge genetischer Betrachtungsweise diese d r e i Gesichts-
Punkte (Glaube, Liebe, Hoffnung) in den Vordergrund. 

Bei der Analyse des alten Menschen werden wir im Lichte 
des Gottesgesetzes, wie es sich im Gewissen spiegelt, vor Allem 
die Aufgabe haben, darzulegen, dass der Mangel an kindlichem 
Gottvertrauen oder der Unglaube die mit der fleischlichen Ge
burt zusammenhängende Quelle seiner sittlichen Ohnmacht ist; 

ν · О e t t i η gen , Socialethik. ТЫ. II . 2δ 
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-dass ihm ferner bei seiner Lebensbewegung die freimachende 
Kraft wahrer Liebe f e h l t , und dass endlich im Hinblick auf 
sein tragisches Ende, auf die Vollendung des alten Menschen im 
T o d e , die Hoffnungslosigkeit sein Elend und seine Armuth 
besiegelt. 

Aber auch in der Lehre vom Kampfe des alten und neuen 
Menschen werden wir in drei Capiteln zunächst den mit der 
Wiedergeburt nothwendig verbundenen Kampf als Glaubens
kampf, den im Lebensfortschritt sich kundgebenden sogenannten 
Heiligungskampf als ein Ringen werkthätiger L i e b e , und end
lich den Vollendungskampf als den letzten Strauss zu betrachten 
haben, den die Hof fnung mit der Hoffnungslosigkeit und ihren 
Gesellen ficht. 

Ja selbst bei der Betrachtung der concreten Gemeinschafts
formen, in dem z w e i t e n Haupttheile, werden wir die einzelnen 
Abschnitte, die christliche Familientugend, die christliche Bürger-
Tugend und die kirchliche Tugend so behandeln können und 
müssen, dass die Wurzel des Glaubens, der verästelte Stamm 
der Liebe und die Blüthenkrone der Hoffnung in ihrer innigen 
Zusammenstimmung das häusliche, staatliche und kirchliche Le
bensideal constituiren. Ja, wir können es als ein specifisches 
Merkmal gesund christlicher Socialethik bezeichnen, dass sie die 
irdischen Gemeinschaftsformen und die in ihnen sich bewährende 
christliche Tugend nicht bloss unter den Gesichtspunkt zeitlich-
irdischer, vergänglicher Berufsarbeit stellt. Es lohnte sich wahr
lich nicht der Mühe, für Haus und Hof, für Staat und Kirche 
sich in hingebender L i e b e zu zerarbeiten, wenn ihnen nicht ein 
gottgewolltes tieferes Fundament und ein gottbestimmtes ewiges 
Ziel innewohnten. Die enge Beziehung des irdischen zum himm
lischen Beruf muss gerade in der Lehre von den concret ge
schichtlichen Gemeinschaftsformen zu Tage treten. Es muss sich 
erweisen, ob und was in ihnen der Typus (τύπος τον μέλλοντος 
Rom. 5, 14), der ewige Kern, was vergängliche Hülle ist. Daher 
muss auch das Familien- und Volksleben, soll ich anders als 
Christ für dasselbe lebhaft fühlen und freudig arbeiten, vom 
G l a u b e n getragen und von der H o f f n u n g beseelt sein. Dem 
gottgewollten, organischen Ursprung derselben entspricht der 
G l a u b e , jene Pietät und Treue (πίστις), mit der wir für sie 
arbeiten. Auf das ihnen gestellte ideale Ziel richtet sich die 
H o f f n u n g , die allein uns zu begeistern und freudig zu stimmen 
vermag, in all' unserer gemeinsamen L i e b e s arbeit während der 
irdischen Wallfahrt unserer Pilgrimschaft. So bleiben auch hier ·' 
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Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei; und die Liebe ist nur inso
fern die „grosseste unter ihnen", weil sie die ewig währende Ge
stalt christlicher Tugend ist, während Glaube und Hoffnung der 
Form zeitlicher Lebensbewegung angehören, in Schauen und Be
sitz übergehen werden. — 

Für die speciellste Detailbehandlung in jedem einzelnen Ca-
pitel des Systems wird uns schliesslich die schon im ersten Bande 

ftuf induetivem Wege gefundene d r e i f a c h e Beziehung zum gö t t 
l i c h e n , p e r s ö n l i c h e n und Gemeinschaftsfactor als durch
aus berechtigtes heuristisches Princip gelten. Denn in allen sitt
lichen Einzelmaterion tritt an den theologischen Moralisten selbst
verständlich zuers t die Frage heran: was ist Gottes Wirkung, 
Gottes Rath und Wille dabei? Damit gewinnt er von vorn 
herein einen festen Boden der Beurtheilung. Dann macht sich 
als z w e i t e s Moment die Frage geltend: was ist des Menschen 
Persönliche Beschaffenheit, was thut und wirkt seinerseits der 
Mensch als persönliche Creatur Gottes? Schliesslich muss aber 
das Zusammenwirken beider Momente, das Facit oder Product 
des universell göttlichen und individuell-subjectivcn .Factors bei 
dem empirisch sittlichen Leben des Christen in d i e s e r AVeit 
beleuchtet werden. Und das gestaltet sich, wie wir gesehen, 
stets und allüberall in F o r m der o r g a n i s c h e n Gemein
schaf t , so dass der universelle und individuelle Factor in 
dem makrokosmisch-collectiven Gattungsleben combinirt zu Tage 
treten. Wir werden in der Durchführung des Systems selbst 
sehen, wie sich dieser dreifache Gesichtspunkt nicht blos in der 
Positiven Darlegung des neuen Lebens, sondern auch in der vor
bereitenden Entwickelung der pathologischen Gebilde innerhalb 
der alten Menschheit durchführen lässt, da der göttliche Factor 
*üch in dem Wucherleben der Sünde niemals gleich Null ist. 

Dass aber göttlichcrundpersönlicher Factor im Product des Ge-
'neinlebens, sei es im Reiche Gottes, sei es in dem gottfeindlichen 
Weltreiche, sich combiniren, dürfte schliesslich ein entscheidendes 
Kriterium dafür sein, ob wir die theologische Moral als christliche 
Socialethik bezeichnen und behandeln dürfen. Die üurchfüh-
r u n g in dem nunmehr folgenden E n t w u r f des S y s t e m s wird 
den Beweis dafür zu liefern haben. 

R e s u l t a t : 

§. 2L Wenn wir die gesammte Ethik als systema
tisch geordnete Durchführung der Idee c h r i s t l i c h e r 
^Ugend ansehen, so lässt sich durch g e n e t i s c h e Be-

25* 
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trachtung des Heilslebens am besten ein heuristisches 
Princip für die Gliederung der Tugendmomente in den 
einzelnen Abschnitten jeden Hauptheils gewinnen. Indem 
wir G e b u r t (Same), L e b e n s b e w e g u n g (Wachsthum) 
und V o l l e n d u n g s z i e l (Frucht) unterscheiden, gewin
nen wir als entsprechende Tugend p r i n c i p e den Glau
b e n , die L i e b e und die H o f f n u n g . Diese Dreithei-
lung wird in allen sechs Abschnitten der Ethik sich als 
durchführbar erweisen. — Ausserdem aber wird gemäss 
den dre i F a c t o r e n des Sittlichen (§. 2. 6. 9. 13) in 
jedem Capitel, mag es sich um das Verständniss des 
abnormen oder normalen sittlichen Processes handeln, 
bei jeder der drei Entwickelungsphasen z u e r s t (A) nach 
dem u n i v e r s e l l - g ö t t l i c h e n , sodann (B) nach dem 
i n d i v i d u e l l - m e n s c h l i c h e η Factor und endlich (C) 
nach dem P r o d u c t und der Combination beider in der 
empirischen G e m e i n s c h a f t s form sittlichen Lebens zu 
fragen sein. Dadurch bewahrt die theologische Moral 
ihren Character als christliche Socia le th ik . 
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E r s t e r H a u p t t h e i l . 

Das H e i l s l e b e n des C h r i s t e n 
nach 

seiner inneren Entwickelung 
im 

O r g a n i s m u s des Re i ches Gottes . 

§. 25. A l l g e m e i n e s . Gnippir img des Stoffes. 

1. Das System theologischer Ethik soll im ersten Haupt
theil das Heilsleben1) des Christen nach seiner inneren Ent
wickelung d. h. als zusammenhängenden Heilsprocess2) im Or
ganismus des Reiches Gottes : t) darstellen (§. 13 und 23). Daher 
muss zunächst (im ers ten Abschnitt) von dem thatsächlichen 
Unheil und dem empirischen sittlichen Zustande des n a t ü r l i c h e n 

*) In der heil. Schrift erscheinen Hei l (ηωτηρίιι) und Leben (ζωή) als 
die Brennpunkte sittlicher Erneuerung. Daher sind für den Christen in Christo 
beide combinirt. Es ist in keinem Andern das Heil (ή σο>τηρ>α Act. 4, 12); 
denn er ist gekommen, zu retten (<го!£мг) sein Volk (Matth. 1, 21) und „zur 
Errettung jedem Gläubigen" ((Ις αωτηρίην TTCifii то! TiiGrfVOI'TI) Köm. 1, 16. 
Und „in ihm war Leben und das Leben (>j ζωή) war das Licht der Menschen" 
(Joh. 3 , 3 6 ; 5, 24; 11, 25 , — Paulus zusammenfassend: Ich lebe, doch nun 
Weht ich mehr, sondern Christus l e b e t in mix (ζώ J> ηνχίτι Ιγώ, ζη l v 

ΙμοΙ Χρ,βτός, Gal. 2 , 20).—Der Geist aber istLeben um der Gerechtigkeit 
Hillen (in Christo); (то <tf πν(νμη ζαιή etc. Eöm. 8, 10; 6, 11). — 
2 ) 2 Cor. 5, 17: Ist Jemand in Christo, so ist er eine neue Creatur (xnn-η 
*τίσις) etc., Eöm. 8, 1 ff. - 2. Cor. 4 , 16. Der innerliehe Mensch wird 
v ° n T a g zu Tag erneuert (awxnii'ovTnt) Köm. 12, 2 (μιτημορ-
4' ο ν σ Ά t ту «vnxttivtüen inv νοος νιιών). Tit. 3 , 5 (ή)'πχηίΐ'ω(ίις 
η"(<ψητοί. «γΐον). Col. 3, 10. Eph. 4, 23. Вот. 6. 4: Wir sollen in der 
Neuheit des Lebens wandeln (ι>> χηινότητι ζωης τκριπητ ήαωμίΐ'), 
2 Cor. 3, 18 (μίτ«μορφοτμ(ίτπ όπόδοξης n'c rfoi«i<). — 3 ) Matth. 6, 33: 
Trachtet am ersten nach dem Reiche G o t t e s (την ^клчЯя'к/' ГпР flfov). 
Matth. 4. 17: Das Himmelre i ch (fiad. r(5> ονρανων) ist nahe herbeige
kommen. Köm. 14, 17. Joh. 18, 36. -

26* 
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Menschen1) in dem Reiche dieser Wel t 2 ) ausgegangen werden. 
Dadurch gewinnt der z w e i t e Abschnitt, der den neuen Men
schen als Glied der erlösten Gottesmenschheit betrachten soll, 
erst die rechte Folie. Und vollends ist der täglich im Innern 
des Christen sich geltend machende Kampf des alten und 
neuen Menschen (dr i t te r Abschnitt) nicht zu verstehen, ohne 
die Prämisse einer ethischen Pathologie. Obwohl der Christ, 
als wiedergeborenes :!) Glied des christlichen Reichsorganismus4), 
der Herrschaft der Sünde und dem zuchtlosen Sündendienste 
entnommen ist f l), so weiss er sich doch als alter Mensch noch 
im Zusammenhange mit der Macht des Fleisches und des Bö
sen ( ;). Durch die Erfahrung der sündenvergebenden Gnade ist 
ihm der Schmerz über die Tiefe der eigenen sittlichen Verderb-
niss nur noch lebhafter zum Bewusstsein gekommen 7); daher 
es zur Darlegung des Wesens und der Entwickelung des alten 
Menschen und seiner schuldvollen Entartung keiner A b s t r a c -
t i o n von dem empirischen Thatbestande des Chr i s t en bedarf. 
Die stetige Liebesarbeit im Gehorsam des Glaubens nöthigt ihn 
gerade zu verschärfter Sclbstbeurtheilung im Spiegel des Ge
setzes und gestaltet sein ganzes Leben zu einem Leben der 
täglichen Busse und Sclbstanklage 8 ) . — Die sündlicho Ent-

') Matth. 12, ,15. Der böse Mensch (ό πονηηος ΰι>9ρωπος) bringt 
Böses hervor etc. 1 Cor. 2 . 14: Der natürl iche Mensch (ψυχιχος «»'-
Άρωπος) vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Matth. 12, 20: Wie soll 
S a t a n s Beicli (ή ßadiitia τον σαταιά) bestellen etc. Vgl. 4 , 8. — 

2 ) Joh. 8, 23: Dir seid von dieser W e l t {tx τον -/.όπμον τούτου) ν. 44. 
1 Joh. В, 19: die ganze W e l t liegt im Argon (2 .loh. 2, 10. 1 Cor. 2, 12: 
πΐ'ΐϋμα τον χόιίμου). — 3 ) 1 Petr. 1, 23: Als die da w iedergeboren 
sind (αναγιγινί'ημίνοι) nicht aus vergänglichem , sondern unvergänglichem 
Samen etc. Tit. 3, 5. Jac. 1, 18. 1 Jos. 5, 1 ff. — *) Vgl.Matth. 13, 38: 
Die Kinder des Reiches etc. Eph. o, 30: Wir sind Glieder seines Leibes. 
Eph. 4, 4, lb ff. Col. 1, 18. Rom. 12, 6: ol πολλοί ϊν α ωμά Ιβμιν Ιν 
Χρ,ντω. 1 Cor. G, 15: 12, 12 ff. Gal. 3, 20 f. - ·Γ·) Rom. Ö, 14. Die 
Sünde wird nicht herrschen (ού XVQUVKH) über euch etc. 1 Joh. 3, 9. 
Rom. 8, 2 ff., (das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo hat mich frei 
gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes etc.). — °) Rom. 7, 18: 
Ich weiss, dass in mir, der ist in meinem Fle isch (li- ту Παρχί μου) 
wohnet nichts Gutes etc. vgl. v. 21 ff. Ebr. 12, 1. Gal. 5 , 17. — Hörn. 
0, 0: (der alte Mensch zwar gekreuzigt, zum Tode vemrtheilt, aber noch 
nicht gänzlich abgethan). — ') Rom. 7, 24. Ich e lender Mensch, wer 
wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? 1 Tim. 1, 14. 15. (πρώ
τος αμαρτωλός Ιγώ). — 8) Matth. 3 , 2. Thut Busse (μ(τανοιϊτι), denn 
das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matth. 4 , 17. Marc. 1, 15. — 
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Wickelung unseres „alten Menschen" ') als eines Gliedes des 
adamitischen Menschheits-Organismus2) können wir aber schlech
terdings nicht zum Verständniss bringen ohne die stete Be
ziehung zur Norm des göttlichen Gesetzes 5), wie dasselbe als 
natürliches Sittengesetz bereits im Gewissen angelegt 4), und 
wie es in dem Gebote Gottes als heilige Willensoffenbarungb) 
zur Klarheit und Wahrheit gelangt ist. Gegenüber der inner-
l'ch berechtigten und schlechthin verpflichtenden Forderung 
lässt sich erst die sittliche Art oder Unart des alten Menschen 
allseitig erkennen0). 

2. Die Entwickelungsgeschichte des empirischen 
Krankheitszustandes oder die socialethische Pathologie des na
türlichen Menschen7) will aber in ihrer allmäligen Genesis dar-

ßöra. 2, 4: Wcisst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Busse (иета-
"оtn) leitet; Luc. 18, 13: (Gott sei. mir Sünder gnädig!) — i ) Eph. 
>̂ 22 ff; So leget nun ah, nach dem vorigen Wandel, den alten M e n 

schen (riv παλαιον άνΟ-ρωπον). Als gattungsmässige Bezeichnung des 
menschlichen Wesens in seiner sündlichen Entartung ist dieser Ausdruck 
Wohl zu unterscheiden von dem pauliuischen Begriff des „äusseren Menschen" 
( " >?ω άνθρωπος 2 Cor. 4, IG., vgl. §. 20, 1), womit nur die mit dem 
beibe (ρΛμα) zusammenhängende sinnliche Aussenseitc menschlichen We
sens bezeichnet wird. Vgl Col. 3 , 0 ; Köm. 6, 6. — 1 Cor. 15 , 47 ff. 
Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch (χοϊχός). Welcherlei der Ir
dische ist, solcherlei sind auch die Irdischen. Und wio wir haben ge 
tragen das B i ld des Irdischen (την flxöva του χοϊχοΰ), also werden 
W 1 r auch tragen das Bild des himmlischen Menschen (διΰτιρος Ανθρωπος 
gegenüber dem πρώτος άνθρωπος Αδάμ, ν . 45 f.). Eöm. 5 , 12 ff., ( w o 
v °n der παράβαΰις Αδάμ, dem τύπος τον μίλλοντος die Kode ist). — 
") Rom. 5, 13. Wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht zugerechnet («-
^"ρτΐη ovx Ιλλογίϊται μη οντος νόμου). Köm. 7, 7 ff. (die Sunde er
kannte ich nicht, ohne durch das Gesotz etc.). Köm. 3, 20 (durch das Ge
setz kom mt Erkenntniss der Sünde; (πίγνωΰις αμαρτίας). 1 Cor. 
l 5 > 50 (die Kraft der Sünde ist das Gesetz). Matth 5 , 17. Eöm, 3 , 31. 
*) Rom. 2, 14 ff. Sie zeigen das Werk des Gesetzes geschrieben in 
'hren Herzen, indem ihr Gewissen mit Zeugniss ablegt ( τ ο ϊργον τοϋ 
"ομού γραπτον ίν rnic χαρδίαις, ΒνμμαρτνρονΒης αντών της ßvvfi-
^ f f f w s ) . — 5) Rom 7, 9 ff. Da das Gebot (ίντοίή) kam, lebte die 
Sonde auf. Matth. 19, 17 ff.: Willst du zum Leben eingehen, so halte die 
g e b ö t e (τήρηΰον τάς Ιντοίάς). Matth. 5, 1 7 - 1 9 ; 22, 38. Eph. 2, 15 
V ^μος των ίντολών). Gal. 3 , 23. Rom. 7 , 12 ff. (ό dl νόμος άγιος 
*"· V ϊντολη άγια και διχαία χαι αγα»ή). Vgl. auch die άνηχιφαίαίωσις 

d e r ίντολή in Rom. 13, 8—10. — «) Rom. 4, 15. Das Gesetz richtet Zorn 
denn w o kein Gesotz ist, ist auch nicht Ucber tre tung ( ο υ γαρ οϋχ 

t " νομος, οϋδί παράβαΰις). Rom. 7, 13 (ίνα γίνηται χα9' ν πιρβολή ν 
"^"ρτωλος ?) αμαρτία δια της Ιντολης). — Τ) Jos. 1, 5 f.: Das 
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gelegt sein. Wir müssen sowohl E n t s t e h u n g , als F o r t g a n g 
und V o l l e n d u n g jener Fehlentwickelung l) im Lichte des Sitten
gesetzes zu erfassen suchen. Daher werden wir тог Allem (Cap. I.) 
im Zusammenhange mit der natürlichen G e b u r t aus dem 
Fleisch2) die gattungsmässige A n l a g e des alten Menschen in 
seiner gliedlichen Beziehung zum Gesammtorganismus betrachten 
müssen. Daran wird sich (Cap. IL) die Frage nach dem Wachs
thum oder der fortschreitenden sündlichen Lebensbethätigung 3 ) 
des alten Menschen unter der kritischen Zucht des natürlichen 
Sittengesetzes schliessen. Endlich aber (Cap. III.) wir auch das 
Ziel, die V o l l e n d u n g d. h. der Tod als nothwendiges Resultat 
der Krankheitsgeschichte des sich selbst überlassenen Menschen 
gegenüber der richtenden und fluchbringenden Macht des gött
lichen Gesetzes4) ins Auge zu fassen sein. 

3. In jeder der genannten drei Sphären des natürlich sitt
lichen Lebens müssen jene dre i Factoren Berücksichtigung 
finden, welche wir als constituirend für den Begriff des Sittlichen 
erkannten (Gott, Einzel-Ich und Welt §. 2, 6, 10. 14). Da auch 
die abnorme Entwickelung ohne eine g o t t g e s e t z t e sittliche 
Anlage und ohne göttliche Selbstbezeugung sich nicht denken 
lässt (§. 10), so werden wir den alten Menschen z u n ä c h s t 
(sub. A) in dieser Hinsicht, also als gottesbildliches, zur Frei
heit bestimmtes sittliches Wesen zu betrachten haben. Die 
Kehrseite zu dieser ihm zum Bewusstsein kommenden idealen 
Bestimmung bildet d i e s u b j e c t i v i nne re W i l l e n s r i c h t u n g 
und ihre sündliche Bethätigung. Wir werden also (sub. B) die 
erfahrungsmässige Abkehr des Herzens vom sittlichen Ideal in 

ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt etc. 5 Mos. 28, 35. 
Matth. 8, 17 (τάς άα!τ(νίίας ημών fXaße etc.). Matth. 9, 12: die Ge
sunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken (nf χαχώς ϊχοντ(ς) 
Luc. 5, 31 f. — i) Eöm. 3 , 9. Wir haben erwiesen, dass alle unter der 
Sünde sind (αμαρτία — Verfehlung) . 1 Joh. 5, 17 (πασα άδιχία α
μαρτία Ιπτίν . — 2) Joh. 3, 6: Das vom Fleisch Geborene ist Fleisch (то 
γΐγΐννημ(νον ίχ της (ίαρχός (ϊάρ'ξ ifirt). Ps. 51, 7. Gen. 6, 3. 5; 8, 21 
(Böse von Jugend auf). — «) Matth. 12, 33 ff. An der Frucht erkennt man 
den Baum etc. (r> πονηρός ανίϊρωπος 'χ τον πονηροί ίτηΤανρον t*~ 
ßallei πονηρό). Köm. 3, 1 0 - 2 0 . Ps. 14, 3 ff. (Da" ist keiner der Gu
tes thue, auch nicht Einer). — *) Eöm. 6, 10, 21 ff. Das Ende derselbigen 
ist der Tod ( j 0 γαρ τίλος txiivoiv Ά-άνατος). Köm. 5, 12 f. Jac. 1, 15 ; 

Die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebierot sie den Tod. 1 Joh. 5, 16 (РвпУ 
αμαρτία προς θάνατον). Köm. 7, 10 f. Gen. 2, 17. — Gal. 3, 13 (χατάρ« 
τον νόμου). 
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allen ihren Consequenzen zu verfolgen uns veranlasst sehen. 
Endlich wird (sub C) das Ρ г о d u с t jener gottgesetzten An
lage und dieser persönlichen Abkehr des menschlichen Herzens 
in der empirischen W e l t der Sünde und des Todes, in dem 
gattungemäseig gegliederten M e n s c h h e i t s o r g a n i s m u s dar
zulegen sein, damit der s o c i a l e t h i s c h e n Betrachtung mensch
lichen Verderbens Genüge geschehe (§. 24). 



Erster Abschnitt. 

Der alte Mensch als Glied der natürlichen Menschheit 
und 

sein Verhältniss zum Sittengesetz. 

K r s t e s C u p i t e l . 

Die Geburt oder das gattungsmässig angeborene sittliche Wesen 
des alten Menschen. 

A. D i e lroHgest'lztc Ii aturan l äge des M e n s c h e n und 
seine s i t t l i c h e Bestimmung (§. 26—28). 

8 26. Die p s y c h o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n in ihrer Bedeutung für die 

sittliche Kntwickelitng und lleurtheilung des Menschen (Dichotomie , Tnehoto iu ie oder 

Tctratoinie) . Das wcUverwandtc N a t u r l o h e n und das gottverwandtc P e r s o n -

l e b e n . Die gegense i t ige Durchdringnng oder das Kunetionsvei'hiiltniss huider Moment« 

(Natur und Geist) im Gegensatz zum Spiritualismus (absoluter Crcatianismus) und Ma

terial ismus (absoluter Traducianismus) Der sittliche C h a r a c t e r als Einheit von in

dividueller Naturanlage und persönlicher Wil lensr ieht img. Rechtfert igung des Genera-

tianismus, als Uasis socialcthiseher W e l t a n s c h a u u n g . 

1. Das eigenthümliche Wesen des Menschen, als eines aus 
der Gattung herausgeborenen geistleiblichcn Individuums l), 
kennzeichnet sich, psychologisch betrachtet, durch die innige, 
goheimnissvolle Verschmelzung des weltverwandten, leiblich be
dingten N a t u r l e b e n s 2 ) mit dem gottverwandten geistig ge-

') Die Schrift giebt keine uns bindende „Naturlehrc" vom Menschen. 
Mino „biblische Psychologie" oder „Seclenlehre" kann nur die Bedeutung 
haben, dass sie uns die anthropologischen V o r a u s s e t z u n g e n der Schrift 
für die Erneuerung oder das Heilsleben des Menschen darlegt. In diesem Sinne 
werden auch wir in Nachfolgendem die biblischen „Wurzclansätze" für un
sere psychologischen Definitionen anzugeben suchen. S. o. §. 18, S. 328. 
2 ) Vgl. Jac. 3, 7, wo dio „menschliche Natur" (// ψίπις ή ηνϋρωπίνιι) der 
„Natur der Thiere" (ι/ύσις 9->iq'UIH>) gegenübergestellt wird. 1 Cor. 15, 47 
(ή πρώτος ην&ρωπος Ix γης, χοϊχός). Gen. 2, 7. Pred. 3. 20. Joh. 8, 23: 
Ihr seid von unten her (:* των χάτω, Ix τον χόαμου τούτου)· 2 Cor. 5,1 · 
(ΐ inlyaog ημών olxia). 
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arteten P e r s o n l e b e n 1 ) . — Die psychologische Streitfrage in Be
treff der Z w e i - oder D r e i t h e i l u n g (Dicho- oder Triehotomie) 
de» menschlichen Wesens wird sich dem Sprachgebrauch gemäss 
verschieden beantworten lassen, je nachdem man die Seele als 
das verbindende Mittelglied zwischen Körper und Geist zur selb
ständigen, von Geist und Körper unterschiedenen Substanz 
(Wesenheit) macht (Triehotomie), oder aber dieselbe mit dem 
Geist, sofern er den Körper belebt und durchdringt, als Ein 
Ganzes zusammenfasst (Dichotomie)2). Ebenso kann über den 
U r s p r u n g der S e e l e verschieden geurtheilt werden1 1), je 
nachdem man, die Selbständigkeit des Personlebens urgirend, 
das menschliche Einzelwesen unmittelbar aus dem geistig 
schöpferischen Urgründe herleitet (absoluter Creatianismus und 
Präexistenzianismus) oder aber, die vollständige Abhängigkeit des 
Personlcbens betonend, die Einzelseele lediglich als Product der 
körperlichen Naturentwickelung betrachtet (absoluter Tradu-
eianismus und Evolutionismus). — Beide Streitfragen lassen sich 
nicht ohne eingehende Begriffsbestimmung des Natur- und Per
sonlebens und ihres gegenseitigen Verhältnisses entscheiden, 
für die ethische Beurtheilung des Menschen wird es vor Allem 
darauf ankommen, einen klaren Sprachgebrauch festzustellen. 
Je nachdem man ζ. B. nicht bloss Geist und Seele, sondern 
auch Leib und Körper zu unterscheiden sich genöthigt sieht 
(8- ad. 2, a.), wird die Möglichkeit einer Viertheilung (Tetra-
tomio) nicht ausgeschlossen sein (Geist, Seele, Leib, Körper) 4). 

') Röin. 8, 23: Wir seihst, die wir haben des Geistes Erstlinge (την 
"""οχην τον πνύματος ίχυιικ). Vgl, Gen. 1. 26 f. 3 , 10. Hiob 10, 0; 

2 7 > 3; 32, 8. Jac. 3, 0. Act. 17, 28. Eph. 4, 24. 2 Cor. 5, 5. —2) Auf 
^rund von Gen. 2, 7 lässt sich die Dichotomie (Adaniah und Ruach, vereint in 
Лег Nephesch chajah) als die biblische Ansicht bezeichnen. Hiob. 33, G (Siehe 

l c h bin Gottes und aus Irdenem bin ich auch gemacht). „Denn der Staub 
tllUss wieder zur Erde kommen, wio er gewesen ist, nnd der Geist wieder zu 
G t Jtt, der ihn gegeben hat" (Pred. 12, 7). — 1 Thess. 5 , 23 und Ehr. 7, 12 
sPricht nicht dagegen. S. weiter unten. — 3) Für den biblischen Gencra-
' ianismns vgl. Gen. 1, 22, 28: (Seid fruchtbar und mehret euch). Gen. 
^' 3 : (Und Adam zeugete einen Sohn, der seinem Bilde ähnlich war ctc). 

Sl, 7. Joh. 3 , G {то γίγνι·η/ι(νον ix τηί (Τπρχός) Ps. 130, 14 ff.— 
) Dieser Viertheilung entsprechend könnte man auch den Ausdruck Herz 

'0 vierfachem Sinne nehmen: Das Herz, als Centralpnnkt der denkwollenden 
ewegung (Geist); das Herz, als Sitz aller Gcmüthsbcwegungcn (Seele); das 
e r z . als fuuctiouirendes Organ des Blutumhuifes (Leib), und endlich das 
etz, als anatomisch präparirbarcr Muskel (Körper). Auch die Schrift unt er

l e idet eventuell vierfach: Geist (πνιΰμα), Seele (ψυχή), Leib (<ίώμα 



398 Abschn. I. Cap. 1. Die angeborene Natur des alten Menschen. 

Wenn wir aber das dem irdisch Materiellen entnommene (be
kanntlich stets wechselnde) stoffliche Substrat in seiner indivi
duellen, sich gleichbleibenden Erscheinungsform als den L e i b , 
hingegen die dem persönlich-bewussten Leben zugängliche Seite 
der Seele als den G e i s t characterisiren, so reducirt sich jene 
abstracto Viertheilung auf eine concrete Zweitheilung (Seele 
und Leib, oder, nur von anderem Gesichtspunkte bezeichnet: 
Geist und Körper). Die Zweitheilung in Natur- und Person
leben wehrt, wie wir sehen werden, am besten der Verwirrung 
und dem Missverstande. Aus der richtigen Verhältnissbe
stimmung beider Momente wird aber auch zu Tage treten, wo
rin die Einseitigkeit des (creatianischen) Spiritualismus und des 
(traducianischen) Materialismus besteht. Es wird sich dann 
schliesslich ergeben, wie und warum dem socialethischen Ge
sichtspunkte der sogenannte G e n e r a t i a n i s m u s als die ge
sunde Mitte zwischen jenen Extremen am besten entspricht. 

2. Auch bei der ethischen Beurtheilung menschlicher An
lage muss die psychologische Analyse von dem empirisch Vor
liegenden, dem äueserlich uns entgegentretenden N a t u r l e b e n 
(a) ihren Ausgangspunkt nehmen. Denn die gesammte Natur 
war bereits vor dem Menschen da, und der einzelne Mensch erscheint 
vor seinem persönlichen Bewusst werden als ein Naturkind, als 
ein durch physische Zeugung entstandenes, aus dem keimartigen 
Embryo sich allmälig entwickelndes Gattungswesen. — Es wohnt 
aber dem physischen Keime bereits von Anfang an die Macht 
(Potenz, Dynamis) des geistigen Personlebens inne. Denn bei 
der Entwickelung zum individuellen Bewusstsein lässt sich kein 
kein terminue a quo für das geistige Leben feststellen. Daher 
müssen wir die Anlage dazu schon im Embryo voraussetzen 
(quod non est in causa1, non est in effectu). Das Wesen des 
Menschen können wir also nie durch die blosse Betrachtung 

und Fleisch (αάρξ). Gleichwohl braucht sie meist „Geist" und „Seele" pr°" 
miscue als Bezeichnung des höheren, unsterblichen Theiles des Menschen 
(Matth. 6, 25; 22, 37; Phil. 1, 27. Ebr. 4, 12); von der anderen Seite соШ-
biniren sich die Begriffe „Leib" und „Fleisch" zur Einheit (Col. 1, 22: 6ώμ" 
της οαρχι'ς) als Bezeichnung der niederen, naturhaften Seite des Menschen
lebens. „Geist" und „Fleisch" (Matth. 26 , 4 1 ; Joh. 6 , 63; 1 Cor. 5, ·>> 
1 Petr. 3, 18) werden als die äussersten Gegensätze im menschlichen Dasein 
zusammengenannt. „Seele" und „Leib" (Matth. 6, 25; 10, 28; Арок. 18, l 3 ) 
bezeichnen die concrete Persönlichkeit nach ihrer g o t t - und weit ver
wandten Seite (Pred. 12, 7). 
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seines Naturlebens erfassen, sondern es erschliesst sich uns erst 
ui den Einzelmomenten seines P e r s o n l e b e n s (b). 

a. Die l e i b l i c h b e d i n g t e N a t u r s e i t e 1 ) theilt der 
Mensch als creatürliches Wesen mit der gesammten sinnlich 
•wahrnehmbaren Welt. Das stoffliche Substrat, die rein mate
rielle Grundlage seiner Existenz nennen wir den K ö r p e r des 
Menschen 2 ) , welcher in Folge des Stoffwechsels einer steten Ver
änderung unterworfen ist. Der Körper erscheint aber nicht als 
blosses Aggregat von elementaren Atomen, sondern als organisch 
bewegtes, von innen heraus eigenartig wachsendes und sich ent
wickelndes Ganzes. Von diesem Gesichtspunkte erfassen wir ihn 
als den L e i b , welchen der Mensch mit allen lebenden Natur-
Wesen gemein hat und in welchem sich uns nur eine höhere Stufe 
der animalischen Gesammtbildung darstellt. Mit dem Ausdruck 
L e i b bezeichnen wir also den beseelten, organisch gegliederten 
Körper, sofern derselbe durch den ihm innewohnenden Lebens
und Entfaltungstrieb einen eigenartigen individuellen Typus, eine 
bei aller Modification und Fortentwickelung w e s e n t l i c h sich 
gleich bleibende (identische) Bildungsform darstellt3). Daher 
auch bereits im ausgeprägten leiblichen Naturell sich die Eigenart 
der m e n s c h l i c h e n Gattung abspiegelt und die höhere ethisch
geschichtliche Culturmission derselben documentirt (der aufrechte 
Gang, die Schädelbildung, die Combination von Hand und Fuss, 
die Sprachfähigkeit). — Der menschliche Naturorganismus wird in 
Lebensfunction erhalten durch eine doppelte S t r ö m u n g , durch 

! ) Es ist nach Paulus der „äussere Mensch" (6 *ξω ήιιών άνΆρω-
η°ς), welcher der Verwesung (φΆορά) anheimfallen muss (2 Cor. 4 , 16 cf. 
1 Cor. 15, 50). Vgl. Anm. 1 auf S. 393. — 2 ) Die biblische Bezeichnung 
fiir diesen Begriff irdischer Stofflichkeit (χοϊχός) des menschlichen Daseins 
(s- o. Anm. 2 ff. auf S. 393) ist „Fleisch und Blut" (σαρξ xai αϊ μη), von 
Welchen gesagt wird, dass sie das Boich Gottes nicht ererben können, während 
der Leib (πώμα) als „geistlicher" (πνίνματιχός 1 Cor. 15, 40, 44) in den 
Vollendungszustand übergeht (1 Cor. 15̂  50 ; Gal. 1, 16. Eph. 6, 12). Auch 
»Fleisch und Gebeine" (σαρξ xai Ιστία, Luc. 24, 39) und der Plural (та; 
"άρχας, των (Ταρχών, Jac 5, 3 ; Арок. 17, 16) kommt in diesem Sinne als 
Bezeichnung des rein materiellen Substrats unserer Leiblichkeit (Cadaver) 
T °r. Vom Leben abgetrennnt wird der Körper als Le ichnam bezeichnet 
(πτωμα Marc. 6, 29. Арок. 11, 9). Die χο,λία (Matth. 15, 17; 1 Cor. 6 ,13; 
Phil. 3, 19) bezeichnet ebenfalls den vergänglich irdischen Theil des leiblichen 
Naturlebens. — 8) 1 Cor. 15, 38 ff.: ίχάστο) των στχρμάτων το ίδιον 
β<ομα. Gen. 1, 11 ff. cf. 1 Cor. 12, 5 ff. Eph. 4, 16 (näv το σώμα συν-
aQMo).oyovufvov xai ανμβιβαζόμινον Jire πάσης άψης της ίπιχορηγίας), 
ßÖm. 12, ß! 
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eine eentripetale und centrifugale Kraft (Attraction und Repulsion), 
welche die Voraussetzung aller Bewegungsmöglichkeit ist. Wir 
können dieselbe im Allgemeinen als E m p f ä n g l i c h k e i t (Re-
ceptivität, Passivität) und S e l b s t t ä t i g k e i t (Spontaneität, Ac-
tivität) unterscheiden. Sie giebt sich bei physiologischer Be
trachtung leiblichen Lebens ebenso im Blutumlauf des (physischen) 
Herzens (Venen- und Arteriensystem), wie im Ernähruugsprocess 
des Magens (Assimilation und Secretion) und im Athmungsprocess 
der Lunge (Inhalation und Exhalation), wie endlich im gesammten 
Nervensystem (sensible und motorische Nerven) unverkennbar 
kund. In dieser steten Wechselwirkung von Expansion und 
Contraction, Selbstthätigkcit und Empfänglichkeit liegt das, sei
nem Entstehen und Wesen nach uns unbegreifliche Qrundgeheim-
ηΐ88 alles L e b e n s . — Psychologisch angesehen zeigt sich das 
r e e e p t i v e V e r m ö g e n in den Sinnesempfindungen und 
W a h r n e h m u n g e n (Reiz, Affcction, Perception), das spon tane 
in dem T r i e b leben und den B e g i e r d e n (Reaction, Affect, 
Neiguug). Das unmittelbare Berührtsein des seelischen Lebcns-
heordes von jenen Reizen und Trieben oder das zuständliehe 
Innesein derselben nennen wir das (instinetive) Gefühl . Es 
giebt sich unwillkürlich kund in Lust oder Unlust, Behagen oder 
Sehmerz -je nach dem befriedigten oder unbefriedigten Lebens-
b e d ü r f n i s s , jo nach der geförderten oder gestörten Harmonie 
unseres organischen Gesammtiebens (Gangliensystem, Reflex
wirkungen). Wir können daher, je nachdem das reeeptive oder 
spontane Moment in den Vordergrund tritt, von Lüstern ρ fin
d u n g e n oder Lust be g i e r den, wie von Unlustempfindungen 
und Unlustaffecten reden. — Dieses gesammte, l e i b l i c h be
d ing t e N a t u r l e b e n ist zwar, wie wir sehen werden, dem 
Geiste gegenüber die niedere, die Individualität des Menschen 
als eines Gliedes der G a t t u n g constituirende Lebensmacht. 
Gleichwohl erscheint es im höchsten Grade bedeutsam. Es ist 
für sein Wesen constitutiv und für alle geistige Function con
ditio sine qua ron. Durch dasselbe wird dasjenige Moment hu
manen Lebens bestimmt, welches wir als das N a t u r e l l des 
Menschen, als die von seinem Willen gänzlich unabhängige see
lisch-leibliche Organisation und Daseins form bezeichnen. Es 
giebt sich das Naturell vor Allem in seiner angeborenen fami" 
l i e n h a f t e n und ηa t ion a len Anlage kund, sofern er als Glied 
eines Volksthums (Rasse) den Typus desselben ererbt und über
kommen hat. Es individualisirt sich dasselbe ferner im Tem
p e r a m e n t , mit welchem wir die eigonthürnlicho (auf die Blut-
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mischung und gesammte Constitution zurückzuführende) Nätur-
grundlage (sanguinisch und melancholisch [anämatisch], cholerisch 
und phlegmatisch) des individuellen Charakters (s. u.) bezeichnen. 
Sodann prägt sich das Naturell im G e s c h l e c h t aus, welches 
Ш der m ä n n l i c h produetiven oder w e i b l i c h reeeptiven Form 
sieh differenzirt und die auf Ergänzungsbedürftigkeit hinweisende 
Polarität als Bedingung menschlicher Fortpflanzung erscheinen 
lasst. Endlich bedingen die verschiedenen Arten der B e g a b u n g 
(Talent und Genie, kritisch und genial, reflectirend und naiv, 
Practisch oder ideal) die Sphären der Leistungsfähigkeit des Men
schen im Hinblick auf sein gegebenes, unveräusserliches Naturell. 
In allen diesen Daseinsformen, deren er schlechterdings nicht 
ledig gehen kann, macht sich noch die mehr oder weniger nor
male oder abnorme Zuständlichkeit derselben im Unterschied 
von dem sogen. Durchschnittsmenschen (homme moyen) geltend. 
Wir sehen sie als Krankheit oder Gesundheit, als Krüppelhaftig-
keit oder Ebenmaass, als Zwerghaftigkeit oder Monstrosität, 
Schönheit oder Hässlichkeit etc. zu Tage treten. — In den 
Al t e r ss tufen (Kindheit, Jugend, Reife, Greisenhaftigkeit) las
sen sich nicht sowohl Momente des Naturells, als die für alle 
Lebenden nothwendigen Stadien der Entwickelung unterscheiden. 
•Denn alles organische Naturleben und so auch der durch Zeu
gung und Geburt ins Dasein gekommene Mensch entwickelt sich 
а ц г auf dem Wege fortschreitenden Wachsthums. Er bedarf 
z"r normalen Ausgestaltung und Erhaltung der Ernährung von 
a Ussen; Licht und Luft, Speise und Trank als die erwärmenden 
Bedingungen für sein leibliches Leben, documentiren den realen 
Zusammenhang desselben mit der gesammten Naturwclt. Selbst-
erhaltungs- und Geschlechtstrieb sind die nothwendigen Factoren 
^ e für die Bewahrung des individuellen, so auch für die des 
generellen menschlichen Naturlebens. Neben der Ernährung von 
auS8en erscheint aber das Ausruhen und die periodische Erholung 
Gm Schlaf, im Traume und im Wachen) schlechthin nothwendig, 
W e n n anders das Naturleben als funetionirendes Organ für das 
geistig geartete Personleben soll dienen können. 

b. Die Anlage und das Wesen des Menschen lässt sich nim
mermehr aus den dargelegten Momenten des leiblich bedingten 
5 a tnrlebcns erschöpfend erfassen. So lange man dasselbe nur 
' n seinem keimartigen (embryonalen) Zustande oder in krank
haften Verkrüppclungen an manchen Einzelwesen (Mikro- oder 
«rachycephalcn, Cretins, Blödsinnigen oder Irrsinnigen) vom ana
tomisch und physiologisch vergleichenden Gesichtspunkte be-
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trachtet, ist eine Täuschung über die höhere Bestimmung und 
Herkunft des Menschen möglich, ja naheliegend. Sobald man 
aber, wie es der Sache allein entspricht, den Einzelnen als 
Glied der Gesammtheit und die Gesammtheit als auf dem Ge
nerationswege entstandene e i n h e i t l i c h e Gattung (Art) begreift; 
sobald man die Menschheit als geschichtsfähiges Wesen ins Auge 
fasst, bahnt man sich das Verständniss für den höheren Ursprung 
und die höhere Aufgabe auch seines Naturlebens. Aus der fort
geschrittenen Entfaltung des Geschlechts sehen wir, dass die 
eigenthümliche höhere Organisation desselben (namentlich im Ge
hirn- und Nervenleben) dazu angethan ist, der functionirende 
Träger für das der menschlichen Seele keimartig inwohnende 
P e r s o n l e b e n zu sein 1). Wir nennen es Geist, sofern wir unter 
Geist (πνεύμα) die mit der Fähigkeit (Potenz) des Bewusstseins 
ausgestattete p e r s o n b i l d e n d e M a c h t verstehen, die auch im 
unbewussten Fötus vorhanden sein muss, wenn sie bei dessen nor
maler Ausgestaltung als Phänomen zu Tage tritt. Wir sagen von 
dem Menschen, weil er als ein geistig und sittlich geartetes We
sen, als ein wollendes und denkendes Ich, als ein Selbst mit 
der Fähigkeit zu bewusster Zwecksetzung (§. 1 f.) von allen 
blossen Naturwesen sich unterscheidet, — er sei ein gottesbild
liches, näher go t tve rwandtes Wesen 2 ) . Die Voraussetzung 
dafür ist, dass Gott selbst der Geist 3), die personirende, mit Be
wusstsein und Willen Alles erfüllende und durchdringende, schlecht
hin unabhängige Urmacht ist. Dass der Mensch ihn als solchen 
zu denken, zu suchen und zu glauben sich genöthigt sieht, i8* 
ein Erweis seiner Got tesbi ld l ichkei t . Unter Gottesbildlicb-
keit verstehen wir hier zunächst nicht die ideale, kindliche Got
tesgemeinschaft des Menschen (materiale Seite, §. 27); vielmehr 
bezeichnen wir mit diesem Ausdruck (das Wort im formale11 

Sinne genommen) jene beim Menschen erfahrungsmässig zu Tag e 

tretende geistige Anlage, die ihn zum Selbst- und Gottesbewusst-
sein befähigt und zum Suchen der Gottesgemeiiischaft nöthig* 

!) Die biblische Bezeichnung für das geistige (nicht: „geistliche") 
sen des gottesbildlichen Menschen ist: der „inwendige Mensch". Vgl. 2 Cor-
4 , 1 6 : ό "α ω fr-fr ιίΐ'Άρνπος. Böm. 7, 22: ό ίηω «»-fl-poifloi' 
Eph. 3, 16. Der „inwendige Mensch" fasst das, was in den Ausdrücken: 
Geist (τιΐ'(νμα\ Innensinn (roSct, Herz (xattdia) nach verschiedenen Vor
stellungen hin bezeichnet ist, lediglich zusammen, ist also nicht dasselbe, wie 

die rein ethische Bezeichnung: neuer Mensch. — *) Act. 1 7 , 28: Wir sin4 

eeines Geschlechtes. Jac. 3, 9. Gen. 1, 27. — 8) „Gott ist Geist": (П**ъ' 
μα i »eiς, Joh. 4, 24). 2 Cor. 3, 17. 
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(vgl. §. 28 über das Gewissen). Gott v e r w a n d t (im Gegensatz 
zur Gottgleichheit) nennen wir ihn aber, um sein Personleben 
nicht als ein Wesensmoment der Gottheit, sondern als ein 
durch den göttlichen Urwillen gesetztes, creatürliches und ab
hängiges zu bezeichnen ' ) . — Diese Relativität und Abhängig
keit seines Personlebei.s zeigt sich in der nothwendigen Verknüpf
ung und Analogie desselben mit dem seelisch-leiblichen Natur
organismus und dessen fortschreitender Entfaltung2). Daher ist 
das menschliche Personleben, sofern wir es a b s t r a c t , d. h. nach 
seiner von der Naturwelt abgekehrten und Gott zugewandten 
Seite ansehen, mit dem Ausdruck: menschlicher G e i s t zu charac-
terieiren; sofern wir es c o n c r e t , d. h. nach seiner den Leib 
durchdringenden und mit der Welt in Berührung stehenden Seite 
betrachten, werden wir es menschliche S e e l e nennen dürfen. Mit 
dem Namen des Ge i s t e s bezeichnen wir die Seele nur, weil 
Und sofern sie des persönlichen Bewusstseins fähig ist. Dass 
Geist und Seele des Menschen Ein Wesen, Ein und dieselbe 
Substanz 3 ) nur nach verschiedenen Seiten (modi) ihrer Erschein
ung darstellen, ergiebt sich aus der unbestreitbaren Thatsache 
der Einheit des Bewusstseins. Aus der durchgehenden Analogie 
der geistigen Elemente des Personlebens mit denen des leiblich 
bedingten, allmälig sich entwickelnden Naturlebens folgt aber 
mit Nothwendigkeit die stete Bedingtheit (Relativität) des mensch
lichen Wesens. — Im engsten Zusammenhange mit der schon 
(sub 2, a) hervorgehobenen Doppelströmung im Naturleben wird 
auch in dem Personleben eine reeeptive und spontane Seite, ein 
Ineichaufnehmen und ein Aussiehheraussetzen, Contraction und 
Expansion, E m p f ä n g l i c h k e i t und T h ä t i g k e i t sich unter
scheiden lassen. Als Erkenntniss-4) und Willensvermögen 5 ) eind 
beide Momente in dem H e r z e n 6 ) oder dem geistigen Centrum 
der Persönlichkeit zu steter Wechselwirkung geeint. 

') Er ist gottgemäss geschaf fen (κατά a-fiv χτισβ-ιίς. Eph. 4. 23. 
3, 9). — 2; Es ist das, was das Wachstiram {την ανξηϋιν τον <τώ-

Μ«τνς) bedingt. Eph. 4, 16. — β) S. ο. Anm. 4. S. 397. 
4) rivaicxnv (Matth. 13, 11; 24, 32. Köm. 1, 21; 2, 18); γνώσις (Luc. 

J . 77; Rom. 2, 20. 1 Cor. 8, 1); Ιπιγιν,ό<τχ(ιν (Matth. 11, 27; Rom. I, 32; 
1 Cor. 13, 12); ίηίγνωπις Rom. 1, 28; 2 Petr. 1, 2). Synonym: σιπ<«<η? 
(Marc. 12, 33; Col. 1, 9; 2, 2) und ,Η,ίνι( (1 Cor. 14, 20). — *) ΒίΙημα 
(Willensthätigkeit = ΜΧηαις) Ebr. 2 , 4 ; Joh. 1, 13; 5 , 30. 1 Cor. 7, 37 
('» Mtov 9ί}.ημ«). ΒονΙή (Willensentschluss) Act 27, 12. 42. 1 Cor. 4 ,5 . 
Zusammenfassend: βουΐη τον Sti^ttj ος ^Eph. 1, 11). Во (Wille) 
&örn. 9, 19; 1 Petr. 4 , 3. — ») καράία (als Innerstes, als Schatz des 
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α) Betrachten wir zunächst die r e e e p t i v e S e i t e des 
P e r s o n l e h e n s . Hier zeigt sich, im Zusammenhang mit den sen
siblen Nerven, dass der Mensch die durch die Sinne empfunde
nen und wahrgenommenen Eindrücke nicht blos zu Y o r S t e l l 
u n g e n (Perception und Apperception) gestaltet, sondern auch, 
sobald sie an die „Schwelle" des Bewusstseins herantreten, den
kend verarbeitet. Das E r k e n n t n i s s v e r m ö g e n entwickelt 
sich lediglieh im Zusammenhang mit dem W o r t 1 ) , mit der in 
der Gemeinschaft sich fortbildenden Sprache, welche, in Laut 
und Schrift sich ausprägend, das wichtigste Mittel für die Tra
dition (Capitalisation) der Gedanken ist. Innerhalb der erziehen
den Gemeinschaft empfängt der Einzelne die Fähigkeit, seine 
Vorstellungen zu B e g r i f f e n (Gattungsnamen, Kategorien, Ideen) 
auszugestalten. Durch Combination der Begriffe gelangt er zu 
U r t h e i l e n , durch Verknüpfung der Urtheile zur Schluss
f o l g e r u n g . Mittelst verständiger Beobachtung der in Raum 
und Zeit wahrgenommenen Einzeldinge (Analyse, Induction 
aus der Erfahrung, a posteriori) und kraft seiner Befähig
ung innerer, allgemeiner Gedankenverknüpfung (Synthese, De
duction aus Principien, a priori) ist er im Stande, sich eine Welt
anschauung zu bilden. E r i n n e r u n g (Gedächtniss), V e r s t a n d 
(kritisches Unterscheidungs- und Abstractionsvermögen), Ver
nunft (ideales Combinationsvermögen) und P h a n t a s i e (ideales 
und geniales Gestaltungsvermögen) befähigen, ja nöthigen ihn 
dazu, vor Allem die ihn umgebende Welt und ihre innere Logik 
(Causalzusammenhang und gesetzmässige Vernünftigkeit) in conse-
quentem Denkprocess (im Wissen und in der W i s s e n s c h a f t 
vgl. §. 20) sich zum Bewusstsein zu bringen. Zu solchem W e l t 
bewusstsein kommt der Mensch als denkendes, geistiges Wesen 
nur, indem er sich selbst, sein Ich als Glied einer Menschheits
gattung von Nicht-Ich, von der seinen Sinnen sich darstellenden 
(objectiven) Welt unterscheiden lernt. Dem gegenständlichen 
Bewusstsein entspricht ein zuständliches (subjectivos) Selbst
bewusstsein. Indem er aber sich selbst und die Welt, zu der 

Menschen, aus welchem die Gedanken (διηληγιΠμηί) hervorgehen; vgl. Matth. 

15, 19. Marc. 2, 6. 9. Luc. 6, 45. Eöm. 10, 9 u. 10. Α. T. 2> Gen. (i. &S 

8, 21. — Daher 1 Petr. 3, 4: „der v e r b o r g e n e Mensch des Herzens'' 

im Gegensatz zudem äusseren Schmuck. — I) io/ojMatth. 12,37; 

13, 19 ff. vgl. mit Joh. 1, 1 ff. Eöm. 3, 4. Davon ΙογίζιеЯсн (Joh. 11, SO;, 

Χογιχός (Eöm. 12, 1; 1 Petr. 2, 2), ΙογιβμΙς (2 Cor. 10, 4i , dWoy.'ito-Jr«« 

(Matth. 16, 8; 21, 25) und ύικλογιβμοί (Eöm. 1, 21 etc.). 
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er als Theil des Ganzen mit gehört, als Ein allseitig Bedingtes 
und stetig Bewegtes im Geiste erfasst, drängt ihn bereits der 
Denkprocess zur Annahme einer Alles bedingenden, selbst un
bedingten Ursächlichkeit. Er muss dieselbe, da sich sonst das 
Selbstbewusstsein als geistiger Culminationspunkt und schliess-
licher Effect der Weltontwickelung nicht erklären Hesse, noth
wendig als schöpferischen Urgeist (Urwille und Urvernunft) den
ken, als den Urgeist, der, in sich selbst vollendet (absolutes Sein), 
alles zeitliche und räumliche Dasein geheimnissvoll aus sich her
aussetzt und regelt. Das menschliche W e l t - u n d Selbstbewusst
sein ist ohne Gottesbewusstsein im menschlich entwickelten 
Personleben nicht realisirbar, ein Erweis zugleich für die Gottes
bildlichkeit seines geistig gearteten Wesens. — — 

ß) Wie aber in dem Naturleben überall mit dem reeeptiven 
Moment (Sensibilität, Inhalation, Assimilation etc.) das spontane 
(Reaction, Exhalation, Secretion etc.) Hand in Hand geht, so 
lässt sich auch im Personleben das auf Wahrnehmung ruhende 
Erkenntnissvermögen (Intellect, Vorstellung) nie ohne gleich
zeitige T h ä t i g k e i t 4 ) , nie ohne Action denken. Wie der Haus
halt (die Oeconomie) des leiblichen Organismus eine Bilanz der 
Einnahme und Ausgabe fordert, soll er anders gesund sich be
wegen und entwickeln: so muss auch im Geiste des Men
schen das aufnehmende (centripetale) Erkenntnissvermögen stets 
niit der von Innen nach Aussen arbeitenden (centrifugalen) Wil-
lensbewcgung im Connex stehen. Den motorischen Nerven 
und dem gesammten durch sie bewegten Muskelsystem entspricht 
1Ш Personleben die geistige Spontaneität, welche in dem Geheim-
niss des W i l l e n s ihren Motor, ihren Ausgangspunkt hat. Der 
Wille, im Unterschied von dem sogenannten unwillkürlichen 
Triebleben (Reflexbewegungen), befähigt den Menschen, die in 
ihm lebenden Impulse (Velleitäten , Neigungen, Triebe, Streb
ingen) durch zweckgemässe Selbstbestimmung aus sich heraus
zusetzen. Innerhalb der sich entwickelnden Oulturgemeinschaft 
!st der Wille die zwecksetzende Macht der sich selbst normiren-
den Bewegung, wie sie in der H a n d l u n g (Praxis) nach aussen 
zu Tage tritt. — Die H a n d l u n g im Unterschied von der blos 
uistinctiven Bewegung ist die motivirte oder intentionirte Kund-

') 'ifi'fpyfΊν im Zusammenhange mit δΰναμις, ίνίργ/ικ, }ργάζκτ&αι 
«nd j r e y o / ( M a t t h . 7, 23; 14, 2. Joh. 9, 4). Eph. 1, 1ί): :,4Qyna T o C 

*P«row?. 3 , 7. — Phil. 2 , 13. (ihUnv mit }ΐ'(ργήν zus.). Vgl. Ιΐοκϊν 
(ποίημα) und πράσαν» (πράξις): Matth. 16, 27. Luc. 23, 41. 61. Eöm. 
! . 32 j 7, 15. 

•· Oeningen, Socialethik. ТЫ. II. 27 
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gebung des Willens. Das M o t i v (der Beweggrund) ist die in 
das Innere des Menschen aufgenommene Ursache seiner Hand
lung (Gegensatz: Q u i e t i v oder Beruhigungsgrund). Die be
wusste Form des Motivs im Hinblick auf einen bestimmten, zu 
erreichenden Zweck nennen wir die A b s i c h t (Intention). Die 
ausser uns liegende Endursache, das Ziel {τέλος) einer Willens
bewegung oder Handlung ist ihr Z w e c k (eigentlich Pflock, auf 
der Zielscheibe); die Erreichung des Zweckes setzt die Wahl 
der entsprechenden M i t t e l voraus. Das Willenszicl, dem die 
Einzelzwecke als Mittel dienen, ist der End zweck. Ein zur 
Richtschnur oder Regel menschlichen Handelns sich gestaltendes 
Gesetz wird zur gebietenden N o r m , zum G e b o t (εντολή), zur 
Sa tzung . Das in die subjective Ueberzeugung als allgemein 
gültige Norm des Handelns aufgenommene Gebot wird zum (mo
ralischen) G r u n d s a t z (Maxime). Derjenige practische Grund
satz, der die gesammte menschliche Handlungsweise zu normiren 
hat, lässt sich als M o r a l p r i n c i p bezeichnen. Das Moralprin-
eip, als zu erreichender Endzweck für das Gesammtstreben des 
Willens gedacht, gestaltet sich als sittliches Idea l . — Der 
menschlich entwickelte P e r s o n w i l l e ist also die, mehr oder 
weniger bewusste, aber stets motivirte, zwecksetzende Kraft der 
Selbstbestimmung zum Handeln nach vorgestellten Normen. Die 
Willensentscheidung, welche bei sich kreuzenden oder sich gegen
seitig in der Schwebe haltenden Motiven nach eingetretener Er
wägung durch Ueberwiegen Eines Motivs oder Einer Motivgruppe 
eintritt, nennen wir einen En tsch luss *). Durch jeden Willens
entschluss empfängt die Willenskraft eine gewisse Richtung 
auf ein bestimmtes Ziel hin, also eine sie selbst und ihr Thun 
determinirende B e s t i m m t h e i t . Wo die Willensentschliessung 
erlahmt, gestaltet sich das ohnmächtige Sehnen 2) nach irgend 
einem Ziel als W u n s c h (/Verlangen). Die auf zukünftiges Ver
halten sich richtende Willensentschliessung bezeichnen wir als 
V o r s a t z 3 ) . Die zuständliche Willensrichtung (habituelle Wil* 
lens-Tendenz) zeigt sich als H a n g 4 ) , die gegenständliche WH" 
lenstendenz als begehrende Lus t (Begierde) ö). Die zuständliche 
Erregtheit des Willens durch die niederen Naturtriebe characte-
risirt sich als L e i d e n s c h a f t 1 1 ) ; die gegenständliche Erregt-

·) To ώριΰμίΐ'ον. Luc. 22, 22; Act. 11, 29. — 2) 'Κπιποΰίϊν Eöm. 1,11» 
2 Cor. 7 , 7. — 8 ) //ροή/ρ*/(тЯш (2 Cor. 9, 7) und πρόΆιπις (της x « C 
rfi'nf Act. 11, 23; 2 Tim. 3 , lü) , προτίμαt>m (Eöm. 1, 13). — *) Gen. 
8, 21. — «) ΉηιΆυμία (της χκριίίης Eöm. 1, 24). Matth, δ , 28. Eöm. 7, 
7 ff. Jac. 1, 14; 4, 1. - β) U a » 0 i <jtöm. i. 2ö; Col. 3, 5.) — 
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heit des Willens durch die niederen Naturtriebe als Such t 
(Gier) 1). - Die äussere Verkörperung des handelnden Willens ist 
die Τ h a t 2 ) . Das objectivirte Product der That, als einer vom 
Willen hervorgebrachten (bewirkten), ist das W e r k . Das äus
sere Mittel dazu ist das Werkzeug . J e nach der verschieden-
a r t i g e n Bethätigung des Willens unterscheiden wir in der 
Sphäre seiner Leistungen das Machwerk (Kunstproduet), das 
Kunstwerk, das w i s s e n s c h a f t l i c h e Werk, die s i t t l i chen 
(guten oder bösen) Werke. — 

γ) Obwohl in dem menschlichen Personleben sich stets der 
Wille vor dem Intellect geltend macht, so stehen doch Erkennen 
und Wollen, reeeptives und spontanes Geistesvermögen in steter, 
^nigster Wechselbeziehung. Dass für das Zustandekommen 
der Erkenntniss die Willensbetheiligung und Willensrichtung 
von durchgreifender Bedeutung ist, entnehmen wir daraus, 
dass ohne Kraftanstrengung' und Kräfteverbrauch keine gei
stige Wahrnehmung und keine begriffliche Verarbeitung der
selben möglich ist. Und andrerseits werden bei dem Fortschritt 
der Erkenntniss die verschiedenen Bewusstseinsobjecte (Gott, 
Welt und Ich) nothwendig zu normirenden Mächten für den 
Willen. Es kann sich der Wille selbstisch, weltförmig oder 
göttlich bestimmen, je nachdem er das eigene Ich, die Welt oder 
Gott zur N o r m seiner Bethätigung erhebt. — Namentlich tritt 
J e n e innige Wechselwirkung zwischen Intellect und Wille in der 
Sammlung des Geistes, in der A u f m e r k s a m k e i t und dem 
Interesse zu Tage. Die concentrirte Hingabe des Willens an 
die Erkenntnissarbeit und die läuternde Macht der Erkenntniss 
für die Willensbildung, kurz jene stete Wechselwirkung zwischen 
Denken und Wollen, documentirt sich r e e e p t i v als The i l 
nahme, a c t i v als Mittheilungsbedürfniss (eigentlich „Theil-
gabe" ) . — Der Einheitspunkt für die de η к w o l l e n d e Be
r g u n g des Personlebens liegt in jenem geistigen Lebensheerde, 
Welches wir in Analogie mit dem pulsirenden Centrum des orga-
0 lschen Lebens als das (geistige) Herz des Menschen zu be
zeichnen pflegen 3). Das Phänomen des bewegten Herzens ist 

]) ΙΐάΆος Ιπι9νμίας (1 These. 4, 5), auch S^thi (Шш.1» 27). — 2 ) S. Anm. 
1> 8.405. — 8 ) Denk wollende Bewegung des Geistes (πνινμα) ist nach bibli-
^hea Sprachgebrauch das r ο ι < ν (Matth. 16, 11; Luc. 24, 45; Joh. 12, 40; 
R ö m ~ 1, 20; Eph. 3, 4); νόημα (Phil. 4, 7:.. Daher νοί,ς (Innensinn) im Unter-
echied von ηνίϋμα (1 Cor. 14, 14 ff.).. Vgl. Eöm. 7, 23 ff. 12, 2. — νους 
^ d Βννιίΰησις zusammen Tit 1, 15. Daher μιτανοιϊν (den Sinn ändern). 

27* 
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cf. φρονιΐν (Matth. 10, 23; Eöm. 8, 5; Phil. 2,5) u. φρόνημα (Eöm. 8,6. 2 7 ) . " 
] ; Bildisch .. α i'irfl η α ι с selten. Phil. 1, 9. Luc. 9, 45 ι'ίνα μ>) nia-HuiPT"' 
το ρή/ια)', — ψηλπι/ίζαι- bezeichnet mehr das Tastgefühl (Luc. 24, 39)> 
kommt aber auch im geistlichen Sinne vor (Act. 17, 27: dass sie den Hertn 

suchen sollten, ob sie ihn doch fühlen und finden möchten etc.).—2) я»""' 
μα τον ναός (Eph. 4, 23), welches parallel steht mit διάνοια. 1 Р е' г' 
1, 13. (Matth. 23, 37: du sollst Gott lieben mit deinen» 

ganzen Herzen und deiner ganzen Gesinnung. Luther: „Gönrath"). Vgl-
Luc. 1, 51 , (διάνοια καρδίας); Eph. 1, 18; 4, 18; 1 Joh. 5 . 20. -
«) σννιίδησ,ς Köm. 2, 15; 9, 1 etc., vgl. §. 28. — «) Vgl. Eöm. 8, l 1 

mit Matth. 18, 49 ff. Ebr. 9, 20. 

jenes höhere G e f ü h l 1 ) oder das unmittelbare, zuständliche Be
rührtsein (Rührung) des Innensinnes, in welchem das Wollen 
und Denken noch dunkel geeint sind. Daher wir Denken, 
Fühlen und Wollen nicht coordiniren dürfen. Denn im Gefühl 
ist zunächst nur die subjective Möglichkeit, der Anknüpfungspunkt 
für alle tiefere, denkwollende Bewegung enthalten. — Das von 
einem allgemein menschlichen Inhalt bereits erfüllte Gefühl, 
gleichsam die geistige Seelenstimmung des Menschen bezeichnen 
wir als sein G e m ü t h 2 ) . Die geistig-sittliche Grundrichtung 
jenes Innensinnes nennen wir die G e s i n n u n g 3 ) des Menschen. 
Das sittlich - gesetzgeberische Unterscheidungsvermögen (die 
sittliche Urtheilskraft) des menschlichen Herzens ist das G e 
w i s s e n ' 1 ) (§. 28 u. 30 f.). 

3. In Betreff des g e g e n s e i t i g e n V e r h ä l t n i s s e s von 
N a t u r - und P e r s o n l e b e n lehrt die Erfahrung, dass zu dem 
ganzen Wesen des Menschen und zur Entfaltung seiner Anlage 
be ides in geheimnissvoller Verschmelzung und mit gleicher 
Nothwendigkeit gehört; daher der Mensch als lebendige Seele, 
d. h. als verkörperter Geist oder beseelter Leib Gott und die 
Natur in sich spiegelt (reflectirt). Er ist die wundersame Copul» 
von Gott und Welt , Mikrokosmos und Mikrodeus zumal. Die 
harmonische Durchdringung beider Momente menschlichen Lebens 
wäre eins mit der Vollendung desselben 5 ) . 

a. Bei der näheren Verhältnissbestimmung des weltver
wandten Natur- und des gottverwandten Personlebens gilt es 
vor Allem den beiden, die Geschichte menschlicher Forschung 
durchziehenden Ε xt remen entgegenzutreten, welche den Knoten 
des Problems zerhauen und das Verständniss sittlicher Mensch
heitsentwickelung unmöglich machen. Von der einen Seite (<*) 
— ( r a t i o n a l i s t i s c h - s p i r i t u a l i s t i s c h e Auffassung mit 
streng dualistisch-deistischer Färbung) — wird nur der Geist 
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(resp. die Seele) als das Wesentliche und Primäre im Menschen 
angesehen; daher der leibliche Organismus als hemmende 
Schranke erscheint, durch deren Abthun und Ueberwindung der 
als Personwesen geschaffene Mensch (Creatianismus, Präexis-
tenzianisraus) erst zu seiner Vollendung gelangen soll. Von der 
anderen Seite (ß) — (na tu ra l i s t i s ch - m a t e r i a l i s t i s c h e 
Auffassung mit streng m ο η i s t i s с h - pantheistischer Färbung) — 
wird die Natur und die körperlich-stoffliche Basis als das Wesen
hafte und Bestimmende im Menschen betrachtet; in Folge dessen 
wird der Geist (resp. die Seele) lediglich als zeitweilige Func-
hon, als die duftende Blüthe organischer Naturentwickelung ge
fasst, durch deren Zerfall und Auflösung der als Naturwesen er
zeugte Mensch (absoluter Traducianismus, Evolutionismus, Des
zendenztheorie) in seiner persönlichen Individualität vernichtet 
Werden muss. 

α. Jenem s p i r i t u a l i s t i s c h e n Extrem gegenüber werden 
Wir darauf hinzuweisen haben, dass der Mensch sein auf dem 
Wege der Zeugung (Generation) entstandenes Personleben ohne 
das functionirende Organ seines Leibes schlechterdings nicht zu 
bethätigen und zu entwickeln vermag. Gerade durch sein Na
turleben ist er als Gattungswesen dem Gesammtorganismus der 
Menschheit eingegliedert und bestimmten Gesetzen der natür
lichen Entwickelung unterworfen. Nur wenn wir das Naturleben 
als ein constitutives Moment seines Wesens betrachten, lässt 
sich die ererbte Anlage, die überkommene geistige Begabung 
u nd sittliche Habitualität des Menschen erklären. Die in der 
Lebensbethätigung der Menschheit sich allüberall erfahrunge
nlässig kund gebenden Gesetze der Continuität und Heredität, 
der Organisation und Individuation (vergl. ТЫ. I, §. 127—129) 
fassen sich vom rein spiritualistischen Standpunkte nicht begreif
lich machen. 

ß. Dem m a t e r i a l i s t i s c h e n Extrem gegenüber wird her
vorzuheben sein, dass der Mensch sein eigenes Naturleben (den 
Leib) und die stets wechselnde geheimnissvoll-stoffliche Basis 
desselben (den Körper) nach dem sich selbst wesentlich gleichblei
benden eigenartigen Ich zu organisiren und nach normativen 
Gesetzen zu regeln Macht und Bedürfniss hat. Es lässt sich da
her das geistige Personleben des Menschen nicht als blosses 
Product der bisherigen Naturentwickelung betrachten. Vielmehr 
erscheint die Einzelseele als besondere geistige Dynamide mit 
relativer Originalität dazu befähigt, in die G e s c h i c h t e ent
wickelung modificirend einzugreifen (§. 27). Von Innen heraus 
entwickelt sich die menschliche Seele und bildet sich als Indi-
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·) Vgl. Matth. 25, 15 ff.; Luc. 11), 12 (die verschiedenen Pfunde); Matth-
13, 23 (das verschiedene Maass dos Fruchttragens). Luc. 12, 25 (wer kann 
seiner Grösse eine Elle zusetzen?). 1 Cor. 12, 4 ff. (die Mannigfaltigkeit der 

viduum mit einem eigenen geistigen Typus, welcher gleichsam 
als „Schema" die leiblichen Functionen zusammenhält und zu 
characteristischer Physiognomie ausprägt (Kant's intelligibler 
Character). Daher jeder Mensch als relativ originelles Porson-
weeen aus dem geistig s c h ö p f e r i s c h e n Urquell die befruch
tenden Lebenselemente erhalten haben muss (das Wahrheits
moment im Creatianismus). Nur unter dieser Voraussetzung lässt 
sich das geistige und sittliche Streben, das Pflichtbewusstsein, 
das Schuldgefühl und die Zurechnungsfähigkeit erklären und 
wahren. In dieser geistigen Anlage wurzelt die Geschichtsfähig
keit des Menschen, wie sie sich in der gesammten Culturent
wickelung kund giebt, d. h. in der geistigen Beherrschung und 
teleologischen (symbolisirenden) Verwerthung der Natur durch 
Sprache und Schrift, Religion und Sitte, Kunst und Wissenschaft. 
Vom materialistischen Gesichtspunkte lassen sich die erfahrungs-
mässig zu Tage tretenden Gesetze der Normativität und Soli
darität, der Responsabilität und Culpabilität (Theil I, S. 955 — 
960, 965 f.) schlechterdings nicht zum Verständniss bringen. 

b. Aus der innigen Wechselbeziehung jener beiden, eng ver
wachsenen Momente des Natur- und Personlebens ergiebt sich 
nun schliesslich auch die e t h i s c h e B e u r t h e i l u n g und 
W e r t h s c h ä t z u n g derselben. Das N a t u r e l l ist das an und 
für sich Unveränderliche, durch physische Causalität mit Noth
wendigkeit Gegebene. Daher bezeichnen wir es als das sittlich 
Indifferente (Adiaphoron). Ob der Mensch als Mann oder Weib) 
mit mehr oder weniger Talent, sanguinisch oder melancholisch, 
genial oder kritisch geartet in die Welt gekommen und in ihr 
sich bewegt; ob er krüppelhaft oder gesund, schön oder hässlich, 
alt oder jung, brünett oder blond, reich oder arm ins Dasein ge
treten, erscheint zunächst als sein G e s c h i c k und ist an und 
für sich ethisch irrelevant1). — Während die Naturanlage das
jenige involvirt, was der Mensch hat, was er als Gabe besitzt, 
zeigt sich im Personleben, was er ist und selbstthätig entfaltet. 
Denn das Personleben schliesst den sich selbst bestimmenden 
Willen, die G e s i n n u n g des Menschen in sich und kennzeichnet 
je nach dem Maass seiner Entwickelung und Entfaltung den 
ethischen Werth desselben. Es ist das sittlich Entscheidende. 
Alle Zurechnung, alle Verantwortlichkeit richtet sich nach dem 
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Maass des vorhandenen und ausgestalteten geistigen Person
willens und der durch ihn normirten Handlungen des Menschen'). 
Ob der Mensch selbstsüchtig oder aufopfernd, lieblos oder liebe
voll, fleissig oder faul, treu oder treulos, gottesfürchtig oder 
gottlos, wahrhaft oder unwahr etc. ist, wird bestimmend 
för seinen sittlichen Werth oder Unwerth. — Da aber, wie 
schon aus diesen Beispielen hervorgeht, die Qualität des Per-
sonlebens nur innerhalb des angeborenen Naturells sich all
mählich und continuirlich entwickelt, so darf auch bei der ethischen 
Beurtheilung nie von der Naturanlage abstrahirt werden. Auch 
das Personleben ist naturhaft geartet, und alles Naturleben vom 
geistigen Element durchdrungen und getragen. Bis auf die Ge
berde und den Gesichtsausdruck herab prägt sich der Person
wille des Ich im Naturell aus, und dieses wiederum setzt der 
personlichen Leistungsfähigkeit gewisse unübersteigliche Schran
ken. Daher werden auch alle etwaigen sittlich guten (normalen) 
oder sittlich bösen (abnormen) Lebensbewegungen der Person 
m den Formen der angeborenen Individualität und im engsten 
Zusammenhange mit der umgebenden Gattungsgemeinschaft (Fa
milie und "Volk, Staat und Gesellschaft, Kirche und Menschheit) 
a u s g e b i l d e t oder b e k ä m p f t werden müssen. — So ergiebt 
sich uns, was wir unter dem Charac t e r im ethischen Sinne 
Verstehen. In ihm gewinnt die sittliche Collectivpersönlichkeit, 
wie die Einzelpersönlichkeit erst wahrhaft Gestalt. Das v o m 
g e i s t i g - s i t t l i c h e n D e n k e n und W o l l e n e i g e n t ü m 
l ich d u r c h d r u n g e n e und g e t r a g e n e Na tu re l l nennen 
wir den C h a r a c t e r 2 ) ( = typische Ausprägung und Aus
b i l d u n g , ethisirte Individualität). In der Characterbildung 
realisirt sich die oben hervorgehobene Wechselwirkung (Ehe) 
von Leib und Geist, Na tu re l l und P e r s o n a l i t ä t . Empirisch 
betrachtet, erscheint die formale Grundlage des Characters, das 
*n sich unveränderliche Naturell, angeboren; das ist die unleug
bare Wahrheit des Traducianismus. Innerlich ist die personbil
den de Macht, der Ge i s t , bei jedem vom Weibe Geborenen 
zugleich der (intelligible) Anfang eines eigenen Ich, eines ver
nünftigen Willens, welcher modificirend und neubildend auf den 

Begabung); Gal. 3, 28 ff. (Ob Mann oder Weib etc). — i) Luc. 12, 47 ff.: 
Welchen viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen (nfQiaeOTtQov 
^trinovatf). Eöm. 2, 12; 3, 22 ff. (oti γηρ teri οΊαπτοκή etc.) — 2) χ„. 
Οηχτήρ nur Ebr. 1, 3 von dem ausgeprägten (χηράαΰω meisseln, graben) 
B i W e Gottes im Sohne. 
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Naturfond influirt. Das ist die Wahrheit des Creatianismus. In 
der Ansicht des G e n e r a t i a n i s m u s zeigt sich die gesunde 
Mitte; denn derselbe setzt voraus, dass durch die Zeugung nicht 
blos die Keimsetzung zu einer materiellen Naturanlago sich voll
zieht, sondern auch kraft geheimnissvoller Combination der ge
schlechtlich polaren Elemente ein neues originelles Ichwesen das 
geistige Erbe der Väter antritt. Es ist also das, was wir den 
Character (die in sich consequent zusammenhängende Denk- und 
Willensart des Menschen) nennen, nach der Naturseite (als 
vorausgesetzte empirische Grundlage) unabänderlich gegeben. 
Gleichwohl kann und soll derselbe (als intelligibler) kraft sitt
licher Erziehung (Gewöhnung) und geistiger Selbstbestimmung 
(Freiheit, §. 27) persönlich ausgestaltet und consequent geregelt 
werden (entwickelter und erworbener Character). So wird der 
Character zum Ausdruck der ethischen Vergangenheit des Men
schen, zur Resultante seiner sittlichen Kämpfe und Erfahrungen. 
In der menschlichen Seele liegt die wundersame Fähigkeit, durch 
Wiederholung ihrer Functionen (Uebung) sich F e r t i g k e i t e n 
zu erarbeiten, die gleichsam als Prämie der geistigen Zucht und 
Anstrengung in dem sich entwickelnden Character erscheinen. 
Die Ablagerung und Capitalisirung der geistigen Arbeitsresultate 
vollzieht sich in dem E t h o s , dem moralischen Character. — 
Diese Ausgestaltung des Personlebens in der F o r m dos Naturells 
ist nichts anderes, als was wir dio geistig-sittliche Bildung (Cultur) 
des Menschen nennen. Es besteht dieselbe in der characteristisch-
humanen Ausprägung des ihm innewohnenden Gottesbildes inner
halb der Gattungsgemeinschaft, in die er als ein cultur- und 
geschichtsfähiges Wesen hineingeboren ward. Nur vom social
ethischen Gesichtspunkte lässt sich also die Ausbildung des keim
artigen Personlebens zum Character begreifen. Die Personal
psychologie weist auf die Völkerpsychologie, die Einzelseele auf 
die η Volksseele" hin, und das Ich gelangt zu charactcrvoller 
(freier) Entwickelung nur als Glied am Gesammtorganismus. Da 
das nie ohne die geistig-sittliche Arbeit der G e n e r a t i o n e n 
geschehen kann, erscheint es nicht unberechtigt, auch vom gei
s t igen Generatianismus zu reden. 1) Ob der Mensch in seiner 

'Ί Biblisch: ή yfrfa n"i η (nornj/i, μο ιχηλίς) Matth. 11, 16; 12, 
.40 ff.; 16,4; 17,17; 23 ,36; 24.34. Luc. 11, 2!) ff. — (nl;> της γι,^πς τή( 
(Τχολιϊίς) Act. 2, 40; Phil. 2, 15. Vgl. mit yo-rnv, γιννηΟ-^ναι im gei
stigen Sinne Joh. 1. 13; 3, 5 ff. 1 Joh. 2, 2!); 5, 1 ff. Alle Erziehung 
ist fortgesetzte Z e u g u n g ; vgl. 1 Cor. 4, 15 (ich habe euch gezeuget in 
Christo Jesu durch das Evangelium) und Philem. 10. 
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natürlichen Anlage als Gattungswesen zu solcher Ausbildung 
befähigt ist, muss die nun folgende Untersuchung über die Fr ei-
he i t und das G e w i s s e n lehren. Wir haben sie hier ins Auge 
zu fassen, sofern und insoweit sie auch in dem corrumpirten 
Menschen als Anlage noch vorhanden ist. 

S. 27. Dio F r e i h e i t als gottijcsetzto A n l a g e des natürlichen Menschen. Unter
schied der physischen und ffcistiiren, inlellectncllen und moralischen Freiheit . — D i e 
Kxtrenic des I) e t с п и i и i s m u s und I η d i f f e i e η t i srn HS. F o r m a l e (oder wirkliche) 
Willensfreiheit im ( ie£cnsalz zum Natural ismus. Matcriale (oder wahre) Wil lensfreiheit 
iin Gegensatz zum Kational ismus. — Die Freiheit als Bedingung der sittlichen Z u -
rechnunfrsfahifikeit und Verantwortlichkeit im Z u s a m m e n h a n g mit der Sitte und dem 

Gewissen. 

1. Das Wort Freiheit1), obwohl häufig in negativer Bedeu
tung gebraucht, bezeichnet keineswegs die blosse Abwesenheit 
eines äusseren, fremden Zwanges. Vielmehr verstehen wir unter 
Freiheit im allgemeinsten Sinne die ungehemmte Fähigkeit eines 
Wesens, sich dem inneren Gesetz seiner Natur gemäss2) bewegen 
oder entwickeln zu können (potentielle Freiheit). Oderwir nennen 
den Zustand frei, in welchem ein Wesen ohne Störung durch 
heterogene Momente sich seiner Idee entsprechend thatsächlich 
kund giebt (empirische Freiheit). Wir können dann, im Hin
blick auf das Natur- und Personleben (§. 26, 2) von einer Frei
heit in der physischen (anorganischen und organischen) und in 
der geistigen (intellectuellen und ethischen) Sphäre reden. Die 
P h y s i s c h e Freiheit wäre eins mit der ungehinderten F ä h i g 
k e i t n a t u r g e s e t z l i c h e r Bewegung, sei es im Gebiete des 
Unorganischen Lebens (der fallende Stein, die mechanisch wir
kenden Kräfte), sei es in dem Gebiete organischen Lebens (der 
Wachsende Baum, die spinnende Raupe). Die g e i s t i g e Frei-

') Goth. freis, frijis, frijön: sancr. pii, prija — lieben, werth, theuer, 
auserwählt, edel sein; frank ^'Freiheit ausübend; frech, die Freiheit 
missbrauchend. — Bib l i sch lUv&toia (Rom. 8 , 21; 2 Cor. 3 , 17. Jac. 
1, 25. 1 Petr. 2, IG), ΙΧ*νΆ(ρας (Job. 8, 33 ff.), Hfvlrtvoiv (Gal. 5, 1. 
Rom, о, 18 ff.) meist im Sinne der matorialon und idealen Freiheit, seltener 
i'n Sinne der formalen Freiheit = Ungebundenheit. Vgl. Matth. 17, 26 (So 
sind die Kinder frei); Eöm. 7, 3 (frei vom Gesetz); 1 Cor. 7, 21 (kannst du 
frei werden seil, von der Sclavenstellung). Vgl. 1 Cor. 7, 30. Meist für die 
dermale Freiheit ( = Macht der Selbstbestimmung) ίξοναία gebraucht. Matth, 
9> 6. Luc. 5, 24 {Ιξηναίην ϊχιιΐ'). Joh. 10, 18; - bes. Act. 5, 4 (es stand 
ήι deiner Macht, den Acker zu behalten). 1 Cor. 7, 37. 39; 9, 5 ff. 2 Thess. 
3, 9 (Nicht darum, dass wir dess nicht Macht haben). — 2) Dieser Gedanke 
liegt 

im Wort ί ξ o « f f i я auch enthalten. Was nicht aus dem innersten 
^ c s e n eines Dinges herausquillt, ist nicht frei. 
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heit wäre nichts anderes, als das ungestörte Vermögen normirter 
d. h. b e w u s s t g e r e g e l t e r Lebensbewegung, sei es in der 
Sphäre logischer Denkregeln (die vernünftige I n t e l l i g e n z ) , 
sei es in der Sphäre e t h i s c h e r Willensdocumentation (das sich 
selbst bestimmende Hande ln ) . — Dem natürlichen Menschen, 
als einem aus der Gattung herausgebornen geistleiblichen Ich, 
eignet als A n l a g e beides: die physische und die geistige Frei
heit, sofern er, von innen heraus wachsend, zur bewussten Selbst
bestimmung eigenartig sich zu entwickeln die Macht (Potenz 
oder Exusie) hat. Trotz seiner sittlichen Corruption documentirt 
sich seine höhere geistige Bestimmung darin, dass er kraft seines 
gottverwandten Personlebens (§. 26, 2. b.) innerhalb der durch 
die Weltordnung ihm gesetzten Schranken die Fähigkeit moti-
virter Zwecksetzung und Selbstentscheidung nach normativen 
Regeln in dem Maasse gewinnt, als er ein selbstbewusstes (er
kennendes) und sein selbst mächtiges (wollendes) Ich wi rd . 
Diese Macht der Initiative ist selbstverständlich nie eine unbe
dingte, da der Mensch als creatürliches Wesen sich innerhalb 
eines gottgesetzten Natur- und Geschichtszusammenhanges in 
Zeit und Raum bewegen muss ' ) . Aber gleichwohl ist der Mensch
heit als geschichtsfähiger Creatur das unabweisbare Bedürfniss 
und die Macht der sittlichen Selbstregelung (relative Autonomie) 
eingeprägt2). Beim Einzelnen, als einem Gliede des Ganzen, 
kommt die Anlage zur Freiheit nur insoweit zur Erscheinung, 
als er in jenem Zusammenhange verharrend aus der Gattungs-
und Culturgemeinschaft heraus sich zur individuellen Persönlich
keit bewusstermassen entwickelt3). S i t t l i c h e Anlage, Cul-
turanlage und Freihei tsanlage sind also Correlatbegriffe; 
sie weisen darauf hin, dass nur innerhalb der durch sitt
liche Normen geregelten und gebundenen Gemeinschaft (§. 2) 
der Einzelne zum Freiheitsbewusstsein heranreifen kann. 

2. Der sittlichen Freiheitsidee und in Folge dessen dem Ver
ständniss menschlicher Freiheitsbestimmung droht von einer dop
pelten Seite Gefahr. Man kann entweder (a), auf das Natur-

') „Gott wirket Beides in uns, das Wollen (lUXav) und d-лз Wirken" 
{Jv(gytlv) Phil. 2, 13. 2 Cor. 3, 5 (ονχ txavoi ίΰμίν ätp' εαυτών λογί' 
CaßS-al τι, ως {αυτών etc.) Vgl. Ps. 139, 5 f. (Du schaffest es, was ich 
vor oder hernach thue etc.) — *) Köm. 2, 14 (Sie sind ihnen selbst Gesetz, 
ΙαυτοΧς eiei νόμος). Vgl. §. 28. — 8 ) Im Unterschied von der 
abhängigen Stellung des „Unmündigseins" (νηπιον tlvai, Gal. 4, 1 ff. Eph. 
4, 14) tritt das „Mannesalter" (μίτρον ήΧιχίας) als Kennzeichen der Selbst
bestimmungsfähigkeit ein (Eph. 4, 13. 1 Cor. 13, 11). Jes. 7, 16. 
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leben alles Gewicht legend, die blinde Nothwendigkeit eines 
Causalzusammenhangs urgiren; oder aber (b), das Personleben 
betonend, die willkürliche Selbstmacht des Einzelgeistes verherr
lichen. Jenes thut der n a t u r a l i s t i s c h e De te rmin i smus 
(pantheistischer Objectivismus). Soweit bei ihm das "Wort Frei
heit noch Raum hat, versteht er unter derselben lediglich die 
innere Naturlebendigkeit oder die bewusstgewordene Nothwen
digkeit. Daher macht er den Einzelgeist und den subjectiven 
Personwillen von der Natur und der Gattungsentwickelung schlecht
hin abhängig und zerstört in der Consequenz das Recht und die 
Möglichkeit der individuellen Selbstbestimmung. Der zwei
ten Ansicht huldigt der r a t i o n a l i s t i s c h e I n d i f f e r e n t i s 
mus (deistischer Subjectivismus). Indem er die Freiheit und ihr 
Recht auf den Thron erheben will, entweiht er sie durch Will
kürtheorie und Aufhebung der inneren Gesetzmässigkeit. Denn 
er identificirt die Freiheit mit dem blossen Wahlvermögen, und 
bezeichnet sie als das Vermögen des Ich, sich unabhängig von 
den Motiven so oder so zu entscheiden. Von diesem Stand
punkte aus soll daher der freie Einzelgeist, auch abgesehen von 
seinem Naturzusammenhange und seiner Gattungezugehörigkeit, 
dieFähigkeit haben, schlechthin selbständig thun zu können, was er 
will, so dass er in jedem Moment der Willensentscheidung auch 
eine neue Richtung sich zu geben vermag. — Indem diese beiden 
Extreme sich gegenseitig bekämpfen und dadurch wider ein
ander Zeugniss ablegen, um der Wahrheit zu dienen, berühren 
sie sich doch insofern, als sie alle beide die innige Verknüpfung 
organischer Entwickelung und individueller Lebensbewegung ver
kennen. Sie zerhauen beide den Knoten des Problems. Daher 
die idealisirend atomistische (personalethische) Ansicht, welche 
nach Art des Liberalismus nur berechtigte Individuen kennt 
(eubjectivistische Freiheitstendenz), leicht umschlägt in jenen 
Terrorismus, da die Kopfzahl und Majorität Alles entscheiden 
und nach Art eines Naturgesetzes (socia lphysische Ansicht) 
Alles bestimmen soll, so dass der Einzelne, als intensiv ewige, 
freie Persönlichkeit verkannt und vernichtet wird (materialisti
scher Socialismus). — Dem naturalistischen D e t e r m i n i s m u s 
gegenüber werden wir darauf hinzuweisen haben, dass auch hei 
dem sittlich gesunkenen, natürlichen Menschen ein stetes Be
wusstsein des „Auchanderskönnens" mit der geregelten Se lbs t 
bestimmung erfahrungsmässig Hand in Hand geht. Sodann wird 
d i β Thatsache zu betonen sein, dass auch der natürliche Mensch 
'ni Unterschied von allen andern animalischen Wesen für eine 



416 Abschn. I. Cap. 1. Die angeborene Natur des alten Menschen. 

ihn begeisternde Idee das gesammte sinnliche Behagen, ja sogar 
sein eigenes Leben zu opfern vermag. Wenn er dem stärksten, 
dem Selbsterhaltungstriebe Widerstand zu leisten im Stande ist, 
so muss auch den anderen Trieben gegenüber eine höhere Selbst
bestimmungsfähigkeit zugestanden werden. Aber auch in der 
ihm eigenen Sphäre selbstsüchtiger Willensbefriedigung zeigt 
sich ein wesentliches Moment der Freiheit; gerade in dem eigen
willigen Widerspruch wider das ideale Gesetz des S o l l e n s 
kommt dem Menschen die Thatsache seiner (formalen) Freiheit 
zu lebendigem Bewusstsein (libertas arbitrii, vergl. §. 9, S. 130 ff.). 
Nicht blos das Vermögen, sich in Raum und Zeit zu bewegen 
(libertas locomotiva), sondern die Fähigkeit zwischen Gut und 
Böse zu unterscheiden und wider das Gesetz des Guten sich für 
das Böse zu entscheiden (libertas mali) verbürgt uns im Zusam
menhange mit dem unvertilgbaren Schuldbewusstsein die Ge
wissheit der sogenannten realen oder wirklichen Freiheit'). Das 
Causalitätsgesetz selbst, auf welches die Deterministen sich so 
gern berufen, nöthigt uns, hier eine dem Effect entsprechende 
geistige Freiheitsursache (im Willen) anzunehmen. Der Qual i 
tät der Ursache (Wille) muss auch die Qualität der Wirkung 
(Handlung, That) entsprechen. — Dem rationalistischen I n d i f f e 
r e n t i s m u s gegenüber will aber betont sein, dass der Einzel
wille nicht bloss thatsächlich aus der habituellen Willensrichtung 
der Gattung allmählich herauswächst, sondern dass überhaupt das 
Verhalten des Willens n ie ein blos formaler Act willkürlicher 
Selbstbestimmung ist 2). Aus einer gewissen Bestimmtheit geht 
vielmehr erst die Fähigkeit der Selbstbestimmung hervor. Und 
diese lässt sich nie als absolutes Wahlvermögen betrachten, son
dern gestaltet sich nach dem Gesetz der Motivation, ist also stets 
innerlich determinirt und bewegt sich innerhalb einer gesetz-
mäseigen Weltordnung (vergl. S. 132 f.). Vollendete, wahre 
Freiheit kann daher nur dort vorhanden sein, wo die Selbstbe
stimmung mit der idealen Nothwendigkeit eins ist (beata ne
cessitas boni, materiale oder ideale Freiheit3). 

') Vgl. ζ. B. Matth. 23, 37 (Und ihr habt nicht gewollt etc.), wo das 
menschliche οϋχ ήη-ίλήσητε gegenüber gestellt ist dem göttlichen ήΐΗ' 
ληπη. — Eöm. 10, 21 (wo Paulus Israel trotz Gottes Gebot und Anerbieten 
als ίαάν ttjiti&ovvT« xal άντιλίγοντα bezeichnet). Jos. 65 , 2. — In Be
treff der natürlichen heidnischen Menschheit vgl. Eöm. 1, 19 ff.; 2, 5 ff. — 
2 ) Joh. 8, 35 (Wer Sünde thut, der ist der Sünde Knecht etc.). — Jenes δον-
λον ili'ixi betont auch Paulus Eöm. 6, 16. 20; 7, 14 fr. Vgl. 2 Petr. 2, 18· 

19 (Ιλίν&ίρίαν ? ηηγγεΚό μενοι, αυτοί ύονλοι νηήργοντες της φθ-οριΧ' 
ω γάρ τις 'ήττηται, τούτω xcti διδοΰίωται). — 8 ) 2 Cor. 3 , 17: Wo der 
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3. Dass dem natürlichen Menschen, als einem Gliede der 
adamitischen Gattung, diese wahre Freiheit fehlt, dass er erfah-
rungsmässig ein Knecht der Sünde geworden, wird der ganze 
Abschnitt vom alten Menschen (§. 29 ff.) darzulegen haben. 
Allein diese tragische Erfahrung schliesst die Freiheitsanlage und 
Freiheitsbestimmung1) des Menschen nicht aus, sondern ein. 
Nur aus der hohen und idealen Bestimmung des Menschen zur 
Freiheit lässt sich jene, den Naturwesen fremde, geistige Qual 
und Unruhe, jenes innere Elend der geknechteten Menschheit, 
sowie ihr unaufhörliches Seufzen und Bingen nach Befreiung 
und Erlösung erklären. Der unsägliche Schmerz und herzzer-
reissende Jammer, wie er in den Geburtswehen der gesammten 
Creatur durchklingt2), gestaltet sich nur in der Menschen brüst 
als heisser Freiheitsdurst, als Schrei nach Erlösung, ein Beweis 
zugleich, dass das Böse nicht zur Substanz des Menschen ge
hört, dass die Sünde nicht im Wesen seiner Natur liegt. Das 
knechtende Schuldbewusstsein in der Collectiv- und Einzelper
sönlichkeit weist mit Nothwendigkeit darauf hin, dass auch der 
natürliche Mensch nicht einem äusseren Naturzwange bei seiner 
Handlungs- und Lebensweise folgt. Indem er den Impulsen 
seines Willens gemäss auf Motive hin sich handelnd bewegt, 
indem er sein Leben durch Sittengebote inner der (Familien-
und Yolks-) Gemeinschaft regelt (§. 1 f.), indem er einen gött
lichen Willen als absolute Norm und höchsten Lebenszweck sich 
zum Bewusstsein bringt, documentirt er mitten in der materialen 
Knechtschaft seine (formale) Freiheit und mit ihr seine sittliche 
Verantwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit11). — Wir verstehen 
unter Z u r e c h n u n g die sittlich abwägende Rückbeziehung der 
Handlung auf den impulsgebenden Willen des Handelnden nach 
der Norm eines Gesetzes 4 ) . Es liegt also auf der Hand, 

Geist des Herrn ist, da ist Freiheit . Joh. 8, 36 : So euch der Sohn frei 
macht, seid ihr wahrhaft ( O e r i e s ) frei. 1 Petr. 2, 16 (ώς tXfv&fpoi = ώς 
δονΧοι ,ΐίοί). Jac. 1, 25 (νόμος τίΧίίος ό ι ης tXf υΆιρίας). Eöm. 6, 18. 
22 (ιύονΧώοητι ту οΊχαιοσί·,^). — ι) Vgl. 1 Cor. 7, 23. (Ihr seid theuer 
erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte). Act. 17, 28. — 2 ) Vgl. Eöm. 
8, 19 ff. über das „ängstliche Harren" {άποχαραΰοχία) der gesammten Crea
tur und insbesondere der Menschen (κπαρχήν τον πίύματος ίχοντ(ς) nach 
der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes («2s την IXtvSfQtav r ? « ιίόξης). — 
3 ) Eöm. 1, 20: Also, dass sie keine Entschuldigung haben ((1ς то tlvtu 
κι'τοΰς к ναποΧο γ ή τ ονς). Eöm. 3, 19: Auf dass aller Mund verstopfet 
Werde und alle Welt Gott schuldig sei (xai ν π ödtxov γίνηται πας о xo'ff-

μος τω 9ίφ). Gal. 3, 22. Εζ. 16, 63. Gen. 4, 17 (Cain) — <) Köm. 5, 13 
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dass der einzelne Mensch als Glied der Gattungsgemeinschaft, 
nur in dem M a a s s e zurechnungsfähig ist, als der Keim (die 
Potenz) der Freiheit (Exusia) in ihm zum p e r s ö n l i c h be 
wuss ten C h a r a c t e r (§. 26, c.) sich entfaltet'). Die Collectiv-
zurechnung (Solidarität) wird zur moralischen Personalzurechnung 
(individuelle Culpabilität), je naclidem das sittliche Unterschei-
dungsvermögen sich entwickelt und in dem G e w i s s e n (§. 28) 
zu Tage tritt. 

8 . 2 8 . D a s G e w i s s e n , als Organ sittlicher Unterscheidung und Gesetzgebung 
in der gottesbildlichen A n l a g e des natürlichen Menschen. — W e s e n und Erscheinungs
f o r m , ideales und empirisches Gewissen gegenüber dem P e s s i m i s m u s und O p t i 

m i s m u s . — Collectiv- und Einzelgewissen. Geist iges und leibliches Gewissen . 
Schuld- und Schamgefühl . 

1. Mag man den empirischen Zustand der Menschheit in 
moralischer Hinsicht noch so entartet sich denken, die Thatsache 
wird kaum geleugnet werden, dass auch dem natürlichen Men
schen ein Organ sittlicher Unterscheidung und Beurtheilung 
innewohnt. Unsere Sprache bezeichnet, es sinnig mit dem Na
men G e w i s s e n (σννείδησις, conscientia) ?). Als ein in das 

(αμαρτία ovx Ιίλογιϊτ «ι μή οντος νόμου); vgl. 4 , 15; 2 , 12 ff. — 
i) Nach Luc. 12, 47 f. (der Knecht, der seines Herrn Willen weiss etc.). Jac. 
4, 17 (ί'ιδότι ovv xalov noittv, xai μ!/ ποιοΰντι, αμαρτία αϋτω Ιατιν) 
ist nur das Maass, nicht aber das Wesen der Zurechnungsfähigkeit durch 
das Wissen oder Bewusstse in bedingt. Vgl. Luc. 23, 34 (Vater, ver-
gieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun). Apostgesch. 3, 15. Born. 
2, 12. Siehe §. 43. 

2 ; Das Wort Gewissen (σννίίδηας) kommt merkwürdigerweise in dem 

Munde Jesu nicht vor; (Joh. 8, 9 ist als unächt nicht zu berücksichtigen). 

Die Evangelien brauchen aber dafür, dem Α. T. entsprechend, den Ausdruck 

Herz (χαρδία — ЭЬ), namentlich wo das „Herz" als der Schatz (Άηο-ανρός) 

des inwendigen Menschen bezeichnet wird (Matth. 6, 21; 12. 35 u. a.), wo 
von der Reinheit des Herzens die Rede ist (ot χαΆαροΊ ту χαρδία Matth. 
5, 8; 11, 29), oder wo das Herz als Organ des geistlichen Verständnisses 
hingestellt (r>/ χαρδία cwöJGt Matth. 13, 15; und die Gottlosigkeit als Ab
stumpfung (πώρωαις της χαρδίας) des Herzens bezeichnet wird (Marc. 3, 5; 
6, 62; 8, 17). Auch ist wohl das „gute und feine Herz" (χαίή xai άγαβ-η 
χαρδία Luc. 8,15) identisch mit dem guten Gewissen (vgl. u. Anm. 3. S. 4201. 
Für den Begriff Gewissen (πυν(ίδηαις) ist namentlich die paulinischo Lehr
weise von durchschlagender Bedeutung. Es wird als ein mit Gott zusammen 
uns innerlich Zeugniss gebendes (σνμμαρτυρονση Rom. 3, 15; 9, 1), in das 
Herz geschriebenes (γραπτός tv ταΐς χαρδίαις) Gesetz (νόμος) bezeichnet, 
das dem Sünder zugleich das Bewusstsein seiner Sünde vermittelt (auvti~ 
δηβις αμαρτιών. Ebr. 10, 2). Auch Gott selbst als Object dieses practi-
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Herz geschriebenes Gesetz, welches im Unterschied von allen 
Naturgesetzen sich als n o r m a t i v e Forderung, als ein Gesetz 
des Sollens unbedingt (kategorisch, nicht hypothetisch) geltend 
macht, tritt es in schmerzlichen Widerstreit mit der natürlichen 
Richtung des Willens. Es kann also das Gewissen nicht aus subjec-
tiver Willkür hervorgegangen oder durch die Gewohnheit mensch
lichen Zusammenlebens erzeugt sein. Vielmehr erweist es sich ge
rade den subjectiven, destruetiven Tendenzen des Eigenwillens 
gegenüber als eine göttlich bewahrende Macht (σνντήρησις)'), wel
cher der Mensch sich schlechterdings nicht zu entziehen vermag. 
Das ist der noch unter der Asche glimmende göttliche Funke 
(scintillula) in dem Innern des natürlichen Menschen. Denn als 
practische Gottesoffenbarung (φανέρησις) und practisches Gottes
bewusstsein (σννείόησις ΰεον) zumal, involvirt das Gewissen den 
Rest der Gottesbildlichkeit im natürlichen Menschen2). In dem
selben ruht der Anknüpfungspunkt für die sittliche Wiederge
burt, aber auch das Document für die eigene Schuld und sitt
liche Ohnmacht des Menschen. 

ü. Ein unveräusserliches Zeugniss seiner ursprünglichen 
Gottesgemeinschaft und seines Berufs zur sittlichen Freiheit, darf 
das Gewissen weder (a) als ein Product der sündigen Entwickelung, 
noch auch (b) als Erweis der sittlichen Integrität des natürlichen 
Menschen betrachtet werden. Jener p e s s i m i s t i s c h e n An
sicht gegenüber, welche das Gewissen lediglich als verdammen
des Zeugniss seiner Gottentfremdung mit der Sünde erst ent
stehen lässt, müssen wir darauf hinweisen, dass das Gewissen 
seinem W e s e n nach dasjenige geistig-sittliche Organ im Men
schen ist, durch welches er in einem n o t h w e n d i g e n inneren 
Wechselverkehr mit Gott steht. Das Innesein Gottes als der 
schlechthin wahren und guten Lebensnorm ist die u r s p r ü n g 
l i che Idee des Gewissens *). Ohne dasselbe wäre der Mensch 

schen Bewusstseins kommt in der Schrift vor (1 Petr. 2 , 19: αυνίίδηαις 
ufoii, doch ist die Lesart fraglich). 

!) In der Schrift wird der Ausdruck ανντηοίϊν nur im Sinne von con-
serviren, bewahren gebraucht (Matth. 9, 17; Marc. 6, 20; Luc. 5, 39). Am 
leisten an die altscholastische Bedeutung der αννιίήρηαις, wie sie schrieben, 
erinnernd ist Luc. 2, 19. wo es von Maria heisst, sie bewahrte ( ( Г т ч г ^ / я ) 
aUe diese Worte in ihrem Herzen. Das Gewissen ist eben seiner Be
stimmung nach das auf Gottes Stimme hörende und sein Wort bewahrende 
Herz, der moralische Innensinn des Menschen. — 2 ) Eöm. 1, 19 ff. mit Act. 

28; 14, 17. 
8 ) Bereite vor der Sünde documentirt sich das Gewissen als Innesein 
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des göttlichen Gebotes, 1 Mos. 3, 2 f. Ohne das Ohr in seinem Innern hätte 
er überhaupt Gottes Stimme nicht vernehmen können Gen. 1, 27. 28 f. Das 
dominium naturao knüpft sich an diese Fähigkeit. — ] ) Nach Eintritt der 
Sünde macht sich die schreckende Form des Gewissens geltend (Adam, wo 
bist du? — Ich hörete deine Stimme und fürchtete mich. Gen. 3 , 8—10)· 
Sie wissen nun, was gut und böse ist, aus Erfahrung. - 2 ) Vgl. Gen. 6, 3. •>· 
*) Vergl. über das gute Gewissen (αννίίδησις άγπΆή, xnlr,) 1 Tim. 1, 5. 1^! 
Ebr. 13, 9. 1 Petr. 3, 16. 21 (Anfrage um ein gutes Gewissen in Bezieh
ung auf Gott). Das Gewissen muss erst gereinigt werden von den bösen oder 
todten Werken (αννιίδηαις χη&ηρά Ebr. 9, 14; <ιυν(ίιΤησις πονηρά Ebr. Ю> 
22). Ueber das schwache und zarte, sowie irrende Gewissen vgl 1 Cor. 8, 
7 ff. i α~ννίίυ*ηΐϊις κσΆίνής). — *) Vgl. 1 Cor. 10, 25 ft., die Unterscheidung 
des eigenen (σνι^ίδηοΊς ή ίηυτον) und fremden [άλίη ανι^ίδηπις) G°" 
Wissens. — 5 ) Dieses Volkes Herz ^ О У П — n e n n t es die h. Schrift 
(Matth. 13, 15. Jos. 6, 10; 29, 13 Jes. 12, 40). Auch Paulus weist auf ein 
Collectivgewissen hin, wenn er (2 Cor. 4, 2)' von πΰαη awfijηπις ftv^Q10' 
7103V Ινιύπιον τον Άιοϋ redet. Auch 1 l'etr. 3, 10 ist von dem Gesamrot" 
gewissen der Gemeinde (und habt ein gutes Gewissen) die Rede. S. unten 
§. 44 über die collective Bedeutung des „D u sollst" im geoffenbarten Ge
setz. 

zu einer Gottesgemeinschaft überhaupt nicht fähig. — Gegen
über der o p t i m i s t i s c h e n Ansicht aber, welche das Gewissen 
als einen Beweis der menschlichen Autonomie und der Intactheit 
seiner practischen "Vernunft ansieht, muss hervorgehoben werden, 
dass die E r s c h e i n u n g s f o r m des Gewissens ein Erweis für 
die empirische Entartung und Gottentfremdung des natürlichen 
Menschen ist 1). Es zeigt sich gegenwärtig nur als der Nieder
schlag des gestörten Wechselverhältnisses zwischen Gott und 
Mensch 2). Es trägt die Signatur der fordernden und richtenden 
Gesetzesoffenbarung, mag es als das voraufgehende (mahnende) 
oder nachfolgende (strafende) Gewissen erscheinen. Die noth
wendige Unterscheidung von bösem und gutem, zartem und 
stumpfem, irrendem und schwankendem Gewissen ist zugleich 
ein Zeugniss für die sittliche Erneuerungsbedürftigkeit des 
natürlichen Menschen3). 

3. Dass dem natürlichen Menschen das Gewissen als sitt
liche Urpotenz ebenso a n g e b o r e n ist, wie das Auge und das 
Ohr des Leibes, erweist sich allerdings nur im Zusammenhange 
mit seiner fortschreitenden Entwickelung innerhalb der sittlichen 
Gemeinschaft i). Denn ohne den erziehenden Einfluss des in der 
Sitte sich objectivirenden (§. 1) Collectivgewissens (§. 2) kommt 
auch der Einzelmensch nicht zu einem sittlichen Bewusstsein 'ή· 
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Andrerseits lässt sich aber das Gewissen keineswegs als blosses 
Product der geschichtlichen Tradition oder pädagogischen Ge
wöhnung auffassen; denn die Allgemeinheit der Entfaltung des
selben setzt auch die Allgemeinheit des Keimes, der Anlage vor
aus. In dem Centrum des Porsonlebens (§. 27, 3) wurzelnd, 
unterscheidet es den Menschen vom Thiere und adelt auch sein 
Naturleben für eine höhere Bestimmung. Sonst liesse sich das 
überall mit der sittlichen Gesetzgebung innerhalb der mensch
lichen Gemeinschaft erwachende S c h a m g e f ü h l nicht erklären. 
Die Scham, als das beim Kinde bereits früh zu Tage tretende 
l e i b l i c h e Gewissen, weist auf ein Schuldgefühl hin, welches 
nur vom socialethischen Gesichtspunkt aus verstanden werden 
kann *). Der auf dem Generationswege entstandene Mensch wird 
sich durch das geistige und leibliche Gewissen dessen bewusst, 
dass er trotz jener „Stimme Gottes" in seinem Innern, die ihn 
auf die Gotteskindschaft als auf seine eigentliche B e s t i m m u n g 
hinweist, ein entartetes, sündig erzeugtes und geborenes Welt
kind ist 2). 

B. D i e a n g e b o r e n e s ü n d l i c h e H e r z e n s r i c h t u n g 
o d e r der U n g l a u b e des n a t ü r l i c h e n M e n s c h e n . 

(§. 29 — 31). 

§. 2Л. Die h o s e I . » 8 t orter die e igensüchtige Begierde als suhjeotiver A u s g a n g s 
punkt und keimavtiger Anfang dev Sünde. 11 al>i t u а 1 i t ä t und V re i h с i t s f о r m 
^ e s Hanges zum liiisen im Gegensatz zur ρ e 1 a g i a n i s с h en und m a n i c h ä i s ch e n, 
°Ptimistisehen und pessimistischen Auffassung der Sünde. — Das Schuldmoment in der 
e r erbten Sünde mit Beziehung aut das sittliche Kinzelsubjeet in den ersten kindlichen 

Anfängen seiner Kntwickelung. 

1. Wir bezeichnen mit dem Ausdruck Sünde das sittlich 
Böse, wie es aus dem Widerspruch Ί ) des Willens (§. 26) gegen 

') Vgl. 1 Mos. 3. 7. 10 ff. (ich fürchtete mich, denn ich bin nackend), 
kiehe auch Pauli Erwähnung der heimlichen Schande (τά χρνπτά της αΊαχϊ-
νΊς) 2 Cor. 4, 2. Die Schamlosigkeit wird Köm. 1, 20 als Frucht dcrGewissen-
Ioa"gkeit geschildert. — 2) Vgl Ps. 51, 7. Eph. 2, 3 (Aus sündlichem Sa
men erzeugt, bin ich ein т(хгог t/vcti οργής). Job. 3, 5 ff. — 3) Sünde 
bezeichnet etymologisch betrachtet nicht ,,das zu Sühnende," sondern (vgl. 
a"d. sunta von sunja, synja) die Verweigerung, die Verneinung, das, worüber 
Rechtfertigung statt zu rinden hat; daher Schuld. Vgl. biblisch: αμαρτία, 
Verfehlung, Abweichung, bald (im Unterschied von αμάρτημα einzelner 

ehltritt) die gesammte abnorme Zuständlichkeit des Menschen bezeichnend 
( J o b ~ 1, 29; 8, 21. Köm. 3, 9. 20 etc.), bald (wie παραχον, παράπτωμα, 
^"{'άβαηις) die gottwidrige Willensentsehcidung und That ausdrückend 

ν · О O t l i n g e n , Socialethik. T h l . II . 28 
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die gottgewollte Idee und Bestimmung des Menschen (§. 27. 28) 
hervorgeht. Diese widerstrebende Willensrichtung ist ihrer keim
artigen Entstehung nach keineswegs aus positiver Selbstsucht 
oder gar bewusster Gottlosigkeit herzuleiten. Sie zeigt sich viel
mehr bei jedem natürlich geborenen Menschen erfahrungsmässig 
zunächst als unbewusstes, eigensüchtiges Begehren ' ) . Es kann 
dasselbe mehr gegenständlich als Habsucht (Augenlust) oder 
mehr zuständlich als Genussucht (Fleischeslust) sich geltend 
machen und wird erst Gott und den Mitmenschen gegenüber 
(§. 30. 31) sich als eigensüchtige Ehrsucht (Hoffart) characteri-
siren2). Die Begierde oder Begehrlichkeit nennen wir aber 
b ö s e L u s t ' ) , weil damit ebenso sehr ein Zustand abnormer 
Willensbestimmtheit, als eine die Schranken gottgesetzter Welt
ordnung durchbrechende Selbstbestimmung des Willens zu Tage 
tritt. In dem begehrlichen Eigensinn des n a t ü r l i c h e n Her
zens wurzeln alle Sünden. Daraus allein erklärt sich der 
desorganisireiule Character ') des Bösen in seiner späteren Ent
faltung (s. §. 38 ff.). 

2. Es lässt sich das Böse, obwohl es in der menschlichen 
Geburtsanlage als eine Zuständlichkeit der natürlichen Herzens-

(Matth. 3. 6; !>, 2 ff. Eph. 2, 1; Jac. 2, 0; 1 Job. 5. IG). — 1 ) Das ..Sic-h-
gelüstenlassen," die „Begierde" wird in der .Schritt stets als Beginn und 
Keim des snndlichen Hanges im Snbjccte bezeichnet: Gen. 3, G; G, !>. Im 
N. T. wird das Im ftv/jf />, (die ; лt!) υμin) zwar auch sensu niedio gebraucht, 
wo es dann in seiner sittlichen Qualität nach dem Objecto sich bestimmt; so 
Matth. 13, 17: Viele Propheten haben begehret zu sehen, was ihr sehet; 
cf. Luc. 22, 15, wo Christus sogar das verstärkte t:n!)viiiic Ιττιΰυμ^ιΐ' von 
sich selbst braucht. Aber dem Gotteswillen und Gebote gegenüber erscheint 
das ?πι!1νμί1ι> als durch die Qualität desSubjeet.es bestimmt, als selbstische 
Regung der sündigen menschlichen Natur, während лп!)ήμητη leidentliche 
Erregtheiten derselben bezeichnet (Gal. 5, 24; 1 Thessal. 4 , 5. Vgl. Matth-
5, 28: Wer ein Weib ansieht, л и с rö ίπιβυμήπηι ηύτής: Rom. 7, 7: 
Du sollst dich nicht lassen gelüsten. Gal. 5, 17: das Fleisch gelüstet wider 
den Geist. (Jac.4. 2). Die ΐπιΆυμία umfasst daher die ganze sündigeHef' 
zensrichtmig (Marc. 4, 19: αί πκ/ι та Ιηι-nä ΙπιίΙνμίηι; Joh. 8, 44: r«f 
Ιπι&υμίης του πητιιος ΰμο·ΐ' !>iXf7f nnif"w. Eöm. 1 , 24; 7, 8, wo die 
ΙηιΆυμίη als ηψορμή der ήμπρτίη bezeichnet wird. Jac. 1, 14 f. htin f7"' 
&υμΙα (ivklrtßovlia rixrfi ήμπρτϊηΐ' etc. 1 Petr. 1, 14. 2 Tim. 4, 3 etc.)-

2 ) So worden 1 Joh. 2. 16: Angenhist ('ni!>v/iin TIÖI> αψΆαλμώΐ'), У^ех" 
schcslust (ΐηιΆυμΙα της βαρχι'ς) und Uebermuth, Iloffart des Lehens 
(ηΐηζανιία του βίου) unterschieden. — a ) Vgl, Col. 3, 5 (i>tхоыСать Ιηι&ν' 
μίην χηχήν). S. Matth. 9 , 4: Χν&υμήαιις πονηρηι 1ν ταϊς χαρδίη'ϊ 
ίμών. Matth. 12, 35. — <) Vgl. 2 Petr. 1, 4: ΙπιΆνμία ψΆορΰς; Eph. 4, 
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neigung erscheint, doch nur aus einem ursprünglichen Missbrauch 
der im Personlobcn wurzelnden Willensfreiheit (§. 27) herleiten. 
Sonst könnte es nimmermehr vom erwachenden Gewissen (§. 28) 
als das Nichtseinsollende gestraft und als Schuld zugerechnet 
Werden. 

a. Von der o p t i m i s t i s c h e n und i d e a l i s t i s c h e n F r e i 
h e i t s t h e o r i e (wie der Pelagianismus sie lehrt) wird das Böse 
als etwas Zufälliges und die Natur des Menschen als res integra 
angesehen. Dem gegenüber wird vor Allem auf di e Thatsache hin
zuweisen sein, dass die Sünde stets als eine continuirliche Macht 
sich kund giebt, dio Verderben bringend den Willen knechtet 
<§· 9). Jegliche Wülcnsbestimmung hat eine Willensqualität zur 
Folge, und aus der sittlichen Willensqualität ergeben sich 
mit Nothwendigkeit die Werke (operari sequitur esse)'). Mit 
der sündlichen Selbstbestimmung tritt auch der böse Hang ins 
Leben. Und dieser, als das wurzelhafte (radicale) Böse, wird 
kraft des Gesetzes der Generation (§. 26, 3) sich bereits in dem 
einzelnen, individuellen Willenskeime als potentielle Anlage vor
finden müssen. Dio böse Lust als eigensinniges und eigensüch
tiges Begehren ist daher erfahrungsmässig jedem Menschenkinde 
als einem Gliede der sündigen Gattung gleichmässig angeboren2), 
wie sehr auch später die individuellen Sündenformen sich ver
schieden entwickeln und progressiv wachsen mögen (§. 42 ff.). 

b. Von der p e s s i m i s t i s c h e n und n a t u r a l i s t i s c h e n 
Noth w e n d i g k e i t s t h e o r i c (wie sie der Manichäismus lehrt) 
Wird das Böse als etwas Substantielles mit der sinnlichen Natur 
des Menschen in nothwendigen Zusammenhang gebracht. Da
gegen bezeugt uns Selbstbeobachtung und Erfahrung, dass die 
sündliche Begierde weder wie ein äusserlich blindes Verhängniss 
zwangsweise auf dem Personlcben des Menschen lastet, noch 
auch seinen eigentlichen Wesensbestand bildet. Denn das Böse 
zeigt sich eben als Willenslust ; i) und trägt trotz seiner empiri
schen Unentrinnbarkeit (historischen Nothwendigkeit) den Cha
r t e r der (formalen) Freiheit an sich 4). Indem es aber dem 

2 2 : φΛηρόμν-ηι· xnrri τας Ιπι,Ίνμίης. — >) Matth. 13, 33 ff. (der faule 
Baum bringt faule Frucht; wie könnt ihr Gutes reden, dicweil ihr böse seid). 
Vgl. Matth. 7, 17 ff. Luc, (j, 45. Gal. 5, 17 ff. (die Werke des Fleisches 
e t c ) . Joh. 8 . 34. 1 Job. 3 , 8 . — 2) Köm. 3 , 23: Es ist liier kein Unter-
s chied (ου γήρ Idji άιηστηλή) — sie sind allzumal abgewichen. Gen. 8 . 21 
(das Tichtcn und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend 
a u ' ' etc). Vgl. Köm. 3, fl. Gal. 3, 22. — »; Siehe oben S. 421 Anm. 1: 

ίπ,»υμία. — *) Ihr habt nicht gewollt: Matth. 23, 37. Köm. lü, 21 

28* 
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(προς labv απίίΰονντα xai άντιλίγοντα). Vgl. die Stellen, in welchen 
die Sünde, entsprechend Gen. .'!, 5 lt., als Ungehorsam, Eigenwille (παραχοή) 
erscheint. Eöm. !>, l!>. Ebr. 2 , 2 (πάσα παράβασις xni παραχοή)-
') Ich elender Mensch etc. (Rom. 7, 24). - ÜI Vgl. Joh. 8, :18 ff. Col. Λ, 6i 
Eph. 2, 2; δ, ö (υίοί τϊ,ς ι'π(ιΰ(ίας); Matth. II!, 38 (ol vloi τον πονηρού)· " 
s ) Matth. 16, 26: Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt ge
wönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Marc. 8,37. Luc. 9, 25. — 
«) Aus dem Herzen kommen arge Gedanken etc. (Matth. 15, 19 ff.) — 5 ) ,УоП 

Jugend auf". Gen. 8, 21. — 6) Siehe Luc. 13, 2 - 4 : Meinet ihr, dass je" e 

Galiläer vor allen Galiläern Sünder (v. 2: άμαρ,ωλοί, ν. 4: 6</nXhot) ge' 
wesen seien etc. — t) Ps. 51, 7 mit Joh. 3 , 6; Eöm. 3, 23. — 8) „Dieweü 
sie alle gesündigt haben" (Ιφ' ψ πάντις 'ήμαρτον Eöm. 5, 12.). Auf dass 

Menschen als das Nichtseinsollende zum Bewusstsein kommt, 
empfindet er es als eine schuldbedingende Macht, die seinen 
eigentlichen Wesensbestand alterirt, und von welcher befreit zu 
werden er sich sehnt l). Dass der Mensch in dieser Zuständlich-
keit sich nicht glücklich, sondern elend fühlt, ist zugleich der 
Erweis, dass er nicht der Vater des Bösen, sondern ein verlore
nes Kind des Verderbens is t 2 ) , dessen ideale Wesensbestimm
ung auf etwas Höheres hinweist3). 

3. Dass die Unumgänglichkeit des habituellen Hanges (2, a) 
und der Freiheitscharacter der sündigen Lust (2, b) nicht mit 
einander in Widerspruch stehen, zeigt sich, wie in den ersten 
Anfängen der kindlichen Entwickelung des Menschen, so in der 
täglichen Erfahrung des sündigenden Subjectes. Alle sittliche 
Abnormität geht immer wieder aus jenem eigensinnigen und 
eigenwilligen Gelüste des Herzens 4 ) hervor, und Niemand kann 
den Anfang seiner persönlichen, sündlichen Lebensbewegung 
(den terminus a quo) näher bezeichnen"). Sie muss also in dem 
Gattungszustande menschlicher Natur als inhärirende Krankheit 
wurzeln. Sofern aber der im Einzelindividuum zu Tage tretende 
Personwille sich in jenem Gelüste selbst bejaht, ist mit der Gatt
ungsform der Sünde das S c h u l d m o m e n t nicht blos nicht aufge
hoben, sondern gewinnt vielmehr eine erhöhte, tragische Bedeut
ung 6 ) . Weil der Einzelne aus sündlichem Samen erzeugt ist 7), 
erfährt er die böse Lust als eigenes Gelüste; — ein Beweis, dass 
alles Böse in der Menschenbrust mit der Degeneration der Gatt
ung zusammenhängt. Weil er bei erwachendem Bewusstsein 
sich als ein Glied des adamitischen Gesammtorganismus vorfindet, 
spricht ihn auch sein in der Gemeinschaft geschultes Gewissen 
nicht von der ererbten Sünde frei, sondern rechnet ihm die 
eigene böse Lust als strafbare Schuld zu 8 ) . Denn sie ist es, 
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welche aller bewussten Verschuldung als der fruchtbare Sünden
keim, als das „radicale" Böse zu Grunde liegt. 

§ . 80. Die Sünde als unkindljohes Verhalten Gott nnil seinem AVillen gegenüber .— 
l>as daraus .sich ergebende gestörte Kindesverhältniss , im Cegensatz zur dcistischen 
und panthcistiachen Auffassung. — Der U n g l a u b e als W u r z e l sündlicher Herzens
richtung Gott gegenüber in dem aus der natürlichen Menschheit herausgeborenen E in 

zelindividuum. 

1. Dass wir jenes, aller menschlichen Entartung zu Grunde 
liegende Gelüste (§. 29) als Sünde, als s i t t l i c h e Abnormität 
bezeichnen, lässt sich lediglich aus dem dabei obwaltenden Wi
derspruch menschlichen Willens gegenüber einer absolut gültigen 
göttlichen Willensnorm erklären (§. 2 u. 10). Ohne Beziehung 
auf einen persönlichen Gott und seinen, im Gewissen (§. 28) sich 
geltend machenden heiligen Willen lässt sich keine Sünde im 
ethischen Sinne, d. h. als Schuld denken. So muss denn auch 
das Phänomen der bösen Lust und eigenwilligen Begierde ur
sprünglich aus einer Auflehnung des Menschen wider das Schran
ken setzende göttliche Gebot, also aus eigenwilligem Ungehor
sam hergeleitet werden l ) . Aus dem Misstrauen gegen Gott und 
seine Selbstkundgebung im Wort hervorgegangen, sucht die 
Sünde den unbeschränkten Genuss der Gaben statt der kind
lichen Hingebung an den Geber (die summa bonorum statt des 
summum bonum). Die Begehrlichkeit trägt also den Character 
des u n k i n d l i c h e n , gegen Gottes Vaterstellung sich emanci-
pirenden V e r h a l t e n s . Indem der Sünder als solcher in usur-
pirter, eigenwiyiger Selbständigkeit nach der Gottgleichheit sich 
gelüsten lässt2), raubt er Gott die ihm zukommende Ehre. Aus 
dieser, bis auf den heutigen Tag fortwährenden Hamartigenie, 

aller Mund verstopfet werde und die ganze Welt Gotte schuldig sei (ίπο'ίι-
*°ς γίνηται 7i η ζ ό χόαμος τω &ίω Köm. 3 , 19). — Auch etymologisch 
ist Schuld (sculto von sollen, sculan, ich skulda = ich soll) nichts anderes 
als zu leistende Verpflichtung (όφ(ίλημα) und insofern mit der Sünde 
"othwendig gesetzt. Vgl. Matth. 6, 1 2 (vergieb uns unsere Schulden) mit 
Matth. 18, 28. 30. 34 (то ö<i αΐόμίνοι), wo das Wort mit παράπτωμα und 
"μαρτία synonym steht (Luc. 10 , 4: αψ(ς ημϊν τας αμαρτίας etc.). 

!) Gen. 3, 1 ff. Sollte Gott gesagt haben etc. Vgl. Gen. 2, 1 6 : Und 
Gott der Herr gebot dem Menschen. — 2) Gen. 3, 5 : Ihr werdet sein wie Gott! 
~~ (2 Thess. 2, 4). Daher die Sünde als Unge horsam (παραχοή, änetöfia, 
*νομία, παρανομία, äitxia, άπιβτία) characterisirt wird (Rom. 5 , 1 9 ; 
Matth. 18, 1 7 . Ebr. 2, 2 f.; 4 , 6. 1 1 ) . Joh. 3 , 36. Vgl. 1 Joh. 3, 4 (πας 
0 ποιων Τψ, άυαρτίαν, xai την άνομίαν nottl etc.); vgl. 1 Joh. 2, 3 i 

3> 22 ; 5, 2 f. — Rom. 1 , 18 (äetßeta mit άβιχία combinirt). 1 Joh. 5, 17 
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welche auf einen dämonischen Hintergrund 1 ) der Sünde zurück
weist (§. 10, S. 139), ergiebt sich, dass mit dem Abfall von der 
Gottesgemeinschaft auch die wahre (materiale) Gottesbildlichkeit 
zerstört und das Kindes ν er hä l t η iss des Menschen zu Gott 
alterirt werden musste 2 ) . 

2. Beide Momente — dieses in dem bösen Gewissen des 
menschlichen Herzens bezeugte unkindliche V e r h ä l t n i s s und 
jenes in dem gottwidrigen Gelüste sich kund gebende unkind
liche V e r h a l t e n , — werden von der d e i s t i s c h e n und pan-
t h e i s t i s c h e n "Weltanschauung nicht erkannt, können dann 
aber in e t h i s c h e r Hinsicht, namentlich in ihrer schuldbedin
genden Macht, auch nicht richtig beurtheilt werden. 

a. Die deistische, mit dem polagianischen Optimismus 
(§. 29, 2. a) zusammenhängende, rationalisirende Ansicht, indem 
sie durch die Voraussetzung der abstracten Transscendenz Gottes 
den ethischen Gottesbegriff (§. 6. 10. 13) verflüchtigt, verkennt 
die tragische Bedeutung des durch die Sünde gestörten Kindes
v e r h ä l t n i s s e s , der thatsächlich aufgehobenen Gottesgemein
schaft des Menschen. Sie meint das Gottesbild als wesentlich 
ungetrübt auch im natürlichen Menschen ansehen zu dürfen. Die 
in sein "Weltverhältniss hineinragende Heiligkeit Gottes macht 
sich nach dieser Anschauung nie als rcagirender Zornwille im 
Schuldgefühle dos Sünders geltend. Der Fluch des Bösen wird 
unterschätzt, das Gewissen abgestumpft, und die sittliche Heils-
bedürftigkeit aufgehoben. Der tiefe Jammer und der verzweifelte 
Schmerz der Menschheit wird in seinem Zusammenhange mit 
der gottwidrigen "Willensbejahung von diesem Standpunkte aus 
nimmermehr begriffen. Die in der Geschichte des adamitischen 
Geschlechts nie aufhörende Selbstanklage bleibt unverstanden-

b. Der naturalistische, mit dem manichäischen Pessimismus 
(§. 29. 2. b) zusammenhängende Pantheismus, indem er durch 
die Voraussetzung der absoluten Immanenz Gottes (natura na
turalis) den ethischen Gottesbegriff zerstört, verkennt den schuld
vollen Frciheitscharactcr der Sünde, sofern sie unkindliches Ver
eine;« äJtxlix άμαρτίη lcrir). — ') Joh. 8. 3 4 und 4 4 mit Gen. 3 , 1 " · 

und 1 Joh. 3 , 8 (Wer Sünde thut, der ist vom Teufel) Daher der fi-itow 

πης τής αμαρτίας als ein ι'ιντιχίίμίνος bezeichnet wird 2 Tess. 2 , 4 . 9 . 

(χατ1 ϊνίργ(ι«ρ ть r r r t r r t i ' r f ) . Vgl. 1 Petr. Г>, 8 f und Eph 2 , 2 (wo von 

dem Geist die Rede ist, der da wirket in den Kindern des Ungehorsamst- — 

'·*) Daher die Sünde als Feindschaft (ϊχρ&α (Ις ffcoVi gegen Gott ge

schildert wird im Gegensatz zur Kindschaft (viafrtcia) Rom. 5 , 1 0 ; 8, 1-

lo ff. Jac. 4 , 4 , 1 Petr. 1, 1 4 . 
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hal ten ist und aus einem dem persönlichen Gotteswillen wider
strebenden Geis te hei ausgeboren ward. Der Pantheismus meint 
daher die Sünde oder das Böse als ein mit dem ewigen Weit
end Naturprocess nothwendig gesetztes, dialectisches Entwickel-
ungsmoment betrachten zu müssen. Dadurch aber wird es der 
ethischen Beurtheilung und Zurechnung entzogen, und das tief
greifende Schuldgefühl in der Menschenbrust bleibt unerklärt. 
Das universellste und nachhaltigste Phänomen menschlich sitt
licher Erfahrung, die Thatsache des geängsteten Gewissens, müsste 
eine pure Illusion sein. Die unleugbare Selbstanklage würde zur 
tragischen Selbstvernichtung drängen. Die sittliche Heils- und 
Erlösungsfähigkeit der Menschheit müsste desavouirt und Gott 
selbst zur Ursache des Bösen (causa peccati) gemacht werden, 
Womit der Begriff der Sünde an und für sich aufgehoben er
schiene. 

3. Dass jedes unkindliche V e r h a l t e n sofort eine Störung 
des Kindes v e r h ä l t n i s s e s involvirt, zeigt sich empirisch in der 
Herzcnsstellung eines jeden, aus der natürlichen Menschheit er
zeugten Einzelindividuums. Die Menschen werden alle von Natur 
ohne Gottvertrauen und kindliche Gottesfurcht geboren ')· Und 
sie bleiben im eigenwilligen Ungehorsam, falls nicht neue und 
überragende Motive aus dem Quell göttlicher Liebe das Ver
trauen wecken und beleben. Die innere Zusammenfassung, den 
Einheitspunkt des unkindlichen Verhaltens und des unkindlichen 
Verhältnisses können wir als den U n g l a u b e n χατ' εξοχήν be
zeichnen 2 ) . Mit diesem negativen Ausdruck lässt sich die that-
sächlicho Gottentfremdung der natürlichen Menschheit insofern 
am besten characterisiren, als mit der sündigen Unart, mit der 
Pietätlosigkeit und dem geschwundenen Gottvertrauen auch ein 
Verkauftsein an das sinnlich Greifbare und Fühlbare, an die 
niederen Weltmächte a ) Hand in Hand geht (§. 32). Indem der 

') Köm. 3, 11 fl". (ox'x tCTiv о ΰννιών, ot'x Ϊ6τιν ό 'χζητών τον ftfdr). 
l's. 14, ;); 53, 4. — „Es ist keine Furcht Gottes (φόβος ί^fnv^ vor ihren 
Augen" (Köm 3, 18; Gen. 20, 11. Ps. 30, 2). Daher wird von den Heiden ge-
S a g t , sie seien entfremdet von dem Leben Gottes (άπηλλοτριωμίνοι της 
t<orjS τον ihtov). Eph. 4 , 18; vgl. 2, 12 (n!>fot iv τω χόσμω). 
βής, dctßttn ist in folge dessen die religiöse Bezeichnung unsittlichen Ver
haltens in der Schrift. So mit ήμηρτωλός verbunden 1 Tim. 1, 19; 1 Petr. 
4. 18. Vgl. Eöm. 1, 18. 4, 5; 5, 6 (gegenüber αδιχος). — 2 ) ^ Л ( | Г Г / Л 

(parallel mit o n ' i i / « s. о Anm. 2 S. 425). Ehr. 3 , 12 (χπρ,Πα πονηρά 
ηπιπτίης lv τω άποίΤτήναι ηπο του &(ον ζώντος) vgl. mit Rom. 3, 3; 
И, 23. — 3 ) Die Α aißein mit den χοσμιχαΐ Ιπι&υμίαι zusammengestellt 
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Mensch seinen Schwerpunkt in der göttlichen Wahrheit und 
Liebe verloren, ist er durch den Unglauben der Lüge (dem 
Selbstbetrug) und dem Hochmuth (der Selbstüberhebung) ver
fallen ' ) . Wir werden weiter unten zu erkennen Gelegenheit 
haben wie diese Sündenformen alle als aus der unkindlichen 
Loslösung von Gott, dem Quell alles Guten, hervorgehen. Zunächst 
will hier der Unglaube, sofern er die Herzensstellung eines jeden 
natürlichen Menschen Gott gegenüber kennzeichnet, als die eigent
liche Genesis, als die Pfahlwurzel der Sünde erkannt sein. Frei
lich documentirt sich das in einer für uns handgreiflichen Weise 
nur in der socialethischen Collectiventwickelung der natürlichen 
Menschheit, wenn wir sie nach ihrer religiös-sittlichen Entartung 
betrachten. Aber in dieser collectiven Entartung muss wiederum 
die individuelle Entartung eingeschlossen sein. Der Unglaube 
ruht als Keim, als Potenz in der noch unbewussten Willens
richtung und Herzensstellung des Menschen, sofern er aus dem 
natürlichen Gesammtieben erzeugt und geboren ist. Sonst Hesse 
sich die aus dem Herzen entspringende Gottlosigkeit in ihrer 
continuirlichen Ausgestaltung und in ihrem zusammenhängenden 
Wachsthum nicht erklären. Alle religiös-sittliche Pädagogik, 
mag sie als Selbstzucht oder Zucht an Anderen auftreten, wird 
den Erfahrungssatz bestätigen, dass wir als „Kinder des Un
glaubens" auch von Natur „Kinder des Zorns" sind -) . Denn 
„was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde" ·'), und 
„ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen" 4 ) . 

§. 31. Die angeborene Sumte als Tendenz zur S e l b s t s u c h t gegenüber den Mit
menschen. ~- Die z e r s t ö r e n d e nnd я r h n l d Ь e d i n g ο η d e Maeht der Selbstsucht im 
Gegensatz zum (optimistischen) I η d i v i «1 π a l i s in u s und (pessimistischen) U n i v e r 
s a l i s m u s . — Die selbstsüchtige W i l l e η s a η I a g e im Herzen des sümUich geborenen 

Menschenkindes. 

1. Der in böser Lust (§. 29) der niederen Welt zugekehrte 
und im Unglauben (§. 30) von Gott abgekehrte Sinn des sün-

Tit. 2, 12. Eöm. 1, 24 ff. — i) Eöm. 1. 25 (μίτήλλαξαν τήν άΐήΆηαν 
τον irfov tv τω ψίϋδιι).— 1 Joh. 2, 21. 2 Thess. 2, 4. Π. Joh. 8, 44 — 

2) Eph. 2. 2 f. (wir sind „von Natur Kinder des Zorns" τίχνα φύο*ι 
οργής) weil „Kinder des Ungehorsams" (νιοι τής απαίτίίαςΧ — 3 ) Rom-
14, 23. Vgl. Tit. 1, 15 Ιάτιίστοις ονιΐίν χαΆαρον, оШ« μίμίανται όν
των xai ρ νονς xai г, αννείδηβις'. — * . ι Ebr. 11, ö: „Ohne Glaube ist es 
unmöglich, wohlgefällig zu sein etc." ( X w p i c δί πίστευ>ς αδύνατον 
κ'αρκίτήβαι' iiffrulffm γαρ <!й τον Ήροηι-ργόμH'ov riji &tω , or» ttiri, 
xai τοις Ιχζητοναιν αντον μιπΟ-αποδότης yivtTai). Act 10, 35, sowie 17, 
23 und 27 f. nicht dagegen. Denn jenes dtxrov eJvai und dieses ζητιΐν τον 
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digen Menschen lässt sich nie als blos bestimmbares, als uner
fülltes Vacuum denken. Vielmehr wird mit dem Verlust des 
Wahren, göttlichen Lebenscentrums, im nothwendigen Zusammen
hange mit der Begehrlichkeit, die Tendenz sich in ihm geltend 
machen, das Seine zu suchen auf Kosten der Anderen und ohne 
Rücksicht, ja eventuell im leidnschaftlichen Kampf wider alle 
Anderen. Nicht die Welt und ihre Güter als solche, sondern in 
der Welt der Güter die zuchtlose Selbstbefriedigung ist das 
natürlicheErbtheil des Menschen; das Ich sucht sich selbst und 
Alles Einzelne für sich selbst 1). So muss denn auch das natür
liche Gelüste, sobald wir die Einzelperson in ihrer socialen Be
ziehung den Mitmenschen gegenüber betrachten, im exclusiven 
Selbsterhaltungstriebe sieh kundgeben2). In der S e l b s t s u c h t 
zeigt sich das Selbst, die krankhaft gewordene und sittlich cor-
r ,impirto Egoität, als verwerflicher Egoismus. 

2. Der Egoismus will vor Allem als eine desorganisironde und 
sctmldbedingendc Macht in der ethisch-pathologischen Anlage des 
Datürlichen Menschen erfasst und begriffen sein. Das wird ebenso 
unmöglich vom Standpunkt des atomisirenden, meist optimistisch 
urtheilenden (rationalistischen) Individualismus (a), als von dem Bo
den des nivellirenden, meist pessimistisch denkenden (naturali
stischen) Universalismus (b). Beide Einseitigkeiten unterschätzen 
die sittlich bedenklichen Folgen der Selbstsucht in dem organi
schen Wechselverhältniss der Einzelglieder zur menschlichen 
Gattungsgemeinschaft. 

a. Indem der atomisirende I n d i v i d u a l i s m u s (wie er aus 
dem rationalistischen Deismus hervorgeht) das Recht der Persön
lichkeit auf Kosten der Gemeinschaft betont und die blos glied-
üche Stellung des Einzelnen zum Ganzen verkennt, unterschätzt 
und verkleinert er auch die zerstörende Macht des Egoismus. Ge
genüber der optimistischen Tendenz, welche er bei der laxen Be
urteilung oder gar bei der eventuellen Rechtfertigung der 
egoistischcn Interessen walten lässt, will beachtet sein, dass 
bereits in der keimenden Selbstsucht die Gefahr der Exarti-

*vQtov ist noch nicht identisch mit der Gottcsgemeinsehaft. S. o. Anm. 1 S. 427.— 
') Die „Selbstliebe" (φιλαυτία vgl. 2 Tim. 3 , 2 : φίλαυτον) kommt 

Z v v »r als biblisches Wort nicht vor, aber der Begriff liegt in dem: Sich 
selbst leben; - das Seine oder sein Leben suchen etc. Vgl. Phil. 2 , 20: 

navjts та ίαντών ζητοΰαιν; Phil. 2 ,4; τα ία vi ων exontiv; 2 Cor. 
°' 15: Ίνα ot ζωντ(ς ιιηχίιι ίαυτοϊς Ciiicitv; 1 Cor. 10. 24; μηίίις то 
WVTOV ζηκίτω. — 2) Vgl. auch Christi Aussprüche über: sein Loben (t//ti-

Xh») erhalten und verlieren: Matth. 10, 38. Luc. 17, 33. 
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cuclation und somit der Verkrüppelung des Einzelnen und der 
Desorganisation des Ganzen orfalirungsmässig sich geltend macht. 
Im bellum omnium contra omnes giebt sich eben der sittlich 
verwerfliche und gemeinschädliche Character des Egoismus kund. 

b. Der nivellirende TJnivcrsa l i smus (wie er aus dem natu
ralistischen Pantheismus hervorgeht) sieht die Einzelpersönlichkeit 
als nur verschwindendes Moment an der Gesammtentwickelung 
an. Daher identificirt er die unleugbare egoistische Willensbe
jahung der Einzelpersönlichkeit mit dem natürlich-instinetiven 
Selbsterhaltungstriebe (suum esse conservare). In pessimistischer 
Tendenz fordert er deshalh im Gegensatz zur Selbstbejahung die 
absolute Selbstvernichtuug und Willensaufhebung. Dem gegen
über müssen wir vielmehr das zu bewahrende, berechtigte Mo
ment in derEgoitat und in dem eigenartigen Willen behaupten und 
betonen. Dann erst erscheint der Egoismus oder die schuldvolle 
Verkehrung gottgewollter Ordnung in der Gesammtorganisation 
als sittlich verwerfliche Aufhebung der Solidarität innerhalb der 
menschlichen Gemeinschaftsinteressen. 

3. Allerdings lässt sich bei dem auf Familien- und Gattungs
gemeinschaft angelegten Menschen auch eine starke, natürliche 
Anhänglichkeit (Naturliebe) beobachten, welche mit dem selbst
süchtigen Hange in Widerspruch zu stehen scheint. Allein jener 
auf der Geschlechtsgemeinschaft ruhende und alle Geschlechts
fortpflanzung bedingende, an sich berechtigte Selbsterhaltungs
trieb 1 ) ist nur der Erweis dafür, dass der einmal zur Herrschaft 
gelangte Egoismus nunmehr collcctive Gestalt hat gewinnen und 
somit das gesammte Geschlecht verunreinigen müssen. Denn die 
selbstsüchtige Herzcnsrichtung hängt gerade mit der gliedlichen 
Beziehung zum sündigen Gesammtorganismus zusammen und 
wird somit ein ansteckendes Gift. Die herrschende Selbstsucht 
erscheint als Frucht jener egoistisch-lüsternen Selbstbejahung 
des Willens, wie sie in der natürlichen Zeugung ein mitwirken
der Factor ist 2 ); daher kennzeichnet sich auch jene egoistische 
Tendenz zunächst als Generationssünde und findet sich eben des
halb in keimartiger Potenz bereits beim Kinde. Erst mit der all' 
mäligen Entfaltung des Ich (des „Selbst") kann auch die von 
Anfang an ihm innewohnende krankhafte Selbstsucht in ibi ' c l 

') Niemand hat je sein eigen Fleisch gehasset (Eph.^o, 29). Vgl- "**8 

„wie dich selbst" (nie αιαυτόν) im Gebot, der Nächstenliebe, Mattli 22, 3 9 etc. " 
i) Ich bin ans sündlichem Samen erzeugt. Ps. 5 1 , 7. Was vom Fleisch 
geboren ist etc. Job. 3, (j. — Wie sie in Adam alle sterben etc. 1 Cor. 1 ° ' 
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universell makrokosmischen') .Bedeutung als desorganisirendc 
und schuldbedingende Willensrichtung ihm zum Bewusstsein 
kommen. 

0. D i e C o m b i n a t i o n b e i d e r M o m e n t e : der g o t t 
g e s e t z t e n A n l a g e (§ .20 -28) und der s ü n d i g e n H e r 
z e n s r i c h t u n g (§. 29—31) als gallungsmässiger Zustand der na
türlichen Menschheit in dieser Welt (§. 32—34). 

§. :V2. Die angeborene Sünde als hose Γ-ust mit Beziehung auf das Vcrhiiltniss von 
"eist und Fleisch, I'erson- und Xntiirlcbcn. — Die H e r r s c h a f t d e s F l e i s c h e s über 
den (ieist das Walu-hoitsmoment im naturalistischen Pessimismus. — Der A n t a g o n i s 

m u s d e s G e i s t e s wider das Fleisch das Wahrhei tsmoinent im idealistischen 

Optimismus. 

1. Wegen der innigen Wechselwirkung zwischen dem Person-
und Naturleben (§. 26) ist die im Herzen keimende Sünde als 
böse Lust (§. 29) der empirische Na tu r zustand 2 ) der Mensch
heit geworden. Obwohl schlechterdings im Geiste, und nicht in 
der sinnlichen Naturseite wurzelnd, e r s c h e i n t die sündliche 
Gesinnung3) doch nothwendig in jedem fleischlich erzeugten Adams
kinde als F le i sches lus t 4 ) . \Vcil der Geist sich dem göttlichen 
Urgeisto entfremdet hat, ist er eine Beute der niederen Mächte 
geworden. Die Sünde hat in der von den Protoplasten auf dem 
Generationswege ererbten, corrumpirten leiblichen Natur Woh
nung gemacht 5), so dass mit der Zeugung aus sündlichem Sa
men auch der Todeskeim 1) seiner Natur eingesenkt wird. 

a l ; Eöm. 5, 12 ff. — i) Die Welt liegt im Argen etc. 1 Joh. 5, 19 f §.34, -
2> „Von Natur" (yi'rtx) Kinder des Zorns Eph. 2, 3. — 3 ) Dass bib
lisch die σαρξ oder das Fleisch als sinnlich-leibliche Naturseite am Menschen 
'"cht an und für sich sündig ist, geht daraus hervor, dass auch das „Wort 
fleisch ward" (λόγος σαρξ iyfvfro, Joh. 1, 14) vgl. 1 Joh. 4 , 2 (Χρίστος 
Ι μ (ίπρχι Ιληλυβ-ώς). 1 Tim. :!, IG (Ιφην(ρώ9η Ιν σαρχί); Rom. 1, :ϊ; - -
Auch der Gegensatz von „Fleisch" und „Geist" kommt als Bezeichnung für 

weit- und gottverwandte Element im Menschen vor (Rom. 8, Ii ff. Eph. 
"> 1β; 1 Petr. 3, 18). — Erst das φρόνημα της «αρχάς (Rom. S, (j fl, der 
"°»f της σαρκός (Col. 2, 18 mit aiptidin σώματος Hand inHand geltend), 
T r t της σαρκός φ>ρον(ϊν (Rom. 8.5), die Of-λήματα της σαρκός (Eph. 2, 3) 
bezeichnen dio sündige G es i η nun g des dem Fleisch hingegebenen Menschen, 
^ffl- Gen. 6, 3 (in ihrer Verirrung sind sie Fleisch). — •*) Vgl. den Unter
schied zwischen oi Ιν σαρχι υντίς [Rom. 7. 18) und ot κατά σάρχα 
'"''ff (Rom. 8, 5) oder хата σάρχα ζην und nfpinaitiv (Riiin. 8, 3. 12. 

· Daher die Sünde als ΙττιΆυμία τ ή ς σαρκός, oder als ΙπιίΙυμ^ν 
*«'<ΐ τον πνεύματος (Gal. 5, 17 ff.) bezeichnet wird. — 5) ] ) j 0 αμαρτία 

a^s οιχοΰσα Ιν ίμοι, тойг' ϊατιν Ιν τ Γ; σαρχί μου (Rom. 7, 18. 20). — 
-1 Vgl, niit Joh. 3 , б die Gcdankencntwickclung bei Paulus Rom. 6, 10—21. 
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2. Es ist also das gottgewollte wahre Verhältniss der Herr
schaft des Geistes über den Leib verkehrt worden zu einer Herr
schaft der fleischlichen Natur über den gottesbildlichen Geist. 
Das ist das Wahrheitsmoment in jenem naturalistischen Pessi
mismus (§. 29. 2. b). Es zeigt sich erfahrungsmässig in jener 
fleischlichen Gesinnung, in jener habituellen Willensknechtschaft 
durch die Leidenschaften und Begierden, wie das Christenthum 
sie als ein G e s e t z der Sünde und des Fleisches, oder noch 
directer als ein Gesetz in den Gliedern begreifen lehrt1). Da
mit ist der unentrinnbare Zusammenhang (Continuität) und die 
lähmende Zähigkeit (Tenacität) der sündigen Anlage zum schla
genden Ausdrucke gebracht. 

3. Gleichwohl reagirt auch in der alten adamitischen Natur 
das höhere Moment des Geistes in der Form des Gewissens, der 
Scham, des unauslöschlichen Freiheitsdurstes (§. 27. 28). Es be
steht ein wenn auch ohnmächtiger Antagonismus zwischen Geist 
und Fleisch in dem natürlichen Menschen2). Die fleischliche 
Tendenz ist ihm nicht die einzige und bequeme; er bewegt sich 
in ihr mit innerer Unruhe und steter Selbstanklage. Das ist 
das Wahrheitsmoment im idealistischen Optimismus (§. 29. 2. a), 
wenn er im Hinblick auf jenen Widerstreit das relativ Gute in 
der Anlage des natürlichen Menschen hervorhebt. Nur muss da
bei nicht vergessen werden, dass dieses relativ Gute bei dem 
empirisch vorwaltenden Fleischeswillen lediglich als ein Document 
der sittlichen Erneuerungsbedürftigkeit der natürlichen Mensch
heit') richtig erfasst werden kann. 

§. 33. Die Sünde als U n g l a u b e zerstört in der F o r m des Schuldgefühls die Frei

heit des Menschen Gott gegenüber . — Die knechtende Macht oder die Naturgewal t der 

Sünde das Wahrhe i t smoment im Pantheismus. — Die unzerstörbare Macht des Gottesbe

wusstseins das Wahrhe i t smoment im Deismus . 

1. Wenn wir die menschlich sündliche Anlage Gott gegen-

und Köm. 7, 5 (dem Tode Frucht zu bringen). — <) Vgl. Rom. 7, 21 ff 
[νόμος της αμαρτίας — νόμος }ν τοϊς μ(ί(Οι). Dass die μίλη nicht aH 
sich sündig sind, beweist die Mahnung desselben Apostels Köm 6, Dt (be
gebet eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gotto) und Köm. 12, 1 
{παραΰτήβαι та Ο" ώ μ а т α ΰμων 9υ(ΐίαν ζώΟαν, άγίαν, ίϋάρεστον τ ψ 
tffw). Vgl Лас 3, 6, wo die Zunge, als Ausdruck der Gesinnung, den g a n " 
zen Leib befleckend (απιΐοϋσα όλον то σώμα) genannt wird.— 2) Vgl- Gal- 5f 
17: diesclbigen (Fleisch und Geist) sind wider einander {ταντα άντίχί'τ<" 
άΧλήλοις), dass ihr nicht thut, was ihr wollt Rom. 7 , 15. 23. Auch Лас 
4, 1 werden die ήδοναί als στρατενόμιναι tv τοίς μίΐκπν υμών bezeich
net. Vgl. Matth. 26, 41: der Geist ist willig (πρό»υμον), aber das Fleisch 
ist schwach. — e ) Rom. 7, 24 (Ich elender Mensch etc). — 



§. 33. Die knechtende Macht des Schuldgefühls . 433 

über oder den U n g l a u b e n als Wurzel aller Sünde (§. 30) mit 
der gottesbildlichen Freiheitsbestimmung (§. 27) und dem ange
borenen practischen Gottesbewusstsein (§. 28) uns combinirt 
denken, so kommen wir zu einem ähnlichen Resultat. Der em
pirische Unglaube in dem gattungsmässigen Naturzustande der 
Menscheit, obwohl er eine Störung des normalen Kindesverhält
nisses involvirte, schliesst keineswegs Atheismus oder absolute 
Gottesleugnung in sich. Auch der natürliche Mensch ist auf 
eine religiös-sittliche Anerkennung göttlicher Macht angelegt1). 
Vor dem irgendwie als Macht und Licht gedachten Gott, den er 
nicht leugnen kann, muss sich der sündig gewordene Mensch 
fürchten. Und diese Furcht ist keine kindliche, welche Gott zu 
verlieren scheut, sondern eine knechtische, die ihn zu finden 
verabscheut2). Bei erwachendem Schuldbewusstsein sucht er 
sich nothwendig vor Gott zu verbergen. Das Gefühl, dass Gott 
ein verzehrendes Feuer ist, macht ihn elend. Das Schuldgefühl 
zerstört die wahre Freiheit und Freimüthigkeit Gott gegenüber 3). 

2. Daher geräth die natürliche Menschheit bei knechtischer 
Furcht vor dem Göttlichen aus dem Unglauben in den A b e r 
g l a u b e n und sucht die Naturmächte als schreckende Gewalten 
zu verehren4). Mit der Lösung vom persönlichen Gott, der die 
Liebe ist, muss die Allgewalt des Naturganzen ihm zum Gotte 
Werden. Das ist das unverkennbare Wahrheitsmoment in dem 
naturalistischen Pantheismus. Der natürliche Mensch vernimmt 
nichts vom Geis te Gottes 5). Er hat sich den Weg zum Ver
ständniss des persönlichen und heiligen Gottes verbaut. Er 
fürchtet ihn zu finden und verliert sich daher in die Creatur-
Und Natur Vergötterung. 

3. Dennoch ahnt er im Naturganzen den „unbekannten Gott", 
dem er unwissend Gottesdienst thutu). Der I r r g l a u b e ist der 

>) Vgl. Eöm. 1, 18 ff.: 'Λποχαλύπτίται γάρ οργή &еоС « я ' αύρα· 
^ον Ιπι π αν ά Π ε β ε ι α ν etc. — είς το (ίνα ι αύτοϋς αναπολόγητους. — 
2) Vgl. Eöm. 8, 15: (πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον etc.) mit Ehr. 
2. 15 (die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein 
Mussten). Gal. 4, 5—7; 2 Tim. 1, 7 (πνεύμα δειλίας im Gegegensatz 
*«m πνεύμα αγάπης). Vgl. 1 Mos. 3 , 8 ff. - 8) Vgl. Eöm. 3, 1!» mit 
Joh. 3, 36, wo der Zorn G o t t e s als bleibend über den Kindern des Un
glaubens geschildert wird S. a. Joh. 8, 36 ff. — 4 ) Rom. 2, 25 (ΙπεβάσΙτη-
ü"v xnt Ιλάτρενίϊαν ту χιίαει παρά τον χτίβαντα). — ь) 1 Cor. 2 , 14 
v g l mit Eöm. 8, 7 (ΐχ&ρα είς Άεόν). — 6 ) Apostgesch. 17, 23 ff. (ÖV ay-
νοοΰντες εύσεβεϊτε etc.). Vgl. Apostgesch. 14, 17 (ovx άμάρτνρον εαν 
' oy αφήχεν) mit 10, 35 (lv παντι 'έΆνει 6 φοβούμενος αύτον · · . 
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Erweis, dass der Unglaube oder unkindliche Sinn nicht eins ist 
mit absoluter Negation Gottes. Auch die natürliche Menschheit 
erweist sich als ein immer wieder nach dem Göttlichen dürsten
des und hungerndes Geschlecht. Es bedarf dasselbe der Re
ligion und kann die religiöse Sitte nicht missen, ein Zeugniss 
der göttlichen Herkunft und Bestimmung desselben 1 ) . Das ist 
das Wahrheitsinoment des idealistischen Deismus, wenn er an 
die natürliche Religion als an ein Zeugniss des relativ Guten im 
Menschen appellirt. Nur will in dem richtigen Zusammenhange 
erkannt sein, dass dieser Rest sittlich religiösen Bedürfnisses 
zwar die Fähigkeit zur Wideranknüpfung einer Gottesgemein
schaft involvirt, aber an und für sich betrachtet den Menschen 
noch elender macht. Das unvertilgbare Schuldgefühl bezeugt 
seine Unfähigkeit Gotte zu nahen. Die Initiative muss auf einer 
andern Seite gesucht werden. In dem sündig gebornen Menschen 
liegt sie nicht. 

§. 'M. Die sündige A n l a g e als empirischer Collect iv-Kgoisnius gegenüber dem ( J e-

wissenszeugniss — Die a l lgemeine Sündenbrüderscliat't der Wel tk inder oder die G e 

s e t z m ä s s i g k e i t (Naturnothwendigkeit) der Oattungssünde, — das Wahrheits inoment 

im pessimistischen Univorsalisnuis — Die Miiglichkeit eines Kündoni'oi'tschiitts oder die 

(ί e s e t •/. w i d r i g к e i t (Unnatur, Natiirwidrigkeiti des sündigen Hanges , - das W a h r -

heitsmomciit im optimistischen Individualismus. 

1. Wenn die böse Lust und der Unglaube socialethiseh be
trachtet die Selbstsucht als Keim aller Sünden innerhalb mensch
licher Gattungsgemeinschaft in sich schliesst (§ . 31), so tritt eben 
dadurch in die Naturanlagc der alten Menschheit eine furchtbare 
Dissonanz, ein tragischer Widerspruch hinein, welcher durch das 
fort und fort laut werdende Zeugniss des Gewissens (§. 28) nur 
erhöht wird. Dieser tragische Widerspruch liegt in der auf Zer-
reissung aller Naturbande hinarbeitenden collectiven Selbstsucht 
gegenüber dem alle Naturbando bedingenden und vom Gewissen 
selbst geforderten Gattungszusammonhange. Beides ist unleug
bar: die knechtende Tyrannei des Egoismus und die in der Ge
schichte der Gattung durchklingende Freiheitstendenz: die selbst
süchtige Entsittlichung und die Schranken setzende Sittengcsetz-
gebung des Collectivgewissens, — eine Dissonanz, die zu har
monischer Auflösung drängt, ein Widerspruch, der nach aus
gleichender Versöhnung schreit. Denn die W e l t , als das unter 
sittlichem Gesichtspunkte betrachtete Gcsn.mmtgebiet geschöpf" 
liehen Daseins, wie es in der geschichtsfähigen Menschheit cul-

ΰίχτος αντω Ιατι). — ') Ajmstgesch. 17, 28 {τον γαρ xai γίνος >б~ 
μίν). -
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ttinirt, liegt in Folge jener egoistischen Begehrlichkeit im Argen'). 
Was wir als krankhafte Eigenthümlichkeit der individuellen 
Herzensrichtung erkannten (Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges 
Wesen §. 29 ff.), gewinnt in ihr m akr о k o s m i s c h e n Character2). 
Die für ideale Gottesgemeinschaft bestimmte Menschheit liegt 
real, ihrer empirischen Anlage nach betrachtet, trotz der reagi-
renden Gewissensstimme in den Ketten der Selbstsucht. 

2. In der gleichmässig alle Individuen befleckenden und mit 
dämonischer Consequenz herrschenden Macht des bösen Hanges 
liegt das Wahrheitsmoment des pessimistischen Universalismus. 
Die zähe G e s e t z m ä s s i g k e i t 3 ) in der pathologischen Eigen
art der natürlichen Menschheit ist der Beweis dafür, dass auch 
!n dem sittlich Bösen eine Weltordnung sich durchsetzt, deren 
richterliche Physiognomie wir des Weiteren werden zu verfolgen 
haben. Die sündige Anlage ist in der That zu einer empirischen 
N a t u r n o t h w e n d i g k e i t geworden. Der Einzelne erscheint 
Von diesem Gesichtspunkte aus als ein dem Verderben') preis
gegebenes Natur- und Weltkind, gebannt unter die unwider
stehliche Macht der Heredität und des angebornen Naturells. 

3. Andrerseits lässt sich nicht verkennen, das wir in dieser 
Welt, in der adamitischen Gattung, mit dem selbstsüchtigen Ge
lüste auch das allgemeine Bewusstsein des Nichtseinsollenden, 
der Abnormität dieses Hanges sich ausprägen sehen. Dio Ten
denz auf sittliche Lebensregelung und fortschreitende geistige 
Erhebung geht mit jenem Hange als ein unabweisliches Ge-
Wissenspostulat Hand in Itand"). In Folge dessen macht sich 

') Vgl. oben Anm, 2, S. 422. Vgl. die AVeit (ί χόσμος) als die ge
ordnete Gesammtheit der Schöpfung Gottes (auch bei Johannes 17, Γ>. 
24, vgl. Act. 17, 24) erscheint im N. T. besonders als das Gesanimtgebiet 
der Dinge, deren Mittelpunkt der Mensch ist. So wenn der Herr sagt: Gehet 
•'in in alle Welt (Marc. Iß, 15; 1 Cor. 5, 10). Die Welt ist, der Acker, in 

W E L C H E N der Samen gesäet wird (Matth. 13, 3 8 ) ; die „Welt" kann also wie 
das Fleisch (die αάρ'ξ) sensu medio gebraucht werden. Meist aber im ethi
schen Sinne („diese Welt") als Bezeichnung des von Gott abgewandten . von 
Sünde (und Tod) durchdrungenen empirischen Daseins = 6 χήπιιης nvroc, 
0dcr ahn ν ro i" χίβμου τούτον (Kph 2 , 2) im Gegensatz zum Weiche 
G°ttcs (Joh. 8, 23; 12, 25. 31. 46; 1 .loh 4. 17; 1 Cor. 3 . Ii); 5. 10). — 
'') Als „Geist der Welt" (nvj-νμα τοι' χόπμον, 1 Cor. 2 , 12) involvirt 
0-*° Sünde auch einen Geist der Knechtschaft (ηνίνμα δονλϊίας, Hörn. 8. 15;) 
J °h. 8 , 35. — 8 ) Ueber das „Gesetz der Sünde" (νόμοι; τ»> αμαρτίας) 
V G L . 

Пот. 7, 21 mit 8, 2. — ') Das Verderben im ethischen Sinne (als 
χόσμω Ιν Ιπι»νμίκ φΐϊορά) besonders im 2Petri Brief Ί , 4; 2, 12. 10: 

^«νλοι ντιάρχοντίς φϋοράς). Vgl. Hörn. 3, 11 tt'. — 5 ) Sie sind sich selbst 
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trotz jener w e s e n t l i c h gleichen Corruption Aller (§. 29) eine 
Reaction, ein Kampf geltend, welcher uns den Beweis liefert, 
dass die Sünde für den Menschen und seine Idee etwas Natur
widriges, eine Un-Natur oder Un-Art ist, die der Ueberwindung 
und Aufhebung harrt. In der Hervorhebung der G e s e t z w i d 
r i g k e i t 1 ) des zu bekämpfenden und zu überwindenden Hanges 
liegt das Wahrheitsmoment jenes optimistischen Individualismus, 
welcher die Entartung dem Einzelsubject ins Gewissen schiebt 
und ihre Aufhebung fordert. Die v e r s c h i e d e n e n Stadien 
in der sündlichen F o r t e n t w i c k e l u n g und L e b e n s b e t h ä -
t i g u n g des alten Menschen unter der regulirenden Macht sitt
licher Ideen und Postulate wird uns im nächsten Capitel ebenso 
die Unmöglichkeit der Selbstbefreiung, als die Aussicht auf eine 
anderweitig zu beschaffende sittliche Wiedergeburt eröffnen. 

„ein Gesetz" (Köm. 2 , 12 ff). — <) Daher alle Sünde als „Gesetzwidrig
keit" (ανομία) bezeichnet wird (1 Joh. Ά, 4; 1 Thcss. 2, 7; 2 Thess. 2 , 7). 



Z w e i t o s C a p i t e l . 

Die Lcbenlibcthiiliguiig1 oder die silndliehe Entwickelung des 
alten Menschen. 

A. Das g o t t g e s e t z t e M o m e n t in der s i t t l i chen 
L e b e n s r e g e l u n g des na tü r l i chen Men sehen (§. 35—37). 

§. ЗД. D a s n a t ü r l i c h e S i t t e n g e s e t z oder die Gesetzesform des G e w i s s e n s 
Rcgeniiber der Sünde. — A n a l о g i e des al lgemeinen Sittengesetzes mit dem N a t u r 
g e s e t z gegenüber der A n n a h m e einer II et e r ο η о m i e; D i f f e r e n z des Sittenge
setzes vom Naturgesetz gegenüber der A n n a h m e einer A u t o n o m i e in der sittlichen 
^ebensregclung des alten Menschen. — Die T h e o n o m i e in der kategorischen F o r m 

des n a t ü r l i c h e n Gewissensgesetzes . 

1. Ueberau, wo in der practischen Lebensbethätigung und 
Entwickelung der Menschheit die Eigenart ihrer culturgeschicht-
bchen Aufgabe zu Tage tritt, erweist sich, sei es auch anfangs 
noch roh und unvollkommen, ihre höhere gottgesetzte Bestimm
ing durch die Sittengesetzgebung (§. 1). Allen noch so verschie
denen Stadien der letzteren innerhalb der natürlichen Menschheit 
wt dieses gemeinsam, dass im Zusammenhange mit überlieferter 
Sitte die Postulate des Gewissens (§. 28) durch verpflich
tende Satzungen, also in der i m p e r a t i v e n G e s e t z e s f o r m 
sich geltend machen ' ) . Es stellen sich die empirischen Gebote 

') In der Schrift wird der Begriff des Gese tzes (νόμος, von νίμω, 
theilen, unterscheiden, urtheilen, bestimmen) von dem des Gebotes (εντολή) 
unterschieden. Das Gesetz, als der allgemeinere Begriff, kann auch die im
manente Ordnung des Geschehens oder Vergehens bezeichnen, abgesehen von 
der Satzung (ζ. B. G e s e t z des Todes, Köm. 8, 2, und der Sünde, Köm. 
7,23; so auch von dem Naturgesetz Jerem. 31, 35; 33, 25 vgl. mit Gen. 8, 22; 

fs . 19, 8 ff.). Mit dem G e b o t e (εντολή, ""П^З) wird stets die imperative 

Form des göttlichen Gesetzes (vgl. §. 44 ff.), sofern es in einzelnen S a t z 

ingen sich kund giebt, bezeichnet (Exod. 16, 28; Eph. 2 , 15. Ebr. 7, 5; 

Matth. 22, 36). Synonym sind ( p f t ) und Λ χαίωμα. Für die 

natürliche Sittengesetzgebung der Heiden mit Beziehung auf das Gewissen kommt 

nur der allgemeinere Ausdruck ..Gesetz" vor (bei Paulus Rom. 2, 12 — 14). 

^war sind sie о Ii η e Gesetz (άνόμοις — χαοις νόμον Köm. 7, 9) im Verhalt-

Biss zu Israel, aber sie haben „des Gesetzes Werk" (ΐργον τοϋ νόμον) ge-
v - O e n i n g e n , S o c i a l e t h i k . Т Ы . II. 29 
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des TJollectivgewissens dem subjectiven Eigenwillen Schranken 
setzend und Erfüllung fordernd gegenüber. Mit der fortschrei
tenden Lebensentwickclung und Erziehung in der sittlichen Cul-
turgemeinschaft wird daher auch das Einzelgewissen, indem es 
allem Thun voraufgeht und dasselbe stetig begleitet, zu einem 
Mahner und Richter. Als solches ist es zwar, an und für sich 
betrachtet, keine begeisterungsfähige Macht, geschweige denn 
eine sittlich regenerirende und befreiende Kraft. Vielmehr stiftet 
es durch seine Postulate Unruhe und Aufruhr, wie in der Brust 
des Einzelnen, so in dem Leben der Gemeinschaft1). Denn es 
weckt das Schuldbewusstsein und hemmt durch die Strafan
drohung die rein natürliche Willensenergie2). Gleichwohl ist 
das in der geheiligten Sitte der volksthümlichen Gemeinschaft 
sich objectivirende Gewissen das bewahrende Element mensch
lichen Gemein- und Personlebens. Alles, was menschliche Kraft 
und Vernunft Grosses und Unsterbliches zu leisten vermag (in 
Kunst und Wissenschaft, Religion und Rechtsordnung etc.), wird 
durch die Regelung des Gewissens zu einem absoluten Lebens
zweck in Beziehung gesetzt und erhält in diesem Lichte auch 
innerhalb der ofFenbarungslosen Menschheit eine höhere Weihe 3)-

2. Aus unserer früheren Betrachtung der Gewissensanlage 
im natürlichen Menschen (§. 28, 2) ergiebt sich als Consequenz 
für die Beurtheilung sittlicher Lebensgestaltung innerhalb 
menschlicher Gemeinschaft, dass das Phänomen der Gewissens
gesetzgebung weder vom Standpunkte sogenannter I l e t e r o n o -
m i e , noch auch durch die Annahme absoluter A u t o n o m i e 
des alten Menschen richtig erfasst und beurtheilt werden kann. 

a. Die Vertheidiger der Heteronomie lassen die Postulate 
des Gewissens (dictamina conscientiae) als von aussen kommende, 
gleichsam fremde Gesetze dem Menschen oetroyirt sein. Zu 
dieser Auffassung gelangen sie durch eine falsch dualistische 
(deistische) Entgegensetzung des idealen und realen, geistigen 
und natürlichen Factors im menschlichen Gemeinlcben. Sie ver
kennen bei ihrer Betonung der imperativen Form der ethischen 
Gebote die offenbare Analogie und innere Beziehung zwischen 
Sitten- und Naturgesetz im geschichtlichen Leben der natürlichen 

schrieben in ihren Herzen. - - f ) Das „Verklagen" (χητηγορεiy) des Ge
wissens und der Godau ken (Ιηγικμοίι wird hervorgehoben/Rom. 2, Iii. lieber 
das böse Gewissen vgl. Ebr. 10, 22 (ιτυΐ'ίίιΐησ,ς ποι-ηρή). - 2) Auch das 
natürliche Sittengesetz ist als Gesetz „Kraft der Sünde". 1 Cor. 15, 56. ~~ 
8 ) Act. 10, 35: In allerlei Volk, wer ihn fürchtet und Recht thut, ist ihm 
annehmbar (iαϊτός). 
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Menschheit. Das Gesetz überhaupt ist ja stets und allüberall 
der maassgebende Ausdruck für eine ursächlich zusammenhän
gende Erscheinungsreihe. Es fasst die Mannigfaltigkeit der Er
scheinungen in eine alles Einzelne erklärende Formel zusammen. 
Das Gese t z ist also das eigentlich Beherrschende (Dominirende, 
Imperative) in jeder constanten, sich gleichbleibenden und noth
wendigen Bewegung. Das gilt, wie für die durch elementare 
Kräfte causirte Naturentwickelung, so auch für die durch Nor
men des Gewissens regulirte Willensbewegung. Daraus erklärt 
sich die unverbrüchliche und schlechthin sich durchsetzende Con-
tinuität des Sittengesctzes, welches im Gewissen des Menschen 
mit unwiderstehlicher Gewalt eben deshalb sich geltend macht, 
Weil es zugleich ein Ausdruck seiner eigenen, innersten sittlichen 
Natur und Ueberzeugung ist 1). 

b. Dennoch lässt sich das Sittengesetz nicht mit dem Natur
gesetz derart identificiren, dass mau beide auf die gleichartige 
Nothwendigkeit Einer blos immanenten Selbstregelung zurück
führt2). Zur Annahme einer absoluten Autonomie des mensch
lichen Selbstbewusstseins oder der practischen Vernunft können 
consequentermaassen nur die gelangen, welche in falsch monisti
scher (pantheistischer) Tendenz Geist und Natur vermischen und 
den natürlichen Menschen zur Selbstherrlichkeit erheben. Nim
mermehr kann die sittliche Regelung menschlichen Gemeinlebens 
als eine instinetive Selbstbestimmung immanenter Naturkräfte 
betrachtet werden; sondern es zeigt sich die sittliche Gesetz
gebung stets als eine über den blossen Naturboden schon ihrer 
Erscheinungsform nach specifisch erhabene. In der Gestalt des 
fordernden und verpflichtenden Imperativs auftretend, wendet 
sie sich an den persönlichen Geist ') und setzt den möglichen 
oder wirklichen Widerspruch, das „Auchanderskönnen" voraus. 
Dazu kommt, dass die natürliche Menschheit nicht als selbst
eigener Urheber dieses Gesetzes gedacht werden kann , da 
dasselbe sich dem menschlichen Personleben mit apodictischem 
Postulate gegenüberstellt. Das Gesetz würde aufhören eine sitt
liche A u c t o r i t ä t für den Menschen zu sein, wenn es sich ledig
lich als Product, als Schöpfung jener instinetiven Selbstgesetz-

') „Sie sind sich selbst Gesetz" (ίηντοίς (ifit νόμος). Eöm. 2, 14. — 
2 ) „Denn Gott bat es ihnen gebffenbart" \ό γηρ iUöf ιη'-ιυΐς 'ιΐηνίρωαι. 
Köm. 1, Ii»), — 8 ) Durch das Mitzeugniss des Gewissens (πνμμηρινρονσης 
ηΐτών της αυν(ΐάι,Ρΐως Eöm. 2 , 15) ist auch jenes ge i s t i go Erschauen 
des Göttlichen (νοοίμίνα χα^οράται Rom. 1, 20) bedingt. 

29* 
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gebung erwiese. Das Recht gemeingültiger Sittengesetzgebung 
darf keine practische Vernunft des creatürlich beschränkten Men
schen usurpiren, selbst abgesehen von ihrer erfahrungsmässigen 
Corruption und sündlichen Verdunkelung (§. 37). 

3. Die im menschlichen Herzen sich geltend machende Ahn
ung von der Heiligkeit der Sitte und dem höheren Ursprung 
der Sittengebote weist auf einen absoluten, göttlichen Auetor 
hin, auf dessen "Willen und Auctorität — sei es auch in der 
Form abergläubischer Tradition — man die Geltung und Macht 
derselben gründete. Die T h e o n o m i e in der das Gewissen 
bindenden Gesetzgebung erweist sich eben aus der kategorischen, 
unbedingten Form derselben. Als eine practische Gottes
offenbarung an die natürliche Menschheit weckt sie auch das 
Gottesbewusstsein und die religiöse Scheu l ) . Der Glaube an 
das Dasein Gottes steht und fällt daher mit der Anerkennung 
des Gewissens, als eines solchen Organes (§. 28, 3), welches dem 
menschlichen Einzel-Ich, wie der Gemeinschaft universell gültige 
Gesetze zum Bewusstsein zu bringen vermag. Das innerlich zu
stimmende Gewissensurtheil, bei allem gleichzeitigen Wider
spruch des Eigenwillens, ist das Document für die objective 
B e r e c h t i g u n g und die v e r p f l i c h t e n d e Macht solcher Sit
tengesetzgebung. 

§. 3β. D i e bindende und gesetzgebende Macht des Gewissens als P f l i c h t und 
R e c h t in der practischen Ausgesta l tung des natürlich sittlichen Lebens . — D e r 
Pflichtbegriff in seiner Bedeutung gegenüber der A u t o η o m i e , der Rechtsbegrif l ' in 
seiner Bedeutung gegenüber der II e t e r ο η о m i e. Die piineipicilo Lösung eventueller 
Pflichtencollision, sowie die nothwendige Wechse lbez iehung von I'flidlit und Hecht bei 

t h e o η oni i s c h e r Auffassung des Gcwissensgebotes . 

1. Die objectiv bindende und gesetzgebende Macht des Ge
wissens giebt sich im sittlichen Gemeinschaftsleben der natür
lichen Menschheit vorzugsweise darin kund, dass es in der Form 
gewisser Satzungen dem Einzelnen sittliche A u f g a b e n stellt, 
deren er schlechterdings nicht ledig gehen kann. Selbst dem wider
strebenden Gelüste und Eigenwillen gegenüber bleibt die Ueber-
macht der nöthigenden Forderung; und diese wird trotz ihrer 
lastenden Unbequemlichkeit doch im Einzelgewissen als berech
tigt und verbindlich für die sonderliche Daseins- und Thätig-
keitssphäre des Subjeetes anerkannt. Die innere Einheit jener 
objectiv bindenden Nöthigung und dieser subjectiven Anerkenn
ung der Verbindlichkeit und Berechtigung derselben innerhalb 
gesitteter menschlicher Gemeinschaft kennzeichnet das Wesen 

i) Daher Gott allein als „Gesetzgeber" (νομοΆίτης) χητ' Ιξοχήν er
scheint. Jac. 4, 12. Ps 9, 21. -
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der P f l i ch t . Mit dem Ausdruck Pflicht bezeichnen wir des
halb auch jegliche sittliche Lebensaufgabe, die der Mensch zu 
vollziehen s c h u l d i g ist (debitum, οφείλημα), resp. die berufs 
mässige Thätigkeitssphäre des Menschen im sittlichen Gemein
wesen. Mit dem mehr objectiv gefassten Begriff der Pflicht steht 
der subjectiv gefärbte Begriff der V e r p f l i c h t n n g in engster 
Verbindung. Die Verpflichtung ist nichts anderes als die unter 
den Gesichtspunkt der Gebundenheit des Gewissens gestellte Hand
lung, sofern dieselbe als zu e r fü l l ende für das Subject den 
Character sittlicher Nöthigung trägt l). — Als Correlat des Pflicht
begriffs stellt sich sodann von selbst der Rechtsbegriff (im 
weiteren, e t h i s c h e n Sinne) dar. Das s i t t l i c h e R e c h t ist 
die vom Sittengesetz sanctionirte Daseins- und Thätigkeitssphäre 
des Menschen, sofern dieselbe etwaigen willkürlichen Angriffen 
gegenüber durch die normirende Ordnung geschützt erscheint. 
Recht ist, was dem Sittengesetz gemäss, Unrecht, was demselben 
zuwider ist 2). Als vom Gesetz Getragener ist der Mensch der 
Berechtigte; als vom Gesetz Gebundener ist er der Verpflichtete. 
Als der das Gesetz innerlich (in der Gesinnung) und äusserlich 
(im Handeln) Erfüllende ist er der Gerechte oder Rechtbeschaf
fene. Als der die inneren und äusseren A u f g a b e n des Ge
setzes Anerkennende und Respectirende ist er der Pflichttreue 
und Gewissenhafte. — Daher bedingen sich in jedem geordneten 
Gemeinschaftsleben Rechte und Pflichten gegenseitig, sofern sie 
durch ein und dasselbe Sittengesetz bestimmt werden. Nur 
durch die egoistisch sündliche Verzerrung und Entartung mensch
licher Rechtsverhältnisse tritt der Schein einer sogenannten С о 1-
Hsion der P f l i c h t e n zu Tage. Sie ist stets der Erweis einer 

!) Dieser Begriff der Schuld (debitum, όφιίλημα, Ν31ΓΤ) ist ei
gentlich der biblische Ρ f l i cht begriff, wohl zu unterscheiden von 
der Schuld (culpa, νπόδιχον tlvai) im Sinne der Strafbarkeit für 
die Nichterfüllung. Vgl. Matth. 18, 28 mit 6 , 12. — Der Mensch 
ist Schuldner, d. h. verpflichtet [άφαλίτης), das ganze Gesetz zu thun. Luc. 
17, 10 (ö ώφείλομίν ποιήααι π(ποιήκαμιν). Gal. 5, 3. Vgl. Rom. 1, 
14; 4, 4 ( x r t r ' όφιίλημα aus Pflicht und Schuldigkeit); 8, 12: Wir sind 
licht Schuldner , d.h. verpflichtet dem Fleisch gegenüber. Vielmehr sollen 
wir uns s c h u l d i g , d. h. verpflichtet fühlen, einander zu lieben. Rom. 

13, 8. — 2) Daher biblisch das Recht (δικαίωμα, OSIÖÜ, pff) identisch 
mit dem durch das Gesetz Sanctionirten. Deut. 30, 15. Rom. 1,32; 5,16. 
18- Vgl. bes. Rom. 2, 26; 8, 4 ( r o δικαίωμα του νόμου). — 1 Mos. 26, 5 

(Abraham hat alle m e i n e Rechte gehalten). 2 Mos. 15, 25; 18, 16. 20; 
3 Mos. 6, 18 und 22 (wo von den „ewigen Kochten" des Herrn die Rede ist). 
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vorliegenden Missbildung oder ethischen Desorganisation. An 
und für sich könnte es eine Pflichtencollision ebensowenig geben 
als eine C o l l i s i o n der R e c h t e . Denn in der gesunden Glie
derung menschlichen Gemeinlebens müsste die Garantie dafür 
liegen, dass mit der Ordnung auch eine sachgemässe Unterord
nung der Pflichten und Rechte Hand in Hand ginge, wodurch 
die Möglichkeit ihres gegenseitigen Widerspruchs aufgehoben 
würde. 

2. Die Herrschaft der sich gegenseitig bedingenden Pflichten 
und Rechte in jeder menschlich-sittlichen Gemeinschaft bestimmt 
den Grad socialethischer Culturentwickelung. Die gesunde Com
bination beider Momente ist zugleich der Grenzwall sowohl gegen 
die liberalistische Tendenz auf der Basis menschlicher A u t o n o 
mie (§. 35, 2. b), als gegen das absolutistische Extrem auf dem 
Boden abstracter H e t e r o n o m i e (§. 35, 2. a). 

a. Gegenüber der au tonomis t i s chen Einseitigkeit mit 
ihrem eingebildeten individualistischen Freiheitsdünkel muss vor 
Allem der strenge Ρ f 1 i с h t begriff in den Vordergrund gestellt 
werden, um die sittliche Abhängigkeit und nothwendige Ge
bundenheit des Menschen an eine ausser ihm liegende, objectiv 
sittliche Weltordnung darzuthun. Denn die Pflicht ist ja der 
Ausdruck für eine solche sittliche Nöthigung, welche aus der 
unbedingten Auctorität eines allgemein gültigen Sittengesetzes 
entspringt und daher dem Einzelindividuum im Widerspruch zu 
der eigenwilligen Selbstposition die bescheiden gliedlichc Stellung 
im Gehorsam gegen die geheiligte Sittß anweist. 

b. Der h e t e r o n o m i s t i s c h e n Auffassung der sittlichen 
Gesetzgebung mit ihrer sclavischen Abhängigkeitstheorio tritt die 
Idee des R e c h t e s dammsetzend entgegen. Denn das Recht 
verbürgt dem Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen die 
Gewissheit, dass das Sittengestz nicht blos ausser ihm existirt, 
sondern in ihm selbst einen Thron und ein Forum hat, vor wel
chem es sich so zu sagen als berechtigt legitimirt und bezeugt. 
Im Recht ist zugleich die persönliche Würde und Freiheits
bestimmung des ethischen Subjects garantirt; denn das Rechts
bewusstsein bezeugt die innere Betheiligung des Einzelgeistes 
an dem Zustandekommen der Rechtsidee, und diese schützt wie
derum, den Einzelnen als eigenartiges Glied des sittlichen Ge
meinwesens. 

3. So wird der Einzelne durch die natürliche Sittengesetz
gebung verpflichtet (schuldig), sein Recht zu wahren und aus
zuüben, wie er andrerseits durch dieselbe berechtigt erscheint, 
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seine Pflicht zu thun und zu erfüllen. Die eventuelle Collision 
der Einzelpflichten und Rechte im natürlichen Gemeinleben der 
Menschheit kann aber nur unter der Voraussetzung gelöst, und 
die innere Wechselbeziehung zwischen Pflicht und Recht nur 
Unter der Bedingung festgehalten werden, dass auch in der na
türlichen Sittengesetzgebung der g ö t t l i c h e oder t h e o n o -
mische Hintergrund anerkannt werde. Denn alle menschlichen 
Rechte und Pflichten müssen sich unter jene absolut gültige 
Weltordnung subsummiren lassen, welche auch das heidnische 
Gewissen als eine gegenüber dem Unrecht und der Pflichtwidrig
keit nothwendig sich durchsetzende a h n t D a s allgemein 
menschliche Rechts- und Pflichtgefühl beruht eben darauf, dass 
schliesslich nur ein a b s o l u t e r Wille (das Göttliche) als ver
pflichtende Macht und berechtigte Forderung gelte. Alle Einzel
interessen und Einzelansprüche müssen jener höheren Nothwen
digkeit sich fügen, wenn anders in der Lebensbethätigung auch 
der natürlichen Menschheit eine sittliche Ordnung ohne willkür
liche Knechtung der Gewissen bewahrt werden soll. Recht und 
Pflicht festzustellen ist im letzten Grunde ein Regale der abso
luten Macht 2). Jeder menschliche Gesetzgeber trägt dieselbe, 
soweit er sie hat und mit Recht ausübt, von Gott zu Lehen. 
Auch die natürliche Menschheit hat die Idee der Pflicht und 
realisirt die Idee des Rechts nur insoweit, als sie kraft der prac
tischen Gottesoffenbarung im Gewissen eine Auctorität über sich 
anerkennt. Darauf weist uns auch der näher zu betrachtende 
I n h a l t des natürlichen Sittengesetzes. 

§. 37. Der I n h a l t des natürlichen Sittengesetzes oder das s i t t l i c h G u t e mit 
Beziehung auf Pflicht- und Kechtsbewusstsein in der sündigen Menschheit . — Die ob
ject ive M a c h t und B e s t i m m t h e i t des Gewissens im Gegensatz zur p e s s i m i s t i 
s c h e n , die suhjective O h n m a c h t und V e r d u n k e l u n g desselben im Gegensatz zur 
o p t i m i s t i s c h e n Aneicht. — Die Mögl ichkei t und Nothwendigkei t einer g o t t g e -

o f f e n h a r t e n s i t t l i c h e n G e s e t z e s n o r m in Anknüpfung an das natürliche 
Gottesbewusstsein. 

1. Wenn das Pflicht- und Rechtsbewusstsein ein unveräusser
liches Moment im geschichtlichen Culturleben der Menschheit ist, 
so lässt es sich nicht anders erwarten, als dass auch der Ver
such einer i n h a l t l i c h e n Bestimmung des sittlich Guten, d. h. 
dessen, was als Pflicht und Recht gelten soll, sich in der Lebens
ordnung der Menschen immer wieder geltend macht 3 ) . Darauf 

! ) Vgl. Eöm. 1, 21—24. — 2) Seid unterthan aller menschlichen Ord
i n g (nvitqbinlvy x r / o - f i ) um des Herrn willen. 1 Petr, 2, 13 v g l . mit 
Joh. 19, 11, w o die irdische Eechtsbefugniss als „ v o n oben gegeben" (Stäo-
μίνον &Ί>ωΆιν) bezeichnet wird. Eöm. 13, 1 IT. — 8 ) „Sie erweisen <Jro*tix-
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νυνται) des Gesetzes Werk" (Rom. 2, 15) auch in der practischen ναιιο-
9i6ia. — ·) Vgl. Eöm. 7, lö: Ich stimme dem Gesetze bei, dass es gut 
sei (σύμ'(ημι τω νόμο) brt χηλός). — 2 ) Auf Grund jenes „Erkennbaren 
von Gott" (γνωστόν την &ιοΰ) Eöm 1, 19. — Vgl. Act. 14, 17 (Er hat 
sich ihnen nicht unbezeugt gelassen) mit 10, 35. — 

zielt Bchon in den noch unentwickelten heidnischen Völkern das 
s ich bildende Naturrecht hin, mit welchem zugleich ursprüng
liche sittliche Pflichten gesetzt sind. Die Freiheit des Einzelnen 
gewinnt an der gemeinsamen Sitte ihre heilsame Schranke. — 
Im allgemeinsten Sinne bezieht sich auch die natürliche Sitten
gesetzgebung auf jene d re i Factoren des sittlichen Lebens über
haupt: auf e in universell G ö t t l i c h e s , auf die sociale Gemein 
schaf t und auf das E i n z e l i n d i v i d u u m . Es ist dem natür
lich sittlichen Bewusstsein, namentlich auf höherer Culturstufe, 
al les dasjenige bereits wohlbekannt, was in der geoffenbarten 
Sittengesetzgebung durch die sogenannten zehn Gebote ( § . 4 5 ) z u 

scharf ausgeprägter Formulirung gelangt ist ' ) . Die Forderung ehr
furchtsvoller Scheu vor dem Göttlichen tritt vor Allem als reli
giöse Cultuspflicht in der heidnischen Sitte zu Tage 2 ) . Die An
erkennung der Grundrechte menschlicher Gemeinschaft und der 
wichtigsten Socialpflichten erweist sich als sittliche Basis in der 
häuslichen Familien- und volksthümlichen Staatsordnung. Durch 
dieselbe wird nicht blos Auctorität und Pietät sanetionirt, sondern 
a u c h die Achtung vor dem Leben und dem lebenerzeugenden 
Institut (Ehe), vor dem Eigenthum und der Ehre des Mitmen
schen (neminem laede, suum cuique) gefordert. Auch in Betreff der 
eigenen Person — (des Ich als eines unsterblichen Selbst) — 
k e n n t der natürliche Mensch das P o s t u l a t der Selbsterkennt
niss (γνω&ι σαντάν) und Selbstbeherrschung (άνέχον, άπέχον), 
sowie das Recht persönlicher Menschenwürde, die er in der maass
vollen Tugend, in der "Weisheits- und Gerechtigkeitsliebe [σοφία, 
δικαιοσύνη, σο>φροσίνη, ανδρεία) zu erweisen habe. Alle ge
nann t en Momente bilden die allgemeinsten Grundpfeiler der 
Idee des Guten (καλόν χάγαΜόν) in dem natürlichen Bewusst
sein. Sie lassen sich als diejenigen sittlichen Universal
i d e e n (xoival i'vvoiai) bezeichnen, zu welchen in der geschicht
lichen Fortentwickelung auch die sich selbst überlasscne Mensch
heit mit den Mitteln natürlicher Gottesoffenbarung zu gelangen 
vermag 3). Nur will dabei wohl ins Auge gefasst sein, dass 
selbst in Betreff dieser centralen Postulate und ihrer präcisen 
Formulirung das natürlich sittliche Bewusstsein vielfach schwankt; 



§. 57. IMo Verdunkelung und Olimnaclit dos Gewissens. 445 

dass ferner die Idee des sittlich Guten sich nicht bis auf die 
mnerste Gesinnung (Freiheit) erstreckt und daher das sittlich 
Verwerfliche meist in der sinnlichen, statt in der geistigen Lebens
sphäre (im Herzen) gesucht wird; dass endlich die humane 
Centraiaufgabe und Universalpflicht einer selbstlosen, geheiligten 
Liebe zu Gott und dem Nächsten ebensowenig zur Klarheit 
kommt, als die Gewissheit göttlicher Liebe zu den Menschen. 

" Beides weist uns bereits auf die Ohnmacht und Verdunkelung 
des Gewissens in der natürlichen Menschheit hin. 

2. Auch hier treten uns die Anschauungen des naturalisti
schen P e s s i m i s m u s und des idealistischen O p t i m i s m u s als 
gefahrdrohende Irrthümer entgegen. Jener geht von der An-
nahme einer gänzlichen Unfähigkeit der menschlichen Natur zu 
Positiver sittlicher Gesetzgebung aus und stellt daher die Mög-
üchkeit eines fixirbaren Inhalts der Idee des Guten in Abrede. 
Dieser sieht die autonome Kraft des sittlichen Bewusstseins als 
eine wesentlich ungebrochene an und hält den Spiegel desselben 
für ausreichend klar, um die ethischen, für das menschliche Ge-
^emleben nothwendigen Ideale inhaltlich bestimmt zu reflectiren. 

a. Jenem p e s s i m i s t i s c h e n Extrem werden wir die Er
fahrung menschlicher Rechtsentwickclung und factischer Sitten
gesetzgebung als Erweis einer objectiven Bestimmtheit und 
flacht des natürlich sittlichen Bewusstseins gegenüberzustellen 
haben. Die gesammte Völkergeschichte und Völkerpsychologie 
^t ein Documcnt dafür, dass die Menschheit auf ihr göttliches 
stecht gar nicht verzichten kann, geistig-sittliche Ideale zu er
äugen und ihrer Verwirklichung nachzujagen ' ) . Selbst die 
Entstellung und Fehlentwickelung der sittlichen Postulate muss 
dem unwiderstehlichen Bedürfniss inhaltlicher Sittengesetzgebung 
Z U l n Zeugniss dienen. 

b. Gleichzeitig aber werden wir dem anderen, op t imis t i 
schen Extrem gegenüber betonen dürfen, dass im Ringen nach 
^estaltung und Klärung der sittlichen Ideale die natürliche 
•Menschheit das wahrhaft Gute weder in voller Positivität und 
Feinheit zu erfassen, noch auch im Leben energisch geltend zu 
fachen vermag. Dafür ist der ewige Kampf und der unaufhör-

l che Selbstwiderspruch in Betreff des sittlich Normativen ein 
unwiderleglicher Zeuge. 

3. Die Verdunkelung und Ohnmacht des Gewissens, als des 

') Act. 17, 27 (zu suchen den Herrn, ob sie ihn doch fühlen und finden 
"^bten etc). 
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natürlichen Organs sittlicher Gesetzgebung ' ) erklärt sich aber 
einerseits aus der innerlichen (subjectiven) Natur (§. 28, 1) des
selben, andrerseits aus der natürlichen Opposition des sündigen 
Willens gegen dasselbe (§. 34). Als ein ins Herz geschriebenes 
und innerlich empfundenes kann das Postulat des sittlich Guten 
nie in voller objectiver Reinheit und klarer Gewissheit sich dem 
natürlichen Bewusstsein darstellen. Und wegen der steten Un
bequemlichkeit der sittlichen Forderung für den fleischlich ge
sinnten Menschen muss auch die kritische Wirkung des Gewis
sens (§ . 28, 3) geschwächt werden, sobald die Reaction des na
türlichen Eigenwillens und sündlichen Collectivwillens gegen jenes 
mahnende Schuldzeugniss im Innern eine constante wird. Dass 
die Abstumpfung des Gewissens eben deshalb eventuell bis zur 
sittlichen Rohheit (vgl. §. 43) ausarten kann, lehrt die Erfahr
ung. Gleichwohl hört die Tendenz auf sittliche Gesetzgebung 
und ideale Lebensregulirung in der natürlichen Menschheit nie 
auf. Weder die Verdunkelung, noch die Ohnmacht des Gewis
sens kann also, als selbstverschuldetes Krankheitsphänomen, die 
Zurechnungsfähigkeit und Strafbarkeit des natürlichen Menschen 
aufheben. Es ergiebt sich uns daraus vielmehr die Nothwendig
keit, sowie die Möglichkeit einer geoffenbarten sittlichen Norm, 
in welcher die heilige Liebesforderung des göttlichen Gesetz
gebers klar und unverwischbar sich kund giebt. Das werden 
wir durch die Betrachtung der sündlichen Herzensrichtung oder 
des sittlich Bösen in der mannigfach verzweigten practischen 
Lebensbethätigung der alten Menschheit näher darzulegen in1 

Stande sein (§ . 38—40). 

B. D i e s ü n d l i c h e H e r z e n s r i c h t u n g des a l t en Men
s c h e n in der Lebciisbediätiguiig d e s s e l b e n ode r das si 

t t l i ch 
B ö s e als Lieblosigkeit in ihrer practischen Verzweigung (§. 38-40)· 

§. 38. D i e sündliche Herzensrichtung im practischen L e b e n oder die L i e b l o s iS" 

k e i t als verkrüppelnde und zerstörende Macht gegenüber der e i g e n e n P c vs ön Ii с b -

k e i t . — Die natürliche vorsittliche Selbstliebe als Basis geist iger Cultur- und Leben ' ' 

iahigkeit des natürlichen Menschen (im Gegensatz zum materialistischen Pess imismus) t 
die unsittliche Gestalt der Selbstl iebe oder die krankhafte Selbstverliebthcit als Grün« 

der Entartung und Verkommenhe i t des natürlichen Menschen {,\m Gegensatz zum id e & " 

listisehen Opt imismus) . — I>ie Lieblos igkeit in ihrer mannigfalt igen V e r z w e i g u n g 

mit Bezug auf das E r k e n n t n i s s - und W i l l e n s v e r m ö g e n , P e r s o n - und N a t u f -

l eben , sowie auf die G e s a m m t b i l d u n g d e s s i t t l i c h e n C h a r a c t e r 8 . 

1. Nirgends zeigt sich der Selbstbetrug der Sünde 2) deut" 

') Vgl. Rom. 1, 24 mit Eph 4 , 18 (Ιαχοτιβμίνοι ту ihai'ota etc.).-" 
*) Die Schrift redet, wie vom Betrug (άπατη) der Sünde (άμαρτίβ{< 
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"eher, als wenn wir die aus sündlicher AVillensanläge hervor
gehende L e b e n s b e t h ä t i g u n g des alten Menschen zunächst 
l n B e z u g auf se in e igenes I c h betrachten. Man sollte den
ken, dass der selbstsüchtig geartete Mensch (§. 31) vor Allem 
Um sein eigenes Wohl ängstlich besorgt sein müsste. Statt dessen 
bewahrheitet sich erfahrungsmässig der Satz: dass, wer sein eige
nes Leben (im selbstsüchtigen Sinne) lieb hat, es verlieren muss'), 
6 8 nothwendig der allmählichen Verkrüppelung und Zerstörung 
•Preis giebt. Darin zeigt sich das B ö s e der begehrlichen Lust 
(§· 29), dass der Mensch statt wahrhaft sich zu lieben, sich selbst 
'm Sündendienste verzehrt. Indem er durch den Unglauben 
(§· 30) das ideale Centrum seiner gottesbildlich gearteten Per
sönlichkeit verloren hat, vermag er auch nicht mehr, sich liebend 
Seiner sittlich-idealenAufgabe der Selbstzucht und Selbstausbild-
ung im Hinblick auf die ihm verliehenen geistigen und natürlichen 
Kräfte hinzugeben. Die T e n d e n z auf Selbstmord ist so zu 
sagen der sündigen Lust immanent, obwohl der Selbsterhaltungs
trieb als ein aufhaltendes Moment jener Tendenz entgegentritt. 

2. Die wahre ethische Beurtheilung dieses tragischen Phäno
mens wird gegenüber dem p e s s i m i s t i s c h e n und op t imis t i 
schen Extrem näher bestimmt werden müssen. 

a. Der m a n i c h ä i s c h o d e r m a t e r i a l i s t i s c h g e f ä r b t e 
Pess imismus geht von der unrichtigen Voraussetzung aus, 
dass der sinnlich geartete Mensch seinem Wesen nach gar nicht 
aöders könne, als im selbstischen Interesse und im Kampf ums 
<%ene Dasein Alles an sich reissen, was seiner Lust dient. Von 
diesem Standpunkte aus müsste dem Menschen überhaupt die 
sittliche Selbstbeherrschung und Lebensfähigkeit abgesprochen 
Verden. Er sänke zum Thiere herab, oder, falls sein Selbst
bewusstsein ihn mit sich selbst in Zwiespalt brächte, wäre die 
Selbstvernichtung das an sich nothwendige Resultat seiner patho
logischen Entwickelung. Das ganze sogenannte Leben erschiene 

^br? ;.!, 13) u n c i der Ungerechtigkeit (άάιχίας, 2 Thess. 2 , 10), so von den 
»Gelüsten des Betruges" («/ ΙπιΆνμίαι τής απάτης, Eph, 4, 22), welche in 
^ e»i Selbstbetrngc, in dem „Be trügen des eigenen Herzens" (άπατων 
T'ri" χαρδίαν «ντον, Jac. 1, 26) culminiren. Vgl. Gen. 3 , 13 (den Betrug 
4 «r Schlange). — i) S. Matth. 10, 39; 16, 25 ff.; Luc. 17, 33 und besonders 
'°h. 12, 25, wo der Ausdruck: ό φίλων τήν \[ινγην «ντον άπολίβιι — 
°haracteristisch ist. Denn φιλιΧν bezeichnet auch die sündlich natürliche 
Liebe, während αγαπάν und αγάπη (ein ausschliesslich biblischer Begriff) 

a B f die höhere, geistig-sittliche Gemeinschaft sich bezieht, welche in Gott, 
(° fliö{ «γάπη Ιστί 1 Joh. 4, 8. IG) urständot, aber auch' auf die gott-
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blos als ein aufreibender Process allmählicher Degeneration und 
Verwesung. Dem widerspricht aber offenbar die erhaltende 
und bewahrende Macht jener Selbstliebe 1), welche so zu sagen 
als ein vorsittliches Element der menschlichen Natur innewohnt. 
Denn alle persönliche Cultur- und Lebensfähigkeit wurzelt doch 
zunächst darin, dass der Mensch nicht blos ein dem sinnlichen 
Bedürfniss hingegebenes Wesen ist, welches für ideale Selbst
bildung und sittliche Selbstaufopferung schlechthin unzugänglich 
ist. Wir werden es vielmehr als ein Resultat der Selbstbeobacht
ung und der Geschichtsbetrachtung feststellen müssen, dass die 
natürliche Selbstliebe alle im Menschen schlummernden gei
stigen und natürlichen Kräfte zu wecken und für die eigene 
Characterbildung zu verwerthen vermag. Auch der sündige 
Mensch hat noch die berechtigte Neigung und das relative 
Vermögen, die eigene Denk- und Willenskraft im Dienst 
der Selbstbildung (in Kunst und Wissenschaft, Industrie und 
Rechtsordnung) zu verwenden. Auch vermag er sein eigenes 
Naturleben als funetionirendes Organ für seine geistigen Kräfte 
bis zu einem hohen Grade der Vollkommenheit auszugestalten 
und zur Befriedigung seiner mannigfaltigen Bedürfnisse zu ge
brauchen, 

b. Alle diese Kräfte sind aber nicht im Stande, den krank
haften Kern in seinem Personleben zu überwinden, wie der 
i d e a l i s t i s c h e O p t i m i s m u s wähnt; im Gegentheil, sie ver

mehren das Schuldmoment in der practischen Fehlentwickelung 
des natürlichen Menschen. Sie sind ein Zeugniss dafür, dass die 
Fehlentwickelung Folge der ü b e r r e i z t e n Selbstliebe ist. Sie 
ist der eigentliche Grund für die Entartung und Verkommenheit 
des natürlichen Menschen. Das wird sich uns im Einzelnen dar-
thun, wenn wir die Consequenzen jener Selbstverliebtheit uns 
vergegenwärtigen, welche sich wie ein verzehrender MehlthaU 

auf alle Früchte seiner sittlichen Arbeit an der eigenen Persön
lichkeit zu lagern droht. Dass die Selbstsucht ') das eigene 
Selbst inficirt, sowohl in der Sphäre des P e r s o n - , als des P ' 

widrige Welt sich hinwenden kann (1 Joh. 2, 15; 2 Tim. 4,10). — l ) Die Selbst
liebe wird daher in der Schrift als ein selbstverständliches und relativ berechtigt«3 

Moment vorausgesetzt. Vgl. Eph. 5, 28 f.: wer sein Weib liebt. der lieb* 
sich selbst [ίηντον ήγηπιϊ); denn niemand hat je sein eigen Fleisch ge
hasset. Vgl. das „wie dich selbst" (ιός σεηντόιή im vornehmsten Gebot 
(Matth. 22, 39 etc.). — 2) Vgl. die biblischen Anmerkungen zu §. 31, 
und 3. — 
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E r l e b e n s , — das eben verkennt die optimistische Illusions
theorie. 

3. Die Selbstvcrliebtheit, welche ihrem innersten dämonischen 
Grunde nach auf Selbstvergötterung und Selbstanbetung ruht'), 
kann in den verschiedensten Formen und Entwickelungsstufen 
der Selbstüberschätzung, je nach dem Naturell des Menschen," 
S 1ch kund geben. Als E i t e l k e i t , d. h. als Bedürfniss des 
Glanzes und der Anerkennung der eigenen Persönlichkeit in dem 
Urtheil der Umgebung, erscheint sie bei dem schwächlichen Na
turen, die ihrer selbst nicht gewiss sind und mehr scheinen 
möchten, als sie sind 2). Als H o c h m u t h , d. h. als übertriebe
n e Bewusstsein des eigenen Werthes bei Herabsetzung der An
deren macht sie sich bei starken Naturen geltend, die ihrer selbst 
gewiss sind und mehr zu sein glauben, als sie scheinen 2 ) . Als 
alberner D ü n k e l gestaltet sich die Selbstverliebtheit, wo mit 
der Eitelkeit sich die eingebildete Dummheit paart; als bewusster 
S t o l z , wo mit dem Hochmuth eine übermüthige Verachtung 
des Urtheils der Menge Hand in Hand geht. Im E h r g e i z 
[resp. d e r Ruhmsucht) gipfelt die sündliche Selbstverliebtheit 
"isofern, als der Ehrgeiz die krankhafte Verkehrung, das Zerr
bild des edlen Ehrgefühls ist, da er auf Kosten der Nebcnmen-
schen nach Verherrlichung der eigenen Person strebt4). — Diese 
mannigfaltigen Gefahren sündiger Selbstverliebtheit lassen sich 
l n der Alterirung des eigenen Ρ er so n- und Natur lebens weiter 

') Vgl. Gen. 3,13 ff. (Ihr werdet sein wie Gott) mit 2 Thess. 2 ,1 , wo vom Bö-
8 e n - und dem Menschen der Sünde gesagt ist, dass e r auf sich hinweist, dass er 
Gott sei (αποάιιχι>ύ>>τκ ίηυιοΐ' 'ΰτι ΐστιΆίός). — 2 ) Auch die Schrift stellt 
(Rom. 1,21 ff.) das „Eitc lwerdcn" {μητηιηνν) als die unmittelbarste Frucht 
der heidnischen Gottentfremdung hin und kennzeichnet mit dem Ausdruck μά-

( Ь З П , NlTli) die Nichtigkeit und Sei leinwahrheit 
d e r Dingo (Rom. 8. 20) und Menschen . Vgl. 2 Petr. 2 , 18; 2 Cor. 2, 

Eph. 4, 17 ( / ( αταιότης roil ΐ'οός). — 8 ) Der biblische Ausdruck für 
f'Oehmuth (ύπίρηι/κΐ'ία, νπι-ρήφανος) bezeichnet treifend die über den 
°cnein (ifaivfiövi) hinausgehende Selbstüberhebung. (Marc 7, 22; Eöm. 1. 

2 Tim. 3, 2; Jac. 4 . ß; 1 Petr. ß, 5). Verwandt ist νβρις, welches 
" O r t jedoch biblisch nur als übermüthige Verunglimpfung des Nächsten vor-
*°nwiit (Matth. 22, 6; Act. 14, 5; 2 Cor. 12, 10), während i β ρ ι с τ ή ς sich 
allerdings als Bezeichnung für diejenigen Menschen findet, welche hoeh-
"»ttthig andere verachten (Köm. 1, 30; 1 Tim. 1, 13). Vgl. Eöm. 12, 3 
^υη*ρφροι>^,ν). — 4 ) Vgl. 2 Cor. 10, 12 ff. mit 5, 12 (of Ιν προοώπω xav-
^ " ' f i i ' o i ) und 11, 10. 17.—Der E h r g e i z sucht die <JV'i« των άνΆρώπων 
(Joh. 12 ( щ u n d w i r ( j von dem Herrn als die eigentliche pharisäische 
" cWssüude bezeichnet (Job. 5, 44; Matth. 23, 5 ff.). Ueber xtvodotia vgl. 
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verfolgen. In Bezug auf das geistig geartete, gottverwandte 
Personleben (§. 26, 3) hemmt die Selbstüberschätzung die g e ' 
sunde Entwickelung sowohl des E r k e n n t n i s s v e r m ö g e n s , 
als der "Wil lenskraf t . Dem sündigen Menschen fehlt vor 
Allem die tiefere S e l b s t e r k e n n t n i s s , weil er trotz alle1 

Scheinklugheit, List, Schlauheit und Weltweisheit den Maasetab 
der Selbstbeurtheilung verloren hat und theils im Selbstbetrugs 
(Selbsttäuschung), theils in absichtlicher Selbstbelügung sich be
wegt. Mit der Vermessenheit gehen in fortschreitender Stufen
folge der trügerische Irrthum, die Bornirtheit, Dummheit, Thor-
heit, Verblendung (Blindheit) bis zum Höhepunkte der Verrückt
heit (Wahnsinn und Blödsinn) Hand in Hand L ) . Aber auch die 
gesunde Willenskraft fällt dem tyrannischen Eigenwillen zum 
Opfer. Trotz aller gesteigerten Selbstkraft (Titanenthum) d e S 

sündigen Menschen fehlt die wahre S e l b s t b e h e r r s c h u n g -
Das zeigt sich entweder in der schwächliehen Willensohnmacht, 
die bei trägen Naturen von der L a n g s a m k e i t (Schwerfällig
keit), B e q u e m l i c h k e i t , F a u l h e i t bis zur Feigheit, Apa
th i e , und S t u m p f h e i t fortschreitet; oder in der scheinkräf
tigen Willens Ü b e r r e i z u n g , wie sie bei leidenschaftlichen Na
turen von der Uebereilung, U n v o r s i c h t i g k e i t und Unbeson
nenheit an bis zur Tollkühnheit, bis zur Maasslosigkeit in Wuth
und Zornausbrüchen, ja bis zu momentaner oder constanter Toll
heit sich steigern kann 2). — Da aber das weltverwandte Na-
t u r l e b e n bei seiner tiefen Wechselbeziehung zum Personleben 
(§. 26) durch die sündige Anlage bereits krankhaft afficirt i 8 ' 
(§. 32), so wird das fortwuchernde Element der Sünde auch die 

leibliche Seite des menschliehen Daseins in den Dienst der eitle" 
und selbstsüchtigen Willensrichtung ziehen müssen 3 ) . Die leib
liche U n s a u b e r k e i t u n d U n r e i n i g k o i t erscheint dann ebenso 

Gal. 6, 3 und 5 , 26. — >) Vgl. Köm. 1, 21 ff.: Ihr unverständiges Hd 2 

ist verfinstert; da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden 
μμωράν&ηααν). 1 Cor. 1, 20 ff. Jac. 3, 13 ff. - Ueber die Blindheit & 
ethischen Zustand, vgl. Joh. 9. 3 9 - 4 1 . Job. 12, 40. 1 Job. 2, 11 u. 2 Cor-
4. 4. — Matth. 23, 17 ff. 2 Petr. 1, 9. — η Vgl. Jac. 3 , 6 ff. über die 
Welt der Ungerechtigkeit (χί,σμος ιης ά<ίιχίας). Wo ζήίος und ΙριΙτ*1" 
ist, da ist auch ακαταστασία und л r? ν φ α ϋ I ο ν π ρήγμα (Jac. 3, l^' 
Siehe Rom. 1, 29 ff.; 1 Tim. 5, 13; 2 Petr. 2, 10 ff.; 1 Petr. 4, 3 ff- " 
3 ) Vgl. Matth. 15, 6 ff. über das, was den Menschen verunre in ig t (xo"""^ 
und Jac 3, 6 ( f f T i l o t i ff« Sior τ ö κώμα) mit Rom. 6, 13 und 1 ^ o t ' 
6, 18 f. (fic то i'äinv σώμα άμαρτάΐΉΐ·). -- 1 Joh. 4, 20 lässt sich au" 

auf das Verhältniss der unsichtbaren Seele und des sichtbaren Leibes, d e r 
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als das äussere Dooument für die verunreinigende Macht (den 
Unflath und Schmutz ) der Sünde'), als die leibliche S c h m u c k -
8 u c h t und E i t e l k e i t ein Spiegelbild der gleissnerischen 
8 che in-Tendenz in allem sündlichen Leben genannt werden 
kann 2 ) . Die Selbstverliebtheit erzeugt sodann alle die Gefahren 
zuchtloser leiblicher Selbstbefriedigung3), wie sie in den F l e i -
s c h e s s ü n d e n 4 ) zu Tage treten als maasslose Bethätigung des 
E r n ä h r u n g s t r i e b e s (Feinschmeckerei und Naschhaftigkeit, 
Fressen und Saufen) 6) und des G e s c h l e c h t s t r i e b e s (in der 
Wollust und Selbstbefleckung bis zur unnatürlichen Selbstschänd-

u ng in Onanie und Sodomie) u). Mit der leiblichen Selbstschonung 
und Selbstverwöhnung, welche Schlaffheit und Indolenz erzeugt, 
Vereinigt sich dann öfters die leibliche Selbstüberreizung, die 
der sinnlichen Begierde fröhnt. Statt der harmonischen Durch
dringung des Person- und Naturlebens wird die sinnliche Seite 
8emes Wesens dem Sünder zur hemmenden Schranke oder zum 
versuchlichen Reizmittel, so dass die Yerkehrung des geistigen 
Wesens auch in der leiblichen Daseinsform sich zu typischer 
Hässlichkeit ausprägt und in thierische Rohheit schliesslich 
ausarten kann 7). — Aus alle dem folgt, dass auf dem Boden 
des natürlich - sündlichen Lebens, sofern der Mensch unter dem 

ein Bild der Seele darstellt, anwenden. — >) Die Sünde als „Unreinigkeit" 
(«ΧαίΙαρσία) sehr häufig in der Schrift; 2 Petr. 2, 22; Jac. 1, 21 ((,νπαρία). 

A P 0 k . 22, 11 (ό (,νπών). Vgl. Eöm. 1, 24; 6, 19; Gal. 5, 19; Eph. 4, 19. — 
1 Thess. 4 , 7. — 2) Ueber äussere Schinucksucht vgl. 1 Petr. 3 , 3 und 

1 Tim. 2. 9 — in beiden Fällen gilt die Mahnung besonders dem weiblichen 
Geschlecht. — *) Die berechtigte „Pflege des Leibes" (πρόνοια της σαρχός) 
s °l l nicht zur Gei lhei t oder Begierde geschehen (in) noitin&t (Ις Ιπι!)-υ-
Μ'ας. Köm. 13, 14). Sie ist die Kehrseite der falschen Schonungslosigkeit 
des Leibes («if.nila σώματος), welche doch dem Fleische Uebersättigung 
(ηληβμοΐ'ή) zukommen lässt und so dem Sinuc des Fleisches (νονς της 
σ«Ρχό ς) dient. Col. 2 , 18. 23. — <) ΠάΆη ατιμίας Col. 3, 5; Köm. 1, 26; 
%>h. 2, 3 (ΙπιΟ-νμίαι und Άελήματα της ααρχός oder t ν na&u 'πιίτνμίας, 
§en. apposit: „der Lust Seuche"). 1 Thess. 4, 5 — Durch actkytict 
(Völlerei) wird die Zuchtlosigkeit im Ernährungs- und Geschlechtstriebe aus
gedrückt (multivorantia und multinubentia, libido gulae et venoris). Vgl. 
Й а г с 7, 22; 1 Petr. 4, 3 : 2 Petr. 2, 2. 7: Jud. v. 4; 2 Cor. 12. 21; Gal. 
5 - 19; Eph. 4, 19. — Ц Vgl. Köm. 13, 13, wo die XMiioi und μί$αι mit 
"«hm und äattyriat zusammengefasst werden. Vgl. Eph. 5, 18. — 6) i ) j 0 

Geschlcchtssünden his zum „Schänden des eigenen Leibes" (άτιμάζε-
° * Λ ι τά σώματα αυτών Ιν (αιιτοΐς) als Frucht heidnischer Unreinheit her
vorgehoben Eöm. 1, 24. 26, vgl. 1 Cor. 6, 9. - 7) Vgl. Eöm. 1, 23 ff. mit 
2 Petr. 2, 12 (οντοι ο*ί ώς άλογα ζώα etc.). Ps. 32, 9. 
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Banne der Selbstsucht steht, die ideale und freie A u s b i l d u n g 
der eigenen sittlichen Gesammtpersönlichkeit oder des sittlichen 
Characters (§. 26, 3) factisch unmöglich erscheint. Vielmehr 
treten in fortschreitender Progression die Gefahren der Un
bildung, Einbildung und Verbildung dem ernsten und kriti
schen Selbstbeobachter entgegen. — In der sündigen Lebens
bethätigung liegt also, wenn wir unsern Blick auf das eigene 
Ich richten, der ausreichende Anlass zu jener Selbstveracht-
ung, zu jenem Ekel an sich selbst, in welchen die krankhafte 
Selbstverliebtheit gerade bei edleren Naturen umschlägt und 
so den Stachel gegen sich selbst richtet. Die Sünde lässt sich 
daher wohl als c h r o n i s c h e r S e l b s t m o r d bezeichnen, 
dessen tragischer Höhepunkt in dem acuten S e l b s t m o r d 
bei eintretender Verzweiflung zur Reife kommt. Der tiefere 
Grund dafür ist in nichts Anderem zu suchen, als in der Ver
kehrung gottgewollter Selbstachtung in Selbstanbetung. Der 
Selbstmord ist die nothwendige Nemesis krankhafter Selbstüber
schätzung. Mit der wahren Gottesliebe hat der sündige Mensch 
auch die gesunde und geheiligte Selbstliebe verloren und in 
S e l b s t v e r g ö t t e r u n g umgesetzt. Nur die geheiligte Liebe 
(§. 66 ff.) erhält und bewahrt das Leben. — 

§. 39. D i e snndliche Hcrzensrichtimg im praeliselicn Leben oder die L i e b l o s i g 
k e i t als h e m m e n d e und zerstörende Macht G o t t g e g e n ü b e r . — Das (liiltusbcdürf-
niss in dem natürlichen Gottesbewustsein der Menschheit (im Gegensatz zum uanthei-
stisehen und atheistischen Pess imismus); die Unfähigkeit, wahrer Gotteserkenntniss n | , u 

Gottesverehi'ung von Seiten der natürlichen Menschheit (im Gegensatz zum deistischen 
und monotheistischen Optimismus) . — Die Lieblos igke i t Gott gegenüber in i h r e r 
p r a c t i s c h e n V e r z w e i g u n g und in ihren Fo lgen für die Stellung des natürliche» 

Mensehen zur g o 1 1 g e s c h a f f e η e η W e l t . 

1. So oft man auch von der natürlichen Religion als der 
allein wahren Gottesverehrung seit den Zeiten der Aufklärung 
gesprochen hat, — innerhalb der alten Menschheit kann dieselbe 
sich practisch nicht vollziehen und ist auch nirgends nachweis
bar. Der aus dem Unglauben (§. 30) geborene unkindliche SinU) 
der sich knechtisch vor Gott fürchten muss, ohne ihn schlecht
hin leugnen oder wegräsoniren zu können (§. 33), muss den na
türlichen Menschen unfähig machen, in der practischen Lebens
bethätigung mit liebender Herzenshingabe Gott zu nahen 1), l ü 

kindlichem Gebete und freudigem Gehorsam seiner 
Wahrheit 

') Die Mahnung „Gottc zu nahen" (Jac. 4, 8: lyyinmt r o > ,9-ίω) bleib* 
eben eine unerfüllte F o r d e r u n g , so lange die Sünde als „Gottesfeindschatt 
{ί'χ&οη dg 9(6У) erscheint. Jac. 4, 4 vgl. mit Eöm, 8, 7 u. 1 Cor. 2, 14. 
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und seinem heiligen Willen zu dienen ') . Daher sehen wir auch 
die natürliche Menschheit unter dem Banne einer inneren Angst 
und Unruhe seufzen 2 ) . Trotz aller Sehnsucht nach Versöhnung 
der Gottheit tritt niemals eine wirkliche Gewissensberuhigung 
ein. Die stets wiederholten Opfer bezeugen wohl ein religiös-
sittliches Versöhnungsbedürfniss; aber dem furchtbaren Gott 
des Schicksals vermag der Mensch keine Spur von Liebe ent
gegenzutragen, da ihm die göttliche Liebe selbst ein unglaub
licher Gedanke ist. Die absolute Macht und das absolute Licht, 
die er sich mit dem Göttlichen verbunden denkt, können in der 
practischen Lebensbethätigung nur die Folge haben, dass er vor 
dem Schrecklichen zurückscheut und vor dem Licht sich ver
birgt. 

2. Gleichwohl ist der sündigen Menschheit mit dem natür
lichen Gottesbewusstsein;t) auch das unauslöschliche Bedürf
niss und das relative Vermögen geblieben, in ihrer Lebensbe
thätigung dem „unbekannten Gott" einen Altar aufzurichten ') 
und einen göttlichen Willen als bindende Norm anzuerkennen'')· 

a. Das verkennt jener P e s s i m i s m u s , welcher in pantheisti-
scher oder atheistischer Tendenz die Menschheit von dem Alp 
der Gottesfurcht befreien und die Schuld der Gottlosigkeit negi-
ren möchte. Allein das in allen Völkern und zu allen Zeiten 
sich kundgebende Cultusbedürfniss straft ihn Lügen. Ohne die 
Tendenz auf Gottesverehrung vermag der Mensch nicht zu leben. 
Die absolute Leugnung oder Ignorirung des Göttlichen ist ledig
lich gottlose Theorie des Einzelgeistes. Die natürliche Mensch
heit in ihrer Collectivbethätigung hat stets in den versuchten 
Formen des Gebetes und des Opfers ihre religiös-sittlichen Be
dürfnisse zu befriedigen gesucht und selbst die Sitten - und 
liechtsgebote auf r e l i g i ö s e Grundlagen zurückgeführt, um 
ihnen eine höhere, absolut gültige Sanction zu ertheilen. 

b. Aber freilich ist mit diesem natürlichen Gottesdienst und 
der ihm zu Grunde liegenden Gottesfurcht und Gotteserkennt-
Diss nimmermehr eine geheiligte Gottesgemeinschaft im Geist 

! ) Daher die Heiden als „ohne Gott in der Welt" (äüfoilr tw χόσ/ιω) be
zeichnet werden Eph. 2, 12 vgl. mit Eöm. 1, 21 JT. ; Gal. 4, 8 t'.; 1 Thess. 
4, 5: die Heiden, die Gott nicht kennen (,ιή tlifoia тог —lieber 
»Gottlosigkeit" (äcißnn) und die W e r k e der Gottlosigkeit (ίργη της «at-
β(ίας) vgl. Eöm. 1, 18; 5, 6; 2 Tim. 2, 16; Tit. 2, 12 u. Jud. v. 15. 18. — 
2 ) Die „Freudigkeit" (ποαόησίη) ist nur möglich unter Voraussetzung der 
Gewissheit der Gottesliebe. 1 Job. 4 , 16. 17. - s ) Eöm. 1, 19 f. — 

4 ) Apostgesch. 17, 26 ff. — «) Apostgesch. 10, 35; 14, 15 ff. 
О O t t i n g en, Socialethik. ТЫ. II. 30 
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und in der Wahrheit zu erzielen, wie der oberflächliche Opti
m i s m u s sich einbildet, wenn er in deistischer und monotheisti
scher Tendenz die „natürliche Religion" im Gegensatz zum 
Offenbarungsglauben als ausreichend zu verherrlichen sucht. 
Denn nie ist die Menschheit von sich aus je zur Anerkennung 
des Einen, überweltlich persönlichen Gottes gelangt. Das Ab
solute zersplitterte sich ihr in eine Menge von persönlichen Macht-
habern oder verlor sich in eine blinde, furchtbare Schicksals
und Naturgewalt. Noch auch vermochte die natürliche Mensch
heit den wahrhaft erkannten heiligen Gott in hingebender Liebe 
zu verehren. Denn die Sünde, als lieblose Herzensfeindschaft 
gegen den heiligen Gott, hindert in schuldvoller Weise die kind
liche Empfänglichkeit und Lebenshingabe ·). 

3. Das zeigt sich in unwidersprechlicher Weise, wenn wir 
die p r a c t i s c h e V e r z w e i g u n g der Lieblosigkeit Gott gegen
über in Bezug auf G o t t e s g e i s t i g e s W e s e n an s ich und 
G o t t e s O f f e n b a r u n g in der N a t u r w e l t weiter verfolgen. 
Die innere Gottentfremdung trübt vor Allem die wahre Gottes-
e r k e n n t n i s s 2 ) . Obwohl die menschliche Vernunft ein hohes 
Licht ist und den Menschen immer wieder auf das Suchen und 
Erforschen der göttlichen Wahrheit hindrängt, vernimmt sie doch 
nichts vom Geiste Gottes, weil ihr, sofern sie in Selbstsucht be
fangen ist, der geistliche Sinn der Empfänglichkeit mangelt. 
Daraus erklärt sich die natürliche Unwissenheit in göttlichen 
Dingen und jene Verfinsterung des Intellects, die bis zur Stumpf
heit für religiöse Eindrücke, ja bis zur Gottesleugnung und 
Gotteslästerung (Blasphemie)3) ausarten kann. Weil der Mensch 
nicht aus der Wahrheit ist, ist die Lüge und Verblendung gerade 
in Betreff des göttlichen Wesens sein Theil geworden 4). Der 
tiefere Grund dafür liegt aber darin, dass er „die Wahrheit in 
Ungerechtigkeit aufhält" 5), d. h. dass er die Wahrheit, wie sie 

i. Vgl. die Schriftstellen zu §. 33. — 2) Rom. 1, 28: Sie (die Heiden) 
haben Gott nicht gewürdigt (Ιδοχίμασαν), ihn zu haben in E r k e n n t n i s s 
(/öl' Я-tov ?xnv iv tniyvoian). Vgl. Eph. 4, 18, wo die Heiden als taxo-
τισμίνοι rij ΰιανοίη bezeichnet werden, örrtg άπηλλοτριωμίνοι j ης ζοη( 
την 9wv, dta την α γ ν ο ι α ν την οίσαν (ν αντοϊς, (fiä την Π tu ρ о) С' * 
της χαριΗας αΰτων.— Daher schliesslich die ίιΊργαα πλάνης 2 Thess. 
2, И ; — vgl. Rom. 3, 11 ff.: da ist nicht, der verständig sei (nvvttSv), 
ist nicht, der nach Gott frage (6 'χζητών τον fttav ) . — 8) i)i e Schrift
stellen über βλασφημία und βλάσφημος (Köm. 2, 14; Арок. 13, 5; Matth-
12, 31 f. 15, 19; Marc. 7, 22 etc.) vgl. §. 43 und 90. — *) Vgl. 2 Thess. 
2, 9 ff. mit 1 Joh. 2, 22; Joh. 18, 37 (πας с ών ix της άληΆπας etc). - 6) Rem-
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allein in Gott lebt, nicht liebt und nicht mag, sofern sie als eine 
ihm feindliche Macht ihn zu richten und zu vernichten droht. 
Wenn schon alle Dinge, die ihr Wesen nicht aus sich selbst, 
sondern in Gott und aus Gott haben, nur insoweit erkannt wer
den, als sie geliebt werden, so muss die Lieblosigkeit Gott gegen
über nothwendig einen Schleier über unsere Gotteserkenntniss 
breiten ' ) . Daher wird auch die Lieblosigkeit sich weiter prac-
tisch erweisen als ein inneres Widerstreben des Willens und 
Gemüthes wider die gefühlte Uebermacht g ö t t l i c h e n W i l 
l e n s 2 ) . Der Ungehorsam, die Undankbarkeit, das Murren wider 
Gott, die revolutionäre Auflehnung gegen seinen Willen sind die 
nothwendigen Consequenzen jener Lieblosigkeit14). Aber es sind 
das fast durchgehende blos negative Kundgebungen derselben. 
Ein vaeuum kann in dem menschlichen Inneren in Betreff des
jenigen, was ihm als Absolutes gilt, schlechterdings nicht blei
ben. Während innerlich in Bezug auf das eigene Ich die Selbst-
Vergötterung als dämonische Gefahr lauert (§. 38, 3), sucht der 
natürliche Mensch nach aussen hin die Welt statt Gottes. W e l t -
und N a t u r a n b e t u n g ist die nothwendige Kehrseite der Lieb
losigkeit Gott gegenüber 1). Statt in der Natur, als der gott
geschaffenen Offenbarungssphäre des Unendlichen, sein Ilerr-
echaftsrecht und seine Organisationsmacht zu üben, ist ihm die 
Creatur zum Götzen geworden, den er entweder leichtsinnig ver
achtet oder leidenschaftlich verehrt. Daher geht mit dem Na
tur- und B i l d e r d i e n s t 6 ) , dieser altheidnischen Form der zau
berischen und abergläubischen Vergötterung des Irdischen, zu-

1, 18 mit ν. 25: denn geoffenbaret wird Gottes Zorn vom Himmel über alle 
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die W a h r h e i t in 
Ungerecht! gke i t aufhalte η (rwr τήν nlr,!>fi«v lr ndixttt xnTfyir-
'«)<·) . . . welche verwandelt haben die Wahrheit Gottes durch dio Lüge 
if» T,S II.fiWr,,). Vgl. Ps. 106, 20. — I) 1 Joh. 4, 8: Wer nicht lieb hat, 
der к ennt Gott nicht (ό ιιή ηγηπών nvx ίγνιν τΌν ittar). Unsere Got
teserkenntniss ruht darauf, dass wir vielmehr von ihm erkannt sind in 
der Liebe (Gal. 4, 9: nip yvt.vrf; Я К ) Г , ιιάλλον υ°ί γνωαίΚντκ vnö 
&tav). — 2 ) Der „Mensch der Sünde" ist ein sich Ueberhebender über 
Alles, was Gott oder Gegenstand der Gottesverehrung heisst (2 Thess 2, 4 : 
"ντιχαμινος xn'i inHKUQofiH'ng l πι narre. ).f γό/itror irtöv tj αίβκαμη). 
Ueber παραχοή als Ungehorsam gegen Gott cf. Rom. 5, 19; 2 Cor. 10, δ f.— 

8 ) Von der „Gesinnnng des Fleisches" heisst es nicht bloss, dass sie factiseh 
als Gottesfeindschaft dem Gesetz Gottes sich nicht unterordnet (οΐχ νπο-
T « f f < T I 7 « ; ) , sondern auch, dass sie es schlechterdings nicht vermag (or<)7 
γάρ δύναται) Rom. 8. 7; 3, 12 f.: Sie sind alle abgewichen nantg :Ц-
xltvar). — 4 ) Rom. 1, 23. 25 (ΐΐάτρί verav 11) xrictt πηρά τον χτίααντα), — 
ъ ) Vgl. 5 Mos. 4, 15. Rom. 1, 23. -

30* 
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gleich jener M a m m o n s d ien s t i ) Hand in Hand, der besonders 
die modernen Zeiten gottloser Ausartung kennzeichnet. "Wo des 
Menschen Herz sich ohne Gottesliebe und Dankbarkeit an die 
Gaben heftet und des Gebers vergisst, da verliert die Gabe 
selbst ihre höhere sittliche ideale Bedeutung. Sie wird lediglich 
zum Mittel der Selbstbefriedigung und - die Naturanbetung schlägt 
in ihr Gegentheil um. In der G e r i n g s c h ä t z u n g und Ver
achtung der gottgeordneten Schöpfungssphäre wurzeln alle Sün
den der Zerstörung natürlicher Güter und Gaben. Die Ver
s c h w e n d u n g oder die Schonungslosigkeit gegenüber der an
organischen (in Bezug auf die materiellen Werthmittel) oder 
organischen (Pflanzen und Thiere) Natur ist bis auf die weit
verbreiteten Baumfrevel und die scheussliche Thierquälerei herab 
ein Zeugniss leichtfertiger Gottlosigkeit. In der U e b e r s c h ä t z -
ung und Verherrlichung der Schöpfungssphäre wurzelt aber 
andrerseits die Gefahr jenes Götzendienstes, der in den Sünden 
des G e i z e s und des Bauchdienstes seine abschreckendste Ge
stalt gewinnt. Der Geiz erscheint nur als die hässliche Kehr
seite der Verschwendung, sofern beiden die Habsucht zu Grunde 
liegt, und der Bauchdiensfals mehr oder weniger bewusstes Ziel 
vor Augen schwebt 2). — Aus dieser practischen Verzweigung 
der Lieblosigkeit Gott gegenüber oder der falschen, idololatri-
schen "Welt- und Naturverliebtheit, die doch in Welt- und Natur
zerstörung ausartet, erklärt sich die Unmöglichkeit, dass der alte 
Mensch als solcher seiner idealen Aufgabe, diese Golteswelt zu 
beherrschen'), genügen kann. Alle industrielle und civilisato-
rische Ausbeute der materiellen Güter kann wohl dem Scheine 
nach eine bewunderungswürdige Machtentfaltung bewirken, die 
wie eminente Naturbeherrschung aussieht. Bei tieferer, sittlicher 
Betrachtung jedoch wird diese culturhistorisch gesteigerte Natur-
verwerthung ohne wahre Gottesfurcht ihm zum Fallstrick. Sie 
knechtet ihn nur unter die Macht der Materie, statt ihn zu be
freien und zum Herrn der Welt zu erheben. Ohne Gottesliebe 
wird ihm der Weltgenuss und die Naturausbeute ein todbrin
gendes Gift (§. 48 f.). 

') Matth. 6, 24 (Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon). — 
2) In der Schrift wird der Ge iz (πλι- ον^ίη) als Götzendienst (είιΐωληΧκτρί'") 
gebrandmarkt. Vgl. Col. 3, 5 mit 1 Petr. 4, 3; Eph. 4, 19; 5, б (яЯ»о-
/•ίχτης, <ίς lartv tUholnlui(>>!()• Ueber den Вauchdieηst (ifovitvf"' 
гi) xoiliu) und diejenigen, w ό ,9*öf ή χοιλία vgl. Phil. 3, 19; Rom. 
IG, 18; 1 Joh. 5, 21 (Kindlein, hütet euch vor den Abgöttern), з) lMos. 
1, 28. - Ps. 8, 7. 
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§. 40. Die sündliche I-lerzensvichtunfr oder die Lieblos igke i t als zerieisscnde und 
desoriranisirende Macht im practischen Lehen den M i t m e n s c h e n (regeniiher. — Die 
humane Culturfähigkcit innerhalb der natürlichen Menschheit ;im Gegensatz zum ma
terialistischen Pess imismus) ; die inhumane Selbstsucht als Culturlicininniss innerhalb 
der natürlichen Menschheit (im Gegensatz zum idealistischen Optimismus) . — Die L i e b 
l o s i g k e i t in ihrer ρ r a e t i s ch en V e r z w e i g u n g auf dem Hoden der s o c i a l e n R c -

m e i n s c h a f t . 

1. Wie das Böse als Lieblosigkeit eine zerstörende und auf
lösende Macht ist gegenüber der eigenen Individualität (§. 38) 
und der gotterfüllten Naturwelt (§. 39), so wirkt es auch zer-
reissend und desorganisirend in der m e n s c h l i c h e n Gemein
schaft . Der selbstsüchtige Sinn (§. 31), der dem sündlich er
zeugten Gliede der adamitischen Menschheit eigen ist (§. 34), 
vermag auch als Collectivegoismus nicht anders als zersplitternd 
(dismembrirend) sich zu bethätigen. Es droht im Kriege Aller 
gegen Alle die Menschheit sich selbst zu verzehren ' ) . Der 
Humanitätsgedanke, so weit er auch in der Brust des natürlichen 
Menschen noch eine Stätte findet, ist in Folge der herrschenden 
Lieblosigkeit nicht im Stande, ein die ganze Menschheit um
fassendes Band herzustellen und die Glieder des Gesammtorga-
nismus allseitig zu voller Gegenseitigkeit in dienender Liebe zu 
vereinigen oder zu durchdringen. Durch die Sünde ist die Ein
heit und Einigung des Menschengeschlechts ein unlösbares Pro
blem geworden. 

2. Allerdings dürfen wir(a) dem materialistischen P e s s i m i s 
mus gegenüber die humane Organisations- und natürliche Cultur-
fähigkeit der menschlichen Gemeinschaftsgebilde betonen und 
müssen sie zu erklären suchen. Andrerseits aber gilt es, im 
Gegensatz (b) zum idealistischen O p t i m i s m u s , die inhumane 
Selbstsucht als wesentliches Culturhemmniss und desorganisirende 
Macht zum Verständniss zu bringen. 

a. Der Pessimismus naturalisirt gleichsam die Selbstsucht; 
indem er den Egoismus als die wesentliche Natur des Menschen 
ansieht, sucht er die Selbstanklage in dem Gewissen der Mensch
heit verstummen zu machen. Er verkennt aber, dass auch in 
der natürlichen Menschheit ein starkes Band der Natur- und 
Blutsverwandtschaft (§. 34, 2. a) besteht 2), welches als ein be
wahrendes Element nicht blos in der individuellen Brüderschaft 

!) Jes. 53, 6 (Wir gingen alle in der Irre, wie Schaafe; ein j e g l i c h e r 
sähe auf seinen Weg) . -Phil . 2, 4. 21 (τά ίηυτών exondr) mit 1 Cor. 
10, 24, — Rom. 3,13. 15 f. (IhreFüsse sind eilend, Blut zu v e r g i e s s e n . . 
den Weg des Friedens wissen sie nicht). — Gal. 5, 15 (So ihr euch unter 
einander beisset und fresset etc.), — 2) Apostgesch. 17, 26 (dass von Einem 
Blut aller Menschen Geschlechter auf Erden etc.). -
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und Freundschaft, sondern auch in der Yolks- und Familien
gemeinschaft anerkannt sein will. Dazu kommt der Trieb zur 
Vergesellschaftung, welcher den Menschen vor dem Untergange 
in Isolation rettet und ihn innerlich nötbigt, durch rechtlich 
garantirte Schranken und Associationen einen Culturfortschritt 
(jn Kunst und "Wissenschaft, Industrie und Rechtsordnung, ge
selliger Sitte und Religionsgemeinschaft) anzubahnen, und in ge
wissem Grade ihn auch befähigt, denselben zu einer bewunder
ungswürdigen Höhe hinaufzuschrauben. 

b. Allein dieser vielgerühmte Culturfortschritt hat stets die 
zerstörende Macht des Egoismus, der empirischen Lieblosigkeit 
zum unheimlichen Hintergründe. Dagegen verschliesst wiederum 
der Optimismus das Auge. Er verkennt, dass alle Fortschritts
bewegung eine allmähliche Selbstauflösung der Gesellschaft invol
virt, so lange das selfinterest und das eigene Bedürfniss die ein
zige Triebfeder zum Suchen und Pflegen der Gemeinschaft ist. 
Das ist der Wurm, der an den glänzenden Resultaten der alt
heidnischen, wie der modern-socialen Civilisation nagt. Sie birgt 
das auflösende Element, wie es im heutigen Gespenst der socialen 
Frage verhängnissvoll auftaucht, in dem eigenen Schoosse. Un
widerleglich tritt das zu Tage, wenn wir die practischen Folgen 
der Lieblosigkeit auf dem Boden der socialen Gemeinschaft im 
Einzelnen uns vergegenwärtigen. 

3. Im engsten Zusammenhange mit der eigenwilligen Gott
entfremdung (§. 39) vermag der natürliche Mensch auch das 
Gottesbild im Nächsten weder zu verstehen, noch liebevoll zu 
achten 1). Das ist der innerste Grund dafür, dass vor Allem das 
Band der g e i s t i g sittlichen Gemeinschaft unter den Menschen, 
der gottgewollte Zusammenhang ihres P e r s ο η le ben s zerrissen 
ist. Sowohl in der Sphäre des gegenseitigen S i c h e r k e n n e n s , 
als in dem Gebiete gemeinsamen Wo 11 en s fehlt die Brücke der 
Verständigung und die bindende Kraft der Hingabe. Mit an
deren Worten: in intellectueller Hinsicht ist es Erfahrungsthat-
sache, dass die Menschen durch U n W a h r h a f t i g k e i t das Band 
gliedlicher Gemeinschaft und gegenseitigen Vertrauens lockern 
und lösen 2). Niemand v e r s t e h t im Grunde den Andern. Und 
die Sprache, das ursprüngliche Mittel der Verständigung, ist in 
der humanen Gemeinschaft in Folge der sich ausschlicssenden, 
egoistischen Interessen ein Mittel gegenseitiger T ä u s c h e r c i 

') Vgl. 1 Joh. 4 , 20 ff. (So Jemand spricht, icli Hebe Gott und hasset 
seinen Bruder etc.) — '̂ ) Vgl. Eph. 4. 25 f. — Eöm. il, 4 (ηΰς άΊΊτρωπος 
ψίύαιης). Ps. 62, 10; 116, 11. — 
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und V e r l e u m d u n g geworden. Die Sprachtheilung und 
Sprachverwirrung sind nur ein äusseres Zeichen der innerlich 
aufgehobenen Geistesgemeinschaft1). Die gesellschaftlichen 
Connivenz- und Höflichkeitsformen verdecken schlecht die innere 
U n a u f r i c h t i g k e i t , die positiv betrachtet zur Lüge, zur Heu
chelei, zum Afterreden, zur Klatschsucht und zu den verschie
denen Formen des T r ü g e n s im Handel und Wandel führen 
muss2). — Alle diese Aeusserungen der Unwahrhaftigkeit sind 
ein Zeugniss dafür, dass auch die Willensgemeinschaft 
durch Lieblosigkeit zerstört ist. Den Complex der hier auftre
tenden Sünden können wir mit dem Gesammtnamen der U n g e 
r e c h t i g k e i t bezeichnen, durch welche sich die Menschen 
mitten in der äusserlichen Zwangs-Rechtsordnung zu befehden 
und zu kränken suchen ! ) . Es keimt dieselbe bereits in der ne
gativen Form der Gleichgültigkeit und Kälte gegen die Mit-, 
menschen. Sie gewinnt positiven Character in der U n b i l l i g 
k e i t , der Missguns t , der U n b a r m h e r z i g k e i t , dem N e i d e , 
der P a r t e i l i c h k e i t (verwöhnende, bevorzugende Schwachheit 
und richtende, unduldsame Härte), der S c h a d e n f r e u d e und 
giebt sich practisch kund in d e r E h r v e r l e t z u n g oder ln jur ie , 
in Z o r n - und H a s s a u s b r ü c h e n , in Z a n k und H a d e r , in 
Z w i e t r a c h t und F e i n d s c h a f t 4 ) . — Mit diesem geistig-sitt
lichen Kriege Aller gegen Alle geht eine lieblose Verkennung 
und Gefährdung der l e i b l i c h bedingten N a t u r g e m e i n 
schaf t nothwendig Hand in Hand und untergräbt die materielle 
Lebensfähigkeit und Lebensentwickelung menschlicher Gesell
schaft0). Es zeigt sich die Lieblosigkeit als Leben verkürzende 
Macht sowohl (n) in der sündlichen S c h o n u n g s l o s i g k e i t , 
als (b) in der sündlichen G e n u s s u c h t auf dem materiellen 
Gemeinschaftsgebiete. Und zwar können beide (Schonungslosig
keit und Genusssucht) entweder auf das materielle E i g e n thum (α) 
oder auf das l e i b l i c h e P e r s o n l e b e n (ß) des Nächsten sich 

i) S. Eöm. 3, 13 f f . 1 Mos. 11, 7 f f . — «) Vgl. 1 Thess. 4, 6; Jac. 4 , 11 
(χαταλαΐεϊν — xfilrnv την αδελφόν\ 1 Petr. 2, 1. 12. (τιSeit xaxla mit 
δόλος, φθόνοι, νπηχρίο-ης und χαταλαλίαι zusammengestellt). Matth. 7, 1 f f . 
Eph. 4,31 (wo πΰιτα xaxia sich in πιχρία, »νμός, ι'ργ>„ χρανγή und ßlan-
φημία specialisirt). — 3 ) Es ist die Ανομία, welche der Herr selbst als 
überhand nehmend bezeichnet bei erkaltender Liebe Matth. 24, 12. Vgl. 
Rom. 1 29 (πετιλιχιαιμίνοι тавц ά δ ι χ ί η). — 4 ) Vgl. das 1 Sünden
register Gal. 5, 19 f f . , W O die ϊ/Άραι, 'ΐηις, ζήλοι, Я-νμοΊ, IpiUtiai, 
διχηητασίαι, ifS-όνηι und ψόνηι xai τα όμοια τούτοις zusammengestellt 
sind. — ») 1 Joh. 3 , 15: Ein jeder, der seinen Bruder hasset, ist ein 
'i'odtschläger (άν!>ηο>τιηχιόνος). Vgl. 1 Joh. 2 , 11; Matth. 5 , 21 ff . — 
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beziehen l ) . Die Schonungslosigkeit (a) giebt sich dem materiellen 
E i g e n thum des Nächsten gegenüber (α) in den mannigfaltigsten 
Formen kund: in der Veruntreuung, dem Betrüge, dem feinen 
und groben Diebstahl, der Zerstörungslust und der Verschwend
ung (s. o. §. 39, 3). Dem l e i b l i c h e n L e b e n des Mitmen
schen gegenüber (ß) erscheint sie als Mordgesinnung und Miss
handlung verschiedenster Art: als feiner und grober Tod
schlag, als Verbrechen des Mordes, ja in den rohsten Formen 
als Menschenfresserei und Cannibalismus. — Den Character der 
(positiven) Genusssucht (b) gewinnt die Lieblosigkeit dem mate
r i e l l e n E i g e n t h u m («) des Nächsten gegenüber durch 
schmutzigen Eigennutz, geizige Erwerbssucht und alle Formen 
des Luxus und der Schlemmerei auf Kosten Anderer 2!; dem 
l e i b l i c h e n L e b e n des Mitmenschen gegenüber (ß) durch 
alle lüsternen Formen der Vergnügungssucht und Völlerei, wie 
sie in dem feinen und groben E h e b r u c h , in der geschlecht
lichen Extravaganz und in der H u r e r e i sich kund giebt und in 
der N o t h z u c h t , B l u t s c h a n d e , in den naturwidrigen Sünden 
der P ä d e r a s t i e und des les bis eben L a s t e r s einen Culmi-
nationspunkt erreicht3). — Aus der zusammenhängenden Kette 
dieser Sünden ergiebt sich, dass die Verzweigung der Lieblosig
keit im Leben der socialen Gemeinschaft nicht blos eine sehr 
mannigfaltige ist, sondern dass der Sünde, dem sittlich Bösen 
als solchem, bereits der Keim zu jener Ausartung innewohnt, die 
wir als Bosheit und Schändlichkeit, als Gemeinheit und Nieder
trächtigkeit zu bezeichnen pflogen (vcrgl. §.41 ff.) 1 ) . — So weit 
also die Lieblosigkeit factisch und practisch um sich greift in 

J) Vgl. 1 Petr. 4, 15, wo der Mörder (уш-л!?! und der Dieb (χλ(ητ>/ς) mit dem 
allgemeineren Begriff des „Uebelthäters" ΐχηχοπηιος> zusammengefasst 
werden. Vgl. 1 Cor. 6, 10 (wo die хМпттгтк яХю>>(хтги combinirt sind). 
Eph. 5, 28 (Der Dieb stehle nicht mehr, sondern arbe i te etc). — '-) 'Лвм-
7in (Heillosigkeit, unordentliches Wesen) ist der biblische Ausdruck dafür. 
Vgl. Eph. 5, 18. Tit. 1, 6. (χητηγηρίη άηωτίης). S. а. 1 Petri 4 , 3. 4. 
(ηΰωιίης άνηχνπις). — *) Die Schrift bezeichnet dio Gesammtheit dieser 
„unreinen Lust" mit Ιπι!)νιιία μ ι π σμ о г. 2 Petr. 2, 10 ff. 14. — Gal. 5, 
19 (uniyfin, nnQi'fin, ήχηΆηρβίη, ααίΐγ(ιη)· Rom. 1, 26 ff. 1 Cor. 6, 0. 
Matth. 15, 19 ff. (wo, ebenso wie Marc. 7, 15 ff. der Herr aus den διαλογισ
μοί πονηροί die '/> η /' η ι , // η ι γ f / α ι . 71 ο ρ ν f ϊ η ι t χ λ о л η ι, πονηρία! 
etc. herleitet). — 4 ) Die biblische Ausdrncksweise kennt (bei Luther) nicht 
den Ausdruck „Niederträchtigkeit" oder „Gemeinheit" in unserem, meist ge
sellschaftlich gebrauchten, gassenläuflgen Sinne. Am nächsten kommt ihm 
die Bezeichnung des „Gemeinen" i. ). Vgl. Marc. 7, 15, Was 

aus d'm Menschen (aus seinem Herzen) hervorgeht, macht ihn gemein: 
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der menschlichen Gesellschaft, muss sie, wie beim Einzelleben 
die Tendenz auf Selbstmord, so im Gesellschaftsleben die Ten
denz auf G o l l e c t i v m o r d in sieh tragen. Wie der Selbstmord 
niit der Selbstverliebtheit und Selbstvergötterung nicht in Wi
derspruch stand, sondern nur deren schauerliche pathologische 
Kehrseite war (§. 38); wie die Naturvorachtung mit der idolo-
latrischen Naturanbetung Hand in Hand gehen konnte (§. 39), 
so wird auch der mit der Lieblosigkeit zusammenhängende Col-
lectivmord keineswegs die falsche MenschonvergÖtterung und 
Henschengefälligkeit aus-, sondern einschliessen. Der „Cultus des 
Genius" verträgt sich sehr wohl mit erbitterter Menschenfeind
schaft, ja hat die letztere meist ebenso im Gefolge wie der „Cul
tus des Mammon" die Menschengefälligkeit. Es sind das nur 
verhüllte und euphemistische Formen jenes colossalen Egoismus, 
dem die Feindesliebe') ein Nonsens und das Menschenleben nur 
Mittel zum Zweck ist. — Sollte von diesem Boden aus gesell
schaftliche В i 1 d u η g und Ausbildung der Humanität noch mög
lich sein, während überall sociale Krüppelbildungen und Cor
ruption des Gemeinwesens in Folge der Lieblosigkeit drohen ? Das 
Werden uns die nächsten Paragraphen lehren, welche die bisher 
einseitig gefassten göttlichen und menschlichen Factoren der na
türlich-sittlichen Lebensbethätigung in ihrer C o m b i n a t i o n zu 
beleuchten haben. 

С D i e C o m b i n a t i o n b e i d e r M o m e n t e : der g o t t g e 
se tz ten n a t ü r l i c h - s i t t l i c h e n L e b e n s r e g e l u ng (§. 35 — 
d7) und der f a c t i s c h e n L i e b l o s i g k e i t (§. 38—40) in 

der fiiipirisrhrn Wrl) iiicnsibliclieii Gmipiulchrus (§. 41—43). 

§. -11. Dil; bürgerliche T u g e n d oder die Mögl ichke i t sittlicher Zucht und Khrbar-
^ ' t in dem natürlichen (Jcniernsch.'iirslelien. Ihr unleugbarer sittlicher W e r t h , das 
Wahrhei tsmoment des Opt imismus. Ihre innere sittliche Unzulängl ichkeit , das W a h r -

heitsinnment lies lVssintismus. 

1. Wenn wir die natürlich sittliche Lebensbewegung inner
halb der alten Menschheit blos vom Standpunkte ethischer Le
bens r e g e l ung in Pflicht und Kecbt (§. 35—37) beurtheilen 
wollten, so kämen wir zu einseitig idealistischem Resultat; denn 
die ethischen Ideale im Gewissen stehen zunächst als unerfüllte 
Postulate da und verbürgen noch keineswegs ein entsprechendes 
Practisches Verhalten. Wollten wir aber die sittliche Le-

•) Vgl. 
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bensbewegung des natürlichen Menschen lediglich als Conee-
quenz egoistischer Lieblosigkeit in ihrer mannigfaltigen Verzwei
gung betrachten (§. 38 — 40), so gelangten wir zu der erfahrungs
widrigen pessimistischen Annahme, dass der unwiedergoborne 
Mensch lediglich in der Sünde schwelge, und dass er ohne alle 
Fähigkeit sei, sittliche Selbstzucht zu üben oder in irgend wel
chem Maasse seine sittliche Kraft erfolgreich anzustrengen, resp-
bessernd an sich selbst zu arbeiten. Deshalb ist es unumgäng
lich, die C o m b i n a t i o n beider Momente, des Pflichtbewusstseins 
und der factischen Lieblosigkeit, ins Auge zu fassen, um ein rich
tiges Gesammtbild von der s i t t l i chen L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
des n a t ü r l i c h e n M e n s c h e n in der e m p i r i s c h e n "Welt 
g e s c h i c h t l i c h e n G e m e i n l e b e n s zu erhalten. Mit den im 
Gesammtgewissen ausgeprägten und dem Einzelnen überlieferten 
Begriffen von Pflicht und Recht sind auch dem lieblosen und 
sittlich entarteten Menschen gewisse Normen gegeben, die ihn 
in der zuchtlosen Bethätigung seiner egoistischen Willkür hem
men. Ja er vermag im gewissen Sinne mit dem im Kreise seines 
Gemeinschaftslebens aufkommenden I d e a l der T u g e n d und 
S i t t e auch sein eigenes Leben dem ihm vorschwebenden ethi
schen Vorbilde conform zu gestalten und die niederen Elemente 
egoistischer Zuchtlosigkeit und sinnlicher Fleischlichkeit zu be
kämpfen'). Als menschliche T u g e n d bezeichnen wir hier im 
allgemeinsten (formalen) Sinne jene Tüchtigkeit und Tauglich
keit sittlicher Thatkraft, wie sie als Frucht der Anstrengung 
und Uebung in der F e r t i g k e i t zu Tage tritt, welche dem sitt
lichen Postulat aus freiem Antriebe des Willens gerecht wird 2). 
D u r c h Zwang von Aussen wird zwar nie die Tugend geboren; 
o h n e Selbstzwang von Innen aber wird keine Tugend je beim 
natürlichen Menschen sich gestalten. Denn das allgemeinste 
Wesen der natürlichen Tugend ist die m o r a l i s c h e E n e r g i e 3 ) -

l ) Vgl. 1 Mos. 4, 7, wo Gott zu С a in in Betrclt der Sünde sagt: da 
aber lass ihr nicht ihren Willen, sondern herrsche über sie. Eöm. 6, 12. 
16; 2, 10 (wo das ί ρ γ «ζ e π ί>« ι τι) « γ α Ά ό ν nicht bloss vom Juden, 
sondern auch vom Griechen im Allgemeinen als Möglichkeit vorausgesetzt 
ist). — 2 ) Der Ausdruck άρίτή ^(<ρ^^äω taugen) wird als Bezeichnung der 
„Vorzüglichkeit", des „Hervorragenden,' auch von Gott in der Schrift ge" 
braucht (1 Petr. 2, 0 ; 2 Petr. 1, 3 synon. mit δόξα). — Von dem Menschen 
gebraucht nur Phil. 4, 8 (verbunden mit ΐ τιαιί'ας) und 2 Petr. 1, 5, wo e" 
von der specifisch christlichen Tugend heisst: reichet dar in euerem Glau
bon (vgl. §. 60 ff.i Tugend etc. Für Τ ü chti g kei t siehe auch ίχαΐ'ότ>ι(' 
2 Cor. 3 . 5. - - Den Ausdruck ανδρ^η (Männlichkeit) kennt die Schrift 
nicht. — 3 ) In der Schrift werden die Begriffe ΐνίργαα, δΰναμ>ί> 
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In dem Maasse nun, als auch der natürliche Mensch jenen heil-
8arnen Selbstzwang übt, sofern er sich „zusammennimmt" und 
anstrengt zur Ueberwindung der im Gewissen als Unrecht em
pfundenen Ausbrüche der Lieblosigkeit und Leidenschaft; sofern 
e r von der andern Seite für Pflicht und Recht als die Grund-
Pfeiler menschlicher Gemeinschaft sich begeistert und sie an 
seinem Theile zu befestigen strebt: wird ihm innerhalb der ge
meinsamen Lebensbethätigung auch ein gewisser Preis der Tu
gend nicht abgesprochen werden können. In Bezug auf das 
e igeno Selbst, in Bezug auf die religiöse Cultus- und sociale 
Culturgemeinsehaft kann der natürliche Mensch, wie wir bereits 
gesehen, sein Leben den seiner Entwickelungssphäre Zugäng

höhen Sitten-Postulaten gemäss einrichten. Wir bezeichnen die 
8 0 zu Stande kommende gewissenhafte Rechtlichkeit und Ehr
barkeit, diese Pflichttreue und Arbeitstüchtigkeit als b ü r g e r 
liche T u g e n d (justitia civilis)1). 

2. Ihr unleugbarer sittlicher Werth tritt zu Tage, wenn wir 
diese Mannheit und Pflichttreue, diese Ehrbarkeit und Recht
lichkeit mit dem Zustande z u c h t l o s bethätigter Leidenschaft 
und Lieblosigkeit vergleichen. Wenn das gewöhnliche gesell-
8chaftliche Urtheil die G e m e i n h e i t und R o h e i t von der 
Ehrbarkeit (Honorigkeit) und der Anständigkeit (Noblesse) un
terscheidet; wenn sie auch abgesehen von allem Christenthum 
e№en Unterschied macht zwischen humaner Gesinnungstüchtig
keit und Gesinnungslosigkeit, zwischen sittlicher Characterfestig-
keit und unsittlicher Characterlosigkeit, so liegt darin gewiss ein 
berechtigter Gedanke. Es ist das Wahrheitsmoment des Opt i -

* η " τ ο ς , ισχύς als Bezeichnungen der Τ hat kraft zunächst von G o t t 
gebraucht, dem Quell alles Guten (Eph. 1, 19; 3, 7; 6, 10; Col. 1, 29, 
R°ni. 1, 16 f. Matth. 22, 29; Act. 8, 10 etc.), oder vom Satan , als dem 
Quell alles Bösen (2 Thess. 2* 9. 11). Aber auch als Bezeichnung der ge i 
z i g - s i t t l i c h e n Thatkraf t • = Tugend) dos Menschen kommen sie 
V o r z. В.: Eph. 3, 16; 4, 16; 1 Cor. 2, 4; 4, 19; 2 Cor. 4, 7; Col. 1. 11; 
^arc. 12, 30 etc. — 4 Die biblische Hauptstelle dafür ist die schon öfters 
angeführte Aeusserung Petri in der Apostelgeschichte 10, 35: in a l l e r l e i 
v ° l k , wer ihn fürchtet und recht thut (Ιργαζόμεΐ'ος αιχαιοβνι·ην), ist ihm 
a"nehmbar (Λεχτής). Wichtig ist auch die wiederholte Mahnung Christi 
a n die noch draussen Stehenden: „Thue das , so wirst du leben." Vgl. 
^4c. iot 28. 37. Dem entsprechend ist Jesu allgemein gültiges Gebot: „Wie 
'br wollt, dass euch die .Leute thun sollen, also thut ihnen gleich auch ihr." 
*atth. 7 12. Vgl. ν. 21 (die den Willen thun meines Vaters im Himmel 
e t c ) . Matth 12. 5 0 . - Die E h r b a r k e i t und Ehr l i chke i t {(ναχιιμοσΰι-η) 
> i f d hervorgehoben 1 Cor. 7, 35; 12, 23 f.; 14,40; Eöm. 13, 13; 1 Thess.4,12. 
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m i s m u s , dass der natürliche Mensch, wenn er nur ernstlich will 
und die Anstrengung nicht scheut, Grosses zu leisten vermag-
Die ideale sittliche Begeisterung und die aufopfernde Hingabe 
für den Gemeinschaftszweck wird ihn nicht blos über das Niveau 
der platten Gemeinheit erheben, sondern ihn auch sittlich ver
tiefen und bilden, so dass wir ihm unsere Achtung und mensch
liche Anerkennung nicht versagen können. Alle Heroen der 
geschichtlichen Menschheitsentwickelung sind in dieser Hinsicht 
bewunderungswerthe Exemplare der Gattung. Und auch in be
schränkten Verhältnissen wird sich der schlichte Bürger, der 
ehrenfeste Hausvater und die sorgsame Mutter, der treue Be
amte und der gesinnungstüchtige Berufsgenosse, ja die pflicht
treue Magd und das gehorsame Kind vortheilhaft von der Masse 
der sogenannten sittlich Verwahrlosten unterscheiden. Selbst vor 
dem göttlichen Forum wird diese bürgerliche Tugend insofern 
einen speeifischen AVerth haben, als die mit ihr verbundene sitt
liche Anstrengung und Selbstüberwindung in dem Menschen die 
Fähigkeit (Receptivität) für das Höhere und Ideale wach erhält 
und stärkt. Auch wird die mit dem Selbstzwange und der sitt
lichen Arbeitsmühsal zusammenhängende Selbstentzweiung den 
Menschen vor selbstzufriedener Sicherheit bewahren können und 
den Anknüpfungspunkt für das Heil d. h. die sittliche Empfänglich
keit ') in dem geschulten Gewissen zu entwickeln im Stande sein. 

3. Bei tieferer Betrachtung erweist sich gleichwohl die 
innere, sittliche Unzulänglichkeit dieser bürgerlichen Tugend 
vor dem Auge dessen, der Herz und Nieren prüft und auf den 
Grund des Herzens schaut2). Es lässt sich als das unleugbare 
Wahrheitsmoment des P e s s i m i s m u s bezeichnen, dass er die 
Scheinheiligkeit dieser selbstgemachten Tugend aufdeckt und den 
unüberwundenen Egoismus als den krankhaften Hintergrund 
aller natürlichen, aus Selbstzwang hervorgehenden sittlichen Lei" 
stung bezeichnet. Es ist ein Zeichen der menschlichen Ober' 
flächlichkeit und des abgestumpften Gewissens, wenn die gesell' 

1) Das ist auch der wahre Sinn des „annehmbar" (ιϊιχτός), das von dem 
„Recht thuenden" Act. 10, 35 ausgesagt wird. Es ist die Gesetzesgerechtig" 
keit (ή }μ>j &ιχαιο(ϊννη ή Ix τον νόμον Rom. 10, 5; Gal. 3 , 21) auf dein 
natürlichen Lebensgebiete, unter der Herrschaft des GewissensgesetzeS 

(Rom. 2, 14 f.). Hierher gehören auch die Gleichnisse von den getreuen 
und dem faulen Knechte (Matth. 25, 15), den Arbeitern (Matth. 20,1 ff. etc)-
2 ) So erscheint jeder, der „nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig" 
(xetret dixrtioGvvijf τήν Ιν νόμω ytvoμϊνος άαΐμπτος, Phil. 3, 6), dennoch 
vor Gott nicht gerechtfertigt (cf. Rom. 10, 3: »cf«'« utxcuoeννη). —-
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schaftliche Mode und die öffentliche Meinung die Gottlosigkeit 
Und Lieblosigkeit des Herzens für weniger schlimm und strafbar 
hält, als die Durchbrechung der gangbaren Anstandsregeln; wenn 
sie die eigentliche Sünde als verzeihlich, die sogenannte Gemein
heit als das einzig Verwerfliche betrachtet. Vor dem heiligen 
Forum des ewigen Richters ist und bleibt die bürgerliche Tu
gend ein zudeckendes Feigenblatt, ein verhüllendes Gewand, ein 
öbertünchtes Grab'). Die innere Blosse, die ungebrochene Selbst
sucht, der Verwesungsgeruch des Todes — sie werden, so lange 
der alte Mensch als solcher lebt und sich bethätigt, niemals 
überwunden. Selbst die R e u e , als Ausdruck des natürlich sitt
lichen Schmerzes über die Abnormität der eigenen That, und 
die guten V o r s ä t z e zur Besserung, im Hinblick auf zukünftige 
Lebensbethätigung, — sie tragen keine Kraft positiver Erneuerung 
1 0 sich (vgl. §. 42). Wo nun gar die bürgerliche Tugend im 
•Bewusstsein des eigenen Verdienstes der Anlass zu eitler Selbst
überhebung und Selbstzufriedenheit wird, oder mit äusserlicher 
Lohnsucht und utilitarischen Rücksichten sich amalgamirt, da 
tritt die Wahrheit jenes bekannten pessimistischen Ausspruchs 
von den „glänzenden Lastern" (splendida vitia) der Heiden in 
das hellste Licht. Wahre, vor Gott geltende Gerechtigkeit kann, 
l n Rücksicht auf die mangelnde Freiheit und Liebe der Gesin
nung 2), durch die blosse Conformität mit einem, noch dazu 
selbstgemachten, unvollkommenen Maasstabe des Guten nimmer
mehr erreicht werden. — Das wird namentlich dann klar zu 
Tage treten, wenn wir, bei aller menschlichen Anerkennung des 
Werthes bürgerlicher Tugend, den mögliehen und nothwendigen 
Fortschritt der Sünde zur Lasterhaftigkeit weiter verfolgen. 

8- 4?.. D ie thatsächlieho , a l lgemein menschliche Untugend in ihrem Fortschritt zu 
Persönlicher L a s t e r h a f t i g k e i t . — Der wirkl iehe U n t e r s c h i e d der Sünden und 
Sündenstadien im natürlich sittlichen Genieinieben, das Wahrhe i t smoment des optimisti-
s c h e n Rational ismus. — Die g l e i eh in iis s i g e Verderbniss und das al lgemeine sittliche 

Elend, das W a h r h e i t s m o m e n t des pessimistischen Natural i smus. 

1. Trotz der; Möglichkeit bürgerlicher Tugend und humaner 
frechtschaffenheit bleibt doch die allgemein menschliche Zu-

Ί Vgl. Matth. 23, 27 (übertünchte Gräber). Luc. 10, 15 : Gott kennet eure Her-
Ζ θ η ! denn das unter den Menschen Hohe ist ein Greuel vor Gott (rö lv ΑνΆρώ-
"°'f v^yliv βδίλνγμα Ιΐ'ΐί/πιην την Hfην lCTtv). Er ist ein Gott, der 
^ e Herzen und Nieren erforschet (Арок. 2 , 23; Jercm. 11, 20). Er ist der 
Öerzenskündiger [χκρδίωγί'ώστης Act. 1, 24) dem auch die natürliche Her-
*enshärtigkeit (αχληροχαρδίκ Matth. 1 9 , 8 ; Marc. 10, 5; 10, 14) bekanntist. 
2) Die Schrift bezeichnet diese im Glauben wurzelnde und in der Barmherzig-
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ständlichkeit eine sittlich corrumpirte und demgemäss auch die 
Lebensbethätigung eine abnorme und schuldvolle. Weil kein 
nouschöpferisches, die Gesinnung von Grund aus regenerirendes 
Motiv bei dem sich selbst überlassenen Menschen denkbar ist, 
lässt sich die Untugend oder die sittliche Untüchtigkeit als das 
gemeinsame Erbe und die Collectivschuld der menschlichen Gat
tung bezeichnen1). Und dass jedes Einzelindividuum mit dieser 
Zuständlichkeit behaftet ins Dasein tritt, haben wir gesehen 
(§. 34). Mit der fortgesetzten, persönlichen Selbstbejahung des 
fleischlichen Willens im Gegensatz zum natürlich sittlichen Gc-
wissenspostulate vertieft und erhöht sich aber nicht blos die per* 
sönliche Schuld und Zurechnung, sondern es vermindeit sieb 
auch die sittliche Widerstandskraft. Durch die zur Gewöhnung 
werdende zuchtlose Bethätigung der Sündenlust muss, falls keine 
Reaction der Reue (§. 41) als aufhaltendes Moment eintritt, 
die allgemeine Untugend zu persönlicher Lasterhaftigkeit werden. 
Mit dem L a s t e r 2 ) bezeichnen wir den gesteigerten Grad der 
sündigen Lebensbethätigung, wie derselbe negativ durch Mange' 
an Selbstüberwindung, positiv durch fortgesetzte sündige Selbst' 
bejahung zu einer fesselnden Macht der Gewohnheit für den 
sittlichen Character des Einzelindividuums geworden ist und 
eventuell auch ganze Generationen oder Gesellschaftsgruppe]1 

anstecken kann. — Von rein formeller Bedeutung bei diesem Sün
denfortschritt ist der Unterschied der sogenannten Unter-
l a s s u n g s - und B e g e h ungesunden fpeccata omissionis und 
commissionis). Denn an sich ist die Begehungssünde oder diß 

Uebertretung eines negativen Sittengebotes nicht schlimmer, als die 
Unterlassungssünde oder die Verletzung einer positiven Sitten
vorschrift. Es trägt doch jede Sünde den Character der eigen' 
willigen Durchbrechung sittlicher Norm : i). Aber einen bedeut-

keit sich kundgebende selbstvcrlengnende Liebe eben deshalb als das „Schwerste 
im Gesetz (τά βαρντίρα την νόμον ) Matth. 23 . 23; Lue. 11, 42. " 
i) „Sie sind allzumal (Juden und Griechen) untüchtig geworden (ή/ρΐ,α 

ff«»-, Rom. 3, 12) und oben deshalb bleiben sie zurück hinter dem, was Got
tes Ehre fordert (Rom. 3, 2 3 : πάντι-ς imщоьгтеи τής άόζι/ς τον Як>^' 
Vgl. das Urtheil des Herrn über den unnützen (άχρ^ος) Knecht. Matth-
25, 30; Luc. 17, 10: Wenn ihr das euch Befohlene {ά,αταχΆίπ a) S e t W ! 
haben solltet, so sprechet, wir sind unnütze (άχριΐοή Knechte; denn ff'r 

haben gethan, was wir zu thun s c h u l d i g waren (ό' ιίι/^ίλομίν). — '1) 
Schrift kennt den Ausdruck L a s t e r (μ ώμος) kaum (vgl. 2 l'etr. 2, 13.)· 
bezeichnet diesen Begriff durch das allgemeinere πονηρία, xaxia, άνομ1"^ 
oder specieller mit χαχο ή Ά na (Rom. 1, 29 ff.) und αίαχρότης (Eph- ' 
4). Vgl. Rom. 6, (3 (äovXevtiv ту αμαρτία). — ») Vgl. Jac. 2, 1° f , ! 
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samen Unterschied für die Gradation der Sünde und der Sünden
schuld macht es schon, ob die Gesetzesverlctzung als blosse Ge
danken- oder als W o r t - und Thatsünde (peccata cordis, oris 
e t operis) sich gestaltet'), ob sie unbewusst oder bewusst, als 
Schwaciiheits- oder Bosheitssünde, ob unwissentlich (in momentaner 
•Leidenschaftlichkeit) oder wider, besseres Wissen und Gewissen 
(in prämeditirtor Absicht) sich vollzieht (peccata voluntaria et 
°on voluntaria). Der Fortschritt ist hier einerseits durch den 
Grad der persönlichen I n t e n t i o n , andrerseits durch das Maass 
des sittlich entwickelten В e wuss t s e ins bedingt. Durch beides 
Wird die Schuld und Strafbarkeit der Sünde, wie die verderb
liche Folge für den sittlichen Gesammtzustand der Persönlichkeit 
erhöht 2). 

2. Es giebt also einen wirklichen Unterschied der Sünden 
Und Sündenstadien im natürlich sittlichen Gemeinleben. Diese 
Annahme ist insofern das Wahrheitsmoment des op t im i s t i 
schen R a t i o n a l i s m u s , als die Voraussetzung für dieselbe die 
Anerkennung eines relativ Guten, einer relativen Unschuld in 
dem natürlichen Menschen ist. Nur darf jenes relativ Gute nicht 
a ls sittliche Intactheit oder positive sittliche Reinheit gefasst wer
den. Es besteht vielmehr in jenem Rest menschlicher Gottes
bildlichkeit, wie derselbe mit dem Gewissen und der passiven 
Receptivität für das Heil als Anlage gesetzt ist. Dass dieselbe 
auch dem natürlichen Menschen noch innewohnt, haben wir ge
sehen 28. 32); dass sie sich im natürlich sittlichen Kampf 
als reagirendes Moment (vor der That als Mahnung und War-

jemand das ganze Gesetz halt ίτι,ρήσίΐ) und sündigt an Einem, der ist 
^es Ganzen schuldig (ίνοχος). -- ') Die Lust (ΙπιΆυμία), wenn sie (vom 
Willen) empfangen hat (σύλλαβο f σα), gebiert die Sünde (als Thatsünde). Auch 
das Wort erscheint bereits als sittliche B e t h ä t i g u n g dos Gedankens. 
Vgl- Matth. 12, 37 (Ix γάρ τιϋΐ' λόγωί' σου χαταάιχασ $ >}σ у). — 2) Vgl. 
buc. 12, 47, wo es heisst, dass der Knecht, der seines Herren Willen weiss 
(}'"o?<f rö ihfii/fja) lind hat nicht nach seinem Willen gethan, strengere 
Strafe verdient (δαρήσειαι παλλάς). So auch Eöm. 2, 12, wo der Unter
schied der Verdammlichkeit der ohne Gesetz (άνόμως) und am Gesetz (tv 

ν°μω) gesündigt habenden betont wird. Vgl. Jac 4, 17 (da ότι χαλόν 
" Ο ' ί ϊ * xai μή παιανί'τι, αμαρτία αντιό Ιστιν). Luc. 23, 34 (Vater, 
V e rgieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun). — Wir erinnern auch 
a « das Α. T. liehe «"1131133 (Num. 15, 2 2 - 2 8 ) vgl. mit Act. 3 . 17 (ich 
freiss, dass ihr es durch Unwissenheit gethan); Act. 17. 30 (Gott hat die 
^eit der Unwissenheit übersehen); und 1 Tim. 1, 13 (ich habe es unwissend 
Bethan im Unglauben). — 
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nung, nach der That als Schmerz und Eeue ) geltend macht, 
lehrt die Erfahrung. Diese Empfänglichkeit kann mehr oder 
weniger durch sittlichen Kampf und Selbstgericht gewahrt, oder 
aber durch Zuchtlosigkeit und Gewisscnsverletzung alterirt wer
den. W i r könnten in dieser Hinsicht den doppelten Canon for-
muliren: 1) eine Sünde ist in dem Maasse schlimmer, als sie, 
wider besseres Wissen und Gewissen vollzogen, den Rest der 
Gottesbildlichkeit oder die sittliche Empfänglichkeit im Menschen 
verringert, resp. ertödtet; und 2) eine Sünde ist in dem Maasse 
schuldvoller als das innerhalb eines gewissen Stadiums sittlicher 
Collectivontwickelung ermöglichte Maass sittlicher Erkenntniss 
und Begabung ein höheres ist. Die Sündenzurechnung wird 
also einerseits subjectiv durch das Maass sittlicher TJnterschei-
dungsfähigkeit, objectiv durch das Maass sittlicher Offenbarungs
wahrheit bedingt. Nach dieser Formel lässt sich der Unterschied 
der sogenannten feinen und groben Sünden, so wie das Wesen 
der eigentlichen Todsünde 1 ) und unvergebbaren Sünde 2 ) (peceata 
mortalia et irremissibilia) auch auf dem natürlich sittlichen Le
bensgebiete bestimmen (vgl. §. 43) . Je höher die sittliche Er
kenntnissstufe ist auf Grund gesteigerter Klarheit der Gesetzes
offenbarung, desto schuldvoller erscheint auch die Verletzung; 
und — was damit zusammenhängt — j e mehr durch zuchtlose 
B e t h ä t i g u n g dos sündlichon Hanges die sittliche Receptivität 
vernichtet wird, eine desto grössere Annäherung au den Grad 
der irreparablen Todsünde ( = Unfähigkeit zur R e u e ' ) vollzieht 
sich. Es liegt also auf der Hand, dass nicht eine einzelne That-
sünde als solche mit dem Namen der Todsünde gebraudmarkt 
werden darf. Noch auch lässt sich die Zurechnung und d#s 
Schuldmaass der Sünden, ohne Rücksicht auf die individuelle Be
gabung und den sittlichen Gesammtzustand der Gemeinschaft, ш 

welcher der Einzelne lebt und erzogen worden, richtig werthen 4 ) ' 

') Das άμαρτάναΐ' und die αμαρτία προς üavarov (1 J ° u ' 

5 , 11 f.) kann erst weiter unten, gegenüber der Gnadenoffenbarung 

zu vollem Verständniss gelangen. S. u. §. 43 . •— 2 ) Matth. 1 2 , 31 

et parall. s. u. § 90. — 3) Vgl . Ehr. 0 , (i; 2 Petr. 2 , 20 . — <) Vgl . die 

verschiedenen Pfunde; Matth. 25 , 15 ff, wo namentlich der Ausdruck: einen1 

Jeglichen nach s e i n e m Vermögen (κατά i'hi> Ιδίαν δίιναμιν) bedeutsam 

ist. Denn: „wem viel gegeben ist, von dem wird-auch viel gefordert werden. 

Luc. 12, 48. — Ich verweise aucli auf die Worte Jesu von Sodom und G°" 

morrha, denen es erträglicher (i'vfxrorfoov) im Gerichte ergehen wird, a ^ 9 

den Städten, welche die höhere Offenbarung von sich gestossen. Matth. 1"' 

15; 11, 21 f. — 
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Je nach dem Entwickelungsstadium wird auch das zuchtlose 
Wachsthum des Sündendienstes bis zur verbrecherischen Bosheit 
und grundsätzlichen Niederträchtigkeit ein verschiedenes Maass 
•3er Zurechnung und sittlichen Strafbarkeit nach sich ziehen 1). 
Vor dem sittlichen Forum kann der unter besonders ungünstigen 
Verhältnissen aufgewachsene, in seiner Erziehung verwahrloste 
nnd leidenschaftlich angelegte Verbrecher eventuell weniger 
schuldvoll und verdammlich sein, als der gleissende Tugendheld, 
der in höherer sittlicher Atmosphäre gebildet, mit Vermeidung 
des äusseren Anstosses und der rohen Ausbrüche der Sünde, 
das unheimliche Feuer der bösen Lust unter der weissen Asche 
äusserlicher Ehrbarkeit oder heiliger Geberden hegt und pflegt2). 

3. Daher werden wir doch auf den alten Satz von der we
s e n t l i c h e n Gleichheit aller Sünden (omnia peccata paria) als auf 
das Wahrheitsmoment des p e s s i m i s t i s c h e n N a t u r a l i s m u s 
wieder zurückgeführt. Nur darf dieser Satz nicht zur Entschuldig
ung der Sündenlicenz oder zur Nivellirung der verschiedenen 
Sündenstadien verwendet werden. Seine relative Wahrheit liegt 
nur darin, dass die menschliche Naturverderbniss eine wesent
lich gleichartige und das sittliche Elend ein allgemeines ist 3 ) . 
Der tiefere Grund für diese Wahrheit ist einerseits in dem 
uineren Zusammenhange des Sittengesetzes zu suchen, in Folge 
dessen jede Verletzung eines Einzelgebotes (einer Einzelpflicht 
Und eines Einzelrechtes) auch eine Alterirung der sittlichen Ge-
sammtidee involvirt4). Andrerseits liegt derselbe in der von 
uns schon erkannten Gleichmässigkeit der sündigen Habitualität 
(§· 29), aus welcher sich die gesetzmässige Forterzeugung des 

! ) Den Höhepunkt bildet jener unsittliche Zustand, da man das 
Böse nicht bloss thut (was eben aus Schwachheit des Fleisches geschehen 
kann, Matth. 26, 41), sondern auch Gefallen hat (avvivdoxflv) an denen 
die es thun. Köm. 1, 32. Denn hier ist die Intention zur Bosheitstheorie 
geworden. Vgl. Ehr. 10, 26 (das έχον ei ως άμαρτάνΗνΙ und 2 Petr. 2( 

2 ff. mit 2 Thess. 2, 3 ff. (die αποστασία und den άνθρωπος αμαρτίας). 
2) Lue. 16, 16 : Ihr seid es, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Men
sehen, aber Gott kennet eure Herzen etc. Vgl. Luc. 18, 9 f. (der Pharisäer 
gegenüber dem Zöllner) und Col. 2, 18: die Warnung vor dem aufgeblasenen, 
fleischlichen Sinne derer, die in selbsterwählter Geistlichkeit (ϊΰίΐοΰρηαχεία) 
einhergehen. Daher das Preisen der geistlich Armen (Matth. 5, 3), der 
Banken und Elenden, der Huren und Zöllner, der Sünder, die der Busse be
erten, und aller Hungeraden. Vgl. Matth. 6, 6; 9, 12 f.; 11, Г, f. Luc. f., 
3 2 etc. Mattli. 21, 31 f. — 3 ) Köm. 3, 9. 23 (es ist hier kein Unterschied 
etc.). _ 4) s. o. Jac. 2, 10. -

τ · O e t t i n g e n , Socialethik. Thl. II. 31 
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1) Nur vom Teufel heisst es in Betreff der L ü g e , er redet aus 
seinem Eigensten (Ix των Ιδίων λπλίί). Joh. 8, 44. — 2 ) Siehe 1 Mos. 3, 
22 (wissend, was gut und böse ist). Vgl. Eöm. 7, 18 (der Gegensatz von 
Wollen und Vollbringen im natürlichen Menschen) mit Matth. 2(3, 41 (der 
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach). Gal. 5, 17 (dieselbigcn sind 
wider einander, dass ihr nicht thut, was ihr wollt). — 3) Ueber die natür
liche „Verstockung" (л ώ ρ ω σ ι ς) des Herzens, und zwar unter dämonischem 
Einfluss (хата ΤΟΝ αιώνα той χόβμον τούτον, хата τον άρχοντα τЦЯ 
Ιξονσίας) vgl. Eph. 4, 18 mit 2, 2 ; Eöm. 2, 5 (σχλ ηρότης χαι άμίτανοψ 

Bösen mit einer Art von empirischer Naturnothwendigkeit 
(§. 34, 2) ergab. Nur in dem verschiedenen Maass der subjectiv 
zuchtlosen Hingabe an die Sünde und der objectiv erhöhten Klär
ung des sittlichen Maasstabes liegt auch die Möglichkeit einer 
Steigerung bis zur sittlichen Roheit (Schamlosigkeit) und dämo
nischen Yeretockung. In wie weit dieselbe auf dem natürlich 
sittlichen Lebensgebiete sich bereits verwirklichen kann, wird 
der nächste Paragraph noch zu untersuchen haben. — 

§ . 4 3 . Die Mögl ichkeit d ä m o n i s c h e r V e r s t o c k u n g und sittlicher Hoheit auf 
dem natürlichen Lebcnsgehiete. — Die trotzdem vorhandene H e i 1 s ш ö g 1 i eh k e i U 
das Wahrhe i t smoment des idealistischen Optimismus. — Die factische II e i 11 о s i g k e i t, 

das W a h r h e i t s m o m e n t des naturalistischen Pessimismus. 

1. Obwohl der Mensch, sofern er Sünde thut, nothwendig 
der Sünde Knecht wird (§. 33, 2), so ist er doch als solcher kein 
Teufel. Die Sünde mag ihm zur anderen Natur geworden sein 
und durch fortgesetzte Bethätigung immer mehr werden. Be
quem, als in seinem eigensten Lebensgebiete'), bewegt er 
sich in ihr nicht. Die Stetigkeit einer sittlichen Reaction, 
eines wenn auch ohnmächtigen Antagonismus zwischen Gut und 
Böse 2 ) unterscheidet seine Sündhaftigkeit wie von der dämoni
schen Gestalt des Bösen, welche kämpf- und reactionslos dem 
consequenten und principiellen Egoismus dient, so von der aussei
sittlichen Naturhaftigkeit des Thierlebens, das keinen normativen 
Maasstab und keine innere Unruhe zielsetzlicher Entwickelung 
kennt. Je mehr nun der natürliche Mensch in seiner sündlichen 
Lebensbethätigung dasjenige unterdrückt, was ihn vom Dämon 
oder vom Thier unterscheidet, und was wir mit Einem Wort als 
sein G e w i s s e n , als sein natürliches Rechts- und Pflichtbewusst
sein bezeichnen können; je mehr er die, wenn auch tragische, 
aber heilsame Unruhe und den Kampfeszwiespalt in seiner Brust 
abschwächt: desto mehr wird und muss er sich der sittlichen 
Verstockung und Roheit !) nähern, in welcher das heilsame Eer-
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nient der Scham und der reuigen Selbstentzweiung verschwindet. 
In einer d o p p e l t e n Form kmrn dieser Höhepunkt dämonischer 
Korruption oder unsittlicher Verkommenheit bereits auf dem 
natürlich sittlichen Lebensgebiete sich geltend machen. Bei 
allen zu vermessener, autonomer Selbstüberhebung neigenden 
Naturen wird die sittliche Roheit den Grad der Verstockung in 
der vollkommen sicheren S e l b s t z u f r i e d e n h e i t 1 ) erreichen, 
also unter dem Afterbild der Tugend und Ehrbarkeit eine gottes
leugnerische Selbständigkeit und Fertigkeit usurpiren, deren 
dämonischer Character in dem gränzenlosen Hochmuth der 
G o t t g l e i c h h e i t gipfelt (die Gefahr des stoischen Rigoris
mus oder des heidnischen Pharisäismus). Bei allen zum irdischen 
Weltgenuss und zu leichtfertiger antinomistischer Selbsterniedrig
ung neigenden Naturen wird das Stadium der Verstockung in 
der Form eintreten, dass sie, der Lüsternheit zuchtlos fröhnend, 
das Scnsorium für das sittliche Ideal verlieren und schliesslich 
№ jenem Schlamm des sinnlichen Genusses untergehen2), der 
den Menschen entweder in stumpfer Apathie oder stummer Ver
zweiflung der thierischen N a t u r g l e i c h h e i t und elenden Ver
kommenheit Preis giebt (die Gefahr der epicuräischen Laxheit 
°der des heidnischen Sadducäismus). 

2. Gleichwohl lässt sich auf dem natürlich-heidnischen Ge
biete sittlicher Entwickelung die dämonische Verstockung und 
ßoheit nicht in der Art v o l l e n d e t denken, dass jegliche H e i l s-
^ ö g l i c h k e i t dadurch ausgeschlossen wäre 3). Hierin liegt das 
Inbestreitbare "Wahrheitsinoment des Optimismus. So lange der 
Höhepunkt der sittlichen Wahrheitserkenntniss auf Grund gött
licher Selbstoffenbarung nicht vorliegt, ist auch der Höhepunkt 
der Entartung und Verstockung nicht erreichbar. Daher ist auch 
die sogenannte „Sünde wider den heiligen Geist" erst auf dem 
Gebiete vollendeter Ileilsoffenbarung möglich (§. 90, 2). Die 
^lt der Dunkelheit und Ohnmacht des Gewissens (§. 37, 2. b) 
znsammenhängende, relativ entschuldbare Blindheit des Herzens 
άγνοια) lässt auch den Culminationspunkt dämonischer Schuld 

r ° s *ηιιιΗ«). — 1) S. o. Anm. 1 auf S. 405. Sic nähern sich der dämonischen 
^önde, kraft welcher der Satan sicli zum Engel des Lichts verstellt und 
Ö°ttgleichheit usurpirt. Vgl. 2 Cor. 11 , 14 und 2 Thess. 2, 4. — Ϊ) S. O. 
A n t n - 1 f. S. 400 und bes. 2 Petr. 2. — ») S. o. Anm. 1 S. 4U8. Die άιιαρ-
i : < t προς »ήΐ'ατοΐ' ist auf dem natürlich-sittlichen Lebensgebiete unmöglich. 
^ a s ist auch der ethische Hintergrund in der Geschichte vom verlorenen 
^ 0 Q ö (Luc. 15, Li ff.), welcher sicli der άΡωτίη hingegeben hatte und doch 
^eder umkehrt. — 

31 * 
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und Strafbarkeit nicht zur Verwirklichung kommen (§. 42)· 
Ausserdem aber vermag weder die stolze Selbstzufriedenheit des 
Stoikers eine wirkliche Ruhe und Glückseligkeit zu affectiren, 
noch auch die niedrigste Selbstwegwerfung des Epicuräers die 
nagende Gewissensunruhe ganz zu beseitigen. So weit also in 
jenen Zuständen sittlicher Entartung eine leise Spur des Gewis
sens noch vorhanden, ein innerer tragischer Zwiespalt noch ver
borgen liegt, ist auch ein Wiedererwachen und mit demselben eine 
Wiedererweckung zu erneuertem Heilsleben nicht schlechthin aus
geschlossen ' ) . Wir dürfen daher keinen noch so verkommenen 
Menschen je aufgeben, ihn als sittliches Petrefact betrachten. 
Die Anknüpfungspunkte für die Gnade und ihre Belebungsver
suche Bind die unserem Auge verborgensten. Sonst hätte der 
sittliche Lebenserneuerer χατ εξοχήν sich nicht an Huren und 
Zöllner wenden und von den stolzen Heiligen wegwenden kön
nen. Die stoische Form des eingebildeten Tugendstolzes ist 
jedenfalls die schlimmere Alternative im Hinblick auf die Er
neuerungsmöglichkeit. 

3. Immerhin lehrt aber unsere letzte, wie die gesammte Be
trachtung über die sündliche Lebensbethätigung der natürlichen 
Menschheit, dass dieselbe schlechterdings sich selbst nicht zu retten 
und sittlich zu regeneriren vermag. Die factische, sittliche He i l ' 
1 о s i g к e i t ist und bleibt das Wahrheitsmoment des naturalistischen 
Pessimismus. Nur brauchen wir nicht mit ihm in die Sackgasse 
der Verzweiflung oder Selbstvernichtung zu rennen. Denn selbst 
der Höhepunkt menschlicher Heillosigkeit und sittlichen Elendes 
in der heidnischen Entartung beweist uns nur, dass der natür
liche Mensch von sich aus, so lange er sich selbst überlassen 
bleibt, auf der schiefen Ebene des Sündenfortschritts sich bewegt-
Ja die Sünde muss erst überaus sündig werden durch das klare 
und ungetrübte Gottesgebot, damit der heidnische alte Mensch 
den Tod der Verzweiflung sterbe und in der Busse sich aus der 
Heillosigkeit nach dem Heil wahrhaft sehnen und strecken lerne-
Das wird im nächsten Capitel bei der Betrachtung des schliess
lich en Zieles sündlicher Entwickelung unter der richtenden und 
reifenden Macht des geoffenbarten Gesetzes zu voller Evidenz 
gelangen. 

') Vgl. Matth. 19, 26: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei G et* 
sind alle Dinge möglich. Marc, lü, 23 ff. Luc. 18, 24 ff. — 



D r i t t e s C a p i t e l . 

Das Z i e l der sündlicheii Lebensentwickeluiig 

oder 

der T o d des alten Menschen. 

A. Der g»11 liehe F a c t o r in de r s ünd l i chen V о l l e nd-
u n g d e r a l t e n Menschhe i t oder d a s geoffenbarte Gesetz d e s 
he i l igen G o t t e s als s i t t l i c h r e i f ende u n d t ö d t e n d e 

M a c h t (§. 4 4 — 4 6 ) . 

§ . 4 1 . Das W e s e n und die t h e o c r a t i s c h e (resp. socialethische) F o r m des 
"eilss-esehichtlich geoffenbarten Gottesgesetzes. — A n a l o g i e des geoffonbarten Sitten
gesetzes mit der Form des natürlichen Gewissensgesetzes (im Gegensatz zur H e t e r o -
n o m i e ) ; speeifische D i f f e r e n z beider (im Gegensatz zur A u t o n o m i e ) . — D i e 
r n e o n o m i e als unverwischbare (positive) Kundgebung göttl icher Hei l igkei t g e g e n 

über dem natürlichen Mensehen. 

1. Dass die alte Menschheit als solche sterben muss, dass 
auch für den Einzelnen, sofern er ihr gliedlich angehört, der 
Tod das nothwendige Ziel der Entwickelung, wenn man wil l , die 
endliche Lösung der Verwickelung ist, — geht aus unserer bis
herigen Betrachtung als nothwendige Consequenz hervor. Dass 
aber der Tod des alten Adam ein Durchgang zum Heilsleben 
Werde, dass er nicht im Tode der Verzweiflung oder der Ver
blendung zu Grunde zu gehen braucht, sondern durch die ge
waltige Krisis hindurch gerettet werde, das kann einzig und 
allein durch die Kundgebung und Selbstbezeugung göttlichen 
Willens der Menschheit gewiss werden. In ihr selbst finden sich 
keine Factoren für diese Gewissheitsüberzeugung. Gott selbst 
muss reden. Und er redet zunächst mit innerer Nothwendigkeit 
8 0 1 dass er das durch die Sünde gestörte Verhältniss klar und 
nackt darlegt, die Feigenblätter der Selbstbeschönigung wegthut 
Und den alten Menschen in seiner ganzen Blosse und Hoffnungs
losigkeit darstellt. Insofern bewirkt der heilige Gott selbst die 
Vollendung der alten Menschheit im Tode. Er überlässt sie 
"'cht blos sich selbst und der eigenen Entwickelung. Er schärft 
^ e n Maasstab der Beurtheilung und führt die sonst verlorene 
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Menschheit einer heilsamen Krisis entgegen. Durch Sclbstbe-
zeugung seines heiligen, persönlichen "Willens vertieft er zunächst 
die Kluft, um sie dann zu überbrücken. In diesem Sinne 
ist die göttliche Gesetzesforderung eine sittlich reifende und 
tödtende Macht, ein wesentlicher Factor in der tragischen Ent
wickelung der alten Menschheit'). — Das eigenthümliche Wesen 
und die characteristische Form des geoffenbarten Gesetzes be
dingen sich in dieser Hinsicht gegenseitig. In das unklare nnd 
ungewisse Gewoge der menschlichen Meinungen und Verirrungen 
tönt das gewaltige „Ich bin der Herr dein Gott" 2 ) hinein, ein 
Zeugniss, dass zunächst der Gesetzgeber 3 ) sich in seiner Voll
macht zur absoluten Gesetzgebung legitimiren und eben dadurch 
sein Gebot sanetioniren will. Der p e r s ö n l i c h e Gott, der leben
dige freie Geist ')i der sich selbst bestimmt, und dessen bewusster 
Wille das Gesetz für alles Bestehende ist, kann auch aHein der 
h e i l i g e sein, der sich selbst Gesetz ist und deshalb seinen 
Willen als den unverbrüchlichen auch für die Menschheit be
zeugt und bewahrt. Das „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin 
heilig" 6 ) , — ist Kern und Stern, wie in dem ethisch gearteten 
göttlichen Wesen selbst, so auch im Wesen der göttlich geoffen
barten Gesetzesforderung. — Das hehre Wesen derselben kleidet 
sich aber von vorn herein in eine, dem pädagogischen Zweck des Ge
setzes entsprechende characteristische Form. Die heilige Gesetzes
forderung richtet sich nicht in magisch unvermittelter Weise an 
die menschliche Eiuzelpersönlichkeit mit irgend welchen sittlichen 
Idealen oder abstracten Normativbegriffen. Sic hüllt sich viel
mehr in die acht menschliche (anthropopathische) Gestalt einer 
volk8thümlich-hei lsgeschicht l ichen Erfahrungsthatsachc. Der 
heilige Gott, der mit seinem „Ich bin der Herr dein Gott" das Gesetz 
inaugurirt, erklärt durch den Zusatz: „der dich aus Aegypten
land aus dem Diensthausc geführt hat," dass er innerhalb 
menschlicher Volksgemeinschaft, die er erlösungskräftig mit sich 
geeint, seinen heiligen Willen der ganzen alten Menschheit über
mitteln willG). Daher richtet sich auch das Gesetz vom Sinai 

') Vgl. Köm. 7, δ. 10 (η Ιΐ'τολή η tig ζωίμ', ιιντη fig ί)άνατο>>). 
-) 2 Mos. 20, 1 ff.: Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der 
Herr, dein Gott etc. — a i Jac. 4. 12: Es ist ein einiger Gesetzgeber 
(fic 'C7IV г у ο/ι n ir / τ ч g etc.). —- •') Joh. 4, 24 (πνεχψα <ι 0-fog). 2 Cor. 
3, 17 (ό xvQtog TU τι ν f i μ r't fdTw' ού ifi то nt'fvfitt χνρίηυ, l/εΐ IXt"' 
0(ρία). — 5) 3 Mos. 11, 44; 1 Petr. 1, 15 f. - • β) Vgl. 2 Mos. 19, 3 ff-
(Ihr sollt nur ein priestcrlielics Königreich und einhelliges Volk sein); 5 Mos. 
5, 2 ff (der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns gemacht zu Horcb 
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mit seinem apodictisehen „Du sollst" zunächst nicht an die 
Einzelpersönlichkeit als solche, sondern an das Collectivgewissen 
des Buudesvolkes, an Israel als das Volk heilsgeschichtlichen 
Berufs 1). Es ist ein Sit tengesetz im eigentlichen Sinne des 
Wortes, indem es die S i t t e , das Gemeinleben des V o l k e s 
heiligen und regeln soll. Das zeigt sich wie in der gesammten 
theo с ra t i sch - zeitgeschichtlichen Form der Gesetzesbegründung, 
so in den Eipzelgeboten. Dieser socialethische Zug in der Form 
und dem Wesen des alttestamentlichen Gesetzes prägt sich vor 
Allem in den beiden Geboten aus, welche auf der sogenannten ers ten 
und z w e i t e n Tafel obenan stehen. Das „Du" in dem Verbot des 
Götzendienstes und in demGebot der Pietät gegen Vater und Mutter 
ist durchaus theoeratisch volksthümlich motivirt. Sowohl die Er
lösung aus Aegyptenland (beim ersten Gebot), als die Verheiss-
ung des langen Lebens in dem gelobten Lande (beim vierten 
Gebot) haben nur unter der Voraussetzung einen Sinn, dass zunächst 
nicht die einzelne Menschenseele, sondern das Volksganze, die 
Collectivseele damit gemeint und angeredet ist 2 ) . Denn weder 
sind alle Einzelnen (wir denken an die später Geborenen) per
sönlich aus Aegyptenland ausgezogen, noch auch kamen sie als 
Einzelne ins gelobte Land (sie verfielen vielmehr in der Wüste). 
Durch jene collective Tendenz des geoffenbarten Gesetzes ist 
selbstverständlich die heilige und verpflichtende Macht der Ge
bote für die Einzelseele nicht alterirt und aufgehoben, sondern 
nur vertieft und auf einen höheren Standpunkt erhoben. Es ist der 
socialethische Standpunkt der Beurtheilung, nach welchem die 
Einzelpersönlichkeit ein Gottesgebot nur hat und kennt, sofern 
sie mit dem Volk der Gesetzesoftenbarung gliedlich verwachsen 
und von dem sittlichen Bewusstsein, von dem Geiste ge
heiligter S i t t e getragen und umgeben ist. — Mit der heils
geschichtlich - theoeratischen Form des Gesetzes ist nothwendig 
und selbstverständlich eine dem pädagogischen Zwecke ent
sprechende Schranke in räumlicher und zeitlicher Hinsicht ge
setzt ; 1 ). Das P a r t i c u l a r i s t i s e h e und T e m p o r ä r e an dem 

o t c). S. a. 5 Mos. 7, 6. 27, 9 (Heute dieses Tages bist du ein Volk gewor
den dos Herrn, dass du der Stimme deines Gottes gehorsam seist und thust 
lach seinen Geboten und Rechten). — ] ) Vgl. Rom. 9, 4 f. (Gesetz und 
Mund gehören I srae l zu). Ebr. 9, 19. - 2) Vgl. 5 Mos. 4, 40; 5, 33; 6, 
2 ff., wo diese Vcrheissung des „langen Lebens" im gelobten Lande an al le 
Gebote geknüpft wird, die der Herr dem V o l k e Israe l gebietet. — 8 ) Es 
l s t die, namentlich in dem Ebräerbrief nachgewiesene Relativität oder „Un-
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geoffenbarten Gesetz untergräbt aber nicht seine universell 
menschliche Geltung und Bedeutung, sondern bezeugt nur 
die Geschichtsordnung des heiligen Gottes, der durch seine 
Willensoffenbarung der Menschheit menschlich nahen will, um 
seine pädagogischen Zwecke in allmählich organischer Continuität 
und weiser Sparsamkeit (Oeconomie) zu erreichen 

2. Die Heilsöconomie in der Gesetzesoffenbarung muss uns 
gerade die Gewähr dafür sein, dass Gott weder — wie der rein 
sup rana tu r a l e Standpunkt der H e t e r o n o m i e es sich 
denkt — das natürliche Gewissensgesetz durch das geoffenbarte 
willkürlich auflösen; noch auch — wie der r a t i o n a l i s t i s c h e 
Standpunkt der A u t o n o m i e es sich vorspiegelt — die dem 
menschlichen Gewissen bereits bekannte Idee des Guten bloss 
klären und sanetioniren will. 

a. Der heteronome Supranaturalismus verkennt bei seiner 
Auffassung des geoffenbarten Gesetzes, dass die wunderbare 
Form dieser Offenbarung die natürliche Gestalt des Gewissens
gesetzes nicht zerstören, sondern lediglich verschärfen wi l l 2 ) . 
Daher werden wir dieser Gefahr gegenüber die in der O e c o 
n o m i e des Heils begründete A n a l o g i e des geoffenbarten mit 
dem Gewissensgesetz (§. 37) zu betonen und im weiteren Ver
lauf unserer Untersuchung, bei der Frage nach dem ewigen 
Kern und Gehalt des geoffenbarten Gesetzes (§. 45) zu begrün
den haben. Die Donner vom Sinai sind nur die begleitenden 
Wunderzeichen dafür, dass die gewaltige Stimme Gottes in der 
Brust des Menschen eben kraft des Gewissens sein Echo findet. 
Daher die erschreckende und überführende Macht des göttlichen 
Gesetzes im Innern des schuldbeladenen Menschen. Das Gesetz 
erscheint nur als das objectivirte Gewissen und hört damit 
auf, ein gänzlich anderes (heteronomes) zu sein. Es bezeugt 
auch sein ewiges Recht in der Zustimmung des noch nicht er
storbenen Gewissens. Es appellirt an das Herz des Menschen 
und stellt, wie das Gewissen, das Gute in der Form des schlecht
hin verpflichtenden Postulates hin. Dio „Stimme Gottes", ob
wohl heilsgeschichtlich von aussen ertönend, klärt und offenbart 
im Innern des gottesbildlich und für Gott geschaffenen Men
schen nur seine eigentliche gottgewollte B e s t i m m u n g : ein 

V o l l k o m m e n h e i t " des Gesetzes. Ebr. 7, 11. 19; 9, 9; 10, 1. 14. — ') Ueber 
die pädagogische oeconomia foederis im A. T.lichen Gesetz v g l . Gal. 4> 
1—4 mit Eph. 1, 9. — 2) Eöm. 7, 16 (ανμ,ιημ, rw νόμω Sri χηλός) Vgl-
mit Eöm. 2, 15. — 
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gehorsames Kind Gottes zu werden und in seinem Reiche ihm 
und dem Nächsten in heiliger Liebe zu dienen ' ) . 

b. Aber gerade diese höhere Bestimmung kommt dem Men
schen nicht von selbst zum Bewusstsein2). Der autonome Ratio
nalismus verkennt bei seiner Auffassung des geoffenbarten Ge
setzes die tiefgreifende Differenz desselben vom natürlichen 
Sittengesetze. Gegenüber der durch die Sünde bedingten Ver
dunkelung und Ohnmacht des Gewissensgesetzes (§. 37) konnte 
das neue Gesetz mit seiner unverwischbaren Klarheit und Kraft 
nur als ein in die Zeit und Geschichte hineinragendes ewiges 
Moment, d.h. also nur in wunderba r -he i l sgesch ich t l i che r 
Form sich kund geben. Das Symbol der „steinernen Ta
feln" 3 ) ist der sinnbildliche Ausdruck für die felsenfeste Objec-
tivität und Positivität des geoffenbarten Gesetzes. Es soll da
durch bezeugt werden, dass der Mensch nicht mehr kraft seines 
Gewissens ein Kind Gottes ist, sondern, als ein Κ η e с h t unter 
die Zuchtruthe gestellt, die Fesseln der Abhängigkeit von 
dem absoluten und überragenden Gotteswillen fühlen muss 4). 
Das geoffenbarte Gesetz kann ihm also nimmermehr als sein 
eigenes Gesetz erscheinen, welches er eventuell modificiren, bes
sern und umwandeln dürfte. Es ist das fordernde W o r t Gottes 
an ihn, das positive Gebot, das keinen Widerspruch duldet und 
schlechterdings an dem Renitirenden sich durchsetzen wird und 
muss. 

3. Daher erscheint dem theoeratischen Standpunkt der Ge
setzesoffenbarung die T h e o n o m i e durchaus entsprechend. Es 
!st ein g ö t t l i c h e s , kein menschliches Gesetz und muss sich 
als solches durch seinen gewaltigen Inhalt (§. 45) und seine 
geistig fortdauernde Macht bewähren. Es steht einzigartig in 
der Reinheit und Heiligkeit seiner Liebesforderung dem ge
sammten getrübten ethischen Bewusstsein der gleichzeitigen Völ
kerwelt gegenüber 6). Damit ist nicht gesagt, dass die Majestät 

') Vgl. die Zusammenfassung δ Mos. 6, 4 ff. mit Marc. 12, 30 ff. etc. — 
2) Ks ist gestellt durch die Hand eines Mittlers, Gal. 3, 19; 2 Mos. 19. 3; 
5 Mos. 5, б ff. — 3) Vgl. 2 Mos. 24, 18 ff. 34, 28 und б Mos. 9, 9 f. (Und 
der Herr gab mir die zwo steinernen Tafe ln , mit dem Finger Gottes 
beschrieben, und darauf alle W o r t e , die der Herr mit euch geredet hatte 
etc.). _ 4) Vgl. Gal. 23 f.: Ehe der Glaube kam, wurden wir unter dem 
Gesetz vormahnt und verschlossen (νπο νόμαν Ιιρρονρούμ^Άα Gvvfxifi-
Γμ(ι>οι). S. Gal. 4, 1 - 3 ; 5, 1; Köm. 3, 19: Wir wissen, dass, was das 
Gesetz sagt, das sagt es denen, dio unter dem Gesetz sind etc. — s) Vgl. 5 
Mos. 4, 32 f: Frage nach den vorigen Zeiten, ob je ein solch grosses Ding 
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desselben sich durch eine unverständliche oder abstracte Weise 
der Kundgebung ausdrücken müsste. Ist es doch für die Mensch
heit bestimmt und deshalb in Israel, als dem Typus der Mensch
heit Gottes, durch menschliche Vermittelung (als m o s a i s c h e s 
Gesetz) geoffenbart, um in dieser pädagogischen und particula-
ristischcn Vorstufe die Erziehung des gesammten Menschenge
schlechts und in ihr des Einzelnen heilsöconomisch anzubahnen. 
Daher senkt sich die gesetzgebende göttliche Majestät herab in 
die Niedrigkeit und offenbart sich durchaus in antropomorphisch-
geschichtlicher Weise. Das zeigt sich vor Allem darin, dass 
Gott in menschliche S p r a c h e seine heilige Willensforderung 
kleidet und dieselbe urkundlich, als g e s c h r i e b e n e s Gesetz, 
der menschlichen Ueberlieferung (Tradition) anvertraut'). Das 
erweist sich ferner in der Menge der E i n z e l g e b o t e , die 
sich den Einzel-Velleitäten des sündig zersplitterten mensch
lichen Eigenwillens gegenüberstellen2). Das giebt sich endlich in 
der Masse des theoc ra t i s chen De ta i l s kund, durch welches 
Gott seinem Volke die Abhängigkeit zu fühlen geben will, die 
den abgefallenen Menschen an den Willen Gottes in allen 
Stücken binden und durch die geheiligte Sitte zum Knechtsge
horsam nöthigen soll. So hüllt sich die speeifische Geistigkeit 
oder der absolut geistliche Character des ewigen Gesetzes ') in 
die Form der dem menschlichen Bedürfniss entsprechenden Leib
lichkeit und Zeitlichkeit. Dadurch verliert es aber nicht seine 
ewige und geistliche Bedeutung (§. 4 6 ) , sondern bringt vielmehr 
dem Volke Gottes seine absolut verpflichtende Macht und sein 
göttliches Hecht erst zu fassbarem Verständniss. Es ist jene 
Offenbarungsform der Erweis dafür, dass innerhalb der pädago
gischen Theocratie auch die Theonomie als eine dem natür
l i c h e n Menschen in seiner irdisch-zeitlichen Existenzform gel
tende begriffen und erfasst sein will. 

geschehen, oder desgleichen je gehöret sei, dass ein Volk Gottes Stimme 
gelieret habe reden, wie du gelieret hast etc. — ·) Vgl. 5 Mos. 6, 7 1F. (Und 
du sollst diese Worte deinen Kindern schärfen und davon reden, wenn du in 
deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehest etc.). Vgl. 1 Mos. 18, 19> 
5 Mos. 11, 18. 21·. — '-') Ks ist ein „Gesetz der Gebote" {νόμο; των lv-
7όλων) Eph. 2, 15. Matth. Ii), 17 etc. - - ») Köm. 7, 14: denn wir wissen, 
dass das Gesetz geistlich (πνενματιχός) ist. — Ehr. 7, 16' (νόμος 1VTO14S 

ααςχιχής) ist nicht dagegen, da diese Stelle lediglich auf das levitische 
Priesterthum und dessen leibliche Kernigkeit sich bezieht. — 
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§. 4ft. Das wahrhaft Oute oder die L i e b e s forderung als ewiger I n h a l t des g e -

ortcnharteu (iesetzcs, im Unterschied von der theocratisch-volksthüuilichen und eerenio-

oialgeset/.lu-hcii Hülle desselben. — Analogie und IHtVoronz zwischen iloni universell 

gültigen Inhalt des geotVenbarten und natnrlichtm Sittengeset/.rs (im Gegensatz, zum 

heteronoinen Rigorismus und autonomen Liberal i smus) . Die G l i e d e r u n g der L ic -

besl'ordcning nach den beiden Tafeln des Gesetzes und der Z u s a m m e n h a n g im 

O r g a n i s m u s d e s D e e a l o g s . 

1. Um den ewigen und universell gültigen Inhalt des ge
offenbarten Gesetzes zu gewinnen, dürfen wir nicht die theoeratisch-
nationalen und ceremonial-gesetzlichen Elemente als überflüssigen 
Ballast über Bord werfen oder als lediglich particularistische 
und zeitgeschichtliche Hülle abstreifen. Denn diese Form hängt 
wie wir gesehen, mit dem gottgewollten Wesen und der pädago
gischen Aufgabe des Gesetzes nothwendig zusammen. Auch auf 
neutestamentlichem Boden bezeugt es der „Menschensohn", dass 
er nicht gekommen sei, das Gesetz aufzulösen, sondern dass 
jeder Titel desselben (inclusive das theoeratische und ceremo-
nialgesetzliche Moment) zur Erfüllung (τελΐίωσις), zu seinem 
Ziel und Wesen gelangen muss *). Wie aber bei allem fortschrei
tenden Wachsthum, insbesondere beim Ernährungsprocess bis zum 
vollen Mannesalter, fort und fort Elemente ausgeschieden werden, 
damit durch Assimilation der Nahrungsstoffe der Typus, das 
Ganze wachse und sich ausgestalte, so ist es auch in dem Or
ganismus des geoffenbarten Gesetzes. Diejenigen Elemente2), 
welche dem zeitweiligen Particularismus des nationalen Berufes 
Israels dienen und welche der vorbereitenden Offenbarungsstufe 
in weissagender (prophetischer) Tendenz angehören, dürfen zwar 
nie bei Seite geworfen und ignorirt werden, etwa als rein mensch
liche oder unnütze Hülle. Sie sollen aber in dem Maasse, als 
sie erfüllt erscheinen, als wir ihre pädagogische und prophetische 
Aufgabe verwirklicht sehen, allerdings aufgehoben, d. h. nicht 
abrogirt', sondern auf einen höheren Standpunkt erhoben wer
den 1). Zu diesem „Aufzuhebenden" gehört einerseits (räumlich 

') Vgl. Matth. 5, 17 ff.: Bis dass Himmel und Erde vorgehe, wird nicht 
vergehen der kleinste Buchstabe noch Ein Titel vom Gesotz (Ιώτα fV ?} μία 
*((>αία ало τοϋ νόμου). Wer nun Eines von diesen kleinsten Geboten 
("5K IVTOIMV τούτων των йа/ίστων) auflöset und lehret also die Men-
sclien, der wird der kleinste heissen im Himmelreich ; wer es aber thut und 
lehret, der wird gross heissen im Himmelreich. Vgl. Matth 15, 3 ff.; Job. 
•\ 4(> f. Luc. 16, 17: Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, 
denn dass ein Strichlcin vom Gesetz falle (η τον νόμου μίαν xfyainv 
^KSflv). — 2) Es sind in der pädagogischen Erziehung des noch Unmündigen 
die ατοιχίΐα (Elemente), die mit dem alttestamentlichen Gesetz paralle-
üsirt werden. Gal. 4, 3. 9. Vgl. Ebr. 5, 12 f. Col. 2, 8. - sj Vgl. Köm. 
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betrachtet) alles national Particularistische (die theocratisch-bür
gerlichen Lebensregeln), andrerseits (zeitlich betrachtet) alles 
prophetisch Weissagende (die levitischen Cultusvorschriften). 
So erwächst aus der particularistisch - prophetischen Schale der 
gottgewollte Kern des allgemein und ewig gültigen Sittengesetzes. 
Das alte Testament deutet selbst durch summarische Zusammen
fassung (im Deuteronomium) und durch die beiden Tafeln des 
Decalogs (im Exodus) auf diesen ewigen Gehalt des geoffenbar
ten Gesetzes als auf das wahrhaft Gute hin; und das neue Tes
tament bestätigt durch den Mund Jesu und der Apostel die all
gemeine Gültigkeit und die ewige Bedeutung dieser Gebote, de
ren zusammenfassende Idee in dem „vornehmsten Gebote" (πρώτη 
xai μεγάλη εντολή) wurzelt1). So tritt denn inhaltlich betrach
tet die unergründliche Tiefe und der universelle Umfang des 
heiligen Gottesgesetzes in der centralen Grundforderung des sitt
lichen Hauptgebotes der L i e b e hervor. Weil Gott selbst als 
die heilige Liebe erkannt sein will, fordert er auch von seinem 
Volke jene hingebende Liebe aus allen Kräften, von ganzem Her
zen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe2). Sie ist im 
Grunde das Einzige Gebot, weil in ihr sich Alles zusammenfasst 
(recapitulirt), was als Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe in 
allen Einzelgeboten und Pflichten sich mannigfach gliedert. Die 
Liebe ist das k ö n i g l i c h e (theoeratische) R e i c h s g r u n d g e 
setz , das in allen Einzelgeboten sich entfaltet, wie der Baum in 
der verzweigten Krone 3). 

2. Im Hinblick auf diese Grundforderung heiliger Liebe 
müssen wir einerseits d ie A n a l o g i e , andrerseits die D i f f e 
renz zwischen dem Inhalt des geoffenbarten und natürlichen 
Sittengesetzes hervorheben. 

a. Im Gegensatz zu jenem heteronomen Rigorismus, der 
die abstracte Uebernatürlichkeit (Jenseitigkeit) jener sittlichen 

10, 4: Christus ist des Gesetzes Ende (τίλος — Ziel), weil in ihm die Er
füllung sich vollzieht (Matth. 5, 17). So veraltet (πεπαλαίωχε) das Gesetz 
(Ebr. 8, 13) und wird durch die heilsgeschichtliche Realisation in seinen vor
bildlichen Momenten (exirx των ικΐλόντων, Col. 2, 16 f. Ebr. 10, 1) aller
dings aufgehoben. Ebr. 7, 18 f. 10, 9 (αναιρεί τ'ο πρώτον, Ίνα то SfvTf 
ρον CT>)(rij) — <) Vgl. Matth. 22, 40: In diesen zweien Geboten (der Got
tes- und Nächstenliebe) hanget das ganze Gesetz (ό'Ιος ο νόμος) und die 
Propheten. So auch Eöm. 13, 8 ff. (wer den Andern liebet, der hat das Ge
setz erfüllet — πληρωμή ovv νόμον ή αγάπη). — 2) 5 Mos. 6, 4 f.; Marc. 
12, 30 f. — 3 ) Jac. 2, 8 wird es ausdrücklich als νόμος βαο-ιλιχός be
zeichnet. — 
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Centraiforderung behauptet, muss darauf hingewiesen werden, 
dass die Idee der Liebe nicht wie ein Deus ex machina in die 
Welt der Geschichte und in die Menschenbrust sich hineinsenkt. 
Sie knüpft vielmehr an das im Gewissen vorhandene Gefühl des 
Sollens an, läutert und verklärt nur jene dunkle Ahnung im 
menschlichen Gemüthe, dass dasjenige wahrhaft gut sein müsse, 
was Gott und Menschheit, Nothwendigkeit und Freiheit, Gat
tung und Einzel-Ich im tiefsten Sinne eint, ohne die Unter
schiede zu nivelliren. Das ist aber lediglich in dem Gesetze 
der Liebe ermöglicht (vgl. §. 5 ff.), welches daher auch in dem 
Gewissen des aufrichtigen natürlichen Menschen ohne Weiteres 
die tiefste, uninteressirte Zustimmung wecken und ohne Wider
rede als berechtigt anerknnnt werden wird. Auch die edleren 
Heiden haben in ihren Tugendidealen bereits eine dunkle Vor
stellung von der bauenden und erhaltenden Macht der Liebe 
gehabt und den Inhalt ihres natürlichen Sittengesetzes (§. 37) 
diesem Ideale angenähert. Selbst die Forderung der Feindes
liebe ist ihnen nicht schlechthin fremd. Man hat daher mit 
Recht darauf hingewiesen, dass die Entfaltung der Liebesfor
derung in den zehn Geboten mit dem natürlichen Sittengesetz 
zusammenstimme und wohl geeignet sei, auch für die bürger
liche Rechtsordnung als grundlegendes Fundament zu dienen. 

b. Gleichwohl erscheint es als eine pure Illusion des auto
nomen Liberalismus, wenn er meint, dass auf dem Wege freier 
humaner Entwickelung, durch fortschreitende Selbstgesetzgebung 
vom Boden des Naturrechts aus, die Menschheit oder gar das 
Einzelindividuum zur vollen und reinen Ausgestaltung der Idee 
der Liebe hätte gelangen können. In keinem Volk, in keinem 
natürlichen Sittengesetz finden wir diese Forderung normal aus
geprägt. Das verdunkelte Gewissen ist kein ungetrübter Spie
gel der Gotteserkenntniss. Und weil Gott nicht als heilige Liebe 
Von der natürlichen Menschheit erkannt und geglaubt wird, so 
kann sich auch die absolute Liebesforderung nicht rein und voll 
im Bewusstsein der natürlichen Menschheit gestalten. Sie muss, 
wie wir gesehen (§. 44, 2. b . ) , von aussen, durch heilende und 
klärende Offenbarung an ihn herantreten. Darin liegt die spe
eifische Di f fe renz zwischen dem auf Theonomie ruhenden und 
dem autonom sich gestaltenden Sittengesetz 1 ) . 

') S. o. §. 44,3 und Anm. 2 ff. auf S. 477. — Der speeifisch с br is t Ii che 
bedanke des „neuen Gebotes" der Liebe (χαι?'ή Ιντολή. Job. 13, 34 f.; 
1 Joh. 2, 7) ist nur im Zusammenhang der Lehre vom „neuen Menschen" 
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3. Dass aber auch bei der centralen Liebesforderung die Theo
nomie sich nicht in abstrnct-magischer Weise gestaltet, sondern, 
dem menschlichen Bedürfniss Rechnung tragend, innergeschicht
lich und anthropomorphisch sich ausprägt, zeigt die organische 
Gliederung des geoffenbarten Gesetzes im D e c a l o g . In der 
alttestamentlich-theocratischen Gestalt desselben ist bereits jene 
allgemein gültige universelle Liebesforderung nachweisbar, welche 
das Verhalten des Menschen Gott und dem Nächsten gegenüber 
für alle Zeiten regeln soll. Die geheiligte Selbstliebe wird 
dabei als eine in der Bethätigung der Gottes- und Nächsten
liebe eo ipso sich kund gebende und bewährende angesehen ')· 
Durch das Verbot des bösen Gelüstes erscheint sie ausser
dem in negativer Form ijanctionirt2). — Mag man nun die De-
taileintheilung der zehn Gebote als eine biblisch-theologische 
Frage so oder anders begründen und lösen: jedenfalls ist die 
principielle Zweitheilung der e r s t en und a n d e r e n Tafel zur 
Regelung der Gottes- und Nächstenliebe eine allgemein aner
kannte 3 ) . Auch die Zweitheilung ist aber insofern nur von pä
dagogischer Bedeutung (ad hominem sich gestaltende), als die 
Gottesliebe bereits die Liebe zum gottesbildlichen Mitmenschen 
nothwendig in sich schliesst, und die Nächstenliebe die practische 
Vorschule der Gottesliebe genannt werden kann. Daher wird 
das Gebot der Nächstenliebe als mit dem der Gottesliebe geradezu 

(Abschn. II.) verständlich und bezieht sich nicht auf den Gegensatz 
zum natürlichen Sittengesetze, sondern zum alttestamcntliclien Gesetzes
standpunkt. Neu wird das Gebot der Liebe eben dadurch, das in 
Christo die Gottesliebe und unsere Kindschaft verbürgt, und somit 
eine neue Weltordnung (xctivn χτίαις, 2 Cor. 5 , 17; Gal. ü, 15) offenbar 
wird. Vgl. Joh. 15, 12. 17. — i) Das „wie dich selbst" als Zusatz 
zum Gebote der Nächstenliebe im neuen (ως nt α ν τ ό ν, Matth. 22, 39; Marc. 

12, 3 1 ; ως (αυτόν. Кот. 13, 9), wie im А, Т. (3 Mos. 19, 18: ΓΠΠΝ 

^ 1 Й 3 ' j? ." /?) weist auf das Selbstverständliche der Selbstliebe hin. — 
2 ) Vgl. 2 Mos. 20, 17. in dem sogen, nennten und zehntem Gebote das „du 

sollst dich nicht lassen ge lüsten" welches Paulus (Rom. 7. 

7: ούχ }πι(Ινμ?'/(Τ(ΐς) als einen, die eigene sündige Herzenslust treffenden 
und strafenden Hauptgedanken des Gesetzes hervorhebt. — 3 ) Wiederholt 

Werden im Α. T. die zwei Tafeln des Zeugnisses ( г п ? л T\fib ч т о ) 

als steinerne (^ПХ^, mit dem Finger Gottes beschriebene ^О^ЗГО. 

DVubS У З ^ Х Э ) hervorgehoben. 2 Mos. 31, 18; 32, 10} 5 Mos. 9, 10. -
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identisch bezeichnet ' ) , während in der Ausübung beider das 
eigene Ich, das Selbst als gottgeheiligtes Object der Liebe be
reits vorausgesetzt ist. — Verfolgen wir nun im Einzelnen die 
Gliederung der Gebote in beiden Tafeln, so zeigt sich eine be
wunderungswürdige, alle menschlich-sittlichen Verhättnisse um
fassende Ordnung. "Wir sehen dabei von der vorwaltenden, dem 
negativen Character des sittlich Bösen entsprechenden Gestalt 
des V e r b o t e s ab. Sie hat lediglich practische Bedeutung und 
involvirt, trotz der negativen Form, stets ein positives (impera
tives) Gebot. Die H e i l i g u n g des L e b e n s in der L i e b e 
ist und bleibt der sich hindurchziehende rothe Faden; daher 
auch in jedem 'der zehn Gebote (resp. Verbote) ein positives 
Gut als das von Gott geheiligte und in dem menschlichen Ver
halten zu heiligende Moment vorausgesetzt ist und nachgewiesen 
werden kann. — Bei der ers ten Tafel ist die Heiligung unse
res Verhältnisses Gott gegenüber der centrale Gedanke. Mit 
dem erhabenen und erhebenden Ich (der Herr dein Gott) wen
det er sich an das Du seines Volkes und will in G e s i n n n u n g 
(Herz), W o r t (Mund) und T h a t (Werk) die Beziehung des 
Menschen zu dem persönlichen Gott in seinem überweltlich gei
stigen W e s e n (e rs tes Gebot), in seiner Namenskundgebung 
(Selbstoffenbarung im Wort, z w e i t e s Gebot) und in seinem 
R e i c h e auf Erden (gottesdienstliche Gemeinschaft, d r i t t e s 
Gobot) geheiligt wissen. Unter den Gesichtspunkt des wahren 
Gottesdienstes wird daher nicht blos die Gottesverehrung mit 
Herz und Wort, bei Ausschluss alle, feinen und groben Götzen-
und Bilderdienstes, gestellt, sondern auch die positive A r b e i t s 
l e i s t ung , als nothwendige Bedingung einer wahren und gott
gefälligen Sabbathheiligung, vorgesehrieben 2 ) . Bereits in 

!) Daher wird in der Schrift, trotz der Betonung des vornehmsten Gebotes 
( f n o j T / ; ίντοίή), doch das andere (ihvrion) als demselben gleich (όμοια 
«VT η) bezeichnet (Marc. 12, 31; Matth. 22, 39 etc.). Nur von diesem Ge
sichtspunkte aus hisst es sich verstellen, dass Christus nur die Nächsten
liebe seinen Jüngern beim Abschiede ans Herz legt (Joh. Iii, 34 f.: 15. 12. 
17; 17, 21 ff.), und dass Paulus (Köm. 13, 8 f.) die Liebe zum Nächsten als 
des gesammten Gesetzes Erfüllung preist, (ό αγαπών τον ίτ((ΐον, vöuov 
η(πλήοωχ>-). In dem Wort von der Nächstenliebe erscheinen hm die Ein-

Zelgebote recapitulirt (άναχεφαλαιονται). — 2) Vgl. 2 Mos. 20, 4 f.: Du 
sollst dir kein Bildniss noch Gleichniss machen . . . bete sie nicht an und 
Ί'βηο ihnen nicht; und besonders v. 9: Sechs Tage so l l s t du arbeiten 

u n d thun all dein Berufsgeschäft ( T f M i s b ü ) . Vgl. Eöm. 12, 1 
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der ersten Tafel erschien heim Ausgangs- und Zielpunkt derselben t 
der Gemeinschaftsfactor (s. o. §. 44, 1) in den Vordergrund ge
stellt, so dass ohne ein erlöstes Bundesvolk und ohne ge
meinsame Cultusordnung im R e i c h e Gottes auf Erden keine 
wahre Gottesverehrung für den Einzelmenschen gedacht werden 
kann. So wird auch in der zweiten T a f e l , durch welche das Ver
hältniss zu den Mitmenschen geheiligt werden soll, vor Allem 
jene Urgemeinschaft sanetionirt, welche die o r g a n i s c h e Basis 
aller menschlichen Gemeinschaftsbildung ist1)- Mit dem v ie r 
ten Gebot wird die Nächstenliebe (im Gegensatz zur nivelliren-
den Gleichheits - Tendenz aller Atomisten) als das wahrhaft or-
ganisirende Princip anerkannt und geheiligt. Durch Auctorität 
und Pietät, durch die ehrfurchtsvolle Anerkennung der Vater-
und Mutterstellung, wird allein die gottgewollte Liebes Ord 
nung (die freie lieber- und Unterordnung in Haus und Schule, 
Staat und Kirche) auf Erden ermöglicht und garantirt2). Daran 
knüpft sich sachgemäss die Sanction aller, die menschlich-sitt
liche Gemeinschaft bedingenden Güter. Vor Allem erscheint 
das l e i b l i c h e L e b e n (fünftes Gebot) und die das Leben 
erzeugende Institution der E h e ( s e c h s t e s Gebot) geheiligt, 
weil die Liebe das Leben bedingende und erhaltende Princip 
ist, während die Lieblosigkeit (s. o. §. 38 ff.) das Leben zerstört 
und die Gemeinschaft zerreissta). Sodann wird das für die 
menschliche Lebenserhaltung nothwendige m a t e r i e l l e und 
g e i s t i g e E i g e n t h u m : das irdische Gut (der dingliche Arbeits-
Erwerb) und der gute Name (die persönliche Ehre) durch das 
s i e b e n t e und a c h t e Gebot gewahrt und geheiligt. Damit ist 
positiv die ernste Liebesarbeit für materielle Güterproduction 
und gerechte Gütervertheilung, wie andrerseits die wahrhafte 
Liebesachtung für die persönliche gesellschaftliche Stellung 
des Nächsten gefordert. — Schliesslich greift das sogen, η eu η teund 
z e h n t e Gebot, indem beide ihrer sittlichen Grundidee nach noth
wendig zusammengel; >ren, wiederum in das Herz des Menschen und 

[λογική λατρ(ίκ) und Jac. 1 , 27 ((τρηρχιίπ κηΆηρά\ — 4 Es wird daher 
(Eph. 6, 2) als das erste Gebot, das Verheissung (irdischen Segens) hat, be
zeichnet (ti/τολή πρώτη lv XnayyMq). 2 Mos. 20, 12. 5 Mos. 5, 16· 
Matth. 15, 4. — ' Ό Ans vierte Gebot knüpfen sich daher alle Mahnungen 
der Pietät im Hause (Eph. 6, 5 f.; Tit. 2 . 9; 1 Petr. 2 , 18), im Staate 
(1 Petr. 2, 13 ff. Eöm. 13, 1 ff.) und in der Heilsgemeinde (l Petr. 5, *>«' 
Eph. 5, 21) etc. etc. S. u. §. 92 ff. im speciellen Theile. - я ) Vgl. die tief 
greifende Auslegung des fünften und sechsten Gebotes in der Bergpredigt 
Matth. 5, 21 ff. und 26 ff. — 
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fordert die H e i l i g u n g des I n n e r n (das reine Gewissen) im 
Hinblick auf alle practischen Beziehungen zwischen Mensch und 
Mitmensch. Hie Ueberwindung des bösen Gelüstes, der selbst
süchtigen Begierde (§. 29 ff.) erscheint als die summarische 
Grundbedingung für die Erfüllung der gesammten Liebesforder
ung. Die Heiligung des Herzens in der selbstlosen Liebe, wie 
sie im Anfang und Ende des Decalogs hervortritt und so den 
Kreis göttlicher Gebote zusammenschliesst, involvirt auch die 
wahre Selbstheiligung und Selbstliebe. So ist denn die Liebe des 
Gesetzes Erfüllung (§. 66), die einzig befreiende Macht des Guten. 

§.46. D i e absolut v e r p f l i e h t e n d e Macht und das g ö t t l i c h e R e c h t i m geoffen-
b a i t e n Gesetz. — Das segensreiche und s i t t l i ch belebende Moment oder der geoffen-
bar te L i e b e s w i l l e im h e i l i g e n Gottesgesetz ( i m Gegensatz z u m sadducaisch-epieuräi -
schen A n t i n o m i s m u s ) ; das i luchbr lngende und tödtende Moment oder der geoffenbarte 
Z o r n w i l l e i m h e i l . Güttesgesetz ( i m Gegensatz zum phar isäisch-stoischen X o m i s m u s ) . — 
D e r posi t ive Z w e c k des geoffonbarten Gesetzes gegenüber der al ten Menschheit als 

D a m m U R i c g e l ) und Kra f t (Spiegel ) der Sünde. 

1. Dass auch innerhalb der natürlichen Menschheit Pflicht 
und Recht walten und mit dem Gefühl des Sollens im engsten 
Zusammenhange stehen, haben wir als ein Zeugniss gottesbild
licher Anlage und höherer Bestimmung (§. 28. 36 ff.) unseres 
Geschlechts erkannt. Aber die Pflichten collidiren und die Rechte 
schwanken, weil das natürliche Pflicht- und Rechtsbewusstsein 
den alterirenden Einflüssen des sündlichen Eigenwillens unter
worfen ist. Durch das gottgeoffenbarte, heilsgeschichtlich ver
bürgte und im Gewissen bezeugte Sittengesetz ist die Mensch-
.heit von der quälenden Ungewissheit über das, was sie soll, 
erlöst. Das Kategorische des Sittengesetzes (§. 35, 3) kommt 
hier zu voller Realisation. Die verpflichtende Macht des
selben auf Grund des unbedingten Rechts des Gesetzgebers ist 
eine absolute. Alle menschlichen Pflichtbegriffe und Rechts
ideen müssen auf diese Central - Auctorität des Welturhebers 
(Auetor) zurückgeführt werden und von ihr die Sanction ent
nehmen ' ) . Denn derselbe Herr redet und gebietet, der Himmel 
und Erde gemacht hat. Wie sein Wille das All beherrscht, wie 
er im Naturgesetz und der zusammenhängenden Logik allen Ge
schehens seine regelnde Macht kund giebt, so gebührt es auch 
ihm allein, Recht und Pflicht in schlechthin imperativer, kate-

i ) Das alttestamentlichc Ее ch t (lüBIDU) und Gesctz ( р П , 

entspricht dem neutestamentlichen δικαίωμα und νόμος (Ιντολή). Es sind 

stets Correlatbogriffe. Vgl. Exod. 18, 20; 26, 46; Deut. 26, 16 ff. — 

ν . О e t t i n g e n , S o c i a l e t h i k . Thl. I I . 32 
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'! Malier wird dio Parallele des göttlichen Natnr- und Sittengesetzes in der 
heil. Schrift so häufig hervorgehoben, wie namentlich Ps. I!', v. 2. 8 . vgl. 
mit ν. 0 ff. Ps. 104 und III). — 2, Vgl. » Mos. 11, 20: Siehe ich lege euch 
heute vor den Segen und den Khich : den Sogen (vgl. 2 Mos. 20, 6, den 
sogenannten „Schluss der Gebote", eigentlich Zusatz zum ersten Gebot), so 
ihr g e h o r c h e t den Geboten des Herrn eures Gottes: den Fluch aber (vgl-
2 Mos. 20. Гц :> Mos. 27, 20; .kr. 11, l!; Ps. 11!), 21; Gal, :*>, 10), so ihr 
nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn etc. Vgl. Köm. 2. 1:!: Sinte
mal vor Gott nicht die das Gesetz hören gerecht sind, sondern die das 
Gesotz thun etc. (.lac. 1, 22«*.).—*) Ps. III, 7 I': Alle seine Gebote sind 
rechtschaffen; sie worden erhalten (eigentlich festgestellt, fundamentirt.'· 
D ' O ' Ä ö ) immer und ewiglich Ys. !'4. In (Kocht muss doch Recht 

bleiben) ete. Vgl. auch Joh. 10, 'Mt (,>t> tfvmrni ivlhyi'nt ή γρα</1> 
nach ν. 34 = νόμος). — 

gorischer Form festzustellen ' ) . Ist das Naturgesetz bereits inso
fern ein imperatives, als es ein unbedingt herrschendes (imperans) 
ist (§. 35), so muss auch der Wi l le des absolut guten Gottes in 
der Sphäre des Geistes und der Freiheit, oder was dasselbe, im 
Gebiet der Geschichte schlechterdings zur Herrschaft gelangen. 
Mit seinem apodictischen „Du sollst" — stellt er dio Erfüllung 
des Gebotes nicht etwa in die freie Willkür des Menschen, son
dern er fordert dieselbe in unbedingter We i se , so dass im Fall 
des Widerstrebens jenes Gesetz sich an dem Renitirenden als 
eine richterliche Macht d u r c h s e t z t . Daher adstringirt uns das 
Gesetz zu unbedingtem Gehorsam und stellt Segen oder Fluch 
für die Erfüllung oder Nichterfüllung von Seiten des Menschen 
in Auss ich t 2 ) . Objectiv erfüllt wird es jedenfalls : ; ) , so oder so, 
sei es durch die Befolgung, sei es durch dio reagirende Macht 
der Strafe (§. 51). 

2. In dieser apodictischen, schlechthin verpflichtenden Macht 
des Gesetzes liegt, wie der Zusatz zum ersten Gebot (der soge
nannte „Schluss der Gebote") bekundet, einerseits für den Men
schen und seine sittliche Entwickelung eine fördernde Kund
gebung des göttlichen L i e b es w i 11 с η s, andrerseits eine richtende 
Offenbarung des göttlichen Z o r n w i l l e n s . Jenes verkennt der 
a n t i n o m i s t i s c h e , fVeihcitsdurstige L i b e r a l i s m u s , welcher 
(in saddueäischer oder epicuräischer Form) jegliches von aussen 
kommende, geofl'enbarte Gesetz als eine blos knechtende Fessel 
desavouirt und für Autonomie schwärmt. Dieses ignorirt der 
nomistischc, freiheitsfeindliche R i g o r i s m u s , welcher (in pharisäi
scher oder stoischer Form) durch äussere Satzung (Heteronomie) 
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mit kategorischem Imperativ die Menschheit glaubt bessern und 
erneuern zu können. 

a. Dem ersteren Extrem (des Antinomismus) gegenüber wird 
darauf hinzuweisen sein, dass der Mensch ohne gottgeoffenbartes 
Gesetz weder zu wahrer Selbsterkenntniss, noch zu tieferer Gottes-
erkenntniss käme. Daher will das Gesetz, wie es auch in Israel 
verstanden wurde 1), zunächst als ein sittlich belebendes Moment 
in seiner segensreichen und bewahrenden Bedeutung erfasst sein. 
Denn, wie es heilsgeschichtlich mit der Stiftung des Gesetzes
b u n d e s , also mit der Gnaden- und Erlösungsoffenbarung (Ver
söhnungsopfer) in notwendigem Zusammenhange steht, so soll 
und kann es noch fort und fort der alten Menschheit bezeugen, 
dass Gott sie nicht verloren giebt, sondern sie retten wil l 2 ) . 
Sonst würde er ihr seinen "Willen gar nicht kund geben. Das 
segensreich belebende Moment liegt, ethisch betrachtet, darin, 
dass wir nicht blos über Pflicht und Recht aufgeklärt wer
den, sondern dass wir auch in der Arbeit unter dem Gesetz 
zur Klarheit und "Wahrheit über uns selbst und unser "Wesen 
gelangen. Diese heilsame Zerstörung der Illusion ist für den 
zur Leichtfertigkeit in der Selbstbeurtheilung und zur Faulheit 
in der Selbstüberwindung so sehr geneigten Menschen schlecht
hin nothwendig, wenn er nicht in der Verblendung und Sicher
heit zu Grunde gehen soll. Zugleich ist dieses Gesetz eine 
durch Generationen hindurch wirkende Macht gemeinsamer Sitte 
und bindet den Einzelnen in segensreicher Weise an die Ge
meinschaft, ohne welche er weder zu sittlicher Anstreng
ung, noch zu sittlicher Selbsterkenntniss gelangt 3). Endlich 
stellt das Gesetz für den Ernst der erstrebten Erfüllung einen 

!) Vgl. 2 Mos. 10, 5 (Ihr sollt mein Eigenthum sein etc.) mit 5 Mos, 
4, :U f.; Λ, 2 iL; 7, Oft'.; 2ii, 18 f; 28, ϊ> IV Köm 9, 4. :.! Mos. 18 ,5 : Dir 
sollt meine Satzungen und Rechte halten; denn welcher Mensch dieselben 
thut, der wird dadurcli leben; denn ich bin der Herr etc. Köm. 10, 5. 
Gal. 3, 12 ( ο ποίησης κντΑ άνΟ-ρωπος ζήσιτηι Ιν αντοΐς). — 2) „Ich habe 
keinen Gefallen am Tode dos Sterbenden, spricht der Herr Herr etc.". Ez. 
18, 23. 32; 33,11. Vgl. 2 Petr. 3, 9 (μή βηυλνμενός ιινης κπολίσΆηι).— 
3 ) Vgl. 5. Mos. 4, 5 ff., wo Moses spricht: Siehe ich habe euch gelehret Ge
bote und Rechte, wie mir der Herr geboten hat . . . Wo ist so ein herrliches 
Volk, das so gerechte Sitten und Gebote habe, als alles dies Gesetz, das ich 
euch heutigen Tages vorlege. Hüte dich nur, dass du nicht vergessest der 
Geschichte, die deine Augen gesehen haben . . . Und sollst deinen Kindern 
und Kindeskindern solches kund thun. Auch 5 Mos. Ii, 7f.; 11, 9 etc. wird 
stets alles Gewicht auf das „Lehren der Kinder" gelegt. Vgl. Ps. 77, 12.— 

32* 



488 Abschn. I. Cap. 2. Der Tod des alten Menschen. 

wohlthuenden Lohn in Aussicht, der zwar nicht Motiv des Ge
horsams sein soll, wohl aber als der segensreiche Erfolg desselben 
bezeichnet werden darf l). 

b. Dem andern Extrem (des Nomismus) gegenüber wird 
hervorgehoben werden müssen, dass das geoffenbarte Gesetz als 
heilige Liebesforderung schlechterdings keinen wahren, inner
lichen Liebes g e h o r s a m zu erzeugen vermag. Es fehlt dem 
Gesetz als solchem die bewegende Kraft, das ausreichende Motiv 
zur Willenserneuerung. Furcht kann und soll es erzeugen. Eine 
knechtende Macht ist es. Aber befreien und regeneriren ist weder 
seine Mission, noch seine Macht. Das zeigt sich bereits in dem 
"Widerspruch, der ihm wegen der empirischen Sündhaftigkeit 
derer, denen es gilt, anhaften muss: dass es nämlich L i e b e , 
welche als solche die freieste Herzens- und Gesinnungssache ist, 
apodictisch forder t . Dieser Widerspruch wohnt nicht dem ge
setzgebenden Willen als solchem inne, sondern ist nur das Re
sultat der eigenwilligen Liebesverweigerung von Seiten der 
Menschheit. Daher muss das Gesetz durch Aussprechen der Lie
besforderung den factischen Widerspruch der Sünde mit dem 
heil. Gotteswillen aufdecken und das absolute Recht göttlicher 
Heiligkeit feststellen2). Eben dadurch aber wird das Gesetz 
nothwendig eine kritische Macht für die sündige Menschheit. Es 
constatirt den Fluch, der der Sünde anhaftet, und offenbart den 
heiligen Zornwillen Gottes über alle Gesetzwidrigkeit ; i). Das ist 
der fortwirkende Fluch des Gesetzes und seine tödtende Macht. 
Es ist der alte Bund, welcher das „Du musst sterben" und „du 
bist des Todes schuldig" dem Menschen zuruft. Das Gesetz 
kann nicht selig und vollkommen machen ' ) : denn es ist das 
göttliche Zeugniss von dem gestörten Kindesverhältniss der 
Menschheit zu Gott b). 

') Vgl, oben Anm. 2. S. 48(J. — 2 ) Eöm. 7, 13: auf dass die Sünde würde 
überaus sündig (καΟ-' υπερβολών αμαρτωλός- durch das Gebot. Gal. 2, 16; 
Eöm. 3, 20. — 8) Eöm. 3, 19 ff.: Wir wissen, dass, was das Gesetz sagt, 
das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund verstopfet 
werde und alle Welt Gott schuldig (ύπόδιχος) sei etc.; 4, 15: denn das 
Gesetz r ichtet nur Zorn an (όργήν хат εργάζεται). Ebenso Eöm. 7, 
10 ff. Gal. 3, 10 und 13 (κατάρα τον νόμ,,ν,. — *) Ehr. 7, 19: das Gesetz 
konnte nichts vollkommen machen (ουδέν Ιτελείοιΰεν ό νόμος). Vgl. Gal. 
3, 11: dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenbar. 
Eöm. 8, 3 ( 7 0 αδύνατον τον νόμον). ь) Daher das Gesetz als „tödten-
der Buchstabe" bezeichnet wird 2 Cor. 3, 6; Eöm. 7, 6. — Das Gesetz 
ist eine wiederholte Erinnerung an die Sünden (άνάμνηβις άμαρτεών 
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3. Damit ist aber auch der positive Z w e c k des geoffen
barten Gesetzes der alten Menschheit gegenüber aufs Klarste 
angedeutet. Es soll als eine pädagogische Macht zur Vernicht
ung des Selbstruhmes und aller menschlichen Höhe wirken ' ) . 
Es soll den Menschen klein machen, ihn in die Selbsterkenntniss 
treiben und zum Verzagen an der eignen Kraft bringen, um 
eben dadurch „ein Zuchtmeister auf Christum" zu werden 2). — 
Freilich ist das gar nicht anders möglich, als auf dem Wege 
ernster sittlicher Arbeit uuter der Zucht und Schranke des Ge
setzes. Es wirkt eben nimmermehr als S p i e g e l der Selbst
erkenntniss, wenn es nicht zuvor als Damm und R i e g e l der 
Sündenlicenz im Leben des Menschen sich bewährt hat. Es ist 
die gefährlichste Selbsttäuschung, wenn der Mensch durch blosse 
Reflexion über den Inhalt des Gesetzes bereits zur wahren Selbst
erkenntniss meint gelangen zu können Die Frohnarbeit unter 
dem Gesetz ist zunächst die gottgewollte Schule (usus civilis), 
in welcher der Mensch sieh zum Gehorsam in allen einzelnen 
und kleinen Beziehungen des äusseren und innern Lebens an
hält und so zu sagen abquält. So kann und wird er zu der Er
kenntniss gelangen, dass seine Sünde b l u t r o t h 4 ) und seine 
Leistungsfähigkeit erbärmlich ist. So wird ihm das Gesetz eine 
K r a f t der Sünde"), d. h. die Sünde muss nicht blos in seinen 
eigenen Augen und nach Gottes TJrtheil grösser erscheinen, son
dern sie wächst thatsächlich gegenüber dem erhöhten Maasstabe 
und der verschärften Forderung. Denn die eigensüchtige Be
gierde (§. 29) und ihre selbstsüchtigen Folgen (§. 31) werden 
durch das Gesetz nicht nur nicht überwunden, sondern erregt 
und gesteigert11). Die Sünde wird in der That überaus sündig 
durch das Gebot, und eben dadurch muss dem Sünder das Gesetz 
ein Weg zu angstvoller Selbsterkenntniss und ernstem Selbst
gericht sein. Es vollzieht sich also der sogen, pädagogische Zweck 

Ebr. 10, 3). — i) l Cor. 1. 29: auf dass sich vor ihm kein Fleisch 
rühme. Vgl. Eph. 2, 9 mit Rom. 3, 27: Wo bleibt nun das Rühmen (ή 
χανχησις); es ist ausgeschlossen (!ξεχλ(ίσ^η). Rom. 4, 2. — 2) Gal. 3, 22 
— 24: die Schrift-hat es Alles beschlossen (σννίχίεισεν) unter die Sünde... 
daher ist das Gesetz unser Ζ uc htmeist er auf Christum (παιδαγωγός ήμων 
ι-ΐς Χριστή») geworden. — 8 ) Vgl. die Polemik Pauli gegen diesen judaisti-
sclien Irrthum Rom. 2, 17 ff. - *) Jos. 1, 18. - ') 1 Cor. 15, 56: die Kraft 
aber der Sünde (ή ιϊί δνναμις τής αμαρτίας) ist das Gesetz. Rom. 5, 20: 
Das Gesetz ist neben eingekommen (παρασήλ&εΐ'), auf dass die Sünde (τιαρά-
πτίΛμα) mächtiger würde (nltovnfrri). — β ) Rom. 7. 7 ff (ή αμαρτία άν-
*'ί>/σ>ι> Ιλίτούσης της Ιΐ'τολής: S. ο. Αηηι. 2 f. S. 488. 
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B. D i e s ü n d l i c h e H e r z e n s S t e l l u n g d e s n a t ü r l i c h e n 
M e n s c h e n im H i n b l i c k au f das Ziel s e i n e r L e b e n s 
e n t w i c k e l u n g , o d e r d i e Hoffnungslosigkeit des al ten M e n 
schen in ih re r p r a c t i s c h e n V e r z w e i g u n g (§. 47—49). 

8 . 4 7 . Die sündliehe Hcrzensstel lung als Π о f f n u η g s 1 o s i g k c i t im Verhältniss 
zum e i g e n e n I c h . — Die unauslöschliche Τ e η < 1 c n ζ auf Hoffnung und der U n -
s t e r b 1 i c h к с i t s g e d a n k e im natürlichen Menschen (gegenüber der pessimistisch-
naturalistischen Resignationstheorie); die Zie l los igkei t und die T o d e s e r w a r tu n g 
in der natürlichen Hoffnung (gegenüber der optimistisch-rationalistischen Illusions
theorie). — Die Folgen der Hoffnungslosigkeit in ihrer p r a c t i s c h e n V e r z w e i g 

u n g im Hinblick auf das Einzelsubject nach S e e l e und L e i b , P e r s o n - und 

N a t u rieben. 

1. Suchen wir zunächst, abgesehen von dem „zwischen ein
gekommenen" ' ) , geoffenbarten Gesetz (§. 44 — 46), die innere 
Stellung des natürlichen Menschen zu dem nothwendigen Z i e l 
(τέλος) seiner Lebensentwickelung uns zu vergegenwärtigen. Das 
G e s e t z bringt in dieser Hinsicht keine wesentliche Aenderung 
hervor. Jedenfalls ist es kein Mittel, Begeisterung und Hoff
nung durch Klarlegung des Zieles zu wecken. Denn es setzt 
dem Menschen zwar seine ideale Bestimmung unzweideutig und 
unwidersprechlich vor die Seele; aber es hilft ihm nicht, die
selbe zu erreichen, da es nicht g e b e n d , sondern f o r d e r n d 
auftritt. Es macht ihn nicht reicher, sondern ärmer. Denn Reich-
thum und Arniuth lassen sich nur nach dem Verhältniss von 
Schuld und Leistungsfähigkeit bemessen. Wird die Schuld im 
umgekehrten Verhältniss zur Zahlungsfähigkeit erhöht, so wächst 
die Armuth. Arm aber ist im Grunde nur der, welcher „ k e i n e 
H o f f n u n g " hat, d. h. welchem die Zuversicht auf ein zu er
reichendes ideales Ziel seiner Bestimmung fehlt. Diese Zuver
sicht ist die Grundbedingung sittlicher Arbeitsfreudigkeit. Ihr 
Mangel ist identisch mit dem sittlichen Elend und trägt den 

i) Rom. δ, 20. 

(usus paedagogicus oder elenchticus) des Gesetzes nur unter der 
Voraussetzung, dass die Schrecken des Gesetzesfluches (terrores 
conscientiae) von dem unter dem Gesetz sich abarbeitenden Men
schen erfahren worden sind. Der alte Mensch muss erst seiner 
Hoffnungslosigkeit inne werden und in die Hölle der Verzweif
lung gerathen. Er muss den Tod schmecken, wenn er zum 
Leben gerettet werden soll. Das Gesetz ist der göttliche Factor 
für diese entscheidende Krisis. 
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Keim der Verzweiflung in sich. — Solern nuu der alte Mensch, 
durch die sündige Lust (§.29 f. 32 f.) geknechtet, gegenüber der 
in Gesetz und Gewissen ausgesprochenen Liebesforderung (§. 45) 
sich der eigenen Lieblosigkeit (§. 38 ff) und also auch seiner 
sittlichen Ohnmacht doppelt bewusst werden muss, trägt sein 
Ge.sammtzustand im Hinblick auf das ideale Ziel seines Strebens 
einen schlechterdings h o f f n u n g s l o s e n Character. Die heid
nische Form der „Hoffnung" (spcs inccrtae rei nomen est) ist 
nur der Ausdruck innerlicher Ungewissheit über das, was kom
men kann und wird, also specifisch hoffnungslos 1 ) . — Diese 
Hoffnungslosigkeit erweist sich vor Allem als eine lähmende 
Macht in Beziehung auf das e i g e n e Ich . Denn zunächst ist 
der natürliche Mensch gänzlich im Unklaren über das, was schliess
lich aus ihm werden soll; und diese Unklarheit muss, bei der 
unleugbaren Gewissheit des Todes, all seiner Arbeit den Stempel 
der Zwecklosigkeit aufprägen, d. h. ihn sittlich lahm legen, 
weil ohne Teleologie es keine sittliche Willensenergie giebt. 
Falls er aber aus der Gottesoffenbarung in Natur und Ge
wissen sich seine idea le Aufgabe und Bestimmung vorschreiben 
lässt und dieselbe in thesi anerkennt, so fehlt doch die Zuversicht 
auf die Erreichbarkeit derselben in praxi, d. h. der natürliche 
Mensch vermag, im Bewusstsein des Widerspruchs zwischen 
Ideal und Wirklichkeit, die Kluft durch eigene Kraft nicht zu 
überbrücken, des Ideals sich nicht zu erfreuen, woraus ebenfalls 
ein sittlich depravirender Einfluss auf seine Gesammtthätigkeit 
folgen muss. 

2. Aus diesem Elend der Hoffnungslosigkeit vermag ihn 
weder die pessimistisch-naturalistische R e s i g n a t i o n s t h e o r i e , 
noch die optimistisch-rationalistische I l l u s i o n s t h e o r i e zu be
freien. 

a. Mit der R e s i g n a t i o n , als dem grundsätzlichen Verzicht 
auf ein persönliches Fortleben des Ich und auf ein positives Ziel 
individueller Entwickelung, ist schlechterdings nichts geholfen. 
Denn das gottcsbildlich angelegte (§. 20) menschliche Ich kann 
sich nun einmal mit dem Gedanken, ins All oder in die Natur 
aufzugehen und schlechterdings in seinem Selbstbewusstsein ver-

') Daher auch dio Schrift die Heiden charaetcrisirt als solche, die keine 
Hoffnung haben" (UniJa /,,) ϊχαι·τίς). Kpl). 1, 12; 1 Thess. 4, 18; 
vgl. l'liil. !!, 19, wo als das Ende (rö τίι\ης) der Gottlosen das Verderben 
(die (inir.ktm) bezeichnet wird. Ps. 7:?, 17 und 19 ι sie nehmen ein Ende 
mit Schrecken). — 1 Petr. 4, 17 (τί iö τίλος τώι> ά?ια!)ούι·τω>>). 
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nichtet zu werden, nicht befreunden und beruhigen. Die unaus
löschliche T e n d e n z auf Hoffnung ist ihm so lange tief einge
prägt, als das Ich überhaupt noch sich reflectirend (denkend) 
bewegt und zwecksetzend (wollend) arbeitet; daher der Un
sterblichkeitsgedanke wie ein steter Refrain die Idealwelt des 
ganzen Heidenthums durchzieht und in der Brust des natürlichen 
Menschen als ein nicht zu verlöschendes Postulat sich geltend 
macht. 

b. Auf der anderen Seite vermag die optimistische 111 u s i ο η s-
theorie dae menschliche Ich nicht mit dem abstracten Hinweis 
auf eine geistige und persönliche Fortdauer zu trösten oder zu 
begeistern. Denn der blosse Unsterblichkeitsgedanke legt sich 
nur wie ein beunruhigender und neckender Dämon auf die Seele 
des irdisch und fleischlich gebundenen Menschen. Entweder 
weckt er in ihr den quälenden Gedanken der schliesslichen Re
chenschaft und Vergeltung, oder er verliert sich in die nebulosen 
Gefilde eines schattenhaften Jenseits. Mit der Todeserwartung 
ist auch das deprimirende Gefühl der Ziellosigkeit für die an 
Zeit und Raum gebundene Persönlichkeit nothwendig verbunden. 

3. Daraus ergiebt sich für die Stellung des natürlichen Men
schen zu seinem eigenen Ich in Beziehung auf die sch Ii ess
l i c h e (eschatologische) Entwickelung seines Person- und Natur
lebens eine höchst tragische Consequenz. Die persönliche Hoff
nungslosigkeit, wenn wir sie in ihrer practischen Verzweigung 
betrachten, muss je nach dem verschiedenen (melancholischen 
oder sanguinischen, phlegmatischen oder cholerischen) Naturell 
des Menschen entweder eine w e l t m ü d e T r a u r i g k e i t 1 ) , oder 
einen w e l t f ö r m i g e n L e i c h t s i n n 2 ) erzeugen. An dieser 
Consequenz ist jene Resignation, welche das krankhafte Zerrbild 
der Ergebung ist, ebenso betheiligt, als jene Illusion, welche als 
die täuschende Carricatur der Freudigkeit bezeichnet werden 
kann. Daher schlägt auch die genussunfähige, an Allem ver
zagende Traurigkeit (der Ekel am Dasein) in den Taumel leicht
fertigen Genusses um; und wiederum, der genusssüchtige, an Allem 

') Es ist das „die Traurigkeit der Wel t" (ή τον χόΰμον λύπη), 
von der der Apostel sagt, dass sie „den Tod wirken" muss (θάνατον χατ-
(ργάζ(ται) 2 Cor. 7, 10. Vgl Ebr. 12, 11 (wo die „Züchtigung" für den 
Gottentfremdeten als „Traurigkeit" wirkend erscheint). — *) Es sind das die 
„unbefestigten Seelen" (^νχηΐ αστήριχτοι), die sich in den Schlamm der 
Welt und in den Bauchdienst ziehen lassen. 2 Petr 2, 14; Phil. 3, 19 (τet 
tniytm φρονοϋντες). Der positive Ausdruck für „Leichtfertigkeit" (ΙΧαφρία) 
kommt nur 2 Cor. 1, 17 vor. — 
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naschende Leichtsinn (die Lust am Dasein) läuft in den Jammer 
eklen Ueberdrusses aus. — Es muss sich aber die Hoffnungslosig
keit als eine sittlich hemmende Macht für das Ich sowohl in Be
zug auf sein geistig geartetes P e r s o n - , als auch in Bezug auf 
sein leiblich bedingtes Na tu r leben practisch kundgeben. Wie 
soll der Mensch für die Förderung und Ausbildung seines Er
kenntniss- und Willensvermögens arbeiten, wenn er kein Ziel 
der Vollendung vor sich sieht und zu hoffen wagt? Indem ihm 
das Selbst-Bewusstsein zur Qual wird, sucht er das Denken 
selbst niederzuhalten und zu erdrücken. Er verzweifelt an der 
Wahrheitserforschung und verfällt nothwendig dem skeptischen 
Pessimismus1). Indem die Selbst-Bestimmung ihn innerlich 
entzweit, sucht er den Willen selbst zu schwächen und zu ver
nichten. Er verzweifelt an der Willensvollendung und verfällt 
nothwendig dem nihilistischen Pessimismus2). — Wie soll er 
ferner hier an der Ausgestaltung und Ausbildung seines leiblich 
bedingten Natur lebens, seiner Sinne und Triebe, arbeiten, wenn 
das Ziel der Leiblichkeit die blosse Verwesung ist? Entweder 
^ird er den momentanen sinnlichen Genuss und das Wohlbe
hagen des Augenblicks leidenschaftlich erstreben (die lax-epi-
curäische Extravaganz), oder er muss die hemmende Schranke 
der Leiblichkeit abzuthun und in der allmählichen (chronischen) 
°der plötzlichen (acuten) Selbstentleibung dem elenden Dasein 
e>n Ende zu machen suchen (die ascetisch-stoische Extravaganz). 
Kurz mit der Hoffnungslosigkeit ist dem eigenen Ich der moto
rische Nerv für Selbstbildung und Selbst V o l l e n d u n g zerschnitten 
( v g l . §. 38). 

S. 48. Die thatsächliehc Hoffnungslosigkeit dem h e i l i g e n G o t t gegenüber. — 
^ e r Hoffnungsfunke in der religiös-sittlichen Tendenz des natürlichen Menschen (im 
Gegensatz zum panthcistischen und atheistischen Pess imismus); die Kitelkeit und H ä u 
f i g k e i t dieser Hoffnung (im Gegensatz zum deistischen und monotheistischen Optimis

mus). j , j e r c I i g i ot)-s i t t l iche Hoffnungslosigkeit in ihrer p r a c t i s c h e n V e r -
№ e ' g u n g gegenüber dem giittlicli-übenvcltlichcn Geiste und der gottgeschaffenen 

leiblichen Naturwelt . 

1. Ist schon gegenüber dem eigenen Ich, welches der alte 
r^nsch doch in natürlichem Selbstgefühl und kraft natürlicher 
^elbstliebe hegt und pflegt, die Hoffnungslosigkeit eine lähmende 
^acht für seine sittliche Arbeit an sich selbst, so muss dem 

l ) Es ist der hoffnungslose Standpunkt des Pilatus mit seiner, das In-
ercsse an der Wahrheitserforschung lähmenden Zwcifelfrage: ri Ιατιν ά).ή9κη;. 
°h. 18, 38. __ 2) Jenes: „seid fröhlich in Hoffnung" (Eöm. 12, 12) ist für 
e a natürlichen Menschen unmöglich. 
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heiligen, transscendenten Gott gegenüber die Hoffnungslosig
keit vollends alle ethisch-religiöse Leistungsfähigkeit unter
graben. Hat er durch den Unglauben (§. Щ die freie Kindes-
stellung Gott gegenüber verloren (§.33) und vermochte er eben 
deshalb Gotte nicht mehr liebend zu nahen (§. 30): so wird 
durch die geklärte Selbstbezeugung des heiligen Gottes (§. 45) 
die Zuversicht des Menschen, von sich aus zu einem Z i e l der 
Gottesgemeinschaft gelangen zu können, nicht nur nicht ver
mehrt, sondern gänzlich zerstört werden müssen. Der Gottes
gedanke wird ihm der Tod seiner illusorischen Hoffnung, weil 
mit gesteigerter Gotteserkenntniss das gesteigerte Gefühl der 
Schuld Hand in Hand geht. Die natürliche Ungewissheit über 
Gott und das im Gewissen gleichwohl sich kund gebende Ge
fühl der Gewissheit, dass Gott ein Eächer der Sünde sein muss, 
lastet wie ein Alp auf der Seele der gesammten Heidenwelt. Der 
Gedanke einer schlicsslichen Rechenschaft vor dem Alles durch
schauenden Tierzenskündiger lässt sich nicht wegraisonniren. 

2. Dieser gewaltigen Erfahrungstatsache gegenüber zerrinnen 
die Surrogate und Illusionen wie der sogen, natürlichen Religion, 
so der tendenziösen Irreligiosität. Alle Calmirungsversuche eines 
gottlosen P e s s i m i s m u s , durch Proclainirung des idealen Pan
theismus oder materialistischen Atheismus den religionslos ge* 
wordenen Menschen zu beruhigen; all die Beglüekungsabsichtcn 
eines scheinheiligen O p t i m i s m u s , mit schalem, monotheisti
schem Deismus den religiösen Sinn des natürlichen Menschen zU 
befriedigen, erweisen sich als fruchtlos und vergeblich. 

a. Der pessimistischen Leugnung des heiligen Gottes 1) stellt 
sich das an Gott gebundene Gewissen des natürlichen Menschen 
als ein unübersteiglicher Damm entgegen. Und weil der Mensch 
Gott nicht los zu werden vermag, stellt sich auch immer wieder 
das Bedürfniss heraus, durch den Versuch einer Versöhnung die 
H o f f n u n g auf eine Gottesgemeinschaft zu beleben. In der 
religiös-sittlichen Tendenz auch des natürlichen Mensehen glimmt 
jener Hoffnungsfunke, den die pessimistisch-materialistische 
Theorie nimmermehr gänzlich zu ersticken vermag. Die gesammte 
Religionsgeschichte und die gesammte Cultusgestaltuiig (insbe
sondere das wiederholte Opfer) der Heiden - und Judenwelt iß* 
ein Zeugniss, dass der Mensch die Hoffnung auf das ideale Zi e ' 
einer Gottesgemeinschaft nicht aus dem Gemüthe zu tilgen vermag' 

') Ps. 10, 1 ff. Die Thoren sprechen in ihrem Herzen: „es ist ко1" 
Gott." — Vgl. Ps. r,;i, 2 ff. — 
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b. Allerdings aber zeigt sich jene Hoffnung in dem Maasse 
haltlos und eitel, als das Gottesbewusstsein (§. 33, 3) nicht er
stickt und das Schuldgefühl nicht abgestumpft wird. Der mo
dern deistische Optimismus täuscht sieh, wenn er durch Erschlaff
ung des religiösen Sinnes und durch Abschwächung göttlicher 
Heiligkeit das Ideal einer selbstgemachten Gottesgemeinsehaft 
meint realisiren zu können ' ) . Wenn auch der vornehme deisti
sche Theoretiker sich mit seinem abstracten Gottesbegriff, der 
«ein eigenes Geschöpf ist, derart abfindet, dass er von einer se
ligen Gottesgemeinschaft jenseits der Sterne ohne Basis der 
Sühne sehwärmt: — in allen religiösen Gemeinschaftsgebilden 
des ernsteren natürlichen Heidenthums zerrinnt jener Traum 
eingebildeter Hoffnungssehwärmerei. Die Schaumgebilde der 
Glückseligkeit werden an dem Fels des Todes zu Schanden (§. 50) 
u nd die sonnigen Gefilde des lachenden Jenseits werden von den 
Gewitterwolken des gefühlten Gotteszornes überdeckt oder von 
der Thränenfluth der Trübsal überschwemmt (cf. §. 51 f.). So 
lange die Selbstbeschönigung und die gleissnerische Selbstver
gebung den Stachel der Sünde und die Angst vor dem Richter 
nicht wegnimmt, hat sich auch die Hoffnungslosigkeit Gott gegen
über in der natürlichen Menschheit immer wieder geltend ge
macht und den freudigen Aufschwung, die wahre Gottinnigkeit 
gelähmt. 

3. Das tritt in der p r a c t i s c h e n Verzweigung der re l i 
giös-sittlichen Hoffnungslosigkeit klar zu Tage. Fassen wir 
die alte Menschheit in ihrem unmittelbaren Verhältniss zu Gott, 
als dem überweltlichen G e i s t e , mit Beziehung auf das Endziel 
*ns Auge, so tritt die Hoffnungslosigkeit entweder in der Form 
angstvoller und muthloser V e r z w e i f l u n g uns entgegen; oder 
sie gewinnt die Gestalt des empörerischen und übermüthigen 
T r o t z e s 2 ) . Die Verzweiflung, die vorzugsweise aus der Wurzel 
des A b e r g l a u b e n s (§. 33, 2) hervorwächst, ist nur die kläg
liche K e h r s e i t e des Hochmuths, der sich Gott nicht auf Gnade 
Und Ungnade zu ergeben vermag. Er scheitert endlich an seiner 
eigenen Selbstgewisshcit, wenu er sich schliesslich dem allmäch-

*) Der Herr ist ein verzehrendes „Feuer" etc. 5 Mos. 4, 24; 9, IS. 
2 Mos. 24. 17. libr. 12, 29. — 2) Vgl. J c r . 17, 9 ff.: Es ist das Herz 

c nn t ro tz iges und verzagtes Ding . . . Herr, du bist die Hoffnung 
Israels, — alle die dich verlassen, müssen zu Sehanden werden. — Nur die 
»Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden" (liöin. 5, δ). Es ist „die 
Hoffnung auf Gott" (link tk irfov, 1 lVtr. 1, 21; auch Плк Inl ihew, 
1 Joh. 3, 3), welche dem natürlichen Menschen abgesprochen wird. — 
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tigen, heiligen Gott gegenübergestellt sieht. Der Trotz, der vor
zugsweise aus dem Boden des U n g l a u b e n s (§.30, 3) stammt, 
ist nur der Deckel jener inneren Verzagtheit, welche sich nicht 
auf das Erbarmen Gottes zu stützen vermag, aus Furcht, selbst 
erbärmlich zu erscheinen. Im practischen Leben wird die Ver
zweiflung den schwachen und in sich zwiespältigen Naturen nahe 
liegen, der Trotz aber bei den starken und selbstzufriedenen Na
turen sich einfinden. Wegen ihrer inneren, ethisch-psychologi
schen Verwandtschaft schlagen sie oft in einander um, so dass 
dem Höhepunkt des gottesleugnerischen Trotzes leicht der Fall 
in die Hölle der Verzweiflung unmittelbar folgen kann. Erfahr
ungen an Sterbebetten ungläubiger und hoffnungsloser Menschen 
können den Seelenarzt oft davon überzeugen, wie die Eiseskälte 
trotziger Resignation in die Fieberhitze angstvoller Pein über
geht. In den täglichen Erfahrungen des lebenden Menschen, 
dem das Ende des Todes ja fortwährend wie ein Damoclesschwerdt 
über dem Haupte schwebt, berühren sich diese Extreme iu ähn
licher Weise, so dass in Ein und demselben Herzen die schein
bare Resignation nur die Maske der inneren Verzweiflung ist. — 
In beiden Formen der religiösen Hoffnungslosigkeit liegt aber 
auch der nagende Wurm, der des alten Menschen Stellung zum 
etwaigen Ziel der gottgeschaffenen leiblichen Natur w e i t inner
lich zerfrisst. Zwar wird derjenige, welcher auf Gott nicht freudig 
zu hoffen vermag, kraft des damit verbundenen Gefühls der Iso
lation und Unruhe dazu gedrängt, in der Welt Beruhigung und 
Befriedigung zu finden (vgl. §. 39, 3). Dennoch wird er auch 
der Naturwelt freud- und hoffnungslos gegenüberstehen müssen, 
weil sie, als die leibliche Selbstbezeugung Gottes, derselben Un
gewissheit und Ziellosigkeit verfallen muss, wie die Gottesidee 
selbst. Die Naturwelt wird dann entweder zum blossen Schein 
erniedrigt, so dass eine weltmüde G l e i c h g ü l t i g k e i t (entspre
chend der weltlichen Traurigkeit §. 47, 3) den hoffnungslosen 
Naturmenschen überkommt; oder aber sie wird zum ewigen 
Seinszweck erhoben, so dass eine weltsüchtige L e i d e n s c h a f t 
l i c h k e i t (entsprechend dem weltförmigen Leichtsinn §. 47, 3) 
sich des sonst hoffnungsleeren Menschen bemächtigt. Die ma
terialistischen Scheinhoffnungen auf den ungewissen Reichthum 
und Weltbesitz, wie die idealistischen Seinshoffnungen auf den 
unpersönlichen „Gott in der Natur" und „in der Geschichte"1 

— sie verdecken nur den Jammer der Ziellosigkeit, der noth
wendig den Menschen erfasst, wenn nicht der Gott, der aller 
Natur- und Geschichtswelt Anfang und Ende, Leiter und Re-
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gierer ist, in zuversichtlicher Hoffnung erkannt und verherrlicht 
*ird. Eine freudige Arbeit für den geschichtlichen Civilisations-
zweck ist, wie der nächste Paragraph zu zeigen haben wird, 
Unter solcher Voraussetzung unmöglich. — 

§. 49. Die Hoffnungslosigkeit des natürlichen Mensehen im Hinblick auf die Ii u -
" s n e (5 e m e i и s e h a f t. — D i e ziclsetzlichc Cultuvai lieit als Zeugniss relativer 
Hoffnung (im Gegensatz zum pessimistischen N i h i l i s m u s ) ; die tragische Ziel losig
keit des Cnlturfortschvitts U m Gegensatz zum optimistischen I d e a l i s m u s ) . — Ilas 
i'dend der collectivcn Hoffnungslosigkeit bei dem progressus in intinitiuu, in ihrer 

p r a c t i s c h e n V e r z w e i g u n g . 

1. Wenn der natürliche Mensch in Bezug auf sein eignes 
Ich (§. 47) und in seinem Verhältniss zu Gott (§. 48) einer 
fahren, zur Thatkraft treibenden Hoffnung sich nicht zu getro
sten vermag, so lässt sich im Hinblick auf die h u m a n e Ge
meinschaf t , der er als alter Mensch gliedlich angehört, von 
yorn herein kaum etwas anderes erwarten. Denn die individuelle 
Und religiöse Hoffnungslosigkeit sind ja Momente seines sittlich 
krankhaften Innenlebens, die er von der hoffnungslosen Gemein
s c h a f t im Fortgang geschichtlicher Culturentwickelung als Erbe 
überkommen hat (§. 34), die er -also auch seinerseits wiederum 
1 1 1 die Geschichtsbewegung als eine lähmende Macht hineinträgt. 
^° zahlt er seinen Tribut der universellen, der collectiven Hoff
nungslosigkeit, in Folge deren die Völker und Staaten innerhalb 
^er natürlichen Menschheit kommen und gehen, geboren werden 
u n d sterben, blühen, altern und verwesen, wie die einzelnen In
dividuen. In diesem monoton sieh drehenden Rade eines trost
losen progressus in infinitum, welcher nur die Folge des falschen 
r egressus in infinitum ist, bildet der einzelne natürliche Mensch 
^ t seiner schon dargelegten (§. 47) Hoffnungslosigkeit nur eine 
einzelne Speiche, welche in der Tretmühle des ewigen Processes 
Von der Macht blinder Nothwendigkeit oder schauerlichen Zu
w i e s bewegt und in Rotation erhalten wird. Je mehr die Selbst-
8 ücht wuchert (§. 31) und die Liebe in Vielen erkaltet 1); j e 
5Uehr die Lieblosigkeit als eine zerreissende und desorganisirende 
^acht im practischen Leben der Gemeinschaft sich geltend 
flacht (§. 40); je leerer der sittliche kebensfonds eines Volkes 
l 8 * : desto mehr trägt die weltgeschichtliche Culturentwickelung 
^selben ein hippoeratisches Angesicht; desto tiefer sinkt die 
^gechale seines Lebens; desto weniger lässt sich die Hoffnung 

') Matth. 24, 12: Dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, 
die Liebe in Vielen erkalten. — 
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auf ein ideales Ziel der Gemeinschaftsvollendung innerhalb der 
natürlichen Menschheit begründen und festhalten l ) . 

2. Allerdings werden wir der geschichtlichen Erfahrung 
menschlichen Gemeinlcbens nicht gerecht werden, wenn wir im 
Hinblick auf das Ziel derselben mit dem pessimistischen Nihi
l i s m u s jegliche Art von Hoffnung leugnen. Aber andrerseits 
wird auch der optimistische I d e a l i s m u s zu Schanden, wenn 
er bei der weltgeschichtlichen Entwickelung illusorische Fort
schrittsideale sich ersinnt. 

a. Hätte der natürliche Mensch im Hinblick auf das Ziel 
des Gemeinlebens keine Spur von Hoffnung, wie der an allein 
Fortschritt grundsätzlich v e r z w e i f e l n d с N i h i l i s m u s meint, so 
wäre die Culturarbeit der Jahrhunderte ein Hohn, ja ein ganz und 
gar unerklärliches Phänomen. Denn ohne ein zielsctzliches Motiv 
würde die Geschichte und das Ringen des menschlichen Geistes 
ein Chaos, ein sinnwidriges Durcheinander von Velleitäten und 
Einfällen. Es Hesse sich absolut nicht begreifen, dass und warum 
von Generation zu Generation, trotz allem Scheitern menschlicher 
Zwecksetzung, doch noch in Gemeinschaft gearbeitet und das 
Erarbeitete capitalisirt und in Yermögenswerthe umgesetzt würde-
Weil eben der Mensch die Hoffnung nicht lassen kann, ohne 
sich selbst zu vernichten, so leben auch die Culturgemeinschaftcn 
nur so lange und so weit, als sie auf einen „Fortschritt" hoffen. 

b. Allein diese ungewisse Collectivhoffnung, welche mit dem 
gemeinsamen Selbsterhaltungstriebe von Geschlecht zu Geschlecht 
sich fortpflanzt, ist freilich nicht im Stande, eine Weltverklärung 
durch die Errungenschaften civilisatorisclier Arbeit anzubahnen 
wie die o p t i m i s t i s c h e n Idea l i s t en träumen. Es gehört i° 
das Gebiet der Utopien, wenn man die Meinung heut zu Tag e 

sich auf allen Gassen breit machen sieht, dass die geschichtliche 
Ilntwickelung als solche die Menschheit zu einem bestimmte» 
Höhepunkt, zu einem ideahm Wclt/.iel zu bringen vermag. 
rade im Rennen und .lagen nach irdischen Gütern und zeitlichen1 

Gewinn zeigt sieh die tragische.Hoffnungslosigkeit unseres zielsüch' 
tigen und ewig zielfernen Jahrhunderts. Je mehr mit dem Glauben 
auch die Hoffnung auf den lebendigen Gott gewichen ist, des'0 

i) Jenes „fallet über uns", das die Verzweifelnden zu den Bergen si , r c' 
eben werden, ist der intensivste Ausdruck gemeinsamer Hoffnungslosigkeit 1 1 1 1 

Hinblick auf das linde. Lue. 2:1, :!0 vgl. mit 17, 2(1 ff. Matth, 24, 80: c S 

werden beulen alle Geschlechter (πιϊσκι «Ι φυΐαί, collcctiv) der Erde S-
§. 62 und У0. 
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Mehr giebt sich die collective Hoffnungslosigkeit in dorn heidnischen 
Zuge zum Pessimismus und materialistischen Nihilismus kund. 

3. Dafür zeugt das Ε1 e n d der collcctiven Hoffnungslosig
keit, sobald wir dieselbe in ihrer p r a c t i s c h e n V e r z w e i g u n g 
innerhalb des Gemeinschaftslebens der natürlichen Menschheit 
verfolgen. Es ist die Mühsal der socialen Sisyphusarbeit, welche 
uns hier als zu erklärendes Problem entgegentritt (vgl. §. 40, 2. b). 
Lediglich als Document socialer! loffnungslosigkeitin dem heidnisch 
gewordenen Zeitgeisto lässt sie sich verstehen und motiviren ')· 
Denn die allgemeine Hoffnungslosigkeit erzeugt vor Allem auf dem 
Gebiete g e i s t i g e r l n t e r e s s e n g e m c i n s c h a f t bei allen ernste
ren und achwermüthigen (pessimistischen) Naturen eine misan-
t h r o p i s c h gefärbte Gleichgültigkeit (Indifferenz)'-), bei allen ober
flächlichen und leichtsinnigen (optimistischen) Naturen eine phi
l an th rop i sch sich gerirende Ueberreiztheit (Fanatismus;!). Beide 
sind darin Eins, dass sie die Zuversicht zu einer organisch ruhigen, 
zielsetzlichen Entwickelung verloren haben. Jenes misanthropische 
Extrem giebt Alles auf und schreibt das „laissoz aller" und „apres 
nous le deluge" — auf seine Fahne. Dieses philanthropische Ex
trem glaubt im Parteieifer Alles erreichen zu können und brüstet 
sich mit der socialistisehen oder communistischen, feudalistischen 
oder aristoeratischen „Mache" (Propaganda und Agitation) ' ) . 
Bas F o r c i r t e in beiden Richtungen geistigen Gemeinlcbcns, 
auf den Gebieten der Wissenschaft und Kunst, des Rechts und 
der Politik, ja der Religion und der Sitte, ist ein Zeugniss der 
Unruhe, welche aus der Hoffnungslosigkeit geboren wird. In 
jener pessimistischen Form entzieht sie sich aller Gesellschaft 
und sucht die traurige Isolation; in dieser optimistischen Form 

') Ks wird dieser Zustand z . B . Jac. 4 . 2 ff. geschildert mit den Worten: 
»Ihr seid begierig (iniftvmlit) und erlanget es damit nicht (oiix ίχετε): 
ihr 

hasset und neidet und gewinnt damit nichts" etc. oder Cap. 5. 5 : ihr habt 

eure Herzen als auf einen Schlachttag gemästet etc. S. o. Matth. 2 4 . Я9 f. 

2 Petr. Ii, 5 lf. — Ks fehlt eben die ..lebendige Hoffnung" (Ιλπις ζνκτπ). 

' Petr. 1, :!. Vgl . §. 75 ff. — -) Jenes „Alles ist eitel" des Predigers ist der 

'-"sammenfassende Ausdruck für die hoffnungslose Stimmung. — s) Vgl . Jac. 

4> Iii j l . : W o h l a n , die ihr nun saget: beute oder morgen wollen wir gehen 
1 , 1 die und die Stadt und wollen da handthieren (IfinnnfviioiJt.'het) und ge

winnen etc.; die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ist euer 

beben? Kin Dampf ist es, der eine kleine Zeit wäliret, darnach aber ver

schwindet er. Luc. 1 2 . 21 (Also gehet es. wer ihm Schätze sammelt und ist 

nicht reich in Gott). — D a s (iegenbild siehe Jac. 5 , 7 ; Luc. 2 1 , 1!». Kbr. 

Ю, _ 4, Vg l . Matth. 2:1. 15 ( D i r Heuchler, die ihr U n d und Wasser 

"Uiiziehet, dass ihr einen Judcngciwsscn machet etc.). Marc. 12. 4 0 , 2 Tim. 
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verliert sie sich in die Geselligkeit und sucht die zerstreuende 
Aufregung. Nach beiden Richtungen hin gefährdet sie die ge
sunde Entwickelung und lebt einzig für die Gegenwart, ohne 
solide und freudige Arbeit für die Zukunft der Gemeinschaft. — 
In ähnlicher Weise lassen sich die pathologischen Consequenzen 
der socialen Hoffnungslosigkeit auf dem Gebiete m a t e r i e l l e r 
I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t nachweisen. W o in der mensch
lichen Gemeinschaft die ebenso begeisternden, als beruhigenden 
Ideale schwinden, da versinkt der Gemeingeist in den materiellen 
Genuss des Augenblicks. Das „in den Tag hineinleben" oder 
jenes „zum Tode hin stolziren" bilden die einzige Alternative-
An die Stelle der soliden Hoffnung tritt jene heidnische Glücks
und Lotteriehoffnung, kraft welcher ein jeder das grosse Loos 
in dem Strudel der öffentlichen Concurrenz meint gewinnen und 
ausbeuten zu können. Der zeitliche Genuss der Gegenwart 
kann entweder in jener faulen (quietistischen) E n g h e r z i g k e i t 
sich vollziehen, welche mühelos vom gewonnenen Capitale zehrt 
und arbeitsscheu sich des eigenen Behagens freut ' ) ; oder aber in 
jener ruhelosen (speculirenden) W e i t her z i g k e i t, welche ohne 
Gewissensbedenken in Associationen und Industrieunternehm
ungen, in Actien- und Gründerschwindel nach gemeinsamem Ge
winne jagt, ohne um die Reinheit und Solidität der Gesinnung 
sich zu kümmern 2). In dieser materiellen Genussucht stumpft 
sich das öffentliche Gewissen ab, und es treibt der sogenannte 
Culturfortschritt trotz Eisenbahnen und Telegraphen, trotz aller 
glänzenden Erfindungen und verfeinerten Genussmittel (Luxus) 
dem Verderben und der Versumpfung entgegen. Die im tiefsten 
Grunde h o f f n u n g s l o s e Menge ergeht sich in Saufen und 
Fressen, in Kammern und Unzucht. Die ehebrecherische Extra
vaganz, wie sie die Signatur des Heidenthuras ist, macht sich 
dann in allen Schichten der Gesellschaft breit und zerfrisst das 
Mark des Lebens. Denn wo die Hoffnungslosigkeit im Hinblick 
auf das etwaige Ziel der Menschheit zur Herrschaft gelangt, da 
fallen die Schranken der Zucht, und es kann keine andere De
vise aufkommen, als jene materialistische: Lassetuns essen und 
trinken, denn morgen sind wir t o d t 3 ) . — 

3, 6 (die hin und her in die Häuser schleichen etc.) — i)Luc. 12, 19: Liebe 
Seele, du hast einen grossen Vorrath auf viele Jahre; habe nun Ruhe, isa 
und trink und habe guten Muth etc. -- 2) S. o. Anm. 1 S. 499. — ») Luc. 17, 
26; 21, 34; 1 Cor. 15, 32. Rom. 13, 13; Gal. 5, 21. 1 Petr. 4, 3. - Rom-
l, 25 ff. -
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С D i e Coinhiiiation b e i d e r M o m e n t e : des g e o f f e n b a r t e n 
Glo t t e sgese tzes (§. 44 — 40) und der n a t ü r l i c h e n 
H o f f n u n g s l o s i g k e i t (§.47—49) in der nii|iiiisclieii Well des 
adamitischen (iemeiiileliens, o d e r : der Tod und das Uebel als F l u c h 

des Gese t ze s (§. 50 -52 ) . 

§. .10. Der innere, g e i s t i g - s i t t l i c h e T o d oder die todten W e r k e als Ziel der 
Entwicke lung der alten Menschheit u n t e r d e m G e s e t z . — Der relative W e r t h der 
('esetzesgereehtigUeit, das Wahrhei t s inoment in der Stellung des pharisäischen (stoischen) 
Nomismus . — Die Scheinhei l igkeit und H e u c h e l e i der blossen W e r k g e r e o h ti g -

k e i t , das Wahrhei tsmoinent in der Stellung des saddueäischen (epicuräischen) 
Ant inomismus. 

1. Wir haben bisher den heiligen, geoffenbarten Gotteswillen 
nach Form und Inhalt (§. 44—46) von der einen, die empirische 
Hoffnungslosigkeit der alten Menschheit und ihre practischen 
Folgen (§. 47 — 49) von der anderen Seite betrachtet. Es fragt 
sich nun, ob nicht bei der Combination beider Momente ein sitt
licher Aufschwung im Hinblick auf das Lebensziel der natür
lichen Menschheit möglich sei. Haben wir doch im Gesetz Gottes 
eine Norm des Guten, deren segensreiche und sittlich belebende 
Macht uns schon entgegentrat (§. 45, 2. a). Wie das natürliche 
Gewissensgesetz in der bürgerlichen Tugend (§. 41), so muss 
auch das geoffenbarte Gottesgesetz in der alttestamentlich-theo-
cratischen Tugend eine Art der Gerechtigkeit hervorrufen, deren 
sittliche Tragweite und Bedeutung wir nicht ununtersucht lassen 
dürfen. Vielleicht kann die in sich hoffnungslose Menschheit 
auf dem gottgegründeten Felsen des Gesetzes sich neu erbauen 
und von diesem soliden Fundamente aus ein Gebäude sittlicher 
Erneuerung aufführen, dessen Gipfel in den Himmel ragt und 
ein beseligendes Ziel der Entwickelung in Aussicht stellt. Die 
Prognose dafür ist nach dem bisher Entwickelten keine günstige. 
Der Satz, dass die Sünde, wenn sie vollendet ist, den Tod ge-
bieret1), wird sich in seiner Allgemeingültigkeit auch hier geltend 
machen. Obwohl der auf das Gesetz des Guten sich stützende 
Und den Gehorsam gegen den Gotteswillcn mit aller Macht er
strebende Mensch sich ein hohes und achtungswerthes Ziel des 
Strebens setzt, so bleibt er doch ohne innere Herzenserneuerung 
ein Sclave der Sünde 2 ) und noch gefesselt von den äussern Ge
boten einer ihm auferlegten apodictischen Satzung 3 ) . So lange 

l ) Jac . 1,15 (iy d"f αμαρτία än от FXK! Я t~i Ca п л о х и м fr ά ν fr 7 η с ) : vgl.Köln. 

61 21 ff. (7Ö γάρ ιίΧος 'χίίνωΐ' fr ά ν α τ ο ς.).— 2 ) Joi/Xoi αμαρτίας. Кош. 

6» 16. J o h . 8 ,34. — 8) Ύηο νόμον 'φρουρονμί&α (SvyxtxXnGμίνοι, Gal. 

ν. Oeningen, Socialethik. ГШ. II . 33 
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die alte Menschheit unter dem G e s e t z 1 ) steht und es nur seuf
zend erfüllt, in äusserer Zucht und tatsächlicher Conformität 
mit dem Wortlaut 2) der Forderung, fehlt das geistlich belebende, 
wahrhaft gute Motiv der Freiheit. Die t o d t e n W e r k e 3 ) er
scheinen dann nur als das Symptom des schlecht verdeckten 
g e i s t i g - s i t t l i c h e n T o d e s 1 ) . Der alte Adam umhüllt sich 
mit den Lumpen der blossen Werkgerechtigkeit, und die ange
hängten Früchte vermögen den wurzelfaulen Baum nicht frucht
bar zu machen. Die Selbstberuhigung auf dem Boden alttesta-
mentlicher Gesetzeserfüllung lässt sich daher mit Hecht als ein 
Erweis des inneren T o d e s bezeichnen, der mit mangelnder 
Selbstkritik stets Hand in Hand geht. Der innerlich unwieder
geborene Mensch ist bei solcher Blindheit gegen sich selbst Gott 
ferner, also vom Lebensquell geschiedener, als der sich arm füh
lende zerschlagene Sünder 5 ) . Yom Lebensquell geschieden sein 
heisst aber nichts anderes, als dem Tode, der Desorganisation 
oder der Auflösung des innerlich und organisch Zusammengehö
rigen verfallen sein 6 ) . 

2. Freilich ist auch in der t h e o c r a t i s c h e n Gese t ze s 
g e r e c h t i g k e i t 7 ) , ähnlich wie in der bürgerlichen Tugend der 
Heiden (§. 41, 2. a), ein relativer, s i t t l i che r Werth enthalten8). 

3, 23; 4, 3; 5, 1 {ζνγϋς δουλείας). Act. 15, 10. - ·) 'Οί ύηό νόμον Αν

τί с: 1 Cor. 9. 20; Gal. 4 . 5 und Rom. 6, 14 (wo das „unter dem Gesetz 
sein" dem „unter der Gnade sein" schroff gegenübergestellt wird). — 2) Biblisch wird 
der Buchstabe des Gesetzes (Köm. 2, 27 ff.), wo er ohne Beschneidnng des 
Herzens, ohne den Geist des Glaubens und der Liebe befolgt wird, als 
tödtender Buchstabe characterisirt. Rom. 7, ö; 2 Cor. 3, 6 f. — 8 ) > ;„ у а 
νεχρά siehe Ebr. 6, 1; 9, 14 (unser Gewissen reinigen von den todten 
Werken). — 4 ) Dieser tiegriff des geistig-sittlichen Todes oder das Sterben in 
der Sünde(Joh.8, 21 . 24; 1 Cor. 15, 22) ist wolil zu unterscheiden von seinem 
directen Gegentheil: dem Sterben in dem Herrn(Apok. 14, 13) und dem heilsa
men Tode der Busse (1 Cor. 15, 31; Rom.0, 8etc. cf. §.89.) • - 6) Vgl. .loh. 
9, 39—41 (nun ihr sprechet, wir sind seilend, bleibet eure I lindlieit). Matth. 
13, 15; 23, 12; Luc. 18, 14. - Siehe auch Matth. 5, 20: Es sei denn eure 
Gerechtigkeit besser (πλείον), denn der Schriftgolehrteii und Pharisäer etc. 
Matth. 5, 3: Selig sind die im Geiste Armen etc - «. „Todt in Sünden,' 
Eph. 2, 1. 5 vgl. mit Col. 2, 13. — 7 ; '11 Ix νόμου διχαιοαύνη oder ή διΧ-
fv νόμω, Rom. 10, 5 ff. Gal. 2, 21; 3, 21; Phil. 3, 6. Auch „eigene Gerech
tigkeit" (ιδία διχ.) genannt Rom. 10, 3. — s ) Der ans Werken gerecht Ge
wordene hat wohl Ruhm χανχημα) vor Menschen. Rom. 4, 2. — Von der 
Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, heisst es : welcher Mensch dies 
thut, der wird darinnen leben. 3 Mos. 18, 5. Rom. 10, 5. — Auch das „Ei
fern um das Gesetz" wird von Paulus aner kannt. Gal. 1, 14; Rom. 10, 2. Er 
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Das ist das unbestreitbare Wahrheitsmoment in dem pharisäisch 
gearteten Gesetzes- und Tugendeifer, welcher nur die alttesta-
nientlich-jüdische Form für den stoischen Tugendstolz und heid
nischen Noniismus repräsentirt. In der Strenge der Werkgerech
tigkeit und Gesetzestugend giebt sich immerhin eine sittliche Willens
energie kund, die jener anderen Form des geistig-sittlichen Todes 
entgegentritt, wie er in der fleischlichen Schlaffheit und rohen 
Lüsternheit') sich vollzieht (§. 43). Schon weil die Gesetzes
tugend nicht ohne Kampf, ohne Selbstzucht und Askese denk
bar und durchführbar ist, involvirt sie ein sittlich bewahrendes 
Element. Wie erstaunlich weit es der alte Mensch in dieser 
Schule des Selbstzwanges bringen kann, lehrt auch die Geschichte 
christlich-mönchischer Askese, welche in der Form römischer 
Werkgerechtigkeit bald den alttestamentlich-levitischen Stand
punkt des Pharisäerthums, bald die mystisch-rigoristische An
schauung des Essäerthums in den Vordergrund treten lässt. 
Mehr äusserlich w e l t f ö r m i g gestaltet sich diese Werkheilig
keit, wenn sie, im Satzungswesen untergehend, den Wortlaut 
(Buchstaben) des Gebotes und die Werkform (opus operatum) 
der Leistung für das Wesen der Sache ansieht2). Mehr inner
lich mystisch realisirt sich die Werkheiligkeit dort, wo sie in 
Weltttucht und einsamer Askese das „fleisch" zu bändigen be
strebt ist 3). In beiden Formen liegt für menschliche Beurtheilung 
insofern ein Achtung gebietendes Element, als die schranken
setzende Macht des Gottesgebotes anerkannt und im G e h o r s a m 
die Selbstentäusserung (A r m u t h) und Selbstbeherrschung 
(Keuschhe i t ) geübt wird. Auch vor dem göttlichen Forum 
hat sie insofern und so lange einen Werth, als sie nicht in 
heuchlerischer Tendenz der Verdienstlichkeit oder in lohnsüch
tigem Utilitarismus geübt, sondern in ehrlicher Scheu vor der 
Macht der eigenen Sünde und dem Ernst göttlicher Heiligkeit 
erstrebt wird. Auf dem Wege dieser gesetzlichen Selbstzucht 
ist schon Mancher (wir erinnern an Paulus und Luther) in 
schmerzlicher Erkenntniss der Nichtigkeit seiner Werkleist
ung zu der heilsamen Unruhe und Verzweiflung gelangt, die 

bekennt von sich selbst, dass er nach der „Gesetzesgoreohtigkeit" untadelig 
(«μ(μπτος) gewesen sei. Phil, 3, 6. — ') Vgl. ITim. 5, 6: welche in Wohl
igsten lebet (<1лата).мса>, ist lebendig gestorben (ζώσα τ(»νηχ(). Das 
«nach dem Fleisch leben" (χατα πάρχα ζην) bezeichnet Paulus als begin
nenden Tod (fifklfTf anoi>v>i<rxnv>. Gal. 6, 8. Vgl. Арок, 3, 2 (stärke das 
Andere, das sterben will). Eöm. 8, 6. 13 (το φρόνημα τής σαρχάς &„,,„. 
τος). — 2 ) Matth. 23, 2 5 - 2 8 ; Luc, 11. ЗОЙ'. - -3)Col. 2. 18. 23; 1 Tim. 4,3.— 
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den Schrei nach Erlösung und Gnade weckt; während der be
häbige Weltmensch durch Nichtachtung des heil. Gottesgesetzes 
und unbeschränkte Geltendmachung seiner Lust das Gewissen 
abstumpft und den Heilsdurst in seiner Seele erstickt. Das kann 
unserer schwächlichen und faulen, dem Fleischesdienst ergebenen, 
aller Selbstzucht und Askese feindlichen Zeit nicht ernst genug 
vorgehalten werden, dass die gangbarste und bequemste Form 
des geistlichen Todes eben jene zuchtlose Bejahung des Willens 
in feinerem oder gröberem Lustdienst ist (vgl. §. 46, 3). 

3. Dennoch wird bei tieferer ethischer Betrachtung weder 
im sündigen Einzelleben, noch im adamitischen Gemeinleben 
durch das Gesetz Gottes wahre Tugend und erneuertes Leben 
erzeugt werden können. Diese Erkenntniss ist das Wahrheits
moment in der Stellung des sadducäischen Antinomismus, wel
cher — wie der Epicuräismus auf heidnischem Boden — der 
Einbildung entgegentritt, als könne der Mensch durch ein .Ge
setz, und sei es noch so heilig und hehr, gebessert und beglückt 
werden. Es ist gerade der „geistliche" Character der heiligen 
Gesetzesforderung1), welcher sich dem Fleisch, der sündlichen 
Habitualität des Menschen gegenüberstellt, ohne eine regenerirende 
Macht sein zu können. Je tiefer und strenger die berechtigte 
Forderung, desto handgreiflicher die Nichterfüllung2); je klarer 
der Maasstab des Guten und die dadurch ermöglichte Erkennt
niss des Guten, desto grösser die Schuld der Abnormität (§. 42, 
1. u. 2) ; je unwidersprechlicher das Recht der heiligen Liebe, 
desto verdammlicher die unheilige Liebesverweigernng. Daher 
erschien uns eben das Gesetz als eine sittlich reifende und 
tödtende Macht (Cap. 3, A). Daher haben die „Gesetzes-Werke" 
keine rechtfertigende Macht vor Gott : !). Dieser Consequenz ver
mag sich die ascetische Werkheiligkeit und Gesetzesgerechtig
keit nur dadurch zu entziehen, dass sie eben den Maasstab des 

!) Vgl. Eöm. 7, 14: Wir wissen, dass das Gesetz geistlich (πνευμα
τικός) ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Köm. 8, 3: das 
Gesetz ist ohnmächtig, „geschwächt durch das Fleisch" (ήπΆίνα δια τής (Τοοχύς), 
eben weil es die Lust nicht überwinden hilft, sondern uns dieselbe in schmerz
licher Weise zum Bewusstsein bringt (Köm. 7, 7 ff.). — 2 ) Vgl. Pauli War
nung vor dem „Sichverlassen" (ΐπκναπαύεβΆαι) auf das Gesetz, während es 
factisch doch übertreten wird, auch von jenen Eiferern. Köm. 2, 17 ff.— 
3) Ueber νόμου vgl. Köm. 3, 20. 28; Gal. 2, 16; 3, 2; 5, 10 mit Eöm. 
4, 2 ff.; 9, 11; 11, 6; Eph. 2 , 9. 1 Tim. 2, 9. — Gal. 3, 10: „die mit Ge
setzes Werken umgehen" (ό'σο< γός ΐξ ί'ργων νόμον ίίσίι), die sind unter 
dem Fluch. — 
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Gesetzes verkleinert, seine Spitzen abbricht, das „Schwerste im 
Gesetz" (die Gesinnung) hintansetzt und in mückenseigende 
Satzungstheorie sich verliert, zugleich aber in selbstbetrügerischer 
Blindheit und Einbildung die äussere Form der Leistung über
schätzt und die innere Hohlheit oder fleischliche Lüsternheit des 
Herzens verkennt l). Deshalb mussten wir (vgl. sub 1) diese sichere 
Werkgerechtigkeit mit ihrem Selbstruhm für die gefährlichste 
Form des s i t t l i c h e n oder geistlichen T o d e s erklären. Denn 
hier kleidet sich der innerlich fortwuchernde, um Menschengunst 
und Gotteslohn buhlende alte Mensch in ein scheinheiliges Ge
wand und nährt eben dadurch den h o c h m ü t h i g e n Sinn des 
Fleisches2), obwohl die sin η Ii che Form der Sündenlicenz sogar 
bis zur Schonungslosigkeit des Leibes zurückgedrängt wird 
(Fasten). Selbst dort, wo eine relative (fanatische) Ehrlichkeit 
des Eifers im Gesetz dem pharisäisch-ascetischen Menschen nicht 
abgesprochen werden kann, muss dieser Standpunkt doch mit 
dem Namen der H e u c h e l e i 3 ) gebrandmarkt werden. Denn 
nicht blos die bewusste Tendenz auf Täuschung, sondern auch 
der factische Widerspruch von Schein und Wesen, Aeusserem 
und Inneren kann mit keinem anderen Epitheton gekennzeichnet 
werden. Die blosse Werkgerechtigkeit birgt den Todeskeim der 
Selbstgerechtigkeit in ihrem Schoosse 4 ) und ist mit ein Erweis 
dafür, dass das Gesetz als solches nicht neues Leben erzeugt, 
sondern todtbringend wirkt 5) und als „tödtenderBuchstabe" die 
Hoffnungslosigkeit der alten Menschheit nicht überwindet, son
dern steigert und vertieft. Das wird uns noch von einer anderen 
Seite entgegentreten, wenn wir den Zusammenhang des Gottes
gesetzes mit dem Strafübel und dem physischen Tode vom social
ethischen Gesichtspunkte weiter verfolgen. 

§· S l . D ie Herrschaft des U e b e l s und des p h y s i s c h e n T o d e s im Z u s a m m e n 
hange mit dem e t h i s c h e n B e g r i f f d e r S t r a f e . — Der natürliche Process des T o 
des oder die G e s e t z m ä s s i g k e i t d e s S t r a f ü b e l s , das W a h r h e i t s m o m e n t des eth-
"Isirenden Natural i smus (Standpunkt der Autonomie ) . — Der zerstörende Character des 
Todes oder die N a t u r w i d r i g k e i t d e s S t r a f Ü b e l s , das W a h l h e i t s m o m e n t im 

judaisirenden Deismus (Standpunkt der Heteronomie) . 

1. Der im Gesetz sich kund gebende Wille Gottes kann, 

') Luc. 11 , 42; Matth. 23, 23. - 2) Col. 2, 18 (νους της 
π"ρχύς). — 8) Ύζ,όχρισίί nennt der Herr diesen Zustand der Selbstgerechtig-
b i t wiederholt: Matth. 23, 28; Marc. 12, 15; Luc. 12, 1. vgl. 1 Tim. 4, 2 .— 
4) »Dir seid es, die ihr euch selbst rechtfertiget vor den Menschen; aber 
Gott kennet eure Herzen; denn das unter den Menschen Hochstehende 

i a t ein Greuel vor Gott." Luc. 10, 15; 18, 9; Matth. 23, 12 (Wer sich selbst 
erhöhet etc.) - ») Vgl. Köm. 7, 13 ff. und die Anm. zu §. 46, 3. 
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wie wir gesehen haben (§. 46, 3), nicht unausgeführt bleiben. 
Es widerspräche das der nothwendigen Selbstbewahrung d. h. 
der im Gesetz geoft'enbarten Heiligkeit Gottes. Denken wir nun 
das Gesetz in seiner Combination mit dem faotischen Sündenzu-
stande und der sündlichen Lebensbethätigung der Menschheit, 
so muss im Hinblick auf das Ziel der Vollendung der göttliche 
Wille Recht behalten und sich an dem Sünder in Form der ver
geltenden Reaction durchsetzen. Darin wurzelt der allgemeine 
ethische Begriff der S t ra fe ' ) . Sie ist als solche weder Sühne 
für die Sünde, noch B e s s e r u n g s - oder A b s c h r e c k u n g s 
mi t te l (Zucht). Die Sühne kann und soll, ebenso wie die 
bessernde Z u c h t , sittlicher Erfolg der Strafe sein, wenn sie 
willig und in der rechten Gesinnung, d. h. in Anerkennung ihrer 
Berechtigung und der eigenen Schuld und Verdammlichkeit er
tragen wird. Insofern liegt in jeder Strafe die ideale T e n d e n z 
auf Sühne und Besserung. Aber ihr wesentlicher Begriff beruht 
auf der Heiligkeit des Gesetzes. Die Strafe im ethischen Sinn 
ist die vergeltende Reaction des unverbrüchlichen Gotteswillens 
gegenüber der eigenwilligen Gesetzesübertretung des Menschen. 
In dem Gesammtbegriff des U e b e l s 2 ) fassen wir alles dasjenige 

') Die biblischen Begriffe der Strafe (χόλασις, Matth. 25, 26; 1 Joh. 
4, 18 oder τιμωρία, Ebr. 10, 29) und des Strafurthe i l s (χρίμα εις хата-
χριμα Rom. 5, 1(3; 2 Petr. 2, II; λαμβάνεαΰαι χρίμη Matth. 23, 14; Luc. 
20, 47; Rom. 13, 2; Jac. 3, 1) sind wohl zu unterscheiden von der He im
suchung, (ΐπιΐΓχηπψ Luc. 19, 44), Zucht (natthia Ebr. 12, 5. 7. 11; 
Prov. 15, 5) und richterlichen Ueberführung (ί'Χεγχος, Ιλίγχειν Joh. 8, 9. 

40; 16, 8; Jac. 2, 9; Ebr. 12, 5 mit Prov. 3 , 11. Ps. 38, 2 = П Т С 1 Я ) . 

In der Strafe liegt stets der Begriff der V e r g e l t u n g (ΐχδίχηαις = 

Г П Р В , T L S T S U , Π £ 3 Deut. 32, 35; Ebr. 10, 30; 2 Cor. 7, 11; 10, 0; 

1 Petr. 2, 14; 2 Thess. 1, 8. Vgl. Ez. 25, 14; auch (Ιϊχ,/Jud. v. 7 u. άντα-
πόδηϋις). S. bes. Rom. 12, 19: Ιμηϊ ΙχδίχηΠις, Ιγώ ανταποδώσω etc. 
2 Thess. 1, 6. Köm. 2, 6 (ης άπηδη'κτει ίχάητω хптге та Ι'ργη άντον)', 
Matth. 16, 27 Ιάποδώο~Η ίχύσκη χη-τΰ την πραξιΐ' αυτοί)). 1 Cor. 3 , 8; 
2 Cor. 5, 10; Jos. 40. 10; Jer. 17, 10; Ps. 62, 13. — 2) So wenig Gott die 
Ursache der Sünde, dos Bösen genannt werden kann, so sehr ist er doch der Ver-
hänger des Uebels ('"^^И, У~} Jes. 15, 7; Klagelieder Jer. 3, 37; Arnos 

3, 6; Mich. 1, 12) und des Verderbens ( П Т Л Й Я , Г Г П Й , Ps. 7, 14 (• 

Jes. 14, 23). Vgl. im N. T. den Gesammtbegriff des „Verderbens1' (φΟ-οοή, 
Rom. 8,21) mit dem όλεθρος (1 Thess. 5, 3i, der « . W i i U i n (Phil." 1, 27), dem 
Elend (ταλαιπωρία. Köm. 3, 16; Jac. 5, 1) etc. Am häutigsten wird das Uebol 
bezeichnet mit den Ausdrücken τά χαχά, χαχί,ν, (das Böse , als verderbliche 
Frucht der Sünde Jac. 3, 8; Luc. 16, 25), το πονηρον (von πονίω, was 
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Leiden zusammen, welches in Folge der Sünde als Kundgebung 
der strafenden (kritischen) Macht göttlichen Zorn willens über das 
Böse sich erfahrungsmässig kund giebt. — Mit der gattungs-
mässigen Herrschaft der Sünde geht daher auch die allgemeine 
Herrschaft der Leiden Hand in Hand, sei es der physischen 
Leiden, welche im Krankheitsprocess, in aller Noth dieser 
Zeit als Vorboten des physischen Todes erscheinen, sei es 
der geistigen Leiden, welche im Zusammenhange mit dem eben
falls tödtlichen Krankheitsprocess der Sünde als Schuldgefühl 
und Seelenschmerz sich kundgeben (der Uebel grösstes ist die 
Schuld). Die Wechselwirkung beider Leidensformen (der leib
lichen und geistigen) ist eine anerkannte Erfahrungstatsache 
für den Menschen')· Deshalb lässt sich auch nach dem äusseren 
Leidensmaass nicht ohne Weiteres der Grad individueller 
Verschuldung oder persönlicher Sünde feststellen und be-
urtheilen2). Für den sittlich gereiften und wiedergeborenen Men
schen werden gerade die äusseren Leiden eine heilsame Schule 
des Kreuzes und der Heimsuchung, und das Uebel verwandelt 
sich für ihn in segensreiche Zucht (vgl. §. 81 ff.). Aber für den 
natürlichen Menschen und dessen irdisches Lebensziel muss sich 
das Elend der Hoffnungslosigkeit in dem Maasse steigern, als er 
mitzunehmendem Schuldbewusstsein auch die Nothwendigkeit des 
Strafübels, als eines Ausdrucks des gerechten göttlichen Zorn willens, 
erkennt und empfindet. Hier ist das U e b e l nichts anderes als 
das Symptom der allgemeinen Todesherrschaft:1), die nicht erst auf 
dem Sterbebette, sondern in jedem Schmerz, der am Mark des 
Lebens nagt, bereits gefühlt wird. Die Loslösung von Gott, dem 
Quell des Lebens'), muss auch nothwendig den Tod, als die ge
waltsame Loslösung des gott- und weltverwandten Elementes (§. 26) 
nach sich ziehen. Der allgemeine Begriff des Todes, als der Trenn
ung und Zerreissung des organisch Zusammengehörigen (S. 502), 

Mühsal und Elend bringt: Eph 5 , 1 6 ; 6 , 1 3 ; Luc. 11 , 2 2 ; Matth. 7 , 1 7 ) . Uebcr 
dasBöse als Frucht der Sünde cf. auch Matth 6, 13 (wo die Uebersetzung: 
„erlöse uns von dein Uebel" allerdings fraglich ist). Auch χ6ηος, λύπη, 
Άλϊψ,ς kommen in diesem Sinne vor. — >) „Die Sünde ist der Leute Verderben" 
(Spr. 1 4 , 3 4 : "ΙΟΠ). - 2 , lliob 1, 21 f.; Лас. 5, 1 1 : Luc. 13, 2 ff. (die Galiläer 
und der Thurm von Siloa). 8 ) Mit der Sünde wird (Eöm. 5, 12 ff) auch der Tod 
( Ä i i r n m c ) alsein in dio Welt hereingekommenes irr i ) / .9f) Moment bezeichnet, 
welches Herrschaft gewann (1рав(Х(ьг:ц>)ъЪст alle Menschen. Vgl .Böm.6.21. 
23 (di/ioji'irt T>]( i'uaoiinc . ' « / ' « r u f ) mit 1 Cor. 15, 21 f. (<f(" άμίτρώπου δ 
fliii'nmg. f ν гш 'Λΐημ 7ΐάΐ'τι-ς άτίο^νή^χουπιν). *) .Ter. 2 , 1 3 ; 17 , 13 
(mich, die lebendige Quelle vorlassen sie). — Ps. 3 6 , 10 (bei dir ist die 
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specialisirt sich in den Kategorien des geistig - sittlichen (§. 50), 
physisch-zeitlichen (§.51) und ewigen (§. 52) Todes. Der physische 
Tod, als Höhepunkt des zeitlichen Strafübels, ist daher mit ein Aus
druck für den richterlichen Ernst des göttlichen Zornwillens, 
welcher sich dem sündigen Menschen in dem Sterbenmüssen 
zu fühlen giebt г ) . 

2. Wenn man trotzdem den physischen Tod, diesen verhäng
nissvollen Abschluss des irdischen Lebens, als einen schlechter
dings natürlichen Process bezeichnet hat, so brauchen wir vom 
ethischen, resp. christlich-socialethischen Standpunkte dem nicht 
unbedingt zu widersprechen. Es ist das Wahrheitsmoment im eth-
nisirenden Naturalismus, dass er im Zusammenhange mit seinem 
Standpunkt der Autonomie (§. 3G. 44) die G e s e t z m ä s s i g k e i t 
des Todes und demgemäss auch des gesammten Uebels betont 2). 
Denn freilich hängt das Gesetz des Todes mit dem selbsterzeug
ten Gesetz der Sünde so nothwendig zusammen, wie Ursache 
und Wirkung, Grund und Folge. Wir sind deshalb auch weit 
entfernt, dem im Tode gipfelnden Process des Uebels die em
pirische Natürlichkeit und Naturnothwendigkeit abzusprechen. 
Der Tod ist mit dem gegenwärtigen Zustande der corrumpirten 
Menschennatur derart verknüpft, dass ein jeder Mensch verlacht 
werden würde, der ihm meint entgehen zu können. Daher 
herrscht er auch unterschiedslos als der „leise Minirer" über 
Jung und Alt, über Gute und Böse, über die ergrauten Sünder 
wie über die kindlichen „Märtyrer des Todes". Ja wir können 
in Folge dieser Gemeinheit des Todes die collective Form des 
Leidens nicht verkennen, welche ein Zeugniss ist für die Col-
lectivschuld der Sünde und daher ohne den Gedanken der Stell
vertretung und Solidarität (vgl. ТЫ. I, §. 128) nicht in ihrer Tiefe 
erfasst werden kann. Aber wir müssen dann auch das Strafübel 
selbst unter diesen Gesichtspunkt des naturnothwendigen Zusam
menhangs stellen, da die Strafe allerdings nicht ein willkürlich 

lebendige Quelle etc.). — ') Vgl. 1 Mos. 2 , 17 (welches Tages du davon 
issest, wirst du des Todes sterben müssen, ΓΉΏΠ ΠΐΏ) mit 2 Mos. 20, б ; 
19, 12; 5 Mos. 27, 26 und Ebr. 12, 18 f. (wer den Borg des Gesetzes an
rühret, soll des Todes sterben). S. o. die Anm. zu §. 46, ;!. — 2 ) Auch die 
Schrift spricht dalier von dem „Gesetz der Sünde und des Todes" (νόμος 
τον Ο-ηνιιτοΐ') Rom. 8 , 2 (cf. 7. 1.".) und stellt, empirisch betrachtet, das 
Sterben als Naturnothwendigkeit hin (1 Cor. 15, Я6 f.). „Dem Menschen 
ist gesetzt einmal zu sterben (ηηόκητηι τοίς άν^ρώποις (ίτια'ξ anotrnvtlv 
etc.) Ebr. 0, 27. — 
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supranaturales Einzelverhängniss, sondern die kraft göttlichen 
Gesetzes und heiliger Weltordnung nothwendige Folge (Neme
sis) der Sünde ist. Daher die Heimsuchung von Geschlecht zu 
Geschlecht') und der hereditäre Character des Uebels! Das 
heilige Gesetz Gottes setzt sich eben in gesetzmässiger Form 
durch, auch wo es alterirt worden ist durch die eigenwillige 
Freiheit der Creatur. Gott bleibt ein Gott der Ordnung auch 
als der gerechte Richter'2), auch in der Offenbarung seines Zorn
willens. Nur von diesem Gesichtspunkte aus lässt es sich ver
stehen, dass der Tod sein Herrschaf ts recht (βασιλεύει*1) in 
dem weiten R e i c h e (βασιλεία) natürlichen Lebens ausübt; dass 
es gleichsam einen colossalen Organismus des Todes (σώμα таъ 
θανάτου) giebt, welcher auf einen gewaltigen Herrscher (βασι
λεύς) hinweist, der hier nach Gottes richterlichem Willen seine 
unheimliche Macht ausübt -1). 

3. Deshalb wird aber doch nimmermehr die für das Leben 
in der Gottesgemeinschaft bestimmte Menschheit das Verhäng
nissvolle und im idealen Sinn Naturwidrige der Todesherrschaft 
ignoriren können. Die heidnisch ernste Resignation gegenüber 
dem Unvermeidlichen reicht hier ebensowenig aus, als jene fa
selnde Oberflächlichkeit, welche den Tod wie einen erlösenden 
Befreier von den Banden der Leiblichkeit zu verherrlichen sucht 4). 
Der zerstörende, schauerliche Character des Todes wird dem 
natürlich berechtigten Selbsterhaltungstriebe gegenüber stets ein 
Zeugniss der Natur W i d r i g k e i t sein, wenn wir den Begriff der 
Natur, des Werdens (nasci) im idealen Sinno der normalen Ent
wickelung nehmen. Der Zornwille Gottes giebt den sündigen 
Renschen jener dämonischen Macht ü) Preis, die in allem Uebel 
u nd so auch in der Todesherrschaft sich kund giebt, ein Zeug
niss der richterlichen Consequenz göttlicher Strafgerechtigkeit 
in dem R e i c h e des Bösen (vgl. §. 10, S. 139). Das ist das 

') Vgl. 2 Mos. 20, 5; 34. 7 mit Ez. 18, 20. - 2) p s . 7, 12 (Gott 
'st der rechte Richter etc.); 9, 5; 04, 2; Jac. 5, 9; 4, 12 (der vo μοϋίτης ist 
aUch der χρίτης). — si Vgl. Matth. 12. 26 (wo die in der Opposition 
£egen Gott einige βασιλεία Satans der βασιλεία τον &εον gegenüber
gestellt wird) mit Rom. 7, 24 (wer wird mich erlösen von dem Le ibe dieses 
l°des) und Eph. 1, 2.1; 6, 12; Col. 2, 10 (wo von der ιίρχ,',, der ΙΙονσία, 
^et αΰναμις und χνριόιης des Bösen die Rede ist). — «) Paulus bezeichnet 

als ein schmerzliches „Entkleidetwerdcn" (ΐχιίνπασίεαι) 2 Cor. 5, 4. - -
J v g l . Ebr. 2 , 14, wo der Teufel (,i, άβολος) als der, welcher , des Todes 

, eWalt hat" (ή το χράτος ΐγιον τον Οανάιον) bezeichnet wird. Achnlich 
^ Betreff alles physischen Uebels und der Krankheit, als der Vorboten des 
T o <les, Matth. 12, 26; Luc. 13, 16; 2 Cor. 12, 7; 1 Cor. 5, 5. Арок. 2, 24 ; 
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unleugbare Wahrheitsmoment im judaisirenden Deismus, welcher 
Von seiuem Standpunkt der Heteronomie wohl weiss, dass die 
Verletzung des nicht von Menschen, sondern von Gott stammen
den Sittengesetzes in der unter dämonischem Einfluss sich voll
ziehenden V e r k e h r u n g der ursprünglichen Naturordnung sich 
rächen muss'). In welcher Weise sich die Naturentwickelung 
für das Leben und die Fortentwickelung der einzelnen Indivi
duen in der Gattung ohne Eintritt der sündlichen Gesetzwidrig
keit (§. 9) gestaltet hätte, ist eine vollkommen unnütze, weil 
unserer Erfahrung fern liegende Frage, über welche selbst die 
christliche Offenbarung uns keinen Aufschluss giebt. Mag der 
unter die Todeserfahrung geknechtete Mensch immerhin das 
Problem sich zu beantworten suchen, ob der Fortentwickelungs-
process der Gattung an und für sich mit einem empirischen 
Verschwinden oder Verwandeln (Evolution) der Individuen ver
bunden gedacht werden muss. Jedenfalls meinen wir mit dem 
Ausdruck „ T o d " nicht jene ideale schmerzlose Verwandlung2), 
sondern den tief schmerzlichen Riss in die organische Entwickel
ung. Diese pathologische Form (der Stachel)3) des Todes ist 
für unser irdisches Dasein mit seinem Begriff und Wesen eins 
und dasselbe. Sie ist die nothwendige Frucht der sündlichen 
Z e u g u n g und egoistisch-lüsternen Willensbejahung. Da mit 
der Generation die Degeneration beginnt, da mit der Degenera
tion der Todeskeim bereits als Anlage gesetzt ist, so können 
wir uns den normalen Gang der Fortzeugung (der individuali-
sirenden Reproduction der Gattung) in u n u n t e r b r o c h e n e r 
Lebensentwickelung nicht mehr denken. So viel bleibt erfahrungs-
mässig gewiss, dass der natürliche Mensch vor jener „Gesetz
mässigkeit" des Todes, die ihm Leib und Seele zerreisst und 
sein Leben der Verwesung Preis giebt, um so mehr zurück
schrecken muss, als die G e w i s s h e i t der persönlichen Un
sterblichkeit ihm fehlt (§. 47 > und das Versinken ins N ich t s 
dem persönlich gearteten gottesbildlichen Geiste wider
strebt. Daher bleibt die knechtende Macht der Todesfurcht 
die (hier und da nur leichtfertig oder stoisch verdeckte) Grund
stimmung des alten Menschen 4); denn er will schlechterding9 

12. 12 ff. — η hn Λ . T. ist daher Satan ( ] Ш З П ) der Verdorber (ГГПТЙ ' З ) 
χατ' Ιξοχήΐ', durch welchen Gott Straf übel bis zum Tode vollziehen lass*" 
(Hiob 1, 0 ff.; 2, 2 ff. — Exod 12, 23. lliob 15, 21). — 2 Cor. 5, *' 
l HtvdvCrtG tlnt, Ίνα xairtnnfri] 7 0 ftinpltv νηο της ζωής. Vgl 1 Cor. 
52 (ήμ(·ζ αίλαγηπ-όμ^α). 1 T l l C S S . 4, 10. - ») Κίι>τροι> r o t - 9αι>«ι°*' 
1 Cor. 15, 50. — <) Vgl. Ebr. 2, 15, wo die Menschen im Allgemeinen & 
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nicht sterben und fühlt wohl, dass für den Einzelnen der phy
sische Tod eine entscheidende Krisis ist, mit welcher für unse
ren Gesichtskreis die ethische Entwickelung, die Lebensgeschichte 
des Menschen absctliesst'), 

r>'2. Der vollendete, ewige T o d als das höchste VJehel, die CoTiRCqitcriK des theo-

nomisehen Standpunktes. — Die ai lmali^e Anbahnung des Kndg-erichts in der weltge

schichtlichen Kris ie und in» Gericht dos G e w i s s e n s , das Wahrhe i t smoment im Stand

punkt der Autonomie. — Die Nothwendigkeit einer schliessliehen Geriehtsreife und 

itüUliehen Kris is , das Wahrhei t smoment im Standpunkt der Hcteronomie. 

1. Auf dem Standpunkte der Theonomie, der, wie wir ge
sehen (§. 44, 3 ) , die gesunde Mitte zwischen Autonomie und 
Heteronomie darstellt, versteht es sich im Grunde von selbst, dass 
die sündige und schuldvolle Widersetzlichkeit gegen den gerech
ten Gotteswillen sich in der Erfahrung des d a u e r n d e n T o d e s 
vollenden muss 2). Denn was der Mensch säet, das wird er ern
ten müssen, und wer auf das Fleisch säet, wird vom Fleisch das 
Verderben ernten3). In dieser Hinsicht ist die unverbrüchliche 
Continuität des göttlichen Sittengesetzes dem göttlichen Natur
gesetz vollkommen gleich. Die Unverbrüchlichkeit dieses con-
sequenten Zusammenhangs ist auch dem sittlichen Bewusstsein 
des natürlichen Menschen tief eingeprägt. Daher vermag er 
auch in diesem Bewusstsein nicht von sich aus auf irgend wel
che Gnade oder auf ein ungewisses göttliches Erbarmen zu rech
nen. Die in den Vordergrund tretende, abwägende G e r e c h t i g 
ke i t muss ihn in die Hölle, d. h. in jenen ewigen Tod der Hoff
nungslosigkeit (lasciate ogni speranza) führen, welcher eins ist 
mit verewigter Schuld und verewigtem Schuldgefühl4). Was 
die barmherzige Liebe Gottes, wo und soweit sie sich offenbaren 
will und geoffenbart hat, zur Kettung der verlorenen Mensch
heit thun mag, haben wir hier noch nicht zu untersuchen. In 

diejenigen bezeichnet werden, so „durch Furcht des Todes im ganzen Leben 
Knechte sein musston" (φόβοι Άαι>άιον ίΐ'ογοι δουλείας)· — ') Vgl. Ebr. 
9> 27: Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, und darnach ( « м л 
rfe τούτο) das Gericht (χοίο,ς). 2 Cor. 5, 10.— 2 ) Die Schrift braucht da
für den Ausdruck des „zweiton Todes" (δεύτερος Άάνατος) Off. 2 , 11; 20, 
14; 21, 8. — 8 ) Gal. 6. 7 ff. (ό ηπείριοΐ' ε'ις τi)r αάρχα ΐαντοϋ Ιχ της 
"άρχος &ερίοει φ&οράν). Vom. 8, Dl; 2 Thess. 1, 9; Phil. 3 , 19 (α,ι< τι> 
τίλος απώλεια); 2 Petr. 2. — 4) Joh. 3, 36, wo der Zorn Gottes als b le i 
bend (iih-ει) über dem Sünder, hervorgehoben wird. Vgl. 1 Joh. 5, 16. -
Malier Gott als der bezeichnet wird, welcher Leib und Seele zu verderben 
V ermag in die Hölle. Matth. 10, 28; Luc. 12, 5; Marc. 9, 44 ff. (.der nicht 
sterbende Wurm ist eben die Gewissensqual). Matth. 25, 45 ff. 
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der alten Menschheit, sofern sie eine sündige ist, liegt kein 
Mittel der Heilung. Selbst die Reue (§. 41 ff.) ist eine ohn
mächtige, weil sie weder das Geschehene ungeschehen machen, 
noch auch die freudige Kraft zu einem neuen^ gottgemässen Ver
halten zu geben vermag. Obwohl also die menschliche Sünde 
der dämonischen nicht gleich zu achten ist (§. 43), so liegt doch 
an und für sich betrachtet in der adamitischen Sünde die Pro
gnose für die Fortentwickelung zur dämonischen Verfestigung 
in der Sünde. Die Möglichkeit der Umkehr in der Todesstunde 
ist ebenso wie Bekehrung im Leben bedingt durch ein regene-
rirendes, ausreichend starkes Motiv, das sich in der sittlichen 
Lebensentwickelung des natürlichen Menschen schlechterdings 
nicht aufweisen lässt. So wird ihm der zeitliche Tod eine ver
hängnissvolle Krisis, in welcher die pathologische Entwickelung 
sich vollendet, so dass die Seele in ihrer ganzen Nacktheit und 
Blosse i ) dem gerechten Richter und seinem heiligen Zornwillen 
Preis gegeben ist. Darin gipfelt alles Leiden, alles Uebel der 
Erde. Das höchste Uebel oder der Uebel höchstes ist — die 
bleibende Schuld. 

2. Dieses tragische Ziel peinlicher Vollendung2) erscheint 
nicht plötzlich und unvermittelt, als ein furchtbares und dem 
Menschen unverständliches Verhängniss des jenseitigen (trans-
scendenten) Gottes und seines etwa willkürlichen Rathschlusses 
(decretum absolutum). Es stellt sich das heilige Gottesgesetz, wel
ches den Fluch droht, dem menschlichen Gewissen vielmehr als ein 
innerlich berechtigses dar (§. 45, 2). Wir müssen es daher als 
ein Wahrheitsmoment in dem Standpunkte der Autonomie an
erkennen, dass die Entscheidung nicht einseitig ins abstracte Jenseits 
verlegt wird : )). Gott bezeugt sich als der gerechte Richter über 
das Boso bereits in der zeitlichen Entwickelung des Einzelbe
wusstseins, wie in dem geschichtlichen Process des Collectivbe-
wusstseins. Die menschliche Form der Selbstgesetzgebung in 
Sitte und Recht. (§. 37) ist ein Zeugniss dafür, dass sich schon 
hier auf Erden das Böse rächen und die Sünde gestraft werden 
muss. Daher liegt unbestreitbar eine tiefe Wahrheit in dem 
Satz, dass die Weltgeschichte das Weltgericht ist. In der weit* 

4 Ebr. 4 , 1 3 : Es ist Alles bloss [γνμ uä) und entdeckt vor seinen 
Augen. — '!•) Das τίΐας (Eöm. ö, 21) der Sünde ist nothwendig das xnr"' 
xQiun (Köm. 5. 16. 18; 8, 1; vgl. 2 Cor. 3 , i». wo das alttestamentlicbe 
Gesetzesamt eine διαχονία τής χηταχρίακος genannt wird). — ») Joh. 3, 1" 
(ήδη xfxiiirai). — 
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geschichtlichen Krisis bahnt sich die weltgeriehtliche Entscheid
ung an. Ebenso vollzieht sich im Selbstgericht des Gewissens 
bereits eine zeitliche Krisis, die dem Einzelgemüthe den Vor-
schmack der Hölle bereitet. Mit der Ungewissheit der Gottes-
Hebe erfährt der natürliche Mensch, sofern wir ihn als unter dem 
Gesetz stehend betrachten, den Jammer der Sünde schon im 
„Diesseits". Sein Leben unter dem Banne des Schuldgefühls ist 
eine Hölle auf Erden. Die durch Gesetzesoffenbarung gesteigerte 
Hoffnungslosigkeit nagt bereits als eine Macht des ewigen Todes 
und der Yerdammniss an dem inwendigen Menschen und zer
frisst alle seine Lebensfreudigkeit (§. 47 ff.). 

3. Dennoch lässt sich weder die äussere weltgeschichtliche, 
noch die innere selbstgerichtliche Krisis als eine entscheidende 
und abschliessende bezeichnen. Darin liegt das Wahrheitsmo-
nient des heteronomen Standpunktes. Weil in der Weltgeschichte 
dem unklaren Mischzustand von Böse und Gut noch Kaum ge
lassen ist 1 ); weil in der Selbstkritik des Gewissens die stete 
Verdunkelung durch den Selbstbetrug der Sünde sich geltend 
macht: muss eine schliessliche göttliche Entscheidung eintreten, die 
auf Grund gottgesetzter Normen das Verworrene klärt und die 
Strafgerechtigkeit offenbart. Ein adäquates Verhältniss von 
Schuld und Strafe ist innerhalb der zeitlichen Entwickelung des
halb unmöglich, weil, so lange die Geschichte verläuft, auch der 
Uebermacht böser und dämonischer Freiheit von der göttlichen 
Oeconomie Raum gelassen werden muss 2). Sonst würde die 
Geechichtsentwickelung illusorisch. Diese göttliche Selbstbe
schränkung währt so lange, bis die Menschheitssünde nach ver
laufener Gnadenfrist zur Reife gekommen ist3)- Die volle Ge
richtsreife ist die Bedingung für den Vollzug der für den Ein
zelnen und die Gesammtheit eintretenden göttlichen Krisis (s. §. 90). 
Wo die Sünde in der Form gottloser Sicherheit oder bewusstloser 
Verzweiflung zu dämonischer Verfestigung und Verstockung ge
langt, da erst kann und wird die Wage der Gerechtigkeit end
gültig das Urtheil fällen4). So gewiss dasselbe für den in der 
Sünde verharrenden Menschen nur den Character des vollende
ten, ewigen Todes tragen kann, so gewiss ist es, dass die er-

J) Matth. 13, 30. 39: Lasset beides mit einander wachsen bis zur 
Ernte (v. 39: bis zur CVITUHK r o J πίώι>ος). Luc. Iii. 25 rt'. — 2) Vgl. 
Off. Joh. 1 2 , 12. — Daher die stete biblische Parallele zwischen Krisis 
"nd Ernte; Matth. 13, 39: die Ernte ist das Ende der Welt. Marc. 4, 29. 
Oft. 14, 1 5 . 4 j 0£ Joh. 22, 11 f. -
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barmende Liebe Gottes nichts unversucht lassen wird, um den 
verlorenen Menschen zu retten. Es ist nur der Schmerz seiner 
heiligen Liebe, welche in der gerechten Zornesoffenbarung zu 
Tage tritt. Er kann und will den sich selbst verfestigenden 
Sünder nicht zwingen. Deshalb bringt er die Sündenschuld zur 
Reife und drängt zur Entscheidung. — Die nothwendige Prämisse 
für diese Gerichtsreife und die eventuelle Verhängung des ewi
gen Todes der Gottverlassenheit ist aber die volle Offenbarung 
der Gnade. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, son
dern dass er sich bekehre und lebe 1 ) . Erst nach allseitiger Be
trachtung der regenerirenden Gnadenoffenbarung im Evangelium 
(Abschn. II) werden wir die Frage nach der möglichen Gerichts
reife und ewigen Verdammniss (Abschn. III, §. 88 ff.) wiederauf
nehmen können. 

i) Ez. 18, 23; 33, 11. -



Zweiter Abschnitt. 

Der neue Mensch als Glied im Organismus des Reiches 

Christi und sein Verhältniss zum Gottesgesetz. 

§. ,r>3. Al lgemeines . Griinpinmii des Stoffes. 

1. Es ist die speeifische Aufgabe der christlichen Ethik 
(§· 19 und 23), im Hinblick auf die sündliche Entwickelung des 
alten Menschen (Abschnitt!) das H e i l s l e b e n des neuen 
M e n s c h e n ' ) nach seinen innersten Motiven und nach seiner 
fortschreitenden Entwickelung als ein Leben der Wiedergeburt 
Ш neugewonnener Freiheit zum wissenschaftlichen Verständniss 
zu bringen. Zwar deckt sich der Begriff des Christen nicht ohne 
Weiteres mit dem des „neuen Menschen". Im Werden und Le
ben des Christen liegen erfahrungsmässig das alte und neue 
Wesen noch stets im Streit mit einander. Der Christ ist und 
bleibt auch als Christ ein Sünder, und sein zunehmendes 
Wachsthum geht mit der fortschreitenden, bussfertigen Erkennt
niss seines Sündenelends Hand in Hand-), während der neue 
Mensch als solcher nicht sündigen, also auch nicht Busse thun 

4 

1 ) Biblisch wird die „Neuheit des Lebens" (χαινότης ζοιής Нот. 6, 4; 
7, 6) im Zusammenhange mit dem neutestamentlichen Heilsgut bald zu 
dem Alten Hunde in Gegensatz gestellt (Marc, l.i 27: καινή διδαχή; 
Matth. 26, 28; 2 Cor. 3, 6; Ebr. 8, 8. 13: καινή ό,αΆήκη = ' Т О Л П Γ Τ Η Ξ 

Jer. 31, 31; 1 Joh. 2, 7: χαινή Ινιηΐή); bald dem heidnischen Wesen 
des natürlichen Menschen und dem sündigen Wcltlauf entgegengesetzt (Hörn. 
12, 2: Verändert euch durch Vorneuerung des Sinnes, ιi] ävaxaivinnti τον 
»οός; besonders 2 Petr. 3, 13 und Арок. 2, 17; 3, 12; 1P, 12; 21, Й: siehe 

l c h mache Alles neu). Der l'egriff des neuen Menschen ( M I T ; ιχν&ριο-
"o? Eph. 2, 15; 4, 24; Col. 3, 10 ,·(ος άνθρωπος, wohl zu unterscheiden 
v °n dem idoi^tv oder Г GM ΑΝΆΡ., an welchem die Erneuerung sich vollzieht, 
2 Cor. 4, 16) und der neuen Creatur (χαινή χτίοις, Gal. 6, 12; 2 Cor. 
>̂ 17) ist also keineswegs ein bloss paulinischer; er geht durch die ganze 

Schrift. — '·!) Eöm. 7, 18 ff. (Ich weiss, dass in mir, d. i. in meinem Fleisch 
ffohnt nichts Gutes). 2 Cor. 12, 7 (Pfahl im Fleisch). Ebr. 12, 1 ff.: 1 Tim. 
1> 15 ^ o Paulus sich als vornehmsten Sünder bekennt) — 
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kann ' ) . Aber die christliche Ethik muss zunächst, abgesehen 
von diesem K a m p f mit der noch anklebenden Sünde (Ab
schnitt III), die i d e a l e n G e s e t z e jener Erneuerung vom Ur
sprungspunkte ab bis zur schliesslichen Vollendung zusammen
hängend beleuchten, um das vollkommene Gese tz der Frei
h e i t 2 ) in diesem Process nachzuweisen. Indem sie dabei den 
neuen Menschen stets als Glied des in Christo begründeten Or
ganismus des R e i c h e s Gottes 3) betrachtet, bewahrt sie ihren 
socialethischen Character. So entspricht sie der unleugbaren Erfah
rung, dass der Einzelne ein Kind Gottes nur wird als Glied an 
dem Leibe dieser Gemeinschaft4), aus welcher er neugeboren 
worden, in welche er sich hineinlebt, und mit welcher er zur 
Vollendung gelangt. 

2. Die heilsgeschichtliche Gründung dieses Reiches ruht auf 
der Versöhnungsoffenbarung Gottes des Vaters in Christo und 
hat sich mittelst der neuschöpferischen Gnadenwirkung des hei
ligen Geistes in der Kirche Christi thatsächlich vollzogen. Die 
systematische Durchführung dieses Grundgedankens einer durch 
die göttliche Liebesoffenbarung hergestellten tatsächlichen Heils-
g e m e i n s c h a f t der Menschheit mit Gott — ist Sache der Dog
matik oder christlichen Glaubenslehre. Sie bildet die nothwen
dige V o r a u s s e t z u n g für die socialethische Durchführung der 
Idee des Heils lebens im Reiche Christi (§. 16 u. 42). Durch 
diese Voraussetzung unterscheidet sich die theologische Sitten
lehre des Christenthums von der Moralphilosophie (§. 21). 

3. Die dogmatischen Voraussetzungen erscheinen aber in der 
christlichen Socialethik nicht als Axiome oder fertige. Prämissen, 

l ) Vgl. 1 Joh.3, 9: „Wer ans Gott geboren ist, der thut nicht Sünde und kann 

nicht sündigen etc." — was auf den Christen in seinem empirischen Zustande ange

wendet, ein Unsinn wäre. Vgl. 1 Joh. 1, 8 : So wir sagen, wir haben keine 

Sünde etc, — '£) Jac. 1, 25; 2 , 12 (νόυος ri/.fing Ό της ИеиЯцпад) 
vgl. 

mit Rom. 8, 2 (<i νόμος τού ηνι-ύμαιος της ζωής >ν ΧριΠτω ΊηΟον ήλ*υ' 
Я-iQioci μι- etc.). Vgl. Joh. 8, 32.' 30; 2 Cor. 3, 17. — a) U s sind alttesta-
mentlich die „Kinder des lieichs" (υιοί τής βαατλι-ίης Matth. 8, 12); neu-
testamentlich die durch Neugebart (.loh. 3, 5 ff.) in die ßaß tlfl« то*1 

fttov {των ουρανών) Eingehenden. Matth. 11, 11; 13, 38; Luc. 7, 28 etc-
5. weiter unten die Anm. zu §. 50. — *) Eph. 5. 30: Wir sind Glieder sei
nes Leibes (μίλη :<7μΙν τον с, ώ μ m ο ς и ι; г ой). Vgl. Rom. 12, off.; 1 Co*-
6, 15; 12, 12; Col. 1, 18; Eph. 4 , 15 ff. (Lasset uns rechtschaffen sein i» 
der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Clin* 
stus, aus welchem der ganze Le ib zusammengefüget und ein Gl ied am an
deren hänget durch alle Gelenke etc.) — 
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mit der Forderung, dass ihre Wahrheit ohne Weiteres anerkannt 
werde. · Vielmehr wird und muss sieh durch die ethische Be
handlung die Wahrheit derselben nur von einer anderen Seite 
der Betrachtung ergeben und einleuchtend werden. Unter schlecht
hin neuen Gesichtspunkten kommen sie im Zusammenhange mit 
dem Erfahrungsleben des in seinem Gewissen geheilten und be
freiten Menschen hier zur Sprache. So liefert die ethisch-syste
matische Beleuchtung derselben, durch Herübernahme jener gött
lichen Heilsthaten in die inneren Erlebnisse des neugeborenen 
Menschen, ihrerseits einen Beitrag zur apologetischen Begründ
ung der Glaubenswahrheiten selbst. Sie werden integrirende 
Bestandtheile der B e f r e i u n g s g e s c h i c h t e der Menschheit, wie 
sie im Π e i l s i e b e n sich realisirt. — Das Heilsleben der neuen 
Menschheit im Reiche Christi (§. 23) werden wir aber in seinem 
a l l m ä h l i c h e n W e r d e n nur dann verstehen, wenn wir, wie bei 
der Fehlentwickelung der alten Menschheit (§. 25, 3 ) , von der 
W i e d e r g e b u r t als dem keimartigen Anfang des neuen Lebens 
ausgeben (Cap. T), die Lebensentfaltung in der H e i l i g u n g 
(Cap. II) als das Wachsthum und die V o l l e n d u n g in der Ver
klärung (Cap. III) als das Ziel oder die Frucht dieser organi
schen Entwickelung begreifen lernen (vgl. §. 24). Bei jeder 
Entwickelungsstufe dieses Hcilsprocesses werden die christlichen 
Grundtugenden1) des G l a u b e n s , der L i e b e und der Hoff
nung als die entsprechenden subjectiven Phänomene sich dar
stellen. Durch dieselben gewinnt das neugeborene, sich lebendig 
bewegende und schliesslich zu vollendende Gotteskind im Reiche 
Christi ein neues Verhältniss zum heiligen Gottesgesetz. Denn kraft 
der neuen, nachzuweisenden Beweggründe (Motive) gelangt es zu 
der Möglichkeit einer wahren Gesetzes-Erfüllung im Geiste 
der Freiheit 2). Zu diesem Resultate wirken überall die dre i 
Fac to r en christlicher Sittlichkeit (§. 14.) zusammen. Daher 
müssen wir in jedem der drei Capitel zuerst (A) die Initiative 
g ö t t l i c h e r G n a d e n w i r k u n g in Chr i s to , sodann (II) die 
subj e et i ν christliche Herzen sbc wegungund en dli с h (C) die 
Combinat ionbeider Momente als Princip christl. Thatkraft oder 
christl. R e i c h s t u g e n d der Kinder Gottes zu dedueiren suchen. 

3 ) Zusammengestellt linden sich dieselben in der Schritt 1 Cor. 
13, 13 (πίστις. ίλπίς, ηγύηη) und 1 Thess. 1, 3 ijo ί\ιγο>- τής 
πίστεως, ή χόπης της ιγίιπης xni !/ vnniiartj της I λ л ί if п с). 
Aber die einzelnen Begriffe gehen, wie wir seilen werden. durch 
die ganze Schritt. — '-') Vgl. Köln. 3, 31: Heben wir denn das Gesetz auf 
durch den Glauben? Bas sei ferne, sondern wir richten (ΐπιωμεν, das Gesetz 
auf. Matth. 5, 17 ff. 

ν. O e n i n g e n , Socialethik. ТЫ. II. 34 



E r s t e s C a p i t e l . 

Die Geburt des neuen Menschen oder die Wiedergeburt im Glauben 
ols Grundlage des Heilslebens iin Reiche Christi. 

A. D i e W i e d e r g e b u r t als b e f r e i e n d e Gnaden
w i r k u n g des d r e i e i n i g e n G o t t e s (§. 54—56). 

§. 54. Die neuschöpferische Z e u g u n g s k r a f t Gottes des V a t e t s oder das E v a n 

g e l i u m der G n a d e als motorische Basis der Gotteskindsehaft. — Die g e o r d n e t e 

und b e f r e i e n d e Macht der Gnade im Gegensatz /.um prädestinatianischen (enpra-

naturalistisehen) Determinismus; die n o t h w e n d i g e I n i t i a t i v e und A l l e i n w i r k 

s a m k e i t der Gnade im Gegensatz zum pelagianischen ^ rationalistischen) Indifferentis-

rans.— Vereinbarkeit von F r e i h e i t u η d G na d e oder der e t h i s c h e С h a r a e t e r 

der wiedergebäremlen Ilei lewirkung in der o r g a n i s c h e n Setzung des neuen Lebens

anfangs im R e i c h e C h r i s t i auf Grund der Versöhnung. 

1. Soll der alte Mensch aus seiner verhängnissvollen Fehl-
entwickelung befreit und ein neuer Lebensanfang mit segens
reicher Entwickelung in ihm gesetzt werden, so kann das 
nur geschehen durch den, der als der Schöpfer Quell und An
fang alles Lebens ist 1). Der heilige Gott, der das Gute durch 
sein Gesetz als Forderung hinstellte (§. 44-46) , kann auch allein 
das Gute als Lebenskraft bewirken 2). Denn — wie wir ge
sehen — in der Creatur als solcher, geschweige denn in der ent
arteten, unter die Sünde geknechten, liegt die Erneuerungskraft 
schlechterdings nicht. Und doch muss das Gute, um ethischen 
Werth und sittlichen Character zu gewinnen, als freie Willens
bewegung des Menschen sich realisiren (§. 5). Es kann nicht 
von aussen ihm aufgepfropft oder anbefohlen werden. Wie die 
Sünde im Zusammenhang mit der natürlichen Geburt aus dem 
unkindlichen Verhältniss zu Gott als habitueller Zustand erwuchs 
(§. 30 u. 33), so wird auch das Gute nur aus dem Boden einer 
neuen Gebu r t des Menschen3) im Zusammenhang mit der 

i) Ps. 36, 10. — 2) Vgl. Phil. 2 , 13: Got t ist es, der in 
euch wirket beides das Wollen und das Wirken (то »Ufir xai το l.r' 
ffjydv). 2 Cor. 3, 5 ff. (7, ίχανότης τ/μοΊν tx τον Я-fov).— „Denn wir sind 
sein Werk (»юИ το δοΊροιή, geschaffen in Christo Jesu zu guten Wer
ken, zu welchen uns Gott zuvor bereitet hat (προηταίμαβίν ό &ιος)" Ι4>η· 
2, 8. 10. — 3) Aus Gott geboren werden (tx »toi ytvvyirrjvat) ist der 



§. 54. Die Wiedergeburt als Gnadenwirkung Gottes des Vaters. 519 

biblische Ausdruck dafür, der keineswegs blos in den johanneischen Schriften vor
kommt. (Joh. 1. l:i; 1 Joh. 2, 29; Η,ι',Ι; 4, 7; 5, 1. 4. 18), sondern auch bei Jacobus 
(1, 18: Er hat uns gezeugt), bei Petrus (1 Petri 1, :! und 23: άνκγ^γίννη-
μίνοι dm λόγου ζώντος Я-юй\ bei Paulus (Eph. 2, 5: I Cor. 4, 15; Tit. 
3, 5: λοντρον π α λ Ι γ γ t ν t α ί κ ς) und im Munde Jesu (Joh. 3, 3 tf. «νω-
frtv γι-ννΐ)!Υηνηι vgl. mit Matth. 18, 3). — ') lieber vi otttcia vgl. Köm. 
8, 15; Gal. 4, 5; Eph. 1, 5 mit Арок. 21, 7; Matth. 13, 38; 19, 14 etc. - -
2 ) Jac. 1, 18 {βονληίτίΙς άπι-χνηο-fv ήμϋς etc.). Vgl. Anm. 1 auf S. 51t). 
Parallel steht die geistliche Schöpfungskraft {χτκ,Άίντ(ς oder χηινή χτίσις 
*jal. 0, 15; Col. 3, 1.0.) - - 3) Vgl. Ληηι. 1 auf S. 515. - - 4 ) Das Evangelium 
(то tvctyyiJtov ~ gute , weil frohe Hotschaft) als n)ayyiXtov τι) βααιλι-ίης 
ROI7 tttov (Matth. 4. 23; 9, 35; 24, 14 etc.) ist, die eigentliche H e i l s k r a f t 
Gottes (ιίόναμις !tfov (Ις αωτηρίην) Rom. 1, 16: vgl. Eph. 1. 13: то 
*ύηγγ(λιον 7 > / ? (ϊιοτηρϊης υμών im Gegensatz zu einem ίτ^ρον n'nyyilwv 
menschlicher Art, das keine Heilskraft besitzt. Gal. 1. 6 tf. 1 Cor. 1, 18.24. — 
5) Heber die Gnade {χόιρις freiwillige Geneigtheit, synon. χρηατότης, 
τ« n-πλήγχνα. οΐχτιρμός, iV.fof im Gegensatz zum οΊ^ίλημη — Schuldig
keit) als e inz ige Kraft der Erneuerung und Gotteskindsehaft vgl. bes. Eph. 
2, 5 tf.; Rom. 4, 4. 16; 9, 16 ff.; 11, 6; Gal. 2, 10; 1 Cor. 15, 10; 12, 9; 

34* 

Herstellung seiner G o t t e s k i n d s e h a f t 1 ) erwachsen können. 
W i e d e r g e b u r t nennen wir aber jenen geheimnissvollen geist
lichen Lebensanfang, durch welchen der Mensch, in das Verhält
niss der Gotteskindsehaft aufgenommen, die Möglichkeit und 
Kraft (Potenz) einer fortschreitenden normalen Lebcnsentfaltung 
gewinnt. Aus Tod und Verwesung (§. 50 ff.) Leben schaffen, 
kann nur der lebendige Gott. Seine Schöpferkraft wird sich hier 
als neuschöpferische, belebende Thätigkeit bewähren müssen, 
welche im Hinblick auf die geforderte Geburt eines neuen Men
schen als geistige Z e u g u n g s k r a f t erfasst und bestimmt sein 
will 2 ) . Daher tritt für das christliche Bewusstsein der neue 
Mensch als neue Crea tu r , als aus Got t g e b o r e n ins Da
sein 3 ) . Da nun Gottes heiliger Wille in der Form der for
dernden Gese t zes Offenbarung kein neues Leben schaffen, son
dern nur die Todeswürdigkeit des alten Menschen zu voller 
Klarheit bringen konnte (§. 46): so wird die neuschöpferische 
Zeugungskraft lediglich von Gott als dem V a t e r ausgehen kön
nen, sofern er seinen freien Liebes- und Gnadenwillen in ver
bürgter Weise der verlorenen Menschheit kund thut. Das 
E v a n g e l i u m als die frohe Botschaft göttlicher Gnadengabe, 
als Verheissung göttlicher Heilskraft 4 ) — ist daher die einzig 
denkbare, motorische Basis für die Gotteskindsehaft des sündigen 
Menschen. 

2. Um die Gnade Gottes des V a t e r s 0 ) als wahrhaft rege
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nerirendes Princip würdigen zu können, darf man sie weder, wie 
der prädestinatianischc D e t e r m i n i s m u s thut, als eine supra
naturalistische Willkürmacht fassen; noch auch, wie der pela-
gianische I n d i f f e r e n t i s m u s will, als eine durch blosse An
regung menschlich freier Naturkraft wirkende ansehen. 

a. Die G n a d e Gottes wäre keine befreiende, sondern eine 
corrumpirende Macht, wenn sie in unvermittelt magischer Weise, 
lediglich als ein v e r b o r g e n e r Rathschluss Gottes 1) die ver
lorene Menschheit ganz oder theilweise dem Verderben entrisse. 
Der damit nothwendig verbundene Gedanke einer ungerechten, 
zwingenden Willkür Gottes müsste für das ethische Bewusstsein 
des zu rettenden Menschen entweder (im Fall des ewigen Prä-
destinirtseins) die verderbliche Wirkung der Sicherheit hervor
rufen, oder (im Fall des ewigen Verworfenseins) das lähmende Re
sultat der Verzweiflung in sich tragen. Alle rein fatale Nothwendig
keit zerstört den kindlich gesunden Glauben an die gerechte Vater
liebe Gottes. Der mystische Supranaturalismus des Deterministen 
verkennt den innerlich m o t i v i r t e n , heilsgesehichtlich g e o r d 
neten und geistig bed ing ten Character der Gnade, welcher 
die Voraussetzung für das ethische Gesetz ihrer erneuernden 
Wirksamkeit ist. 

b. Andrerseits will aber von vorn herein betont sein, dass 
G n a d e nicht Gnade wäre-), d. h. ihr Wesen einbüsste, wenn 
sie ein Moment menschlichen Verdienstes und natürlicher Mit
wirkung des Menschen zu seiner Regeneration neben sich dul
dete. Der pelagianisch-rationalistische Gedanke einer (theilweisen 
oder ganzen) Selbstwiodergeburt des natürlichen Menschen leidet 
als das entgegengesetzte Extrem an denselben ethischen Gebre
chen, wie jene prädestinatianische Willkürtheorie. Denn er setzt 
einen Anfang, ohne entsprechende wirkende Kraft, d. h. er be
wegt sich in der Sphäre der Magie. Daher ist auch die ethische 
Wirkung desselben eine ähnliche. Entweder erzeugt er beim 

Ehr. 13. !). — S. a. Tit. 2, 11 | ή χάρις roi ЯюС h (Tun ι'/ριπς л et α ι ν άνΆρο>' 
n«ic\. — ') Die Schrift stellt den Rathschluss Gottes (πρήϋ-κτις, προορισμός, 
ϊχλογι'ι, πρόγνοχτις) lediglich als Basis und Erweis der Freiheit göttlicher Gnade 
hin, im Gegensatz zum menschlichen Verdienst und Selbstruhm. Vgl. bes. 
Rom. 8. :-!0: 9. 10 ff.; Eph. 1. il 12 mit 2. 9 etc. und 1 Cor. 1 , 28 (das 
Verachtete hat Cott erwählet und das da nichts ist, auf dass er zu nichte 
mache, was etwas ist;. Das Ziel ist. dass er „sich a l ler erbarme." Rom-
11, 3 2 ; 1 Tim. 2 , 4 (welcher will, dass al len Menschen geholfen werde). 
Ez. 18. 23 etc. — 2) Vgl. Rom. 4, 4 - 1 6 ; 11, 6 ( f i rfi χάριτι, ονχίτι Ii 
ϊργων' Infi >j χάρις ούχίιι γίνεται χάρΐϊ). — 
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natürlichen Menschen (im Falle starken Selbstgefühls) die hoch-
müthig-trotzige Sicherheit des Selbstruhmes im Hinblick auf die 
eingebildete regenerirende Leistung; oder aber er bewirkt (im 
Falle ohnmächtigen Selbstgefühls) die kleinmüthig-verzagte Un
gewissheit des Verzweifelnden im Hinblick auf die empfundene 
Unmöglichkeit der Selbstregeneration. Wir werden also diesem 
Standpunkt gegenüber im ethischen Interesse die nothwendige 
I n i t i a t i v e und A l l e i n w i r k s a m k e i t der wiedergebärenden 
Gnade so zu vertheidigen haben, dass durch dieselbe die erneuerte 
Selbstbestimmungsfähigkeit (Freiheitsbewegung) des Menschen 
nicht zerstört, sondern erst wahrhaft ermöglicht und begründet 
Werde. 

3. Freilich bewegen wir uns hier in dem Grundproblem aller 
Ethik, welches in voller, begrifflich-reflectirter Klarheit zu lösen 
dem menschlichen Verstände wohl nie gelingen wird. Denn es 
handelt sich um die Vereinbarkeit von menschlicher Freiheit 
und göttlicher Nothwendigkeit, oder, was dasselbe ist, um die 
innere Erneuerung menschlicher Willonsbewegung in ihrem Zu
sammenhange mit der Alleinwirksamkeit göttlicher Zeugungskruft 
und Gnade. Es reicht jedoch für unser Denken und für die 
ethische Consequenz aus, wenn wir den scheinbaren W i d e r 
spruch aus diesem Problem entfernen und zugleich die Ana
logie desselben mit dem allgemeinen Problem des Werdens 
(aller Genesis) erkennen (vgl. Thl. I, §. 127 die Gesetze gött
licher Teleologie). —- Ueberau ist die Genesis organischen Lebens 
für uns in ein geheimnissvolles Dunkel gehüllt, sofern die gött
liche Allmacht (causa prima) Wesen mit der Fähigkeit der 
Selbstbewegung (causae secundae) setzt. Auch in der geistigen 
Sphäre ist Zeugung und Begabung überall die Voraussetzung 
für Lebensfähigkeit und Selbstthätigkcit der Creaturen ' ) . Wie 
sollte in dem religiös - sittlichen Leben der überall abhängige 
Mensch sich selbst setzen oder durch eigene Hebelkraft aus dem 
Sumpf des Verderbens ziehen können? Eine neue, normale Be
stimmtheit muss ihm gegeben werden, damit er sich in normaler 
Weise selbst bestimmen könne 2 ). Für die sittliche Selbstbe-

•) Vgl. 1 Cor. 4, 7 (W <t; . > i c , о oix ϊλπβεςλ; Jac. 1, 17: Alle gute 
Gabe (πηπα ΰι'χτις ηγηίτή) als von Oben (ni'iolrtr) kommend bezeichnet. 
Aehnlich Eöm. 12, 6; I Petr. 4 , 10; Joh. ;!, 27 (ο?ϊ (ΐιΐ'Γ(7ΐϊΐ άνθρωπος 
^<*μßni'ftv οτ'ίίί/', }(xr ttг/ η df-rfnfjh'oi' nrrrr/i >κ την ονρηνον)· Daher 
auch Niemand (Matth, б, 20) seiner Länge eine Kilo zusetzen kann. Vgl. 
Luc. 12, 25. — '2) Eph. 2, 8 ff.: $tov 76 ΰώχον — UVTOV γά$ Ιβμιν 
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π ο ί η μ α etc. Köm. :i, 24 ( i l W f ä i > ) . — f ) Vgl. die Anm. zu §. 42 u. 50.— 
2 ) Vgl. Köm. 8. 2 ( ν ό μ ο ς ιόν πνίάματος). — -1) Vgl. Köm. 3, 2() (MV 

fli'ar aihöf rflxainr xai διχαιονντα 7(>ι> ix πίααως 'ξηΠον). — *) Tit. 3, 

f) (παλιγγίΐ'ΐαία mit αναχαίνωΰις πνίύμαΊος άγιου combinirt). Vgl. Rom. 

Stimmungsfähigkeit des in sündlicher Fleischeslust erstorbenen 
und von der Sündenschuld gedrückten Menschen l ) ist dio leben
erzeugende und heilswirksame Kraft der göttlichen Gnade vollends 
die conditio sine qua non. Denn ohne Gewissheit der Sünden
vergebung und Schuldentlastung ist der Anfang eines Heilslebens 
in der Gotteskindsehaft undenkbar. Die wirksame Causalität 
dafür können wir, im Hinblick auf die (Abschnitt I) nachgewie
sene Verdienstlosigkeit und Yerdammlichkeit des Menschen, nur 
G n a d e (Barmherzigkeit) nennen. Ob der heilige Gott sie dem 
Sünder erzeigen will, und unter welchen Bedingungen er sie allein 
erzeigen kann, werden wir weiter unten sehen (§. 55 ff.). So viel ist 
im Zusammenhange des uns hier beschäftigenden Problems gewiss, 
dass die alleinwirksame Gnade, soll sie anders befreiend wirken, 
als eine für den Menschen und sein Erneuerungsbedürfniss ge
ordnete undgese t zmäss ig wirkende Kraft sich erweisen muss2)-
Sonst wäre jenes Problem mit einem unerträglichen Widerspruch 
behaftet, d. h. die wirkende Ursache entspräche nicht dem zu 
erzielenden Erfolge. Die freie Gnade Gottes in ihrer wiederge
bärenden, zeugenden Thätigkeit kann nur unter einer doppelten 
Voraussetzung (entsprechend den allgemeinen Gesetzen der Con-
tinuität und Normativität, vgl. ТЫ. I, §. 127) ihren e th i s chen 
C h a r a c t e r bewahren. Sie muss e r s t ens (objectiv): im Ein
klang mit der göttlichen Heiligkeit (mit dem inneren Gesetz sei
ner Selbstbewahrung) sich heilsgeschichtlich so offenbaren, dass 
der zu erneuernde sündige Mensch von der in ihr waltenden 
G e r e c h t i g k e i t 3 ) vollkommen überzeugt werden kann; und 
z w e i t e n s (subjectiv): in der menschlichen Einzelpersönlich
keit einen derartig k e i m a r t i g e n Anfang des neuen Heils
lebens setzen,, welcher die Nothwendigkeit und Möglichkeit all
mählicher, o r g a n i s c h e r Fortentwickelung in sich schliesst4)-
Jones Postulat erfüllt sich dadurch, dass Gott seine wiederge
bärende Gnade nur auf Grund vollgültiger Sühne in Chr i s to , 
dem göttlichen Urbild menschlicher Wiedergeburt, offenbart 
(§. 55). Der zweiten Forderung geschieht dadurch Genüge, dass 
Gottes Gnade die Einzelpersönlichkeit nicht zur Kindschaft er
neuert, ohne sie durch heilige G e i s t e s w i r k u n g aus dem 
Mutterschoosse eines R e i c h e s Gottes h e i l s o r d n u n g s m ä s s i g 



§. 55. Das gottmenschlichc Urbild der Wiedergeburt. 523 

Wiederzugebären (§. 56). Die (in den beiden folgenden Para
graphen ethisch zu begründende) göttliche H e i l s ö c o n o m i e *) 
rettet also das Wahrheitsmoment und wehrt der Lüge in dem 
prädestinatianischen und pelagianischen Extrem, d. h. die Gnade 
erweist sich als die alleinwirksame und zugleich befreiende, weil 
heilsgeschichtlich bedingte und innerlich geordnete Geistes- und 
Lebensmacht. 

S. SS. Das göttl iche Urbild menschlicher Wiedergeburt und Gotteskindschaft in 
Christo, dem gottiuenschlichen Ilcilsmittler. — Das versöhnende Leiden des Gottes
sohnes und die sühnende OesetzescrfüUung des Menschensohnes in ihrer ethischen Be
deutung (gegenüber dem ehjonitisch-judaislrendcn Nestorianismus und dem doketisch-
ethnisironden Monophysit ismus). — Die in Christo beschaffte wahre Gerechtigkeit oder 
'lie Heehtf'crtigung der Gattung und Wiederherste l lung der Gotteskindschaft in Christo, 

dem andern A d a m . 

1. Die speeifisch sittlichen Ideen der Wiedergeburt und 
Gotteskindschaft könnten in dem Bewusstsein der gottentfrem
deten Menschheit weder entstehen, noch festen Boden gewinnen, 
wenn sie nicht in heilsgeschichtlicher Objectivität sich verwirk
licht hätten. Die durch das Gesetz vertiefte, reale Kluft zwi
schen Gott und Menschheit (§. 46 u. 50 ff.) kann nur durch 
einen solchen Gesetzeserfüller überbrückt werden, in welchem 
Gottesbild und Menschheitsbild2), Gottessohnschaft und Men-
schensohnschaft3) zu realer persönlicher Einheit gekommen sind. 
Der menschlichen Wiedergeburt fehlte der wirksame Ausgangs
punkt und die verbürgende Gewissheit ohne die Selbstbezeug
ung jener Liebe Gottes des Täters, welche sich in dem Sohne , 
als dem Urbilde aller Kindschalt (νίο3εσ(α), der Menschheit 
gegenüber h e i l s g e s c h i c h t l i c h geoffenbart hat 4). Wir sehen 
hier von dem metaphysischen (dogmatisch zu erörternden) Hin
tergrunde dieser Offenbarung ab. Wir wollen hier nicht erst 
den leicht zu führenden Nachweis versuchen, dass alle Gottes-
erkenntniss und Gottesgemeinschaft für den Menschen dadurch 
bedingt ist, dass Gott sich „im Fleisch" offenbare6). Schon die 
gesammte Schöpfung ist eine verleiblichte Selbstkundgebung des 

12, 1 ff. Eph. 4 , 23 f . — i ) Ueber olxovofiin τον fifov vgl. 1 Cor. 9 , 1 7 ; 
Col. 1, 2 5 ; 1 Tim. 1, 4 Eph. 1 , 9 f. ((Ίς οιχονομίαν τον πΐηροψατος 
T<öf χπιρών); vgl. Gal. 4, 1—4. — s ) Vgl. über Christus als tlxmv »tov 
Col. 1, 1 5 ; 2 Cor. 4 , 4 ; Ebr. 1 , 3 (χαραχτήρ της νττοπτκΡίο)ς κντον) 
und ύστερος ηνΆρο)πος 1 Cor. 15, 47 ff. mit Rom. 5 , 14 ff. — 3) Daher 
die durchgehende doppelseitige Bezeichnung Christi als νίύς του Άιον und 
"ΙΌς той άν&ρώπου (Luc. 1, 35 mit 3, 3 8 ; Rom. 1 , 3 f.; 8 , 3 . ; Ebr. 1, 5ff.; 
Gal. 4, 4 ; Matth. 26, 63 ff. etc.). — *) .Toh. 3, 16 (Also hat Gott die Welt 
Reliebt etc.) - ») Joh. 1, 14 mit 1 Tim. 3, 16 (i>töc Ιγην/ροιΙτη lv σηρχί).— 
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göttlichen Wortes, welches der unmittelbare Ausdruck seiner 
ewigen Schöpfungsgedanken ist l ) . Wir bleiben hier bei der rein 
ethischen Betrachtung. Und da ist es von entscheidender Be
deutung, dass der persönliche Gott, der als die heilige Liebe 
das Maass alles Guten ist, sich nicht in abstracter Ueberwelt-
lichkeit und Schrankenlosigkeit (schlechter Unendlichkeit), in 
einer für uns unerkennbaren und unempfindlichen Transcendonz 
und Einfachheit bewahrt, sondern der zu Gott geschaffenen 
(§. 26) und für die Liebesgemeinschaft mit ihm bestimmten 
(§. 28) Menschheit m e n s c h l i c h naht, um diese liebend zu sich 
zu erheben. Ohne solche Selbstunterscheidung und Selbstbe
zeugung könnte die schuldbeladene und vor Gott sich fürchtende 
Menschheit bei der lauten Anklage des Gewissens (§. 28. 44) 
nimmermehr zur Gewissheit der Gottesliebe gelangen J ) . Deshalb 
beruht alle Neuschöpfung oder wiedergebärende Kraft zur 
Wiederherstellung der Gottesbildlichkeit in dieser sündigen Men
schenwelt auf dem mittlerischen Thun dessen, der als der sünd
los geborene Sohn Gottes aller Gottessohnschaft und Kindschaft 
ewiges persönliches Urb i ld ist 3). Als das Fleisch gewordene 
Wort des Vaters vermag er allein die wahre Gotteserkennt-
niss und Gottesgemeinschaft des Menschen auch zeitlich zu be
gründen'). — U r b i l d unserer W i e d e r g e b u r t ist aber Chri
stus, der gottmenschliche Heilsmittler, nicht kraft eines apodic
tischen Machtspruches oder einer dogmatischen Satzung; nicht 
weil ein als inspirirt geltendes Gotteswort und eine darauf sich 
gründende kirchliche Tradition ihn als solchen verherrlicht. Das 
hiesse den ethischen Nerv der in Christo wurzelnden Wiederge
burtsmacht zerschneiden. Wahrhafter Heilsmittler und Begrün
der unseres Heilslebens kann er nur sein, wenn und sofern seine 

l) Vgl. Joh. 1, 1 - 3 mit Ebr. 1, 3. — 2) 1 J0h. 4, 9 ff. (?„ τούτω Ιφκνί-
(ΐοιΟ-η ii αγάπη τον itfov Ιν ήμ~ίν , οτι τον νίόν ηντον τον μοί'ογα"! 
άπίGTctkxfν Ό fht-ος τ·ίς r o i ' χόςμον, 'ίνα ζήαιημι-ν <)V «ντον). Deshalb 
haben wir Freudigkeit zu Gott (παρήηπίπν ί'χομ( ν n (ι ό ς τον ΛκΊν). 1 Joh. 

3. 20 f. Ebr. 10, 1.9. 35; 1 Joh. 2 , 28; 5. 14. — 8) Vgl. das πρ,,,τότοχκ , 
πάπης χτίακυς (der Erstgeborene über jegliche Crcatur) Col. 1, 15 ff. mit 
dem liogriff des ..Eingeborenem", μονογίνής (unigenitus = unice genitus). 
Joh. 1, 14. 18; 3 , lö. 18; 1 Joh. 4, 9. Daher durch ihn alle übrigen 
erst τίχι/α τον ftfov werden können, .loh. 1, 13. Siehe Col. 1, 18: auf 
dass er in allen Dingen den Vorgang habe {π омт n'nov). — •*) Matth. 11,27 
(Niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will 
offenbaren). Vgl. 1 Joh. 2, 23 (Wer den Sohn leugnet, der hat auch den 
Vater nicht) mit 1 Joh. 4. 15; Job. 5. 23 (auf dass sie alle den Sohn ehren, 
wie sie den Vater ehren). — 
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Gesammtpersönlichkeit als eine neuschöpferisch belebende Geistes-
Macht für die alte Welt und den alten Menschen sich inner
lich und crfahrungsmässig bewährt 1). Die sittlich regenerirende 
Kraft seiner Persönlichkeit ruht aber wesentlich auf der heils
geschichtlich begründeten Wahrheit seiner Selbstbezeugung, 
nach welcher er, als Gottes- und Menschensohn, frei von dem 
Makel der Sünde 2 ) ins Fleisch geboren und in die Welt gekom
men ist, sein Leben zu geben zum Opfer und Lösegeld für die 
Sünde der Welt 3 ) . 

2. Dass der in Christi g o t t m e n s c h l i c h e r P e r s o n wur
zelnde Erlösungs- und Versöhnungsgedanke auch für die ethische 
Betrachtung Ausgangspunkt und Ursprung aller Heilsgewissheit 
sein muss, lehrt uns der doppelte, bis auf den heutigen Tag 
fortdauernde G e g e n s a t z j u d a i s i r e n d e r und e thn i s i r en -
der, einseitig r e a l i s t i s c h e r (ebjonitischer) und einseitig idea
l i s t i s c h e r (dokctischer) Auffassung des Heilsmittlers und sei
nes grundlegenden Heilswerkes. 

a. Sobald man in r a t i o n a l i s t i s c h - d e i s t i s c h e r Tendenz 
es ist die moderne Form des alten judaisirenden Irrthums 

die eigne, menschliche Selbstkraft überschätzt und die Gott und 
Mensch entzweiende Macht der Sünde unterschätzt, bedarf es 
keiner erlösenden Sühne durch einen göttlichen Mittler. Der 
vorbildliche Mensch Gottes (ebjonitisch gedacht) genügt als An
fangspunkt einer neuen Entwickelung. Das neuschöpferisch Gött
liche tritt zurück oder bleibt als moralische Gotteskraft über 
dem Heilsmittler schwebend, welcher sich als voller und wahrer 
Mensch zu gottgleicher Würde erst emporarbeiten soll. So kommt 
das Göttliche und Menschliche in ihm nie zu voller persönlicher 
Einheit und lebendiger Durchdringung (Nestorianismus). Dieser 
Gefahr gegenüber wird stets die e th i s che B e d e u t u n g in dem 
Versöhnenden Leiden des Go t t e s sohnes betont werden müssen. 
Denn nur unter der Voraussetzung göttlicher Würde der Person 
, 8t die menschlich niedrige Erscheinung und das Berufsleiden 
als freiwillige Selbstentäusserung4) zu begreifen. Andrerseits 

') Jenes Wort Matth. 7, 29 (Er predigte g e w a l t i g etc.) muss sich noch 
beute bewähren. - *) Joh. 8, 46 und 1 Petr. 2 , 22 (welcher keine 
Sünde gethan etc.) vgl. mit Ebr. 4, 15; 7, 26 (einen solchen Hohenpriester 
seilten wir haben, der da wäre heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern 
abgcsondert und höher denn der Himmel ist). — s) Matth. 20, 28 vgl. mit 
1 Joh. 2, 2. Vgl. Joh. 10, 18 ff. -- *) Phil. 2 , 5 ΐιοΰτη γ η ρ y.fiavtinHm 
* v ί'/ιίΐ', о xn'i lv XntGriö Ίηποΐ, ρς \v μοριιΤ) Я-ίοί, νπάυ/Μΐ' etc.). 
Vgl. Ebr. 2, 14 f.; 4, 15; 8, 1 (wir haben einen Hohenpriester, der da sitzet 
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•wird die befreiende und weltüberwindende Macht seines Leidens 
und Thuns nur dann verstanden, wenn er kraft freiwilliger Selbst-
entäusserung die Menschheitssünde und ihre Folgen über sich 
ergehen lässt, um sie durch die persönlich ihm einwohnende Gottes
kraft siegreich zu überwinden und eben dadurch ein neues ge
heiligtes Menschheitsleben zu begründen1). Abgesehen von 
der Glaubwürdigkeit seines Selbstzeugnisses, durch welches er 
sich zu Gott dem Vater in ein einzigartiges Verhältniss setzt 
und eben deshalb göttliche Mitticrstellung und Verehrung bean
sprucht, würde unsere Zuversicht zu der versöhnenden Kraft 
seines Leidens schwinden, wenn mit der Wahrheit des Sclbst-
zeugnisees auch die ethische Lauterkeit und Urbildlichkeit der 
Person zu Boden fiele. Weder könnte er bei so bewandten 
Umständen ein sittliches Muster sein, weil die offenbare (wenn 
auch als schwärmerisch motivirte) Selbstüberhebung sein Leiden 
als ein verdientes und sein Thun als ein angemaasstes erscheinen 
liesse 2); noch auch gewönne, worauf es vor Allem ankommt, 
die sündige und erlösungsbedürftige Menschheit durch seine Heils
vermittelung die Gewissheit der göttlichen Liebe und Vergebung 3)-
Diese Gewissheit ist wesentlich dadurch bedingt, dass Gott selbst 
in Christo für uns eintritt und die Sünde derart überwindet, dass 
die Berechtigung göttlichen Zornes über die Sünde bejaht 4) und 
der Tod als Sold der Sünde (§. 51 f.) freiwillig an unsrer Statt 
getragen wird b ) . 

b. Diese Realität der stellvertretenden Sühne wird aber vom 
ethischen Gesichtspunkte unmöglich, sobald man in ide al ist i sch-
p a n t h e i s t i s c h e r Tendenz den alten ethnisirenden Irrthum 
modernisirt; — wir meinen jenen Irrthum, der, Göttliches und 

auf dem Stuhl der Majestät etc.). — i) Vgl. 2 Cor. 5, 19 ff. (Gott war in 
Christo etc.)mittlem. 3, 24 f.; Gal. 3, 13; Col. 1, 14; 2 , 9 . - 2 ) Matth. 26, 
65 (was bedürfen wir weiter Zeugniss? er hat Gott gelästert etc.). Joh. Ю, 
33, wo die Juden ihn steinigen wollen „um der Gotteslästerung willen," und: 
„dass du ein Mensch bist und machst dich selbst einen Gott", (wie nach 
2 Thess. 2, 4 ff. der Mensch der Sünde).. — Vgl. a. Joh. 5, 18. — 3) Vgl-
Ebr. 6. 19, wo von dem „sicheren und festen Anker unserer Seele" im Hin
blick auf das holiepricsterliche Werk Jesu dio Rede ist. — *) Rom. 8, ·' 
(XKTI-XQIVHI h itfög την άμαρτίην Ιν τtj ααρχι etc.) V g l . mit 2 Cor. 5 , 26 
(μή γνόντη άμηριίαν vnf-ρ ήμιον άμκρτίαν Ιποίηβ^ν, 'ivn ήμ^ϊς yivW 
μί,^α ΛιχαιηΚννη !ffov Ιν αντιϊί). S. Ο. Anm. 2 S. 525. — 5 ) Job. 10, 18 0 с П 

habe Macht, das Leben zu nehmen und zu lassen), cf. v. 12; Joh. 15, l^ 
(Niemand hat grössere Liebe denn die, dass er sein Leben lasset für sein6 

Erenndc; resp. Eeinde vgl. Rom 5, 8 f.) — 
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Menschliches vermischend, das Böse lediglich als ein natürliches 
Moment materiell-irdischer Entwickelung ansieht, so dass die er
lösende Sühne durch einen wahrhaft menschlichen und geschicht
lichen Mittler illusorisch wird. Die blosse Gottesidee in vor
übergehender oder mythischer Erscheinungsform (doketisch ge
dacht) genügte dann, um die Ueberzeugung der an sich seienden 
Wahrheit „dass Gottes- und Menschengeist Eins seien", zu be
gründen. Das Christenthum verlöre seinen real geschichtlichen 
Boden, und das wahrhaft Menschliche in der Person des Heils
mittlers würde von der Idee des Göttlichen absorbirt und ver
schlungen (Monophysitismus). — Dieser Gefahr gegenüber wer
den wir stets die e th i sche B e d e u t u n g in dem versöhnenden 
Leiden und Thun des M e n s c h e n s o h n e s hervorzuheben uns 
genöthigt sehen ')· Denn nur unter Voraussetzung seiner wahren 
Menschheit kann er als Haupt und Repräsentant der Gattung 
jene Gesetzeserfüllung vollziehen, kraft welcher die Menschheit 
in ihm als eine Gott wohlgefällige sich darstellt2). Tritt der 
Heilsmittler nicht in die volle Gemeinschaft der Menschennatur, 
so kann er weder u n s e r e Gottesgemeinschaft begründen, noch 
auch mit unseren Leiden fühlen ; i) und in ethischer Weise, 
d. h. in fortschreitender Lebens- und Liebesarbei t ' ) sein grosses 
Werk der Versöhnung und Erlösung vollziehen. Nur wenn in 
ihm Gott und Mensch persönlich geeint waren, wie in uns Gottes
bildliches und Weltbildliches geheimnissvoll zu persönlicher Ein
heit sich durchdringen (§. 26), vermochte er de r Menschheits
und Welterlöser zu werden, der den ganzen tragischen Welt
schmerz in seiner Seele trug und ihn in so göttlicher Weise 
innerlich verarbeitete und begriff, dass er ihn eben dadurch über
wand 5). Indem er sich als der Sohn Gottes in dem Berufs-

1) Vgl. Phil. 2 , 7 ff. (Ιχένωσεν ίηντον — lv όμοιώματι ctv-
^ριοπιον γενο μένος etc.) S. a. 1 Petr. 2, 21 ff.: Christus hat für 
uns gelitten und uns ein Vorbild (νπαγρπμμον) gelassen, dass ihr 
sollt nachfolgen seinen Fusstapfen etc. Vgl. Matth. 8 , 17: 10, 38; 
Jes. 53, 4. — 2 Cor. 8, 9. — 2 ) Matth. 3. 15 (πληρωσηι nätrrtv διχηιοσύ-
νην). Vgl. Rom, 5, 18 f. (Jto) της ίιπαχοής той ενος δίχαιαι хптпптп-
*ήΰοντ«' οί πολλοί). 1 Cor. 15, 22; 2 Cor. 5, 21; Eph. 1, 0 f.; Phil. 3, 
9 (/) Ix Άεον διχηιοβύνη). Col. I , 22: Er hat euch versöhnt mit dem 
Leibe seines Fleisches durch den Tod, auf dass er euch dars te l l e te 
( τ τ « ( > « β τ ί ' « - η ι t>u«c) heilig und unsträflich und ohne Tadel vor ihm selbst etc.— 
3) Ebr. 4, 15 (δννάμενος σνμπηΆήοαι ταϊς ηΌτενείηις ημών). Vgl. 
2, 17. — Я Ebr. 12, 2 (ΐηβονς, ö's rxvii της προχειμίνης пЪт ώ χάρης 
επίμεινε ητηνρην). Vgl. Jos. 43, 24 (Du hast mir Arbeit gemacht in dei
nen Sünden etc.). — 5) Vgl. Apostgesch. 2, 24 (λύσης της κδίνης τον !>«-
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gehorsam der Kneehtsgestalt bis ans Ende, bis zum Tode am 
Kreuz bewährte, hat er alle Schmerzen der Wiedergeburt er
fahren und sich selbst als das göttliche Urbild menschlicher 
Wiedergeburt zur Verklärung hindurchgerungen. Sein Opfer, 
d. h. seine Selbsthingabe in den Tod ist daher der Höhepunkt 
seines Liebeswerkes, und seine vollkommene Gesetzeserfüllung 
ist der moralische Hintergrund seines vollgültigen Verdienstes. 
Er hat den über die sündige Menschheit verhängten Tod so er
litten und die von der Menschheit geforderte Gerechtigkeit so 
erfüllt, dass er eben damit die Heiligkeit göttlichen Zornwillens 
freiwillig bejahte und der göttlichen Liebesforderung in vollem 
Maasse genügte. Das ist der ethische Werth seiner sogen, stell
vertretenden Genugthuung. 

3. Von Christo muss also auch alle Gotteskindsehaft auf 
Erden ihren wesentlichen und nothwendigen Ausgangspunkt neh
men. In ihm und in seiner durch Leiden und Thun bewährten 
Gerechtigkeit erscheint das von Gott gesetzte Maass heiliger und 
selbstverleugnender Liebe erfüllt und eben dadurch die Mensch
heit als Gattung vor Gott gerechtfertigt*), d. h. freigesprochen 
von der Schuld, sofern er sie in Christo, dem anderen Adam, 
anschaut. Die ethische Basis für das Verständniss dieser Gatt-
u n g s - R e c h t f e r t i g u n g liegt in dem Verständniss und der 
Anerkennung der von uns bereits nachgewiesenen Collectivschuld 
der Gattung (vgl. §. 34). Wenn irgendwo, so macht sich hier 
die Wahrheit und Fruchtbarbeit des socialethischen Gesichts
punktes geltend. Wie sie in Adam alle sterben nach dem Ge
setz der Solidarität, so können und sollen sie in Christo dem 
neuen Adam die Rechtfertigung des Lebens oder die Wiederher
stellung der Gotteskindsehaft erlangen. Die Analogie ist eine 
vollständige. Wie die Verurtheilung (χατάχρψα) in Folge der 
Collectivschuld durch persönliche Mitbetheiligung an dem adami-
tischenVerderben bedingt ist (§. 29 u. 32), so kann die Freisprech
ung oder Neugeburt in Folge der Collectiverlösung nur unter Vor
aussetzung der persönlichen Eingliederung in Christum oder der 
Wiedergeburt aus dem Geiste Christi dem Einzelnen zu Theil 
werden (§. 57). Jede Spur, jeder Schein einer magischen und 

νήτηυ etc.). — i) Dieses freisprechende Urthe i l G ottes über die gc~ 
samrnte in Christo, dem andern Adam angeschaute Menschheit wird nur 
Köm. 5, 18 mit dem Ausdruck der „Rechtfertigung des Lebens" {ύΊχαίωΟ'ϊ 
ζωΐ)ς\ bezeichnet. Sonst bezieht sich das oixnmvi> und <!ιχηίωπις auf die 
Rechtfertigung des Einzelnen im Reiche Christi. S. §• 56, 3. — Vgl. 1 Cor-
15, 21 f. — 
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unvermittelten Universalwiedergeburt der Menschheit in Christo 
schwindet, sobald wir nicht blos Christum als Haupt und Re
präsentant der Gattung ansehen, sondern alle in ihm neu zu be
lebenden Einzelsubjecte als solche betrachten, welche in die Ge
meinschaft seiner Person und seines Werkes eintreten, im Glau
ben gliedlich mit ihm Eins werden ' ) . Es lässt sich also die 
versöhnende Liebesthat des Gottmenschen nur unter der Vor
aussetzung als sittlich wiedergebärende Lebensmacht innerhalb 
der Menschheit denken und e th i sch zum Verständniss bringen, 
dass sie, vom Haupte ausgehend, durch erneuernde und heils-
aneignende Ge i s t es W i r k u n g zum innerlich persönlichen Besitz 
des Menschen geworden, ihn das mit erfahren und erleben lässt, 
was Christus für ihn erduldet und gethan. Das in Christo er
füllte Maass (die Fülle) göttlicher Liebe muss also durch den 
heiligenden Geist auch in dem Herzen des Menschen zu lebens
voller Ausgestaltung kommen. In Christi Person und Heilswerk 
18t diese Geisteswirksamkeit als eine heilsöconomisch geordnete 
bereits vorbereitet. Denn Christus tritt nicht unvermittelt, son
dern in der „Fülle der Zeit" auf Grund heilsgeschichtlich-theocrati-
scher Anbahnung, als Glied des Gottesvolkcs, in diese W e l t 2 ) ; 
und mit ihm ist bereits jenes H i m m e l r e i c h nahe herbeigekom
men 3 ) , welches durch seine Stiftungen und durch den von dem 
verklärten Christus gesendeten Geist der Gnade die alleinige 
gottgeordnete Wiedergeburtsstätte ist. 

S. 50. Oer Vo l l zug der Menschheit« - Wiedergeburt durch h ei l s а и о i g n e η d e 
V h ä t i g k c i t d e s h e i l i g e n G e i s t e s im K r i c h e C h r i s t i . — Die ethische Bedeut
ung der wiedergebärenden II e i I s m i t t e l ( W o r t und Sacrament der Taufe) im Gegen
satz zur m a g i s c h e n Anpassung des mystischen Prädcstinutianisinus (absoluter geist
licher Creatianisuuis). - Dio G с r e c h t i g k с i t auf Grund der Sündenvergebung und 
Schuldenllustung oder die К с с h 11 о r t i g u n g a l l e i n a n s G n a d e n im Gegensatz zur 
s y η e r g i s t i s c h e η Auffassung des rationalisirenden l 'elagianismus (absoluter geist 
lieber Traducianismus) . — Der s o ei а 1 e t b i s e Ii e С h a r а с t.c r d e r I I e g e η с r a t i ο η 
H | s gottgesetzter Eingliederung des Kinzcliiidmdiiniiis in das R e i c h C h r i s t i (der 

л\аЬге geistliche Generatianismus). 

1. Alle sittliche Wiedergeburt muss aus dem G e i s t e stam
men, so gewiss als alle sündliche Geburt aus dem F l e i s c h e 

') Vgl. Col. 1, 18 und 22 f. (So ihr anders bleibt im Glauben 
etc.) mit Eph. 5, 25 tf.; Gal. 2, 1'.· f. (ich bin mit Christo gekreuzigt). Köm. 
^' 5 γαρ <ϊνμιι νιοι ytyöi'afin' τ<;ι όμοιώματι τον Άανάτον «ντον, 
άλλα xai ιΐ/ς avaeraiinoc ίσ,',μι-Άα); 2 Tim. 2 , II (sterben wir mit, so 
Werden wir mit leben); 1 Petr. 4. 1:! (xmriovih- τηΐς την Χριπτον naftrr 

f«<><). Rom. 8, 17. — -) Gal. 4, 4 (da die Zeit erfüllet ward). — 8) Marc. 
l , 15 etc. -
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herzuleiten i s t d . h. aus dem vom Geiste Gottes abgewandten 
und in seiner Selbstsucht dem Fleische hingegebenen Willen 
(§. 9 und 31 ff.). Das Wesen des Geistes ist p e r s o n b i l d e n d e 
(personirende) M a c h t zu sein. All sein Wirken in der Natur 
zielt darauf ab, Bewusstsein aus dem Sein zu erzeugen und dem 
bewussten Personleben sich zu bezeugen. Er ist von Anfang 
an (bei der Schöpfung der Welt und des Menschen) das ein
wohnende, die Gottesgedanken ausgestaltende Lebensprincip 2 ) . 
Das Wesen heiligen Geistes muss also selbst ethisch, d. h. als 
persönliche Bewusstseins- und Willensmacht (nicht blosse Idee 
oder Kraft) erfasst werden, wenn er anders als p e r s o n b i l 
d e n d e H e i l s m a c h t sich bewähren soll. Gott als Urquell und 
Vater des Heils (§. 54) ist daher selbst Geist л). Und Christus, 
als Mittler und Urbild aller Gottessohnschaft, wirkt belebend, 
weil er den Geist ohne Maass hat und weil seine Worte „Geist 
und Leben" sind Aber der Vater als der schöpferische Ur
quell und das ewige Maass alles Guten offenbart sich im Sohne 
als der das Gottesmaass erfüllenden Liebe heilsordnungsmässig 
nur so, dass er seinen heiligen Geist, als den Geist des Vaters 
und Sohnes, sendet zur persönlichen Immanenz in den Herzen 
der Menschen '·'). Er ist der Tröster und Anwalt (Paraclet), wel
cher dadurch seine göttliche Zeugungskraft in dem Innenleben 
der Menschen als eine persönlich (ethisch) geartete bewährt, 
dass er die Menschen überzeugt"). Der heilige Geist ist es 
also, der in engstem Zusammenhang mit dem Wirken des Va
ters und Sohnes, aber doch im Unterschiede von beiden, das 
Princip aller Lebens-Erneuerung7) auf Erden ist. Er allein ist 
es, welcher, entsprechend dem Maass göttlicher Vaterliebe, die 
Erfüllung derselben durch den Sohn zu allseitiger und lebens
voller Ausgestaltung inner der Menschheit bringt. Das ist die 

!) Joh. 3 , . 6: Was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch» 
was aus dem Geist geboren wird, das ist Geist. — 2 ) Vgl. Gen. 1· 
2 mit Ps. 33, 6. — Daher das nothwendige Correlat von Geist und Wort 
für die schöpferische Ausgestaltung der Lebensformen (Job. 1, 3; Ebr. 1, 3; 
11, 0 etc.). Vgl. Job. ϋ', 03: der Geist ist es, der lebendig macht; daher 
πνενμα ζωοποιονν — πνεύμα Λεον ζώντος (2 Cor. 3, 3) ; τό πνεύμα ίο" 
νιου τον Λεον (Gal. 4, G) ; το πνενμα της ζωής (Rom. 8, ·') 
etc. etc. 8 ) ΙΙνεϋμα ό Ο-εός, Joh. 4 , 24. — *) ίΚΑ Ιγω λαλώ ίμ'ι^' 
πνεύμα Ιοτι xai ζωή Ιοτιν. Job. 0 , 63; vgl. 2 Cor. 3, 6. " ' 
6) Vgl. Job. 15, 26 (STαν ί'λίΐρ ό παράχλητος ϊν tyo) πέμψω νμ'^ 
παρά τον πατρός, το πνενμα της αληθείας ο παρά tnii πατρός f *" 
πορεύεται etc.). Vgl. 16, 7 etc. — 6 ) 'ΚχεΙνος ελέγξει τον χόσμον- J o n ' 
16, 8 vgl. mit Eöm. 8, 10. — ι) Άναχαίνωαις πνεύματος αγίου. Tit. 3, 
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ethische Bedeutung seiner heilsaneignenden Thätigkeit, welche 
als eine constant wirkende erst nach dem Vollzuge des objecti
ven Heilswerkes in Christo beginnen kann ') . Denn als Geist 
des verklärten Christus hat er alle geistig-sittlichen Lebensbe
ziehungen des Menschen zu Gott durch sein persönliches Wir
ken zu vollziehen, auf dass Christus in der Menschheit Gestalt 
gewinne 2 ) . — Wir haben zunächst seine Wirksamkeit ihrem Ur-
sprungspunkte nach als w i e d e r g e b ä r e n d e näher zu beschrei
ben. Sie wäre eine zauberhaft magische und keine sittlich re-
generirende, wenn sie unvermittelt sich dem menschlichen Einzel
geiste und Personleben bezeugte. Sie würde dann als zerstückelnde 
(diemembrirende) und nicht als einende (organisirende), d. h. 
nicht als Lebens- und Liebesmacht sich erweisen. Schon 
dass sie das Heilsleben lediglich durch neue G e b u r t , also in 
keimartigem Anfange vollziehen will, bezeugt ihren heilsord-
nungsmässigen Character. G e b u r t als persöhnlicher Lebens
anfang lässt sich aber gar nicht denken ohne einen dazu orga-
nisirten Mutterschooss, ohne eine gegliederte Gemeinschaft. Diese 
entsteht, wie alles lebensfähig Organische, nicht durch Zusam
mensetzung oder Zusammenströmung vieler Atome (Personen), 
sondern durch schöpferische, resp. neuschöpferische Zeugung 3). 
Das ist das Wunderbare in allem primären Werden. Das Wun
der aller Wunder und doch das Geordnetste in aller Ordnung 
ist die geistliche Neuschöpfung einer mit Christo als ihrem Haupte 
gliedlich geeinten Menschheit. In der Stiftung der Heilsge
meinde oder des Reiches Christi auf Erden vollzieht sich bereits 
jener collective Wiedergeburtsact göttlichen Geistes, den wir als 
die anfangsweise gesetzte Menschheits- Wiedergeburt bezeichnen 
können. Darin wurzelt die ethische, näher socialethische Be
deutung der Pfingstthatsache '). Die ,, Ausgiessung des heiligen 
Geistes" mit ihren bedeutsamen Wunderzeichen (der Luftbe-

δ vgl. mit Rom. 12, 2 ; 2 Cor. 4, 10. — ') ,loh. 7 , 3 9 : der heil. Geist war 
"och nicht (als belebendes Genieindoprineipl; denn Christus war noch nicht 
Vorklärt. Vgl. c. 10, 7 etc. - - 2) Vgl. Joh. 1 0 , 1 4 : Derselbe wird mich 
verklären (JOi;«'<rn); denn von dem Meinen (tx toii Ιμον) wird er es nehmen. — 
Vgl. Gal. 4 , 19 (η/ρις οι; /ι о (> </• ω Я-»J ΧριΠτος Ιν νμΐΐ'). — 3 ) Vgl. Anm. 
zu §. r>4, 1. — 4) Apostgesch. 2 , 1 — 18 mit Joel 3, 1 11'. und namentlich Ez. 
^ 7 , 1 tf. (wo die grosse Vision von der belebenden und alle Gebeine zu 
Einem schönen Menschheitsleibe zusammenlügenden Macht, göttlichen Hauches 
offenbar auf die anfangsweise Erfüllung am Ptingsttage hinweist). Vgl. 
Apostgesch. 2 , 33 . 41 f. (die sein Wort gerne annahmen, Hessen sich taufen; 
lad wurden hinzugethau an dem Tage bei drei Tausend Seelen); vgl. v. 47 
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wegung, der Feuererscheinung und der Spracheneinigung) ist 
nur der reale heilsgeschichtliche Anfang einer neuen, in Christo 
geeinten Gottesmenschheit. Sie soll als Reich Gottes auf Erden 
den Hauch des Lebens in alle Wel t tragen (das Brausen des 
Windes) , die läuternde Zucht der Liebe (das Feuer) überall be
währen und alle Völker einigend umfassen (^Sprachcneinigung). 
Durch die Geburt der Kirche Christi auf Erden (im wei
testen Sinne und abgesehen von aller empirisch-eonfessionellen 
Erscheinungsform) ist also eine geistige Menschheits - Wiederge
burt insofern vol lzogen, als der wirkungskräftige Anfang (die 
Potenz, der Same) für die Wiedergeourt und Gotteskindschaft 
aller Einzelnen thatsächlich gegeben i s t ' ) . Und dieser Anfang 
selbst tritt nicht in unmittelbarer Plötzlichkeit zu Tage. Heils
geschichtlich vorbereitet und im W o r t geweissagt realisirt er nur 
den ewigen Heilsplan Gottes, den er in fortschreitender, öcono-
mischer Selbstbezeugung offenbart und (wie wir bereits ge
sehen) in der pädagogischen Form alttestamentlicher Reichsge
nossenschaft durch die Gesetzesoffenbarung angebahnt hat (§. 44). 
Nur müssen jetzt die Schranken des vorbereiteten Particnla-
rismus fallen. Mit dem Evangelium von Christo, dem Heilande 
aller Wel t , mit dem Reiche Christi, als der universellen Gemein
schaft des verherrlichten Menschensohnes, ist auch der H u m a 
n i t ä t s g e d a n k e 2 ) geboren, d. h. anfangsweise gesetzt. Alle 
diese Thatsachen sind die nothwendigen Voraussetzungen für 
das ethische Verständniss der geistlichen Wiedergeburt der sün
digen Einzelpersönlichkeit. Dass diese nur durch heilsordnungs-
mässige Geisteswirkung im Reiche Christi gewirkt werden kann, 
wird sich uns sowohl aus der ethischen Bedeutung der wieder
gebärenden Heilsmittel (Wort und Taufe), als aus der ethischen 
Beleuchtung des Processes heilsaneignender Thätigkeit des Gei
stes (Rechtfertigung des Sünders) mit Nothwendigkeit ergeben. 

2. An den beiden G e g e n s ä t z e n , welche sich uns in Be
treff des ethischen Vollzugs der wiedergebärenden Ueisteswirk-
ung gegenüberstellen, werden wir am besten die wahre Bedeut
ung und den heilsöconomischen Character derselben zu erken
nen vermögen. Es hat sich in der Geschichte christlicher Welt-

(o xvQiog πρααετίΆει ιούς σωζομί-νονς τ jj l χ χ λ η ιτ ί α). — ') Vgl-
Apostgesch. 3, 25 (тм βπίιιματί Πον 'ΐ'ενλογηΆήποΐ'ται näncti tt! πατ(>ιΤ" 
της γϊ/ς 8. 1 Mos. 12, 3 etc.) mit Gal. 3, 14. lö ( τ ώ ππίρμητί πον. 'ό( 
ton A ( « ( T 7 0f); 4, 0 ff. — '-ί) Vgl. Matth. 2 8 , 19 (macht zu Jüngern alle 
Völker etc.) mit Joh. 1U, 10; Act.2, 30; Ez. 37, 22. Christus ist der Eine 
Mensch (fis iif»(junot) * « ' ΙςΌχήν. Rom. 5, 15 vgl. mit 1 Cor, 15, 45 ff. — 
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ansieht allezeit bestätigt, dass die Einseitigkeit in der Auffassung 
der vom heiligen Geist zu bewirkenden Wiedergeburt des Einzel-
nienschen mit den bereits geschilderten (§. 54) Irrthümorn I N der 
Auffassung göttlicher Gnadenwirksamkeit überhaupt zusammen
hängt. Vom prädes t in a T I a n i sch en Gesichtspunkte aus wird 
D I E wiedergebärende Geisteswirkung nothwcndigals eine rein unver
mittelte (magisch-mystische) personale Neuschöpfung betrachtet 
W E R D E N müssen, durch welche der Gottesgeist unwiderstehlich 
die Einzelnen ergreift und sie innerlich ihres Gnadenstandes G E 
wiss macht. Als absoluten geistlichen Creatianismus könnten 
wir daher diesen Standpunkt bezeichnen. Vom p e l a g i a n i -
sche η Gesichtspunkte aus wird aller Nachdruck auf dio Mit
wirkung und Initiative des Menschengeistes gelegt (rationalisti
scher Synergismus); und der Gottesgeist tritt höchstens unter
stützend und anregend durch die menschliche Vernunftsüber-
Heferung und die n a t ü r l i c h e n Krä f t e der G e s a m m t h e i t 
A N den Einzelnen heran. Als absoluten geistlichen Traducia-
nismus könnten wir diesen Standpunkt characterisiren. 

a. Dem ersteren Extrem gegenüber worden wir vor Allem 
auf die e t h i s c h e B e d e u t u n g D E R w i e d e r g e b ä r e n d e n 
g o t t g e o r d n e t e n He i l s m e d i e n hinzuweisen haben. Sie 
sind ein Zeugniss dafür, dass der heilige Geist nicht unvermittelt, 
sondern nur I N fest begründeter Heilsordnung (vgl. §. 54, 2. А 
U N D 55, 3) den Anfang des neuen Lebens in der Gotteskind
sehaft setzen kann und will. Dass er zunächst seine wieder-
gebärendc Wirksamkeit I N das W o r t kleidet, ist von tiefster 
ethischer Bedeutung; denn das Wort ist die innerhalb der Mensch
heit verkörperte, geschichtlich wirkende Geistesmacht κατ εξοχήν. 
Diesem menschlichen Bedürfniss aecommodirt sich der Geist Gottes, 
dessen Wortwerdung I N dem göttlich und menschlich bezeugten 
Evangelium der Gnade verbürgt ist. Wie die gesammte Welt als eine 
(logische) Gedankenwelt mit geistig zusammcnhangsvollcm Ge
präge nur durch das Wort {λόγος) des Schöpfers entstehen und 
bestehen kann ' ) , so wird auch jede Neuschöpfung, jeder geistig 
belebende Act die Signatur des Wortes tragen. Entsprechend 
dem sinnlich-leiblichen Wesen des zu heilenden Menschen muss 
A U C H der heilswirkende Gottesgeist sich in eine den Sinnen 
( D E M Gehör oder dem Auge) wahrnehmbare Form kleiden. 
•A-ls gesprochenes hörbares Wort wird also vor Allem D E R Geist 

l ) Joh. 1, 3 . 10 vgl. mit Ebr. 1, 3 (φίλιοι· та πάντα τώ όηαατι τής 
ävva/jnog αυτόν) u n d Ebr. 11. 3 ; 4, 12 (Das Wort Gottes ist kräftig etc.) — 

ν. O e t t i n g e n , Socialethik. Т Ы . II . 3 5 
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Chriati an den Einzelnen herantreten müssen, um ihn heilsord-
nungsmässig wiederzugebären г ) . Und nur sofern das verkün
digte Wort ohne ein entsprechendes, urkundliches Denkmal die 
Gewähr seiner göttlichen Herkunft nicht erhalten könnte, thut 
eine verbürgte schriftliche Aufzeichnung der göttlichen Heils
offenbarung Noth 2 ) . Aber das Wort als verkündigtes und be
zeugtes ist das eigentliche geistliche Wiedergeburtsmittel. Als 
solches bewährt es seinen keimkräftigen und zeugungskräftigen 
Character (Saame) nur innerhalb der heilsgeschichtlich begrün
deten und geordneten Gemeinschaft3). Weil es die einzige, 
geistig bindende und organisirende Ueberlieferungsmacht ist, kann 
auch der einzelne heilsbedürftige Mensch nur innerhalb der 
Reichsstiftung Christi jenes Wort als eine wiedergebärende Macht 
erfahren. Durch kein anderes Mittel kann also der heilige Geist 
ordnungsmässig das sündige Individuum seiner persönlichen Er
wählung und Gotteskindschaft gewiss machen. — Das Wort, ob
wohl in sinnlieh wahrnehmbare Hülle gekleidet, trägt aber im
merhin einen gewissormassen universellen Character. Die Pre
digt wendet sich durch das Ohr 4 ) (άχοή) an die Gesammtheit 
und bringt die Heilsbotschaft eventuell an Viele auf einmal. 
Auch kann es nur an den bewussten Menschengeist (das Person
leben) in der Form der Verkündigung erfolgreich sich wenden. 
Daher bedarf es, um individuell applicirt werden zu können, 
eines anderen elementaren Mediums, durch welches das Wort 
in Form der sacramentalcn Handlung wirklich dem Einzelindi
viduum nach seiner leiblich bedingten Naturseite (§. 26) nahe 
gebracht und angeeignet werden kann. Die Tau fe als das 
Wasserbad im Worte 5 ) ist das gnadenreiche Mittel, durch wel-

i) Die Wiedergeburt durch'sWort wird hervorgehoben Jac. 1, 18 (Er hat 
uns gezeuget durch das W o r t der Wahrheit) und 1 Petr. 1, 23 und 25 (das 
verkündigte Wort, als Saame der Wiedergeburt hingestellt). Vgl. 1 Cor. 4, 15 
(wo Paulus sagt: ich habe euch gezeuget durch das Evange l ium) und 
Philem. 10; Joh. 1, 13. — *) Jede von Gott eingegebene Schrift (πασά 
γραφή fttnnvfvfiT ο ς) ist zwar nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, 
zur Züchtigung, auf dass der Gottesmensch (ό του ,9-юй άνθρωπος) 

voll
kommen werde (2 Tim. 3, 10 f. vgl. 2 Petr. 1, 19; Eöm. 15, 4 ; 2 Cor.4, 6; 
Joh. 5, 39); aber nie wird die grundlegende, wiedergebärende Ueberzeugung 
aus der Schr i f t hergeleitet. — 8 ) Apostgesch. 1, 8: Ihr sollt meine Zeugen 
sein bis an das Ende der Erde. Vgl. Matth. 28, 19. S. o. Anm. 4 S. 519 
über das „Evangelium vom Beich." Marc. 1, 14 f. Matth. 24, 14 mit 4, 23; 
9, 35. — 4) Eöm. 10, 16 f. (// πίατις Ιξ άχοής, ή όί άχοή δια ρήματο! 
i»foii) und Ebr. 4, 2 (ό λόγος τής άχοής). 1 Thess. 2 , 13; Jes. 53, 1· ~" 

6 ) Eph. 5, 26 (λοντρον τον ύδατος Ιν ρήματι). — 
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ches die geistliche Wiedergeburt heilsordnungsmässig vollzogen *) 
und der Einzelne seiner realen Eingliederung in den Lebens
organismus des Reiches Christi2) gewiss (werden soll. Die tiefe 
3 o c i a l e t h i s c h e Bedeutung derselben, die wir liier besonders ins 
Auge zu fassen haben, liegt darin, dass sie als eine in das irdi-
sehe Leben des Einzelnen eingreifende That Gottes, im Auf
trage und Befehl dos Herrn innerhalb der H e i l s g e m e i n d e ein-
setzungemässig 3 ) vollzogen, das unzweideutige Document dafür 
!8t, dass die göttliche Initiative der Gnade allein den Heilsstand 
des Einzelsünders begründen kann und will. Sie verbürgt ihm 
also den Heilswillen Gottes als einen ihm persönlich geltenden 
und individualisirt so das universelle Wort des Evangeliums 
innerhalb der gottgeordneten Reichsstiftung Christi. Ob die 
Taufe als Kindertaufe vollzogen werden darf (§. 58), lassen wir 
hier noch ununtersucht. Denn die ethische Beantwortung dieser 
Frage hängt von der Auffassung des subjectiv bewussten oder 
unbewussten Vorganges der Wiedergeburt (resp. der Bekehrung 
§· 59) ab. So viel lässt sich aber schon in dem Zusammen
hange unserer jetzigen Darlegung der Wiedergeburt als der be
freienden Gnadenwirkung des dreieinigen Gottes (vgl. §. 13) 
ethisch nachweisen, dass lediglich die Taufe den heilsgewissen 
Anfang unseres ehristlichen Kindschaftsverhäftnisses zu Gott zu 
begründen vermag. Dafür bürgt nicht nur das Verheissungs-
Wort 4) und der Befehl Christi6); dafür zeugt auch die allge
meine Praxis der Apostel und der Urkirche u ) . Gerade gegen
über der ungewissen Appellation des Prädestinatianers an einen 
verborgenen Rathschluss Gottes tritt die ethisch befreiende, 
Weil innerlich gewiss machende Kraft der Taufe in das hellste 
Licht. Denn sie ist die sacramentale Verkörperung und Be
segelung der allgemeinen Gnadenverheissung im Worte. Sie 
!st als gottgestiftete Handlung in ihrer zeugenden und überzeu
genden Kraft lediglich getragen von dem ihr zu Grunde liegen
den W o r t e , das dem Einzelnen die Einsenkung in die Gemein
schaft des dreieinigen Gottes 7 ) zusagt. Sie hat endlich als kirch-

l ) Joh. 3 ,5 (fav fir) τις yfvvijittj >ξ νάατος xai πνινματος). Tit. 3, 5 
(λοντρον παλιγγιvtσίας}.—2) Gal. 3, 26 f. (ό'σοι tig Χριατόν Ιβαητίσ&ητί, 
XQidTbv ivtävHttc&t); vgl. Rom. 6 ,3 ; Col. 2,11 f. — 3 ; Vgl. Matth. 28, 19 
"Üt Act. 2, 3 8 . - *) Joh. 3, 5u. Act. 2, 38 (Uj^fOti- τι)ν δωριάν TOP άγιου 
πνιύματος — t !s üiftdir αμαρτιών). Daher wird die Taufe als „Anfrage um ein 
gutes Gewissen in Beziehung auf Gott" bezeichnet 1 Petr. 3 ,21 . —δ) Matth. 28, 
19. — 6j A c t g ; 38 u n c l 10, 47. — ') ΕΙς το ϋνομα τον πατρός xai τον 
v l ° v xai ιοΰ αγίου πν(ΰματος. Matth. 29, 19; die Taufe tig το όνομα 

35* 
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liehe Handlung ihre heilsvergewissernde Bedeutung nur in dem 
organischen Zusammenhange mit der Reichsgemeinschaft ')? wel
che sie zu spenden den Auftrag erhalten. Sie ist als solche der 
heilsgewisse Anfang und Anknüpfungspunkt aller christlichen 
Erziehung und Fortbildung. Sie ermöglicht und verbürgt dem * · 
sündigen Menschen den fröhlichen Anfang eines Heilslebens, 
das er sich nicht selbst gegeben, noch auch in mühseliger Qual 
und Arbeit vergeblich ersehnt, sondern das in Gott und seiner 
Gnadenzusage wurzelt und eben deshalb als wachsthums- und 
lebensfähig sich erweist2). 

b. Somit ist die Taufe im Zusammenhange mit dem Heils
medium des Wortes das wahre Schutzmittel gegen eine unorgani
sche, magisch-mystische Auffassung der wiedergebärenden 
Geisteswirksamkeit. Aber sie kann uns auch zur Abwehr des 
anderen Extrems, des rationalisirenden Pelagianismus dienen. 
Gegenüber den verschiedenen, schrofferen oder milderen, roma-
nisirenden oder rationalisirenden Formen des S y n e r g i s m u s , 
welcher Gott die Ehre der Alleinwirksamkeit in der Begründ
ung des wahrhaft Guten raubt (§. 54, 2. b), kann es kein durch
schlagenderes Argument geben, als die auf die christliche Heils- < 
O r d n u n g sich gründende Heilsgewissheit. Nirgends lässt sich im 
Leben des a l t e n Mensehen der Funkt nachweisen, von welchem 
ein zuversichtlicher Anfang neuen Lebens anheben könnte. 
Mit einer blossen Anregung (adjutorium) durch den Geist Got
tes (gratia excitans) lässt sich dort, wo der Gesammtzustand ein 
corrumpirter ist,, kein neues V e r h ä l tn i s s , keine Gotteskind
schaft begründen. Dass Gott sich dafür allein die Initiative vor
behalten, zerschlägt am gründlichsten den eingebildeten Selbst
ruhm des alten Menschen, wie die halben und nichtigen Selbst
besserungsversuche d e s gesetzlichen Tugendhelden (vgl. §. 41 
und 50). In der Form der llcilsaneignung durch die Taufe ist 
beides ausgesprochen: dass eine Wiedergeburt (nicht blosse Auf-

Tov κυρίου Ίηηην (Act. 8, 16; 19, 5) hat dieselbe Bedeutung, da der Name ^ 
des Herrn die Offenbarung seines Wesens ist und in Christo der lebendige 
Gott sich als der dreieinige offenbart hat, also auch als solcher gegenwärtig 
ist (Phil. 2 , 9 ff). — ') Eph. 5, 26 weist auf diesen Zusammenhang hin, da 
hier die Gemeinde ιΙχχΐηπΐπ) als durch die Taufe geheiligt erscheint, was 
bereits auf die Berechtigung und Nothwendigkeit der hindertaufe hinweist, 
ebenso wie .Joh. 3, 5 vgl. mit Marc. 10, 15 (wer das Beich Gottes nicht 
empfängt als ein Kind, der wird nicht hinein kommen). — 2 ; Eph. 4, 15: lasset 
uns wachsen in allen Stücken an ihm (eigentlich in ihn hinein = ιΐς άντόν)> 
welcher ist das Haupt, Christus. — j 
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besserung) Noth thut und dass Gott sie durch seinen Geist und 
sein Wort allein (nicht auf Grund menschlicher Disposition) be
schaffen kann und will. — Aber auch inhaltlich, die Idee und 
Wirkung der Taufe betreffend, erscheint dem sittlich verderb
lichen Pelagianismus die Thür verschlossen, sobald wir das We
sen der in der Taufe verbürgten Gnadengabe, d. h. der R e c h t -
fert i g u n g des Sünde r s in ihrer tiefen ethischen Bedeutung 
erfassen. Nicht um die Mittheilung (infusio) einer zuständlichen 
Gerechtigkeit handelt es sich hier; eine solche könnte nur ethisch 
verderblich wirken, weil sie den sündigen Menschen in zauberhafter 
Weise zu einem subjectiv Heiligen machte, der des Kampfes und 
der fortschreitenden Heiligungsarbeit überhoben wäre. Es kommt 
vielmehr Alles auf die Herstellung eines rechtbeschaffenen V e r 
hä l tn i s ses zu Gott an, aus welchem ein neues gottgemässes 
V e r h a l t e n erst als allmählich reifende Frucht sich ergeben 
kann. Daher muss eine Gnadenthat Gottes den Sünder zuvor 
dessen gewiss machen, dass jene die Thatkraft lähmende Sün
denschuld von der Seele genommen sei. Das kann nur durch 
Gottes freie Zusage auf Grund der Gnade in Christo geschehen 
(§· 55). Und dem Einzelindividuum wird eben diese Gnade in der 
Taufe göttlich zugesagt und angeeignet. Der Mensch gewinnt durch 
8ie die Macht und das Recht der Kindschaft, sofern er in die 
Gemeinschaft des lebendigen Gottes aufgenommen erscheint. 
Sündenvergebung oder Freisprechung um Christi willen ist Grund 
y nd Quell der Freudigkeit, die aus der Taufe quillt 1). Das 
Wasser, als Element der Reinigung und Befruchtung, ist das 
entsprechende Symbol und daher auch das gottgeordnete (ex-
hibitive) Medium für diese geistlich wiedergebärende Handlung. 
Und das Wort Gottes giebt ihr als Saame der Wiedergeburt die 
Zeugungskraft. Es ist also die Rechtfertigung des Sünders vor 
Gott zwar uicht begrifflich eins mit der Wiedergeburt. Denn diese 
entfaltet sich innerlich als fortgehender geistlicher Process (§.57 ff.), 
während die Rechtfertigung ein für allemal ein neues Verhält
niss setzt durch die freisprechende und schuldtilgende Macht der 
Gnade. Aber die Rechtfertigung ist und bleibt die alleinige 
gottgesetzte Basis jener Gotteskindschaft und Heilsgewissheit, 
Welche sich uns als die Grundbedingung und bewegende Kraft 
eines neuen Heilslebens erweisen wird. 

3. Für das ethische Verständniss dieser durch Gottes Gnade 
geschenkten G e r e c h t i g k e i t 2 ) ist es nun von durchgreifender Be-

*) Siehe oben die Anm. 6 auf S. 535. — 2 ) Der biblische Ausdruck 
' ' ' « B i o f f ^ , , э-eos (Rom. 1, 17 vgl. Matth. 5, 6. 20; Gal. 2, 2 1 ; 3 , 21) 
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deutung, dass wir den so zu sagen s o c i a l e t h i s c h e n Character 
dieser heilsordnungsmässigen Regeneration uns vergegenwärtigen 
und richtig würdigen. Dann erst kann die subjectiv persön
liche Herzensbewegung, durch welche der gesegnete Empfang 
und die weitere Verwerthung derselben im Leben bedingt sind» 
in das rechte Licht treten. — Es muss sich nämlich wie von 
selbst für die ethische Betrachtung die Zweifelfrage aufdrängen: 
wie kann eine fremde Gerechtigkeit *) dem Sünder zugesprochen 
oder zu eigen gemacht werden, ohne dass er selbst, das eigene 
Ich des Sünders, etwas dazu thut oder zuvor leistet? Es scheint 
der göttlichen Gerechtigkeit zu widersprechen, dass sie einen 
Schuldigen frei spricht und einen Sünder für gerecht erklärt, 
ohne dass er wirklich verändert, d. h. gerecht g e m a c h t wor
den ist. Allein diese Fragestellung geht von einer unrichtigen 
Prämisse und einem vollkommenen Missverstande der Sachlage 
aus. Allerdings kann von persönlicher Initiative des zu heilen
den Kranken bei seiner Regeneration nicht die Rede sein. Aber 
die göttlich erneuernde Geisteswirkung vollzieht sich in der Weise 
an dem Kranken, dass seiner pathologischen Eigenart entspre
chend der neue Keim gesunden Lebens gesetzt wird. Es ist ja 
„Christi Gerechtigkeit" ihm keine fremde, sobald sie ihm selbst 
nicht äusserlich geschenkt, sondern innerlich zu eigen gemacht 
wird 2 ) . Wie nun die Krankheit und Todesnatur des Sünders 
kraft seines Zusammenhanges mit der alten, adamitischen Mensch
heit auf dem Wege der Generation (§. 26, 3) ihm zu eigen ward, 

I so muss auch das neue Leben durch einen Act geistlicher Ge-
I neration begründet gedacht werden, damit der neue Mensch 
I durch Eingliederung in den Organismus des neuen Adam jener 
J Kräfte des Lebens theilhaft werde, die ihn zu einer gesunden 

und normalen Entwickelung befähigen 3 ) . Also nur durch zeug
gewinnt sein volles Licht aus Fhil. 3, 9 , wo die „vor Gott geltende Ge

rechtigkeit" als eine von Gott stammende, von ihm geschenkte und zuge

rechnete Jlöm. 4, 9.) erscheint (άιχαιοσΰνι/ Ix .fttov). — Das λογ ίζe с9-ai 

flg äιχαιηΰύνην (Eöm. 4, 22 etc.) beweist aufs Unzweideutigste, dass 

auch das dixaiovv ein Act freisprechender und sündenvergebender Gnade 

(actus forensis) sei; so auch bei Jac. 2 , 23, während das <f< χ η ι ο ν σ !>αι 

Jac. 2 , 24 f., ebenso wie sonst in der Schrift (Matth. 12 , 37; Eöm. 2, 13; 

oi ποιηταϊ ι ov νόμον οΊχαιω$τ,βονταί), häufig auf das göttliche Urtheil 

im Bndgericht bezogen wird. — Als solche tritt die dtx. Utov in der 

Schrift uns entgegen, sofern sie der „eigenen Gerechtigkeit" (ή Ιμι) ο°ιχ· 

Eöm. 10, 5; Gal. 3, 21) e n t g e g e n g e s e t z t wird. — 2) Vgl. 2 Cor. 5, 21 

(auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt) mit Gal. 3, 

26 f.: ihr seid allzumal Einer (ιϊς) in Christo Jesu. — 3 ) Vgl. Eöm. 5 , 18, 
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ungskräftige Einsenkung in den Leib Christi und durch reale, 
geistleibliche Gemeinschaft mit ihm kann auch Christi Gerechtig
keit ihm persönlich zugeeignet und er darauf hin von Schuld 
und Sünde gefreiet werden. Durch solche, tief motivirte Ap
plication der von uns schon dargelegten (§. 55) Menschheits
rechtfertigung in Christo an den Einzelnen, sofern er Glied die
ser neuen Menschheit wird, kann auch seine Gotteskindsehaft 
ihm wahrhaft verbürgt werden. Nur so wird diejenige Heilsgewiss
heit erzeugt, welche gegenüber dem intensiven Gefühl der eigenen 
Schuld und Sünde stark genug ist, den Process des Heils
lebens anfangsweise zu begründen. Denn sie ruht eben auf 
Gottes Geistesthat und nicht auf menschlichem Eigendünkel; 
sie wurzelt in Gottes zuvorkommender Gnade und nicht in des 
Menschen eingebildeter Leistung; sie erbaut sich auf dem Felsen 
göttlicher Zusage und Heilsordnung, nicht auf dem Sumpfe 
menschlicher Gefühle und Velleitäten. Daher ist d i e R e c h t 
f e r t i g u n g aus G n a d e n der grösste, sittlich bedeutsamste 
Act für das gesammte Christenleben. In ihm eint sich die 
ganze Fülle göttlicher Barmherzigkeit mit der Wahrung seiner 
Heiligkeit; in ihm erweist sich Gottes Vaterliebe, welche 
doch nur auf Grund vollgültiger Sühne die Schuld vergiebt und 
Gerechtigkeit beschafft. So wird also Gottes eigene Gerechtig
keit und mit ihr das Gottesbild derart dem Sünder zugerech
net und eingebildet, dass die Gerechtigkeit geschenkweise in der 
That seine eigene wird, und das Gottesbild in dem Menschen, 
sofern er als Gotteskind Christo und seinem Reiche angehört, 
•wieder hergestellt erscheint Nur die aus Gott stammende 
und von ihm erzeugte Gerechtigkeit kann auch vor ihm gelten, 
Wahren ewigen Werth haben. Omne bonum Deus aut ex Deo. — 
Durch solchen heilsordnungsmässig begründeten, wahrhaft geist
lichen Generatianismus wird zunächst- jenem (reformirten) abs-
tracten Creatianismus gewehrt, welcher unvermittelt den Einzel
nen durch die Willkürmacht göttlichen Rathschlusses erwählt und 
neu geschaffen werden lässt (§. 56, 2. a). Aber es tritt derselbe auch 
erfolgreich jenem (römisch-katholischen) mechanischen Traducianis-

w o dem χατάχριμα (Verdammungsurtheil) um Adams willen die ΰιχαίωηις 
f&% (Rechtfertigungsurtheil zum Leben) gegenübergestellt wird. 1 Cor. 15, 
21 f. Eph. 4, 5: er σώμα xai iV πνεύμα — μία πίΰτις, ¥ ν βάπτισ
μα. — ι) Daher der „neue Mensch" als „nach dem Ebenbilde dess, der ihn ge
schaffen" (χατ· tixava τον χτίσαντος αυτόν) erneuert geschildert wird. 
Col. 3, 9; Eph. 4, 24. Vgl. 2 Cor. 3, 18: Wir werden verkläret (μιταμορ-
ψονμί»α) in dasselbe Bild (ilxova) etc.— 
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mus entgegen, welcher lediglich durch das kirchliche opus ope-
ratum und kraft hierarchischer Tradition den Einzelnen zum 
Heil designirt und verwandelt werden lässt, sobald er seinerseits 
unter Gottes Beistand sich in die gehörige sittliche Disposition 
versetzt hat (§. 56, 2. b). Der wahre geistliche Generatianis- 4 
mus bewährt sich endlich positiv als die ethisch gesunde An
schauung. Denn er allein schafft jene Heilsgewissheit, welche 
als empfänglicher Kindessinn ' ) der organische Keimpunkt neuer 
Lebensbewegung im Innern des zu rettenden Menschen wird. 
Alles, was wir als Gnadenwirksamkoit des dreieinigen Gottes 
zur Herstellung unserer Gotteskindsehaft hervorgehoben haben, 
schliesst bereits die Nothwendigkeit eines gleichzeitig beginnen
den innerlichen Regenorationsprocesses in sich. Es besteht ja das 
Wesen aller Zeugung und so auch der geistlichen Wiedergeburt 
nicht darin, dass ein Klotz oder Stein (lapis vel truneus) mecha
nisch umgemacht oder fertig gebildet und gemeisselt werde. 
Das Geheimniss der Generation und so auch aller ethischen 
Regeneration gipfelt vielmehr in der Setzung eines solchen Le
benskeimes, der nur im Zusammenhange mit dem mütterlich 
ernährenden Boden der Gattung zu selbsteigener Bewegung und , 
Lebensentfaltung kommt. Daher ist auch alle Wiedergeburt als 
belebende Gnadenwirkung Gottes zugleich Anfang persönlicher 
(subjectiver) Willens- und Herzensbewegung. Dieser Herzschlag 
des neugeborenen Gotteskindes oder, ohne Bild zu reden, die 
den segensreichen Empfang göttlicher Gnade bedingende mensch
liche Geistesbewegung „aus Glauben in Glauben" 2 ) werden die 
nächsten Paragraphen darzulegen haben. 

B. D i e W i e d e r g e b u r t und B e k e h r u n g als m e n s c h 
l i che H e r z e n s b e w e g u n g im G l a u b e n . 

8 . 5 7 . Die nothwendige sub.icctive Form der Wiedergeburt im G l a u b e n , abge 
sehen von der Entwiekelungsstufe des Menschen. — Der Glaube als o r g a n i s c h e r 
K e i m n u n k t und Anfang der Gotteskindsehaft (gegenüber dem schwarmgeist igen Mysti-
cisinus); der Glaube als a l l e i n i g e lledingitng der wahrhaften Gnadenancignung (ge
genüber dem synergistisclicu Rational ismus) . — D e r Glaube als Einigungsnunkt gött

licher Gnade und menschlicher Freiheit (arbitrium l iberatum). 

1. Wenn wir im physischen Leben eine Geburt nicht als 
tragische Todgeburt betrauern, wenn wir uns dessen sollen freuen 

') Πνινμα νιο9·Μ!ίης im Gegensatz zum ni-tvftn ΰονλίίης. Eöm.8, 15; 
Ga'l. 3, 26; 2 Tim. 1. 7, vgl. mit Matth. 18, 3 f.; 19, 14 und die Anmerkungen 
zu §. 57 f. — 2 ) Eöm. 1, 17: Ix ηίστίως ιίς ηίστιν. — 
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können, dass „der Mensch zur Welt gehören is t ' ) , so müssen 
wir die Ueberzeugung von seiner Lebensfähigkeit gewinnen. 
Aus der selbsteigenen (Athmungs- und Puls-) Bewegung des 
neugebornen Individuums entnehmen wir, dass es lebt. Es muss 
in ihm ein Organ der Receptivität vorhanden sein, damit es als 
eigenartiger und wachsthumsfäbiger Organismus Lebensmittel an
eigne und in dieser Naturwelt sich selbstthätig (spontan) ent
falte. Dasselbe wird in dem Gebiete geistlicher Wiedergeburt 
der Fall sein. Der aus dem Geiste Gottes neugeborene Mensch 
muss kraft der geistig gearteten Zeugung durchs Wort ,(§. 56) 
als ein Kind Gottes auch das Organ erhalten, durch welches er 
die Lebenskräfte des Reiches Gottes in sich aufzunehmen und sich 
wahrhaft anzueignen vermag. Die neue Geburt kann zwar ebenso 
wenig als die natürliche Geburt eine Selbstthat des Menschen 
genannt weiden. Gleichwohl muss dieselbe doch an dem Willen 
und Herzen des Menschen sich derart vollziehen, dass dem gott
gesetzten Anfang des neuen Lebens in Christo der Eintrit eines 
neuen K i n d e s s i n n e s entspricht, der das menschliche Herz 
und Gewissen (§§. 26 und 28) den Heils- und Gnadenwirkungen 
öffnet. Sonst wäre die g e i s t l i c h e Wiedergeburt m e c h a n i 
sche Zauberwirkung (Magie), d. h. sie widerspräche ihrem eigen
sten, innersten Wesen. Sie setzte etwas Todtes und soll doch 
gottgewirkter Lebensanfang (§. 54) sein. — Die einzig denkbare 
Form dieses geistlichen Lebonsanfangs im Innern des Menschen 
l st, im Gegensatz zum unkindlichen Verhalten des natürlichen 
Menschen (§. 30), die g e i s t i g - s i t t l i c h e R e c e p t i v i t ä t , die 
den Kindessinn als solchen kennzeichnende Empfänglichkeit. 
Denn von sich aus kann der Mensch nichts zu seiner Wieder
geburt thun 2). Die Selbsthat kann erst Frucht derselben sein. 
Das einzig mögliche Empfangsorgan (όργανον χαταληπτιχόν) 
für das Ileilsgut dos Evangeliums (§§. 54—56), d. h. für die vor 
Gott geltende, weil von ihm geschenkte Gerechtigkeit ist der 
wahre, kindliche G l a u b e 3 ) . Wir verstehen hier unter Glaube 

l ) Job. 16,21. — 2) „Ohne mich k ö n n t ihr nichts thun" Joh. 15 ,5; 2Cor. 
3> 5; 1 Cor. 2 , 14. Daher dem Heilsgut gegenüber nur ein ό έχ ta Ят (Luc. 
8 , 13; Marc. 10, 15 etc.; seltener X αμβάναΐ', Matth. 13, 30; Marc. 4, 16) die 
Voraussetzung sein kann. „Wer das Reich Gottes nicht e m p f ä n g t als 
e i n Kindlein" etc. Matth. 18, 3 ; 19, 14. — 3) Gal, 3, 26: Ihr seid alle 
Kinder Gottes durch den Glauben in Christo Jesu. Joh. 1, 12: Er gab 
ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden,, die an seineu Namen то άνομη) 
glauben; vgl. Gal. 4, 6 : weil ihr Kinder seid, hat Gott gesandt den 
Geist seines Sohnes in eure H e r z e n etc. 1 Joh. 5, 1: wer da glau bet , 
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weder jenes unmotivirte Fürwahrhalten von an sich unbeweis
baren Dingen; noch auch jene blinde Hingabe des Willens an 
die geistige Uebermacht einer gewaltigen Auctorität. Solch ein 
Glaube wäre keine sittlich regenerirende Macht, sondern erwiese 
nur die sittliche Ohnmacht des Menschen (vgl. §. 33). Es wäre 
todter Glaube.*) Der Glaube, um den es sich hier handelt, cha-
racterisirt sich z u s t ä n d l i c h (subjectiv) als vertrauende Auf
geschlossenheit des Herzens (§. 26, 3) oder als kindliche Zuver
sicht auf Grund einer überzeugungskräftigen Erfahrung, g e g e n 
s t ä n d l i c h (objectiv) als willige Annahme der im Wort ver
bürgten und in der Taufe mitgetheilten unsichtbaren Gnaden-
verheissung in Christo. Der Heilsglaube ist also kindlich ver
trauende Herzensgemeinschaft mit Jesu, dem Sünderheilande 2 ) . 
Der sittliche Werth des Glaubens, der sich uns weiter unten 
(§. 60ff.) in seinen Früchten darlegen wird, ruht also wesentlich in 
der lebendigen Empfänglichkeit, welche die Grundbedingung aller 
Gotteswirkungen an dem Menschen ist. In dem tiefsten Grunde des 
Personlebens3) wurzelnd, vermag er allein die allgemeine Gnaden-
verheissung als eine der Person (dem Individuum) geltende zu 
erfassen und festzuhalten, ganz abgesehen noch von den ver-

dass Jesus sei der Christ, der ist aus G o t t geboren. Matth. 21, 22 (so ihr 
glaubet, werdet ihr es empfahen). Marc. 9, 23. Vgl. die Anm. z u §.30, S. 428, insbes. 

Ebr. 11, 6. — Im А. T. kommt der Ausdruck G l a ü b e verhältniss-

mässig selten vor, weil der Gesetzes S t a n d p u n k t vorwaltet. Das Gesetz ist aber 
nicht „aus Glauben" (ο νόμος ovx Ιστιν Ix πίατίως), sondern der dasselbe 
Thuende wird leben ( г Ш 1 ö ποίησης αύτη ίήσιται Gal. 3, 12). Vgl. jedoch 
Jes. 26, 2 (das gerechte Volk, das den Glauben bewahret). Jac. 5, 3. Hab. 2,4. 
Siehe weiter unten §. 59. — !) Nicht bloss bei Jacobus (2,17 ff.) als τζίστις vt-
χρη (χαβ-' ίηυτήν) bezeichnet, sondern auch 1 Cor. 13, 2, wo es heisst, dass 
trotz der πάσα r) πίστις ich n ichts bin (oiidtv ii,t/i). — 2 ) Die Haupt-
deflnition des Glaubens siehe Ebr. 11, 1 f.; darnach ist er die gewisse Z u 
versicht (eigentlich: Substanz, νπόστησις) des Gehofften, ein Ueberführtsein 
(ΐΧ(γχος) von unsi htbaren Dingen. — Näher, im Verhältniss zum Ε ν ange-
lium von Christo, bezeichnet er die herzliche Annahme desselben. Marc. 1, 10 
(thut Busse und glaubet a n das Ε vange l ium); vgl.Marc.16, 16 (Taufe und 
Glaube); Luc. 16, 31 (Glaube und Prophetie) Eöm. 1, 16 f. Specioll im 
Verhältniss zur Person Jesu der Glaube a n den Helfer und Arzt (Matth. 9, 
2. 22 ff.; Marc. 9, 23 ff.; 10, 52 etc.) und der Glaube als innere kindl iche 
Lebensgemeinschaft mit Jesu (Joh. 1, 12 f.; 2 , 11; Joh. 3 , 18. 36: wer an 
den Sohn glaubt, der hat das Leben). Vgl. Joh. 20, 29: Selig sind, die 
da n icht sehen und doch glauben. — 8 ) Vgl. Rom. 10, 10: Mit dem Her
zen wird geglaubt zur Gerechtigkeit (χαράία γάρ πιστίΰιται (Ίς dtxaio-
σύνην). S . a. Matth. 11, 23. — 

http://vgl.Marc.16
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echiedenen Entwickelungsstufen des zu heilenden Menschen und 
den dadurch bedingten mannigfaltigen psychologischen Daseins
formen des Glaubens (§. 58). 

2. Um die ethische Eigenart des Glaubens, sofern er Em
pfangsorgan für den Geist der Wiedergeburt (§. 56) ist, richtig 
zu beurtheilen, kommt es darauf an, dass man sich ebenso vor 
der s c h w a r m g e i s t i g - m y s t i s c h e n Ueberschätzung (a), als 
vor der r a t i o n a l i s t i s c h - s y n e r g i s t i s c h e n Unterschätz-
nng (b) desselben hüte. 

a. Es ist der Fehler des M y s t i c i s m u s , dass er den Glau
ben bereits als vollendete zuständliche Liebesgemeinschaft mit 
Christo oder als ein Aufgehen des Herzens in Gott (Vergottung 
nnd „Entwerdung") fasst. Die vermeintliche Tiefe dieser Begriffs
bestimmung ist nur ein Beweis unkindlicher Vorausnahme der 
Verklärung oder unklarer Vermischung der bedingenden Anfangs
stadien des neuen Lebens mit dessen Höhepunkten'). Der 
Glaube ist nur der organische Keimpunkt der Gotteskindschaft , 
weil er nicht eins ist mit der entfalteten Liebe Gleichgestellter, 
sondern wesentlich Auf blick auf den Arzt und Helfer, der uns 
des Heils und der Sündenvergebung gewiss macht. Als ausge
streckte Hand des Bettlers, als geöffneter Mund des Hungern
den ist er daher von der einen Seite ebenso verdienstlos, als er 
von der andern Seite nie leer und fruchtlos bleiben kann (fides 
numquam sola). Denn um seines Inhalts willen (die vertrauens
voll ergriffene Gnadengabe) ist er die verheissungsvolle subjec-
tive Basis eines neuen Verhältnisses zu Gott und somit auch 
eines neuen Verhaltens (§. 61). 

b. Gleichwohl wäre es eine Verkennung seiner wahren sitt
lichen Kraft und Bedeutung, wollte man ihn nur als etwaige 
Vorstufe, nicht als wirklich a u s r e i c h e n d e s Empfangsorgan 
für die wiedergebärende Gnade betrachten. Der rationalistische 
S y n e r g i s m u s (wie er namentlich auch in der römisch katho
lischen Ansicht sich kund giebt) unterschätzt das Wesen des 
rechtfertigenden Glaubens. Denn er hält ihn für eine blosse 
Zustimmung (assensus), ohne wirkliche Erneuerung der Grund
richtung des Herzens (fiducia). Daher fordert er ein ergänzendes 
Moment eigener Leistung für die Herstellung der wahren Gotteskind-

') Vgl. 2 Cor. 5, 7: Wir wandeln im Glauben (tf<n πίπτιοις) und nicht 
тл Schauen (διά ίΐδους). 1 Cor. 13, 12 (ywwaxm Ix μέρους — δι Ιβόπ-
грои ?„ αΐΐ'ίγματι). vgl. а. 1 Joh. 3 , 1 ff.; 2 Cor. 4 , 7 (wir haben sol
chen Schatz in irdenen Gefässen); Eöm. 8, 23 (άπίχδιχόμινοι υίο9-ισία)>).— 
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sehaft des Menschen. Dadurch wird aber in den anfänglichen 
Process der Wiedergeburt von vorn herein ein unlauteres Ele
ment sefbsteigener Werkgerechtigkeit und Yerdienstlichkeit ein
geführt (§. 50, 3). Zugleich wird der Glaube von allem ethi
schen Gehalt entleert, indem er seines Kleinods, des aufge
schlossenen Kindessinnes, beraubt wird. Dass der Glaube all
e i n i g e 1 ) Bedingung wahrhafter Gnadonaneignung ist (sola 
fide), liegt objectiv in der Alleinwirksamkeit göttlicher Gnade 
(§. 55), subjectiv in der vollen und freien Receptivität des 
Glaubens begründet. 

3. Dass endlich göttliche Gnadenwirksamkeit und mensch
lich freie Lebensbewegung sich nicht ausschliessen, sondern viel
mehr gegenseitig bedingen, tritt nirgends so deutlich zu Tage, 
als in dem Wesen des Glaubens. Mysticismus (a) und Rationalis
mus (b) berühren sich als entgegengesetzte Extreme darin, 
dass sie die Gefahr theilen, subjectiv menschliche Gefühlserheb
ung und Selbstreinigung in den Regenerationsprocess einzumischen. 
Dagegen schützt uns der gesunde Glaubensbegriff vor jeder 
eigenwilligen Selbstüberhebung, wie vor aller krankhaften Selbst
vernichtung des zu heilenden Menschen, sofern er sich gegenüber 
der Allmacht göttlicher Gnade betrachtet. Denn im Glauben 
allein können Gottes Rath und That und des Menschen innerstes 
Herzensbcdürfniss Eins werden (§. 13). Es vermag der natürliche 
Mensch freilich jenen empfänglichen Kindessinn sich nicht selbst 
zu geben; er ist nothwendig göttliche Geisteswirkung (§. 56). 
Aber als einer Gnadengabe kann und soll sich der Mensch des
selben bewusst werden und ihn sich innerlich zu eigen machen. 
Damit ist einerseits aller Selbstruhm ausgeschlossen, andrerseits 
aber der Glaube als f r e ie Herzenszustimmung zum Wort der 
Gnade gewährleistet. Die den Glauben erzeugende Gnade ist 
so wenig eine magische oder zwingende, dass sie vielmehr durch 
Umwandlung der menschlichen Herzensstellung ihm eine freie 
Selbstentscheidung und eine fortschreitende, selbständig-bewusste 
Entwickelung in dem Kindschafts verhältniss erst ermöglicht2). 

!) Vgl. Köm. 3, 28: So halten wir es nun, dass der Mensch gerecht
fertigt werde durch Glauben (πίατα) mit Ausschluss (χωρίς) der Ge
setzeswerke. Eöm. 4, 5; 11, 6; Gal. 2, 16 ; Eph. 2 , 8 : Denn aus Gnaden 
seid ihr gerettet durch den Glauben (tf ( « τ ή ς n ία τ t ω ς); und dasselbe 
nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf dass s i ch 
nicht Jemand rühme. — 2 ) Vgl. 1 Cor. 2 , 14 (der natürliche 
Mensch vernimmt nichts von dem Geiste Gottes) und 2 Cor. 3 , 17 
(wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit) mit Eöm. 6 , 18 
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Der Mensch muss erst durch die zuvorkommende Gnade Frei
heitsfähigkeit (arbitrium liberatum) im Glauben erlangen, damit 
er, indem er sich für dio Gotteskindsehaft bestimmt weiss, nun
mehr sich selbst bestimmen lerne. Sonst kommt er nimmer
mehr zur freudigen Zuversicht seiner Gottesgemeinschaft und 
somit auch nicht zur „herrlichen Freiheit der Kinder Gottes" ' ) . 
Dafür wird uns das volle Verständniss erst aufgehen, wenn wir 
den a l l m ä h l i c h e n Process der Wiedergeburt im Glauben von 
der unmündigen Kindheitsstufe an bis in das bewusste Mannes
alter werden verfolgt haben. 

§. 58. Die kindlich u n b e w u s s t e F o r m der Wiedergeburt aus dem Mutterschooss 
u e r christlichen Reichsgenossonsehaft . — Die Möglichkeit des realen A n f a n g s der Got
teskindsehaft durch die Taufe , gegenüber dem b a p t i s t i s c h e n S n b j e e t i v i s m и s; die 
Nothwendigkei t der Entfaltung des Glaiibenskeimes durch die christliche Erziehung, 
eegeuüber dem o r t h o d o x i s t i s c h o n O b j e c t i v i s m u s . — Die Wiedergeburt als ein

mal iger A c t und fortwährender P r o c e s s . 

1. Es lässt sich kaum anders erwarten, als dass der Anfang 
neuen Lebens mit seinen zarten Keimwurzeln in das Dunkel des 
Unbewussten hineinrage. Denn alles Lebens Anfang ist geheim
nissvoll und verborgen, wie im Reiche der Natur, so auch im 
Reiche der Gnade. Entsprechend der natürlichen Geburt aus 
dem Fleische und dem unbewussten Ursprünge der sündlich 
bösen Lust (§. 29) wird auch die Neugeburt aus dem Geiste 
als Keimsetzung eines gottwohlgefälligen Kindessinnes gefasst 
Werden müssen 2 ) . Wenn das Menschenkind, wie die Erfahrung 
u Hs lehrt, heilsbedürftig und schuldbeladen zur Welt kommen 
kann 3 ) , so wird auch die regeneiirende Geisteswirkung mit ihrer 
heilenden und schuldtilgcnden Macht bereits an dem unmündigen 
Kinde sich erfolgreich vollziehen können 4 ) . In dem Maasse aber 

v&eQwMvjfi από τής αμαρτίας etc.) und 8, 15 u. 16 (welche der 
G e i s t Gottes tre ibet , die sind Gottes Kinder). Gal. 4 , 6; 5, 1. — 
Joh. 1, 12 (ΐδωχιν αντοΊς ίξονσίαν τίχνα fffoi yevftirat, τοις 
™ιβΤίνον«ιι· ttg το όνομα αντοΰ) vgl. mit Joh. 6, 44 (wie könnt 

l n r glauben, die ihr Ehre von einander nehmet) und 8, 36 (so euch der 
Sohn fre i macht etc.). Daher Pauli Verherrlichung „der überschwäng
lichen Grösse" seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner 
mächtigen Stärke etc. Eph. I. 1!); 2, 5 - 8 . — ») Rom. 8, 21 (fig τήν tit-v-
&*ρίαι> τϊ.ς δόξης των τίχνων τον 9 r ot>). — 2 ) Daher stellt auch dio Schrift 
den Glaubensanfang mit dem Senfkorn (χόχχος σινάπκος) in Parallele 
(Matth. 17, 20) und lässt aus dem Saamcn (σπόρος) des göttlichen Wortes 
den Glauben geboren werden (Lue. 8, 5.; 1 Petr. 1, 23 ff.). — Der Kindessinn aber 
W l r d mit dem Glauben zusammengestellt Matth. 18, 6 (ot μιχροΊ οί πι-
GlivovTfg dg >μή. S. о Anm. zu §. 57,3. — 3 ; Als ein Tkxvov yvcti 
W i r . Eph. 2 , 3. — •*) Joh. 3 , 3 ff. vgl. mit Marc. 10, 14 (lasset die 
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als Sünde und Schuld bei dem Kinde noch eingehüllt erscheinen 
in die Gattungssünde und Collectivschuld (§. 34), wird heils-
ordnungsmässig auch die rechtfertigende Freisprechung von 
Sünde und Schuld (§. 56) nur mittelst der Eingliederung in den 
Leib christlicher Reichsgenossenschaft geschehen. Das einzig 
mögliche Heilsmittel dafür ist die Taufe *). Durch sie wird das 
noch unmündige Menschenkind als ein von der Gnade angenom
menes und gereinigtes Gotteskind der geistlichen Segnungen in
soweit theilhaftig, als ihm in seinem noch schlummernden Per
sonleben (§. 26) bereits eine gewisse Heilsempfänglichkeit eignet. 
Weil die Sünde noch nicht als bewusste Personsünde sich 
äussert, wird auch das Empfangsorgan für die Rechtfertigung in 
Christo oder der Kindessinn des Glaubens (§. 57) ihm nur in 
der unbewussten Form mitgetheilt werden können (actus directus, 
non reflexus). Der Glaube der christlichen Gemeinschaft aber 
tritt gemäss dem allgemeinen Gesetz der Stellvertretung mit für 
das Kind ein und befiehlt es fürbittend der Gnade Gottes. 

2. Die ethische Bedeutsamkeit dieser kindlich unbewussten 
Form der Wiedergeburt für das gesammte fernere Hoilsleben 
eines Christenmenschen tritt durch die beiden, hier drohenden 
Einseitigkeiten in das volle Licht. Gegenüber dem bapt i s t i 
s c h e n S u b j e c t i v i s m u s (a) müssen wir die Möglichkeit eines 
realen Anfangs der Gotteskindschaft durch die Taufe uns ver
gegenwärtigen; gegenüber dem o r t h o d o x i s t i s c h e n Objek
t i v i s m u s (b) gilt es, die Nothwendigkeit der Entfaltung jenes 
Glaubenskeimes durch die christliche Erziehung zu betonen. 

a. Der b a p t i s t i s c h e Subjectivismus ist nur die sectireri-
scheund schwärmerische Ausgestaltung jener r a t i o n a l i s t i s c h -
p e l a g i a n i s c h e n Ansicht, welche* von der Initiative des be
wussten menschlichen Personlebens, von seiner bereits entwickelten 
Yernunft und Kraft das Heilsleben vorzugsweise herleitet. Die 
Lehre vom alten Menschen hat uns aber schon gezeigt, dass 
eine solche Selbstregeneration unmöglich ist (§. 43 u. 50), ja 
dass mit der sich entwickelnden Vernunft und Kraft des natür
lichen Menschen sich nur gesteigerte Hemmnisse der sittlichen 
Erneuerung entgegenstellen2). Lediglich in Gottes zuvorkom
mender Gnade liegt die reale Möglichkeit eines neuen Lebens-

Kindlein zu mir kommen), Luc. 1, 15 (er ward mit heil. Geist erfüllet im 
Mutterleibe) und Ps. 22, 11; 71, 6 (auf .dich habe ich meine Zuversicht von 
Mutterleibe an). - i) Vgl. mit Joh. 3 , 5 und Matth. 28, 19 f. besonders 
1 Cor. 12, 13 (wir sind durch Einen Geist Alle zu Einem L e i b e getauft) 
und die Anm. zu §. 5S pag. 535, - *) Vgl. 1 Cor. 1, 19 ff. — 
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anfangs. Es wird also dieselbe dort am ehesten vorhanden sein, 
Wo die Renitenz noch keinen bewussten Character trägt')· Schon 
die natürlichen Geistesgaben des Menschen, wie sie in seiner 
späteren Lebensbethätigung zu Tage treten, weisen auf eine in 
der Wiege ihm bereits ertheilte Mitgift hin. Um wie viel mehr 
Wird die geistliehe Lebensbethätigung von einer Gottcswirkung 
ihren realen Ausgangspunkt nehmen können, welche kraft gött
licher Zusage (Wort) in der Taufe (§. 56) sich vollzieht und 
nichts weiter im Menschen voraussetzt, als Heilsempfänglichkeit 
und Heilsbedürftigkeit. Es ist das für den Kindesstand sogar 
der einzig denkbare heilsgewisse Anfang neuen Lebens, dessen 
der Christ auch in seiner späteren Entwickelung als eines gott
gesetzten sich zu erinnern vermag (§. 59, 3). Hie T a u f g n a d e 
wird ihm dann in aller Anfechtung der nicht wankende Fels des 
Glaubens an sein Kindesrecht im Hause Gottes 2 ) . 

b. Allerdings erschiene dieser reale Anfang der Gotteskind
schaft im Widerspruch mit dem Wesen der befreienden Gnade 
(§· 54) als eine alle Ethik zerstörende Magie, wenn der krank
hafte (römische oder protestantische) O r t h o d o x i s m u s Recht 
hätte mit der Behauptung, dass durch den Taufact als solchen 
die Wiedergeburt bereits endgültig vollzogen und die Gottes
kindschaft als ein unzerstörbares Gepräge (character indelebilis) 
dem sündigen Menschenkinde ein für allemal mitgetheilt sei. Die 
Gnade kann wohl Macht und Recht der Kindschaft durch Sün
denvergebung und Zueignung der Rechtfertigung in Christo 
(§· 55) dem sündig geborenen Menschenkinde verbürgen. Das 
aber schliesst zugleich die Nothwendigkeit in sich, dass der Saame 
der Wiedergeburt in einen entsprechenden Boden gesenkt sei zu 
"Weiterem organischen Wachsthum 3). Der socialethische Cha
racter der Regeneration, als gottgesetzter Eingliederung des Ein
zelindividuums in das Reich Christi (§. 56, 3), fordert unbedingt 
zweierlei: den Boden des christlichen Hauses (Familie) oder der 
christlichen Reichsgenossenschaft (Rathen) als Bedingung für den 
berechtigten Vollzug der Kindertaufe, und die Befruchtung des 
gesetzten Keimes durch die christliche Erziehung im Worte 
Gottes. Denn nur unter dieser Voraussetzung kann die Segens-

') „Wer das Reich Gottes nicht nimmt als ein Kind , wird nicht hin
einkommen." Matth. 18, 3 ff.; 19, 14; Luc. 18, Ι δ . — 2 ) Vgl. Rom. 0, 3 mit 
C o L 2 , U f. und Gal. 3 , 27 mit 4, 6 f. - 1 Petr. 3 , 21. — s) lieber die 
Nothwendigkeit des W a c h s t h u m s (<ni£«;'fnlrni, ανξηη-ις) vgl. Matth. 13, 
80; Marc. 4, 8. 27 f.; Luc. 13, 19; Eph. 2, 21; 4, 15 f.; Col. 1, 10; 2, 19; 
2 Petr. 3, 18. -
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bedingung der Taufe, der empfängliche Kindessinn oder der 
Glaube, 'wirklich zur Entfaltung kommen. Ohne Glauben ist 
aber Wiedergeburt und Gotteskindschaft undenkbar (§. 57). 

3. Aus dem Gesagten ergiebt sich, in welchem Sinne wir 
die Wiedergeburt zugleich als einmaligen Act und doch auch 
als fortwährenden Process fassen können. Sofern sie göttlich 
verbürgter und begründeter Anfang neuen Lebens ist, erscheint 
sie als ein in sich begränzter Act, mit welchem, objectiv be
trachtet, das Kindesverhältniss des Menschen thatsächlich gesetzt 
ist. Mit der Sündenvergebung und Rechtfertigung um Christi 
"willen ist er aus einem Weltkind ein Gotteskind gewordenL). 
Das ist die Wahrheit des positiv kirchlichen Standpunktes, nach 
welchem Gottes zeugungskräftiges Vcrhcissungswort und seine 
heilsgewisse Gnadenthat auch die Gewähr enthalten für die 
in denselben dargebotene Gabe. Sofern aber diese Gabe geist
licher Natur ist, muss für die ethisch subjective Betrachtung 
auch die Wiedergeburt als ein fortgesetzter geistlicher An-

I eignungsprocess sich gestalten. Die Sündenvergebung und 
I Rechtfertigung um Christi willen muss täglich von Neuem 

in das gläubige Herz aufgenommen und zum eigensten Besitz 
erhoben werden 2). Darin liegt die relative Berechtigung jenes 
innerlichen (pietistischen) Standpunktes, demgemäss die Wahr
heit der Wiedergeburt mit der Aufrichtigkeit der Bekehrung 
steht und fällt. Nur dürfen wir den im folgenden Paragraphen 
näher zu analysirenden Bckehrungsproccss nicht als die Basis 
und das Wesen der Wiedergeburt bezeichnen, sondern wir müssen 
ihn als die nothwendige Form ihres entwickelten Bestandes in 
dem bewusst werdenden, erwachsenen Menschen zu begreifen 
suchen. 

§. 5!). Der entwickelte Bestand der Wiedergeburt in der B e k e h r u n g oder die 
bussfertige Sinnesänderung in bewusstem Glauben. — Die aetive Seite oder die 
S c 1 b s 11 Ii iit i g к e i t in der Bekehrung gegenüber »lein m y s t i s c h e n D e t e r m i n i s 
m u s " , die leiilentliche Seite oder die К in pt'ii η g 1 i eh к e i l in »Irr Bekehrung gegen
über dem rationalistischen S y n e r g i s m u s . — Notliwendi^o Wechse lbez iehung zwi
schen Wiedergeburt und Bekehrung auf Grund der im Glauben eigi-idenen Tauignade . 

1. Da mittelst der Kindertaufe nicht die sündige Natur des 
Menschen (die böseLust) aufgehoben, sondern nur der Anfang neuen 

!) Vgl. 1 Joh. 3, 2 f. (wir sind nun Gotteskinder etc.) mit dem Per-
fectum: f χ τον ötov γ ε γ ί ν ν η τ κ ι .1 Job. 5, 1 etc.; τό γ ε γ ε ν ν η μί -
νον Ix τον πνεύματος Joh. 3 , 5 etc. und dem Aorist an Stellen wie Gal. 
3, 27 und 2 Cor. 5 , 17 (Alles ist neu geworden). — 2) Daher, trotz ge
schehener Wiedergeburt, die stete Mahnung der Erneuerung (άνκχκίνωΰις 
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Lebens in der Kindschaft durch die schuldtilgende Gnade gesetzt 
I gt, so wird auch mit dem Wachsthum und der bewusst werden
den Form der Personsünde (§. 38 ff.) die Wiedergeburt in _dem 
heranreifenden Menschenkinde eine andere subjective Gestalt ge
winnen müssen. Mögen wir uns den in der Kindheit bereits ge
tauften oder den natürlichen Menschen als solchen vorstellen: in 
beiden Fällen kann der geistlich empfängliche Kindessinn (§. 58) 
oder der die Rechtfertigung ergreifende Glaube lediglich durch 
die bekehrende Geistesmacht des Wortes in dem Innern des 
Menschen g e w i r k t werden 1). Wenn das Gesetz mit seiner 
ernsten Liebesforderung ihm das eigene Sündenelcnd vor die 
Seele gestellt und das Gewissen zu heilsamer Angst und JSioth 
geweckt hat (§. 46 ff.); so muss das Evangelium der Gnade ihn 
vor Allem innerlich demüthigen und die wahre Sinnesänderung 
{μετάνοια) hervorrufen. Im directen Gegensatz zur frucht
losen Reue und weltlichen Traurigkeit des alten Menschen wird 
die B u s s e als Anfang eines erfolgreichen geistlichen Erneuer-
U ngsprocesses sich bewähren ' 2 ) . Denn unter Busse verstehen 
Wir einerseits (negativ) die in Gewisscnsnoth und aufrichtigem 
Selbsthass sieh vollziehende Abkehr von der schmerzlich em
pfundenen eigenen Sünde und Schuld, andererseits (positiv) die 
l n kindlicher Herzenszuversicht sich kundgebende Zukehr des 
Glaubens zu der in Christo verbürgten Gnade Gottes : !). Die 

1 1 1 1 11 nnXiyyfytnirt Tit. 3 , 5) und des täglichen Anziehens des neuen Men
d e n Eph. 4, 23 ff. Col. 3, 9. Köm. 12, 2 ff. — Auch wird das Wort я « -
j'Yyf»H;i„ v u n dem Herrn selbst (Matth. 20, 28) g a n z absolut als Bezeichnung 

e r christlichen V o l l e n d u n g des Welt- und Heils ρ г о с e s sc s gebraucht.— 

) t^r biblische Begriff der Bekehrung (; mmoiiinv, med. Ιπιπτρί-

ψΜΐ&αι, subst. ίπιβροφη, А. Т. ЗТШ) wird stets als innere Herzens- und 

^ e s' n n u |igsumwandlung zum Glaubon (s. dio folgende Anmerkung)aufgefasst und 

* l s Wirkung des verkündigten Wortes hingestellt. Matth. 13, 15; Marc. 4 , 12; 
L w - 1Д6 f.; 22 ,32; Act.3, 19. 26; 9.35 etc.. 2 Cor. 3, 16; .loh. 12,40. Jac. 

' 1<J £ 1 Petr. 2, 25. — г ) Die B e k e h r u n g mit S i n n e s ä n d e r u n g 
(меткгоПг, μηήΐ'οικ) zusammengestellt Act. 3, 19; 26,20. vgl. Luc. 17, 4; 
a u c h mit Tiimtinv Act. 11, 21; Luc. 22, 32. — Während der Ausdruck „Bckehr-
U n g" zugleich das positive Object der Hinkehr und Hingabe hervorhebt, bezeich
net die μ(τύ,,ηΙΗ meist nur das innerlich umgewandelte Verhalten des Sünders, 
^gi- Marc. 1, 15; 6, 12; Luc. lt>, 13; 17. 3 f. Matth. 3, 2; Act. 2, 88; 17, 
3 0 5 2 Cor. 7, 9; 12, 21; Арок. 2, 5. 16. 21; 3. 3 für das Zeitwort / / i r « -
"otiv, und bes. bei Lucas das Substantiv μίτΰνυιη Luc. 24, 47; Act. 11, 

• 20, 21: η tig flfg,, μίτιίΐ'οιπ. Ebr. 0, 1: μίτίτΐ'πιπ ηπό >(χρι~ιμ 

hv<ov etc. Im Ev. Joh. findet sich das Wort nicht. — s) Beide Seiten 
(negat. und posit.) hervorgehoben Act. 14, 15; 15, 19; 20, 18 ff.; 1 Thess. 

ν · О o t t i n g e n , Socialethik. Т Ы . II . 36 
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Einheit heider Momente kennzeichnet den Act der B e k e h r u n g , 
welcher im innersten Centrum des Personlebens (§ . 26) vor sich 
geht und das Ich des Menschen bewusstermassen den Gnaden
wirkungen Gottes zugänglich macht. Je tiefer dae Gefühl der 
eigenen Schuld und Verdammlichkeit in dem Gewissen des zer
schlagenen Menschen sich geltend macht, desto mehr wächst die 
ethische Bedeutsamkeit des Glaubens, der in selbstloser und ver
trauender Hingabe an das göttliche Y e r h e i s s u n g s w o r t die 
sündenvergebende Gnade sich persönlich anzueignen wagt. — 
Obwohl dieser Act der Bekehrung in der besonderen Form der 
E r w e c k u n g 1 ) mitunter einen zeitlich bestimmbaren Anfangs
punkt auch für das Bewusstsein des Christen haben k a n n , so 
liegt es doch im Wesen jener Erneuerung, dass sie nicht in ein
maliger Plötzlichkeit sieh krankhaft abschliesse, sondern als der 
stets empfundene Schmerz der Wiedergeburt den Character eines 
fortwährenden geistlichen Processes 2) trage (§. 58, 3). Daraus 
ergiebt sich die ethische Nothwendigkeit sowohl der täglichen 
Busse (§. 82), durch welche fort und fort der alte Mensch 
geistlich in den Tod gegeben wird, als auch der steten gläubi
gen Aneignung der Rechtfertigung, wodurch der neue Mensch 
sein geistliches Leben in Christo bewahrt (§. 60). 

2. Bei dem Process der Bekehrung müssen die im mensch
lichen Personleben geeinten Momente der Activität und Recep
tivität (§. 26, 2) gleichmässig betheiligt sein, wenn anders die 
Wiedergeburt im Glauben sich normal vollziehen soll. 

a. Gegenüber dem m y s t i s c h e n D e t e r m i n i s m u s , wel
cher lediglich den Menschen als leidentliches Object der wieder
gebärenden Gnade betrachtet, wird die Bekehrung als gesteigerte 
S e l b s t t ä t i g k e i t des Menschen characterisirt werden können. 
Denn nicht wider den Willen, sondern an dem Willen und in 
demselben vollzieht sich jene Umkehr als die grösste Revolution, 
welche im Innern menschlichen Gemüthslebers gedacht werden 
kann. Die zuvorkommende Gnade und die göttlichen Heilsmittel 

1,9. — >) In der Schrift wird die Erweckung (lytipm, ίγεραις) fast ausschliess
lich auf die leibliche Todtenerweckung bezogen, im geistlicli ethischen Sinne 
kommt das Wort sehr selten vor: Matth. 3, 9; Luc. 3, 8 (aus Steinen Kinder Ahr.'s 
erwecken) Eph. δ, 14 (erwache, der du schläfst, so wird dich Christus erleucijten) 
etc. Meist wird es von Propheten und Aposteln im heilsgeschichtlichen Beruf ausge
sagt; vgl. Act. 13, 22; Matth. 11,11; Luc. 7, 16. — 'λ) „Der innerliche Mensch wird 
von Tag zu Tag (ί/μίρη xai ήμίςφ erneuert," 2 Cor. 4, 16 ; Eph. 3 , 16 {χρητηιω· 
ίτήναι δια rnv πνεύμαιчя (Ις τον ί'σω ηνΒ-ρωηον); Eöm. 12, 2 (μετα' 

etc); Eph. 4, 23 f. etc. etc.— 
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1) Daher der negative Ausdruck : „will man sich nicht bekehren." Ps. 
7 ' 13; Jer. 'Ihren. 3, 40 (lasset uns zum Herrn uns bekehren) Ez. 3 , 19; 33 

9 ff-; Act. 3, 19. — Ϊ) Vgl. Jer. 31, 18 (Bekehre du mich, so werde ich be
kehrt) mit Jes. 52, 8 (wenn der Herr Zion bekehret); Luc. 1. 17. -

SÖ* 

Wirken eben heilsordnungsmässig nur dann, wenn ihre zeugende 
Kraft zugleich den Menschen innerlich überzeugt und begeistert, 
d. h. ihn zu einer freien Annahme des dargebotenen Heils be
fähigt i ) . 

b. Gegenüber dem r a t i o n a l i s t i s c h e n S y n e r g i s m u s , 
Welcher den Menschen zum coordinirten Mitfactor (Coeffieienten) 
der Regeneration erhebt, will aber ins Auge gefasst sein, dass 
die Gnade allein die Bedingungen der Bekehrung schafft und 
darreicht (§. 55). Es besteht also schlechterdings keine Synthese 
der menschlichen und göttlichen Geisteswirkung in dem Process 
der Bekehrung. Denn ihr Wesen liegt in der von Gott im Men
schen hervorgerufenen geistlichen Receptivität. Je mehr der wahre 
empfängliche Kindessinn in dem von Natur widerstrebenden Men
schen geweckt und ausgebildet wird, desto mehr wird er sich 
des leidentlichen Zustandes bewusst, in welchen er durch diese 
grosse, ihn selbst kleinmachende Erfahrung versetzt wird 2 ) . 

3. Wollen wir schliesslich das Verhältniss von Wiedergeburt 
und Bekehrung uns klar machen, so liegt auf der Hand, dass 
Jener Ausdruck mehr die Gotteswirksamkeit, dieser die mensch
liche freie Herzensbewegung im Process der Erneuerung in den 
Vordergrund treten lässt. Es wäre aber irrig, die Bekehrung 
als blosse Frucht der schon vollzogenen W i e d e r g e b u r t (das 
erthodoxistische Extrem), oder die Wiedergeburt als den Erfolg 
der B e k e h r u n g (pietistisches Extrem) zu bezeichnen. Denn 
beide fallen weder zeitlich auseinander, noch auch stehen sie in 
dem Verhältniss von Ursache und Wirkung. Die nothwendige 
Wechselbeziehung zwischen Wiedergeburt und Bekehrung lässt 
*"ch aus dem Verhältniss von Taufe und Heilsglauben entnehmen, 
•̂ nr die im bussfertigen G l a u b e n ergriffene Taufgnade begrün
det segensreich den Kindesstand des Wiedergeborenen, sofern 
W l r ihn im Stadium des entwickelten Bewusstseins betrachten. 
Aber ohne die versiegelnde und regenerirende Macht der Taufe 
käme die durchs Wort anfänglich gewirkte Sinnesänderung auch 
nie zu freudiger persönlicher Glaubensgewissheit. Ohne die im 
Glauben sich kundgebende kindliche Empfänglichkeit bliebe die 
Wiedergebärende Macht der Taufe eine latente oder kritische. 
•Dem Glauben erschliesst sie ihre volle Bedeutung als heilsge-
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wisser Grund persönlicher Erwählung. Die Bekehrung er
weist also nur die innere geistliche Wahrheit der Wiederge
burt. Im engsten Anschluss an die göttliche Gnadenthat der 
Taufe ist sie nichts anderes, als der entwickelte Bes tand der 
Wiedergeburt im erwachsenen selbstbewussten Menschen. 

C. D e r g o t t g e s c h e n k t e (§. 54—56) G l a u b e (§. 57—59) 
als Princip christlicher Tugend im Reiche Gottes (§. 60—62). 

§. 60. Her Glaube des Wiedergeborenen als überragendes Mot iv zu neuem Ver 
halten im Hinbl ick auf das e i g e n e I c h . — Die c h r i s t l i c h e T u g e n d als kindliche 
Dankbarkei t und selbstverleuguende D e m u t h , das W a h r h e i t s m o m e n t im mystischen 
Quiet ismus. — Die christliehe T u g e n d als persönliche Tüchtigkeit und freudiger M u t h 

treuen Kindesgehorsams im Reiche Gottes, das W a h r h e i t s m o m e n t des practischen 

Erg i smus . 

1. Durch die Wiedergeburt im Glauben ist dem Christen
menschen der wirkungskräftige Anfang {άρχή, prineipium) für 
ein durchaus neues Y e r h a l t e n gegeben 1). Das zeigt sich im 
Rückblick auf das alte Wesen darin, dass in dem durch Schuld
entlastung versöhnten Gewissen die beunruhigende, alle That
kraft lähmende Selbstanklage verstummen darf. In der dem 
Glauben gewährleisteten Sündenvergebung liegt daher das denk
bar stärkste Quietiv (ßeruhigungsgrund) für das wogende mensch
liche Herz 2 ) . Im Hinblick aber auf den neuen Kindesstand 
und die durch die Gnade in Christo geschenkte und zugerechnete 
Gerechtigkeit gewinnt das Ich des Menschen auch einen positiven 
Aufschwung von durchgreifender Bedeutung für seine gesammte 
Selbstbethätigung. Die im Glauben empfangene und angeeignete 
Gewissheit der Gottesliebe ist für das nunmehr zum Frieden ge
kommene Gewissen zugleich das denkbar stärkste Motiv (Beweg
grund) zu einer fröhlichen Selbsthingabe an den Gott, der uns 
zuerst geliebt und in den Stand sittlicher Rechtbeschaffenheit 
versetzt hat 3). Der aufrichtige Glaube kann also den Menschen 

i ) „Siebe es ist Alles neu geworden", 2 Cor. 5, 17 vgl. mit Rom. 8, 1. 
10 (so ist mm keine Verdammniss für die vorhanden, welche in Christo sind, 
die nach dem Geist wandeln etc.). Rom. 6, 8 tf. — Hier muss sich die Ge
recht igkei t , die aus dem Glauben kommt (ή διχαιοαύνη ή ίχ πίπτκος 
Rom. 9, 30; 1 0 t 6 ff.) als solche bewähren. — 2 ) Vgl. Rom. 8, 31 ff. (ist 
Gott für uns, wer mag wider uns sein ff.) mit Ebr. 4 , 1 ff. (fictin-fiv (ίς 
την χ а г а 77 α ν (71 ν). — Während aber χατάπανπις die letzte Ruhe von 
allem Kampf, bezeichnet ι-Ιρήνη die gegenwärtige Ruhe des versöhnten Ge
wissens. Vgl. Rom. 8, 6 (ιιρόνημα τον πνιύματος ζο)ή xai ( I ρ ή ν η) mit 
Rom. 5 , 1 (<}ιχ«ιω!1ίντ(ς Ιχ πίπτκος, ίιρήνην ϊχομΐν ττρ'ος τον 
!>(о,л. Job 10, 27. 33. Ps. 32, 1 ff. Luc 7, 50 (dein Glaube hat dir ge
holfen; gehe hin mit Frieden). — ») Rom. 8, 37 (wir überwinden weit um 
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Weder in faule Sicherheit wiegen, noch dem Sündendienst über
lassen; denn als empfänglicher Kindessinn öffnet er das Gemüth 
den Einwirkungen der Gnade l). Und wiederum, der recht
fertigende Glaube muss ein Ferment neuen Lebens sein, weil 
e r als Vertrauen auf Gottes Liebe in der Gemeinschaft Jesu den 
stärksten Felsengrund und die Hebelkraft für alle Aufgaben des 
Lebens in sich birgt 2). Denn wo unser Schatz, da ist auch 
unser Herz 3). Und der nunmehr durch Gottes Gnade gerecht 
und gut gewordene Mensch kann als solcher nicht umhin, auch 
gute Werke zu thun ' ) . Der Glaube ist Saame aller Tugend im 
christlichen Sinne. 

2. Die c h r i s t l i c h e T u g e n d 5 ) ist aber ihrem Wesen nach 
weder Werkgeschäftigkeit, noch gesetzliche Leistung, sondern 
V o r allem eine innere Zuständliehkeit, welche die Person, das 
Ich in k i n d l i c h e r Dankbarkeit8) von dem Willen Gottes be-
8eelt und ergriffen erscheinen lässt. In diesem Sinne ist Tugend 
wahre T ü c h t i g k e i t und Lebenskraft, welche stets eins ist 
Uut jener B e g e i s t e r u n g , die das Gute gemäss dem Gesetz 
der Freiheit will. Die empirische Kampfesform auch der christ-
'chen Tugend (§.81) liegt nicht in ihrem Wesen, sofern sie aus 

e i n neuen Menschen quillt, sondern in ihrer zeitlichen Erschein-
U n g > sofern der Christ annoch alter Mensch ist. An und für 
8 l c h betrachtet trägt die gottwohlgefällige Tugend den Character 
rohlicher und begeisterter Hingabe an das Gute ; ) . Im Glauben 

purzelt sie, weil der Mensch nur im Glauben selbstlose Dank
barkeit lernt, und weil all seine Tugend, soll sie anders nicht 

dess willen, der uns gelicht hat) vgl. mit 1 Joh. 4, 19 (lasset uns ihn liehen, 
°nn er hat uns zuerst geliebt). Luc. 7, 47 (wem viel vergeben ist, der lie-

b e t viel etc). — i) Eöm, 6, 15 vgl. mit 3, 31: Heben wir denn das Gesetz 
a B-f durch den Glauben? — Das sei ferne! — sondern wir r ichten das Gc-
s ^ auf (,.,;<,„„ fertigt,,). Eph 2 , 4 ff. S. a. 1 Joh. 2, 29 („< „„,„-,„ Tr,v 

'ΧΓ4ηπύ,.η„ ιξ ηντυν γιγίννηιαι) mit 5, 4. — ä) Alle Dingo sind mög
en dem, der da glaubet" (πάντα δυνατά rei πιστεύοντι) Marc. 9, 23; Luc. 

> 6· — Da bewährt sich auch der Satz, dass der Gerechte aus Glauheu 
' e b t (ίχ πίσ,,,,,ς ζήσεταή Gal. 3, 11 vgl. mit Rom. 1, 17 f. und Gal. 2, 

Hier liegt auch der Coincidcnzpunkt zwischen Paulus und Jacobus 1,25; 
2. 14. - s) Vgl. Matth. 6, 21. - ·*) Matth. 12, 33 ff. - ") Ueber das bib-
nsche Wort „-Qu,) vgl. Anm. 2 auf S. 462. Siehe bes. 2 Petr. 1, 5 : reichet 

a r in eurem Glauben Tugend etc. 2 Cor. 3 , 5 (dass wir tüchtig sind, ist 
a u a Gott). — β) Die Dankbarke i t wird in der Geschichte von den zehn Aus
l a g e n als eins mit „Gotte die Ehre geben" hervorgehoben. Luc. 17, 16. 
V £l- Rom. 1, 8; 7, 25; Col. 2, 7; 3, 17; Eph. 5, 4. 20; Phil. 4, 6 ((ύχαρι-
С т , а "QOg τον 9(ov) etc. — 7 ) Die Freudigke i t (παρρησία) als unmittel-
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an gottwidriger Selbstüberhebung und Selbstbespiegelung kran
ken, aus dem Quell der Gnade geboren sein muss. — Daher 
tritt in dem Verhältniss des Menschen zu s ich s e l b s t der selbst
lose Character christlicher Tugend vor Allem in der Art der 
Selbstbeurtheilung zu Tage. Der Glaube adelt das Ich zu 
wahrer Tugend, weil aus dem bussfertigen Selbstgericht 
(§. 59, 1) die geistliche A r m u t h oder die ächte D e m u t h 
(Selbstverleugnung, Bescheidenheit) nothwendig geboren wird 1 ) . 
Die christliche Grundtugend der Demuth ist nur der Erweis da
für, dass der im Glauben wiedergeborene Mensch nichts von 
persönlicher Tüchtigkeit weiss, es sei denn, dass sie ihm als 
Gottes Gnadengabe geschenkt werde. In der Betonung dieser 
Receptivität (Leidentlichkeit) christlicher Tugend liegt das Wahr
heitsmoment des mystischen Q u i e t i s m u s , welcher alle sittliche 
Kraft aus der Selbstentäusserung (Entwerdung) einer „ledigen" 
Seele herleitet. 

3. Allein jene in der Bekehrung geweckte S e l b s t t ä t i g 
keit (§. 59. 2, b) wird ebenfalls im Glauben, sofern wir ihn als 
christliches Tugendprincip betrachten, sich practisch geltend ma
chen müssen. Denn die Demuth und geistliche Armuth wäre 
an und für sich eins mit dem krankhaften und oft scheinhei
ligen 2 ) Gefühl kläglicher Erbärmlichkeit, wenn sie nicht mit dem 
f r e u d i g e n Muth t reuen Kindesgehorsams 3 ) verbunden 
wäre. Im Glauben ist der natürliche Muth des sich selbst über
hebenden (tollkühnen) Menschen geheiligt zu jener wahren Be
geisterung, welche aus einer uns beseelenden Idee quillt. Im 
Glauben liegt heiliger Trotz, weil der wahre Kindessinn, des fal
schen Selbstvertrauens baar und von lebendigem Gottvertrauen 
getragen, nunmehr wieder ein Recht zu jener F r e u d i g k e i t 
hat, welche alle gesund christliche Thatkraft kennzeichnet4). 
Der kindliche, freie Glaubensgehorsam im Reiche Gottes ist 

bare Frucht der Gnade in Christo hervorgehoben Eph. 3, 12; 1 Job. 2, 28; 
Ebr. 4, 16; 10, 19. — i) Vgl. Matth. 5 , 3 (oi πτωχοί те) πνίύματΐ) mit 
den Stellen, wo die Demuth (irtnnvoipyoavini Eph. 4 , 2; 1 l'otr. 5, 5; 
Jac. 4, 6), S e l b s t v e r l e u g n u n g (άηηρν(1ΰ!τηι, Matth. 16, 24) und Se lbs t -
erniedr igung (г«ж ίναχτις Jac. 1, 10; 4, 10; Matth. 23, 12; 18, 4; Phil. 

2, 5 ff.) betont werden. S. a. Rom. 12,3 (μή νπίριρρονιΊν, άλλά φροι·(ϊι> fii 
τ ο σωφρόνων).— 2 ) Vgl. Col. 2, 18. 23 (wo Paulus die falsche, selbsterwählto 
Demuth züchtiget). — 3) Der Glaube (πίατις und mcrog 2Tim.2 , 13) ist an 
sich schon Treue (Tit 2, 10; vgl.Luc. 19, 17) und erzeugt den treuen kind
lichen Gehorsam (vnctxoi/ ττ)ς πίβτίως Rom. 1, 5; 6, 16; 16, 26; τίχνα 
vntxx. 1 Petr. 1, 14). — 4) Siehe oben Anm. 3 p. 552. — 
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aber zugleich mit jener T r e u e ( = πίστις) erfüllt, welche die 
N a c h h a l t i g k e i t (Ausdauer) in der Bewährung persönlicher 
Tüchtigkeit verbürgt ')· Diese nothwendige E n e r g i e des Glau
bens 2 ) tritt uns als das Wahrheitsmoment in jenem practischen 
E r g i s m u s entgegen, der sich keine Gotteskindschaft denken 
kann ohne die Frucht eines werkthätigen Lebens im Reiche 
Christi (§. 66). 

9. 61. D e r Glaube als christliches Tugendprincip Gott gegenüber oder die christ

liche F r ö m m i g k e i t als Mutter aller Tugenden . — Die kindliche G e b e t e g e m e i n 

s c h a f t als g läub iges Schöpfen aus dein Quell der G n a d e , oder die religiös-sittliche 

K e c e p t l v i t ä t als das W a h r h e i t s m o m e n t im mystischen Q u i e t i s m u s . — Die kind

lich vertrauende Gottesfurcht als ltasis für den wahren G o t t e s d i e n s t , oder die reli

giös-sittl iche A c t i v i t ä t als das W a h r h e i t s m o m e n t im religiösen E r g i s m u s . 

1. Durch den Glauben ist das Ich für Gott gewonnen, d. h. 
es hat, sofern es ihm kindlich vertraut, seinen Schwerpunkt (sein 
Gravitationscentrum) nicht mehr in sich selbst, sondern in seinem 
Herrn und Erbarmer. Das beruht darauf, dass für den christ
lichen Glauben die durch das Gesetz gezogene Scheidewand 3) 
Gott gegenüber durch die Gemeinschaft mit Christo aufgehoben 
ist (§. 55), und die Seele sich in Folge der Sündenvergebung 
wieder Gottes freuen kann 4 ) . So erscheint die natürliche Zwie
spältigkeit oder der Zweiherrendienst des Herzens 5 ) principiell 
überwunden. Kraft der Wiedergeburt im Glauben wird also jene 
religiöse Grundtugend die Herzensstellung des Menschen zu Gott 
und seiner Selbstoffenbarung bestimmen, die wir im Gegensatz 

l ) Der biblische Ausdruck dafür ist πηο<τχηρτίρηο-ις (προαχαρτερεϊν) Act. 
2, 42; Rom. 12, 12; Col. 4, 2; Eph. 6, 18. Ueber die Treue vgl. Matth. 25, 
21; 24, 45; Арок. 2,20. S. o. Anm. 2 S. 542. — 2) Es ist die πίατις oV αγάπης 
f ν ε ρ γ σ υ и f ν η Gal. 5, 6. — Wir sind sein Werk (ποίημα) geschaffen in Christo 
Jesu zu guten Werken (Ιπί ΐργοις άγαΆοϊς) Eph. 2, 10. Vgl. Eph. 1, 19; 
4 , 16; Col. 1, 29, wo Paulus die Kraft (t νίργεια) dessen rühmt, der in ihm 
kräftiglich wirket ενεργούμενη lv l μ ai tv δυνάμει); und 2 Cor. 12, 9ff.: 
seine Kraft (δύναμις) ist in der Schwachheit mächtig, d. h. kommt zur 
Vollendnng (τελειοντα-,). — 8 ) Vgl. Eph. 2 , 14: Er ist unser Friede . . 
ln dem dass er wegnahm die Feindschaft, nämlich das Gesetz, so in Geboten 
gestellet war (τον νόμον τών εντολών tv δόγμασ,). Col. 1, 20; 2 , 14. 
2 Cor. б, 17 ff. - *) Vgl. namentlich 2 Cor. 3, 4: Ein solches Vertrauen 
(πεποί&ησ,ν) haben wir durch Christum zu Gott (προς τον ϊ ί ί ν ) . 
Ebr. Ю, 35: μή άποβάλητε τήν παρρηαίαν υμών. Diese παρρησία 
wird ν. 19 als παρρησία είς την εί'ηοδον το,ν αγίων bezeichnet und ν. 22 
als πληροφορία πίστεως in Folge des befreiten Gewissens characterisirt. 
Daher die wiederholte Mahnung: freuet euch (χαίρετε) in dem Herrn allerwege. 
Phil. 4, 4; 3, 1; 2 Cor. 13, 11. - »; Matth. 6, 24 f. vgl. mit v. 22. — 
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zur natürlichen Vielgötterei (§. 39) als die f romme E i n f a l t l ) be
zeichnen können, welche eins ist mit der wahren G o t t s e l i g 
k e i t 2 ) . Die aufrichtige F r ö m m i g k e i t ist aber in der That 
die „Mutter aller Tugenden", weil durch sie das ganze innerste 
Wesen des Menschen Gotte in den Dienst gestellt und nicht 
mehr die eigne, sondern allein Gottes Ehre gesucht wird 

2. Zunächst bindet die Frömmigkeit den neuen Menschen 
derart an Gott, dass kein Moment des Glaubenslebens ohne die 
tiefste Receptivität religiös-sittlicher Art gedacht werden kann. 
Das ganze neue Leben quillt aus dem Born göttlicher Gnade in 
Christo. Daher das nothwendige Bedürfniss kindlichen Herzens-
verkehrs mit Gott und mit seinem W o r t e , in welchem er sich 
uns persönlich als Gott der Gnade bezeugt! Das willige H ö r e n 
des Wortes ist die eine, das kindliche B i t t e n die andere Seite 
der Glaubens - Empfänglichkeit4). Die G e b e t s gemeinschaft mit 
Gott ist wie das stetige Athemholen des wiedergeborenen Men
schen Gottes. Und weil der Gläubige die kindliche Gottesge
meinschaft nur in Christo hat (§. 55), und der h. Geist Christi 
ihm dieselbe innerlich versiegelt (§. 56), kann auch des Glaubens 
Gebet, der göttlichen Verheissung entsprechend, nur im Namen 
Jesu und in der Gemeinschaft heiligen Geistes erfolgreich sich 
vollziehen 5 ) . Daher hat alle Arbeit und aller Gottesdienst im 
Reiche Christi seine Leben bedingende Wurzel in dieser stille 
haltenden Herzensempfänglichkeit, welche sich als dauernde Ge
betsstimmung bewährt und aus dem WTorte Gottes stets neue 
Kraft erholt. Darin liegt das unverkennbare Wahrheitsmoment 

ι)'Λπλότης (xai (ΙΧιχρίναα frrov) siehe 2 Cor. 1, 12; 11, 3; Col. 3, 

22 (Ал λ. της χαρδίας = ГПЬ " Π Ϊ Ρ ) ; Eph. 6 , 5 ; Bora. 12, 8. Gott einfältig 

(όπλιος) bitten steht daher in schroffem Gegensatz zur Zwiespältigkeit (άνήρ 
δίή'νχος) des Zweiflers: Jac. 1, 5 ff. \ rgl. Matth. 5, 8 (Selig sind, die reines Her
zens sind). Luc. 1, 47 ff. (Maria) mit 10, 42 (Eins ist Noth). — s) Έ ϋ <r ί β с ι а 
Act. 3, 12; 1 Tim. 2, 2 (tvirfßna mit ET и RN τ ΗΣ zusammengestellt); 4, 7 f.; 6,5f.; 
2 Tim. 3, 5 ; 2 Petr. 1, 3. 6 f. Synonym: fhhonfßfia 1 Tim. 2, 10. Joh. 
9, 31 (Iriv τις (tfndhß^q >j xai jn ΟίΙημα axnoit noifi etc.). — B) Vgl. 
Phil. 2, 11 (zur Ehre Gottes des Vaters) und Eph. 3, 14 ff. Tit. 2, 12. Joh. 
12, 43 und 5, 23 (njiäv την πατίρα); 7, 18. — *) Vgl. Jac. 1, 6 (er bitte 
im Glauben) mit v. 21 (nehmet das in euch gepflanzte Wort an mit Sanft-
mutli). 1 Petr. 1, 23 ff. — 5) Vgl. 1 Thess. 5 , 17 (betet ohne Unterlass); 
Luc. 18, 1 ff. (navToTf τιροαι-χιχΚϊΆαι). Gal. 4. 5 f. (äßßä, 6 πατήρ). 
Eöm. 12, 12 (τ!) πρηΟίν/Η πρηαχαρτ(ροΰντίς). — Marc. 11, 24; Joh. 16, 
23 ff. (bisher habt ihr nicht gebeten in meinem Namen). — 
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des religiösen Q u i e t i s m u s , dem alle Frömmigkeit eins ist mit 
Gottinnigkeit und Gotteshunger l ) . 

3. In der Einfalt und Frömmigkeit des Glaubens wurzelt 
aber auch jene kindliehe G o t t e s f u r c h t 2 ) , welche im Gegen
satz zur knechtischen des natürlichen Menschen (§. 30) Gott zu 
verlieren sich scheut und daher das Bedürfniss hat, ihm im Geist 
und in der Wahrheit zu d i enen 3 ^ . Alle Entfaltung des Gottes
dienstes im Cultus 123) hat sittliche Bedeutung und' AVerth 
nur insoweit, als der Glaube ihn belebt und in ihm sich einen 
activen Ausdruck zu seiner E r b a u u n g 4 ) schafft. Das 
herzliche B e k e n n t n i s s e zum göttlichen Wort ist die eine und 
das ü a n k g e b e t als stetes Opfer der Lippen") ist die andere 
Seite dieser frommen Glaubens-Energie, welche mit der 
schmerzlichen Erfahrung der eigenen Seh w a c h h e i t 7 ) Hand in 
Hand geht. Alle Bewährung des Gottesdienstes im Leben christ
licher Gemeinschaft (§. 62 u. 68) quillt aus dem Strome wahren 
Glaubens, der Erbarmen zu üben sich gedrungen fühlt, weil er 
Erbarmen erfahren. Diese stete religiös - sittliche Activität des 
Glaubens wird mit Recht von dem frommen E r g i s m u s gefor
dert, damit der Glaube nicht in verzückte „geniessüchtige" Con-
templation ausarte und seines welterneuenden Berufes vergesse. 

§. et. Der Glaube als christliches Tugondprincip in der G e m e i n s c h a f t der W i e 
dergeborenen und als Basis g e m e i n s a m e r Erbauung. — Die k irchl ich-pietätvol le 
В e к cn η t η i s s - ü e m u t h oder die individiialisiremle Glaubensdii ldsamkcit im Organis
mus des Heiches Chr-isti, das Wahrhe i t smoment des e s o t e r i s c h e n Subjectivismus. — 
Г>ег freudige Ii e к cn η tu i s s m η t Ii oder die gcneralis ircndc Glaubensentsehiedenheit 
im kirchlichen Genieinieben, das Wahrhe i t smoment des e s o t e r i s c h e n Objectivismus. 

1. Wie der Glaube als Tugendprincip im Einzel-Ich gar 

*) Matth. 5, 6 (μακάριοι οι' πεινώντες).— 2 ) Vgl. Eöm.8,15ff.(7r; '{νμα υιοθε
σίας im Gegensatz ζ. πνεϋμα δουλείας). 2 Tim. 1, 7. Α. T.lich <~ΠιΤ Π Χ Ί ' = 
N. T.lich φόβος θεοϋ Rom. 13, 7; Act. 0 , 31; 2 Cor. 5, 11; Eph. Ъ, 21; 
Rom. 3, 18; 1 Petr. 1, 17; Phil. 2 , 12. etc. — β) Joh. 4 , 24 (die ihn an
beten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anboten). — Ueber wahren 
Gottesdienst vgl. auch Eöm. 12. 1 (ή λογιχή λατρεία) und Jac. 1, 2(1 f. — 
4) Ol χ ο δ ο μ f) meist im Dienste des Nächsten gebraucht (vgl. §. 62); aber 
auch als Aufrichtung der eigenen Seele im Glauben auf dem von Gott in 
Christo gelegten Grunde Eph. 2, 20 f. (erbaut auf dem Grund der Apostel 
etc.); Col. 3 , 18 f.; Act. 20, 32. — 5 ) Eöm. 10, 10 (wer mit dem Munde 
bekennt, der wird selig). Vgl. Matth. 10, 32; Rom. 14, 11; Phil. 2 , 11, wo 
überall die ομολογία und das Ιξομολογεϊν als Frucht des Glaubens er
scheint. — 6) Ueber das D a n k g e b e t (ενχορισιία, ενχαριστεΤν) als Opfer 
der Lippen vgl. Ebr. 13, IS und Hos. 14, 3. — S. a, 1 Petr. 2 , 5 ff. 
(πνευματιχαι θνσίαι). — 7) 2 Cor. 12, 10 (Βταν γαρ ασθενώ, τότε δυνα-
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nicht zu Stande kommt ohne die erziehende Macht der Gemein
schaft (§. 56), so ist er auch der speeifische Grund und frucht
bare Keim aller christlichen R e i c h s - oder G e m e i n s c h a f t s -
tugend. Wie das Vertrauen (die Treue) die Basis und Be
dingung auch für alle irdisch-sociale Gemeinschaft bildet (Cre
dit), so ist der Heilsglaube die sittliche Grundbedingung für 
die geistliche Lebendigkeit und normale Bewegung des Leibes 
Christi1) oder der Heilsgemeinde (societas fidei). Einerseits wird 
der Glaube die gegliederte Mannigfaltigkeit dieses Heilsorganis
mus ehren und erkennen lernen. Denn in der Demuth des Glau
bens (§. 60, 2) wurzelt jene P i e t ä t , welche neidlos und ohne 
Selbstüberhebung die Ordnung und Unterordnung zu achten und 
in geistlichem Sinne aufrecht zu erhalten im Stande ist. Er 
vermag jeder Auctorität um des Herrn willen die schuldige 
JEhrfurcht 2 ) zu zollen, ohne die Selbständigkeit (Freiheit) 
einzubüssen. Andrerseits ist es der Muth des Glaubens (§. 60, 3) 
welcher als F r e i m ü t h i g k e i t in der Gemeinschaft der Mit
erlösten die volle und wahre G l e i c h h e i t und B r ü d e r l i c h 
k e i t betont 3). Daher befreit der Glaube von aller Menschen
furcht und Menschengefälligkeit (§. 40) und macht die christliche 
Persönlichkeit gerade in dem Bewusstsein ihrer bloss gliedlichen 
Stellung innerhalb der Gemeinschaft stark und characterfest. 
In der Combination beider, der Pietät und des Freimuths, liegt 
die Gewähr für die Bewahrung der E i n i g k e i t im Geist 4), 
welche die gottgesetzte Voraussetzung für alle christlich fromme, 
gemeinsame E r b a u u n g 6 ) im Reiche Gottes ist. 

τός flfji) — 1 Cor. 1, 25 (die göttliche Schwachheit ist stärker denn die 
Menschen etc.), Ebr. 11 , 34. — J )Vgl. Eph. 4, 4 ff. (iV αώμπ, μΐη πΐατις, 
ίνότης τον πΐ'ΐνμητος); 12 ff.: (n's οΊχοοΌμην τον αάμπτος Χριαιον) mit 
Eöm. 12, 3 ff. (das μίτρον niffTnoi, mit Beziehung auf die μίλη πολλά in 
dem ry ΰιομα). 1 Cor. 12, 12 f. (lv tv\ πν^ΐιμητι ήμίις navrtc (Ις fV 
αώμα Ιβππτίο·&ημ(ι>). Col. 2 , 19. — 2) Vgl. 1 Petr. 5 , 5 (πάντ(ς άλλή-
λοις νποτηηΰίμ^νοι) mit 1 Petr. 2 , 13 (seid unterthan aller menschlichen 
Ordnung um des Herrn willen). Eph. δ, 21 (νποτκασόμ(νοι άλλήλοις Ιν 
φόβω ffioii); vgl. 6, 1—9. Col. 3,, 11 und 21. Eöm. 12, 4 und 10 (7f, 
τιμϋ άλλήλονς προηγούμίvoi); V g l . 1.3, 7. 1 Tim. 5, 17; 6, 1. — 8) Vgl. 

Jac. 2 , 1, wo der G l a u b e an Jesum Christum als mit dem Ansehen der Per
son (προοωπολη-ψίη) unvereinbar dargestellt wird. 1 Petr. 1, 22 ( r / . i b -
όΊλφία άνυπόχριτος als Frucht des Glaubensgehorsams "und der Wiederge
burt aus dem Wort). Vgl. 1 Thess. 4, 9; Ebr. 13, 1; 2 Petr. 1, 7; Eöm. 
12, 10 mit 1 Joh. 5, 1. — 4 ) S. o. Anm. 1. — s) Die οίχοδομή und das 
οίχοδομίΐα&αι als gemeinsamer Dienst des Glaubens auf gottgelegtem Grunde 
(s. o.Anm. 4 S. 557) siehe Eöm. 14, 19; 15, 2 ; 2 Cor. 1 0 , 8 ; 13, 10. Eph. 4, 29; 
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2. Alle diese Wirkungen kann der Glaube innerhalb christ
licher Reichsgenossenschaft nur haben, wenn er nicht bloss in
nerliches Herzens vertrauen bleibt, sondern im B e k e n n t n i s s 
des Mundes ' ) , im Wort des Zeugnisses zu Tage tritt. Daraus er
giebt sich die schlechthin nothwendige und sittlich berechtigte Ten
denz auf kirchliche Bekenntnissbildung und Bekenntnissgemein-
schaft, ohne welche ein Leben und Wachsthum des Glaubens in 
den Einzelnen unmöglich ist 2). In der zarten P ie t ä t des Glaubens 
liegt es aber begründet, dass er innerhalb der Bekenntnissgemein
schaft zunächst die Unterschiede (das Maass) individueller, geist
lich-psychologischer Entwickelung ehrfurchtsvoll achtet3). Das ist 
jene Bekenntnissdemuth, welche in dem Bewusstsein der All
mählichkeit jeder wahren Glaubensentwickelung auch gegen die 
noch Unmündigen S a n f t m u t h 4 ) und G e d u l d " ) zu üben ver
mag. Nie wird daher der gesunde Glaube das für die Gemein
schaft nothwendige Bekenntniss zur gesetzlichen Schablone für 
den Einzelchristcn machen, sondern die Mannigfaltigkeit der 
Glaubensstadien je nach der Reife und dem Erfahrungsmaass 
der christlichen Individualität als eine Bedingung lebensvoller 
Entwickelung des Ganzen ansehen. Diese individualisirende 
Glaubensduldsamkeit ist das Wahrheitsmoment in jenem e s o t e 
r i s c h e n Subjectivismus, der die tiefe Innerlichkeit der Glau
benserfahrung kennt und daher die Mannigfaltigkeit in den in
dividuellen Glaubonsstandpunkten anerkennt (vgl. §. 121). 

3. Zugleich soll sich aber der Glaube hüten vor den geist
lichen Gefahren jenes eingebildeten und hochmüthigen Esoteris-
mus, der das Maass der eigenen Glaubens e r k e n n t n i s s zur 
Heilsbedingung erhebt und die Gemeinschaft separatistisch zer
klüftet. Je mehr man der zarten individuellen Glaubensentfalt
ung in pietätvoller Demuth Raum giebt, um so mehr wird ein 
gesund kirchlicher B e k e n n t n i s s - M u t h ü ) sich in dem Ganzen 

1 Thess. 5, 11 etc. 1 Petr. 2, 5. - ') S. o. Anm. 5 S. 557. Vgl. Matth. 
10, 32 (wer mich bekennt vor den Menschen). — 2 ) Eph. 4 , 15 f.; Rom 
10, 4 (der Glaube aus der äxo>) kommend). — ») Rom. 12, 3 (txamm ώς 
ό Ά(ός Ιμέριΰι μ ί τ ρ ο ν ηίστκος). Rom. 14, 1 (den Schwachen im Glau
ben nehmet auf etc.); vgl. 1 Cor. 9, 22; 12, 22 (die Nothwendigkeit der 
schwachen Glieder). — «) Ι/ραντι,ς oder πραότης 1 Petr. 3 , 15; Col. 3, 
12; Eph. 4, 2; 2 Tim. 6, 12; Tit. 3 , 2. — <*) Μαχροϊνμία (combinirt mit 
ηρηόιης und χρηπτότης) Col. 3 , 10; 2 Cor. 6. 6; Eph. 4 , 2; 2 Tim. 4 , 2 
(predige und ermahne mit aller Geduld). — «) Gal. 1, 7 ff. (so jemand euch 
Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, — άιόΆιμα ϊστω) . 
v g l . Eph. 4 , 1 ff. (μία 7ΐ(ατις, ϊν βάπτισμα). Rom. 16, 17 (Warnung 
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und für das Ganze christlicher Gemeinschaft geltend machen 
müssen. Denn der Glaube ist kein blosses Gefühlsleben in der 
Brust der Einzelnen; er ist das erhaltende Band der Gemein
schaft im Geiste Christi. Daher wird die Glaubensgemeinschaft 
als solche, als gläubige Collectivperson gedacht, auch stets die 
lebendige Bekenntnissbildung sich angelegen sein lassen 1). 
Sie ist das Zeugniss dafür, dass das regenerirende Wort Gottes 
in dem Innern der gläubigen Gemeinde eine Antwort, ein Echo 
gefunden. Und je mehr die Glaubensgemeinschaft sich im Kampf 
mit dem Irrthum zu klarer (confessioneller) Entschiedenheit ent
wickelt, je mehr sie in den geistig - bewussten Besitz eines arti-
culirten Glaubensinhaltes auf Grund des göttlichen Wortes ge
langt, desto eher wird sie der Aufgabe gewachsen sein, die ihr 
in dieser Welt gestellt ist: alle V ö l k e r in die Reichsgenossen
schaft Christi einzuführen 2 ) . Diese generalisirende Glaubens
entschiedenheit ist das Wahrheitsmoment in jenem e x o t e r i -
s с he η Objectivismus, welcher die universelle (katholische) 
Mission christlich - kirchlicher Glaubensgemeinschaft in den Vor
dergrund stellt. Nur darf die Glaubens- und Bekenntniss- Tra
dition der Gemeinschaft nicht im Widerspruch mit dem Wesen 
der Glaubenserfahrung äusserlich nivellirend auftreten und die 
Keimbildungen des Senfkornglaubens zertreten. Sie wird sich 
in dem Maasse als das specifisch humanisirende Princip bewäh
ren, als die gemeinsame Glaubens- und Bekenntnisskraft jene 
Zartheit suchender und rettender Liebe aus sich heraussetzt, 
welche dem Verlorenen nachgeht und des Schwachen wartet 3). 
Das ist die nothwendige Frucht des Glaubens, der in der L i e b e 
thätig ist. — 

vor &ιχοΠTctdict — παρά τήν διδαχήν ijv ίμ(1ς 'μη!τ(τ(). Ebr. 4, 14 
(lasset uns halten am Bekenntniss). 1 Tim. 6, 12 (wo Paulus die χαλή ομο
λογία ίνώπιον πολλών μαρτύρων preist). — 2 Tim. 1, 13: halte an dem 
Vorbilde (ίιποτύπωπις) der heilsamen Lehren im Glauben ilv niarn). Vgl. 
Tit. 2, 1 und 1 Tim. 6 , 3 (Warnung vor hfVoMnrrxaXta). — J) Eph 4, 
13: bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glaubon (M'j την ίνότητα 
τής πίστκος). Vgl. Matth. 16, 16 ff. (das Bekenntniss Petri, auf welches 
der Herr seine Ιχχλι^ία bauen will). — 2) Matth. 29, 18 ff. vgl. mit Act. 
1, 8. — s) Vgl. Matth. 10, 6; Luc. 15, 4 mit Ez. 34, 4 ff. — 



Z w e i t e s C a p i t e l . 

Ше Lebensbewegiing des n e u e n Menschen gemäss dem christlichen 
Iteichsgrundgesetz der heiligen Liebe. 

A. D a s neue L e b e n als ein im R e i c h e Chris t i göttlich 
n o r m i r t e s (§. 63 -65 ) . 

§. 63. D a s Gesels G o l t e s d e s V a t e r s in seiner normativen Bedeutung (usus 
teitins) für das Christenleben. — Das „ n e u e " Gesetz der heil. L iebe als ein ins Herz 
geschriebenes, oder die christliche K n n o m i e im Gegensatz zur knechtischen Н у р о 
п о т i e und unkindlichen A u t o n o m i e . — Die innere Nothwendigkei t des neuen 

Lehens als einer N a c h f o l g e Christi. 

1. Obwohl mit der Wiedergeburt der keimkräftige Anfang 
(das Princip) eines neuen Heilslebens und wahrer Tugend in 
dem Menschen Gottes gesetzt ist (Cap. 1, §§. 54—62), so wird 
doch dieses Leben in seiner nothwendigen Fortschrittsbewegung 
als Wachsthum in der H e i l i g u n g ') sich bewähren müssen. 
Denn durch die Wiedergeburt ist eben Gotteskindschaft ein
getreten, welche sich niemals eigener Selbstherrlichkeit rühmen 
kann, sondern aus der Gnade geboren in der Liebe Gottes ruht. 
Daher erscheint auch das Gese tz G o t t e s des Vaters für den 
neuen Menschen nicht durch die Gnade aufgehoben, sondern 
erst wahrhaft aufgerichtet2). Seine Erfüllungsmöglichkeit ist 
jetzt erst gewährleistet, nachdem das fluchbringende und tödtende 
Moment in demselben (§. 46) durch die Schuldtilgung und gläu
big aufgenommene Heilsgnade in Christo gebrochen ist (§. 55 f.). 
Wenngleich aber das Gesetz als Ausdruck göttlichen Zornwil-

') Vgl. 1 Thess. 4 , 3 . 7. Das ist der Wille Gottes, euere Heiligung 
(ύ ήγιησμοί υμών). 1 Petr. 1, 14—17: Nach dem der euch berufen hat 
nnd heilig ist, werdet auch ihr heilig in allem euerem Wandel (tv nnrrrj άνκ-
<ττρΡ,,:jj άγιοι yfΐ'ήϋ-ijjt). S. a. 1 Cor. 1, 30 (Christus ist uns gemacht zur 
He i l igung) ; 1 Tim. 2, 15; Ebr. 12, 14 (jaget nach der Heiligung); 2 Thess. 
2, 13 etc. — 2) g. o. Anm. 1 zu S. 553. Vgl. bes. Köm. 3, 31 (νόμον 
•'στωμιν) mit 6, 15 (ούχ Ισμίν vn'o νόμον, riU' ΰπό χάριν) und Matth. 
**> 17 (μη νομίΰητε ort ήίθον χητκίϋΠηι τόν νύμον). — 1 Joh. 2 , 3 f. 

(an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten 
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Jens für den neuen Menschen nicht mehr vorhanden ist, so 
bleibt doch das Gesetz als n o r m a t i v e r Ausdruck göttlich be
rechtigter Forderung stehen. Nicht bloss, so weit er noch alter 
Mensch ist (§. 86 ff.), wird der Christ im Heiligungskampf sich 
der Zucht des Gesetzes immer wieder zu unterstellen haben, 
sondern auch als neugeborenes Gotteskind mit versöhntem Ge
wissen wird er im Bewusstsein seiner zielsetzliclien Ent
wickelung und seiner nothwendigen Abhängigkeit von Gott 
jenes Gesetz heiliger Liebe als bindende Norm seiner Lebens
bewegung anerkennen müssen (usus tertius legis). 

2. Dass aber das alte Gesetz heiliger Liebesforderung (§. 45) 
nunmehr als ein neues G e b o t 1 ) Gottes des V a t e r s auftritt, 
ist von centraler Wichtigkeit für die gesammte ethische Be-
urtheilung christlichen Lebensstandes. Das sehen wir aus den 
hier drohenden Gefahren knechtischer H y p o n o m i e (a) und 
unkindlicher A u t o n o m i e (b). Beiden gegenüber will die christ
liche Idee der kindlich-freien E n n o m i e gewahrt sein. 

a. Der Standpunkt der H y p o n o m i e kennzeichnet sich im 
Christenleben dadurch, dass man dem Gesetz Gottes fortwäh
rend den Character der peinlichen, äusserlichen Pflichtnöthigung 
(§. 46) zuschreibt. Dem „Gesetz in Geboten" '-') wird statt seiner 
zeitweilig pädagogischen Aufgabe (§. 43) eine ewige Bedeutung 
zugeschrieben und dadurch in rigoristischer Weise die „Freiheit 
eines Christenmenschen" eingeengt und schliesslich durch eine 
knechtische Sclavenmoral aufgehoben : ! ) . Dem gegenüber wer
den wir zu betonen haben, dass das heilige Gottesgesetz als 
ein ins H e r z g e s c h r i e b e n e s 4 ) nunmehr der maassgebende 
(normative) Ausdruck für das mit Gott geeinte und deshalb 
frei gewordene Leben der neuen Creatur geworden ist. Die 
Ennomie wird im neuen Menschen die Gewähr seiner Freiheit 
in der Gottesgemeinschaft. 

b. Der Standpunkt der A u t o n o m i e drängt sich aber der 
christlichen Lebensansicht auf, sobald man die Freiheit im Ge
setz durch falsche Abstraction idealisirt und in eine Freiheit 
vom Gesetz ausarten lässt ь). Die bleibende normative Bedeut-

etc.)vgl. 1 Joh. 3.22 f. - ij К cur ή Ινιολί, Joh.13,34; 1 Joh. 2, 7; 2Joh.5.— 
2 ) Vgl. Eph. 2 , 15 [νόμος ιών 'νιολών mit Col. 2 , 14. - ») Gal. 5 , 1: 
Bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht 
wiederum ins knechtische Joch fangen. Vgl. Gal. 2, 21 ; 4, 24 mit Rom. 8, 
15; Ebr.7, 18 f . - * ) Vgl. Ebr. 8, 10; 10. 16: Ich will meine Gesetze in ihre 
Herzen geben und in ihre Gesinnung (ΐπι rwv-διανοιών ανιών) sie 
schreiben. - Köm. 11, 27; Jer. 31, 34; 32, 33. 40; .les. 54, 13; 1 Tim. 1,9 
(διχαίω νόμος ov x(Uai). — B) Vgl. Gal 5, 13: Ihr seid zur Freiheit 
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ung der „ Einzelgebote " in ihrer Zucht übenden Macht wird 
unterschätzt und eine Selbstständigkeit usurpirt, die dem Kindes
stande und der inneren Gebundenheit des neuen Mensehen wider
spricht. Freilich erfüllt der Christ als neuer Mensch das Gute, 
das er gern und freudig thut, nicht mehr aus P f l i c h t , son
dern aus freiem Herzcnsdrange. Gleichwohl muss im Hin
blick auf seine ereatürl ich-abhängige Stellung und noch 
nicht erreichte Vollendung (§. 72ff.) das Bewusstsein der V e r 
p f l i c h t u n g ') als heilsame Schranke gegen jegliche Gefahr 
2Uchtloser Selbstüberhebung in ihm aufrecht erhalten werden. 
Die Ennomie wird im neuen Menschen die Gewähr seiner Ge
bundenheit in der Gottesknechtschaft. 

3. Die „ N e u h e i t " in dem alten Gebote* der Liebe tritt 
aber erst dann mit voller Klarheit uns entgegen, wenn wir das 
Leben des neuen Menschen als ein Leben in der Gemeinschaft 
und N a c h f o l g e J e s u betrachten. Die innere Nothwendigkeit 
einer solchen „Nachfolge" liegt darin begründet, dass der neue 
Mensch nur kraft der Sündenvergebung und der in Christo er
fahrenen B a r m h e r z i g k e i t auch zu Gott dem Vater eine 
andrere (neue) Herzensstellung gewonnen. Sodann aber ist alle 
Ennomie christlichen Kindesgehorsams durch die liebende Hin
gabe an den bedingt, welcher als Erfüller des Gesetzes χατ 
εξοχήν aller Gesetzesknechtschaft heilsames Ende 2 ) und aller 
Gesetzeserfüllung erlösungskräftiges Urbild ist 4). 

§. 04. Das Leben Christi als (rottmenschliches Urbild der Hei l igung. — Die wahre 
Nachfolge des armen Lebens Jesu, Im Gegensatz zu den Extremen rigorist isch-römi-

S e h e r Weltf lucht und welt förmiger Laxhei t . — Die Nothwendigkei t der L e b e n s g e 
meinschaft mit dem g e k r e u z i g t e n und a u f e r s t a n d e n e n Herrn. 

1. Das Leben in der Heiligung gestaltet sich für den neuen 
Menschen niemals als ein bloss durch Gottes Gebot abstract 
normirtes. Denn dem Menschen tritt der Gotteswille selbst 

('"»' ΙλενΆε,,ίΓί) berufen; allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Flei
sche nicht Kaum gebet (»;/ tig άφορμήν ту απρχί); 1 Cor. 7, 23; 8, 9; 
1 Petr. 2, 16 {i!:g 'λα'ιΆίροι, xnl μη ώς Ιπιχήλνμμα " / o i T f c της xttxing 
T'l» П(ьЯц>1п1>, <Ш1 (ос Jniiloi tffoi). — ') Vgl. Köm. 13, 8 (μηδενι 
μψΐΐ,· niffllfTf, fi μη τ ί nynvrjv пкЦктн) mit Uöm. 6, 18 22; Joh. 
5, 30 (ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dess, der mich 
gesandt hat) mit 15, 10 (so ihr meine^Gebote haltet, so bleibet ihr in 
meiner Liebe, gleichwie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in sei
ner Liebe). — 2) Köm. 10, 4: τ Ung (Ende und Ziel) γάρ νόμηυ Χριπτος 
fl{ διχαιοβννην nnini τω ninifύοΐ'τι. — 8 ) S. oben Anm. 2 S. 525. 
Vgl. besonders im hohenpriesterlichen Gebete Joh. 17, 8 ff. — 
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i) Vgl. .loh. 7, 17 (so jemand will dess Willen tluin, der wird inne 
werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede) 
mit Matth. 11, 27 (Niemand kennet den Vater etc.) und 1 Joh. 4, 8 ff. — 
2) Matth. 3 , 17; Luc. 9, 35 (das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören 
etc.), vgl. 19, 17: Niemand ist gut , denn der einige Gott. Köm. 1. 3. 4. — 
3) Vgl. Phil. 2, 5 ff. (r 
etc.). — 4 ) Vgl. 1 Petr. 2, 21 ff.: Er hat uns ein V o r b i l d {,νπογρημμός) 
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Eusstapfen, welcher keine 
Sünde gethan hat etc. Joh. 13, 15 (v/roihιγμα ϊιϊωχη ί>μϊι> etc.).—5) Vgl. 
ausser Phil. 2, δ--8 noch Ebr. 5, 8 ff.: wiewohl er Gottes Sohn war, hat er 
doch an dem. das er litt, Gehorsam gelernt τι)ι> inaxnrjr " ^ « Я я / ) ; 1 Petr. 
4, 1 ff. (weil'Christus im Fleisch für uns gelitten, so wappnet euch mit dem-
selbigen Sinn). — s j Christus ist selbst das Loben ( f rm/ , Joh. 6, 40 ff.; 
11, 25; 14, 6 ff.) und das L i c h t der Welt (,,, (.7 F, Joh. 1, 4 ff.; 8, 12; 9, 5. 
Matth. 5, 14) und hat die Werke des Teufels zerstört (1 Joh. 3, 8). - 7) Gal. 
2, 20 (Χριΰτίυ ΰυν(σταύρωμηι, ζώ ctf ovxht 'γώ, ζ/j <J' Ιν ΙμοΙ Χριΰτός). 
Vgl. Köm, 14, 7 f.: (leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so ater-

durch die Selbstbezeugung und Selbstbewährung Jesu entgegen1). 
Darum ruht alles Heiligungsleben auf der urbildlichen Erfüllung 
des Gottesgesetzes in der gottmenschlichen P e r s o n Christi. In 
derselben decken sich vollständig der ideale Wille Gottes des 
Vaters und die reale Erscheinung menschlichen Wesens und 
Handelns a). Nur wenn wir beide Momente (Göttliches und 
Menschliches) in ihrer nothwendigen Einheit fassen, nur wenn 
Christus als der in absoluter Gottesgemeinschaft Stehende zu
gleich der freiwillig sich Erniedrigende ist, gewinnt seine Lie-
besthat und sein gesammtes Liebesverhalten urbildlichen Cha
racter 3 ) . Nur dann wird er, was er dem Christen sein soll, 
das p e r s ö n l i c h v e r k ö r p e r t e Gese t z des G u t e n oder, 
was dasselbe ist,' die Fleisch gewordene heilige Liebe, die aller 
menschlichen Liebe und Tugend einziges und wahres Urbild 
ist 4 ) . Diese Bedeutung Jesu als des leibhaftigen ethischen 
Ideals ergiebt sich daraus, dass sein ganzes Leben Eine fort
schreitende siegreiche Arbeit freien Liebesgehorsams ist. Einer
seits bewährt sich der Dienst seiner mitleidenden Liebe durch 
stete aufopfernde Entsagung und Selbstverleugnung als selbst
lose Hingabe bis in den Tod am Kreuze f ' ) . Andrerseits erweist 
sich die siegreiche Lebensmacht seiner mittheilenden Liebe durch 
heilskräftige Ueberwindung von Sünde, Tod und Teufel ü). Das 
Kreuztragen und die Auferstehung sind die beiden, ethisch be
deutsamen Pole seiner gottmenschlichen Liebesoffenbarung. Mit 
Jesu sterben und mit ihm leben ist daher das eigentliche Ideal 
des in der Nachfolge Jesu stehenden Christenmenschen7), wel-
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ober, bereits durch das Bad der Wiedergeburt in die Gemein
schaft des Todes Christi eingesenkt, im Glauben der Kräfte des 
Auferstandenen theilhaftig geworden ist ' ) . 

2. Die Nachfolge dos Lebens Jesu 2) kann aber nicht in 
ängstlicher Nachahmung der äusseren Lebensverhältnisse Christi 
bestehen, wie der mönchische (römische) R i g o r i s m u s (a) mit 
seiner weltflüchtigen Tendenz will; noch auch soll sie in will
kürlicher Freiheit sich vollziehen, wie die weltförmige (rationa
listische) L a x h e i t (b) dazu neigt. 

a. Der mönchisch-ascetische R i g o r i s m u s macht die durch 
den sonderlichen Messiasberuf Jesu in Israel nothwendig gewor
dene zeitgeschichtliche Form seines Lebens (Ehelosigkeit, Be
sitzlosigkeit, Fasten etc.) oder die Berufsnachfolge, die er seinen 
Aposteln auferlegt, und die Entsagung, die er als Probe von 
Einzelnen fordert ; t), fälschlich zur allgemeinen, christlichen Hei
ligungs-Regel. Er verkennt die humane Weltmission des Herrn, 
der als der „andere Adam" die Schranken des theoeratisch - ge
setzlichen Particularismus zu überwinden gekommen ist. Die 
Analogie jener Verirrung auf dem mystisch-pietistischen Bo
den ist jener überreizte Liebesverkehr mit Jesu, der in krank
hafter Brüderlichkeit (Familiarität) den Unterschied des anbet
ungswürdigen Weltheilandes von dem begnadigten Gotteskinde 
ausser Acht lässt. 

b. Die weltförmige L a x h e i t entzieht sich wiederum der 
etrafenden und zuchtübenden Macht des heiligen Urbildes und 
will das Joch Jesu nur insoweit auf sich nehmen, als es der 
autonomen Freihoitstendenz des sich selbstständig dünkenden 
Christen entspricht. Dieser Richtung fehlt das Verständniss für 
die nothwendige Kreuzesgestalt des Lebens Christi und der durch 
dieselbe bestimmten Kreuzesnachfolge des wahren Christen. Die 
Analogie jener Verirrung im Kreise des aufgeklärten Humanis
mus ist jene kühle Anerkennung Jesu als des „guten Meisters", 
welche von einem innigen Herzensverkehr des begnadigten 
Gotteskindes mit dem auferstandenen, menschlich gegenwärtigen 
Herrn nichts ahnt. 

ben wir dem Herrn etc.). 1 Thess. δ, 10. Phil. 4, 13: Ich vermag Alles 
durch den, der mich mächtig macht, Christus. — ] ) Siehe bes. Кош. ö, 3 if. 
^ol. 2, 11 f. — 'IJ Matth. 10, 38: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und 
folget mir nach (« Χ Ο λ ο υ ff T1 ΑΗΊΒΩ ΜΟΥ), der ist meiner nicht Werth; 
vgl. 16, 24 (ΎΗΊΟ-Ω ΜΟΝ U»ILV). — 8 ) Vgl. Matth. 0, 9 (Berufung des Mat
thäus); Matth. 19, 21 (der reiche Jüngling); cf. v. i9 (wer verlässt Häuser, 
oder Brüder, oder Weib, oder Kinder, oder Aecker um meines Namens 

V. O e n i n g e n , Socialethik. Tbl. II. 3 7 
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3. Beiden Einseitigkeiten liegt die Gefahr nahe, das Leben 
Christi bloss als Vorbild zu fassen, dem auch der natürliche 
Mensch (der alte Adam), ohne den Kreuzestod der Busse zu 
schmecken, einigermassen nachkommen könne. Soll aber Chri
stus, wie es der urbildlichen Stellung des Gottmenschen allein 
entspricht, uns Heiligungsquelle werden, so ist eine stetig 
wachsende p e r s ö n l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t mit ihm 
die unumgängliche Bedingung !). Eine solche Lebensge
meinschaft aber, welche die Todesgemeinschaft mit ihm noth
wendig yoraussetzt und einen steten G e b e t s v e r k e h r mit dem 
persönlichen Herrn 2 ) . aus sich heraussetzt, ist nur möglich, wenn 
der heilige Geist, als der Geist Jesu, Christum in den Herzen der 
Gläubigen wohnen macht. Dass Chr i s tus in uns Gestalt 
gewinne 3), ist der gottwohlgefällige Kern aller christlichen 
Heiligung. 

§. 66. D i e mitwirkende Gnade des h e i l i g e n G e i s t e s . — D e r W a n d e l i m 
G e i s t g e m ä s s dem v o l l k o m m e n e n Gesetz der Fre ihe i t , im Gegensatz zum s y n e r 
g i s t i s c h e n und ρ r ä d e s ti η a t i a η i s c 1» e n Extrem. — Die ethische Bedeutsamkeit 
der G n a d e n m i t t e l ( W o r t und A b e n d m a h l ) und des Gebets im Lehen der K e i c h s g e -

nosäeusshai't Christi. 

1. Dass die Lebensbewegung des Wiedergeborenen kein 
Leben in der Autonomie (§. 63) ist, zeigt sich insbesondere in 
der Art und Weise, wie der heil. Geist des verklärten Lebens 
Jesu 4) den neuen Menschen bleibend durchdringen und tragen 
muss, wenn anders keine Lebensstockung eintreten soll. Durch 
sein Zeugniss und Trösteramt leitet er die Jünger Jesu in die 
ganze Wahrheit b) und macht sie nicht blos ihrer Gotteskind
schaft von Neuem gewiss, sondern treibt auch ihren Geist zu 
willigem Kindesgehorsamu). Diese treibende und bewegende 

wil len etc.). — ] ) Joh. 14, 21 ff.: Wer meine Gebote hat und hält sie, der 
ist es, der mich liebet... Wer mich liebet, der wird mein Wort halten und 
mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung 
(μονήν) bei ihm machen; vgl. 15, 1 ff. (Weinstock und Beben); 17, 26; 21, 
15 ff.; 1 Joh. 2, 6; 2 Cor. 3, 14 (die Liebe Christi dringet uns also). Ueber 
den „Christus in uns" (χ,,ιατί,ς l ν ΰμϊν) vgl. 2 Cor. 13, 5 und Col. 1, 27. 
— 2) Vgl. Joh. 20, 28 (Mein Herr und mein Gott!) mit Matth. 9, 27 (Jesu, 
du Sohn Davids, erbarme dich unser) und Offcnb. 22, 20 (komm, Herr Jesu, 
komm. — 8 ) Gal. 4, 19 (αχρις ov μοηφω{τ$ Χρι6τ('ί fv νμϊν). Vgl. Col 
1, 24 (ηντ ava πληρ ш τα vei (ρήματα των ίτΑίι/ 'f ων ΧριΠτον)- — 4 ) Vgl. 
Joh. 16, 14 ff.: Derselbige (πιχϊμα τής άίηΆιίας) wird mich verklären 
( ι ί ο | « σ κ ) ; denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. 
Vgl. 7, 39; 6, 63; 14, 26; Köm. 8, 9 (wer Christi Geist nicht hat, der ist 
nicht sein). — b) ΚΙς τιασαν την άλή9ααν. Joh. 14, 13. — β ) Eöm. 8, 
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Geistesmacht versetzt aber den neuen Menschen keineswegs in 
eine unselbständige und unwürdige Abhängigkeit (Hyponomie), 
sondern bewährt sich als mitwirkende, die Freiheit des Menschen 
erhöhende Gnade. Denn nicht unwiderstehlich wirkt dieser Geist 
mit irgendwie zwingender Gewalt, sondern die Seele erhebend 
und begeisternd, das christliche Selbstbewusstsein klärend und 
die Individualität ausprägend zu der ihr gestellten Aufgabe im 
Reiche Gottes. Mit jener Wahrheit 1): „so euch der Sohn frei 
macht, seid ihr recht frei", steht und fällt die andere 2 ) : „wo der 
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit". — 

2. Das Gesetz des Geistes befähigt also den neuen Menschen 
zu jenem W a n d e l im Geist, , der im Gegensatz zur knechten
den Macht des Fleisches (§. 32) lediglich als eine Erfüllung des 
я vollkommenen Gesetzes der Freiheit" lebendig erfasst werden 
kann 3 ) . Das haben wir gegenüber der ungeistigen, Freiheit zer
störenden Tendenz, wie dieselbe sowohl den Syne rg i smus (a), 
als den P r ä d e s t i n a t i a n i s m u s (b) kennzeichnet, festzuhalten. 

a. Das s y n e r g i s t i s c h e Extrem (Indifferentismus, §. 27 
S. 416) alterirt insofern die wahre Geistesfreiheit, als dem neuen 
Menschen stets n e b e n dem Geiste Gottes eine eigene Wirksam
keit zugeschrieben wird, statt alle christliche Lebensbewegung 
als aus dem Geiste geborene und in ihm sich vollziehende zu 
begreifen. Der (besonders in der r ö m i s c h e n Kirche wuchernde) 
Synergismus missversteht oder missdeutet die in dem Ausdruck 
der „mitwirkenden" Gnade (gratia cooperans) liegende Wahr
heit, indem er Gottes- und Menschengeist auf Kosten des ersteren 
in ein abstractes Verhältniss setzt. 

b. Der p r ä d e s t i n a t i a n i s c h e Irrthum (Determinismus, 
§· 27, 8. 415) untergräbt die wahre Geistesfreiheit dadurch, dass 
er dem Geiste Gottes eine zwingende Machtwirkung zuschreibt, 
statt alle göttliche Geisteswirkung als eine in Analogie mit der 
menschlichen Geistesart (ethisch) wirkende Kraft zu erfassen. 

14 ff. (welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder). Gal. 4, 6 ff. 
S- die Anm. 1 ff. zu S. 530. Vgl. 1 Joh. 3, 24: Daran erkennen wir, dass er 
m uns bleibet, an dem Ge i s t , den er uns gegeben hat. S. auch 4, 13 r,x 

του πι^ύματος αίιτοΰ ιίίάωχίν ήμίν). 1 Cor. 3, 16 (wisset ihr nicht, dass 
ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnet). Eph. 3, 16 
(* p « τ α ι ω it ή ν n ι $ιό του πνίύματος κύτου tig τον (αο> fi μ Я ρω по ν). 
— *) Joh. 8, 36. — 2) 1 Cor. 3, 17. vgl. Köm. 8, 2 ff. (ό νόμος του nvtv-
ματος της ζωής Ιν Χριστώ Ίηαοϋ ήλιυίΚρωσΙ μ( etc). — 3 ) Gal. 5 , 16 
(ηνεϋματί π(ριπκτιirt); ν. 18: regieret euch aber der Geist, so seid ihr 
n icht unter dem Gesetz. Vgl. Jac. 1, 25; 2, 8f. 

37* 
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Der (besonders in der r e f o r m i r t e n Kirche vorkommende) 
Prädestinatianismus verkehrt die Alleinwirksamkeit der Gnade 
(J. 5 6 ) in eine unwiderstehlich wirksame (gratia irresistibilis), 
weil er Gottes- und Menschengeist auf Kosten des letzteren in 
ein abstractes Yerhältniss setzt. 

3. Die Accommodation der heil. Geisteswirksamkeit an das 
menschliche Freiheitsbedürfniss zeigt sich aber bei dem Fort
gange des neuen Lebens namentlich in der Art und Weise, wie 
er alle Heiligung in geordneter Weise, durch die entsprechenden 
H e i l s m e d i e n in der Reichsgenossenschaft Christi vermittelt. 
Dass der Geist der Heiligung sich für die stetige Ernährung 
und Belebung des Menschen Gottes an die sinnlich wahrnehm
baren Gnadenmittel, wie sie innerhalb der kirchlichen Gemein
schaft allein vorhanden sind, gebunden hat, ist der Erweis seiner 
socialethisch geordneten Freiheitstendenz. Daher ist auch die 
gesunde Entwickelung des neuen Menschen durch den fleissigen 
und wiederholten Gebrauch dieser Gnadenmittel bedingt. In dem 
gepredigten und geschriebenen W o r t bezeugt sich der Geist 
Christi als stete vertiefende und bereichernde Heiligungsmacht; 
daher lässt sich Heiligungsfortschritt auch nur bei stetigem geist
lichen Lebensverkehr mit diesem Worte denken 1 ) . Fleissiges 
Hören und eifriges Lesen desselben ist das einzige Mittel, um 
die geistlichen Empfangsorgane des inwendigen Menschen nicht 
verschrumpfen zu lassen. — In dem S a c r a m e n t des A l t a r s 
ist aber die Bürgschaft enthalten, dass der Geist Christi nicht 
ohne die wiederholte Eingliederung des neuen Menschen in den 
Leib des verklärten Herrn und Hauptes seiner Gemeinde den 
Einzelnen heiligen und geistlich nähren will: Je mehr der neue 
Mensch sich dessen erfahrungsmässig bewusst wird, dass er ohne 
ihn, den Herrn, nichts thun kann'-), desto mehr wird es ihn 
drängen, durch einen auf ernster Selbstprüfung (Beichte) ruhen-

i) Vgl. Joh. 8, 31 f.: so ihr bleiben werdet an meiner Rede (h> τω λόγω),... 
so werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei ma
chen. Vgl. 6, 24. 39 (suchet in der Schrift); 14, 23; 1 Joh. 2, δ; Off. 3, 
8. — Col. 3, 16 (lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen); Jac. 
1, 19 ff. (Nehmet das in euch gepfianzte Wort an etc \ — W älirend das Wort 
als Wiedergeburtskraft mit dem Saamen (1 l'etr 1, 23 f.), wird es als Ernähr-
ungs- und Lebenskraft mit der Milch verglichen: I Petr. 2, 2 (seid begierig 
nach der vernünftigen, lauteren Milch etc.) und Ebr. 5, 12 (wem man Milch 
geben muss, der ist unerfahren etc.). 1 Cor. 3, 2 (Milch habe ich euch zu 
trinken gegeben etc.). S. auch Ps. 119 (dein Wort ist meines Eusses Leuchte 
etc.). — ü) Joh. 15, 1 ff. — 
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den, segensreichen Abendmahlsgenuss l ) sich neue Lebenskräfte 
schenken zu lassen. Diese gottgesetzten Kräfte der Erneuerung 
und Heiligung werden aber in dem Maasse ihrer sittlichen Idee 
entsprechend segensreich wirken, als der neue Mensch durch die 
Macht des Geistes in jener Aufgeschlossenheit des Herzens be
harrt, welche mit der G e b e t s s t i m m u n g 2 ) eins ist; und als 
er andrerseits sich dessen bewusst bleibt, dass er nur inner 
ha lb der Reichsgenossenschaft Christi dieser Gaben theilhaftig 
werden kann. So wird die Ausbeutung des "Wortes und der Ge
nuss des Abendmahles in dem von der Brunst des Geistes 3 ) be
wegten Herzen zugleich ein förderndes Mittel für den Pulsschlag 
he i l ige r L i e b e . — 

B. D i e H e i l i g u n g als menschliche H e r z e n s b e w e g u n g in 
d e r c h r i s t l i c h e n L i e b e (§. 66—68). 

§ . 6 6 . Das e igenart ige W e s e n c h r i s t l i c h d a n k b a r e r L i e b e als Combination 

von Freiheit und Nothwendigke i t im persönlichen Leben des n e u e n I c h . — D i e auf 

dem Glauben ruhende L i e b e s - R e c e p t i v i t a t (im Gegensatz zum pharisäisch-rationa

listischen E r g i s m u s ) ; die im Glauben sich vollziehende L i e b e s - Α e t i ν i tat (im G e g e n 

satz zum m y s t i s c h - p a n t h e i 8 t i s c h e n Quietismus). — D i e W e c h s e l b e z i e h u n g gehei 

mster Empfängl ichkei t (Thei lnahme) und gehei l igter Thatkraft (Mittheitung) im persön

lichen Liebes leben des Christen. 

1. Als menschlich-subjective Herzensbewegung betrachtet ist 
die Heiligung identisch mit dem Leben in der heiligen Liebe. 
Im neuen Ich kann diese aus Gott dem Quell aller Liebe flies
sende Herzensbewegung nur als dankbare Gegenliebe vorkommen 
(§. 57 u. 60). Dadurch unterscheidet sich die geschöpfliche (kind
liche) von der schöpferischen (väterlichen) Liebe Gottes 4 ) . Darin 
aber ist sie wiederum der göttlichen heiligen Liebe gleich und 
reflectirt dieselbe im Menschenherzen, dass sie nicht blosse Ge-

') 1 Cor. 1 0 , 16 f.; 1 1 , 23 ff. (der Mensch prüfe aber sich 
selbst). Joh. 6 , 53 ff. (werdet ihr nicht essen das Fleisch des Men-
sohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch). Luc. 
22, 19 (das thut zu meinem Gedächtniss). Vgl. Act. 2, 42 . 4 6 (xkaaii той 
«Ι/του). - 2) Act. 2 , 42 (sie blieben im Brodbrechen und im Gebet); vgl. 
G a l 4, 5 f.; Köm. 8, 16. S. o. Anm. 5, S. 556. - 3) Köm. 1 2 , 1 1 : Seid 
brünstig im Geist (πνεύμητι ζίονιη)- Vgl. 8, 26 (πνίνμη νπκκντυγχή-
"f ίιπίρ η'μ,τ,μ στη·αγμη~,ς άληλήτη,ζ). Ps. 51 , 1 3 ; Off. 22 , 17 (der Geist 
nnd die B r a u t sprechen: komm ctc). - <) 1 Joh. 4, 8 ff. Got t ist die 
b iebe . . . darinnen stehet (lt> τηύτι,ι lall') die Liebe, nicht dass wir 
Gott g e l i e b e t haben, sondern dass er uns g e l i e b e t hat etc. Vgl. 
Joh. 3, 16. Rom. 8, 37 f. 1 Joh. 4, 1 9 : Lasset uns ihn lieben, denn er hat 
uns zuerst geliebt etc. — Vgl. Pauli Triumphgesang der Liebe 1 Cor 13 . — 
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fühlsbewegung im Sinne der natürlichen Sympathie ist. Denn 
während diese auf dem Bedürfniss der Ergänzung beruhend als 
natürliche Anziehung auch zur Befriedigung eigensüchtiger Lust 
(§ . 29 ff., §. 38 ff.) dienen kann l ) , ist die geheiligte Liebe eins 
mit der selbstlos freudigen Herzens- und Willenshingabe zu 
p e r s ö n l i c h e r Gemeinschaft2) und Gegenseitigkeit. Diese Liebe 
ist das wahrhaft Heilige, weil sie die einzig denkbare geistige 
Lebensform ist, in welcher die Nothwendigkeit des Guten und 
die Freiheit des Willens zu wahrer und voller Einheit gelangen 
(beata necessitas boni). In der Liebe ist daher das Ich zur 
wahren Gottesbildlichkeit wiederhergestellt und geadelt. Es lebt 
ein Leben idealer Gemeinschaft in Gott und aus Gott. 

2. Solche Liebe kann im Herzen des Menschen nur aus 
dem Glauben erwachsen 3); darin liegt ihr r e e e p t i v e r Cha
racter, den wir gegenüber dem pharisäisch-rationalistischen Er
g i s m u s (a) in den Vordergrund stellen müssen. Andrerseits ist 
sie nicht mit dem Glauben identisch, sondern setzt ein 
neues Leben der A c t i v i t ä t aus sich heraus als nothwendige 
Frucht des Glaubens 4). Das will dem pantheistisch-mystischen 
Q u i e t i s m u s (b) gegenüber festgehalten sein. 

a. Der Pharisäismus in seiner selbstgemachten Werkgeschäf
tigkeit verkennt den sittlichen Goldgehalt und eigenlichen 
Werth christlicher Liebe, indem er sie von ihrer Wurzel, 
dem Glauben, ablöst oder als selbständige Ergänzung demselben 
äusserlich zugesellt (fides caritate formata). Ethisch betrachtet 
ist aber die heil. Liebe im Herzen des neuen Menschen insofern 
mit dem Glauben verwachsen, als das Herzensvertrauen s tets 

i) Matth. S, 46 ff. (denn wenn ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für 
Lohn haben? thun nicht dasselbe auch die Zöllner?) Luc. 6, 32. Dem gegen
über das „neue" Gebot der Liebe hervorgehoben Joh. 13, 34; 15, 12; 1 Joh. 
2, 5. — 2 ) Ueber κοινωνία vgl. 1 Joh. 1, 3. 7 (ή κοινωνία J7 η ήμιτίρα 
μίτά του πατρός xai μιτά του νίοΰ αύτοϋ Ί. Χο.). Vgl, Phil. 2, 1 (κοι
νωνία πνίίυατος); 2 Cor. 13, 13 mit 1 Cor. 10, 16; 1, 9. — Joh. 17, 13 ff. 
— Allerdings wird auch die Möglichkeit der Liebe zu rein Gegenständlichem 
vorausgesetzt (1 Joh. 2, 15: habt nicht lieb die Welt); aber auch hier ist die 
p e r s ö n l i c h e Beziehung vorausgesetzt (vgl. Joh. 3, 16). Denen aber, die 
Gott lieben, müssen auch die D i n g e (πάντα) zum Besten dienen. Eöm. 8, 
28. — 8) Gal. 5, 6 (der Glaube, der in der Liebe thätig ist) vgl. mit Luc. 7,47 
(wem viel vergeben ist, der liebt viel). Vgl. 1 Joh. 3 , 23 (das ist sein Ge
bot, dass wir g lauben, und l ieben uns unter einander). — 4) Gal. 5, 22: 
ό καρπός του πνα'ιματός Ιστιν αγάπη. Vgl. Matth. 12, 33 ff,; Eph. 5 , 2 : 
π t ρ ι π α τι ϊ τ ί Ιν άγάπρ, хаЯ-ώς και ό Χρίστος ήγάπησιν ημάς. — 
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der nothwendige Keimpunkt der Liebe ist l ) . Glaube und Liebe 
im Leben des neuen Menschen unterscheiden sich lediglich da
durch, dass in jenem die kindlich-pietätvolle Receptivität gegen
über dem u n s i c h t b a r e n Verheissungsobject vorwaltet, wäh
rend in der Liebe eine G e g e n s e i t i g k e i t des Nehmens und 
Gebens sich vollzieht, die nur als christliche ihrer receptiven 
Seite nach im Glauben gegründet ist. 

b. Daher ist jener pantheistisch - mystische Q u i e t i s m u s 
im Unrecht, wenn er unter Liebe ein Sichverlieren und Aufgehen 
im Anderen versteht, woraus eine krankhaft contemplative Ge
nussucht in der Liebesseligkeit zu entstehen droht. Gerade weil 
die Liebe als nothwendige Frucht des Glaubens zu Tage tritt, wird 
sie nicht anders denn w e r k t h ä t i g und w i r k s a m auftreten 
können. Denn der Glaube selbst hat, wie wir gesehen, nur 
unter der Voraussetzung geistig - sittlichen Werth, dass er die 
Liebes a c t i v i t ä t aus sich herausgebiert. 

3. Im persönlichen Leben des neuen Menschen zeigt sich die 
geheiligte Empfänglichkeit der Liebe in der T h e i l n a h m e oder 
dem regen Interesse für allen persönlichen Austausch. Die ge
heiligte Thatkraft der Liebe wird sich aber als Mi t the i lungs -
bedürfhiss (Theilgabe) kundgeben. In dieser freudigen Gemein
schaft des Gebens und Nehmens liegt der höhere Werth und der 
ideale Genuss des Lebens. Der neue Mensch lebt daher nicht 
blos so viel, als er liebt (activ), sondern als er sich geliebt weiss 
(receptiv). Obwohl diese ideale Liebe sich nach dem Gesagten 
nur in der Gemeinschaft und gegenseitigen Hingabe geistig ver
wandter P e r s o n e n voll und wahr realisiren kann, werden doch 
auch die creatürlichen Dinge als Objecte der Liebe in den Dienst 
geheiligter Personen-Gemeinschaft hineingezogen werden können. 
Daher ist die heil. Liebe das wahrhafte Band der Vollkommen
heit 2 ) , das Alles umfassende und in normaler Bewegung erhal
tende Gravitationsgesetz der geistig - sittlichen Welt. Des
halb verdient sie als das k ö n i g l i c h e , ebenso göttliche wie 
humane R e i c h s g r u n d g e s e t z in der G e m e i n s c h a f t 
Chris t i bezeichnet zu werden 3). Die christliche Liebe ist mit 
einem Wort des Gesetzes (§. 45) Erfüllung4). Wir haben weiter 

») Die Liebe g l a u b e t Al les . 1 Cor. 1 3 , 7 . - 2 ) Col. 3, 14: Ueber Alles 
ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit (σύνδεσμος 
της Ttlt-ιότητος). Vgl. Eph. 4, 15. — 3 ) Jac. 2, 8 (νόμος βηΠιλιχός) vgl. 
mit Joh. 13, 35 (dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger 
seid etc.). — 4) Eöm. 13, 8 ff. (πλήγωμα ουν του νόμου ή i'yanti). Gal. 
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zu verfolgen, wie sie als G o t t e s - , N ä c h s t e n - und Selbst
liebe im neuen Menschen sich entfaltet und specialisirt. 

§ 67. D i e Herzensl iebe z u G o t t in C h r i s t o . — D i e Erfül lung des Gebots im 
G e b e t (im Gegensatz zum e r g i s t i s c h e n Selbstmachenwol len nnd q u i e t i s t i s eh e η 
Nichtsmaehenwol len) . — D a s V a t e r - U n s e r als urhildlicher Ausdruck für alles Bitt
gebet, in seiner Parallele mit dem D e e a l o g ; das Verhältnis von Bitt- und Dankgehe t 

als Ausdruck christlicher Gottesliebe. 

1. In dem Liebesleben des neuen Menschen ist die freie 
und kindliche Hingabe zu wechselseitiger Gemeinschaft im 
Nehmen und Geben Gott, dem absoluten und iiberweltlichen 
G e i s t e ') gegenüber am schwersten realisirbar. Die naheliegende 
Furcht, wenn auch in der Gestalt der Ehrfurcht und glaubens
vollen Scheu (§. 61), scheint nicht blos das Nächstliegende, son
dern auch das Einzige zu sein, wozu sich der Mensch als crea-
türliches Geistwesen auch in seinem neuen Lebensstande zu er
heben vermag. Jedenfalls gehört jene oberflächliche Schwärmerei, 
welche sich einen „lieben Gott" erträumt, dem ohne AVeiteres 
liebend zu nahen der „gute Mensch" Bedürfniss und Fähigkeit haben 
soll, zu den kläglichsten Illusionen (§. 39). Allein in Christo hat 
sich, wie wir gesehen (§. 55 u. 64), der überweltliche Gott der 
Menschheit menschlich genaht. Daher ist auch im Heiligungs
leben des neuen Menschen nur durch Christum, den Sohn, eine 
wahrhaft k i n d l i c h e und f r e u d i g e Liebe zu dem Gott, der 
uns zuerst geliebt, möglich 2). Diese Liebe wird vorzugsweise 
den Character der Empfänglichkeit tragen und ihren Gipfel
punkt in der Gewissheit haben, dass Gott uns lieb hat in Christo. 
Inwieweit dem neuen Menschen die Gewissheit der Gottesliebe 
das höchste Gut geworden ist, lässt sich als das eigentliche Kri
terium für die Wahrheit und Tiefe seiner mit kindlicher Furcht 
(§. 61) geeinten Liebe zu Gott bezeichnen 3 ) . 

5,14,— ') 1 Joh. 4, 20 (την thfov, ov ονχ filtijaxf, ηηις άϋναται αγαπάν); 
Ps. 119, 120 (ich furchte mich vor dir, dass mir die Haut schaudert) vgl. mit 
1 Joh. 4, 18 (die v ö l l i g e Liebe treibet die Furcht aus, — S r i ή φόβης x6-
Xamv ?xu). — 2 ) 1 Joh. 4, 9 f.: Daran ist erschienen (!φην(ρώθη) die 
Liebe Gottes gegen uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt etc. und 
ν. 17: darinnen hat sich vollendet (τ(τι-λ(ίωται) die Liebe unter uns, auf dass 
(Ίνα) wir Freudigke i t (παρρηπίαν) habch am Tage des Gerichts. Vgl. über 
die Freude (χαρά) in der Gemeinschaft des Vaters und Sohnes namentlich 
Joh. 17, 13 mit 15, 11 ff. 1 Job. 1, 4. - Gal. 5, 22 (wo mit der αγάπη 
die χαρά als Frucht des Geistes unmittelbar geeint ist). Eöm. 14, 17 (das 
Eeich Gottes ist Friede und Freude in dem h. Geist). — 3 ) Vgl. 1 Cor, 8 ,3 
(so jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt). Joh. 17, 23. Eöm. 5, 
5—8 (die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen etc. — αννίατησι 
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2. Bei der so gearteten Grottesliebe ist die wahre Erfüllung 
des Gottes g e b ö t e s gewährleistet in der Form des G e b e t e s 
(Da quod jubes, et jube quod vis). Gesinnung, "Wort und Werk 
(§· 45, 3) müssen Gotte angehören und von Gott durchdrungen 
sein, soll anders die Liebe zu Gott als des Gesetzes Erfüllung 
sich bewähren l). Wie im Glauben (§. 61) bereits kindliche 
Gebetsgemeinschaft mit dem Gott der Gnade gesetzt ist, so wird 
die Liebe fort und fort den Verkehr mit der geliebten Person 
suchen. Im Gebet zeigt sich ebenso die christliche Liebes-
Empfänglichkeit, als Liebes-Thätigkeit im Verhalten zu Gott 
dem V a t e r 2 ) . Das müssen wir besonders gegenüber den krank
haften Extremen des "religiösen E r g i s m u s (a) und Q u i e t i s 
mus (b) festhalten. 

a. Die e r g i s t i s c h e Vielgeschäftigkeit meint durch ihre Liebe 
Gott dienen zu können und vergisst mit ihrem opferseligen 
Selbstmachenwollen, dass aller Segen unseres Wirkens Gott 
gegenüber dadurch bedingt ist, dass wir aus seiner Fülle n e h 
men Gnade um Gnade 3). Die lebensvolle Realität des Lie
besverkehrs mit Gott zeigt sich daher in dem steten Gebet, wel
ches auf Grund göttlicher Verheissung im Namen Jesu 4) sich 
allein erhörlich vollziehen kann. Darin erweist sich die be
scheidene Selbstlosigkeit und Einfalt (§.,61) wahrer Liebe zu 
Gott. Was wir kraft dieser Liebe thun, ist uns von Oben ge
geben. 

b. Der q u i e t i s t i s c h e n Thatlosigkeit wird also dadurch kei
neswegs Vorschub geleistet. Im Gebet wird der christliche Liebes
verkehr mit dem persönlichen Gott zu höchster Energie im Geist 
und Sinne Christi entfaltet. Denn es gilt nicht bloss dem gött
lichen Willen gemäss beten, um in der kindlichen Gebetsform 
Gottes Regierungsgedanken in der Welt realisiren zu helfen ; 
sondern das Gebetsleben selbst ist eine innige Activität der 
Liebe, erfordert eine Anspannung des gesammten inwendigen 

J ; την ίαντον άγάπ ην (ις ημάς с . 9 f ö c ) . Vgl. 8, 37 ff. — ') Vgl. Anm. 
*· S. 480. Rom 13, 8. 10; Gal. 3, 14. - 2 ) 1 Joh. 3, 21 f. (S lav αΐτώ-
<"'" λ rt/i βά ν oft f ν παρ' «ντον). Jac. 1, 5 ff. Matth. 7, 7 (bittet, so 
w i r d euch gegeben). Marc. 11, 24: Alles was ihr bittet in eurem Gebet, 
glaubet nur, dass ihr es empfanget (λαμβάνει), so wird es euch werden. 
V g l . Luc. 11, 10 (ό αϊτών λημβκΊ-н) vgl. mit Luc. 18, 1 ff., wo die Energ ie 
des anhaltenden Gebots (πάνιοτ* nnonr-v/ffiftrii xai μ>) txxnx(iv) ebenso 
anempfohlen wird wie Rom. 12, 12; Col. 4, 2. — *) Vgl. Joh. 1, 16: ix τοϋ 
πληρώματος αϋτον ήμίΐς nάv7^ς Ιλάβομίν xai χάριν άντ'ι χάριτος. 
- 4 ) Joh. 16, 23 ff.; 1δ, 16. Vgl. Anm. 5 S. 556. -
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Menschen in Wort und That, in Raum und Zeit 1 ) . Daraus er
giebt sich die für den creatürlichen Menschen selbstverständliche 
Nothwendigkeit der bestimmten Gebetsorte und Gebetszeiten, so
wie der ausgeprägten Gebetsworte. In denselben kommt das 
stetige Gebetsleben (§. 61) zum realen Ausdruck und wird sich 
auf alle berechtigten Bedürfnisse des Christen gemäss göttlicher 
Verheissung erstrecken. Vor Allem muss sich die Energie des 
Gebets mit aller Inbrunst auf das Eine, was Noth thut, richten 
und concentriren müssen: auf die Gabe des Geistes der Kind
schaft in Christo Jesu 2 ) , durch welchen allein die menschliche 
Liebe zu Gott Kraft und Nahrung gewinnt (§§. 64 und 65). 

3. Um aber jeder Willkür und Ungewissheit in der Wahl 
der Gebetsform und Gebetsgegenstände zu begegnen, hat Chri
stus den Seinen selbst den urbildlichen Ausdruck für alles Bitt
gebet in dem V a t e r - U n s e r überliefert3). In dem Gebet d e s 
Herrn, der durch seine hohepriesterliche Fürbitte die Liebesge
meinschaft mit dem Vater auch den Gotteskindern auf Erden 
verbürgt hat 4 ) , ist ein Prototyp dafür gegeben, wie und um 
was die „lieben Kinder ihren lieben Vater bitten sollen". Da
her die unverkennbare Parallele zwischen den sieben Bitten 
(im Anschluss an die Anrede) mit den Grundgedanken des Deca
logs! In Gebetsform«soll und kann allein das göttliche Gebot 
zur Erfüllung gelangen; daraus erklärt es sich, dass das Vater-

' Unser ausschliesslich den Character des Bittgebets an sich trägt. — 
In dem Maasse, als das Herz des neuen Menschen in dem 
Bittgebet liebend erwärmt, wird auch die dankbare Gegenliebe 
zu dem Geber aller guten Gabe den Christenmenschen mit innerer 
Nothwendigkeit zum Lobe und Preise drängen. In dem Lob
opfer der Lippen ь ) schafft sich das für Gott gewonnene Herz 
einen naturgemässen Ausdruck. — Aus der c o m m u n i -
c a t i v e n Form des Bitt- wie des Dankgebetes ergiebt sich 
aber, dass durch das Gebet das g e m e i n s a m e Wirken und 
Liebesleben der Christen die wahre Weihe erhalten soll. Denn 
ohne Nächstenliebe ist, wie wir weiter sehen werden, alle an-

<) Das Gebet in dem Kämmerlein (Matth. 6, 5 ff.) soll mit dem Gebet 
in der Gemeinschaft (Matth. 18, 20) sich zusammenschliessen. Vgl. 18, 19: 
Wo zwei unter euch eins werden auf Erden, warum es ist, dass sie bitten 
wollen, das soll ihnen widerfahren. — 2 ) Vgl. Luc. 11, 13 (ό πατήρ 6 Ιξ 
ονρανον διόοει πνενμα αγιον τοϊς αϊτονοΊν ανιόν). Luc. 10, 42 (Eins ist 
Noth). - » ) Matth. 6, 7 ff.; Luc. 11, 2 ff. — 4) Joh. 17, 20 (auf dass die Liebe, da
mit du mich geliebet hast, sei in ihnen). — 6 ) Vgl. Ebr. 13, 15 ($-νσία 
αΐνίβεως, χαρπός χειλιών όμολογούντων τω ονόματι αντον,; Ps. 92, 
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gebliche Gottesliebe und daher auch das Gebetsleben eitel Lüge 
und Schein. — 

S. 68. Die christliche N ä c h s t en 1 i e h с als practische Vorstufe und E r w e i s der 
Wahren fiotteslielie. — Die gegl iederte Μ an η i g f a l ti g k e i t der Nächstenl iebe (im 
Gegensatz zum nivellirenden Kosmopol i t i smus und engherzigen Exclus iv ismus) . — D i e 
Krhaltung der wahren christlichen S e l b s t l i e b e in der f ii r h i t t e n d e n und s e l b s t 

v e r l e u g n e n d e η Nächstenliebe. 

1. In der Praxis des zeitlich und räumlich bedingten mensch
lichen Lebens ist die N ä c h s t e n l i e b e zunächst nicht die 
Frucht, sondern die pädagogische Vorstufe und Bedingung für 
die Wahrheit und Gesundheit der Gottesliebe. Denn im Men
schen will Gott uns als Object der Liebe menschlich und sicht
bar entgegentreten, damit wir durch die an den miterlösten Brü
dern bewährte Liebesgesinnung uns zu Gott, dem Unsichtbaren, 
erheben lernen. Dem Christen insbesondere muss das durch 
Christum verkörperte Gottesbild (§. 64) in jedem Mitchristen 
widerstrahlen, entsprechend dem Wort des Herrn: was ihr ge
than habt einem der Geringsten unter diesen meinen Brüdern, 
das habt ihr mir gethan 1)- In dem Bewusstsein ferner, dass 
•wir durch unser Liebesleben und Wirken Gotte im Grunde 
nichts geben können, werden auch alle Erweise und Opfer gott
begeisterter Liebesgesinnung dem Nächsten gelten, dem wir um 
Christi willen zu dienen berufen sind. Daher ist der neue Mensch 
m der Liebe ein „Knecht aller Dinge" und lernt das Gottes
bild im Nächsten ehrfurchtsvoll achten. So wird die wahre 
Nächstenliebe nicht bloss pädagogische Vorstufe, sondern practi-
scher Erweis und nothwendige Frucht wahrer Gottesliebe sein 2 ) . 

2. In der näheren Feststellung der Qualität und des 
Wirkungskreises christlicher Nächstenliebe drohen zwei gefähr
liche Irrthümer sich geltend zu machen. Wir können sie als 
nivellirenden c h r i s t l i c h e n K o s m o p o l i t i s m u s (a) und als 

2 ff.; 103, 1 ff.; 145, 18;'147, 1 mit Col. 3 , 17: Alles was ihr thut in 
^ort und Werk, das thut Alles im Namen des Herrn Jesu, indem ihr 
danket {ενχαριπιοΐ>ι>ης) Gott und dem Vater durch ihn. Nach Phil. 4, 6 
Sollen in der προσευχή und δί η σι ς stets μετά ευχαριστίας die 
"ίτήμηια kund werden. S. a. 1 Cor. 10, 31; 1 Tim. 2 , 1—3; 4 , 4. — 
') Matth. 10, 42; 25, 40. 45. — 2) 1 Joh. 2 , 9 f.; 3 , 15; 4, 20: So Je
mand spricht: Ich liebe Gott und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. 
Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, 
den er nicht siehet. Vgl. 5, 1: wer da liebet den, der ihn geboren hat, der 
liebet auch den, der von ihm geboren ist Vgl. Matth. 22, 39 mit Marc. 
12, 31 ff.; j 0 h . ig, 20; 15, 12; Eöm. 13, 8 ff.; Jac. 2, 8; 1 Petr. 1, 22. — 
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engherzigen c h r i s t l i c h e n E x c l u s i v i s m u s (b) bezeichnen. 
Beiden gegenüber werden wir die g e g l i e d e r t e M a n n i g f a l 
t i g k e i t 1 ) der christlichen Nächstenliebe in dem geordneten 
Organismus der gotterlösten Menschheit hervorzuheben vom Stand
punkte christlicher Socialethik veranlasst sein, damit der Be
griff des N ä c h s t e n sich weder krankhaft verallgemeinere, 
noch krankhaft verenge. 

a. Das was wir auf dem natürlichen Lebensgebiete als hu
manitären К о sm opo l i t ismus (Socialismus) auf Kosten geglie
derter Ordnung sich geltend machen sehen, zeigt sich auch 
auf dem christlichen als nivellirende W e i t h e r z i g k e i t . Als 
Nächster gilt hier ohne Weiteres jeder Mensch, sofern er mit
erlöster Bruder ist. Es tritt hier dio Gefahr ein, dass mit der 
Umschlingung der Millionen die liebende Theilnahme und Mit
theilung gegenüber den im eigentlichen Sinne Nächsten (Vater 
und Mutter, Familienglieder und Glaubensgenossen etc.) leide 
und zurücktrete. Diesem pseudochristlichen Universalismus wer
den wir also die practisch-bedeutsame Wahrheit gegenüberzu
stellen haben, dass innerhalb des gotterlösten Menschheits l e i b e s 
diejenigen uns als Objecte der Nächstenliebe vor Allem nahe 
stehen, mit denen Gott uns innerhalb der geschichtlichen Ord
nung menschlicher Interessengemeinschaft z u n ä c h s t in glied
lichen Zusammenhang gestellt hat. Das ist die berufsmässige 
(§. 69) Schranke christlicher Nächstenliebe, ohne welche sie in 
unklare Grenzenlosigkeit verschwimmen, und ihrer gesunden 
Energie die Spitze abgebrochen würde 2 ) . 

b. Andrerseits kann aber in Analogie mit dem inhumanen 
A r i s t o c r a t i s m u s (Kastenunterschiede) auf weltlichem Ge
biete eine christliche En g h e r z i g k e i t Platz greifen, welche im 
pietistischen oder confessionellen Exclusivismus als pharisäischer 
Sauerteig zu Tage tritt. Hier gilt als Nächster derjenige, wel
cher durch natürliche oder geistige Wahlverwandtschaft unsere 
besondere Sympathie : i ) weckt. Die christliche Liebe wandelt 

')Vgl. 1 Cor. 12, 24 ff.: Gott hat den Leib also vermenget und dem dürf
tigen Gliede am meisten Ehre gegeben, auf dass nicht eine Spaltung im 
Leibe sei, sondern die Glieder für einander gleich sorgen etc, Rom. 12, 
4 ff. — 2 ) Gal. 6, 10: Lasset uns Gutes thun an Jedermann (πρός ηάι·τας), 
allermeist aber an des Glaubens Genossen {προς τηνς ηίχι-ίονς τής πίατί-
ως). Vgl. über das Verhältniss der brüderlichen Liebe (<(>iXaatX(f ία) nnd 
allgemeinen Liebe (αγάπη) 2 Petr. 1, 7; Ebr. 13, 1 (bleibet fest in der 
brüderlichen Liebe) und Eöm. 12, 10. — S. a. Eph. 4 , 16, wo die Hand
reichung (ίπιχορηγία) als maassetzende Bedingung für das gesunde Wachs
thum des gegliederten Leibes erscheint. — 8 ) Der biblische Begriff der 
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sich in eine wählerische Bevorzugung der Gesinnungsgenossen 
oder Angehörigen des Blutes und wird zu einem scheinheiligen 
Mittel egoistischer Selbstbefriedigung. Dem gegenüber haben 
wir als das mögliche Object christlicher Nächstenliebe j e d e n 
Mitmenschen, sofern er Glied an dem grossen Menschheitsleibe 
1 8t , anzuerkennen. Practisch aber wird derjenige als unser 
Nächster den Dienst der Liebe in Anspruch nehmen müssen, 
der auf dem gottgeordneten ßerufswege als unserer Liebe be
dürftig uns entgegentritt. So wird die christliche Nächstenliebe 
der Potenz nach wahrhaft humane, Freund und Feind umfas
sende, b a r m h e r z i g e Liebe, wie sie ja auf der erfahrenen Barm
herzigkeit Gottes ruht >)· In Wirklichkeit erweist sie sich aber 
als berufsmässig geordnete, so dass sie nicht ins Weite zu 
schweifen braucht, sondern ihr nächstliegendes Arbeitsfeld in ge
sunder, tactvoller Unterscheidungsgabe erfasst. 

3. Bei solcher wahren-Selbsthingabe an den Gemeinschafts-
Wveck braucht aber die Sclbstbewahrung des Christen oder die 
berechtigte S e l b s t l i e b e keineswegs in den Hintergrund zu 
treten, geschweige denn aufgehoben und zerstört zu werden. 
Es ist der besondere Segen christlicher Nächstenliebe, dass sie 
das Herz durch Theilnahme und Mittheilung nicht ärmer, son
dern nur reicher macht. In der Liebe zu Gott und den Mit
menschen erscheint der natürlich berechtigte Selbsterhaltungs
trieb (§. 38) sittlich geadelt und zu geheiligter Selbstliebe ver
klärt 2 ) . Denn das Wesen christlicher Liebe schliesst, wie wir 
bereits sahen, kein „gegenseitig sich unselbständig machen" ein. 

Sympathie (συμπα$ής, σνμπα&ίΐν), gegründet auf das Mitleiden Christi 
№br. 1, 15; 10, 34), erstreckt sich p r i n c i p i e l l auf alle Miterlösten. Vgl. 
1 Petr. 3, 8 (iiavitg nun<ц)ог(я, г, ν μ п η ,9 f < ?); s. а. 1 Cor. 12, 26 (so 
ein Glied leidet, so leiden alle mit). Empirisch aber und factisch erstreckt 
sich die barmherzige Liebe auf den Bedürftigen, der in unseren Berufsweg 
gestellt unserer barmherzigen Hülfe bedarf. Siehe Luc. 10, 29 ff. die Ge
schichte vom Samariter, wo Christus auf die pharisäische Frage: wer ist 
denn mein Nächster (τις Irni μην nki/nit»-), die eigentlmmliche Gegenfrage 
stellt: wer von den dreien der Nächste geworden sei dem unter die Mor
der Gefallenen. Die Antwort lautete: der dio Barmherzigkeit an ihm gethan. 
Der Bogriff des Nächsten ist also ein Oorrelatbegrirf. - - >) Vgl. Luc. 6, 
27. 36: 

Werdet barmherz ig (η'ιχιίρμηι^ςΐ, wie euer Vater im Himmel 
barmherzig ist. Matth. 5, 44 (liebet eure Feinde). Matth. 5, 7 (selig sind 
die Barmherzigen); 9, 13 (ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und 
nicht am Opfer); 23, 23 (wo die Barmherzigkeit mit als das Wichtigste im 
Gesetz hervorgehoben wird). — 2 ) So erfüllt sich die Mahnung (Phil. 2, 12): 
x'tv εαυτών σωιηρίαν χαιιργάζίΟ&ί. Eph. ö, 28. — 
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,Te selbstverleugnender die in Gebet und Fürbitte 1) innerlich 
erstarkende und nach aussen practisch sich bewährende Gottes-
und Nächstenliebe sich gestaltet, desto mehr arbeitet der neue 
Mensch erfolgreich an der Ausprägung des ihm innewohnenden 
Gottesbildes. Dazu kommt, dass nur die Selbstlosigkeit der 
Liebe eine wahre, sittlich berechtigte Selbstbefriedigung zu er
zeugen vermag. Die Liebe macht, dass der Mensch, der sie 
übt, nicht bloss momentan „selig ist in seinem Thun" 2 ) , sondern 
auch an seinem Theil die eigene Seligkeit in vollendeter Liebes
gemeinschaft (§. 72 ff.) anbahnen hilft. Das wird sich uns allseitig be
währen, wenn wir die gottgeschenkte heilige Liebe in ihrer 
practischen Yerzweigung als T u g e n d p r i n c i p weiter verfolgen. 

C. D i e g o t t g e s c h e n k t e (§. 63—65) hei l . L i e b e (§. 66 — 
68) in ih re r w i r k s a m e n B e w ä h r u n g als Tiigendlchen im 
R e i c h e Chr i s t i und g e g e n ü b e r d e r g o t t g e sc ha f fenen 

N a t u r w e l t . 

§. 69. Die Bewahrung der Liehe als lebendiger Kraft in den g u t e n W e r k e n 

christlicher B e r u f s a r b e i t . — Die strebsame W e r k t a g s n a t u r geheil igter Liebes

arbeit, das W a h r h e i t s m o m e n t im practischen K i g i s m u s . — Die ruhevolle S a b b a t h -

natur dienender L i e b e , das Wafirheitsmomcne im mystischen <£u i e t is mtte. 

1. Der alte Satz, dass die christliche T u g e n d die Ord
n u n g de r L i e b e ist (virtus ordo amoris), erweist sich uns in 
seiner tiefen Wahrheit, wenn wir die aus dem Glauben (§§. 60 ff.) 
geborene gottgeschenkte Liebe in ihrer w i r k s a m e n Bewährung 
als persönliche A r b e i t s t ü c h t i g k e i t des neuen Menschen im 
Reiche Gottes betrachten. Zugleich wird das Reich natürlicher 
Lebens- und Berufsgemeinschaft kraft des werkthätigen Geistes 
der Liebe in den Dienst des Reiches Christi gezogen und auf 
diesem Wege der gottgewollten Verklärung (§. 72 ff.) entgegen
geführt. Wie in der Natursphäre alle „lebendige Kraft" durch 
Wärmeproduction bedingt ist, so erscheint in der sittlichen Sphäre 
die Liebeswärme als Grundbedingung freudiger und ausharren
der A r b e i t s k r a f t 3 ) . Als gewissenhafter Eifer oder F le i ss 4 ) 

') Vgl. Jac. 5, 16: betet für einander! — mit 1 Tim. 2, 1 (ίντίνξίις) 
und 2 Cor. 1, 11 (v/jtör ν л i i> ημών ύίησις).— 2 ) Jac. 1, 2ii: ποιητής 
έργου, ονιος μακάριος Ιν ту ποιήσει αυτού έστατ. — *) Vgl. 
1 Thess. 1, 3 (ό κόπος της αγάπης) mit 4 , 9 ff., wo die 
ifUadtXif ία als zum πράοΰαν τά ίδια xai (ργάζεσΆαι τα'ις idiais 
χιρβιν hindrängend geschildert wird. 2 Thess. 3 , 7 — 12. 1 Joli. 3 , 18: 
Lasset uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der 
That (ϊργψ) und mit der Wahrheit. — <) Tit. 2 , 14, wo das Volk Gottes 
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erweist sie sich durch a n e i g n e n d e und b i l d e n d e Thätigkeit 
Jn den g u t e n W e r k e n 1 ) , wie solche nicht in selbsterwählter 
Geistlichkeit2), sondern in der i r d i s с h e η B e r u f s O r d n u n g 3 ) 

die sachliche Begrenzung (Arbeitstheilung) und practische Regel
ung erhalten. 

2. Alle sittliche Liebesarbeit unterscheidet sich aber wesent
lich von der blossen Naturwirkung oder rein mechanischen Pro-
duction. Denn sie ist einerseits p e r s ö n l i c h e L e i s t u n g zum 
Z w e c k der materiellen oder geistigen Vermögensbeschaffung 
(Eigenthum, Gapitalisation); daher vermag die Liebe allein solide 
Werthe durch die Naturbeherrschung und Naturausbeutung zu 
erzeugen und dauernden Reichthum zu beschaffen4). Andrerseits 
characterisirt sie sich als g e r e g e l t e , d i e n e n d e T h ä t i g k e i t b ) 
1 Jn Hinblick auf die berufsmässige Gliederung innerhalb der ge
schichtlich sich bildenden menschlichen Genossenschaftskreise; 
daher ist sie die einzige Garantie für neidlose Theilarbeit und 
Arbeitstheilung zuni Besten der Gesammtheit. In alle dem "be
währt sich die strebsame Werktags-Natur geheiligter Liebes
arbeit, welche der p r a c t i s c h e E r g i s m u s mit Recht in den 
Vordergrund stellt. 

3. Gleichwohl ist es die geheiligte Liebe, welche die natür
liche Arbeitskraft des Menschen dem lastenden Fluch 6 ) und der 
sich verzehrenden Unruhe selbstisch egoistischer Interessen ent
nimmt. In dem Bewusstsein, dass sie ihren Schwerpunkt und 
Jhre motorische Kraft in Gott hat, wird sie bei aller Werktags
arbeit das Bedürfniss fühlen, durch äusspre Ruhe und innere Er
bauung ein gesundes Gleichgewicht zwischen Kraftanstrengung 
und Erholung herzustellen. Sie gewinnt dadurch nicht blos einen 
höheren Productionswerth im Dienst der bürgerlich socialen 
Gemeinschaft, sondern giebt auch aller irdischen Arbeit die 

a l s ζίβωτής χαλώ» ίι>γυ»> geschildert wird. Vgl. Eph. 2, 10. 2 Petr. 1 , 5 
(<>ηοναήν näPni' лац( intviyxairfg); Rom. 12 , 11 (r rj an ovoЦ μή όχνη-
(>ot); 2 Cor. 7, 11; 8, 7 (ntQitjntvnv лаац cnovd;i); Ebr. 6, 11. — 
') "Κργα ayafta Act. 9, 37; Rom. 2, 7; Col. 1, 10; Ebr. 13, 21; (ργα χαλά 
Matth. 5, 16; 1 Tim. 5, 10. 25; 6, 18; Tit. 2 , 7 etc. — Col. 2, 18 ff. — 
8 | 1 Cor. 7, 17: Ein jeglicher, wie ihn der Herr berufen (χίχληχι-ν) hat, 
also wandle er. v. 20: ein Jeglicher bleibe in dem Beruf (χλήσις) etc. Gegen
satz: άλλοτρ,οίηίαχοπος 1 Petr. 4 , 15. - *) Vgl. Matth. 6, 33 (Trachtet 
am ersten nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches A l l e s zufallen) 
mit Matth. 6, 19 f. (die Schütze, die weder Motten noch Rost fressen). — 
5) S. o. Anm. 3ff. S. 570. Ueber ύ,αχονία vgl. 1 Cor. 12, 5; Eph. 4, 12; 
Col. 4, 17 und Арок. 2, 19; Act. 0, 1; 2 Cor. 8, 4 etc. — β) 1 Mos. 3, 17— 
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Weihe eines idealen, himmlischen Zieles (§. 76). Der irdische 
Beruf und das gesammte zeitliche Leben nach all seinen berech
tigten Culturbeziehungen wird so zu einem steten Gottesdienst 
im Reiche Christi verklärt 1). Die geheiligte S onntagsfeier ist 
nur der göttlich sanetionirte und menschlich nothwendige Aus
druck für dieses Bedürfniss und dieses Recht der Erholung und 
Ausspannung aus dem Joch täglicher Plage 2 ) . Positiv ist aber 
für den neuen Menschen der Tag der Ruhe innerhalb christlicher 
Gemeinschaft neben der persönlichen Sammlung zugleich der 
Anlass zu solcher dienenden Liebesarbeit, welche den Werken 
der Noth und Barmherzigkeit gewidmet ist. Gleich fern von 
jüdisch gesetzlichem Rigorismus, wie vou heidnisch weltförmiger 
Laxheit 3), wird das Liebesleben des neuen Menschen die sonn
tägliche Friedensbotschaft des Auferstandenen (§. 64) in die Ar
beit der Woche herübernehmen und so den Segen der Freudig
keit und Frische für die tägliche Berufsleistung gewinnen. In 
dieser- ruhevollen Sabbath-Natur 4 ) dienender Liebe liegt das 
unverkennbare Wahrheitsmoment des mystischen Quietismus. 

§ . 70. Die p r a c t i s c h e G l i e d e r u n g der I.iehesliigendcn Gott gegenüber. — Der 
a c t i v e Cultus Gottes in der W a h rb ei t s - , G с r e c h t i g k e i t s - und W e i s h e i t s • 
l i ebe (das Wahrheitsi i iouicnt im practischen E r g i s m u s ) . — Oer r e e e p t i v e Character 
der L i e b e zu Gott als dem ewigen Quell der W a Η r h e i t , G e r e eh ti g к с i t und W e i s 

h e i t , (das W a h r h e i t s m o m e n t im mystischen Quiet ismus) . 

1. Weil der neue Mensch nur in Christo Gott zu lieben ver
mag (§. 67), gestalten sich auch die Liebestugenden Gott gegen
über gemäss der Selbstbezeugung göttlicher Liebe in Christo. 
Gott bezeugt sich aber als der absolute Geist durch Christum 
in der Erkenntniss- und Willenssphäre b ) dem Liebesbedürfniss 
der neuen Menschheit. Die i n t e l l e c t u e l l e Seite der Gottes-

19 (Im Schweiss deines Angesichts etc.). — ') Ps. 90, 11. 17 (unser Leben 
wenn es köstlich gewesen, ist Muhe und Arbeit gewesen^; Eph. 6, 7: 
Lasset eucli dünken, dass ihr dem Herrn dienet und nicht den Menschen. 
Jac. 1, 27; Rom. 12, 1 (der vernünftige und wahre Gottesdienst in der Lie
besarbeit). — 2) Matth. 0, 34. — s) Matth. 12, 8 (der Menschensohn ist ein 
Herr auch über den Sabbath) vgl. mit Marc. 2, 27 (der Sabbath ist um des 
Menschen willen gemacht) und Matth. 12, 13 darum mag man wohl am 
Sabbath Gutes thun); Col 2, 18 ff.; 2 Mos. 20, 8 - 1 0 (Sechs Tage sollst 
du arbeiten etc.). — 4)Ebr. 4, 9 (плпХпжпп σ,,ββπτinμός лй ληω τον 
irfov). — s ) 1 Cor. 1, 24 ff , wo Christus als göttliche K r a l t (Willens
offenbarung) und göttliche Wei she i t (Erkenntnissoffenbarung) Juden und 
Heiden gegenüber gepriesen wird. Vgl. 1 Cor. 2, 9 (wo es heisst, dass Gott, 
was in keines Menschen Herz gekommen ist, durch seinen Geis t geoffenbart 
bat denen, die ihn lieben). — 
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liebe (amor intellectualis) erfasst Gott in Christo als die W a h r 
h e i t 1 ) ; die im engeren Sinn p r a c t i s c h e (Willens-) Seite der 
Gottesliebe erfasst Gott in Christo als die G e r e c h t i g k e i t 2 ) . 
Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe sind daher die beiden Grund
tugenden, in welchen sich die Gottesliebe als solche bewährt. 
Es lässt eich nicht etwa die „Freiheit", wie man gewollt hat, 
als besondere Liebestugend mit jenen coordiniren. Denn die 
Freiheit ist keine sonderliche Tugend, sondern, wie wir gesehen 
(§§. 27. 63. 65), die allgemeine Form aller sittlichen Liehesbethä-
tigung. Anders steht es nach dem Gesagten mit der dem mensch
lichen Erkenntniss- und Willensvermögen entsprechenden Wahr
heit und Gerechtigkeit. Unter der Wahrheit verstehen wir die 
in Gottes Geist ewig verborgene, in Christo menschlich geoffen
barte Uebereinstimmung und geis t ig-vernünft ige (logische) 
Durchdringung von Sein und Denken 3). Mit der Gerechtig
keit bezeichnen wir die in Gottes heiligem Willen ewig begrün
dete, durch Christum menschlich geoffenbarte Uebereinstimmung 
und geistig-wil l ige (practische) Durchdringung von Sein und 
Sollen. In der W a h r h e i t s l i e b e 4 ) tritt die volle Hingabe der 
Erkenntniss, in der G e r e c h t i g k e i t s l i e b e 6 ) die des Willens an 
die göttliche Vernunft und Kraft in den Vordergrund. — Denken 
wir uns aber Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe in ihrer noth
wendigen inneren Combination, wie Erkenntniss- und Willens-
vermogen in dem menschlichen Personleben (§. 26, 3), so wird aus 
solcher Durchdringung die Tugend der W e i s h e i t s liebe (die wahre 
Philosophie) geboren. Die christliche W e i s h e i t 6 ) wurzelt in 

") Ή ΆΛΉ&Ι,Β (Joh. 1 4 , 6. 26; 1 5 , 25 ; 1 6 , 1 3 ; 1 7 , 17) im 

Znsammenhange mit τό ΦΏΣ ΤΟ ΆΛΗΔΑΙΌΝ (Joh. 1 , 4 ff.; 3 , 19f. 
1 2 , 46; Luc. 2, 3 2 ; 1 Joh. 2 , 2 1 ff.; 3, 18 etc.). - *) Jer. 2 3 , 6 (der Herr, 
der unsere G e r e c h t i g k e i t ist) mit 1 Cor. 1, 30 (der uns gemacht ist von 
Gott zur W e i s h e i t und zur G e r e c h t i g k e i t ) . 2 Cor. 5 , 21 ΉΜΙΪΣ 

ΓΙΝΏΜΕΔΑ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ 9(ΟΫ IV ΑΝΤΩ)- -- ») Col. 2, 3 (in Christo liegen 
verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntniss). — 4 j Vgl. 1 Cor. 1 3 , 6, 
wo es von der Liebe heisst: sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie 
freut sich aber der Wahrheit; Joh. 18, 3 7 : Wer aus der Wahrheit ist, der 
höret meine Stimme; 1 Petr. 1, 2 2 : Machet keusch euere Seelen im Gehor
sam der Wahrheit. — s ) Matth. 5, 20: Es sei denn euere G e r e c h t i g k e i t 
besser, denn der Schriftgelehrten und Pharisäer etc. Vgl. 1 Tim. 6, 1 1 ; 
ßöm. 6, 1 2 ff.; 1 Joh. 2 , 29. — β) Im Gegensatze zur menschlich ver
führerischen ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ (Col. 2 , 8; 1 Cor. 1, 20 ff.: ΣΟΦΊΑ ΤΟΝ ΧΟ'ΣΜΟΥ 

ΤΟΎΤΟΝ, Jac. 3, 1 5 ff.: ΣΟΦΊΑ TNIYUOG, ΨΥΧΙΚΉ, ΔΑΙΜΟΝΙΏΔΗΣ) vgl. über 
di.e ΣΟΦΊΑ ΆΝΩΘΕΝ ΚΑΤΕΡΧΟΜΊΝΗ Jac. 1 , 5 ; 3, 1 7 ; Luc. 2 1 , 1 5 (ΔΏΣΩ 

ΎΜΪΝ ΣΟΦΊΑΝ): 1 Cor. 1, 80; 2, 6; Eph. 1 , 8; Col. 1 , 9 (ΣΟΦΊΑ XAI ΟΎΝΙ-

Y . O e l t i n g e n , Socialethik. ТЫ. II. 38 
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ffif πν(νματιχή); Eph. 1, 17 (πνιϋμα σοφίας) etc. Ueber die A. T.liche 
П И 2 П ( b t C Ü ) vgl. Hiob 28, 28; Ps. 111, 10 (die Furcht des Herrn ist 
der W e i s h e i t Anfang); Prov. 9, 10; 8, 1 ff. etc. — >) 1 Cor. 2, 10 f.: der 
Geist erforschet (iQtwä) alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. — 

2 ) Daher die biblische Parallele zwischen Erkennen (^Tl) und Lieben. Gen. 
4, 1; 1 Cor. 13,12; 8, 3 (so Jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt). — 
*) 1 Cor. 2, 13 (ό <17 πν(υματιχύς άναχρίνίΐ πάντα). Ps 119, 105 (dein 
Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf allen meinen Wegen). 
*) 1 Cor. 8. 1: ή γνιΰΰις ψυσιοί, ή äl αγάπη οίχοάομιι. — 

der gottesfürchtigen Liebe zu Gott in Christo, insofern wir die 
intellectuell und practisch normale Verwendung der gottgegebe
nen Mittel zum höchsten Lebenszweck eines Reiches Gottes auf 
Erden als die W e i s h e i t жат' εξοχήν bezeichnen können. 

2. Wenn die in der Wahrheit und Gerechtigkeit sich zu
sammenfassende Weisheitsliebe des neuen Menschen als Frucht 
seiner Gottesliebe im Leben sich bewähren soll, wird vor 
Allem die particula veri in jenem practischen Ergismus zu be
tonen sein, der zur Erlangung und Ausbildung dieser Tugenden 
die volle Liebesenergie und А с ti vi ta t des inwendigen Menschen 
fordert. — So ist vor Allem die Wahrheitserforschung als ein 
activer Cultus des Gottes zu betrachten, der als der lebendige 
Geist Quell aller Wahrheit ist und ebendeshalb in den gottes
bildlichen Geist den Hunger und Durst nach Wahrheit gesenkt 
hat 1 ) . Ohne Gottesliebe giebt es daher keine Wahrheitserkennt-
niss für den neuen Menschen 2). Die ganze sittliche Kraft lie
bender Hingabe (Aufmerksamkeit und beharrliches Interesse) ist 
unumgänglich, um die Schätze der Erkenntniss zu heben. Das 
gesammte Liebesleben des aus dem Worte Gottes (§. 56) gebo
renen neuen Menschen wird sich also darauf richten müssen, im 
Lichte dieses Wortes die Welt der Natur und Geschichte als 
göttliche Geistesoffenbarung in ihrem inneren Zusammenhange 
fortschreitend zu erfassen3). — Ohne massgebende Anwendung 
auf das Willensverhalten wäre aber die Wahrheit aufblähendes 
Wissen 4 ) , eine blosse genussüchtige Abstraction (Philotheorie). 
Deshalb muss die active Gottesliebe die erkannte Wahrheit zur 
herrschenden Norm menschlichen Verhaltens erheben. Das ge
schieht durch die L e b e n s - G e r e c h t i g k e i t , in welcher sich auf 
Grund der dem neuen Menschen von Gott geschenkten Glau
bensgerechtigkeit (§. 56 f.) das stete Streben nach Ueberein-
stimmung des eigenen Wollens und Handelns mit dem als wahr 
erkannten normativen Gesetz des Guten vollzieht. — Nur dem 
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nach "Wahrheit und Gerechtigkeit in heisser Liebesarbeit ringen
den neuen Menschen wird es gelingen, die Schätze der W e i s 
hei t allmählich zu heben, welche in Christo verborgen liegen'). 

3. Das Bewusstsein aber von dem Stückwerk 2) alles mensch
lichen Erkennens und der Unvollkommenheit alles menschlichen 
Wollens wird auch den neuen Menschen dazu bringen, sein 
Wahrheits- und Gerechtigkeitsstreben nicht einseitig auf die 
Aktivität seiner Gottesliebe zu gründen. Es ist das anzuerken
nende Moment im mystischen Quietismus, dass er den recep-
t iven Character der Liebe zu Gott auch dort betont, wo ев 
sich um die Förderung der Wahrheit, Gerechtigkeit und Weis
heit im Leben des neuen Ich handelt. Denn Gott ist der Ur
quell derselben und hat sich dem neuen Menschen als solcher 
in Christo bezeugt. Deshalb wird die Aufgeschlossenheit des 
Herzens oder die von uns bereits hervorgehobene Gebetsstimm-
U n g (§§· 61. 67) auch alle Bewegung der Gottesliebe im neuen 
Menschen kennzeichnen, wenn es sich um Erforschung der Wahr
heit, Bewährung der Gerechtigkeit und Förderung der Weisheit 
handelt 3). Ohne diese bescheidene Empfänglichkeit würde jede 
angebliche Wahrheitserkenntniss in der Form stolzer Wissen
schaftlichkeit ihn zur Selbstüberhebung veranlassen, jede ver
meintliche Gerechtigkeitsübung in der Form eingebildeter Selbst
gerechtigkeit ihn entsittlichen, jedes angemaasste Weisheitsmonopol 
in der Form eines philosophischen Aristocratismus ihn von Gott 
entfremden. Die im Glauben demüthige und kindliche (§. 60) 
Gottesliebe giebt allein die Garantie, dass die genannten Liebes-
tngenden den Christenmenschen klein machen in dem Gefühl, 
dass er nichts von ihnen und an ihnen habe, was er nicht durch 
die befreiende und erlösende Macht der göttlichen Gnade in 
Christo e m p f a n g e n habe 4). Nur unter diesen Voraussetzungen 
"Werden sich jene Liebestugenden auch in der christlichen Ge
meinschaft den Mitmenschen gegenüber als bewahrende und för
dernde Kräfte neuen Lebens bewähren. 

') S. o. Anm. 3 S. 581. — 2) 1 Cor. 13, 12 f. — Jac. 1, 5 (so je
mand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott etc.); vgl. mit Spr. 
2. 3 ff.; Marc. 11, 24 etc. — «) 1 Cor. 4, 7. -

8 8 * 
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8 . 7 1 . D i e g e g l i e d e r t e A u s g e s t a l t u n g der Liebestugenden Innerhalb der 
gotterlösten M e n s c h h e i t . — D i e h u m a n e n G e i n e i n s c h a f t s t u g e n d e n der 
A c t ! v i tat als der mittheilenden ( f ö r d e r n d e n ) L i e b e gegenüber dem Mensehhelts-
organ i smus und der materiellen Naturwel t , das W a h l h e i t s m o m e n t des practischen 
E r g i s m u s ; die h u m a n e n G e m e i n s c h a f t s t u g e n d e n d e r R e c e p t i v i t ä t und der 
theilnehmenden ( s c h o n e n d e n ) L i e b e gegenüber dem Menschheitsorganismus und der 
materiel len N a t u r w e l t , das W a h r h e i t s m o m e n t des mystischen Quietismus. — Die 
schöne Harmonie der Liebestugenden oder die Idee sittlicher S c h ö n h e i t in der durch 

Christum geheil igten Gotteswelt . 

1. Die gegliederte Ausgestaltung der Liebestugenden inner
halb der gotterlösten Menschheit kann schlechterdings nach kei
nem anderen Eintheilungsgrunde geschehen, als wie derselbe be
reite in der Gottesliebe von durchgreifender Bedeutung war. Die 
practische Fruchtbarkeit jener Unterscheidung von W a h r h e i t s-
und G e r e c h t i g k e i t s l i e b e (§. 70) zeigt sich in der empirischen 
Welt des menschlichen Gemeinlebens nur noch directer durch 
eine Menge von Einzeltugenden, die sich um diese beiden Brenn
punkte der Liebe gruppiren und ordnen J ) . Neben dieser Zwei
theilung, die dem Unterschied der beiden Momente geheiligter 
Empfänglichkeit und geheiligter Thatkraft (§. 66) in dem Liebes
leben parallel läuft, wird sich eine weitere Gliederung dadurch 
von selbst ergeben, dass wir die Liebestugenden zu dem Person-
und Naturleben unserer Umgebung, d. h. zu der g e i s t i g und 
l e i b l i c h bedingten Gemeinschaft in Beziehung setzen. 

2. Um nun dem Wahrheitsmoment in dem practischen E r g i s 
mus ebenso Rechnung zu tragen, als dem tieferen und zarten 
Zuge des mystischen Q u i e t i s m u s , müssen wir, wie bei der 
Nächstenliebe überhaupt, so auch bei jeder Hauptgruppe im 
Einzelnen zuerst a) die a c t i v e Seite, oder die mittheilende und för
dernde (gebende) Liebe, und sodann b) die r e e e p t i v e Seite, oder 
die theilnehmende und schonende (vergebende) Liebe in ihren man
nigfaltigen Tugendformen ins Auge fassen 2). Die Nächstenliebe 
überhaupt bethätigt sich nach der activen (mittheilenden)und reeep-
tiven (theilnehmenden) Seite in den Grundtugenden der G ü t e und 
F r e u n d l i c h k e i t 3 ) einerseits, der B a r m h e r z i g k e i t 4 ) (Mitleid, 

!) In derh. Schrift liegt selbstverständlich kein Schema der Liebestugen
den vor. Aber das „ königliche Gesetz" der Liebe (Jac. 2, 8) beherrscht und 
durchdringt sie alle. S. die ff. Anm. — 2 ) Ueber die gebende und ver
gehende Liebe vgl. Luc. 6 , 37 f. — *) Ueber G ü t e und Freundl ich
keit (η γ η 9 ω α ΰ ν η von άγαΆύιηί unterschieden; χρηατόιης von πριχ-
„Της unterschieden) vgl. 2 Thess. 1, 11; Gal. б, 22; 6, 1; Eöm. 2, 4; 2 Cor. 
6, 6; Col. 8, 12. — «) Ueber die B a r m h e r z i g k e i t (Miof, οίχτιρμός, 
(λιημοβ-ννη) vgl. Matth. 5, 7; 9, 13; 12 ,7 ; 23, 23; Jac. 2, 13; Col. 3, 12 
etc. Als vergebende Liebe hervorgehoben Matth. 18, 21. 36 etc.— 
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Mitgefühl, Sympathie) und G e d u l d 1 ) (Langmuth) andrerseits. 

Im Einzelnen gestaltet sich aber nach den angegebenen Kate

gorien folgendes S c h e m a der sonderlichen Liebestugenden inner

halb der Reichsgenossenschaft Christi: 

I. Nach der Seite der geistig idealen Personengemelnjchaft: 
1. Wahrhe i t s l i ebe oder W a h r h a f t i g k e i t « ) , sich kund gebend: 

a. act iv, in mittheilender und fördernder (resp. Zucht [Kritik] übender) 
Weise als: 

Aufrichtigkeit, Freimüthigkeit, Harmlosigkeit, Offenherzigkeit, Grad-
heit (Eückhaltlosigkeit), Entschiedenheit, Lehrhaftigkeit, Mittheilsam-
keit, Ausschliesslichkeit (gesunde, wahrheitsliebende Exclusivität). 

b. r ecept iv , in theilnehmender und schonender (resp. Geduld übender) 
Weise als: 

Aufgeschlossenheit, Zugänglichkeit, Aufmerksamkeit, Wissbegierde, 
Lernbegierde (geistiges Interesse), rücksichtsvolle Duldsamkeit und 
Langmuth im Urtheil ober andere (Toleranz). 

2. G e r e c h t i g k e i t s l i e b e 8 ) , sich kund gebend: 
a. act iv, in den Tugenden, die das persönliche Becht des Nächsten 

(snum cuique) bereitwillig fordern und ausgestalten, als: 
Wohlwollen, Leutseligkeit, Zuvorkommenheit, Sanftmüthigkeit, Gefäl
ligkeit. 

b. r e c e p t i v , in den Tugenden, die das persönliche Recht des Nächsten 
schonend anerkennen (neminem laede), als: 

Unparteilichkeit, Uneigennützigkeit, Billigkeit, Friedfertigkeit, Ver
söhnlichkeit, Lindigkeit, Milde, Vorsicht. 

NB. Es liegt auf der Hand, dass keine dieser Tugenden isolirt sich 
denken lässt. Wie sie gegenseitig sich bedingen, so haben sie auch in der 
Liebe ihren gemeinsamen Quellpunkt; daher auch beispielsweise die freimüthig 
zuchtübende Kritik der Wahrhaf t igke i t (1, a) zngleich eine gerecht 
abwägende sein wird, und die gerecht verfahrende Unparteilichkeit oder Bil
ligkeit (2, b) nothwendig mit der Wahrheit sich verbrüdern muss etc. 

II. Nach der Seite der leiblich-materiellen Naturgemelnschaft: 
1. in Betreff des gemeinsamen materie l len Bes i tzes (des veräusserlichen 
Eigenthums)*): 

l ) Die Gedu ld als tragende (ΰπομονή)νηϋ. zuwartende(μηχροδυμίη) wird 
hervorgehoben besonders 1 Thess. 1 ,3 ; Jac. 5, 1; 2 Cor. 6 ,4; Gal. β, 2 ; Eph. 
4, 2 (μιτά μαχρο&υμίιχς «νιχόμινοι αλλήλων Ιν άγάπρ). — 2 ) Ueber 
W a h r h a f t i g k e i t (αλη&(ύίΐν Ιν άγάπρ, άλη&ινός, άλή&ιια im Gegen
satz zum ψίΰάοί) vgL besonders Eph. 4 , 15 mit 25 (Gal. 4, 16); Col. 3, 9; 
Tit. 3 , 2 etc. Joh. 18, 37. PhiL 4 , 8 (Sea Ιβτίν άλη»ή). — ») üeber 
die Ge recht igke i t s liebe im gegenseitigen Verhalten vgl. Matth. 7, 1 (μη 
*Q(vtrt); Phil. 4, 5 (ΐπ,αχίς Billigkeit); Act. 10, 35; Ebr. 11, 33 (Ιργά-
f*ff*«K äixtttodivrjv); Eph. 4 , 24 (διχαιοαννη xai οαιότης, wo jenes das 
rechte Verhalten gegenüber den Menschen, dieses gegenüber Gott bezeich
net). 1 Joh. 2, 29; 3, 7 ff. (noittv την άιχαιονύνην). 1 Petr. 2 , 24 (ζην 
τρ δ,χα,οσννρ). - «) Vgl. Matth. 6, 3 ff.; Luc. 16, 10; Köm. 12, 11. 18; 
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a. act iv , in der Weise mittheilender, fördernder Liebe sich kund ge
bend als: 

Arbeitsamkeit, Pleiss, Sorgfalt, Freigebigkeit, Opferfreudigkeit, Wohl-
thätigkeit etc. 

b. recept iv , in der Weise theilnehmender und schonender Liebe sich 
kund gebend als: 

Sparsamkeit, Genügsamkeit, Massigkeit, Ordnungssinn. Treue im Klei
nen, dankbare Erkenntlichkeit etc. 

2. in Betreff der gemeinsamen le ib l i ch-gesch lecht l i chen Daseinsform 
(unveräusserliches Eigenthum) ·): 

a. а с t i ν, in der Weise mittheilenderjund[fördernder Liebe sich kund gebend als: 
Aufopferungsfreudigkeit und Tapferkeit (in der Pflege des Nächsten 
und im Trotzen gegenüber den leiblichen Gefahren), Anhänglichkeit, 
Zärtlichkeit, Herzlichkeit, Gemüthlichkeit etc. 

b. receptiv, in der Weise theilnehmender und schonender Liebe sich kund 
gebeud als: 

Enthaltsamkeit, Nüchternheit, Genussfähigkeit, Eeinlichkeit, Züchtig
keit, Schamhaftigkeit, Keuschheit, Ehrbarkeit etc. 

NB. Auch hier, in der Sphäre materiell bedingter Interessengemeinschaft, 
wird selbstverständlich jede einzelne Liebestugend sich nicht bloss mit den 
anderen aus derselben Kategorie einigen, sondern auch von den Tugenden der 
geistig-idealen Personengemeinschaft getragen und durchdrungen sein müssen; 
beispielsweise wird die auf materielle Güter sich beziehende Freigebigkeit 
(П, *, a) mit der auf das geistige Personalverhältniss sich beziehenden Ge
fälligkeit (I, 2. a) verbunden sein müssen etc. 

3. Je mehr die allseitige Einigung der hervorgehobenen 

Lieheetugenden innerhalb menschlicher Gemeinschaft durch maass-

volle Besonnenheit und Beharrlichkeit gelingt, desto mehr ver

wirklicht sich in der neuen Menschheit jene practische L e b e n s 

w e i s h e i t 2 ) , in welcher alle jene Tugenden sich zusam-

menschliessen. Das christliche Liebesleben wird dann zum Zeug

niss der kostlichen Harmonie aller Tugenden; in dieser Harmo

nie verkörpert sich aber das Ideal der S c h ö n h e i t 3 ) in christ

lich ethischem Sinne. Denn durch solche harmonische Schön

heit erscheint ebenso die A u s b i l d u n g der mannigfaltig geglie

derten G e s a m m t h e i t , als die charactervolle sittliche Aus

prägung der E i n z e l p e r s o n l i c h k e i t in der durch Christum 

geheiligten Gotteswelt gewährleistet. Als verwirklichtes Ideal 

gedacht ist sie eins mit dem Ziel zukünftiger Vollendung. 

Eph. 4, 28; 1 Petr. 4, 10; Ebr. 13, 16 (evnoii'a und κοινωνία zus.). — 
i) Vgl. Matth. 5, 8; Luc. 21, 34; Phil. 4, 8; 1 Cor. 6, 19 f.; 1 Theas. 4, 3ff.; 
Eph. 5, 3 ff; Eöm. 13, 13 (ί.ϋβχ>ιμόνως π(ριπατιϊν) etc. — 2 ) Jac, 3, 17. 
S. o. Anm. 6 S. 581. — 8) Auch in der Schrift wird das xallv mit dem 
άγπθ-όν zusammengeschlossen Luc. 8, 15 (χαρδία xalf, x. äyalri}); vgl. 
1 Thess. 6, 21; Matth. 26, 10; Hohelied 1, 15 f.; 4, 7. 



D r i t t e s C a p i t e l . 

Die Vollendung des neuen Menschen oder das Hoffnungsziel im 
Reiche Christi. 

A. D i e V o l l e n d u n g a l s gottgewirkte V e r k l ä r u n g d e r 
neuen Μ e n s o h h e i t oder das s o c i a l e t h i s c h e I d e a l im 

c h r i s t l i c h e n S i n n e (§. 72—74). 

6. 72. D a s teleologische (eschatologische) Moment in dem christliehen Hei ls lehen 
»le g o t t g e s e t z t e s . — Die T . e i b l i c h k e i t (Realität) des Vol lendnngszie les im O e -
frensatz zur weltf lüchtigen, idealistisch-spirituallstischen Transscendenztheorie (falsche 
Jenseit igbeit); die G e i s t i g k e i t (Idealität) des Vol lendungszie les im Gegensatz zu der 
weltsüchtigen, realistisch-materialistischen I m m a n e n z t h e o r i e (falsche Diessei t igkeit) . 
— Die lebensvol le Durchdringung des Idealen und Realen im H i m m e l r e i c h e , als 

Al lmaehtswirkui ig Gottes des Vaters. 

1. Mit der Wiedergeburt im Glauben (Cap. I) ist die „neue 
Creatur" thatsächlich gesetzt. Durch die Heiligung in der Liebe 
bewährt sich das Leben der Gotteskindsehaft als ein real vor
handenes (Cap. II). Auf Grund der in Christo wesentlich er
füllten !) Heilsthat (§. 55 u. 64) ist auch der Christ als neuer 
Mensch der vollendeten Thatsache 2) seiner kindlichen Gottes
gemeinschaft innerlich gewiss geworden (§. 56 ff.). Gleichwohl 
ist dieses neue Leben in seiner räumlichen und zeitlichen Be
dingtheit auf Erden ein stetig fortschreitendes. Wir sehen hier 
von der dem Christen anhaftenden Sünde und der dadurch be
dingten Kampfes- und Kreuzesgestalt dieses Lebens (Abschnitt III) 
vorläufig ab. Schon als ein werdendes ist es nothwendig ein 
wachsendes3). Als ein im G l a u b e n festgehaltenes, ist es 
annoch ein mit Christo in Gott verborgenes Geistesleben, wel
ches der vollen, sichtbaren Offenbarung harrt 4). Erst wenn das 
innere, ideale Wesen des Christen als neuen Menschen sich voll
kommen mit der äusseren, realen Erscheinung deckt, ist das 

U Joh. 19, 30: ТетШвтт. — 2 ) 2 Cor. 5, 17: das Alte ist vergangen, 
siehe, es ist Alles (τά πάντα) neu geworden. — Daher wird bei Jac. 3 , 2 
der άνήρ τίλαος in Gegensatz gestellt zu dem ungläubigen Zweifler (ύνηρ 
δίψνχος Jac. 1, 8). Vgl. Joh. 17, 23 (τετιλιιωμίνοι «'с 'ίν). Col. 1, 28 
(Wir stellen jeden Menschen dar als τίληον lv Χριστοί). Eph. 5, 27. — 

8 ) Ueber das nothwendige αυξάνων und die ανίησις vgl. Col. 2 , 19; Eph-
2, 21,- 4, 16 mit Marc. 4 , 8. — «) Col. 3, 3 : Ή ζω,) ύμιΰν χίχρυπται 
"tiv το} Χρ,ατώ lv τω Э-еф. Vgl. 1 Joh. 3 , 2 f.: Wir sind nun Gottes 
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Kinder, aber es ist noch nicht erschienen (Ιψαν(ρώ&η), was wir sein werden. 
1 Cor. 13, 12 f. Phil. 3, 12: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder 
schon vollkommen sei (r<rf<Uίωμαι). Vgl. v. 15, wo das τίλιιον tlvat als 
M o t i v für das Nachjagen nach dem Ziel (τίίος) erscheint. — ') Matth. 19, 
28 (in der W i e d e r g e b u r t , wenn des Menschen Sohn sitzen wird auf dem 
Throne seiner Herrlichkeit). — *) Eph. 1, 11 («nrii πρό9-(βιν του та πάντα 
Ινίργονντος хата την βουλή ν τον θελήματος αντον). РЫ1. 3 , 21 V g l . 
mit 2, 13; Jac. 1, 17; 2 Cor. 4, 7; Rom. 8, 11 ff. - 3 ) 1 Tim. 3, 16 (Gott 
geoffenbart im Fleisch) vgl. mit Joh. 17, 1 ff. Арок. 21, 1 ff. (die γη χαινη 

Vollendungsziel erreicht. Erst wenn der zeitliche Strom dee 
"Werdens sich in das Meer ewigen Lebens wird ergossen haben, 
ist die Wiedergeburt der W e l t ' ) zu einem Eeiche Gottes auf 
Erden abschliessend realisirt. Wie alle grundlegende, so 
muss auch diese vollendende Offenbarung nicht auf geschöpfliche, 
sondern auf s c h ö p f e r i s c h e Machtwirkung zurückgeführt wer
den. Das zielsetzliche (teleologische, prophetische und escha-
tologische) Moment in allem christlichen Heilsleben weist ипв 
mit innerer Nothwendigkeit auf eine vollendende G o t t e s W i r k 
ung 2 ) hin. 

2. Es lässt sich die sittliche, resp. socialethische Bedeutsam
keit dieses Gedankens an den beiden hier drohenden Einseitig
keiten in der Auffassung christlicher Weltordnung messen. Das 
t e l e o l o g i s c h e Wahrheitsmoment in demselben wird ebenso 
gegenüber der idealistischen T r a n e s с enden z - , als der realisti
schen Immanenztheorie zu ihrem Recht kommen müssen. 

a. Der w e l t f l ü c h t i g e I d e a l i s m u s verkennt die gottge
setzten Lebenskeime in dieser leiblichen Welt des Werdens und 
flüchtet in ein abstractes Jenseits (schlechte Unendlichkeit, pro-
gressus in infinitum). In dieses träumt er sich dann ohne realen 
Zusammenhang mit dem Diesseits hinein und artet leicht in 
schwärmerischen Spiritualismus aus. Dagegen folgt aus dem 
Wesen des Heilslebens, dass es bereits hier auf Erden seine Le
benswurzeln haben muss, und dass daher auch die Vollendung 
sich in Analogie mit dem diesseitigen Leben, nur als gereifte 
Frucht desselben, verwirklichen wird. Im Gegensatz zu solchem 
abstracten Spiritualismus, der den Sinn für die gewaltigen Reali
täten göttlicher Schöpfung und Neuschöpfung in dieser Welt 
abstumpft, werden wir die L e i b l i c h k e i t (volle Realität) der 
durch die Verheissung Gottes verbürgten Vollendungswelt be
tonen dürfen 3). 

b. Der w e l t s ü c h t i g e R e a l i s m u s ignorirt hingegen die 
gottwidrige Unvollkommenheit in der irdisch-zeitlichen Daseins-



§•72. Die Vollendung als go t tgewirkte Verklarung des Himmelreiches. 589 

form und sucht sich daher in dem Diesseits heimisch zu machen 
(schlechte Endlichkeit, regressus in infinitum). Je mehr er sich 
in dasselbe hineingewohnt, desto mehr droht die Gefahr eines 
geistlosen Materialismus. Dagegen reagirt der Geist des Chrieten-
thums durch Hinweis auf den schreienden "Widerspruch von 
Ideal und Wirklichkeit. Das gesammte Heilsleben weist mit 
seiner Krone in die himmlisch geistige und ewige Existenzform 
Im Widerspruch zu jeglichem feineren oder gröberen Materialis
mus, der das Sensorium für eine göttliche Idealwelt zu zerstören 
geneigt ist, wird die christliche Weltansicht die Geistigkeit (wahre 
Idealität) der von Gott erfüllten Vollendungswelt aufrecht er
halten. 

3. In der christlichen Idee des H i m m e l r e i c h e s erschei
nen beide Irrthümer überwunden und zugleich die Wahrheits
momente derselben gerettet (§. 78 ff.). Denn das Himmel-
R e i c h muss а1я gegliederter Organismus sich nothwendig in 
leiblicher Sichtbarkeit ausgestalten und die Vollendung göttlicher 
Schopfungsgedanken irdisch verkörpern (wahre Endlichkeit). Als 
Reich der H i m m e l schliesst es zugleich die Kräfte einer ewigen, 
geistig-unsichtbaren Welt in sich und lässt sich daher nicht als 
gleichartige (continuirliche oder perpetuirliche) Fortsetzung dies
seitigen Weltlaufs denken (wahre Unendlichkeit). Die lebens
volle Durchdringung des Idealen und Realen (finitum capax 
infiniti) in der schliesslichen Offenbarung des Himmelreiches2) 
kann aber innerhalb christlicher Weltanschauung nur auf eine 
solche Allmachtswirkung G o t t e s des V a t e r s (des Schöpfers) 
zurückgeführt werden, welche in Christo ihre urbildliche, heils
geschichtliche Verbürgung gewonnen hat. 

8. 78. Urbildliche Verwirk l i chung des Vol lendungszie les i n d e r V e r h e r r l i c h u n g 
fler P e r s o n d e s H e i l s m i t t l e r s . — Die h immlische V e r k l ä r u n g .des Gottmensohen, 
*ls des r e a l g e g e n w a r t i g e n Hauptes der neuen Menschheit , im Gegensatz zur 
'Piritualistischen T r a n s s c e n d e n z theor ie ; die nothwendige sichtbare Herrl ichkelts-
offenbarung des w i e d e r k o m m e n d e n Hauptes der Gottesmenschheit , im G e g e n 
satz zur materialistischen I m m a n e n z t h e o r i e . — Die D u r c h d r i n g u n g des E w i g e n 
und Zeitl iehen, Unendlichen und Endlichen, Geistigen and Leibl ichen in der verklärten 

G o t t e s m e n s c h h e i t der Endzeit . 

1. Niemals könnte die an Zeit und Raum gebundene Creatur 
zu einer klaren Gewissheit schliesslicher Vollendung kommen, 

und die αχηνή τον Scov /пета roZv αν&ρώπων). Matth. 26, 29 (όταν 
βντο πίνω μ(Ά' νμων χαινόν \ν ту ßatrtlfln τον ππτρός μον)· Jes. 
65, 17 und 2 Petr. 2, 13. — ί) Ebr. 11 , 1 und 13,14 (wir haben hier keine 
bleibende Stadt etc.). Rom. 8, 17. 23 ff ; 2 Cor. 5 , 6—10. 1 Cor. 15, 50 
(Fleisch und Blut können nicht das Reich Gottes ererben). — 2 ) Ueber die 
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wenn diese Gewissheit aus der idealisierenden Thätigkeit (Phan
tasie) des geschöpflichen Geistes geboren werden sollte. Selbst 
die zur Gottesgemeinschaft gelangte neue Menschheit als eine 
zeitlich sich entwickelnde und ans Irdische gebundene Creatur 
vermöchte nicht zu einem Verklärungs-Ideal sich aufzuschwingen, 
wenn nicht in heilsgeschichtlicher Wirklichkeit jenes Vollend
ungsziel in Christo sich urbildlich verkörpert hätte. Darin wur
zelt die ethische Bedeutung der himmlischen Verklärung (Him
melfahrt) und überweltlichen Machtstellung (Sitzen zur Rechten) 
Christi ')· In seiner gottmenschlichen Person ist bereite die Mensch
heit zu verklärter Gottesgemeinschaft erhoben und den Schranken 
zeitlich - räumlicher Daseinsform enthoben worden. In dem 
H a u p t e ist also die schliessliche Verherrlichung des gesammten 
L e i b e s prophetisch verwirklicht. Der verherrlichte Gottmensch 
ist die reale Potenz (Möglichkeit) für die schliessliche ideale Aus
gestaltung (Wirklichkeit) der Reichsherrlichkeit. Wie er Urbild 
der Wiedergeburt (§. 55) und Heiligung (§. 64), so ist er auch 
urbildliche Weissagung (Typus) der Vollendung. Denn alle 
Weissagung ist heilsgeschichtliche, durch Wort und That ver
bürgte Präformation der Vollendung in der keimartigen (sper
matischen) Form der Gegenwart. 

2. Durch Jesu Verklärung gewinnt unsere principiell berech
tigte Opposition gegen die spiritualistische T r a n s s c e n d e n z -
und materialistische I m m a n e n z t h e o r i e (§. 72, a. b) erst den 
wahren Halt, die specifisch christliche oder christologische Basis. 

a. Die ethisch krankhaften Gestaltungen jener falschen Jen
sei t i g к e i t stammen innerhalb der christlichen Lebensgemeinschaft 
allesammt aus einer abstract-spiritualistischen Auffassung der 
himmlischen Verklärung Jesu. Denn mit der blossen Ueber-
weltlichkeit und Uebergeschichtlichkeit des Hauptes а) wird auch 

β α ctlt In als Bezeichnung des zukünf t igen messianischen Vollendungs-Reiches 
vgl. ausser an der obigen Stelle (Matth. 26, 29) noch in Matth. 6, 10; 8,11. 
Marc. 9, 1; Luc. 22, 16; 2 Petr. 1, 11; 2 Tim. 4, 18. Арок. 11, 15 etc.— 
*) Vgl. über das δοξάζειν des Vaters im Sohne Joh. 14, 26; 16, 13 f.; 17, 
1 f. mit Matth. 26, 64 (Sxpeed-e τον vlov τον ανθρώπου хаЯ-ήμενον Ix 
δεξιών της δννάμεως xai 'ρχόμενον ini των νεφελών τον οϋρανον). 
Bei Paulus bes. im Eph. Brief 1, 2 0 - 2 3 ; 4 , 10; 1 Cor. 15, 13 ff. 49 
(wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, also werden wir auch tragen 
das Bild des Himmlischen etc.); 1 Petr. 1, 3 ff. Ebr. 2, 10; 5 , 9 ff.; Phili 
2, 9—11; 1 Joh. 2, 27; Col. 1, 24 ff. (wo Christus als die Ηπις τής δόξης 
bezeichnet wird) etc. — 2) Vgl. dagegen Matth. 20, 20 (Sieho ich bin bei 
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die ihm angehörende neue Menschheit in eine abstracte Ver-
himmelung (§. 75 ff.) gerathen und den Sinn für lebensvolle 
Ausgestaltung der gegenwärtigen Weltinteressen verlieren. Dieser 
(specifisch reformirten) Gefahr gegenüber gilt es, den himm
lischen Erhöhungsstand Jesu gerade als Gewähr seiner Zeit und 
Raum erfüllenden Allgegenwart l) zu erfassen und ethisch frucht
bar zu machen. Die wahrhaftige, geist-leibliche Nähe des 
Herrn, wie sie namentlich in Wort (§. 56) und Sacrament (§. 65) 
Verbürgt ist, muss eine belebende und trostreiche Wirkung auf 
seine irdisch noch gebundene Reichsgenossenschaft üben. 

b. Andrerseits ruht jene äusserliche D i e s s e i t i g k e i t auf 
der falschen Voraussetzung, dass der himmlisch verklärte König 
kraft seines königlichen Amtes seinem Reiche bereits in dessen 
gegenwärtiger, irdischer Existenzform die Herrlichkeitsgestalt 
aufgeprägt habe. Sobald die Innerweltlichkeit und Innerge
schichtlichkeit des erhöhten Herrn ungeistlich gefasst wird, als 
vollendete Immanenz in Natur und Geschichte, so muss noth
wendig der Drang nach schliesslicher Vollendung erlahmen. Es 
wird die zukünftige Herrlichkeit des Reiches Gottes anticipirt 
und jener Materialismus angebahnt, der mit irdischer Machtfülle 
das Reich Christi auf Erden zur Herrschaft bringen will. Dieser 
(specifisch römischen) Gefahr gegenüber bildet die Thatsache 
das heilsame Gegengewicht, dass der bereits erhöhte Herr ver-
heissen hat, erst durch seine sichtbare W i e d e r k u n f t das Reich 
der Herrlichkeit auf Erden aufzurichten 2 ) . Die Art seiner Welt
gegenwart kann also noch keine vollendete sein. Die schliesslich 
nothwendige Krisis einer auf Natur und Geschichte bezüglichen 
Weltpalingenesie (Wiedergeburt) muss dem christlichen Bewusst
sein stetig vorschweben. Dann werden auch die Christi Gegen
wart verbürgenden Gnadenmittel (Wort und Sacrament) nicht 
mehr als magische Zaubermittel eine falsche Heilssicherheit er
zeugen, sondern der christlichen Heilsgewissheit durch den steten 
Blick nach Oben die geistlich-ideale Weihe geben. 

3. Die reale Weltgegenwart des unsichtbar verklärten Herrn 
und die ideale Ueberweltlichkeit des sichtbar wiederkommenden 
Herrn stehen aber keineswegs in unversöhnlichem Widerspruch 
mit einander. Für das gesunde (lutherisch-) christliche Glaubens-

e'icb alle Tage etc.) und die Stellen in der vorigen Anm. — *) Eph. 4 , 10 
('"« πληροκτΐ] та паута). Col. 2, 9 f. vgl. mit Col. 1, 17 (r« πάντα iv 
"ύτ<3 αυνίπτηχ^. — 2) kct.l, 8 vgl. mit Marc. 13, 10 ff.; Matth. 24, 12 ff.; 
Luc.'l7, 21 ff.; 2 Thess. 2; 1 Thess. 4, 15. S. o. Anm. 1 S. 590. — 
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·) Арок. 1 , 8 : Ich bin das Α und das 0, der Anfang und das Ende, 
αρχή (Joh. 1, 1 ff.) xai τίλος. (Off. 21, 1 ff.) — *) Off. 19, 10 (πνινμα 
τής προφητείας). — 3) Άρραβών τον πνεύματος, 2 Cor. 1, 22; 5, 5. — 
Eph. 1, 14 (άρραβών τής χληρονομίας). Vgl. 1 Joh. 3, 24. — *) Joh. 
14, 26; 16, 13 f. mit Köm. 8, 11 (er wird eure sterblichen Leiber lebendig 
machen, um dess willen dass sein Geis t in euch wohnet). Vgl. die Anm. 
zn §. 65. — «) 2 Cor. 4, 16. — 

bewusstsein bedingen und durchdringen Äch vielmehr beide For
men seiner himmlischen Existenzweise mit innerer Nothwendig
keit. Denn das gesammte Heilswerk Jesu gründet sich darauf, 
dass in der Einheit seiner Person Endliches und Unendliches, 
Zeit und Ewigkeit, Himmel und Erde, Geistiges und Leibliches 
sich nicht ausschliessen, sondern tief und gebeimnissvoll durch
dringen. Die Einigung dieser Gegensätze darf nur keine unver
mittelte, plötzliche sein. Wird die vollendete Offenbarung der
selben als Ziel einer gottgesetzten und heilsgeschichtlich begrün
deten E n t w i c k e l u n g gefasst, so muss in Christo bereits die
jenige Einigung und Durchdringung anfangsweise gesetzt sein, 
die in dem geschöpflichen Gebiet kraft göttlicher Oeconomie 
(Selbstbeschränkung) erst allendlich zur Enthüllung (Apokalypsie) 
gelangen kann *). Soll aber die vollendete Durchdringung des 
Himmlischen und Irdischen in der verklärten Gottesmenschheit 
der Endzeit sich vollziehen, so muss der Geist Jesu, welcher ein 
Geist der Weissagung 2) ist, die gegenwärtige Gottesmenschheit 
dessen fort und fort vergewissern. 

§. 74. D e r h e i l i g e G e i s t als das Pfand der Vol lendung und Auferstehung. — 
Die gegenwärt ige , geietllch r e a l e Verbürgung des К e i с h s - E r b e'a der Kinder Got

tes , im Gegensatz zur krankhaft s p l r i t u a l i s t l s e h e n J e n s e i t i g k e i t - , die zu
künftige geistlich i d e a l e Verherrl ichung desse lben , im Gegensatz zur krankhaft 
r e a l i s t i s c h e n D i e s s e 11 Ig к e i t. — D a s h ö c h s t e G u t oder das e w i g e L e b e n als 

Durchdringung des W e s e n s und der Ersche inung im vollendeten Himmelre iche . 

1. Die Gewissheit der Theilnahme an dem Leben des ver
klärten Herrn kann dem neuen Menschen nur durch die Macht 
des Geietes versiegelt werden, der als der Geist Jesu ebensowohl 
die Kraft der Wiedergeburt (§ . 56) und Heiligung (§ . 6 5 ) , als 
das P f a n d 3 ) der Vollendung ist. Indem er den neuen Men
schen seiner geistlichen Gotteskindschaft versichert und Jesum 
in den H e r z e n der Wiedergeborenen verklärt, pflanzt er in 
denselben auch die Zuversicht einstiger, leiblicher. A u f e r s t e h 
u n g kraft der Auferstehung Jesu 4). Der stofflich bedingte Theil 
des menschlichen Wesens (die Körperlichkeit §. 26, 2) muss freilich 
einer steten Verwesung 5) anheimfallen (§. 5 1 ) . Gleichwohl wird 
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die in der Leiblichkeit individuell ausgeprägte Persönlich
keit durch die Geisteswirkung auch zu höherer leiblicher Ver
klärung gelangen müssen, wenn anders der Gottesgeist den Men
schengeist nicht zerstören und absorbiren, sondern zu seiner adä
quaten Idee vollenden soll. Daher lässt sich diese individuali-
sirende Vollendungs-Wirksamkeit des Geistes Jesu au der Ein-
zelpersonlichkeit schlechterdings nicht anders vollzogen denken, 
ah? innerhalb der gegliederten Gemeinschaft des Leibes Christi 
oder des Reiches Gottes. Dem E i n z e l n e n wird von dem heil. 
Geiste die selige Theilnahme an der Auferstehung als das 
R e i c h s - E r b e 1 ) der Kinder Gottes nur insofern in Aussicht 
gestellt, als der Einzelne schon hier auf Erden durch Wort und 
Sacrament innerhalb der christlichen Gemeinschaft Christo eingeglie
dert worden und die Kräfte zukünftigen Lebens geschmeckt hat 2 ) . 

2. Dieses s o c i a l e t h i s c h e l d e a l im specifisch christlichen 
Sinne bewahrt uns gleichermassen vor den sittlich bedenklichen 
Consequenzen der spiritualistischen J e n s e i t i g k e i t (a), wie der 
realistischen D i e s s e i t i g k e i t (b). 

a. Der S p i r i t u a l i s t erträumt sich eine zukünftige Unsterb
lichkeit, durch welche der Einzelgeist als solcher verherrlicht 
werden soll. Die Seligkeit erscheint dann als eine jenseitige 
Personal-Beglückung, welche nicht ohne egoistischen Beigeschmack 
sich denken lässt. Dem gegenüber will beachtet sein, dass die 
leiblich bedingte Naturseite mit zum Wesen des Menschen ge
bort (§. 26, 3), also auch in der Vollendungsgestalt menschlichen 
Lebens nicht fehlen kann. Durch die Leiblichkeit ist aber die 
Einzelperson G l i e d der Gemeinschaft. Es muss ihr also schon 
hier auf Erden die Seligkeit als das Reichs-Erbe der Kinder 
Gottes in geietl ei b l i cher Weise verbürgt werden. Es geschieht 
das gegenwärtig insbesondere durch das heil. Abendmahl (§. 65), 
Welches als Mahl der Gemeinschaft (communio) die allgemeinen 
Gnadenverheissungen des Wortes dem Einzelnen' in geistlich 
realer Weise aneignet. Es gilt daher die Abendmahlsgabe dem 
christlichen Bewusstsein insbesondere als das Pfand der Unsterb
lichkeit, weil es den Keim des Auferstehungeleibes durch die 

') Die κληρονομιά der κληρονόμοι nnd das χληρονομιϊν την βαβι· 
Ыпу, auf Grund der Α. T.lichen лЬПЭ und mÖ"Vfä (Gen. 21, 10 etc.) 

wird besonders hervorgehoben Matth. 25, 34; 1 Cor. 6, 9 ; 15, 50; Gal. 5, 

21; 3, 18; Col. 3, 14; Eöm. 8, 17 (tl o"t τίχνα xai χληρονόμοι) etc. — 
2 ) Vgl. Joh. 6, 24; 6, 61 ff.; 1 Cor. 10, 16 f. -



594 Abschn. II. Cap. 3. Die Vollendung des neuen Menschen. 

Gemeinschaft mit dem verklärten Leibe Jesu in den Gliedern 
seines Reiches nährt und erhält 

b. Gleichwohl bewahrt uns die so gefasste Idee des Reichs-
Erbe1 s vor dem Extrem der D i e s s e i t i g k e i t . Der krankhafte 
Realismus täuscht sich über die Vergänglichkeit irdisch-stofflicher 
Erscheinungswelt. Mit der Tendenz auf Welt- und Naturvergötter
ung vereinigt sich bei diesem Standpunkte eine universalistische 
Beglückungstheorie, welche den sinnlich gearteten Genuss ver
ewigen möchte. Gegen solchen schlechten (materialistischen) 
Realismus reagirt die gesund christliche Eschatologie, -indem sie 
der Reichsherrlichkeit den Typus der heiligen Geistesgemein
schaft aufprägt. Auch hier liefert das Sacrament des Altares 
den Beweis, dass die zukünftige Reichsgestalt die Signatur des 
Geistes trägt. Denn nicht ein sinnlich wahrnehmbares Natur
wunder vollzieht sich in demselben. Das widerspräche dem W e 
sen des Reiches, welches nicht Essen und Trinken, sondern 
Friede und Freude in dem heiligen Geist ist 2 ) . Vielmehr ist 
die Abendmahlsgabe als eine durchaus übersinnliche die Gewähr 
einer solchen Verklärung, welche dem geistlichen Verklärungs
stande Jesu entspricht. Daher wird auch die im Abendmahl 
genährte, höhere Leiblichkeit die diesseitige, stofflich-materielle 
Körperlichkeit ebenso überragen3), als die neue Erde die irdische 
Daseinsform mit ihren Elementen des Todes und der Verwes
ung (§. 51 f.). 

3. Allerdings kann für den Umfang menschlicher Erfahrung, wie 
sie sich in den gegenwärtigen Anschauungsformen von Raum 
und Zeit bewegt, jenes Vollendungs-Ideal nicht adäquat vorge
stellt werden 4). Dennoch ist es weit davon entfernt, einen 
Widerspruch für den ahnenden Menschengeist zu umschliessen. 
Sobald die menschliche Vernunft durch die Erfahrung ewiger 
und idealer Lebenskräfte mitten in dieser zeitlichen und realen 
Scheinwelt geläutert und erhoben worden, ist ihr das geistleib
liche Vollendungs-Ideal auch nicht mehr eine unfassbare Utopie 
oder klägliche Illusion. Vielmehr gipfelt in demselben alle wahre, 
geistig und geistlich geartete Realität. Denn in der Gottes
menschheit der Endzeit soll die Vergänglichkeit überwunden und 

!) Vgl. Joh. 6, 54: Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der 
hat das'ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. 
Арок. 3, 20: So jemand meine Stimme hören wird, zu dem werde ich ein
gehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir; Joh. 14, 23. — 
2) Vgl. Joh. 6, 63 mit Eöm. 14, 17 — ») 1 Cor. 15, 40 ff. (οώματκ Inov 
e«t>,a); Phil. 3 , 20). - ·*) 1 Cor. 13, 10 ff; 2 Petr. 1, 19. — 
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B. D i e Hoffnung als s u b j e c t i v e H e r z e n s s t i m m u n g des 
neuen M e n s c h e n im H i n b l i c k auf die V o l l e n d u n g . 

(§· 75 - 77). 

§. 75. D a s eigenartige W e s e n der christlichen H o f f n u n g im Verhältniss zum 
Glauben und zur L i e b e . — Die b e r u l u g e n d e Macht der Hoffnung oder die persönliche 
^ r l e d e n s g e w i s s h e i t des Christen im Oegensatz zur pietistischen Transscendenz-
'heorle; die d r ä n g e n d e Macht der Hoffnung oder das christliche H e i m w e h im G e 
gensatz zur rationalistischen Immanenztheorie. — D i e Vereinbarkeit beider Momente in 

der christlichen P e r s ö n l i c h k e i t . 

1. In der auf Glauben gegründeten Liebe des Christen liegt 
bereits die H o f f n u n g als innere Grundstimmung des neuen 
Menschen nothwendig enthalten 4 ) . Allerdings lässt sich der ein
stige i n n e r e Seelenzustand der Gottesmenschheit im verklärten 
ßeiche Christi nur als vollendete L i e b e denken 5). Denn wo 

') Vgl. über ζωή αΐώνιος als schliessliches Ziel Matth. 2 5 , 4 6 ; 4 , 3 6 ; Joh. 
1 2 , 2 5 ; Rom. 2 , 7 ; 5 , 2 1 ; Marc. 1 0 , 3 0 etc.; über die in Christo schon geschenkte 
f w i ) Joh. 5 , 2 4 . 4 0 ; 1 0 , 1 0 ; 1 Joh. 3 , 1 4 ; 5 , 1 2 etc. — 2) Rom. 8 , 1 7 ff. 
Joh. 1 3 , 3 1 ff.; 1 6 , 1 4 f f . ; 1 7 , 4 ff. - ») „Dein Reich komme", Matth. 6 , 1 0 ; 
»Ja, komm Herr Jesu!" Off. 2 2 , 2 0 . — 4 ) Wie der Glaube selbst schon als 
"πόστασις ΙΙπιζομίνων bezeichnet wird (Ebr. 1 1 , 1 ) , so wird das Hoffen 
als Frucht des Glaubens beschrieben Rom. 1 5 , 1 3 {nidTtvttv f l j т о 
^(QKSuiitiv Ιμας lv ту Ιλπίάι). Denn: ΙΧτιΊς βλίπομίνη ουκ ϊΒτιν ΙΧπΙς. 

ß ö m . 8 , 2 4 . - 6) 1 Cor.' 1 3 , 7 . 8 , 1 3 : (Die Liebe hoffet Alles; die Liebe 
höret nimmer auf); — deshalb ist auch die Liebe „die grosseste unter ihnen". 
Gott ist die Liebe (1 Joh. 4 , 8 ) , — aber Gott ist nicht der Glaube 
°der die Hoffnung, sondern nur der G o t t , auf den wir hoffen 
(*«öf τής ΗττΙάος Rom. 1 5 , 1 3 ) . 1 Petr. 1 , 21 {Unit ίίς 9e6v); 

die Gesammtheit werthvoller Güter im irdischen Leben zu ihrer 
Summation oder besser zu ihrer gottgewollten O r g a n i s a t i o n 
gelangen. Das e w i g e L e b e n 1 ) ist ja nichts anderes, als die 
in Christo gewährleistete, selige Gottesgemeinschaft, wie dieselbe 
sich durch heilige Geisteswirkung als das verklärte R e i c h der 
Vollendung gestalten wird. Die V e r k l ä r u n g ist aber eins mit 
jener Klärung, durch welche Wesen und Erscheinung der Dinge 
sich wahrhaft decken und aus der widerspruchsvollen Dissonanz 
des diesseitigen Weltlaufs herausgerettet werden sollen. Sie ist 
die geistlejbliche Verwirklichung jener „herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes", nach welcher der Christenmensch unter der 
Kreuzeegestalt des Reiches Gottes sehnend ausschaut2). Daher 
erscheint jenes ewige Leben im vollendeten Himmelreiche als 
das h ö c h s t e G u t im christlichen Sinne, auf welches alle Hoff
nung der gotterlösten Menschheit gerichtet ist 3 ) . 
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die Gemeinschaft zu allseitiger Verkörperung ihres inwendigen 
Lebens gelangt sein wird, da müssen die mit der U n s i c h t b a r -
k e i t ihres Objectes zusammenhängenden Seelenzustände des 
Glaubens und der Hoffnung aufhören. Gleichwohl sind Glaube 
und Hoffnung nicht blos zeitweilige (ephemere) Stimmungen 
christlichen Seelenlebens. Denn wie der Glaube die in der Liebe 
wachsenden K e i m e kindlicher Empfänglichkeit bereits in sich 
schloss (§. 57 f.), so bringt die Hoffnung die dem Blick der Zu
kunft sich entgegenstreckenden K n o s p e n christlicher Liebe zur 
Blüthe. Ohne Bild: die christliche Hoffnung ist die zuversicht
liche E r w a r t u n g zukünftiger Heils-Vollendung, wie dieselbe 
in ihrer keimartigen Präformation und Vorbereitung schon gegen
wärtig verbürgt ist. Im Gegensatz zu blosser Erwartung mög
licher oder wahrscheinlicher Dinge ruht daher die christliche 
Hoffnung als Herzensgesinnung auf dem V e r t r a u e n des G l a u 
b e n s , sofern derselbe das Heilsgut als ein V e r h e i s s u n g s z i e l 
in gewisse Aussicht nimmt. Sie berührt sich andrerseits mit 
dem Wesen der Liebe, sofern diese als „Band der Vollkommen
heit" die Herrlichkeitsgestalt des Reiches Gottes mit freudiger 
Hingabe umfasst. Das Eigenartige christlicher Hoffnung liegt 
aber darin, dass sie w e s e n t l i c h z i e l s t r e b e n d e r Natur ist, 
indem sie den unsichtbaren und relativ jenseitigen Character des 
Heilsgutes für die Gegenwart fruchtbar macht. In der Hoffnung 
vereinigen sich also sämmtliche teleologischen Momente des Chri
stenthums (§. 72—74) zu einer G e s i n n u n g s k r a f t , die ebenso 
beruhigend, als anregend wirken muss 1). 

1 Joh. 3, 3; Ps. 25, 2 ff.; 26, 1; Ps. 62, 9 etc. vgl. die Anm. zu §. 76. -
») Die l Χ η t ς erscheint auch in der Schrift als ein Characteristicum des 
Christenstandes im Gegensatz zur Hoffnungslosigkeit der Heiden (vgl. Arnn. 
zn §. 47 ff., bes. Anm. 1 S. 491). Die ί X л ί ς im biblischen Sinne bezeich
net daher e i n e r s e i t s die o b j . Hof fnungsgrundlage , das H e i l s g u t 
a l s ein z u k ü n f t i g e s , in Chris to verbürgtes (Act. 28, 20: f iXnU 
τον ΊσραήΧ. Eph. 1, 8; 4, 4: ή ίΧπϊς της χΧήπκος. Col. 1, 23: ή IXnil 
του ίΰαγγεΧΙον, ν. 27: Christus selbst als die ιΐπ'ις τής δόξης bezeich
net; vgl. lTim. 1, 1; Eöm. 8, 24; Gal. 5, 5; Ebr. 6, 18 etc.); andrerseits 
subj . die l e b e n d i g zuvers icht l i che Erwartung (1 Petr. 1, 3: tXnii 
ζώσα; Rom. 4 , 18 : wo es von Abr. heisst, dass er ?το:ρ' ΙΧνίδα nach 
menschlicher Ansicht, in ΙΧπίδι auf Grund göttlicher Zusage glaubte; 
Böm 15, 4: anf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung 
haben. Es entspricht der Α. Τ liehen ПЧ^Р Ps. 27, 14; 25, 5; Jer. 14, 19; 
29, 11; 17, 7; vgl. Matth. 12, 21: auf seinen Namen werden die Heiden 
hoffen; 2 Cor. 1, 7 ; 1 Thess. 5, 8, wo von dem Helm der ΗτιΙς σωτηρία! 
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2. "Wir werden die beruhigende Macht der Hoffnung im 
Gegensatz zur pietistischen Transscendenztheorie (a) , die 
anregende und drängende Natur derselben gegenüber der ratio
nalistischen Immanenztheorie (b) näher erläutern können. 

a. Die pietistische Weltflucht hängt mit jener Unruhe zu
sammen, welche den gegenwärtigen Weltlauf als ein blosses 
Jammerthal der Sünde und des Todes ansieht und deshalb alles 
Interesse der Seele auf ein besseres Leben im „Jenseits" richtet. 
Daraus erklärt sich jene geistlich krankhafte Vielgeschäftigkeit, 
welche allem Irdischen entsagen und nur für das Ueberweltliche 
in fieberhafter Erregung thätig sein möchte. Dieser Gefahr tritt 
die christliche Hoffnung mit Erfolg entgegen. Denn sie erfasst 
mit herzlicher Freudigkeit innerhalb der sichtbaren G e g e n w a r t 
die unsichtbaren Gnaden- und Heilsgüter der Zukunft. Sie weiss, 
dass mit dem real gegenwärtigen Herrn und kraft der durch ihn 
verbürgten Sündenvergebung eine persönliche Friedensgewiss
heit uns geschenkt ist, durch welche auch das zeitliche Leben 
schön und reich wird, weil es aufhört aussichtslos zu sein. Da
her ist die Hoffnung das stärkste Quietiv (Beruhigungsgrund) 
gegenüber jener unstäten Erregung, welche alle solide Berufs
arbeit in dem von Ungewissheit zerquälten Gemüthe hindert ')· 

b. Zugleich aber muss die Hoffnung uns bewahren vor jener 
rationalistischen Behaglichkeit, welche in dieser Welt Hütten 
bauen will. Die weltsüchtige Immanenztheorie kann zwar ener
gische Arbeitskraft entfalten, um des augenblicklichen Vortheils 
und des zeitlichen Gewinnes willen; aber ihr fehlt ein dauerndes 
und begeisterndes Ziel idealer Vollendung. Deshalb versenkt sie 
nothwendig den ernsteren Menschen in jene Gleichgültigkeit, 

die Rede ist. Der Begriff ist besonders im ers ten Petribrief entwickelt Ca]). 
1> 3. 15; 3 , 5. 15, wonach die Christen bereit sein sollen ηρός άπολογίαν 
τταντϊ 7 ω «Ιτοΰντι ύμας λόγον nepi τής (ν νμΐν t λ π ίδ ο ς. Dass die 
christliche Hoffnung als eine „bessere" gegenüber der A. T.lichen bezeichnet 
Wird (Ebr. 7, 19), erklärt sich sowohl aus der objectiven Heilserfüllung in 
Christo (7 , 26 ff.), als auch aus der stärkeren Zuversicht christlicher Oesin
nung (Ebr. 6, 18 f.: χρατήσαι της ηροχίιμίνης 'λπίδος, ην ώς ιχγχνραν 
*χομιν της ψυχής ασφαλή τι xai ßtßainv). — ] ) Daher in der 
Schrift die in α μονή τής Ιλπίδος betont wird. 1 Thess. 1,3; Köm. 5, 4 ff.: 
δοχιμή κατεργάζεται ίλττίδα. 12, 12: τη 'ληίδι χαίροντες. 8, 2 6 : iJV 
ύηομονής άπεχδεχόμίΆα. 15 , 13: der Gott der Hoffnung erfülle euch mit 
aller Freude und Fr ieden; 1 Petr. 1, 13; Phil. 4 , 6 ff.; Joh. 14, 27 
(meinen Frieden lasse ich euch); Luc. 24, 36 (Friede sei mit Euch). — 

ν . O e n i n g e n , Socialethik. ТЫ. II. 39 
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welche nicht für den Tag arbeiten will und, von der Plage des 
täglichen Lebens und Wirkens ermüdet, die Hände in den 
Schooss sinken lässt. Dieser Gefahr tritt die christliche Hoff
nung als fermentative Macht entgegen. Sie weist hin auf ein 
ewiges und unverrückbares Ziel der Gottesgemeinschaft, auf eine 
ewige Ernte, für welche hier nur die Saat gestreut wird 1). Daher 
ist die Hoffnung eine d r ä n g e n d e und anregende Macht. Indem 
sie das tiefste H e i m w e h in dem Menschen weckt, ist sie das 
stärkste Motiv (Beweggrund) zu jener gesunden Berufsarbeit, 
welche das irdische Leben in das Licht der Verklärung stellt2). 

3. Die volle P r i e d e n s g e w i s s h e i t und die stete He im
w e h s t i m m u n g stehen aber keineswegs in Widerspruch mit 
einander. Es kommt durch ihre Combination keinerlei Dissonanz 
in das gotterfüllte Leben der christlichen Persönlichkeit. Wie 
Meeresruhe und Wellenschlag verhalten sie sich zu einander, so 
dass in der Tiefe der Ankergrund gewahrt ist, welcher die Freu
digkeit der steten Fortbewegung zum Hafen der ßuhe nicht 
hemmt, sondern erhöht. Denn in der Hoffnung wird der christ
lichen Persönlichkeit und ihrer gesammten Lebensbewegung 
j e n e I d e a l i t ä t aufgeprägt, welche den Wirkungskreis nicht 
durch des Gedankens Blässe angekränkelt erscheinen lässt, son
dern vielmehr das Dasein allseitig werthvoll macht. Leib und 
Seele, Natur- und Personleben werden ja durch die Hoffnung 
der Auferstehung (§. 74) für ihre ewige Bestimmung bewahrt 
und geheiligt. Daher ist aller solide Aufschwung persönlicher 
Begeisterung durch christliche Hoffnung bedingt. Wie die Hoff
nungslosigkeit elend und arm macht (§. 4 7 ) , so leiht die fest 
gegründete, in dem folgenden Paragraphen näher zu characteri-
sirende Hoffnung zu G o t t in Chr i s to der Seele neue 
Schwingen. 

§ 70. Die wahre Hoffnung z u G o t t i n C h r i s t o . — Die auf (Sott gerichtete Hoff-

n u n g s f r e u d i g k e i t im Gegensatz zum selbstquälerischen P i e t i s m u s ; die auf Gott g e 

richtete Hoffnungs s e h n s η c h t im Gegensatz zum selhstgenugsamen R a t i o n a l i s m u s . — 

Vereinbarkeit heider Momente in der , ,himmlischen" Gesinnung des Christen. 

1. Dass der heilige Gott des Menschen Hoffnung werden 
kann, gehört zu den grössten und herrlichsten Wundern der 
Gnade. Denn für das natürlich menschliche Gefühl, wie für das 

J ) Joh. 4, 3 6 (Vi '« xnl ό (Γηι-Ιρωι* όμον χπίρρ xnl ό »(ρίζων). Vgl. Matth. 
9, 37 (bittet den Herrn, dase er Arbeiter in seine Ernte sende). — *) 2 Cor. 5, 2 
(Βΐίνάζομίν); Rom. 8, 2 3 ; Phil. 1, 23 (ich habe Lust abzuscheiden und bei 
Christo zu sein). 3, 20 . — 
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schuldvoll beladene Gemüth ist er nothwendig ein verzehrendes 
Feuer (§. 48), welches Tod und Schrecken dem geängsteten Ge
wissen vorspiegelt (§. 51). In Christo aber ist dem zu glaubens
voller Liebe neugeborenen Menschen der heilige Gott selbst ein 
Gegenstand kindlicher H o f f n u n g geworden 1). Denn der 
Geist Jesu verbürgt (§. 74) den Gotteskindern auf Grund 
der Versöhnung und Sündenvergebung die Gnadengemeinschaft 
mit ihm 2 j . Sofern in dem versöhnten Gewissen das beseligende 
Bewusstsein der Heilsgewissheit verheissungsmässig bereits ge
geben ist, trägt die Hoffnung zu Gott den Character gehobener 
F r e u d i g k e i t 3 ) . Sofern in der Glaubensform diese Gemein
schaft noch eine unsichtbare ist und somit auch die christliche 
Gotteserkenntniss bei ihrer gegenwärtigen Stückwerknatur der 
Vollendung und Klärung harrt, wird sie sich nothwendig als 
Herzens sehn su cht nach dem lebendigen Gott gestalten 4). 

2. Den krankhaften Extremen der falschen T r a n s c e n d e n z -
und I m m a n e n z t h e o r i e (§. 75, 2) werden diese beiden Mo
mente christlicher Hoffnung zu Gott als sittliches Correctiv ent
gegentreten. 

a. Der P i e t i s m u s mit seiner mystischen Verhimmelung 
sucht nur zu leicht Gott in dem abstracten „Jenseits". Daraus 
ergiebt sich für die Grundstimmung des Christen eine ängstliche, 
p e s s i m i s t i s c h e Selbstquälerei, die mit der göttlich verbürgten 
Zusage göttlicher Gnadengegenwart in Christo übel zusammen
stimmt. Es soll vielmehr die tröstende Macht der Hoffnung 
immer wieder das geängstete Gemüth dessen gewiss machen, 
dass Gott selbst als der Vater unseres Herrn Jesu Christi uns 
wiedergeboren hat zu einer l e b e n d i g e n Hoffnung 6). Der Gott, 
der unsere Gerechtigkeit ist und als der für uns seiende alle 
verdammende Anklage verstummen macht, erzeugt selbst in uns 
Jene Hoffnungsfreudigkeit , die schon das diesseitige Leben 
»gottselig" macht. 

b. Gleichwohl bewahrt die geistlich ernste Natur dieser Hoff
nungsseligkeit vor jener o p t i m i s t i s c h e n Schönfärberei, deren 
sich die r a t i o n a l i s t i s c h e S e l b s t g e n ü g s a m k e i t schuldig 
macht. Der „Gott in der Natur" und der „Gott in der Geschichte" 

·) Vgl. Ueber ΙΙπϊς i/f »ti» 1 Petr. 1, 21; 1 .loh. 3 , 3; Rom. 15, 13; 
Ebr. 7, 19 ff. und die Anm. 5 zu §. 75. - *) Vgl. 2 Thess. 2 , 16: ί i » f o f 

*<*« πατήρ ημών, ό άγαπήσας Ιμΰς xai ο*ονς παράχίηβιν «liaviav xai 
llniJa άγα»ήν Ιν χάριτι. — 3) Παρρησία im Gegensatz zum αίσχν-
" ί σ » η , 1 Joh. 2 , 28; 3, 21; 4 , 17; 5, 14; Eph. 3 , 12; Ebr. 3 , 6; 4, 16; 
W, 35 etc. - <) Rom. 8. 24 f. — ») 1 Petr. 1, 3 ff. — 

39* 
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«) 1 Cor. 15, 24 ff. — 2) Phil. 3, 14. 20 vgl. mit Col. 3, 2; 1 Tim. 6, 

12. S. a. Matth. 6, 33; Luc. 12, 31; Marc. 15, 43; Off. Joh. 11, 15; 12, 10. 

— s) Vgl. Ps. 39, 12: Ich bin beides, dein Pilgrim und dein Bürger, IPetr. 

2, 11; Eph. 2, 19. -

sind nicht ausreichende Trostgründe für den neuen Menschen in 
uns. Denn dieser wird sich im Hinblick auf Natur und Ge
schichte dessen täglich mehr bewusst, dass Gottes himmlisches 
Wesen und der Menschheit irdisches Treiben sich noch n ich t 
lebensvoll durchdringen. Das auch dem Christen noch bleibende 
Bewusstsein der relativen Gottesferne, das schmerzliche Gefühl 
des Widerspruchs von Ideal und Wirklichkeit, Ewigem und Zeit
lichen, muss in ihm stets wieder jene heilsame HoffnungsSehn
sucht wecken, welche sich darnach streckt, dass endlich doch 
Gott „Alles in Allem" werde *). 

3. Weil dieses Ziel der Verklärung, wie wir bereits ge
sehen (§. 73 f.), in Christo der neuen Menschheit verbürgt ist, 
können Hoffnungsfreudigkei t und Hoffnungssehnsucht 
in der zeitlichen Gottesgemeinschaft des Christen widerspruchs
los geeint sein. Was die Schrift den „Wandel im Himmel" 
nennt 2), ist nur der Ausdruck für jene „himmlische" Gesin
nung des Christen, in welcher die Garantie dafür geboten ist, 
dass alles Zeitliche zu göttlicher Idealität und alles Ewige zu 
menschlicher Realität gelangen soll. So wird unsere gesammte 
„Pilgrimschaft und Wallfahrt auf Erden" durch die Gewissheit 
unsrer Bürgerschaft und Heimath im „Reich der Himmel" glei
cherweise erhoben und vertieft 3 ) . Dass solch eine vertiefende 
Erhebung des Gemüthes durch die Hoffnung zu Gott nur inner
halb christlicher Reichsgenossenschaft möglich ist, werden wir 
im Nachfolgenden noch zu erläutern haben. 

§. 77. D i e christliche Hoffnung im Hinbl ick auf die G e m e i n s c h a f t d e r M i t e r -

l b s t e n . — D i e freudige E r g e b u n g in die Kreuzesgestalt des Gottesreiches auf Er

den, im Gegensatz zur krankhatten A n t i c i p n t i o n der Vol lendung; die zuversichtliche 

E r w a r t u n g der Herrlichkeitsgestalt des Gottesreiches, im Gegensatz zum krankhaften 

Verzicht auf Vol lendung ( R e s i g n a t i o n ) . — Die practische Vereinbarkeit beider Moniente 

in der christlichen £ e i chsgenossenschaf t auf Erden. 

1. Kein Mensch vermag a l l e in sich der Hoffnung hinzu
geben. Das ist bereits auf dem natürlichen Boden menschlichen 
Gemeinlebens der Fall. Jedes vom Leibe abgetrennte Glied 
fällt hoffnungslos der Verwesung anheim. Nur in der Einheit 
mit dem Ganzen vermag der aus Gattungsgemeinschaft heraus
geborene und auf solche Gemeinschaft angewiesene Mensch sich 
hoffnungsreich zu entfalten und zu bewegen. Der natürliche 
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Mensch muss freilich auch als Glied an dem adamitischen Or
ganismus jener collectiven Hoffnungslosigkeit der alten Mensch
heit zum Raube fallen, die wir als das tragische Ziel ihrer Ent
wickelung kennen lernten (§. 49, 3). Soll er aber als neuer 
Mensch zu l e b e n d i g e r H o f f n u n g wiedergeboren werden, so 
kann das nur geschehen, sofern er sich als Glied an dem Leibe 
der miterlösten Gottesmenschheit in Christo weiss (§§. 56. 74). 
Jede personliche Seligkeitstendenz, wenn sie sich auf Kosten 
der Gemeinschaft oder auch nur mit Ignorirung derselben 
geltend macht, widerspricht dem Wesen der christlichen 
Rei chshoffnung (§. 74, 3). Daher muss auch „das Schaffen 
der eigenen Seligkeit mit Furcht und Zittern" *) stets das Voll
endungsziel der Gemeinschaft mit im Auge behalten. Das le
bendige Gefühl für alle hemmenden und fordernden Momente 
m der Entwickelung des „Reiches" wird in dem neuen Men
schen nothwendig Hand in Hand gehen mit jenem „Trachten 
nach dem Reiche Gottes", in welchem sein gesammtes Hoffnungs
leben gipfelt 2). 

2. Diese s o c i a l e t h i s c h e Gestalt christlicher Hoffnung 
schützt eben so sehr vor krankhafter A n t i c ipat ion (a), als 
vor falscher R e s i g n a t i o n (b) im Hinblick auf das Reichserbe 
nnd dessen herrliche Vollendung. 

a. Die pietistisch gefärbte Seligkeitstendenz sucht nur zu 
leicht eine selbstgemachte Sammlung der Kinder Gottes auf 
Erden herbeizuführen3). Sie ant i c ip ir t in geistlichem Eifer die 
Reichsgestalt der Kirche Christi auf Erden und verliert dadurch 
die Geduld und Ergebung im Hinblick auf die Knechts- und 
Kreuzesgestalt der Heilsgemeinde in dieser Welt. Die wahre 
christliche Reichshoffnung ist sich der zeitweiligen Nothwen
digkeit dieses noch unvollkommenen Zustandes der Gemeinschaft 
auf Erden bewusst und stärkt daher die „Geduld der Heiligen" 4 ) . 
Sie bewahrt also vor Kreuzesflucht und erzeugt ein heilsames 
»Stillesein", in welchem der Christ auf das Wort der Verheissung 
felsenfest baut 5). 

b. Damit ist aber principiell auch die Gefahr jener R e -
8 i g n a t i o n überwunden, welche so zu sagen auf fortschreitende 

·) Phil. 2 , 12 (τήν ίαυτών αωτηρίαν χατιργάζισ&ι).—2) Matth. 6, 
ζητεϊτι o*i πρώτον την β α α ι Я f l«ν etc. S. о. über das Re ichs 

t e (χληρονομίη) Anm. 1 auf S. 593. — ») Matth. 13, 29 ff. — Vgl. Luc. 
17, 20: das Reich Gottes kommt nicht μετά παρατηρήσεως. — 4 ) Off. Joh. 
1 3 > 10; vgl. Jac. 5, 10. - ») Jes. 30, 15. — 
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C. D i o g o t t g e s c h e n k t e (§. 72—74) H o f f n u n g des C h r i 
s ten ( § . 7 5 — 77) in ihrer wirksamen Bewährung als Tngend im 

Reiche Gottes auf Erden (§. 7 8 - 8 0 ) . 

§. 78. Die christliche Hoffnung als Bas i s h immlischer B e r n f s - A r b e i t auf E r 

den. — Der himmlische L o h n d e r T u g c n d im christlichen Sinne, das Wahrhei t s inoment 

der eudämonistischen Tranescendenztheorie. — D i e V e r d i e n s t l 0 9 i g k e i t der christlichen 

T u g e n d und der Ernst schliessllcher Rechenschaft , das Wahrhei ts inoment der pessi

mistischen Immanenztheorie . 

1. W i e alle sittliche Arbeitskraft des Christen in dem Glau
ben ihre triebkräftige Wurzel (§. 60 ff.), in der Liebe ihre er
wärmende Macht (§. 63 ff) hat, so gewinnt sie durch die Hoff
nung ihr festes himmlisches Ziel. Es ist ein der Hoffnung spe
cifisch eignender Gedanke, dass keine Aussaat und keine Thä
tigkeit auf dem Ackerfelde des diesseitigen Weltlaufs vergeblich 

') Eöm. 8, 18—24; Tit. 2 , 13 (ηροβαιχό μίνοι τήμ μαχαρίαν llniStt)-
— 2) Luc. 21 , 28 (hebet euero Häupter auf etc.). 2 Cor. 1, 7 ff.; 4, 
16ff. — 3) Phil. 3, 14 (хата Bxonov Λοίχω Inl το βραβίϊομ); 1 Cor. 9, 24 f 

ti ßgaßtloy); 1 Tim. 6 , 12. — 

Vollendung der Gemeinschaft verzichtet. Dieser hoffnungslosen 
Stimmung, welche das directe Gegentheil von kindlicher Er
gebung ist und alle kirchliche Wachsamkeit und Regsamkeit 
zu lähmen droht, stellt sich die christliche Reichshoffnung er
folgreich entgegen; denn sie ist es ja, welche die zuversichtliche 
E r w a r t u n g 1 ) der Aufrichtung seines Reiches durch den wieder
kommenden Herrn (§. 37) lebendig erhält. Der Ausblick auf die 
schliessliche Erlösung und Klärung erhebt die Herzen und Häup
ter der Christen 2 ) und macht sie eifrig und stark, nicht bloss 
die Leiden der Zeit zu ertragen, sondern auch nach dem Kleinod 
der himmlischen Berufung, nach der gemeinsamen Krone des 
Lebens sich zu strecken 3). 

3. Dass E r g e b u n g und E r w a r t u n g ebenso wenig als 
Freudigkeit und Sehnsucht (§. 76, 3) , Friedensgewissheit und 
Heimweh (§. 75, 3) einander ausschliessen, dass sie sich viel
mehr gegenseitig bedingen und das gesunde Gleichgewicht in 
der zielstrebigen (eschatologischen) Grundstimmung der Christen
heit bewahren, lehrt die Erfahrung der Gotteskinder in allen 
Zeiten der Drangsal und Noth. Die p r a c t i s c h e Vereinbar
keit beider Momente wird sich uns des Näheren ergeben, wenn 
wir die christliche Hoffnung in ihrer w i r k s a m e n Bewährung 
als Tugend im Reiche Gottes auf Erden ins Auge zu fassen. 
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oder gleichgültig ist. Denn kraft der Hoffnung ist hier auf 
Erden nur der gottgesetzte Vorbereitungsboden für die ewige 
Ernte (§. 75, 3). Das muss aller irdischen Berufsarbeit des 
Christen ein himmlisches Gepräge geben. Jede Willensregung, 
jedes "Wort und jede That des neuen Menschen erhält so die 
Weihe des ewigen Zieles, und erscheint andrerseits von 
dem Ernst endlicher Rechenschaft vor Gott g e t r a g e n E s 
wird sich demgemäss die Hoffnung als T u g e n d (§. 60) in 
der christlichen Berufsarbeit2) ebensowohl durch feste B e 
h a r r l i c h k e i t , als durch ausdauernde S p a n n k r a f t bewähren. 
Denn in der P e r s ö n l i c h k e i t des Hoffenden ist s c h w u n g 
v o l l e B e g e i s t e r u n g mit der T r e u e im K l e i n e n und 
W a c h s a m e N ü c h t e r n h e i t mit f röh l i cher T h a t k r a f t 
gepaart 3). 

2. Solche practische Bedeutsamkeit für das Christenleben 
konnte die Hoffnung nicht gewinnen, wenn nicht mit derselben 
auch der Gedanke an den h i m m l i s c h e n L o h n 4 ) der Tugend 
verbunden wäre. Es ist das Wahrheitsmoment in der eudämo-
nistischen Transscendenztheorie (§. 75 2 , a), dass sie die ge
sammte irdische Arbeit auf ein Ziel einstiger Vergeltung und 
Seligkeit gerichtet sein lässt. Freilich trägt alle wahre Tugend ihren 
Lohn in sich selbst und kann nicht um eines ausser ihr liegenden 
Zweckes willen in lauterer Weise geübt werden. Aber in der 
Tugend liegt doch nothwendig jenes Hoffnungselement, dass sie 
nicht ohne entsprechende Frucht der Arbeit 6 ) sein und bleiben 

! ) Vgl. 2 Cor. 5 , 10 (wir müssen alle offenbar werden vor dem Richter-
stuhl Christi etc.) mit 1 Cor. 9, 26 (Ich laufe aber also, nicht als aufs Un
gewisse). Phil. 3 , 14 ff. s. o . Anm. 1 S. 598. — 2 ) Vgl. Luc. 12, 36 ff.: 
Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten . . . selig sind jene 
Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend findet. Matth. 24, 44; 25,13.— 
") Matth. 24, 13: Wer da beharrt (ΰπομ(ίνας) bis ans Ende etc. — vgl. 
Lac. 21, 19. 36 (άγρυπνιίτι ovv etc). 1 Thess. 5 , 6 ff.; Köm. 13, 11 ff.; 

Jac. 1, 4 (ή a'f υπομονή ϊργον rikttov Ιχίτω); vgl. 5, 7 ff. (μαχροθ-νμήΰατί 
ουν, ϊοις της παρουσίας του χυρίου. Ιδού, ο γιωργος Ιχό*ίχ(ται τον 
Τίμιον χαρπον της γης etc.). Ebr. 10, 36 f.; 1 Cor. 16, 13: γρηγο-
( ' ί ϊτ ί . . άνο*ρΙζία»(, χραταιον Ott! 1 Petr. 5 , 8. — *) Die Schrift 
selbst spricht wiederholt von dem „Lohn" (μισθός, μισ^αποοΌσία) als einem 
Gnadenlohn der Arbeiter im Weinberge des Herrn: Matth. 5, 12; 6, 2. 5. 
! 6 ; 10, 41 f.; 20, 8 f.; Marc. 9, 41; Luc. 6, 23. 35. Vgl. 1 Cor. 3, 8. 14; 
7 - 17; Арок. 11, 18. — Ebr. 10, 35 (μ,β»αποδοαία μ(γάλη); И , 26. — 
*) Ueber χαρπύς im geistlichen Sinne vgl. bes. Matth. 12, 33 f.; 21, 19; 
Gal 5, 22 ff.; Eph. 5, 9; Phil. 1, 11; Rom. 15, 28; Joh. 15, 8 ff. Ebenso 
der Gegensatz des Unfruchtbarseins (άχαρπον tivai) Matth. 13, 22; Marc. 
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4, 19; 2 Petr. 1, 8; Tit. 3 , 14 etc. — i) Vgl. Eöm. 4, 4, wo der μιβ^ος 
хата χάριν dem μ. хата το όφείίημα gegenübergestellt wird. Ebenso 
Matth. 20, 10 ff. — *) 1 Cor. 3, 7: So ist nun weder, der da pflanzet, noch 
der da begiesset, etwas, sondern Gott, der das Gedeihen giebt; vgl. 4, 7 (was 
hast du, das du nicht empfangen hast?). Phil. 2 , 13 ff. — ») Ps. 130, 3 : 
So du willst, Herr, Sünde zurechnen, wer wird bestehen? Vgl. Hiob 9, 2 
(er kann ihm auf Tausend nicht Eins antworten); Ps. 143, 2. — *) 2 Cor. 5, 
10 (χομ'ιΒηται ϊχαβτος тг! d ι « τον δώματος, προς ä t л ρ α ξ e ν etc.). 
— 8 ) Matth. 22, 11 ff. Jac. 2, 13 (χαταχανχαται Ηιος χρίβ(ως). — 

kann. Die schon gegenwärtig empfundene Freude am Guten 
bei dem Thun desselben muss sich auch verewigen und blei
bend erweisen. Da nun beim diesseitigen Weltlauf die volle 
Zusammenstimmung von Tugend und Glückseligkeit wegen der 
irdischen Beschränktheit und Sünde nicht möglich ist, so weist die 
zeitweilige Disharmonie beider auf eine in Gottes Gerechtigkeit 
begründete einstige harmonische Lösung hin. Deshalb stellt 
auch das Evangelium den Arbeitern im Weinberge des Herrn 
den Lohn in Aussicht. Derselbe ist, wie die Strafe und das 
Uebel gegenüber der Sünde (§. 51), einerseits die selbstverständ
liche Folge (die Frucht) der Hoffnungsarbeit, andrerseits die 
Verheissungsgabe göttlicher Gnade in Christo. 

3. Als G n a d e n l o h n schliesst er aber jeden Rechtsan
spruch i ) von Seiten des neuen Menschen aus (§. 54). Denn 
der neue Mensch ist bei all seiner Glaubens -, Liebes - und Hoff
nungsarbeit sich dessen bewusst, dass er die dazu nöthige Kraft 
lediglich von Gott empfangen habe, und dass die ewige Frucht 
nur der gottgesegnete Erfolg seiner Aussaat in dieser Zeit ist 2). 
Die V e r d i e n s t l o e i g k e i t der christlichen Tugend wird sieh 
im Bewusstsein des neuen Menschen mit dem demüthigenden 
Gefühl verbinden, dass einer schliesslichen Rechenschaft gegen
über er im Hinblick auf die eigene Leistung nimmermehr vor 
Gott würde bestehen können 3 ) . Wir müssen es daher als das 
Wahrheitsmoment in der p e s s i m i s t i s c h e n Immanenztheorie 
bezeichnen, dass sie die zeitliche Arbeit bei Leibes Leben 4 ) für 
das Entscheidende erklärt in dem endlichen Geschicke des Men
schen, und dass sie nach dem absoluten Maasstabe gerechnet 
jeden Menschen an und für sich verloren giebt. Nur im Lichte 
christlicher Hoffnung ist jener Ernst der Rechenschaft kein ver
nichtender. Denn er verbindet sich mit der Gewissheit, dass 
des Christen Gerechtigkeit auf Christi Gerechtigkeit ruht (§. 56), 
und dass das „hochzeitliche Gewand" die Blossen der eigenen 
Unvollkommenheit deckt 6 ) . So erscheint die persönliche Selig-
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keitshoffnung des Christen wahrhaft ethisirt und von aller pha
risäischen Lohnsucht befreit. 

§. 79. D i e p r a c t i s c h e B e w ä h r u n g der Hoffnung im Hinbl ick auf die e w i g e 
<r o t t e s g c m e i n s c h a f t des neuen Menschen. — Die gehobene G o t t i n n i g k e i t und 
Hoffnungshegeisterung in der zeitliehen Arbei t auf dem Bodon der realen W e l t , das 
Wahrhe i t smoment des schwungvol len I d e a l i s m u s . — D i e schlichte G o t t e r g e b e n -

h e i t und W a c h s a m k e i t , das W a h r h e i t s m o m e n t des nüchternen R e a l i s m u s . 

1. Die bereits hervorgehobenen (§. 78, 1) Hoffnungstugen
den des neuen Menschen werden sich in der täglichen Berufs
arbeit desselben bewähren müssen. Sie sind es, welche die im 
Glauben empfangene persönliche Liebesgemeinschaft mit Gott 
in Christo (§. 64) stetig nähren und im Hinblick auf das Ziel 
der Verklärung vollenden helfen. So allein wird die Arbeit auf 
Hoffnung eine stete G e b e t s a r b e i t in dem Geiste des Herrn, 
der uns als se ine Arbeiter in den Weinberg sendet 1). So ver
liert dieselbe jeden Schein egoistischer Glückstheorie und selbsti
scher Vornehmheit. Sie verklärt sich vielmehr zu einem beschei
denen Gottesdienst mit teleologischer Tendenz. Sie schöpft ihre 
Kraft, wie ihre Geduld aus dem Born der Verheissung2), wel
che uns in Christo die Gottesnähe bei all unserem Denken und 
Thun auf Hoffnung verbürgt. 

2. G e h o b e n e G o t t i n n i g k e i t wird also das characteristi
sche Kennzeichen dieser Arbeit sein 3). Sie ist der religiöse 
Kern in aller Hoffnungsbegeisterung des Christen. Sie verleiht 
der zeitlichen Arbeit auf dem Boden dieser realen Welt jenen 
höheren Schwung, welchen der Idealismus mit Recht fordert, aber 
ohne die Hoffnung persönlicher Gottesgemeinschaft des Menschen 
vergeblich erstrebt. Dass die „Klarheit des Angesichtes Jesu" 4 ) 
in dem Herzen des auch im Schweisse des Angesichts sein 
Brod essenden Menschen sich spiegelt, ist das begeisternde 
Moment für alle, welche bereits hier auf Erden in Hoffnung se
lig sind und die Gewissheit des Lebens und der Seligkeit in der 
Vergebung der Sünden h a b e n und besitzen. 

3. Gleichwohl darf solche Gottinnigkeit den wahren Chri
sten nie in die Versuchung führen, die Mühsal und Plage täg
licher Berufsarbeit zu unterschätzen5) und den allmählichen 

i) Matth. 20, 1 ff. — 2) Jer. 17, 7 ff.; Jes. 35, 1 f. — ») Vgl. 1 Joh. 
1. 3 (xoivaii/ia ήμετίρα μίτο) τον πατρός etc.) mit Joh. 17, 18 ff.; Eph. 
3, 17.; Rom. 8, 35 ff. — ·*) 2 Cor. 3 , 18: Nun aber spiegelt sich in uns 
Allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht; und wir werden ver
klärt in dasselbe Bild, von einer Klarheit zur anderen, als von dem Herrn, 
der der Geist ist. Vgl. 2 Cor. 4, 6. — ») Vgl. 2 Thess. 3 , 12 (μιτά ήβυ-
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Fortschritt zielsetzlicher Entwickelung seiner kindlichen Gottes
gemeinschaft zu vernachlässigen. Denn je tiefer er sich in Hoff
nung mit Christo geeint weiss, desto mehr wird er die Erfahrung 
machen, dass Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt Alle 
Geduld in der Trübsal und alles Anhalten im Gebet wird den 
Character s c h l i c h t e r G o t t e r g e b e n h e i t an sich tragen müs
sen, welche die heilsamen Schranken gottgebotener Pflicht nicht 
überspringt, sondern als Schule des Kreuzes für den inwendigen 
Menschen nutzt und ausbeutet. So wird mit der Hoffnungsbegeister
ung jene W a c h s a m k e i t 2 ) Hand in Hand gehen, welche dernüch-
terne Realismus nicht ohne Grund betont. Nur lässt sich die
selbe im practisch - christlichen Hoffnungsleben nicht ohne die 
Gewissheit der Wiederkunft des Herrn denken, dessen Kommen 
die gotterlöste Menschheit im Zusammenhange mit den vorbe
reitenden Zeichen der Zeit fortwährend erwartet3). Die Unge
wissheit der Stunde verbunden mit der Möglichkeit, dass sie je
den Augenblick sich realisire, erhält jene Wachsamkeit im Ge
müth des neuen Menschen, welche ihn vor dem Rausch der 
Weltseligkeit bewahrt. 

%. 80. Die p r a c t i s c h e Bewährung der Hoffnung in der c h r i s t l i c h e η R e i c h s -
g e n o s e e n s c h a ft auf Erden. — D i e formelle M a n n i g f a l t i g k e i t der idealen L e 
benszie le , das W a h r h e i t s m o m e n t des iη d i ν i d u a l i s i r e n d e n Subject ivismus ; die 
wesentl iche E l η h e l t des christlichen Gemeinschaftszieles das Wahrhe i t smoment des 

g e n e r a l i s i r e n d e n Objekt iv i smus .— Das verkörperte Ideal oder die organisirte und 
verklärte Leibl ichkei t als E n d e d e r W e g e G o t t e s . 

1. Die Seligkeitshoffnung des Christen wird im Hinblick 
auf die R e i c h s g e s t a l t derselben (§. 77) sich practisch nach 
einer doppelten Seite hin als Tugend bewähren müssen. Es 
ist zunächst die s u c h e n d e Liebe, welche „Alles hoffet" 4 ) und 
desshalb das Herz weit macht ( W e i t h e r z i g k e i t und Geduld), 
um in den Kreis der ersehnten Christusgemeinschaft alle Men
schen aufnehmen zu können. Desshalb ist die christliche Hoff
nung als Reichshoffnung die eigentliche M i s s i o n s t u g e n d . 
Fern von propagandistischem Eifer (Zelotismus und Intoleranz) 
wird sie a l l e Glieder des adamitischen Gesammtleibes in ihrer 
Bestimmung zur Gottesgemeinschaft betrachten und kraft der 
gemeinsamen Hoffnung jeden in seiner Eigenart als Glied des 
Ganzen zu fassen und zu gewinnen suchen (wahre Toleranz). 

χίας ίργαζό μενοΐ) und 1 Thess. 4 , 11 (φιΧοτιαιΙςΆ-αι ήαυχάζιιν) mitJac. 
5, 7 ff. (μαχροίτυμήβατί ί'ωζ τής παρουβίας τον χυρίου etc.). — ') Eöm. 
4, 5. — 2) S. ο. Anm. 3 S. 603. — «) Matth. 25, 13. Vgl. Anm. 1 f. S. 602. — 
*) 1 Cor. 13, 7 (πάντα Ιλπίζ(.ι). — 
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Es ist also die christliche Reichshoffnung das directe Gegentheil 
von jener Cainitischen Gleichgültigkeit l), die sich mit dem 
»Soll ich meines Bruders Hüter sein?" entschuldigt. Als Salz 
und Licht 2), als die Kraft entschiedenen Zeugnisses auf Grund 
eigener Heilserfahrung soll sie sich vielmehr bewähren, da bei 
der w e s e n t l i c h gleichen Heilsbedürftigkeit aller Menschen 
(§. 42) es auch nur E i n e seligmachende Heilswahrheit3) geben 
kann (wahre E n t s c h i e d e n h e i t ) . 

2. So wird die christliche Reichshoffnung in ihrer practi
schen Bewährung als Tugend dem relativen Wahrheitsmoment 
in jenem Centraigedanken des i n d i v i d u a l i s i r e n d e n Subjec
tivismus gerecht werden, welcher „jeden nach seiner Facon selig 
werden" lässt. Denn sie erkennt willig die formelle M a n n i g 
f a l t i g k e i t der idealen Lebensziele im g e g l i e d e r t e n Leibe 
der Gottesmenschheit Christi an 4 ) . Die liebevolle Hoffnung ni-
vellirt nicht in willkürlichem U n i o n i s m u s , sondern sucht der 
Mannigfaltigkeit individueller Begabung und individueller Lebens-
z ie le Rechnung tragend, auch die Lebenswege, auf welchen 
Gott die Einzelnen zu ihrem Ziele führt, in ihrer Verschieden
a r t i g k e i t zu begreifen und zu achten. So bewahrt sie den 
Christen vor der kirchlich-confessionellen Engherzigkeit, welche 
für alle Menschen die gleiche Annahme eines bestimmt articu-
lirten Glaubensinhalts als Seligkeitsbedingung fordert. 

3. Gleichwohl schützt die G e m e i n s a m k e i t der Reichs
hoffnung vor der G e f a h r jenes Subjectivismus, der nur Einzel
wesen und Einzelziele kennt und daher die w e s e n t l i c h e Ein
heit des christlichen Lebensideals verkennt. Nur die F o r m des 
Heilsweges ist eine individuell verschiedene. In Christo dem 
Sünderheilande, dem H a u p t e der neuen Gottesmenschheit, 
fassen sich die einzugliedernden Elemente zu höherer Einheit 
und Gemeinschaft zusammen 6 ) . Es ist das unverkennbare Wahr
heitsmoment des generalisirenden (kirchlichen) Objectivismus, 
dass er die Reichshoffnung des Christen unterschiedslos an den 
heilbringenden, bussfertigen Glauben 6 ) , als an die conditio sine 
qua non für alle Menschen bindet. Die darauf hinzielende con
fessionelle Entschiedenheit ist die sittliche Hebelkraft für mu-
thigee und rückhalteloses Zeugniss der Wahrheit; zugleich 

>) Gen. 4, 9. — ») Matth. 6, 13 f. — ») Apostgesch. 4, 12 (Es ist in 
keinem Anderm Heil etc.). — *) Vgl. 1 Cor. 15, 38 (»«öf dldwatv ίχάβιω 
των σηιρμάτων ro idiov αώμα). Rom. 12, 4 ff.; 1 Cor. 12, 12 ff.; Eph. 
i 15 f. - 6) Col. 2 , 19. - β) Ebr. 11, ö (χωρ',ς nie,(ως adivarov 
tiriQ(CTi)aai). — 
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bewahrt sie vor jener Proselytenmacherei1), die aus personalem 
und kirchlichem Parteiinteresse hervorgeht. Je höher das 
G u t steht, welches die christliche Reichshoffnung umfasst, desto 
weniger können unlautere Mittel zur Erlangung desselben ange
priesen werden. In jenem höchs ten G u t e ist aber das christ
liche Hofmungsideal derart v e r k ö r p e r t (§. 74, 3 ) , dass nicht 
eine Masse seliger Geistwesen (Schatten) sich daselbst zusam
menfindet, sondern alle O r g a n i s a t i o n des diesseitigen Welt
laufs zu gegliederter Vollendung gelangt, jeder Einzelne also 
seinen Platz im R e i c h e Gottes angewiesen erhält 2). Mit der 
geistleiblichen Verklärung des Hauptes (§. 73) ist auch die ver
klärte Organisation, die allseitig schöne Gliederung des Leibes 
verbürgt. Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes. — Wenn 
dieses Ziel christlicher Reichshoffnung wirklich erreicht, wenn 
in dem ewig seligen L e b e n das höchste Gut im christlichen 
Sinne verwirklicht ist, dann wird auch der Höhepunkt des Uebels, 
der Tod (§. 50 ff.), gänzlich verschlungen sein in den Sieg 3 ) . 
Das volle Verständniss dafür kann' uns im Zusammenhange 
unserer Untersuchung erst aufgehen, wenn wir vorher den noth
wendigen K a m p f des neuen und alten Menschen in seinem 
empirischen Verlaufe werden ins Auge gefasst haben. Das 
R i n g e n nach dem höchs ten G u t e i n n e r h a l b der christ
l i c h e n R e i c h s g e n o s s e n s c h a f t ist die socialethische Grund
voraussetzung für den heilsamen B e s i t z desselben. 

!) Vgl. die Warnung des Herrn vor der pharisäischen Proselytenmacherei: 
Matth. 23, 15 ff. — 2) j 0 h . 14, 2 (in meines Vaters Hause sind viele Wohn
ungen etc.). — 8) 1 Cor. 15, 54 ff. 



Dritter Abschnitt. 
Der Kampf des neuen mit dem alten Menschen 

oder 

das Bingen nach dem höchsten Gute innerhalb der christ
lichen Beichsgenossenschaft. 

8. 81 . A l lgemeines über Behandlung und Grnppirung des Stoffes. Der f r e u d i g e 
und e r n s t e Character des christlichen K a m p f e s Im Gegensatz zum a s k e t i s c h e n 
R > g o r i s m u s und zur q u i e t i s t i s c h e n L a x h e i t . — Die Ant inomie im empirischen Chri
stenlehen oder die f e i n d l i c h e n E l e m e n t e ( W e l t - und Gottesieieh, Satan und Chri
stus, Fleisch und Gei s t ) ; die verschiedenen A r t e n des K a m p f e s (im Z u s a m m e n h a n g 
mit der Priining, Versuchung, Anfechtung); die eventuelle E n t s c h e i d u n g (Nieder lage 
und S i e g , F a l l und Auferstehen). — Die d r e i S p h ä r e n des christlichen K a m p f e s : 

G l a u b e n s k a m p f , H e i l i g u η g s k a i n p f , V o 1 l e n d u n g s k a m p f . 

1. Unsere bisherige Darstellung der christlich-sittlichen Welt
anschauung bewegte sich gewissermassen in einer steten, be
wussten Abstraction. Denn innerhalb der c h r i s t l i c h e n Heils
erfahrung findet sich weder der alte Mensch (Abschn. I) als 
solcher vor, noch auch lässt sich der neue Mensch (Abschn. II) 
in seiner idealen und normalen Entwickelung daselbst aufweisen. 
Das H e i l s l e b e n des Christen trägt vielmehr empirisch den 
Character des s t e t e n K a m p f e s zwischen beiden Elementen. 
Nur mussten wir, um solchen Kampf richtig zu würdigen, zu
nächst die beiden G e g e n s ä t z e , welche in demselben aufein-
anderstossen, allseitig kennen lernen. Dann erst lässt sich in 
Betreff der christlichen Kampfes art ein sachgemässes Urtheil 
gewinnen. — Mit dem Eintritt des neuen, aus der Gnade in 
Christo geborenen (§. 54) Heilslebens ist, wie wir sahen (§. 56), 
keineswegs ein Zustand subjectiver Heiligkeit geschaffen. Die 
fleischliche Natur (§. 32 ff.) ist dem Christen noch keineswegs 
genommen, wenn auch die H e r r s c h a f t derselben gebrochen 
erschien (§. 60 ff.). Es besteht vielmehr ein neuer Anlass, ja 
ein erhöhter Impuls zum Streit, zu einem Kampf auf Leben und 
Tod; denn dem Geist der Wiedergeburt (dem Gesetz im Ge-
müthe) stellt sich die ihm noch anhaftende Pleischeenatur (Ge-
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setz in den Gliedern) energisch entgegen l). Daher lässt sich 

auch das, was der Friedensfürst in den Seinen bewirkt, sowie 

das, was er der Welt als ihr Heiland bringt, zunächst nicht wie 

Frieden empfinden und erfahren. „Zwietracht" und „Schwert" 

gelten ja ihm selbst in gewissem Sinne als Losung 2 ) ; und das 

„Gewaltthun" hat er im Gegensatz zu pharisäischer Selbstzufrie

denheit als Bedingung für den Eingang in sein Reich hingestellt. 

Darum können wir uns auch c h r i s t l i c h e s T u g e n d l e b e n , 

wie wir es allseitig (§. 60 ff., §. 69 ff., §. 78 ff.) betrachtet, schlechter

dings nicht ohne K a m p f e s form denken, so lange der Christ 

mit dem Leibe des Todes behaftet ist 3). — Die о bj e c t i v e Noth

wendigkeit solchen Kampfes bei Voraussetzung der einmal vor-

*) Vgl. Rom. 7, 14-25. Dass die von Paulus hier geschilderte A n t i 
nomie zwischen dem νόμος lv τοϊς μίλίΒιν und dem νόμος του νοός in 
die Erfahrung seines chr i s t l i chen Lebens schlägt, beweist v. 22 schlagend. 
Denn „Lust an Gottes Gesetz" hat der inwendige Mensch (vgl. v. 9) nur als 
ein aus Gott geborener. Rom. 7 schildert die Erfahrung des Christen, 
Rom. 8 die Lebensbewegung des nenen Menschen in Christo. Der „neue 
Mensch" und der „Christ" sind aber, wie wir gesehen (§. 53), nicht identisch. 
— 2 ) Matth. 10, 34: Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden 
zu senden (ßaXtiv) auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, 
sondern das Schwert. Daher erscheint in den ff. Versen das „Erregen" 
als ein Entzweien (αιχάβαι) mitten in den natürlichen Gemeinschaftsgebilden 
(Vater und Mutter etc.). Vgl. Luc. 12, 51, wo geradezu die Zwietracht 
(διαμερισμός) als Zweck seines Kommens bezeichnet wird. Auch ist wohl 
ins Auge zu fassen, was Christus über das „Gewal t thun" (βιάζεσ,Ίαι) 
als Bedingnng des Einganges in das Reich Gottes sagt ^Matth. 11, 12; Luc. 
16, 16),aHe8im Gegensatz zu dem faulen Frieden, vor welchem auch der 
Prophet (Jes. 57, 19) warnt. — 3 ) Die Nothwendigkeit des Kampfes liegt in der 
Allgemeingültigkeit jenes Satzes begründet, den Christus offenbar auch im Hin
blick auf seinen eigenen Seelenkampf in Gethsemane ausspricht: der Geist ist 
willig (πρό&νμαν), aber das Fleisch ist schwach (ασθενής). Matth. 26, 41; 
Marc. 14, 38 etc. Vgl. Gal. 5, 17: das Fleisch gelüstet wider den Geist 
(ταϋια αντίκειται άΧΙήίοις); Jac. 4, 1 werden anch die νδοναί als 
β τ ρ η τ ί νόμεναι lv τοις μίλικιν υμών bezeichnet. Daher wird dem Chri
sten im Hinblick anf die ihm „anklebende" Sünde (ενπερίπτατος αμαρτία) 
die Nothwendigkeit vorgehalten durch Geduld in den uns verordneten Kampf 
[τον προχείμενον ήμϊν αγώνα) zu gehen, Ebr. 12, 1 ff. Rom. 12, 21 (lass 
dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem). 
1 Petr. 2, 11. — Dieser innere Kampf wird in der Schrift mit den Ausdrücken 
άγων (2 Tim. 4, 7; 1 Tim. 6, 12; Phil. 1, 30), ά&Χηΰις oder e«Uof 
(Ebr. 10, 32; 2 Tim. 2, 5), πάλη (Eph. 6, 12 ff.; 1 Thess. 2, 2), στρατέ ία 
(2 Cor. 10, 4) bezeichnet, während πόλεμος (Luc. 14, 81; 1 Cor. 14, 8), 
μάχη (2 Cor. 7, 5 ) , (ρ,ς (Tit. 3, 9) mehr den Streit wider einen äusseren 
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handenen Sünde e-giebt sich aus der in Christo, dem wahren 
Gotteskämpfer (Israel) gipfelnden, heilsgeschichtlichen Reichs-
pädagogie Gottes *)· Denn auch die erlösungskräftige Herstell
ung einer gottwohlgefälligen Menschheit (Reich Gottes) ist ein 
colossaler Befreiungskampf, in welchem dio dämonische Macht 
der Sünde e t h i s c h , d.h. in allmählich geordneter Weise durch 
geistige Heils-Mächte überwunden wird 2). — Die s u b j e c t i v e 
Nothwendigkeit des Kampfes liegt in dem organisch fortschrei
tenden Character aller geistig-sittlichen, psychologischen Lebens
entwickelung. Daher muss auch alle Gnadenwirksamkeit sich 
in der zu h e i l e n d e n M e n s c h h e i t selbst als eine allmählich 
wirksame, b e f r e i e n d e Macht dadurch beweisen, dass sie jenen 
heilsamen Aufruhr in dem Gewissen weckt, welcher die Beding
ung selbsteigner, geistlicher Lebenserfahrung ist. Es giebt kein 
Gut, geschweige denn ein Heilsgut oder ein höchstes Gut für den 
Christenmenschen, das ohne Ringen erreichbar wäre (§. 15). 
Durch die Arbeit des Kampfes wird es zum werthvollen, weil 
lebendig angeeigneten und deshalb genussreichen Besitz. — In 
dieser objectiven und subjectiven Kampfesnothwendigkeit liegt 
für die chr i s t l i ch e A s k e s e 3 ) , welche eins ist mit christlicher 
Kampfesübuηg, ein ebenso e r h e b e n d e s als d emüth igen -
de s Element. Der einseitig asketische Rigorismus weiss nur von 
der Mühseligkeit des Kampfes zu sagen und lähmt dadurch den 
fröhlichen Kampfesmuth des Christen. Ihm gegenüber werden 
wir in dem Nachfolgenden stets den f r e u d i g e n Character des
selben zu begründen suchen. Denn der Christ kämpft nicht als 
Einzelstreiter, sondern als Genosse in der militia Christi, getragen 
von den Verheiesungen der Gnade, ausgerüstet zu geistlicher 

Feind (rjwOfy μήχαι) bezeichnen. — i) Im Α. B. ist daher S t r e i t und 
Kampf nicht bloss die Devise für den Einzelmenschen (Hiob 7, 1: muss der 
Mensch nicht immer im Stre i t , eigentlich: in der Anfechtung sein auf Er
den), sondern für das gesammte V o l k , welches die ethische Aufgabe des 

Streites hat (2 Mos. 13, 17: ЛЙПЬй) und in seinen Stammvätern Israo 

(ГНЩ kämpfen, davon ЬХ"1Т1Г vgl. Gen. 32, 28 ff.) und David (wider 

Goliath 1 Sam. 17, 45) zum Streit bestimmt ist. Daher auch Christus der 

wahre Israel und sein Volk das Israel Gottes (Gal. 6, 16). — 2) Sein Werk 

Wird von ihm selbst als Welt üb er W i n d u n g (Joh. 16, 33) und Satansüber

windung (Joh. 12, .31; 14, 30; 16, 11) bezeichnet. 1 Joh. 3, 8. — з) Der 

Ausdruck „Askese" (von äcxho üben) ist der Schrift fremd. Das Verbum 

kommt im Sinne geistlicher Selbstzucht nur einmal vor (Act. 24, 16: ich übe 

"»ich selbst zu haben ein unverletztes Gewissen zu Gott). Ueber die Sache 

aber vgl. namentlich 1 Cor. 9, 27; Ebr. 12, 2 ff. und die Anm. zu §. 86. — 
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Ritterschaft mit den gottgeschenkten, siegreichen Waffen des 
Heils l ) . Nichtsdestoweniger wird jene stete Kampfesnothwen-
digkeit für den Christenmenschen als eine heilsame D e m ü t h i g 
ung sich erweisen, die ihn bewahrt vor leichtfertiger Siegesge-
wissheit oder fauler Bequemlichkeit auf dem Ruhekissen angeb
licher Rechtfertigung. Jenem laxen Quietismus gegenüber, der 
die Anstrengung der Askese scheut und den Wiedergeborenen 
in Seligkeitsgenuss einwiegt, gilt es immer wieder, auf die erns te 
Seite der täglichen Erneuerung hinzuweisen2). Die stete Kampfes
form der Tugend muss den Christenmenschen k l e i n machen. 
Denn sie ist ein Zeugniss des „Nochnichtergriffenhabens" 3 ) . Sie 
ist ein Beweis der noch anklebenden Sünde, welche ein tägliches 
Sterben (Abnehmen) in der Busse und ein tägliches Aufleben 
(Zunehmen) in dem Gnadenstande nothwendig macht 4). 

2. Trotz alle dem ist der christliche Kampf specifisch unter
schieden von der jammervollen Sisyphus - Arbeit des natürlichen 
Menschenb). Der vom Gewissen erregte Antagonismus gegen 
die zuchtlose Bethätigung der bösen Lust (§§. 33 u. 41) erwies 
sich uns in dem alten Ich als hoffnungslos (§§. 42. 50), weil die 
knechtende Macht der Sünde ihn weder zum Frieden des Ge
wissens, noch zur Freiheit und Lust im Guten gelangen liess. 
Anders steht es mit dem Christen. Der in demselben vor sich 
gehende Kampf wird sich uns im Gegensatz zu dem ohnmäch
tigen Antagonismus des alten Menschen als ein erfolgreicher und 
hoffnungsvoller characterisiren, e r s t e n s in Betreff der feind
l i c h e n E l e m e n t e (a), die einander gegenüberstehen; zwe i 
tens durch die A r t und W e i s e , wie diese feindlichen Gegen
sätze in normaler Weise mit einander ringen (b); drittens durch 
die e v e n t u e l l e E n t s c h e i d u n g ( c ) , dieder Kampf zur Folge hat. 

a. Die f e i n d l i c h e n G e g e n s ä t z e sind keineswegs blos 
Geist und Fleisch, oder das bessere Ich und die anhaftende 
böse Lust ü ) ; sondern in dem persönlichen Einzelkampf des Chri-

*) 2 Cor. 10,4: denn die Waffen unserer .Ritterschaft (ffrpmrii«) sind nicht 
fleischlich, sondern mächtig durch Gott zu zerstören die Befestigungen. Vgl. 
Eph. 6, 12 ff. etc. s. o. Anm 3 S. 610. — «) Rom. 12, 2 ff. Eph. 4, 23 ff. 
Col. 3, 9 etc. — 8) Phil. 3, 12 ff. 2 Cor. 12, 7 ff. (der αχόλοψ r/J σ«ρχϊ 
ist das Demüthigende nach Pauli eigener Erfahrung). — <) Vgl. 1 Cor 15, 
31 (χ«»' fjftfgtxv άττχι9νήη-χω) und das Losungswort des Busspredigers: „Er 
muss wachsen, ich aber muss abnehmen" (ιΙαττονβΆαι = klein und gering 
werden). Joh. 3, 30. — 5) Vgl. 1 Cor. 9, 27: Ich fechte also, nicht als der 
in die Luft streichet etc. — ·) 2άρξ χακί τον πνίνματος Gal. 5, 17; Rom. 
7, 15. 23 (αντοί lyoi), — 
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sten kommt der makrokoemische Riesenkampf zwischen Gottes
reich und Weltreich, zwischen Christi Lebensmacht und Satans 
Todesgewalt zum Austrag 1 ) . Der Christ weiss sich also in sei
nem individuellen Kampfe getragen von den socialethischen 
Mächten des Himmelreiches, dem er durch die Gnade des hei
ligen Geistes eingegliedert worden ist (§. 56, 3). 

b. Die A r t und W e i s e des christlichen Kampfes ist aber 
nicht bestimmt durch die stete Uebermacht der bösen Lust, wie 
beim natürlichen Sündendienste. Vielmehr empfindet der Christ 
das böse Element nicht mehr als eigenste Herzenslust, sondern 
als hemmende Last, da das Centrum des Personlebens, der 
Innensinn für Gott gewonnen ist 2). Daher tritt die Sünde in 
peripherischer Weise 3 ) an den neuen Menschen heran und wird 
von ihm als P r ü f u n g , als ein Kreuz, als eine Züchtigung 
schmerzlich empfunden. Sie wird zur V e r s u c h u n g , sobald 
der Wille des Ich auf die Lust einzugehen im Begriff steht. Die 
Versuchung steigert sich zur (hohen, geistlichen) A n f e c h t u n g , 
sobald ein zeitweiliges Gleichgewicht zwischen dem alten und 
neuen Wesen eintritt und eine schmerzliche Ungewissheit seiner 
Gotteskindschaft für das Bewusstsein des Christen eintritt. In 
all diesen Gefahren gilt es, die geistlichen Kampfesmittel (Wort 
Gottes, Gebet, Selbstzucht) in richtiger Weise zu bestimmen 
und zu gebrauchen4). 

c. Die e v e n t u e l l e E n t s c h e i d u n g aber muss den Nach
weis liefern, dass der Christ nicht ziellos oder hoffnungslos, als 
aufs Ungewisse, kämpft. Zwar ist die Möglichkeit und Wirk
lichkeit der Niederlage, des Falles aus dem Gnadenstande bei 
eintretenden Schwankungen oder dauerndem Rückfall in den 

ί) Vgl. oben Anm. 2 S. 611. S. a. Ebr. 2 , 14; 2 Tim. 
1, 10. Matth. 12, 28 ff. (der Stärkere kommt über den Starken etc.). 
— 2 ) Köm. 7, 22 ff.; 6, 6 ff. (lasset uns hinfort der Sündo nicht mehr die
nen — μη βασιϋινίτω ή αμαρτία tv τω Άνητω νμών σώματι fl( το t'm-
«xovav avTrj iv ταϊς Ιηιθνμίαις αντον etc.). — β ) Vgl. den Ausdruck tv-
ηίρίστατος in Ebr. 12, 1 und die Betonung des Gedankens, dass nicht Ich 
das Böse thue, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Köm. 7, 20. — 4) in 
der Schrift wird der Ausdruck ттеι ρασμ Ό s (παράζεσθαι) in allen drei Be
deutungen gebraucht, als Prüfung (verwandtmit ΰοχιμ!/, δοχιμασία, τιαι-
litia — Ebr. 12, 5 ff.; 1 Petr. 1, 7; Ebr. 2, 9; 2 Cor. 8, 2 etc.) namentlich 
Jac. 1, 2 und 1 Petr. 1 , 6 ; 4, 12 (wo die πνρωσις als яро? ηαρασμον 
d. h. zur Erprobung geschehend bezeichnet wird), als Vorsuch ung hes. 
Jac. 1, 13 ff.; Luc. 4, 13; 8 , 13; 1 Cor. 10, 13; 1 Tim. 1, 9; endlich als 
A n f e c h t u n g Jac. 1, 12; Matth. 26, 41; Luc. 22, 40 ff.; Gal. 4, 14. — 

v. Oettingeu, Socialethik. ТЫ. II. 40 
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Sündendienst nicht ausgeschlossen, so lange der Antagonismus 
währt. Gleichwohl erscheint dem aufrichtig ringenden Christen 
die momentane Ueberwindung in Einzelanfechtungen wie der 
schliessliche Gesammtsieg durch die Verheissung des Gnaden
beistandes Gottes und durch jenen urbildlichen Kampf Christi ver
bürgt, in welchem er den Satan unter die Füsse getreten 
undfür uns die Welt überwunden hat ')· 

3. Die genannten characteristischen Momente christlichen 
Kampfes müssen sich in allen Entwickelungsstufen des christ
lichen Heilslebens geltend machen. Weder die Neugeburt 
im Glauben, noch die Heiligung in der Liebe, noch die Voll
endung in der Hoffnung können sich ohne den feindseligen 
Widerspruch des alten Wesens vollziehen, welches allmählich in 
den Tod gegeben werden muss. Daher kann auch im wirk
lichen Todeskampfe jener Antagonismus erst als gänzlich über
wunden betrachtet werden 2 ) . Wir werden also in den folgenden 
Capiteln zuerst von dem G l a u b e n s kämpfe mit Beziehung auf 
die Wiedergeburt oder den Anfang der Gotteskindsehaft, sodann 
vom Hei l igungskampfe mit Beziehung auf den Fortschritt des 
neuen Lebens in der Liebe, und endlich von dem V o l l e n d 
ungskampfe mit Beziehung auf das Hoffnungsziel des christ
lichen Lebens zu reden haben. In jeder dieser Kampfessphären 
wird auf die oben (sub a, b, c) hervorgehobenen, für den christ
lichen Kampf wesentlichen Gesichtspunkte Rücksicht zu neh
men sein. 

i ) Joh. 10, 33. S.die Anm. 1 ff. S 611. Vgl. die Verheissungen des Sieges 
(νίκη, νιχάω, vnfoviY.äv) Matth. 16, 18; 1 Joh. 5, 4; Арок. 2, 7 ff.; 3, 5ff.; 
Köm. 8, 37; und dio Warnungen vor einem möglichen Fall aus dem Gnaden
stande Gal. 5, 1 ff.; 1 Cor. 10, 12 (wer sich lässt dünken, erstehe, mag wohl 
zusehen, dass er nicht falle); Rom. 11, 20 ff. (μη υψηλόφρονα, άλλα φόβου). 
1 Joh. 2, 19 ist nicht entgegen. S u. §. 84. — 2 ) Diese drei Kampfessphä
ren erscheinen 1 Thess. 1, 3 angedeutet in dem ϊργον της πίστιως (vgl. 
1 Tim. 6, 12: χαλί ς άγων της πίβτιως), in dem χ ό π ο ς της αγάπης 
(vgl. Rom. 8, 37) und der υπομονή τής ΙΧπίδος (vgl. Ebr. 12, 1 ff.). — 



K r s t e s C a p i t e l . 

Der Glaubenskampf oder der Kampf der Wiedergeburt. 

§. 82. A . Die f e i n d l i c h e n E l e m e n t e , wie sie bereits in der Wiedergeburt des 
K i n d e s ke imart ig verborgen liegen, oder der „geist l iche Streit" als beginnend mit der 
Taufe. — D e r b e w u s s t werdende Gegensatz im Process der Bekehrung. — Die empi
rischen G e g e n s ä t z e : Unglaube und Aberg laube , Z w e i f e l und S i c h e r h e i t , T r o t z 
und V e r z a g t h e i t gegenüber dem wahren Glauben mit seiner kindlichen Zuversicht 

und bussfertigen W a c h s a m k e i t , mit seiner selbstlosen Demuth und seinem 
freudigen Muth. 

1. Dass der Anfang des neuen Lebens im Christenmenschen 
sich nicht ohne Kampf zwischen Natur und Gnade, Satans- und 
Gotteswirkung vollziehen kann, zeigt sich bereits bei der Wie
dergeburt des Kindes durch die Taufe. Denn mit derselben be
ginnt keimartig (§. 58) jener Befreiungsproccss (§. 56, 1), wel
cher alle magische Plötzlichkeit oder zwingende Gewalt aus-
echliesst (§. 56, 2). Der socialethische Kampfescharacter jenes 
Anfangs erweist sich aber darin, dass der noch unmündige, unbe
wusste Mensch, welcher von Natur ein Kind des Zornes ist (§. 29, 3), 
in den Leib Christi eingegliedert und der Gaben des Geistes der
art theilhaftig wird, dass seine Zugehörigkeit zur alten Mensch
heit dadurch nicht aufgehoben oder gänzlich vernichtet wird. Er 
ist vielmehr aus Gnaden als ein Kind Gottes in d i e Heilsgemein-
schaft aufgenommen worden, welche ihn zu einem erfolgreichen 
Stroit gegen Fleisch und Blut befähigt und begabt'). Die Ge
burt aus dem Geist steht also der Geburt aus dem Fleisch feind
lich gegenüber 2). Deshalb beginnt eben mit der Taufe jener 
»geistliche Streit", der zwischen dem Gottes- und Weltreich, 
zwischen Kindessinn und Eigensinn in uns vorgeht und zu wel
chem jeder Mensch als ein Christo einverleibtes Glied der Heils
gemeinde berufen ist. 

*) Daher stellt die Schrift das τέχνον ifvcn οργής (Eph. 2, 3 ff.) in 
Gegensatz zu den himmlischen Wesen (r« Ιπονρήνιη), in welches die τίχνκ 
"ν«πητή (Eph. 5, 1 ff.) als „Kinder des Lichts" ίτίχνα φωτάς Eph. 5, ί») 
versetzt sind. - - Ebenso werden Matth. 13, 38 die „Kinder der Bosheit" den 
»Kindern des Reichs" gegenübergestellt. — 2 ) Joh. 3 , 3 ff. Col. 2. 11 ff. 
Rom. 6, 3 ff. — Vgl. auch den Gegensatz „von Oben'' und „von Unten" (ix 

*ων Άνω χ«ϊ ίχ των χάτω eivat). Joh. 8, 23 ff. — Darauf gründet sich 
auch die alte Idee des Exorcisnras bei der Taufe. — 

40* 
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2. Die Erfahrung dieses zunächst noch verborgenen, aber 
unleugbar vorhandenen Gegensatzes giebt sich zunächst in dem 
Verlauf christlicher E r z i e h u n g kund. Indem dieselbe den 
Keim des neuen Menschen, jenen Senfkornglauben im Kinde zu 
entfalten und durch die Macht christlicher Glaubensüberlieferung 
zu stärken sucht, hat sie stets mit dem "Widerstände des unkind
lichen Eigensinnes und der bösen Lust zu ringen. In dem all
mählich erwachenden Gewissen wirkt sich derselbe zu bewusster 
Form aus und gestaltet sich schon früh als sollicitirendes Ele
ment in dem fortschreitenden Process der Bekehrung. In den 
ersten Kundgebungen bussfertiger Sinnesänderung hat alle christ
lich bewusste und heilsame Selbstentzweiung ihren schmerzlichen 
Ursprung. In Folge dessen lässt sich als erfahrungsmässiges 
Grundgesetz im Reiche Christi der Satz feststellen: nur unter 
Voraussetzung stetig fortschreitender Ertödtung des alten, ada-
mitischen Eigenwillens *) kann der Geist der Wiedergeburt und 
Gotteskindsehaft, d. h. der gottgeschenkte Glaube erhalten und 
bewahrt werden 2 ) . 

3. Die zu überwindenden Feinde in diesem stetigen Glau
benskampfe lassen sich aber nicht mehr einfach als nackter Un
glaube und Aberglaube bezeichnen, wie sie den Naturzustand 
des alten Menschen characterisiren (§§. 30 u. 33). In diesem 
Fall wäre überhaupt kein Christenstand mehr vorhanden (§. 84, 2) 
oder der Geist der Wiedergeburt müsste bereits auf den Null
punkt gesunken sein, womit eben der c h r i s t l i c h e Glaubens
kampf als solcher aufhörte. Vielmehr schleichen sich die durch 
die Wiedergeburt zurückgedrängten und niedergehaltenen Ele
mente des Un- und Aberglaubens kraft der Versuchungen des 
Fleisches, der Welt und des Teufels in der Form des Z w e i 
f e l s 3 ) oder der S i c h e r h e i t 4 ) , der V e r z a g t h e i t 6 ) oder des 

>) Vgl. 2 Cor. 4 , 10. 16 (паутоте τι)ν νίχρωΒιν του χυρίου 
ΊΗΟΟΝ tv τω ΟΊομητι ηιριφίροντι { , 'ΊΝΑ XAI Τ) ΖΩΗ' той ΊΙ/βον 
ΙΝ ΤΩ αώματι τ)μών φανιρωίτ·!]). 1 Cor. 15, 81. — 2 ) 1 Joh. 
3 , 3; 5 , 1 ff. — β; Vgl. die Schilderung des Zweife ls (сГ««-
ΧΡΙΝΙΒΆ-αι. ΆΡΉΡ <$ί*Ι>νχος) Jac. 1, 6 ff.; Matth. 2 1 , 2 1 . — Es hängt der 
Zweifel mit dem zusammen, was der Herr ein „Sichärgern" an ihm (EXAVETA-
XTCTAFRAI) nennt. Matth. 13, 21; vgl. Matth. 14, 3 1 , wo der Herr dem sin
kenden Petrus zuruft: warum z w e i f e l t e s t du (τΐ ΙΔΊΟΤΑΣΑΣ;)! — JOB. 
20, 24 ff. (der zweifelnde Thomas). — Phil. 2, 14 werden die Zweifelgedan
ken (διαλογισμοί) mit dem Murren (γογγναμός) in Zusammenhang ge
bracht. — *) Die Warnungen vor S icherhe i t vgl. Anm. 1 S. 614. bes. 
Köm. 11, 20 ff.; 1 Cor. 10, 12; Phil. 2, 12. Vgl. 1 Thess. 5, 21 (prüfet Al
les) und 1 Joh. 4, 1 ff. (prüfet die Geister). — ») Die „Verzagten" (tfiwLeÖ 
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T r o t z e s 1 ) in das Innenleben des Christen ein. Zweifel und 
Verzagtheit gemahnen noch an den Unglauben des natürlichen 
Menschen und hängen innerlich mit dem factisch noch unbe
festigten Glauben (Kleinglauben) des Christen zusammen. Sicher
heit und Trotz sind mehr mit dem Aberglauben des alten Men
schen verwandt und erscheinen als Ausartungen des vermeint
lich schon befestigten Christenglaubens (Starkglaubens). Der 
Zweifel lässt sich als das misstrauende Schwanken des kritik
süchtigen Verstandes gegenüber der Allgemeingültigkeit gött
licher Offenbarungswahrheit bezeichnen (Vernunft-Zwiespalt). 
Die Verzagtheit erweist sich als die selbstquälerische Ungewiss
heit des Herzens in Betreff der uns persönlich geltenden Gottes-
verheissungen (Willens-Zwiespalt). Die Sicherheit ist die träge 
Bestimmtheit des kritikscheuen Geistes auf Grund fertiger Offen-
barungsauctorität (Vernunft-Abgeschlossenheit). Der Trotz kenn
zeichnet sich als übermüthiges Rechnen des Herzens auf gött
liche Gnadenzusage (Willens-Abgeschlossenheit). — Je nach der 
Eigenart des Menschen und der ihn umgebenden geistigen 
Atmosphäre wird die eine oder andere Gefahr sich bei dem 
christlichen Glaubenskampfe in den Vordergrund drängen, so 
dass keine derselben an und für sich als die grossere bezeichnet 
werden kann. Nur 4m Zusammenhange mit bestimmten, allge
mein herrschenden Geistesrichtungen oder individuellen Versuch
ungen lässt sich ein verschiedenes Maass ihrer Gefährlichkeit zeit
weilig feststellen. An und für sich berühren sich die beiden 
genannten Feindespaare so nahe, dass sie, obwohl entgegen
gesetzte Extreme, doch leicht in einander übergehen oder in 
demselben Gemüthe Platz greifen. Daher drohen sie in gleich-
massiger Oppositionsmacht dem wahren Glauben (§. 57) den 
Untergang. Der Zweifel, selbst nur das Zerrbild der nüchternen 
Wachsamkeit, untergräbt die kindliche Zuversicht des Glaubens; 
die Sicherheit, selbst nur die Carricatur der kindlichen Zuver
sicht, zerstört die bussfertige Wachsamkeit desselben. Die Ver
zagtheit hat nur den Schein selbstloser Demuth und verliert daher 
den freudigen Muth des Glaubens. Der Trotz ist nur die krank

werden Off. 21, 8 mit den Ungläubigen (άπιστοι) und Abgöttischen in Eine 
Kategorie gestellt. — Der Herr bezeichnet sie als „Kleingläubige" (ΟΧιγό· 
ntaroi) Matth. 6, 30; 8, 26; 16, 8 etc. Den Gegensatz dazu bildet das „Ge
festigtsein des Herzens durch Gnade" (χήριτι βέβηιοϋσθηι τψ· χαρίίηΐ'). Ebr. 
13, 9. — ί) Ueber den Trotz des Herzens im Zusammenhang mit der Ver
zagtheit vgl. Jer. 17, 9. 
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hafte Gestalt des freudigen Muthes und verleugnet die kindliche 
Demuth des wahren Glaubens (vgl. §. 60 ff.). 

8. 88. B. D i e r e c h t e A r t d e s G l a u b e n s k a m p f e s im Gegensatz zum l a x e n 

(heterodoxen) und r i g o r i s t i s c h e n (orthodoxen) Extreme. - Fa l sche C o m p r o m i s s e , 

falscher G l a u b e n s z w a u g . — D i e wahron Kampfearoittel: W a c h s a m k e i t und 

G e b e t , W o r t G o t t e s und G n a d e n m i t t e l , c h r i s t l i e h e G l a u b e n s g e m e i n -

s c h a f t . 

1. Den Einblick in die r ech t e A r t des Glaubens 
k a m p f e s gewinnt der Christ zunächst durch die ethisch-ernste 
Beurtheilung der beiden Abwege, welche einen erfolgreichen 
Sieg über die dem Glaubensleben drohenden Feinde in Frage 
zu stellen geeignet sind. Die Eine Gefahr liegt in jener l a x e n 
Kampfestheorie, welche den Feinden auf halbem Wege entgegen
kommt, um gleichsam freundschaftlich mit ihnen zu unterhan
deln. Es ist das die specifisch h e t e r o d o x e Einseitigkeit, 
welche zwar die trotzige Sicherheit für sittlich unerlaubt hält, 
aber mit dem zagenden Zweifel liebäugelt. Indem das verwerf
liche Misstrauenselement in dem letzteren verkannt und die Be
deutung der reinen Lehre im Glaubensleben des Christen unter
schätzt wird, erscheint der Zweifel gleichsam als berechtigt und 
wird mit dem Nimbus ehrlicher Wahrheitsliebe umkleidet. — 
Die entgegengesetzte Tendenz giebt sich im rigoristischen Extrem 
kund: die genannten Feinde des inneren Glaubenslebens werden 
äusserlich zurückgedrängt, um sie durch TJeberhören und Uebertäu-
ben oder durch asketische Mittel unschädlich zu machen. Dieses mit 
der O r t h o d o x i e Hand in Hand gehende strategische Verfahren 
richtet sich vorzugsweise gegen jegliche Berechtigung des Zwei
fels und geräth daher in eine Ueberschätzung der abstracten 
Glaubensauctorität; jene trotzige Sicherheit wird daher mit dem 
euphemistischen Namen der Glaubensentschiedenheit bezeichnet 
und gerechtfertigt. 

2. In jenem Fall wird nur die trotzige Sicherheit von der 
Verzagtheit und Zweifelsucht des Unglaubens verdrängt. Es ist 
die Theorie der falschen C o m p r o m i s s e , welche in jedem 
(subjectiv ehrlichen oder objectiv geschichtlichen) Irrthum bereits 
den Weg zur Wahrheit findet und daher alle Unterschiede des 
Glaubens in ha l te der sogenannten persönlichen Ueberzeugungs-
t r e u e zum Opfer bringt. Bei Ueberschätzung misstrauender 
Kritik geht der Ernst der Wahrheitsliebe, das Interesse für die 
Glaubensbestimmtheit verloren, und die Skepsis feiert ihre 

. Triumphe, indem sie das Mysterium und die Probleme des Glau-
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bens leichtfertig beseitigt *). In dem andern Fall tritt nur die 
trotzige Sicherheit abergläubischer Art an die Stelle des zagen
den Zweifels. Es ist das die Maxime des falschen G l a u b e n s 
z w a n g e s , der nicht blos die zarte Mannigfaltigkeit und Frei
heit in den Entwickelungsstadien des Glaubens zerstört, sondern 
auch für die relativ berechtigten Momente des Zweifels und des 
historisch gewordenen Irrthums kein Sensorium hat. Daher ge
lingt ihm auch nicht die Ueberwindung desselben. Das Recht 
kritischer Prüfung wird in Misscredit gebracht und mit der Mo-
nopolisirung des fertigen Glaubensbesitzes die Heiligkeit der 
Ueberzeugung und das Recht der Gewissensfreiheit mit Füssen 
getreten2). 

3. Dagegen wird die wahre Art des christlichen Glaubens
kampfes sich in der mit G e b e t und W a c h s a m k e i t verbun
denen Hingebung an das Glaubensobject und Aufrichtigkeit der 
steten Erforschung desselben vollziehen3). Mag die Gefahr in Form 
der P r ü f u n g , V e r s u c h u n g oder hohen A n f e c h t u n g an 
den inwendigen Menschen herantreten; stets wird sich der Christ 
dessen bewusst bleiben, dass der schwache und schwankende 
Glaube nur durch innerliches Schöpfen aus dem Quell der Gnade 
(§. 61) gestärkt werden kann 4), und dass der starke Glaube nur 
durch wachsame Selbstkritik vor Erstarrung bewahrt zu werden ver
mag °). Zugleich aber soll die Lebensmacht des Glaubens gegen
über den bis zu dämonischer Höhe sich steigernden Anfechtungen 
durch die Besinnung auf seinen Ursprung unter der Schule des 
Kreuzes gefestigt und vertieft werden. Das W o r t G o t t e s , das 
ihn erzeugt hat, wird sich da als ein Schwert des Geistes erweisen6). 
Und der lebendige Christus, der sich in dem Wort und den 

J) Daraus entstehen die «!(>1бщ und διχοβταβίηι, vor denen die Schrift 
warnt. Vgl. Gab 5, 20; 1 Cor. 11, 19; Rom. 16, 17; 1 Cor. 3, 3 etc. S. a. 
die Warnung Pauli Gal. 1, 15 f. und 2 Tim. 2, 13 (halte an dem Vorbilde 
der heilsamen Worte etc.). — 2 ) Vgl. dagegen die Warnung des Herrn ge
gen die Pharisäer Matth. 23 , 3 ff. — з) Matth. 26, 41 (Wachet und betet, 
dass ihr nicht in Anfechtung fallet). 1 Petr. 5, 8 (Seid nüchtern und wachet). 
— *) 1 Cor. 1, 8 (der Herr wird euch fest behalten bis ans Ende etc.); vgl. 

18 (ηκττός ό »to( etc.). — Luc. 22, 32 (Ich habe für dich gebeten, dass 
dein Glaube nicht aufhöre). — 1 Thess. 5 , 24 (Getreu ist, der euch berufet, 
welcher wird es auch thun). Ps. 34, 19; 51, 19. — 5 ) „Der Glaube ist nicht 
Jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und be
wahren vor dem Argen." 2 Thess. 3, 2 ff. — «) Vgl. bes. Eph. 6, 13 ff. (neh
met das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes). 1 Thess. 5, 8. 
1 Cor. 16, 13; 1 Joh. 2, 14 -
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G n a d e n m i t t e l n der angefochtenen und heißhungrigen Seele 
immer wieder darbietet, wird seine stärkende und tröstende 
Macht bewähren. Endlich aber soll der Christ, in dem Bewusst
sein, dass er seinen Glauben nur innerhalb der christlich kirch
lichen Reichsgenossenschaft empfangen hat (§. 56 u. 62), pietätvoll 
die Gemeinschaftstradition ehren und aus der gemeinsamen Erbau
ung und der Absolution neue Stärkung in den Prüfungen und 
Anfechtungen seines Glaubenslebens suchen und findenl). 

%. 84. C. Die e v e n t u e l l e E n t s c h e i d u n g in) Glaubenskampfe . — Die M ö g l i c h 

keit oder W i r k l i c h k e i t eines F a l l e s aus dem Gnadenstande oder eines Verlustes des 

Geistes der W i e d e r g e b u r t , gegenüber der trotzigen (welt förmigen oder pietistischen) 

S i e h e r h e i t s t h e o r i e . — Die Mögl ichkei t und Nothwendigke i t eines s i e g r e i c h e n 

Glaubensfortschrittes , gegenüber der verzagten (weltförmigen oder pietistischen) 

S c h w a n k u n g s t h e o r i e . — Die S i e g e s g e w i s s h e i t in der Gemeinschaft mit Jesu, 

dem A n f ä n g e r und Vol lender des Glaubens. 

1. Dass die Wiedergeburt selbst (§. 82), sowie der entwickelte 
Bestand derselben in der Bekehrung (§. 59), nur in Kampfesform 
sich vollziehen kann, ist der Beweis dafür, dass auch eine even
tuelle Entscheidung in bonam oder malam partem möglich sein 
muss. Das liegt im Wesen des Kampfes, welcher einerseits die 
Gefahr der Niederlage in sich schliesst, andrerseits nur als Port
schritt zum Siege Erfolg haben kann. Möglichkeit und Wirk
lichkeit eines F a l l e s aus dem Gnadenstande der Kindschaft 
will jener t r o t z i g e n S i c h e r h e i t s t h e o r i e gegenüber be
leuchtet sein, welche bald in weltförmiger Weise die Gnade auf 
Muthwillen zieht, bald in pietistischer Art die Unverlierbarkeit 
der einmal geschmeckten Gnade behauptet2). — Möglichkeit 
und Nothwendigkeit eines s i e g r e i c h e n Glaubensfortschritts 
müssen wir gegenüber der v e r z a g t e n S c h w a n k u n g s t h e o r i e 
betonen, welche entweder in weltförmiger Weise sich mit der 

!) Vgl. Apostgesch. 2 , 42. 46 (Sie blieben aber beständig in 
der Apostel Lehre und ' in der Gemeinschaft und im Brodbrechen 
und im Gebet etc.). — 2) Vgl. Luc. 8, 13, wo der Herr von denen 
spricht, welche „eine Zeit lang g lauben, aber in der Zeit der Anfechtung 
abfal len" (ηφίοιαρται). Jenes „wo es möglich ist" (ti άυνατόι-), das Chri
stus bei den Versuchungen zum Abfall in der Endzeit hervorhobt, sagt nur 
dasselbe aus, wie 1 Joh. 2, 19 (ϋξ ήμώι· ϊξήλ&οΐ', « U ' ούχ ήβιχν Ц ι)μών). 
Aus dem eventuellen Abfall ergiebt sich oder zeigt sich, dass sie nicht zu 
den Auserwählten gehörton. Diese können allerdings nicht fallen, weil zu 
den Auscrwählten nur „die bis ans Ende Beharrenden" (Matth. 24, 12) gehö
ren, welche nur Gott der Herr kennt. Nicht alle, welche wirklich im Glau
ben gestanden, sind deshalb auch „Erwählte". Vgl. 1 Cor. 10, 12; Gal. 5, 4; 
Арок. 2, 5; Eöm. 11, 20 ff. mit Ebr. 6, 4 und 2 Petr. 2 , 10 ff. — 
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Halbheit der Glaubenserfolge begnügt, oder in pietistischer Weise 
über die Ohnmacht des Glaubens seufzt. In beider Hinsicht 
Werden wir sehen, dass Stillstand im Glaubensleben undenkbar 
1 8 * 1 ) . Zugleich ist es ethisch bedeutsam, dass sich die weltfor-
m i g e und pietistische Form dieser Extreme häufig berührt. 

2. Gegenüber der falschen Sicherheitstheorie haben w.ir 
zunächst den möglichen oder thatsächlichen Eintritt eines Schiff
bruchleidens am Glauben 2) oder eines Falles aus dem wirklich 
dagewesenen Gnadenstande3) zu beschreiben. — Die Nieder-
l f tge besteht nicht in der zeitweiligen, schmerzlich empfun
denen Glaubensschwachheit oder -Schwankung 4). Auch darf 

8ie nicht mit dem momentanen Mangel des seligen Gefühls gött
licher Gnadengegenwart identificirt werden 5 ) . In jenem Fall 
liegt nur eine Krankheitsgefahr vor, welche durch die genann
ten Kampfesmittel überwunden und geheilt sein will. In diesem 
Ealle hat sich die Eigenart des Glaubens zu bewähren, der 
nicht auf Sehen und Fühlen, sondern auf den Fels göttlicher 
Yerheiseung und Treue baut 6 ) . Allerdings ist der sogenannte 
»fühllose Glaube" kein Symptom der siegreich starken Natur 
desselben, sondern nur ein Erweis seines Angefochtenseins. Aber 
die Bewährung des Glaubens in solchem Fall zeigt ihn als den 
Überwindenden, der nach der schmerzlichen Oede des Gefühls 
der Gottverlaseeneit wieder zu dem normal empfundenen, be
lügenden Gefühl der Gottesgemeinschaft in Christo gelangen 
muss7). — Ein wirklicher Fall aus dem Gnadenstande tritt nur 

l ) Vgl. Eph. 4 , 13 f. (bis dass wir Alle hinankommen zu 

einerlei Glauben) mit v. 3 f. (seid eifrig zu bewahren die Einig

keit im Geist). S. a. 1 Cor. 15, 58 (nehmet immer zu in dem Werk 

£es Herrn) und 1 Petr. 2, 2 f. — 2) Vgl. 1 Tim. 1, 18 f., wo Paulus den 

Unotheus ermahnt, dass er eine „gute Ritterschaft" [χαλήν σιρατίίαν) übe, 
a a mit er^in gutes Gewissen habe, welches Etliche von sich gestossen und 
a n i Glauben Schiffbruch erlitten haben" (nfi>l τψ· πίβτιν Ιναναγηααν). Es 
eut; eben, „das Geheimniss des Glaubens in reinem Gewissen zu haben" 

Tim. 3, 8). -— β) Ebr. 6, 4. Hier ist von solchen die Rede, welche „ein-
^al erleuchtet, geschmeckt haben die himmlische G,abe und theilhaftig 
Worden sind des heil. Geistes" etc. und doch wieder abfallen (παραπϊβοπας). 

• weiter unten §. 90. — *) „Herr ich glaube, hilf meinem Unglauben" Marc. 
' 24, — Luc. 17, 5 (7rpo<T»fff ήμΐμ niaiiv). — 5) Ps. 73, 26 (Wenn mir 

S'eich Leib und Seele verschmachten etc.) mit 34,19; 51, 19 (die Opfer, die Gott 
*°Ы gefallen, sind ein geängstetes Herz). — β ) Job. 20, 29 (Selig sind, die 
m*ht sehen und doch glauben). Rom. 4, 19 (der Glaube'Abrahams, welcher 
^eht zweifelte an der Verheissung, sondern ward stark im Glauben und 

Gott die Ehre etc.) — 7 ) Der Typus dafür ist Christi eigene Anfechtung 
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dort ein, wo der Kampf momentan oder dauernd sistirt, d. h. wo er 
thatsächlich eingestellt wird, was gerade in Folge der Herrschaft 
jener trotzigen Sicherheitstheorie nahe liegt. Sobald der inwendige 
Mensch in die ungläubige Richtung des alten Wesens e inwi l l ig t , 
indem er vor Allem die sündenvergebendc Gnade als eine ihm 
persönlich geltende verwirft oder muthwillig verscherzt, hat er 
den Geist der Wiedergeburt verleugnet ')· Je nach dem schuld
bedingenden Maass solcher Glaubensverleugnung, d. h. je nach
dem sie mehr oder weniger wider besseres Wissen und Gewissen 
geschieht, muss auch die Wiederherstellung zum Glaubensstande 
sich verschieden gestalten. Jedenfalls ist die aufrichtige Busse 
und erneute Bekehrung (§. 59) der einzige Weg zur Rückkehr. 
Daher kann auch im Falle der gänzlichen Abstumpfung des Ge
wissens oder der verstockten Lästerung der Gnade ein Zustand 
innerer Bussunfähigkeit eintreten, der jenen Weg nicht mehr 
offen lässt. Die eintretende Herzensverhärtung würde die Nieder
lage im Glaubenskampfe als eine irreparable erscheinen lassen, — 
ein zwar möglicher, aber für menschliches Auge nicht sicher zu 
bestimmender Fall. So sehr in jeder Glaubensverleugnung der 
Keim zu jener sogenannten „Sünde wider den heiligen Geist" 
enthalten ist '*), so wenig dürfen wir für die noch währende Gna
denfrist auf Erden die Möglichkeit der Umkehr verneinen. Je
denfalls lässt sich jener daue rnde Fall aus dem Gnadenstande 
nur in empörerischem Trotz, dessen Kehrseite die Verzweiflung 
ist, vollzogen denken; so lange noch das Schuldgefühl rege und 
der Schmerz über den Abfall lebendig ist, kann auch jene ab
solute Niederlage noch nicht als eingetreten betrachtet werden 
(vgl. §. 90. C.). 

3. Gegenüber der krankhaften Schwankungstheorie wer
den wir für das Leben in der Wiedergeburt die Forderung stel
len müssen, dass der Glaube positive Fortschritte mache zu sieg
reicher Gewissheit. Denn der Stand des Glaubens ist nicht 
ein Stand ungewisser Meinung; sondern er weiss sich getragen 
von der siegreichen Macht der Gnade 3). Deshalb trägt er in 

in Gethsemane (Matth. 26, 38 ff.) und sein Ringen am Kreuz (Matth. 27, 
46). Auch redet der Herr von se inen παρασμοϊς Luc. 22, 28. — ! ) S. o. 
Anm. 3 S. 621. Vgl. 2 Petr. 2, 20 ff. (das Letzte ist ärger geworden, donn 
das Erste). Matth. 12, 45. — *) Vgl. Matth. 12 , 31 ff. (ή τον πνιύματοί 
βλασφημία) mit Ebr. θ, 4 f.; 10, 20; 2 Petr. 2, 10 ff. Eph. 4, 30 {λυπΟν 
το πνενμα αγιον). — 3) Rom. 8, 38 (ich bin gewiss , πίπααμαι γαρ, 
dass mich nichts scheiden kann von der Liebe Gottes etc.). Col. 2, 7 f.: seid 
gewurzelt und erbauet in ihm und fest im Glauben (βεβαιούμινοι tv rp 
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sich „den Sieg, der die Welt überwindet." Freilich darf der 
Christ, so lange er im Glauben und nicht im Schauen wandelt, 
ein anfechtungslosea Glaubeneleben weder erwarten, noch erstre
ben. Ein abschliessender Triumph mit Friedensschluss ist selbst 
für den Glaubenshelden nicht denkbar l ) . Aber eine innere Sie
gesgewissheit ist nicht bloss möglich, sondern als Symptom ge
sunder Glaubensfreudigkeit2) nothwendig und berechtigt. Im 
Einzelfall inneren Ringens tritt ein Glaubenssieg ein, sobald 
durch Gottes Gnade und die Kraft der Sündenvergebung der 
Christ sich aufgerichtet und zu neuem Kampf gehoben fühlt; 
oder sobald er einen besonderen Punkt seines Zweifels und sei
ner Verzagtheit durch die Erfahrung der Gotteskraft im Evan
gelium überwunden sieht. Dauernd wird der siegreiche Glau
bensfortschritt durch die tägliche Vertiefung der Gemeinschaft 
niit dem Herrn, den die christliche Heilserfahrung als den „An
fänger und Vollender des Glaubens" sich zu eigen macht 3). 
Und je mehr die persönlich erfahrenen Glaubenssiege als Gabe 
nnd Geschenk des Geistes Jesu in kindlicher Dankbarkeit er
kannt und gepriesen werden, desto mehr erweitert sich das In
teresse für die universellen Glaubenssiege, welche die Gemein
schaft des Glaubens (die Kirche) wider den Zeitgeist des Un
glaubens zu erringen hat. Weit entfernt davon, den Christen 
m geistliche Sicherheit zu versenken, wird jedes Stadium sieg
reichen Glaubensfortschritts mit erneuter Demüthigung zugleich 
ein verstärkter Beweggrund zu ernstem H e i l i g u n g s k a m p f e 
sein. — 

η 1 σ Τ ( ι ) . 1 Thess. 4, 10 f. (παραχηίονμιν νμης, ττ(ρισσίύαν μκλίον). 
Petr. 1, 10 (thut Fleiss, euern Beruf und Erwählung fest zu machen). 

£1· 1 Joh. 2, 13; 5, 4: Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, 
n nser Glaube. S. a. Anm. 1 S. 614. — >) Vgl. Ebr. 12, 6 ff. (wo die Noth-
wendigkeit der τικ,οΊίη für alle Gotteskinder hervorgehoben wird). — 2) πίη-
?αψορΐ„ τη-ς ηίστ(ως Ebr. 10, 20; 1 Thess. 1, 5; Rom. 4, 21; Col 4, 12. 
^ η«(>ρηβί« lv ηίστκ Phil. 1, 20; 1 Tim. 3 , 13; Ebr. 3 , 6; 10, 19. 

' Eph, 3, 12. — β) Ebr. 12, 2 (άψορωντίί f'i τόν της πίστιως άρχη-
У"" xttl κίιιωγήν Ίηΰονν etc.). 



Z w e i t e s C a p i t e ] . 

Der Heiligangskampf oder der Kampf in der Sphäre christlicher 
Lebensbetliütignng. 

§. 85. A . D i e f e i n d l i e h e n E l e m e n t e . Die o h j e c t i v e Erscheinungsform der

selben in der P f l i c h t e n - C o l i i s i o n . — D i e s n b j e e t i v e Ant inomie zwischen Fle isch 

und Geist (die Schoossünden). — D i e s о c i a l e Interessen-Collision bei steter M i s c h u n g 

von W e l t - und Gottesreich. 

1. Obwohl durch den im Glaubenskampf (§. 82—84) be
wahrten Geist der Wiedergeburt die Grundrichtung des Willens 
im neuen Ich eine gottwohlgefällige geworden (§. 63), vollzieht 
sich die tägliche Liebesarbeit des Christen doch nicht ohne ernsten 
und heissen Kampf. Denn um ihn und in ihm finden sich Got
tes- und Weltreich, Geist und Fleisch noch in einem relativen 
M i s c h z u s t a n d e 1 ) , welcher nur a l l m ä h l i c h überwunden 
werden kann. — In dem Maasse als durch die gottliche Liebes
offenbarung in Christo das Gericht über diese Welt ergangen 
ist (§. 64) und der Christ diesee Gericht an seinem eigenen Her
zen miterlebt hat (§. 65) , reagirt die Macht des selbstsüchtigen 
Gelüstes als Gesetz in den Gliedern und erzeugt eine Schaar 
von Feinden, die dem gesunden Heil igungsfortschritt Gefahr 
drohen. — Durch die mehr o b j e c t i v sich gestaltenden Gegen
sätze von Welt und Gottesreich tritt in das Christenleben jener, 
die höchste Lebensweisheit herausfordernde Widerspruch ein, 
welcher als C o l l i s i o n der P f l i c h t e n (vgl. §. 36) bezeichnet 
zu werden pflegt 2). Bs ist dieselbe eine nothwendige Folge der 

J) Vgl. Matth. 13, 30 ff. (die Gleichnisse vom Sauerteige, von der Misch
ung von Unkraut und Waizen) etc. S. die Anm. zu §. 81, 1. — 2 ) Die Pflich
tencollision liegt auch jenen verschiedenen Aussprüchen zu Grunde, wo Jesus 
davon spricht, „Zwietracht" gebracht zu haben auf Erden. Vgl. Anm. 2. 
auf S. 610. S. a. 2 Cor. 6, 14 f.: Ziehet nicht am fremden Joch mit den Un
gläubigen (tl; Je ΰυμφώνησις Χριβταϊ προς BtXinX;); 1 Cor. 7, 23 
(werdet nicht der Menschen Knechte). Matth. 18, 7 (ήνάγχη γαρ Ιΰτιν iA" 
fttlv τά σχήνάαΧα); Jac. 4 , 4 (ή ψιΧία τον χόαμου 'έχ^ρα τον 
Ιβτίν); 1 Cor. 1, 23 (Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein 
Aergerniss, den Griechen eine Thorheit). — 
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noch unüberwundenen Sündenherrschaft in dieser W e l t , in wel
cher der Christ seine Liebesarbeit zu vollziehen hat. Da treten 
denn im Zusammenhange mit der irdischen Berufsordnung und 
den verschiedenen Lebensstellungen (in Familie, Staat und Kir
che) die eigensüchtigen Ansprüche der alten Menschheit wider
streitend der g ö t t l i c h sanctionirten Heiligungsaufgabe des 
Christen gegenüber, der als ein Bürger des Gottesreiches durch 
sein Gewissen an den in Christo geoffenbarten Gotteswillen als 
an die einzige und höchste N o r m seines Lebens innerlich ge
bunden ist l ) . In den Gefahren weltförmiger (laxer) Nachgiebig
keit oder weltfeindlicher (rigoristischer) Nichtachtung gegenüber 
diesen unvermeidlichen Collisionen droht das er s t e feindliche 
Element dem gesunden Heiligungsfortschritt sich entgegenzu
stellen. 

2. Tiefer greifend sind aber die s u b j e c t i v e n , in dem 
eigenen sündigen Naturell lauernden Gefahren, welche beweisen, 
dass auch der Christ, sofern er noch alter Mensch ist, von je
nem unseligen Z w e i h e r r e n d i e n s t 2 ) nicht befreit ist, der sein 
inwendiges Leben zerspaltet. Im Zusammenhange mit dem 
t r ä g e oder l e i d e n s c h a f t l i c h begehrenden Fleische regt sich 
das alte, Wesen in der Form besonderer S c h o o s s ü n d e n 
und sucht in Gedanken, Worten und Werken das Gewissen zu 
verunreinigen und den Wandel zu beflecken. So wohnt der 
Hauptfeind des Heiligungsfortschritts nicht bloss als allgemeine 
Sündenlust, sondern als p e r s o n a l gefärbte Sündenneigung in 
der eigensten, schwachen Natur des christlichen Einzelindividuum 
und verlockt es von dem schmalen Wege der Pflicht auf den 
breiten W e g des Yerderbens 3 ) . Je nach dem Naturell (§. 26) wer
den sich also die Feinde der für Gott gewonnenen Seele höchst 
verschiedenartig gestalten. Es ist die schmerzliche Aufgabe der 
fortschreitenden christlichen Lebenserfahrung, bei der stets noth
wendigen Selbstzucht die Höcker und Flecken des individuellen 
Characters kennen zu lernen. Denn genaue Kenntniss der dem 
eigenen Seelenheil besonders drohenden Feinde ist die Haupt
bedingung für erfolgreichen Kampf. 

') Apostgesch. 4 , 19; 5 , 29: Man muss Gott mehr gehor
chen als den Menschen. — 2 ) Vgl. Matth. 6, 24; Luc. 16, 13; 2 Cor. 6 , 15 
mit Rom. 7, 15 ff.; Gal. 5, 17 ff. — 3 ) Matth. 7, 13 ff. (Gehet ein 
durch die enge Pforte etc.); vgl. auch Matth. 5 , 29 ff.; 7, 4 ff.; 
18, 8 ff., wo die auszureissenden „Glieder" und der auszuziehende „Balken" 
mir bildliche Bezeichnung für solche, dem eigenen Gewissen Aergerniss ge
bende Schoossünden sind. — 2 Cor. 12, 7 ff. — 
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3. Die sogenannten Schoossünden sind aber nicht bloss 
rein persönlicher Natur. Sie gestalten sich als V o l k s - und 
G e m e i n s c h a f t s s ü n d e n und begründen so eine verhängniss
volle In t er esse η-Collision, welche zu mannigfacher Collectiv-
Anfeindung und Collectiv - Anziehung Anlass wird. Von der 
Pflichten-Collision ist diese s o c i a l e Interessen-Collision 
in Rücksicht auf die in dieser Hinsicht dem Heiligungsfortschritt 
drohenden Gefahren wohl zu unterscheiden. Denn die Pflichten-
Collision ruht auf dem mit dem jetzigen Weltstände des Chri
stenthums zusammenhängenden Widerstreit scheinbar gleichbe
rechtigter sittlicher Gebote und gottgewollter Ideen. Die In
teressen-Collision ist aber ein Product jenes leidenschaftlichen 
Collectiv - Egoismus, wie er auch der christlichen Gemeinschaft 
selbst als Fleischesschwachheit innewohnt und die Bande der 
Liebe zu lockern droht 1). — Nach welchen Regeln bei solch 
naher Berührung von Welt- und Gottesreich innerhalb des em
pirisch christlichen Lebens die r e c h t e Ar t des H e i l i g u n g s 
k a m p f e s sich zu vollziehen hat, werden wir in dem folgenden 
Paragraphen darzulegen haben. 

§ . 8 6 . D i e r e c h t e A r t d e s H e i 1 i g u n g s к a in ρ fe s im Gegensatz zur laxen 

a n t in о m i s t i s c h e n Theorie der Compromisse (Indifferenz) und zur rigoristisch-n о -

m i s t i s c h e n Theor ie der A s k e s e (Intoleranz). — Die L ö s u n g der P f l i c h t e n -

C o l l i s i o n (Martyrium und Nothstand); die Grenzen des E r l a u b t e n im Hinblick aut 

die Selbstzucht der christlichen Persönlichkeit und die christliche Sit te; Bedeutung der 

A d i a p h o r a (Mitteldinge) im gemeinsamen I le i l igungskampf . — Die wahren Kampfes-

mittel oder die g e s u n d e c h r i s t l i c h e A s k e s e (Easten, Ge lübde , B u s s w e r k e , con-

silia evangeüea) . 

1. Die rechte A r t des H e i l i g u n g s k a m p f e s ist zu
nächst im Allgemeinen dadurch bedingt, wie wir jene M i s c h u n g 
v o n W e l t und G o t t e s r e i c h im christlichen Person-und Ge
meinleben beurtheilen. Wir können dieselbe, weil sie unum
gänglich ist und nach des Herrn Wort auch bis zum Ende blei
ben soll 2 ), für etwas an sich Normales halten, so dass wir mit 
dem Schmerz über diese Mischgestalt auch den vollen Ernst des 
Widerstreites gegen das wcltförmige (Unkraut-) Element um 
uns und in uns einbüssen. Das ist die Physiognomie des l a x e n 
Extrems auf dem Gebiete christlichen Heiligungslebens. Man 

') Gal. 5,15 (so ihr euch unter einander beisset und fresset, so sehet zu, dass 
ihr nicht unter einander verzehret werdet) vgl. mit 2 Cor. 12, 20 (ich fürchte, wenn 
ich komme, dass ich euch nicht linde, wie ich will - dass nicht Hader, Neid, Zorn, 
Zank, Afterreden, Ohrenblasen, Aufblähen, Aufruhr da sei); Phil. 1, 15;lCor.3, 
8 ff.; 6, 6 ff. (άόείφός μιτ' αδελφού κρίνεται). — 2 ) Matth. 13, 30 (Las
set beides wachsen bis zur Ernte). — 
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vergisst, dass das Reich Christi nicht von dieser Welt ist I ). 
Daher scheut man sich in die Collision hineinzutreten und tiefer 
ins Fleisch einzuschneiden. Es wird das Gebiet des E r l a u b 
ten und der sogenannten M i t t e l d i n g e ins Maasslose erwei
tert, und eine gewisse Indifferenz gegen herrschende Missbräuche 
geht mit dieser antinomistischen Theorie der Compromisse Hand 
in Hand. Eine bedenkliche Betonung der evangelischen Frei
heit macht sich geltend und tritt in der Zucht- und Kreuzes-
echeu gegenüber den persönlichen und socialen Schoossünden zu 
Tage 2 ). — Von der anderen Seite kann der eifrige Christ leicht 
in den Irrthum gerathen, dass er seinerseits jenen Mischzustand 
abthun und durch scharfe Grenzlinien in der Weise sogenannter 
Radicalcuren überwinden könne. Es werden dann willkürliche 
Schranken gezogen, um die „Kinder Gottes" von den „Welt
kindern" sichtbarlich zu scheiden. Man will reines (Waizen-) 
Feld haben und glaubt das Reich Gottes mit Gewalt an sich 
reissen und bauen zu können. Das ist die sonderliche Gefahr 
des r i g o r i s t i s c h e n Extrems in der Auffassung des Heiligungs
kampfes. Man vergisst hier, dass das Reich Christi nothwendig 
in dieser Welt ist, weshalb der Christ nicht aus der Welt fliehen, 
sondern vielmehr dieselbe durchläutern soll. Man täuscht sich 
vor Allem darin, dass man jenes „Gewaltthun", von welchem 
die Schrift im Zusammenhange mit dem Ansichreissen des Him
melreichs redet 3), nicht gegen die eigensten inneren Schossün-
den (den Balken im Auge) richtet, sondern fanatisch nach Aus-
Ben kehrt in splitterrichtender Tendenz. Man sucht dann die 
Collision, leugnet den Begriff des Erlaubten und zerstört die 
evangelische Freiheit in dem Gebiet der Adiaphora durch eine 
Pharisäische oder pietistische Intoleranz, welche dazu neigt, 
»Mücken zu seigen und Kamele zu verschlucken."4) Gegenüber 
dem eignen Fleisch aber macht sich eine äusserlich - nomistische 
Theorie der Askese geltend, welche in Werken selbsterwählter 
Geistlichkeit sich gefällt und doch den alten Menschen nicht 
ernstlich in den Tod geben wi l l δ ) . — Beiden Einseitigkeiten 
Werden wir als weit verbreiteten Ausartungen des christlichen 
Heiligungskampfes zu begegnen haben, wenn es gilt die (§85) 
genannten gefahrdrohenden Elemente erfolgreich zu überwinden. 

*) Joh. 19, 36. — *) Vgl. Gal. 5, 13 ff. (Warnung vor der Ц(ь,Ъе1к Ης 
«φοομί,ν τβ βαρχί). 1 Cor. 8 , 9 - 1 3 ; 10, 23 ff. Ebr, 12, 4; 2 Petr. 
2. 18 ff. Marc. 9, 50 (habt Salz bei euch etc.). - ») S. o. Anm. 2 S. 610. — 
*) Vgl. des Herrn Warnung Matth. 23, 4 ff.; 15, 9; Luc. 11, 39 ff. mit Gal. 
4, 7 f.; 5, 1. — 5 ) Col. 2, 1 6 - 2 3 ; 1 Tim. 4, 3 ff. -
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2. Was zunächst (a) die C o l l i s i o n der P f l i c h t e n be
trifft, wie dieselbe durch die objectiv - geschichtlichen W e l t 
verhältnisse hervorgerufen wird, so muss dem laxen Extrem ge
genüber die eventuelle Nothwendigkeit des M a r t y r i u m s , dem 
rigoristischen Extrem gegenüber die Rücksichtnähme auf den 
sogenannten N o t h s t a n d in den Vordergrund gestellt werden. 
In den meisten Fällen wird sich freilich herausstellen, dass die 
Collision nur eine scheinbare ist. Durch sachgemässe Gliederung 
der Pflichten (§. 45 f.) und durch Unterordnung aller Einzelge
bote unter das Hauptgebot der wahren Gottesliebe lässt sich 
die scheinbare Collision immer lösen. "Wo aber in Folge der 
Sünde Menschensatzung und Gottesgebot wirklich in Widerstreit 
gerathen, da wird der Christ um des Herrn willen die Folgen 
seines Bekenntniesmuthes zutragen haben und das M a r t y r i u m 
willig auf sich zu nehmen bereit sein l ) . Fern von aller gesuch
ten und provocirenden Oppositionssucht soll er, als ein Christ 
leidend, in solcher Schule des Kreuzes eventuell die leiblich
irdischen Interessen den ewig-himmlischen gegenüber opfern 
und die Gewaltausbrüche der Weltfeindschaft mit Darangäbe 
seines Eigenthums und Lebens, seiner socialen Berufsstellung 
und Ehre ertragen2). Der Segen solchen Martyriums würde 
aber verloren gehen, wenn dasselbe durch Eingriff in fremde 
Rechte und Pflichten als ein selbstbereitetes erschiene3). Auch 
darf nicht die zeitweilige Schein - Collision als Anlass zum 
Martyrium gesucht werden, wie das rigoristische Extrem 
will. Die sogenannte Lehre vom N o t h s t a n d e tritt hier als 
ethisch bedeutsamer Grenzwall dem selbstgesuchten Martyrium 
entgegen. Alles was man in den verschiedensten Formen der 
Selbsthülfe a l s N o t h w e h r , N o t h r e d e (Nothlüge) oder N o t b -
d i e b s t a h l zu rechtfertigen sucht, ist stets durch momentane 
Pflichtencollision bedingt und hervorgerufen. Es liegt auf der 

i) Vgl. Matth. 5 , 10: Selig sind, die um Gerechtigkeit willen ver
folgt werden. Apostgesch. 4, 19 ff.; 5, 29; 1 Petr. 2, 19 ff.; 4, 14 ff.; Ebr. 
12, 3 ; 2 Tim. 3, 12: Alle die gottselig leben wollen in Christo Jesu, werden 
Verfolgung leiden. — Ueber μάρτυς, μηρτνριαν als Leidens- und Blutzeug-
niss vgl. Act. 2 2 , 20; Арок. 2 , 13; 17, 6. Meist kommt der Ausdruck in 
der Schrift nur für das positive Zeugniss vor. — 2 ) Vgl. Marc. 10, 29 f. β* 
parall.: Wahrlich ich sage euch, es ist Niemand, so er verlässt Haus oder 
Brüder oder Schwestern etc. um meinet- und um des Evangelii willen, der e 8 

nicht hundertfältig empfange etc. — ») Vgl. 1 Petr. 2, 20 («yfrflortoioiVrff 
xai ηάαχοντ(ς) mit 4, 15 (niemand unter euch leide als Mörder etc.; leidet 
er aber als ein Chr i s t , so schäme er eich nicht). — 
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Hand, dass es dem Heiligungsleben und der Wahrheitsliebe des 
Christen widerspräche, wollte man „aus der Noth eine Tugend" 
machen oder durch die Noth das wirkliche Unrecht als erlaubt 
beschönigen. Die allgemeinen Grundgesetze christlichen Heils
lebens können n i e m a l s durch äussere oder zufällige Collisions
verhältnisse aufgehoben werden. Wohl aber kann und soll bei 
offenbar vorliegenden, unverschuldeten Collisionsfällen eine Vor
ausnahme oder ein Aufschub derjenigen Pflichten eintreten, die 
bei geordneten Verhältnissen unzweifelhaft dem Christen zustehen. 
So wird die N o t h w e h r nur eine Form der berechtigten Selbst
hülfe, die lediglich in Rücksicht auf die Zeitumstände (wo peri-
culum in mora vorliegt) statt durch die berufenen Organe durch 
das gefährdete Einzelsubject vollzogen wird 1). Die N o t h r e d e 
aber wird sich nie als Noth-Lüge entschuldigen, geschweige 
denn rechtfertigen lassen 2 ) , sondern kann nur in dem Falle er
laubt sein, wo in der zeitweiligen Verschweigung oder Verleug
nung des Tbatsächlichen (Wirklichen) die gottgewollte Kund
gebung der W a h r h e i t gefördert und ins Auge gefasst wird. Das 
tritt namentlich in solchen Collisionsfällen zu Tage, wo die Wahrheit 
aus intellectuellen oder sittlichen Gründen von dem, welchem sie 
gilt, gar nicht erfasst werden kanjn. Endlich aber darf eine durch 
Noth veranlasste momentane Verwendung oder Verwerthung 
fremden Eigenthums nie als Nothd iebs tah l bezeichnet und 
entschuldigt werden; vielmehr rechtfertigt sich jenes Verfahren 
nur unter der Voraussetzung, dass bei augenblicklicher Unmög
lichkeit des geordneten Rechtsweges (vgl. §. 112) der Einzelne 
sich eine Eigenthumsverwerthung erlaubt, für welche er beim 
Eintritt normaler Verhältnisse Rechenschaft abzulegen bereit und 
im Stande ist. Jedenfalls ist in allen solchen Collisionen das 
rigoristische Zerhauen des Knotens ebensowenig berechtigt, als 
die laxe Zweckmässigkeitstheorie, welche in jesuitischer Weise 
durch unheilige Mittel (angeblich oder wirklich) heilige Zwecke 
meint fördern zu können. Das christliche Gewissen wird nur 
dann rein erhalten, wenn auch im Nothstande die allgemeine 
Regel befolgt wird, dass dem vornehmsten Gebot der Liebe alle 
Detailverhältnisse des empirischen Lebens sich ein- und unter
zuordnen haben. — Daher wird das christliche Gewissen 
die äussere Pflichten - Collision nie in dem Maasse schmerzlich 

') Eöm. 12, IT» (in) ('αντονς txdixovviff) ist nicht dagegen, da ein 
»ist es möglich" (tl δυνατόν) voraus gebt. — 2) Vgl. Petri Verleugnung 
Marc. 14, 68 ff. — 

ν · Oeningen, Socialethik. ТЫ. II. 41 
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empfinden, als die mit den S c h o o s s ü n d e n zusammenhängen
den s o n d e r l i c h e n G e f a h r e n des persönlichen Heilslebens (b). 
Hier tritt die gewissenhafte Beurtheilung und Begränzung des 
im christlichen Sinne E r l a u b t e n und U n e r l a u b t e n in das 
volle Licht. Man kann sehr wohl im Allgemeinen als e r l aub t 
gelten lassen, was nicht durch Gottes heiliges Gesetz verboten 
und demgemäss vor dem Forum christlichen Gewissens auch 
nicht verwerflich ist. Ja es ist von grösster Wichtigkeit im Hin
blick auf die freie Mannigfaltigkeit sittlicher Lebensbewegung, 
die Grenze des Erlaubten nicht durch willkürliche Menschen
satzung l ) rigoristisch zu verengen und das verbieten oder ge
bieten zu wollen, was Gottes Wort und Gebot offen gelassen hat 
(wie ζ. B. die Wahl des Berufes, die unschuldigen Genussmittel 
und Freuden, die mannigfaltige Richtung der individuellen In
teressen und Liebhabereien etc. etc.). Aber es hiesse den wahren 
Heiligungsernst verleugnen, wollte man in der Weise der laxen 
Antinomisten Alles für erlaubt halten, was nicht durch ein allge
meingültiges Pflichtverbot oder Gebot bereits festgestellt ist. Denn 
je nach der inneren Stellung und dem Entwickelungsstadium 
des Christen ist dem Einen erlaubt, was dem Andern verboten 
ist (ζ. B. dem Kinde, dem Unmündigen, dem Schwachen, dem 
Kranken etc.). Und je nach der speciellen Sündengefahr, die 
gerade m e i n e m Naturell erfahrungsmässig nahe liegt oder inner
halb m e i n e s Berufskreises mir droht, werde ich die Grenzen 
des Erlaubten bedeutend verengen müssen. Hier tritt das Recht 
und die Nothwendigkeit christlicher Selbstzucht und Uebung 
(Askese) ein. Je wachsamer der Christ in der Schule der Selbst-
erkenntniss die eigenen Sündengefahren erforscht, desto mehr 
wird er in leiblicher und geistiger Hinsicht sich ve r sagen , 
was (an sich vielleicht erlaubt) gerade in dem Boden des eigenen 
Herzens Wurzel zu schlagen und als Unkrautsaame zu wuchern 
droht. Andrerseits wird er sich a u f e r l e g e n , was als beson
ders heilsame Uebung die noch schwachen Seiten der eigenen 
Persönlichkeit auszugestalten oder durch gute Gewöhnung zu 
stärken verspricht. Alles, was die wahre Freiheit und die ge
heiligte Festigkeit des christlichen С h a r a c t e r s zu fördern oder 
die Sclavenketten der Sünde zu lösen geeignet ist, muss auch 
im Heiligungskampf als Aufgabe der Askese (siehe sub 3) an
erkannt werden 2 ) . — Es weiss sich aber der Christ in diesem 

l ) Vgl. Das sind die φορτία βαρία xai όνοβάαταχτα des pharisäischen 
Standpunktes, von welchen der Herr redet Matth. 23, 4 ; Luc. 11, 46. — 
2 ) Darauf zielen die einzelnen sogenannten Prüfungsgeböte des Herrn 
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heissen Kampfe nicht als isolirto oder alleinstehende Persönlich
keit. Vielmehr wird er im Zusammenhange mit der ihn um
gebenden Gemeinschaft auch das Gebiet der In te ressen-
C o l l i s i o n (c) bei der rechten Art des Heiligungskampfes zu 
berücksichtigen haben. Denn Vieles, was dem Einzelnen im 
Hinblick auf sein christliches Entwickelungsstadium erlaubt er
scheinen kann, wird unerlaubt, sobald er mit liebevollem Sen-
sorium die Interessen und Bedürfnisse der ihn umgebenden Ge
sellschaft ins Auge fasst'). Sowohl die rigoristische als die laxe 
Theorie verkennt die tiefe Bedeutung dieses socialen Zusammen
hangs und stellt den Streiter Christi auf den Isolirschemel der 
persönlichen Seligkeitstendenz. Es gilt aber vor Allem, das 
A e r g e r n i s s zu vermeiden und die S a u e r t e i g s n a t u r des 
Evangeliums zu bethätigen. Das kann nur durch zarte Rück
sicht auf christliche Si t te und g e m e i n s a m e Zucht geschehen. 
Von diesem socialethischen Gesichtspunkte aus können erst die 
sogenannten M i t t e l d i n g e oder Adiaphora richtig beurtheilt 
werden. Je nach den besonderen Gefahren, welche der christ
lichen Gesellschaft in einer bestimmten Zeit oder unter eigen
tümlichen Umständen drohen, werden auch die sonst vielleicht 
Unschuldigen Dinge beurtheilt und demgemäss die Handlungs-
Weise des Einzelnen eingerichtet werden müssen (vgl. §. 117). 
Wo sich ein principiell bedeutsamer Widerstreit der Interessen 
(in statu confessionis) geltend macht, wird die christliche Lebens
weisheit (§. 70 f.) gegen die besondern Unsitten der Zeit ener
gischer reagiren und die besonderen Bedürfnisse der Zeit kräf
tiger zu beleben suchen. Im Allgemeinen gilt auch hier die 
Regel, die collective Gemeinschaftszucht nicht ohne stetige per
sönliche Selbstkritik zu üben 2). 

3. Die rechte Art des Heiligungskampfes wird also für den 
Christen stets diejenige sein, durch welche er in seinen oigenen 
Augen kleiner und erbärmlicher, aber durch Gottes Gnaden
gaben stärker und muthiger wird 3). Darauf zielen auch alle 

(consilia evangelica) Matth. 19, 21 (verkaufe, was dn hast etc); Luc. 16, 9. 
Marc. 10, 21 etc. — Ebenso die Mahnungen in Betreff des Abhauens der 
Glieder (Matth. 5, 29 ff.; 6, 18 ff.; Marc. 9, 47 etc.). Vgl. Ebr. 12, 4: Ihr 
habt noch nicht bis auf's Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die 
Sünde. — !) Darauf weisen Pauli Ermahnungen in Betreff des „Fleisch-" und 
»Krautessens", sowie des Gbtzenopferfleisches hin. Vgl. Rom. 14, 1 ff. (ver
wirret die Gewissen nicht); 1 Cor. 8, 11 ff.; Matth. 18, 7 ff.; Luc. 17, 1 ff.— 

2 ) Gal. 6 , 1 : Und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versuchet 
Werdest. Matth. 7, 5: Ziehe am ersten den Balken aus deinem Auge etc. 
Luc. 6, 42. — Vgl. aber auch Ebr. 10, 25 und 12, 14 ff. — ") Vgl. 2 Cor. 

41* 
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sonderlichen Kampfesmittel in der christlichen A s k e s e ab. Wäh
rend der stete, nothwendige Hintergrund für den Kampfeserfolg 
die fortschreitend vertiefte Gewissheit der schuldtilgenden Liebe 
Gottes in Christo ist (§. 54 ff.), muss die christliche Askese in 
der Einzelzucht sich geltend machen. Darin liegt zunächst die 
Bedeutung des F a s t e n s oder der leiblichen und geistigen Diä
tet ik. So sehr das Fasten, als zeitweilige Entsagung auf be
stimmte, an sich erlaubte Genüsse, in der Form äusserlicher Vor
schrift und willkürlicher Gesetzesbestimmung verwerflich ist ')i 
so sehr muss es im Heiligungskampf selbst heilsam und noth
wendig erscheinen, sobald es, als Entziehung der einem selbst 
gefährlich werdenden Genüsse, den inwendigen Menschen stärkt 
und befreit2). — Der negativen Kampfesform der Diätetik ent
spricht als positives Gegenbild das G e l ü b d e . Wir verstehen 
unter Gelübde jegliche ausser dem christlichen, selbstverständ
lichen Pflichten kreise liegende, freiwillig auferlegte Leistung. Es 
kann dieselbe in Form des guten V o r s a t z e s specielle, bisher 
vielleicht vernachlässigte Gebiete christlichen Liebesdienstes um
fassen; oder sie kann sich auf besondere O p f e r und L i e b e s 
g a b e n im Dienste christlicher Gemeinschaft beziehen; oder aber 
sie kann endlich als positive, bindende Form der Entsagung und 
Selbstkasteiung in B u s s w e r k e n zu Tage treten 3). Auch hier 
ist die Gefahr vorhanden, dass durch solche sonderliche Gelübde 
ein höherer Stand der Heiligung auf gesetzlichem Wege erreicht 
werden soll. Die Idee höherer Vollkommenheit und sonderlicher 
Pflichten für ein esoterisches Christenthum (durch consilia evan-
gelica, opera supererogationis, freiwilliges Cölibat, Klosterge
lübde) zerstört im Princip das Wesen evangelischer Freiheit und 
göttlicher Berufsordnung durch unerträgliche Menschensatzung-
Alle diese sonderlichen Kampfesmittel haben nur unter der Vor-

12, 9 ff,: Lasse dir an meiner Gnade geniigen etc. — *) Christus g e b i e t e t 
nirgends das Fasten, aber er setzt es voraus und normirt nur dio Art des
selben. Matth. G, 17 f. (wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt etc); 
vgl. Matth. 9, 14 ff.; 17, 21. Jedenfalls wird die gesetzliche Vorschr i f t 
des Fastens 1 Tim. 4, 1 ff. (πωμητιχι) γιψί'ππίη) als Teufelslehre gebrand
markt. Vgl. Col. 2, 18 ff ; 1 Cor. 10, 28 ff. — 2) Vgl. Apostgesch. 13, 2 f-J 
1 Cor. 7, й; 2 Cor. 6, 5. Auch in Bücksicht auf zarte Gewissen. Köm. 14, 
13 ff. S. o. Anm. 2 S. 030, — s) Die Schrift enthält nur auf alttestament-
lichem Boden directe Regeln für die Gelübde, ein Beweis, dass sie in die 
Vorschri f ten christlicher Sittenlehre nicht hineingehören. Vgl. 4 Mos. 6» 
21; 5 Mos. 12, 11 ff.; 23, 22 ff.; 3 Mos. 22, 21 ff. S. a. Act. 18, 18; 21. 
23 (Ρ&\ή\ Gelübde in Rücksicht auf die Juden). — 
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Aussetzung ethische Berechtigung, dass der Christ sie für ein 
Mittel individueller geistlicher Selbstzucht ansieht und so aus
beutet, dass sie ihm zum schmerzlichen und demüthigenden Zeug
niss seines eigenen Sündenelends und seiner jämmerlichen Un
Vollkommenheit werden ' ) . Dann wird in ihm der Heiligungsfort
schritt sich gesund vollziehen, als ein Fortschritt in der Gemein
schaf t mi t J e s u , dem Sünderheilande. Die rechte Art des 
Kampfes hat nur Ein e n t s c h e i d e n d e s Symptom: dass der 
Christ täglich gegenüber dem erfahrenen Gnadenreichthum Gottes 
№ seinen eigenen Augen ein grösserer Sünder werde 2 ) . Je mehr 
er den alten Adam sammt seinen Lüsten und Begierden ') er
säufen lernt und in diesem schmerzlichen Processe seiner eigenen 
Ohnmacht inne wird, desto mehr ist ihm durch Gottes Gnade 
der Sieg in Aussicht gestellt. 

§. 87. C. D i e e v e n t u e l l e E n t s c h e i d u n g : Im I l e l l i g u n g s k a m p f c . — D i e zei t 
w e i l i g e oder dauernde N i e d e r l a g e i m H e i l l g u n g s k a m p f oder die M ö g l i c h k e i t des e in 
tretenden S ü n d e n d i e n s t e s , gegenüber der o p t i m i s t i s c h e n T h e o r i e der stolzen 
H e i l i g e n . — D i e M ö g l i c h k e i t und N o t h w e n d i g k e i t des for tschrei tenden S i e g e s ü b e r 
d i e S ü n d e , gegenüber der p e s s i q i i s t i s c h e n Τ h o o r i e der v e r z a g t e n H e i l i g e n ; 

die S iegesgewisshe i t i n der G e m e i n s c h a f t J e s u des Aufers tandenen. 

1. "Wenn der Heiligungskampf, recht geführt, den Christen 
tagtäglich zum „grösseren Sünder" macht, so scheint von einer 
s i e g r e i c h e n E n t s c h e i d u n g in demselben kaum die Bede 
sein zu dürfen. Das Gefühl des Unterliegens müsste im Gegen-
theil ein permanentes werden. Von einem Vorwärtskommen 
könnte der aufrichtige Christ nichts wissen. Das ist auch 
die innere Stellung jenes christlichen P e s s i m i s m u s , 
der nur „verzagte Heilige" erzeugt. Das "Wahrheitsmoment in 
demselben ist die Betonung der stetigen Kampfesform christ
lichen Heilslebens und der Unmöglichkeit a b s c h l i e s s e n d e r 
Erfolge. Aber einseitig gefasst lähmt er gerade die Freudigkeit 
zum Weiterkämpfen. Denn diese ist durch die Möglichkeit eines 
Terraingewinnens, d. h. eines s i e g r e i c h e n F o r t s c h r i t t s be
dingt. Wir werden also jener kränkelnden Verzagungstheorie 
gegenüber die Möglichkeit und Nothwendigkeit einer wachsenden 
Sündenüberwindung nachzuweisen haben 4). Gleichwohl ist es 
Von tiefster Bedeutung, die Relativität solchen Fortschritts zu 

l ) Vgl. Jenes „tl Μας τίλαος dorn" Matth. 19, 21. - 2) Vgl. 1 Tim. 
*. 15 {πρώτος t l f i , αμαρτωλός) mit 1 Cor. 12, 7 ff. — 8) Eph. 4, 22ff. - *) Vgl. 
ftbrn. Qt i2 s 0 i a s S et nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterb
lichen Leibe etc. — S. a. Rom. 12, 1 ff. 2 1 ; 8, 13; Jac. 3, 2.4 ff. (Siehe die 
Pferde halten wir in Zäumen, dass sie uns gehorchen etc. Es gilt: χαλινα-
У<яуП<5а, Χλον το σώμα). — 
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erkennen, um nicht in der Weise des eingebildeten Opt imis - . 
mus in die Illusion der vollendeten subjectiven Heiligkeit zu 
gerathen. Dass es der Christ im Fortschritt des Heiligungs
kampfes nie zur Sündlosigkeit bringen kann, zeigt uns die stets 
drohende Gefahr des Falles, die auch für den, welcher „steht", nicht 
ausgeschlossen ist. Gegenüber jeglichem Uebermuth der stolzen 
Heiligen werden wir also die Möglichkeit einer zeitweiligen ode r 

dauernden Niederlage im Heiligungskampfe festzuhalten haben 1). 
2. Eine » N i e d e r l a g e tritt aber nicht ohne Weiteres durch 

jede, das Gewissen beunruhigende, weil im Widerspruch mit 
demselben begangene Sünde ein. Denn mit der anhaftenden 
Fleischesnatur ist erfahrungsgemäss auch ein stetiges mannig
faltiges Sündigen, selbst bei den besten unter den sogen, gu ten 
Werken, verbunden 2 ) . Je zarter das Gewissen ist und je em
pfänglicher für die Mahnung des heil. Geistes, desto mehr wird 
auch die feinste Gedankensünde beunruhigend und quälend sich 
dem Christen auf die Seele legen 3). Aber diesen S c h w a c h 
h e i t s s ü n d e n 4 ) gegenüber wird in dem unaufgehobenen Be
stand des Glaubens und des bussfertigen Kindessinnes das noth
wendige Heilmittel bereits gegeben sein. Sie fordern nur einen leben
digen Erneuerungs-Process in der stetigen Aneignung der rechtfer
tigenden Gnade (§. 56 u. 59). Von solchen schmerzlichen Schwach
heitssünden unterscheidet sich aber wesentlich der momentane 
oder dauernde S ü n d e n d i e n s t , wie derselbe durch eine he-
wusstermassen geschehende Einwilligung in den Willen des Flei
sches eintreten kann 5). So lange der Fleischeswille als eine 
schwere Prüfung empfunden wird, so lange der Weltsinn mit 
seiner Versuchung als Lust an den Christen herantritt, ja selbst 
wo der Teufel das Gotteskind in die innere Noth der 
Anfechtung bringt, liegt noch kein wirklicher Fall aus dem Heils
stande vor. Es können dann immer noch die Gnadenmittel genutzt 
werden und das unaussprechliche Seufzen der Seele auf den Herrn 
gerichtet sein t;J. Aber jede muthwillige Einzelsünde wider bes
seres Wissen und Gewissen schliesst schon die Gefahr eines 

i) Vgl. 1 Joh. 1, 8: (So wir sagen, wir haben keine Sünde); Jac. 3, 
2 f. (wir fehlen Alle mannigfaltiglich). S. d. Anm. zu §. 81, S. 612 und 
§. 84, S. 620. — 2) Vgl. 1 Joh. 2, 1 (Und ob Jemand sündiget, so haben 
wir einen Fürsprecher beim Vater etc). — ') Rom. 7, 26 (Ich elender 
Mensch etc.). — 4 ) Ueber die mit unsrer aaS-kyua zusammenhängenden Sünden 
vgl. Rom. 6, 10; 8, 26 (der Geist hilft unsrer Schwachheit auf); 2 Cor. 
11, 30; 12, 10. — 6) Vgl. Rom. 6, 8 ff. mit Jac. 1, 16 (ή Ιπ,Άυμία 
ΟνΙλαβονσα п'хги άμηρτίαν). — 6 ) Rom. 8, 26. — 
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dauernden Sündendienstes in sich. Ja, sie kann als Sünde zum 
Tode (§. 42) bezeichnet werden J), wenn sie mit der Liebe zum 
Herrn auch den G l a u b e n im Herzen erstickt. Nur durch einen 
schweren, den sonderlichen Fall ins Auge fassenden Buss
k a m p f kann solche Niederlage überwunden und gegenüber 
der eingetretenen Herzenshärtigkeit dem Geiste Gottes wieder 
Raum geschafft werden. Das Maass für die Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit dieser heilsamen Umkehr lässt sich menschlich 
nicht bestimmen. Es ist und bleibt ein inwendiges Mysterium, 
das nur dem Herzenskündiger durchschaubar ist. Aber jeglicher 
niuthwillige oder leichtfertige Sündendienst bewegt sich bereits 
auf jener schiefen Ebene, die in den Abgrund führt (§. 90). 

3. So gewiss jeder wachsame Christ vor jenem Fall in den 
Sündendienst zittern muss, so wenig darf er an dem Fort
schritt seiner Heils- und Liebesarbeit verzweifeln. Denn er steht 
nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade 2 ) . Er ver
mag deshalb, wenn auch nicht zur Sündlosigkeit, so doch zu 
jener Sündenfreiheit fortzuschreiten, welche im einzelnen Fall 
die Prüfung, Versuchung und Anfechtung durch die Kraft des 
heiligen Geistes siegreich überwindet3). Solche zunehmende 
Herrschaft über die eigene Sünde ist durch den stetigen Ge
brauch jener Kampfesmittel bedingt, deren wir in dem vorigen 
Paragraphen gedachten. Sie ruht aber wesentlich auf der Gewiss
heit der Liebe dessen, der uns zuerst geliebt. „In dem Allen 
überwinden wir weit", so fern und so lange wir als Reben am 
Weinstocke in der Gemeinschaft dessen bleiben, der den Tod 
durch seine Auferstehung endgültig »überwunden'). So kann 
auch der einfache, demüthige Christ mit dem Apostel dessen 
gewiss werden, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kön
nen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem 
Herrn. In ihm allein liegt auch eine Gewähr für den schliess-
üchen Sieg in dem Vollendungs- und Todeskampfe. 

l ) Vgl. Joh. 5 ,14; 2 Petr. 2,20; Uoh. 5 , 2 0 (αμαρτία προς Άάνατον). 
S. d. §. 90. — 2) Köm. ö, 14 ff. — s ) Vgl. Köm. 8 , 2. 37 (in dem Allen 
überwinden wir weit, um desswillen, der uns goliebet) mit 1 Cor. 15, 57 
(Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat) und Joh. 16, 33; 1 Joh. 5, 
4- - S. a. Ps. 84, 8; 118, 14 f. — *) Joh. 15, 1 ff. -



D r i t t e s C a p i t o l . 

Der Vollendiiiigskaitipf oder der Kampf der Hoffnung' im Tode. 

§. SS. Α D i e f e i n d l i c h e n E l e m e n t e in dem abschliessenden Kntscheidungs-

kampt'c. — Die o b j e c t i v e n G e g e n s ä t z e : T o d und L e b e n , das Wel t re i ch mit dem 

Fürsten des T o d e s und das Gottesreieh mit dem Fürsten des Lehens . — Die s u b j e c 

t i v e n Gegensä tze : D i e Hoffnungslosigkeit in den Formen der Τ о d с s a n g s t und 

L e b e n s 1 u s t , der T o d e s s e h n s u c h t und des L e 1> e η s ü b e r d r u s s e s gegen

über der christlichen Hoffnung, w ie sie in den Formen der Τ о d e s b e r e i t s с h a f t 

und h e i l i g e n L e b e n s s a t t h e i t , des T o d e s h a s s e s und der f r ö h l i c h e n 

L e b e n s z u v e r s i c h t zu T a g e tritt. 

1. Weder der Glaubens-, noch der Heiligungskampf kom
men im Laufe der irdischen Entwickelung des Christen mit Noth
wendigkeit au einem entscheidenden Abschluss (§§. 84 u. 87). 
Daher muss auch die Vollendung des Heilslebens (§. 72 ff.) sich 
in Form eines schliesslichen Entscheidungskampfes vollziehen. 
Weil der physische Tod des Einzelchristen für das menschliche 
Auge die gottgesetzte Grenze aller Kampfesarbeit auf Erden ist, 
so können wir diesen kritischen Entscheidungskampf auch als 
T o d e s k a m p f bezeichnen. Es darf aber damit nicht die Mein
ung verbunden werden, als decke sich zeitlich der Todesaugen
blick mit dieser sittlich entscheidenden Krisis. Sie zieht sich 
vielmehr durch die ganze Gnadenfrist hindurch und gewinnt nur 
in dem Gedanken des Todes ihren bedeutsamen Höhepunkt 1). 
Wann und wie für den Einzelnen dieser Höhepunkt eintritt, in 
welchem Gott ihn vor die schliessliche Entscheidung stellt, bleibt 
auch dem Christen ein verborgenes Geheimniss; ein Grund mehr, 
j e d e n Augenblick des Kampfes in seiner entscheidenden Be
deutung sich vor das Gewissen zu stellen 2 ) . 

2. Hoffnungslos kann der Christ, auch wenn er sich als alten 
Menschen gegenüber der Sterbensnothwendigkeit (§ . 51) be
trachtet, schlechterdings nicht sein. Das widerspräche der im 
Glauben von ihm bereits erfahrenen Erlösungskraft und Befrei-

!) Vgl. die Anm. zu den §§. 51 und 81. — 2) Matth. 24, 13 (Ό ,',πο-
μίίνας «if riJUc οίτος, noifineurti) vgl. mit Jac. 5, 11: (Siehe, wir preisen 
selig etc.). - Ebr. 9,· 27: (Dem Menschen ist gesetzt e inmal zu sterben 
und darnach das Gericht). — 2 Cor. 5, 10. — 
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ungsmacht der göttlichen Gnade (§. 57 ff.). Es können daher 
dem Christen die in jenem Entscheidungskampfe drohenden 
Feinde nicht mehr in der nackten Gestalt natürlich herrschender 
Todesmächte entgegentreten. Die objective Macht des T o d e s , 
als des Soldes der Sünde l ) , erscheint gebrochen durch die Macht 
des L e b e n s , als der Gnadengabe Gottes in Christo 2 ) . In diese 
vergängliche W e l t des Todes hat sich das ewige R e i c h des 
Lebens eingesenkt. Und über den Fürsten dieser Welt, der des 
Todes Gewalt hat, ist bereits der Fürst des Lebens als der 
„Stärkere" gekommen 3), welcher dem Tode die Macht genom
men (§§. 55 f. 64 f. 73 f.). 

3. Daher wird im Angesicht der letzten Krisis für das christ
liche Hcilsleben die dem alten Wesen eignende Hoffnungslosig
keit auch in eigenthümlichen subjectiven Formen sich kund
geben. In denselben hat der Christ die zu überwindenden 
f e i n d l i c h e n E l e m e n t e bei dem Vollendungskampfe kennen 
zu lernen. Je nach der individuellen Naturanlage werden sich 
dieselben bald mehr als Todesangst (die Kehrseite der krank
haften Lebens 1 ust), bald mehr als Todessehnsucht (dieKehr
seite des krankhaften Lebensüberdrusses) geltend machen 4). 
Diese Stimmungen treten feindlich und seelengefährlich jener 
geistgewirkten christlichen Hoffnung gegenüber, welche sich als 
wahrhaft himmlische Gesinnung (§. 76) in den Formen der 
Todesbe re i t s cha f t (die Kehrseite heiliger Lebenssattheit), 
oder des wahren Todeshasses (die Kehrseite der fröhlichen 
Lebenszuvers icht ) kund giebt 5). 

8. 83. B . D i e r e c h t e A r t d o s K a m p f e s gegenüber den Extremen der ρ i e 11 -
s t i s c h e n Todesfreundschafl und w e l t f ö r m i g e n Todesfurcht. — Oer T o d als 
letzte Ρ r ü f u η g , ernste V e r s u с h u n g und schwere Α η f e с h t u n g für den Chri
sten. — Die wahren К a m ρ f e s m i 11 e l : tagliches 8terben , K r e u z e s - und T o d e s g e 

meinschaft mit dem für uns gestorbenen H o r m . 

1. Die gesunde Stellung des christlichen Kämpfers und so-
niit auch die rechte Ar t des K a m p f e s im Hinblick auf die Voll
endung kann ebensowohl durch das p i e t i s t i s e b e , als durch 
das w e l t f ö r m i g e Extrem verrückt werden. Der pietistisch 
weltscheue Rigorismus neigt dazu, mit dem Leben sich zu ver-

i) Eöm. 0, 33; 5 , 12. — 2) Eöm. δ, 18; Ebr. 2, 14; 2 Tim. 1, 10; 
1 Cor. 15, 55. 57. — ») Matth. 12, 29; 1 Joh. 3, 8. — *) Ebr. 2, 15 (φό
βος Vanlrov) vgl. mit Luc. 9, 24 (wer sein Leben erhalten will etc.) 17,33; 
23, 30 (fallet über uns, ihr Berge"); Арок. 9, 0 (ζητήσονσιν οί άνθρωποι 
ιόν θιχναιον—χκ'ι Ιπίθνμήσονΰιν όпοΆανεΛί'). — 5 ) Phil. 1, 23 (ich habe 
Lust abzuscheiden) vgl. mit 3 , 21 ff.; 2 Cor. 5, 2—8. S. a. Gen. 35, 29. 
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feinden und den Tod als den erlosenden Freund zu betrachten, 
mit welchem wir als Christen so zu sagen ein Bündniss zu 
schliessen haben ' ) . Gegenüber der bei solcher Betrachtung auf
kommenden, krankhaften Todessehnsucht, welche mit weltmüdem 
Lebensekel oft Hand in Hand geht, gilt es, die Bedeutung des 
wahren Todes has s es in den Vordergrund zu stellen und die 
fröhliche Lebenszuvers ieht des Christon zu bewahren. Denn 
der Tod ist und bleibt der „letzte Feind" 2 ) , der so gewiss über
w u n d e n sein will, als Gott das Leben ist und daher alles Leben 
liebenswürdig macht. — Die weltförmige Laxheit hingegen buhlt 
mit dem S c h e i n des Lebens und erzeugt jene leidenschaftliche 
irdisch-zeitliche Lebenslust, die nur zu leicht auch beim aufrich
tigen Christen in Sterbensangst und Todesfurcht ausartet. Dem 
gegenüber gilt es, die wahre Todesbere i t schaf t zu erhalten, 
welche aus jenem Heimwehgefühl des Christen (§. 75) heraus
geboren wird. Sie erfüllt ihn mit jener heiligen Lebenssattheit, 
welche sich gern ausspannen lässt aus dem Joch irdischer 
Mühsal 3). 

2. Die pietistische Illusionstheorie berührt sich in der Form 
der Lebensmüdigkeit oft mit dem anderen Extrem der Weltförmig-
keit. Ihr gegenüber ist die rechte Kampfesart dadurch näher zu 
begründen, dass auch dem christlichen Bewusstsein der Tod als 
l e t z t e P r ü f u n g , ernste V e r s u c h u n g und s c h w e r e A n 
f e c h t u n g entgegentritt. Denn obwohl der Christ als begna
digtes Gotteskind kraft göttlichen Wortes den Tod nicht 
„schmecken" soll ewiglich 4), so weiss er doch, wie Christus 
selbst 5), dass das eigene Fleisch nur mit Schmerzen abge
streift werden kann und muss 6 ) . Daher wird ihm der physische 
Tod eine letzte Ρ r ü f u η g, in welcher der Sündenunflath schliess
lich von uns abgestreift werden soll. Diese kann sich aber nicht 
ohne ernste V e r s u c h u n g vollziehen, weil der uns anklebende 
alte Mensoh absolut keine Lust zum Sterben hat. Endlich aber 
steigert sich die Versuchung zur A n f e c h t u n g ; wenn die Anklage 
des Gewissens im Hinblick auf ungesühnte Sünden laut wird. , 

3. Eben weil mit dem Tode solche gesteigerte Versuchung 
und Anfechtung eintritt, soll und wird der wahre Christ nicht 

l ) Vgl. dagegen Jes. 28, 15, wo es von den Feinden des Herrn heisst, 
dass sie sprechen; „wir haben einen Bund mit dem Tode" etc. — 2 ) 1 Cor. 
15, 26 (ίβχητος ΙχΙτρος χηταργιϊτπι б Э-άνατος)- Vgl. Ps. 90 , 7 ff. — 
») S. о. Anm. 5 S. 637. Phil. 1, 21 ff.; 2 Cor. 5 , 2 ff. — «) Joh. 5, 24]; 
8, 52. — 5 ) Matth. 28, 38 (ηίρίλυπός Ιβτιν i\ ψυχή μου $ως 9αν«του). — 

β) 1 Cor. 15, 56 (Stachel des Todes ist die Sünde). — 
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in der Weise weltförmiger Laxheit den Ernst bussfertiger Be
kehrung und den fleissigen Gebrauch gottgesetzter Kampfes
mittel a u f s c h i e b e n . Die sogenannte Bekehrung auf dem Tod
bette, obwohl an sich nicht unmöglich, ist doch im Drang des 
letzten Augenblickes eine precäre und für denjenigen unwahr
scheinlich, der es nicht gelernt hat, im täglichen Sterben sich 
zu üben *). Wenn der Glaubens- und Heiligungskampf im Leben 
in rechter Weise geführt werden (§§. 83 u. 86), so sind sie schon 
der stete Anfang des Vollendungskampfes. Denn sie stellen den 
Christen unter- das Kreuz und ermöglichen dadurch im Ange
sicht des fortwährend drohenden Todes ein tägliches Sterben 
des Menschen mit Christo, dem für uns gekreuzigten H e r m 2 ) . 
Diese heilsame Todesgemeinschaft mit dem Lebensfürsten wird 
aber auf Grund der Taufgnade (§. 58 f.) dem Christen im Voll
endungskampfe göttlich verbürgt 3), während die heilige Abso
lution und das Abendmahl, als eigentliches Sterbesacrament4), 
ihn zu dem letzten „Kampf und Strauss" siegreich zu stärken 
geeignet ist. 

§ . 9 0 . C. D i e k r i t i s c h e E n t s c h e i d u n g im Todeskampfe und das letzte 
Gericht. — Die Mögl ichkei t einer dauernden N i e d e r l a g e und ewiger V e r d a m m 
n i s s , gegenüber der laxen Theorie des absoluten Universalismus (А ρ о к a t а s t a s i s ) ; 
rtie Nothwendigke i t einer G e r i c h t s r e i f e in beharrlicher Vers tockung (Sünde widtr 
den heil. Geist) als B e d i n g u n g der V e r d a m m n i s s , gegenüber der rigoristischen W i l l 
kürtheorie des absoluten Partieularismus ( P r a d e s t i η a t i o n ) . — D i e S iegesgewiss -
helt im T o d e und der E ingang in das Reich ewigen Lebens durch die Gemeinschaft 

mit Christo, dem verherrlichten Todesüberwinder . 

1. In den bisher von uns betrachteten Kampfesgebieten war 
die eventuelle Entscheidung, wie gesagt, nie eine abschliessende. 
Denn es blieb der M i s c h z u s t a n d zwischen Geist und Fleisch, 
Gottes- und Weltreich, wenn auch innerhalb des Christenlebens 
das Gute principiell die Herrschaft über das Böse gewonnen hat 
(§§. 63 ff., 81,2). Hier tritt nun die volle Bedeutung des Todes
kampfes, wie für die Einzelseele, so für die gesammte Reichsge
nossenschaft Christi zu Tage. Der schlechte MischzustandБ) kann 
nicht ewig währen, wenn anders Gottes Gedanken und Rathschlüsse 
zu ihrer zielsetzlichen Vollendung (§. 72 f.) kommen sollen. Das 
j ü n g s t e G e r i c h t ist nur der biblisch berechtigte Ausdruck 6) 
für die grosse socialethische Wahrheit, dass Alles Kranke nur 
durch „Krisis" zur Genesung und Heilsvollendung gelangen 

') 1 Cor. 15, 30 f. - 2) Eöm. 6 , 5 f.; 8, 13. 17; 1 Petr. 4, 1 ff.; 
2 Tim. 2, 11 (πιστός 6 λόγος" il γϋρ σννηπιθάνομιν, χκί βυζήβομεν). 
— 3 ) Eöm. 6, 3 f. — <) Joh. 6, 53 ff.; Jac. 5, 16. 20. —«) Matth. 13, 40 ff. 
— β) Ή ίσχάτη ήμίρη, ή ήμίρη τής χρίΰίως etc. Matth. 12, 41 f.; l u e . 
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kann. Es ist daher ein christliches Reichsgrundgesetz, dass aller 
Kampf auf Erden die Folge einer entsprechenden ewigen Ent
scheidung mit sich bringen muss. Sonst wäre derselbe ohne 
Zweck und Z i e l 1 ) - Die Entscheidung ist als eine k r i t i s c h e 
nothwendig mit einer S c h e i d u n g von Gut und Böse verbunden. 
Es soll endlich klar werden, was hier in diesem Weltlauf in 
ewigem Ringen noch durch einander wogt 2 ) . Da muss dann 
wie für die Welt-, so für die Gotteskindsehaft die abschliessende 
Entscheidung eintreten. Sie vollzieht sich in dem individuellen 
und makrokosmischen (eschatologischen) Todeskampfe, indem 
mit demselben die Berufungs- und Gnadenzeit abschliesst und 
somit absolute Niederlage (Fall) oder absoluter Sieg (Auferstehen) 
eintritt. 

2. Das Schreckliche und dem (unheiligen) natürlich sittlichen 
Bewusstsein Widerstrebende in dem Gedanken eines dauern
den Falles mit entsprechendem Gerichtsabschluss will vor Allem 
innerlich gerechtfertigt und motivirt sein. Die laxe Ansicht des 
absoluten Universalismus erträumt sich eine Beseligungstheorie, 
nach welcher schliesslich alle Einzelnen durch den Todeskampf hin
durch zum ewigen Leben der Gottesgemeinschaft gerettet werden 
sollen. Diese mit dem Namen der Apokatastasis (Wiederbringung 
Aller) bezeichnete, weitverbreitete Anschauung zerstört geradezu 
alle sittliche Teleologie und stumpft in Folge dessen den Ernst des 
irdischen Entscheidungskampfes ab. Entweder muss sie die 
göttliche Gnade dann als eine universell zwingende Macht den 
Grundgesetzen ethischer Freiheitsentwickelung entziehen, oder 
sie verewigt die Unklarheit des vorbereitenden Mischzustandes 
und hebt den bedeutsamen Begriff der Gnadenfrist gänzlich auf. 
Gegenüber solcher schlechten Unendlichkeit müssen wir daran 
festhalten, dass nach allen Gesetzen gottgewollter ethischer Ent
wickelung ein Ziel der Rechenschaft und Vergeltung eintreten 
muss, in welchem die göttlich abwägende Gerechtigkeit zur Reife 
bringt, was der Mensch bei Leibes Leben („nach den Werken") 
gesäet hat 3). Daher ist das Endgericht für den Makrokosmos 

10, 14; 11, 31 f.; Joh. 6, 39 f.; 11, 24 f.; 12, 48; etc. - 1) τίλος und 
ανντίλαα s. ad. §. 72 if. — 4) Vgl. 1 Cor. 4 , 6: Darum richtet nicht vor 
der Z e i t , bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht 
bringen ( i / iMrifff i) , was im Finstern verborgen ist, und den Kath 
der Herzen offenbaren {i/,ανιρώαιι τάς βονΧάς των καρδιών). Ebenso 
2 Cor. 5, 10 (ηάντης ί/μιΐς ιρανίρω&ϊινηι cfiZ). — 8 ) Daher das Schreck
liche des „in der Sünde Sterbens", wovor der Herr selbst warnt Joh. 8 , 21. 
24 {so ihr nicht glaubet, dass ich es sei, so werdet ihr sterben in euerer 
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das, was für den Einzelnen das entscheidende Gericht des Todes 
(§. 51) ist. — Andrerseits verliert aber diese ewige Entscheidung 
jeden Schein ungerechter Willkür oder Grausamkeit, wenn wir 
ins Auge fassen, dass jenes Gericht nur den Strafzustand für 
den Einzelnen verhängen kann und wird, welcher seinem inneren 
Seelenzustande vollkommen entsprechend (adäquat) ist. Das be
tonen wir im Gegensatz zu jener furchtbaren, rigoristischen Will-
kürtheorie, welche kraft particularistischer Prädestination eine 
Anzahl Menschen, reife oder unreife, Heiden oder Christen, der 
ewigen Verdammniss Preis giebt. Wenn irgendwo, so wird hier 
a l le ethische Teleologie zerstört. Das Gericht erscheint als ein 
äusserliches Verhängniss, dessen Tragik ohne alle psychologische 
Motivirung lediglich in einem tyrannischen Willküracte der All
macht wurzelt. Dagegen lehrt die gesund christliche Weltan
sicht, dass nur wo die Gottlosigkeit zur Reife gelangt durch Ver-
stockung wider besseres Wissen und Gewissen, die dauernde 
Niederlage als nothwendiges Ergebniss sich herausstellt *). Die 
„ewige Verdammniss" ist nur der Ausdruck göttlich heiliger 
Toleranz 2) gegenüber der Möglichkeit einer Verfestigung im 
Bösen, eines empörerisch gesteigerten, dämonischen Missbrauchs 
der Freiheit3). Daher trägt sie eine durchaus ethische Signatur. 
Nur wo die Sünde wider den heiligen Geist als der nothwendige 
Höhepunkt bewusst gottwidriger Willensentscheidung die innere 
Umkehr unmöglich gemacht hat, ist das verdammende Gottes-
urtheil der Ausdruck dafür, dass hier die Wege der Barmherzig
keit erschöpft sind. Da vollzieht sich die innere Gerichtsreife in 
der Form der verfestigten Sicherheit, deren Kehrseite die abso
lute Verzweiflung ist. Ob alle die, welche im Dienste des Bösen 
auf das Fleisch gesäet haben, schon im Moment des physischen 
Todeskampfes zu dieser Gerichtsreife durch eine gottgesetzte 
Entscheidung gedrängt werden, oder ob in einer uns unbekannten 
Weise für die auf Erden nicht berufenen Todten die Entscheid
ung anderweitig herantritt4), lässt sich durch menschliches Wissen 
nicht bestimmen. Es reicht in ethischer Hinsicht aus, festzu
stellen, dass für uns im Tode die Aussicht auf Umkehr ab
Sünde). — Ueber die Ernte und die nothwendige Sche idung von Gut 

und Böse vgl. Matth. 13, 30. 39; Joh. 4, 86; Арок. 14, Ιό f. mit Matth. 

25, 46. Арок. 20, 12 f.; 21, 8 f.; Ps. 73, 17. 19. — i) Vgl. Ebr. 10, 26 

(bei dem ΐχονΰίως ί<μ«ι>τάνιιν ist kein Opfer mehr gegenüber der 

Sünde möglich); vgl. 6, 3ff. mit 2 Petr. 2, 20; Matth. 12, 32 ff. undParall. 

— 2 ) Арок. 22, 11: Wer böse ist, sei immerhin böse etc. — *) 2 Thess. 

2, 3 ff. — <) Vgl. übrigens 1 Petr. 3, 18 f. mit 4, 6. — 
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schliesst, und dass Gottes Liebe, die nicht den Tod des Sünders 
•will*), auch nichts wird unterlassen haben, was ihn hätte ge
winnen können. 

3. Mit einer also motivirten Entscheidung im Todeskampfe 
schwindet aber auch der Schein eines widrigen Dualismus in 
dem gottlichen "Weltziele2). Denn die gotterlöste Menschheit 
als Gesammtorganismus gedacht und der Einzelne als gotterlöstes 
Glied dieser Gesammtheit, sie gehen durch die letzte Krisis zum 
ewigen L e b e n , zum gottgewollten Verklärungszustande ein 
(§§. 74 u. 80). Eine andere Siegesgewissheit im Tode kann der 
Christ nicht haben, als dass er durch die Gnade in Christo, dem 
verherrlichten Todesüberwinder3), der ersehnten Friedens - und 
Lebensgemeinschaft mit Gott theilhaftig werde 4). Der Tod wird 
ihm der Eingang zum Leben, und sein stetes Trachten nach 
dem Reiche Gottes ist dann in der Theilnahme an dem ver
klärten Himmelreiche zum seligen Abschluss gekommen 6). — 

i) Vgl. Ez. 18, 23 mit 33, 11. - 2) Vgl. 1 Cor. 15. 28 (a-eog τα πάν
τα Ιν πΰσιν) mit Oif. Joh. 21, 4 ff. (der Tod wird nicht mehr sein etc.). 
— 8) Apostgesch. 2, 24 (er hat aufgelöset die Schmerzen des Todes) vgl. mit 
Luc. 9 ,27; Ebr. 2, 9ff.; Offenb. Joh. 1,18; 2, 10 etc. — *) Off. 14, 13 (Selig 
sind, die in dem Herrn sterben etc.). Ebr. 4, 10; Jac. 5 , 11; 1, 12; 2 Tim. 
4, 7; Eöm. 8, 11 ff. - ») 1 Cor. 15, 56 ff. — 



Z w e i t e r U a u p t t h e i l . 

Das Heilsleben des Christen nach seiner practischen Be
thätigung innerhalb der concret geschichtlichen Gemein

schaftsformen. 

§. 91. A l l g e m e i n e s über das Verhä l tn iss des chr ist l iehen Hei ls lebens zu den c o n -
c r e t - g e s c h i c h t l i c h e n Gemeinschaf ts formen. — Gefahrdrohende Consequenzen 
der ρ e r s ο η а 1 ethischen (p iet is t isch-rat ional is t ischen) und socia l ρ h y s i s с h e η ( n a t u -
ra l is t isch-pantheist ischen) Auf fassung der Gosel lschatts lehre. — B e h a n d l u n g und G r u p p i r -

u n g des Stoffes v o m Standpunkte c h r i s t l i c h e r S o c i a l e t h i k . 

1. Der erste Haupttheil christlicher Sittenlehre hatte das 
Heilsleben zunächst als i n n e r e n sittlichen Process von seinem 
Ursprung bis zur idealen Vollendung zu entwickeln. Dennoch 
musste überall die gliedliche Stellung des Christen zu der ihn 
umgebenden G e m e i n s c h a f t bereits ins Auge gefasst und be
rücksichtigt werden. Sowohl den alten, als auch den neuen 
Menschen vermochten wir nur im Zusammenhang mit der alten 
und neuen M e n s c h h e i t ethisch zu begreifen. Der Christ end
lich, wie er thatsächlich im Kampfe steht, trat uns immer 
in seinen realen Beziehungen zum Welt- und Gottesreich ent
gegen. Die von uns gefundenen Gesetze christlichen Heilslebens 
konnten also nur als in dem O r g a n i s m u s der gotterlösten 
Menschheit sich verwirklichende gedacht werden. — Es bewegte 
sich aber unsere bisherige Deduction absichtlich auf dem allge
meingültigen, die ganze gotterlöste Menschheit umfassenden Ge
biete. Die Rücksichtnahme auf die verschiedenen, concre t -
g e s c h i c h t l i c h e n Gemeinschaftsformen hätte den Ueberblick 
der Entwickelung durch die Menge des sich aufdrängenden De
tails stören müssen. Nachdem wir aber erkannt haben, dass 
und wie der Christ in seinen Lebensbeziehungen zu Gott, zur 
Welt und zum eigenen Ich nur als G e m e i n s c h a f t s w e s e n 
zum Bewusstsein seiner sittlichen Aufgabe gelangt, werden wir 
nunmehr uns genöthigt sehen, diese allgemeinen Beziehungen 
zu specialisiren. Es kommt darauf an, das Heilsleben des Chri
sten auch nach seiner mannigfach practischen Bethätigung inner
halb der g e s c h i c h t l i c h v o r l i e g e n d e n m e n s c h l i c h e n 
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G e m e i n s c h a f t s f o r m e n zu verfolgen. Es sind diese, vom 
Christen nicht erst erzeugten, sondern v o r g e f u n d e n e n Orga
nismen als gottgeschenkte sittliche Güter pietätvoll anzuerken
nen, um sie ihrer Idee entsprechend durch den Geist des Chri-
stenthums zu durchdringen und auszugestalten. 

2. In diesem zweiten Haupttheil wird sich die Berechtigung 
s o c i a l e t h i s c h e r Anschauung in allen einzelnen practischen Le
bensfragen zu bewähren haben, sowohl der ρ e r s ο η a lethischen (а), 
als der soc ia lphys i schen (b) Einseitigkeit gegenüber. 

a. Die gefahrdrohende Consequenz des personalethischen 
Standpunktes zeigt sich darin, dass man die concreten Gemcin-
schaftsgebilde als blosse P r o d u c t e des persönlichen Gesellungs
oder Congregationstriebes fasst. Die Individuen und Einzel
geister sind dann vor den Gemeinschaften da. Diese werden 
kraft freien Entschlusses hervorgebracht. Zu dieser Ansicht 
neigt jener pietistisch gefärbte Spiritualismus, der überall die 
wiedergeborene, fromme Einzelpersönlichkeit als die Voraussetzung 
der Gemeinschaft betrachtet; derselben Meinung huldigt aber auch 
jener liberalistisch gefärbte Rationalismus, der stets die freien 
Individuen betonen möchte, um die innerhalb der Menschheits
geschichte nothwendigen Gemeinschaften (Familie, Staat und 
Kirche) nach dem Willkürgesetz der Majoritäten erzeugen und 
demgemäss modeln zu können. Beide verkennen den organischen 
Naturboden jener Gemeinschaften, welche k e i m ar t ig entstehen 
und wachsen, und den Einzelnen als w e r d e n d e s geistleibliches 
Lebewesen (Kind) aus ihrem Schoosse erst zur Welt bringen. 
Beide bewegen sich in der erfahrungswidrigen Illusion, als hätte 
der Einzelchrist oder der Einzelmensch als solcher die Fähig
keit, durch Willensentschluss und freie Uebereinkunft mit An
deren jene Collectivorganismen zu schaffen oder nicht zu schaffen, 
während sie durchgehende gottgesetzte E x i s t e n z b e d i n g u n g e n 
seiner natürlichen und sittlich geistigen Bewegung (Freiheit) sind. 

b. Nach der entgegengesetzten Richtung tendirt der Social-
p h y s i k e r . Er sucht die Individuen als Producte der naturge
setzlichen Entwickelung jener Gemeinschaften zu begreifen. Fa
milie, Staat und Kirche sind dann „reale" Organismen, wie alle 
anderen physischen Gebilde, und die Einzelpersonen blos ver
schwindende E x e m p l a r e der Gattung, welche die fruchtbare 
Triebkraft des Ganzen aus sich heraus setzt und wieder abstösst, 
um selbst fortzuleben. Zu dieser Ansicht neigt vor Allem jener 
naturalistisch gefärbte Materialismus, der überall die blind wir
kenden Naturgesetze bewundert und abergläubisch verehrt, ohne 
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die geheimnissvolle Art ihrer "Wirkungsweise zu untersuchen. 
Zu solcher Consequenz gelangt aber auch jener deterministisch 
gefärbte Pantheismus, welcher die Einzelpersönlichkeit lediglich 
als vorübergehende Erscheinungsform der Idee betrachtet und 
nur in der Totalität die ewige Nothwendigkeit des dialectischen 
Processes verwirklicht sieht. Dieser social p h y s i s c h e n Ansicht 
stellt sich die Erfahrung ebenfalls entgegen. Denn überall sind 
es die Persönlichkeiten, welche die Idee als solche allein zu 
fassen und zu sittlichen Normen auszugestalten vermögen. Die 
concret-menschlichen Gemeinschaftsformen, obwohl selbst geglie
derte Organismen, sind doch Gruppenbildungen höherer geistiger 
Art, welche durch Sitten geregelt und von Idealen durchdrungen 
werden können und müssen, wenn sie anders nicht zu Grunde 
gehen sollen. Dadurch aber unterscheiden sie sich von den nie
deren Organismen der Natur- und Thierwelt (§. 1). 

3. Gegenüber dem unverkennbaren, geistlosen A t о m i s m u s , 
wie er jenen beiden Extremen gleicher Weise zu Grunde liegt, 
werden wir die Wahrheit und practische Fruchtbarkeit soc ia l -
e th i s che r Weltansicht in der nun folgenden c h r i s t l i c h e n 
S o c i o l o g i e durchzuführen haben. Sie kann gleichsam als 
Probe für die P r i n c i p i e n christlicher S o c i a l e t h i k gelten. 
Es muss sich hier das christliche Heilsleben als das wahrhaft 
erhaltende und fördernde Element auch in den geschichtlichen 
Menschheits-Organismen practisch bewähren. Dabei handelt es 
sich aber nicht um i r g e n d w e l c h e z u f ä l l i g e , hier und da 
auftauchende sociale Associationen (Vereine, Vergesellschaft
ungen). Diese kommen, wie wir sehen werden (§. 114 f.), über
haupt nur unter Voraussetzung des Bestandes jener allgemein 
menschlichen und für die humane Existenz n o t h w e n d i g e n 
o r g a n i s c h e n G e b i l d e (§. 23) vor. Unter den letzteren muss 
vor Allem die F a m i l i e als gottgeordnete natürliche Urgemein
schaft in den Vordergrund treten. Denn aus dem Keim des 
Familienlebens haben sich nachweisbar erst die volksthümlich-
rechtliche Culturgemeinschaft des S taa tes und die religiös-sitt
liche Cultusgemeinschaft der K i r c h e geschichtlich entwickelt. 
Und fort und fort bildet die h ä u s l i c h - f a m i l i e n h a f t e Ge-
m e i n s c h a f t s f o r m die Basis aller sittlichen Erziehung für das 
staatliche wie kirchliche Leben. Alle drei Lebensgebicte wollen 
aber in einer christlichen Socialethik stets unter den Gesichts
punkt des R e i c h e s Gottes gestellt sein, welches sich in ihnen, 
als concretgeschichtlichen Daseinsformen, auswirkt, um sie 
schliesslich zu höherer, idealer Einheit zusammenzufassen. Auch 

ν. O e t t i n g e n , Socialethik. ТЫ. II. 42 
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in der Oeconomie gottlicher R e i c h s Offenbarung zur Erlösung 
und Erziehung der Menschheit hat sich Gott zunächst der pa
t r i a r c h a l i s c h e n Form 1 ) des Familienlebens, sodann der par-
ticularistischen Form 2 ; des Volkslebens (Theocratie) und end
lich erst der universellen Form 3 ) des alle Völker umfassenden 
Gemeinlebens (Christocratie) bedient. Dementsprechend glie
dert sich auch die christliche R e i c h s t u g e n d (§. 15, Э. 259 ff.) 
in diesem zweiten Haupttheil als h ä u s l i c h e , s t a a t l i c h e und 
k i r c h l i c h e Tugend. "Wie in unserem ersten Theile haben 
wir durchgehende E n t s t e h u n g (Geburt), L e b e n s e n t w i c k e l 
ung (Wachsthum) und V o l l e n d u n g (ideale Frucht) jener drei 
Gemeinschaftsformen in das Licht christlichen Heilslebens zu 
stellen, damit die christlichen Grundtugenden des G l a u b e n s , 
der L i e b e und der H o f f n u n g auch in allen einzelnen, prac
tisch - socialen Lebensbeziehungen als die sittlich erhaltenden 
Kräfte sich erweisen (§. 24). 

*) Matth. 22, 32 (Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und 
der Gott Jacobs) vgl. mit 2 Mos. 3, 6 . - 2 ) 5 Mos. 4, 7 ff. etc. Daherkommt 
der Ausdruck „Gott Israels" so häufig in der Schrift vor. — ') Gal. 3, 28: 
Hier ist kein Jude nocli Grieche, — kein Mann noch Weib; denn ihr seid 
allzumal Einer in Christo Jesu. Off. 7, 1 ff.; vgl. mit Gen. 12, 3 (in dir 
sollen gesegnet werden al le Gesch lechter auf Erden) und Matth. 28,19ff. 
(macht zu Jüngern alle V ö l k e r etc.). — 



Erster Abschnitt. 

Die Bethätigung christlichen Heilslebens innerhalb der 
häuslichen Gemeinschaftsform 

oder 

das c h r i s t l i c h e F a m i l i e n l e b e n . 

E r s t e s C a p i t e l . 

Die organische Begründung oder die Geburt bänglicher Gemeinschafls-
form durch die christliche Ehe, als Basis des Fainilicnglaubciis. 

S. 92. A l lgemeines über den gottgeordneten o r g a n i s c h e n U r s p r u n g der F a 
mil ie als grundlegende Bedingung für die Famil ien а u о t о r i t ä t und die Famil ien p i e-
t ä t . — D i e Gefahren nivel l irenderDesorganisation beim spiritualistischen I n d i v i d u a 
l i s m u s und naturalistischen U η i ν e r s a l 1 β m u s. — D i e wahre christliehe üescen-
denztheorle oder die F a m i l i e n e i n h e i t (Blutsverwandtschaft) des Menschenge

schlechtes in ihrer ethischen Bedeutung für christliches Famil ienleben. 

1. Die Thatsache bestreitet Niemand, dass der Mensch weder 
sich selbst ins Dasein setzt, noch auch unmittelbar aus Gottes 
Schöpferhand als vollendetes Ichwesen hervorgeht. Auf dem 
Generationswege kommt er zur Welt , d. h. durch eine solche 
Lebensordnung, welche ihn als Menschenkind erzeugt und ge
boren werden lässt, um allmählich erst zu einem selbstbewussten 
Wesen als Glied an einem grössern Ganzen heranzuwachsen. 
Die eminent ethische Bedeutung dieser Thatsache wird aber 
häufig verkannt. Auf derselben beruht alle menschliche Ord
nung und Unterordnung, Auctorität und Pietät auf Erden. In 
ihr wurzelt insbesondere der Naturgrund für den Familien-
g l a u b e n , d. h. für jene kindliche Herzensstellung, welche die 
Generationsordnung als eine gottgesetzte anerkennt und die 
Eltern als wirkliche Auetoren (Urheber) unseres Daseins ehrt 1). 

!) Vgl. 2 Mos. 20 ,12 mit Eph. 6 ,2 . S. a. 1 Mos. 5 ,1 ff. (und Adam zengete 
einen Sohn, der seinem Bilde ähnlich war etc.). Ebr. 7 ,10, wo es von Levi heisst: 
f r i γάρ lf τρ όβφύϊ του πατρός rv. Dass Gott (Ebr. 12, 9) Vater der Geister 

42* 
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Бав tiefere Verständniss jenes organischen Ursprungs der Fa
milie ist auch von grundlegender Wichtigkeit für die Bewahrung 
sittlichen Pietätsverhältnisses innerhalb a l l e r geschichtlichen 
Gemeinschaftsgebilde, in welchen die Menschheitsfamilie l ) sich 
bewegt. 

2. Wie tief diese Idee eines auf Saarn en bildung 2 ) zurück
gehenden Familienzusammenhangs in alle ethischen Verhältnisse 
eingreift, können wir aus dem Gegensatz entnehmen, welcher 
durch Nivellirung der Unterschiede die menschliche Gesellschaft 
nrit Desorganisation bedroht. 

a. Der (spiritualistische) I n d i v i d u a l i s m u s , der für die 
persönliche Selbständigkeit und die Gleichberechtigung aller 
Individuen schwärmt, schlägt jener Thatsache kühn ins Ange
sicht. Er verschliesst sich dadurch das Verständniss für alle 
concret-geschichtlichen Gesellschaftsgebilde, und untergräbt die 
Grundpfeiler ihres sittlich gesunden Wachsthums. Es ist die 
Consequenz des personalethischen Irrthums (§ . 91, 2. a). 

b. Der (naturalistische) U n i v e r s a l i s m u s , der für die 
Gleichstellung des Menschen mit allen Naturwesen sich begei
stert, missdeutet jene Thatsache. Denn er verkennt jene speei
fische Unterschiedenheit der Familienbegründung in der Mensch
heit und im Thierleben. Die Eheschliessung als sittlich bedeut
samer Act und die an dieselbe sich schliessende Familientradition 
wird von diesem Standpunkte aus ignorirt und eben deshalb nur 
die Naturseite an den Gesellschaftsgebilden hervorgehoben. Es 
ist die bedenkliche Folge des socialphysischen Irrthums 
(§· 91, 2. b) . 

3. Beiden Gefahren gegenüber werden wir die wahre christ
l i c h - s i t t l i c h e D e s c e n d e n z t h e o r i e , der Erfahrung ent
sprechend, aufrecht zu halten haben. Weil die Familie auf dem 
Geheimniss der Geschlechtsgemeinschaft ruht B), weil alle nach
kommenden Menschen immer nur als der Saame voraufgehen-

genannt wird, ist nicht dagegen. Vgl. Eph. 3, 15. — ') Apostgesch. 17, 26: 
ΙποίηοΊ Ιζ ίνας αϊμπτος παν ϊΆνος άνίτ-ρώπων. — *) Im Α. Τ. 

W ' e ™ "^" (βπ*Ρ/"*' ννίρμα γενίακος) wird der Saame nicht 
blos als das Characteristische vegetativer Fortbildung der Art (Gen. 1, 11; 
Marc. 4, 26 ff.) hervorgehoben, sondern gilt auch als collective Bezeichnung 
wie für einzelne Familien-Geschlechter und Völker (Gen. 22, 16—18; Deut. 
4 , 37), so für die gesammte Menschheit (Weibes-Saame Gen. 3 , 15), wie 
sie in Christo, dem einigen Abrahamssaamen und zweiten Adam, zusammen
gefasst ist (Gal. 3 , 16; Eöm. 1, S). — ») 1 Mos. 1 , 28; 5, 2. — 
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der Geschlechter (Generationen) in die Geschichte eintreten, ist 
die Familienpietät eine auf göttlicher Schöpfungsordnung 
ruhende Grundtugend menschlichen Geschlechts. Die factische 
Blutsverwandtschaft aller Menschen und die familienhafte Ge
meinschaft, der das Einzel-Wesen angehört, erscheinen dann 
nicht mehr durch menschliche Willkür, sondern durch ein festes 
Gesetz ursprünglicher Naturordnung bedingt. Es erweist sich 
zugleich diese Schöpfungsordnung als eine sittliche Basis ge 
s c h i c h t l i c h e r Entwickelung, sofern der Geschlechtsunterschied 
und die Geschlechtsgemeinschaft (§. 93) innerhalb der Mensch
heit von einer geistigen Idee getragen *) und von sittlichen Nor
men geregelt sein soll. Um also den ethisch so tief bedeut
samen Familienglauben zu rechtfertigen und als häusliches 
Tugendprincip im christlichen Sinne zu stärken, haben wir auf 
die Genesis oder Geburt familienhafter Gemeinschaftsform durch 
die E h e näher einzugehen. Die christlich b e g r ü n d e t e und 
ge füh r t e Ehe wird sich uns als ein wesentlicher Fundamen
talstein in dem Gebäude christlicher S o c i a l e t h i к erweisen. 

8. 93. D i e socialethische Auffassung der g e s c h l e c h t l i c h e n P o l a r i t ä t als der 
Voraussetzung al ler organischen Lebensgebi lde . — Dio sittliche Verwerfl ichkeit des n a 
turalistischen (frivolen) C y n i s m u s und des suiritualistischen (pietistischen) R i g o r i s 
m u s in der Beurtheilung geschlechtl icher Verhältnisse; die egoistisch-fleischliche E n t 
a r t u n g derselben im Lichte des sechsten Gobotes (Coquetterie und Prüderie, die E m a n 
zipation des W e i b e s , das ehebrecherische Gelüste, das Concnbinat, die Hurere i , die 
naturwidrigen Geschlechtseiinden). — Die w a h r e K e u s c h h e i t , das geschlechtl iche 
S c h a m g e f ü h l und dio e t h i s c h e H e i l i g u n g d e s G e s e h 1 e e h t s v e r h ä l t n i s s e s 

als der gottgesetzten Bedingung christlicher E h e . 

1. Der in der gesammten Natur angelegte Gegensatz zwi
schen Männlichem und Weiblichem tritt beim Menschen, seiner 
höheren Bestimmung (§. 26) entsprechend, als geschlechtliche 
Verschiedenheit der individuellen Organisation in geistiger und 
leiblicher Hinsicht zu Tage. Es dient dieselbe einer bestimmten 
sittlichen Idee, welche erst im Christenthum 2 ) zu tieferer Erfassung 
gelangt. Nach christlicher Anschauung ist das Verhältniss von 
Mann und Weib an und für sich nicht als ein Verhältniss der Ueber-
und Unterordnung zu bezeichnen 3); noch auch unterscheiden 

4 Daher bezeichnet die Schrift nur die menschliche Geschlechtsgemeinschaft 

mit dem Ausdruck „erkennen" ( ^ l ^ ) . Vgl. Gen. 4 , 1 etc. (Adam er

kannte sein Weib Heva etc.). — 2 ) Der Heiland und Erlöser der 

Menschheit wird als „des Menschen Sohn" und als „Weibessaame" be

zeichnet Gal. 4, 4 f.; Rom. 1, 3 ; 9, 5. Vgl. Gen. 3 , 15. Da

her Maria die „Gebenedeite" [ίϋλογημίνη) unter den Weibern. 

Luc. 1, 28. 42 ff. — 3 ) Die Gen. 3 , IG ausgesprochene Unterordnung er-
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sich beide durch ihre grössere oder geringere Bedeutsamkeit für 
die Menschheitsgeschichte. In der eigenthümlichen Anlage und 
Bestimmung beider Geschlechter prägt sich vielmehr ein auf 
E r g ä n z u n g hinzielender q u a l i t a t i v e r .Gegensatz aus, den 
wir mit dem Ausdruck P o l a r i t ä t characterisiren. Die dem 
Manne eignende zeugungskräftige (productive) Begabung und 
grössere Selbständigkeit erscheint darauf angelegt, mit der em
pfänglichen (receptiven) und abhängigeren Natur des "Weibes 
vereint den g a n z e n M e n s c h e n (Adam) zur Darstellung und 
Entfaltung zu bringen. Die geschlechtliche Anziehung und 
Einigung hat also in dem Bedürfniss nach gegenseitiger voller 
Ergänzung und Durchdringung beider Geschlechter ihr subjectiv 
berechtigtes Motiv, in der Fortpflanzung der Menschheitsgattung, 
als einer gliedlich gearteten organischen Einheit, ihren objectiv 
gottgewollten Zweck. Die sittliche Idee der Geschlechtsgemein
schaft wird aber in dem Maasse tiefer erfasst, als man in der
selben nicht bloss die allgemeine Voraussetzung a l l er organi
schen Lebensgebilde, sondern die gottgeheiligte Grundlage der 
E h e oder der m e n s c h l i c h e n Familienbildung mit ehrfurchts
voller Scheu anerkennt4). Darin wurzelt der socialethische Grund
gedanke des Christenthums. 

2. Dem geist- leiblichen "Wesen des Menschen (§. 26) ent
sprechend ist die gottgewollte Heiligkeit des Geschlechtsverhält
nisses (§. 45, sechstes Gebot) vor Allem dadurch bedingt, dass 
man die geistige und leibliche Seite desselben nicht willkürlich 
von einander sondere oder einseitig betone. In der Richtung 
auf egoistische I s o l i r u n g beider unter sich zusammengehöri
ger Momente liegt die sittliche Verwerflichkeit des naturalisti
schen C y n i s m u s (a) und des spiritualistischen R i g o r i s m u s 
(b) bei der Beurtheilung geschlechtlicher Verhältnisse. Die Fri
volität des Cynismus besteht darin, dass er den menschlichen 

scheint bereits als Folge der Sürfde. Ursprünglich, ihrer Idee nach, soll das 
Weib seine „Gehülfin" sein. (Gen. 2, 18). Die Menschenschöpl'ung ist von 
Anfang an anf Weibesschöpfung mit angelegt. Gen. 1 , 26 vgl. mit 28; 5, 2 
(und er schuf sie Mann und Weib und segnete sie und hiess ihren Namen 
Mensch etc.). Vgl. 1 Cor. 11, 7 ff.: Der Mann ist Gottes Bild und Ehre, 
das Weib aber ist des Mannes Ehre (ο"όξα). — ') Gen. 2 , 23 (man wird sie 
Männin heissen, darum dass sie vom Manne genommen ist etc.). Vgl. 1 Cor-
11, 8 f. (Wie das Weib von dem Manne, also kommt auch der Mann durch 
das Weib; — aber Alles von Gott etc.). 1 Tim. 2, 13 f.; 1 Petr. 3 , 7, wo 
das Weib zwar als «ΰ&ιι>Ιατΐ(>οι> αχινός bezeichnet wird, aber doch als 
„Miterbin" des ewigen Lebens dem Manne gleichgestellt ist. — 
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Geschlechtstrieb als etwas rein Physisches mit dem thierischen 
Fortpflanzungstriebe auf Eine Stufe stellt und dadurch von vorn 
herein die Möglichkeit und die Pflicht geistiger Regelung und 
sittlicher Beherrschung desselben in Frage stellt. Dagegen sieht 
der spiritualistische Rigorismus in ascetischer (pietistischer) Schein
heiligkeit die physisch-leibliche Seite der Geschlechtsbeziehung 
an und für sich als etwas Unreines an, wodurch die gottgesetzte 
Schopfungsordnung verdächtigt und die natürliche Grundlage 
für die persönlich-geistige Hingabe der Geschlechter in ihrer 
sittlich hehren Bedeutung verkannt wird. 

a. Jener mit social-physisch er Weltanschauung zusam
menhängende Irrthum, welcher sich auf Kosten der zarteren 
Natur und häuslichen Bestimmung des Weibes nur zu leicht in 
extravaganten Ideen der E m a n c i p a t i o n (§. 96) ergeht, wird 
Lugen gestraft durch das allgemein menschliche Schamgefühl 
(§. 28). Dieses lässt sich nur unter der Voraussetzung erklären, 
dass in die blos physische Geschlechtsbeziehung eine dem 
menschlich - sittlichen Wesen widersprechende, daher auch vom 
Gewissen gestrafte, egoistisch - flleischliche Lüsternheit als ver
unreinigendes Element sich eingemischt hat'). Aus der frivo
len B e u r t h e i l u n g der geschlechtlichen Verhältnisse wird jene 
heidnische Laxheit erzeugt, welche sich bald in den feineren 
Gedanken - und Wort - Formen des ehebrecherischen Gelüstes 
(Coquetterie, Lascivität, Zotenreisserei etc.), bald in der that-
sächlichen Zügellosigkeit sinnlich selbstischer Begierde (Concu-
binat, Hurerei, Prostitution, Selbstschändung §. 38 ff.) ergeht. 
Das frivole U r t h e i l , welches die eigentliche Schoossünde heid
nisch entarteter Zeiten i s t 2 ) , wird in dem Maasse verhängniss
voll für das sittliche Gemeinwesen, als mit dem Quellpunkt 
menschlichen Lebens in der Familie auch der Born des eigenen 
Daseins vergiftet werden muss. Die geschlechtlichen Sünden 
bringen den Menschen an Leib und Seele herunter3). Denn 
bei der für die Selbsterhaltung des menschlichen Geschlechts 
nothwendigen Stärke des Geschlechtstriebes muss der letztere 
ohne das Schranken setzende Motiv geistig -sittlicher Zucht die 

!) Vgl. Gen. 3, 7 mit 2, 26. Daher die Bezeichnung „ehebrecherisches 
Geschlecht" (yertü μοίχ«λ(ς)ί Matth. 12, 39; 16, 4 etc. 2 Petr. 2, 14 .— 
2 ) Rom. 1, 27 und 32; 2 Tim. 3, 4 (φ,λήάονοι) ; Eph. 5 , 3. 4 {αΐβχρίτης, 
μωροΐογίη und tv7üant).in als ovx «νήχβντα bezeichnet). — *) Vgl. 1 Cor. 
6, 9. 15 ff. (alle Sünden, die der Mensch thut, sind ausser sein e m Leibe; wer 
aber huret, der sündigt an seinem eigenen Leibe). — 
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schrecklichste Versumpfung zur', Folge haben. Corruptio optimi 
pessima. 

b. Gleichwohl irrt der s p i r i t u a l i s t i s c h e R i g o r i s m u s , 
wenn er jenem laxen Extrem durch seine p e r s o n a l ethische 
Auffassung meint begegnen zu können. Indem er die s i t t l i c h e 
Bedeutung und Berechtigung des geschlechtlich - differenzirten 
Naturlebens verkennt, untergräbt er seinerseits die gottge
heiligte Basis ehelicher Gemeinschaft. Das überreizte Scham
gefühl bringt ihn in die Versuchung, das unreine Element in 
dem Geschlechtstriebe an sich, statt es in der sündlich-egoistischen 
Ausartung desselben d. h. in der Lüsternheit der G e s i n n u n g 
und des H e r z e n s zu suchen l ) . Aus dieser Verirrung ge
hen in der practischen Consequenz alle die Formen jener schein
heiligen Keuschheit hervor (Prüderie, Cölibat, gesuchte Virgini-
tät), welche das hehre Geheimniss der Lebenserzeugung für un
rein achtet 2) und die positive Heiligung des leiblich gearteten 
Geschlechtsverhältnisses unterlässt. Es geben sich daraus die 
feineren und gröberen Formen der n a t u r w i d r i g e n Geschlechts
sünden (§. 40), in welchen sich die Verachtung des gottgesetzten 
Naturtriebes nothwendig rächen muss. 

3. Diesen beiden, in der Consequenz sich berührenden und 
gegenseitig einander provocirenden Extremen gegenüber wird 
in der christlichen Socialethik vor Allem das wahre Wesen der 
K e u s c h h e i t 3 ) durchzuführen sein. Sie besteht darin, dass bei 
allgemeiner Anerkennung der Heiligkeit des gottgeordneten Ge
schlechtsverhältnisses der leibliche Trieb stets in den Dienst der 
geistig-sittlichen Idee gestellt werde. Gegenüber der factischen 
Ausartung (Degeneration) und egoistisch-fleischlichen Tendenz 
jenes Geschlechtstriebes wird daher die Keuscheit in „Gedanken, 
"Worten und Werken" erfahrungsgemäss nur im Zusammenhange 

!) Vgl. Gen. 2 , 25 (sie waren beide nackend und schämten 
sich nicht), Matth. 19, 4 ff. (so sind sie nun nicht zwei, sondern 
Ein Fleisch) mit Matth. 15, 19 (aus dem Herzen kommen arge Ge
danken, Mord, Ehebruch, Hurerei); 5, 28 (βλέπων γυναιχα προς 
тс Ι π 19 υ μ ? ο"α* αυτής). — 2 ) Vgl. 1 Tim. 4 , 1 ff. (ΰπόχριβις 
ψίυδολόγων, . . . χωλυόντων γαμείν) mit Col. 2, 18; 1 Cor. 7, 2 ff.; 1 
Tim. 2, 15 (ΰωθήσιται $tn τής τ t χ ν ο γ ο ν ί n ς). — Β) Der bibl. Begriff 
άγνότης (posit. auch άγν(ία) und Ιγχράτεια (negat. auch βωφροαύνη) 
kommt bald im allgemeinen Sinne als Bezeichnung der Heiligung überhaupt 
(1 Petr. 1, 22; Jac. 3, 17), bald speciell als Bezeichnng des geheiligten Ge
schlechtsverhältnisses vor im Gegensatz zur πορνεία, (vgl. Act. 24, 25; 2 Cor. 
6, 6; Gal. 5, 23; 1 Petr. 3, 2; 1 Tim. 4, 12 etc.). — 
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mit dem regen S c h a m g e f ü h l sich bilden können. Das Scham
gefühl, welches ebenso die heilige Idee der Geschlechtsgemein
schaft, als die entheiligte Wirklichkeit derselben bezeugt, hat 
nothwendig zur Folge, dass Keuschheit mit Z ü c h t i g k e i t Hand 
in Hand geht. Die Tugend der Keuschheit kann also gar nicht 
ohne jene persönliche und gemeinsame Selbstzucht gedacht wer
den, welche in der g u t e n Si t te sich den entsprechenden Aus
druck schafft. So wird die ethische Heiligung des Geschlechts
verhältnisses Basis und Bedingung wahrhaft sittlicher Auffassung 
und Eingehung der Ehe. 

§. 94. A l lgeme iner b e g r i f f und sittliche I d e e d e r E h e (Monogamie und Unauf

lösl ichkeit) . — Die Gefahren leichtfertiger N a t u r a l i s i r u n g und sacramentaler V e r 

h e r r l i c h u n g des Ehebündnisses . — Die c h r i s t l i c h e Idee der E h e als A b b i l d der 

geistleiblichen Gemeinschaft Christi und der Gemeinde. 

1. Die Ehe muss zunächst ihrem B e g r i f f e nach von allen 
übrigen Beziehungen persönlicher Gemeinschaft unter den Men
schen specifisch unterschieden werden. Das Eigenartige der 
Ehe liegt in dem Ein - Fleisch - Werden von Mann und Weib l ) . 
Sie ist die reale Naturvereinigung von zwei Individuen verschie
denen Geschlechts. Ihr natürlicher Zweck ist die Fortpflanz
ung 2 ) und Erhaltung des Geschlechts (Generation). — Im Unter
schiede aber von aller thierischen Begattung (wilde Ehe) und 
im Hinblick auf die g e i s t leibliche Natur des Menschen muss 
die Ehe mit der geschichtlich - socialen Culturaufgabe der Mensch
heit in nothwendigen Zusammenhang gestellt werden. So 
erst gewinnen wir die Grundlage für die allgemeine sittliche 
I d e e der Ehe. Zur Begründung eines Hauswesens (Familie, 
Heerd) geschlossen, lässt sich die Ehe ihrer Idee nach bezeich
nen: als die gegenseitige Hingabe zweier Personen verschiede
nen Geschlechts zu einer gesetzlich sanetionirten, ausschliess
lichen Liebes- und Lebensgemeinschaft. In der Idee der Ehe 
ist also ebenso der monogamische Character, als die Unauflös-
Hchkeit derselben enthalten 3 ) . Durch beide Momente unterschei
det sich die menschlich-sit t l iche Ehe von der momentanen 
und willkürlichen Naturbefriedigung. 

2. Die Ehe ist also weder, wie der leichtfertige N a t u r a l i s-

i) Matth. 19, 4 vgl. mit Gen. 2, 14 f.; 1 Cor, 7, 3 f. — 2) Gen. 1, 28 
(.seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde etc.). — ») χ Cor. 7, 
10 (den Ehelichen aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass das Weib sich 
nicht scheide von dem Manne) vgl. mit Matth. 19, 5 ff. (<><' tf t! ο (1ς αάοχα 
μίαν — S oiv ό frtbg αυνίζ(νξ(ν, άνθ-ρωπος μι) χωριζ(τω). Ps. 127, 
1 ff.; 128, 3. — 
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m u s (a) will, eine blosse Uebereinkunft zu geschlechtlicher Ge
meinschaft; noch auch, wie der kirchliche S u p r a n a t u r a l i s -
mus (b) meint, ein sacramentales Mysterium. 

a. Jener Irrthum verkennt, abgesehen von allem Christen
thum, die socialethische I d e e der Ehe, sofern sie Grundpfeiler 
aller menschlich geordneten Culturgemeinschaff ist. Die Poly
gamie und das Concubinat1) untergraben stets den Bestand sitt
lich geordneter Gesellschaft. Sie sind ebenso der Tod aller Pie
tät (§. 92), wie der Ruin aller erfolgreichen Volkserziehung. — 

b. Der supranaturalistische Irrthum, wie er in der romischen 
Kirche Boden gefunden, ist nur ein Zerrbild christlicher Welt
anschauung. Denn er mischt willkürlich ein Heilsmoment ein, 
wo offenbar eine schöpferische Naturordnung vorliegt. Diese Ver-
irrung rächt sich durch die naturwidrige Ueberschätzung der 
Virginität und des Cölibates. 

3. Da aber in Folge der Corruption menschlicher Gattungs
natur auch das Heiligthum der Geschlechtsgemeinschaft verun
reinigt (§. 93, 3) und zu einem Quellpunkt der Entartung (De
generation, §. 29 ff.) geworden ist, lässt sich die sittliche Idee 
der Ehe im c h r i s t l i c h e n Sinne nur so vollzogen denken, dass 
Mann und Weib auf Grund der sünden vergeben den Liebe Got
tes in Christo sich vereinigen. In dem Bewusstsein, dass die 
Geschlechtsgemeinschaft nicht ohne sündige Lust sich empirisch 
vollziehen kann 2 ) , wird auch die Schliessung und Führung der 
Ehe nur im Aufblick auf die heiligende Macht des Geistes Chri
sti sich segensreich gestalten. Unter dieser Voraussetzung ist 
aber die christliche Ehe ein Abbild der geistleiblichen Lebens
gemeinschaft, wie sie in dem Verhältnisse Jehova's zum Bundes
volke angebahnt, in dem Verhältniss Christi als des Hauptes zu 
der Heilegemeinde als seinem Leibe urbildlich verwirklicht wor
den ist 3 ) . 

§. 95. D i e Bedingungen christlicher E i n g e h u n g der E h e auf Grund s i t t l i c h e r 

W a h l (berechtigte und unberechtigte Ehehindernisse . Brautstand). — Die sittliche 

Verwerfl ichkeit с ο η ν en t i o n e 1 l e r Berechnung und r o m a n t i s c h e r Leichtfertigkeit 

bei der Eheschl iessung . — D i e kirchl iche T r a u u n g und die (facultative oder obl iga

torische) C i v i l e h e . 

1. Das natürlich und sittlich berechtigte Begehren der Ehe 
(§. 93, 1) darf weder durch eigenwillige Gründe falscher Be-

!) Beide sind in der Schrift (auch im Α. T.) nie erlaubt, sondern 
höchstens zeitweilig geduldet und stets von verhängnissvollen Folgen begleitet. — 
2) Pg. 51, 7,- 1 Mos. 6, 26 f.; 1 Cor. 7, 12 ff. — «) Vgl. Eph. 5, 23—31 
mit Jes. 54, 6 f.; 62, 5; Hos. 2 , 19 ff. — 
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quemliohkeit (hagestolzes Philisterthum), noch auch durch ver
meintliche Heiligkeit ehelosen Standes (Cölibat, Virginität) zu
rückgedrängt, geschweige denn durch willkürliche Gesetzesbe
stimmungen (der Kirche oder des Staates) direct gehemmt wer
den '). Nur aus sittlichen Motiven, in Rüeksicht auf äusserlich 
sociale Nothstände (wie Armuth, Ernährungsunmöglichkeit, Ab
hängigkeit) oder subjectiv persönliche Hindernisse (Lebensstell
ung, Berufsarbeit im Eeiche Gottes und in der Welt , Alter, 
Krankheit, Blutsverwandtschaft) kann dem allgemein mensch
lichen Recht der Eheschliessung zeitweilig oder dauernd eine 
pflichtmassige Schranke gesetzt werden2). W o solche Hinder
nisse nicht vorliegen, da ist das segensreiche E i n g e h e n der 
Ehe vor Allem bedingt durch eine sittliche W a h l . Es muss die
selbe ebenso sehr von dem Drange wahrer individueller An
ziehung (bräutliche Liebe), als von dem Ernste der grossen Be
rufsaufgabe eines zu gründenden Hauswesens getragen sein. 
Vor Allem soll der Entschluss zur Eheschliessung von dem 
Glauben beseelt sein, dass der eheliche Bund kein will
kürlicher Vertrag zweier Individuen sei, sondern ein g o t t g e -
f ü g t e s Sichfinden undZusammenschliessen zweier für einander 
bestimmter, sich ergänzender und verstehender Seelen. Unter 
dieser Voraussetzung wird sich bereits im Verlöbniss und im 
Brautstande die Keuschheit ehelicher Hingabe (§. 93 u. 96) ihrer 
keimartigen Gestaltung nach abspiegeln müssen. 

2. Aus dieser tief christlichen Auffassung ergiebt sich die 
sittliche Verwerflichkeit sowohl der c o n v e n t i o n e i l e n Berech
nung (a), als der r o m a n t i s c h e n Leichtfertigkeit (b) bei der 
Eheschliessung. 

a. In jenem Fall liegt die Unsittlichkeit in der P r e i s g e b 
ung der eigenen Persönlichkeit aus blosser Rücksicht auf äusser-
liche Umstände. Die sogenannten Convent ions-Ehen, mögen 
sie als Standesehen, Geldehen oder monströse Ehen (bei exorbi
tantem Alters- oder Bildungsunterschiede) geschlossen werden, 
sind wahrhafte Missheirathen (Mesalliancen); denn sie schänden 
die hohe Idee der Keuschheit, indem sie die nothwendige E i n 
heit des geistig-persönlichen und leiblich-physischen Momentes 
in der Eheschliessung (§. 93, 2) zerreissen. Selbst die „um des 

') Vgl. oben Anm. 2 S. 652. bes. 1 Tim. 4. 1—3; 1 Cor. 7, 35. — 2) So 
ist anch Matth. 19, 12 (eiai γι\ρ ιϋνοϊχοι etc.) und 1 Cor. 7 , 1." 26 — 38 
(< f i n τήν ivißTtäeav άνάγχην) zw verstehen. — 
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l ) Der Herr und Paulus lassen wohl „um des Reiches Gottes willen" 
eine Selbstbescheidung, ein Aufgeben der Ehe zu (s. die vorige Anm.), aber 
nie ein Eingehen derselben. Das γ α μ t г ν ι ν χ υ ρ ί ω (1 Cor. 7, 39) hat 
einen ganz anderen Sinn. Es soll die Heiligung der natürlich berechtigten 
Ehe in dem Herrn und durch denselben bezeichnen. Vgl. Col. 3 , 14 ff. 
1 Petr. 3, 7 . - 2 ) Ps. 127, 1 (wo der Herr nicht das Haus bauet). „Wer 
sich auf sein Herz verlässt, der ist ein Narr" Spr. 28, 26. — 8j Vgl. 1 Cor. 
7, 12 ff.; 1 Petr, 3, 1 ff. — 

I 

Reiches Gottes willen" geschlossenen') Ehen, bei welchen Mann 
und Weib sich oft gar nicht kennen, lassen sich nur als eine 
traurige Verirrung bezeichnen. Der angeblich gute Zweck 
kann nimmermehr den Mangel e th i sche r Grundbedingung 
für normale Bundschliessung beschönigen. Daher wird auch ^ 
jegliche Verlobung, welche l e d i g l i c h im Gehorsam gegen den J 
elterlichen Willen geschieht, vom christlichen Standpunkte 
aus nicht gerechtfertigt werden können. 

b. Ebenso verwerflich ist aber die weitverbreitete roman
t i sche Leichtfertigkeit, mit welcher sogenannte I n c l i n a t i o n s -
Ehen geschlossen werden, lediglich weil die momentane Leiden
schaftlichkeit oder sentimentale Verliebtheit dazu drängt. Abge
sehen davon, dass in solchem Falle meist der sinnliche Reiz der 
„Schönheit" ohne Verständniss der Seelen Motiv zu voreiliger 
Verlobung wird, fehlt jener schwärmerischen Leidenschaftlichkeit , 
der nothwendige Ernst, mit welchem eine dauernde Gemein
schaft zur Begrürfdung eines Hauswesens eingegangen sein will. 
W o also die tiefere, in Gott gegründete Seelengemeinschaft fehlt, 
da bewahrheitet sich der Satz, dass derjenige ein Narr sei, der , 
sich auf sein eigenes Herz verlässt2). Deshalb erscheint es auch i 
mehr als precär, wenn ohne inneres Glaubens- und geheiligtes * 
Liebesverständniss zwei Seelen sich den Bund der Treue schwören. 
Die eonfessionellen M i s c h e h e n dürfen zwar nicht an und für 
sich als sündig oder verwerflich bezeichnet werden, wie der 
kirchliche Rigorismus wi l l 3 ) . Gleichwohl gehören sie in dem 
Falle unter die Kategorie der unerlaubten, leichtfertigen Ehe
schliessungen, wenn die tiefere Herzensgemeinschaft dadurch un
möglich oder die religiös - sittliche Kindererziehung dadurch er
schwert, resp. (durch Verschreibung der Kinder an eine be
stimmte Confession) illusorisch wird. 

3. Bei Vermeidung der genannten Gefahren wird der Act 
der Eheschliessung selbst mit der nothwendigen Achtung gegen 
die häusliche, staatliche und kirchliche Gemeinschaftsform sich 
im christlichen Sinne vollziehen. Nicht w ide r den Willen der . 
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Eltern (oder deren Stellvertreter) zu heirathen, ist dem Christen 
im Hinblick auf das vierte Gebot ebenso selbstverständliche 
Pflicht, als der positive Wille der Eltern nimmermehr die Kin
der verpflichten kann, eine Heirath zwangsweise zu schliessen 
(s. o. sub 2, a). Die Rücksicht aber auf das staatliche Gemein
wesen liegt auch der c h r i s t l i c h e n Eheschliessung insofern zu 
Grunde, als die Ebe ein natürlich-gesetzmässiges Institut ist und 
die Grundbedingung bürgerlichen Gemeinwohles in sich schliesst. 
Daher kann auch lediglich zur Abwehr der f a c u l t a t i v e n oder 
N o t h civilehe in dem christlichen Gewissen ein sittlich zwingen
der Grund vorliegen; denn bei diesen Formen bürgerlicher 
Eheschliessung ist der Verdacht einer tendenziösen Nichtachtung 
der christlich - kirchlichen Bedingungen sittlicher Eheschliessung 
nicht ausgeschlossen. Bei der o b l i g a t o r i s c h e n Civilehe 
kommt aber nur das unbestreitbare Recht des Staates zum Aus
druck, die bürgerlich-rechtliche Seite dieses Institutes gesetzlich 
zu ordnen. Die christliche S i t t e der Trauung wird durch jene 
Form der Eheschliessung nicht angetastet, sobald nur die Re
präsentanten der Kirche die Civilehe als die menschlich berech
tigte Seite des Actes selbst anerkennen und dieselbe nicht mit 
dem Odium der Unkirchlichkeit belasten. Für die c h r i s t l i c h e 
Ehe wird aber der Segen der Kirche insofern ein no thwen
d ig e s Bedürfniss sein, als der heilige Ernst dieses Bundes nur 
unter Gebet und Gottes Wort sich bewahren lässt und nie mit 
Geringschätzung christlicher Volkssitte vereinbar ist. So erhält 
auch die leiblich geschlechtliche Einigung, welche allein die Ehe 
als solche macht (§.94), ihre höhere Weihe durch den keuschen 
und zarten Ernst, mit welchem man die Heiligkeit dieser gott
geordneten Naturgemeinschaft anerkennt und ehrt l ) . 

§ 96. Die christliche Führung der E h e In leiblicher und geist iger Hinsicht . — n i e 
wahre eheliche Liebestreue gegenüber den Gefahren des ehelichen T e r r o r l s m n s 
(egoistische Bindung) und 1 η di f f e r e n t i s m н s (egoistische Freiheit) . — Die sich er
gänzende Lebensaufgabe des Mannes und W e i b e s in der ehelich-häuslichen Gemein

schaft. 

1. Da auch bei ch r i s t l i ch geschlossener Ehe sich zwei 
s ü n d i g e Menschen zu voller und dauernder Lebensgemeinschaft 
zusammenschliessen, so lässt sich die Führung derselben nicht 
ohne mannigfaches Kr euz von aussen und innen denken. Nicht 
blos in der verschiedenen Stellung des Mannes und Weibes, 
sondern vor Allem in dem natürlichen Eigenwillen des alten 

*) Vgl. 1 Cor. 7, 4 (das Weih ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern 
der Mann und umgewandt etc.). 1 Petr. 3, 7. — 
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Menschen liegt der Anlass zu mannigfachen Collisionen. Der 
christlichen Idee der Ehe (§. 94) entsprechend wird diese Kreuzes
schule durch die gegenseitig tragende und vergebende Liebe (§. 71) 
versüsst, sowie durch die ernste Liebeszucht im gemeinsamen Ringen 
nach dem Heil reichlich gesegnet sein. Unter stetem Hinblick 
auf die himmlisch-ideale und irdisch-häusliche Lebensaufgabe 
soll die eheliche L i e b e s t r e u e die geistige und leibliche Ge
meinschaft durchdringen und eben dadurch vor den drohenden 
Ausschreitungen egoistischer Bindung, wie egoistischer Freiheit 
bewahren. 

2. Diese wahre, christlich - eheliche Liebestreue ist ebenso 
entfernt von dem e x c l u s i v e n T e r r o r i s m u s (a), wie von dem 
l a x e n I n d i f f e r e n t i s m u s (b). 

a. Jener neigt zu der falschen Bindung, welche aus eifer
süchtiger Abgeschlossenheit gegen die Aussenwelt entsteht. Er 
verkennt, dass jedes Ehepaar als eine sittliche Collectivperson 
den Humanitätsgedanken verkörpern soll und daher mit der Um
gebung und den geistigen Interessen der weiteren Berufsgenossen
schaft stets die Fühlung behalten muss, wenn anders das gegen
seitige Gemeinschaftsleben nicht verkümmern soll. Mit der wahren 
Liebestreue muss die aus dem Vertrauen geborene F r e i h e i t 
stets Hand in Hand gehen. 

b. Die wahre Freiheit in der Liebe kann aber nicht be
stehen, wenn die Ehegatten in verschiedenen Lebenskreisen sich 
bewegen und Einer den Andern so zu sagen seine Wege gehen 
lässt. Die ernste Berufsarbeit und die Plage des täglichen häus
lichen Lebens soll nicht ohne Austausch höherer, geistiger In
teressen und ohne gemeinsames Gebet sich vollziehen l ) . Sonst 
artet die Freiheit in egoistische E m a n c i p a t i o n aus, und es 
wächst jene bittere Wurzel auf, welche ohne Wachsamkeit und 
Selbstzucht das Glück auch der besten, christlichen Ehe trüben 
kann. 

3. Bei alle dem wird der durch den Geschlechtsunterschied 
(§. 93) bedingten Stellung von Mann und Frau mit steter Be
rücksichtigung der V a t e r - und M u t t e r aufgäbe Rechnung zu 
tragen sein. Denn der Mann hat vor Allem als Erzeuger und 
Auetor der Familie die berufsmässige Ernährungspflicht2); das 
Weib, die Gehülfin des Mannes, hat vorzugsweise als die Seele 
des Hauses zu walten und sich willig unter das Kreuz der Ge-

i) Vgl. 1 Cor. 11, 3; Col. 3 , 18 ff; 1 Tim. 2, 13 ff.; Tit. 2, 4 ff. -
») Gen. 3, 17. — 
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burtBBchmerzeB zu schickenA). Bei tieferer Erfassung der auf 
Ergänzung angelegten Verschiedenheit kann auch die gottgeord
nete H e r r s c h a f t des Mannes ü b e r das Weib ohne bittere und 
bevormundende Tyrannei s i ch verwirklichen2), wie andrerseits die 
gehorsame U n t e r o r d n u n g und Ehrfurcht des Weibes gegen
ü b e r ihrem Eheherrn 3) nicht in unwürdige Selbstwegwerfung 
auszuarten braucht. Gegenüber a l len drohenden Ausschreitungen, 
welche an die mit d e m Geschlecht zusammenhängenden Verschie
denheiten geistiger o d e r leiblicher Art s i c h knüpfen k ö n n e n , 
wird der Christ der hohen sittlichen I d e e christlicher Ehe ein
gedenk bleiben und s o jede Gefahr sündlicher Untreue in Ge
sinnung und That erfolgreich z u bekämpfen suchen. 

§. 97. Die eventuelle und factische L ö s u n g des Ehebundes (Trennung und Scheid
ung) . _ D i e verwerflichen Extreme der l a x e n und r i g o r i s t i s c h e n Auffassung der 
Scheidungegründe. — D i e L ö s u n g der E h e durch d e n T o d und das Recht d e r W i e d e r -

v e r e h e l i c h u n g . 

1. Sowohl in der I d e e als in dem Z w e c k (§.94) der Ehe 
Hegt es n o t h w e n d i g begründet, dass sie im Unterschied vom 
blossen Concubinat ein dauerndes und unauflösliches Gemein-
schaftsverhältniss se in soll. Das Motiv zum Scheidungs
g e d a n k e n kann nur ein sündlich egoistisches s e i n , nicht b l o s 
Weil derselbe i m Widerspruch steht zum ausdrücklichen Gelöb-
niss der Treue, sondern w e i l j e d e r Gedanke e ines Wechsels dem 
sittlichen Wesen der ausschliesslichen Geschlechtsgemeinschaft 
ins Angesicht schlägt 4). Bei Voraussetzung e iner eventuellen, 
durch die menschliche Sünde und Selbstsucht eintretenden we
sentlichen Störung des ehelichen Glückes, lässt s ich auf Grund 
gemeinsamer Uebereinkunft eine kürzere o d e r längere Trennung 
(separatio quoad thorum et mensam) sittlich wohl rechtfertigen6). 
Denn bei wirklich aufgehobener Seelengemeinschaft muss der 
fortgesetzte eheliche Umgang nicht b lo s eine Pein, sondern ein 
Unrecht werden. Die Trennung a b e r erscheint i m Gegensatz 
2 « r Scheidung nur deshalb zulässig o d e r rathsam, w e i l der die 
Idee der Ehe untergrabende Gedanke anderweitiger Wiederver-
ehelichung dabei ausgeschlossen ist, und die z u erstrebende Mög
lichkeit der Wiedervereinigung offen bleibt. In keinem Fall 
aber läss t s i ch die wirkliche S c h e i d u n g sittlich rechtfertigen. 

x) Gen. 3 , 16. — ») Eph. 6 , 25 (Ihr Männer, liebet eure Weiber etc.). 
· ) Eph. 5 , 22 ff.; Col. 3 , 19 ff. etc. — *) Matth. 5 , 28 (wer 
ein Weib ansieht etc.) und 31 f. (wer sich von seinem Weibe scheidet etc.). 
Matth. 19, 6 ff.; Luc. 16, 18; Marc. 10, 6 ff. vgl. mit Gen. 1, 27 f. — ») 1 Cor. 
^ 11 (lay o*e xai χωριΟθ-^, fitvho) άγαμος η τψ άνάρΐ χαχβίλαγήτω). 
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Selbst abgesehen von den unvermeidlich schädlichen Folgen für 
die Gesellschaft und die Kindererziehung, verbietet es — auch 
im Fall der Kinderlosigkeit (§. 98) — die objective, gottgesetzte 
Idee des ehelichen Verhältnisses. Gleichwohl kann die- Ehe in 
frivoler "Weise f a c t i s c h zerstört und aufgehoben werden, sei 
es durch die dauernde b ö s w i l l i g e Verlassung (malitiosa desertio), 
sei es durch das e h e b r e c h e r i s c h e Eingehen eines neuen Ver
hältnisses In diesen Fällen ist aber die sogen. Scheidung 
nimmermehr als Sanction, sondern nur als öffentliche (staatliche 
oder kirchliche) Declaration des sündlich hervorgerufenen That-
bestandes anzusehen. Eine normale Wiederverehelichung ist 
unter dieser Voraussetzung nur für den unschuldigen Theil 
denkbar. 

2. Mit dieser acht christlichen Ansicht stellen wir uns den 
Extremen der l a x e n (a) und r i g o r i s t i s c h e n (b) Auffassung 
der sogen. Scheidungsgründe entgegen. 

a. Die l a x e A n s i c h t ruht wesentlich auf der falschen 
Prämisse der Ver t rags - Idee und betrachtet die Ehe als ein 
Beglückungs - Institut für die betreffenden Persönlichkeiten. Hört 
also das Glück auf, ist es in roherer oder feinerer "Weise ge
trübt, warum soll nicht nach gegenseitiger Uebereinkunft der 
Vertrag gelöst und ein neues Verhältniss geknüpft werden? — 
Diese rein e u d ä m o n i s t i s c h e Betrachtungsweise ignorirt aber 
nicht blos die gottgesetzte Idee der Ehe, sondern zerstört auch 
ihre sittlich segensreiche Bedeutung für die menschliche Gemein
schaft. Sie untergräbt endlich jeglichen Ernst in der Selbstzucht 
gegenüber den inneren, das eheliche Glück bedrohenden Gefah
ren. Sie ist die Theorie des Egoismus und bewirkt schliess
lich die Auflösung a l le r sittlichen Gesellschaftsbande. 

b. Die einseitig r i g o r i s t i s c h e Auffassung geht von der 
unrichtigen Idee aus (vgl. §. 94, 2. b), dass in der Ehe ein Sacra
ment sich vollziehe und somit eine Scheidung oder Aufhebung 
des Verhältnisses u n m ö g l i c h sei. Selbst der zeitweiligen 
Trennung wird von diesem Standpunkte aus die Berechtigung 
abgesprochen, und die Eingehung einer zweiten Ehe nach ein
getretenem Tode des einen Ehegatten wird als successive Poly
gamie gebrandmarkt. Trotz des scheinbaren Ernstes liegt die
ser rigoristischen Betrachtungsweise eine gänzliche Verkennung 
des irdisch-natürlichen "Wesens der Ehe zu Grunde. In kirch-

J) Ueber die „Verlassung" vgl. 1 Cor. 7, 15 ff.; über das ,,παριχτος 
löyov πορν-elas" Matth, δ, 32; 19, 6 ff. — 
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lieh fanatischem Interesse werden die Gewissen falsch gebunden 
und dadurch von der anderen Seite der frivolen Laxheit oft 
Thür und Thor geöffnet. Auch ignorirt diese Ansicht ebenso 
sehr das ausdrückliche Wort des Herrn, als die unumgängliche 
Rücksicht auf die menschliche Herzenshärtigkeit l), welche nicht 
blos für den alttestamentlich - theoeratischen, sondern auch für 
den gegenwärtigen social p o l i t i s c h e n Standpunkt eine rigo-
ristische Durchführung der für den C h r i s t e n allerdings selbst
verständlichen Normen unmöglich macht. 

3. So entschieden aber die gesund christliche Anschauung 
die innere Unauflöslichkeit jeder wahren Ehe behaupten muss, 
so wenig wird sie das eheliche Band äusserlich oder physisch 
als ein ewig währendes betrachten2). Sofern die Ehe ein l e ib
l i ch und g e s c h l e c h t l i c h bedingtes Gemeinschaftsverhältniss 
ist, wird dieselbe nur für das irdische Leben geknüpft. Durch 
eintretenden Tod des einen Theiles kann sie nach Gottes Schick
ung normal gelöst werden. In diesem Falle ist also der überlebende 
Theil sittlich nicht gehindert, unter Einhaltung der allgemein 
gültigen Normen (§. 95) eine zweite Ehe einzugehen. Nur wird 
solches unter zarter Berücksichtigung persönlicher Gefühle und 
häuslicher Interessen geschehen müssen, soll anders die zweite 
Ehe als eine „in dem Herrn" geschlossene anerkannt werden 3). 
Das wird sich uns auch aus der weiteren Betrachtung des christ
lichen F a m i l i e n l e b e n s , als der Frucht christlicher Ehe, all
seitig ergeben. 

*) Ueber die σχίηροχηρδίιχ als Anlass zur Scheidung bei Moses vgl. 
Matth. 19, 8. — 2) Matth. 22, 30: 'Et' ту пупатпая oiirf γιτμονΒιν, ovrt 
ΙχγαμΙζονται. Luc. 20, 36. - ·) lCor. 7, 39; lTim. 5, 14; Rom. 7, 2 f.— 

ν. О et t I n g e n , Socialethik. Thl. II. 43 



Z w e i t e s C a p i t e l . 

Die christliche Gestaltung des häuslichen Gemeinschaftslebens 

. oder 

die christliche Familienliebe. 

§ . 9 8 . B e g r i f f u n d s i t t l i c h e I d e e d e r F a m i l i e a l s h ä u s l i c h e r G e m e i n s c h a f t s 

f o r m . — D i e e x t r e m e n G e g e n s ä t z e d e r e x c l u s i v - e g o i s t i s c h e n U e h e r s c h ä t z u n g 

u n d d e r i n d i t f e r e n t i s t i s c h - p i c t i s t i s c h e n U n t e i s c h ä t z u n g d e s n a t ü r l i c h e n 

F a m i l i e n b a n d e s . — D i e c h r i s t l i c h e G e s t a l t u n g u n d G l i e d e r u n g d e r F a m i l i e n p f l i c h t e n 

a u f G r u n d d e s v i e r t e n G e b o t e s . 

1. Mit dem Ausdruck F a m i l i e bezeichnen wir im allge
meinsten Sinne jede natur- oder blutsverwandte Gruppe, welche 
in Folge gleicher Abstammung (Descendenz) sich durch gemein
samen Gattungs- oder Geschlechtsnamen kennzeichnet (so ζ. B. 
Pflanzenfamilie, Thierfamilie, Völkerfamilie, Menschheitsfamilie 
etc.). Etymologisch betrachtet, bezeichnet das Wort familia 
(famulia, famulus) eigentlich d i e n e n d e H a u s g e n o s s e η s c h a f f 
womit der in der Menschheitsgeschichte aufkommende ethi
sche Grundbegriff bereits angedeutet ist*). Im engeren Sinne 
nennen wir daher Familie jene menschliche Urgemeinschaft, wel
che sich aus der E h e bildet, sofern die Ehegatten mit den Kin
dern zu Einer Hausgenossenschaft verbunden sind. Schon die 
Ehegatten selbst, sofern sie einen gemeinsamen Heerd gründen, 
bilden eine wenn auch noch unentwickelte Familie. Denn die 
Kinder sind zwar ein Erfolg und ein gottgewollter Zweck der 

l ) Der Ausdruck „Familie" ist der biblischen Redeweise vollkommen 
fremd. Es ist von tiefster socialethischer Bedeutung, dass die Schrift für 
diesen Begriff der aus der Ehe entspringenden G e m e i n s c h a f t im Unter
schiede von der blossetknatiirlichen Nachkommenschaft (Saame.Anm. lif. S. 646) 
nur den Ausdruck Haus ( Γ Ρ 3 ^ οϊχος) kennt. Vgl. 1 Mos. 7, 1 (gebe in 

den Kasten, du und dein ganzes Haus); 12, 1; Jos. 24, 15 (ich und mein 
Haus wollen dem Herrn dienen). Ps. 127, 1 ff.; Ez. 37, 11 (diese Gebeine 
sind das ganze Haus Israel). — Luc. 1, 27 (Haus Davids). — Matth. 7,24ff.; 
Joh. 4, 53 ιder Königische glaubte mit seinem ganzen Hause) ; 1 Cor. 1,16; 
Act. 16, 4 etc. etc. — 
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Ehe (§. 94); auch gehört der Kindersegen zur vollen Entfaltung 
des ehelichen Glückes *). Aber an sich ist der h ä u s l i c h e Ehe
bund in seinem Wesen nicht durch denselben bedingt. W i e in 
der vollständig entwickelten Familie mit dem Vater und der 
Mutter die Kinder geeint sind, so gehören zur familienhaften 
Hausgenossenschaft im weiteren Sinne auch die sogenannten 
Dienstboten und alle mit der häuslichen Gemeinschaft in berufs
mässiger Weise zusammenhängenden Personen. — Die sittliche 
I d e e der Familie besteht darin, dass dieselbe als n a t ü r l i c h 
gegliederte Hausgemeinschaft durch den Geist aufopfernder L i e 
be s pflege und ernster L i e b e s z u c h t zu einer Vorschule für alle 
Öffentlichen (bürgerlichen und religiösen) Gemeinschaftsformen 
sich gestalte. Es werden also die natürlichen Bande der Familie 
durch den Geist des Christenthums, der ein Geist dienender 
Liebe ist (§§. 68. 71), nicht gelockert, sondern nur sittlich verklärt 
und auf eine höhere Stufe der Betrachtung erhoben2). 

2. Die c h r i s t l i c h e Liebe soll das häusliche Leben eben
sowohl vor der e x c l u s i v - e g o i s t i s c h e n Ueberschätzung (а), 
als vor der i n d i f f e r e n t i s t i s c h - p i e t i s t i s c h e n Unterschätz
ung (b) des natürlichen Familienbandes bewahren. 

a. Die falsche Ueberschätzung tritt ein, wenn die einseitig 
betonte Blutsverwandtschaft die universell humanen und christ
lichen Interessen zurückdrängt. Es ergiebt sich daraus jener 
widrige Collectivegoismus, durch welchen die engere oder weitere 
Faniiliengenossenschaft sich selbst bespiegelt und gegen die 
Aussenwelt mehr oder weniger abschliesst. Man verkennt die 
blos gliedliche Stellung der Familie innerhalb des Gesammt-
organismus und verliert das Sensorium für die geistig-sittliche 
"Wahlverwandtschaft, durch welche die Blutsverwandtschaft erst 
ihre volle Weihe erhält. Nur wenn der Familienorganismus in 
den Dienst des Reiches Gottes gestellt, d. h. christlich und hu
man durchdrungen wird, kann er auch seiner humanen Aufgabe 
gerecht werden: Vorstufe und Erziehungsform für den Dienst 
an der gotterlösten Menschheit zu sein. 

b. Die falsche U n t e r s c h ä t z u n g macht sich geltend, so-

') Ps. 127, 3 (Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibes
frucht ist ein Geschenk). Vgl. 1 Mos. 33 , 5. — 2) Vgl. Matth. 
12, 50 (wer den Willen thut meines Vaters im Himmel, derselbe ist mein 
Bruder, Schwester und Mutter). Luc. 8, 19 ff.; 14, 26 (wo das μισιΐν roV 
πατίρα ίαυτοϋ xai την μητίρα etc., wie der Selbsthass des eigenen Lebens, 
nur auf die eündliche Ausartung der Familienliebe (s. ad. 2, b) und die Col-
ШнтвЙШе sich bezieht). Vgl. Eph. 6, 1—4; 1 Petr. 8, 5; Ebr. 12, 5 ff..— 

43* 
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bald man in pseudochristlicher Tendenz die natürliche Anhäng
lichkeit des Blutes in ihrer tief sittlichen Bedeutung verkennt 
oder gar als etwas Sündliches verdächtigt. Die nothwendige 
Folge ist dann jene pietistische Schwärmerei für die Interessen 
des Reiches Gottes auf Kosten der nächsten, gottgewiesenen 
Familienpflichten'). Es fehlt das Verständniss für die Heilig
keit des vierten Gebotes und für jene Sauerteigsnatur des Chri
stenthums, welche nicht Zerstörung, sondern Verklärung und 
sittliche Hebung der schöpferisch gesetzten Lebensverhältnisse 
fordert (vgl. §. 92). 

3. Soll aber die häusliche Gemeinschaftsform allseitig von 
dem gottlichen Geiste des Christenthums durchdrungen werden, 
so muss die natürliche Familienliebe auf Grund des vierten Ge
botes geheiligt werden. Der christliche Geist des Hauses wird 
sich in der H a u s s i t t e einen normativen Ausdruck schaffen, 
auf dass für alle einzelnen Glieder der Gemeinschaft ihr sonder
liches Recht und ihre eigentümliche Pflicht festgestellt werde. 
Das kann nur in dem Maasse geschehen, als in der Erfüllung 
der sittlichen Aufgabe der E l t e r n , der K i n d e r (Geschwister), 
des G e s i n d e ' s und der gesammten H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
sich der Geist bauender Liebe und heilsamer Selbstzucht be
währt. 

§. 9Я D i e sittliche A u f g a b e der E l t e r n oder die Ρ r i η с i ρ i e η c h r i s t l i c h e r 
E r z i e h u n g . — Die Gefahren der weichlich v e r w ö h n e n d e n L a x h e i t und des 
starr g e s e t z l i c h e n R i g o r i s m u s . — D i e Ueberwindung derselben in den ver

schiedenen G e b i e t e n häuslicher Erziehung und Bi ldungsaufgabe . 

1. Die sittliche A u f g a b e christlicher Eltern in dem häus
lichen Leben ist vor Allem bedingt durch dio Anerkennung ihres 
R e c h t e s , als Urheber (Auetoren) der Familie auch jeneAucto-
rität zu üben und zu wahren, welche ihnen naturgemäss und 
nach Gottes Ordnung zukommt. Sie sollen sich selbst als Stell
vertreter Gottes gegenüber den Kindern betrachten, weil Gott 
als Urquell des Lebens in ihnen einen Theil seiner lebenerzeu
genden Macht gleichsam niedergelegt hat und daher auch durch die 

') An der Stelle Marc. 7, 9 - 1 3 wird jene pharisäische Tendenz von dem 
Herrn gezüchtigt, gemäss welcher Gottes (viertes) Gebot durch menschliche, 
angeblich geistliche „Aufsätze" (xopßäv) zerstört oder vernachlässigt wird. 
Vgl. Matth. 15, 3 if. Daher wird auch die Pflicht „die eigenen Häuser gött
lich zu regieren" und die „Hausgenossen zu versorgen" in den Vordergrund 
gestellt 1 Tim 5, 4. 8 vgl. mit 3, 5. 12; Ebr. 3, 4 ff. — 
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Eltern (Aelteren) seine eigene Vater - Auctorität *) unter den 
Menschenkindern mznv Anerkennung bringen will. In diesem 
Eltern-Recht beruht aber auch die heilige P f l i c h t (§. 36), 
die von ihnen erzeugten Kinder in physischer und moralischer 
Hinsicht zu ernähren, so zu sagen am Leben zu erhalten und 
zum menschenwürdigen Dasein im christlichen Sinne auszubil
den. In diesem Zusammenhange lässt sich die Erziehung als 
fortgesetzte geistige Zeugung betrachten2). Sie soll nicht etwas 
Neues schaffen oder machen wollen, sondern den vorhandenen 
Keim durch Zucht und Pflege zur Entfaltung bringen. Alle er
zieherische A u s b i l d u n g hat vom christlichen Standpunkte aus 
das in der Anlage des Kindes vorhandene und durch die Taufe 
(§· 57) erneuerte Gottesbild geistig auszugestalten 3 ) . Dass 
solches nicht ohne steten Kampf gegen die auch dem Kinde in
wohnende und von den Eltern überkommene Sünde (§. 82) sich 
vollziehen kann, liegt auf der Hand. Die Principien christlicher 
Erziehung haben also zu ihrer nothwendigen Prämisse die an 
den eigenen Kindern sich fortsetzende S e l b s t z u c h t der Eltern 
und den christlichen Geist des Hauses, wie er aus solcher Selbst
zucht als gute G e w ö h n u n g oder Haussitte in Lehre und Bei
spiel sich ergiebt. Unter dieser Voraussetzung wird die christ
liche Kindererziehung sich n e g a t i v und p o s i t i v heilsam ge
stalten. N e g a t i v wird sie durch freundliche, aber ernste äus
sere und innere Z u c h t das kindliche Gewissen zu schärfen und 
die schädliche Richtung des natürlichen Eigenwillens zu gottge
wolltem freien Gehorsam zu brechen4) suchen (Strafverfahren). 
P o s i t i v wird sie durch gewissenhafte Pflege leiblicher und 

') Vgl. Eph.3, 14 ff. (Ιξ ου παβα πάτρια iv οϋρανοϊς xai ίπϊ γης 6vo-
μάζιται) mit Eph. 6, 4: Ihr Väter, ziehet eure Kinder auf (ΐχτρίφίτι) in 
Zucht und Vcrmahnung des Herrn (νον9(βία χυρίου). Auch bezeugt Chri
stus die E i n z i g a r t i g k e i t des „Vaternamens" als in Gottes Vaterstellung 
Wurzelnd Matth. 23, 9 (tig Ιατιν ό πατήρ νμων, υ Ιν ουρανοίς). Ebenso 
die Einzigartigkeit der Mutterliebe als Bild göttlicher Treue gebraucht: Jes. 
49, 15. Das biblische Wort γονιϊς (parentes) bezeichnet am directesten die 
Erzeugerschaft (Matth. 10 , 21; Marc. 13, 12; Luc. 2, 41 ff.). - 2) Vgl. iCor. 
4, 15 den Unterschied von „Zuchtmeistern" (παιδαγωγοί) und „Erzeugern" 
(πατ(ρ(ς); Paulus bekennt, seine Gemeindeglieder erzeugt zu haben durch 
die erziehende Macht des Evangeliums. Ebenso Gal. 4 , 19 (meine lieben 
Kinder, welche ich wiederum mit Aengsten gebäre.). — 8 ) Vgl. Col. 3 , 9; 
Eph. 4, 28 f. mit Anwendung auf die Kinder. — Siehe auch die wiederholten 
Ermahnungen Christi: Lasset die Kindlein zu mir kommen; solcher ist 
das Reich Gottes etc. Matth. 18, 1—6; Marc. 10, 14 ff. etc. — <) Vgl. 
Eph. 6, 4 (νουΜία und πα,άιία) mit Spr. Sal. 19, 18; 23, 14; 29, 17. — 
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geistiger Art (resp. durch Abhaltung störender Einflüsse) die 
natürlich individuellen Gaben und die durch die Taufe anfange-
weise gesetzten geistlichen Lebenskeime, mit Einem Wort das 
G o t t e s b i l d in dem Einde liebend entfalten und zu gedeihlicher 
Macht und Entwickelung bringen, 

2. Dieser hohen c h r i s t l i c h e n Erziehungsaufgabe treten 
nur zu leicht die Gefahren der w e i c h l i c h v e r w o h n e n d e n 
L a x h e i t (a) und des s tarr g e s e t z l i c h e n R i g o r i s m u s (b) 
hindernd in den Weg. 

a. Alle V e r w ö h n u n g der K i n d e r wurzelt in jener 
weichlichen Selbstverliebtheit (§. 38) , welche in der Selbstver
wöhnung der Eltern sich zunächst kund giebt und dann erst auf 
die Kinder, als auf einen Theil des eigenen Selbst übertragen 
wird. Sie wird erzeugt durch die Scheu, ins eigene Fleisch ein
zuschneiden, hängt also mit der laxen Theorie des Antinomis-
mus (§. 86, 1) aufs Engste zusammen. Auf diesem Wege wird 
aber der Eigenwille nie gebrochen und der natürliche egoistische 
Eigensinn schliesslich zum Tyrann des Kindes J ) . Daher hat 
alle Verwöhnung trotz dem Scheine zuchtloser Freilassung des 
kindlichen Willens den tragischen Erfolg systematischer Knecht
ung desselben. Verwöhnung und Verweichlichung ist die grau
s a m s t e Erziehungsmethode. 

b. Der Grundfehler des R i g o r i s m u s in der Kindererzieh
ung liegt dagegen in jener äusserlich gesetzlichen Härte, welche 
den Willen gewaltsam bricht, um ihn die Ueberlegenheit des 
stärkeren Willens fühlen zu lassen2). Oft ist es die asketische 
Ueberreiztheit (§. 86, 2) in der Selbsterziehung der Eltern, wel
che die starre Gesetzlichkeit auch in der Behandlung der Kin
der zur Folge hat. Meist aber liegt eine schiefe oder äusser-
liche Auffassung des Begriffes der Auctorität diesem nomistischen 
Verfahren zu Grunde. Die unfrei machende Härte wird sich 
stets darin kund geben, dass dem Eigensinn des Kindes ein über
legener oder stärkerer Eigenwille der Eltern gegenübertritt. So 
mischt sich Zorn und Leidenschaftlichkeit in die Zucht, und es hat 
dieselbe, wie beim verwöhnenden Extrem, nur die Zerbrechung 

i) Wie Gott einen jeglichen Sohn, den er liebt, z ü c h t i g t (Spr.3, l lff ; 
Ebr. 12, 6), so soll die Ruthe der Zucht die Thorheit aus dem Herzen ver
treiben (Spr. 22, 15 etc.). — *) Diese Härte wird als ein „Erbittern" (torfH-
ζαν, παροργίζίΐν) der Kinder ausdrücklich verboten Col. 3, 2 1 ; Eph. 6, 4.— 
Auch Ebr. 12, 10 ist die w i l lkür l i che Zucht (xarä το δοχοϋν ηύτοίς) 
entgegengestellt der heilsam göttlichen (i nl το αυμφίρον ιΐς το μιτηληβεΊν 
της αγι&τητος). — 
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aller Willenskraft oder den Trotz des innerlich ungebrochenen 
Eigenwillens beim Kinde zur Folge. 

3. Bei der gleichmässigen Opposition gegen beide genannten 
Gefahren werden zunächst Vater und Mutter je nach ihrer ge
schlechtlichen Verschiedenheit (§. 93) und Berufsstellung (§. 94) 
die Erziehung der Kinder gemeinsam zu leiten haben. Dadurch 
ist aber die erziehende Hülfe älterer Geschwister oder häuslicher 
Lehrkräfte (Hausschule) nicht ausgeschlossen. Durch den christ
lichen Gemeingeist und die christliche Sitte des Hauses muss 
vorzugsweise, im Gegensatz zu aller ängstlich gesuchten Detail
behandlung , die gedeihliche Kindererziehung gefördert werden 4). 
P r a c t i s c h soll sie sich gleicher Weise in den eng mitein
ander zusammenhängenden Gebieten der p h y s i s c h e n , i n -
t e l l e c t u e l l e n und religiössittlichen Ausbildung bewähren, 
damit der Gesammtcharacter des Kindes erstarke. Diese 
mannigfaltigen Erziehungsaufgaben, welche ausserdem nooh 
durch Rücksicht auf das verschiedene A l t e r (Entwiokehrags-
stufe) und G e s c h l e c h t (Knaben- und Mädchenerziehung) der 
Kinder modificirt sein wollen, hat die christliche Pädagogik 
(§. 22) im Einzelnen weiter zu entwickeln und zu begründen. 

§ . 1 0 0 . Die sittliche A u f g a b e der K i n d e r in ihrem Verhältniss zu den Eltern. — 
Die Bewahrung der k i n d l i c h e n P ie tä t in den Collisionsfällen gegenüber der doppel
ten Gefahr k n e c h t i s c h e r Abhängigkeit und z u c h t l o s e r Selbständigkeit. — Des ge

genseitige Verhältniss der G e s c h w i s t e r und die häusliche F r e u n d s c h a f t . 

1. Die natürliche Kindesliebe auf Grund der Blutsverwandt
schaft und Pflegebedürftigkeit ist jenes vorsittliche Element, 
welches im christlichen Familienleben von den Schlacken des 
Egoismus befreit und eben dadurch sittlich verklärt werden soll. 
Daher stellt auch das vierte Gebot zunächst nicht die Liebe, 
sondern die E h r f u r c h t als die kindliche Grundtugend hin 2). 
Es ist diejenige Form kindlicher Liebe, welche im Gegensatz 
zur selbstsüchtigen Anhänglichkeit oder emaneipirten Vertrau
lichkeit die höhere gottgesetzte Auctorität (§. 99, 1) in den El
tern mit pietätvoller Scheu anerkennt und achtet. Als ehrfurchts
volle L i e b e wird diese Gesinnung in den beiden Momenten 
f r ö h l i c h e n G e h o r s a m s und d a n k b a r e r D i e n s t l e i s t u n g 
am unmittelbarsten zu Tage treten 3). Je nach der fortschreitenden 

') Tip tiiov olxov tvaeßetv — nennt es der Apostel 1 Tim. 5 , 4. — 
2 ) Vgl. 2 Mos. 20, 12; Eph. 6, 1 ff. Matth. 15, 4. — ») Von Christo 
heisst es: Er war seinen Eltern unterthan, Luc. 2, 51. Vgl. Spr. Sal. 1, 8; 
23, 22; 1 Petr. 5, 5 f. -
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Entwickelungsstufe und je nach dem Alter des Kindes darf dieses 
normale Grund verhalten nur der Art , nicht dem Wesen nach sich 
verändern. Denn auch für das nicht mehr unmündige, sondern 
bereits erwachsene Kind bleiben Täter und Mutter die Lebens
erzeuger, welche dem Einzelnen nicht blos alle Tradition, son
dern seine gliedliehe Zugehörigkeit zum Menschheiteorganismus 
nach Gottes Schopfungsordnung vermitteln. Daher ist die, in Ge
horsam und Dankbarkeit sich erweisende Kindesliebe der Grund
pfeiler für alle irdisch-socialen Verhältnisse. Im engsten Anschluss 
an das, was wir nicht ohne tieferen Sinn als „Vater"-Land und 
„Mutter" - Sprache bezeichnen, wird die gegen Vater und Mutter 
bewährte Ehrfurcht in jedem Volke die Gewähr einee langen 
und gesegneten Lebens der betreffenden G e m e i n s c h a f t (§ .44 
8. 475) verbürgen l). 

2. Die kindliche Ehrfurcht will aber nicht blos dort, wo 
die Eltern ihrer Idee und Aufgabe (§. 99) als christliche Er
zieher entsprechen, sondern auch in den schwierigen Collisione
fällen, wo solches nicht der Fall ist, aufrecht erhalten sein. Das 
müssen wir gegenüber der doppelten Gefahr k n e c h t i s c h e r 
Abhängigkeit (a) und z u c h t l o s e r Selbständigkeit (b) zu be
gründen suchen. 

a. Die Ehrfurcht artete in unkindlichen S e r v i l i s m u s aus, 
wollte man die unbedingte oder absolute Auctorität des Eltern-
w i l l e n s (§. 99, 2. b) behaupten. Der Kindesstand mit,all sei
ner Pietät steht in gewissem Gegensatz zum Knechtsstande mit 
seiner willenlosen Abhängigkeit 2). Gerade innerhalb des vom 
christlichen Geist durchdrungenen Familienlebens versteht es 
sich von selbst, dass mit dem Kindesstand auch Freiheit und 
Freimüthigkeit verbunden sein muss. Denn jedes Menschenkind, 
auch das noch unmündige, ist für die christliche Weltansicht 
kein leibeigenes Wesen, kein dingliches Eigenthum der Eltern, 
sondern als Gotteskind bei erwachendem Gewissen auch an Gott 
und sein Gebot gebunden 3 ) . Daher wird im Collisionsfalle der 
Elternwille, wenn er gottlos ist, dem höheren Willen des g ö t t 
l i c h Guten weichen müssen (vgl. §. 86, 2). 

b. Diese unumgängliche Opposition „um des Herrn willen" 
darf aber selbst solchen Eltern gegenüber, welche durch ihre 
niedere Bildungsstufe oder sittliche Verkommenheit dem von 

>) Vgl. die besondere Segens-V er hei ssn η g beim 4. Gebot Eph. 6, 2 f. 
— 2j Vgl. Gal. 4 , 1 ff.; 5 , 22 ff. — ») Vgl. Eph. 6 , 1 : Gehorchet eueren 
Eltern in dem Herrn. — 
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Gott ihnen gesetzten Berufe nicht nachzukommen vermögen, doch 
nie die Grundgesinnung der Ehrfurcht und Pietät aufheben. 
Das verkennt die unkindliche und z u c h t l o s e E m a n c i p a -
t i o n s t h e o r i e . Sie untergräbt durch ihre falsche Gleichheits
theorie die Fundamente aller sittlichen Gemeinschaft, welche auf 
Achtung vor der Auctorität, auf Ordnung und Unterordnung') be
ruht. Obwohl der kindliche Gehorsam an dem in Gottes Gebot 
gebundenen Gewissen seine nothwendige Schranke hat 2), so wird 
doeh die in der Elternstellung verkörperte sittliche I d e e dabei 
gewahrt werden können und sollen. Die gerade in den Colli
sionsfällen zu beweisende Leidenswilligkeit und Geduld im Er
tragen der Folgen kann dem christlich gesinnten Kinde als eine 
heilsame Schule des Kreuzes zum grossen Segen, zur Festigung 
des Characters und zur Vertiefung des Gemüthes gereichen. 
Und mit der sachlich nothwendigen Opposition soll zugleich je
ner dankbare Liebesdienst und freundliche Gehorsam des Kin
des sich verbinden, da man auch das Schwerste willig thut und 
leidet, wenn es nur nicht wider das Gewissen geht 3 ) . 

3. Bei solcher Stellung zu den Eltern muss die kindliche 
Liebe auch im K r e i s e der G e s c h w i s t e r sich segensreich 
entfalten. Durch brüderliche Eintracht und aufrichtige Liebes-
zucht bilden sich im Schoosse der Familie die Keime wahrer 
F r e u n d s c h a f t 4 ) . Durch freiwilliges Unterordnen der Jünge
ren unter die Aelteren, durch herzliche Fürsorge der Erwachsen
den für die noch Unmündigen, sowie endlich durch gemeinsame 
Arbeit und gegenseitige Handreichung gestaltet sich kraft des 
bauenden Geistes christlicher Liebe das Familienleben zum Ur-
bilde eines reich gegliederten Gemeinwesens (§. 102). 

8 . 1 0 1 . Das D i e n s t b o t e n v e r h ä l t n i s s im christlichen Hause gegenüber dem 
blossen M i e t h v e r h & l t n i s s , der L e i b e i g e n s c h a f t und der Sc lavere i . —Die ge
fahrdrohenden Extreme der familiären G l e i c h h e i t s t h e o r i e und der rigoristischen 
S u b o r d i n a t i o n s t h e o r i e in der Behandlung der Dienstboten. — Die Sondeipfliehten 

der Herrschaft und des Gesindes. 

1. Das Dienstbotenverhältniss besteht seinem Wesen nach darin, 
dass Personen aus geringerem Bildungskreise unter Sicherstell-

') Vgl. IPetr. 2, 13 ff. (ΰποτάγητι пиву άν&ρωπίνΐ] xjlati diir jov xv-
Qtiiv). — 2) Act. 4, 19; 5, 29 (man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen) 
vgl- mit Luc. 14, 26. S. o. Anm. 2 S.663. —8) Vgl. 1 Petr. 2, 1 9 . - « ) Vgl. 
p s - 133, 1 (Siehe, wie fein und lieblich ist es, dass Brüder einträchtig bei 
einander wohnen) mit Ps. 141, δ. Phil. 2, 1 - 4 . — Das Urbild geheiligter 
Freundschaf t zeigt sich in der Haus- und Tischgenossenschaft des Herrn, 
gegenüber dem engeren Jüngerkreise (Matth. 20, 37) und dem Jünger/Jwelchen 
»Jesus l i eb hat te" (oV ήγηπη 6 Ίηΰοϋς) Joh. 13, 23 ff.; 2 1 , 20. — 
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ung ihrer materiellen Existenz als dienende Glieder einem Haus
wesen angehören. Es hat dieses "Verhältniss, sofern es nicht, 
wie hei manchen Formen der Hörigkeit (Leibeigenschaft, Scla-
verei), der Humanität widerspricht und den Christenstand der 
Dienenden alterirt1), seine Berechtigung in der Mannigfaltigkeit 
verschiedener Abstufungen go'ttgefügter Berufsstellung. — Es 
wird sich aber die Lage der Dienstboten dem christlichen Ideal 
in dem Maaese nähern, als sie nicht blos vom Gesichtspunkte 
des zeitweiligen Miethverhältnisses auf Grund von Leistung und 
Gegenleistung angesehen und heurtheilt werden. Vielmehr soll 
in christlich liebevoller Fürsorge für das leibliche und geistliche 
"Wohl der Dienenden jenes Verhältniss durch Annäherung an 
das häusliche Familienband gehoben und vertieft werden 2). 

2. Dadurch begegnet der christliche Geist des Hauses am 
erfolgreichsten den auf diesem Gebiete gefahrdrohenden Extre
men der familiären Gle ichhe i t s theor ie (a) und der rigoristi-
schen Subord inat ions theor ie fb) in der Behandlung der 
Dienstboten. 

a. Am nächsten liegt die erstere Ausschreitung dort, wo 
unter dem Vorwande christlicher Brudergemeinschaft die ge
ordnete Abstufung der irdischen Berufs Verhältnisse ignorirt oder 
verwischt wird. Mit dieser pietistischen Form der falschen 
G l e i c h h e i t s t h e o r i e berührt sich aber die socialistische als die 
weltförmige Application derselben auf die gesammte Classe der 
personliche Dienste leistenden Arbeiter. Mag die Gleichheits
theorie in dieser oder jener Gestalt auftreten, immer geht sie 
mit einer Verkennung der gegliederten M a n n i g f a l t i g k e i t 
in dem Lehen der physischen, wie der socialen Organismen Hand 
in Hand. Sie ist der Tod der gesunden socialethischen "Welt
anschauung und desorganisirt in der Consequenz nicht blos das 
häusliche, sondern auch alles bürgerliche und christliche Gemein
schaftsleben durch einen nivellirenden Atomismus (vgl. §. 113). 

b. Schroff scheint sich diesem Standpunkte die rigoristische 
S u b o r d i n a t i o n s t h e o r i e entgegenzustellen. Sie leidet aber an 
demselben principiellen Fehler der atomistischen Auffassung der Ge
meinschaftsgebilde. Ihr sind die Dienstboten blos lasttragende oder 
zur Leistung verpflichtete, weil bezahlte Individuen. Die Unter
ordnung erscheint als eine willkürliche oder zufällige und wird 

>)Vgl. 1 Cor. 7,21—23: Wer ein Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist 
ein Gefreiter (txntlevS'tyog) des Herrn . . . werdet nicht der Menschen 
Knechte etc. — *),Philem. r. 16. — 
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demgemäss im Dienste des Macht oder Geld habenden Egois
mus von den Herrschenden ausgebeutet. Am widrigsten gestaltet 
sich diese aristocratisch gefärbte Subordinationstheorie, wenn sie 
sich in das patriarchalische Gewand christlich sein sollender Be
vormundung hüllt; als Carricatur des Heiligen droht sie dann 
den hehren und christlichen Gedanken einer wahrhaft geglieder
ten Ordnung und pietätvollen Unterordnung in Misscredit zu 
bringen. 

3. Im Gegensatz zu den beiden genannten Gefahren werden 
sich die S o n d e r p f l i c h t e n der H e r r s c h a f t und des Ge
s i n d e s vom Standpunkte christlichen Familienlebens näher 
präcisiren lassen. Das R e c h t der Herrschenden und Gebieten
den soll vor Allem getragen sein von dem Bewusstsein der Ver
antwortlichkeit und Pflicht gegenüber dem himmlischen Herrn *). 
Dann wird auch ihr Gesammtverhalten und ihre Behandlung der 
Dienstboten, in dem Bewusstsein des unsäglich schweren Be
rufes, der diesen armen, meist familienlosen und abhängigen 
Wesen obliegt, von jener christlichen Milde durchdrungen sein, 
die sich nicht dienen lässt, ohne zu dienen. Zugleich bleibt dadurch 
die nothwendige Strenge der Hauszucht vor thatsächlicher Extra
vaganz, wie vor leidenschaftlichen Droh- oder Scheltworten be
wahrt. — Das G e s i n d e seinerseits gewinnt unter solcher 
Voraussetzung die nothwendige Anhänglichkeit an die Familie, 
welche die Bedingung ihrer freudigen Arbeit ist. Mit redlichem 
und treuem Dienet um des Herrn willen kann der Dienstbote 
auch unter schweren Verhältnissen die innere Seelenfreiheit auf
recht erhalten. Trotz der christlich brüderlichen Gleichheit2) 
aller Menschen vor Gott wird er in seiner b e r u f s m ä s s i g e n 
Stellung den von Gott selbst gebotenen Gehorsam mit aller Ehr
furcht und Scheu vor dem leiblichen Herrn auf Erden zu be
weisen im Stande sein 3 ) . 

!) Col. 4, 1: Ihr Herren, was recht und gleich ist (τό δίκαιον xai 
την Ιαότητα), — beweiset den Knechten und wisset, dass ihr auch einen Herrn 
im Himmel habet etc. Eph. 6, 9: Lasset das Drohen und wisset, dass auch 
euer Herr im Himmel ist, und ist bei ihm kein Ansehen der Person (πρόσω· 
ποίηιρίη). — ») Vgl. 1 Tim. 6, 2 : Welche aber gläubige Herren haben, 
sollen dieselben nicht verachten, weil sie Brüder sind ( S r i nitlipol üeiv), 
sondern sollen vielmehr dienstbar sein. — 3 ) Vgl. Eph. 6, 5—8; Col. 3, 22 ff.; 
1 Tim. 6. 1; 1 Petr. 2, 18 ff.; Tit. 2, 9 ff., wo überall das 
Und vnaxoiuv ohne π' φ»αλμοδουλ(ία geboten ist. — 
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β. io2. D i e sittliche Ausgesta l tung des gesammten h ä u s l i c h e n Z u s a m m e n 

lehens durch die christliche G a s t f r e u n d S c h a f t und häusliche G e s e l 1 i g k e i t ( H a u s 

sitte). — Die beiden Extreme e n g h e r z i g e r A b g e s c h l o s s e n h e i t (Ungesel l ighei t , 

Exclusivität) und c h a r a e t e r l o s e r V e r s c h w o m m e n h e i t ( U n h ä u s H c h k e i t , Zerstreu-

ungssuchtl im häuslichen Gemeinloben. — H a u s o r d n u n g und H a u s g o t t e s d i e n s t 

als Vorschule des rechtlich-soeialen und religiös-kirchlichen Gemeinlebens . 

1. In dem Maasse, als in der christlichen Familie jedes Glied 
seine ihm zugewiesene sittliche Aufgabe hat und im Geiste des 
Evangeliums erfüllt (§§. 99—101), wird auch der gesammte häus
liche Organismus*) als moralische Collectivperson ein christlich 
sittliches Gepräge gewinnen. Getragen von dem Bewusstsein 
der Solidarität des ganzen Hauswesens, entwickelt und bethätigt 
sieh dann der wahre F a m i l i e n g e i s t . Derselbe giebt nach 
aussen hin seine u n i v e r s e l l e Tendenz durch die christliche 
G a s t f r e u n d s c h a f t und edle Geselligkeit kund. Nach innen 
aber prägt sich die i n d i v i d u e l l e Eigenart des Hauses durch 
den bestimmten Typus geheiligter H a u s s i t t e und besonderer 
Haustradition aus. 

2. Beide Momente des gesund christlichen Familiengeistes 
wollen gegenüber den Gefahren e n g h e r z i g e r A b g e s c h l o e -
s e n h e i t ( a ) und c h a r a e t e r l o s e r V e r s c h w o m m e n h e i t (b) 
gewahrt sein. 

a. Das e x c l u s i v e Extrem, als Folge des selbstzufriedenen 
Familienegoismus (§. 98 , 2. a), verengt die Mauern des Hauses 
und schliesst sich gegen die Aussenwelt in ungastlicher und un
geselliger Weise ab. Dadurch wird aber jener das gesunde Fa
milienleben kennzeichnende Sinn gefährdet, welcher für alle human-
socialen und universell-geistigen Interessen offen und zugänglich 
ist. Innerhalb der durch die Berufspfuchten und materiellen 
Mittel gezogenen Schranken soll sich jener theilnehmende 
und mittheilende Geist des Hauses bewähren, wie er in Gast
freundschaft und Geselligkeit sich am freisten kund giebt 2). 

b. Von der anderen Seite droht die Gefahr eines uni
versalistischen Kosmopolitismus (§. 90, 2. b), der durch Zerstreu
ungssucht und unhäusliches Wesen den eigenartigen Geist des 
Hauses zu zerstören und der egoistischen Vergnügungstendenz 
zu opfern droht. Dem gegenüber schützt der pietätvolle Fami-

t) Vgl. 1 Cor. 12, 12 ff. Eph. 4, 15 f.; Rom. 12, 4 ff. — 2 ) Vgl. über 
den „FremdliHg., der in deinem Hause ist" 2 Mos. 12, 48f.; 20, 10; 5 Mos. 
5, 14. — Im N. T. die Mahnung zur Gastfreundschaft (,/^λαξ/ιΊα) wiederholt 
ausgesprochen Ebr. 13, 2 ; Rom. 12, 13; 1 Petr. 4, 9; 1 Tim. 5 , 10 f. 
(ξίνοδοχιϊν). — 
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liensinn die besonderen Haustraditionen und sucht in der Haue
s i t t e die characteristiche Physiognomie des christlichen Gemein
geistes zu entwickeln. 

3. Die geheiligte H a u s s i t t e giebt sich aber in zwei we
sentlich einander stützenden Elementen kund: in der Hausord
n u n g ' ) und in dem H a u s g o t t e s d i e n s t 2 ) . In jener vollzieht 
sich die gesetzliche Hauszucht, wie sie in materieller und gei
stiger Hinsicht, im gemeinsamen Essen und Trinken, in Spiel 
und Ernst, in Erholung und Arbeit sich als gesunde Oeconomie 
des Haushaltes bewährt. — Der Hausgot te sd iens t soll aber 
der gemeinsamen geregelten Erbauung (§. 62) der Familienglieder 
dienen, um den Anfang, Mittag und Abend jedes Tages durch 
Gottes- Wort und Gebet gesegnet sein zu lassen 3 ) . Wie in der 
Hausordnung der Vater als Herr und Regierer des Hauses sein 
patriarchalisch königliches Recht übt, so bewährt er im Hausgot-
teedienst seine priesterliche Würde. — So gestaltet sich das häus
l i che Gemeinschaftsleben unter dem Segen des Herrn und sei
ner persönlichen Friedensherrschaft4) durch die strenge Haus
zucht zu einer pädagogischen Vorschule :der öffentlichen Rechtsge
meinschaft (Staat), durch innere und äussere Organisation des 
Hausgottesdienstes eine Erziehungs-Anstalt für das religiös-kirch
liche Gemeinwesen. — Dass aber die aus der Ehe entsprungene 
Familie auch für das ewige Leben und den Vollendungszustand 
des Reiches Gottes eine tief bedeutsame propädeutische Stellung 
einnimmt, wird das nächste Capitel noch darzulegen haben. 

') Vgl. 1 Tim. 5 , 4 (die eigenen Häuser göttlich regieren) 
mit 1 Tim. S, 5. 12 (τον Ιδίου olxov προβτήναι). Ps. 127, 1 f.; 
Ebr. 3 , 2 ff. (treu sein in seinem ganzen Hause). — *) Vgl. Col. 
8. 16 (lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen); 1 Petr. 2 , 5 
(hauet euch zum geistlichen Hause). Jes. 24, 15 (ich und mein Haus wollen 
dem Herrn dienen). Siehe über f/ хат' olxov 'χχληβία Eöm. 16, 5. — 
8 ) 1 Tim. 2, 8 (βονλομαι προδινχίαίτοίΐ τονς άνδρας); Luc. 24, 29 (da er 
mit ihnen zu Tische sass, nahm er das Brod, dankte" etc.). — *) Vgl. Matth. 
W, 12 f: (ΐίΆέτω i) ιΙρήνη 1л' αυτήν sc. olxiav) mit 18, 20 (wo zwei 
oder drei versammelt sind) und Joh. 14, 27; 20, 19 (Friede sei mit euch!) 



D r i t t e s C a p i t e l . 

Die ideale Vollendung der hiinslichen (ienieinschaftsform im Himmel
reiche ah Basis christlicher Fftmilienhoffnnng. 

§. 103. Die gottgewollte e w i g e Bedeutung des eheliehen und Faniilienglückes. — 
Die Extreme der spiritualistischen Τ ran ss cen den ζ - und naturalistischen I inma-
nenztheorie in Bezug auf das häusliche Gemeinlehen. — Die organische Gliederung 

der Gemeinschaft im H a u s e G o t t e s des V a t e r s , als christliches Familienideal. 

1. Es wäre für den Christen unmöglich, mit voller Seelen
hingabe an seinem ehelichen oder häuslichen Berufe als Glied 
der Familie zu arbeiten, wenn die irdische Familienliebe nicht 
ein Moment christlicher Hoffnung in sich trüge. Der Gedanke, 
dass die Eltern in den Kindern fortleben, reicht dazu nicht aus. 
Denn das wäre eine Hoffnung, die selbst wieder auf Irdisches 
und zeitlich "Vergängliches sich richtete. Hoffnungsfreudigkeit 
in der Liebesarbeit kann der .Christ aber nur haben, wenn (wie 
wir §. 78 gesehen) die von ihm ausgestreute Saat auf eine ewige 
Ernte hinzielt; d. h. wenn die irdischen Verhältnisse, in denen und 
für welche er sich erwärmt, auch ein Moment des Ewigen in sich 
tragen, etwas T y p i s c h e s sind für das Vollendungsideal. Nun 
liegt zwar auf der Hand, dass die eheliche Gemeinschaft und 
die aus der geschlechtlichen Zeugung hervorgehende Bluts
verwandschaft, soweit sie in ihrer gegenwärtigen Daseinsform 
durch irdisch-stoffliche Naturverhältnisse bedingt sind, nicht als 
ewig dauernde angesehen werden können'). Sie haben daher 
zunächst nur eine irdisch - zeitliche Segensverheissung2) und 
müssen einer i d e a l e n A u s g e s t a l t u n g bei der schliesslichen 
Vollendung des höchsten Gutes in dem verklärten Gottesreiche 
(§. 74) Raum geben. In der idealen Vollendung kommen aber 
die Keime des Diesseits zur gottgewollten Entfaltung. Und so 
wird auch die christliche I d e e der Ehe (§. 94) und Familie 
(§. 98) in der organischen Gliederung der Gottesmenschheit auf 

!) Vgl. Matth. 22, 30 (sie werden weder freien, noch sich freien lassen) 
mit 1 Cor. 6, 13 f., wo die xoikin als der Aufhebung (χατηργήαα) ent
gegengehend bezeichnet wird. S. a. I Cor. 15, 40. 50. — *) 1 Mos. 1, 28; 
2 Mo». 20, 12 ff. -
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der neuen Erde (§. 80) zu gottgewollter Verkörperung gelangen 
müssen. 

2. Diese bedeutsame Wahrheit pflegt von der sp i r i tua l i s ti
s c h e n T r a n s s c e n d e n z - und n a t u r a l i s t i s c h e n Imma-
nenztheorie zum Schaden christlichen Familienlebens gänzlich 
verkannt zu werden. 

a. Der S p i r i t u a l i s m u s (sowohl in seiner pietistischen, als 
rationalistischen Form) unterschätzt mit der leiblichen Naturbasis 
des Menschen auch die ideale Tragweite der von einer sittlichen 
Idee getragenen natürlichen Gemeinschaftsbeziehungen. Dadurch 
stumpft er den motorischen Nerv der ehelichen und häuslichen 
Tugend ab und bringt den Christen in die Gefahr falscher Jen
seitigkeit und Verhimmelung (§. 72, 2. a). Hier gilt es also im 
Hinblick auf die häusliche Gemeinschaftsform, den l e i b l i c h e n 
Character der himmlisch vollendeten Organisation des höchsten 
Gutes festzuhalten. Sonst lohnte es sich wahrlich nicht der Mühe, 
in selbstverleugnender Hingabe für die ideale Ausgestaltung der 
Ehe und Familie zu arbeiten. Wären beide Lebensformen rein 
zeitliche und vergängliche, so dürfte der Christ kein Herzens-
mteresse für dieselben haben und bethätigen. 

b. Der entgegengesetzte Fall tritt bei der na tu ra l i s t i 
schen I m m a n e n z t h e o r i e ein. Hier wird mit Verkennung 
der sündlich-irdischen Gebrechen des ehelichen und häuslichen 
Glückes das häusliche Gemeinschaftsleben zum Selbstzweck. 
Das Interesse wird von den täglichen Familiensorgen absorbirt. 
Die Gefahr einseitiger Verweltlichung zeigt sich dann in der 
Tendenz, Hütten zu bauen auf Erden. Hier tritt nun als heil
sames Correctiv der christliche Grundgedanke ein, dass um des 
Herrn willen im Dienst des himmlischen Berufes (§. 76) eheliche 
u nd Familienrücksichten eventuell weichen müssen, wo es gilt, 
dem Reiche Gottes zu dienen und das Gewissen rein zu be
wahren. 

3. Die Vermeidung beider Extreme wird in dem Maasse ge-
h'ngen, als die christliche Hoffnung (§. 75 ff.) ihren gesunden 
Character bewahrt. Sie muss als Familienhoffnung vor Allem 
daran festhalten, dass nach Gottes Ordnung die individuelle Er
gänzung wesentlich zur seligen Lebens- und Liebesgemeinschaft 
l a dem ewigen Gottesreiche gehört*). Dadurch sind also auch 
die typischen Personunterschiede (Mann und Weib, Jung und 
Alt etc. §. 26) als im Reiche Gottes zur Vollendung kommende 

0 Vgl. Joh, 14, 2 (in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen et«.). 
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verbürgt. Würden sie einfach vernichtet (wie die хоШа als 
solche allerdings aufgehoben werden soll), so gäbe es weder ein 
seliges Sich wiederfinden, noch auch eine lebensvolle Ergänzung 
im Vollendungs-Eeiche, d. h. es wäre das letztere ärmer und 
unvollkommener als die irdische Lebenserwartung, was ein W i 
derspruch in sich ist. Dazu kommt, dass durch das urbildliche 
geistliche Eheverhältniss Christi zum Leibe seiner Gemeinde 
(§ . 94, 3) auch die christliche Ehe auf Erden die Garantie ewiger 
Vollendung für die zeitliche Seelengemeinschaft der Gatten in 
sich trägt 1). Und was die Schrift von dem Gott Abrahams, 
Isaaks und Jacobs, sowie von dem Verhältniss Gottes des „Va
ters" zu seinem „ H a u s e " und zu allem, was „Kinder" heisst 
auf Erden, aussagt 2), ist eine Bürgschaft für die einstige Voll
endung chr i s t l i cher Hausgenossenschaft auf Erden. So er
scheint also auch die häusliche Gemeinschaftsform für die Ewig
keit geheiligt und in ihr verklärt. 

g. 1 0 1 . D i e s i t t l i c h e G e s i n n u n g d e s C h r i s t e n , a l s e i n e s G l i e d e s d e r h ä u s l i c h e n 

G e m e i n s c h a f t s f o r m , i m H i n b l i c k a u f d a s h i m m l i s c h e S e l i g k e i t s i d e a l ; o d e r d i e F a m i l i e n 

h o f f n u n g d e s C h r i s t e n i n i h r e r B e w ä h r u n g a l s h ä u s l i c h e T u g e n d g e g e n ü b e r d e r 

U n t e r s c h ä t z u n g u n d U e b e r s c h ä t z u n g d e s i r d i s c h - b ä u s l i c h e n B e r n f e s . 

1. Die von uns (§. 103) vertheidigte, ebenso ideale als reale 
Grundanschauung erweist sich als ein heilsames Ferment für die 
sittliche G e s i n n u n g des Christen in seiner gliedlichen Stellung 
zur häuslichen Gemeinschaft. Es wird derselbe das ihm ange
wiesene mannigfach gegliederte häusliche Berufsfeld niemals so 
überschätzen können, dass er sich in seiner Gesinnung durch 
die irdisch-vergänglichen F o r m e n der Familieninteressen knech
ten lässt, als wären sie ewige. Das schützt ihn vor zuchtloser 
Verweltlichung, vor dem Untergehen in Haus und Ehe 3 ) . Andrer
seits ist er vor jener U n t e r Schätzung bewahrt, welche in ein
seitiger Betonung der himmlischen Lebensaufgabe die sittlichen 
Schranken des Familienbandes als blos irdisch berechtigte 
meint überspringen oder gar die Bande häuslicher Gemeinschaft 
als sündliche glaubt zerreissen zu dürfen 4 ) . Vielmehr wird ihm 
die hingebende Liebesarbeit für Ehe und Haus zur gottgehei
ligten Pflicht im Dienste des Reiches Gottes. 

2. So wird sich der Christ speciell bei seinem e h e l i c h e n 

i ) VgL Eph. 5, 25 ff. —2) Vgl. Eph. 3, 14 f.; Jac. 1, 17 f.; Matth. 12, 
48 ff.; 8, 11; Lnc. 13, 29. — ») Vgl. Matth. 10, 37; Luc. 14, 26 (Wer Va
ter oder Mutter mehr liebt denn mich etc.). S. o. Anm. 2 S. 663. — *) S. o, 
A n m . 1 S. 664. — 
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Verhältnisse dessen bewusst bleiben, dass nur das aus Gott Ge
borene und Gott Gemäsee in demselben wirklich ewigen Bestand 
hat. Die sittlich reine Führung der Ehe in ihrer zeitlich irdi
schen Form erscheint ihm dann als die unumgängliche Voraus
setzung für die Hoffnung auf den seligen Genuss einstiger Lebens
und Liebesgemeinschaft der Ehegatten im vollendeten Gottes
reiche. Durch eine „Liebe, die stark ist wie der Tod", weil und 
sofern ihre Gluth eine „Flamme des Herrn" i s t 1 ) , gewinnt die 
irdische Ehe den Verklärungsschimmer christlicher Hoffnung ohne 
Beigeschmack eines egoistischen, weltlichen Eudämonismus. 

3. Ebenso wird die Gesinnung des Christen als eines Glie
des der F a m i l i e in der ihm specifisch zukommenden häuslichen 
Lebensaufgabe einen idealen Character gewinnen. Jede Fami
lientugend, insbesondere die geheiligte Familienfreundschaft und 
Geschwisterlichkeit erhalten dadurch eine höhere Weihe. 
Denn die Hoffnung auf die ewige und selige V e r b r ü d e r u n g 
beseelt alle Handlungen der Hausgenossen2). Mit Ausschluss 
selbstischer Glückseligkeitsillusionen werden die schlichtesten 
Arbeiten in dem Heiligthum des Hauses zu einem ewig bedeut
samen „Dienste des Herrn" verklärt und eben dadurch sittlich ge
läutert und vertieft. 

i) Hohel. 8, ö. — 2) Vgl. Rom. 12, 10 (φ,ΙαάιλφΙα); 1 Thess. 4, 9; 
1 Petr. 3 , 8; Ebr. 13, 1 (ή φ,Χααιλφίιχ μ(νίτω). — 

ν. O e t t i n g e n , Socialethik. ТЫ. II. 44 



Zweiter Abschnitt. 

Die Bethätigung christlichen Heilslebens innerhalb der 
social-bürgerlichen, rechtlich geordneten Genieinschafts-

form des Staates. 

E r s t e s C a p i t e l . 

Der organische Ursprung oder die keimartig-e G e h u r t der staat
lichen Rechtsordnung aus der V o l k s g e m e i n s c h a f t , als B a s i s des 

nntional-patrioliüchen G l a u b e n s . 

β. 105. D i e a l lmäh l iche E n t s t e h u n g und die e i t t l i c h e I d e e der v o l k s t ü m 
l i c h e n G e m e i n s c h a f t a ls einer n a t ü r l i c h - m o r a l i s c h e n C o l l e c t i v p e r s o n ( G e m e i n g e i s t , 
V o l k s s e e l e , V o l k s c h a r a c t e r , V o l k s s i t t e , V ö l k e r p s y c h o l o g i e ) . — D i e B e w a h r u n g des V ö 1-
k e r U n t e r s c h i e d e s i m chr is t l ichen H u m a n i t ä t s g e d a n k e n gegenüber den 
E x t r e m e n des N a t i o n a l i t ä t s s c h w i n d e l s und des К о s m ο ρ о 1 i t i s in u s. — 
D a s V o l k als organ ische K a t u r b a s i s für die b ü r g e r l i c l i - s o c i a l e Rechtsordnung des 

Staates ( g e g e n ü b e r der V e r t r a g s - und Gewa l t theor ie ) . 

1. In der Familie, als der natürlichen Urgemeinschaft, 
wurzelt bereits keimartig jener erweiterte Menschheitsorganis
mus, den wir mit dem Ausdruck V o l k bezeichnen. Aus den 
verwandten G e s c h l e c h t e r n bilden sich S t ä m m e , die sich 
gruppenartig zu R a s s e n verzweigen und je nach den geogra
phischen und geschichtlichen Verhältnissen zu eigenthümlichen, 
n a t i o n a l bestimmten Gemeinschaftsgebilden sich ausgestalten. 
Der vielfach verschieden bestimmte Begriff des Volkes muss 
vor Allem in socialethischem Interesse von dem Missverstande 
gesäubert werden, als handele es sich dabei um einen zufällig 
zusammengewürfelten Menschenhaufen1), oder um eine Schaar 
gleichartiger Einzelwesen, oder gar um die Masse der niederen 
Bevölkerung, der Unterthanen im Gegensatz zu den Regieren
den 2 ) . Vielmehr weist uns der synonyme Ausdruck N a t i o n 
(nasci) darauf hin 3), dass wir als Volk uns eine auf gleichartigen 

') Όχλος, siehe Matth. 9, 23 ff.; 15, 10 al. - 2 ) Λήμος, Act. 12, 22; 
17, 5 al. — β) ΈΆνος (Matth. 2 1 , 43; Act. 10, 35 etc.) und /«of (= 05», 
verbunden mit γλώααα, φυλή, γένος, γίνιά) vgl. Matth. 24, 34; Luc. 2, 31; 
Rom. 15, 11; Арок. 5, 9; 7 , 9 etc. — 
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Generationeursprung zurückzuführende Menschheitsgruppe vor
zustellen haben. Jede grössere Menschengemeinschaft, welche 
vermöge ihrer Blutsverwandtschaft und durch zeitweiliges oder 
dauerndes Zusammenwohnen in Einem Lande einen gemeinsa
men physischen und geistigen Lebenstypus in Anlage und Cha
racter, in Sitte und Sprache gewonnen hat, nennen wir ein Volk. 
Erst in abgeleiteter (secundärer) "Weise Hesse sich die Gesammt-
bewohnerschaft eines staatlich zusammenhängenden Landes (die 
Bevölkerung) mit dieeem Namen bezeichnen. Denn der Volks
begriff deckt sich mit dem Staatsbegriff durchaus nicht, da in 
Einem Staate viele Völker (Völkerschaften) wohnen können, 
und Ein Volk staatlich in verschiedene Territorien getheilt oder 
vertheilt sein kann. So ist das Volk stets ein naturwüchsig 
begründetes Gemeinwesen, welches sich als moralische Collectiv-
p e r s o n ( ) namentlich durch die S p r a c h e von anderen ver
wandten Gruppen unterscheidet. Weil also kein Volk sich durch 
den blossen Congregationstrieb einzelner Personen bildet, son
dern auf dem Generationswege aus der Familie organisch er
wächst und culturhistorisch sich entwickelt, so kann man von 
einem Gemein ge i s t desselben, von einer Volksseele und einem 
Volkscharacter, von einer Volkssitte und Völkerpsychologie reden. 

2. Der specifisch christliche Humani tätsgedanke , wie 
er in dem Gottmenschen als zweiten Adam 2 ) seine ur
bildliche Verkörperung gefunden, hat die trennenden Völker
g e g e n s ä t z e im Princip aufgehoben 3), ohne doch die sittliche 
I d e e der Volkstümlichkeit zu zerstören. Das will sowohl dem 
krankhaften N a ti ο η a l i täts Schwinde l (a), als dem farblosen 
K o s m o p o l i t i s m u s (b) gegenüber beachtet sein. 

a. Der aus heidnischem oder judaisirendem Boden stam
mende Nationalstolz , der das eigene Volk als Repräsentanten 
der Menschheit den Barbaren oder Heiden entgegenstellt, ver
kennt nicht blos die natürliche Einheit des Menschengeschlechts 4 ) , 
sondern auch ihren culturhistorischen Humanitätsberuf. Inner
halb der christlichen Weltanschauung erscheint der fanatische 
Nationalitäteschwindel geradezu als eine egoistische Bor-

') Vgl. die Anm. zu § . 4 4 , wo wir sahen, dass das V o l k Israel als 
Collectivperson im theocratischen Gesetz angeredet erscheint. — 2) Vgl. 
ßöm. 5, 14; 1 Cor. 15, 21 und 45 f .— 3 ) Matth. 28, 19 (machet zu Jüngern 
alle Völker); Marc. 11, 17; Luc. 2, 31; Gal. 3, 28 (Hier ist kein Jude noch 
Grieche); Col. 3, 11. Apostgesch. 2 , 8ff. (die Spracheneinigung am Pfingst-
fest). — <) Apostgesch. 17, 26 ff. — 

44* 
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nirtheit, die den Geist der Brüderlichkeit verleugnet und die 
sittliche Entwickelung der Menschheit, wie auch des eigenen 
Volksthums hemmt. 

b. Deshalb lässt es sich aber nicht als berechtigt, geschweige 
denn als sittlich geboten bezeichnen, in k o s m o p o l i t i s c h e r 
Tendenz die reiche Gliederung des Menschheitsleibes zu ver
wischen. Das grundsätzliche Weltbürgerthum beruft sich mit 
Unrecht auf den christlichen Humanitätsgedanken ' ) . Derselbe 
tritt zwar aller egoistischen Völkerabsonderung und Völker
feindschaft als Correctiv entgegen, hebt aber nicht die schöne 
und reiche Mannigfaltigkeit der Volksindividualitäten auf. Er 
weist ihnen nur ihre gliedliche Stellung im Menschheitsorganis
mus und dadurch ihre sonderliche Berufsaufgabe in der Mensch
heitsgeschichte an. 

3. Es haben also die einzelnen Völkergruppen — wie na
mentlich aus der theocratisch geheiligten Lebensaufgabe Israels 
sich ergiebt (§ . 44), — ihre gottgesetzte Eigenart nicht Preis 
zu geben 2 ) , sondern derart sittlich zu durchdringen und prac
tisch zu bethätigen, dass im Dienste der Gesammtheit jede 
ihren sonderlichen culturgeschichtlichen Beruf erfülle. Insbe
sondere liegt die sittliche Idee des Volksthums darin be
gründet, dass aus demselben der Staat als geordneter Rechts
organismus (§. 107) sich normaler Weise entwickelt. Zwar giebt 
es Staaten, die aus gemischten Völkern bestehen, oder aus Völker
mischung nachweisbar entstanden sind. Allein stets bildet eine volks
tümlich gefärbte Gemeinschaft im engsten Anschluss an ge
schichtliche Rechtsgewohnheiten oder religiös - sittliche Traditio
nen die n a t ü r l i c h o r g a n i s c h e B a s i s für die social - recht
liche Gliederung des Staates. Das werden wir sowohl der abs-
tracten V e r t r a g s - , als der brutalen Gewalttheorie gegenüber 
in Betreff der Entstehung der Staaten festzuhalten und im näch
sten Capitel eingehender zu begründen haben. Zuvor müssen 
wir jedoch die aus der s i t t l i c h e n I d e e des Volkes sich er
gebende G e s i n n u n g des Christen zu characterisiren suchen. 

§. 106. Die sittliche Stellung des Christen im Hinblick auf seine Volksgemeinschaft 
oder die n a t i o n a l - p a t r i o t i s c h e G l a u b e η s gesinnung (Pietät gegen Vaterland und 
Muttersprache). — Die christliche Reaction gegen die naturalistische Apotheose des 
Volksthums und pietistischeNivellirung der Völkerunterschiede. — Aufgabe und Sehranke 

dos c h r i s t l i c h e n Patriotismus. 

1. Die sittliche Stellung des Christen im Hinblick auf seine 
natürliche Volksgemeinschaft ist vor Allem innerlich bedingt 

!)S. o. Anm. 3. S.679. — 2)Vgl. Pauli Stellung zu seinen „Gefreundeten 

nach dem Fleisch" (σνγγινιϊς xctia αάρχα) Eöm. 9, 1 if.; 11, 1 f. — 
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durch den G l a u b e n an die gottgeordnete Genesis und an die 
aus derselben sich ergebende, eigenartige Berechtigung der Na
tionalität. Mit der Ehrfurcht gegen Vater und Mutter (Familien-
g l a u b e n §. 92) hängt auch jene Pietät zusammen, kraft welcher 
der Christ auf Grund des vierten Gebotes, dem eigenen Bedürf
niss des Herzens entsprechend, das Heiligthum des Vaterlandes 
und der Muttersprache vertrauensvoll umfasst und im Gemüthe 
bewahrt. Denn er weiss, dass das Volksthum nicht blos die 
organische Grundlage aller gesunden Staatenbildung abgiebt 
(§. 105), sondern dass auch dem Einzelindividuum durch die Zu
gehörigkeit zu einem Volkstypus und durch die Theilnahme an 
dem Schatz der Volksbegabung die Richtung der eigenen socia
len und culturgeschichtlichen Berufsaufgabe aufgeprägt und die 
Kraft zu ihrer Erfüllung verliehen wird. 

2. Daher wird die p a t r i o t i s c h e Pietäts-Gesinnung ihn 
vor den bedenklichen ethischen Consequenzen des N a t i o n a l i -
t ä t s p r i n c i p s und des K o s m o p o l i t i s m u s (§. 105, 2) be
wahren. 

a. Vor Allem hat der Christ gegen jede heidnische Apo
theose des Volksthums ebenso zu reagiren, wie gegen die aus 
dem individuellen Egoismus sich ergebende Selbstvergötterung. 
Gegen herrschende Volksunsitten und gegen die besonderen 
Schoossünden seines Volksthums wird er jene scharfe Selbstkri
tik üben, welche dem wahren Christen in seinem persönlichen 
Heiligungskampfe (§. 86) eigen ist. Dadurch wird er die Kraft 
und Leistungsfähigkeit der Volksgemeinschaft nicht nur nicht 
untergraben, sondern wesentlich stärken. Denn er hilft ihr 
dazu, sich in den Dienst der sittlichen Idee zu stellen. Durch 
den der Menschheit und dem Reiche Gottes geleisteten 
Dienst vermag ein Volk sich selbst zu fördern und von den läh
menden Fesseln bornirter Eitelkeit und egoistischer Selbstbe
wunderung zu befreien. 

b. Gleichwohl hat sich gerade der fromme Christ davor zu 
hüten, dass er nicht durch eine pietistische Nivellirung der Völker
unterschiede dem Reiche Gottes meint besser dienen zu können. 
Es lauert hier dieselbe Gefahr, wie in der pseudochristlichen 
Verallgemeinerung des Begriffs des „Nächsten" (§. 68, 2). Wenn 
auch in Christo weder „Jude noch Grieche" etwas gilt *), so be
zieht sich diese Ausgleichung doch nur auf die gottgewollte Ueber-
brückung der Kluft, welche der altjüdische und classisch-grie-

!) S. o. Anm. S S. 679. — 
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ohische Particularismus zwischen den verschiedenen Völkerstäm-
men aufgerichtet hatte J ) . Gerade weil die sündliche ZeAlüft-
ung 2 ) im Princip duroh die Menschheitserlösung und Einigung in 
Christo überwunden ist, kann der Christ um so freier und rück
haltsloser der liebevollen Ausbildung seines Volksthums, wie 
seinem ganzen, irdisch - politischen Berufe sich hingeben. 

3. P r a c t i s c h wird sich jene tiefe und gesunde Pietät ge
gen das eigene Volksthum im Einzelnen bewähren müssen. 
P o s i t i v geschieht das durch aufopfernde Hingebung an die 
nationalen Gemeinschaftszwecke und -Kämpfe. Das lebendige 
Interesse für alle volkstümlichen Leistungen in Kunst und Wis
senschaft, Industrie und Politik, Religion und Sitte soll beim 
Christen stets von dem Bewusstsein der Solidarität getragen 
sein. Daher wird ihm aber auch beim Hervortreten der 
sündlichen und selbstsüchtigen Volksneigungen und Volksunsitten 
das Gewissen schlagen. Dadurch werden n e g a t i v die Schranken 
des christlichen Patriotismus bestimmt. Gegen Ausschreitungen 
der sogen, öffentlichen Meinung, wie gegen die Corruption der 
Sitten hat er aus christlicher Liebe zum Volk Widerspruch zu er
heben und denselben durch das Berufsleben und in den Grenzen des
selben thatsächlich geltend zu machen. Indem der Christ mit 
heiligem Muth die Folgen solchen Zeugnisses trägt, kann selbst 
die Nothwendigkeit eintreten, durch Verlassen der Heimath den 
Gewissenscollisionen zu entgehen. W i e weit solch ein patrioti
scher „Kampf ums Recht" sich verwirklichen darf, können wir 
erst im Zusammenhang mit der s t a a t l i c h e n Ausgestaltung 
des Volkslebens entscheiden (§. 110 ff.). 

·) Vgl. Eph. 2, 14 ff., wo von Christo gesagt ist, dass er die Zwischen
mauer (rö μισότοιχον той ψρηγμον) weggenommen, die zwischen Israel und 
der Völkerwelt bestand. — 2) Vgl. 1 Mos. 11, 6 ff. — 



Z w e i t e s C a p i t e l . 

Die christlich-sittliche Ausgestaltung und Lcbcnsuewcgung des 
Rcchtsorganismus 

nnd 

die Licbcsbethätignng des Christen iu der staatlich geordneten 
Culturgemclnscltaft. 

§. 107. Der Begriff des Staates und der Gesellschaft in ihrer ethischen Bedeutung 
und Wechse lbez iehung. — Die e h r i s t l i c h - h u m a n e 8 t a a t s i d е е gegenüber dem 
e t h n i s i r e n d e n Extrem des Τ e r r i t о r i а 1 i s m u s und dem j u d a i s i r e η d e η E x t r e m 
<Jes T h e o c r a t is m u s. — Die S o u v e r ä n i t ä t des Staates und die G e w i s s e n s 

f r e i h e i t mit Beziehung auf die Gefahren der Indifferenz und Intoleranz. 

1. Staat nennen wir jeden gesetzlich geordneten Rechts
organismus, welcher als menschliches Gemeinwesen in souveräner 
Macht sich in seinem Territorium selbst regelt und kraft der 
Selbstregelung eine social gegliederte Interessengemeinschaft 
(Gesellschaft) ermöglicht. Ursprünglich aus dem Familien- und 
Volksboden erwachsen (§. 102. §. 105), ist er eine n o t h w e n 
d i g e Lebensform der Menschheit in ihrer mannigfaltigen natio
nalen und internationalen Entwickelung. Daher lässt sich die 
jeden Staat als Rechtsorganismus characterisirende Souveränität 
nicht aus einem willkürlichen Entschluss oder vertragsmässigen 
Uebereinkommen so und so vieler Einzelpersonen, noch auch 
aus der zufälligen Gewalt einzelner Machthaber erklären. Der 
Vertrag ist zwar eine rechtliche Existenzform des Staatslebens 
und die Gewalt oft der Anlass für ein thatsächliches Herrschafts-
verhältniss. Aber keine von beiden kann den Staat als solchen 
dauernd erzeugen und begründen. Er muss zwar als Rechts
organismus Gewalt haben und Verträge schliessen; aber er be
s t eh t (daher Staat) kraft der in Volk und Familie bereits vor
handenen Rechtsgewohnheiten und erwächst aus dem naturnoth-
wendigen Bedürfniss der gegliederten Gemeinschaft nach Aucto-
ritat und Ordnung in ihrem äusseren Zusammenleben (Patriar-
chalstaat, Polizeistaat, Rechtsstaat). Obwohl sich daher die so
genannte „Gesellschaft" als sociale Interessengemeinschaft von 
dem „Staat" als souveränem Rechtsorganismus unterscheiden 
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lässt, so werden doch für die ethische Betrachtung beide unter 
den höheren Gesichtspunkt der r e c h t l i c h o r g a n i s i r t e n 
C u l t u r g e m e i n s c h a f t zusammengefasst werden dürfen. Denn 
nie haben sich die socialen Lebensformen ohne die im engeren 
Sinne politischen (Gesetz gebenden und Gesetz vollstreckenden) 
Eechtsordnungen bilden und erhalten können. 

2. Die sittliche Idee des Staates haben wir vom Standpunkte 
christlicher Socialethik näher zu bestimmen l ) . Daraus wird sich 
uns die principiell wichtige Frage beantworten, ob und in wel
chem Sinne es einen c h r i s t l i c h e n Staat überhaupt geben 
kann. Es liegt auf der Hand, dass der Staat zunächst ein na
türlich-menschliches Rechts - Institut ist, dessen sittliche Idee 
darin beruht, durch die äussere Aufrechterhaltung gesetzlicher 
Ordnung und Unterordnung die irdische Freiheit seiner Bürger 
zu gewährleisten. Indem er aller eigenwilligen Störung dersel
ben durch sein gesetzmässiges Strafverfahren die nothwendige 
Schranke setzt, sowie aller berufsmässigen Lebensbethätigung 
durch Sicherung von Person und Eigenthum zur Förderung 
dient, bedingt und ermöglicht er die gesunde Fortentwickelung 
der Gesammtheit. Als sittlicher Rechtsorganismus wird er also 
nicht durchs Christenthum erst erzeugt oder begründet. Wohl 
aber gewinnt er durch die christliche Humanitätsidee (§. 105, 2) 
eine tiefere Bedeutung und eine eigenthümliche Richtung. Das 
werden wir erkennen, wenn wir die Idee des „ c h r i s t l i c h e n 
Staates" gegenüber den beiden Gefahren h e i d n i s c h e r (a) 
oder j u d a i s i r e n d e r (b) Ausartung der Staatsidee ins Auge 
fassen. 

a. Der h e i d n i s c h e Staat wurzelt nicht im Humanitäts-, 
sondern im N a t i o n a l i t ä t s princip (§. 105). Von der Apotheose 
des Volksthums ausgehend, verkennt er die gottgewollte Einheit 
des Menschengeschlechts und erhebt den Staat zum absoluten 
Selbstzweck. In Folge dessen wird nicht blos der Gegensatz 
zu allen anderen Völkern scharf betont, sondern es werden auch 
innerhalb des eigenen Territoriums alle sittlichen und religiösen 

i ) Die heil. Schrift kennt den Ausdruck „Staat" {ποίιτ(Ια) fast gar 
nicht. Er kommt nur einmal als Bezeichnung der theocratisch geordneten 
„Bürgerschaft" Israels'Eph. 2, 12 vor, und einmal als Abstractum ( = πολί-
τιυμα Phil. 3, 20) für die staatliche Zugehörigkeit zur römischen Bürger
schaft (Apostgesch. 22, 28). Der biblische Ausdruck für S taa t oder Reich, 
sofern darunter cino geordnete Herrschaft {^«atUiiiv) verstanden wird, 
ist ßetadeia. So Matth. 12, 25 ff.; 24, 7; Marc. 3, 24; 6, 23; Luc. 11, 17; 
Ebr. 11, 33 etc. — 
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Lebensmomente in den Dienst der Staatsallmacht gestellt. Der 
T e r r i t o r i a l i s m u s ist also die nothwendige Consequenz die
ses heidnischen Staatsprincips, mag dasselbe mehr tyrannisch 
als Machtentfaltung eines Einzelnen oder mehr democratisch als 
Machtentfaltung der Masse sich gestalten. Immer wird un
ter der genannten Voraussetzung das göttliche Recht und die 
Selbständigkeit religiös - sittlicher Gesinnungs - Gemeinschaft der 
Staatssouveränität geopfert1). 

b. Der j u d a i s t i s c h e Staat beruht auch nicht auf dem 
Humanitätsgedanken, sondern erbaut sich als T h e o c r a t i e auf 
dem Grunde absolut göttlichen Rechts und supranaturaler Auctori-
tät. Dass die Theocratie für die alttestamentliche, vorbereitende 
Entwickelungsstufe, ebenso wie der Patriarchalstaat, eine zeit
weilige pädagogische Nothwendigkeit im Zusammenhange mit 
göttlicher Heilsöconomie war, haben wir (§. 44 ff.) gesehen. 
Hier aber handelt es sich um Verewigung oder Herübernahme 
jenes theocratischen Gedankens in die christliche Culturepoche. 
Dann wird nothwendig das Volksthum in den Dienst der kirch
lich religiösen Interessen gestellt. Alles Irdische soll als etwas 
rein Vergängliches und L e i b l i c h e s dem in der Gottesherrschaft 
(Kirche) repräsentirten G e i s t e unterthänig werden. Es wird 
verkannt, dass der Staat selbst eine eigenartige Idee und gei
stig-sittliche Aufgabe hat, sofern er mit den ihm eigentümlichen 
Machtmitteln des äusseren Zwanges nach göttlich sanctionirter 
Geschichtsordnung Recht und Gerechtigkeit in dem bürgerlichen 
Gemeinleben der Menschen handhaben und schützen soll 2). 

3. In beiden genannten Extremen tritt eine dem christlichen 
Humanitätsgedanken widersprechende, unklare Vermischung der 
Recht übenden Gewalt und der religiös - sittlichen Gesinnungs
sphäre ein. Dort (im heidnischen Extrem) wird in der Conse
quenz die Kirche vom Staat, hier (im theocratischen Extrem) 
der Staat von der Kirche geknechtet. Dort droht das Schreck
bild des Staatskirchenthums (Cäsareopapismus), hier das Ge
spenst des Kirchenstaats (Papismus). Dort lautet die verhäng
nissvolle Devise: cujus regio, illius religio; hier könnte man den 
umgekehrten Wahlspruch bilden: cujus religio, illius regio. —-

·) Vgl. dagegen Matth. 22 , 21 (gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, 
und Gotto, was Gottes ist); 1 Cor. 7, 23 (werdet nicht der Menschen Knechte). 
Act. 4, 19; 5, 29. — 2 ) Vgl. dagegen 1 Petr. 2 , 13 ff., wo der Staat als 
ανθρωπινή χτίΒις gekenntzoichnct wird, mit Joh. 18, 36: Mein Boich ist 
nicht von dieser Welt. S. a. Joh. 19, 11; Eöm. 13, 1 ff., wo das göttlich 
sanetionirte, eigenartige Eecht der Obrigkeit (Ιξουαία) gewährleistet wird.— 
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In beiden Fällen ist unchristliche I n t o l e r a n z das tragische 
Ergebnies. Es macht sich eine Unduldsamkeit geltend, welche mit 
religiös-sittlicher I n d i f f e r e n z sich im Princip berührt. Denn 
wo die Religion in die Abhängigkeit von der nationalen Staatsge
walt gestellt oder als Mittel für politische Machtentfaltung miss
braucht wird, da verliert sie ihr hehres Wesen, da hört sie auf, 
eine tiefere Glaubensüberzeugung und Liebesmacht zu sein. So 
wird die Intoleranz nothwendig die Erzeugerin der Indifferenz. — 
Aus dem Allen ergiebt sich klar, dass die c h r i s t l i c h e Staats
idee eben diejenige ist, welche vor beiden Gefahren uns rettet. 
Sie allein schützt auf der einen Seite die S o u v e r ä n i t ä t des 
Staates, wie auf der anderen Seite die wahre G e w i s s e n s f r e i 
heit . Denn das Christenthum sanetionirt die gottgeordnete 
Macht und das Schwert des Staates in allen weltlich-bürger
lichen Rechtsfragen, setzt aber zugleich dieser Macht die noth
wendige Schranke im Hinblick auf alle religiös - sittlichen Ge
sinnungsfragen. Als die eigentliche Humanitätsreligion baut das 
Christenthum nicht bloss nach aussen die Brücken zwischen den 
einzelnen Volks- und Staatsgemeinschaften, sondern verpflichtet 
auch den Einzelstaat zu einer wahrhaft humanen Entfaltung sei
ner Machtsphäre nach innen. Im lebendigen Interesse für alle 
religiös-sittliche Volksentwickelung soll der christliche Staat 
weder zu einer Zwangsglaubensanstalt ausarten, noch auch in 
der Gleichgültigkeit gegen die christliche Gesinnungsgemeinschaft 
verharren. Vielmehr wird er als christlicher Staat sich n e g a 
t iv und p o s i t i v zu bewähren haben: n e g a t i v dadurch, dass 
er, unter Abwehr territorialistischer Gelüste, vor jeglichem 
Gewalteingriff in die Gewissen oder vor jeder materiellen Pra-
miirung des Glaubens sich hütet; positiv.dadurch, dass er, 
mit Abwehr aller kirchlichen Eingriffe in das staatlich - bürger
liche Machtgebiet, die ihm zu Gebote stehenden Mittel des 
Rechtsschutzes anwendet, um den Boden für eine geordnete, 
humane Culturentwickelung zu bereiten und in diesem Interesse 
auch den religiösen Gemeinschaften und der christlichen Volks
sitte Anerkennung und Schutz zu gewähren. So wird mittelst 
des Staates das Christenthum zu einer segensreichen Cultur-
macht. Das können wir namentlich an der durch die Rechts
ordnung bedingten i r d i s c h e n B e r u f e g l i e d e r u n g des Wei
teren verfolgen und nachweisen. 
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β· 108. Der christliche Staat als rechtliche Basis des i r d i s c h e n Berufs in der 
Ordnung der bürgerlichen Gesellschaftskreise. — Die weltförmige Ueberschätzung und 
die pietistische Untersehätzung des 1 rd isch en Berufs im Verhältniss zum himmlischen. 

— Die mannigfaltige G l i e d e r u n g der irdischen Berufsarten in der staatlich ge
ordneten Culturgemeinschaft. 

1. Wenn wir unter irdischem Beruf (vgl. §. 69) die dem 
einzelnen Gliede innerhalb der menschlichen Gesellschaft zuge
wiesene und rechtlich garantirte Sphäre dienender Thätigkeit 
(Arbeit) verstehen, so lässt sich derselbe ohne staatliche Ord
nung gar nicht vollzogen denken. Denn nur unter der Mach t 
eines regelnden Gesetzes erscheint jene Theilung und Organisa
tion der Arbeit möglich, bei welcher der Einzelne dem Ganzen 
je nach seiner Lebensstellung und Begabung durch pflichtmässige 
oder amtliche Leistung verbunden ist. In dem Maasse aber als 
das Christenthum den irdischen Beruf heiligt und die gesunde 
Arbeitsenergie erzeugt (vgl. §§. 78 ff.), giebt dasselbe dem Staate als 
der rechtlich organisirten Berufsordnung auf Erden eine höhere 
Weihe. Der christliche Staat erscheint von diesem Gesichts
punkte als die gottgewollte rechtliche Basis des irdischen Berufs 
in der gegliederten Ordnung der bürgerlichen Gesellschaftskreise *). 

2. So schützt uns die christliche Staatsidee vor den Aus
artungen w e l t f ö r m i g e r U e b e r s c h ä t z u n g (a) und p i e t i s 
t i s c h e r U n t e r s c h ä t z u n g (b) bürgerlicher Berufsarbeit. 

a. Die w e l t f ö r m i g e U e b e r s c h ä t z u n g hängt mit der 
heidnischen Staatsidee (§. 107, 2. a) zusammen. Denn sobald 
der nationale Staat zum Selbstzweck erhoben wird, muss auch 
aller Menschendienst des Staatsbürgers vor dem Gottesdienst 
des Himmelsbürgers in den Vordergrund treten. Das Sichver
kaufen an die irdischen Berufsinteressen ist die klägliche Folge 
davon. Und doch leidet unter solchen Prämissen die Berufs
treue, weil sie, in egoistischer Tendenz geübt, ihren idealen Halt 
und Gehalt verlieren muss. 

b. Die p i e t i s t i s c h e U n t e r s c h ä t z u n g hängt wiederum 
mit dem theoeratischen Grundgedanken zusammen. Denn so
bald der Staat nur Mittel für den religiös - kirchlichen Zweck 

') Vgl. 1 Tim. 2, 2 ff. (auf dass wir ein stilles und ruhiges Leben fuhren 
mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit) mit Tit. 3 , 1 (näv ίργον 

γα 9-ά ν als durch das inoraaatairai (ξουαίαις bedingt dargestellt). 
Rom. 13, 3 ff. (το άγα&όν ло1н etc. 9toC γαρ δίάχονάς Ιβτί βοι ί ί ί то 
αγ«9όν); 1 2 , 7 (hat jemand ein A m t , so warte er des Amtes). S. a. 1 Petr. 
4, 10 (dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen etc.); 
1 Cor. 12, 5 ff. -
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ist, muss auch das gottgeheiligte R e c h t irdischer Berufsarbeit 
gegenüber dem einseitig betonten himmlischen Beruf (§§. 69, 1; 
76, 3) in den Hintergrund treten. Der Staat wird als „Welt
reich" perhorrescirt oder verdächtigt, und mit der patriotischen 
Gesinnung des Christen auch die sittliche Thatkraft und Be
geisterung für das bürgerliche Arbeitsfeld gelähmt. 

3. Dagegen soll der Christ als Staatsbürger vor Allem den 
eigenen, durch Wahl und Begabung ihm zufallenden irdischen 
Beruf *) als eine Schickung Gottes ehren und pflegen (cultiviren). 
Zugleich aber wird er die nothwendige Mannigfaltigkeit der Be
rufsarten neidlos anerkennen und über der Einheit eines ge
meinsamen himmlischen Berufes nie die gottgewollte Schranke 
irdischer Berufsverschiedenheit2) vergessen dürfen. Von diesem 
socialethischen Gesichtspunkte aus werden wir alle einzelnen, 
concreten Berufsformen in dem Organismus eines christlichen 
Staates zu beleuchten haben. Im Zusammenhange mit der staat
lich geordneten und göttlich sanctionirten Culturgemeinschaft 
ist gleichsam jeder Beruf als Rechts- und Pflichtquelle dem 
Einzelnen „von Gottes Gnaden" auferlegt3). Lediglich nach 
der Stufenordnung in dem gegliederten Gesammtorganismus 
wird dieses Epitheton eine graduell verschiedene Bedeutung ge
winnen, d. h. dem Repräsentanten der irdischen Staatssouveräni
tät im eminenten Maasse zukommen (§. 109). An und für sich 
betrachtet gebührt dasselbe dem einzelnen, vom Recht in seinem 
irdischen Beruf geschütztem Staatsbürger (Vater oder Mutter, 
Beamter oder Richter) ebenso, wie dem etwaigen monarchischen 
Haupte. Denn jeder trägt die ihm angewiesene Macht- und 
Rechtssphäre von Gott zu Lehen (§. 37, S. 443 und §. 46, S. 
485 fl7.). Das wird uns bei der detaillirten socialethischen Be
trachtung aller einzelnen Thätigkeitsgebiete innerhalb der staat
lich geordneten Culturgemeinschaft entgegentreten. Zunächst 
müssen wir den universellen Beruf christlicher O b r i g k e i t 
(§. 109) und christlicher U n t e r t h a n e n (§. 110) in ihrem ge
genseitigen Verhältniss ins Auge fassen. Sodann werden noch 
die verschiedenen rechtlich unterschiedenen und begrenzten öf
fentlichen Thätigkeitsgebiete, in dem p o l i t i s c h e n (§.110) und 
j u r i d i s c h e n (§.112), im s o c i a l e n (§. 113) und i ndus t r i e l -

i) Vgl. 1 Cor. 7, 20 (ein jeglicher bleibe in dem Beruf, darinnen er berufen 
ist) mit 1 Petr. 4, 11 (So jemand ein Amt hat, dass er es thue aus dem 
Vermögen, das Gott darreichet etc.). S. a. 1 Thess. 4, 11 und 1 Cor. 12,7ff. 
— 2 ) Vgl. 1 Petr. 4 , 15 die Warnung vor dem Eingreifen in ein „fremdes 
Amt" {ttlloTQiomiexonof). — 8 ) Eph. 4 , 7 ff. — 
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l en (§. 114), im w i s s e n s c h a f t l i c h e n (§. 115) und küns t 
l e r i s c h e n (§. 116) Gemeinverkehr in das Licht christlicher 
Weltanschauung zu stellen sein. Schliesslich wird auch in dem 
g e s e l l i g e n Gemeinverkehr und ö f f e n t l i c h e n V e r g n ü g e n 
(§. 116) die sittigende Macht christlicher Culturgemeinschaft sich 
erproben müssen. 

§ . 1 0 9 . Der irdische Beruf (Recht und Pflicht) christlicher S t a a t s o b r i g k e i t . — 
Gefahrdrohende Consequenzen der e t h η i s i r e n d o n und t h e o c r a t i s c h e n Auffassung. 
— Das welt l iche Schwert und die Souveränität von Gottes Gnaden im Lichte christ

licher Wel tanschauung . 

1. Unter O b r i g k e i t verstehen wir die rechtlich und amt
lich berufene Vertretung der Staatssouveränität (§. 107, 1). Sie 
darf also nicht verwechselt werden mit den die Regierungsge
walt gerade a u s ü b e n d e n oder l e i t e n d e n P e r s o n e n . Diese 
gehören zwar auch zur Obrigkeit; sie selbst hat aber einen 
weiteren Umkreis. Denn sie umfasst alle die Gewalten, welche 
das Recht der Oberhoheit des Staates in gesetzgeberischer und 
gesetzvollstreckender Hinsicht repräsentiren. Je nach der Eigen
art volkstümlicher Culturentwickelung und Rechtsorganisation 
wird sich die concrete Gestalt obrigkeitlicher Auctorität in ge
schichtlicher Mannigfaltigkeit gestalten. Immer aber strebt sie 
zu einheitlicher Spitze, sowohl in der monarchischen, als in der 
republicanischen Regierungsform (§. I I I) . Die Persönlichkeit, 
in welcher die Idee der Souveränität gipfelt und die Collectiv-
person des Staates verkörpert erscheint, werden wir ihres her
vorragenden Berufs wegen im besonderen Sinne als eine solche 
bezeichnen dürfen, welche „von Gottes Gnaden* (§. 108, 3) ihr 
Recht ausübt. Denn wenn auch durch menschlich-sündige Vermit-
telung dazu gelangt, vertritt sie doch die gottgewollte Idee der 
Gesetzesauctorität im bürgerlichen Gemeinwesen ' ) . Ihrem hohen 
Recht entspricht aber auch ihre schwere Pflicht und gesteigerte 
Verantwortlichkeit. Als eine christliche wird sie sich erweisen, 
wenn sie, mit gutem Beispiele vorangehend, die Idee des christ
lichen Staates (§. 107) allseitig mit den ihr zu Gebote stehen
den Rechtsmitteln durchzuführen suchi 2 ) . 

2. Die christliche Auffassung der obrigkeitlichen Auctori
tät muss nothwendig beeinträchtigt werden, wenn man die 

*) Vgl. Eöm. Di, 1 (ov γαρ ißrtv Ιξουσία el μή «по Οίον) mit Spr. 
Sal. 8, 15 f.; Jer. 27, 5; Ps. 21, 2 - 4 ; Hos. 13, 14; Jes. 3 , 4. 1 Petr. 2, 
13. 17 (νηοτάγητί finfftM ώς νπιρίχοντι . . . τον ßitGiXla τιμάτε).— 

s ) Vgl. Rom. 13, 3 ff. -
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Staatsidee in d e m o c r a t i s c h e m (a) oder t h e o c r a t i e c h e m 
(b) Sinne (§. 107, 2) bestimmt. 

a. Geht man in e t h n i s i r e n d e r Weise von dem Volk, 
als einer Masse gleichberechtigter Individuen aus, und huldigt 
man der falschen Vertragstheorie (§. 105, 3 ) , so wird auch das 
Staatsoberhaupt oder jede Obrigkeit als ein Ausfluss des Volks
willens betrachtet werden müssen. Die sich daraus ergebende 
Theorie der V o l k s s o u v e r ä n i t ä t leidet vorzugsweise an dem 
Gebrechen, dass sie, von dem geschichtlich gewordenen Rechts
o r g a n i s m u s absehend, die Massenherrschaft und das Massen
recht auf,den Thron erhebt. Wird hingegen — was allein sach-
gemäes ist — der Staat als rechtlich gegliedertes Volk (§. 105) 
betrachtet, so hat es auch keinen Sinn mehr, die Regierung im 
Gegensatz zum Volk als den Mandatar des letzteren zu betrach
ten. Das „von Volkes Gnaden" tritt nur dann in Widerspruch 
zu dem „von Gottes Gnaden", wenn man den Staat atomisirt und 
statt gottgewollter Geschichtscontinuität das Zufall - oder Will-
kürprineip verherrlicht. Daher schlägt auch die moderne Ansicht 
von der Volkssouveränität so leicht in das Gegentheil einer 
Dictatur um. Die grundsätzlich aus dem Plebiscit hervorgehende 
Obrigkeit kann ihre souveräne Auctorität nur bewahren, wenn 
sie die Massen zu regieren weiss. Thut sie es nicht im Namen 
Gottes, so artet sie schliesslich in tyrannische Gewaltherrschaft 
aus. Die Vertragstheorie rächt sich also durch ihr Afterbild, 
die Gewalttheorie (Hobbes). 

b. Nicht geringeren Bedenken unterliegt aber die streng 
t h e o e r a t i s c h e Ansicht. Nach derselben ist die Obrigkeit di-
rect von Gott eingesetzt und herrscht jure divino. Auch hier 
tritt das Volk, als Gruppe der Regierten, in unvermittelten Ge
gensatz zu der die Gottesherrschaft auf Erden repräsentirenden 
(monarchischen) Regierung. So wird die menschliche Auctorität 
und Ordnung mit einem göttlichen Nimbus bekleidet, der ihr in 
diesem Sinne nicht gebührt. Jenes berechtigte „von Gottes 
Gnaden" wird durch falsche, supranaturalistische Deutung ver
dächtigt. Denn auf dem Wege geschichtlicher Vermittelung und 
volkstümlicher Rechtsordnung ist die Obrigkeit zu ihrer Würde 
gelangt. Ihr Recht, das sie von Gott zu Lehen trägt, ist ein 
menschlich bedingtes und daher durch die Rechtsidee selbst be
schränktes. Die einseitig theoeratische Auffassung verschuldet 
es ihrerseits, wenn in Folge der absolutistischen Verherrlichung 
der obrigkeitlichen Personen das Rechtsbewusstsein leidet, und 
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dem Missbrauch der Gewalt von Oben der fleischliche Missbrauch 
der Gewalt von Unten (§. 110) entgegentritt. 

3. Die christliche Obrigkeit hat also ihr Recht „von Got
tes Gnaden" zu regieren .durch treue Erfüllung ihrer Berufs
pflicht mit stetem Bewusstsein ihrer Verantwortlichkeit vor 
Gott zu bewähren. W o sie das weltliche Schwert „umsonst 
trägt" oder eigenwillig missbraucht *), wo sie das Recht mit 
Füssen tritt oder statt der gesetzlichen Gewalt die Willkür herr
schen lässt, da büsst sie thatsächlich ihre Auctorität ein und 
ruft durch eigene Schuld jene Reaction hervor, welche mittelst 
der physischen Gewalt von Unten eine Rechtsordnung meint 
herstellen zu können. Das ist aber eine wahrhaft christliche 
Obrigkeit, welche es als ihre gottgewiesene Berufsaufgabe an
erkennt, auf Grund bestehender O r d n u n g Reoht und Gerech
tigkeit zu üben auf Erden. Den ihrer Leitung anvertrauten 
Staatsorganismus soll sie durch Vertheidigung nach aussen (Krieg 
s. §. Ш ) und Organisation nach innen (§. 112 ff.) dem christ
lichen Humanitätsideale (§. 107) näher zu bringen suchen. Das 
kann ihr nur in dem Maasse gelingen, als sie ihr Zwangs - und 
Strafrecht — (über die Todesstrafe s. §. 112) — ohne Eingriff in die 
religiös-sittliche Gesinnung (§. 107) auf das leibliche Leben und 
die zeitlichen Culturinteressen beschränkt. Im Ganzen aber 
muss die souveräne Gewalt durch schrankensetzende Zucht, wie 
durch schützende Pflege (Cultur) nicht sowohl eigenmächtig 
(tyrannisch) zu h e r r s c h e n , als dem Gemeinwohl zu d i e n e n 
bestrebt sein. 

β. 110. D i e berufsmässige Stellung c h r i s t l i c h e r U n t e r t h a n e n zu ihrer Obrig
keit. — D i e wahre Loyal i tät (Legitimität) gegenüber den krankhaften Extremen des 
r e v o l u t i o n ä r e n R a d i c a l i s m u s und des s t a b i l e n S e r v i l i s m n s . — Der passive 

W i d e r s t a n d und .das offene Z e u g n i s s als Hecht und Pflicht christlicher Staats
bürger. 

1. Die Gesammtheit aller Staatsbürger und Volksgenossen 
(mit Einschluss des obrigkeitlichen Regierungspersonals) lässt 
sich a l s U n t e r t h a n e n s c h a f t bezeichnen, sofern wir sie gegen
über dem herrschenden Staatsgesetz und dem die Souveränität 
repräeentirenden Staatsoberhaupte betrachten. In der L o y a l i t ä t 
oder Achtung vor dem das Recht schützenden Gesetz wurzelt 
alle Unterthanentugend. Auf der pietätvollen Anerkennung der 
obrigkeitlichen Auctorität als einer gottgeordneten beruht die 
christliche Gesinnung der Staatsbürger. Durch persönliche Treue 
in der irdischen Berufsarbeit (§. 108), wie durch aufopfernden 

i) Rom. 13, 4. — 
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Berufsgehorsam wird die staatliche Macht am erfolgreichsten ge
stützt und — in Schranken gehalten *). 

2. Indem der Christ „um des Herrn willen" der Obrigkeit 
unterthan ist und das Wohl derselben als wesentliche Beding
ung der gesammten Volkswohlfahrt auf fürbittendem Herzen 
trägt 2), ist er sowohl vor dem r e v o l u t i o n ä r e n R a d i c a l i s -
mus (a), als vor dem s t a b i l e n S e r v i l i s m u s (b) geschützt. 

a. Der R a d i с а 1 i s m u s lässt sich als der principielle Feind 
aller rechtlichen Gliederung oder Organisation bezeichnen. Statt 
die Gleichheit Aller vor der Macht des Gesetzes zu betonen, 
sucht er mit der nivellirenden Theorie von der Gleichheit oder 
abstracten Gleichberechtigung Aller unter dem Schein der Frei
heit und Brüderlichkeit jede Auctorität zu untergraben 3 ) . Er 
erklärt somit das Recht der Revolution in Permanenz. Indem 
er zugleich die physische Massengewalt zur eventuellen Durch
führung der Majoritätenherrschaft anpreist und zur Herstellung 
des vermeintlichen Rechtes verwendet, bewirkt er eine stetige 
Rechtsunsicherheit. Die gedeihliche Entwickelung des staatlichen 
Gemeinwesens wird dadurch unmöglich. Das etwaige Unrecht 
und der tyrannische Gewaltemissbrauch der Obrigkeit erscheint 
nur durch eine schlimmere Willkürherrschaft verdrängt. Der 
heilige „Kampf ums Recht" wird zu einem rechtlosen Kampf um 
die Gewalt. 

b. In schroffem Gegensatz dazu hüllt sich der S e r v i l i s m u s 
in das scheinheilige Gewand der Legitimität. Unter dem Vor-
wande der Pietät fordert er den unbedingten Unterthanengehor-
sam und hemmt dadurch die freie Rechtsentwickelung des Gan
zen. In augendienerischer Aeusserlichkeit und knechtischer Men
schenfurcht wird von diesem Standpunkt aus Alles verdammt, 
was an Opposition erinnert. Durch stabiles Festhalten des Be
stehenden wird die Achtung vor dem Gesetz untergraben und 
der Muth des Zeugnisses gelähmt. Der Willkürherrschaft von 
Oben ist dadurch Thür und Thor geöffnet, und mit dem 
sittlich freien Charac te r des Gehorsams fällt auch die sittliche 
Idee der A u c t o r i t ä t . Dieser Servilismus, namentlich wenn er 
das christliche Princip auf seine Fahne schreibt, verschuldet es 
an seinem Theil, dass in den Augen der Massen die christliche 

i) Vgl. oben Anm. 1 S. 689, namentlich Köm. 13, 1 - 6 ; Tit. 3 , 1. 
1 Petr. 2, 14 ff. — 2 ) 1 Tim. 2, 1 ff. — «) Vgl. 2 Petr. 2, 10 ff. {κυριότη
τος χαταψρονονντις . . . δόξας βλασψημοϋντις . · . ΙίευδίρΙαν ίπαγγιλλό-
μίνοι etc.). — 
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Regierungsgewalt mit einem Odium behaftet und die revolutio
näre Opposition als berechtigt erscheint. 

3. Gegen beide Gefahren ist der Christ in dem Maasse ge
schützt, als er auch in seinem staatsbürgerlichen Verhalten als 
ein in Gott Gefreiter sich weiss. Das bewahrt ihn wie vor dem 
Knechtssinn, der in Menschendienst ausartet, so vor der Frech
heit, welche Fleisch für ihren Arm hält. In dem Falle aber, 
dass eine offenbare, staatliche Pflichtencollision (§ . 85) ihm den 
Gehorsam unmöglich macht, wird er die Principien christlichen 
K a m ρ f-e s (§. 86) auch der gottwidrigen "Weltmacht gegenüber be
währen. Der ungerechten Obrigkeit und ihrer äusseren Gewalt 
ist der Christ im Stande, eine unüberwindliche Gesinnungs-Macht 
entgegenzustellen, die um des Gewissens willen keinem Zwange 
weicht. Fordert sie das Unrecht, so kämpft er ums Recht zu
nächst (negativ) durch Verweigerung des Gehorsams in passivem 
Widerstande ')· Droht sie mit Gewalt, so wird er (positiv) ein 
muthiges Zeugniss ablegen und die Leiden des Martyriums 
(§. 86 , 2) willig auf sich nehmen 2). Denn er weiss, dass der 
Kampf ums Recht nie durch rechtlose Gewaltmittel (Revolution) 
erfolgreich durchgefochten wird. Durch den passiven Widerstand 
aber und durch das active Zeugniss in That und Wort entfaltet 
der christlich gesinnte Staatsbürger der Obrigkeit gegenüber eine 
sittliche Kraft, an welcher schliesslich jede Tyrannei scheitern 
muss, auch wenn sie momentan die Oberhand behält. Die christ
liche Gesinnungstüchtigkeit ist eine Maoht, die auch durch Unter
liegen siegt. Denn aus jedem wahren Martyrium spriesst eine 
neue Saat sittlichen und politischen Lebens hervor. Dafür ist die 
Geschichte aller Zeiten ein sprechendes Zeugniss. Darin liegt 
auch der Erweis, dass der Glaube der Sieg ist, der die Welt 
überwindet3). 

8.111. Der p o l i t i s c h e Gemeinverkehr im christlichen Staate. — Die Extreme 
des L i b e r a l i s m u s und C o n s e r v a t i s m u s , des politischen F a n a t i s m u s und In-
d l f f e r e n t i s m u a . — Die i n t e r n a t i o n a l e Politik und der K r i e g vom Standpunkte 

christlicher Humanität. 

1. Unter d e m p o l i t i s c h e n Gemeinverkehr, an welchem Unter
thanen und Obrigkeit gleichermassen betheiligt sind, verstehen 

>) Tgl. Act. 4 , 19; 5, 29; Ps. 2. — *) Vgl. 1 Petr. 2 , 19; Jer. 17, 5 
(Verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm halt); Matth. 26, 62 
(Stecke dein Schwert an seinen Ort; denn wer das Schwert nimmt, der wird 
durchs Schwert umkommen); Böm. 13, 2ff, (6 άντιτασσόμενος und ol äv9-
ΐοτηχότες iavtotc χρίμα Ιήψονται . . . ό*«ο а у άγχη νποτάσοίΟΆαι , . , 
Λ « Tt)y αυνtiSη βι?). — 8 ) 1 Joh. 5, 4. — 

ν. Oeningen, Socialethik. ТЫ. U, 45 
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wir diejenige Bewegung staatlichen Lebens, welche sich in der 
Ausgestaltung der gesammten V e r f a s s u n g kund giebt. Denn 
durch die Verfassung prägt sich der Character des Staates als 
einer moralischen Collectivperson am unmittelbarsten aus. Sie 
kennzeichnet nach innen den in historischem Zusammenhange 
erwachsenden Typus der verschiedenen Rechtsorganismen, wäh
rend nach aussen der politische Gemeinverkehr die völkerrecht
lichen Beziehungen der Staaten unter einander (Diplomatie) zu 
regeln hat. Wie nun die sittliche Einzelpersönlichkeit durch die 
geistige Macht des Christenthums in ihrer Eigenart und In ihrem 
Verhältniss zu Anderen c h a r a c t e r i s t i s c h sich ausbildet, so 
wird auch die p o l i t i s c h e Physiognomie der volksthümlichen 
Collectivpersonen durch die humanisirende Culturmacht des Chri
stenthums durchdrungen und getragen sein müssen. Dazu hat 
jeder Christ, als Glied des Staates, je nach seiner gottgeordneten 
Lebensstellung beizutragen. Durch politische Gesinnungstüchtig
keit (§. 110) und patriotische Hingabe an den Gemeinschafts
zweck (§. 106) hat er im Bewusstsein der Solidarität dafür mit 
zu sorgen, dass die ö f f e n t l i c h e Meinung als eine sittliche 
Macht organischen Fortschritts auf dem Boden der jeweiligen 
geschichtlichen Voraussetzungen sich gestalte. Theils in dem 
Verfassungsleben, theils in der Presse und dem politischen 
Vereinewesen kommt dieselbe am unmittelbarsten zur Geltung. 
Der Idee des christlichen Staates (§. 107) erscheint es angemessen, 
dass je nach der Entwickelungsstufe des Volksganzen in ange
messenen V e r f a s s u n g s f o r m e n (wo möglich in einem wohl 
organisirten Repräsentativsystem) die öffentliche Meinung einen 
gesetzlich garantirten Ausdruck finde. Dadurch kann am erfolg
reichsten den vorhandenen Bedürfnissen Rechnung getragen und 
dem revolutionären Gelüste eine Schranke gesetzt werden. In der 
P r e s s e und dem Vereinswesen (Parteibildungen) tritt die 
geistige Macht des politischen Lebens freier und ungeregelter zu 
Tage, weshalb der christliche Staat auf dieses fluctuirende Gebiet 
sein besonderes Augenmerk zu richten hat. Durch gesetzliche 
Repressivmassregeln (Censur), wie durch die Zucht christlicher 
Volks-Sitte wird die Pressfreiheit am besten vor ordnungswidri
gem Ausschreiten und das Vereinswesen vor extravaganter Partei
bildung bewahrt werden können. 

2. Wie sehr diese Hauptelemente politischen Gemein verkehre 
von der c h r i s t l i c h e n Staatsidee beeinflusst werden, können 
wir aus den beiden hier drohenden, mit dem e t h n i s i r e n d e n 
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und t h e o c r a t i s c h e n Extrem (§. 107, 2) zusammenhängenden 
Gefahren entnehmen. 

a. Auf der einen Seite droht jener L i b e r a l i s m u s das 
Haupt zu erheben, welcher die Volksfreiheit und das politische 
Recht der Einzelindividuen auf Kosten der gegliederten Ordnung 
und geschichtlichen Continuität des Ganzen betont. Indem er 
den „Fortschritt" als solchen auf seine Fahne schreibt und die 
irdisch-staatlichen (politischen) Interessen zum höchsten Lebens
zweck erhebt, artet er leicht in jenen (radical) politischen Fa
n a t i s m u s aus (§. 110, 2. a), welcher die Agitation der Massen 
sich zur Aufgabe setzt. Ihm gegenüber wird der christliche 
Staat die sittlich-humane Bedeutung der Auctorität und der ge
setzlich-organischen Entwickelung auf Grund des Bestehenden 
besonders in den Vordergrund zu stellen haben. 

b. Auf der anderen Seite macht sich das Extrem jenes 
C o n s e r v a t i e m u s geltend, der mit Hintansetzung des noth
wendigen Fortschritts und der persönlichen Freiheitsrechte der 
Einzelnen stets dem Bestehenden das Wort redet und die Auc
torität im Staate als eine göttlich unantastbare verherrlicht. Je 
mehr von diesem Standpunkte aus in theocratischer Tendenz die 
Betheiligung des Volks-Ganzen an der staatlichen Entwickelung 
in den Hintergrund gedrängt wird, muss ein politischer Indi f 
f e r e n t i s m u s sich erzeugen, der als die krankhafte Kehrseite 
fanatischer Agitation nur zu leicht in die letztere umschlägt. Im 
Interesse des christlichen Staatslebens muss im Gegensatz dazu 
die Unvollkommenheit aller menschlich-natürlichen Ordnungen 
und die Nothwendigkeit einer stetigen Fortentwickelung des po
litischen Gemeinlebens hervorgehoben werden. 

3. Je mehr es dem christlichen Staate gelingt, den politi
schen Gemeinverkehr im Innern vor den genannten ethnisiren-
den und judaisirenden Einseitigkeiten zu bewahren, desto mehr 
wird auch der politische Gemeinverkehr nach aussen hin einen 
Aufschwung im Geiste des Christenthums gewinnen. Denn die 
demselben eigenthümliche Humanitätsidee vermag auch die inter
n a t i o n a l e n Beziehungen heilsam zu durchdringen. Die ideale 
Herstellung eines allgemeinen Staatenbundes soll auf diesem 
Wege angebahnt und realisirt werden. — Zwar hat jeder Staat 
als solcher vom christlichen Standpunkte aus das Recht und die 
Pflicht (§. 106), sein eigenartiges Wesen als souveräner Rechts
organismus zu erhalten und nach aussen hin gegen alle Angriffe 
zu schützen. Unter die Kategorie der Nothwehr (§. 86) fällt 
es also, wenn der Staat etwaigen Angriffen auf seine (physische 

45* 
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oder moralische) Integrität und Selbständigkeit mit den Waffen 
des K r i e g e s begegnet 1)- Damit ist nicht gesagt, dass ein 
Defeneiv-Krieg erlaubt, ein Offensiv-Krieg dem christlichen Staate 
verboten ist. Denn die „Offensive" und „Defensive" bezeichnen 
häufig nur verschiedene Formen der Kriegführung, stehen daher 
als solche ausserhalb der ethischen Beurtheilung. In d e m Sinne 
muss aber allerdings jeder g e r e c h t e Krieg ein Defensivkrieg 
sein, dass er unveräusserliche Güter und Rechte gegen drohende 
Gewaltangriffe von aussen schützt mit der Macht jenes Schwertes, 
das der Obrigkeit zur Wahrung des Rechtes anvertraut ist. 
Damit sind die blos dynastischen Kriege, welche den egoistischen 
Interessen der Herrscherfamilien dienen, ebenso wie die soge
nannten Religions- und Bürgerkriege, als sittlich verwerflich ge
kennzeichnet. Nur für den heidnischen Staat, dem die Religion 
eine Staatsangelegenheit, und bei theocratischer Weltanschauung, 
nach welcher der Staat eine Religionsangelegenheit ist, erscheint 
der Religionskrieg als nothwendige Consequenz. Er widerspricht 
aber dem Princip des c h r i s t l i c h e n Staates, nach welchem 
(§. 107) mit dem leiblichen Schwert religiös-sittliche Gesinnungs
fragen weder entschieden noch gefördert werden k ö n n e n und 
so l len . Der Bürgerkrieg endlich ist nur ein Ausfluss desRevo-
lutionsprincipes (§. 110). Er steht und fällt mit demselben. — 
Allerdings lässt sich vom christlichen Standpunkte aus jeder 
Krieg, wie aller Kampf auf Erden (§. 81) nur als Folge der 
Sünde begreifen und als Erweis des unüberwundenen Völker-
egoismus betrachten. Aber unter V o r a u s s e t z u n g der einmal 
vorhandenen Sünde ist der Krieg für berechtigte staatliche Le
bensgüter und Werthe ein unumgängliches Uebel, welches wäh
ren wird, so lange dieser irdische Weltlauf besteht. Eine Geissel 
und Zuchtruthe Gottes 2) für die Völker, wirkt er wie ein luft
reinigender Gewittersturm. Daher ist ein fröhlicher Krieg, mit 
heiligem Muthe für wirkliche Lebenswerthe geführt, trotz aller 
sich bei demselben einmischenden Unsittlichkeiten jenem faulen 
Frieden vorzuziehen, welcher die Völker demoralisirt. Der Geist 
des christlichen Staates soll aber dadurch den Krieg als die 

·) Vgl. Joh. 18, 86, wo das άγωνίζίοδηι mit dem Schwerte als Charac-
teristicum der aus dieser Welt stammenden ßaciltln angegeben ist. Rom. 
13, 4: Sie (die Obrigkeit) trägt das Schwert nicht umsonst und ist nach 
Gottes Willen eine Rächerin zur Strafe (ίχοΊχας ιΐς όργήν)· S. im А. Т. 
1 Sam. 25, 26 ff. (du führst des Herrn Kriege etc.); Ps. 46, 10. Gegen un
gerechten Krieg vgl. Ps. 68, 31; 140, 3 ff. Rom. 12. 18. - Щ Vgl. Matth. 
24, 6 ff.; Luc. 21, 9 ff.; Арок 6. 4 ; 9, 7 ff. — 
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volkstümliche Collectivnothwehr für die Bewahrung des Vater
landes heiligen, dass stets die Lebenserhaltung und Lebensför
derung als Zweck und Ziel desselben im Auge behalten werde. 
Jeder Krieg, der Lebens- oder Güterzerstörung zum Zweck oder 
auch nur zum nothwendigen Erfolge hat, ist ein Unrecht. Die 
schrecklichsten Mordinstrumente erscheinen nur dann berechtigt, 
wenn sie als Mittel zu rascher Beendigung des Krieges und somit 
zur Schonung von Menschenleben gebraucht werden. Ausserdem 
wird im christlichen Staate gerade der gerechte Krieg, wie bei jeder 
Nothwehr, sich vor unnützer Lehensantastung des Feindes hüten. 
Die Liebesthätigkeit muss sich dabei als die lebenerhaltende 
Macht in allerlei Pflege und Handreichung beweisen. Die Auf
opferungsfreudigkeit christlicher Liebe, sowie die stellvertretende 
Macht (Solidarität) patriotischer Gesinnung kann sich nirgends 
so direct kund thun, als in der Vaterlandsvertheidigung, an wel
cher der Einzelne selbstverständlich nur insoweit ohne Verletz
ung des Gewissens Theil nehmen kann, als er von der Noth
wendigkeit und Berechtigung derselben überzeugt ist. Lediglich 
unter dieser Voraussetzung wird der Kriegsdienst und Militärstand 
dem Chrieten ein ehrlicher Beruf sein und bleiben können. — 
Trotz alle dem bleibt der Krieg für den christlichen Staat eine 
s c h m e r z l i c h e Nothwendigkeit. Er hat mit allen Kräften sei
ner Humanitätsidee gemäss dahin zu arbeiten und zu wirken, 
dass die mit dem Völkeregoismus gesetzte Kluft zwischen den 
einzelnen Staaten überbrückt werde. Durch die Mittel völker
rechtlicher Ordnung und diplomatischen Verkehrs kann und soll 
der christlichen Idee des schliesslichen Weltfriedens') vorge
arbeitet werden. Es wird das aber nur insoweit annäherungs
weise gelingen, als der christliche Staat mit Verabscheuung 
diplomatischer Lügenhaftigkeit und ehrloser Selbstwegwerfung 
dessen eingedenk bleibt, dass alle Völker als Glieder an dem 
Einen Menschheitsleibe dazu berufen sind, Eine im Frieden ver
bundene Gemeinschaft darzustellen, in welcher die einzelnen 
Völkercomplexe sich gegenseitig in allen berechtigten Cultur-
aufgaben zu ergänzen und zu fördern haben. 

!) Jes. 35, 1 ff.; 66, 12 ff.; Mich. 4, 3; Jes. 2, 4 (sie werden ihre Schwer
ter zu Pflugschaaren machen etc. und werden hinfort nicht mehr kriegen 
lernen). — 
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§. 112. D e r r e c h t l i c h - j u r i d i s c h e Gemeinverkehr und das Strafverfahren (resp. 

die Todesstrafe) v o m Standpunkte christlicher Weltans icht . — D i e E x t r e m e der welt 

förmigen R e c h t s s u c h t und der pietistischen R e c h t s s c h e u . — D i e Stellung der Chri

sten zu den E i η ζ e 1 m о m e n t e η des öffentlichen Rechtsverfahrens (Process, Zeugni s s 

wider den N ä c h s t e n , E i d ) und zur eventuellen Selbsthiilfe im Nothstande (Duell im 

Verhältniss zur Nothwehr) . — 

1. Der r e c h t l i c h e Gemein verkehr, sei es in der specifisch 
richterlichen, sei es in der polizeilich administrativen Form, hat 
vor Allem innerhalb der staatlichen Organisation dem Einzelnen, 
als einem Gliede des Ganzen, die Sicherheit seiner Person und 
seines Eigenthums, also Leben und Ehre, Arbeit und Beruf 
durch gesetzlichen Schutz zu ermöglichen und zu gewährleisten. 
Das kann nur dann erfolgreich geschehen, wenn der Staat als 
moralische Collectivperson zur Schlichtung des Streites und 
Klarstellung des Rechts seine richterliche Entscheidung eintreten 
lässt (Civil- und Privat-Recht). Vor Allem aber hat er die für 
seinen eigenen Bestand nothwendigen Gesetze gegenüber jeder 
"Widersetzlichkeit aufrecht zu erhalten und wo nöthig zwangs
weise durchzusetzen (Straf- oder Criminalrecht). Kraft souve
räner Machtvollkommenheit führt der Staat im Namen Gottes 
das Schwert für das Recht in der ihm eignenden Macht-Sphäre 
(§. 109). Wie das göttliche Sittengesetz gegen den Widerstre
benden durch die Strafe sich als eine v e r g e l t e n d e Macht er
weist (§. 46) , so wird auch der Staat als Gesetz Vo l l s t r ecke r das 
Regale irdischer Macht nur durch ein geordnetes Strafverfahren 
eich bewahren können. Der ethischen Idee der Strafe (§. 51) 
entsprechend, hat er zwar die bessernde Zucht und die ab
schreckende Wirkung der Strafe als einen wünschenswerten 
Erfolg derselben für die Einzelnen im Auge zu behalten. Zweck 
und Idee der Strafe ruhen aber auch für den Staat in der süh
n e n d e n V e r g e l t u n g zur Wahrung des sittlichen Gesammt-
bewusstseins 4 ) . Daher liegt die T o d e s s t r a f e 2 ) , mag sie prac
tisch nach Bedürfniss reducirt oder in ihrer Ausführung zeit
weilig ganz unterlassen werden, doch als ein Recht (resp. Noth-
recht) des Staats in der Consequenz seines Principe. Denn a l le 
Strafe ist Lebensschädigung des Einzelnen, sei es zum Zweck 

') S, o. Anm. 1 S. 696. Ich verweise namentlich auf das ,,ϊχΰιχος rig 
όργήν" in Eöm. 13, 4; 2 Mos. 21, 12 lf.; 3 Mos. 24, 19 f. (Augeum Auge 
etc.) - *) Vgl. 1 Mos. 9, 6 (wer Menschenblut vergiesset); 4 Mos. 35, 16 ff. 
(der Todtschläger soll des Todes sterben), mit Matth. 26, 52 (wer das Schwert 
nimmt), Off. Joh. 13, 10: So jemand mit dem Schwerte tödtet, der muss 
(itl αυτόν) mit dem Schwerte getödtet werden. — 
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der Unschädlichmachung der widerstrebenden Kräfte, sei es zum 
Zweck der Bewahrung und Förderung der Rechtsauctorität. Nur 
soll durch die Idee des chr i s t l i chen Staates in der Ausführ
ung des Strafverfahrens jede Grausamkeit (Tortur) ausgeschlossen 
werden. Gleichzeitig muss auf die sittliche Hebung der durch 
die Gesammtschuld verwahrlosten Sträflinge das Hauptbestreben 
des christlichen Staates gerichtet sein. Es gipfelt also die 
s i t t l i c h e I d e e des Bechtsverfahrens darin, dass auf Grund 
gottgewollter Ordnung und Unterordnung durch die Gleichheit 
Aller vor der Macht des Gesetzes das sittliche Rechtsbewusst
sein der Gemeinschaft zum Ausdruck komme und gegenüber 
aller Rechtswidrigkeit durch sühnende Vergeltung sich kräftig 
erweise. Der practische Erfolg ist dann nicht blos die Erhaltung 
äusserer Ruhe, eondern vor Allem die Gewährleistung möglichst 
freier Bewegung der Einzelnen. Strenge Rechtsordnung und 
bürgerliche Freiheit sind nothwendig CorrelatbegrifFe. 

2. Es ergiebt sich aus dem Gesagten, dass der christliche 
Staatsbürger ebensowohl vor dem Extrem der w e l t f ö r m i g 
h e i d n i s c h e n R e c h t s s u c h t (a), als vor der Gefahr der pie
t i s t i s c h e n R e c h t s s c h e u (b) sich hüten muss. 

a. Die w e l t f ö r m i g - h e i d n i s c h e Gesinnung, welche den 
Staat als höchsten sittlichen Selbstzweck betrachtet, übersieht nur 
zu leicht, dass die weltlichen Rechtsmittel weder die moralische 
Schuld festzustellen, noch auch sachgemäss zu strafen vermögen. 
Es bleibt immer ein Zeichen der Unvollkommenheit menschlicher 
Rechtspflege, dass vor dem Forum des weltlichen Richters die 
»Individualisirung der Schuld" mit den moralischen Prämissen 
einer socialethischen Weltansicht sich niemals zu decken vermag. 
Es kann eben gemäss der äusseren, gesetzwidrigen That auch 
die Strafe nur den T h ä t e r oder die n a c h w e i s b a r an der
selben Mitbeteiligten treffen. Darin liegt die Schranke des 
Rechts im menschlichen Strafverfahren. Zugleich aber ist die 
weltliche Händelsucht und die egoistische Rechtsverdrehung so 
gang und gäbe geworden in dem empirisch sündlichen Volks
leben, dass der Christ gegen diese Missbräuche ernstlich reagiren 
und sich selbst vor der Verwickelung in Rechtsstreitigkeiten mit 
allen erlaubten Mitteln bewahren muss '). 

b. Daraus folgt aber nicht, dass der Christ in pietistischer 

i) Vgl. 1 Cor. 6, 1 ff., wo Paulus durchführt, dass es ein Fehler (ηττη-
μα) sei, dass die Christen überhaupt miteinander processiren (χρίματα ίχαι 
μ(&' έπντών). Luc. 12, 58 (Mahnung zur Versöhnlichkeit) wie Matth. 5, 25 f. 
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Weise und pseudochristlicher Tendenz das Unrecht, das ihm oder 
Anderen geschieht, ungesühnt gewähren lassen soll ')· Bei aller 
friedliebenden Gesinnung in dem personlichen Verhalten zu den 
Rechtsgegnern kann es doch niemals als Liebespflicht bezeichnet 
werden, dass man auf sein Recht verzichte oder das Unrecht 
als blosse persönliche Verunglimpfung trage. Denn durch solche 
krankhafte Rechtescheu würde der rechtliche Gemeinsinn ge
schädigt und schliesslich alle Ordnung untergraben2). 

3. Aus der oben hervorgehobenen sittlichen Idee des Rechts
und Strafverfahrens ergiebt sich für die practisch bedeutsamen 
E i n z e l f ä l l e , welche Stellung der Ohrist einzunehmen habe. 
Weder die Theilnahme an einem gerechten Process, noch 
auch das Zeugniss wider den Nächsten, wo es rechtlich zur Con-
statirung der W a h r h e i t gefordert werden muss, darf im In
teresse christlicher Bruderliebe sittlich gebrandmarkt oder aus 
Gewiesene-Gründen verweigert werden. W o bei Verwandtschaft 
oder persönlich zarten Verpflichtungen die öffentliche Zeugen
aussage die Pietäts-Rücksichten verletzen würde, da gestattet 
auch das öffentliche Recht eine Ausnahme. Sonst aber muss die 
Feststellung der Wahrheit bei allen Rechtsstreitigkeiten, sowie 
die Verbürgung der Treue bei allen Amtsverpflichtungen dem 
Christen die Nothwendigkeit zum Bewusstsein bringen, dass auch 
das Rechtsmittel des E i d e s dem christlichen Gewissen nicht zu 
widerstreiten braucht 3). Je ernster er es mit der allgemein 
christlichen Bekenntnisspfiicht (§. 62) nimmt, desto weniger läuft 
er Gefahr, den Schwur leichtfertig zu missbrauchen, oder von 
sich aus zu provociren. An und für sich betrachtet steht ihm 

i ) Wie man fälschlich ans Matth. 6, 89 ff. (ihr sollt nicht widerstreben 
dem Uebel,— noch auch dem »ilovri со» xQi»r)ytit) vgl. mit 1 Cor. 6, 7 ff.; 
Matth. 18, 85 (Schalksknecht) geschlossen hat. Hier ist nur von der per
sönlichen Herzensgesinnung des Christen, nicht aber von der nothwendigen 
Rechtsordnung die Rede. Vgl. dagegen Pauli eigene Rechtsverwahrung Act. 
26, 10. 16. — 2) Ps. 94, 15 (Recht muss.doch Recht bleiben); vgl. mit Act. 
16, 37; 22, 25. S. auch 2 Chron. 19, 6 f., wo es von den R ich tern heisst: 
Ihr haltet Gericht nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ebenso Spr. 
17, 15; 5 Mos. 1, 16 f.; 19, 18 (die Richter sollen wohl forschen); Klagel. 
Jerem. 3, 35 (der Herr will nicht eines Mannes Recht beugen lassen) etc. — 
*) Die Schrift verbietet mir „das Schwören" in persönlichen Lebensbeziehungen, 
wo es „vom Uebel ist" (Matth. 5, 33 ff.; Jac. 5 , 12); aber vor Gericht soll 
„falscher Eid" vermieden, und der „Eid gehalten" werden (3 Mos. 5 , 1 ; 
6 Mos. 19, 15—20; 6, 13); wie denn auch Gott und der Herr selbst sich 
de» Eides zur Verbürgung der Wahrheit bedient. (Ebr. 6, 16 f.; Jer. 4, 1 f.; 
Matth. 26, 63). — 
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die einfache Wahrheiteaussage, die er ja auch vor Gottes Ange
sicht thut, in sittlicher Hinsicht auf demselben Niveau mit der 
Eidesaussage, in welcher er Gott zum Zeugen für die Wahrheit 
direct anruft. Im Hinblick aber auf die Bedeutung, die der Eid 
für das menschliche Gemeinlehen (die Sitte) und das öffentliche 
Rechteverfahren (als Unterthanen-Eid, Amts-Eid, Zeugen-Eid, 
Roiriigunge-Eid) hat, wird er diese geheiligte Form der Wahr-
heiteverbürgung mit doppelter Scheu anzusehen oder seiner
seits auszuüben Anlass haben. — In allen Fällen, wo zur 
Herstellung des Rechts oder zur Abwehr des Unrechts die Mög
lichkeit eines geordneten Strafverfahrens vorliegt, erscheint jeg
licher Act der Selbsthülfe als sittlich verwerflich. Der „Noth-
stand" und die mit demselben verbundene Nothwehr tritt, wie 
wir gesehen (§. 86), nur in den Collisionsfällen als sittlich er
laubtes Auskunftsmittel ein, wo kein Richter da ist, und Selbst-
erhaltung oder die Erhaltung Pflegebefohlener Pflicht wird. 
Unter diesen Gesichtspunkt lässt sich keinenfalls der Z w e i 
k a m p f oder das sogen. D u e l l stellen. Denn erstens liegt hier 
kein Nothstand, weil keine Gefahr im Verzuge, vor. Sodann 
soll im Fall der persönlichen Ehrverletzung niemand sein 
eigener Rächer und Richter sein. Endlich steht das Mittel 
physischen Kampfes in einem durchaus inadäquaten Verhältniss 
zu dem Zweck der sittlichen Wiederherstellung der Ehre und 
erinnert an die Zeiten des Faustrechts. Wenn gleichwohl 
in der christlichen Staats- und Culturgemeinschaft das Duell als 
weit verbreitete Unsitte im Schwange geht, so erklärt sich das 
aus der überreizten Auffassung des Ehrbegriffs und aus der dem 
alten Mensehen so naheliegenden Sucht, sich sein Recht selbst 
zu schaffen oder nach Recht mit Unrecht zu gehen *)· Für die 
Parallele des Zweikampfes mit dem Kriege fehlen alle Vor
aussetzungen. Denn die Einzelperson trägt als solche nicht das 
Schwert zur Selbstvertheidigung, sondern im Dienste des Ganzen. 
Es bleibt das Duell für die christlich - sociale Culturstufe ein 
Anachronismus, gegen welchen nicht blos das christliche Gewissen, 
sondern auch das einfache Rechtebewusstsein energisch Protest 
erheben muss. 

!) Vgl. Matth. 5, 39; Eöm. 12, 19: Eächet euch seihst nicht etc. {μή 

Ιαυτον: txtttxovvtti, αλλά доте τόπον Tij сруу). — 
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S. 113. Der β о с ί а 1 е ttemeinveikehr oder die gesellschaftlich gegliederten Be
rufegenossenschaften (Stande) in ihrer ethischen Bedeutung. — Die krankhaften Ex
treme des s o c i a l i s t i s c h - c o m m u n i s t i s c h e n D e m o e r a t i s m u s und des a b s o 
l u t i s t i s c h - f e u d a l e n Ar i st oerat i smus. — Die christliche Auffassung der Stan
de sunter s c h l e d e ; B e w a h r u n g und A u s g l e i c h derselben im christlichen Hu

manitätsgedanken. 

1. Obwohl „Staat" und „Gesellschaft" begrifflich als Rechts
und Interessengemeinschaft unterschieden werden mögen, so las
sen sie sich doch für die s o c i a l e t h i s c h e Betrachtungsweise 
niemals von einander scheiden oder gegen einander scharf ab
grenzen. Denn ein geregelter Interessenaustausch und eine so
ciale Gruppirung können sich nur innerhalb der staatlich geord
neten Culturgemeinschaft vollziehen. Andrerseits kann der Staat 
als lebensfähiger Rechtsorganismus nur bestehen unter der Vor
aussetzung einer organischen Gliederung und Gruppirung der 
bürgerlichen Gesellschaft. Dies folgt schon aus dem Zusammen
hang zwischen irdischer Berufsthätigkeit und staatlicher Rechts
ordnung (§. 108). Ohne rechtlich gesicherte Vermögensherrschaft 
gäbe es kein E i g e n t h u m und ohne staatliche Regelung keine 
Arbeitstheilung. Diejenigen Gruppen, welche auf Grund ähn
lichen Berufes und verwandter Arbeitsinteressen als sociale Ge
nossenschaftskreise unterschieden werden können, bezeichnen wir 
mit dem Namen der S tände . Im Unterschiede von dem Amt, 
als der sachlich begrenzten und rechtlich (offieiell) zugewiesenen 
Berufssphäre, verstehen wir unter dem Stand die collective 
Bezeichnung für eine gleichartige, sociale Berufsgruppe, wie sie 
nicht erst durch Association entsteht, sondern in der nothwen
digen Gliederung des gesellschaftlichen Organismus begründet 
liegt. Ohne der mittelalterlichen Abgrenzung desselben zu hul
digen, müssen wir doch, als ein Zeugniss der steten "Wechsel
wirkung von Staat und Gesellschaft, den politischen Character 
der ständischen Hauptgruppen hervorheben und ihre ethische 
Bedeutung uns klar zu machen suchen. Von den bereits be
trachteten obrigkeitlichen oder rechtlich politischen Aemtern 
und dem durch dieselben begründeten Beamten s t a n d sehen wir 
dabei ab. Derselbe lässt sich nicht als ein Element g e s e l l 
s c h a f t l i c h e r Gruppenbildung bezeichnen; deshalb unterschei
den sich die Gemeinschaften der Regierungspersonen und des 
Militärs, der Richter und Beamten, sowie der amtlich fungiren-
den Geistlichkeit als u n ä c h t e S t ä n d e von den allgemeinen, so
cialen Berufsgenossenschaften. Unter diesen hat man zunächst 
als Mächte socialenBeharrens diejenigen hervorgehoben, deren 
Aufgabe die Bearbeitung und Verwerthung des festen Grund 
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und Bodens ist. Die Einzelgruppe des Grossgrundbesitzes wer
den wir im Allgemeinen mit dem hergebrachten Namen des 
A d e l s , die der Kleingrundbesitzer mit dem Namen der В a u e r n 
bezeichnen dürfen. Beide sind in der Gesammtheit der L a n d 
bevölkerung vorzugsweise zusammengefasst. Als Mächte socialer 
B e w e g u n g stellen sich die berufsmässig verschieden modificir-
ten Formen des s t ä d t i s c h e n Bürgerthums dar, welches nicht 
die Ausnutzung des Bodens, sondern die materielle und geistige 
Bearbeitung und Verbreitung der Vermögenswerthe sich zur Haupt
aufgabe macht. Nach der mannigfaltigen Richtung der Berufs
leistung wird sich uns dasselbe noch näher auseinanderlegen 
(§. 114 ff.). Das aus der Hand in den Mund lebende, einer 
gesicherten socialen Existenz entbehrende P r o l e t a r i a t lässt 
sich aber nicht als ein besonderer Stand ansehen, sondern will 
als ein in allen Berufskreisen vorkommender Krebsschaden der 
modernen Gesellschaft überwunden sein. — Die ethische Be
rechtigung der Standesgruppirung liegt in der nothwendigen 
Mannigfaltigkeit der individuellen Begabung und der geschicht
lichen Lebensstellung des Einzelnen begründet*). Die ideale 
Bedeutung derselben giebt sich in der gemeinsamen Ergänzung 
und Handreichung kund, durch welche nach christlicher Welt-
ansicht (§. 108) jeder grössere Organismus sein Leben erhält und 
fördert2). Die Idee der Solidarität giebt uns die Gewähr dafür, 
dass lebensvolle Standesgliederung nothwendig, aber zugleich 
exclusive Standesgegensätze vom Uebel sind. 

2. Das wird durch Abwehr der beiden einseitigen Auffas
sungen des S o c i a l i s m u s (a) und A r i s t o c r a t i s m u s (b) uns 
noch klarer vor Augen treten. 

a. Wenn man von der abstracten Gleichheitstheorie (§. 110, 
2. a) in der Beurtheilung staatlichen Lebens ausgeht, so 
ist es consequent, auch die Gesellschaft von dem Gesichtspunkt 
gleichberechtigter Einzelindividuen zu betrachten. Durch diese 
s o c i a l - d e m o c r a t i s c h e Auffassung zerstört man aber in na
turwidriger Weise die reiche Mannigfaltigkeit des Lebens und 
eben dadurch die s i t t l i che Freiheit des Einzelnen, welche 
durch seine gliedliche Stellung zum Ganzen bedingt ist (§. 108, 3). 

i ) Vgl. Eöm. 12, 4 ff. mit v. 10; Eph. 4, 3 ff.; 1 Cor. 12, 1 8 - 2 6 ; 
Eph. 4, 3. — 2) 1 Cor. 10, 24 (Niemand suche ro έαντοϋ, άλλα то той 
ίτίρον); Eph. 4, 16 (Ιηιχορηγία); Phil. 2, 4 (μή τα ίαντων ϊχαατος Схо-
ntire, άλλα xai та ίτίρων ϊχαστος). Vgl. auch Jac. 2, 1 ff. und v. 9, wo 
die 7τροσω7τοΑ>/ψ/«« im Hinblick auf die Standesunterschiede verboten werden. 
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Die ethisch bedeutsame Idee der Berufs- und Standesehre hört 
dann auf, ein Impuls zu gewissenhafter Arbeit zu sein, und wie 
die Menschheit, so wird auch die Gesellschaft zu einem Chaos 
gleichwerthiger Atome. In der Consequenz muss dann der 
Eigenthumsbegriff und das Interesse für Capitalisirung (ersparte 
Arbeit) aufhören, weil mit der democratisch - mechanischen Ш-
vellirung alle Tradition und Erbschaft ihren Werth und ihr 
Recht verliert. Der grundsätzliche C o m m u n i s m u s ist aber 
der Tod aller, für dauernde und solide Werthe arbeitenden Be-
rufsthätigkeit l). Die vollkommene Desorganisation der Gesell
schaft und das aus derselben hervortauchende Gespenst der so
cialen Frage ist das verhängnissvolle Resultat dieser Prämissen. 

b. Das schroffe Gegenbild dazu stellt der absolutistiche A r i -
s t o c r a t i s m u s dar, mag ersieh mehr alsGeburts- oder Geld-, als 
Bauern- oder Bürgerstolz gestalten. Der feudalistische G e b u r t s 
adelstolz ist die kläglichste Verkehrung einer bedeutsamen so
cialen Idee in das Zerrbild einer unchristlichen, weil inhumanen 
Kasteneintheilung. Die anderen Formen der Aristocratie leiden 
sämmtlich an dem sittlichen Fehler, dass sie auf Kosten des Ge
meinwohles das Standesinteresse egoistisch in den Vordergrund 
stellen und statt der liebevollen Theilnahme für die sich ergän
zenden Berufsgruppen eine schroffe Scheidung der Interessen
gemeinschaften hervorrufen. Es ist die sociale Consequenz des 
Pharisäerthums 2 ) . 

3. Der Christ hat in seiner gliedlichen Stellung zum socialen 
Gemeinwesen die relative Wahrheit in beiden Extremen zur 
Geltung und eben dadurch zu innerer lebensvoller Einheit zu 
bringen. Er sucht die Kluft der Standesunterschiede durch 
die Macht humaner Bildung und christlicher Liebe auszu
gleichen. Dadurch realisirt er dasjenige, was in dem socia-
listischen Streben als berechtigtes Moment anerkannt sein 
will. Andrerseits soll er das speeifische Standesbewusstsein auf 
Grund der besonderen Aufgaben und Interessen, Pflichten und 

>) Der Hinweis auf die Gütergemeinschaft der apostolischen Urgemeinde 
(Act. 4, 32 ff.) ist hier gänzlich unerlaubt, da die Freiwilligkeit (vgl. Act. 
5, 4) die Grundbedingung und das „Ein Herz und Eine Seele sein" die innere 
Voraussetzung dafür waren. Bei den ersten Christen hiess es: „Alles was 
mein ist, ist auch dein"; bei den modernen Communisten aber umgekehrt: 
„Alles was dein ist, ist mein!" — Vgl. Luc. 16, 9 ff. (Treue im Kleinen).— 
*) Vgl. die Warnung des Herrn Matth. 23, 6 f. und die Mahnung des Apostels 
Phil 2 , 3 : ταπανοφροΰννί] αλλήλους ήγούμινοι υπερίχοντάς {ακ
τών j Col. 3,' 25. V g l Spr. 28, 21. — 
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Rechte einer jeden gesellschaftlichen Gruppe ausprägen helfen. 
Dadurch kommt innerhalb der Gesammtheit jener Unterschied 
zu seinem Recht, welchen der Aristocratismus übertreibt. Das 
ist die wahrhaft socialethische Auffassung, die mit dem Gesetz 
der Solidarität steht und fällt. Wenn in dem christlichen Hu
manitätsgedanken Ausgleich und Bewahrung der Standesunter
schiede gelingt, so muss die sociale Lebensbewegung einen all
seitigen, segensreichen Aufschwung gewinnen. Sie erweist sich 
dann als wahre Cul tur - oder Bildungsgemeinschaft in vier
facher Hinsicht. Wir können in derselben das u n i v e r s e l l e 
oder i n d i v i d u e l l e Bilden unterscheiden und jede dieser bei
den Sphären nach der m a t e r i e l l e n und i n t e l l e c t u e l l e n 
Seite näher specialisiren. Durch die Gemeinschaft u n i v e r s e l l e n 
Bildens entsteht auf materiellem Gebiete der i n d u s t r i e l l e , 
auf intellectuellem der w i s s e n s c h a f t l i c h e Gemeinverkehr. 
Durch die Gemeinschaft i n d i v i d u e l l e n Bildens gestaltet sich 
auf m a t e r i e l l e m Gebiete der ästhetische, auf i n t e l l e c t u e l 
lem der gesellige Gemein verkehr. Wir haben sie nach einander 
in ihrer ethischen Bedeutung für die christliche Culturgemein-
schaft zu prüfen. 

§. 114. Der i n d u s t r i e l l e Gomeinverkehr und die sociale Frage Im Lichte christ
licher Weltanschauung:. — Die sittlich gestaltete Arbeitstheilnng gegenüber den Ex
tremen des m o d e r n e n I n d u s t r i a l i e m u s und des m i t t e l a l t e r l i c h e n Z u n f t -
s y s t e m s . — Die Beurtheilung der materiellen GUtererzeugung und des Güteraus

tausches vom Gesichtspunkte christlicher Socialethik. 

1. Der i n d u s t r i e l l e Gemeinverkehr kennzeichnet die 
ersten Anfänge aller Culturgemeinschaft. Ihm liegt die werk
zeugliche Verwendung der materiellen Naturobjecte zum Zweck 
der Vermögensherrschaft als wesentliches Merkmal zu Grunde 
(§. 1). Daher können wir ihn als das universelle Bilden auf 
dem Gebiete materieller Güterproduction und materiellen Güter
austausches im Dienst der menschlichen Cultur bezeichnen. Mag 
dabei an Ausbeutung des Grund und Bodens zur Herbeischaff
ung der Stoffe (Ackerbau), oder an das Ausgestalten des Stoffes 
im Dienste menschlichen Nutzens (Klein- und Grossgewerbe), 
oder endlich an den Vertrieb und die öffentliche Verkehrsmit
theilung des gefertigten Stoffes (Klein- und Grosshandel) gedacht 
werden: immer ist es die i n d u s t r i e l l e A r b e i t , welche auf 
diesem Wege die irdischen Lebensbedingungen für das Volks
wohl und den Volksreichthum zu schaffen hat. Hier keimt also 
auch das Problem der socialen Frage, sofern man diese mit der 
A r b e i t e r f r a g e auf industriellem Gebiete identisch fasst. 1щ 
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Lichte christlicher Weltanschauung erhält dieselbe insofern 
eine besondere Wichtigkeit, als der gesammte industrielle Ge
meinverkehr unter dem Gesichtspunkte socialethischer Beurtheil
ung eine tiefere Bedeutung und idealere Normen gewinnt. Die 
durch Arbeit zu beschaffende Vermögensherrschaft über die Natur 
wird hier nicht blos in den Dienst des materiellen Genusses oder 
des momentanen Nutzens gestellt, sondern wird ein Element in 
der menschlichen Culturgeschichte. Wenn die christliche Liebe 
aller Arbeit die erwärmende Kraft leiht (§. 69) und dieselbe zu
gleich einem höchsten sittlichen Lebenszweck innerhalb der ge
gliederten Gemeinschaft unterordnet (§. 68), so ist damit auch 
der materiellen Volkswohlfahrt und dem Volksreichthum ein sitt
licher Boden und eine ideale Weihe gegeben. Er wirkt nicht 
mehr corrumpirend als egoistisch gesuchter Selbstzweck, sondern 
wird ein Mittel zum geistig-sittlichen Culturfortschritt in der
jenigen Interessengemeinschaft, welche durch die p e r s ö n l i c h e 
Arbeit den Menschen zu veredeln und seiner ewigen Bestimm
ung näher zu bringen sucht ')· 

2. So gewinnt die organisirte Arbeitstheilung eine social
ethische Grundlage, welche den beiden Extremen des m o d e r 
nen Indus t r i a l i smus (a) und des m i t t e l a l t e r l i c h e n 
Z u n f t s y s t e m s (b) erfolgreich zu begegnen und das in beiden 
enthaltene Wahrheitsmoment zu retten vermag. 

a. Der m o d e r n e I n d u s t r i a l i s m u s huldigt bekanntlich 
der Theorie der absolut freien Concurrenz und hat in dem sogen. 
Manchesterthum sich ein System geschaffen, welches die Gesell
schaft in lauter arbeitende Atome oder Productionsfactoren zu 
zerlegen droht. Hier wird vor Allem das sittliche Wesen der 
p e r s ö n l i c h e n Dienstleistung verkannt und die (fabrikartige) Ar
beitstheilung im Widerspruch mit dem ethischen Character mensch- * 
lieber Culturgemeinschaft lediglich dem technischen Productions-
zweck untergeordnet. Den daraus sich ergebenden socialen Ca-
lamitäten soll dann die freie Association begegnen. Man ver
gisst aber, dass die letztere nur unter der Voraussetzung einen 
sittlich und materiell die Arbeitermassen hebenden Erfolg ver
spricht, wenn die gesellschaftliche Berufsgl iederung (§§. 108 
u. 113) als die natürliche und rechtliche Basis der Associationen 

i) Ueber die biblischen Mahnungen zu fleissiger (industrieller) Arbeit 
„mit eigenen Händen" und „im Schweiss des Angesichts" s. bes. 1 Mos. 3,19f.; 
2 Mos. 20, 9 ff.,· Ps. 90, 10 (wenn es köstlich gewesen, ist es Mühe und Ar
beit gewesen); Spr. 28, 19 ff.; 1 Thess. 4, 11; 2 Thess. 3, 6 - 1 2 . -
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anerkannt, resp. gesetzlich geregelt und geschützt wird. Die 
christliche Familie, die christliche Volkssitte und der christliche 
Culturstaat bieten allein die erfolgreiche Schutzwehr gegen die 
versumpfende Macht einer den rein egoistischen Erwerbsinter
essen hingegebenen Masse. 

b. Dem Bedürfniss der O r g a n i s i r u n g des industriellen 
Gemein Verkehr s entspricht aber keineswegs jener m i t t e l a l t e r 
l i che Q u i e t i s m u s , der für das antiquirte Zunftsystem schwärmt 
oder die rigoristische Bevormundungstheorie vertheidigt. Hier 
wird das sittlich belebende Element der Concurrenz und Gewerbe
freiheit verkannt, ohne welche die industrielle Arbeit der Stag
nation entgegenginge. Vielmehr gilt es, den heilsamen Wett
eifer der industriellen Arbeit in die Bahnen einer organisirenden 
Gesetzgebung hinüberzuleiten, welche dem Ueberwuchern des Ca
pitata steuert und den in dem Volksleben schlummernden Kräf
ten Kaum zu geordneter Entfaltung schafft. 

3. Dieses sociale Problem der Neuzeit wird schlechterdings 
nicht gelost werden können, es sei denn, dass die Idee des christ
lichen Staates (§. 107) zur vollen Geltung komme. Denn eine sitt
lich-humane Beurtheilung der materiellen Gütererzeugung und des 
Güteraustausches ist nur vom Gesichtspunkte christlicher Social
ethik möglich. Sie heiligt die Arbeit zu einer persönlich sitt
lichen Leistung und sichert ihr dadurch dauernden Productions-
werth. Sie wahrt die Idee des Ε i g e η t h u m s (§.69) und bewahrt 
gleichwohl den Besitzer vor engherziger Ausbeutung oder will
kürlichem Gebrauch desselben. Sie gründet das Vertrauen oder 
jenen Credit, welcher die Basis allen industriellen Verkehres ist. 
Sie erleichtert die Verkehrsmittel (Communication), welche die 
Bedingung für Handel und Wandel sind. Sie stellt das Capital 
als ersparte und aufgehäufte Arbeit in den Dienst der Gemein
schaft. Sie perhorrescirt den Wucher, als lieblose Ausnutzung 
der augenblicklichen Noth des Nächsten. Sie brandmarkt die Geld-
epeculation und den Gründer-Schwindel als egoistische Ausnutz
ung der Gesellschaft und schärft das Gewissen gegenüber den 
Ausschreitungen des Luxus. Sie setzt allem Betrüge, aller Ver
untreuung, aller Schmuggelei einen erfolgreichen Damm ent
gegen und fördert die Solidität der Arbeitsleistung innerhalb der 
familienhaften und genossenschaftlichen Tradition Denn sie 

i) Vgl. die einzelnen Mahnungen gegen Betrog und Wucher 2 MOB . 22, 
25; 8 Mos. 19, 11. 13; 25, 14. 17; 5 Mos. 23, 19. Spr. Sal. 11, 1; 20, 10; 
23, 4. — S. a. die Mahnung Christi in Betreff des Zinsgroschens Matth. 17, 
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stellt alle Thätigkeit universellen Bildens auf materiellem Gebiete 
unter den Einen, belebenden Gedanken der Solidarität. Sie 
heiligt die Arbeit durch Betonung des höchsten Lebenszweckes 
und stellt sie dem Gott in den Dienst, der die Menschheit zur 
Herrschaft über die Natur berufen und als gotterlöste Mensch
heit dazu neu befähigt hat. Mit Einem Wort: sie wehrt der 
Desorganisation und ermöglicht eine moralisch gesunde Arbeits
teilung und Eigenthumsverwerthung. 

5 . 115. Der w i s s e n s c h a f t l i c h e Gemeinverkehr und die Schule . — Die chiist-
lich-ethische Bedeutung der geistigen Bildungsgeroeinschaft und des Forschungstriebes 
gegenüber den beiden Gefahren des eingebildeten I η tei l ectu al i smus und ungebilde
ten Pra c t i c i s m u 8 . — Christlich socialethische Beurtheilung der V o l k s s c h u l e 
(Schnlzwang, Contessionslosigkeit), der Stellung der Lehrer und Schüler, Meister und 
Jünger der Wissenschaft, der internationalen w i ssen s c h a f t l i c h - а ел d e m i s c h e η 

Geistesarbeit, der P r e s s e und Literatur, der öffentlichen R e d e n und literarischen 
Interessenkreise. 

1. Der w i s s e n s c h a f t l i c h e Gemeinverkehr besteht in dem 
u n i v e r s e l l e n Bilden auf dem Gebiete g e i s t i g e r E r k e n n t 
niss. Universell nennen wir diese Bildungsthätigkeit, weil sie 
nicht wie bei der Kunstleistung (§. 116) die individuelle Aus
prägung characteristischer Formgebung bezweckt, sondern die 
humanen Grundlagen für die Erkenntniss der allgemein gül
tigen Natur-, Denk- und Willensge se tze (Physik, Logik, Ethik, 
s. §. 20) zu beschaffen hat. Daher bietet auch für das industrielle 
(§. 114) und ästhetische (§. 116), sociale (§. 113) und politische 
(§. 111 f.) Leben der wissenschaftliche Gemeinverkehr die uni
versellen Bildungsvoraussetzungen dar. Ein Moment staat
l i cher Culturgemeinschaft ist derselbe insofern, als er gesetz
lich geregelt sein will und ohne entwickelte Rechtsordnung nie
mals in der Geschichte der Völker zu Stande gekommen ist. 
Deshalb hat auch der Staat als christlicher Humanitätsstaat vor 
Allem für ein Schulgesetz auf Grund allgemeiner, ge
regelter Schul Verpflichtung zu sorgen. Denn die intellectuelle 
Bildung ist eine wesentliche Bedingung für die volle und nor
male Entwickelung der sittlichen Volkskraft. — Der wissen
schaftliche Gemeinverkehr umfasst aber ein sehr weites Gebiet. 

24 ff.; 22, 17; Шт. 13, 7; und die Warnungen vor Geiz undKeichwerden-
wollen Luc. 12, 15; Eph. 5 , 3 ; 1 Tim. 6, 10; Ebr. 18, 5 vgl. mit Matth. 
19, 23 ff.; 1 Tim. 6, 9. 17; Jac. 1, 11; 1 Cor. 7, 80 etc. — Nirgends ist 
übrigens in der Schrift das „auf Zinsen Geben" des Geldes verboten. Nur 
unter „Brüdern" soll es nicht geschehen. Das Wort des Herrn an den faulen 
Knecht (Matth. 25, 26 f.) lässt sich sogar als Eechtfertigungsgrund für so
l iden „Wucher" (Ιχομιΰάμην το άργΰριόν μου Cvv ro'xoj) anführen. — 



§. 115. Der wissenschaftliche .Gemeinverkehr und die Schule. 709 

In grundlegender, elementarer Weise vollzieht er sich auf der 
eigentlichen S c h u l e (Volksschulen, Gewerb- und Realschulen, 
höhere Bürgerschulen und Gymnasien, Fachschulen für Land
wirtschaft und Kunst), in encyclopädisch-wissenschaftlicher Form 
auf der U n i v e r s i t ä t , in kritisch-gelehrter und rein literarischer 
Forschung auf den A c a d e m i e n . Neben dieser organischen 
Gliederung der Bildungsinstitute realisirt sich in freier Weise, 
aber doch geregelt durch den Gemeingeist und das Gesetz 
(§. 111), der Austausch der Gedanken in dem gebildeten Publi
cum durch Schrift und Rede (Presse, Literatur, Briefverkehr, 
öffentliche Vorträge etc.). In dem literarischen Verkehr (Bücher 
und Zeitschriften) prägt sich die geistige Capitalisation der BUd-
ungs-Arbeit innerhalb des einzelnen Volksganzen und der ge
sammten Völker- und Staaten-Gemeinschaft aus. Die s i t t l i c h e 
I d e e , die all diesen verschiedenen Gebieten geistigen Strebens 
zu Grunde liegt, besteht in der alle wahre Bildung und Civili
sation fördernden E r f o r s c h u n g der W a h r h e i t (vgl. §. 70 
S. 582 ff.). Wegen des innigen Zusammenhangs des ethischen 
und intellectuellen Factors im menschlichen Personleben (§. 26 ,2) 
muss der gesegnete Erkenntnissfortschritt durch die sittlich
christliche Bildung der Volksgemeinschaft wesentlich bedingt 
sein. Alle intellectuelle Bildung ruht aber auf socialethischer 
Basis, da der Einzelmensch nur innerhalb der geschichtlichen 
Gemeinschaftstradition zu derselben gelangen kann und ledig
lich auf Grund des überkommenen Erbes sie zu fördern vermag 1). 

2. Die christlich-humane Auffassung der geistigen Bildungs
gemeinschaft muss sich im Gegensatz zu den beiden Extremen 
des eingebildeten I n t e l l e c t u a l i s m u s (a) und ungebildeten 
P r a c t i c i s m u s (b) bewähren. 

a. Unter I n t e l l e c t u a l i s m u s verstehen wir die Einseitig
keit, welche die Ε г к e η η t η i s β bildung als ausreichende Garantie 
für allen civilisatorischen Fortschritt ansieht. Mit Zurücksetzung 
des sittlich-pädagogischen Factors der Bildung wird dann eine 
aufblähende, hochmütige Wissenschaftlichkeit erzeugt, welche 
schliesslich in unerträgliche Einbildung (§. 38. S. 449) ausartet 
und aller Tradition und Auctorität spottet. Dieser Philotheorie 
gegenüber hat der christliche Socialethiker die Pflicht des Ge
meinwesens zu betonen, auf die ernste sittliche Zucht der Gei
ster alles Gewicht zu legen. Die bescheidene und demütbige An
erkennung der Grenzen menschlicher Erkenntniss wird jedenfalls 

i ) Vgl. die Schriftstellen in den Anm. zu S. 581 f. — 
v. Oettlngen, Socialethik. ТЫ. II. 46 
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für die"sittliche Richtung des höheren wissenschaftlichen Forsch
ungstriebes die unumgängliche Bedingung sein, wenn derselbe, 
nicht zerstörend, sondern segensreich auf das Gemeinwohl wirken 
und die wahre Civilisation befördern soll *). 

b. Das Bewusstsein der Schranken unserer Erkenntniss kann 
aber leicht in jenen trägen P r a c t i c i s m u s ausarten, welcher 
als entgegengesetzte Gefahr dem intellectuellen Gemeinverkehr 
den Untergang droht. Hier wird die Pflicht und die Macht der 
wissenschaftlichen Bildung verkannt. Mit Berufung auf Auctorität 
und Tradition allein kommt die Menschheit nie vorwärts. Die 
„Umkehr der Wissenschaft" wäre als solche nur die Sanction 
der Unbildung, und mit der principiellen Bornirtheit wäre dem 
Forschungs- und Fortschrittstriebe, der bewegende Nerv zer
schnitten. Gegen diese, häufig in pseudo - christlicher und 
kirchlich-hierarchischer Tendenz vertretene Ansicht muss der 
christliche Staat mit derselben Entschiedenheit Protest erheben, 
als der christliche Glaube. Für beide ist die sittliche" Lebens
entwickelung bedingt durch ein gleichzeitiges geistiges R i n g e n 
nach Erforschung der Wahrheit. Ohne dieselbe käme alle hu
mane Cul tu r - und Glaubensgemeinschaft zu jener Stag
nation, die den Verwesungsgeruch bereits in sich trägt. Die 
Schätze der Tradition können nur durch stets erneuerte geistige 
Aneignung ihren Werth und ihre Kraft bewahren 2 ) . 

3. Daher sollen auch vom gesund christlichen Standpunkte 
die E i n z e l g e b i e t e wissenschaftlichen Gemein verkehre social-
ethisch erfasst und durchdrungen werden. Das tritt vor Allem 
in der Beurtheilung der V o l k s s c h u l e , als der allgemeinsten 
Basis geistig-sittlichen Gemeinlebens zu Tage. Im Hinblick auf 
die Pflicht des Culturstaates kann kein Zweifel darüber sich er
heben, dass er den Schulzwang in dem Sinne aufrecht zu er
halten habe, wie er allein sich moralisch rechtfertigen lässt, 
d. h. als gesetzliche Forderung eines gewissen allgemeinen Volks-
bildungsgrades, abgesehen davon, wo und wie derselbe ange
eignet worden ist. Andrerseits darf der c h r i s t l i c h e Cultur-
staat (§. 107) mit Rücksicht auf die in einzelnen Theilen seines 
Territoriums herrschende Volksreligion niemals die Schule con-
feseions- oder religionslos sich gestalten lassen. Denn bei der 

i) Vgl. die Anm. zu §. 70 , bes. 1 Cor. 1, 24 ff.; 3 , 18 ff.; 13, 9 ff. 
Col. 2 , 8; 1 Cor. 8 , 1 (ή γνωσις yv<sioi) etc. — 2) Vgl. 1 Thess. 5, 19 
und 21 (το πνινμα μη Cßtvvvif . . . πάντα δοχιμάζ(Τ(). Rom. 12, 11 
(rij βπονδΐ) μτ) οκνηροί, τω πνινματι ζίοντίς)· 1 Cor. 2,10 (το πνίϋμα 

πάντα Ιριννξ) etc. 1 Cor. 8, 21 (Alles ist Euer). — 
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unverkennbar sittigenden Bedeutung der religiösen Bildung für 
das gesammte Volksleben hat auch der Staat ein Interesse, den 
Religionsunterricht zu einem obligatorischen Element des Volks
unterrichtes zu machen. Die Ueberwachung und Leitung des
selben muss selbstverständlich den resp. Religionsgemein
schaften überlassen bleiben. — Die christlich socialethische 
Weltanschauung hat aber als ein heilsames Ferment das zarte 
Pietätsverhältniss von Lehrern und Schülern, von Meistern und 
Jüngern der Wissenschaft auf Grund des vierten Gebotes zu 
läutern'-). Der sittliche Geist des Hauses, die Bewahrung 
christlicher Volkssitte und vor Allem der christliche Huma
nitätsgedanke — sie üben nicht blos auf den internationalen 
academischen Geistes-Austausch einen heilsamen Einfluss, sondern 
stellen auch in dem eigenen Lande die geistige Arbeit der 
Presse und Literatur, der öffentlichen Reden und literarischen 
Interessenkreise in den Dienst des höchsten, menschlichen Le
benszweckes (§. 13 f.). 

§ . 1 1 6 . Der ä s t h e t i s c h - k i i n s t 1 e r i s e h e Oemelnverkehr und die sittliche Idee 
der S c h ö n h e i t . - Dio ethisch-christliche neurtheilung und Gestaltung des Kunstle
bens gegenüber den Gefahren der s i n n l i c h - w e U f ö r m i g e n K u n s t e n t a r t u n g 
und der p s e n d o c h r i s t l i c h e n K u n s t v e r a c h t u n g . - D i e c h r i s t l i c h e E n t 

wickelung der verschiedenen Kunstgebiete . 

1. Der k ü n s t l e r i s c h e Gemeinverkehr besteht in der 
Thätigkeit i n d i v i d u e l l e n Bildens zur Ausgestaltung des ma
t e r i e l l e n Substrates für die Verkörperung des Ideals. In An
knüpfung an das wirkliche Leben in Natur und Geschichte hat 
die Kunst das seelenvoll Reale zu charactervoll-idealisirender 
Darstellung und eben dadurch zu gegenseitiger anregender Mit
theilung zu bringen. Diese Thätigkeit kann und soll zwar von 
j e d e m geistig und sittlich entwickelten Menschen bereits in dem 
geselligen Gemeinverkehr (§. 117) vollzogen werden, sofern er 
den eigenen Naturorganismus als leibliches Darstellungsmittel 
seiner individuell bestimmten Persönlichkeit braucht und charac-
teristisch ausbildet. Allein in bewusst vermittelter und geschicht
lich bedingter Weise wird der k ü n s t l e r i s c h e B e r u f inner
halb des socialen Gemeinwesens doch nur von einzelnen dazu ge
eigneten Personen ausgeübt. Auf Grund ihrer sonderlichen Be
g a b u n g (Talent oder Genie, Phantasie oder produetives, resp. 

J) Vgl. Ps. 84, 7 (die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt); Dan. 
12, 3 (die Lehrer werden leuchten etc.); Jac. 3 , 1 ff. (unterwinde sich nicht 
Jedermann, .Lehrer zu sein) mit 1 Cor. 4, 16; Ebr. 13, 7. 17 (gehorchet euren 
Lehrern und folget ihnen etc.). — 

46* 
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reproductives Gestaltungsvermögen) und ihrer ästhetischen Schul
u n g (im Anschluss an die Kunstgeschichte) haben dieselben 
den in einem Volke lebenden eigenartigen Kunstsinn zu ent
sprechendem (wahren) und fesselndem (erhabenen) Ausdruck zu 
bringen. — Die s i t t l i c h e I d e e in dem künstlerischen Ver
kehr beruht wesentlich darin, dass der Mensch als Glied einer 
Gemeinschaft die in ihr schlummernden und durch die Beobacht
ung empirischen Lebens geweckten Ideale und Ahnungen zu 
wahrer, charactervoller S c h ö n h e i t ausbilde. In dieser Thätig
keit liegt eine Nachahmung der schöpferisch gestaltenden Gottes
macht l ) . Indem der Mensch unter der Form der materiell be
dingten Gegenwart das ihm vorschwebende Vollendungsideal an
nähernd darzustellen den Drang hat, erweist er seine Gottes
bildlichkeit und erhebt sich in prophetischem Geiste über das 
Niveau des ihn umgebenden Naturlebens. Daher soll auch der 
künstlerische Gemeinverkehr in socialethischem Interesse christ
lich geläutert und durchdrungen werden. Zwar hat das Kunst
leben als solches nicht moralische oder religiöse Z w e c k e zu 
verfolgen. Denn der eigenthümliche Werth jeder Kunstleistung 
als solcher bemisst sich lediglich nach den ästhetischen Gesetzen 
der Schönheit und Erhabenheit. Gleichwohl darf die wahre 
Kunstleistung dem absolut gültigen Sittengesetze ebensowenig 
als dem Naturgesetze ungestraft widersprechen oder dieselben 
ignoriren. Durch lebensvoll individualisirende Schönheit wird 
die Kunst vielmehr das sittliche "Leben und die sittliche 
Thatkraft des Volkes zu heben und durch den Aufschwung 
idealer Begeisterung zu entwickeln haben. Obwohl also das 
Christenthum weder Kunst erzeugen kann, *och die Kunstregeln 
zu entwickeln hat, so kann und soll doch der künstlerische Ge
meinverkehr vom human sittlichen Geiste des Christenthums 
durchdrungen und getragen sein, damit auch dieses herrliche Ge
biet menschlicher Geistes - Arbeit in den Dienst der h ö c h s t e n 
Lebensinteressen gestellt werden und dadurch e w i g e Bedeutung 
gewinnen könne й ) . 

1) Vgl. Ps. 104, 1 ff.: Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; dn bist 
schön und prächtig geschmückt. Ps. 139, 17; 45, 3 ; Off. 21 , 1 ff.; Hohel. 
1, 15 etc. S. auch die Anm. 3 auf S. 586. — 

2) Vgl. im А. Т., wo die Dichtkunst, die Musik und die Baukunst in den 
Dienst des Reiches Gottes gestellt erscheinen, besonders 2 Mos. 3 1 , 2 ff.; 
35, 30; 36, 1 ff. (Bezaleel und die Stiftshütte); Ps. 149 und 150, im N. T. 
CoL 3 , 16 f.; Eph. 5, 19 (ύμνοι xctt ώάαι πνίυμ«ιιχαί)ϊ РЬЛ. 4 , 8 und 
die Schilderung des neuen Jerusalem Off. Joh. 21, 10 ff. — 
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2. Die ethisch - christliche Beurtheilung und Gestaltung des 
Kunstlebens tritt einem doppelten Extrem entgegen, einerseits 
der s i n n l i c h - f l e i s c h l i c h e n K u n s t e n t a r t u n g (a), andrer
seits der p i e t i s t i s c h - g e i s t l i c h e n K u n s t v e r a c h t u n g (b). 

a. Unmoralisch wird die Kunstrichtung nicht etwa durch 
charactervolle Ausprägung auch des Bösen und Hässlichen. Alle 
geistig-sittlichen, wie natürlichen Lebensgebiete können ohne 
Schädigung des moralischen Bewusstseins zu schöner, d. h. cha-
ractervoll ansprechender und erhabener Darstellung gebracht 
werden. Aber der inneren, sittlichen Wahrheit und edleren 
Kunsttendenz entsprechen sie nur so lange, als sie nicht in 
fleischlich eitler und selbstsüchtiger Weise die Erregung der 
bösen Lust uud die Abstumpfung des sittlichen Sensoriums zum 
Zweck oder zum Erfolg haben. Das geschieht bei jener 
K u n s t s c h w ä r m e r e i , welche den G e n u s s des Schönen und 
den C u l t u s des Genius auf Kosten sittlicher und geistiger 
Volksbildung erstrebt und eben dadurch die nach Effect haschende 
oder die Sinne kitzelnde Kunstentartung verschuldet. Die auf 
Illusion und angenehme Zerstreuung hinarbeitende künstlerische 
„Mache" ist das klägliche Kesultat der verweltlichten Kunst
richtung. Dieser Extravaganz gegenüber wird der Christ eine 
nüchtern ernste und keusche G e i s t e s k r i t i k zu üben und die 
Kunst eben dadurch vor ihrem Untergange zu bewahren suchen. 

b. Es ist aber eine arge Verkennung der bildenden und 
naturverklärenden Macht christlicher Wahrheit, wenn man im 
Interesse der Frömmigkeit alle Kunstleitung mit Misstrauen 
meint ansehen zu müssen. Die p i e t i s t i s c h e K u n s t s c h e u 
ruht auf einer falschen, dem Christenthum direct widersprechen
den Trennung zwischen Leiblichem und Seelischem, zwischen 
Geist und Materie. Es liegt ihr geradezu ein manichäischer Zug 
zu Grunde, welcher das Böse im körperlich Irdischen sucht und 
dadurch in falschen hypergeistlichen Spiritualismus geräth. Durch 
solche Kunstverachtung giebt der Christ nicht blos ein wesent
liches Mittel der Selbstbildung aus der Hand, sondern verzichtet 
auch leichtfertiger Weise auf ein wesentliches, moralisches Bild
ungsmittel der Gemeinschaft. Indem das Kunstleben als ein noli 
me tangere ignorirt wird, muss es auch dem heiligenden Ein
fluss des christlichen Geistes entzogen werden, d. h. man trägt 
direct zu seiner Entartung bei und verschuldet seine Verwelt
lichung. 

3. Dagegen beweist die Geschichte des Christenthums, dass 
die verschiedensten einzelnen Kunstgebiete durch die Kirche 
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theils neu belebt, theils in den Dienst der christlichen Cultus-
und Culturgemeinschaft gezogen worden sind. Mag auch das 
griechische Heidenthum in den Künsten der Plastik und Archi-
tectur einen Höhepunkt erreicht haben, mag auch in den bil
denden und redenden Künsten von der classischen alten Welt 
Gewaltiges geleistet worden sein: der christliche Geist wird 
diese Gottesgaben in der Heidenwelt dankbar anzuerkennen und 
sie geistig zu verwerten haben, indem er sie durch sein mora
lisches Gegengewicht und durch ernste Kritik vor sittlich depra-
virendem Einfluss bewahrt. Zugleich aber lässt sich nicht ver
kennen, dass gerade die feinsten Gebiete künstlerischer Thätig
keit, die Tonkunst, die Malerei und die Dichtkunst bis hinauf 
zum Drama nur innerhalb der christlichen Culturentwickelung 
ihre Blütezeit feiern konnten. Indem die christliche. Weltan
schauung in prophetischem Geiste die Welt-Vollendung als Ver
körperung des Ideals auflaset (§ . 72 ff.), muss sie auch klärend 
und verklärend auf die Entwickelung des menschlichen Kunst
sinnes wirken. 

S. 117. D e r g e s e l l i g e Gemeinverkehr und das ö f f e n t l i c h e V e r g n ü g e n 
v o m Standpunkte christlicher Socialethik. — Die Gefahren der zügellosen, weltförmigen 
L a x h e i t und des engherzigen, weltscheuen R i g o r i s m u s a u f g e s e l l i g e m G e 
b i e t e . — D i e c h r i s t l i c h e ncurthci luug und Gestaltung der gese l l igen U n t e r 
h a l t u η g , des S ρ 1 e 1 e s , der G у m η a s t i к , des T a n z e s , des Τ h о a t e r s , der 

öffentlich v o l k s t ü m l i c h e n S i t t e und M o d e . 

1. Den g e s e l l i g e n Gemein verkehr bezeichnen wir als ein 
i n d i v i d u e l l e s Bilden auf dem Gebiete p e r s ö n l i c h - g e i s t i 
g e n Austausches; denn er besteht in der sich ergänzenden, freien 
Mittheilung der individuell modificirten Gaben und der durch sie 
bedingten Eigenart der menschlichen Wesen in ihrer gesellschaft
lichen Berührung. Allerdings scheint dieses Gebiet socialen Le
bens auf den ersten Blick ganz ausserhalb des Wirkungskreises 
staatlicher Culturgemeinschaft zu stehen. Haben wir doch be
reits im h ä u s l i c h e n Leben die sittliche Bedeutung des ge
selligen Austausches ins Auge fassen können (§. 102). Allein 
abgesehen davon, dass auch die Hausgeselligkeit sich ungestört 
nur unter Voraussetzung einer schützenden Rechtsordnung ge
stalten kann, handelt es sich im Zusammenhang der hier vor
liegenden Untersuchung um das ö f f e n t l i c h e Hervortreten der 
geselligen Beziehungen. Diese hat der Staat, namentlich als 
christlich-sittlicher Rechtsorganismus, stets zu überwachen und 
zu regeln, weil sie ein wesentliches Element der Volksbildung 
und Volksentwickelung sind. — Im Allgemeinen liegt die sitt
l i c h e I d e e des geselligen Gemein verkehre in dem menschlich 
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berechtigten Bedürfniss nach Selbstdarstellung und Empfang der 
verschiedenen Bildungsformen zu gegenseitiger Ergänzung und 
Anregung, Befriedigung und Forderung. Hierher gehört also 
die gesammte sittliche Ausgestaltung des öffentlichen Vergnügens, 
wie es der Erholung und Auffrischung der Arbeitskräfte, aber 
auch der positiven Erziehung und Bildung des Gemeingeistes 
dient. Daher wird vom Standpunkt christlicher Socialethik der 
Einzelne ebenso wie die staatliche Gesammtheit ein reges In
teresse diesem Lebensgebiete zuwenden. Nach den allgemeinen 
Normen christlichen Heiligungskampfes (§. 86) sind auch diese 
sogenannten A d i a p h o r a stets unter dem Gesichtspunkte des 
G e m e i n w o h l e s zu betrachten. Nicht was der Einzelne 
als solcher sich erlauben darf, ohne bei seinem geistigen oder 
sittlichen Bildungsstande an seiner Seele Schaden zu nehmen, 
kann zum Maasstabe der Beurtheilung dienen. Vielmehr muss 
der Einzelne sein persönliches Gefühl zum Gemeingefühl erwei
tern und bei der Theilnahme an der öffentlichen Unterhaltung 
sich stets des Einflusses derselben auf die Gesammtheit bewusst 
bleiben ')· Dieser Idee der Solidarität soll auch der christliche 
Staat Rechnung tragen, indem er alles sittlich Anstössige aus 
dem öffentlichen Vergnügen zu entfernen und die Bahnen für 
die Gestaltung einer soliden und bildenden Volksunterhaltung 
zu ebnen hat. 

2. Die Aufgabe des Christen wird sich in dieser Hinsicht 
nur dann normal erfüllen, wenn er im Gegensatz zur weltförmig-
zügellosen L a x h e i t (a), wie zum weltscheuen, engherzigen Ri
g o r i s m u s (b) auf dem Gebiete öffentlicher Geselligkeit sich 
sein pflichtmässigeB Verhalten klar zu machen sucht. 

a. Die w e l t f ö r m i g e L a x h e i t huldigt der maasslosen Zer
streuungssucht und schädigt durch die darauf verwendete Zeit 
und Kraft die Arbeitsfreudigkeit und Frische des Menschen. 
Dazu kommt, dass mit der egoistischen Befriedigung des Ver
gnügungstriebes der zügellose L u x u s als ein verderbliches, 
"Werthe zerstörendes Element Hand in Hand geht. Endlich aber 
wird von diesem Standpunkte aus die eigene Belustigung ohne 
ernste und gewissenhafte Beurtheilung des Gemeinwohles ge
sucht und dadurch den Schwachen ein Aergerniss gegeben und 

·) Vgl. die Schriftstellen zu §. 85 f., besonders aher die Stellen in Be
treff der exaväaXa (Matth. 18, б f.; Luc. 17, 1 ff.; Eöm. 14, 13; 1 Cor. 
9, 4 ff.). S. а. 1 Cor. 8, 7 ff. (Unterschied von γναβις und ουνιίδηας); 
1 Thess. 5, 22 (meidet allen bösen Schein). — 
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auf die Volkssitte ein depravirender Einfluss geübt. Diesen 
Gefahren gegenüber muss der Christ, die eigene Sammlung des 
Geistes bewahrend, eine ebenso offene, als liebevolle Kritik gegen 
alle fleischlich - selbstsüchtige Ausartung geselligen Treibens in 
"Wort und Beispiel aufrecht halten. 

b. Das vermag er aber nur, wenn er sich selbst vor dem 
anderen Extrem eines freudlosen und weltscheuen puritanischen 
R i g o r i s m u s hütet. Es kann sich derselbe gegenüber der 
öffentlichen Geselligkeit in doppelter Weise kund geben. Ent
weder scheut er für sich selbst die Berührung mit der Gemein
heit (profanum vulgus) und meidet daher lieber alle Versuchung 
durch gänzliches Zurückziehen von der Oeftentlichkeit; oder aber 
er wittert in jedem Vergnügen die Sünde, indem er die mög
liche Ausartung desselben mit der Sache selbst verwechselt. 
Abgesehen von der Gefahr der pharisäischen Selbstüberhebung 
kann sich unter der Scheinheiligkeit dieses Standpunktes die 
gesellige Trägheit und Theilnahmlosigkeit verbergen, welche 
schlecht mit der christlichen Liebe (§. 68 ff.) stimmt. Daher 
wird der Christ in Rücksicht auf die eigene Person und das 
Gemeinwohl jeder falschen Abgeschlossenheit (Esoterismus) mit 
Entschiedenheit entgegentreten. Denn er weiss, dass er zur 
Förderung der öffentlichen Sitte und des gemeinsamen, be
lebenden Austausches das Seinige beizutragen hat. Die harm
lose Fröhlichkeit und die gesellige Aufgeschlossenheit sind eben 
auch Kundgebungen eines von Liebe beseelten Gemüthes (§. 102). 

3. Die unbefangene Theilnahme an dem erlaubten Vergnügen 
und den verschiedenen Formen der Geselligkeit kann aber nur 
во weit gehen, als das Gewissen nicht verunreinigt wird durch 
ein Mitziehen an dem fremden Joch l). Daher gilt es, alle Einzel
gebiete des geselligen Gemeinverkehrs der christlichen Beurtheil
ung zu unterstellen und dem Geiste der Liebe gemäss zu ge
stalten. Die g e s e l l i g e U n t e r h a l t u n g im Austausch des Ge
spräches ist nach den allgemeinen Normen christlicher Liebe 
zu regeln; insbesondere wird die rege Mittheilung und Theil
nahme, durch welche alle fördernde Unterhaltung bedingt ist, 
sich frei "halten müssen von den hier drohenden Gefahren der 
Klatschsucht (der Medisance), der Coquetterie (resp. Prüderie), 
der Unwahrhaftigkeit, des eitlen Glänzenwollens, der Tactlosig-
keit, Zuchtlosigkeit2) u. s. w. — Eine zweite Form des gesel-

!) Vgl. 2 Cor. 6, 14: Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubi
gen etc.; s. aber auch 1 Cor. 5, 10, wo das Ιξαλίτι 1v Ix τον χόαμον als un
möglich hingestellt wird. — 2 j Vgl. Eph. 5 , 4 (Warnung vor μωροίογία ) 
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ligen Vergnügens ist das Sp ie l . Es kann die Unterhaltung 
selbst schon ein Spiel in dialectisch-geistiger Form genannt wer
den, sofern es bei ihr nicht auf ein bestimmtes Resultat abge
sehen ist, das herauskommen soll. Beim eigentlichen Sp ie l 
liegt das sittliche Interesse in der tendenzlosen Gruppirung der 
Zufälligkeiten, welche durch die geistige oder leibliche Geschick
lichkeit zu einer bedeutungsvollen Verwendung gelangen sollen. 
So lange das Spiel nicht der egoistischen Leidenschaftlichkeit 
Vorschub leistet (wie besonders beim Karten- und anderen so
genannten Glücksspielen der Fall ist), dient es zu jener harm
losen Erheiterung, welche zugleich ein wesentliches Bild
ungsmittel ist. — Wie im Spiel selbst bereits die leibliche Ge
wandtheit vielfach zur Geltung kommt; so ist das ganze Gebiet 
der Gymnastik eng mit demselben verwandt. Das T u r n e n 
und T a n z e n sind insbesondere die für das gesellige Vergnügen 
bedeutsamen Formen derselben. Sie tragen dazu bei, nicht blos 
die Gewandtheit und den Rhythmus (Tact) der Bewegung in 
dem Einzelnen heilsam zu fördern, sondern auch die Mannig
faltigkeit der geselligen Anregung und der zarten Annäherung der 
beiden Geschlechter zu bereichern und zu beleben. Daher wird 
sich der Christ ihrer frischen und fröhlich kindlichen Ausge
staltung freuen, so lange sie nicht (wie bei den öffentlichen 
Schaustellungen, Kunstreitereien, Balleten, öffentlichen Bällen etc.) 
ins Maasslose ausarten oder der Eitelkeit und Unkeuschheit 
fröhnen. Ueberau wo solche Gefahren vorliegen, wird der ge
wissenhafte Mensch sich von ihnen fern zu halten und sein Ur-
theil rückhaltslos zu äussern haben. — Dasselbe gilt von der öffent
lichen Schaubühne. Das T h e a t e r , welches zunächst dem 
ästhetischen Gemeinverkehr (§. 106) angehört, fällt doch t a t 
sächlich zugleich unter die Kategorie der öffentlichen Ver
gnügungen. Das Urtheil über dasselbe hat sich also einerseits 
nach den schon dargelegten Normen christlich-sittlicher Kunst
kritik zu gestalten. Andrerseits aber ist die persönliche Be
theiligung an demselben (als Mitwirkender oder Zuschauer) be-

und 4, 29 (lasset -kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen). Eöm. 12, 
2 (μη βυ6χηματΙζισ&ί τω αΐωνι τούτω); 16, 18 (Warnung vor dem ο*ου-
Χιύιιν ту xoiUa und vor der χρηστολογίο:); 13, 13 (Warnung vor χωμοι 
und μί&αι, χοϊτκι und к<Шу*ι««). 1 Cor. 5, 6 ff. (feget den" alten Sauer
teig aus); 15, 33: böse Geschwätze (όμιλίπι xaxnl) verderben gute S i t ten; 
2 Thess. 3, 6 (Mahnung, sich zu entziehen von jedem Bruder, der da un
ordent l ich wandelt); 2 Joh. 10. — 1 Petr. 4 , 4. 9; Phil. 4, 5 (Eure 
Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen). — 
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dingt durch die ernste Bücksicht auf den bildenden oder 
corrumpirenden Einfluss, den das Theater in Betreff der gesell
schaftlichen Sitte ausübt. Namentlich erscheint die- Betheiligung 
des weiblichen Geschlechts verwerflich, sobald, statt der ideali-
sirenden Macht ästhetischen Aufschwungs, die Bretter, „die die 
Welt bedeuten", in den Dienst der Eitelkeit gestellt und zur 
Schaustellung für cynische oder frivole Gedanken gemissbraucht 
werden. — Bei allen von uns beleuchteten Gestaltungen des 
geselligen Gemeinverkehrs liegt auch dem Christen die Gefahr 
nahe, dass er in Kleidung und Geberde, im Gespräch und im 
conventionellen Gesammtverhalten sich entweder kritiklos in das 
Schlepptau der gangbaren M o d e nehmen lasse, oder aber als 
Sonderling die Formen gesellschaftlichen Herkommens verachte. 
Die M o d e als die stets wechselnde Gestalt des socialen Zeit
geistes steht zwar in einem gewissen Gegensatz zu der volks-
thümlichen S i t t e , welche meist starr an der geschichtlichen 
Ueberlieferung festhält. Gleichwohl ist die Mode mit all ihrem 
gesellschaftlichen Ceremoniell und aller officiellen Etiquette ein 
nothwendiger Grenzwall gegen die Ausschreitungen der Rohheit 
und des tactlosen Eigenwillens. Daher darf auch der Christ, als 
Glied der Gesellschaft, die von der Mode gezogenen Schranken 
nicht willkürlich durchbrechen. Namentlich hat das christlich 
gesinnte Weib in ihrer gesellschaftlichen Stellung (§. 93) dahin 
zu wirken, dass die zügellose Emancipation nicht überhand nehme 
und das gesellige Gemeinschaftsleben nicht ausarte. Sobald die 
Mode als gangbare Form öffentlicher Geselligkeit der sittlichen 
Zucht und Ehrbarkeit zuwiderläuft oder durch gesuchtes und 
auffallendes Haschen nach Effect der Eitelkeit dient, wird der 
gesunde und schlichte Sinn gegen die unsittliche Modesucht 
reagiren und alles Auffällige zu vermeiden haben. Im Allge
meinen soll der Christ in diesem Gebiete öffentlichen Verkehrs 
das Seinige dazu thun, dass im Gegensatz zur Alleinherrschaft 
der stets wechselnden M o d e das gesellschaftliche Gesammtieben 
zu einem charactervollen und volkstümlichen Typus auf dem 
Grunde christlicher S i t t e gelange. — 



D r i t t e s C a p i t e l . 

Das Mottle Vollviidungszicl der volksthlimlicli-staatlichen Gemeinsehafts-
form in der Humanität, als Basis der nationalen Hoffnung des Christen. 

8- ПН. Das Ideal des staatlichen Lebens oder der vollendete Staatenhund als Ver
wirkl ichung des Humanitätsgcdankens. — Der Gegensatz des heidnischen und jüdischen 
Volks idea ls . — Die Aufhebung der sündigen und zeitlichen Momente im Bechtsorganls-
»uis und die Itcwahrung der v o l k s t ü m l i c h e n Gliederung Im geistleiblichen Organismus 

der vollendeten Gottesmenschheit. 

1. Auf den ersten Blick und bei oberflächlicher Betrachtung 
scheint die sittliche Gemeinschaftsform des Staates für eine so
cialethische Vollendungslehre (Eschatologie) noch weniger Aus
beute zu liefern als die Familie (§. 103). Denn der Begriff und 
die Aufgabe dieses irdisch - gesetzlichen Rechtsorganismus ist doch, 
so könnte man meinen,- lediglich durch zeitgeschichtliche Vor
aussetzungen bedingt und nur als Zuchtmittel für die sündliche 
Entartung menschlicher Ungerechtigkeit von Bedeutung x ) . Es 
wäre das allerdings der Fall, wenn der Staat blos als eine 
polizeiliche Zwangsanstalt aufgefasst werden dürfte. Dann könnte 
aber auch der Christ als Glied des Staates niemals ein volles, 
hingebendes Interesse für denselben gewinnen. Es würde ihm 
zu einem Institut, das mit der Gottlosigkeit der Welt steht und 
fällt. Die „Weltmacht" erschiene selbst nur als eine dem Reiche 
Gottes widerstrebende Verkörperung der natürlichen Menschheit, 
sie müsste einfach abgethan werden 2), wäre aber keiner Ver
klärung fähig. Dieser Auffassung widerspräche* jedoch Alles, 
was wir über die s i t t l i c h e I d e e der volkstümlichen Rechts
gemeinschaft gesagt (§. 107 ff.). Als ein gottgewollter und christ
lich durchdrungener Organismus muss dieselbe auch einen ewig 
währenden Kern in sich bergen. Dieser kann selbstverständlich 
in der gegenwärtigen Gestalt ihres Daseins nicht auf der Ober
fläche liegen. Es wird nicht blos Alles, was als sündliche Ge
staltung gottwidriger (revolutionärer oder tyrannischer) „Welt
macht" ein Zerrbild gottgewollten Staatslebens ist, in dem voll-

») Vgl. 1 Tim. 1, 9 f. (<Γ«χ«»'ω νόμος ου X f i r « « ) - — 2 ) Vgl. 2 ThöSS. 

2, 7 (μόνον ό χατέχων άρη $ο>ς ix μίΒου γίνηταή. — 
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!) Vgl. über die gottfeindlichen „Weltmächte" (Thierwesen) und ihren schliess
lichen Untergang Dan. 2, 35. 44; 7, 3ff.: ν. 12. 11, 36; Off. Joh. 13, 1 ff.; 14, 
9; 19, 19 ff.—.Vgl. auch die Schilderung des Vollendungsreiches im Gegensatz 
zur zeitlichen Zwangsanstalt Jes. 11, 9; 52, 7; 60, 17; 61, 11; 65, 25 etc. mit 
2 Petr. 2, 13 (iv οϊς άιχαιοΰννη χατοιχ( 

г). — i) Vgl. Off. Joh. 7, 9ff.; 
wo gesagt wird, dass mit Israel als dem vollendeten Gottesvolke aus „allen 
Heiden, Völkern und Sprachen" (ix παντός ?&νους xai φυλών xai λαών 
xai γλωσσών) die Erlösten sich sammeln werden. Vgl. Dan. 7, 27; Rom. 
11, 25 (Ισραήλ und das πλήρωμα των Οτνών). Off. Joh. 11, 15: Es sind 
die Reiche der Welt (βασιλιίαι τον χόσμου) unseres Herrn und seines Chri
stus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. — β) Vgl-
Dan. 2, 40; 7, 23 etc. - *) Dan. 7, 27 f. vgl. mit Hagg. 2, 8; Jes. 49, 6 ff. 

endeten Gottesreiche untergehen; — auch die äusserlich zwin
gende Form des Rechtsvollzugs und die factische Zersplitterung 
und Feindschaft der rechtlich organisirten Volksgruppen muss 
dem schliesslichen Gottesgericht zum Opfer fallen ')· Aber 
der in dem gegenwärtigen Staatsleben enthaltene Humanitäts
gedanke wird und muss zur Vollendung gelangen. Die 
christliche Idee des Staates strebt dem Ideale nothwendig zu. 
In diesem wird, entsprechend der gliedlichen Mannigfaltigkeit 
des Gottesreiches (der civitas Dei), auch ein Völkerbund 2 ) Raum 
finden, welcher in der humanen Verbrüderung des christlichen 
Staatenbundes auf Erden vorgebildet und angebahnt ist. 

2. Weder der heidnisch-nationale, noch der j ü d i s c h -
theocratieche Staat enthält die Voraussetzungen für diesen idea
len Humanitätsgedanken. 

a. Der h e i d n i s c h e Staat geht, wie wir sahen (§.107), in 
dem Interesse für die Nationalität unter. Ueberwindung aller 
übrigen Völker ist der Grundgedanke der aus ihm hervorgehen
den Weltmonarchieen3). Er dient also dem Volksegoismus und 
hat keinen Raum für eine vollendete Staaten- und Völkerge
meinschaft. 

b. Der t h e o c r a t i s c h e Staat trägt zwar in seiner alttesta-
mentlichen Form, in dem Israel Gottes, ein prophetisches Vor
bild der verklärten Gottesmenschheit in sich, welche alle Völker 
mit in ihren Bund aufnehmen soll 4). Aber in der k i r c h e n 
staatlich-hierarchischen Verzerrung dieses rein p ä d a g o g i 
schen, alttestamentlichen Standpunktes (§. 44) ist dieser edle 
Grundgedanke der Katholicität der romanisirenden, ultramonta
nen Tendenz gewichen. Das judaistische Extrem zeigt sich in 
jener theocratischen Staatsidee, welche den Staat zu einem patriar
chalischen Reich Gottes auf Erden und die Kirche zu einem 
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•weltförmigen Reiche (Babel) macht. Alle Volksunterschiede und 
gottlich berechtigten Staats - Individualitäten werden ihr gegen
über zu rein vergänglichen Grössen gestempelt. 

3. Jener ethnieirenden und dieser theocratisirenden Gefahr ge
genüber 1) muss daran festgehalten werden, dass in dem 
vollendeten Gottesreiche alle unterschiedenen Völkergruppen, so
wie das zu Gott bekehrte Israel erkennbar vertreten sein sollen. 
Gerade d u r c h die Aufhebung der sündigen und zeitlichen Mo
mente in den gegenwärtigen Rechtsorganismen wird die gott
gewollte, volkethümliche Gliederung im geistleiblichen Organie-
ganismus der vollendeten civitas Dei zu Stande kommen. In 
der verklärten Gottesmenschheit gelangt also nicht blos die 
wahre Humanitätsidee2) zu ihrer Verkörperung, sondern die hier 
vergeblich errungene Durchdringung von R e c h t und F r e i h e i t , 
von Einheit und Mannigfaltigkeit kommt dann zur vollen Er
scheinung. Wenn für das national - volkstümliche Leben Idee 
und Wirklichkeit sich also decken werden, wird das, was wir 
jetzt Staat nennen, allerdings nur die äusserlich- leibliche Seite 
der vollendeten Kirche (§. 126) als des Einigen Gottes-Volkes 
sein, da Christus das Haupt ist, unter der Herrschaft göttlicher 
Majestät 3). Aber in dieser Einheit finden, wie die Einzelindi
viduen, so auch die Collectivpersonen der Völker Raum, als de
ren Glieder sich die Einzelnen wissen. Daher bildet auch jenes 
christliche Humanitäts - Ideal die Basis der n a t i o n a l e n H o f f 
nung des Christen. 

§. 119. Die v o l k s t h ü m l i c h e Hoffnun g des Christen in ihrer Wirkung a u f seine 
irdische, staatsbürgerliche Berufsstellung. — Die Gefahren der n a t u r a l i s t i s c h e n 
Ueberschätzung und p s e u d o c h r i s t l i c h e n Unter S c h ä t z u n g der patriotischen 

Volksideale. — Die christliche Gemeinschaftshoffnung im Hinblick auf das e w i g e 
V a t e r l a n d . 

1. Durch die Hoffnung auf ein Vollendungsideal der volks
tümlichen Gemeinschaft erhält die patriotische Gesinnung des 
Christen (§. 106) erst den rechten Aufschwung. Denn er weiss, 
dass er in seiner Arbeit und in seinem Ringen als Volksgenosse 
und Staatsbürger nicht aufs Ungewisse oder blos für eine ihm 

i) Thierwesen (9ηρίον) ist der biblische Ausdruck für den heidnisch 
gewordenen Staat (Dan. 2. und Off. 13) und Hurenwesen (Babel, ή πόρνη 
ή μιγόΐη Off. 17 vgl. mit Ez. 23) ist die Bezeichnung für die verweltlichte 
Theocratie. Dort ist das Antichristenthum (2 Thess. 2 ; Off. 13, 3), hier das 
Pseudochristenthum (Off. 13, 11 ff.) das characteristische Merkmal. — 2 )Vgl. 
1 Cor. 15, 45 f. mit 1 Cor. 12, 13 ff.; Col. 3. 11; Gal. 3 , 28 ff. - «) Vgl. 
die Anm. zu §. 126. — 
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selbst fremde Nachwelt thätig ist. Der allgemeine Satz, dass 
das irdische Leben ihm Aussaat und Arbeitsfeld für eine 
ewige Ernte ist (§. 78), gewinnt hier innerhalb des Volksthums, 
dem er angehört, seine concreto und begeisterungsmächtige An
wendung. 

2. Dadurch ist der fromme Patriot von der h e i d n i s c h 
n a t u r a l i s t i s c h e n Ueberschätzung (a) der Volksinteressen 
ebenso geschützt, als vor der p s e u d o c h r i s t l i c h - t h e o c r a t i -
s chen Verachtung (b) derselben. 

a. Im Bewusstsein der zeitlich vergänglichen und sündlichen 
Erscheinungsform irdischer Weltmacht kann der Christ das durch 
seine volkstümliche und staatliche Zugehörigkeit ihm angewie
sene Berufsgebiet (§. 108) nie derart ü b e r s c h ä t z e n , dass er 
in einen servilen Zweiherrendienst geräth oder gar Herrendienst 
vor Gottesdienst gehen lässt. Vielmehr wird er allzeit bereit 
sein, im Collisionefall die zeitlich-nationalen Interessen den ewi
gen und himmlischen zu opfern l ) . 

b. Andrerseits soll der Christ im Bewusstsein der gottge
wollten Idee des Staates die patriotischen Pflichten und die ge
sammte irdische Berufsform nie derart u n t e r s c h ä t z e n , dass 
er in angeblichem oder vermeintlichem Interesse der Frömmig
keit seine bürgerlich - nationale Aufgabe für zu gering achten 
dürfte 2). Er muss sich also davor bewahren, die in derselben 

• enthaltenen heilsamen Schranken eigenwillig zu durchbrechen 
oder zu überspringen. 

3. Alle seine Arbeiten und seine Leiden für das volkstüm
liche Gemeinschaftsgebiet werden durch den Gedanken an 
das e w i g e V a t e r l a n d den wahren, idealen Impuls erhalten !). 
Sein beschränktes nationales Bürgerthum gewinnt durch die 
H o f f n u n g auf universelle Gestaltung der menschlichen Lebens
gemeinschaft einen socialethischen, d. h. wahrhaft humanen Cha
racter. Alle Tugenden der Hoffnung (§. 75 ff.), die Freudigkeit 
und Ergebung, Begeisterung und Nüchternheit, Wachsamkeit 
und Geduld, sowie sein gesammtes Gebetsleben gelten daher nicht 
blos dem eigenen Seelenheil, sondern in dem Erringen desselben auch 
der Volksgemeinschaft, mit welcher er gliedlich verwachsen ist1). 

1) Vgl. Matth. 6, 24 mit Off. 14, 9. (So jemand das Thier anbotet, der 
wird тот Wein des Gotteszornes trinken). — 2 ) S. o. Anm. 1 ff. zu g. 106. Vgl. 
besonders Pauli Stellung zur „Hoffnung Israels" Act. 28, 17—20 mit Rom. 
9, 1 ff.; 11, 1 ff. - 8) Vgl. Bbr, 11, 14: Die Gäste und Fremdlinge auf 
Erden geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland (πατρίδη) suchen. — 
«) Vgl. Рв. 2, 10; 82, 8 (Gott ist der Erbherr über alle Völker). -



Dritter Abschnitt. 

Die Bethätigung christlichen Heilslebens in der religiös-
sittlichen oder kirchlichen Gemeinschaftsform. 

E r s t e s C a p i t e l . 

Der lieilsgeschichtliche Ursprung der christlichen Kirche als 
Basis des christlich-kirchlichen Glanbens. 

§. 120. D i e wunderbare N e u g e b u r t d e r K i r c h e oder die gottmenschliche G e 

nesis des Himmelre iches in seiner i r d i s c h e n E x i s t e n z f o r m . — Die sittlichen Ge

fahren bei der m a g i s c h e n oder d y n a m i s c h e n , romanisirend - hierarchischen 

und sectirerisch - schwärmerischen Auffassung der Entstehung der Kirche. — Die o r 

g a n i s c h e n B i l d u n g s - und Wachsthumseleniente des Leibes Christi In der W o r t -

u n d S a c r a m e n t s v c r w a l t u n g oder die S t i f t u n g d e s k i r c h l i c h e n 

A m t e s . 

1. Alles christliche Heilsleben entspringt, wie wir gesehen 
(§. 56 ff.), aus dem Reiche Gottes. Der neue Mensch lebt und 
bewegt sich uur als Glied an dem Organismus des Leibes Christi 
(§. 65 ff.). Und alles ideale Trachten des Christen zielt auf das 
Reich Gottes und dessen Vollendung ab (§. 72 ff.). Gleichwohl 
gilt es im Hinblick auf die zeitlich-irdische Existenzform christ
lichen Daseins, die Bethätigung des Heilslebens auch innerhalb 
der c o n c r e t e n G e m e i n s c h a f t s f o r m der K i r c h e schliess
lich ins Auge zu fassen. Denn das Reich Gottes oder die ge
gliederte Gesammtheit göttlicher Heilsstiftungen in Christo be
steht erfahrungsmässig nur innerhalb der m e n s c h l i c h e n Ge
meinschaft, die wir als c h r i s t l i c h e K i r c h e bezeichnen, und 
die doch in Christo, ihrem Haupte, einen gottmenschlichen Ur
sprung (§. 55) haben muss. Was wir im Unterschied vom Reich 
unter Kirche verstehen, welche sittliche Idee dieser zeitgeschicht
lich realisirten religiösen Gemeinschaftsform zu Grunde liegt 
(§.121), wie endlich der christliche Reiche g l a u b e als kirchheh-
confessioneller B e k e n n t n i s s g l a u b e sich stiftungsgemäss ge
stalte (§. 122), können wir nur aus der heilsgeschichtlichen G e 
nesis derselben (§. 120) entnehmen. Den principiellen Anknüpf
ungspunkt dafür bietet uns das, was wir (§. 56) über die heile-
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geschichtliche Begründung des Reiches Gottes oder über die 
grundlegende Menschheits - "Wiedergeburt durch das Pfingstwun-
der bereits gesagt haben. Demgemäss ist die Kirche ihrerEntsteh-
ung nach die zur Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden 
wunderbar gestiftete H e i l s g e m e i n d e (εκκλησία) des H e r r n 1 ) , 
welche als eine Gemeinschaft des Glaubens durch geordnete 
Gnadenmittelverwaltung sich characterisirt und in der Gemein
schaft aller getauften Christen äusserlich zu Tage tritt. 

2. Bei solcher Auffassung ihres Ursprungs und Wesens be
gegnen wir sowohl (a) der einseitig m a g i s c h e n (äusserlich 
hierarchischen), als (b) der einseitig d y n a m i s c h e n (innerlich 
subjectivisti8chen) Theorie von der Entstehung der Heilsgemeinde 
Christi. 

a. Wird die Kirche als eine wunderbare Stiftung Christi 
durch Bevollmächtigung einzelner, dazu auctorisirter Personen 
(Petrus, Apostolat, Episcopat) gefasst, welche seinem gottlichen 
Befehle gemäss zur Gründung und Leitung einer religiösen Ge
meinde allein berufen seien, so droht eine hierarchische oder 
magische Veräusserlichung des Kirchenbegriffs. Die Kirche wäre 
dann eine fertige Heilsanstalt, in welcher Menschen und Men
schensatzung mit göttlichem Nimbus bekleidet würden, um das 
Heil allen Uebrigen mit Sicherheit zu vermitteln. Die sittlichen 
Gefahren dieser Auffassung liegen auf der Hand. Die pharisäi
sche Selbstüberhebung des angeblichen Kirchenhauptes und die 
orakelhafte Kundgebung seines Willens müssen einen äueserlichen 
Auctoritätsglauben gesetzlicher Art, ja eine knechtische Abhängig
keit erzeugen, welche dem Wesen freier und organischer Ent
wickelung ins Angesicht schlägt. Dem gegenüber müssen wir 
ernstlich daran festhalten, dass die Kirche auf dem Boden all
mählicher, heilsgeschichtlicher Vorbereitung durch den Geist des 
verklärten Herrn als ein g e i s t l i c h e r Lebensorganismus ins 
Dasein gerufen worden ist, der kein andres Haupt und keinen 
anderen Mittler kennt, als den gekreuzigten und auferstandenen 
Christus2). In ihr soll also die gotterlöste Menschheit als eine 

i) Ueber Ιχχλησία (im Unterschied von ßaailtla) als Bezeichnung 
der gesammten C h r i s t e n h e i t vgl. Matth. 10, 18 (das einzige Mal, wo der 
Ausdruck ixxL im Munde Jesu vorkommt); 1 Cor. 12, 28 ff.; Eph. 1, 22; 
3, 10; 5, 23 ff.; Phil. 3 , ö.; Col. 1, 18. 24. — Im Plural als Bezeichnung 
der Einzelgemeinden sehr häufig ζ. B. Act. 15, 4 1 ; 1 Cor. 7, 17; 2 Cor. 8, 
19 etc. Ueber ihren U r s p r u n g s. Apostgesch. 2, 38. 41 ff.; Matth. 28,19ff. 
vgL Eph. 2 , 10. 19 ff.; 4 , 11 ff. - 2 ) Vgl. Eph. 4 , 4 ff. *V ΰύμα xai fcV 
πνινμα, μία ττΐΰτις, βάηχιςμα); Col. 1, 18 (xai αυτός Ιστιν r] χιφαλή 
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Gemeinschaft des G l a u b e n s Gestalt gewinnen, um sich auf 
dem Eckstein Christus als das Haus Gottes durch seine Stift
ungen zu erbauen und durch seinen Geist als lebensfähiger An
fang einer neuen Menschheit zu bewähren. 

b. Das könnte aber in gesunder, heilbringender Weise nim
mermehr geschehen, wenn die Kirche, wie der s e c t i r e r i s c h e 
S u b j e c t i v i s m u s meint, nur durch einen geistlichen Congre-
gationstrieb so und so vieler erweckter oder gleichgesinnter Per
sonen entstanden wäre. Dann würde sie ein religiöser Verein, 
nicht ein lebensfähiger und für die christliche Gesammtentwickel-
ung noth wendiger Organismus sein. Durch solche innerlich dynami
sche Auffassung müsste (abgesehen von dem Widerspruch mit 
dem biblischen Bericht über den wunderbaren Vorgang der Kir
chenbildung s. §. 56) dem Einzelnen die sittlich so bedeutsame 
Gewissheit (§. 57 f.) genommen werden, dass sein Glaube auf 
heilsgeschichtlich verbürgten Traditionen ruht und aus keim
artigen Anfängen gottmenschlicher Heilswirkung geboren sei 
Eine mystische Verinnerlichung oder vielgeschäftige Frömmig
keit wäre die sittlich bedenkliche Folge dieses Stand
punktes, der die Kirche zu einem religiösen Conventikel herab
setzt und sie in ihrem Ursprünge von geistlichen Gefühlen so 
und so vieler Einzelner abhängig macht. Ihm gegenüber wer
den wir insbesondere die organischen Lebensbedingungen des 
Volkes Gottes oder des Leibes Christi betonen müssen, dem die 
Einzelnen kraft regenerirender Wirkung göttlicher Gnadenmittel 
eingegliedert werden (§. 56 ff.). Dadurch gewinnt ihr Glaubens
leben erst den festen Halt und den unerschütterlichen Trost
grund *). 

3. Sowohl jene r o m a n i s i r e n d e , als diese re formirte 
Ansicht ist specifisch personalethisch gefärbt. Dort sind es amt
liche Auctoritätspersonen, hier begeisterte Glaubensheldcn, wel
che als solche die Kirche machen und sammeln. Ihr gottmensch-

τ ο ΐ σώματος, της ΙχχλησΙας). 1 Petr. 2 , 5 — 9 , (wo die Gemeinschaft der 
Christen genannt wird: οίχος πνιυματιχός, ίιράτινμα αγιον, γίνος IxXex-
TOV, ϊ&νος aytov, λαος iif πιριποίησιν, λαος (reoi)l 1 Cor. 3 , 1 6 (ναός 
9tov Юте xnl то πνινμα τον ittoV olxei Ιν νμϊν). Ebr. 3 , 6 . — 
*) Vgl. 1 Cor. 1 2 , 1 3 ff. (tv tvl πνινματι ήμΗς πάντις (Ις Vv σώμα 
ΙβαπτίσΆ-ημ(ν); Ю , 1 6 (χοινωνία τοϋ σώματος, — Sri ev Οώμα οί 
πολλοί ίσμίν) mit Rom. 1 , 1 6 (Evangelium als Kraft des Heils für A l l e 
die daran glauben, Juden und Griechen); Gal. 3 , 2 6 f. (Glaube und Taufe); 
Eph. 5 , 2 6 (er hat sie, die Gemeinde, g e h e i l i g t durch das Wasserbad 
mittelst W o r t e s ) etc. — 

ν. O e f f i n g e n , Socialethik. ТЫ. II. 47 
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lieber Ursprung wird aber so nicht verstanden, noch auch in 
seiner socialethischen Bedeutsamkeit gewürdigt. Die organischen 
Bildungs- und "Wachsthumselemente der Kirche, als der aus 
Gottes Erbarmen in Christo durch den heil. Geist neugeborenen 
Menschheit, müssen einzig und allein in den Gn a d e n m i t t e l n ge
sucht und gefunden werden. Dies ist der Grundgedanke des 
gesund katholischen Lutherthums. Dadurch wird der Ursprung 
der Kirche ebenso vor der Gefahr falscher Yeräusserlichung, als 
falscher Verinnerlichung bewahrt. Denn das "Wort des Evange
liums (§. 54) und die gottgestifteten Sacramente (§. 56) sind vor 
Allem geistlich wiedergebärende Zeugungs- und Ueberzeugungs-
kräfte, die der Kirche als dem Leibe Christi auf Erden die heils-
wirksame Nähe des Herrn und seines Geistes ohne menschlich 
hierarchische Zuthat verbürgen. Sodann aber sind es ebep Gna
denmittel , welche in menschlich geordneter und vermittelter 
Weise verwaltet und angeeignet sein wollen. Durcji die Function 
der Gnadenmittelverwaltung soll die Kirche sich ihrer Urgestalt 
(Idee) entsprechend >) als gegliederte Gemeinschaft des Glaubens 
lebensvoll entfalten und entwickeln. Mit der Keimseteupg der 
Heilsgemeinde auf Erden ist also auch das k i r c h l i c h e Amt , 
zwar nicht als levitisches Priesterthum, wohl aber als geordnete 
Function der Gnadenmittel - Verwaltung dem Leibe Christi ein
gestiftet. So erst kann die Kirche, als Heilsgemeipschaft und 
Heilsanstalt zumal, ihrer Genesis entsprechend, sich auf dem 
Grunde der Apostel und Propheten erbauen, da Christus der 
Eckstein ist 2). Wie sie demgemäss ihre sittliche Idee als ge
gliederte Gemeinschaft des G l a u b e n s durch entsprechende Be
kenntnissbildung zu betbätigen hat, werden wir im Nachfohgenden 
weiter darzulegen haben. 

§. 121. Die sittliche Idee der Kirche als der sichtbar-unsichtbaren G e m e i n s c h a f t 
d e s G l a u b e n s . — Die innere Nothwendigke i t und sittliche Berechtigung k i r c h l i c h -
c ö n f e s s i o n e l l e r B e k e n n t η I s s b i l d u n g gegenüber den Extremen des h i e -
г а г с h i s с h e η '1' г и d i t i ο η а 1 i s m u s und des s e с t i r e r i s с h e η 1 η d e ρ e η d e η -
t i l m u a . - D a s F o r m a l - und M a t e r i a l p r i n c i p der kirchlichen Glaubensent

wicke lung in seiner socialethischen Bedeutung. 

1. Die sittliche Idee der Kirche als einer Gemeinschaft des 
Glaubeps liegt in ihrer apostolischen Urgestalt begründet. Denn 

>) Vgl. Apostgesch. 2, 38 mit Eph. 4 , 11: Er hat etliche zu Aposteln 
gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten und Hirten und Lehrern 
— fif Ρργον διακονίας, (ig ο'ιχοδομήν τον ΰώματος τον ΧριΒτον, 
Matth. 28, 19 f. 1 Cor. 12, 28 (Gott hat gesetzt in der ΙχχΧηΒία άποατ6-
Ιους, προφήτης, διδαβχάΐονς etc.). — 2 ) 1 Petr. 2 , 6 ff.; 1 Cor. 3 , U 
(frtufXiov nlXov ονδιϊς δύναται Άίιναι τιάρα τον χ(ίμ(νον, ος Ιΰτιν 
ΊηΟοΰς I Χριστός), Eph. 2, 20 ff. — 
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i) Vgl. 1 Tim. 6 , 31; 2 Cor. Ö, lß und die Anm. 2 f. auf S. 724 f. — 
2) S. o. Anm. 1 auf S. 725. Insbes. Matth. 16, 16 ff.; 10, 32 f. (wer mich 
bekennet etc.); Eöm. 10, 9 f.; Ebr. 4 , 14 (χρατώμεν τή~ς ομολογίας); 
1 Petr. 3, 15 (προς άποΐογίαν); 1 Joh. 4, 3. 15 (παν π>'(νμα ο μη όμο-
ίογίί rot' Ίηΰονί' Χρίΰτόν Ιι> ααρχΐ ίλιβνίτότα fx τον i>f ой ονχ ία~ιϊ).— 
β) Eph. 4, 5 (μία πίβτις). 15; Ebr. 11, lff.; Gal. 1, 8ff.; Eöm. 1, 17 (Aus 
Glauben in Glauben). — 

4 7 · 

Wort und Sacrament sind von Anfang an nur für den Heils
glauben da, den sie selbst zu erzeugen berufen und mächtig 
sind. Ihrer sittlichen Idee nach ist und darf also die christliche 
Kirche nie blose sichtbare Gnadenmittelanstalt bleiben. Viel
mehr muss, dem Wesen der Wiedergeburt entsprechend 
(§. 57 ff.), auch der Heilsgehalt der Gnadenmittel, d. h. der per
sonliche Christus als gottmenschlicher Sünder-Heiland, innerlich 
stets von Neuem angeeignet und im Glauben besessen werden. 
Lediglich als Gemeinschaft des Glaubens ist die Kirche auf Er
den der wahre geistliche Leib des Herrn, das Einige Volk Got
tes, der Tempel des h. Geistes, die Säule der Wahrheit ' ) , die 
Gemeinde der Heiligen, welche auch von den Pforten der Hölle 
kraft des in ihrem Glauben lobenden Christus nicht soll überwunden 
werden. Als lebendige Gemeinschaft des Glaubens wird sie selbst 
G e g e n s t a n d des Christenglaubens, gehört ins Credo hinein. 
Denn als solche ist sie nicht sinnlich wahrnehmbar, sondern 
gründet sich auf die Verheissung und die Leben spendende Nähe 
des verklärten Hauptes. Sofern aber dieses Haupt selbst sich 
an sinnlich wahrnehmbare Gnadenmittel gebunden (§. 56) hat, und 
sofern das innere Glaubensleben der Gemeinde sich zum Glau
bensausdruck in Wort und That gestaltet (§. 62), kann sie 
nie blos unsichtbar sein, sondern muss sich nothwendig auf 
Grund der Gnadenmittel als sichtbare B e k e n n t n i s s g e m e i n -
schaf t äussern. Das ist für die Heilsgemeinde geradezu 
sittliche Lebensbedingung2). Je mehr sie sich in ihren heils
geschichtlichen Ursprung versenkt, muss das Selbstzeugniss 
Christi und der Apostel zu einem eigenartigen Zeugniss ihres 
Glaubenslebens werden. Das Wort Gottes als geistliche Zeug
ungskraft (§ . 56) weckt die Ueberzeugungskraft der Gemeinde, 
und diese tritt in der- Bekenntniss-Antwort lebensvoll zu Tage. 
Sonst bliebe das Offenbarungswort ein todter Schatz. So soll 
auf Grundlage der offenbarungsmässigen, einheitlichen Glaubens
substanz des Evangeliums3) der kirchliche Bekenntnissinhalt 
von innen heraus stetig wachsen und nach aussen im geistigen 
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Kampf gegen allen Irrglauben l ) erstarken. Jenes ist die o r 
g a n i s c h e , dieses die d i a l e c t i s c h e Seite der confessionell 
kirchlichen Glaubensentwickelung. 

2. Die sittliche Bedeutung und Nothwendigkeit k i r c h l i c h -
c o n f e s s i o n e l l e r Bekenntnissbildung ergiebt sich aus den bei
den Extremen des hierarchischen (römischen) T r a d i t i o n a l i s 
mus (a) und des sectirerischen (reformirten) I n d e p e n d e n t i s -
mus (b). 

a. Jener besteht in dem starren Festhalten der durch hierar
chische Auctorität fixirten Glaubenstradition. Was die kirch
lichen Amtsträger als Bevollmächtigte Christi zur Glaubensregel 
erheben, das muss die Gemeinschaft wie ein apodictisches Ge
setz gehorsam aufnehmen. Dadurch wird die innerlich organische 
Grundlage der gemeinsamen Glaubensentwickelung zerstört. Mit 
der hierarchischen Veräusserlichung geht die Freiheit der Glau
bensüberzeugung zu Grabe; mit der die Offenbarung ergänzen
den Tradition wird die normative Gültigkeit des urchristlich 
apostolischen Wortes gefährdet und durch angeblich infallible 
Menschensatzung verdrängt. Dieser Vergötterung kirchlicher 
Tradition gegenüber müssen wir den zeitgeschichtlichen und re
lativen Character aller kirchlichen Glaubens- und Bekenntniss
bildung betonen. Die Anerkennung der steten Entwickel-
ungsbedürftigkeit des Dogma's aus dem ursprünglichen Wahrheits
quell ist die Bedingung seiner geistig - sittlichen Lebensfähigkeit. 

b. Deshalb darf aber der Werth und die Nothwendigkeit 
kirchlicher Glaubenstradition nicht unterschätzt oder verneint wer
den, wie der s u b j e c t i v i s t i s c h e In d e p e n d e n t i s m u s thut. 
Dieser stellt sich auf den Boden des blossen Personalchristen
thums und verkennt die Bedeutung, welche ein durch geistigen 
Kampf bewährtes Bekenntniss für die kirchliche Gemeinschaft 
und durch dieselbe für die gesammte Erziehung der heranwachsen
den christlichen Generation hat. Es existirte keine Volkskirche, 
wenn es nur inneres Glaubensleben und keine sachliche Glau-
bensformulirung gäbe. Die Berufung des Independentismus auf 
die alleinige Auctorität des Gotteswortes ist eine scheinheilige, 
sobald sie als Vorwand gebraucht wird für die Opposition' gegen 
lebendige Aneignung und kirchliche Ausgestaltung des Wort
inha l t e s . Gerade weil der Inhalt der Offenbarung innerhalb 
der geschichtlichen Entwickelung der absichtlichen und unab
sichtlichen Missdeutung und Verdrehung ausgesetzt ist, muss 

i) 1 Tim. 6, 3 ff. (so jemand anders lehret etc.). Vgl. 1 Cor. 11, 19 
(gegen αίρίαας) und 1 Cor. 3 , 3 ff. (gegen άΊχοσταοίαή etc. — 
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der kirchliche Glaubensinhalt mit Abwehr des Irrthums in be
stimmt formulirtem Bekenntniss sich entwickeln ' ) . Das ist die 
diabetische Kampfesnatur alles gottgewollten, geistlichen Lebens 
in dieser Zeit. Der daraus sich ergebende zeitweilige confessio
nelle Zwiespalt ist zwar ein Beweis der mit Sünde noch behaf
teten Unvollkommenheit der Kirche. Aber wie in dem Leben 
der christlichen Einzelperson (§. 83 f.), so wird auch in dem Le
ben der kirchlichen Collectivperson das R i n g e n nach "Wahr
heit ein Zeugniss ihrer gesund fortschreitenden Entwickelung. 

3. Die tiefe socialethische Bedeutung der kirchlichen Be
kenntnissbildung kommt von dem l u t h e r i s c h e n Standpunkte 
zu voller Klarheit (§ . 14). Sie bringt das Wahrheitsmoment der 
beiden geschilderten Einseitigkeiten zur Geltung. Denn hier 
wird durch Fixirung eines traditionellen Bekenntnissinhalts das 
Recht ,und Interesse der christlichen Glaubensgemeinschaft ge
wahrt und doch innerhalb dieser Gemeinschaft dem Einzelnen 
Raum gelassen, von der Schriftmässigkeit und inneren Wahrheit 
desselben sich persönlich zu überzeugen. Daher stellt der ge
sunde Protestantismus für seine Bekenntnissbildung ein doppeltes 
P r i n c i p fest, um gleichermaassen vor der äusserlich historischen 
Dictatur der Tradition, als vor der innerlich subjectivistischen 
Isolirung des Schriftwortes geschützt zu sein. Als das sogenannte 
Formalprincip aller kirchlichen Bekenntnissbildung stellt er das 
W o r t G o t t e s hin, wie es im Schriftwort A. und N. T. einen 
urkundlichen Ausdruck gewonnen 2 ) . Es gilt als einzige Norm 
und Richtschnur für das, was innerhalb der c h r i s t l i c h e n 
Kirche als Glaubensinhalt zu gelten hat. Aber dieses Schrift
wort birgt den lebendigen Christus in sich und erweist sich eben 
als göttliches nicht kraft eines apodictischen Machtspru
ches, sondern durch seinen inneren Heils- und Wahrheitsge
halt 3). Aus dem Kerngedanken dieser Heilswahrheit, aus dem 
grundlegenden Bekenntniss zu Christo, dem alleinigen, gott
menschlichen Versöhner der Sünde (§. 55) muss aller kirch
liche Bekenntniss in ha l t erwachsen und nach diesem centralen 
Grundgedanken beurtheilt werden. Die Rechtfertigung allein 

l ) S. o. 1 Cor. 11, 10: Es müssen R o t t e n unter euch sein, auf dass 
die, so bewähret (,ΤοχψοΙ) sind, offenbar werden unter euch; Matth. 10, 34 f.; 
18, 7. 1 Joh. 2, 19. — 2, Vgl. Joh. 5 , 39; Rom. 10, 17; 1 Tim. 4, 13; 
2 Tim. 3, 15 f. (πάαα yoa</>) Άίόπνίνβτος xai ωφέλιμος προς ίιδαβχα-
λίαν etc.). 2 Petr. 1, 19 (Wir haben ein festes, prophetisches Wort). — 
») Joh. 5, 39 (sie ist's, die von mir zeuget); Ebr, 4 , 12 (das Wort Gottes 
ist kräftig etc.). — 



730 II. Theil. Abschn. III. Bio christliche Kirche. 

aus G n a d e n um Chr i s t i w i l l e n (§. 56) gilt daher als das 
M a t e r i a l p r i n c i p der kirchlichen Bekenntnissbildung. Nur 
was im Zusammenhang mit diesem pulsirenden Herzen als noth-
wendiges Glied (Artikel) im Organismus des Bekenntnisses er
fasst und nachgewiesen werden kann, gehört zur wesentlichen 
Substanz der reinen Lehre. Entsprechend der urkundlichen 
Schrift-Norm wird auch der im D o g m a formulirte Gemeinde
glaube der Kirche in dem S y m b o l einen schriftlichen Aus
druck sich schaffen. Dass mit der symbolischen Fixirung des 
kirchlichen Glaubens kein Terrorismus gegen die persönliche 
Glaubensentwickelung des Einzelchristen geübt zu werden braucht, 
wird sich aus dem nächsten Paragraphen ergeben. 

§. 122. Die к I r e Ii l i e h e P i e t ä t oder der k i r c h l i c h e G l a u h e des Christen im 
Hinbl ick auf den heilsgeschichtlichen Ursprung und die gottgesetzte Grundlage der 
K i r c h e , als der geistlichen M u t t e r alles christlichen Lebens . — Die sittlichen G e 
fahren des g e s e t z l i c h e n Or t h o d o x i s m u s und d e r w i l l к ü r l i с h e η Η e t e r o -

d o x i e . — D i e f r e i e G e b u n d e n h e i t und die Individualisirung der kirchlichen 
Glaubensentwickelung. 

1. Der Christ als neuer Mensch kann seinen persönlichen 
Glauben schlechterdings nicht anders als innerhalb der Kirche 
und durch Vermittelung des kirchlichen Zeugnisses empfangen 
(§. 57 ff.). Zugleich weist ihn sein Glaubensbewusstsein darauf 
hin, dass die Kirche, die ihn geistlich geboren und zum bewusste
sten Besitz seiner Gotteskindsehaft erzogen, nicht ein willkür
liches, menschliches Institut, sondern im Hinblick auf ihren heils
geschichtlichen Ursprung (§. 120) selbst eine Wirkung des wie
dergebärenden Geistes Christi ist. Aus beidem ergiebt sich mit 
Nothwendigkeit, dass mit dem Leben der Wiedergeburt auch 
jene k i r c h l i c h e G e s i n n u n g gesetzt sein muss, die in der 
P i e t ä t gegen die Mutterstellung der Kirche zu Tage tritt. 
Diese P ie t ä t , als die Grundtugend des kindlichen Glaubens 
(§. 60), wird sich in der persönlichen Stellung des Christen zur 
kirchlichen Tradition und Glaubensregel kundgeben ' ) . 

2. Hier drohen dem einzelnen Christen in seiner persönlichen 
Glaubensentwickelung die sittlich gefährlichen C o n s e q u e n z e n 
des. Traditionalismus (§. 121, 2. a) und des Independentismus 
(§· 121, 2. b). 

·) Vgl. 1 Tim. 2 , 25; 3 , 14 (Du aber ble ibe in dem, das du gelernt 
hast und dir vertraut ist) mit 1 Tim. 1, 19; 2 Tim. 1, 13: Halte an dem 
Vorbilde der heilsamen Worte νοπλ Glauben {ν τι о г ν ?τ ο> ff ι ν vytcttvo VTWV 

λόγων). Tit. 2, 1; Phil, ίϊ, 10 ( ? r i ) пгтф (ϊτηιχ$ϊν χηνόνι ) ; Ebr. 13, 9 
(Lasset euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben; denn es 
ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde durch Gnade). — 
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a. Jener muSB nach seinen Prämissen den starren, g e s e t z 
l i c h e n O r t h o d o x i s m u s erzeugen. Derselbe besteht, wenn 
wir ihn mit Beziehung auf die kirchliche Giaubensgesinnung 
der einzelnen Christen characterisiren wollen, wesentlich darin, 
dass er ein bestimmtes, articulirtes Glaubensbekenntniss der kirch
lichen Gemeinschaft unterschiedslos zur Heilsbedingung für die 
christliche Einzelpersönlichkeit macht. Dabei ist es sittlich gleich
gültig, ob dieses confessionelle Bekenntniss, objectiv betrachtet, 
wahr und schriftgemäss ist oder nicht. Der ethisch bedeutsame, 
verhängnissvolle Irrthum beruht darin, dass man das in der 
Kirche selbst erst allmählich angeeignete und entwickelte Dogma 
zur gesetzlichen Schablone für den seligmachenden Heilsglau
ben des Einzelnen erheben will (§§. 57. 62). Man verkennt dabei 
die zarte, geistlich sittliche Natur und die psychologische Ver
schiedenartigkeit der Glaubenserfahrung. Für die Kirche als 
christliches Gemeinwesen galt doch auch je nach den verschie
denen Stadien ihrer geschichtlichen Entwickelung ein verschie
denes Maass der Glaubensbestimmungen als fundamental. Um 
wie viel mehr wird der Christ, da das Leben der Wiedergeburt 
in ihm eine persönliche Entwickelung ermöglicht und fordert, 
das articulirte Dogma der Kirche nie ganz und auf einmal, noch 
auch in sclavischem Gehorsam annehmen können. Jede bevor
mundende Tyrannei hemmt mit der Freiheit zugleich die innere 
Wahrheit religiös-sittlicher Glaubensentwickelung. Diese erfor
dert stete, selbständige Prüfung des Bekenntnisses nach dem 
Maasstabe der Schrift und der eigenen Erfahrung. Nur mit 
Rücksicht auf die inneren, geistlichen Erlebnisse und den person
lichen Erkenntnisstand des Christen kann die für die kirchliche 
Gemeinschaft fundamental gewordene Glaubenswahrheit auch für 
den Einzelnen bindend und heilsbedingend sein ' ) . 

b. Deshalb ist aber der Christ doch nicht berechtigt, sich 
von der kirchlichen Tradition loszusagen. Das wäre nicht 
blos eine sittlich verwerfliche Impietät, sondern es käme auch 
die Gesundheit seiner Glaubensentwickelung in Frage 2 ) . Die 
h e t e r o d o x e T h e o r i e setzt sich willkürlich über die Errungen
schaften des kirchlichen Kampfes der Jahrhunderte hinweg. Sie 

1) Vgl. Rom. 12, 3 ff. (wo von dem verschiedenen „Maass des Glau
bens" die Rede ist); Eph. 4 , 7. 14 ff.; 1 Cor. 12, 11; Ebr. 5, 11: dem man 
noch Milch geben muss, der ist unerfahren {ήπαιρος) in dem Wort der Ge
rechtigkeit; denn er ist ein junges Kind. S. a. die Anmm. zu §. 86 über die 
„Schwachen im Glauben". - 2 ) 1 Tim. 6, 12: Kämpfe den guten Kampf 
des Glaubens — ώμολόγηΟας %r)v χαλην όμοΐογίαν etc. — 
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i) S. o. Anm. 1 zu 8. 730. — 

läset so zu sagen jeden Christen von vorn anfangen. Es ist 
zwar eine Illusion, dass solche Glaubensselbständigkeit je sich 
durchführen liesse. Denn der Christ athmet ja die Lebensluft 
der kirchlichen Ueberlieferung und kann des geistigen Erbe's 
nicht ledig gehen, das er von seinen Vätern und seiner Mutter, 
der Kirche, überkommen1). Aber die T e n d e n z auf solche 
Selbständigkeit untergräbt doch die kirchliche Gesinnung, ohne 
welche der Einzelne in der Einsamkeit seines Fürsichseins zu 
fröhlicher Glaubensgewissheit gar nicht gelangen kann. Die 
gliedliche Stellung des Gotteskindes (§. 56 f.) bringt es noth
wendig mit sich, dass er sich sowohl in seiner Schriftforschung 
wie in seiner fortschreitenden Glaubenserkenntniss der kirch
lichen Lehre als eines heilsamen Regulativs bediene. 

3. Jener Freiheitsmuth persönlichen Ringens nach Glau
beneüberzeugung (sub 2, a) und diese D e m u t h pietätvoller 
Glaubensempfänglichkeit (sub 2, b) stehen aber keineswegs bei 
dem kirchlich gesinnten Christen in Widerspruch mit einander 
(§. 60). W i e die Gebundenheit des Gewissens durch die innere 
Ueberzeugung durchaus nicht die Freiheit und Selbständigkeit der 
Glaubenskraft hemmt, sondern dieselbe vielmehr steigert und 
sittlich vertieft, so wird auch die kirchliche Glaubenswahrheit 
dem durch sie innerlich und erfahrungsmässig Gebundenen eine 
freiere Bewegung ermöglichen. Denn er weiss sich dann mit 
seinem Glauben nicht alleinstehend. Er weiss sich gehoben 
durch die Glaubensgemeinschaf t , welche ihm ihre Heils
wahrheit nicht aufgezwungen, sondern zu erfahrungsmässiger Ueber
zeugung erst gebracht hat. Er weiss zugleich, dass er nur die 
eigenartige T u g e n d des Glaubens (§. 62) in sich ausbilden 
wenn er die Pietät mit der Freudigkeit, die Demuth mit dem 
Muth zu vereinigen lernt. So entwickelt sich, was wir gesund 
k i r c h l i c h e G l a u b e n s g e s i n n u n g nennen: die freie Gebun
denheit des Gewissens an die als wahr erkannte und erfahrene 
kirchliche Lehre. Kraft jener Gesinnung weiss der Christ als 
ein lebendiges Glied am Leibe Christi sein persönliches Glau
bensleben durch die stete Selbsterbauung der Gemeinschaft be
fruchtet und getragen. Deshalb ist er dann auch seinerseits be
fähigt, das innerhalb der Gemeinschaft Empfangene und Gewon
nene immer wieder in den Dienst des R e i c h e s Gottes zu stellen. 
Der in ihm individualisirte kirchliche Glaube drängt ihn noth
wendig zu steter k i r c h l i c h e r L i e b e s bethätigung. 



Z w e i t e s C a p i t e l . 

Die coiicret geschichtliche Lebensbewegrnng der Kirche in dieser 
Welt nnd die kirchliche Lieb es thätigkeit des Christen. 

§. 123. Die Kirche als o r g a n i s i r t e H e i l a n s t a l t und ihre empirisch z e i t 
l i che E r s c h e i n u n g s f o r m im K i r c h e n thume. — Die ethisch bedeutsame Unter
scheidung des Heilsordnungsmässigen und К i reh en ordnuhgsmässlgen im christ
lichen Gemeinleben, gegenüber den Extremen des k i r e h e n s t a a t l i c h e n F o r m a l l e 
mus und des f r e i k i r c h l i c h e n I d e a l i s m u s . — Die mannigfaltige c o n f e s s i o -
ne l le und volksthiimlich-landeskirehliche Ausgestaltung des Kirchenthums in Lehre 

und Cnltus, Zucht und Mission, Verfassung und Kirchenregiment. 

1. Die Kirche haben wir ihrem principiellen Ursprünge nach 
als die Eine, auf Gnadenmittelverwaltung gegründete Glaubens
gemeinschaft Christi kennen gelernt. Sobald sie, als Salz und 
Licht der W e l t l ) , in die Geschichte eintritt, muss sie, wie alles 
Christenleben im Reiche Gottes (§. 81 ff.), selbst eine Kampfes-
und Kreuzesgestalt tragen. Denn sie soll nicht blos beseligende 
Heils gerne in s c h a f t für so und so viele einzelne, zu rettende 
Seelen sein. Als organisch gegliederte Heils an st alt hat sie 
vielmehr in dieser Welt ihren Missionsberuf zu erfüllen und zu
gleich von der Welt, die ihr selbst wie jedem ihrer Glieder noch 
anhaftet, sich zu läutern. In der Knechtsgestalt wird sie ihrer welt
geschichtlichen Aufgabe in dem Maasse gerecht werden können, 
als sie ihres evangelischen Ursprungs sich stetig bewusst bleibt 
und ihre w e s e n t l i c h e n Existenzbedingungen (§. 120 f.) wahrt. 
In allem Kampf nach aussen und innen hat sie, ihrem Principe 
entsprechend, nur mit den geistlichen Waffen des Wortes zu kämpfen 
und sich auszubreiten2). Und mitten in der confessionellen Zer
splitterung3) soll sie als w e s e n t l i c h e Kennzeichen (notae 
ecclesiae) der im Glauben festgehaltenen Gemeinschaft die gött
lichen Gnadenmittel bekenntnisstreu in Lehre und Leben be
wahren 4 ) . Mit ihrem Weltberuf ist aber zugleich die Nothwen
digkeit gesetzt, dass sie in ihrer zeitlichen und räumlichen Er-

1 ) Matth, δ, 13 f. - 2) Vgl. Matth. 16, 18 IT.; 26, 53; Joh. 18, 36 
(wäre mein Keich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen etc.). 
2 Cor. 10, 3 ff. — β) 1 Cor. 1, 10; 11, 9. — <) Eph. 4, 2 - 6 ; Joh 10, 16; 
Act. 2, 42 ff. — 
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scheinungsform sich als K i r c h e n t h u m ausbilde und organisire. 
Damit tritt eine an und für sich nicht zu ihrem Wesen gehö
rende äussere Berührung mit dem s t a a t l i c h e n R e c h t s o r g a -
n i s m u s ein. 

2. Welch eine socialethische Wichtigkeit die Unterscheidung 
von Kirche und Kirchenthum, sowie die klare Auseinandersetz
ung von kirchlichem und staatlichem Leben in ihrem empirischen 
Zusammensein hat, können wir aus den gefahrdrohenden Irr-
thümern des k i r c h e n s t a a t l i c h e n (resp. staatskirchlichen) 
P o r m a l i s m u s (a) und des f r e i k i r c h l i c h e n I d e a l i s m u s (b) 
entnehmen (vgl. §. 107). Beiden gegenüber gilt es, nothwendige 
Heilsordnung und zufällige Kirchenordnung in ihrem gegensei
tigen Wechselverhältniss richtig zu erfassen. 

a. Sobald die dem zeitgeschichtlichen Weltberuf der Kirche 
angehörende, äussere Daseins form mit zur Heilsordnung gerech
net wird, muss eine unklare, verhängnissvolle V e r m i s c h u n g 
des staatlich-weltlichen und kirchlich-geistlichen Lebensgebietes 
eintreten. Es wird dann die Kirche, falls sie die ihr unentbehr
lichen Rechtsformen mitsammt ihrer geistlichen Lebensfunction 
vom Staate regeln lässt, eine Staats kirchliche Physiognomie 
gewinnen. Durch solchen Territorialismus geräth sie in eine 
ihrem Wesen und ihrer Mission gleichermassen widersprechende 
Abhängigkeit vom Rechtsorganismus (§. 107, 2. a). Falls aber 
die Kirche ihre äussere, weltliche Ausgestaltung als ihr e i g e n e s 
Recht in Anspruch nimmt, wird sie zu einem Staat im Staate 
und beeinträchtigt durch к ir с he η staatlichen Papismus die Sou-
veränetät des Rechtsorganismus in allen bürgerlichen und welt
lichen Machtfragen (§. 107, 2. b u. §. 109). In beiden Fällen 
droht ihr die Gefahr eines ä u e s e r l i c h e n F o r m a l i s m u s , 
indem sie, das Kirchenthum mit der Kirche vermischend, ein 
ihrem Wesen fremdes Machtgebiet betritt. 

b. Es kann aber auch von der andern Seite das äussere * 
Kirchenthum als vollkommen gleichgültig, ja schädlich für die 
Erfüllung des geistlichen Weltberufs der Glaubensgemeinschaft 
angesehen werden. Das Kirchenordnungsmässige wird dann in 
einen principiellen und exclusiven Gegensatz zum heilsordnungs-
mässig Nothwendigen gesetzt. Selbstverständlich ist in diesem 
Falle die schroffe Scheidung des kirchlichen und staatlichen Lebens
gebietes die nothwendige Consequenz. Der Staat als Gewalt üben
der Rechtsorganismus hat sich demgemäss gar nicht um die Kirche 
zu bekümmern; und die Kirche als unsichtbare Gesinnungsge
meinschaft religiös gestimmter Personen darf sich den Schutz und 
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die Aufsicht des Staates in keiner Weise gefallen lassen. Es 
entsteht so der f r e i k i r c h l i c h e I d e a l i s m u s , der bald mehr 
we l t f lüch t ig , bald mehr weit f e i n d l i c h sich gestaltet. Der 
Fehler liegt hier in der Auffassung der Kirche als rein unsicht
barer Personalgemeinschaft (vgl. §. 121). Man leistet gleichsam 
Verzicht auf die Salz- und Sauerteigsnatur des Evangeliums und 
büsst damit den Einfluss auf Volkssitte und Volkserziehung 
ein. Die Kirche vernachlässigt ihre Weltmission, wenn sie ihre 
äussere Verfassung und zeitliche Gestaltung für etwas Gleich
gültiges oder relativ Unnöthiges hält. 

3. Beiden Gefahren kann mit Erfolg begegnet werden durch 
eine s a c h g e m ä s s e , pr in c i p i e l l e V e r h ä l t n i s s b e s t i m m -
ung z w i s c h e n K i r c h e und K i r c h e n t h u m , woraus sich 
eine ungehemmte Entfaltung des normalen Verhältnisses von 
Kirche und Staat von selbst ergiebt. Ist das zur Kirche wesent
lich Gehörende, die für sie nothwendige Heilsordnung in Wort 
und Sacrament, Lehre und Bekenntniss principiell gewahrt, so 
mag immerhin das Kirchenthum, als das äussere Gewand der 
Kirche, staatlich geregelt und überwacht werden. Denn die 
Kirche hat keine Macht über irdisch weltliche Dinge, und der 
Staat hat als christlicher (§. 107) ein Interesse, den Bestand der 
Kirche in seinem Territorium zu ermöglichen und zu schützen. 
Die Kirche wiederum wird die Hülfe des Staats in der Gestalt
ung und Bewahrung ihrer rechtlichen Verhältnisse deshalb willig 
und dankbar anerkennen, weil sie sonst in der Ausführung ihres 
volkstümlich weltgeschichtlichen Berufs gehemmt würde. Nur 
für den Fall, dass der Staat in die ihr wesentlichen Gebiete 
geistlichen Lebens, in Wort und Sacrament, Lehre und Cultus, 
in die rein geistliche Zucht und Mission störend oder fördernd, 
verbietend oder befehlend eingreift, wird sie es vorziehen, als 
eccleeia pressa beim Verzicht auf die äusseren Lebensbeding
ungen durch Leidens- und Zeugenmuth (Martyrium) sich zu be
währen, um ihrem Principe treu zu bleiben. — Bei der unter 
Gottes Leitung möglichen Bewahrung eines freundlichen Ver
hältnisses zum Staate kann die Kirche in ihrer mannigfaltigen, 
eonfessionellen Gliederung ihr Kirchenthum auch volksthümlich 
und landeskirchlich ausgestalten, ohne eine Principwidrigkeit sich 
zu Schulden kommen zu lassen. Sie hat dann vor Allem da
für zu sorgen, dass ihre heilsordnungsmässige Lebensbe
dingung, die Gnadenmittelverwaltung in Lehre und Cultus, 
Zucht und Mission, allseitig zur Erfüllung komme. Die zeitliche 
Existenzform aber wird, wie in den gotteedienstlichen Formen 
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und Gewohnheiten, so namentlich in Verfassung und Kirchen
regiment je nach den geschichtlichen Umständen sich verschieden 
gestalten können. Nur dürfen diese mannigfaltigen Formen als 
Ordnungen secundärer Art nicht mit den primären Grundlagen 
des Heilslebens in Widerspruch treten ! ) . Während die prac
tische Theologie (resp. das Kirchenrecht) diese Einzelfragen über 
die angemessene Ausgestaltung des kirchlichen Gemeinlebens in 
der Zeitgeschichte zu erörtern hat (§. 22), müssen wir im social
ethischen Interesse nur die allgemeinen P r i n c i p i e n für die 
a m t l i c h e K i r c h e n l e i t u n g und die k i r c h l i c h e L i e b e s -
t h ä t i g k e i t des Christen innerhalb der concret geschichtlichen 
Lebensbewegung der Kirche hier noch näher entwickeln. 

§. 124. D e r sittliche Beruf к 1 r e h l i c h e r A m t s t r ä g e r und die Stel lung der so

genannten k i r c h l i c h e n O b r i g k e i t . — D i e E x t r e m e des theocratiseh-centralisiren-

den H i e r a r c h i s m u s (schroffer Gegonsatz des Priester- und Laienstandes) und des 

democratlsch-nivel l irenden C o η g r e g a t i o n a l i s m u s (Gemeindeprincip) . — D i e ethi 

sehen G r e n z e n und die sittliche B e r e c h t i g u n g kirchlicher Amtsthiit igkeit und 

Discipl inargewalt . 

1. Innerhalb der Kirche, sofern sie als brüderliche Heilsge
meinschaft lauter arme, begnadigte Sünder umschliesst, gilt die 
wesentliche Gleichheit aller Miterlösten vor Gott als die selbst
verständliche principielle Voraussetzung 2 ) . Sofern aber die Kirche 
als der gegliederte Leib Christi auf Erden die Aufgabe hat, sich 
selbst durch das Evangelium zu erbauen und alle Völker durch 
die Gnadenmittelverwaltung zu christianisiren Ί ) , wird sie sich 
mannigfach zu organisiren haben, um eine geordnete Handreich
ung in Bezug auf die geistlichen Subsistenzmittel des Leibes 
Christi zu ermöglichen 4 ) . Wenn auch im Princip der Kirche 
als Gesammtheit die Heilsmedien und mit ihnen die Macht, Sünde 
zu vergeben und zu behalten (Schlüsselgewalt), vom Herrn über
geben is t b ) ; in Praxi lässt sich diese Aufgabe nicht verwirklicht 
denken ohne eine Art geordneter amtlicher Function. Diese 
liegt auch in der ursprünglichen Stiftung Christi unverkennbar 
enthalten, indem er von Anfang an Personen als berufene Trä
ger solchen Amtes designirt hat, welche dasselbe ordnungsmässig 
auszuüben haben (§. 120, 3). Zwar nimmt ein jeder Christ als sol
cher je nach seiner Begabung und Berufsstellung seinen Platz 

i) Vgl. 1 Cor. 14, 40 (Lasset Alles ordentlich — χατα ταξί" — zu
gehen) mit Col. 2, 5 (βλέπων νμών τήν τήξιν). Ueber dio χυβίρνηπις 
vgl. 1 Cor. 12, 28. — 2 ) S. o. Anm. 1 S. 725 im Gegensatz zur weltlichen 
προαωποληψία. — Vgl. bes. Matth. 20, 25 f.; 23, 8. — 3) Matth. 28, 19 f. — 
«) Eph. 4, 11 ff. —β) Matth. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23. -
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im Reiche Gottes ein und hat demgemäss das Recht und die Pflicht, 
auch für die gottgewollte Verbreitung der Heilsgüter an seinem 
Theile zu sorgen. Gleichwohl wird in der empirischen Kirche ein 
sonderliches H i r t e n a m t bestehen müssen, welchem der Dienst 
am Wort und Sacrament als specieller Beruf vom Herrn über
tragen worden ist. Die zeitgeschichtliche Ordnung dieses Beru
fes in dem Kirchenthum, wie namentlich die Organisirung eines 
geistlichen S t a n d e s und einer k i r c h e n r e g i m e n t l i c h e n 
Leitung der Gemeinde, ist zwar durch die geschichtlichen Ver
hältnisse (jure humano) nothwendig geworden, liegt aber an und 
für sich nicht im Wesen der Kirche und in der Stiftung Christi 
(jure divino) begründet. Namentlich wird die e t h i s c h gesunde 
Auffassung und Stellung des geistlichen Standes und der soge
nannten kirchlichen Obrigkeit stets davon abhängig sein, dass 
der Stiftung Christi und dem Geiste des Evangeliums entspre
chend die Heilsgemeinde dadurch erbaut und die allgemeine 
Brüderlichkeit aller Christen dabei bewahrt bleibe. 

2. Daher ist es von grosser Wichtigkeit, sich der beiden 
hier drohenden Gefahren t h e o e r a t i s c h e r (a) und demoera -
ti scher (b) Art bewusst zu werden. 

a. Der H i e r a r c h i s m u s kennzeichnet sich durch die 
schroffe Entgegensetzung von Amt und Gemeinde in der Form 
des Priester- und Laienstandes. Im Widerspruch zu dem Geist 
neutestamentlicher Gemeinschaft, welche durch Christum von den 
Fesseln ceremonialgesetzlicher Ordnung und Mittlerschaft befreit 
worden 1), hat man jenen theoeratischen Grundgedanken wieder auf
gerichtet. Das kirchliche Leben wird hier einseitig centralistisch ge
fasst, und einem besonderen, menschlich geordneten Stande die 
ganze Amtsvollmacht und kirchliche Auctorität willkürlich über
tragen. Daraus ergiebt sich eine unerträgliche Bevormundung 
und Tyrannei der Einzelgewissen. Die Kirche selbst erscheint als 
die Masse der Gehorchenden, als eine von menschlichen Hirten 2 ) 
schlechthin geleitete und beherrschte Heerde; und durch die An-
maassung göttlicher Auctorität und priesterlicher Vermittelung 
wird das einzigartige Ansehen der h. Schrift und der Person 
Christi untergraben. 

b. Von der anderen Seite droht auch im kirchlichen Leben 

i) 1 Petr. 2 , δ und 9 vgl. mit Ebr. 8 , δ ff.; 10, 1; Col. 2 , 17 (βχ,ά 
τών μιλλόντων); 1 Tim. 2, 5 (fj ς μισίτης ftwv xai ανθρώπων, άνθρω
πος Χρίστος Ίι,ΰονς). — 2) Vgl. dagegen Job. 10, 1 ff. ν. 14 (Ιγώ έίμι 
οποιμήν 6 χαλάς). — 

\ 

I 
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das Gespenst des D e m o c r a t i s m u s . Es berührt sich derselbe 
mit jenem hierarchischen Extrem durch die Atomisirung der 
Heilsgemeiude. Die Kirche wird als ein Haufen einzelner Per
sonen und Köpfe gedacht, welche (oft abgesehen von ihrer religiös
sittlichen Qualification) durch Majoritätsentscheidung sich Reprä
sentanten wählen. Diese sollen dann als amtlich berufene Man
datare der Gemeinde ihr dienen und gerathen selbstverständlich 
in gänzliche Abhängigkeit von derselben ')· Es ist das die noth
wendige Folge des falschen Congregationalismus, welcher die 
Kirche im Widerspruch zu ihrer göttlichen Stiftung (§. 121) als 
einen freien religiösen Verein betrachtet. Die Desorganisation des 
Gesammtleibes ist das schliessliche, verhängnissvolle Resultat die
ses demoeratischen Principes. 

3. Beiden Irrthümern gegenüber tritt die Bedeutsamkeit 
socialethischer Auffassung kirchlicher Amtsgewalt ins hellste Licht. 
Amt und Gemeinde stellen erst in ihrem inneren, organischen 
Zusammenhange den ganzen Leib Christi dar 2). Deshalb wer
den die Amtsträger, treu dem Befehl Christi, nicht eigenwillig 
zu herrschen, sondern als Vorbilder der Heerde im Namen des 
Herrn dieselbe zu weiden haben 3 ) . In seelsorgerischer Liebes
arbeit und bekenntnisstreuem Zeugniss sollen sie das ihnen an
vertraute Heilsgut unverkürzt und unverfälscht durch Menschen
satzung der Gemeinde überliefern 4 ) . In diesem Sinne hat das 
Lehramt auch die Schlüsselgewalt im Namen der Gesammtkirche 
(nicht der Einzelgemeinde) auszuüben und lediglich der Stiftung 
Christi gemäss dort zu binden oder zu lösen 6 ) , wo der unbuss-
fertige oder bussfertige Sinn Entziehung oder Spendung der 
Gnadenmittel fordert. Damit ist der Terrorismus der O h r e n -
b e i c h t e , die übrigens nicht mit der freiwilligen Privatbeichte 
verwechselt werden darf 6), selbstverständlich ausgeschlossen und 
ethisch gerichtet. Ebenso jede Form der Kirchenbusse, welche 
in gesetzlicher Weise Bussleistungen vorschreibt und die Gewissen 
falsch bindet. Um der naheliegenden Willkür auf diesem Ge
biete seelsorgerischer Zucht zu wehren, wird nicht dem einzel-

') Vgl. dagegen Apostgesch. 20, 28, wo die Amtsträger (2 πί-
orxo πο*) als „vom heiligen Geist gesetzte" bezeichnet werden. Eph. 
4 , 11 f. S. o. Anm 1 S. 726. — 2) Eph. 4, 11 - 16; 1 Cor. 12, 25 ff. (ϊ„« 
μή у ΰχίβμα tν τω σώματι). Col. 2 , 1 9 . - 8 ) Vgl. 1 Petr. 5 , 1—4 (μή 
ώς χαιαχυρκυοντις τών χλήρων); 1 Cor. 3, 5 —10 (υ* ι αχ ο ν οι und ΰνναρ-
γοϊ Άιον)- 2 Cor. 1, 24: Nicht, dass wir Herren sind über enren Glauben, 
sondern wir sind Gehülfen (συνεργοί) eurer Freude; Tit. 2 , 7 f., 1 Tim. 4, 
12 ff.; 6, 11 ff.; 2 Tim. 4 , 2 ff. — ·) Tit. 2 , 1. S. o. Anm. 1 S. 730 und 
die vorhergehende Anm. — S. o. Anm. 5 S. 736. — «) Jac. 5, 14 ff. — 



§. 124. Befugniss und Grenze kirchlicher Amtsgewalt. 739 

nen Amtsträger als solchem die endgültige Entscheidung über 
etwaige Verweigerung der Gnadenmittel im einzelnen Collisions
falle zukommen. Vielmehr soll eine geregelte Gemeindever
tretung (Presbyterium) ihm berathend zur Seite stehen 1 ) und 
eine höhere kirchliche Appellationsinstanz in zweifelhaften Fällen 
den Ausschlag geben. In Hinblick auf Lehre und Zucht 
muss daher innerhalb des geschichtlichen Kirchenthums durch 
Zusammenwirken des Lehramts und der Gemeinderepräsentation 
(Laienelement) ein K i r c h e n r e g i m e n t organisirt werden. 
Dieses ist zwar als solches nicht eine unmittelbar gött
liche Stiftung, lässt sich aber kraft geschichtlicher Nothwendig
keit als der gottgewollte Träger kirchlicher Auctorität innerhalb 
der christlich-brüderlichen Gemeinschaft bezeichnen. Es hat 
die positive Aufgabe, in geordneter Weise die Lehrreinheit der 
Kirche, sowie die bekenntnisemässige Ausgestaltung des Cultus 
und der kirchlichen Erziehung (Katechese) zu überwachen. Da
mit verbindet sich die mehr negative Aufgabe, mit Ausschluss 
aller äusserlich - polizeilichen Zwangs- und Strafmittel (§. 123) 
die christliche Zucht und Ordnung durch den Gebrauch rein 
geistlicher Disciplinargewalt aufrecht zu erhalten. Demgemäss 
werden auch die Fragen nach der ethischen Berechtigung eines 
Zuchtverfahrens in der Kirche zu bemessen und zu beantworten 
sein. In der Handhabung des Wortes und der Spendung der 
Gnadenmittel liegt die nothwendige Grenze, über welche hinaus 
keine kirchliche Strafgewalt gehen darf. Sonst greift sie ins 
weltliche Schwert über und verschuldet ihrerseits die Veräusser-
lichung und Verweltlichung der Kirche. Hiernach hat sich das Ilr-
theil über die einzelnen Zuchtmittel: Mahnung und Verweis, 
kleiner und grosser Bann, sogen. Kirchenbusse und Amtsent
hebung zu richten. Sie dürfen nie in das bürgerliche Recht des 
Einzelnen eingreifen und haben lediglich den Einen Zweck, die ein
zelnen Glieder und den Gesammtleib vor seelengefährlichen Aus
schreitungen zu bewahren 2 ) . Durch die geistlich geartete Zucht, 
mag sie auch noch so streng geübt werden, soll niemals ein ver
dammendes Richteramt, sondern nur ein rettendes Liebesamt 
ordnungsgemäss zum Vollzuge kommen 3 ) . 

i) Matth. 18, 1 5 - 1 8 . - 2) Vgl. 1 Cor. 14, 40; 5, 5. 9 ff.; Matth. 18, 
18. — B) 1 Cor. 5, 5 ('(Vre το πνιΐψα Π ω & у lv τ;ι ήμίρα τον χυρίον). 
Vgl. 1 Cor 11, 32. •-
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§. 125. Die k i r c h l i c h e L i e h e der Confesaionagenoaeen oder die practische 
Bethätigung des allgemeinen Priesterthums. — Die kirchliche Toleranz und kirchliche 
Entschiedenheit gegenüber den Extremen des bekenntnissUchtigen С on f e s s i о n a l i s -
m u s und des bekenn tniescheuen U n i o n ! smi is . — Der kirchliche Gemeineinn in sei
ner speciellen Bewährung nach i n n e n (Erbauung, Theilnahme am Gottesdienst, Sonn
tagsheiligung, kirchliche Lieheswerke, Vereinswesen) und nach a u s s e η (kirchliche 

Propaganda, innere und äussere Mission). 

1. Wir haben die aus dem Glauben geborene Liebe als das
jenige Band kennen gelernt (§. 68), welches die christliche Ge
meinschaft in ihrer gliedlichen Mannigfaltigkeit und Einheit um
fasst und erhält. Daher lässt sich c h r i s t l i c h e Liebe nicht 
ohne rege Betheiligung an dem gesammten k i r c h l i c h e n Ge
meinschaftsleben denken. Die kirchliche Glaubensgesinnung 
(§. 122) drängt nothwendig zur Bethätigung des sogen, allge
meinen P r i e s t e r t h u m s . Dieses besteht nicht in der subjecti-
vistischen Anmaassung, dass jeder Christ sein eigener Mittler und 
Erlöser sei. Es hat vielmehr nur dann einen tiefen und berech
tigten Sinn, wenn der Gläubige in seiner gliedlichen Stellung zum 
Ganzen sich dessen bewusst wird, dass er in der Nachfolge des 
Hohepriesterthums Jesu zur gemeinsamen Erbauung auf dem 
Fels des Heiles das Seinige beizutragen hat ')• Deshalb folgt 
gerade aus dem allgemeinen Priesterthum der Christen die kind
liche Ehrfurcht und der freie, weil nur durch Gottes Wort ge
bundene Liebesgehorsam gegen alle amtlich-kirchliche und beicht
väterliche Repräsentation der Gesammtgemeinde (§. 124). Denn 
der Christ muss kraft seines allgemeinen Priesterthums die 
lebendige TJeberzeugung gewinnen, dass die tragende und für
bittende Liebe 4er Gemeinde 2) eine Grundbedingung für die 
segensreiche Führung des schweren und verantwortlichen pasto-
ralen Amtes ist. Zugleich wird die kirchliche Liebe in der re
gen Theilnahme und stetigen Mittheilung, d. h. in der vollen 
Gegenseitigkeit des Nehmens und Gebens innerhalb der o o n -
f e s s i o n e l l gearteten Glaubensgemeinschaft sich bewähren 
müssen. 

2. Sie schützt aber auch den Christen ebenso sehr vor einer 
bekenntnissUchtigen I n t o l e r a n z (a), als vor einer bekennt
nisscheuen I n d i f f e r e n z (b). 

a. W a s man gewöhnlich als engherzigen C o n f e s s i o n a l i s -

i) S. ο. A. 2 S. 738. Vgl. bes. 1 Petr. 2 , ö ff. (ώς U9o, ζώντίς olxodo-
f4Clc9-e, οϊχος ηνίνμητιχος, ίίράτιυμα aytov, üvtvkyxat πνινματιχκς 
9νβίας etc. — «) Vgl. 2 Cor. 1, 11; Phil. 1, 19; 2, 29 ( r o . o t J r o t i c ivri-
μους ϊχιτι); 1 Thess. δ, 12 (wir bitten euch, dass ihr erkennet, die an 
euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn etc.). — 
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mus bezeichnet, ist in dem Maasse sittlich verwerflich, als der
selbe in einer lieblosen Exclusivität sich breit macht und in 
kirchlichem Dogmatismus sich ergeht. Obwohl diese Gefahr je
dem Kirchenwesen nahe liegen kann, so erscheint sie doch in 
dem romischen Hierarchismus vorzugsweise zum Princip erhoben. 
Alle confessionelle Intoleranz besteht aber in einer gesetzlich 
äusseren Anwendung des kirchlichen Bekenntnissprincips auf 
das persönliche Einzelleben (§. 122). Es fehlt ihr die wartende 
und tragende Liebe, welche mit der Entschiedenheit des Bekennt
nisses die Scheu vor allem gesuchten und schablonenhaften Lip
pendienst verbindet. Die wahre - kirchliche Bekenntnisstreue 
muss aber dem Bedürfniss des Einzelnen nachgehen und in liebe
voller Bescheidenheit dafür zu sorgen suchen, dass die Wahr
heit des Dogmas an dem Herzen der noch Fernstehenden eine 
geistliche Erfahrungs- und Ueberzeugungsmacht werde*). 

b. Gleichwohl ist die kirchliche Liebe trotz aller persönlichen 
Milde und Unionsbereitschaft doch weit entfernt von jener sub-
jectivistischen Bekenntnisscheu, welche den Character c o n -
f e s s i o n e l l e r I n d i f f e r e n z an sich trägt. Es ist das die son
derliche Gefahr des reformirten Typus, welcher das Personal
christenthum, wie wir gesehen, stets auf Kosten des kirchlichen 
Bekenntnisses betont. Der krankhafte Unionismus besteht we
sentlich in der Verirrung, welche kirchliche Liebesgemeinschaft 
auf Kosten der bereits entwickelten kirchlichen Glaubens-Wahr
heit erstrebt. Das ist die unsittliche Seite in aller gesuchten 
oder gar kirchenregimentlich beförderten Unionstendenz. Sie 
trägt die Signatur der Gleichgültigkeit gegen das kirchliche Be
kenntniss und die schriftgemässe Lehrreinheit. Daher erzeugt 
sie einen faulen Frieden, aus welchem mit der Confusion auch 
erneuerter Streit und gesteigerte confessionelle Verbitterung 
entsteht 2). 

3. Beiden genannten Gefahren gegenüber wird sich der ge
sund kirchliche Gemeinsinn nach innen und aussen als das er
bauende Princip (§. 62) zu bewähren und sachliche Entschieden
heit mit persönlicher Milde zu vereinigen wissen. Sowohl in der 

!) „Denn das Eeich Gottes stehet nicht in Worten, sondern in Kraft." 
1 Cor. 4 , 20. Vgl. über den Gegensatz von γράμμα und πνιϊμα Rom. 
7, 6j 2 Cor. 3 , 6 ff.; Matth. 16, 8 (dies Volk ehret mich mit seinen Lip
pen). — 2) Vgl. die Warnung vor „faulem Frieden" (Jes. 57, 19; Matth. 10, 
34) und die Mahnung, das „Geheimniss des Glaubens in reinem Gewissen zu 
bewahren" (1 Tim. 3 , 9); 2 Tim. 1, 8 (leide dich mit dem Evangeho) et«. 
S. 0 . Anm, 1 S. 729. — 

ν. Oeningen, Socialethik. ТЫ. IL 4g 



742 II. Theil. Abschn. ΙΠ. Die christliche Kirche. 

eigenen Confession, als in dem Verhältniss zu den christliehen 
Schwesterkirchen soll der durch das Gewissen gebotene Kampf 
(Polemik) gegen jedes unevangelische Element nie ohne die för
dernde und gewinnende Liebe (Apologetik) geführt werden, wel
che die ehrliche Ueberzeugung des Gegners achtet. — Die kirch
liche Liebesgesinnung hat sich aber nicht blos durch das Wort 
in der persönlichen Berührung der Confessionsgenossen, sondern 
auch durch die That in der regen Theilnahme am öffentlichen 
Gottesdienst *) und in ernster Sonntagsheiligung (§. 69, 3) kund 
zu geben. Für die Art und Weise dieser Betheiligung soll 
nicht sowohl subjectives Bedürfniss oder gar wählerische Lieb
haberei, als vielmehr die Förderung der Gemeinschaft und die 
Erbauung in derselben der entscheidende Beweggrund sein. — 
Zugleich aber wird der lebendige und Gott wohlgefällige Gottes
dienst sich practisch in den kirchlichen Liebeswerken erweisen2), 
an welchen der Christ persönlich oder durch christliche Vereine 
Theil zu nehmen sich wird gedrungen fühlen. — Nach Aussen 
hin hat er aber das Seinige für die Verbreitung des Reiches 
Gottes durch die M i s s i o n beizutragen3). Die Mission ist das 
entscheidende Symptom, an welchem der Pulsschlag kirchlich 
regen Lebens zu Tage tritt. Gegenüber der weltlichen Verwahr
losung und dem heidnischen Unwesen innerhalb und ausserhalb 
des christlichen Gebietes hat man sie als innere und äus se re 
Mission unterschieden. In beiden Sphären wird sich die 
christliche Liebesenergie als Motiv jener kirchUchen Propaganda 
erweisen, welche gleich entfernt ist von eifernder Proselyten
macherei, wie von träger Gleichgültigkeit. Je tiefer der 
Christ von der seligmachenden Wahrheit seiner Glaubensüber
zeugung durchdrungen ist, desto mehr wird die kirchliche 
Liebe ihn dazu drängen, Seelen für das Reich Gottes zu gewin
nen 4 ) . Dadurch gehorcht er nicht blos dem Missionsbefehl sei
nes Herrn, sondern hilft auch an seinem Theil, die christliche 
Kirche ihrer katholischen Bestimmung für die ganze Menschheit 
näher zu bringen 6). 

!) Ebr. 10,24 f. (nicht verlassen unsere Versammlung) vgl. mit Joh. 4, 21 ff. (die 
Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit); Act. 2 ,42 . 46; Eph. 5 ,19; 
Col. 3, 16 f.; 1 Thess. 5 , 11 (οΙχοοΌμ^τ* Λς τον ϊνα). Eph. 4, 15 ff. — 
2) Köm. 12, 1 ff.; Jac. 1 , 27. — ») Matth. 28, 19 f.; Marc. 16, 15 ff. — 
*) Eöm. 11, 13 f. (wo Paulus sein Amt als Heidenapostel rühmt, um auch von 
seinen Volksgenossen etliche selig zu machen etc.). — 8 ) Matth. 24, 14 (Es 
wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum 
Zeugniss über alle Völker,- und dann wird das Ende kommen). — 



D r i t t e s C a p i t e l . 

Die schliessliche Vollendung der Kirche als Basis der kirchlichen 
BeicJishoifiiung des Christen. 

S. 126. Die sittliche Idee der triumidiirenden, universellen H e r r l i e h к e i t s k i r c h e 
gegenüber der streitenden Krenzkircho auf Erden. — D i e gefahrdrohenden Extreme 
der m a t e r i a l i s t i s c h e n Vcrwelt l ichung und s n i r i t u a l i s t i s c h e n V e r h i m m e l -
ung des k i r c h l i c h e n Ideals. - D ie letzte Kris i s für die Kirche und die schliess

liche Verherrl ichung durch die Parusie des Herrn. 

1. Die Kirche, als die Heilsgemeinde Jesu Christi auf Erden, 
besitzt bereits im G l a u b e n (§. 121), was sie ihrem Wesen 
nach sein und werden soll. Auch bethätigt sie in der Liebes
gesinnung ihr neues Leben in Christo als ein aus Gnaden ge
schenktes (§. 125). Allein jenes Ziel der Vollkommenheit, das 
wir für die Entwickelung der neuen Menschheit als nothwendig 
erkannten (§. 72 ff.), muss auch für die irdische Gemeinde des 
Herrn sich in einer letzten entscheidenden Krisis verwirklichen. 
Die gegenwärtige Unvollkommenheit und die damit verbundene 
confessionelle Zersplitterung kann keine ewig währende sein. 
Der Kirche Knechtsgestalt und Kampfesaufgabe wird einer Herr
lichkeitsgestalt und Friedensgemeinschaft weichen müssen. Die 
sittliche Idee des vollendeten und allseitig organisirten Gottes
reiches auf Erden (§§. 74. 80) ist nur dann als realisirt anzu
sehen, wenn Gottesreich und empirische Kirche sich voll
kommen decken. Solche Aussicht kann für die Kirche Christi, 
im Hinblick auf ihren gegenwärtigen Mischzustand mit der Welt 
und ihren noch vorhandenen Trennungszustand in der eigenen 
Mitte, nur nach schwerer Trübsal und Anfechtung sich verwirk
lichen, damit Sichtung und Einigung durch heilsame Gerichts
wehen ermöglicht werde l ) . Auch werden die zeitlichen Formen 
des Kirchenthums und der gegenwärtigen kirchlichen Lebensbe
wegung in Cultus und Zucht, in Mission nach aussen und innen 
einem Verklärungszustande Platz machen. Das ideale Ziel 
kirchlicher Reichsvollendung ist dem Christen verbürgt durch 

!) Vgl. 1 Petr. 4 , 17 (ό χαιρος τον αρξααβ-αι το χρίμκ άπο τοΰ 
οίχου τοΰ #(οΰ) mit Jer. 25, 29. — 

48* 
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die alt- und neutestamentliche Prophetie1)- Gegenüber der er
höhten Gottesfeindschaft, welche sich bis zum Antichristenthum 
steigern muss (§ . 118, 2. a) und im Pseudochristenthum einen 
Bundesgenossen finden wird (§. 118, 2. b ) , ist ihr eine schliess
liche, siegreiche Missions- und Blüthezeit durch die Volksbe
kehrung Israels 2) und die Wiederkunft (Parusie) des Herrn 3 ) 
geweissagt. 

2. Mit dieser Idee der Vollendungskirche auf Grund des 
prophetischen Wortes wird ein erfolgreicher Hamm sowohl der 
m a t e r i a l i s t i s c h e n V e r w e l t l i c h u n g (a) als der s p i r i -
t u a l i s t i s c h e n V e r h i m m e l u n g (b) des k i r c h l i c h e n Ideals 
entgegengestellt. 

a. Jenes ist der mit dem O p t i m i s m u s zusammenhängende 
Irrthum, welcher in den gegenwärtigen kirchlichen Zuständen 
eine Befriedigung findet, sobald nur die Kirche ein Herrschafts
recht auf Erden geniesst. Hier geht das Verständniss für den 
geistlichen und richtenden Character des prophetischen Wortes 
verloren. Man hat sich in dieser Welt eingebürgert und denkt 
sich daher auch die vollendete Kirche in materialistischer Weise 
als eine sinnlich paradiesische Weltherrschaft. Es ist die spe
eifische Gefahr der romanisirenden Weltkirche. 

b. Auf der anderen Seite droht der mit dem P e s s i m i s m u s 
zusammenhängende Irrthum, welcher in eschatologischer Ten
denz alle solide kirchliche MissioDsarbeit auf Erden lähmt. Indem 

- das kirchliche Ideal der Vollendung spiritualistisch verflüchtigt 
wird, werden dann auch die real kirchlichen Interessen auf Er
den einer falschen Verhimmelung geopfert. Es ist das die eigen-
thümliche Gefahr der reformirt sectirerischen und schwarmgei
stigen Freikirche. 

3. Beiden Einseitigkeiten gegenüber werden wir daran fest
zuhalten haben, was das prophetische Wort der Kirche in Aus
sicht stellt. Da gilt es vor allem, das Ideal sich nicht vorzu
spiegeln ohne den ernsten Gedanken 4), dass das „Gericht an
fangen muss am Hause Gottes". Wegthun aller irdischen Herr
schaftsgelüste und aller zeitlichen Zersplitterung innerhalb des 
gegenwärtigen Kirchenkörpers und seiner eonfessionellen Ausge
staltung ist die nothwendige Prämisse dafür, dass Ein Hirt und 
Eine Heerde 6 ) auch sichtbarlich zu Stande komme. Andrerseits 

>) Siehe die ЫЫ. Arnum, zu §§. 74 f. und 90. — 2) Eöm. 11, 25; vgl. Act. 
1, 7 f. — s) Vgl. Off. Joh. 20, 1 - 6 mit 1 Cor. 15, 24 ff. und 1 Thess. 4, 
15 ff. (erste Auferstehung). - ") S. o. Anm. 1 S. 748. — ») Joh. 10, 14ff. 
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wird aber das kirchliche Vollendungsideal nicht als blos geistiges 
Humanitätskirchenthum in einer Seelengemeinschaft aller Wie
dergeborenen mit dem Herrn sich vollziehen können. Wie das 
Reich Gottes mit der Neugestaltung der Erde im Verklärungs
zustande Hand in Hand geht 1 ) , so muss auch der Leib Christi 
auf Erden eine schliessliche Weltgestalt gewinnen, in welcher 
zwar die sündlichen Gegensätze des diesseitigen Weltlaufs 
überwunden, aber die sittlichen Realitäten kirchengeschicht
lichen Lebens und Ringens zur idealen Verkörperung gebracht 
werden. Obwohl also die vollendete Kirche nimmermehr, wie 
der judaisirende Realismus meint, als israelitisches Nationalkir-
chenthum sich darstellen kann, so wird doch mit Israel als dem 
Volk heilsgeschichtlichen Berufs auch die Menge der christiani-
sirten Völker den grossen Leib der Vollendungskirche bilden 2 ) . 
Das ist die socialethische Bedeutung des gemässigten Chiliasmus; 
er kann uns wie vor den grobsinnlichen Hoffnungen des judai
sirenden Irrthums schützen, so auch vor dem abstracten Idealis
mus bewahren, der die Kirche nur als eine geistige Gemein
schaft vollendeter Einzelseelen betrachtet. In dem gesunden 
Chiliasmus erscheint die kirchliche Hoffnung verkörpert, dass 
nicht blos die Reiche dieser Welt, sondern auch die einzelnen 
concreten sittlichen Gemeinschaftsformen in den Familien, Staa
ten und Kirchen schliesslich des Herrn und seines Christ wer
den müssen 3 ) . Dieses Ende der Geschichtswege Gottes ist allein 
imStande, die k i r c h l i c h e Reichshoffnung des Christen in er
folgreicher und normaler Weise zu beleben und zu vertiefen. 
Das wird der nächste Schlussparagraph noch darzulegen haben. 

§.127. Die kirchlich-eschatologische Beichs hoff π ung des Christen in ihrer 
ethischen Bedeutung. — Die Gefahren des сh i l i a s t i s chen und p e r s o n a l - c h r i s t 
l i chen Eud ämon ismus. — Die Vollendung aller christlich - kirchlichen Hoffnungs-

Ideale im O r g a n i s m u s der c i v i t a s Dei . 

1. Alle H o f f n u n g des Christen in seinem Ringen nach 
dem höchsten Gute darf sich, wie wir gesehen (§. 78), auf das 
Ziel der ewigen S e l i g k e i t und der persönlichen Vereinigung 
mit Christo in der ewigen Heimath richten. Allein kraft der 
gliedlichen Stellung der Einzelnen zur k i r c h l i c h e n Gemein
schaft wird sich solche persönliche Seligkeitshoffnung nur dann 
als eine gesunde Lebenshoffnung gestalten, wenn sie ohne 
R e i c h s Vollendung gar nicht gedacht werden kann 4). Dieser 

i) S. die Anm. zn §. 74, S. - 2) Off. Joh. 7, l ff. vgl. ad §. 118. -

β) Off. 11, 16; 12, 10. — *)„Dein Eeich komme'' Matth. 6, 10; Off. 22, 20. 
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kirchlich-eschatologische Zug in der christlichen Hoffnung 
hat die ethisch heilsame Frucht, dass der Christ die Kraft der 
Hoffnungstugenden (Freudigkeit und Ergebung, Wachsamkeit 
und Geduld, Begeisterung und Nüchternheit) in den Dienst des 
täglichen kirchlichen Lebens und Leidens stellt 

2. Dadurch wird er vor den Gefahren des grob chi l ias t i -
schen (a), wie des fein p e r s o n a l - c h r i s t l i c h e n (b) Eudä
m o n i s m u s bewahrt. 

a. Bei dem Chiliasmus, welcher sich eine sichtbare Herr
lichkeitskirche auf Erden vor gänzlicher Ueberwindung der Sünde 
erträumt, muss ein fleischlich eudämonistisches Element in die 
kirchliche Reichshoffnung des Christen eindringen. Das unter
gräbt die nüchterne Wachsamkeit und Kreuzesergebung und 
steigert die Hoffnungsbegeisterung und Freudigkeit zu krank
hafter Schwärmerei, die sich nicht genügen lässt an der Zusage 
der rechtfertigenden Gnade in Christo. 

b. Dagegen wird die rein geistig-ideale Seligkeitshoffnung 
stets einen Anflug von e g o i s t i s c h e r G l ü c k s t h e o r i e be
kommen. Denn sie sieht von den gottgeordneten, organischen 
Bedingungen des höchsten Gutes ab und stellt die P e r s o n des 
Christen auch bei dem Vollendungsgedanken in den Vorder
grund. Das lähmt nothwendig die freudige und begeisterte Hin
gabe an kirchliche Gemeinschaftsziele und steigert die nüchterne 
Wachsamkeit zu einer krankhaften Aengstlichkeit, welche an 
nichts anderes denkt, als das eigene Ich aus dem Strudel des 
Verderbens zu retten. 

3. Die k i r c h l i c h gefärbte ebenso ideale, als reale Reichs
hoffnung schützt vor beiden Extravaganzen. Sie erhält das ge
sunde Gleichgewicht in der kirchlichen Hoffnungsstimmung des 
Christen. Sie harret des Herrn, der seiner K i r c h e die Ver-
heissung des Sieges gegeben. Sie bewahrt die „Geduld und 
den Glauben der Heiligen" in der rechten nüchternen und freu
digen Gebetsgemeinschaft. Sie weckt die Sehnsucht und ver
tieft die Friedensgewissheit im Hinblick auf den Herrn, der 
nicht blos Himmel und Erde gemacht, sondern auch auf Erden 
eine himmlische Stätte für das höchste Gut der S ü n d e n v e r 
g e b u n g durch die Kirche Christi gegründet hat. In den Gna
d e n m i t t e l n hütet und ehrt die kirchliche Reichshoffnung 
des Christen jenen Schatz, in welchem trotz irdischer Hülle, 
trotz Sünde und Noth, trotz Kreuz und Tod ihr die Ideale der 

i ) Vgl. Luc. 21, 19. 28 ff.; Matth. 24, 12. 42 ff.; 1 Cor. 15, 58. -
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Endzeit verbürgt sind. Daher kennt sie auch kein seliges Le
ben anders, als auf Grund der R e c h t f e r t i g u n g aus Gna 
den. Und weil dieses höchste Gut nur innerhalb der Kirche 
Christi ermöglicht ist, so wird auch die christliche S e l i g -
k e i t s h o f f n u n g Kirchen- oder Reichsgestalt tragen müssen. 
Sie gipfelt in dem schliesslich zur Offenbarung gelangenden 
höchsten Gute eines verklärten Gottesreiches auf Erden, da 
Christus das Haupt und der dreieinige Gott Alles in Allem sein 
wird ')· Im Organismus der civitae Dei kommen alle berechtig
ten Hoffnungs-Ideale der Kirche Christi zu geistleiblicher 
Vollendung. 

») Vgl. 1 Cor. 15, 2 4 - 2 8 mit Off. 21, 1 ff. — 
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G e b o t , Verh. zum Gesetz 406; zum 
Gebet 573 f.; neues — 158 ff. 

G e d u l d , als Tugend 559. 585. 
G e f ä l l i g k e i t 585. 
G e f ü h l 400. 408. 
Gehorsam, kindlicher 554f.; knech

tischer 425 ff. 501 ff.; gegen die 
Eltern 667 ff.; gegen die Obrigkeit 
691 ff. 

G e i s t , als personbildende Macht 
402 ff. 411. 530; Verh. zum Fleisch 
529 ff. 612 f. 639; — und Leib 397 ff.; 
heiliger — 529 ff'.; Wiedergeburt aus 
dem — 529 ff.; Wandel im h. Geist 
567 ff.; als Pfand der Vollendung 
592 ff. 

G e i s t e s w i s s e n s c h a f t , Verh. zur 
Naturwissenschaft 347 f. 

G e i s t l i c h k e i t , s. Amt. 
Geiz 456. 
Geld-speculation 707. 
G e l ü b d e 632. 
G e m e i n h e i t 460. 463. 
G e m e i n s c h a f t , als Factor des 

Sittlichen 49 ff. 54. 59 f. 68 f. 
181 f.; Liebes- 112 ff.; christliche 
258 ff.; natürliche 643 ff. 

Gemeinverkehr , politischer693ff.; 
rechtlicher 098 ff.; socialer 702 ff.; 
industrieller 705 ff.; wissenschaft
licher 708 ff.; ästhetischer 711 ff.; 
geselliger 715 ff. 

G e m ü t h 408. 
G e n e r a t i a n i s m u s 398. 412. 

539 f. 
G e n i a l i t ä t , im Unterschied von 

Sittlichkeit 84 ff. 711 ff 
G e n ü g s a m k e i t 586. 
G e n u g t h u u n g , Christi 524 ff. 
G e n u s s f ä h i g k e i t 492. 586. 
G e n u s s u c h t 459. 500. 
G e r e c h t i g k e i t 52. 581; christ

liche, aus Gnaden 537 ff.; bürger
liche 463; Gottes 520 ff.; gesetz
liche 502 ff.; Glanbens- 540 ff. 

G e r i c h t , jüngstes 513 f. 639 ff. 
G e s c h i c h t e , im Verh. zur Natur

entwickelung 47 ff. 347 f. 
G e s c h l e c h t , weibl. und männl., in 

in ihrem gegenseitigen Verh. 401, 
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G e s c h l e c h t 649ff.; -sgemeinschaft 
654 ff.; -strieb 451. 650 f. 

G e s c h m a c k , sittlicher 84 f. 
G e s c h w i s t e r , im Familienleben 

669. 
G e s e l l i g k e i t , häusliche 672 f.; 

öffentliche 715 ff. 
G e s e l l s c h a f t , bürgerliche, im 

Verh. zum Staat 687 ff. 702 (s. 
Gemeinschaft. Association). 

Gesetz 379. 406. 437 ff.; alttesta-
mentliches 475 ff.; Sitten- 437 ff. 
481 ff.; christliches 561 ff.; Natur-
485 ff.; der Freiheit 516 ff. 567 f.; 
Fluch des — 137; derSünde — 432; 
als Kraft der Sünde 489 ff. 

G e s e t z m ä s s i g k e i t , des Guten 
105 f.; des Bösen 132 ff. 435 ff. 

G e s e t z l i c h k e i t , s.Nomismus 502ff. 
G e s e t z w i d r i g k e i t , des Bösen 

130 ff. 
G e s i n d e , vgl. Dienstboten. 
G e s i n n u n g 408; Kennzeichen des 

Sittlichen im Unterschied vom 
Recht 95 f.; kirchliche 730 ff. 

G e w a l t , obrigkeitliche 689 ff.; ihr 
Missbrauch 693. 

G e w i s s e n 60. 62. 68. 92. 132 ff. 
408.418ff.; Collectiv- 68. 76. 141; 
Verdunkelung und Ohnmacht des 
— 445 ff. 

G e w i s s e n h a f t i g k e i t , s. Pflicht
treue. 

G e w i s s e n l o s i g k e i t 468 f. 
G ' e w i s s e n s f r e i h e i t 686. 
G e w i s s h e i t , der Erk. 299 ff.; des 

Heils 243.308 f.; System der — 365 ff. 
G e w o h n h e i t , Zusammenhang mit 

Sitte 49 ff. 665. 
G l a u b e , als Quelle neuen Lebens 

171 f. 546 ff.; als Grundlage des 
Wiesens 304 ff.; rechtfertigender 
235. 540 ff.; fühlloser 621; stell
vertretender 237.543 ff.; kirchlicher 
730 ff.; als Tugend 257 f. 552 ff.; 
todter — 552 f.; Verhältniss zur 
Liebe und Hoffnung 256 ff. 384 f. 

G l a u b e n s k a m p f 615 ff. 
G l a u b e n s m u t h und - D e m u t h 

554. 732. 
Gl au ben s f re u d i g k e i t 554. 
G l a u b e n s g e w i s s h e i t 309 f. 
G1 a u b e n s ζ w a n g 619. 
G l e i c h h e i t , falsche Theorie der — 

670 f.; wahre 558. 
G l ü c k , als Ziel des Guten 101 f. 
G l ü c k s e l i g k e i t (s. Eudämonis

mus, Seligkeit) 101. 246 ff. 746 f. 
G n a d e , Gottes, als Basis der Er

neuerung 177 ff.; wiedergebärende 
518 ff.; alleinwirksame 521 ff.; 
mitwirkende 566 ff.; vollendende 
587 ff. 

G n a d e n m i t t e l , s.Heilsmittel 221ff. 
620. 726 ff. 

G n a d e n w a h l , s. Prädestination. 
G o t t , als Quell und Ziel alles Guten 

68 ff. 77 ff. 103 ff.; als Factor des 
Bösen 136 ff. 473 ff.; als Urheber 
des Gesetzes 485 ff.; als dio Liebe 
108; als Vater 519 f., s. Christus. 

G o t t e s b e w u s s t s e i u 68 ff. 405. 
G o t t e s b i l d l i c h k e i t 402 f. 539. 
G o t t e s f u r c h t 557. 
G o t t e s k i n d s e h a f t 523 ff. 536 ff. 
G o t t e s l i e b e 580 ff. 
G o t t i n n i g k e i t 605. 
G o t t l o s i g k e i t 454 ff. 
G o t t s e l i g k e i t 556 f. 
G ö t z e n d i e n s t 455 f. 483. 
G r u n d b e g r i f f e , ethische 79 ff. 

116 ff. 241 ff. (s. Gut, Pflicht, 
Tugend). 

G r u n d s a t z 406. 
G u t , höchstes 68. 79. 81 ff. 116 ff.; 

christliche Idee des höchsten 241 ff. 
250. 608. 

G ü t e , als Tugend 584. 
G u t e , das — im Unterschied vom 

Bösen 61 ff. 98 ff. 103 ff.; Einheit 
von Nothwendigkeit und Freiheit 
104 ff.; eins mit der Liebe 109 ff.; 
das christlich - 157 ff. 168 ff. 364; 
dualistische Theorie des — 99 f.; 
eudämonistische Theorie 101 f.; 
Majoritäts-Theorie 103 f. 

H a b s u c h t 422. 
H a n d e l n , zweckbewusstes, sitt

liches 55 f. 
H a n d l u n g , Begriff der — 405 i. 
H a n d w e r k , s. Industrie. 
H a n g 406. 
H ä r e s i e , s. Heterodoxie. 
H ä r t e (s. Rigorismus) 459. 
Hass (s. Feindschaft) 459 f. 
H ä s s l i c h , Unterschied von Böse 

119 ff. 148 f. 
II aus , christliches 663 ff. (s. Familie). 
H a u s g e s e l l i g k e i t 674. 
H a u s g o t t e s d i e n s t 673. 
H e e r d , Bedeutung für die Sitte 

56 ff. 662 f. 
H e i d e n t h u m , sittliche Weltan

schauung 337 f.; Auffassung des 
Staates 285 ff. 684 ff.; der Kunst 
714. 

H e i d n i s c h e T u g e n d 461 ff. 
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H e i l s g e m e i n d e , s. Kirche 733 ff. 
H e i l s l e b e n , als Mittelbegriff 

christl. Ethik 170 ff. 375 ff.; Ver
hältniss zu den Culturinteressen 
264 ff.; sociale Bedingtheit des
Reiben 35 ff.; in seiner innern Ent
wickelung 391 ff.; nach seiner 
pract. Bethätigung 642 ff. 

H e i l i g k e i t , Gottes 475 ff.; des 
Wandels 561 ff. 

H e i l i g u n g , christl. 561 ff. 563 ff. 
569 ff. 

H e i l i g u n g s k a m p f 624 ff. 
H e i l m i t t e l , in ihrer p.thischen Be

deutung 220 ff. 533 ff. 568. 
H e i m w e h , christliches 598. 
H e r z , Centrum des Personlebens 

403. 407. 
H e t e r o d o x i e 731. 
Heteronomie439f . 442.476ff. 513. 
Heuchele i 459. 505 f. 
H i e r a r c h i s m n s 728. 731. 737 ff. 
H i m m e l r e i c h (s. Reich Gottes) 

375. 529 ff. 589 ff. 
H i m m l i s c h e r Wandel 605 ff.; — 

Gesinnung 595 ff.; — Leben 593 ff.; 
— Beruf 602 f ; — Lohn 603. 

H o c h m u t h 449. 495. 
H o f f a r t 422. 
H o f f n u n g , christliche257 f. 595 f.; 

als Tugendprincip 602 ff.; Reichs-, 
kirchliche 743 ff. 

H o f f n u n g s l o s i g k e i t , desnatürl. 
Menschen 490 ff.; Gott gegenüber 
493 ff.; in der Gemeinschaft der 
Menschen 497 ff. 

H u m a n i t ä t (s. Menschheit) 532 f. 
679 f. 695 ff. 719 ff. 

H u r e r e i 460. 651 ff. 
H y p o n o m i e 562 f. 

I d e a l , Begriff 406; des Guten 62 ff. 
98 ff.; der heil. Liebe 106 ff. 

I d e a l i s m u s (s. Optimismus) 498 f. 
526 f. 588 

I d e a l i t ä t , der Hoffnung 598 ff. 
I d e e , sittliche 79 ff. 
J e π s e i t i g к ei t , falsche 590 f. 593f. 

(s. Transscendenztheorie). 
J e s u s , als Mensch 165 ff.; Nach

folge — 565 ff. 
I l l u s i o n 491 ff. 
I m m a n e n z t h e o r i e 588 ff. 593 ff. 

(s. Diesseitigkeit) 597. 599. 
I m p e r a t i v , kategorischer 65. 
I m p u l s , s. Motiv. 
I n d e p e n d e n t i s m u s 728. 
I n d i f f e r e n t i s m u s 415 f. 520 f. 

686. 740 ff. 

I n d i v i d u a l i t ä t 77 ff. 401. 
I n d i v i d u a l i s i r ung, der Schuld 

699. 
I n d i v i d u a l i s m u s 58 f. 429 f. 618. 
1 ηdi vid uat io η 112 ff. 
I n d i v i d u e l l e s Bilden, auf geisti

gem Gebiete 7)4; auf materiellem 
Gebiete 711 ff. 

I n d u c t i o n , als Begründungsform 
313 f. 

I n d u s t r i e . Verhältniss zum Sitt
lichen 88 ff. 119. 148 ff. 

I n d u s t r i e l l e r Gemeinverkehr 
705 ff. 

I n d u s t r i a l i s m u e 706. 
Inst inet, im Unterschied von der 

Sitte 55 f. 
I n t e l l e c t , im Verhältniss zum 

Willen 87 f. 
I n t e l l e c t u a l i s m u s 709 f. 
I n t e l l e c t u e l l e , das, im Unter

schied vom Sittlichen 87 ff. 
Intent ion 406. 467. 
I n t e r e s s e 407. 585. 
I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t ^ . Ge

sellschaft) 683. 
I n t o l e r a n z 213 f. 686. 740 f. 
I r r g l a u b e 433 f. 
I r r t h u m , im Zusammenhang mit 

dem Willen 86 f. 
J u d a i s m u s , im Staatsleben 684. 
J u n g f r ä u l i c h k e i t (s. Virginität, 

Ehelosigkeit) 655. 
J u ri disc h er Gemein verkehr 698 ff. 
J u s t i t i a civilis 463 f. 

K a m p f 380; sittlicher, des natiirl. 
Menschen 612 f.; des Christen 173. 
386. 609 ff., Glaubens- 615 ff.; 
Heiligungs- 624 ff.; Vollendungs
oder Todeskampf 637 ff. 

K e t z e r e i , s. Heterodoxie. 
K e u s c h h e i t (s. Ehelosigkeit) 503. 

586. 652 f. 
K i n d e r , Verhältniss zu den Eltern 

665 ff. 
K i n d e r t a u f e 229 f. 545 ff. 
K i n d e r z u c h t , s. Erziehung. 
K i n d e s g l a u b e 545 ff. 
K i n d e a p f l i c h t e n 066 ff. 
K i n d s c h a f t , Gottes 229. 523 ff. 

541 ff. 
K i r c h e , christliche, mit Beziehung 

auf den Gemeinschaftsfactor 181 ff. 
319; Verhältniss zumReiche Gottes 
185 ff. 723 ff.; Ursprung der - 724 ff.; 
römische 195 ff. 7v!4; reformirte 
198 ff. 725; lutherische 203 ft. 
725 f.; als Heilsgemeinechaft 724 ff,; 
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К i г с h e als Heilsanstalt 733 ff.; strei
tende 733 ff.; triumphirende 743 ff.; 
kirchliches Bekenntniss 211 ff.; 
Verhältniss zum Staat 281 ff. 734 f. 

K i r c h e n b u s s e 739. 
K i r c h o n r e g i m e n t 736 ff. 
K i r c h e n s t a a t 685. 734. 
K i r c h e n t h u m 265. 734 ff. 
K i r c h e n z u c h t 739. 
K i r c h l i c h k e i t , als Gesinnung des 

Christen 730 ff. 740 ff. 
K l a t s c h s u c h t 716. 
K l e i d u n g , Bedeutung für die Sitte 

56 ff. s. Mode. 
K l e i n g l a u b e 622. 
K l u g h e i t , Schein- 450. 
K n e c h t s c h a f t , sittliche 433 ff. (s. 

Sclaverei). 
K ö r p e r , Verh. zum Leib 397 ff. 
K o s m o p o l i t i s m u s 575 f. 079 f. 

681. 
K r e u z 565 f. u. passim. 
K r i e g , in seiner socialethischen Be

deutung 1 f.; als Gottesgericht 3 f.; 
als Collectivnothwehr 696 ff. 

K r i s i s , weltgeschichtliche und end
geschichtliche 513 ff. 639 ff. 

K u n s t (s. Aesthetik) in ihrer sittl. 
Bedeutung 84 ff. 711 ff. 

K u n s t s c h w ä r m e r e i 713. 

L a n g m u t h 585. 
L a s c i v i t ä t 651. 
L a s t e r 145. 465. 
L ä s t e r u n g , Gottes (vgl. Sünde 

geg. d. b. Geist) 494 f. 513. 
L a x h e i t 255. 565. 6! 8. 627. 666. 715. 
L e b e n , ewiges 588 ff. 595. 042: 

christliches 561 ff.; Heils- 170 ff. 
375 ff. 642 ff. (s. Heiligung^. 

L e b e n s w e i s h e i t 586. 
L e b e n s z w e c k , höchster 61. 63 ff. 

67. 111. 
L e g a l i t ä t , im Unterschied von 

Moralität 252 ff. 
L e h r e , kirchliehe 618 f.; falsche 

731. 
L e i b , im Verh. zum Geist 397 ff.; 

Sorge für den L. 586; verklärter 
588 ff.; Leib Christi 724 ff. 

L e i b e i g e n s c h a f t , s. Sclaverei. 
L e i b l i c h k e i t , Ende der Wege 

Gottes 588 f. 
L e i c h t s i n n 492. 
L e i d e n , s, Kreuz, Uebel 501 ff. 
L e i d e n s c h a f t 406. 
L e i d e n s c h a f t l i c h k e i t (s. Zorn) 

496. 
L e u t s e l i g k e i t 585. 

L i b e r a l i s m u s 486 f. 695. 
L i e b e , vorsittliche 107; Verhältniss 

zum Glauben und Hoffen 256 f. 
384 ff.; als sittliches Ideal 106 ff'.; 
als Inhalt der Gesetzesforderung 
479 ff.; christliche 178 ff. 257. 
567 ff.; Gottes — 110 ff. 483. 572 ff.; 
Nächsten- 115. 484; Selbstliebe 
113 ff. 577 ff.; Verhältniss zum 
Glauben 570f.; zur Hoffnung 595f; 
als Kraft der Heiligung und Arbeit 
578 ff.; Familien- 662 ff.; Vater
lands- 681 f.; kirchliche 733 ίΐ. 
740 ff. 

L i e b l o s i g k e e i t , natürliche 446 ff.; 
Gott gegenüber 452 ff. 

L o g i k , als Basis aller Wissenschaft 
345 f. 

Lohn, sittl. Begriff 603 f. 
L o y a l i t ä t 691. 
L ü g e (vgl. Nothlüge) 458 f. 
Lus t 400; böse 421 ff. 
L u s t b a r k e i t e n , s. Vergnügungen. 
Luther i s che Ethik 204 ff." 728 f. 

('s. Confession) 
Luxus 460. 707. 715. 

M a j o r i t ä t s t h e o r i e 103. 
M a n n , seine Bedeutung im Hause 

658 ff. 
M a r t y r i u m 628. 693. 
M a s s e i i b e o b a c h t u n g , in ihrem 

Werth für die Ethik 17 f. 
M a s s i g k e i t 586. 
M a t e r i a l i s m u s 58. 408 f. 
M a t e r i a l p r i n c i p der Ethik 109. 
M a x i m e 406. 
M e i n u n g , öffentliche 694. 
Mensch , der alte 126 ff. 140 ff. 

392 ff. 396 ff.; der neue 107 ff. 
173 ff. 515 ff.; des Menschen Sohn 
165 ff. 521 ff.; der äussere 393; 
der inwendige 402. 

M e n s c h h e i t , als Organismus 68 ff'.; 
natürliche 125 ff. s. Humanität. 

Menschheits-Rechtfertig,ung 528f.; 
-Wiedergeburt 531 ff. 

M e n s c h e n s a t z u n g e n 193 ff. 505 
(s. Gesetzlichkeit). 

M e t a p h y s i k , Verh. zur Ethik 349 ff.; 
christliche 363 

M i s a n t h r o p i e 499. 
M i s s g u n s t 459. 
Miss ion , innere 742; äussere 742. 
Miss trauen , Verh. zum Zweifel 

616 f. 
M i t l e i d 584 f. 
M i t t e l , im Verh. zum Zweck 66 ff. 
M i t t e l b e g r i f f , der Ethik 373 ff. 
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M i t t e l d i n g e , s. Adiaphora. 
M i t t h e i l e n d e Liebe 582. 584. 
Mode 53. 718. 
M ö n c h t h u m 195 (s. Askese). 
M o n o g a m i e 653 f. 
Moral 50 ff.; Verhältniss zur Reli

gion 90 ff.; zum Recht 94 ff.; Her
leitung des Wortes 48 [s. Ethik). 

M o r a l i s m u s 255 f., β. Legalität. 
M o r a l p h i l o s o p h i e 351 ff. 516. 
M o r a l p r i n c i p 406. 
M o r a l s t a t i s t i k , in ihrer Bedeut

ung für die Ethik 5 ff. 17; Ein
wendungen gegen die — 19 ff. 

Mord 460 (s. Selbstmord). 
Mos 48. 
Mosa i s ches Gesetz 475 ff. 
M o t i v 406. 598. 
M o t i v i t ä t 54. 
M u t t e r s p r a c h e 668. 
Muth, heiliger 554. 
M y s t i c i s m u s , schwarmgeistiger 

543. 

W a c h f o l g e Chr i s t i 563 ff. 
Nächs te , Begriff des — 576. 
N ä c h s t e n l i e b e , christliche 575 ff. 
N a m e , Gottes 483; guter 484. 
N a r r h e i t , s. Thorheit. 
N a t i o n , s. Volk. 
N a t i o n a l i t ä t s p rincip 679 ff. 
N a t i o n a l s t o l z 679 f. 
N a t u r , Herrschaft über dieselbe 456; 

angeborene, des Menschen 396 ff.; 
-Vergötterung 455. 

N a t u r a l i s m u s 110 f. 469. 
N a t u r a n l a g e des Menschen 396 ff. 
N a t u r e l l , Verh. zum Character 400. 

411. 
N a t u r g e s e t z (s. Gesetz) 486. 
N a t u r l e b e n , als Basis der Indivi

dualität 398 ff. 
N a t ü r l i c h e r Mensch 392 ff.; seine 

Leistungsfähigkeit 461 ff. 
N a t u r w i s s e n s c h a f t 347 ff. 
N e i d 459. 
N e i g u n g (8. Trieb, Hang) 400. 
Neuer Mensch 167 ff. 173 ff. 515 ff. 

587 ff. 
N i e d e r t r ä c h t i g k e i t 460. 
N i h i l i s m u s (s. Pessimismus) 498 f. 
Norm, Verh. zur Sitte 49 ff,; abso

lute Lebens-62 ff.; Gemeinschafts-
68 ff. 

N o m i s m u s (s. Gesetzlichkeit) 253. 
263 °37 

N o t h V i e b s t a h l 629. 
N o t h l ü g e 629. 
N o t h e t a n d 628. 

Nothwehr 628 ff. 695. 701. 
N o t h w e n d i g k e i t , im Verh. zur 

Freiheit 54ff. 105ff. 569ff.; — des 
Bösen 128 ff. 

N o t h z u c h t 460. 
N ü c h t e r n h e i t 586. 603. 
N ü t z l i c h k e i t s t h e o r i e 88ff. 101 ff. 

O b j e c t der sittlichen und wissen-
ecbaftl. Erkenntniss 305 ff. 

O b j e c t i v i s m u s , falscher 72 f. 
O b r i g k e i t , ihre Pflicht 689; ihre 

Auctorität 690 f.; kirchliche 736 ff. 
O f f e n b a r u n g , als Grundlage alles 

Erkennens 302 ff. 
Of fenhe i t 586. 
Oef fent l i che M e i n u n g 694. 
Ü h r e n b e i c h t e 738. 
Onanie 451. 651. 
Opera supererogationis 632. 
Opfer , Christi 168. 525; des Chri

sten 632. 
O p f e r w i l l i g k e i t 586. 
Opt imismus 128 ff. 420. 423. 445 ff. 

454. 457. 464. 494 f. 634. 744; Be
ziehung zum Eudämonismus 246 ff. 

Ordnung , gesellschaftliche 687 ff.; 
staatliche 683 ff.; Rechts- 95 ff. 
121 ff. 280 ff. 684 ff.; göttliche 
473 ff. (s. Gesetz). 

O r g a n i s m u s , der Familie 647 ff.; 
des Staates 678 ff.; der Menschheit 
643 ff.; der Kirche 723 ff.; des 
Reiches Gottes 183 ff. 744 f. 

O r g a n i s a t i o n , vollendete, des Rei
ches Gottes 595 ff. 608. 

O r i g i n a l i t ä t 410 f. (s. Character). 
O r t h o d o x i e 618. 
ü r t h o d o x i s m u s 546 ff. 731. 

P ä d a g o g i k , Verh. zur Ethik 370 f.; 
pädagogische Bedeutung des Ge
setzes 488 ff. 

P ä d e r a s t i e 460. 
Panthe i smus (s. Determinismus) 

339. 426. 433. 526 f. 
P a r t e i l i c h k e i t 459. 
P a t r i a r c h a l - S t a a t 683. 
P a t r i o t i s m u s 681 ff. 
P e l a g i a n i s m u s 520 f. 533 f. 
P e r s o n a l e t h i k 338. 644 f. 
Personleben 402 ff.; Verh. zum 

Naturleben 409 ff. 
Persön l i chke i t , Bildung derselben 

408 ff. 452. 461. 586; freie 72 ff.; 
christliche 181 ff. 

P e s s i m i s m u s 127 ff. 135. 147 ff. 
419. 428. 447 ff. 453. 457. 464. 
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494 f. 633. 744; Combination mit 
Eudamonismus 246 ff. 

P f a f f e n t h u m , s. Hierarchie. 
P f i n g s t f e s t , socialeth. Bedeutung 

531 ff. 
P f l i c h t , ethischer Grundbegriff 68. 

79 ff. 117 ff. 250 ff.; Verhältniss 
zum Recht 441 ff. 485 ff.; christ
liche 563; Liebespflicht im Verh. 
zur Rechts-, Gewissens- und Be
ruf spflicht 117 ff. 

P f l i c h t t r e u e 463. 
P f l i c h t v e r g e s s e n h e i t 145 ff. 
P h a n t a s i e 404. 
Pharisäieraus 505 ff. 570 f. 704. 
P h i l a n t h r o p i e 499. 
P h i l o s o p h i e , im Verh. zur Theo

logie 351 ff.; als Weisheiteliebe 
581 ff. 

P h i l o s o p h i s c h e Ethik, s. Moral-
philoeophie. 

P h y s i k , Verh. zur Ethik 41. 347 f. 
P i e t ä t 558ff. 649; gegen die Eltern 

667; gegen die Obrigkeit 689 f.;' 
gegen die Lehrer 711; kirchliche 
730 ff.; gegen die Pastoren 739 ff. 

P i e t i smus 663. 699. 713. 
P o l a r i t ä t , der Geschlechter 650 f. 
Po lemik 364 f. 
P o l i t i k , Verh. zum Christenthum 

281 ff. 693 ff. 
P o l i z e i s t a a t 683. 
P o l y g a m i e 654. 
P r a c t i c i s m u s 710. 
P r ä d e s t i n a t i o n 520. 533 f. 567 f. 
P r e s s f r e i h e i t 694. 
P r i e s t e r , s. Amt. 
P r i e s t e r t h u m , allgera. 740 f. 
Pr inc ip , der Moral 65; Realprincip 

374 ff. 
P r i v a t b e i c h t e 738. 
Proces sucht 699. 
P r o l e t a r i a t 703. 
P r o p a g a n d a , kirchliche 742. 
P r o p h e t i e , ethisch-kirchliche Be

deutung 743 f. 
P r o s t i t u t i o n 651. 
Prüder ie 652. 716. 
P r ü f u n g (β. Versuchung, Kreun) 

613. 619. 638. 
P s y c h o l o g i e 349. 
P s y c h o l o g i s c h e Voraussetzungen 

der Ethik 396 ff. 
P u t z s u c h t 717 ff. 

Q u e l l e n der Ethik 321 ff. 
Quie t i smus 544. 570 f. 
Q u i e t i v 406. 597. 

R a c h e , menschliche 459 f.; gott
liche 701. 

R a d i c a l i s m u s 691 ff. 
R a t h s c h l ä g e , evangelische 632. 
R a t i o n a l i s m u s 87. 409. 467. 525. 
R e a l i s m u s , lutherischer 250. 
R e a l p r i n c i p , der Ethik 375 f. 
R e c h e n s c h a f t , endliche 513 f. 
Recht , Verh. zur Sittlichkeit 95 ff.; 

122 ff. 153 ff. 280 ff.; Verh. zur 
Pflicht 441 ff.; göttliches 474 ff. 

R e c h t s v e r k e h r 698 ff. 
R e c h t f e r t i g u n g , ausGnaden 523f. 

747; der Menschheit 528 f.; aus 
dem Glauben 540 ff; als Basis 
der Freiheit 5 3 7 ff.; luth. Lehre 
von der — '/33 ff.; soeialethischer 
Character derselben 539 f. 

R e c h t g l ä u b i g k e i t , vgl. Ortho
doxie. 

R e c h t s o r g a n i s m u s , s. Staat. 
R e c h t s p f l e g e 698 f.; Betheiligung 

des Christen am rechtlichen Ge
meinverkehr 699 f. 

R e c h t s c h a f f e n h e i t 461 ff. (s. 
bürgerl. Tugend). 

R e c h t s s t a a t 683. 
R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n 699 f. 
R e c e p t i v i t ä t 400, s. Empfänglich

keit. 
R e d l i c h k e i t , s. Ehrbarkeit. 
R e f o r m a t i o n 233 ff. (s. Confession). 
R e f o r m i r t e Sittenlehre 193 ff. 508. 

728 (β. Confession). 
R e g i e r u n g , des Staates 689 ff.; der 

Welt 477 (s. Theonomie). 
Re ich Gottes 182 ff. 319. 516; Verh. 

zur Kirche 185 ff. 744 ff.; im 
Gegensatz zur Welt 613 ff. 626 ff.; 
Verhältniss zur Wiedergeburt 530 ff. 

R e i c h Christi als höchstes Gut 
249. 586 ff. 601 ff. 743 ff. 

R e i c h t h u m 707 (s. Eigenthum). 
R e i n l i c h k e i t 586. 
R e l i g i o n , Verh. zur Sittlichkeit 

83 f. 89 ff. 93 ff. 120 ff. 151 ff. 
275 ff., s. Frömmigkeit. 

R e l i g i o n s f r e i h e i t 686 f. 
Res ignat ion 491 ff. 601 f. 
Reue 465. 512; Verh. zur Busse 549f. 
R e v o l u t i o n 692 f. 
R i g o r i s m u s , der reformirten Moral 

201; im Gegensatz zur Laxheit 
255. 565. 627; in der Auffassung 
des Gesetzes 486 ff,; in der Auf
fassung des geschlechtlichen Ver
hältnisses 650 f.; in geselligen 
Fragen 715; in der Kindererzieh
ung 666. 
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R o h e i t , sittliche 463 ff. 
R ö m i s c h e Moral 193 ff. 218. 223. 

227. 567. 728 (s. Confession). 

S a b b a t h (s. Sonntag) 580. 
S a c r a m e n t e (s. Gnadenmittel) 

225 ff. 
S a n f t m u t h 550. 585. 
Sa tan , s. Teufel. 
S a u e r t e i g s n a t u r des Christen

thums 269 f. 631. 
S c h a d e n f r e u d e 659. 
Scham, leibl. Gewissen 421. 651. 
S c h a m h a f t i g k e i t 586. 653. 
S c h a u s p i e l e , s. Theater. 
S c h e i d u n g , s. Ehe. 
S c h e i n h e i l i g k e i t , s. Heuchelei. 
Scherz 715 ff. 
S c h l ü s s e l g e w a l t 736 ff. 
S c h m u g g e l 707. 
Schöne , das (vgl. Aesthetik) 712 ff. 
S c h ö n h e i t , als Tugend 586; ihre 

sittliche Idee 712 f. 
Schonende Liebe 584 ff. 
S c h o n u n g s l o s i g k e i t 459. 
Schoossünden 625 ff. 630 f. 
Schri f t , heil., als Norm der Ethik 

323 ff. 
Schuld , -begriff 424 ff.; individuelle 

im Verh. zur collectiven 33 ff. 134 ff. 
141; als höchstes Uebel 143 ff. 
511 ff.; -be wusstsein 425 ff. 

Schu le , in ethischer Beziehung 
708 ff. 

Schu l l ehrer 710 f. 
S c h w a c h h e i t (a. Laxheit) 459. 
S c h w a c h h e i t s s ü n d e n 634. 
Schwärmere i (s. Fanatismus). 
Schwören , s. Eid. 
Sc lavere i 669 f. 
Sec tenwesen 725. 
See le , Ursprung der 397; Verh. 

zum Leib 398 ff. 
See len lehre 396 ff., s. Psychologie. 
S e h n s u c h t , nach Erlösung 599 ff. 
S e l b s t a u f o p f e r u n g 586. 
S e l b s t b e f l e c k u n g , s. Onanie. 
S e l b s t b e f r i e d i g u n g 449 f. 
S e l b s t b e h e r r s c h u n g 450. 
S e l b s t b e s t i m m u n g (s. Wille,Frei

heit) 113 f. 
S e l b s t b e t r u g 450. 
Se lbs tbewuss t se in 69 ff. 112 ff. 

404 f. 
S e l b s t b i l d u n g 448. 
Selbeterhaltungstrieb430.447ff . 
S e l b s t e r k e n n t n i s s 160 f. 450. 
S e l b s t g e r e c h t i g k e i t 505 ff. 570 ff. 

r. O e t t i n g e n , Socialethik. ThI. II. 

S e l b s t l i e b e 113 f. 577 f., s. Selbst
verliebtheit. 

S e l b s t m o r d 447f.; chronischer 452. 
Se lbs t sucht 429 ff. 448 ff. 
S e l b s t v e r g ö t t e r u n g 452. 
S e l b s t v e r l e u g n u n g , Christi 165 ff. 

523 ff', (s. Demuth). 
S e l b s t v e r n i c b t u n g 127 ff. 147 ff., 

(s. Pessimismus, Nihilismus). 
S e l b s t z u c h t 665. 
Se lbs tzufr i edenhe i t 471. 
Se l igke i t (s. Glück-), als höchstes 

Gut 245 ff. 603 ff. 
S e p a r a t i o n , der Ehe 659 ff. 
S e p a r a t i s m u s 725. 
Serv i l i smus 668. 691 f. 
S i cherhe i t , falsche 616 f. 
S i e g, im Kampfe des Glaubens 620 ff.; 

im Heiligungskampf 633 ff.; im 
Vollendungskampf 640 ff. 

Sinn, Innensinn (νους) 408 ff. 
Sinnesänderung (s. Busse) 549 ff. 
S inn l i chke i t 401; geschlechtliche 

650 f.; Unterschied vom Fleisch 
431 ff. 

S i t t e , Herleitung des Wortes 47 ff.; 
Grundbegriff 49 ff. 76; Ursprung 
52 f.; gesellschaftliche (Mode) 53. 
718. 

S i t t engese tz , natürliches 437 ff.; 
Inhalt desselben 443 ff.; geoffen
bartes 476 ff. 

S i t t e n l e h r e 53 ff. 84. 156 ff., s . 
Ethik. 

S i t t l i c h k e i t , Verh. zur Sitte 59 f. 
69; formaler Begriff 61 ff.; mate
rialer Begriff 97 ff. 106 ff.; christ
liche 157 ff. 

S i t t s a m k e i t 63. 
Skept ic i smus 307 ff. 
S o c i a l i s m u s , im Gegensatz zur 

Socialethik 39. 703 f. 
Soc ia l e Frage 702 ff. 705 f. 
Soc ia le th ik , Begründung des Na

mens und Begriffs 25 ff. 37 ff. 78 ff 
114 ff. 141 ff. 183 ff. 315 ff.; als 
christliche Reichs-Ethik 186 f. 

S o c i a l p h y s i k 337 f. 644 f. u. 
paasim. 

S o c i o l o g i e , christliche 645 ff. 
S o l i d a r i t ä t 1 ff. 418. 715 u. passim. 
Sol l , So l l en (s. Imperativ) 65 ff.; 

Verhältniss zum Sein 348 ff. 
Sonntags fe i er 580. 740 ff. 
Sorgfal t -586. 
S p a r s a m k e i t 586. 
S p e c u l a t i o n , specuh bive Methode 

301 ff. 
Spe i segese tze , s. Fasten. 

48 



758 Alphabetisches Sachregister. 

S p i e l , geselliges 716 f.; Glücks-
717; gymnastisches 717. 

S p i r i t u a l i s m u s 403. 593 f. 
S p o n t a n e i t ä t 400. 405. 
Sprache , in ihrer socialeth. Be

deutung 317; als Kennzeichen der 
Volkstümlichkeit 079. 

S t a a t , Begriff682; Idee683; christ
licher 284 ff. 289. 084 ff. 720 ff.; 
Verh. zur Kirche 281 ff. 295. 735. 

S t a a t e n b u n d 695 ff. 
S t a a t s b ü r g e r , ihre Pflichten 691 ff. 
S t a a t s g e w a l t , s. Souveränetät. 
S t a a t s k i r c h e n t h u m 290 ff. 685. 

734. 
S t a a t s v e r f a s s u n g 694. 
S t ä n d e , ihre Gliederung 702 ff.; 

ihre eth. Bedeutung 704 ff. 
S terben , in der Sünde 505 ff ; in 

dem Herrn 039 ff. (s. Tod). 
S t о i с i s m u s 47 i f. 
S t o l z 449. 
S t r a f e , Begriff 506 ff.; göttliche 

507; staatliche 698 ff.; Todes- 698. 
S t r a f r e c h t 698 ff. 
S t u f e n der Sünde 465 ff. 
S u b j e c t i v i s m u s 70. 199 ff. 725. 
S u b o r d i n a t i o n , falsche s. Servi

lismus) 070 f. 
Sucht 407, s. Selbstsucht. 
Sühne (s. Strafe) als vergeltend 

506 ff.; als genugthuend 167 f. 525ff. 
S ü n d e , ihre nothw. Behandlung in 

der Ethik 126ff. 137 ff; ihr Wesen 
als Selbstsucht 428 ff.; ihre ver
krüppelnde Macht 451; Gattungs-
31 f. 141. 435 ff. 456 ff.; ihr Ur
sprung 421 ff.; ihre Stufen 465 ff.; 
ihre Vollendung (Sünde wider den 
h. Geist) 468 f. 471. 641 f., s. alter 
Mensch. 

S ü n d e n d i e n s t 634. 
Sündenfa l l 427 f. 
S ü n d e n v e r g e b u n g (s. Rechtfertig

ung) 537 f. 
S y m p a t h i e (s. Mitleid), Verh. zur 

Liebe 107. 
S y n e r g i s m u s 536 f. 543 f. 551. 

567. 
S y s t e m , der Ethik 43 f. 299 ff. 

361 ff. 
S y s t e m a t i s i r e n d e Thätigkeit 

301 ff. 363 ff. 

T a c t , gesellschaftlicher 716 ff. 
T a n z 717. 
T a p f e r k e i t 5S6. 
T a u f e , als Bad der Wiedergeburt 

534 ff. 615; als Anfang neuen 

Lebens 551 f.; Kinder-, ihre ethi
sche Bedeutsamkeit im lutherisch. 
Lehrtypus gegenüber dem römi
schen und reformirten 225 ff. 229; 
ihre Berechtigung und Nothwen
digkeit 47 ff. 

T ä u s c h e r e i 458 f. 
T a u f g n a d e 235. 517 Й. 551. 
T e l e o l o g i e (s. Vollendung) 587 ff. 
T e m p e r a m e n t (s.Naturleben) 400. 
T e r r i t o r i a l i s m u s 685. 
Teufe l (s. Dämonisches) 138 ff. 637. 
T h a t 407. 
T h ä t i g k e i t , im Verh. zur Trägheit 

578 ff.; zur Leidentlichkeit 403. 
405 f.; künstlerische, intellectuelle, 
practische 84 ff. 

T h a t k r a f t 603. 
T h a t s ü n d e n 466 f. 
T h e a t e r 717. 
T h e i l n a h m e (s. Interesse) 407. 
T h e i s m u s , christlicher 340. 
T h e o c r a t i e 475 ff. 
T h e o c r a t i s m u s 285 ff. 685 f. 090. 

737. 
T h e o l o g i e , Verh. zur Philosophie 

351 ff.; encyclopäd. Gliederung 
361 ff.; theol. Ethik 299 ff.; theol. 
Erkenntnissmethode 301 ff.; prac
tische — 279 ff. 

T h e o n o m i e , im Verh. zur Auto
nomie 440 ff. 477 f. 

T h i e r q u ä l e r e i 456. 
T h o r h e i t 450. 
T i s c h g e b e t 673. 
T o d 473 ff. 501 ff.; natürlicher 

505 ff.; als Sold der Sünde 503. 
637; geistlicher 502 ff.; ewiger 
511 ff. 641 f. 

T o d e s b e r e i t s c h a f t 638. 
T o d e s f u r c h t 637. 
T o d e s k a m p f 637 ff. 
T o d e s s e b n s u c h t 638. 
T o d e s s t r a f e 698. 
T o d s ü n d e 468. 635. 
T ö d t e n (s. Mord) 460. 
T o l e r a n z (s. Duldung) 213 ff. 585. 
T o l l h e i t 450. 
T o r t u r 699. 
T r a d u c i a n i s m u s 397. 411. 539. 
T r a d i t i o n , in ihrer Bedeutung für 

die Sitte 49 ff.; für die Erkenntniss 
317. 325; in der Kirche 728 ff. 

T r a u u n g 657. 
T r a u r i g k e i t , weltliche 492. 
T r a n e s c e n d e n z t h e o r i e 588 f. 

597 f. 697. 
Treue (s. Tugend) 555; im Kleinen 

603. 
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Trichotoraie 397 ff. 
T r i e b , natürl. u. sündlicher 400 ff. 

4-21 ff.; sittlicher 406 (s. Wille). 
T r i e b l e b e n 400. 
T r i n i t ä t , als Basis christlichen 

Heilslebens 179 ff. 518 ff. 
T r o t z 495. 617. 
T r ü b s a l , s. Kreuz, Leiden. 
Trügen 459. 
T u g e n d , Begriff 74. 79 ff. 118. 146. 

261. 383. 553 ff.; natürliche 462 ft.; 
gesetzliche 501 ff.; christliche 253 ff. 
552 ff. 578ff.; Kampfesform der— 
610 ff.; Eintheilung der — 17;! ff. 
384 f. 584 ff., vgl. Cardinaltngcn-
den 172 ff. 

Turnen 717. 
T y r a n n e i 690 f. OD-'!. 
T y p u s der sittlichen Thätigkeit 53; 

der Vollendung in den Gemein-
schaftsformen 386 f. 616 ff. 

irdisches 668; ewiges 

staatliche 694; kirch-

U e b e l , Verh. zur Sünde 505 ff.; 
höchstes 143 ff. 511 ff. 

Ueber e i lungssünden(s . Schwach
heitssünden) 467 ff'. 

Uebung , s. Askese. 
U l t r a m o n t a n i s m u s 214. 265. 
U n a u f r i c h t i g k e i t 459. 
U n b a r m h e r z i g k e i t 459. 
U n b i l l i g k e i t 459. 
Unfeh lbarke i t , der Kirche, des 

Papstes 731 (s. römische Kirche). 
Unfre ihe i t , s. Knechtschaft. 
U n g e h o r s a m , als Sünde421 ff. 427. 
U n g e r e c h t i g k e i t 459. 
U n g l a u b e 427 f. 43o f. 496; Unter

schied vom Zweifel 616 f. 
Unionismus 215 ff. 607. 741. 
Un i ν er s а 1 ismu s, falscher420f.648. 
U n i v e r s e l l e s Bilden 708 ff. 
U n i v e r s i t ä t 709. 
U n k e u s c h h e i t 050 ff. 
U n k i n d l i c h k e i t , Gott gegenüber 

425 ff. 
Unschuld , s. Schuldbegriff. 
U n s i t t l i c h k e i t 125 ff., s. Böse. 
U n s t e r b l i c h k e i t , s. Hoffnung. 
U n t e r h a l t u n g , gesellige 716 f. 
U n t e r l a s s u n g s s ü n d e n 466. 
U n t e r t h a n e n p f l i c h t e n 691 ff. 
U n t u g e n d (s. Laster) 145 f. 
Unwahrhe i t (β. Lüge) 458. 
Unwissenhe i t s sünden 466 ff. 
U n z u c h t 460. 
U r b i l d (β. Ideal) der Sittlichkeit 

163 ff.; der Wiedergeburt 523 ff.; 
der Heiligung 563 ff.; der Voll
endung 589 ff.; des Kampfes 611 ff. 

V a t er] and, 
722. 

V a t e r l ä n d s l i e b e 681 ff. 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t , s. Zurech

nungsfähigkeit. 
V e r b l e n d u n g 450. 
V e r b r e c h e n , s. Laster. 
V e r d a m m n i s s , evvige5Ilff. 640 ff. 
Verd iens t (s. Lohn) im Gegensatz 

zur Gnade 604 f. 
V e r d u n k e l u n g , des Gewissens 

445 f. 
V e r e i n e , politische 694; christliche 

74 0 ff. 
Verfass и π g 

liehe 734 tf. 
V e r f ü h r u n g , dämonische 138 ff. 

47H ff. 613 ff. 
V e r g e l t u n g , im Begriff der Strafe 

506. 698. 
V e r g n ü g u n g e n , häusliche 072 f.; 

öffentliche 714 ff. 
V e r g n ü g u n g s s u c h t 460. 715 f. 
Verkehr , Gemeinverkehr, socialer 

703 ff.; industrieller 705 f.; wissen
schaftlicher 708 ff.; ästhetischer 
711 ff.; geselliger 714 ff.; politi
scher 693 ff.; rechtlicher 698 ff. 

V e r k l ä r u n g , als Ziel der Hoffnung 
5S9 ff. 595. 

V e r l a s s u n g , Viöswillige 659 ff. 
V e r l i e b t h e i t 655. 
V e r l o b u n g 654 ff. 
V e r m ö g e n 706. 
V e r n u n f t 404 ff. 
V e r p f l i c h t e n d e Macht des ge-

off. Gesetzes 485 ff. (s. Pflicht). 
V e r r ü c k t h e i t 450. 
V e r s c h w e n d u n g 456. 460. 
V e r s c h w ö r u n g , s. Revolution. 
V e r s ö h n l i c h k e i t , s. Friedfertig

keit. 
V e r s ö h n u n g , in Christo 167 ft. 

524 ff. 
V e r s t a n d , Unterschied von Ver

nunft 404. 
V e r s t o c k t h e i t 470 ff. 
V e r s u c h u n g 613. 619. 
V e r t r a g e t h e o r i e , des Staates 680. 

690. 
Ver trauen (Credit! zu den Men

schen 707 ff.; zu Gott 543 ff. 
V e r w ö h n u n g , der Kinder 666. 
Verzag- the i t 616 f. 
V e r z e i h l i c h e Sünden 468. 635. 
V e r z w e i f l u n g 495. 
V i e l w e i b e r e i , s. Polygamie. 
V i r g i n i t ä t 655. 
V o l k , allgem. Begriff 678 ff; als 
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Basis des Staates 680 f.; — Gottes 
475 ff. 727. 

V ö l k e r u n t e r s c h i e d e 679 f. 
V o l k s s c h u l e 710 ff. 
V o l k s s o u v e r ä n e t ä t 690. 
V o l k s v e r t r e t u n g 604 f. 
V o l l e n d u n g , des neuen Menschen 

587 ff.; -skampf 636 ff.; — der 
Kirche 743 ff. 

V ö l l e r e i 460. 
V o l l k o m m e n h e i t 106 f. 
V o r b i l d , Christus als — 163. 165 ff. 
V o r s a t z 406; gute Vorsätze 465. 

W a c h s a m k e i t 606. 
W a f f e n , geistliche, im Kampf 610 ff. 
W a h l , des Berufs 579. 687; des 

Ehegatten 654 ff. 
W a h l f r e i h e i t 415 f. 520 f. 
W a h n s i n n 450. 
W a h r h a f t i g k e i t 585. 
W a h r h e i t 581. 709 f. 
W a h r h e i t s l i e b e 583 f. 
W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n 400. 
W a n d e l , christlicher, s. Heiligung. 
W e h r s t a n d 702 (s. Krieg). 
W e i b (s. Frauen), Stellung zum 

Manne 658. 
W e i s h e i t , Combination von Wahr

heit und Gerechtigkeit 581 ff. 
W e i t h e r z i g k e i t 606 f. 
W e l t , im ethischen Sinne 77 ff. 

435 ff. 
W e l t a n s c h a u u n g 57 ff. 90. 
W e l t b e w u s s t s e i n 69 ff. 404 f. 
W e l t e n t s a g u n g , s. Askese. 
W e l t f l u c h t 195. 710. 
W e l t f ö r m i g k e i t 699. 715 f. 
W e l t h e r r s c h a f t , s. Weltreich. 
W e l t l u s t 422 ff. 
W e l t m a c h t , gottwidrige 693.719f. 
W e l t r e i c h , im Kampf mit dem 

Gottesreich 613 ff. 624 ff. 
W e l t s e h m e r z , s. Traurigkeit. 
W e l t v e r g ö t t e r u n g 455 ff. 
W e r k e 407; gute 579 ff. 634; todte 

502 f.; überschüssige 632. 
W e r k h e i l i g k e i t 505 ff. 
W e r t h , sittlicher 463 f. 
W i d e r s t a n d , passiver 693. 
W i e d e r g e b u r t 171 ff. 183. 375. 

518 ff. 531 f.; beim Kinde 545 ff.; 

beim Erwachsenen 548 ff.; Ver
hältniss zur Bekehrung 549 ff.; der 
Welt 593 ff. 

W i e d e r k u n f t , Christi 591 ff. 
W i e d e r v e r e h e l i e h u n g 661 f. 
W i l l e , allg. Begriff 56 f. 405 ff.; 

freier 105 ff.; guter 103 ff.; böser 
131 ff.; göttlicher, gesetzgebender 
67. 474 ff.; Zorn- 137 ff. 

W i l l e n s k r a f t , im Zusammenhang 
mit der „Sitte" 49 f. 52; Verh. 
zum Intellect 407 f. 

W i l l k ü r , Gegensatz zur Freiheit 
131 ff. 417 ff. 

W i s s e n , vermitteltes 302 ff. (s. Er
kenntniss). 

W i s s e n s c h a f t , Bedeutung in ethi
scher Hinsicht 86 ff. 119. 148. 
301 ff. 331 f. 

W i s s e n s c h a f t l i c h e r Gemeinver
kehr 708 ff. 

W o h l t h ä t i g k e i t 586. 
W o h l w o l l e n 585. 
W o r t Gottes (s.Schrift), socialethi

sche Bedeutung 221 ff. 534; als 
Wiedergeburtsmittel 533 ff.; als 
Scbwert des Geistes 619. 

W u c h e r 707. 
W u n s c h , Unterschied vom Willen 

406. 

Z e r s t ö r u n g s l u s t 456. 
Z e r s t r e u u n g s s u c h t 715 f. 
Z i e l , Vollendungs- 587 ff. 
Zorn , Gottes 486. 514; leidenschaft

licher 459; Liebes- 585. 
Ζuoht , sittliche Selbst- 665; Kinder

zucht 665 f.; kirchliche 739. 
Z u c h t w a h l 58 ff. 
Z ü c h t i g k e i t , s. Keuschheit. 
Z u f a l l s s p i e l e 717. 
Z u n f t s y s t e m 707. 
Z u r e c h n u n g 417. 468. 
Z u v e r s i c h t , s. Glaube. 
Z w a n g , im Rechtsleben 94 ff. 
Z w e c k , allg. Begriff 55 ff. 406; sitt

licher höchster 61. 63 ff.; des Ge
setzes 489 ff. 

Zwe i f e l (s. Skepticismus) 616 f. 
Z w e i h e r r e n d i e n s t 625. 
Z w e i k a m p f 701. 




